


HANDBOUND 
AT  THE 

riTT» 











¥ 
"f  •^'^ 

RÖMISCHE  ADELSPARTEIEN 
UND  ADELSFAMILIEN 

VON 

FRIEDRICH  MÜNZER 

STUTTGART  1920 

J.  B.  METZLERSCHE  VERLAGSBUCHHANDLUNG 



83 

•3 

M8 

J.  B.  METZLEBSCHE  BUCHDRUCKEREI  IN  STUTTGART 



Dem  Andenken 

meiner  geliebten  Frau  Clara 

t  15,  Dec,  1918 

und  meiner  liehen  Freunde 

Max  L.  Strack  f  10.  Nov.  1914 

und  Richard  Wünsch 

t  17.  Mai  1915 





Vorwort. 

In  unvergeßlich  schönen  römischen  Lehr-  und  Wanderzeiten  des  Herbstes 

von  1893  ist  die  Freundschaft  geschlossen  worden,  die  Max  L.  Strack  und 

Hichard  Wünsch  miteinander  und  mit  mir  zeitlebens  verband.  Dem  einen 

von  ihnen  habe  ich  einmal  mündlich  von  diesem  Buche  und  der  Absicht,  es 

ihm  zu  widmen,  gesprochen;  als  nach  ihm  auch  der  andere  den  Heldentod 

fürs  Vaterland  gefunden,  war  mein  Entschluß  gefaßt,  dem  gemeinsamen  An- 

denken beider  Freunde  darin  ein  Denkmal  zu  setzen ;  daß  ich  jetzt  noch  einen 

dritten  teuren  Namen  zu  den  ilirigen  und  über  sie  stelle,  werden  ihre  Manen 

verstehen  und  vergönnen. 

In  eben  jenen  römischen  Herbsttagen  von  1893  erging  an  mich  Wissowas 

Aufforderung,  für  seine  Kealencyklopädie  vom  Buchstaben  C  an  die  Prosopo- 

graphie  der  römischen  Eepublik  zu  übernehmen.  Seitdem  hat  dieser  Aufgabe 

ein  guter  Teil  meiner  Lebensarbeit  gehört,  und  dabei  ist  allmählich  dieses 

Buch  entstanden.  Schon  Ende  1910  faßte  ein  Vortrag  in  der  historischen 

und  antiquarischen  Gesellschaft  in  Basel,  über  eine  römische  Adelsfamilie, 

nämlich  die  der  Servilii  Caepiones,  einen  Teil  der  Ergebnisse  zusammeD,  und 

im  Sommer  1916  ein  anderer  Vortrag  über  die  Pontifices  Maximi  der  römi- 

schen Eepublik  wieder  einen  andern  Teil  vor  einem  kleinen  Kreise  von  Königs- 

berger Kollegen,  nachdem  ein  paar  für  sich  stehende  Untersuchungen  aus  dem 

Ganzen  herausgenommen  und  1912  und  1914  veröffentlicht  worden  waren 

(Hermes  XLVII  161—182:  Die  Todesstrafe  politischer  Verbrecher  in  der 

späteren  römischen  Eepublik.  XLIX  196—213:  Hortensius  und  Cicero  bei 

historischen  Studien).  Häufig  und  lange,  selbst  Jahre  hindurch,  wurde  die 

Arbeit  aus  den  verschiedensten  Gründen  unterbrochen ;  als  die  Möglichkeit  des 

Abschließens  sich  zeigte,  schien  die  des  Drückens  zu  entschwinden,  bis  sich 

im  Sommer  1918  die  Verlagsbuchhandlung  der  Eealencyklopädie  in  liebens- 
würdiger Weise  zur  Übernahme  des  Verlags  bereit  erklärte. 

Den  Herren  von  der  Metzlerschen  Verlagsbuchhandlung  bin  ich  dafür  zu 

besonderem  Danke  verpflichtet;  weder  sie  noch  ich  konnten  voraussehen,  welche 

schweren  äußeren  und  inneren  Hemmungen  gerade  von  nun  an  den  Abschluß 

des  Manuskripts  und  die  Drucklegung  ins  Stocken  bringen  sollten,  so  daß  fast 

fünf  Vierteljahre  darüber  hingegangen  sind.  Auf  Nachträge  leiste  ich  Ver- 

zicht; nur  einzelne  Neuerscheinungen,  wie  CIL  I  2^  und  Ed.  Meyer  Caesars 
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Monarchie,  sind  für  die  letzten  Kapitel  nachträglich  verwertet  worden.  Das 

Schlußkapitel  soll  im  Verein  mit  den  Eegistern  die  Benutzung  des  Buches  er- 

leichtern. Mit  freundschaftlicher  Unterstützung  bei  der  Korrektur  und  mit 

vielem  guten  Bat  hat  mir  mein  Kollege  K.  Meister  treu  beigestanden,  wofür 

ich  ihm  herzlich  danke. 

Königsberg  i.  Pr.  im  September  1919. 
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Einleitung. 

Fasten  und  Annalen.     Quellen  und  Aufgaben. 

Jede  politische  Partei  strebt  nach  der  Macht  und  nach  der  Herrschaft  im 

Staate,  mag  ihr  Ziel  die  Erhaltung  oder  die  Veränderung  des  Bestehenden  sein. 

Über  seine  Berechtigung  und  Notwendigkeit  und  über  seine  Unhaltbarkeit  und 

Verbesserungsfähigkeit  gehen  die  Meinungen  auseinander;  dieser  große  Gegen- 
satz erzeugt  den  Streit,  der  niemals  endet.  Im  republikanischen  Eom  verkörpert 

er  sich  zunächst  in  den  Patriciern  und  der  Plebs;  sie  sind  die  ältesten  Parteien. 

Doch  die  Parteien  trägen  in  sieh  den  Keim  zu  neuer  Spaltung  und  Vereinigung; 
sie  sind  in  beständiger  Umbildung  begriffen;  in  jedem  Zeitalter  vollzieht  sich 

ihr  Kampf  unter  veränderten  Bedingungen.  Die  Entwicklung  ist  in  Rom  Jahr- 
hunderte hindurch  im  wesentlichen  stetig  und  ununterbrochen,  ohne  Gewaltsam- 

keit und  in  gesetzlichen  Bahnen  verlaufen ;  eben  deshalb  entzieht  sie  sich  vielfach 
der  Kenntnis. 

Aber  wenn  in  fernen  Zeiten  die  Kämpfe  vergessen  sind,  so  bleibt  die  Er- 

innerung an  die  Siege.  Verzeichnisse  der  Sieger  in  periodisch  wiederholten  Wett- 

kämpfen waren  bei  den  Griechen  fast  die  ältesten  geschichtlichen  Aufzeich- 

nungen, bei  den  Römern  Verzeichnisse  der  Sieger  in  alljährlich  erneuerten  Wahl- 

kämpfen, —  die  Listen  der  Männer,  die  das  Vertrauen  ihrer  Mitbürger  an  die 
Spitze  des  Staates  berief,  die  Namensreihen  der  Oberbeamten,  die  Fasti  Con- 
sulares.  Sie  sind  verhältnismäßig  leicht  von  späteren  Zutaten  und  Entstellungen 
zu  säubern  und  sind  in  ihrem  Kern,  in  ihrer  ältesten  und  schlichtesten  Form 

glaubwürdig  auch  für  die  frühen  Zeiten,  dieselben  Zeiten,  in  denen  bei  den 

Griechen  eine  gleichzeitige  und  zuverlässige  Geschichtschreibung  beginnt.  Eine 

deutlichere  Sprache  als  in  griechischen  Staaten  sprechen  in  Rom  die  dürren 

Namensreihen  dank  dem  eigenartigen  römischen  Namensystem.  Die  geringe 

Zahl  der  Individualnamen  nötigt  zur  Aufnahme  der  Geschlechtsnamen;  in  ihnen 

offenbart  sich  der  verwandtschaftliche  Zusammenhang  der  regierenden  Herren; 
auf  der  Gemeinsamkeit  des  Blutes  und  der  Herkunft  beruht  wiederum  die  Ge- 

meinsamkeit der  Anschauungen  und  der  Interessen,  der  Zusammenschluß  zu 
einer  Partei.  Auftauchen,  Beharren,  Verschwinden  eines  Namens  in  der  Liste 

berechtigt  zu  Folgerungen  auf  Emporkommen,  Blühen,  Vergehen  des  Ge- 
schlechts; die  Erweiterung  wie  die  Abschließung  der  zur  Regierung  berechtigten 

MUnzor,   RSm.  Äde).  1 
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und  befähigten  Gesellschaftskreise  tritt  beim  Vergleichen  solcher  Beob- 
achtungen zutage.  Die  Zusammenstellung  und  die  Folge  der  verschiedenen 

Namen,  ihr  Wechsel  und  ihre  Wiederkehr  verdienen  die  Aufmerksamkeit  des 

Forschers;  zwischen  den  Zeilen  dieser  Siegerliste  kann  er  nicht  nur  von  Er- 
folgen und  Niederlagen  lesen,  sondern  auch  von  Ausgleich  und  Versöhnung,  von 

Jähem  Bruch  mit  der  jüngsten  Vergangenheit  und  von  plötzlicher  Anknüpfung 
an  eine  weit  zurückliegende.  Wenn  manche  Namen  sich  gleichsam  anziehen  und 
öfter  zusammenfinden,  andere  sich  abstoßen  und  fliehen,  so  ahnt  er  Verbindungen 

und  Gegnerschaften,  die  Grundlagen  für  die  Entstehung  und  die  Umgestaltung 
der  Parteien.     . 

Allmählich  vermehren  sich  die  anfangs  kurzen  Namensreihen  um  wert- 

volle Bestandteile.  Bei  der  Häufigkeit  derselben  Vornamen  innerhalb  der  Ge- 
schlechter sind  die  Individuen  mit  zwei  Namen  nicht  zu  unterscheiden ;  auch  die 

Hinzufügung  des  Vatersnamens  reicht  dafür  nicht  aus;  mehr  oder  minder 

treffende  Beinamen  werden  aufgebracht,  werden  stehend,  werden  vererbt  und 

dienen  zur  Kennzeichnung  der  Zweige  desselben  Stammes.  Jetzt  lassen  sich 

weitergehende  Schlüsse  ziehen  auf  die  Geschichte  aller  derer;  die  an  der  Lenkung 
des  Staates  teilhaben,  der  einzelnen  Persönlichkeiten,  Familien,  Geschlechter, 
aber  auch  Parteien. 

Neben  die  lückenlose  Liste  der  eponyraen  Magistrate  treten  andere  Ver- 
zeichnisse ähnlicher  Art,  leider  nur  unvollständig  erhalten.  Solche  von  Priestern 

waren  wie  in  Hellas  so  auch  in  Rom  sogar  älter  als  die  von  weltlichen  Beamten. 

Staat  und  Kirche  waren  ja  untrennbar  miteinander  verbunden  und  untrennbar 

aufeinander  angewiesen;  die  Personen  und  die  Familien  und  die  Parteien,  die  in 

dem  einen  den  maßgebenden  Einfluß  erringen,  wollen  und  müssen  auch  die  andere 

ihrer  Macht  unterwerfen.  Doch  im  religiösen  Leben  behaupten  sich  Recht  und 

Brauch,  Vorrecht  und  Mißbrauch  zäher  als  im  politischen;  der  Kampf  dauert 

hier  noch  länger  und  wird  kaum  mit  geringerem  Eifer  geführt.  Denn  nur  wenige 
Auserlesene  finden  Aufnahme  in  die  Priesterschaften.  Zwar  ist  deren  Stellen- 

zahl größer  als  die  der  staatlichen  Behörden,  doch  Beamtengewalt  ist  durch  die 

Verfassung  in  enge  zeitliehe  Grenzen  eingeschlossen,  geistliehe  Würde  aber  wird 
auf  Lebenszeit  verliehen.  Um  so  mehr  richtet  sich  der  Ehrgeiz  nicht  nur  auf 

Anteil  an  der  Regierung,  sondern  auch  auf  Sitz  und  Stimme  in  einem  Priester- 

kollegium, und  um  so  mehr  ist  Mitgliedschaft  desselben  Kollegiums  bald  die  Vor- 
aussetzung, bald  die  Folge  von  Zugehörigkeit  zu  derselben  Partei,  wie  umgekehrt 

Wettbewerb  um  Staatsämter  und  um  Priestertümer  zwischen  denselben  Gegnern 

stattfindet.  So  können  die  bloßen  Namen  und  Daten  von  Priesterlisten  ungemein 

viel  lehren,  zumal  wenn  sie  die  ganze  Zusammensetzung  von  Kollegien  wie  denen 

der  Pontifices,  der  Augurn,  der  Orakelbewahrer  für  gewisse  Zeitabschnitte  zeigen. 

Noch  wichtiger  sind  bei  aller  ihrer  Trockenheit  die  nach  Möglichkeit 

wiederherzustellenden  Fasten  der  nichteponymen  Magistrate,  vor  allem  der  den 
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Oberbeamten  zur  Seite  gestellten  ordentlichen  und  ständigen  Jahrbeamten  niede- 
ren Banges.  Ihre  Stellenzahl  ist  wiederholt  erhöht  worden,  aber  doch  eigenthch 

erstaunlich  klein  geblieben.  Für  die  Rangordnung  der  Ämter  bilden  sich  feste 

Regeln  aus;  die  Wählbarkeit  wird  au  gewisse  Bedingungen  geknüpft;  der  Be- 
werber muß  ein  bestimmtes  Lebensalter,  eine  bereits  in  anderen  Stellungen 

erworbene  Amtserfahrung  und  dergleichen  nachweisen.  Die  Wiederkehr  der- 
selben Namen  in  verschiedenen  Beamtenlisten  ergibt  die  Laufbahn  der  einzelnen 

im  öffentlichen  Leben  stehenden  Männer,  führt  zu  Schlüssen  auf  ihr  Alter,  ihre 

Fähigkeiten,  ihre  Erfolge,  Das  allgemeine  Wohl  verlangt,  daß  die  Persönlich- 
keiten, die  gemeinsam  dafür  Sorge  tragen  sollen,  von  vornherein  gewillt  und 

geschaffen  seien  zu  einträchtigem  Handeln  und  Wirken.  Unter  diesem  Gesichts- 
punkt ist  wie  innerhalb  des  einzelnen  Beamtenkollegiums,  so  auch  bei  den  zu 

wechselseitiger  Unterstützung  berufenen  das  Nebeneinander  der  Namen  zu 

prüfen,  um  Aufschluß  über  die  Parteigruppierung  zu  erlangen.  Insbesondere 

der  Oberbeamte  wird  auch  in  Rom  auf  die  Bestellung  der  ihm  als  Gehilfen  bei- 
gegebenen und  untergeordneten  nach  Möglichkeit  in  dem  Sinne  eingewirkt 

haben,  daß  er  Leute  zur  Verfügung  hatte,  von  deren  Mitarbeit  er  gedeihliche 

Förderung  erwarten  durfte,  Verwandte,  Freunde,  Anhänger.  Ferner  wünscht 

jeder  tüchtige  Staatsmann  die  Grundsätze  seiner  eigenen  Geschäftsführung  künf- 
tig bewahrt  und  befolgt  zu  sehen;  soweit  dem  römischen  Magistrat  Einfluß  auf 

die  Besetzung  seines  eigenen  Postens  und  überhaupt  auf  die  Neubildung  der 

Regierung  nach  dem  eigenen  Rücktritt  möglich  war,  machte  er  davon  nach 

Kräften  Gebrauch  zugunsten  seiner  Gesinnungs-  und  Parteigenossen.  Daraufhin 
ist  wieder  die  Aufeinanderfolge  der  Namen  in  den  verschiedenen  Listen  zu 
untersuchen. 

Noc]i  manches  ist  für  die  Forschung  zu  gewinnen  bei  der  Heranziehung  der 

Verzeichnisse  der  außerordentlichen  Magistrate,  der  Mitglieder  von  Senatskom- 

missionen und  sonstigen  Behörden.  Je  vollständiger  diese  Listen  für  die  Jahr- 
hunderte der  römischen  Republik  vorgelegt,  je  gründlicher  sie  durchmustert,  je 

sorgsamer  sie  miteinander  verglichen  werden,  desto  klarer  und  schärfer  tritt  aus 

den  Namen  das  Bild  der  politischen  Parteien  und  ihrer  Wandlungen  heraus. 

Die  genealogischen  Zusammenhänge  der  Individuen  gewähren  die  Anhaltspunkte, 

um  durch  längere  Zeiträume  hindurch  und  über  breitere  Zwischenräume  hinweg 

den  Gang  der  Entwicklung  zu  verfolgen ;  denn  Abkunft  und  Verwandtschaft  be- 
stimmen in  erster  Linie  Stellung  und  Haltung  des  Menschen  innerhalb  seiner 

Volksgemeinschaft.  So  sind  die  Fasten  der  römischen  Republik  die  lauterste 

und  beste  Quelle  für  die  Geschichte  der  regierenden  Klassen.  Es  war,  wie  gerade 

aus  ihnen  ersichtlich  ist,  eine  Gesellschaft,  die  sich  in  ihrem  Bestände  fortgesetzt 

veränderte,  aber  in  ihrem  Wesen  dieselbe  blieb;  von  den  Patres,  die  dem  alten 

Königtum  ein  Ende  machten  und  selbst  die  Zügel  ergriffen,  bis  zu  dem  Senat. 

den  Caesar  zur  Abdankung  zwang  und  Augustus  zum  Schein  als  gleichberechtig- 
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ten  Mitherrscher  anerkannte,  führt  eine  gerade  und  breite  Straße,  wenn  auch 

über  Höhen  und  Tiefen;  darum  werden  hier  diese  regierenden  Klassen  kurzweg 
bezeichnet  als  Adel. 

Später  als  die  Aufzeichnung  der  Namen  der  geistlichen  und  weltlichen 

Führer  des  Volkes  begann  die  seiner  Taten  und  Schicksale.  Die  erste  Anregung 

dazu  gab  entweder  das  allgemeine  oder  das  private  Interesse;  aber  in  beiden 

Fällen  machten  die  Männer  aus  den  Kreisen  des  Adels  den  Anfang;  sie  wollten 
sowohl  bei  denen,  die  ihnen  in  Kirche  und  Staat,  wie  bei  denen,  die  ihnen  in 

Haus  und  Familie  im  Eegimente  folgten,  die  Erinnerung  an  die  eigenen 

Leistungen  und  Verdienste  erhalten.  Die  verschiedenen  Gattungen  ältester  ge- 

schichtlicher Literatur,  Jahrbücher,  Priester-  und  Beamtenkommentarien, 
Familienaufzeichnungen  berühren  sich  mit  ihren  Wurzeln  ganz  nahe.i  Doch 

nicht  alle  geschichtlichen  Erinnerungen  waren  so  fest  an  gegebene  Namen  und 

Daten  geknüpft,  daß  sie  in  der  Überlieferung  ihren  unverrückbaren  Platz  er- 
hielten. Erzählungen  waren  im  Umlauf,  namenlos  oder  zeitlos,  bald  auf  diese 

oder  jene  Person,  bald  in  dieses  oder  jenes  Jahr  übertragen,  deshalb  von  der  Ge- 

schichtschreibung bisweilen  ganz  beiseite  gelassen  und  nur  von  Altertums- 

forschern unmittelbar  aus  dem  Volksmunde  aufgezeichnet.  Solche  umherge- 

worfene Stücke  aus  der  antiquarischen  Tradition  sind  weder  gestaltlos  noch  ge- 
haltlos; manchmal  gelingt  es,  eines  davon  zu  ergreifen  und  ihm  auf  dem  vom 

Schutt  gereinigten  Boden  seinen  ursprünglichen  Standort  wieder  anzuweisen. 

Tief  verschüttet  ist  in  Kom  der  Boden  echter  geschichtlicher  Überlieferung. 

Ein  großes  berechtigtes  Mißtrauen  herrscht  gegen  die  Annalen,  vollends  gegen 

alles,  was  der  Herkunft  aus  privater  Überlieferung  des  Adels  verdächtig  ist. 

Aber  auch  aus  den  Jahrbüchern  wie  aus  den  Beamtentafeln  lassen  sich  die  späten 

Zusätze  und  Fälschungen  ohne  allzu  große  Schwierigkeiten  entfernen;  metho- 

dische Kritik  vermag  bis  zu  den  frühesten,  knappsten,  einfachsten  Fassungen 

der  Berichte  vorzudringen;  wenn  alle  Schalen  abgestreift  sind,  bleibt  doch  ein 

fester,  wenn  auch  kleiner  Kern,  eine  unleugbare,  wenn  auch  nackte  Tatsache. 

n)aran  zu  zweifeln  ist  übertriebene  Skepsis,  und  wer  überall  die  letzten  Grund- 
bestandteile verflüchtigen,  alles  auf  Erdichtung  und  Vermutung  und  Entlehnung 

zurückführen  will,  trägt  weder  dem  nachhaltigen  Eindruck  großer  geschichtlicher 
Erlebnisse  noch  der  bunten  Mannigfaltigkeit  und  der  ewigen  Wiederkehr  im 
Wechsel  historischen  Dasems  Rechnung.  Oft  geben  die  Fasten  einen  Maßstab 

zur  Bewertung  der  Annalen,  ja  sogar  der  Famihentradition,  und  ermöglichen  die 
Rettung  mancher  angezweifelten  Nachricht.  Bei  den  ältesten  Berichterstattern 

ist  vor  allem  festzuhalten,  daß  sie  die  Vergangenheit  nur  im  Hinblick  auf  die 
Gegenwart  darstellten,  die  Entstehung  der  vorhandenen  Zustände  erklären,  ihre 
künftige  Erhaltung  oder  Umgestaltung  historisch  begründen  wollten,  als  Poh- 

tiker  an  die  Aufgabe  des  Geschichtschreibers  herantraten.  Nicht  der  geschicht- 
liche Stoff  an  sich,   sondern  seine  Auffassung  wird  von  dem  Standpunkt  des 



•Bearbeiters  entscheidend  beeinflußt;  in  der  Auswahl  des  Wesentlichen,  in  der 
Verkürzung  des  Unwesentlichen,  in  dem  Verschweigen  des  Ungeeigneten,  in  der 

Anordnung  und  Beleuchtung  des  Aufgenommenen  gibt  sich  Absicht  und  Plan 

kund;  indem  er  darin  von  dem  Vorgänger  abweicht,  zeigt  dann  der  Nachfolger 

ihm  gegenüber  seine  Selbständigkeit  und  Überlegenheit.  Wirkliche  Fälschungen 

können,  wenn  sie  unentdeckt  bleiben  sollen,  nur  mit  vorsichtiger  Hand  vor- 
genommen werden,  etwa  indem  man  durch  Verschiebung  chronologischer  Daten 

eine  neue  Gruppierung  und  Anordnung  von  Begebenheiten  erzielt  und  so  einen 
falschen  Kausalzusammenhang  herstellt. 

Die  ältesten  römischen  Historiker  schrieben  unter  dem  Eindruck  des  Hanni- 

balischen  Krieges,  ergriffen  von  der  Größe  der  eigenen  Zeit;  auf  sie  geht  letzten 

Endes  zurück,  was  immer  an  Einzelheiten  aus  dem  Kriege  und  den  nächsten 

Jahrzehnten  berichtet  wird.  Das  annalistische  Gut  wird  gering  geachtet  im  Ver- 

gleich zu  dem,  was  in  derselben  Überlieferung  von  Poh^bios  stammt.  Ohne 
Zweifel  steht  der  Grieche  mit  seinem  weiten  Blick  und  seiner  universalhistori- 

schen Auffassung  hoch  über  dem  engen  Gesichtskreis  und  dem  durch  Patriotis- 
mus und  Parteilichkeit  beschränkten  Urteil  der  römischen  Stadtchronisten;  aber 

deren  Stoff  ist  wohl  ein  anderer  oder  anders  angeschauter  als  der  seinige,  doch 
darum  kein  schlechter  und  untauglicher.  Die  in  der  Chronik  enthaltenen  und  von 

Hand  zu  Hand  weitergegebenen  Tatsachen  dürfen  nur  nicht  mit  den  Augen 

des  Livius  und  seiner  unmittelbaren  Gewährsmänner  betrachtet  werden,  d'n  ohne 
Verständnis  für  das  wahre  Wesen  der  Vergangenheit  entweder  die  gute  alte  Zeit 

mit  strahlendem  Glänze  verklärten  oder  ihr  nach  den  wohl  gar  mißverstandenen 

und  vergröberten  Lehren  und  Mustern  griechischer  Kunst  falsche  Lichter  auf- 
setzten. Allein  schon  der  Umstand,  daß  hier  für  rund  ein  halbes  Jahrhundert 

die  beinahe  vollständigen  Listen  der  Beamten  und  Priester,  in  einzelnen  Fällen 

sogar  die  der  Amtsbewerber  vorliegen,  verpflichtet  uns  zu  hohem  Dank.  Unbe- 
fangene Prüfung  der  Fasten  dieser  Zeit  ergibt  von  selbst  nicht  wenige  Berichti- 

gungen der  einseitigen  und  schiefen  Beurteilung  der  Ereignisse. 

Weit  ungünstiger  ist  die  Lage  hinsichtlich  der  Quellen  für  das  nächste  Jahr- 
hundert zwischen  dem  Kriege  gegen  Perseus,  mit  dem  die  vollständigen  Bücher 

des  Livius  enden,  und  dem  Kriege  gegen  die  Seeräuber,  mit  dem  die  des  Dio 

einsetzen.  Die  geschichtliche  Tradition  erfreute  sieh  damals  eifriger  Pflege;  zahl- 
reiche und  verschiedengeartete,  wohlunterriclitete  und  verständnisvolle  Zeit- 

genossen haben  die  Vorgänge  aufmerksam  und  gründlich  beobachtet,  in  treuen 

und  anziehenden  Bildern  festgehalten,  den  Späteren  als  zuverlässige  Zeugen  ge- 
dient. Die  Tatsächlichkeit  des  Überlieferten  steht  außer  Frage;  die  großen 

Linien  der  Entwicklung  sind  überall  unverkennbar;  eine  Fülle  gutbeglaubigter 

kleiner  Züge  fügt  sich  ihnen  ein.  Aber  doch  sind  nur  Bruchstücke  und  Trümmer 

erhalten,  und  die  Wissenschaft,  die  hier  ihre  großen  Aufgaben  gelöst  hat,  findet 

im  Kleinen  noch  genug  zu  tun.     Um  die  Fasten  dieser   Zeiten  einigermaßen 
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wiederherzustellen,  gilt  es  sich  in  die  Lebensgeschichte  vieler  einzelner  Persön- 
lichkeiten zu  vertiefen ;  man  darf  nicht  haltmachen  an  den  Grenzen  der  histori- 

schen Literatur  und  der  republikanischen  Zeit  oder  vor  anderen  Hemmnissen. 

Beispielsweise  bieten  die  freilich  in  ihrer  Zerstreuung  noch  immer  kaum  zu  über- 
sehenden griechischen  Inschriften  für  die  Kenntnis  der  regierenden  Gesellschaft 

des  damaligen  Eom  manches  Zeugnis,  das  bisher  unbeachtet  oder  ungedeutet  ge- 

blieben ist.  Häufig  beziehen  sich  die  Notizen  auf  das  Privatleben  der  im  öffent- 
lichen Dienste  tätigen  Männer;  da  muß  die  Untersuchung  des  Vorwurfs  der 

Kleinlichkeit  gewärtig  sein,  wenn  sie  die  Fragen  nach  Weib  und  Kind,  nach 

Hochzeit  und  Geburt,  nach  Hab  und  Gut  bei  solchen  geschichtlichen  Persönlich- 
keiten wiederholt  und  von  mehreren  Seiten  her  in  Angriff  nimmt.  Auch  diesti 

Mühe  trägt  einen  bescheidenen  Lohn. 
Wiederum  sind  wir  der  römischen  Namengebung  Dank  schuldig.  Die 

Töchter  empfingen  wie  die  Söhne  den  Geschlechtsnamen  des  Vaters  und  behielten 
ihren  Mädchennamen  bei,  wenn  sie  heirateten.  Von  dem  Lieben  und  Leiden  der 

Frauen  schweigen  die  Bücher  der  Geschichte,  zumal  bei  diesem  Volke  harter 

Männer  und  in  diesen  Zeiten  wilder  Kämpfe.  Doch  die  bloße  Erwähnung  einer 

Frau  oder  Mutter,  die  bloße  Angabe  des  Verwandtschaftsgrades  von  Trägern 

verschiedener  Gentilnamen,  die  bloße  Andeutung  von  Familienbeziehungen  bei 

fehlender  Geschlechtsgenossenschaft  bringt  öfter  eine  Bereicherung  unseree 

Wissens.  War  doch  einer  der  ersten  und  schwersten,  aber  zugleich  der 

entscheidendsten  und  folgenreichsten  Schritte  zur  Beilegung  des  frühesten  Partei- 
zwistes in  Eom  die  Anerkennung  der  gemischten  Ehen  zwischen  Patrieiern  und 

Plebeiern.  Daß  es  auch  weiterhin  so  geblieben  ist,  lehrt  die  Heranziehung  des 

familiengeschichtlichen  Materials.  Wechselheiraten  zwischen  Angehörigen  ver- 
schiedener Geschlechter  und  Stände,  Parteien  und  sogar  Staaten  begründeten  und 

befestigten  Bündnisse,  deren  Wirkung  weithin  im  politischen  Leben  zu  spüren 

war.  Das  Gewöhnlichere  waren  ebenbürtige  und  standesgemäße  Ehen,  imd  die 
Paare  fanden  sich  am  leichtesten  zusammen  in  denselben  Gesellschaftskreisen, 

häufig  in  demselben  Familienkreise.  Im  Hintergrunde  der  geschichtlichen 

Bühne,  auf  die  durch  solche  Untersuchung  immerhin  Lichtstrahlen  fallen,  ent- 
hüllt sich  dabei  ein  Bild  der  Eömerin,  das  sich  von  manchen  nach  unmittel- 

baren Schilderungen  entworfenen  durch  neue  und  scharfe  Züge  vorteilhaft  unter- 

scheidet. Im  übrigen  ist  das  Studium  der  Frauennamen  wegen  ihrer  unver- 

änderten Einfachheit  nicht  so  ergiebig  wie  das  der  geschichtlichen  Mäuner- 
namen ;  innerhalb  der  vornehmen  Familien  sind  bei  der  Namengebung  allerhand 

Eigentümlichkeiten  zu  bemerken,  zumal  beim  Vererben,  Vertauschen,  Ver- 
mehren der  Beinamen.  Bekannt  ist,  wie  der  angenommene  Sohn  mit  einem 

Cognomen  an  seinen  leiblichen  Vater  zu  erinnern  pflegt.  Annahme  von  Söhnen 

war  ja  bei  der  Sorge  vor  einem  Erlöschen  des  Geschlechts  für  Kinderlose  nahezu 

eine  Pflicht,  aber  ihre  Wahl  war  ebensowenig  eine  ganz  freie  wie  eine  Brautwahi 



innerhalb  dieser  an  das  Herkommen  gebundenen  Gemeinschaft.  Beachtung  ähn- 
licher Fälle  leitet  auch  hier  wieder  von  den  Lebensumständen  des  einzelnen  zu 

den  Bündnissen  der  Familien  und  schließlich  zu  dem  darauf  begründeten  Zu- 
sammenwirken im  Staat. 

Ein  wahrhaft  unerschöpflicher  Quell  für  alle  diese  Dinge  fließt  in  Ciceros 

fieden,  Schriften  und  Briefen,  zu  denen  die  Untersuchung  immer  wieder  zurück- 
kehrt. Seine  Bekanntschaft  mit  der  Vergangenheit  seines  Volkes  ist  erstaunlich, 

aber  dennoch  eine  begrenzte.  Das  meiste  dankt  er  seinen  Fachstudien,  der 

Schulung  durch  die  alten  Meister  römischer  Eedekunst.  Daher  sind  ihm  die 

politischen  Prozesse  des  letzten  Jahrhunderts  vertraut  und  geläufig;  solche  Rechts- 
streitigkeiten waren  aber  neben  den  Wahlkämpfen  die  schwersten  Schlachten, 

die  die  Parteien  einander  lieferten,  und  erregen  deshalb  des  Historikers  besondere 
Teilnahme.  Indes  höher  hinauf  reicht  Ciceros  Kenntnis  nicht,  weil  vor  Cato 

kein  Staatsmann  oder  Anwalt  seine  Reden  aufgezeichnet  und  herausgegeben 

hatte,  wie  auch  nach  Cato  die  meisten  nichts  davon  wissen  wollten.  Die  gesamte 

geschichtliche  Entwicklung,  die  vor  seiner  eigenen  Erinnerung  liegt,  hat  Cicero 

keineswegs  zu  übersehen  und  zu  würdigen  vermocht;  er  blickt  auf  die  Zeit  des 

Scipio  Aemilianus  als  auf  ein  unwiederbringlich  verlorenes  Ideal  zurück  und 

schließt  die  Augen  gegen  das,  was  ihm  die  Freude  daran  trüben  kann;  er  gibt  uns 

aber  selbst  wertvolle  Hinweise  auf  die  scharfen  Gegensätze  und  leidenschaftlichen 

Fehden  zwischen  den  damaligen  Parteien,  nicht  allein  zwischen  den  durch  ihre 

ganze  Weltanschauung  voneinander  getrennten,  sondern  auch  zwischen  denen  der 

Regierenden. 

Ähnlich  stand  Cicero  auch  zu  den  politischen  Fragen  der  Gegenwart.  Wo 
er  sich  in  Wort  und  Schrift  an  weitere  Kreise  wendet,  kennt  er  keine  anderen 

Parteien  als  die  gute  der  Ordnung  und  die  böse  des  Umsturzes.  Unermüdlich 

ruft  er  alle  staatserhaltenden  Elemente  zur  Eintracht  auf  und  preist  er  diese 

herrliche,  erhabene  Eintracht.  Er  will  an  sie  glauben,  weil  er  muß.  Daß  er  es 

nicht  kann,  ist  die  Tragik  seines  Lebens,  f  In  seinen  vertrauten  Herzens- 
ergießungen  deutet  er  voll  Kummer  auf  die  Risse  und  Spalten,  die  in  dem  Block 

der  Ordnungspartei  klaffen,  auf.  ihren  Zerfall  in  Fraktionen  und  Gruppen,  auf 
mehr  als  eine  von  dieser  Seite  erlittene  und  wahrlich  nicht  verdiente  Kränkung 

und  Verletzung.  Es  waren  eben  noch  die  alten  Adelsparteien,  nur  notdürftig  und 

äußerlich  durch  die  Furcht  vor  gemeinsamen  Gefahren  geeinigt,  doch  im  Grunde 

des  Herzens  jede  der  andern  feind  und  erst  recht  jedem  Eindringling.  Wenn 

nun  gewisse  Äußerungen  Ciceros  aus  den  letzten  Kämpfen  des  untergehenden 

Freistaats  in  Zusammenhang  gebracht  werden  mit  der  dreihundertjährigen  Ge- 
schichte der  adligen  Parteien  und  Familien,  so  ist  selbst  für  die  Lage  in  diesen  so 

gut  bekannten  Jahren  einiges  Neue  zu  gewinnen. 



Erstes  Kapitel. 

Von  den  Licinisch'Sextischen  Rogationen  bis  in 
den  großen  Samniterkrieg. 

I.   Der  Ausgleich   und    die   Mittelpartei. 

Die  Annahme  der  Licinisch-Sextischen  Eogationen  hat  in  der  innern  Ge- 
schichte Eoms  Epoche  gemacht;  aber  sowenig  wie  sonst  in  der  Geschichte  sind 

diesseits  und  jenseits  des  hochragenden  Marksteins  die  Zeiträume  scharf  von- 

einander geschieden,  sondern  durch  ein  weites  Grenzgebiet  miteinander  ver- 
bunden. In  einer  solchen  längeren  Übergangszeit  bereitet  sich  erst  der  Abschluß 

der  Entwicklung  durch  das  epochemachende  Ereignis  vor,  aber  dann  wird  von  der 

einen  Seite  versucht,  das  Ergebnis  umzustoßen  und  zu  beseitigen,  und  von  der 

andern,  es  zu  sichern  und  dauernd  zu  machen;  dieser  zweite  Teil  des  Kampfes 

wird  nicht  immer  richtig  eingeschätzt.  Hier  soll  die  Frage  nach  der  Geschicht- 
lichkeit der  Licinisch-Sextischen  Eogationen  nicht  grundsätzlich  erörtert  werden ; 

sie  hat  besonders  hinsichtlich  des  von  Livius  VI  35,  5  an  zweiter  Stelle  genannten 

Ackergesetzes  die  neuere  Forschung  lebhaft  beschäftigt,  ist  aber  hinsichtlich  der 

dritten  Eogation,  ne  tribunorum  militum  comitia  fierent  consulumque  utique  alter 

ex  plebe  crearetur  (vgl.  37,  4.  40,  16),  wohl  kaum  aufgeworfen  worden.  Und 

dennoch  ist  gerade  hier  der  Nachweis  zu  liefern,  daß  das  Gesetz  so,  wie  es  for- 
muliert ist,  erst  nach  einem  Vierteljahrhundert  in  Kraft  trat.  Diesen  Nachweis 

zu  führen  ermöglichen  die  Consularfasten. 

Der  vorausgegangene  Kampf  hat  nach  der  Überlieferung  zehn  Jahre  ge- 

dauert; noch  ist  zu  erkennen,  wie  er  im  allgemeinen  verlief,  und  wie  sich  der  Aus- 
gang allmählich  anbahnte.    Fünf  Jahre  lang  herrschte  in  Eom  völlige  Anarchie : 

Solitudo  magistratuum   per  quinquennium  urhem  tenuit,  sagt  Livius  VI  35, 

10;  eine  entsprechende  Notiz  der  Capitolinischen  Fasten  kann,  obgleich  nur  das 

Ende  der  Zeile  erhalten  ist  (CIL  12  p.  20),  mit  Hilfe  der  Fasti  Hydat.  (ebd.  124: 
Annis  IUI  nemo  curulis  magistratus  fuit)  ergänzt  werden ;  dvagyCn   iysvsxo, 

gibt  Diodor  XV  75,  1  wenigstens  bei  einem  Jahre  an.  Die  Wahl  von  Consular- 
tribunen  für  370  war  der  erste  Schritt  zur  Besserung  dieses  unhaltbaren  Zu- 

standes,  der  zweite  die  Einsetzung  eines '  Dictators,  die  seit  anderthalb  Jahr- 
zehnten nicht  mehr  vorgekommen  war.  Es  braucht  nicht  untersucht  zu  werden, 

ob  die  letzte  vorher  erwähnte  Dictatur,  die  von  382  (Liv.  VI  28,  3),  überhaupt 

Glauben  verdient;  wenn  nicht,  so  verlängert  sich  der  Zeitabstand  zwischen  der 



von  368  und  der  letzten  vorhergegangenen  gleich  um  mindestens  drei  Jahre  (ebd. 
11,  10);  doch  ist  er  auch  ohnehin  lang  genug.  Ebensowenig  braucht  die  Tra- 

dition über  die  Dictatur  von  368,  wo  der  erste  Dictator  abdankte  und  durcli 

einen  zweiten  ersetzt  wurde,  genauer  geprüft  zu  werden  (vgl.  PW  VII  343  f.) ; 
es  genügt  die  Feststellung,  daß  der  einzige  Dictator  dieses  Jahres,  der  das  Amt 

wirklich  geführt  hat,  einen  Plebeier  zum  Keiterobersten  machte  (Fasti  Cap.  Liv. 

VI  39,  3.  X  8,  8) ;  denn  damit  erweist  sich  diese  Einsetzung  der  Dictatur  als  ein 

weiterer  bedeutsamer  Schritt  zur  Versöhnung  der  Gegensätze:  Die  Plebs  b(!- 
willigte  dem  Patriciat  das  Amt  und  erhielt  dafür  einen  Anteil  an  dem  Amte  be- 

willigt; es  war  noch  nicht  die  Hälfte  der  Staatsleitung,  weil  das  Macht  Verhältnis 

zwischen  Dictator  und  Magister  Equitum  ein  anderes  und  für  den  letzteren 

ungünstigeres  war,  als  das  zwischen  den  beiden  Consuln,  —  aber  es  war  doch 
zum  ersten  Male  eine  Vertretung  der  Plebs  in  einer  nur  aus  zwei  Personen 

bestehenden  Regierung.  Einen  letzten  Aufschub  dessen,  was  nun  unausbleiblich 

war,  des  Zugeständnisses  der  einen  Stelle  in  dem  regelmäßigen  Regierungs- 

kollegium,  soll  damals  die  Umgestaltung  des  entsprechend  geordneten  Priester- 
kollegiums herbeigeführt  haben:  ut  pro  duumviris  sacris  faciundis  decemviri 

creentur  ita,  ut  pars  ex  plehe,  pars  ex  patribus  fiat  (Liv.  VI  37,  12.  42,  2). 
Aber  es  war  nur  ein  Aufschub  von  einem  Jahr;  bei  den  Wahlen  von  367  wurden 

zum  ersten  Male  seit  einem  Viertel  Jahrhundert  wieder  zwei  Consuln  gewählt, 
und  von  ihnen  war  der  eine  ein  Plebeier.  Livius  schließt  damit  sein  sechstes 

Buch  (42,  9) :  L.  Sextius  de  plehe  prim,us  consul  factus  {=  X  8,  8.  Fasti  Cap. 
Plut.  Cam.  42,  8),  aber  er  fährt  unmittelbar  darauf  mit  Recht  fort:  et  ne  is 

(juidem  finis  certaminum  fuit.  Die  weitere  Entwicklung  brachte  in  der  Tat 
noch  schwerere  Kämpfe  als  die  bisherige. 

Sein  siebentes  Buch  beginnt  Livius  ebenfalls  sehr  richtig  (1,  2) :   Plebes 

consulatum  L.  Sextio,  cuius  lege  partus  erat,  dedit   L.  Sextio  collega  es 

patribus  datus  L.  Aemüius  Mamercus.  Die  Führer  der  Plebs  im  Kampfe  waren 
zwei  Männer  gewesen,  und  nur  einer  von  ihnen  konnte  als  erster  die  Frucht  ihres 

gemeinsamen  Sieges  pflücken,  die  Reihe  der  plebeischen  Consuln  eröffnen.  Der 

nächste,  rein  persönliche  Anlaß  zur  Kriegserklärung  bot  sich  nach  Livius  viel- 
mehr dem  andern,  C.  Licinio  Stoloni,  inlustri  viro  (VI  34,  5) ;  darauf  wurde  der 

Kriegsplan  entworfen  adhibito  L.  Sextio  strenuo  adulescente  (ebd.  11),  und  den 

Angriff  begannen  creati  tribuni  C.  Licinius  et  L.  Sextius  (35,  4) ;  fin  dieser 

Reihenfolge  werden  ihre  Namen  auch  weiterhin  genannt,  wo  von  ihrer  tribuni- 
cischen  Wirksamkeit  die  Rede  ist  (35,  7.  10.  38,  7.  39,  5.  41,  3)  außer  an  den 

xwei  zusammenhängenden  Stellen  aus  dem  Bericht  über  369  (36,  7  und  10),  und 

das  Consulat  des  Sextius  wirft  seinen  Schatten  nur  voraus  auf  die  große,  von 

Livius  frei  gestaltete  Rede,  in  der  die  Forderung  des  Consulats  von  einem  patrici- 
schen  Wortführer  heftig  bekämpft  wird;  hier  steht  der  Name  des  Sextius  dem  des 

Licinius  voran  (40,  7.  11,  besonders  41,  10:  Sextius  et  Licinius  tarnquam  Romu- 
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lus  ac  Tatius  in  urbe  Bomana  regnent),  wie  auch  gelegentlich  einmal  Sextius  als 

Sprecher  für  beide  Tribunen  eingeführt  wurde  (35,  8).  |Der  hervorragendere 

von  beiden  ist  also  nach  der  dem  Livius  vorliegenden  Tradition  offenbar  in  den 

Jahren  des  Kingens  Licinius,  ö  fjYSficov  crjg  arccaecog  schlechthin  (Plut.  Cam. 
39,  5),  und  das  ist  gewiU  richtig  gewesen.  Denn  ein  Licinier  ist  bereits  im  Jahre 

400  zum  Consulartribunat  gelangt,  zwar  nicht  als^^er  erste  plebeische  Consular- 
iribun  überhaupt,  wie  später  seine  Nachkommen  erklärten  (Liv.  V  12,  9  und 
VI  37,  8  wohl  nach  Licinius  Macer;  vgl.  Mras  EF  I  95;  StR  II  188,  2),  aber 

in  dem  ersten  Kollegium,  in  dem  die  Plebeier  das  erdrückende  Übergewicht 

hatten,  und  das  Licinische  Geschlecht  hat  in  der  Folgezeit  stets  zu  den  ersten 

der  römischen  Nobilität  gehört.  Dagegen  steht  Sextius  für  sich  allein;  sein 
Name  ist  in  den  Fasten  der  Magistrate  weder  vor  seinem  Consulat  verzeichnet, 

noch  nach  ihm;  es"  hat  fast  ein  Viertel  Jahrtausend  gedauert,  bis  noch  einmal  ein 
Träger  dieses  Namens  das  höchste  Amt  übernahm,  C.  Sextius  Calvinus,  der 

Consul  von  124.  Der  Kampf  um  die  Zulassung  der  Plebeier  zum  Consulat  er- 
scheint den  späteren  Geschlechtern  natürlich  vor  allem  als  ein  Kampf  um  die 

höchsten  Principienf ragen;  aber  für  die  Kämpfer  selbst  war  die  Personenfrage 

nicht  minder  wichtig,  vielleicht  noch  wichtiger.  Wenn  nun  im  Jahre  367  nicht 

der  Licinier  zum  Consul  gewählt  wurde,  der  auf  Grund  seiner  persönlichen  Stel- 
lung und  seiner  Herkunft  den  höheren  Anspruch  darauf  hatte,  sondern  der 

Sextier,  so  bedeutet  das  nichts  anderes,  als  ein  Nachgeben  der  Plebs  in  der  Pei'- 

sonenfrage  um  der  Principienfrage  wiUen.  Der  Friede  zwischen  beiden  Par- 
teien kam  unter  der  Bedingung  zustande,  daß  der  Plebs  die  Besetzung  der  einen 

Consulstelle  überlassen  wurde,  wenn  sie  dafür  einen  dem  Patriciat  genehmen,  d.  h. 

gemäßigten  und  ungefährlichen  Kandidaten  aufstellte;  als  solcher  wurde  der 

Sextier  vorgeschlagen  und  durchgebracht. 

Dem  neugewählten  plebeischen  Consul  wurde  dann  der  patricische  beige- 
geben, wie  Livius  sich  ganz  zutreffend  ausdrückt.  Auch  dessen  Wahl  beruhte  auf 

einer  Einigung  über  die  Personenfrage.  Die  Kollegien  der  Consulartribunen  in 

den  Jahren  370—367  waren  ausschließlich  aus  Patriciern  gebildet  worden,  nach 
den  Capitolinischen  Fasten  und  Livius  aus  je  sechs,  also  insgesamt  24  Mitgliedern, 

nach  Diodor  in  den  beiden  ersten  Jahren  aus  je  vier,  im  dritten  aus  drei,  und  im 

vierten,  das  bei  ihm  ausgefallen  ist,  mindestens  wieder  aus  drei,  also  insgesamt 
14  Mitgliedern;  allein  schon  unter  den  elf  bei  Diodor  überlieferten  Namen  sind 

die  von  acht  verschiedenen  patricischen  Geschlechtern,  in  der  größeren  Liste  noch 

drei  weitere  (vgl.  CIL  12  p.  124 f.),  aber  kein  einziger  Aemilier,  luid  gerade  ein 
Aemilier  wurde  für  366  als  Consul  dem  Sextier  zur  Seite  gestellt.  Es  ist  ganz 

natürlich,  daß  alle  diese  Consulartribunen  sich  den  Forderungen  der  Plebs  wider- 
setzt haben  müssen,  und  daß  infolgedessen  ihre  Geschlechter  ebenso  von  den 

plebeischen  Wählern  abgelehnt  wurden,  wie  das  Licinische  von  den  Patriciern, 

wenn  man  für  das  Jahr  366  ein  Consulpaar  haben  wollte,  das  aus  Vertretern 
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beider  Stände  zusammengesetzt  aber  dennoch  eines  Sinnes  sein  soUte,  Dem- 

nach war  die  Kandidatur  des  Aemiliers  wiederum  eine  Bedingung  des  Friedens- 
schlusses von  367;  in  der  Personenfrage  haben  auch  die  Patricier  ein  Zuge- 

ständnis gemacht,  nachdem  zuerst  die  Plebs  in  diesem  Punkte  vorangegangen  war. 
Aus  inneren  Gründen  ist  der  Livianische  Bericht  über  die  Wahlen  sogar  in  den 

Einzelheiten  durchaus  glaubwürdig. 

Aber  die  Wahlen  für  366  sind  nicht  nur  für  sich  allein  zu  betrachten,  son- 
dern auch  zusammen  mit  denen  für  die  folgenden  fünf  Jahre.  Dabei  kann  alles 

beiseite  bleiben,  was  in  den  Fasten  als  spätere  Zutat  gilt,  Filiation,  Cognomen, 

Iterationsangabe;  sogar  auf  das  Praenomen  kommt  es  kaum  an,  sondern  nur  auf 
das  Nomen  gentile.     Die  Consuln  der  sechs  Jahre  sind: 

Patricier  Plebeier  Patricier  Plebeier 

866  L.  Aemilius  (a)  C.  Sextius     (d)  363  L.  Aemilius  (a)  Cn.  Genucius  (e) 

365  Q.  Servilius   (b)  L.  Genucius  (e)  362  Q.  Servilius  (b)  L.  Genucius    (e) 

364  C.  Sulpicius  (c)  C.  Licinius    (f)  361  C.  Sulpicius  (c)  C.  Licinius     (f). 

Die  Kollegien  der  beiden  Triennien  sind  genau  dieselben  mit  der  einen  Aus- 
nahme, daß  der  Plebeier  des  ersten  Jahres  im  zweiten  Triennium  nicht  wieder 

Sextius,  sondern  ein  Genucius  ist,  ebenso  wie  sein  Nachfolger  in  beiden  Trien- 
nien. Zwei  Möglichkeiten  liegen  vor:  Entweder  die  Fasten  dieser  Jahre  sind 

nach  bestimmtem  Schema  zurechtgemacht  und  daher  als  ungeschichtlicli  zu  ver- 
werfen, oder  sie  sind  geschichtlich,  und  dann  kann  es  kein  Zufall  sein,  daß  in 

sechs  Jahren  alle  patricischen  Geschlechter  außer  dreien  vom  Consulat  ausge- 
schlossen und,  da  der  Sextier  nur  als  Persönlichkeit  und  nicht  als  Angehöriger 

eines  bestinmaten  Geschlechts  gewählt  worden  war,  alle  plcbeischen  außer  zweien 

noch  nicht  zugelassen  worden  sind.  In  welcher  Absicht  jemand  die  Fasten  gerade 

in  dieser  Weise  verfälscht  haben  sollte,  ist  nicht  abzusehen;  die  Möglichkeit  oder 

doch  Wahrscheinhchkeit  einer  Fälschung  ließe  sich  auch  mit  anderen  Er- 

wägungen widerlegen,  aber  sie  scheidet  von  selbst  aus,  wenn  es  gelingt,  die  Ab- 
sicht zu  erkennen,  die  bei  der  Beschränkung  der  als  regierungsfähig  anerkannten 

Geschlechter  obwaltete. 

Die  patricischen  Geschlechter  standen  einander  nicht  immer  gleich,  sondern 

waren  geschieden  in  die  höheren  und  die  minderen.  Wir  hören  von  Cicero  dar- 
über nur,  daß  die  Papirier  eine  der  Gentes  Minores  waren  (fam.  IX  21,  2),  und 

daß  im  Senate  die  Angehörigen  der  Gentes  Maiores  zuerst  befragt  wurden  (rep. 

II  35).  Dieser  Vorrang  wird  innerhalb  der  gleichen  Rangklassen  bei  den  Patri- 
ciern  festgehalten  worden  sein,  und  Mommsen  hat  daher  mit  Recht  geschlossen, 

daß  der  ranghöchste  Patricier,  der  im  Senate  zuerst  befragt  wurde,  der  Princeps 
Senatus  der  vorsuUanischen  Zeit,  stets  den  höheren  Geschlechtern  entstammte,  daß 
also  dieAemilier,Claudier,Cornelier,Fabier,Manlier  ( ?  s.u.)  und  Valerier  zu  diesen 

gehört  haben  werden   (RF  T  258 f.;  StR  III  30 f.   868.  966).  (8  Von  den  drei 
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patricischen  Geschlechtern,  die  in  den  Jahren  366  —  361  am  Consulat  teilhatten, 
gehört  nur  das  Aemilische  zu  dieser  Gruppe,  und  für  die  Wahl  seines  Vertreters 

im  ersten  Jahre  nach  der  Verfassungsänderung  waren,  wie  wir  sahen,  andere 

Gründe  bestimmend.  Die  Servilier  sind  eines  der  sechs  aus  Alba  abgeleiteten 

Geschlechter  (Liv,  I  30,  2.  Dionys.  III  29,  7),  die  möglicherweise  sämtlich  den 

minderen  zugerechnet  wurden;  auch  gehören  weder  sie  noch  die  Sulpicier  zu 
denen,  nach  welchen  eine  Tribus  benannt  wurde,  wie  die  ersten  vier  von  den  sechs 

höheren  und  freilich  auch  das  Papirische;  im  ganzen  spricht  die  größere  Wahr- 
scheinlichkeit dafür,  daß  die  Gens  Servilia  und  die  Gens  Sulpicia  Gentes  Minores 

waren.  Allerdings  begegnen  ihre  Namen  in  den  Listen  der  Consulartribunen  der 

Jahre  370 — 367,  aber  der  des  Servilius  von  368  ist  nicht  nur  dnrch  den  Vor- 
namen (Sp.  Servilius  Fasti  Cap.  Liv.  VI  38,  2)  von  dem  des  Consuls  der  Jahro 

365  und  362  verschieden,  sondern  fehlt  bei  Diodor  ganz  und  ist  daher  als  ge- 

fälscht zu  streichen  (vgl.  Mms  EF  II  228),  und  der  in  sämtlichen  Fasten  ge- 
nannte Sulpicius  von  370  und  368  ist  als  ein  Servius  sicher  von  dem  Gaius  der 

Consulate  364  und  361  verschieden;  so  bleibt  nur  bei  dem  Consulartribun  Q.  Ser- 
vilius von  369,  den  alle  Fasten  verzeichnen,  die  Frage  der  Identität  mit  dem 

gleichnamigen  Consul  von  365  und  362,  und  in  diesem  Falle  können  wir  uns 

vielleicht  einmal  dabei  beruhigen,  daß  der  Eedaktor  der  Capitolinischen  Fasten 

die  Frage  entschieden  verneinte;  er  gab  dem  Tribunen  das  Cognomen  Fidenas 

(vgl.  Chronogr.:  Fidenas  III,  entsprechend  382  und  378)  und  dem  Consul  das 

Cognomen  Ahala;  vielleicht  wußte  er  wirklich  mehr  davon  als  wir.  Demnach 

waren  die  Persönlichkeiten  der  Servilier  und  Sulpicier,  die  366 — 361  Consuln 

wurden,  der  Plebs  nicht  feindlich  entgegengetreten;  ihre  Geschlechter  aber  be- 
drohten deren  neue  Rechte  weniger  als  andere,  die  vornehmer  und  reicher  waren. 

Von  den  beiden  plebeischen  Geschlechtern,  die  sich  mit  ihnen  in  die  Re- 
gierung teilten,  sind  die  Licinier,  wie  schon  erwähnt  (o.  S.  10),  in  das  erste  über- 
wiegend plebeische  Kollegium  von  Consulartribunen  im  Jahre  400  gelangt,  die 

Genucier  aber  in  das  zweite  im  Jahre  darauf  399.  Auch  sie  gehörten  schon  zu 

den  angesehensten  Elementen  der  Plebs.  Ein  Beweis  für  ihr  damaliges  Ansehen 

ist  vielleicht  aus  der  Angabe  Plutarchs  (C.  Gracch.  3,  5)  zu  entnehmen,  wie  C. 

Gracchus  das  Volk  zur  Rache  für  seinen  Bruder  zu  reizen  suchte  Tcagavid-slg  ra 

Twv  TiQoyovcov,  (iog  ixelvot,  fjsv  xal  0aliaxotc  inoXifitiOnv  vrfsg  Fevi^xi'ov  rwog 
Srificegynt^  XoidoQrjd^svroc.  Eine  solche  Episode  ist  freilich  sonst  nicht  über- 

liefert, aber  gerade  unter  dem  Consulartribunat  des  Genucius  von  399  gewann  der 

Veientische  Krieg  durch  das  Eingreifen  der  Falisker  größere  Ausdehnung  (Liv. 
V  13,  9),  396  ist  dann  Genucius  in  seinem  zweiten  Consulartribunat  im  Kampfe 

gegen  die  Falisker  gefallen  (ebd.  18,  7—10),  und  im  folgenden  Jahre  ist  nach 
Diodor  XIV  96,  5  Falerii  hart  gezüchtigt  worden;  vielleicht  hat  Gracchus  von 

dem  aus  der  Plebs  hervorgegangenen  Tribunus  (seil,  militum  consulari  potestate) 

Genucius,  von  einer  Schändung  seiner  Leiche  durch  die  siegreichen  Feinde  (vgl. 
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Liv.  a.  0.  9 :  plus  ignominiae  erat  quam  cladis  acceptum)  und  von  dem  Rachekrieg 

gesprochen,  und  ist  durch  ungeschickte  Verkürzung  und  Übersetzung  daraus  die 

Beschimpfung  eines  Trihunus  Plebis  geworden.  Doch  die  Genucier  erscheinen 

nicht  zuerst  mit  diesem  Consulartribunen  in  den  Fasten,  sondern  ein  halbes  Jahr- 
hundert früher  in  der  Zeit  der  Decemvirn  mit  zwei  Consuln.  Hier  ist  nun  die 

neuere  Forschung  zu  dem  Ergebnis  gelangt,  daß  die  plebeischen  Genucier  sich 

durch  eine  Fälschung  patricische  Abkunft  beilegen  wollten,  und  daß  sie  diese 

Fälschung  bereits  gegen  300  begangen  haben;  damals  standen  sie  nämlich  in 
Blüte  und  wahrscheinlich  in  Verbindung  mit  dem  Kreise  des  Ap.  Claudius  und 
des  Cn.  Flavius,  in  dem  die  ältesten  Fasten  entstanden  sind,  während  sie  ein 

halbes  Jahrhundert  später  schon  ausgestorben  sind.  Dieses  Ergebnis,  das  auch  ich 

angenommen  habe  (PW  VII  120G  ff.  mit  Angabe  der  Literatur),  ist  in  seinem 

vollen  Umfange  doch  wohl  nicht  aufrecht  zu  halten,  und  zwar  wegen  der  hervor- 
ragenden Stellung,  die  gerade  die  Genucier  im  vierten  Jahrhundert  einnehmen. 

Wo  der  Plebs  in  den  Behörden  des  Gesamtvolks  Stellen  geöffnet  werden,  in  den 

Kollegien  der  Consulartribunen  399,  der  Consuln  365,  der  Augur n  300,  da  sind 
Genucier  unter  ihren  ersten  Vertretern.  Das  Geschlecht  hätte  diesen  Anspruch 

nicht  so  regelmäßig  erheben  und  durchsetzen  können,  wenn  es  nicht  dem  Durch- 
schnitt der  Plebs  überlegen  gewesen  wäre  und  dem  Patriciat  irgendwie  nahege- 

standen hätte.  Damit  soll  nicht  ohne  weiteres  die  Echtheit  der  Genucischen 

Consulate  des  5.  Jahrhunderts  behauptet  werden;  aber  es  ist  doch  ein  Unter- 
schied, ob  ein  Geschlecht  schon  im  4.  Jahrhundert  oder  erst  in  spätrepublika- 
nischer Zeit  erklärte,  daß  es  eigentlich  zu  den  patricischen  gehörte,  aber  auf 

seinen  Adel  aus  irgendeinem  Grunde  verzichtet  habe. 

Ähnliches  wie  von  den  Genuciern  gilt  auch  von  den  Liciniern;  bereits  ehe 
sie  unter  den  ersten  Consuln  aus  der  Plebs  erscheinen,  sind  sie  unter  den  ersten 

Consulartribunen  und  in  dem  ersten  Reiterführer  aus  der  Plebs  vertreten  gewesen 

(s.  o.  S.  9 f.).  Diese  sicheren  Tatsachen,  die  sich  aus  den  Fasten  ergeben,  werfen 

doch  ein  überraschendes  Licht  auf  gewisse  Einzelheiten  der  Tradition,  die  man 

gemeiniglich  als  späte  Ausschmückungen  beiseite  zu  schieben  pflegt.  Der  erste 
Consulartribun  Licinius  soll  der  Bruder  eines  Cornelius  gewesen  sein  (Liv.  V  12, 

12),  also  aus  einer  gemischten  Ehe  entsprossen,  falls  nicht  der  Bruder  das  war; 

der  erste  Magister  Equitum  Licinius  soll  propinqiia  cognatione  mit  einem  Manlius 

verbunden  gewesen  sein  (ebd.  VI  39,  4) ;  der  erste  oder  zweite  Consul  Licinius 

soll  der  Schwiegersohn  eines  Fabius  gewesen  sein  (ebd.  34,  5  ff.  vgl.  PW  VI 

1884 f.).  Es  ist  doch  sehr  merkwürdig,  daß  aus  einem  Dritteljahrhundert  bei 

den  Liciniern  nicht  weniger  als  drei  Fälle  der  Verschwägerung  mit  patricischen 

Gentes,  und  zwar  Gentes  Maiores,  bekannt  sind,  während  solche  Beziehungen  sonst 

m  langen  Zeiträumen  nur  ganz  selten  erwähnt  werden.  Wiederum  ist  mit  zwei 

Möglichkeiten  zu  rechnen,  entweder  systematischer  Fälschung  der  Überlieferung 

oder  geschichtlicher  Wahrheit,  und  in  letzterem  Falle  Ausscheidimg  des  reinen 
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Zufalls.  Bei  der  Erwägung  der  ersten  Möglichkeit  drängt  sich  der  Gedanke  an 

den  Politiker  und  Tendenzhistoriker  C.  Licinius  Macer  auf,  der  ja  in  Erinnerung 

an  seine  Ahnen  aus  dieser  Zeit  seinem  eigenen  Sohne  den  angeblich  von  ihnen 

geführten  Beinamon  Calvus  verlieh  (s.  u.  S.  17)  ;  doch  mindesteais  die  Anekdote 

von  der  Verschwägerung  mit  den  Fabiern  dürfte  schon  anderthalb  Jahrhunderte 

vor  ihm  aufgezeichnet  sein  (vgl.  PW  a.  a.  0.).  Wenn  nun  die  Fasten  lehren, 

daß  gerade  die  Licinier  unter  den  ersten  ihrer  plebeischen  Standesgenossen  von 

den  Patriciern  die  Gleichberechtigung  erhielten,  so  erklärt  sich  das  doch  auf  das 

ungezwungenste  damit,  daß  sie  infolge  wiederholter  Wechselheiraten  schon  eine 

halbe  Ebenbürtigkeit  mit  ihnen  erlangt  hatten. 

Erst  jetzt  lassen  sich  die  Wahlen  nach  der  Verfassungsänderung  von  367 
recht  verstellen.  Bei  der  Wahl  des  Aemilius  und  des  Sextius  war  die  Personen- 

frage entscheidend,  und  die  Wiederwahl  des  Aemilius  nach  zweijähriger 

Zwischenzeit  bedeutete  eine  Erneuerung  und  Verlängerung  des  ersten  Friedens- 
schlusses. Aber  auch  die  anderen  Wahlen  dieser  Jahre  sind  hervorgegangen 

aus  einem  Kompromiß:  Den  Ausschlag  gab  die  Stellung  der  Geschlechter 

zwischen  den  Parteien;  die  patricischen  der  Servilier  und  Sulpicier  standen 

um  eine  Stufe  tiefer  als  die  höheren,  angeseheneren  und  mächtigeren,  und  die 

plebeischen  der  Genucier  und  Licinier  um  eine  Stufe  höher  und  dem  Patriciat 

näher  als  die  große  Masse  der  Plebs. 

L.  Aemilius,  der  in  beiden  Hälften  der  sechsjährigen  Periode  an  der  Spitze 

der  Liste  steht,  ist  aus  dem  angedeuteten  Grunde  gewiß  dieselbe  Persönlichkeit  ge- 
wesen und  ist  daher  sowohl  in  den  Capitolinischen  Fasten  wie  bei  Livius  (VII  3,  3 : 

Cn.  Oenucio  L.  Aemilio  Mamerco  Herum  consulihus)  mit  Kecht  dafür  erklärt 

worden;  die  Capitolinischen  Fasten  nehmen  ebenso  für  Q.  Servilius,  C.  Sulpicius 

und  L.  Genucius  die  Identität  an,  und  gegen  ihre  Annahme  ist  nichts  einzu- 
wenden. Die  beiden  Genucier  sind  nach  ihnen  L.  Genucius  M.  f.  Cn.  n.  und  Gn. 

Genucius  M.  f.  M.  n.,  d.  h.  weder  Brüder,  noch  Söhne  von  Brüdern,  noch  Söhne 

des  vor  ihnen  in  der  Magistratsliste  stehenden  Consulartribunen  von  399  und  396 

Cn.  Genucius;  ob  die  Genealogie,  die  mit  anderen  unbekannten  Geschlechtsge- 

nossen  rechnet,  auf  guter  Kenntnis  oder  auf  willkürlicher  Erfindung  beruht,  kann 

verschieden  beurteilt  werden;  meine  eigene  Neigung  geht  nach  der  ersten  Eich- 
tung.  Zwei  Consuln  desselben  Geschlechts  folgen  hier  aufeinander  einmal  mit 

einjährigem  Intervall  —  L.  Genucius  365  und  Cn.  Genucius  363  —  und  einmal 

unmittelbar  —  Cn.  Genucius  363  und  L.  Genucius  II  362.  Beides  kehrt  in  den 

Fasten  so  häufig  wieder,  daß  eine  naheliegende  Bemerkung  darüber  im  allge- 
meinen am  Platze  sein  dürfte. 

Der  Consul,  der  die  Wahl  seines  Nachfolgers  leitete,  hatte  in  der  älteren 

Zeit  dabei  einen  fast  ebenso  maßgebenden  Einfluß,  wie  bei  der  Ernennung  eines 
Dictators.  Denn  er  war  es,  der  den  Namen  nannte,  und  die  Centuriatcomitien 

hatten  auf  diesen  seinen  Vorschlag  nur  mit  Ja  oder  Nein  zu  antworten   (vgl. 
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Mms  StK  I  212f.  215.  II  80f.  1351".  III  390.  392),  ganz  so  wie  die  Götter  in 
jenem  andern  Falle  (vgl.  ebd.  I  98,  1.  105  f.  216  f.  II  151),  und  zwar  wurde  wie 

im  Jahre  367,  so  auch  später  zuerst  der  Name  eines  Plebeiers  genannt,  weil  ein 

solcher  nach  dem  Wortlaut  des  Licinisch-Sexti sehen  Gesetzes  (o.  S.  8)  gewählt 
werden  mußte,  während  die  Besetzung  der  zweiten  Stelle  durch  einen  Patricier 

nicht  vorgeschrieben  war.  Das  souveräne  Volk  in  Waffen  hatte  also  eigentlich 

nur  die  von  dem  Feldherrn  vollzogene  Ernennung  zu  bestätigen.  Folgen  min 

2wei  plebeische  Consuln  desselben  Namens  unmittelbar  aufeinander,  wie  die 

Genucier  363  und  362,  so  hat  ofl'enbar  der  erste  dem  zweiten  das  Amt  verschafft, 
sei  es  daß  er  selbst  als  Leiter  der  Comitien  dessen  Namen  zuerst  nannte,  sei  e^ 

daß  er  seinen  patricischen  Amtsgenossen  dazu  bestimmte,  falls  dieser  die  Comi- 

tien abzuhalten  hatte.  /Die  beiden  Consuln  waren  in  allen  Dingen  auf  gegen-  1  ' 
seitige  Verständigung  angewiesen  und  hatten  zu  der  Zeit  der  Wahlen  gewöhnlich 

den  größten  Teil  ihrer  gemeinsamen  Amtsführung  hinter  sich;  wenn  sie  sich 

überhaupt  miteinander  vertrugen,  so  werden  sie  sich  auch  über  die  vorzuschlagen- 
den Nachfolger  geeinigt  haben,  so  daß  nicht  viel  darauf  ankam,  welchem  von 

ihnen  die  Leitung  der  Wahlen  zufiel;  waren  sie  aber  uneinig,  so  hatte  der  Be- 

treffende freilich  vor  dem  andern  einen  großen  Vorteil.  Aber  auch  wo  die  Con- 
sulate  zweier  Plebeiet  gleichen  Namens  durch  das  eines  Fremden  getrennt  sind, 
wie  die  der  Genucier  von  365  und  363  durch  das  des  Liciniers  von  364,  da  ist 

der  Einfluß  des  früheren  auf  die  Wahl  des  späteren  nicht  gering  gewesen.  Denn 

er  verpflichtet  sich  doch  seinen  unmittelbaren  Nachfolger  und  kann  diesem  das 

Versprechen  abnehmen,  daß  er  sich  in  einem  Jahre  in  gleicher  Lage  dankbar 

erweisen  werde,  indem  er  einen  Verwandten  des  Vorgängers  an  seine  Stelle 

bringen  werde.  So  hat  der  zweite  plebeische  Consul  L.  Genucius  dem  C.  Licinius 

zum  Consulat  verholfen  unter  der  Bedingung,  daß  dieser  wieder  einen  Genucier 
vorschlagen  werde;  der  zweite  Genucier  brauchte  sich  dann  seinerseits  durch  keine 

ähnliche  Zusage  zu  binden  und  fordert-e  vielmehr  die  Wiederwahl  seines  Ge- 
schlcchtsgenossen ;  er  setzte  sie  auch  bei  seinem  Kollegen  und  bei  den  Comitien 

durch,  weil  gleichzeitig  die  Wiederwahl  des  Patriciers  zugestanden  wurde,  der  mit 

dem  ersten  Genucius  das  Consulat  zusammen  geführt  hatte;  damit  war  nämlich 

der  Friede  zwischen  den  beiden  Ständen,  der  vor  allem  auf  dem  guten  Einver- 
nehmen ihrer  Vertreter  im  Regierungskollegium  beruht«,  auf  ein  weiteres  Jahr 

gesichert,  und  eine  so  zarte  Pflanze  wie  dieser  Friede  bedurfte  eben  noch  be- 
ständiger Pflege,  um  Dauer  zu  gewinnen. 

Im  dritten  Kollegium  steht  in  den  beiden  Triennien  noch  bei  Diodor  (XV 

D5,  1  und  XVI  6,  1)  derselbe  plebeische  Name  Fdiog  AtxCvioc,  aber  die  übrigen 

Fasten  unterscheiden  seine  Träger  durch  die  Beinamen  Calvus  und  Stolo.  Indes 

die  Capitolinischen  Fasten  weisen  Calvus  dem  ersten  und  Stolo  dem  zweiten 

Triennium  zu,  und  Livius  (VII  2,  1  und  9,  1)  verfährt  imagekehrt.  Das  ist 

schwerlich,  wie  Groebe  (bei  DG^  IV  64,  9  und  Hermes  XLII  313,  1)  meint,  nur 
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ein  Versehen  des  Livius  gewesen.  Schon  bei  dem  C.  Licinius,  der  368  [prjimus 

e  plebe  mag(ister)  eq(mtum)  war  (Fasti  Cap.,  wo  der  Name  weggebrochen  ist) 

und  gewiß  mit  einem  der  Consuln  identisch  ist,  schwankt  die  Überlieferung. 

Livius  in  seiner  Darstellung  (VI  39,  3)  unterscheidet  ihn  deutlich  von  dem 

Volkstribunen  C.  Licinius  Stolo  und  nennt  ihn  C.  Licinius,  qui  trihunus  militum 

fuerat,  obgleich  ein  solcher  Trihunus  militum  consulari  potestate  nicht  nachweis- 
bar ist  (vgl.  Groebe  bei  DG  a.  0.  5) ;  aber  in  einer  Eede  für  die  Zulassung  der 

Plebeier  zu  den  Priesterkollegien  zählt  er  auf  (X  8,  8) :  L.  Sextius  primus  de 

plebe  consul  est  f actus,  C.  Licinius  Stolo  primus  magister  equitum,  C.  Marcius 

Rutilus  primus  et  dlctator  et  censor,  Q.  Puhlilius  Philo  primus  praetor,  und  Plut. 

Cam.  39,  5  und  Dio  frg.  29,  5  f.  folgen  einer  Überlieferung,  die  den  Volks- 

tribunen C.  Licinius  Stolo  ni  der  Tat  z^um  Magister  Equitum  werden  ließ.  Die 
Glaubwürdigkeit  dieser  Überlieferung  ist  deswegen  zu  bestreiten,  weil  die  Ver- 

einigung von  patricischen  und  plebeischen  Ämtern  überhaupt  und  besonders  in 

dieser  frühen  Zeit  unzulässig  gewesen  sein  dürfte  (vgl.  Mms  StE  I  516  f.),  und 

weil  die  Einsetzung  eines  Dictators  die  Amtsführung  der  Volkstribunen  zwar 

faktisch  hemmte,/ aber  nicht  rechtlich  beendete  (vgl.  auch  ebd.  II  165  f.).  Aber 

wenn  C.  Gracchus  ngncSoxCav  nccaiv  log  tifia  fisv  vnazsi'av  afxa  Ss  Sr^fxagyiav 
fi€T((ov  naQFax^v  (Plut.  C.  Gracch.  8,  1),  so  mochten  seine  Parteigenossen  wohl 

behaupten,  daß  die  Vereinigung  der  beiden  ordentlichen  Oberämter  der  Gesamt- 
gemeinde und  der  plebeischen  Sondergemeinde  möglich  sei,  und  daß  die  eines 

außerordentlichen  Gemeindeamtes  mit  der  Vorsteherschaft  der  Plebs  auch  früher 

bereits  vorgekommen  sei  bei  C.  Licinius  Stolo.  Dem  C.  Licinius  Macer  ist  eine 
solche  Geschichtskonstruktion  schon  zuzutrauen.  Diesen  Gewährsmann  führt  nun 

Livius  bei  dem  Jahre  361  an,  dessen  plebeischen  Consul  C.  Licinius  er  Calvus 

nennt  im  Gegensatz  zu  den  Capitolinischen  Fasten  (VII  9,  3—5):  Dictatorem 
....  eo  anno  fuisse  satis  constat   Macer  Licinius  comitiorum  habendorum. 

causa  et  ab  Licinio  consule  dictum  scribit,  quia  collega  comitia  bello  praeferre 

festinante,  ut  continuaret  consulatum,  obviam  eundum  pravae  cupiditati  fuerit. 

quaesita  ea  propriae  familiae  laus  leviorem  auctorem  lÄcinium  facit.  cum  mentio- 
nem  cius  rei  in  vetustioribus  annalibus  nullam  inveniam,  magis  ut  belli  Gallici 

causa  dictatorem  creatum  arbitrer  incUnat  animus.  Nach  den  übrigen  Quellen 

;iat  'Awm.  ersten  Male  im  Jahre  352  ein  Dictator,  obgleich  er  nicht  zur  Abhaltung 
der  Comitien  ernannt  war,  doch  die  Comitien  abhalten  wollen,  um  gegen  die 
Verfassung  zwei  Patricier  zu  Consuln  zu  machen  (Liv.  VII  22,  1),  und  hat  dann 

im  folgenden  Jahre  351,  nachdem  die  Plebs  soeben  auch  im  Censorenkollegium 

die  eine  Stelle  erobert  hatte,  ein  zweiter  Dictator  geradezu  die  Aufgabe  erhalten, 

diesen  Versuch  zu  wiederholen  (ebd.  10 f.).  Wenn  sich  die  beiden  Consuln  über 

ihre  vorzuschlagenden  Nachfolger  nicht  einigen  konnten,  wenn  dann  das  Vor- 

schlagsrecht ihnen  entzogen  und  einem  Dictator  übertragen  wurde,  wenn  aber  der 

Dictator,  wie  in  allen  diesen  Fällen,  aus  den  Patriciern  genommen  wurde,  so  lag 
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auf  deren  Seite  der  größere  Vorteil ;  deshalb  ist  es  ganz  und  gar  unwahrscheinlich, 

daß  zuerst  ein  Vertreter  der  Plebs  auf  die  Wahlleitung  zugunsten  eines  patri- 
cischen  Dictators  verzichtet  haben  sollte,  um  Absichten  seines  patricischen 

Kollegen  zu  durchkreuzen.  Folglich  ist  lävius  mit  seiner  Verwerfung  der 

Angabe  Macers  durchaus  im  Kechte.  Welcher  C.  Licinius  war  denn  aber  für 
Macer  der  Consul  von  361  ?  Ohne  Zweifel  kein  anderer  als  Calvtts.  lErstens  hätte 

Livius,  wenn  er  bei  Macer  den  Beinamen  Stolo  gelesen  hätte,  diese  Abweichung 

von  anderen  ihm  vorliegenden  Annalen  ebenso  angemerkt,  wie  wenige  Zeilen 

darauf  die  Abweichung  hinsichtlich  des  Dictators  und  wie  in  anderen  Fällen  die 

verschiedenen  Angaben  von  Cognomina  (IV  21,  9.  VIII  18,  2)  oder  Praenomina 

(VII  22,  3) ;  zweitens  wäre  die  Unwahrscheinlichkeit  jenes  Verhaltens  eines  Ver- 
treters der  Plebs  bei  deren  entschiedenstem  Vorkämpfer  C.  Licinius  Stolo  auch 

gutgläubigen  Lesern  Macers  zu  groß  vorgekonmien;  drittens  liegt  der  ent- 
scheidendste Grund  in  den  Worten  des  Livius  proprine  f  amiliae  laus.  Denn: 

C.  Licinium  Sfolonem  ....  video  venire  .  .  .,  cuius  maiores  de  modo  agri  legem 

tulerunt,  —  so  erzählt  ein  Zeitgenosse  Macers  und  führt  diesen  Licinier  aus  der 
Familie  der  Stolones  anschaulich  vor,  Varro  im  ersten  Dialoge  vom  Landbau 

(r.  r.  I  2,  9  u.  ö.) ;  Licinier  aus  der  Familie  der  C  a  1  v  i  waren  dagegen  seit 
jenem  Consul  von  3G4  oder  361  nicht  mehr  auf  Erden  gewandelt,  bis  C.  Licinius 

Macer  seinem  Sohne  das  längst  verschollene  Cognomen  beilegte  und  so  seine 

Familie  auf  ihn  zurückführte.  Diese  Erkenntnis,  daß  nicht  Livius,  sondern  vor 

ihm  ein  Angehöriger  des  Licinischen  Geschlechtes  dem  Consul  C.  Licinius  von 

361  den  Beinamen  Calvus  und  folglich  dem  von  364  den  Beinamen  Stolo  zuwies, 

umgekehrt  wie  die  Capitolinischen  Fasten,  hat  eine  größere  Tragweite. 

Die  Überlieferung,  daß  der  Volkstribun  Licinius,  dessen  Namen  die  Gesetze 

von  367  bewahrten,  den  Beinamen  Stolo  geführt  hat,  ist  so  einstimmig,  so  weit 

verbreitet  imd  so  festgewurzelt,  daß  sie  vollen  Glauben  verdient.  Ebenso  zuver- 

lässig sind  die  Consularf asten  in  ihrer  ältesten  Gestalt.  Diese  voneinander  unab- 
hängigen Quellen  ergeben  das  Folgende:  In  das  erste  gemischte  Consulkollegium 

ißt  Licinius  Stolo  nicht  gewählt  worden,  sondern  C.  Sextius,  der  ihm  zur  Seite 

gestanden  hatte;  offenbar  sollten  nicht  zwei  extreme  Vertreter  der  Parteien,  son- 
dern zwei  versöhnliche  und  verträgliche  die  Regierung  übernehmen.  Auch  in  das 

zweite  Kollegium  wurde  Licinius  Stolo  nicht  genommen,  sondern  ein  Plebeier 

aus  dem  Geschlechte  der  Genucier,  das  mit  den  patricischen  zusammenhing.  Das 

dritte  Kollegium  weist  dann  in  der  plebeischen  Stelle  einen  Licinier  auf;  gerade 
dieses  hat  die  Eintracht  der  Stände  bewahrt  und  befestigt  durch  die  Wahlen  für 

das  vierte  Jalir,  für  das  der  patricische  Consul  des  ersten  wiedergewählt  und  ihm 

ein  Verwandter  des  Genucius  aus  dem  zweiten  Jahre,  also  wieder  ein  Halbbürti- 

ger, zur  Seite  gestellt  wurde.  Die  ungetrübte  Ruhe  im  Innern  wird  wie  für  die 

beiden  ersten  (Liv.  VII  1,  4  und  7),  so  besonders  für  dieses  dritte  Jahr  auch 

durch  die  Annalen  bezeugt  (ebd.  2,  1  f.) :  C.  Sulpicio  ...  (7.  Licinio  ....  consuli- 
MOnier,  Rom.  Adel.  2 
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biis  pestüentia  ....  nihil  dignum  memoria  actum  nisi  qnod  pacis  deum 

exposcendae  causa  tertio  tum  post  conditam  urhem  lectisternium  fuit.  Der 

Friede  dauerte  fort  vom  vierten  Jahre  zum  fünften,  wo  wieder  das  Consulpaar 

des  zweiten  im  Amte  war;  aber  im  sechsten,  361,  war  er  zu  Ende.  Der  patricische 

Consul  war  derselbe  C.  Sulpicius,  der  364  die  Eegierung  einträchtig  mit  seinem 

Kollegen  zusammen  geführt  hatte,  und  der  Kollege  war  damals  wie  jetzt  ein 

Licinier.  Aber  der  Licinier  war  nach  übereinstimmender  Aussage  der  Capi- 

tolinischen  Fasten  und  des  Livius  nicht  derselbe.  Wurde  also  jetzt  der  Friede  ge- 
brochen, so  war  gewiß  dieser  neue  plebeische  Consul  der  Friedensstörer.  Macer 

behauptete  das  Gegenteil,  und  Macer  war,  ganz  abgesehen  von  seinem  Geschlecht, 

nach  seiner  Parteistellung  ein  so  leidenschaftlicher  Demokrat  und  Adelsfeind, 

daß  diese  seine  Behauptung  offenbar  die  Tatsachen  auf  den  Kopf  stellte.  Nun  war 
einer  der  beiden  verschiedenen  Licinischen  Consuln  von  364  und  361  Stolo,  der 

langjährige  Tribun  und  Führer  im  Streit.  Um  den  Frieden  zu  sichern,  hatte  man 

ihn  von  den  beiden  ersten  gemischten  Consulkollegien  ferngehalten ;  in  derselben 

Absicht  mußte  man  ihn  möglichst  lange  davon  fernhalten.  Unter  dem  zweiten  Lici- 
nischen Consul  ist  der  Friede  gebrochen  worden;  kann  da  überhaupt  ein  anderer 

der  Störenfried  gewesen  sein  als  Stolo,  der  alte  und  heftige  Führer  der  Plebs  ?  Ihn 

nennen  auch  wirklich  die  Capitolinischen  Fasten  als  Consul  bei  diesem  Jahre, 
und  dann  ist  alles  verständlich.  Denn  Stolo  steht  unter  den  Liciniern  für  sich 

allein,  Calvus  aber  trägt  denselben  Beinamen  wie  der  Cohsulartribun  von  400 

(s.  0.  S.  10),  war  also  mit  diesem  verwandt  —  wenn  man  den  genealogischen 
Notizen  glauben  will,  etwa  sein  Bruderssohn  oder,  was  Groebe  (bei  DG  IV  64) 

vorzieht,  sein  Enkel  — ,  war  ebenso  wie  der  Genucier  berechtigt,  einen  erblichen 
Anspruch  auf  Teilnahme  an  der  Eegierung  zu  erheben,  und  ist  darum  gewiß  als 

der  erste  aus  seinem  Geschlechte  zum  Consulat  zugelassen  worden  durch  einmütige 
Wahl  beider  Stände.  Bei  Macer  tauschte  Stolo  mit  ihm  den  Platz,  Nun  kam, 

wie  es  bei  Livius  zu  lesen  ist,  Stolo  in  das  friedliche  .Tahr  364,  das  sogar  den 

Frieden  neu  besiegelte;  der  Kampf hahn  wurde  dadurch  zum  Unschuldslamm. 
In  das  Jahr  361  rückte  Calvus,  der  andere  Licinier,  von  dem  nichts  als  der  Name, 

also  auch  nichts  Nachteiliges  bekannt  war.  Wenn  in  diesem  Jahre  der  Friede 

gebrochen  worden  war,  so  konnte  nicht  er  daran  schuld  sein,  sondern  nur  sein 

patricischer  Kollege.  Dieser  Kollege,  C.  Sulpicius,  hat  ein  halbes  Jahrzehnt 

später  in  den  Jahren  355,  353,  351  noch  dreimal  das  Consulat  bekleidet,  stets 

mit  nur  einjährigem  Intervall  und  mit  einem  andern  Patricier  zusammen;  daraus 

war  für  einen  gewandten  Anwalt  der  Plebs  und  Ankläger  des  Patriciats  der 
Beweis  für  seine  Schuld  leicht  zu  entnehmen:  Schon  in  seinem  Consulat  von  361 

hatte  er  sich  in  Besitz  der  Macht  behaupten  wollen  {ut  continuaret  consulatum 

Liv.  g.  0.  S.  16),  und  dieser  seiner  schlimmen  Begierde  (pravae  cupiditati)  trat 
sein  Kollege  entgegen,  der  Plebeier  und  der  eigene  Ahnherr  Macers,  der  wahre 

Schützer  des  Rechtes,  der  dafür  sogar  die  Waffe  schmiedet,  die  die  bösen  Patricier 
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dann  immer  gegen  die  Plebs  gezückt  haben,  die  Ernennung  eines  Dictators  und 

noch  dazu  eines  patricischen  Dictators  für  den  besonderen  Zweck  der  Wahl- 
leitung. Erst  damit  ist  die  Geschichtsfälschung  Macers  in  ihrem  ganzen  Umfang 

enthüllt.  Der  Fälscher  berief  sich  gerade  für  Abweichungen  seiner  Fasten  von 

allen  übrigen  wiederholt  auf  Urkunden,  auf  die  Libri  lintei  und  auf  einen  Bun- 

desvertrag (bei  Liv.  IV  7,  10—12.  20,  8.  23,  1  —  3  vgl.  Mms  RF  II  214  Anm. 
Leuze  Zur  Gesch.  der  röm.  Censur  112  f.  117):  in  diesem  Falle  konnte  er  als 

Nachkomme  des  einen  Consuls  mit  der  Berufung  auf  Urkunden  seines  eigenen 

Familienarchivs,  also  ganz  neu  erschlossene  und  ganz  unschätzbare  Quellen,  alle 

entgegenstehenden  Zeugnisse  widerlegen,  wenn  er  die  Cognomina  auf  die  Namen 
der  beiden  Consuln  C.  Licinius  von  364  und  C.  Licinius  von  361  anders  verteilte, 

als  die  Quellen  der  Capitolinischen  Fasten;  Livius  hat  die  Abweichung  anderer 

Magistratslisten  von  der  seinigen  gar  nicht  beachtet,  weil  er  von  ihrer  Unrichtig- 
keit überzeugt  war.  Aber  mit  Hilfe  der  scheinbar  belanglosen  und  harmlosen 

Verschiebung  der  zwei  Cognomina  wurden  die  innerpolitischen  Verhältnisse 

dieser  Jahre  fast  in  ihr  Gegenteil  verkehrt.  Der  Friedensvertrag  von  367  hat  im 

Princip  der  Plebs  den  gleichen  Anteil  an  der  Eegierung  gegeben  wie  den  Patri- 
ciern,  aber  seine  praktische  Ausführung  hat  den  eigentlichen  Führer  der  Plebs 

sowenig  befriedigt  wie  seine  schärfsten  Gegner ;  von  beiden  Parteien  wurden  bis 
361  nur  solche  Männer  zu  Consuln  gewählt,  die  nach  ihrer  Herkunft  und  gewiß 

auch  nach  ihrer  Gesinnung  geeignet  waren,  zwischen  ihnen  zu  vermitteln  und  den 

Frieden  zu  erhalten.  Sobald  C.  Licinius  Stolo  seine  eigene  Wahl  erreicht  hatte, 

begann  der  Kampf  von  neuem;  nur  wurde  er  nicht  mehr  als  ein  principieller, 

sondern  als  ein  persönlicher  von  Fall  zu  Fall,  von  Jahr  zu  Jahr  wieder  aufge- 
nommen und  ausgefochten.  Es  ist  grundfalsch,  in  dem  Abkommen  von  367  den 

endgültigen  Abschluß  des  Kampfes  zu  sehen;  diese  falsche  Auffassung  hat  Macer 

zwar  nicht  begründet,  aber  befestigt,  indem  er  den  vornehmsten  Führer  der 

Plebs  als  befriedigt  und  friedfertig  hinstellte  und  die  rückschrittlichen  Bestre- 
bungen der  patricischen  Gegner,  aber  nicht  das  ungestüme  Vorwärtsdrängen  der 

eigenen  Parteigenossen  in  den  Vordergrund  schob.  Vom  Standpunkt  der  histori- 
schen Kritik  ist  sein  Verfahren  grobe  Fälschung,  aber  es  verrät  Kühnheit  und 

Gewandtheit  und  Folgerichtigkeit;  der  Mann  stellte  die  Geschichte  in  den  Dienst 

d  s  r  Politik,  die  er  mit  Überzeugung  und  Leidenschaft  verfocht ;  er  war  vielleicht 

nicht  allzu  verschieden  von  Sallust,  der  ihn  einer  näheren  Charakteristik  (durch 

die  Rede  bist.  III  48)  würdig  fand. 

Von  dem  jetzt  gewonnenen  Standpunkt  aus  kann  das  Urteil  über  die  Per- 
sönlichkeit des  ersten  plebeischen  Reiterführers  bestimmter  gefaßt  werden  als 

vorher  (o.  S.  15  f.).  Bei  Livius  VI  39,  8  sagen  die  Vorkämpfer  der  Plebs  im  Jahre 

368  ganz  richtig,  daß  der  Dictator  etiam  omen  plebeio  consuli  magistro  equitum 
ex  flehe  dicendo  dederit ;  dag  gilt  nicht  nur  von  dem  Amte,  sondern  auch  von  dem 

Inhaber;  der  bestimmte  Plebeier,  der  von  einem  patricischen  Dictator  durch  die 
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Ernennung  ausgezeichnet  wurde,  dürfte  auch  dem  gesamten  Patriciat  einer  der 
annehmbarsten  Kandidaten  für  das  Consulat  gewesen  sein;  C.  Licinius  der 

Magister  Equitum  ist  mit  dem  ersten  der  zwei  gleichnamigen  Consuhi  zu  identi- 
fizieren. Für  Macer  ist  dieser  erste  Consul  der  frühere  Volkstribun  C.  Licinius 

Stolo  gewesen,  und  zu  der  Vermutung,  daß  gerade  von  Macer  derselbe  Mann 

trotz  seines  plebeischen  Amtes  für  den  Magister  Equitum  gehalten  wurde,  sind 
wir  bereits  auf  einem  andern  Wege  gelangt  (o.  S.  16).  Der  Gewinn  für  Macer 

war  bei  dieser  Annahme,  daß  der  Volksführer  und  seine  Agitation  gemäßigter 

und  gesetzestreuer  dargestellt  werden  konnten,  als  sie  wirklich  waren.  Livius  hat 

diese  Darstellung  ohne  unnötige  Polemik  durch  eine  andere,  ihm  richtiger 
dünkende  ersetzt.  Daß  der  Reiterführer  C.  Licinius  vielmehr  der  spätere  Consul 

C  a  1  V  u  s  gewesen  sei,  ist  freilich  nirgends  ausdrücklich  überliefert,  aber  an  sich 

ganz  wahrscheinlich;  Stolo  ist  etwa  der  Sprößling  einer  jüngeren  Linie  der 

Licinier  gewesen,  der  sich  selbst  durchzusetzen  strebte,  während  der  Hauptlinic 

von  den  Patriciern  eher  eine  gewisse  Gleichberechtigung  zugestanden  wurde,  so  daß 

ihre  Mitglieder  unter  den  Consulartribunen,  als  Reiteroberst  und  unter  den  Con- 
suln  früher  als  andere  Plebeier  erscheinen. 

Obgleich  die  gemäßigten  Elemente  der  Patricier  und  Plebeier  einig  waren,, 
den  Innern  Frieden  zu  bewahren  und  deshalb  eine  Persönlichkeit  wie  Stolo  vom 

Consulat  fernzuhalten,  so  ist  ihnen  das  auf  die  Dauer  nicht  gelungen.  Eine  Er- 
klärung für  Stolos  Erfolg  bei  den  Wahlen  von  362  gibt  das  Fehlen  des  Führers 

der  Plebs,  der  damals  der  berufene  und  gegebene  war.  Für  die  plebeische  Sonder- 
gemeinde, die  in  der  Regierung  der  Gesamtgemeinde  unvertreten  war,  waren  die 

Volkstribunen  die  Vorsteher  gewesen;  seit  366  aber  fiel  ihre  Leitung  von  selbst 

dem  plebeischen  Consul  zu,  und  die  Consuln  aus  den  halbadligen  Familien  wie  der 
Genucischen  hielten  die  Gesamtheit  bei  dem  Abkommen  von  367  fest.  Im  Jahre 

362  ist  nun  der  Consul  L.  Genucius  während  seines  Amtsjahres  in  dem  damals 

ausgebrochenen  Kriege  gegen  die  Herniker  gefallen.  Dieser  Kern  des  Liviani- 
fichen  Berichts  (VII  6,  9  f.)  kann  als  echte  alte  Tradition  angesehen  werden, 

wenn  auch  alle  Zutaten  aus  der  schiefen  Auffassung  der  damaligen  Verhältnisse 

abgeleitet  und  als  Fälschung  zu  verwerfen  sind.  Auch  kann  es  kein  Bedenken 

erregen,  daß  die  Capitolinischen  Fasten  den  l^od  des  Genucius  nicht  verzeichnen. 
Diese  Quelle,  deren  Wert  für  die  Beurteilung  der  Annalen  soeben  bei  der  Unter- 

suchung über  die  C.  Licinii  Calvus  und  Stolo  betont  wurde,  gibt  z.  B.  wohl  bei 

dem  am  Trasimenus  getöteten  Consul  C.  Flaminius  an:  in  mag (istratu)  in  proelio 

occi&us  est,  aber  nichts  Entsprechendes  bei  dem  im  Jahre  darauf  bei  Cann:ic 

gefallenen  L.  Aemilius  Paullus  (CIL  12  p.  23). I  Sie  merkt  nämlich  in  der  Regel 
das  Ausscheiden  eines  Consuls  durch  den  Tod  (vgl.  die  Stellen  ebd.  p.  361  im 
Index)  nur  dann  an,  wenn  sie  weiter  das  Eintreten  eines  andern  an  seine  Stelle 

zu  melden  hat;  die  früheste  Durchbrechung  dieser  Regel  findet  sich  beim  Jahre 

164,  und  dort  sind  die  Buchstaben  IN  •  M  •  M  •  E  in  kleinerer  Schrift  am  Rande 
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■wie  ein  Nachtrag  hinzugefügt.  Das  Schweigen  der  Capitolinischen  Fasten  ist 
kein  Beweis  gegen  den  Tod  des  plebeischen  Consuls  von  363.  Sein  Tod  beraubte 

die  Plebs  ihres  anerkannten  Oberhauptes,  das  der  gemäi3igten  Kichtung  ange- 
hörte; infolgedessen  wurde  es  dem  bisher  zurückgedrängten  Stolo  möglich,  seinen 

eigenen  Einfluß  zu  erhöhen  und  seine  eigene  Wahl  zum  Consul  für  das  nächste 

Jahr  durchzusetzen,  —  ob  durch  Einschüchterung  des  überlobenden  patricischen 
Consuls  oder  auf  andere  Weise,  entzieht  sich  jeder  Vermutung;  mit  seinem  Eintritt 

in  die  Regierung  beginnt  aber  ein  neuer  Abschnitt  des  Ständekampfes,  von  dem 
vor  allem  die  Fasten  Zeugnis  ablegen. 

II.   Die    patricische    Reaktion. 

Bei  dem  Versuche,  an  der  Hand  der  Fasten  die  Geschichte  der  Parteien 

zu  verfolgen,  ist  nicht  nur  das  Vorkommen,  sondern  auch  das  Fehlen  bestimmter 
Namen  in  bestimmten  Zeitabschnitten  zu  beachten.  Von  dem  ersten 

plebeischen  Namen  in  der  Consulliste  war  schon  die  Rede  (o.  S.  10).  Zwischen 

dem  Consul  Sextius  von  366  und  dem  einzigen  gleichnamigen  in  der  Gracchenzeit, 

dem  von  124,  fehlt  jeder  Zusammenhang;  in  der  langen  Zwischenzeit  ist  auch 
zu  den  niederen  curulischen  Ämtern,  soviel  wir  wissen,  nur  ein  einziger  Sextier 

gelangt,  203  zur  curulischen  Aedilität  und  gleich  darauf  202  zur  Praetur  (Liv. 

XXX  2G,  11.  27,  7.  40,  16).  Der  erste  plebeische  Consul  knüpft«  an  keinerlei 

Familientradition  an  und  hat  keine  solche  begründet;  nur  seine  persönliche  Be- 
deutung und  die  innerpolitische  Lage  zur  Zeit  seines  Auftretens  haben  ihm  den 

Platz  an  der  Spitze  seiner  Standesgenossen  verschafft.  Ähnliches  hat  sich  übri- 

gens in  den  bedeutsamen  ersten  Jahrzehnten  des  folgenden  Jahrhunderts  wieder- 

holt; auch  M'.  Curius  Dentatus,  C.  Fabricius  und  Ti.  Coruneanius  sind  solche 
hervorragende,  aber  ganz  alleinstehende  Gestalten  unter  den  plebeischen  Staats- 

männern (vgl.  PW  VI  1931,  28 ff.  u.  2.  Kap.). 
Aber  auch  der  Name  der  Licinier,  der  zweimal  unter  denen  der  sechs  ersten 

plebeischen  Consuln  vorkommt,  ist  für  lange  Zeit  aus  den  Fasten  verschwunden. 

Obgleich  ein  stufenweises  Aufsteigen  dieses  Geschlechts  von  400  bis  361  zu  er- 
kennen war,  dauert  es  dann  wieder  fünf  Vierteljahrhunderte,  bis  236  von  neuem 

das  Consulat  eines  Liciniers  verzeichnet  werden  kann.  Nach  diesem  Zeitpunkt 

tritt  das  Geschlecht  sehr  bald  in  einer  ungemein  weiten  Verzweigung  und  im 

Besitze  von  großem  Ansehen  und  Einfluß  auf  (vgl.  die  genealogischen  Über- 
sichten bei  DG  IV  60  f.  132.  196  f.  s.  u.),  und  dafür  ist  eine  Erklärung 

zu  suchen.  Auf  den  Aufstieg  bis  361  muß  ein  Sturz  gefolgt  sein,  dessen  Wirkung 

Jange  zu  spüren  war;  erst  allmählich  erhob  sich  das  Geschlecht  von  neuem,  schuf 

^icli  nun  breitere  und  festere  Grundlagen  für  ein  erneutes  Hervortreten  auf  den 

Schauplatz  der  politischen  Kämpfe  und  errang  dank  der  gründlicheren  Vorberei- 
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tung  Erfolge,  die  nicht  nur  den  früheren  an  Wert  gleichkamen,  sondern  sie  an: 

Dauer  weit  überboten.  Die  Grundlagen  aber,  auf  die  gestützt  es  sich  wieder 

aufrichten  konnte,  waren  materielle.  Da  ist  es  denn  die  beste  Bestätigung  dieser 
Ansicht,  daß  einerseits  bald  nach  dem  Wiederauftauchen  des  Licinischen  Namens 

in  den  Fasten  bei  seinem  angesehensten  Vertreter  der  Beiname  des  Eeichen  sich 

einstellt  (Dives  s.  u.),  und  daß  anderseits  bald  nach  seinem  Verschwinden  die 

Annalen  in  der  Tat  melden,  daß  sein  damaliger  Hauptvertreter  ein  unrühm- 
liches Ende  genommen  habe,  und  zwar  gerade  auch  infolge  seines  Strebens  nach 

materiellem  Vorteil,  das  ihn  verführte,  die  Grenze  von  Recht  und  Unrecht  zu 

überschreiten.  Es  handelt  sich  um  die  bekannte  einstimmige  Überlieferung,  die 

Livius  VII  16,  9  knapp  und  kurz  am  Schluß  des  Jahresberichts  von  357  gibt: 

Eodem  anno  C.  Licinius  Stolo  a  M.  PopiUio  Laenate  sua  lege  decem  milibus  aeiis 

est  damnatus,  quod  mäh  iugerum  agri  cum  filio  possideret  emancupandoque 

filium  fraudem  legi  fecüset;  das  geht  anf  alte  Annalen  zurück  und  macht  das- 

Verschwinden  nicht  nur  des  plebeischen  Führers  von  der  politischen  Bühne  be- 
greiflich, sondern  auch  das  seines  Geschlechts. 

Der  dritte  plebeische  Name,  den  von  den  ersten  sechs  plebeischen  Consula 

nicht  weniger  als  drei  getragen  haben,  der  Genucische,  fehlt  in  den  Fasten  zwa)' 
nicht  so  lange  wie  der  Licinische,  aber  doch  auch  während  eines  halben  Jahr- 

hunderts. Es  ist  demnach  diesem  Geschlecht  nicht  gelungen,  seinen  Vorrang  vor 

anderen  zu  behaupten,  und  dazu  hat  wahrscheinlich  das  gewaltsame  Ende  des 

Consuls  L.  Genucius  im  Jahre  362  beigetragen.  Von  allen  Plebeiern  ist  er  als  der 

zweite  zum  Consulat  gelangt,  ist  er  als  der  erste  durch  eine  Wiederwahl  ausge- 
zeichnet worden,  ist  er  als  der  erste  imstande  gewesen,  einem  Geschlechtsgenossen 

zur  Wahl  zu  verhelfen;  imzweifelhaft  war  für  die  Seinigen  der  vorzeitige  Tod 

eines  solchen  Oberhauptes  ein  schwerer  Verlust.  Zwar  hat  nach  zwei  Jahrzehnten 

ein  anderer  L.  Genucius,  möglicherweise  sein  inzwischen  herangewachsener  Sohn, 

wieder  eine  führende  Stellung  in  der  Plebs  als  Volkstribun  eingenommen  (Liv.. 

VII  42,  1  s.  u.  S.  32 f.),  hat  aber  die  frühere  Macht  des  Geschlechts  nicht  wieder- 
gewinnen können. 

Die  drei  plebeischen  Namen  der  Consuln  von  366—361  kehren  in  so  weiten 
und  ungleichen  Abständen  wieder,  daß  die  Annahme  ausgeschlossen  ist,  als  hätten 

die  Angehörigen  dieser  Familien  innerhalb  der  Plebs  eine  Partei  gebildet,  die  Be- 
stand haben  sollte.  Etwas  anders  steht  es  mit  den  patricischen  Namen  derselben 

Jahre.  Von  patricischen  Geschlechtern  sind  nach  367,  wie  ans  Mommsens  Zu- 
sammenstellung (HF  1 1 12ff.)  zu  ersehen  ist,  insgesamt  22  nachweisbar,  aber  nicht 

aUe  auch  als  wirklich  regierungsfähig.  Sondern  Aebutier,  Cloelier,  Pinarier,  Quin- 
tilier,  Sergier  und  Verginier  kommen  in  den  Fasten  der  späteren  Zeit  nicht  mehr 

vor,  haben  sich  nur  vereinzelt  im  Besitz  patricischer  Priestertümer  gehalten. 
oder  höchstens  noch  einmal  die  Praetur  erreichen  können;  ferner  ist  von  den, 

Fosliern  wie  vor,  so  auch  nach  367  nur  ein  einziger  in  den  Fasten  verzeichnet^ 
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und  dieser  noch  im  4.  Jahrhundert  (u.  S.  40).  Doch  selbst  die  übrigbleibenden 

15  patricischen  Gentes  haben  nicht  zu  allen  Zeiten  einander  gleichgestanden;  so 
klafft  in  der  Geschichte  der  Gens  lulia  zwischen  dem  Anfang  des  vierten  und  dem 

Ende  des  dritten  Jahrhunderts,  in  den  Fasten  sogar  zwischen  jenem  und  der 

Mitte  des  zweiten  Jahrhunderts  eine  breite  Lücke,  innerhalb  deren  nur  einmal 

ein  Julischer  Consul  verzeichnet  ist  (PW  X  106);  ähnlich  steht  es  bei  den  Ser- 
viliern  (s.  u.  3.  Kap.).  In  solchen  Zeiten  ist  eben  die  Blüte  eines  Geschlechtes 

durch  Geburtenrückgang,  durch  Verminderung  des  Wohlstandes  oder  durch 

andere  Nöte  gehemmt  und  sogar  mit  Vernichtung  bedroht  worden.  Daher  hat 

nicht  erst  im  letzten  Menschenalter  der  Eepublik  (vgl,  Mommsen  a.  0.  122),  son- 
dern auch  in  früheren  die  Zahl  der  Patriciergeschlechter,  die  wirklich  an  der 

Leitung  des  Staates  teilnahmen,  kaum  mehr  als  ein  Dutzend  betragen,  und  es 
ist  auffallend,  wenn  nun  innerhalb  eines  Menschenalters  ihre  Namen  in  den 

Fasten  recht  ungleichmäßig  verteilt  sind.  Unter  den  sechs  Namen  der  patrici- 
schen Consnln  von  366—361  begegnete  je  zweimal  Aemilius,  Servilius,  Sulpicius. 

In  den  folgenden  achtzehn  Jahren  360—343  sind  siebenmal  rein  patricische  Con- 

sulkollegien  im  Amte  gewesen,  so  daß  sogar  25  patricische  Gentilnamen  verzeich- 
net sind;  sie  gehören  acht  verschiedenen  Geschlechtern  an,  aber  nicht  ein  einziger 

dem  Aemilischen  oder  dem  Servilischen.  Dagegen  erscheinen  unter  den  nächsten 

vier  patricischen  Consuln  von  342—339  wieder  ein  Servilius  und  zwei  Aemilii, 
und  zwar  so,  daß  der  erste  wieder  auftauchende  Angehörige  des  einen  Geschlechts 

einen  des  andern  nach  sich  zieht  (342  Servilius,  341  Aemilius),  ganz  ebenso,  nur 

umgekehrt  wie  366/65  und  363/62,  und  daß  dann  nach  einjährigem  Intervall  der 
zweite  des  zweiten  Geschlechts  folgt.  Der  ganze  Zeitraum  ist  zu  kurz,  als  daß 
man  den  Tatbestand  etwa  nur  in  der  Weise  erklären  könnte,  es  wäre  eine  ältere 

Generation  dahingegangen,  eine  jüngere  aber  erst  in  zwanzig  Jahren  soweit 

herangewachsen,  um  ihren  Platz  einzunehmen;  es  war  damals  möglich  und  häufig, 

daß  dieselben  Leute  immer  wieder  zu  Consuln  gewählt  wurden,  und  jugendliches 
Alter  war  kein  Wahlhindernis;  zudem  scheint  der  Q.  Servilius,  der  das  Amt  342 

übernahm,  in  der  Tat  kein  anderer  gewesen  zu  sein,  als  der,  welcher  es  schon 

365  und  362  geführt  hatte;  der  Chronograph  gibt  sein  Cognomen  mit  der 

[terationsziffer:  Hala  III  (CIL  I^  p.  128).  So  liegt  eine  andere  Erklärung 
näher:  Aemilier  und  Servilier  standen  miteinander  im  Bunde  und  zu  anderen 

patricischen  Geschlechtern  im  Gegensatz;  zuerst  nahmen  sie  eine  überragende 

Machtstellung  ein,  dann  wurden  sie  längere  Zeit  hindurch  völlig  zurückgedrängt, 

und  zuletzt  haben  sie  wieder  ihr  früheres  Ansehen  von  neuem  gewonnen.  Das  dritte» 
Patriciergeschlecht,  das  anfangs  mit  ihnen  an  der  Spitze  des  Staates  stand,  daa 

Sulpicische,  war  mit  ihnen  weniger  fest  verbunden;  das  Consulat  eines  Sulpiciers 

leitet  von  der  ersten  Aemilisch-Servilischen  Periode  zu  der  zweiten,  der  achtzehn- 

jährigen Periode  hinüber ;  deswegen  ist  seinem  Geschlecht  und  besonders  ihm  per- 
sönlich auch  während  dieser  Zeit  die  Teilnahme  an  der  Hegierung  erhalten  geblieben. 
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Der  Zeitraum  von  achtzehn  Jahren  erscheint  einheitlich  nur  im  Vergleich 

zu  der  verhältnismäßig  großen  Häufung  Aemilischer  und  Servilischer  Consulate 

unmittelbar  vorher  und  nachher;  in  sich  aber  zerfällt  er  deutlich  in  zwei  un- 
gleiche Hälften,  eine  kleinere  von  fünf  und  eine  größere  von  dreizehn  Jahren, 

360—356  und  355—343.  Die  Abgrenzung  beider  gegeneinander  ist  so  scharf, 
daß  sie  auch  von  Livius  VII  18,  1  kräftig  markiert  wird  (s.  u.  S.  30),  während 

er  die  Verschiedenheit  des  ersten  Abschnitts  von  dem  vorhergehenden  sechs- 
jährigen nicht  beachtet  hat.  Er  richtet  den  Blick  nur  auf  die  Kollegien  der 

beiden  Consuln  und  stellt  daher  richtig  fest,  daß  elf  Jahre  lang  diese  aus  beiden 

Ständen  gemischt  waren  und  dann  wieder  rein  patricische  eintraten.  Die  weitere 

Zerlegung  der  von  ihm  zusammengefaßten  elf  Jahre  in  die  Abschnitte  von  fünf 

und  sechs  Jahren  ergibt  sich,  sobald  man  die  zwei  einzelnen  Eeihen  der  patrici- 
schen  und  der  plebeischen  Consuln  ins  Auge  faßt.  Die  patricischen  der  Jahre 

360—356  entstammen  ausschließlich  dem  Fabischen  und  dem  Manlischen  Ge- 

schlecht und  lösen  sich  regelmäßig  ab;  ihre  Folge  ist  das  Gegenstück  zu  den  nur 

etwas  anders  geordneten  plebeischen  Consulaten  der  vorhergehenden  Jahre 

365  —  361  (b.  o.  S.  11)   : 

360  M.  Fabius 
(a) 365  L.  Genucius (a) 

359  Cn.  Manlius (b) 364  C.  Licinius 
(b) 358  C.  Fabius 

(a)    . 363  Cn.  Genucius (a) 
357  Cn.  Manlius (b) 362  L.  Genucius  II 

(a) 356  M.  Fabius (a) 361  C.  Licinius. (b) 

^Wenn  die  patricischen  Fabier  es  nicht  ohnehin  gewußt  hätten,  wie  sich  ein 

Geschlecht  ohne  Verletzung  der  Verfassung  im  Besitze  der  Eegierungsgewalt  be- 
haupten konnte,  so  hätten  sie  es  damals  den  plebeischen  Genuciern  abgelernt. 

Der  erste  Consul  in  der  Eeihe  schlug  den  zweiten  vor,  nachdem  dieser  sich  ver- 
pflichtet hatte,  zu  seinem  eigenen  Nachfolger  einen  Verwandten  des  ersten  vor- 

zuschlagen; die  Abmachung  sicherte  in  diesem  Falle  den  beiden  Geschlechtern  die 

Macht  gleich  auf  die  Dauer  von  fünf  Jahren.  Der  Begründer  der  Macht  ist  der 

erste  in  der  Eeihe;  M.  Fabius,  der  sie  eröffnet  und  schließt,  ist  sicherlich  derselbe 

gewesen;  mit  Eecht  haben  Livius  (VII  17,  1)  und  die  Capitolinischen  Fasten 

(vgl.  Chronogr.  und  Chron.  Pasch.)  seinem  Namen  im  Jahre  356  die  Iterations- 
ziffer hinzugefügt;  er  ist  das  Gegenbild  zu  dem  L.  Genucius  der  älteren 

plebeischen  Eeihe.  Ob  der  andere  Fabier  sein  Bruder,  Vetter  oder  noch  ent- 
fernterer Verwandter  war,  ist  nicht  bekannt  imd  nicht  sonderlich  wichtig.  Neben 

den  Fabiern  stehen  die  Manlier,  wie  neben  den  Genuciern  die  Licinier;  der 

Parallelismus  geht  zufällig  noch  weiter,  weil  auch  die  Vornamen  der  Geschlechts- 
genossen in  diesen  beiden  Paaren  dieselben  sind.  Doch  C.  Licinius,  der  Consul 

von  364,  und  C.  Licinius,  der  von  361,  sind  nicht  identisch  gewesen,  und  ebenso 
scheint  es  auch  bei  Cn.  Manlius  von  359  und  Cn.  Manlius  von  357  zu  stehen. 
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Diodor  gibt  dem  ersten  den  Beinamen  Imperiosus  (XVI  15,  1),  dem  zweiten  kein 

Cognomen  (28,  1) ;  die  Capitolinischen  Fasten,  die  nur  beim  ersten  Jahre  er- 
halten sind,  bieten  die  zwei  Beinamen  Capitolin(us)  Imperioss(us)  in  Easur 

(CIL  12  p.  20) ;  der  von  ihnen  abhängige  Chronograph  gibt  bei  beiden  Jahren 
den  Beinamen  Capitolinus,  aber  ohne  Iterationsziffer,  während  die  beiden  anderen 

aus  den  Capitolinii5chen  Fasten  abgeleiteten  Quellen  hier  versagen,  weil  sie  den 

Namen  beim  ersten  Jahre  weggelassen  haben  (ebd.  p.  126);  Livius  nennt  beide 
Male  den  betreffenden  Consul  einfach  Cn.  Manlius  ohne  jeden  Zusatz  (VII  12,  1 

und  IG,  1).  Nun  beweist  Diodors  Verhalten  noch  nicht  ohne  weiteres,  daß  er 

oder  sein  Gewährsmann  die  Identität  leugnete;  denn  auch  der  Consul  L.  Aemüius 

von  366  führt  bei  ihm  (XV  82,  1)  das  Cognomen  Mamercus,  der  von  363 

aber  nicht  (XVI  2,  1),  obgleich  es  derselbe  Mann  war  (o.  S.  14).  Aber  jeden- 
falls ist  in  den  uns  vorliegenden  Fasten  die  Identität  des  Cn.  Manlius  von  359 

mit  dem  von  357  nirgends  ausdrücklich  angenommen  worden,  wenn  auch  die  An- 
nahme nahe  lag,  und  wenn  auch  in  vielen  anderen  Fällen  derselben  Jahre  die 

Oieichsetzung  von  Consuln  gleichen  Namens  in  denselben  Quellen  vorgenommen 
worden  ist.  Wenn  sie  hier  ohne  einen  erkennbaren  Grund  unterblieb,  so  ist  die 

Folgerung  kaum  abzuweisen,  daß  die  Fastenredaktoren,  die  zu  den  Praenomina 

und  Nomina  der  ältesten  Listen  weitere  Notizen  hinzufügten,  in  der  Genealogie 

der  Consuln  sogar  für  diese  frühe  Zeit  besser  Bescheid  wußten  und  weniger 

konstruiert  haben,  als  man  gewöhnlich  glaubt  (s.  o.  S.  14). 

Eine  ähnliehe  Folgerung  ergibt  sich  auch  zugunsten  der  Annalen,  wenn  wir 

die  Erklärung  dafür  suchen,  weshalb  wohl  gerade  die  Gens  F.abia  und  die  Gens 

Manlia  in  diesen  Jahren  den  Vorrang  vor  allen  anderen  haben.  Sie  müssen  ihn 

bei  den  Wahlen  von  361  erlangt  haben,  und  das  war  kaum  möglich  ohne  den  Bei- 
stand oder  doch  mindestens  das  Einverständnis  der  beiden  damaligen  Consuln, 

insbesondere  auch  des  plebeischeri.  Der  plebeisehe  Consul  von  361  war  aber  ein 

Licinier,  und  eben  dieses  plebeisclie  Geschlecht  war  damals  mit  den  patricischen 

der  Fabier  und  der  Manlier  nach  Angabe  der  Annalen  in  verwandtschaftliche 
Beziehungen  getreten;  der  Consul  C.  Licinms  Stolo  von  361,  der  Führer  der 

Plebs,  hatte  eine  Fahia  zur  Frau  (o.  S.  13).  Diese  Überlief enmg  gewinnt  ent- 
schieden an  Wert,  nachdem  ganz  unabhängig  davon  ein  Zusammenhang  zwischen 

der  Machtstellung  der  Fabier  und  Manlier  in  den  Jahren  nach  361  und  dem 

Consulat  des  Liciniers  in  diesem  Jahre  erkannt  ist ;  sogar  die  weitere  Angabe,  daß 

die  Schwester  jener  Fabia  mit  einem  Sulpicier  verlieiratet  war  (Liv.  VI  34,  5). 

daß  also  Licinius  auch  mit  diesem  Patriciergeschlecht  verschwägert  war,  erscheint 

beachtenswert,  weil  ein  Sulpicier  die  patricische  Stelle  in  jenem  Consulkollegium 

von  361  einnahm,  dessen  Mitwirkung  den  Fabiern  und  Manliern  das  Übergewicht 
für  die  nächsten  Jahre  verschaffte. 

Eine  volle  Würdigung  des  damals  eingetretenen  Umschwunges  ist  nicht 

möglich,  wenn  nicht  auch  die  plebeischen   Consuln  dieser  Jahre  berück- 
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sichtigt  werden.  Es  waren  360  C.  Poetelius,  359  M,  Popillius,  358  C.  Pkutius, 

357  C.  Marcius  und  356  wieder  M.  Popillius.  Während  bis  361  nur  die  beiden 

Geschlechter  der  Genucier  und  Licinier  wirklichen  Anteil  an  der  Eegierung  er- 
halten hatten,  begann  seit  361  der  Kreis  der  Plebeier,  die  dadurch  in  den  vollen 

Genuß  der  Gleichberechtigung  mit  den  Patriciern  eintraten,  sich  Jahr  für  Jahr 

zu  erweitern.  Erst  diese  regelmäßige  Heranziehung  neuer  Elemente  aus  der 
Plebs  erfüllte  deren  Wünsche,  und  insofern  bedeutete  der  bei  den  Wahlen  von  361 

herbeigeführte  Umschwung  für  sie  einen  Fortschritt.  Ein  Fortschritt  mußte  er 

aber  sein,  wenn  er  durch  den  damaligen  plebeischen  Consul  herbeigeführt  wurde, 
und  besonders  wenn  dieser  Consul  der  Führer  der  Plebs  in  dem  früheren  Streite 

war,  C.  Licinius  Stolo.  So  ergibt  sich  aus  den  Fasten  ungefähr  das  folgende  Bild 

der  Entwickhmg:  Der  Friedensschluß  von  367  war  das  Werk  einer  Mittelpartei 

und  übertrug  dieser  die  Leitung  des  Staates.  Damit  war  auf  die  Dauer  weder 
die  Mehrheit  der  Patricier  zufrieden,  noch  die  Masse  der  Plebeier,  die  einen,  weil 

sie  den  Einfluß  auf  die  öffentlichen  Angelegenheiten  verloren,  und  die  anderen, 

weil  sie  ihn  noch  nicht  erhielten;  möglicherweise  zeigte  sich  die  herrschende 

Mittelpartei  den  Aufgaben  der  äußeren  Politik,  die  in  diesen  Jahren  schwieriger 

wurden,  nicht  gewachsen.  So  kam  es  361  unter  Vermittlung  der  damaligen 

Oonsuln,  besonders  des  Stolo,  zum  Sturz  der  Mittelpartei  und  zu  einem  neuen 

Vertrage:  Einerseits  traten  die  angeseheneren  und  führenden  Patriciergeschlech- 
ter  wieder  in  die  Regierung  ein,  zunächst  die  mit  dem  plebeischen  Parteihaupt 

in  persönlicher  Verbindung  stehenden,  anderseits  aber  eine  Anzahl  plebeischer 

Familien  oder  vielmehr  hervorragender  Männer  der  Plebs.  Aber  die  Fasten 

zeigen  nun  auch,  wie  rasch  der  sich  erweiternde  Kreis  der  Plebeier  wieder  ge- 
schlossen wurde. 

Für  die  vier  Jahre  360,  359,  358  und  357  ist  stets  ein  anderer  Mann  aus  den 

zwei  patricischen  Geschlechtern  und  stets  ein  anderer  Vertreter  der  Plebs  ge- 
wählt worden;  doch  für  356  wurde  der  erste  dieser  vier  patricischen  und  der 

zweite  dieser  vier  plebeischen  Consuln  wiedergewählt,  und  dann  sind  bis  zum 

Jahre  340  aus  der  Plebs  keine  weiteren  Familien,  Ja  sogar  mit  einer  Ausnahme 

keine  weiteren  Persönlichkeiten  zum  Consulat  gelangt  als  dieselben  vier  im  An- 

fang zugelassenen;  umgekehrt  sind  deren  Namen  nach  340  fast  für  ein  Viertel- 

jahrhundert wieder  aus  den  Consularfast^n  verschwunden,  abgesehen  von  ganz 
vereinzelten  und  noch  zu  besprechenden  Ausnahmen.  Offenbar  ist  in  den  Jahren 

von  360  an  innerhalb  der  Regierungskollegien  ein  so  enger  Zusammenschluß  er- 
folgt, daß  sogar  der  Standesunterschied  darüber  vergessen  wurde.  Als  das  stär- 

kere Element  erwies  sich  das  patricische  dank  seiner  festbegründeten  Gentilver- 
fassung;  es  zwang  das  plebeische  in  seinen  Bann  und  verstärkte  sich  selbst,  indem 

es  einzelnen  Angehörigen  der  Plebs  die  Gleichberechtigung  gewährte  und  der  Ge- 
samtheit stillschweigend  versagte. 

Ohne  die  ganze  Geschichte  der  Zeit  in  den  Kreis  der  Untersuchung  zu  ̂ iehen, 
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sei  doch  einiges  herausgehoben,  was  sich  als  brauchbare  Überlieferung  erkennen 

läßt,  wenn  die  gewonnene  Einsicht  in  die  Parteiverhältnisse  den  Maßstab  für  die 

Beurteilung  bietet.  Der  erste  plebeische  Consul  dieser  Reihe  ist  C.  Poetelius, 

nach  den  Fasti  Cap.  Libo  Visolus,  Sohn  eines  Gaius  und  Enkel  eines  Quintus. 
Ein  Q.  Poetelius  war  bereits  in  der  ersten  Behörde,  die  überhaupt  aus  beiden 

Ständen  gemischt  war,  in  dem  zweiten  Decemviralkollegium  von  450  (Liv.  III 

35,  11.  41,  9.  Dionys.  X  58,  5.  XI  23,  1;  leicht  entstellt  zu  Köivcog  nonXtog 

Diod.  XII  24,  1) ;  die  Gleichberechtigung  war  also  dieser  Familie  von  dem  Patri- 

ciat  schon  längst  eingeräumt  worden,  und  der  Enkel  konnte  sich  bei  der  Be- 
werbung ums  Consulat  für  360  auf  den  Großvater  berufen.  Daß  in  der  Geschichte 

des  Decemvirats  bei  Liv.  III  41,  9  und  Dionys.  XI  23,  1  der  Großvater  Poetelius 

gerade  mit  dem  F  a  b  i  u  s ,  der  zu  den  patricischen  Mitgliedern  des  Kollegiums 

gehörte,  in  engere  Verbindung  gebracht  wird,  ist  eine  Widerspiegelung  der  tat- 

sächlichen Verbindung  zwischen  dem  Enkel  und  dessen  Amtsgenossen  im  Con- 
sulat von  360,  dem  damaligen  Geschlechtshaupt  der  Fabier.  Zwei  Jahre  später, 

358,  melden  die  Annalen  (Liv.  VII  15,  12  f.) :  De  amhitu  ab  C.  Poetelio  tribuno 

plebvi  auctoribus  patribus  tum  primuni  ad  populum  latum  est;  eaque  rogatione 
novorum  maximc  hominum  ambitionem,  qui  nundinas  et  conciliabula  obire  soliti 

erant,  conpressam  credebant  (vgl.  dazu  Mms  StR  I  478,  3;  Strafr.  866).  Die 

Fasten  dieser  Zeit  zeigen,  daß  der  Zugang  zu  dem  höchsten  Staatsamte  der  Mehr- 
zahl der  Plebeier  verschlossen  blieb ;  sie  bestätigen  die  annalistische  Notiz,  und  da 

ist  es  ganz  wohl  denkbar,  daß  C.  Poetelius,  der  als  Vorsteher  der  Plebs  unter  dem 

zweiten  Fabierconsulat  dieses  Lustrums  mit  dem  Patriciat  gemeinsame  Sache 

machte  1),  kein  anderer  war,  als  der  gleichnamige  plebeische  Vorsteher  des  Ge- 
samtvolks im  ersten  Fabierconsulat. 

Der  zweite  plebeische  Consul  des  Lustrums  360—356  ist  M.  Popillius,  359 
Consul  mit  einem  Manlier  und  356  zum  zweitenmal  mit  dem  Fabier,  der  360 

sein  Amtsvorgänger  gewesen  war.  Er  hat  seinen  Nachkommen  den  erblichen 

Beinamen  Laenas  hinterlassen;  das  berichtete  eine  Anekdote,  die  Cicero  seiner- 
seits zu  einem  Schluß  auf  die  Geistosgegenwart  und  Redegewandtheit  des  Mannes 

benutzte  (Brut.  56) :  TAcet  aliquid  etiam  de  M.  Popilli  ingenio  suspicari,  qui  cum 

consul  esset  eodemquc  tempore  sacrificium  p^iblicum  cum  laena  faceret,  quod 

erat  flamen  Carmentalis,  plebei  contra  patres  concitatione  et  seditionc  nuntiata, 

ui  erat  l  a  cn  a  amictu^,  ita  venit  in  contioiiem  seditionemque  cum  auctoritatc 

tum  oratione  sedavit.  Die  Voraussetzung  der  Anekdote  beruht  sicherlich  auf 

guter  Tradition,  nämlich  der  Besitz  jener  Priesterwürde;  ist  doch  Popillius  über- 

1)  Nach  Berl.  Philol.  Wochenschr.  XXXV  (1915)  1096  hat  R.  W.  Husband  Classical 
Journal  X  376  ausgeführt,  die  Veranlassung  der  Lex  Poetelia  de  amhitu  sei  von  Livius  ver- 

kehrt angegeben,  denn  sie  habe  sich  „mehr  gegen  die  Patricier  gerichtet,  von  denen  die  Ple- 
beier gestört  wurden".  Eine  Bekämpfung  dieser  Ansicht  ist  mir  ohne  Kenntnis  ihrer  Be- 

gründung nicht  möglich,  aber  scheint  mir  auch  nicht  nötig. 
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haupt  der  einzige  bekannte  von  den  sog.  Flamines  Minores  republikanischer 

Zeit  ̂ ).  Paul.  Festi  151  stellt  einander  gegenüber:  Maiores  flamines  appellahan- 
tur  patricii  generis,  minores  plehei;  doch  um  daraus  zu  folgern,  daß  die  Patricier 
von  den  geringeren  Flaminaten  geradezu  ausgeschlossen  waren  (Mms  KF  I  78), 

liegt  uns  doch  die  Angabe  des  Verrius  in  allzu  starker  Verkürzung  vor.  Mit 

demselben  Rechte  kann  im  Gegenteil  vermutet  werden,  daß  ein  Plebeier,  der  in 
so  früher  Zeit  eines  der  niederen  Flaminate  innehatte,  den  Patriciern,  denen  die 

höheren  vorbehalten  blieben,  nicht  viel  nachgestanden  haben  wird.  Eine  weitere 

Notiz  bei  Fest.  326  handelt  von  einem  Aedilen  M.  Popillius  M.  f.,  der  als  erster 

Bühnenspiele  gegeben  habe.  Die  arg  verstümmelte  Stelle  ist  von  Mommsen  zu 

verschiedenen  Zeiten  ergänzt  und  erläutert  worden.  Seine  ältere  Behandlung  von 

1854  hat  er  selbst  als  unhaltbar  erkannt  und  stillschweigend  zurückgezogen  (jetzt 
wiederholt  Philol.  Sehr.  93  f.  mit  einer  Anm.  des  Herausgebers  Norden  über 

ihre  Unhaltbarkeit) ;  die  spätere  hat  er  1887  gegen  eine  neuere  Wiederherstellung 

verteidigt,  und  sie  verdient  noch  jetzt  die  meiste  Beachtung  (StE^  II  482,  2;  vgl. 
Seidel  Fasti  aed.  8 f.).  Sie  führt  darauf,  daß  M.  Popillius  einer  der  beiden 

ersten  Plebeier  war,  die  364  das  erst  366  eingesetzte  Amt  der  curulischen  Aedilen 

bekleideten.  Damit  gesellt  sich  M.  Popillius,  ohne  Zweifel  der  Consul  von  351) 

und  356,  zu  den  Consuln  der  Jahre  366—364  L.  Sextius,  L.  Genucius  und  C. 
Licinius  Calvus,  den  hervorragendsten  Männern  der  Plebs,  die  am  frühesten  von 

allen  ihren  Standesgenossen  als  curulische  Magistrate  der  Gesamtgemeinde  er- 
scheinen. Infolge  seiner  zwiefachen  Auszeichnung  durch  den  Flaminat  und  die 

curulische  Aedilität  muß  er  von  dem  Patriciat  als  einer  der  wenigen  anerkannt 

worden  sein,  denen  die  Ebenbürtigkeit  kaum  bestritten  werden  konnte. 

Die  Stelle  des  Festus  gab  vor  seinem   Namen  den  seines  Amtsgenossen: 

scenicos  I  fludos   ]  primum  fecisse  C.   I   Uum,  M.  Popilium  M.  \  [f. 

curules  ajediUs,  memoriae  \  [pr.odiderunt]  historici.  Der  Buchstabe  vor 

  Uum  wird  als  a  oder  l  angegeben  (vgl.  Lindskys  Adn.  crit.),  so  daß  die  Er- 

gänzung [fi'jlium  ausgeschlossen  seheint;  bei  der  Unsicherheit  der  Lesung  ist  c;= 
vielleicht  nicht  zu  kühn,  C.  [Poetejlmm  vorzuschlagen  2).     Dann  wären  die  beiden 

1)  Liv.  Vn  12,  4  bringt  die  Anekdote  nicht,  wohl  aber  in  anderem  Zusammenhange 
eine  Nachricht  über  die  Erstickung  einer  drohenden  Volkserhebung.  —  Für  das  Ansehen  dee 
Flamen  Carmentalis  spricht  noch,  daß  ein  zweiter  uns  zufällig  bekannter  Inhaber  dieser  Würde, 
der  fast  ein  halbes  Jahrtausend  jünger  ist  {Ti.  Claudius  Pdlio  CIL  VI  31032  =  Dessau  1418), 
unter  Traian  als  eine  Zierde  des  Ritterstandes  galt  (Plin.  ep.  VII  31). 

2)  Soeben  bespricht  Eeitzenstein  die  Stelle  (Götting.  Nachrichten  1918,  237),  entweder 
ohne  Mommsens  Ausführungen  zu  kennen  oder  ohne  sie  zu  berücksichtigen,  doch  mit  der- 

selben Ansetzung  der  curulischen  Aedilität  des  M.  Popillius  ins  Jahr  864.  Er  gibt  nach  einer 

eigenen  Kollation  des  Farnesianus  den  Text:  [quojs  primum  fecisse  C   [fijlium  M.  Po- 
pilium M.  [ßium  curules  ajediles  memoriae  fnostrae  prodiderunt]  historici.  Den  Buchstaben- 

rest  vor  Uum  hat  er  also  nicht  gesehen ;  seine  Ergänzungen  rechnen  für  jede  Zeile  mit  einer 
größeren  Buchstaben/ahl  als  die  Mommsens, 
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ersten  curulischen  Aedilen  aus  der  Plebs  dieselben  Männer  gewesen,  die  360  und 

359  nach  den  Genuciern  und  Liciniern  als  die  ersten  zum  Consulat  gelangten, 

und  zwar  in  derselben  Reihenfolge,  in  der  sie  bei  Festus  genannt  sind,  also  wohl 
dem  Alter  nach. 

Wenn  C.  Poetelius  mit  seinem  Ambitusgesetz  sich  auf  die  Seite  des  Adels 

gegen  die  gefährlichen  Elemente  der  Plebs  stellte,  so  hat  M.  Popillius  dasselbe  ge- 
tan. Denn  von  einem  M.  Popilhus  Laenas  ist  ja  doch  im  Jahre  357  C.  Liciniuh 

Stolo,  der  verwegene  Neuerer,  auf  Grund  seines  eigenen  Ackergesetzes  bestraft  und 

80  von  seiner  Machthöhe  herabgestürzt  worden  (Liv.  VII  16,  9  o.  S.  22).  M.  Po- 
pillius Laenas  aber,  der  curulische  Aedil  von  364,  der  Consul  von  359,  ist  im 

folgenden  Jahre  356  zum  zweiten  Male  Consul  gewesen,  wird  in  einigen  Fasten 

354  wiederum  verzeichnet  (Liv.  VII  18,  10,  s.  u.  S.  30),  hat  jedenfalls  350  und 

348  das  Amt  zum  dritten  und  vierten  Male  bekleidet  und  solches  Ansehen  er- 

worben, daß  auch  sein  Sohn  (vgl.  die  Filiation  in  den  Fasti  Cap.)  es  für  316  er- 
hielt, worauf  dann  freilich  fast  anderthalb  Jahrhunderte  vergingen,  bis  seine 

Nachkommen  sich  zu  derselben  Höhe  aufschwangen.  Die  Verurteilung  Stolo't 
im  Jahre  357  ist  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  von  einem  plebeischen  Aedilen 

herbeigeführt  worden,  und  Mommsen  (StE  II  494,  1)  hielt  diesen  für  den  Sohn 

des  viermaligen  Consuls.  Doch  der  weite  Abstand  von  dessen  Consulat  spricht 

dagegen,  und  wenn  es  noch  im  Hannibalischen  Kriege  vorkam,  daß  die  plebeische 

Aedilität  nach  der  Praetur  bekleidet  wurde,  sogar  noch  in  der  Gracchenzeit,  daß 

das  Volkstribunat  von  einem  Consular  übernommen  wurde  (vgl.  Mms  StR  I  537, 

1.  PW  III  2676  Nr.  61  und  62  danach  zu  berichtigen.  VII  242),  so  ist  es  wohl 

möglich,  daß  in  jener  frühen  Zeit  die  Häupter  der  Plebs  auch  nach  dem  Consulat 

wieder  als  Beamte  der  Sondergemeinde  ihre  Parteiführerschaft  ausübten,  C. 

Poetelius  358  als  Tribunus  Plebis  und  M.  PopiUius  der  Vater  357  als  Aedilis 
Plebis,  ungeachtet  seiner  curulischen  Aedilität  von  364.  Beide  Männer  haben  an 

der  Spitze  des  Gesamtstaates  in  Krieg  und  Frieden  Rühmliches  geleistet;  aber 

wie  sie  zu  dieser  ihrer  Stellung  gekommen  sind,  ist  wohl  jetzt  deutlicher  ge- 
worden, als  es  bisher  war. 

Wie  diese  plebeischen  Consuln  von  360  und  359,  so  müssen  auch  ihre  Nach- 
folger C.  Plautius  358  und  C.  Marcius  357, von  vornherein  die  Masse  der  Bürger 

weit  überragt  haben.  Die  Unterscheidung  von  Patriciern  und  Plebeiern  war  eben 

keine  so  scharfe,  daß  nicht  zwischen  ihnen  Geschlechter  gestanden  hätten,  die 

eine  Art  niederen  Adels  bildeten;  zu  ihnen  gehörten  die  der  beiden  Consuln.  Für 

die  Marcier  liefert  allein  schon  die  Tradition  von  König  Ancus  Marcius  und  von 

Cn.  Marcius  Coriolanus  einen  Beweis;  weitere  Beweise  werden  später  hinzuge- 

fügt werden.  Die  Frage  nach  der  Herkunft  der  Plautier  wird  am  besten  zurück- 

gestellt, bis  die  Rolle  dieses  Geschlechts  in  den  nächsten  Jahrzehnten  richtig  ge- 

würdigt ist  (s.  u.  S.  36  ff.).  Einstweilen  genügt  die  Feststellung,  daß  die  Pforten, 
die  den  Plebeiern  im  Jahre  361  durch  C.  Licinius  Stolo  weiter  geöffnet  wurden. 
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im  Jahre  357  schon  wieder  geschlossen  wurden;  der  Vorkämpfer  der  Plebs  war 

gestürzt,  und  das  Patriciat  gewann  seine  Überlegenheit  zum  guten  Teil  zurück; 

es  machte  geradezu  der  Plebs  die  wertvollste  Errungenschaft  von  367,  den  Mit- 
besitz des  Consulats,  nach  nur  einem  Jahrzehnt  wieder  streitig  und  verkürzte  sie 

um  die  volle  Hälfte. 

Das  wird  lange  nicht  genug  betont,  obgleich  es  doch,  wie  schon  bemerkt 

wurde  (o.  S.  24),  von  Livius  VII  18,  1  durch  die  scharfe  Markierung  des  Ab- 
schnitts ganz  zutreffend  hervorgehoben  ist:  Quadringentesimo  anno  quam  urbs 

Romana  condiia  erat,  quinto  tricesimo  quam  a  Gallis  reciperaia,  ah  lato  post 
undecimum  annum  a  pl  eh  e  c  on  sulatu  patricii  consnles  amho  ex  interregno 

magistratum  iniere.  In  sieben  von  den  folgenden  dreizehn  Jahren  355 — 343  sind 
rein  patricische  Consulkollegien  im  Amte  gewesen,  nämlich  355,  354,  353,  351, 
349,  345  und  343.  Man  sieht  leicht,  daß  «in  fast  regelmäßiger  Wechsel  zwischen 

rein  patricischen  und  gemischten  Kollegien  stattfand,  und  zwar  so,  daß  jene  in 

den  ungeraden  Jahren  an  die  Eeihe  kamen.  Nur  die  Jahre  354  und  347  weichen 

ab.  Doch  bei  354  ist  die  Durchbrechung  der  Eegel  nicht  ganz  sicher,  denn  Livius 

VII  18,  10  merkt  an:  Creati  consules  amho  patricii,  M.  Fahius  Amhustus 

tertium,  T.  Quinctius.  in  quihusdam  annalibus  pro  T.  Quinctio  M.  PopilUum 

invenio.  Beim  Jahr  347  wird  allerdings  ein  plebeischer  Consul  C.  Plautius  in 

allen  Fasten  verzeichnet,  aber  er  ist  auch  ohnehin  unter  denen  dieses  Zeitraums 

eine  Ausnahme,  nämlich  die  einzige  Persönlichkeit,  die  nicht  schon  in  den  ersten 

Jahren  360 — 357  das  Amt  bekleidet  hatte.  Mögen  nun  auch  bei  den  Jahren  354 
und  347  besondere  Verhältnisse  obwalten,  so  bleibt  doch  der  Eindruck  bestehen, 

daß  die  Wahl  von  zwei  patricischen  Consuln  in  dem  Zeitraum  355 — 343  nicht  von 
Fall  zu  Fall  erzielt  wurde,  sondern  auf  bestimmten  Abmachungen  beruhte.  Eine 

Vereinbarung  ähnlicher  Art  war  kurz  vorher  über  die  curulische  Aedilität  ge- 
troffen worden  und  ist  über  zwei  und  ein  halbes  Jahrhundert  in  Kraft  geblieben: 

Die  beiden  Inhaber  wurden  abwechselnd  Jahr  für  Jahr  aus  beiden  Ständen  ge- 
nommen, so  daß  in  den  nach  unserer  Zählung  ungeraden  Jahren  Je  zwei  Patricier 

das  Amt  führten  (Liv.  VII  1,  6;  vgl.  Mms  RF  I  97  ff.;  StR  II  482,  auch  Seidel 

Fasti  aed.  3,  o.  S.  28),  also  in  denselben  Jahren,  in  denen  während  des  freilich 

kurzen  Abschnitts  355  —  343  in  der  Regel  auch  das  Consulpaar  nur  aus  Patriciern 

bestand.  Da  damals  der  Praetor  noch  ausschließlich  aus  dem  Patriciat  genom- 
men wurde,  so  kamen  in  zwei  Jahren  auf  zehn  curulische  Magistrate  nur  drei 

plebeische.  Nimmt  man  hinzu,  daß  die  plebeischen  Consuln  der  Jahre  355—343 
lediglich  vier  verschiedene  Männer  waren,  so  ist  es  außer  Frage,  daß  gegen  die 

ganze  Licinisch-Sextische  Reform  eine  erfolgreiche  patricische  Reaktion  einge- 

setzt hatte.  Die  plebeischen  Mitglieder  der  Regierungskollegien  dieser  Zeit' 
scheinen  sich  nicht  so  sehr  als  Vertreter  der  plebeischen  Interessen  gefühlt  zu 
haben  wie  als  Verbündete  der  herrschenden  Geschlechter. 

Der  Kampf  der  Parteien  spielte  sieh  schon  damals  teils  in  den  Wahlcomitien, 
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teils  in  den  Gerich tscomitien  ab;  seine  Ergebnisse  liegen  bei  diesen  in  solchen 

annalistischen  Notizen  wie  der  von  der  Verurteilung  des  C.  Licinius  Stolo  357 

(o.  S.  22)  vor,  bei  jenen  in  den  Fasten;  sein  Verlauf  entzieht  sich  näherer  Kennt- 
nis. Beim  Jahr  356  wird  der  erste  plebeische  Dictator  (Liv.  VII  17,  6)  und 

beim  Jahr  351  der  erste  plebeische  Censor  verzeichnet  (ebd.  22,  7  ff.) ;  aber  das 

sind  in  höherem  Maße  Erfolge  desselben  bestimmten  Mannes  gewesen,  der  zu  bei- 
den Ämtern  erhoben  wurde,  als  Erfolge  der  demokratischen  Partei  im  allgemeinen. 

C.  Marcius  wurde  zum  Dictator  ernannt  unter  dem  zweiten  Consulat  des  Popillius, 

dessen  Verbindung  mit  dem  Patriciat  so  eng  war,  daß  von  ihm  schwerlich  eine 

dem  Adel  nicht  genelnne  Persönlichkeit  erkoren  wurde,  und  derselbe  C.  Marcius 

wurde  zum  Censor  sogar  unter  dem  Consulat  von  zwei  Patriciern  gewählt.  Schon 

zu  dem  ordentlichen  Jahramt,  dem  Consulat,  ist  er  in  der  achtzehnjährigen  Periode 

des  patricischen  Übergewichts  nicht  weniger  als  viermal  gelangt,  und  zwar  außer 

dem  ersten  Male  (357)  stets  bei  Wahlen,  deren  Abhaltung  rein  patricischen  Kol- 
legien oblag  (für  352,344,342).  Weder  von  seiner  Dictatur  noch  von  seiner  Censur 

wird  irgendwelche  Vermehrung  der  Hechte  oder  der  Macht  der  Plebs  abgeleitet, 

während  der  nächste  Plebeier,  der  rund  zwei  Jahrzehnte  später  dieselben  Ämter 

erlangte,  Q.Publilius  Philo,  davon  entschiedenen  Gebrauch  zugunsten  des  niederen 

Volkes  machte.  Unter  diesen  Umständen  darf  die  Erhebung  des  Marciers  zum 

Dictator  und  zum  Censor  als  ein  bloßer  Scheinsieg  der  Plebs  und  als  ein  wirk- 
licher Sieg  eines  Bundesgenossen,  Parteigenossen  und  halben  Standesgenossen  der 

^Geschlechter  angesehen  werden. 
Aber  wertvolle  Zugeständnisse  mußten  den  breiteren  Schichten  des  Volkes 

auf  wirtschaftlichem  Gebiete  gemacht  werden.  DieAnnalen  melden  357  die  Fest- 
setzung des  Zinsfußes  durch  ein  Plebiscit  (Liv.  VII 16, 1),  352  die  Berufung  einer 

gemischten  Kommission  zur  Abhilfe  gegen  die  Verschuldung  der  Plebs  (ebd.  21, 

6—8.  u.  S.  38)  und  347  die  Ermäßigung  des  Zinsfußes  auf  die  Hälfte  und  Er- 

leichterung der  Schuldentilgurig  (ebd.  27,  3),  —  lauter  Maßregeln,  die  denselben 
Zielen  wie  das  eine  der  drei  Licinisch-Sextischen  Gesetze  zustreben.  Schon  die 

Stellung  und  Fassung  der  Nachrichten  läßt  sie  als  Bestandteile  der  ältesten  anna- 
listischen Überlieferung  erkennen.  Bei  den  Namen  der  drei  plebeischen  und  der 

zwei  patricischen  Mitglieder  jener  gemischten  Kommission  wird  ausdrücklich  die 

Einstimmigkeit  aller  Berichte  hervorgehoben.  In  allen  drei  Jahren  wurde  die 

eine  Stelle  im  Consulkollegium  von  einem  Plebeier  eingenommen,  in  dem  dritten 

Jahre  sogar,  obgleich  es  bei  einem  regelmäßigen  Turnus  nicht  zu  erwarten  war 

(o.  S.  30).  Demnach  ist  anzunehmen,  daß  von  der  Durchführung  der  politischen 

Oleiehberechtigung  nur  wenige  Führer  des  Volkes  Vorteil  hatten,  die  große  Masse 

aber  durch  die  Verbesserung  ihrer  wirtschaftlichen  Lage  darüber  beschwichtigt 
wurde,  daß  tatsächlich  die  Vorherrschaft  des  Adels  sich  wieder  einstellte.  Eine 

annalistische  Notiz  über  die  Wirkung  jener  Eeformen  beim  Jahre  344  (Liv.  VII 

•SS,  9)  gehört  gewiß  mit  den  übrigen  zusammen. 
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Da  Livius  das  Auftreten  von  rein  patricischen  Consulkollegien  als  eine  Un- 
regelmäßigkeit und  Gesetzverletzung  darstellt,  so  erklärt  er  es  mehrfach  damit, 

daß  keine  ordentlichen  Wahlen  zustande  kamen  und  entweder  ein  Interregnum 

eintrat  oder  ein  Dictator  zur  Abhaltung  der  Comitien  ernannt  wurde.  Gewiß  sind 

solche  Mittel  im  Kampf  der  Parteien  wiederholt  angewendet  worden;  aber  die 
Überlieferung  unterliegt  in  den  einzelnen  Fällen  schweren  Bedenken,  die  in 

Spezialuntersuchungen  öfter  zur  Sprache  gebracht  worden  sind;  die  Bedenken 

werden  im  allgemeinen  noch  verstärkt,  wenn  es  sich  wahrscheinlich  machen  läßt, 

daß  die  Wahlen  längere  Zeit  hindurch  stets  eine  bestimmte  Partei  ans  Ruder 

gebracht  und  am  Euder  erhalten  haben.  Gegenüber  dem  aus  den  Fasten  heraus- 
zulesenden Verlaufe  der  Innern  Entwicklung  kann  die  Darstellung  der  späten 

Annalen  mit  ihren  konventionellen  Ausschmückungen  kaum  mehr  einen  Wert 

beanspruchen.  Die  Fasten  lehren,  daß  wieder  ein  völliger  Umschwung  einge- 
treten ist  von  343  auf  342 :  Hier  enden  die  rein  patricischen  Kollegien,  um  nicht 

zurückzukehren ;  hier  begegnen  nach  zwanzigjähriger  Unterbrechung  in  der  patri- 
cischen Consulreihe  wieder  die  Namen  Servilius  und  Aemilius;  hier  stellen  sich 

sogleich  auch  in  der  plebeischen  Eeihe  neue  Namen  ein,  zuerst  Decius  340  und 
Publilius  339. 

Auch  für  die  Annalen  sind  diese  Jahre  bedeutungsvoll  und  ereignisreich, 

denn  sie  bringen  die  Ausdehnung  der  römischen  Macht  über  Campanien  und  die 

Auflösung  des  Latinerbundes ;  aber  „vielleicht  kein  Abschnitt  der  römischen  An- 

nalen ist  ärger  entstellt,  als  die  Erzählung  des  ersten  samnitisch-latinischen 

Krieges,  wie  sie  bei  Livius,  Dionysios,  Appian  steht  oder  stand"  (Mms  EG  I  355 
Anm.).  Zumal  die  Verknüpfung  der  wichtigen  Ereignisse  der  äußeren  Politik 

mit  den  Vorgängen  im  Innern  ist  wenig  klar.  Es  genügt  der  Hinweis,  den  Livius 

VII  42,  7  der  von  ihm  selbst  aufgenommenen  Darstellung  des  Jahres  342  an- 
hängt, nachdem  er  kurz  die  hauptsächlichsten  Abweichungen  aufgezählt  hat: 

Adeo  nihil  praeterquam  seditionein  fuisse  eamque  compositam  inter  antiquoa 
Terum  auctores  constat.  Der  älteste  und  beste  von  seinen  Gewährsmännern  ist 

Jedenfalls  der,  den  er  auf  die  bevorzugte  Hauptquelle  zunächst  folgen  läßt  (ebd. 

1  f .) :  Praeter  haec  invenio  apud  quosdam,  L.  Genucium  trihunum  plehis  tulisse 

ad  plehem,  ne  faenerare  liceret;  item  aliis  plehi  scitis  cautuni,  ne  quis  eundcm 

magi''tratum  intra  decem  annos  caperet  neu  duos  magistratus  uno  anno  gereret 
utique  liceret  consules  amho  pleheios  creari:  quae  si  omnia  concessa  sunt  plehi, 

apparet  haud  parvas  vires  defectionem  habuisse.  Die  folgenreichste  der  hier  an- 
gegebenen Bestimmungen  ist  die  über  das  Consulat,  und  sie  wird,  wie  bereits 

Mommsen  (StE  II  80)  bemerkte,  durch  die  Fasten  durchaus  bestätigt;  erst  jetzt 
ist  die  neue  Ordnung,  die  den  Namen  der  Tribunen  Licinius  und  Sextius  trägt, 

zum  vollen  Abschluß  gelangt.  Dagegen  wird  durch  die  Fasten  nicht  bestätigt  die 

Festsetzung  eines  zehnjährigen  Intervalls  für  die  Wahlfähigkeit  zu  demselben 

Amte;  Mommsen  (a.  0.  I  519  f.,  5)  möchte  sie  eher  dem  Jahre  330  zuweisen; 
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da  die  Listen  der  Jahre  341—330  den  älteren  ganz  gleichartig  seien.  Indes 

länger  als  in  den  vorhergehenden  21/2  Jahrzehnten  und  besonders  in  den  dreizehn 
Jahren  der  patricischen  Vorherrschaft  sind  die  Intervalle  doch  geworden,  so  daß 

die  Angabe  der  Annalen  zwar  nicht  ganz  zutreffend,  aber  auch  nicht  ganz  unbe- 
gründet erscheint.  Das  zeigt  die  Gegenüberstellung  der  Iterationen  aus  den 

Jahren  355—343  und  342—330,  also  zwei  Abschnitten  von  genau  der  gleichen 
Dauer : 

355—343  342—330 

Einjähriges  Intervall:  Dreijähriges  Intervall: 

1.  C.  Sulpicius  355—353  1.  T.  Manlius  344—340. 
2.  353—351 

3.  M.Valerius  (Poplicola)  355—353  Fünfjähriges  IntervaU: 
4.  M.  Valerius  (Corvus)  348—346 

5.  M.  PopiUius  350-348  1-  ̂'  ̂^^^*^"'  347-341 

6.  C.  Marcius  344-342.  '^'  ̂-  ̂ ^P^""'  (Crassus)  336-330. 

Siebenjähriges  Intervall : 
Zweijähriges  Intervall : 

1.  T.  Quinctius  354-351 

2.  T.  Manlius     347—344  1-  M.Valerius  (Corvus)   343—335. 

3.  M.Valerius  (Corvus)   346—343. 

Siebenjähriges  Intervall:  Zehnjähriges  Intervall: 

1.  C.  Marcius  352—344.  1.  A.  Cornelius  Cossus  343—332. 

Schon  daß  den  insgesamt  z  e  h  n  Iterationen  der  ersten  13  Jahre  nur  fünf 

in  den  folgenden  gegenüberstehen,  beweist  deutlich,  daß  ein  Wandel  eingetreten 

ist;  in  jenen  sind  einjährige  oder  höchstens  zweijährige  Intervalle  die  Kegel,  die 
eine  einzige  Ausnahme  erfährt;  in  diesen  kommen  so  kurze  Intervalle  überhaupt 

nicht  vor,  und  nur  ein  einziges  geht  unter  ein  halbes  Jahrzehnt  herab.  Eine  Ein- 

schränkung der  allzu  zahlreichen  Iterationen  ist  also  zwischen  343  und  342  er- 

folgt; sie  hat  die  gewünschte  Wirkung  erzielt,  indem  sie  den  Plebeiern  den  Zu- 
tritt zum  Cousulat  in  weit  größerem  Umfange  eröffnete.  Seit  361  hatten  nur 

vier  plebeische  Familien  ihre  Namen  in  die  EponymenUste  eingetragen;  in  dem 

Jahrzehnt  340—331  kam  alljährlich  ein  neuer  Name  hinzu.  Noch  eine  weitere 
Anordnung  wird  ja  von  derselben  Quelle  beim  Jahr  342  berichtet,  das  Verbot 

gleichzeitiger  Bekleidung  zweier  Jahrämter;  wir  kennen  auch  vorher  kein  Bei- 
spiel einer  solchen  (vgl.  Mms  a.  0.  I  513),  aber  wir  besitzen  weder  die  Fasten  der 

Praetoren  noch  die  der  Aedilen ;  möglich,  daß  doch  ein  bestimmter  Fall  den  An- 
laß zu  dieser  Verordnung  gab,  und  wahrscheinlich,  daß  beständig  nur  dieselben 

wenigen  Persönlichkeiten  in  den  verschiedenen  Behörden  die  Plätze  gewechselt 
hatten. 

Das  Plebiscit  gegen  den  Wucher  liegt  in  der  Sichtung  der  übrigen  wirt- 
schaftlichen Eeformen  dieser  Zeit;  es  kann  als  glaubwürdig  gelten,  und  auch  der 

Mttnzer,  Rom.  Adel.  3 
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Name  des  Antragstellers  wird  auf  guter  Tradition  beruhen.  Die  Genucier  hatten 

ja  im  Verein  mit  den  patricischen  Aemiliern  und  Serviliern  in  den  ersten  Jahren 

der  neuen  Verfassung  366—361  den  Staat  geleitet;  es  ist  ganz  natürlich,  daß  sie 
sich  gegen  die  patricische  Reaktion  wieder  zusammenfanden.  Die  Nebenquelle 

des  Livius  erweist  sich  in  jeder  Hinsicht  als  die  wertvollste,  die  für  das  unruhige 

und  unklare  Jahr  342  überhaupt  in  Betracht  kommen  kann.  Nur  darin  ist  sie 

ebenso  einseitig  wie  alle  anderen,  daß  sie  die  Plebs  als  eine  konstante  Größe  be- 
trachtet, während  diese  in  Wahrheit  aus  ganz  verschiedenen  Elementen  bestand 

und  in  jener  Zeit  durch  fortgesetzte  Aufnahme  von  neuen  Elementen  starker  Ver- 
änderung imterlag. 

III.  Die  endgültige  Einigung  mit  der  Plebs  und 
den   Latinern. 

Der  Zusammenhang  zwischen  den  patricischen  Consuln  Q.  Servilius  342, 

L.  Aemilius  341  und  Ti.  Aemilius  339  steht  außer  Frage  und  ebenso  ihr  gutes 

Einvernehmen  mit  den  plebeischen  Amtsgenossen  C.  Marcius  IV  342,  C.  Plautius 

341  und  Q.  Publilius  Phüo  339.  Nach  der  annalistischen  Tradition  hat  Q.  Ser- 
vilius im  Jahre  342,  während  sein  Amtsgenosse  ins  Feld  zog,  die  Geschäfte  in 

Bom  geführt  (Liv,  VII  38,  8)  und  den  M.  Valerius  Corvus  zum  Dictator  er- 
nannt, der  seinerseits  L.  Aemilius  als  Eeiterführer  erkor  (ebd.  39,  17).  Die 

Dictatur  ist  nach  dem  eigenen  Geständnis  des  Livius  (ebd.  42,  3)  einem  Teil  der 

Annalen  unbekannt  und  gewiß  als  Fälschung  zu  verwerfen ;  doch  die  Leitung  der 

städtischen  Angelegenheiten  und  somit  namentlich  die  der  Wahlen  durch  Ser- 

vilius ist  nicht  unwahrscheinlich.  Denn  es  liegt  kein  Bedenken  gegen  die  An- 
nahme der  Capitolini sehen  Fasten  vor,  daß  er  derselbe  ist,  der  schon  365  und 

362  Consul  war  (o.  S.  23),  und  dann  muß  er  342  bereits  ein  alter  Mann  gewesen 

sein,  der  in  Eom  besser  am  Platze  war  als  im  Lager;  ferner  war  sein  Amts- 
genosse in  der  vorhergehenden  Zeit  wiederholt  Consul  gewesen,  ohne  im  Innern 

eine  neue  Lage  zu  schaffen,  so  daß  eine  Veränderung  in  seinem  vierten  Consulat 

eher  auf  Rechnung  des  Serviliers  zu  setzen  ist.  Demnach  hat  dieser  den  L. 

Aemilius  an  die  Regierung  gebracht,  nicht  mittelbar  als  Magister  Equitum,  aber 

unmittelbar,  indem  er  ihn  zum  Consul  vorschlug;  die  Wahl  des  zweiten  Aemiliers 

für  339  konnte  dann  wiederum  in  der  früher  angedeuteten  Weise  (o.  S.  15)  von 
dem  ersten  veranlaßt  werden. 

Daß  diese  beiden  Aemilier  in  vollem  Einverständnis  mit  ihren  plebeischen 

Kollegen  ihr  Amt  geführt  haben,  geht  allein  schon  aus  den  Fasten  mit  aller 
Deutlichkeit  hervor:  Der  Consul  Ti.  Aemilius  von  339  hat  seinen  Kollegen  zum 

Dictator  ernannt.  Das  ist  ein  höchst  ungewöhnliches  Verfahren,  fast  einzig  in 
seiner  Art.  Präcedenzfälle  sind  die  beiden  ersten  Dictaturen,  die  des  T. 

Larciuß  und  des  A.  Postumius  (Mms  StR  I  514,  1),  die  bald  in  das  erste  und 
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bald in  das  zweite  Consulatsjahr  dieser  Männer  gesetzt  werden,  weil  ihre  wirk- 
lichen Jahre  unbekannt  waren  (ebd.  II  141  f.),  und  die  kaum  als  geschichtlich 

beglaubigt  gelten  können;  das  einzige  spätere  Beispiel  ist  die  befremdliche  Er- 
nennung des  plebeischen  Consuls  von  207  durch  den  patricischen  zum  Dictator  für 

die  Abhaltung  der  Wahlen  (Liv.  XXVIII  10,  1),  also  für  eine  Aufgabe,  die 
•ohnehin  einer  von  beiden  allein  auszuführen  hatte.  Welchen  Zweck  man  damals 

eigentlich  vorfolgte,  ist  noch  niclit  festgestellt  (vgl.  Bändel  Dikt.  139  f.) ;  doch  eine 

Art  Staatsstreich  mag  es  gewesen  sein,  und  das  gilt  noch  mehr  von  der  gleich- 
wertigen Ernennung  im  Jahre  339.  Wenn  sonst  die  Bestellung  eines  Dictators  die 

C'onsuln  ausschaltete,  so  diente  sie  diesmal  im  Gegenteil  dazu,  die  Macht  der  Con- 
suln  über  jede  Anfechtung  zu  erheben.  Ferner  ist  die  Ernennung  des  Plebeiers 

zum  Dictator  bemerkenswert.  Der  erste  Fall  einer  plebeischen  Dictatur,  der  von 

356  (o.  S.  30 f.),  lag  schon  ziemlich  weit  zurück  und  hatt«  bisher  keine  Nachfolge 

gefunden,  obgleich  in  der  Zwischenzeit  häufiger  als  Je  in  der  gleichen  Frist,  nach 

unsern  Listen  zehnmal,  Dictaturen  eingerichtet  worden  waren  (vgl.  Bändel  Dikt. 

61  —  78),  und  auch  unter  den  zahlreichen  Dictatoren  der  nächsten  Jahrzehnte 
blieben  die  Plebeier  seltene  Ausnahmen,  die  nicht  einmal  durchweg  gesichert  sind, 

nur  etwa  ein  Fünftel  aller  in  den  Samniterkriegen  erhobenen  (vgl.  ebd.  87  f.  96. 

102  ff.  109  ff.).  Sodann  hat  der  zweite  plebeische  Dictator  seinen  einzigen  Vor- 

gänger an  persönlicher  Bedeutung  noch  weit  überragt  i).  Denn  wenn  Jener. 
C.  Marcius,  nach  der  Dictatur  356  auch  zur  Censur  351  aufgestiegen  ist,  so  dieser, 

Q.  Publilius  Philo,  nach  der  seinigen  339  noch  viel  rascher  als  erster  Plebeier 

zur  Praetur  337  (Liv.  VIII  15,  9),  dann  als  zweiter  ebenfalls  zur  Censur  332 

(ebd.  17,  11);  mit  der  Gesamtzahl  seiner  vier  Consulate  ist  er  dem  Marcius 

gleichgekommen,  und  hat  in  dem  zweiten  Consulat  327  überhaupt  als  erster 

Magistrat  unter  allen  die  Verdopplung  seiner  Amtsdauer  und  sogar  326  als 

Promagistrat  einen  Triumph  erhalten  (ebd.  23,  12.  26,  7.  Acta  triumph.  CIL 

12  p.  45 ;  vgl.  Mms  StE  I  129,  1.  642).  So  lehrt  schon  die  Prüfung  der  Fasten,^ 
daß  die  Politik  des  patricischen  Consuls  Ti.  Aemilius  im  Jahre  339  gegen  das 

patricische  Herkommen  und  Interesse  gerichtet  war,  und  die  Erinnerung  daran 

1)  Die  Publilier  gehörten  von  jeher  zu  den  Führern  der  Plebs ;  ihr  Name  steht  selten 
in  den  Beamtenlisten,  aber  an  bedeutsamer  Stelle,  in  der  der  Volkstribunen  471,  in  einem 

für  dieses  Amt  epochemachenden  Jahre  (vgl.  Ed.  Meyer  Kl.  Sehr.  359  ff.  und  dagegen  Hirsch- 
feld Kl.  Sehr.  253.  258  ff.),  und  in  der  der  Consulartribunen  400  und  399  in  den  ersten  Jahren, 

in  denen  sicherlich  Plebeier  im  Kollegium  waren,  und  zwar  gleich  in  der  Mehrheit  (vgl. 
Mms  StE  II 188,  2;  o.  S.  10.  12).  Trifft  Mommsens  Herstellung  von  Fest.  233  (vgl.  ep.  232) 
das  Richtige  (ebd.  III  1711.,  8.  173),  so  war  die  Mutter  eines  der  unbekannten  patricischen 
Censoren  von  358  eine  Publilia;  dem  Alter  nach  kann  sie  die  Schwester  eines  der  beiden 
Consulartribunen  von  400  und  399,  L.  und  Volero  Publilius,  gewesen  sein,  die  von  den  Fasti 
Cap.  als  Vettern  und  Enkel  des  Volkstribunen  Volero  von  471  bezeichnet  werden;  dann  haben 

sich  auch  die  Publilier  schon  in  früher  Zeit  mit  dem  Patriciat  verschwägert  und  sind  da- 
durch emporgekommen. 
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beherrscht  in  der  Tat  die  annalistische  Tradition  (Liv.  VIII  12,  10) :  Alienatm 

ah  senatu  Aemilius  seditio.sis  tribunatibus  simil  em  deinde  con- 

sulütum  gessit.  Der  von  ihm  ernannte  Dictator  Publilius  hat  die  Entwick- 
lung, die  mit  den  Licinischen  Kogationen  eingesetzt  hatte,  zum  vollen  Abschluß 

gebracht,  indem  er  tres  leges  secundissimas  plebei,  adversas  nobüitati  tulit  (ebd. 

13,  14  ff.;  vgl.  den  Eückblick  auf  sein  Leben  IX  26,  21:  invisus  nobüitati  also 

wiederum  nicht  bloß  patribus  ?) ;  der  Weg  dazu  war  ihm  aber  von  dem  Aemüier 

geöffnet  worden.  Gegenüber  der  sichern  Tatsache  des  einmütigen  Zusammen- 
wirkens beider  Männer  in  ihrem  Consulat  von  339  verschlägt  es  nichts,  wenn  die 

Tradition  von  einem  nochmaligen  Zusammenwirken  im  Jahre  335,  dem  des 
Aemilius  als  Dictator  comitiorum  habendorum  causa  und  des  Publilius  als  seines 

Magister  Equitum,  als  zweifelhaft  preisgegeben  wird  (vgl.  Bändel  Dikt.  81  f.). 

Das  gegenseitige  Verhältnis  war  wirklich  das  der  nachdrücklichsten  Förderung 
des  Plebeiers  und  seiner  Keformpläne  durch  den  Patricier. 

Der  andere  Aemilische  Consul  dieser  Jahre,  L.  Aemilius  341,  hat  einen 

Plautier  zum  Amtsgenossen  gehabt.  Der  erste  Consul  aus  dieser  plebeischen 

Familie  hatte  in  den  Jahren  der  Fabisch-Manlischen  Parteiherrschaft  361  —  350 

(o.  S.  29)  seinen  Ruhm  begründet:  Während  C.  Fabius  der  patricische  Consul 

im  Jahre  358  im  Kriege  gegen  Tarquinii  eine  schwere  Niederlage  erlitt  (vgl. 

PW  VI  1752  Nr.  40),  gelang  es  dem  Plebeier  C.  Plautius,  den  Hernikerkrieg  zu 

beenden  und  die  Gleichberechtigung  und  Selbständigkeit  der  alten  Bundesgenos- 

sen Eoms  und  Latiums  zu  vernichten  (Acta  triumph.  CIL  12  p.  44.  Liv.  VII  15, 
9  aus  guter  alter  Annalentradition) .  Daraufhin  ist  in  der  folgenden  Periode 

der  patricischen  Vorherrschaft  355—343,  in  der  sonst  der  Kreis  der  einmal  zum 
Consulat  zugelassenen  Männer  aus  der  Plebs  nicht  erweitert  wurde,  ein  zweiter 

Plautier  zum  Consulat  gelangt,  C.  Plautius  Venox  347.  Mit  ihm  erhielt  das 
x\mt  T.  Manlius,  der  erste  seines  Namens  seit  zehn  Jahren,  seit  dem  Ende  der 

Fabisch-Manlischen  Eegierungszeit.  Schon  dies  führt  darauf,  daß  zwischen  dem 
Manlier  und  dem  Plautier  eine  engere  Verbindung  bestand,  und  es  kommt  hinzu, 

daß  ihr  Amtsjahr  unter  den  dreizehn  Jahren  355 — 343  das  einzige  nach  unserer 
Zählung  ungerade  ist,  das  kein  rein  patricisches  Consulpaar  aufweist  (o.  S.  30) . 

Das  einzige  bemerkenswerte  Ereignis,  das  überhaupt  unter  diesem  Jahre  gemeldet 

wird  und  das  demnach  auf  echter  Tradition  beruht,  ist  die  Herabsetzung  des  Zins- 
fußes und  die  Erleichterung  der  Schuldenabzahlung  (Liv.  VII  27,  3;  s.  o.  S.  31). 

Alles  das  zusammen  ergibt  die  Vorstellung,  daß  die  patricische  Reaktion  347 

ihren  Höhepunkt  überschritten  hatte,  und  sich  eine  Wendung  zugunsten  der  Plebs 

anbahnte,  woran  die  Consuln  T.  Manlius  und  C.  Plautius  beteiligt  waren.  Wenn 
von  ihnen  T.  Manlius  im  Jahre  344  zum  zweiten  Male  den  Staat  leitete,  und 

wenn  dabei  in  den  sonst  sehr  einsilbigen  Annalen,  die  nicht  die  Hauptquelle  des 

Livius  (VII  28,  9  vgl.:  traduntur)  waren,  notiert  wird:  ludicia  populi   in 

faeneratores    facta,  quibus  ab  aedilibus  dicta  dies,   so   ist   ein  Zusammenhang 
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zwischen  der  Amtsführung  desselben  Mannes  und  den  Maßregehi  zur  ökonomi- 
schen Hebung  der  Plebs  kaum  zu  verkennen;  die  Jahresberichte  über  das 

zwischen  seinen  zwei  Consulaten  liegende  Biennium  346  und  345  enthalten  nichts 

von  ähnlichen  inneren  Angelegenheiten  und  tragen  eine  andere  Färbung  (ebd. 

27,  5—28,  8).  ^ 
Die  Verbindung  von  T.  ManKus  und  C.  Plautius  dauert  nun  fort  in  der 

neuen  Aera,  die  mit  dem  Jahre  342  beginnt.  C.  Plautius  ist  der  Amtsgenosse  des 

L.  Aemilius  in  dem  folgenden  Jahre  341,  unzweifelhaft  derselbe  wie  der  Consul 

von  347  (Iteration  bemerkt  bei  Liv.  VIII  1,1.  Chronogr.  Hydat.  Chron.  Pasch. 

CIL  12  p.  128)  und  daher  dem  patricischeiQ  Kollegen,  der  ein  Neuling  im  Amte  ist, 

an  Einfluß  mindestens  gleich,  zumal  an  Einfluß  auf  die  Ernennung  der  Nach- 
folger. Diese  sind  T.  Manlius  III.  und  P.  Decius.  Der  Manlier  stand  dem  C. 

Plautius  von  dem  gemeinsam  geführten  ersten  Consulat  des  Jahres  347  nahe; 
aber  auch  der  Decier  stand  ihm  nicht  fern.  P.  Decius  ist  der  erste  seines 

Namens  in  den  Fasten  und  seit  357  überhaupt  der  erste  Träger  eines  noch  nicht 

darin  verzeichneten  plebeischen  Geschlechtsnamens,  der  Bahnbrecher  für  eine 

lange,  unmittelbar  anschließende  Reihe  (o.  S.  33),  im  übrigen  durch  seinen  Hel- 
dentod berühmt  (PW  IV  2279  ff.).  Nun  begegnet  etwas  später,  329,  als  der 

nächst«  Plautier  in  der  Liste  C.  Plautius  Decianus  (Acta  triumph.  CIL  I^  p.  45. 
Hydat.  Chron.  Pasch.,  entstellt  beim  Chronogr.  ebd.  p.  128).  Die  Erinnerung  an 
diesen  Consul  war  bei  den  ältesten  Fastenredaktoren,  wie  Cn.  Flavius,  noch  frisch 

und  lebendig  und  wurde  noch  von  seinen  Nachkommen  in  der  letzten  republika- 
nischen Zeit  in  Ehren  gehalten  (s.  u.  S.  40).  Deshalb  darf  auch  sein  Cognomen 

Deciamis  ohne  Mißtrauen  als  wohlbeglaubigt  hingenommen  werden,  um  so  mehr, 

weil  es  das  älteste  in  seiner  Art  ist;  es  ist  abgeleitet  von  einem  Geschlechtsnamen 

und  soll  offenbar  wie  andere  ebenso  gebildete  das  Geschlecht  anzeigen,  dem  der 

Träger  von  Geburt  angehörte  und  das  er  infolge  -einer  Adoption  mit  einem 
andern  vertauschte.  Der  Consul  von  329  ist  also  aus  der  Familie  der  Decier  in 

die  der  Plautier  übergegangen;  folglich  haben  diese  zwei  plebeischen  Familien 

schon  seit  einer  Weile  in  nahen  wechselseitigen  Beziehungen  gestanden,  und  folg- 

lieh wird  der  erste  Consul  mit  dem  Namen  Decius,  der  von  340,  die  eigene  Er- 
hebung und  die  Aufnahme  unter  die  neubegründete,  doch  schon  lange  nicht  mehr 

(Erweiterte  plebeische  Nobilität  ganz  unmittelbar  seinem  angesehenen  Amtsvor- 

1,'änger  Plautius  verdankt  haben.  Die  drei  Consulpaare  der  Jahre  341,  340  und 
339,  die  in  der  äußern  und  innern  Politik  einen  Abschnitt  bezeichnen,  hängen 

untereinander  aufs  engste  zusammen,  obgleich  nur  das  Aemilischc  Geschlecht 

zweimal  unter  ihnen  vertreten  war.  Die  Besetzung  der  leitenden  Stellen  in  den 
drei  Jahren  beruht  auf  einem  Bündnis,  dessen  Stifter  und  Führer  C.  Plautius 

war.  Von  den  drei  Patriciern  war  der  einzige  ihm  überlegene  sein  KoUege  im 
ersten  Consulat  gewesen,  der  andere  wurde  es  im  zweiten,  wo  bei  ihm  selbst  das 

Übergewicht  lag,  und  der  dritte  war  der  Verwandte  des  zweiten:  von  den  beiden 
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Plebeiern  ist  der  eine,  wie  soeben  gezeigt  wurde,  mit  ihm  verwandt  gewesen,  und 

beide,  auch  Q,  PubHlius  Philo,  wurden  erst  durch  die  Verbindung  mit  ihm  in 

den  Kreis  der  consularischen  Famihen  eingeführt. 

Von  hier  aus  fällt  ein  gewisses  Licht  zurück  auf  die  Zusammensetzung  der 

wichtigen  Kommission,  die  im  Jahre  352  aus  zwei  Patriciern  und  drei  Plebeiern 

gebildet  worden  war,  um  die  wirtschaftlichen  Nöte  der  Plebs  zu  lindern,  und 

deren  Mitgliederliste  nach  Livius  VII  21,  6  in  allen  Annalen  mit  bemerkens- 
werter Übereinstimmung  gegeben  wurde.  Der  an  der  Spitze  stehende  Plebeier 

C.  Duillius  ist  hineingewählt  worden  als  ein  Verwandter  des  M.  Duillius,  der  357 

in  seinem  Volkstribunat  durch  ein  Plebiscit  den  Zinsfuß  festsetzte  (ebd.  16,  1), 
aber  die  beiden  anderen  bei  dieser  Gelegenheit  zuerst  genannten  Plebeier  sind 

die  beiden  Nachfolger  des  C.  Plautius  im  Consulat  P.  Decius  und  Q.  Publilius, 

und  der  eine  Patricier  ist  Ti.  AemiHus,  der  Kollege  des  letzteren.  C.  Plautiu;- 
selbst,  der  um  340  als  Bindeglied  zwischen  diesen  drei  Männern  erscheint,  gehörte 

zwar  der  Kommission  nicht  an,  stand  aber  ihren  Bestrebungen  nahe  genug,  da 

ja  unter  seinem  Consulat  von  347  die  Ermäßigung  des  Zinsfußes  auf  die  Hälfte 

erfolgte  (ebd.  27,  3;  o.  S.  31.  36).  Wie  alle  diese  Maßregeln,  so  hängen  auch  alle 

diese  Männer  miteinander  zusammen;  sie  bildeten  die  Partei,  die  gegen  die  patri- 
cische  Reaktion  zunächst  den  Kampf  für  die  wirtschaftliche  Erleichterung  der 

Plebs  führte  und  dann  den  für  ihre  politischen  Rechte.  Dieser  ganze  Kampf  ist 

nicht,  wie  die  landläufige  Darstellung  und  Auffassung  lautet,  mit  den  Licinisch- 

Sextischen  Reformen  zu  Ende  gewesen,  sondern  gerade  in  den  folgenden  Jahr- 
zehnten mit  größerer  Heftigkeit  geführt  worden,  bis  er  in  der  Dictatur  des 

Publilius  339  mit  dem  Siege  der  Plebs  endete. 

In  das  Jahr  340  gehört  die  Ordnung  des  Verhältnisses  Campaniens  zu  Rom 

(Liv.  VIII  11,  13)  und  möglicherweise  deshalb  auch  die  Tätigkeit  eines  Cen- 
sorenkoUegiums ;  in  diesem  Falle  kann  kein  anderes  in  Frage  kommen,  als  da.^ 

gelegentlich  von  Velleius  (II  8,  2)  erwähnte,  aber  sonst  ganz  verschollene  der 

beiden  Scipionischen  Brüder  (vgl.  De  Boor  Fasti  censorii  7.  73  f.,  auch  PW  IV 

1428  Nr.  322  und  1434  Nr.  329) ;  außer  einem  etwas  älteren,  wohl  für  ihren 

Vater  zu  haltenden  Scipio  (PW  a.  0.  Nr.  328)  sind  sie  die  ersten  bekannten 

Träger  des  Beinamens  i).    Es  ist  denkbar,  daß  die  Wahl  der  beiden  Brüder  zu 

1)  Unhaltbar  ist  der  kürzlich  von  Ed.  Meyer  (Berliner  Sitzungsber.  1916,  1074,  2)  hin- 
geworfene Gedanke,  Velleius  habe  die  angebliche  Aedilität  eines  Scipionischen  Brüderpaares, 

die  des  späteren  Africanus  und  des  späteren  Asiaticus  vom  Jahre  217,  mit  der  Censur  ver- 
wechselt. Abgesehen  davon,  daß  nach  Meyers  eigener  Darlegung  die  Aedilität  ungeschichtlich 

ist,  wäre  es  gar  nicht  der  einzige  Fall  einer  solchen  gemeinsamen  Amtsführung  zweier  Brüder 
in  diesem  Amte.  Im  Jahre  296  waren  Cn.  und  Q.  Ogulnius  zusammen  curulische  Aedilen 
(Liv.  X  23,  11),  nachdem  sie  300  das  Volkstribunat  zusammen  bekleidet  hatten  (ebd.  6,  3), 
und  240  L.  und  M.  Publicius  Malleolus;  diese  letzteren  werden  von  Fest.  238  ausdrücklich 
als  Brüder  und  als  curulische  Aedilen  bezeichnet,  während  sie  allerdings  nach  Varro  L.  L. 
V  158  (und  Ovid.  fasti  V  283  ff.,  unentschieden  Tac.  ann.  II  49)  plebeische  Aedilen  waren ; 
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Censoren  im  patricischen  Interesse  vorgenommen  war  und  nun  im  folgenden 
Jahre  als  Gegenmaßregel  das  eine  Gesetz  des  Q.  Publilius  Philo  hervorrief,  es 

müßte  künftig  auch  die  eine  Stelle  im  Censorenkollegium  stets  mit  einem  Plebeier 

besetzt  werden  (Liv.  VIII  12,  IG ;  vgl.  De  Boor  a.  0.  73,  auch  Mms  StR  II 

339  f.) ;  es  ist  aber  auch  nicht  ausgeschlossen,  daß  das  Brüderpaar,  das  einem  bis- 
her noch  nicht  hervorgetretenen  Patricierhause  angehörte  und  das  Consulat  noch 

nicht  bekleidet  hatte,  zu  den  Bundesgenossen  der  damaligen  Consuln  und  ihrer 

Partei  gehörte  und  die  plebeischen  Interessen  wahrnahm. 

Ein  Jahr/ychnt  später  standen  wiederum  dieselben  miteinander  verbündeten 

Geschlechter  an  der  Spitze  des  Staates.  Die  Consuln  von  330  waren  L.  Papiriue 

Crassus  II  und  L.  Plautius  Venox  (Fragment  der  Fasti  Cap.  bei  Hülsen  Archäol. 

Anzeiger  1900,  6;  Klio  II  248  vgl.  253)  und  die  von  329  derselbe  L.  Aemilius, 
der  das  Amt  zum  ersten  Male  341  mit  C.  Plautius  Venox  II  bekleidet  hatte,  und 

C.  Plautius  Decianus,  der  leibliche  Sohn  eines  Decius  und  Adoptivsohn  eines 

Plautius;  die  plebeischen  Consuln  der  zwei  folgenden  Jahre  328  und  327  waren 
ein  dritter  Plautier,  P.  Plautius  Proculus,  und  Q.  Publilius  Philo,  wieder  derselbe. 

der  339  das  erste  Consulat  mit  Ti.  Aemilius  geführt  hatte,  und  die  patricischen 

Consuln  waren  zwei  Cornelier,  P.  Cornelius,  entweder  Scapula  oder  Scipio  (PW 

IV  1425 f.  Nr.  316),  und  L.  Cornelius  Lentulus  (ebd.  1366  Nr.  186).  Der  dritte 

Plautier  kann  als  gesichert  gelten;  zwar  gibt  Diodor  XVII  87,  1  seinen  Namen 

mit  AvXog  Tloatot'fiiog  wieder,  und  wagte  nocli  Leuze  (Die  römische  Jahrzählung 
14)  keine  Entscheidung,  ob  ein  Schreiberversehen  oder  eine  abweichende  Über- 

lieferung vorliege;  aber  das  Auftreten  eines  rein  patricischen  Consulpaares  wird 
man  für  diese  Periode  nicht  leicht  annehmen  und  sich  daher  unbedenklich  für  die 

erste  Vermutung,  einen  Fehler  in  der  handschriftlichen  Überlieferung,  ent- 
scheiden. 

Die  Consuln  von  330  fanden  als  ihre  Aufgabe  die  Bezwingung  der  letzten 

Volskerfestung  Privernum  vor,  konnten  sie  aber  in  ihrem  Amtsjahr  nicht  zu 

die  Ogulnier  sind  siclierlic'i  ebenfalls  Brüder  gewesen  (s.  S.84ff.).  Aber  ein  ganz  sicheres  Bei- 
spiel der  curulischen  Aedilität  zweier  Brüder  bietet  ja  gerade  das  Consulatsjahr  des  Scipio 

Africanus  205,  und  zwar  aus  seinem  eigenen  patricischen  Geschlecht;  die  Aedilen  waren  da- 
mals Cn.  und  L.  Cornelius  Lentulus  (Liv.  XXIX  11,  12),  von  denen  durch  die  Fasti  Cap. 

feststeht,  daß  sie  beide  L.  f.  L.  n.  waren  (PW  IV  1358  Nr.  176.  1367  Nr.  188).  Ebenso 
ißt  über  jeden  Zweifel  erhaben  die  curulische  Aedilität  eines  wohlbekannten  Brüderpaares 
späterer  Zeit,  die  des  L.  Licinius  Lucullus  und  des  M.  Terentius  Varro  Lucullus  im  Jahr  79 
(DG  IV  188  vgl.  190).  Außerdem  spricht  schon  der  einfache  Wortlaut  bei  Velleius  gegen  die 
Annahme  einer  Verwechslung  von  einem  anderen  Amte  mit  dem  censorischen ;  das  darum 
ccemplum  et  adhuc  unicum  des  Consulats  zweier  Brüder  (s.  4.  Kap.)  wird  ins  rechte  Licht 
gestellt  durch  die  Bemerkung,  daß  die  Censur  zweier  Meteller,  von  deren  Familie  vorher 
die  Rede  war  (dw  Metdli  fratres  uno  die  triumpJmverunt),  patrudium  non  gennanorum  frairuw 

gewesen  sei,  und  daran  wird  die  Bemerkung  angehängt;  qnod  soh's  contigerat  Sdpionibus. 
Vermutlich  stand  bei  dem  Censorenkollegium  von  340  in  den  Fasten  ebenso  wie  bei  den 
Consuln  von  179:  Hei  fratres  germani  fuerunt. 
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Ende  führen,  sondern  mußten  sie  ihren  Nachfolgern  überlassen.  Wenn  nun, 

wie  Livius  VIII  20,  1  sagt,  der  eine  von  ihnen  zur  Abhaltung  der  Comitien  nach 

Born  gerufen  wurde,  so  ist  das  sicherlich  der  Plautier  gewesen,  der  einen  Ge- 
schlechtsgenossen und  einen  Parteigenossen  als  Nachfolger  vorschlug,  um  den  in 

Aussicht  stehenden  Siegesruhm,  auf  den  er  selbst  verzichten  mußte,  wenigstens 
einem  von  ihnen  zuzuwenden.  Für  die  Beurteilung  der  Tradition  über  diese  Zeit 

ist  CS  nicht  ohne  Wert,  daß  nicht  sowohl  die  neuen  Consuln  selbst,  als  ihre 

späteren  Nachkommen  sich  darum  stritten,  wem  von  ihnen  an  der  tatsächlich 

erzielten  Einnahme  Privernums  das  Hauptverdienst  zukam.  In  den  Triumphal- 
akten wird  der  Triumph  beider  unter  demselben  Tage  verzeichnet  (CIL  12  p.  44), 

aber  der  Aemilier  steht  nicht  nur  voran,  wofür  auch  der  Stand  oder  das  Alphabet 
bestimmend  sein  könnte,  sondern  wird  hier  und  in  den  Consularfasten  mit  dem 

Siegesbeinamen  Privernas  ausgezeichnet  (vgl.  Klebs  PW  I  571  f.  Nr.  101) ;  für 

den  Plautier  dagegen  beanspruchte  den  Ruhm  einer  seiner  Nachkommen,  der  das 

Geschlecht  in  spätrepublikanischer  Zeit  wieder  zu  Ehren  bringen  wollte.  Nicht 

nur  auf  den  Denaren,  die  dieser  spätere  P.  Plautius  Hypsaeus  für  sich  prägte, 

schrieb  er:  C.  Ypsae(us)  cos.  Priv(ernuin)  cepit  (Mms  EMW  627  f.,  268.  Babe- 
lon  II  321  if.  Grueber  I  476 f.),  sondern  auch  auf  denen,  die  er  gemeinsam  mit 

seinem  Kollegen  in  der  curuli sehen  Aedilität  schlug:  G.  Hupsae(us)  cos.  — 
Preiver(num)  captu(m)  (Mms  a.  0.  626  f.,  267.  Babelon  a.  0.  Grueber  a.  O. 

483  f.).  Der  Kollege  war  nämlich  ein  Aemilier,  M.  Aemilius  Scaurus,  den  der 

Plautier  an  Adel  und  Reichtum  freilich  nicht  überbieten  konnte  (vgl.  DG  I  20  ff. 

Klebs  PW  I  588  ff.  Nr.  141),  den  er  aber  in  seinem  Ahnenstölze  ganz  gern 

ein  wenig  demütigen  mochte.  Die  von  ihm  vertretene  Auffassung  ist  auch  bei 

Livius  angenommen;  zwar  wird  die  an  die  Spitze  des  Jahresberichts  gestellte  Be- 
hauptung, der  Consul  Aemilius  sei  329  gar  nicht  gegen  die  Privernaten,  sondern 

gegen  die  Gallier  geschickt  worden  (VIII  20,  3 — 5),  doch  nicht  aufrecht  er- 

halten: Privernum  omnis  conversa  vis;  aber  weiterhin  ist  doch  nur  von  Plau- 
tius als  dem  Führer,  Sieger  und  Triumphator  die  Rede  (ebd.  6.  7.  10.  21,  3.  8  f.). 

In  diesem  Falle  gehen  also  die  verschiedenen  jüngeren  Traditionen  —  denn  die 

ältesten  wußten  nur  von  einem  gemeinsamen  Erfolge  beider  Consuln  oder  eigent- 

lich von  einem  in  ihrem  gemeinsamen  Consulat  errungenen  Erfolge  —  wirk- 
lich einmal  auf  die  verschiedenen  Ansprüche  der  beteiligten  Adelsgeschlechter 

zurück. 

"*  Die  Verbindung  beider  in  den  Zeiten  des  großen  Samniterkrieges  dauerte 
fort;  ein  Jahrzehnt  nach  der  Niederwerfung  der  Privernaten  ist  noch  einmal  ein 

Aemilier  der  Nachfolger  eines  Plautiers  im  Consulat  geworden,  also  gewiß  nicht 
ohne  dessen  Zutun.  Dieser  siebente  Consul  aus  dem  Geschlechte  der  Plautier  war 

318  im  Amte,  genau  vierzig  Jahre  nach  dem  ersten  (358  s.  o.  S.  29).  Er  heißt 

in  den  Capitolinischen  Fasten  (CIL  12  p.  21)  ebenso  L.  Plautius  L.  f.  L.  n. 
Venno  (sonst  Venox)  wie  der  des  Jahres  330,  wird  aber  durch  das  Fehlen  einer 
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Iterationsangabe  von  ihm  unterschieden,  obgleich  der  geringe  Zeitabstand  der 

Consulate  an  sich  eine  Gleichsetzung  nahelegte.  Wenn  sie  von  den  Fasten- 
redaktoren abgelehnt  worden  ist,  so  wird  man  sich  wiederum  sagen  müssen,  daß 

deren  Meinung  eher  auf  einer  wirklichen  Kenntnis  der  Genealogie,  als  auf  einer 

willkürlichen  Fiktion  und  Konstruktion  beruhen  dürfte,  für  die  kein  Grund  er- 
sichtlich ist.  Der  patricische  Kollege  des  Plautisc:hen  Consuls  von  318  ist  der 

Sprößling  einer  fast  ganz  verschollenen  Gens,  der  Foslia  oder  Folia,  der  einzige 

aus  ihr,  der  zum  Consulat  gelangt  ist,  und  eine  Ausnahme  unter  seinen  Standes- 
genossen  auch  dadurch,  daß  er  mehrfach  Magister  Equitum  unter  der  Dictatur 

von  Plebeiern  war  (PW  VI  2828  Nr.  3;  s.  o.  S.  22).  Gewiß  hat  L.  Plautius, 

der  schon  322  die  dritte  Stelle  im  Regierungskollegium  als  Praetor  innegehabt 

hatte  (Liv.  VIII  40,  2),  diesen  patricischen  Amtsgenossen  nicht  nur  weit  über- 

ragt, sondern  sich  ihn  geradezu  ausgesucht  und  ebenso  seinen  patricischen  Nach- 

folger, den  Aemilier.  Zu  der  Vorstellung,  daß  in  ihm  eine  tatkräftige  und  ziel- 
bewußte Persönlichkeit  an  die  Regierung  kam,  paßt  es  gut,  daß  eben  damals  die 

Führung  des  Samnit«rkrieges  eine  neue  Wendung  erhielt  (Diod.  XIX  10,  1 ;  vgl. 

liv.  IX  20,  4) ;  wenn  man  ihn  auf  Grund  der  genealogischen  Notizen  der  Fasten 

für  den  Sohn  des  gleichnamigen  Mannes  halten  dürfte,  der  selbst  erst  330  Consul 

gewesen  war,  so  möchte  man  weiter  schließen,  daß  er  sein  hohes  Amt  in  unge- 
wöhnlich jungen  Jahren  erhielt  und  mit  jugendlicher  Energie  verwaltete. 

Auf  dieses  Consulat  eines  Plautiers  ist  endlich  im  Jahre  312  noch  die  Cen- 

sur  eines  Plautiers  gefolgt,  des  plebeischen  Kollegen  des  berühmten  Ap.  Claudius 

Caecus.  Sein  Vorname  lautet  in  den  Capitolinischen  Fasten  (CIL  I^p.  21)  und 
bei  Livius  (IX  29,  5.  30,  2.  33,  4;  ebenso  Frontin.  de  aquis  I  5:  ohne  Vornamen 

Ovid.  fasti  VI  685)  Gaiits,  und  nach  Livius  (IX  29,  7.  33,  4)  trat  er  mit  Ablauf 

der  gesetzlichen  Frist  vom  Amte  zurück,  während  Appius  zu  allgemeiner  Ent- 

rüstung auch  weiter  daran  festhielt.  Dagegen  sagt  Diodor  XX  36,  1:  ̂ Anntog 
KXavSiog  vnrixoov  e^tov  rov  avvccQxovvn  Asvxiov  IlXavtiov,  er  hat  eine  andere. 
Anschauung  von  dem  gegenseitigen  Verhältnis  der  beiden  Censoren  als  Livius 

und  einen  andern  Vornamen  des  Plebeiers.  Die  erste  Abweichung  ist  oft  er- 
örtert worden,  so  zuletzt  von  Leuze  (Zur  Gesch.  der  römischen  Censur  12  f.) : 

aber  die  zweite  ist  unbeachtet  geblieben,  erstens  weil  Livius  mit  den  übrigen 
Quellen  übereinstimmt,  und  zweitens  weil  bei  Diodor  die  Handschriften  nicht 

Asvxiov  nXavtiov,  sondern  Aevxiov  KXavSiov  bieten  und  bei  einer  so  hand- 
greiflichen Entstellung  des  Gentilnamens  auch  eine  Verderbnis  des  Vornamens 

leicht  möglich  ist.  Immerhin  wäre  zu  erwägen,  ob  nicht  etwa  doch  die  beiden 

-Vbweichungen  Diodors  von  Livius  zusammenhängen.  G  a  i  u  s  Plautius  als 

Amtsgenosse  des  verwegenen  Neuerers  Appius  wäre  ein  sonst  unbekannter  Mann, 

denn  der  zweimalige  Consul  C.  Plautius  Venox  von  347  und  341  ist  dafür  zu  alt; 

Lucius  Plautius  aber  wäre  der  Consul  von  318,  eine  selbständige,  dem  Appius 

geistes-  und  gesinnungsverwandte  Persönlichkeit,  die  sich  ihm  weniger  unterord- 
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nete,  als  aus  Überzeugung  zur  Seite  stellte.  Dann  wäre  die  Fälschung  der 

jüngeren  Annalistik  hier  noch  viel  weiter  gegangen  und  hätte  auch  in  einer 

früheren  Zeit  begonnen,  als  man  bisher  annahm;  eine  gewisse  Umbiegung  des 
wahren  Sachverhalts  wäre  schon  für  die  alte  Tradition,  die  bei  Diodor  vorliegt, 

zu  vermuten.  Doch  diese  Frage  kann  hier  nur  aufgeworfen  und  nicht  weiter 

verfolgt  werden;  sie  würde  zu  sehr  vom  Wege  abseits  führen. 

Außer  aller  I'rage  steht  auch  ohne  die  Berücksichtigung  dieses  Censors  die 
hohe  Bedeutung  des  Plautischen  Geschlechts.  Denn  mit  seinen  sieben  Consulaten 

ragt  es  hoch  empor  über  alle  anderen  plebeischen,  die  im  ersten  halben  Jahr- 
hundert nach  den  Licinisch-Sextischen  Gesetzen  in  der  Praxis  die  Gleichberechti- 

gung mit  dem  Patriciat  errungen  haben.  Die  angesehensten  der  übrigen  ver- 
mochten in  demselben  Zeitraum  höchstens  viermal  ihren  Namen  in  die  Consular- 

f asten  einzutragen,  und  dann  war  es  gewöhnlich  ein  einziger  Mann,  der  immer 

wieder  in  die  höchste  Behörde  eintrat,  so  in  den  Jahren  des  patricischen  Über- 
gewichts M.  Popillius  Laenas  (viermal  Consul  359—348)  und  C.  Marcius  Eutilus 

ebenso  oft  357—342)  und  später  Q.  Publilius  Philo,  der  erfolgreichste  Führer  der 

Plebs  (ebenso  oft  339 — 315;  s.  o.  S.  35).  Doch  die  sieben  Consulate  der  Plautier 
verteilen  sich  auf  fünf  verschiedene  Männer,  so  daß  ihr  Geschlecht  als  solches 

und  nicht  nur  durch  das  Verdienst  eines  einzelnen  Vertreters  den  Ehrenplatz 

unter  allen  plebeischen  errang;  es  ist  eigentlich  das  erste  der  römischen  Nobilität 

.gewesen,  des  neuen  Amtsadels,  der  nicht  auf  der  patricischen  Abkunft  beruhte. 

Freilich  ist  es  nach  der  Censur  von  312  von  seiner  Höhe  herabgestürzt  und 

•n  Vergessenheit  versunken.  Aber  im  2.  Jahrhundert  tauchte  es  wieder  auf, 
arbeitete  sich  langsam  empor  und  erlebte  im  Beginn  der  Kaiserzeit  noch  eine 

neue  Blüte.  Zum  Consulat  brachte  es  in  republikanischer  Zeit  nur  einer  von 

seinen  Angehörigen,  M.  Plautius  Hypsaeus,  im  Jahre  125  als  Kollege  des  Dema- 
gogen M.  Fulvius  Flaccus  (PW  VII  242),  wohl  infolge  besonderer  Unterstützung 

durch  seine  Amtsvorgänger  i) ;  es  ist  ein  merkwürdiger  Zufall  und  vielleicht 

1)  Die  Amtsvorgänger  im  Jahr  126  waren  L.  Anrelius  Orestes,  der  über  das  Consulat 
hinaus  in  Sardinien  festgehalten  wurde  (Klebs  PW  II  2515  Nr.  180)  und  M.  Aemilius  Lepidns 
(u.  5.  Kap),  dem  infolgedessen  die  Leitung  der  Wahlen  oblag.  Eine  Verbindung  der  Plautier 
mit  den  Aemiliem  bestand  schon  im  4.  Jhdt.,  und  eine  solche  mit  jenem  Zweige  der  Aurelier 
wurde  damals  begründet.  Der  Nachweis  dieser  Verbindung  gibt  Aufklärung  über  die  späteren 
Plautier.  Val.  Max.  IV  6,  3  erzählt  die  rührende  Geschichte  eines  M.  Plautius,  der  sich  auf 
dem  Scheiterhaufen  seiner  Gattin  den  Tod  gab,  cum  imperio  senatus  dasseni  sociorum  sexaginta 
imvium  in  A)»am  reduceret  Tarentumque  appulisset,  atque  ibi  tixor  eins  OrestiUa,  qtuie  iUuc  cum 

prosecuta  o-at,  morbo  oppressa  decessisset;  ....  quorum  ibi  factum  sepuhrum  est  —  Tarenti 
ctiam  nunc  cotispicitur,  —  quod  vocatur  x&v  bvo  (pdoivxoiv.  Orestilla  ist  die  Tochter  eines  Aureliits 
Orestes,  und  die  bekannten  Persönlichkeiten  dieser  Familie  gehören  alle  dem  späteren  2.  oder 

dem  frühen  1.  Jhdt.  v.  Chr.  an  (Klebs  a.  0.  2514  f.  2544  Nr.  261),  was  schon  für  jene  Ver- 
mutung spricht.  Sodann  muß  man  fragen,  wann  denn  eine  so  starke  Flotte  aus  dem  Osten 

in  Italien  erschienen  sein  kann ;  man  wird  schwerlich  eine  passendere  Gelegenheit  finden,  als 
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kein  reiner  Zufall,  daß  auch  im  nächsten  Jahre  134  ein  plebeischer  Name  in  den 

Fasten  erscheint,  der  seit  dem  4.  Jahrhundert  darin  nicht  wiedergekehrt  ist,  der 

Sextischo  (s.  o.  S.  10.  21).  »Ein  jüngerer  Sproß  derselben  Familie,  P.  Plautiu.s 

Hypsaeus,  hat  nach  ordnungsmäßiger  Verwaltung  von  Quaestur,  curulischer 

Aedilität  und  Praetur  sich  für  52  ums  Consulat  beworben,  aber  nur  als  schlimme 

Frucht  eine  Verurteilung  wegen  Ambitus  geerntet  (vgl.  DG  II  37.  28G.  lA' 
534  f.) ;  er  ist  es,  der  sich  durch  die  Darstellung  seiner  Münzen  mit  Stolz  als 

Nachkommen  der  Plautier  des  4.  Jahrhunderts  zu  erkennen  gab  (o.  S,  40). 

Neben  dem  Hause,  das  damals  den  griechischen  Beinamen  der  Hypsaei  trug, 

erhob  sich  ein  zweites  mit  dem  Beinamen  der  Süvani,  das  sich  gewiß  derselben 

Abkunft  rühmte,  begründet  durch  den  Volkstribunen  von  89  M.  Plautius  Sil- 

vanus,  nach  dem  das  Plautisch-Papirische  Gesetz  über  das  Bürgerrecht  der  Itali- 
ker  hieß,  und  zum  höchsten  Ansehen  emporgestiegen  unter  den  Julisch-Claudischen 

Kaisern  (vgl.  PIR  III  44  ff.  mit  Stammbaum).     Das  Bindeglied  zwischen  dem 

den  Bandesgenossenkrieg,  aus  dem  derartiges  durch  das  bekannte  Senatusconsultum  des 
Jahres  78  für  Asklepiades  bezeugt  ist  (CIL  I  203  =  IG  XIV  951).  Weiterhin  wird  man 
vermuten,  daß  der  mit  der  Zurückftihrung  der  Schifte  beauftragte  M.  Plautius  schon  vorher 
in  Asien  tätig  war,  und  da  bietet  eine  Inschrift  einen  Anhalt.  Insclir.  von  Priene  121  Z.  38  ff. 

ehrt  einen  Mann,  der  Gesandtschaften  übernahm  nQos  tov?  äneaxaX^iivovg  sig  zfjv  'Äaiav  vtco 

'P(0/nai(ov  azQarrjyoiit;  Falöv  xe  Aaßecova  xal  Asvxiov  üeiaon'a  xal  Möqxov  Tifacov  xat  Möqxov 
SiXavov  MvQ£va{vy  tauiav  xat  noos  äkXovg  Tco/xalovc.  Von  den  hier  genannten  Statthaltern 
ist  C.  LaS)eo  gar  nicht  zu  bestimmen,  weder  als  ein  Antistius,  noch  als  ein  Atinius,  noch  als 

ein  Fabius  mit  diesem  Cognomen  (PW  I  2557.  II  2105  f.  VI  1773-75),  L.  Piso  mit  einiger 
Wahrscheinlichkeit  als  ein  Praetor  von  74  (PW  III  1395  f.  Nr.  98.  Suppl.  III  231,  5  ff.). 
doch  mit  Sicherheit  Murena,  der  Vorgesetzte  des  Quaestors  M.  Silanvs,  als  der  bekannte 

Verwalter  der  Provinz  in  den  Jahren  84—81  (PW  X  1095,  12  ff.  DG  IV  1981'.).  Das 
genügt  aber,  um  den  vor  ihm  erwähnten  M.  Hypsaeus  mit  dem  M.  Plautius  bei  Val.  Max. 
gleichzusetzen,  denn  die  Zeit  stimmt  durchaus  überein,  und  wenn  Plautier  in  dieser  Zeit  im 

ganzen  spärlich  sind,  .so  sind  solche  mit  dem  Praenomen  M.  überhaupt  nicht  bekannt.  M.  Plau- 
tius Hypsaeus  darf  also  betrachtet  werden  als  Sohn  des  gleichnamigen  Consuls  von  125,  als 

Gemahl  einer  Tochter  des  Consuls  von  126  L.  Aurelius  Orestes  oder  doch  einer  nahen  Ver- 
wandten dieses  Consuls  und  als  Statthalter  von  Asien  zur  Zeit  des  Bundosgenossenkrieges. 

Vielleicht  hat  schon  sein  Vater  Asien  verwaltet ;  denn  Plinius  schrieb  im  Junotempel  zu  Ardea 
die  hexametrische  Künstlerinschrift  eines  aus  Asien  stammenden  Malers  M.  Plautius  Lyco  ab 

(n.  h.  XXXV  115  vgl.  17),  die  ungefähr  dieser  Zeit  angehört  (vgl.  Moramsen  RG  I  941  Anm.); 
der  Künstler  kann  wohl  von  dem  Consul  M.  Plautius  Hypsaeus  seinen  Namen  empfangen 

haben,  weil  er  mit  ihm  nach  Italien  gelangt  war.  P.  Plautius  Hypsaeus,  der  bei  der  Be- 
werbung um  das  Consulat  für  52  scheiterte,  könnte  dem  Alter  nach  Enkel  des  Consuls  und 

Sohn  des  Statthalters  von  Asien  sein,  wenn  nicht  sein  Praenomen  letztere  Annahme  wider- 
riete; in  der  Tat  begegnet  ein  UoTiXiog  IlXavtiog  IlonXiov  UanEtQla  in  einem  Senatsbeschluß 

vom  April  44  (Joseph,  ant.  XIV  220),  und  er  ist  gewiß  der  P.  Hypsaeus,  dessen  Verurteilung 

Pompeius  so  mitleidlos  geschehen  ließ  (Val.  'Max.  IX  5,  3.  Plut.  Pomp.  55,  5.  Dio  XL  53,  1), 
daß  er  nur  nach  Caesars  Siege  rehabilitiert  werden  konnte ;  dann  war  der  Vater  dieses  Pub- 
lius  nicht  Marcus,  der  Gatte  Orestillas,  sondern  ein  Publius,  etwa  sein  jüngerer  Bruder ;  ,dio 

beiden  Liebenden"  blieben  wohl  kinderlos. 
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Volkstribunen  und  den  hochadligen,  mit  dem  Kaiserhause  verschwägerten  und 

zum  Patriciat  erhobenen  Plautiern  der  Folgezeit  bildet  in  der  Cioeronischen  Zeit 

ein  Praetor  des  Jahres  51,  für  den  ein  Cognomen  nicht  bezeugt  ist  (vgl.  DG  IV 

421,  6).  Er  hieß  A.  Plautius  und  stand  nach  Alter,  Laufbahn  und  ParteisteUung 

dem  verunglückten  Consularkandidaten  P.  Plautius  Hypsaeus  von  52  nahe,  wofür 

besonders  die  gleichartige  Verherrlichung  der  asiatischen  Erfolge  des  Pompeiu« 

auf  den  Münzen  beider  spricht  (vgl.  Mms  EMW  626  f.  629  f.  Babelon  II  321  ff. 

Grueber  I  483  f.  490  f.  II  589  f.).  Hypsaei  und  Silvani  waren  sicherlich  neue 

Zweige,  die  aus  demselben  alten,  scheinbar  fast  abgestorbenen  Stamme  auf- 
schössen 1). 

Doch  dieser  flüchtige  Blick  auf  die  späteren  Plautier  wäre  zwecklos,  wenn 

er  nicht  zur  Lösung  der  Frage  beitrüge,  wie  denn  das  überraschende  Aufblühen 
der  älteren  Plautier  in  der  Mitte  des  4.  Jahrhunderts  erklärt  werden  kann.  Hier 

fehlen  alle  Anhaltspunkte,  wie  sie  für  Genucier  und  Licinier,  Marcier  und  Poete- 
lier,  Sextier  und  Publilier  aufzufinden  waren:  Kein  Plautier  wird  in  der  Tra- 

dition der  Geschichte  vor  den  Licinisch-Sextischen  Eeformen  genannt;  keine  An- 
deutung einer  durch  Wechselheirat  herbeigeführten  Verbindung  mit  dem  Patri- 

ciat ist  zu  finden;  kein  Staatsmann  oder  Feldherr  ersten  Eanges  hat  dem 

plebeischen  Geschlecht  so  früh  die  voUe  Gleichberechtigung  mit  dem  alten  Adel 

verschafft.  Aber  aus  Grabschriften  ist  eine  andere  Antwort  auf  jene  Frage 
herauszulesen.  Das  Andenken  der  Plautier  der  frühen  Kaiserzeit  bewahrt  der 

stattliche  Eundbau  an  der  Aniobrücke  bei  Tibur,  den  M.  Plautius  Silvanus,  von 

Kaiser  Augustus  im  13.  Consulate  2  v.  Chr.  durch  die  Berufung  zum  Kollegen 

ausgezeichnet,  für  sich  und  seine  Nachkommen  als  Erbbegräbnis  errichtete  (vgl. 

die  Inschriften  CIL  XIV  3605—08  —  Dessau  921.  964.  986),  vermutlich  auf 
altererbtem  Grund  und  Boden,  und  auf  den  hochaltertümlichen,  die  Form  von 

Pinienzapfen  nachahmenden  Grabsteinen  von  Praeneste  begegnet  verhält- 

mäßig häufig  der  Name  der  Plautier  (CIL  XIV  3212—15.  Eph.  epigr.  IX  820. 

839),  wie  ja  auch  auf  dem  schönsten  Erzeugnis  altpraenestinischen  Kunstge- 
werbes, der  Ficoronischen  Cista,  eingraviert  ist:  Novios  Plautios  med  Romai  fecid 

(CIL  I  54  =  XIV  4112  =  Dessau  8562). 
Tibur  und  Praeneste  sind  schon  im  Altertum  verglichen  und  oft  zusammen 

genannt  worden,  unter  allen  latinischen  Städten  nach  Lage  und  Geschichte  einan- 

der am  ähnlichsten  (vgl.  Nissen  Ital.  Landesk.  II  620),  politisch  in  einer  Sonder- 
stellung und  auch  nach  der  Auflösunsr  des  Latinerbundes  auf  Grund  neuer  Ver- 

1)  Der  Vollständigkeit  wegen  sei  erwähnt,  daß  die  Plautier  der  Kaiserzeit  nach  der  da- 
mals heliehten  Sitte  sogar  das  längst  vergessene  Cognomen  ihrer  Ahnen,  Vetiox,  wieder  auf- 

genommen zu  haben  scheinen,  wenn  die  bisher  kaum  irgendwo  beachtete  Inschrift  bei  Cagnat 
IG  ad  res  Kom.  pert.  IV  756  richtig  kopiert  und  ergänzt  ist:  X)  Sijfxos  6  ItQanoXeix&v  \  xal 

6  öfjixog  6  Aiovvao7io[X£ixiöv  j  y.al]  6  6fj[ixog]  6  BXawMcov  \  xal  r[d]  xoiy6[v  r]6  'YQyakitav  \ 

jt[e]öiov  ireifiTjaav  '   [KoiJvtov  IlXavxiov  Ov£v[(oxa]. 
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träge  in  ein  besonderes  Verhältnis  zu  Eom  eintretend  (vgl.  u.  a.  Liv.  VIII  14,  9, 
dazu  Mms  StR  III  609,1.  Polyb.  VI  14,8).  Mit  dem  Abschluß  dieser  Verträge  338 

erreichten  die  langjährigen  feindlichen  und  freundlichefn  Auseinandersetzungen 
ihr  Endo;  in  den  vorhergehenden  Jahrzehnten  hatte  Rom  suchen  müssen,  die  besten 

Kräfte  Latiums  dem  Stammbunde  abspenstig  zu  machen  und  auf  seine  Seite  zu 

ziehen.  Wie  seinerzeit  die  Übersiedlung  des  Claudischen  Geschlechts  aus  dem 

Sabinerlande  ihm  eine  beträchtliche  Verstärkung  seiner  Macht  brachte,  so  jetzt 

die  von  führenden  Adelsgeschlechtern  anderer  latinischer  Gemeinden.  Da  werden 
die  Plautier  aus  Tibur  und  Praeneste  nach  Rom  gekommen  sein.  Der  erste  von 

ihcien,  der  hier  das  Consulat  bekleidete,  hat  den  dritten  bisher  gleichberechtigten 

Bundesgenossen  Roms  und  Latiums,  den  Herniker,  in  Untertänigkeit  herabge- 
drückt (o.  S.  30)  ;  er  war  nicht  allein  und  vielleicht  nicht  einmal  zuerst  und  in 

erster  Linie  Consul  in  Rom,  sondern  Bundesfeldherr  der  Latiner,  den  die  Römer 

eben  als  solchen  zu  ihrem  Stadthaupte  wählten  und  für  sich  gewannen.  Die 

Aufnahme  unter  die  Patricier  war  den  Claudiern  als  letzten  der  neu  ins  Bürger- 
recht eintretenden  Ausländer  gewährt  worden  /  seitdem  mußte  auch  der  höchste 

Adel  fremder  Herkunft  bei  der  Erwerbung  römischer  Staatsangehörigkeit  es 

sich  gefallen  lassen,  zur  Plebs  gerechnet  zu  werden.  Doch  er  verzichtete  darum 
keineswegs  auf  seine  Ansprüche,  sondern  forderte  die  Gleichberechtigung  mit 

dem  römischen  Geburtsadel,  die  Fähigkeit  zur  Teilnahme  an  der  Regierung. 

Hier  liegt  der  Schlüssel  zum  Verständnis  der  auffallenden  Machtstellung  der 
Plautier,  und  nicht  nur  dieser  allein.  In  derselben  Weise  sind  Geschlechter,  die 

es  an  Alter  und  Adel,  an  Ruhm  und  Reichtum  mit  den  gefeiertsten  der  patrici- 
schen  aufnehmen  konnten,  aus  anderen  Städten  Latiums  schon  in  dieser 

frühen  Zeit  nach  Rom  übergesiedelt  und  keineswegs  deshalb,  weil  sie  hier  Ple- 
beier  wurden,  in  der  Masse  des  niederen  Volkes  untergetaucht,  sondern  sich  ihrer 

Abkunft  stets  bewußt  geblieben  und  zunächst  daraufhin  zur  ISTobilität  gelangt. 

Am  deutlichsten  ist  das  beim  tusculanischen  Adel,  wovon  noch  öfter  die  Rede 

sein  wird;  doch  auch  bei  dem  stammfremden  campanischen  wird  es  nicht  anders 
sein;  das  Auftreten  eines  römischen  Geschlechts  der  Decier,  dessen  Name  von 

einem  oskischen  Vornamen  {Dekis  =  Decius)  abgeleitet  ist,  eben  zu  dem  Zeit- 

punkt der  politischen  Einigung  Latiums  und  Campaniens  (o.  S.  37)  sei  wenig- 

stens in  diesem  Zusammenhange  erwähnt.  Doch  es  soll  hier  nicht  mit  allge- 
meinen Vorstellungen  vom  Gange  der  römischen  Entwicklung  gearbeitet  werden ; 

aus  den  zahlreichen  und  vorsichtig  geführten  Einzeluntersuchungen  beginnen 
erst  die  Umrisse  des  Gesamtbildes  sich  zu  gestalten. 



Zweites  Kapitel. 

Die  Einbürgerung  fremder  Herrengeschlechter. 

I.Herrscher  aus  demAusland  uiidBeamte  vom  Lande. 

Römische    Fürsten    und    campanische  Ritter. 

Die  Bedenken  gegen  die  Glaubwürdigkeit  der  älteren  römischen  Geschichte 

beruhen  zum  Teil  weniger  auf  der  Unwahrscheinlichkeit  des  Berichteten  als  auf 

der  Einseitigkeit  der  Berichterstattung.  Die  Dinge  werden  ausschließlich  von 

einem  ganz  bestimmten  Standpunkt  aus  betrachtet  und  dargestellt  und  erscheinen 

dann  manchmal  so  verzerrt,  daß  man  sie  gar  nicht  mehr  für  wirklich  und  für  mög- 
lich halten  kann.  So  ist  jede  andere  Auffassung  als  die  römische  hinsichtlich  der 

Beziehungen  zwischen  Rom  und  dem  Auslande  unterdrückt  und  verstummt;  die 

Römer,  die  sich  schließlich  allen  ihren  Gegnern  überlegen  gezeigt  haben,  sehen 

diese  ihre  Überlegenheit  und  die  Minderwertigkeit  und  Unterordnung  des  Fremden 

von  vornherein  als  feststehend  an  und  datieren  die  Geltung  der  anderen  erst  von 

deren  Aufgehen  in  dem  eigenen  Volkstum.  Es  ist  notwendig,  sich  von  dem 

Banne  dieser  Anschauungsweise  zu  befreien. 

An  der  Geschichtlichkeit  des  römischen  Königtums  ist  nicht  zu  rütteln,  und 

unter  den  überlieferten  Königsnamen  ist  keiner  besser  bezeugt,  als  der,  welcher 

zweimal  in  der  Reihe  und  am  Schluß  der  Reihe  steht,  gerade  der  Name,  der  am 

deutlichsten  für  fremde  Herkunft  seiner  Träger  spricht,  Tarquinius.  Das  sind 

Tatsachen,  die  selbst  der  überzeugteste  und  übertriebenste  Patriotismus  nicht 
aus  der  Welt  schaffen  konnte.  In  der  Tat  kehrt  von  den  ältesten  Zeiten  bis  auf 

unsere  Tage  neben  dem  Entstehen  des  Königtums  auf  nationaler  Grundlage  die 

Übertragung  der  königlichen  Würde  und  Gewalt  an  einen  Fremden  wieder,  an  den 

Angehörigen  eines  höher  stehenden  Volkes,  an  den  Sprößling  eines  ausländischeai 

Fürstenhauses.  Bisweilen  gründet  ein  solcher  fremder  Herrscher  eine  nationale 

Dynastie  von  langer  Dauer,  bisweilen  endet  seine  Macht  noch  während  seines 
eigenen  Lebens  oder  mit  seinem  Tode  oder  bald  darauf  unter  seinen  nächsten 

Erben;  mit  ihm  und  mit  seinem  Hause  fällt  unter  Umständen  das  Königtum 

überhaupt.  Von  diesem  Gesichtspunkt  aus  muß  die  Tradition  über  Erhebung  und 
Beseitigung  der  Tarquinier  in  Rom  betrachtet  werden. 

Gleichsam  in  verkleinertem  Maßstabe  kommt  Ähnliches  bei  einer  veränderten 

Staatsverfassung  vor.  Seltener  wird  im  allgemeinen  ein  ganzes  vornehmes  Ge- 
schlecht, als  ein  einzelner  Edelmann  zugleich  mit  fremder  Staatsangehörigkeit  die 

volle  Anerkennung  bisheriger  Ansprüche  und  Vorrechte  erwerben.  Die  römischen 
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Annalen  veraeichneton  als  den  letzten  Fall  dieser  Art  beim  sechsten  Jahre  nach 

dem  Ausscheiden  des  Tarquinischen  Geschlechts  aus  dem  Staatsverbande  den 

Eintritt  des  Claudischen  unter  der  Bedingung,  daß  ihm  von  dem  römischen  Adel 

Gleichheit  in  Besitz  und  Rechten  bewilligt  wurde  (PW  III  3G63 ;  vgl.  K.  J. 

Neumann  Straßburgcr  Festschr.  z.  Philologenvers.  1901,323,3).  Dem  entspricht 

es,  daß  später  sogar  den  am  meisten  bevorzugten  Latinern,  die  durch  einfache 

Übersiedlung  nach  Kom  das  Bürgerrecht  erwerben  konnten,  dennoch  die  Ver- 
pflanzung ihrer  ganzen  Familie  nicht  gestattet  wurde  (vgl.  Mms  StR  III  638) . 

Dagegen  pflegen  die  Annalen  zu  schweigen  von  der  Auswanderung  und  Einwan- 
derung einzebier  Persönlichkeiten.  Eine  Ausnahme  machen  sie  etwa  zwei  Jahr- 

zehnte nach  dem  Auszuge  des  Tarquinischen  Geschlechts  bei  einem  gefeierten  Ab- 
kömmling eines  andern  unter  den  königlichen  verzeichneten,  des  Marcischen; 

die  Erzählung  von  Coriolanus  ist  vom  volskischen  Standpunkt  aus  als  der  Gewinn 

eines  tapferen  Gegners  zur  Führung  des  eigenen  Heeres  und  zur  dauernden 

Niederlassung  zu  beurteilen. 

Weit  häufiger  muß  Rom  in  älterer  Zeit  seinerseits  solche  hervorragende 

Männer  aus  dem  Auslande  und  gerade  auch  aus  dem  feindlichen  Auslande  an 

sich  gezogen,  in  seinen  Dienst  genommen  und  für  immer  festgehalten  haben,  in- 
dem es  sie  mit  Ehren  und  Ämtern  auszeichnete  und  als  ebenbürtig  und  gleich- 

stehend mit  dem  eigenen  Adel  behandelte.  Dieser  Sachverhalt  ist  verdunkelt 

worden  durch  die  spätere  Entwicklung:  Als  Roms  gewaltige  Überlegenheit  über 

alle  anderen  Stämme  und  Staaten  feststand,  hat  seine  Nobilität  sogar  den  vor- 
nehmsten Vertretern  nächstverwandter  Gemeinden  widerstrebend  die  Gleich- 

berechtigung zugebilligt  und  auch  nach  der  Beseitigung  rechtlicher  Schranken 

sich  in  der  Praxis  möglichst  lange  gegen  sie  abgesperrt. 

Einige  Beispiele  mögen  dies  deutlich  machen.  Das  Gebiet  der  Paeligner 

bildete  den  Mittelpunkt  des  Aufstandes  der  Italiker  im  Jahre  90;  nach  dessen 

Beendigung  durch  ihre  Aufnahme  ins  Bürgerrecht  dauerte  es  noch  ein  Jahr- 

hundert, bis  einer  von  ihnen  in  der  letzten  Zeit  des  Augustus  zur  Praetur  ge- 

langte, so  daß  seine  Landsleute  von  ihm  verkünden:  Is  primus  omnium  Pae- 
lign(orum)  Senator  factus  est  et  eos  Jionores  gessit  (Dessau  932,  vgl.  PIR  III 

385  V  187).  Von  den  Arpinaten,  die  das  volle  Bürgerrecht  seit  188  besaßen 

(Liv.  XXXVIII  36,  7—9),  ist  als  erster  Marius  —  keineswegs  aus  den  unter- 

sten Schichten,  sondern  aus  dem  Ritterstande  (Geizer  Nob.  9,  2)  —  achtzig 

Jahre  später  zum  Consulat  emporgestiegen  unter  Überwindung  großer  Schwierig- 

keiten (ebd.  109—111),  und  als  zweiter  nach  weiteren  45  Jahren  Cicero,  dessen 
Geschlecht  in  der  volskischen  Heimat  als  ein  fürstliches  galt  (DG  V  218,  4). 

Eine  vernehmliche  Sprache  reden  die  Gentilnamen  nichtlateinischer  Prägung 

in  den  Consularf asten ;  vor  dem  Bundesgenossenkriege  ist  nur  Perperna,  schon  in 

der  Gracchenzeit  eingedrungen,  wenige  Jahre  nach  dem  Bundesgenossenkriege 

Norhanus  (vgl.'DG  IV  56—58),  die  nächsten  wie  Carrinas  (PW  III  1612)  und 
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Alfenus  (Klebs  PW  I  1472  Nr.  8.  PIR  I  49  A  379)  erst  unter  den  Triumvirn. 

Daß  die  Träger  der  drei  letzteren  Namen  durch  die  Opposition  gegen  die  Senats- 
partei erhoben  worden  sind,  ist  aus  der  Geschichte  der  Bürgerkriege  bekannt; 

für  die  des  echt  etruskischen  Namens  Perperna  (vgl.  Schulze  Eigenn.  88)  ergibt 

nähere  Untersuchung,  daß  ihr  Aufsteigen  ebenso  durch  den  Anschluß  an  zwei  der 

ältesten  und  angesehensten  römischen  Patriciergeschlechter  zu  erklären  ist,  wie 

das  des  Tusculaners  M.  Porcius  Cato;  bei  diesem  waren  es  die  Fabier  und  die 

Valerier  (vgl.  Geizer  a.  0.  104),  bei  jenem  die  Claudier  und  die  Valerier  (u. 

S.  95 f.).  Ein  Jahrzehnt  vor  dem  Namen  Perperna  taucht  in  den  Fasten  ein 

anderer  auf,  dessen  Stamm  und  dessen  Endung  ebenfalls  den  Verdacht  nicht- 

lateinischer Bildung  erregen,  Pompeius  141 ;  es  ist  in  hohem  Grade  wahrschein- 
lich, daß  das  Geschlecht  dieses  Namems  das  begütertste  und  angesehenste  in 

Picenum  war  (vgl.  Geizer  a.  0.  76 — 78);  die  Romanisierung  dieser  Landschaft 
hatte  332  mit  der  Agrarreform  des  C.  Flaminius  kräftig  eingesetzt  (vgl,  PW  VI 

2496 f.),  und  nun  begegnet  sechzig  Jahre  darauf  der  erste  Pompeius  im  römi- 
schen Dienst  während  des  dritten  makedonischen  Krieges  {L.  Pompeius  171 

Liv.  XLII  65,  5 ff.,  gewiß  derselbe  ohne  Pränomen  168  Val.  Max.  III  3,  2) 

und  achtzig  Jahre  darauf  der  zweite  im  Consulat,  der  damals  und  zeitlebens  mit 

heftigem  Widerstand  des  herrschenden  Adels  zu  kämpfen  hatte  (vgl.  DG  IV 

313 — 316;  u.  5.  Kap.). |  Auch  wenn  solche  Männer  sich  persönlich  in  Rom  zur 

Geltung  zu  bringen  verstanden,  so  ist  es  ihren  Nachkommen  nicht  immer  ge- 
glückt, sich  in  derselben  Stellung  zu  behaupten.  So  sind  die  beiden  tusculanischen 

Geschlechter  der  Fonteier  und  der  luventier  i)  ebenso  wie  das  der  Porcier  vom 

1)  Für  die  Ponteii  vgl.  PW  VI  2841  if.  und  Suppl.  III  528,  für  die  luventii  ebd.  X  1361  ff. ; 
auch  u.  S.  93,  1.  Bei  jenen  fällt  die  erste  Erwähnung  211  (Nr.  14)  und  die  erste  Praetur  178 
(Nr.  26);  bei  diesen  liegt  beides  nahe  zusammen,  197  und  194  (Liv.  XXXm  22,  8.  XXXIV 
42,  4.  43,  6) ;  denselben  Jahrzehnten  gehören  von  den  Fonteii  an  Nr.  1.  10  und  7  a,  und  von  den 
luventii  der  erste  Münzmeister  Thalna  Nr.  25  und  der  Legat  von  185  (Liv.  XXXIX  31,  4.  38,  4). 

Die  charakteristischen  Äußerungen  aus  der  Mitte  des  1,  Jhdts.  klingen  nur  deswegen  ver- 
schieden, weil  sie  bei  den  Fonteii  aus  dem  Munde  des  Verteidigers,  bei  den  luventii  aus  dem 

des  Anwalts  der  Gegenpartei  kommen ;  vgl.  für  jene  Cic.  pro  Font.  41 :  ....  cum  tot  res  sint, 

guae  vesti'is  animis  pro  huius  innocentis  salute  mpplicent,  ptimum  generis  antiquitas,  quam 
Tuscuh,  ex  clarissimo  municipio,  profedam  ....  videmus,  tum  autem  continuae  praeturae  .... 
und  für  die  luventier  Cic.  pro  Plane.  12:  Splendor  et  vetustas  familiae:  19:  Tu  es  t  municipio 

antiquissimo  Tusculano,  ex  quo  sunt  plurimae  familiae  consulares  —  in  quibus  est  etiavi  luventia 

—  (auch  15.  18.  23.  30.  51).  Die  Fonteii  hatten  damals  eine  Vestalin  aufzuweisen  (Cic.  pro 
Font.  46-49  s.  u.  S.  50.97, 1)  und  brachten  es  noch  in  der  Triumviralzeit  bis  zum  Consulat  (Nr.  20) ; 
die  luventü  scheinen  das  Ende  der  Eepublik  nicht  überlebt  zu  haben,  denn  zwischen  ihnen 

und  denen  des  späten  2.  Jhdts.  n.  Chr.  vermögen  die  wenigen  undatierten  der  Kaiserzeit 
(vgl.  für  alle  PIR  II  255  f.)  keinen  Zusammenhang  herzustellen.  Die  als  Familienfälschung 
interessante  Behauptung  der  luventier  über  ihren  Ahnherrn :  primum  de  pld)e  aedilem  cundein 

factum  esse  (Cic.  pro  Plane.  58),  verdient  vielleicht  Beachtung  angesichts  der  neuerdings  viel- 
erörterten Herleitung  der  Aedilität  aus  ihrer  Vaterstadt  Tusculum  (vgl.  darüber  zuletzt  das 

Eeferat  von  Eosenberg  Bursians  Jahresber.  1918.  CLXXVI  211);  zu  den  ersten  Curulaedilen 
aus  der  Plebs  s.  o.  S.  28. 
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llannibalischen  Kriege  bis  zum  Porseuskriege  stetig  emporgestiegen;  iii  den 

Praetoren fasten  der  Jahre  169—166  ist  regelmäßig  einer  von  üinen  verzeichnet 

-  169  P.  Fonteius  Capito  (Liv.  XLIIl  11,  7.  15,  3),  168  P.  Fonteius  Baibus 

(ebd.  XLIV  17,  5.  10),  167  M.'  luventius  Thalna  (ebd.  XLV  16,  3.  8.  21,  Iff.), 
1G()  M.  Fonteius  (ebd.  44,  2)  — ,  und  in  den  Consularfasten  163  der  luventier; 
;iber  seitdem  ist  ihr  Aufstieg  ins  Stocken  gekommen,  und  hundert  Jahre  später 

blickten  beide  Geschlechter  auf  ihren  ursprünglichen  tusculanischen  Adel  und  auf 

die  Iwinahe  oder  vorübergehend  wirklich  erreichte  Aufnahme  unter  den  römischer 

als  die  Glanzpunkte  ihrer  Greschiehte  zurück,  fAlle  diese  im  zweiten  und  im  ersten 

Jahrhundert  den  Ring  der  Nobilität  durchbrechenden  Neulinge  gingen  nicht 

'Iwa  aus  den  Niederungen  der  Gesellschaft  hervor,  sondern  aus  der  Aristokratie 

\  on  Landstädt^^n,  die  ehedem  mit  Rom  gewetteifert  hatten.  Deswegen  haben  sie 

wie  im  staatlichen,  so  auch  im  kirchlichen  Leben  Anspruch  auf  Anerkennung  er- 
hoben. Zwar  mag  es  mehr  der  Persönlichkeit  als  der  Herkunft  gegolten  haben, 

wenn  die  berühmtesten  von  ihnen,  ein  Cato,  ein  Marius,  ein  Cicero,  der  Aufnahme 

in  das  erlauchte  KoUegimn  der  Augui-en  gewürdigt  wurden  (vgl.  ßardt  Priestei- 
22.  23.  25) ;  aber  es  war  eine  Auszeichnung,  daß  der  Geschlechtsgenosse  Catos, 

P.  Poreius  Laeca,  der  auch  sein  Altersgenosse  und  Gesinnungsgenosse  war,  im 

Jahre  196  zugleich  zum  Praetor  und  bei  Einsetzung  der  Tresviri  Epulones  zu 

dieser  Würde  bestimmt  wurde,  ebenso  wie  der  Patricier  P.  Manlius  —  als  die 
einzigen  neben  dem  Schöpfer  der  neuen  Einrichtung  (Liv.  XXXIII  42,  1  und 

T)  ;  und  Ciceros  Bruder  Quintus  betraclitete  es  im  J.  46  als  eine  weit  größere 

Khre,  daß  sein  zwanzigjähriger  Sohn  in  Rom  unter  die  Luperci  aufgenonmien 

wurde  (Cic.  ad  Att.  XII  5,  1)  i),  als  daß  gleichzeitig  die  Söhne  beider  Brüder 
in  der  Vaterstadt  Arpinum  ehrenhalber  zu  Aedilen  erwählt  wurden  (Cic.  fam. 

XIII  11,  3).  Für  manche  Priesterstellen  war  es  damals  schon  schwer,  geeignete 
Persönlichkeiten  zu  finden;  die  des  Flamen  Dialis  blieb  bekanntlich  von  Sulla  bis 

Augustus  75  Jahre  lang  unbesetzt  (Tac.  ann.  III  58  u.  a.  PW  IV  1408,  18  ff. 

VI  2490,  14 ff.,  auch  X  477,  43 ff.),  und  auch  das  Coelibat  der  Vestalinncn  haben 
die  alten  Adelsgeschlechter  bei  ihrer  stets  abnehmenden  Kinderzahl  sicherlich 

1)  Es  jst  doch  nicht  ganz  sicher,  ob  die  Stellung  der  Luperci  dieser  Zeit  wegen  der 
absprechenden  Äußerungen  Ciceros  und  der  Teilnahme  von  Freigelassenen  so  niedrig  ein- 

zuschätzen ist,  vrie  es  gewöhnlich  geschieht  (vgl.  Wissowa  Eel.  560  f.  Klose  Eöni.  Priesterfasten 
Diss.  Breslau  1910,  55—59);  wie  der  junge  Q.  Cicero,  so  sind  die  anderen  bekannten  Luperci, 
M.  Caelius  Rufus,  M.  Antonius  und  C.  Herennius  Baibus  (PW  VIII  665  f.  Nr.  18)  erklärte 
Anhänger  der  demokratischen  Partei  und  ihres  Führers  Caesar,  und  von  den  Jlitgliedem  frei- 

gelassenen Standes  können  C.  Julius  Salvius  als  Günstling  Caesars  (PW  X  798  Nr.  454)  und 
(jeganius  Clesipus  als  der  unebenbürtige  Ehemann  und  Erbe  der  letzten  Tochter  eines  ur- 

adeligen Geschlechts  (PW  VII  928  Nr.  3;  u.  S.  134  Aniii.)  hoch  über  der  Masse  der  Libertinen 
gestanden  und  in  dem  damaligen  Parteileben  der  Hauptstadt  eine  wichtige  IJolle  gespielt  haben. 
Möglich,  daß  die  Radikalen  damals  die  alte  Wolfsgenossenschaft  wieder  in  die  Höhe  bringen 
und  gegen  die  vornehmen  Kollegien  ausspielen  wollten,  wie  später  Augustus  die  Arvalbrüdersehaft. 

Münzer,  Rom.  AdeL  4 
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mehr  gefürchtet,  als  gesucht;  doch  für  andere  Mädchen  blieb  es  eine  Ehre  ohne- 
gleichen, und  wenn  unter  den  wenigen  bekannten  Priesterinnen  in  den  sechziger 

Jahren  des  ersten  Jahrhunderts  eine  Tochter  der  tusculanischen  Fonteii  und  eine 

der  etruskischen  Perpemae  war  (s.  u.  S.  97,  1),  so  ist  das  ein  Beweis  ihres  zwar 
nicht  einheimischen,  aber  doch  in  Rom  anerkannten  Adels. 

Zwischen  der  Frühzeit,  in  der  eine  fremde  Dynastie  in  Rom  die  Herrschaft 

ausübte  und  ausländische  Adelsgeschlechter  mit  offenen  Armen  aufgenommen 

wurden,  und  der  Spätzeit,  in  der  die  vornehmsten  und  tüchtigsten  Männer  aus 

dem  übrigen  Italien  nur  mit  Mühe  den  Eintritt  in  die  Nobilität  erkämpften  und 

infolgedessen  ein  Mann  von  königlichem  Geblüt  aus  etruskischem  Stamme  wie 

Maecenas  lieber  darauf  verzichtete,  liegen  die  Jahrhunderte,  in  denen  Rom  all- 
mählich die  besten  Kräfte  des  ganzen  Landes  sich  dienstbar  und  nutzbar  machte. 

Damals,  in  den  Zeiten  der  Kriege  mit  Kelten  und  Samniten,  Tarentinern  und 

Karthagern,  hat  man  wohl  die  Mitte  gehalten  zwischen  der  früheren  Unter-- 
Ordnung  und  der  späteren  Abschließung  gegenüber  solchen  edlen  Herren,  die  von 
auswärts  ins  Land  kamen;  man  nahm  sie  nicht  unter  die  Patricier  auf,  aber 

stellte  sie  ihnen  gleich  und  hoch  über  die  Masse  der  Plebs.  Die  führenden  Adels- 
geschlechter gingen  dabei  voran,  gaben  jenen  ihre  eigenen  Töchter  und  holten 

sich  bei  ihnen  die  Frauen,  schloßen  mit  ihnen  Gastverträge  und  Freundschafts- 
bündnisse, teilten  mit  ihnen  weltliche  Macht  \ind  Verehrung  der  Götter  und 

standen  mit  den  Standesgenossen  jenseits  der  Grenzen  bisweilen  in  engerer  Ver- 
bindung als  mit  den  Volksgenossen  der  niederen  Klassen.  Die  römische  Tradition 

hat  dergleichen  nach  Möglichkeit  vertuscht,  aber  hin  und  wieder  blickt  es  doch 

durch.  So  heißt  es  ganz  allgemein  von  den  Campanern  im  Hannibalischen  Kriege 

bei  Liv.  XXIII  4,  7:  Id  modo  erat  in  mora  ne  extemplo  deficerent,  quod  conu- 
bium  vetustum  multas  familias  ciaras  ac  potentes  Romanis  miscuerat,  und  XXVI 

33,  3:  Paucos  nohilium  superesse   ;  eo  se  libertatem  sihi  suisque  et  bono- 
rum aliquam  partem  orare  cives  Romanos,  adfinitatibus  plerosque  et  propinquis 

iamiam  cognationibus  ex  conubio  vetusto  iunctos  (vgl.  34,  3  über  die  filiae  quae 

enupsissent) .  Ein  Beispiel  ist  das  damalige  Stadthaupt  von  Capua  aus  der  hoch- 
adligen Familie  der  Calavii  (PW  III  1336 f.),  qui  liberos  ex  Ap.  Claudi  filin 

Jiaberet  filiamque  Romam  nuptum  M.  Livio  dedisset  (Liv.  XXIII  2,  6).  Für  die 

sonstigen  Verbrüderungen  des  hohen  römischen  und  des  campanischen  Adels 

bietet  ein  Beispiel  aus  dem  Kreise  der  Männer  die  Erzählung  von  dem  Ritter 

Badius  aus  Capua,  der  mit  einem  Quinctier  in  Rom  perfamiliari  hospitio  iunctus, 

bei  ihm  während  einer  Krankheit  liberaliter  comiterque  curatus  fuerat,  aber 

dann  dieses  heilige  Band  frevelhaft  zerriß  (Liv.  XXV  18,  4ff.),  und  aus  dem 

Kreise  der  Frauen  die  berühmte  Erzählung  von  Cornelia  Gracchorum  mater,  cum 

Campana  matrona  apud  illam  hospita  ornamenta  sua  pidcherrima  illius  saeculi 

ostenderet  (Val.  Max.  IV  4  Anf.  vgl.  PW  IV  1593,  39 ff.).  Man  kann  den  ge- 
schichtlichen Wert  der  betreffenden  Anekdoten  beanstanden;  die  Tatsächliclikeit 
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<ler  Voraussetzungen  bleibt  davon  unberührt.  Eine  alte  und  merkwürdige  Tessera 

hospitalis  aus  Trasacco  am  Fucinersee  trägt  die  Aufschrift:  T.  Manlius  T.  f. 

I  hospes  1  2\  Staiodius  N.  f.  (Ihm  Khein.  Mus.  LI  473  f.  Diehl  Altlat.  Inschr.2 

229,  1.  Abb.  Cagnat  Cours  d'Epigr.  Lat.^  339);  Staiodius  ist  nach  alten  In- 
schriften desselben  Fundorts  Angehöriger  eines  angesehenen  marsischen  Ge- 

schlechts i),  sein  römischer  Gastfreund  sicherlich  einer  der  patrici  sehen 

Manlier.  Solche  Beziehungen  waren  um  so  inniger,  wenn  sie  auf  soliden  mate- 

riellen Grundlagen  ruhten.  Davon  verrat^en  die  Quellen  erst  recht  nichts,  aber 

die  Körner  waren  kluge  Rechner  und  ließen  bei  Ehekontrakten  und  ähnlichen 

Abmachungen  den  Geldbeutel  mehr  mitsprechen  als  das  Herz.  Im  Gebiete  von 

Capua  nördlich  des  unteren  Volturnus,  im  Falernergau,  hatte  Fabius  der  Cunctatoi- 

jene  Acker,  durch  deren  absichtliche  Verschonung  Hannibal  ihn  beim  Volke  ver- 

dächtig zu  machen  suchte  (PW  VI  1821,  28  ff.  Nissen  Ital.  Landesk.  II  690),  und 

südlich  davon,  in  Liternum,  besaß  Hannibals  Überwinder  Scipio  jenes  Landgut, 

auf  dem  er  seinen  Lebensabend  beschloß  (Nissen  a.  0.  714) ;  ihre  Geschlechter 

wählten  also  zu  den  dortigen  Großgrundbesitzern  und  hatten  daher  natürlich  mit 

der  campanischen  Ritterschaft  viele  Interessen  gemein.  Starke  Beteiligung  des 

hohen  römischen  Adels  an  dem  Großhandel,  der  in  den  Händen  der  Kaufmanns- 

;aristokratie  Etruriens  lag,  ist  sehr  wahrscheinlich,  gerade  weil  üim  der  offene 

Betrieb  solcher  Geschäfte  untersagt  war  (vgl.  Mms  StR  III  899)  ;  den  Hinter- 

grund für  die  kräftige  Förderung,  die  Scipios  afrikanische  Expedition  von  den 

führenden  etruskischen  See-  und  Handelsstädten  erhielt  (Liv.  XXVIII  45, 

14—18),  bildet  doch  auch  die  nachsichtige  Duldung  der  üblen  Geschäftspraktiken 

dieser  Kreise  von  seifen  der  regierenden  Herren  in  Rom,  die  in  der  Angelegenheit 

des  M.  Postumius  aus  Pyrgoi  zutage  trat  (ebd.  XXV  3,  12  s.  u.  S.  140  ff.).  So 

schlangen  sich  viele  Bande  um  den  römischen  Adel  und  die  Standesgenossen  in 

anderen  Gegenden  Italiens  und  verknüpften  nicht  nur  die  einzelnen  Persönlich- 

keiten miteinander,  sondern  auch  ihre  Familien  und  Geschlechter.  Übertritt  aus 

dem  einen  Staate  in  den  andern  folgte  daraus  oft  von  selbst,  und  wenn  sich  ein 

1)  Der  Name  kommt  in  der  Form  Staiedius  nur  vor  auf  einem  Fragment  aus  der  nächsten 
Nachbarschaft  (CIL  IX  3901 :  P.  Staiedi  [.  .  .])  und  auf  dem  litteris  antiquissimis  beschriebenen 
Altar  von  Trasacco,  den  Stfatius)  Staiedi(us)  und  zwei  Träger  ähnlich  altertümlicher  Namen 
dem  Foiuiinus  weihen,  vielleicht  als  die  höchsten  Beamten  der  Landschaft  oder  Gemeinde 

(ebd.  3847  —  Dessau  3897).  Sonst  lautet  der  Name  SUiidius  oder  Staedius  (Schulze  Eigenn. 
186).  —  Mit  einem  andern  der  vornehmsten  marsischen  Geschlechter  stehen  die  römischen 
Livier  in  Gastfreundschaft,  denn  Q.  Pompaedius  Silo,  der  Consul  der  Italiker  im  Jahre  90. 
ist  kurz  vorher  in  Rom  bei  M.  Livius  Drusus  längere  Zeit  zu  Gaste  gewesen  (vgl.  Plut.  Cato 
mm.  2,  1 :  Uoixnaidiog  SiXXoiv  ....  xov  8e  Aqovoov  qpiXog,  naxeXvoE  jiaQ  avrü  nXsiovas  rj/neQas. 
iv  als  yeyovcog  rolg  naiScoig  aw^&Tjg  s.  u.  6.  Kap.),  wie  der  Capuaner  Badius  bei  T.  Quinctius 
Crispinus  (s.  o.).  Die  Livier  gehören  zu  den  Spitzen  der  plebeischen  Nobilität  (s.  u.  5.  Kap.) 
und  haben  wie  etwa  die  Fabier  Verbindungen  mit  dem  Adel  verschiedener  Stämme,  durch 
Heirat  mit  dem  campanischen  und  durch  Gastvertrag  mit  dem  marsischen. 
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vornehmer  Mann  von  auswärts  in  Kom  niederließ,  so  rechnete  er  darauf,  daß  seine 

dortigen  Verwandten  und  Freunde  ihm  die  gebührende  soziale  und  politische 
Stellung  verschafften.  Die  Hinzuziehenden  waren  meistens  wohl  einzelne,  aber 

die,  an  die  sie  zunächst  gewiesen  waren,  bildeten  Gemeinschaften,  waren  GHe- 
der  eines  Geschlechts  und  Genossen  einer  Partei,  die  sich  um  dieses  gruppierte, 

r  Der  Einfluß  der  Geschlechtsgemeinschaft  im  politischen  Leben  ist  auch 

wieder  ein  Punkt,  über  den  die  Annalen  meistens  hinweggleiten.  Sie  unterscheiden 

nur  die  großen  Perioden  in  der  Entwicklung,  Königszeit  und  Eepublik,  Adels- 
herrschaft und  bürgerliche  Gleichheit  und  schenken  den  Zwischenstufen  geringe 

Beachtung.  Den  beiden  Tarquiniern,  die  in  der  Königsliste  stehen,  wird  der  Vor- 
name Lucius  beigelegt,  so  daß  der  jüngere  kraft  des  Eechtes  der  Erstgeburt  als 

der  Erbe  des  älteren  und  das  spätere  Haupt  des  Geschlechtes  erscheint.  Die  von 

der  römischen  unabhängige  etruskische  Tradition,  die  in  dem  Wandbilde  des 

Fran(joisgrabes  in  Vulci  vorliegt,  kennt  einen  Cneve  Taryu  Rumay,  d.  h.  Gnaeus 
Tarquinius  Romanus  (Rhein.  Mus.  LIII  613.  617 f.  Rosenberg  PW  I  A  704f.), 

der  allenfalls  —  bei  Annahme  der  Gleichung  Mastariia  :=  Servius  Tullius  —  zur 

Generation  des  ä  1 1  o  r  (^  n  L.  Tarquinius  gerechnet  werden  könnte.  Die  römische 
Sage  gibt  diesem  einen  Bruder,  Aruns,  dessen  Sohn  (PW  V  1981  f.)  und  Enkel 

erbliche  Fürsten  von  Collatia  unter  seiner  und  seines  Nachfolgers  Oberhoheit 

sind.  Sie  gibt  dem  jüngeren  L.  Tarquinius  ebenfalls  einen  Bruder  Aruns, 
dessen  Beseitigung  ihm  erst  die  Alleinherrschaft  verleiht,  und  eine  Schwester, 

deren  Sohn  Brutus  als  Glied  das  Königshauses  gehalten  wird;  sie  gibt  ihm 

l'erner  drei  Söhne,  von  denen  der  eine  Gabii  als  eigenes  Fürstentum  verwaltet, 
ein  anderer  wiederum  Aruns  heißt,  und  eine  Tochter,  die  dem  Herrn  von  Tuscu- 

lum  vermählt  wird,  der  schon  im  Namen  an  die  Etrusker  erinnernden  Haupt- 
stadt der  Latiner  des  Gebirges;  sie  meldet  endlich  mit  ausdrücklichen  Worten, 

daß  nach  seinem  Sturze  das  ganze  Tarquinische  Geschlecht  des  Landes  ver- 

wiesen wirdi).  Da  liegt  doch  überall  deutlich  zugrunde  die  Vorstellung  von 
einer  Art  Samtherrschaft  des  Geschlechts,  die  bereits  eine  Abschwächung  der 

absoluten  Monarchie  und  eine  Überleitung  zu  dem  gemeinsamen  Regiment 

mehrerer  Adelsgeschlechtx^r  bedeutet.  Analogien  aus  der  griechischen  Staaten- 

welt sind  leicht  beizubringen;  an  die  Bakchiaden  in  Korinth  sei  besonders  des- 

wegen erinnert,  weil  sie  mit  den  etruskisch-römischen  Tarquiniern  in  genealo- 
gische Verlsindung  gesetzt  worden  sind. 

Die  konsequente  Durchführung  der  Principien  der  Kollegialität  und  der  An- 
nuität bezeichnet  freilich  gegenüber  der  einheitlichen  und  lebenslänglichen 

Königsgewalt  einen  vollständigen  Bruch  mit  der  Vergangenheit;  aber  schon  die 

1)  Varro  rer.  hum.  XX  bei  Non.  222,  15 :  Omnis  Tarqninios  eicerent,  ne  quam  rcdi- 
tUmis  per  gentilitatem  spem  haberent.  Cic.  rep.  II  46:  Civitas  ....  exsuletn  et  regem  ipsum 
H  liberos  eivs  et  gentem  Tarquiniorum  esse  iitssit.  Liv.  II  2,  11:  Brutiis  ex  senatus  connclto 
ad  poptdum  tulit,  ut  omnes  Tarquiniae  gentis  exsides  essent. 
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Tatsache,  daß  ja  in  Eom  auch  die  Fortdauer  des  Königsnamens  bei  Beschränkung 

auf  geistliche  Pflichten  und  E echte  nachweisbar  ist,  hat  von  jeher  Bedenken  gegen 

die  Darstellung  von  dem  gewaltsamen  Umsturz  erregt;  zugunsten  der  Annahme, 

daß  die  Verfassung  schrittweise  und  allmählich  umgestaltet  wurde,  kann  auch 

diese  Beobachtung  über  die  Besonderheit  des  Tarquini sehen  Königtimis  sprechen. 

Ein  Vierteljahrhundert  nach  seinem  Ende  ist  noch  einmal  die  Vorherrschaft 

eines  bestimmten  Geschlechts  ganz  fest  und  sieher  bezeugt,  die  des  Fabischen 
durch  die  Fasten,  die  in  den  Jahren  485  bis  479  sieben  Fabierconsulate  ohne 

Unterbrechung  nacheinander  verzeichnen.  Wie  auf  Grund  eingehender  Untersu- 

ehung  schon  früher  ausgeführt  wurde  (FW  VI  1873—80  vgl.  1741),  kann  auch 

die  schärfste  Kritik  die  zwei  Tatsachen  nicht  umstoßen,  daß  das  Fabische  Ge- 
schlecht während  einer  Keihe  von  Jahren  sich  in  der  Eegierung  des  römischen 

Staates  behauptet  hat,  bis  es  von  einer  schweren  Katastrophe  betroffen  \vurde, 

die  als  der  Untergang  fast  des  ganzen  Hauses  poetisch  verklärt  worden  ist.  Die 

Machtstellung  jener  Zeit  haben  die  Fabier  niemals  wieder  erlangt,  aber  auch  kein 

anderes  Geschlecht  hat  während  einer  ähnlich  langen  Zeit  das  höchste  Amt  für 

sich  in  Anspruch  genommen;  insofern  kann  darin  ein  Gegenstück  zu  der  Tar- 
quinischen  Samtherrschaft  und  eine  weitere  Übergangsstufe  vom  unbeschränkten 

Königtum  zum  Adelsstaat  gesehen  werden.  Das  Streben  nach  einer  ähnlichen  Be- 

herrschung des  Staates  hat  aber  die  späteren  Fabier  und  manche  anderen  Adels- 
geschlechter erfüllt  und  hat  wiederholt  innerhalb  der  gesetzlichen  Schranken 

republikanischer  Staatsordnung  seine  Verwirklichung  gefunden:  das  zu  zeigen 
bildet  eine  der  Hauptaufgaben  dieses  Buches. 

Die  Fabier  hal:)rn  im  Anfang  des  4.  Jahrhunderts  von  neuem  einen  großes 

Einfluß  besessen,  denn  in  dem  Kollegium  der  Consulartribunen  von  390  nahmen 

sie  die  volle  Hälfte  der  sechs  Stellen  ein  (PW  VI  1756  ff.  Nr.  48);  etwas 

Ähnliches  ist  sonst  niemals  vorgekommen,  obgleich  in  den  vier  Jahrzehnten  vom 

Beginn  des  großen  Veienterkrieges  bis  zur  Licinisch-Sextischen  Eeform  mit  Aus- 

nahme der  Jahre  393  und  392  stets  Consulartribunen,  nicht  Consuln,  und  ge- 
wöhnlich in  dieser  Zahl  von  sechs  Kollegen  an  der  Spitze  des  Staates  und  des 

Heeres  standen.  Doch  vor  allem  in  dem  Jahrhundert  zwischen  der  Licinischen 

Verfassungsrevision  und  dem  Ausbruch  des  ersten  Punischen  Krieges  haben  die 

Vertreter  dreier  Generationen  des  Geschlechts  den  ersten  Platz  in  Rom  einge- 
nommen: //?  omjii  aevo   rcperitur   (familia)  tina  Fabioruni,  in 

qua  trc.s  continui  principcs  senatum,  M.  Fahius  Amhustus,  FabiiLs  RuUianu.^ 
flius,  Q.  Fabiiis  Gurges  nepos  (Plin.  n.  h.  VII  133).  Sie  waren  der  Reihe  nach 

die  Häupter  des  Geschlechtes,  wahrscheinlich  als  solche  durch  den  Beinamen 

Maximus  (seil,  natu?)  ausgezeichnet  und  später,  da  nun  bei  dem  zweiten  und 

dritten  alle  d  r  e  i  Namen  gleichmäßig  Q.  Fahius  Maximus  lauteten,  durch  Hinzu- 
iügung  eines  vierton,  individuellen  voneinander  geschieden.  Der  erste  war  dreimal 
Consul  und  stand  von  360  bis  322  im  öffentlichen  Leben  nach  dem  Ausweis  der 
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Fasten  (PW  VI  1753— 56Nr.44) ;  der  dritte  war  gleichfalls  dreimal  Consul,  obwohl 

er  die  vorgeschriebene  zehnjährige  Zwischenzeit  zweier  Amtsjahre  sorgsam  inne- 
hielt (vgi.MmsStE  I  519  f.) ,  war  außerdem  Censor  und  von  seiner  Ädilität  295  bis 

zu  seinem  Tode  fürs  Vaterland  in  sieinem  dritten  Consulat  von  265  politisch  tätig 

(PW  VI  1798—1800  Nr.  112;  u.  S.  67f.);  beide  verbindet  und  überragt  der 
zweite,  der  noch  bei  Lebzeiten  des  Vaters  331  seine  Laufbahn  begann  und  bis 

über  die  Anfänge  des  Sohnes,  über  292  hinaus  fortsetzte,  und  der  es  zu  fünf 

Consulaten,  zwei  Dictaturen  und  der  Censur  gebracht  hat  (PW  VI  1800—1811 
Nr.  114.  Suppl.  III  416 f.).  Diese  drei  Principes  Senatus  aus  dem  Fabierhause 

sind  einander  wirklich  wie  die  Inhaber  einer  erblichen  Fürstenwürde  gefolgt. 

Dann  aber  ist  die  lückenlose  Reihe  drei  Jahrzehnte  lang  unterbrochen^ 

während  der  ganzen  Dauer  des  Sicilischen  Krieges  und  während  des  folgenden 

Jahrzehnts.  Andere  Zweige  des  Geschlechts  sind  auch  in  dieser  Zeit  in  den  Fasten 

verzeichnet,  aber  die  Hauptlinie  der  Maximi  tritt  erst  wieder  machtvoll  hervor 

233  mit  dem  vierten  Q.  Fabius  Maximus,  der  den  wohl  zu  deutenden  Indivi- 
dualbeinamen  Verrucosus  erhielt  und  als  der  Gunctator  im  Gedächtnis  der  Nach- 

welt fortlebt  (vgl.  PW  VI  1815).  Bei  seinem  Tode  203  ̂ vidmet  ihm  Livius 

XXX  26,  7  — 10  einen  Nachruf,  worin  ein  Irrtum  vorkommt,  nämlich  daß  er 
den  Helden  für  den  Sohn  des  Gurges  und  den  Enkel  des  Rullianus  hält.  Eiclitig 

ist  dagegen,  daß  dieser  Fabier  62  Jahre  Augur  gewesen  ist,  quod  quidam  auciores 

sunt  (a.  0,  7,  vgl.  Plin.  n.  h.  VII  156:  Q.  Fabius  Maximus  LXIII  annis  augur 

fuit),  und  daß  er  an  Ehren  und  Ämtern  dem  Rullianus  gleichgekommen  ist  (a.  0. 

8:  Superavit  paternos  honores,  avitos  aequavit),  denn  auch  ihm  sind  fünf  Con- 

sulate,  die  Censur,  die  zweimalige  Dictatur  und  der  Senatsprincipat  zuteil  ge- 
worden. Der  Eintritt  ins  Augurenkollegium  fällt  zeitlich  zusammen  mit  dem 

Tode  des  Gurges,  und  was  sich  in  den  vorliegenden  Untersuchungen  über  die  Ver- 
erbung geistlicher  Würden  herausstellt,  bestätigt  durchaus  die  früher  (PW  VI 

1814,  57  ff.)  aufgestellte  Vermutung,  daß  Verrucosus  in  ganz  jungen  Jahren,  als 

sechzehn-  bis  achtzehnjähriger  Jüngling,  dem  Gurges  im  Augurat  gefolgt  ist. 
Das  Fehlen  eines  Vertreters  der  Fabii  Maximi  in  den  Fasten  der  nächsten  dreißig 

Jahre  findet  seine  ungezwungene  Erklärung  darin,  daß  eine  Generation  ausfiel 
und  die  folgende  erst  heranreifen  mußte.  Der  Sohn  des  Gurges  und  Vater  des 

Verrucosus  ist  entweder  jung  gestorben  oder  aus  bestimmten  Gründen  nicht  über 

die  ersten  Anfänge  der  politischen  Laufbahn  hinausgelangt  (vgl.  dazu  auch  PW 

VI  1748  f.  Nr.  30);  der  Sohn  Verrucosus  war  beim  Tode  des  Großvaters  für 

weltliche  Ämter  viel  zu  jung,  wird  dann  durch  den  Kriegsdienst  während  der 

langen  Jahre  des  Sicilischen  Krieges  und  vielleicht  durch  das  Mißgeschick  des 

Vaters  oder  sonstige  widrige  Umstände  noch  darüber  hinaus  aufgehalten  worden 

sein,  bis  er  zum  Consulat  gelangte.  Als  er  es  für  233  erhielt,  stand  er  bereits. 
in  der  zweiten  Hälfte  der  vierziger  Jahre,  aber  nun  holte  er  das  Versäumte  nach 
und  rückte  rasch  230  zur  Censur  und  228  zum  zweiten  Consulat  vor.    Daß  er 
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nicht  Praetor  gewesen  ist,  kann  nicht  befremden,  weil  ja  bis  zum  Ende  des  ersten 

Panischen  Krieges  alljährlich  nur  einer  das  werden  konnte  (vgl.  Mms  Stil  IT 

196)  ;  doch  auch  im  übrigen  ist  zu  bedenken,  wie  ich  selbst  sie  gegen  die  iiber- 

lieferten  Daten  gehegt  habe  (bei  PW  VI  1816,  Iff.),  nicht  der  geringste  An- 
laß (s.  auch  u.  S.  64).  Wenn  Fabius  um  280  geboren  war,  so  war  er  bei  seiner 

letzton  Kriegstat,  der  Einnahme  von  Tarent209,  nicht  älter,  als  unsere  Helden, 

der  1742  geborene  Blücher,  der  1800  geborene  Moltke,  der  1847  geborene  Hin- 
denburg  auf  der  Höhe  ihrer  Erfolge.  Sein  gewaltiger  Einfluß  im  politischen 

Leben  beruhte  zunächst  auf  seiner  geistlichen  Würde,  denn  im  Augurenkollegium 

gab  das  Lebensalter  (vgl.  Wissowa  Rel.  495,  1)  und  wohl  noch  mehr  das  Amts- 
alter den  Ausschlag;  er  galt  als  Muster  eines  Augurs  (vgl.  Cic.  div.  11  71),  aber 

verstand  es  auch  meisterhaft,  geistliche  W^affen  im  weltlichen  Kampfe  zu 
schwingen  i).  Dann  kam  bei  ihm  das  ererbte  Ansehen  mit  der  eigenen  politischen 
Erfahrung  und  der  Keife  des  Alters  zusammen,  um  ihm  dieselbe  f ürstiiche  Stel- 

lung zu  verschaffen,  die  seine  Vorfahren  bis  zum  Großvater  herab  durch  drei 

Generationen  eingenommen  hatten.  Es  ist  ganz  zutreffend,  wenn  Livius  XXVII 

11,  11  dem  Censor,  der  ilm  zum  Princeps  Senatus  ernannte,  die  Worte  in  den 

Mund  legt,  er  mache  ihn  dazu  als  den  Princeps  Romanae  civitatis. 

Diese  Fabier  sind  vermöge  ihres  überragenden  Einflusses  imstande  ge- 
wesen, mit  führenden  Männern  mid  Familien  anderer  italischer  Stämme  Bünd- 

nisse von  großer  politischer  Tragweite  abzuschließen  und  ihnen  die  vorteilhafte- 
sten Bedingungen  für  den  Übertritt  auf  die  römische  Seite  zu  gewähren.  Ihre 

Beziehungen  gehen  nach  Norden  und  nach  Süden,  nach  Etrurien  und  nach  Caiu- 
panien  und  den  angrenzenden  Gebieten;  einiges  davon  lassen  noch  die  spärlichen 

Nachrichten  ahnen,  die  wir  über  ihre  Familienverhältnisse  aus  älterer  Zeit  be- 

sitzen und  als  glaubwürdig  annehmen  dürfen.  Mit  den  Etruskern  sind  sie  immer 

wieder  zusammengetroffen,  —  wie  es  scheint,  meistens  feindlich  und  selten 
freundlich;  aber  die  Annalen  melden  eben  nur  von  kriegerischen  Taten  und 

nicht  von  friedlichem  Verkehr.  Die  Niederlage  des  ganzen  Geschlechts  durch  die 

Veienter  am  Cremerabache  in  grauer  Vorzeit  (o.  S.  53),  die  schon  einer  helleren 

J*eriode  angehörigen  wechselvollen  Feldzüge  des  ersten  der  vier  Principes  Senatus 
gegen  Tarquinii  (o.  S.  36),  der  berühmte  Zug  des  zweiten,  des  Rullianus,  nach 

dem  nördlichen  Etrurien  im  Jalire  310,  der  des  dritten,  de.s  Gurges,  gegen  Vol- 

sinii  265,  der  ihm  selbst  den  Tod  brachte  (u.  S.  67 f.),  haben  doch  auch  Gegen- 

stücke in  anderen  nicht  ganz  grundlosen  und  erdichteten  Traditionen,  der  viel- 
leicht von  Hirschfeld   (Kl.  Sehr.  269  ff.)   allzu  ungünstig  l>eurteilten   von  der 

1)  Von  ihm  gilt  voraehmlic]],  was  der  Augur  Cicero  einmal  sagt  (div.  I  89):  Omnino 
apud  oeteres,  qui  rerum  potiäxintur,  iidem  auguria  tendxxnt;  ut  enim  sapere,  sie  divinare  regale 
ducd)ant.  testis  est  nostra  civitas,  in  qua  et  reges  augures  et  postea  privati,  eodetn  sacerdotio 
praedüi,  rem  puhlicam  religmiutn  aucioritate  rexerunt.  Diese  Fabier  waren  in  jeder  Hinsicht 
(He  Nachfolger  der  alten  Könige. 
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Fabischen  Gesandtschaft  nach  Clusium  beim  Herannahen  der  Kelten  oder  der  von 

dem  Bruder  des  KuUianus,  der  in  Etriirien  aufgezogen,  etruskischer  Sprache  und 

Sitte  kundig,  sich  als  kühner  Späher  und  geschickter  Unterhändler  durch  Feindes- 
land zu  den  Umbrern  wagte  (Liv.  IX  36,  2  ff.).  Solche  Züge  mögen  auf  Fabius 

Pictor  zurückgehen;  dann  haben  sie  eben  ihre  tatsächlichen  Unterlagen  in  den 

Zuständen  seiner  Zeit.  Die  Auguraldisziplin  war  eine  etruskische  Wissen- 

schaft, und  der  größte  der  Fabier,  der  Cunctator,  war  damals  ihr  erster  Kenne i- 
und  eifrigster  Verehrer.  In  diesem  Zusammenhange  darf  noch  einmal  zurückge- 

griffen werden  auf  jene  Erzählung  von  der  ersten  Mißheirat  in  dem  alten  Adels- 
geschlecht,  auf  die  Ehe  einer  seiner  Töchter  mit  einem  Plebeier  Licinius  (o.  S. 

13.  25).  Die  Erzählung  ist  preiszugeben,  aber  der  Name  des  Gatten  einer  Fabier- 
toehter  wird  doch  wohl  aus  den  alten  Geschlechtsregistern  stammen.  Gerade 

dieser  Name  ist,  wie  schon  im  18.  Jahrhundert  erkannt  wurde,  gleich  dem  ähn- 
lich gebildeten  Tarquinius  ohne  Frage  etruskischen  Ursprungs,  denn  eine 

Aschenkiste  aus  einem  Familiengrabe  der  Lecne  beim  heutigen  Siena  trägt  die 

zweisprachige  Aufschrift:  [C.  L]icini  C.  [f.  Nigri]  I  v.  lecne  v.  \  hapirtial  i).  Es 
ist  demnach  sehr  wohl  möglich,  daß  die  Fabier  den  Stammvater  der  Licinier  aus 

seiner  etruskischen  Heimat  nach  Kom  gezogen  und  in  den  Kreis  des  römischen 

Adels  eingeführt  haben,  indem  eie  ihm  die  Hand  einer  ihrer  Töchter  gaben. 

Die  festen  Bande  zwischen  Eom  und  Campanien  sind  nach  340  geschlungen 

worden  (o.  S.  32).  Im  Jahre  335  unter  dem  vierten  Consulat  des  M.  Valerius 

Corvns  und  dem  ersten  eines  Plebeiers  aus  dem  Atilischen  Geschlecht  M.  Regulus 

(Klebs  PW  II  2086  Nr.  49)  wurde  Cales  für  Rom  gewonnen  und  im  folgenden 
Jahre  334  in  eine  latinische  Kolonie  verwandelt.  Unter  den  Triumvirn,  die  diese 

wichtige  Aufgabe  auszuführen  hatten,  nennt  Livius  VIII  16,  14  an  letzter  Stelle 

einen  M.  Fabius  und  hat  denselben  Mann  in  den  ausgeschmückten  Bericht  über 

die  vorhergegangene  Überrumplung  der  wichtigen  Stadt  verwoben  (ebd.  9 f.). 

Es  scheint  jedoch  keineswegs  ausgeschlossen,  daß  nicht  etwa  ein  jüngeres  Glie<l 

des  Geschlechts  beteiligt  war,  sondern  daß  entweder  dessen  damaliges  Oberhaupt, 

der  erste  Prinoeps  Senatus  M.  Fabius  Ambustus,  oder  der  Vertreter  einer 

andern  Linie,  M.  Fabius  Dorsuo,  der  auch  schon  längst  das  Consulat  bekleidet 

hatte  (345  vgl.  PW  VI  1769  Nr.  69),  der  Dreierkommission  angehörte,  und  zwar 
nicht  als  Beisitzer,  sondern  als  Vorsitzender.  Von  den  Gütern  des  vierten 

Fabischen  Princeps  Senatus,  des  Cunctators,  im  fruchtbaren  Falemergebiet, 

das  Capua  340  an  Rom  abgetreten  hatte  (s.  u.  S.  59),  war  schon  die  Rede  (o.  S. 

51).    Wiederholt  hat  auch  der  z  w  c  i  i  p  der  großen  Fabier.  Rullianus,  in  Oam- 

1)  ClEtr.  I  ii72,  vollständig  nacb  iTüheren  Abschriften.  Dio  etiaskischen  Inschril'ten 
des  Grabes  ebd.  265-278,  ältere  Literatur  Pauly  Eealenc.i  IV  1040 1'..  sonstige  Belege  Schulzo 
Eigcrm.  108,  o,  darunter  der  von  Marx  (Wien.  ötud.  XX  322  gegen  Jlibbeck  Com.  iiflin.  Irg.-' 
308)  glücklicli  wiedcrbcrgestellto  Vers  aus  einer  Atellane  des  Novius :  Lecne,  te  duo  m-rhü 
dvim,  prinio  et  pof^frrmo. 
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panien  den  Oberbefehl  geführt.  Aon  ihm  berichtet  Val.  Max.  VIJI  1  ubs.  0:  A. 

Atilium  Calatinum  Soranonim  oppidi  prodiÜone  reum  admodum  infamem  im- 
minentln  damnationis  pericvio  pauca  verha  Q.  Maximi  noceri  suhtraxerunt,  quihv.< 

adfirinavit,  si  in  eo  crimine  sontem  illum  ipse  comperissei,  dirempturum  se  fuissr 

adfinitatem.  Die  Episode  gehört  nach  der  einleuchtenden  Darlegung  von  Klebs 

(PW  II  2079  Nr.  35  vgl.  VI  1805,  40  ff.  1885  Nr.  170)  ins  Jahr  306  und  be- 
weist schlagend  die  gewaltige  Macht  des  Eiillianus,  der  damals  schon  drei  Coneu- 

late  hinter  sich  hatte.  Wiederum  aber  begegnet  nun  eine  Tochter  des  vor- 
nehmsten Adelsgeschlechtes,  die  zweite,  von  der  wir  überhaupt  Kunde  haben,  als 

Gattin  eines  Plebeiers. 

Aber  zwischen  Plebeiern  und  Plebeicru  ist  offenbar  ein  Unterschied.  Der 

/iWeit<}  Consul  aus  dem  Atilischen  Geschlecht,  gleich  dem  ersten  M.  Regiäus  ge- 

heißen, wurde  für  294  gewählt  (Klebs  a.  0.  2086  Nr.  50)  in  den  Cora'itien,  die 
Fabius  Eullianus  auf  dem  höchsten  Gipfel  seines  Ansehens  und  Enhmes  abhielt, 

als  er  nämlich  in  seinem  fünften  Consulat  nach  dem  großen,  durch  den  Tod 

seines  Amtsgenossen  P.  Decius  teuer  erkauften  Siege  von  Sentinum  im  Triumphe 

heimgekehrt  war  (vgl.  PW  VI  1809  f.).  Inder  Zeit  des  ersten  Punischen  Krieges 
treten  neben  den  Atiliern  aus  dein  Hause  der  Rcgidi  noch  zwei  andere  hervor, 

.1.  Atilius  Galatimis  (Klebs  a.  0.  2079  —  81  Nr.  36)  und  C.  Aiilius  Bnlhus  (ebd. 
3078  Nr.  33),  jeaier  Sohn  des  gleichnamigen  vorhin  erwähnten  und  somit  durch 

.seine  Mutter  Enkel  des  Fabius  Rullianus,  dieser  der  einzige  Bulbus  außer  einem 

späten  Nachkommen,  beide  aber  in  der  kurzen  Zeit  von  je  elf  Jahren,  Calatinus 

258 — 247  und  Bulbus  245  —  234,  zweimal  zum  Consulat  und  zu  der  Censur  be- 
fördert. Ihnen  gegenüber  steht  zwar  kein  Fabier  aus  der  Hauptlinie  der  Maximi, 

aber  ein  M.  Fabius  Lidnus,  Consul  246,  Enkel  des  M.  Fabius  Dorsuo  Consuls  von 

345  (PW  VI  1775  Nr.  94)  und  zwei  Brüder  Fabius  Biiteo,  Nnmerius  Consnl 

247  und  Marcus  Consul  245  (ebd.  1760  Nr.  55  und  53),  die  einander  also  im 

Consulat  abgelöst  haben.  Unter  dem  ersten  dieser  drei  Fabischen  Consuln,  247, 

ist  der  eine  Atilier,  der  Calatinus,,  zum  Censor  gewählt  worden,  was  noch  keiner 

.■^ines  Namens  erreicht  hatte;  unter  dem  zweiten,  246,  ist  der  andere  Atilier. 

Bulbus,  Consul  geworden,  der  erste  und  einzige  mit  diesem  Cognomen,  und  ge- 
führt hat  er  das  Amt  245  mit  dem  dritten  der  Fabier  gemeinsam.  Das  dürfte 

genügen,  um  die  enge  Verbindung  zwischen  den  Fabiern  und  den  Atiliern  von  den 

Samniterkriegen  bis  in  den  ersten  Punischen  Krieg  hinein  zu  beweisen;  prüfen 

wir  nun  die  Frage  nach  ihrem  Ursprung. 

Der  Schwiegersohn  des  Rullianus  trägt  den  Beinamen  Calatinus,  der  klärlicii 

von  Calatia  abgeleitet  i.st  (vgl.  Thes.  L.  L.  Sup})l.  I  70.  51  ff.) ;  wenn  die  Capito- 

linischen  Fasten  dafür  regelmäiiig  ('aialinus  schreibcti.  so  kommt  darauf, 
wenigstens  für  niiscrn  Zweck,  iiielit  allzuviel  an  M:  denn  ,;   lag  6  römische 

Vi  liiniicrlüi!    wird    wvAn  ^?ni!Hl>iitzi;  'rUoirrn!':,  -i^i    den 

Vorzuir  vor  der  literarischon  zu  j>'obea  ü^cueijrt  s.  ui.  ,;;uuU  il.i,  der  seltenen-    ,,i  uo.  dci   mi    ,l''m 
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Meilen  südöstlich  von  Capua,  und  Caiatiall  Meilen  nordöstlich  (Nissen  Ital. 

Landesk.  II  709.  716.  800 f.),  so  daß  wir  jedenfalls  in  dieselbe  Gegend  gewiesen 

werden.  In  derselben  Entfernung  von  11  römischen  Meilen  lag  nordwestlieh 

von  Capua  Cales  (vgl.  Nissen  a.  0.  694.  711:  Cales— Casilinum  8  Mülien, 

Casilinum — Capua  3  Millien),  erobert  335  unter  dem  ersten  Consulat  eines 
Atiliers  (o.  S.  56).  Die  Annalen  schreiben  den  Ruhm  der  Eroberung  lediglich 
seinem  Mitconsul,  dem  gefeierten  M.  Valerius  Corvus  zu,  aber  fahren  dann  fort 

(Liv.  VIII  16,  11):  Consul  ex  senatus  consulto  triumphavit  (übereinstimmend 

Acta  triumph.)  ei,  ne  Atilius  expers  gloriae  esset,  inssi  ambo  consules  adversus 

Sidicijws  ducere  exercitum.  Die  sonderbare  Motivierung:  ne  Atilius  expers  gloriae, 

esset  erregt  den  Verdacht,  daß  andere  Quellen  dem  Atilius  vollen  Anteil  an  dem 

Ruhme  gaben,  und  in  der  Tat  trägt  er,  der  sonst  als  der  erste  Reguhis  bezeichnet 

wird,  bei  dem  Chronographen  den  Beinamen  Calenus.  So  finden  wir  bei  den 

ältesten  Atiliern  in  Rom,  diesem  Consul  und  dem  Schwiegersohne  des  Rullianus, 

die  beiden  Cognomina  Calenus  und  Calatinus  oder  Caiatinus,  die  in  die  nächste 

Nachbarschaft  von  Capua  führen;  entweder  sind  die  Atilier  dort  zu  Hause  ge- 
wesen oder  haben  dort  ihre  Besitzungen  gehabt,  nach  deren  Lage  sie  verschieden 

benannt  werden;  das  eineschließt  das  andere  nicht  aus  i).  Eine  Bestätigung  bieten 

die  aus  dem  3.  Jahrhundert  stammenden  und  in  der  Umgebung  häufig  ge- 
fundenen Calener  Relief  schalen  mit  den  Firmastempeln  eines  K.  Atilius  und 

eines  N.  Atilius  (CIL  X  8054,  1.  Pagenstecher  Archäol.  Jahrb.  Erg.-Heft  VIII 
147  f.  154) ;  die  Töpferwerkstätten  gehörten  zu  den  Rittergütern  der  Atilier  und 

wurden  von  deren  Clienten  und  Freigelassenen  geleitet.  Die  beiden  Fabrikanten 

führen  die  Vornamen  Kaeso  und  Numerius,  die  in  Rom  gerade  das  unter- 
scheidende Kennzeichen  des  Fabischen  Geschlechts  gegenüber  allen  anderen  patri- 

eischen  waren  (vgl.  FW  VI  1740, 54ff.  1741, 39ff.u.  S.  71) ;  darin  offenbart  sich  von 

neuem  der  Zusammenhang  des  römischen  und  des  campanischen  Hochadels.  Als 
der  letztere  in  der  schweren  Not  nach  der  Schlacht  von  Cannae  sein  Festhalten 

am  römischen  Reich  davon  abhängig  machte,  daß  der  eine  Consul  aus  seinen 

Reihen  genommen  würde,  ist  diese  Erpressung  mannhaft  zurückgewiesen  worden 

häufigeren  leichter  vertauscht  wird  als  umgekehrt,  der  von  Caiatia  ist.  Vgl.  auch  u.  S.  59,  1. 
Es  kommt  hinzu,  daß  —  die  Richtigkeit  der  weiteren  Erörterungen  vorausgesetzt  —  die  Lage 
nördlich  vom  Voltumus  Caiatia  mit  Cales  gemeinsam  ist  und  deshalb  dieser  Annahme  noch 
günstiger.  Vielleicht  kann  auch  die  alte  Inschrift  aus  Caiatia  (CIL  X  8236  =  Dessau  5742 
mit  Mommsens  Kommentar :  Q.  Folvius  Q.  f.  M.  [n.J  \  hance  aquafmj  |  indeixsit  apuft]  \  P. 
Atüium  L.  f.  j  pr.  urb.  vgl.  PW  VII  233  Nr.  30)  dafür  herangezogen  werden. 

1)  Mommsen  EF  II  290  ö'.  wies  nach,  daß  die  örtlichen  Cognomina  des  römischen  Pa- 
triciats  in  der  Regel  auf  die  Heimat  oder  den  Wohnsitz  zurückgehen  und  deshalb  so  gut  wie 
niemals  von  fremden  Völkern  oder  Städten  hergenommen  sind;  er  bemerkte  dabei  (a.  0.  294, 

114),  daß  auch  unter  denen  der  plebeischen  Nobilität  sehr  wenige  gegen  diese  Regel  ver- 
stoßen. Die  Erklärung  wird  für  die  wenigen  meistens  ähnlich  wie  für  die  beiden  der  Atilier 

zu  geben  sein.    Ccüemis  hat  er  a.  0.  293,  112  flüchtig  erwähnt. 
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(Liv.  XX III  6,  6 — 8  mit  wahrscheinlich  unberechtigtem  Zweifel);  aber  bei 

der  ersten  Vereinigung  Campaniens  mit  Rom  hatte  eine  ähnliche  Bedingung  be- 

willigt werden  müssen.  Beim  Jahre  340  verzeichnen  die  Annalen  einerseits: 

Ager  Falernus,  qui  popuU  Campani  fverat,  usque  ad  VoUurnum  flvmen  plehi  Ro- 

manaedividiUir  (Liv.  VIII 11, 13s.  o.S. 51,5(5)  und  anderseits:  EquitibvsCmyijyanLs 

civitas  Romana  data  (ehd.lQ) .  Die  regierende  Ritterschaft  derCampaner  trat  an  Rom 

ihr  Land  nördlich  des  Volturnus  zur  Aufteilung  unter  die  Plebs  ab,  und  dafür 

wurden  ihre  Oberhäupter  in  die  römische  Bürgerschaft  aufgenommen  mit  dem 

Zugeständnis,  daß  sie  dem  römischen  Patriciat  ebenbürtig  und  gleichberechtigt 

sein  sollten.  Die  Atilier  waren  damals  das  führende  dieser  Geschlechter;  als  die 

Häuptlinge  mögen  sie  den  Beinamen  Reguli  empfangen  haben;  die  Wecbsel- 

heiraten  und  die  Teilung  der  Regierung  mit  dem  römischen  Adel,  dessen  vor- 

nehmste Vertreter  die  Fabier  waren,  sind  die  Folgen  des  Vertrages  gewesen  i ) . 

So  hat  der  einheimische  Geburtsadel  planvoll  und  systematisch  zur  Verstär- 

kung und  Befestigung  der  eigenen  Macht  die  Bildung  der  plebeischen  Ober- 

schicht befördert,  die  später  mit  ihm  in  der  Nobilität  zu  einem  neuen  Adel  zu- 
sammenwachsen sollte.  In  den  Jahren  des  Sicilischen  Krieges  ist  diese  Frucht  des 

Bündnisses  zwischen  dem  römischen  Fürstenhause  der  Fabier  und  dem  cam- 

panischen Rittergeschlecht  der  Atilier  bereits  gereift.  Damals  riß  mit  dem  vor- 
zeitigen Ende  des  Gurges  die  Reihe  der  Fürsten  vom  Stamme  der  Fabii  Maximi 

ab;  aber  bis  dessen  Erbe  die  Regierung  antreten  konnte,  übernahm  die  Gesamt- 

heit des  Geschlechts  und  mit  ihm  die  weibliche  Linie  die  Vertretung  und  Füh- 

rung. Fast  genau  in  die  Mitte  zwischen  dem  letzten  Consulat  und  gewaltsamen 

Tode  des  Gurges  und  dem  ersten  Consulat  des  Verrucosus,  zwischen  2G5  und  233, 

fallen  die  Jahre  247—245,  während  deren  die  Regierung  in  den  Händen  von 
acht  Männern  lag,  sechs  Consuln  und  zwei  Censoren,  zur  Hälfte  Patriciern,  zur 

Hälfte  Plebeiern.  Die  drei  patricischen  Consuln  sind  sämtlich  Fabier  aus  Seiten- 

linien des  Geschlecht*»  (S.  57) ;  der  patricische  Censor  ist  ein  Manlier,  A.Torquatus. 

1)  Darüber  noch  eine  weitere  Bemerkung:  Die  wichtige  Festung  Sora  ist  für  Rom  ge- 
wonnen worden  345  durch  die  Leiden  Consuln,  von  denen  der  eine  M.  Fabius  Dorsuo  war 

(Liv.  VIT  28,  6  nach  guten  Quellen).  Sie  fiel  zum  ersten  Male  315  zu  den  Samniten  ab 
(Diod.  XIX  .72,  3),  und  der  zum  Dietator  ernannte  Fabius  Eullianus  eilte  sofort  zu  ihrer 
Wiedergewinnung  herbei  (Liv.  IX  23,  If.),  mußte  sie  aber,  durch  den  Angriff  der  Samniten 
auf  Latium  abberufen,  seinen  Nachfolgern  überlassen  (ebd.  24,  Iff.).  306  ging  die  Stadt  den 
Römern  zum  zweiten  Male  verloren  (ebd.  43,  1),  und  dafür  wurde  der  Schwiegersohn  des 
Rullianus,  der  erste  Atilius  von  Calatia  oder  Caiatia  zur  Verantwortung  gezogen  (Val.  Mas. 

VIII 1  abs.  9  0.  S.  57).  Der  Zusammenhang  ist  klar :  Die  Festung  war  Gegenstand  der  be- 
sonderen Sorge  der  Fabier,  und  der  Kommandant  wurde  deshalb  aus  ihrer  Verwandtschaft 

genommen.  Daß  er  für  ihren  Verlust  verantwortlich  gemacht  wurde,  ist  um  so  verständlicher. 
weil  gleichzeitig  seine  eigene  Vaterstadt  dem  Feinde  zugefallen  war,  nach  den  Hss.  des  Liv. 
a.  0.  Calatia  et  Sora,  nach  der  trefflichen  Ergänzung  Diodors  XX  80,  1  durch  Mommsen 

CIL  X  p.  444:  2afj.virat  fuv  2coQav  xai  {^Kai)axiav  ....  kxjioXiooxrjoavxei;  i^rjvdQanoöiaavro 
(vgl.  Fischers  adn.  crit). 
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Sohn  des  Titas  und  Enkel  des  Titus,  zubenannt  Atticiis  (Fasti  Cap.).  Bei  der 

kleinen  Zahl  der  patricischen  Familien  und  bei  dem  Vorherrschen  ebenbürtiger 

Ehen  zwischen  ihnen  ist  es  an  sich  wahrscheinlich,  daß  er  mit  den  Fabiern  ver- 

schwägert und  vervett.ert  war.  In  der  Tat  haben  ein  Jahrhundert  zuvor  seine 

x\hnen  mit  dem  ersten  Prinoeps  Senatus  aus  dem  Fabierhause  gemeinsame 

Sache  gemacht  (o.  S.  24 f.),  hat  sein  Vater  im  Jahr  299  das  Consulat  lediglich 
dem  zweiten  von  ihnen,  dem  Eullianus,  zu  verdanken  gehabt,  imd  ist  er  selbst 

in  hundert  Jahren  der  einzige  Censor  gewesen,  der  nicht  vorher  Consul  gewesen 

war  1),  so  daß  seine  Erhebung  nur  das  Werk  der  mächtigsten  Partei  sein  konnte. 
Von  den  vier  Plebeiern  aber,  die  verfassungsgemäß  in  den  Regierungskollegieu 
dieser  drei  Jahre  vertreten  sein  mußten,  ist  der  Censor  der  Schwestersohn  des 

verstorbenen  letzten  Prinoeps  Senatus  Fabius,  des  Gurges,  der  eine  Consul 
wiederum  dessen  naher  Verwandter  aus  derselben  Gens  Atilia,  und  der  zweite 

Consul  ebenfalls,  wie  später  zu  zeigen  ist  (u.  S.  72 f.),  Sprößling  eines  ursprüng- 
lich nichtrömischen,  doch  mit  dem  Fabischen  verschwägerten  Adelsgeschlechts, 

des  Otacilischen.  Es  bleibt  nur  der  plebeische  Consul  des  ersten  der  drei  Epo- 
nymenkollegien,  L.  Metellus,  den  wir  nicht  als  verwandt  mit  dem  Fürstenhause 

nachweisen  können;  doch  das  will  wenig  bedeuten  für  eine  Periode,  die  in  der 

erhaltenen  Überlieferung  recht  stiefmütterlich  bedacht  ist.  In  guten  Beziehungen 
zu  dem  Fabischen  Kreise  hat  Metellus  sicherlich  gestanden,  denn  249  wurde  er 

von  A.  Atilius  Calatinus,  jenem  Sohn  einer  Fabierin,  der  damals  als  erster  und 
letzter  Dictator  außerhalb  Italiens  den  Oberbefehl  erhielt,  zum  Reiterführer  er- 

koren (Fasti  Cap.  Zonar.  VIII  15  E.  vgl.  Liv.  ep.  XIX.  Plin.  n.  h.  VII  139). 

und  224,  als  er  selbst  in  hohem  Alter  Dictator  für  die  Leitung  der  Wahlen  war. 

nahm  er  seinen  alten  Genossen  im  Consulat,  N.  Fabius  Buteo,  zu  seinem  Magister 

Equitum  (Fasti  Cap.  vgl.  Plin.),  —  fast  der^ifizige  Plebeier,  der  einen  Patricier 

dazu   wählte^).    Zweierlei  geht  aus  allem  Gesagten  deutlich  hervor,  einerseits, 

1)  Vor  dem  Manlier  war  nur  Ap.  Claudius  Caecus  312  zur  Censur  gelang-t,  ohne  das 
Consulat  bekleidet  zu  haben;  der  nächste  nach  ihm  war  P.  Crassus  Dives  210  (s.  u.  4.  Kap.); 
außerdem  ist  dasselbe  nur  noch  209  und  einmal  unter  den  Triumvim  vorgekommen  (vgl. 
Mms  StE  I  549,  1).  Den  Bericht  über  die  Consul  wählen  für  299  bei  Liv.  X  9,  9—13, 
wonach  der  bereits  gewählte  Rullianus  zunicktrat  und  dadurch  die  Wahl  eines  andern  Pa- 
triciers,  des  T.  Manlius  Torquatus,  ermöglichte,  halte  ich  jetzt  im  Gegensatz  zu  PW  VI  1807 

für  glaubwürdig  trotz  seiner  Gewährsmänner  auf  Grund  der  Einsicht  in  die  Wechsel- 
beziehungen der  Adelsgeschlechter.  Die  Manlier  trugen  ihre  Dankesschuld  neunzig  Jahre  später 

ab,  als  T.  Manlius  Torquatus  zugunsten  des  Fabius  Verrucosus  seinen  Anspruch  auf  den 
Principat  des  Senats  fallen  ließ  (u.  S.  98  f.  185). 

2)  Bekannt  sind  insgesamt  aus  der  Zeit  von  356  bis  202  zwanzig  Dictatoren  aus  der 
Plebs.  Die  Magistri  Equitum  sind  bei  zweien  davon  unbekannt  (Bändel  Dikt.  116  f.),  bei 
zwölf  anderen  plebeische  Standesgenossen.  Der  Eest  zerfällt  in  drei  Paare.  1.  Die  Dictnituren 
iler  plebeischen  Claudier  M.  Marcellus  327  und  M.  Glicia  249.  Beide  wurden  sofort  für  un 

gültig  erklärt,  die  zweite  noch  vor  Ernennung  eines  Reiterführers  (Fasti  Cap.  PW  III  2724 
Nr.  166),  die  erste  zwar  nach  der  eines  Patriciers,  aber  vor  jeder  andern  Amtshandlung  (Lir. 
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daß  mitteai  während  des  erstea  Punischen  Krieges  eine  neue,  wenn  auch  nur 
kurze  Periode  zu  erkennen  ist,  in  der  das  Fabische  Geschlecht  den  römischen 

Staat  geradezu  beherrschte,  und  anderseits,  wie  dieses  Adelsgeschlecht  sich  durch 

fpste  Familieubündnisso  mit  anderen,  und  zwar  gerade  uichtpatricischem  ver- 
stärkte und  erweiterte,  wie  es  sich  umbildete  zu  einer  Adels  p  a  r  t  e  i. 

Was  die  Fabier  taten  und  erreichten,  das  werden  andere  mit  ihnen  rivali- 
sierende Geschlechter  in  ähnlicher  Weise,  meistens  in  kleinerem  Maßstabe  und 

mit  geringerem  Erfolge  unternommen  haben.  Mit  den  fremden  Herren,  die  sie 
in  ihre  Kreise  und  in  ihren  Staatsverband  hineinzogen,  ist  es  dann  gegangen  wie 

mit  fremden  Herrschern;  die  einen  wurden  die  Stifter  neuer  Adelsfamilien,  die 

sich  mehr  oder  minder  lange  in  Kraft  und  Blüte  erhielten,  die  anderen  hinter- 
ließen keine  Nachkopunen,  die  in  ihre  Faßtapfen  traten  und  die  von  ihnen  er- 

lungene  Stellung  zu  behaupten  verstanden.  So  sind  von  den  Namen,  die  in  den 

Tieiten  der  Einigung  Italiens  zuerst  in  die  Fasten  eindringen,  die  einen  seitdem 

immer  wieder  darin  verzeichnet,  solche  w'ie  die  der  lunier  und  der  Livier  (u.  S. 
157  f.)  und  der  eben  erwähnten  Caecilii  Metelli,  die  anderen  dagegen  stets  nur  bei 

den  Lebzeiten  des  einen  Mannes,  der  den  Namen  unsterblich  gemacht  hat,  wie 

Coruncanius,  Curius,  Fabricius.  Solche  ganz  für  sich  stehende  Staatsmänner 
und  Feldherren,  die  beim  Zusammenschmieden  der  Stämme  zur  italischen  Nation 

Großes  geleistet  haben,  scheinen  gerade  selbst  nicht  von  römisclicr,  sondern  von 

fremder  Abstammung  gewesen  zu  sein;  der  römische  Adel  nahm  sie  auf,  abei* 
Heine  Anerkennung  ward  nur  ihrer  Person  zuteil,  nicht  ihrer  Familie.  Für  Ti. 

Coruncanius  ist  die  Herkunft  aus  Tusculum  gut  und  sicher  bezeugt;  vielleicht 
hätte  er  ein  neues  Adelsgeschlecht  begründet,  wenn  nicht  die  Erben  seines 

Namens  in  der  nächsten  Generation  ein  frühes  gewaltsames  Ende  genommen 

hätten  (PW  IV  1663  f.  s.  u.).  M.'  Curius  Dentatus,  der  Überwinder  der 
Samniten  imd  der  Sabiner,  wird  von  Cicero  (Sulla  23)  mit  ihm  zusammengestellt, 

VIII  23,  13—17);  sie  ist  vielleicht  ganz  ungeschichtlich  (PW  III  2737  f.  Nr.  218.  Bändel 
87  f.).  2.  Die  Dictaturen  des  C.  Maenius  von  320  und  314.  Als  Eeiterführer  wird  in  beiden 
derselbe  31.  Foslitis  Flacciimtor  genannt,  der  nach  Liv.  IX  28,  2  auch  noch  313  dasselbe  Amt 
unter  dem  Plebeier  C.  Poetelius  bekleidete,  während  es  nach  Fasti  Cap.  dessen  Verwandter 
M.  Pocidiiis  erhielt.  An  alle  diese  Dictaturen  knüpfen  sich  mancherlei  Bedenken  (vgl.  Bändel 
06.  102—106);  auch  wenn  sie  nicht  gerechtfertigt  sein  sollten,  so  ist  die  Ernennung  des 
Foslius  kaum  eine  Abweichung  von  der  Eegel,  daß  plebeische  Dictatoren  ihre  Magistri  imter 
Ihresgleichen  suchten,  denn  die  Foslier  sind  ein  ganz  verschollenes,  unbedeutendes  Adels- 

geschlecht gewesen  (PW  VI  2828;  o.  S.  22  f.  41).  3.  Die  Dictaturen  von  224  und  205.  Beide 
sind  ohne  Frage  geschichtlich;  beide  sind  nur  für  die  Abhaltung  der  Wahlen  eingesetzt  zur 
Vertretung  der  auf  entfernten  Kriegsschauplätzen  festgehaltenen  Consuln;  beide  haben  pa- 
tricische  Eeiterführer.  Aber  die  Dictatoren  sind  L.  MeteUus  der  Vater  und  Q.  Metellus  der 
Sohn  und  die  Magistri  Equitum  Patricier,  die  auch  sonst  mit  ihnen  verbunden  erscheinen 
(vgl.  u.  S.  128).  Also  sind  bei  diesem  Paare  aus  einem  stets  mit  vielen  patricischeu  ver- 

schwägerten und  fast  alle  plebeischen  überragenden  Geschlechte  des  neuen  Adels  besondere 
Verhältnisse  entscheidend  gewesen. 
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weil  auch  seine  Heimat  später  nur  den  Eang  eines  Municipiums  hatte;  der  Bob- 
bienser  Scholiast  (p.  364  Or.  —  80,  35  Stangl)  bemerkt  dazu:  Sabi7m  oriundiis 

videtur,  und  begründet  diese  Ansicht  mit  der  bekannten  Anekdote  von  der  Unbe- 
stechlichkeit des  Helden,  deren  Schauplatz  sein  von  Cato  besuchter  Bauernhof 

im  Sabinerlande  war  (a.  0.  1841 — 45) ;  vielleicht  war  die  Meinung  gar  nicht  so 
grundlos,  wie  man  denkt.  Von  der  Herkunft  des  C.  Fahriciits  wird  allerdings 

nirgends  etwas  derartiges  angedeutet;  aber  daß  er  bei  allen  seinen  Ehren  und 
Ämtern,  im  ersten  Consnlat  und  im  zweiten  Consulat,  in  der  Gesandtschaft  an 

Pj'rrhos  und  in  der  Censur  denselben  Gefährten  neben  sich  hat,  den  Sproß  des 
dem  Fabischen  am  nächsten  konunenden  Aemilischen  Geschlechts  (PW  VI 

1931  —  38  u.  S.  159),  legt  den  Gedanken  nahe,  daß  auch  er  von  edler  doch  nicht 
römischer  Herkunft  gewesen  und  durch  jenen  in  den  Kreis  des  hohen  Adels 

eingeführt  worden  ist.  Von  seinem  Geschlecht  ist  wenigstens  einer  aus  der 

dritten  Generation  noch  in  den  Fasten  der  Praetoren  verzeichnet  (195  Liv. 

XXXIII  42,  7.  43,  5) ;  sonst  ist  es  ebenso  in  der  Masse  der  Plebs  aufgegangeoi 

wie  das  des  Curius,  denn  die  späteren  Träger  ihrer  Namen  sind  unbedeutende 
Leute  und  kaum  ihres  Blutes.  Doch  das  Geschick,  das  ihren  Adel  den  Enkeln 

mißgönnte,  gab  zum  Ersatz  üinen  selbst  ein  dauerndes  Leben  im  Gedächtnis  des 
Volkes  als  Muster  altrömischen  Wesens  und  Lebens. 

II.    Tusculaner    und    B  cne  vcn  tan  er. 

Von  einem  Eückblick  auf  die  Entstehung  der  Republik  und  einem  Ausblick 

auf  ihren  Niedergang  sind  wir  zu  der  Blütezeit  gekommen,  die  sich  unmittelbar 

an  die  im  ersten  Kapitel  behandelte  anschließt.  In  dieser  Periode  von  der  festen 

Vereinigung  Latiums  mit  Rom  und  der  Einverleibung  Campaniens  bis  gegen  das 
Ende  des  3.  Jahrhunderts  stand  demnach  unter  dem  hohen  Adel  Roms  das  Fa- 

bische Geschlecht  fast  unausgesetzt  an  erster  Stelle  und  dehnte  seine  Verbin- 
dungen über  die  engen  Grenzen  des  ursprünglichen  Staates  aus.  Um  das  noch 

vollständiger  darzulegen,  kann  die  Untersuchung  nicht  einfach  und  geradlinig 

dem  Laufe  der  Zeiten  folgen.  Denn  der  Forschung  bereitet  das  Fehlen  der 

Livianischen  Annalen  für  das  3.  Jahrhundert  bis  zum  Hannibalischen  Kriege 

ähnliche  Schwierigkeiten,  wie  für  das  2.  seit  dem  Perseuskriege.  Daß  uns  die 
weit  ausholende  Einleitung  einer  vorzüglichen  Geschichte  der  neuesten  Zeit  aus 

der  Mitte  des  2.  Jahrhunderts  in  der  nQoxataaxsvy]  des  Polybios  (I.  II)  vorliegt, 
ist  kein  voller  Ersatz,  weil  sie  die  innere  politische  Entwicklung  Roms  beiseite 

läßt.  Zum  Glück  ist  von  den  Marmorwänden  der  Regia  das  dritte  Mittelfeld  und 

sein  rechter  Seitenpfeiler  am  w^enigsten  zerstört  (vgl.  CIL  12  tab.  II),  so  daß 
wir  die  Listen  der  Consuln,  Censoren,  Dictatoren  und  Triumphatoren  dieser 

Jahre  größtenteils  besitzen.  Der  Verlust  der  Fasten  der  Aedilen  und  der  Prae- 
toren ist  allenfalls  zu  verschmerzen,  weil  die  Stellenzahl  bei  den  Praetoren  erst 

242  von  einem  auf  zwei  und  227  auf  vier  erhöht  wurde  (Mms  StR  II  196,  2. 
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los, 2).    Bedauerlich  bleibt  der  Verlust  der  Priesterverzeichnisse ;  da  sie  auf 

gleichzeitiger  Aufzeichnung  beruhten   und  von  Fälschungen  frei  waren,  kann 

jedes  kleine  Bruchstück  von  ihnen  Wert  haben.  Doch  den  Ausgangspunkt  müssen 
die  Listen  der  Oberbeamten  bilden. 

Der  erhaltene  Anfang  der  dritten  Tafel  der  Fasti  Cap.  hat  folgendes  Aus- 

sehen (CIL  12  p.  22): 

265  [Q.  Fahim  Q.  f.  M.  n.  Maxim.  Grurges  III      L.  Mamüius  Q.  f.  M.  n.  VitulusJ  i) 
cens.  Cn.  Corndtus  L.  /.  Cn.  n.  Blasio        C.MarditsC.f.L.n.ButüusIIquil.f.XXXV 

in  Imc  honore  Censorln.  appd.  e 

Bellum  Pünieum  primum. 

264  Ap.  ClatuUm  C.  f.  Ap.  n.  Gaudex  M.  Fulvius  Q.  f.  M.'  n.  Flaccus 
263  CnXC  M:  Välerim  M.  f.  M.  n.  Maximus      M.'  Otacüius  C.  f.  M.'  n.  Crassus 

qtii  in  Jux  Tumore  Messaü.  appeU.  e 
Cn.  Ftdviun  Cn.  f.  Cn.  n.  Maxim.  CentumaJus  dict. 

clavi  fig.  caussa 
Q.  Marcius  Q.  f.  Q.  n.  Phüippus  mag.  eq. 

262  L.  Postumius  L.  f.  L.  n.  Megdlus  Q.  Mamüius  Q.  f.  M.  n.  Vitulus. 

■261  L.  Valeriiis  M.  f.  L.  n.  Flaccus  T.  Otacüius  C.  f.  M.'  n.  Crassus. 

Die  Patricier  stehen  durchweg  in  der  ersten  Keihe,  doch  ist  es  deutlich,  daß 

in  dem  Censorenkollegium  von  265  vielmehr  der  Plebeier  die  hervorragende  Per- 
sönlichkeit gewesen  ist,  denn  er  ist  überhaupt  der  einzige  Mann  gewesen  und 

geblieben,  der  die  Censur  zweimal  verwaltet  hat  (MmsStRI  520).  Er  war  schon  310 

der  Kollege  des  zweiten  Princeps  Sonatus  aus  dem  Hause  der  Fabii  Maximi,  des 

RuUianus  in  seinem  zweiten  Consulat,  gewesen  und  war  im  Jahre  300,  als  sich 

zum  ersten  Male  die  hohen  Kollegien  der  Pontifices  und  der  Augures  für  Plebeier 

öffneten,  vor  allen  anderen  ausgezeichnet  worden,  indem  statt  acht  Priestern 

nur  sieben  aufgenommen  wurden,  er  aber  als  siebenter  gleichzeitig  in  beide 

Kollegien  (Liv.  X  9,  2  und  Fasti  augur.  Dessau  9338  vgl.  Hermes  LH  152). 

Die  gleiche  Ehre  ist  bis  auf  Caesar,  den  ersten  Monarchen  von  Rom  (vgl. 
Wissowa  Rel.  493,  2),  nur  noch  einem  Manne  unter  ganz  besonderen  Umständen 

zuteil  geworden,  dem  letzten  Fürsten  aus  dem  Fabierhause:  Als  des  Cunctators 

so  vielfach  angefeindete  Feldherrnkunst  durch  die  Cannensische  Niederlage  ihre 

glänzendste  Rechtfertigung  gefunden  hatte,  und  als  ihm  nun  das  vielleicht  nie- 
mals dagewesene  Fest  des  fünfzigjährigen  Augurenjubiläums  bevorstand  (s,  o. 

S.  54 f.),  wurde  der  erste  Mann  des  Staates  Ende  216  an  Stelle  des  bei  Cannae 

gefallenen  Consuls  Paullus  (u.  S.  160)  auch  unter  die  Pontifices  gewählt.  Gerade 
dieses  Gegenstück  zeigt,  daß  der  Marcier  schon  im  Jahre  300  nicht  nur  aus 

der  Plebs,  sondern  aus  der  ganzen  Bürgerschaft  auffällig  hervorragte.     Mit  den 

1)  Bis  auf  die  P'iliation  ist  die  Ergänzung  sicher ;  das  Praenonien  L.  gibt  nur  Cassiodor : 
das  Nomen  ist  bei  diesem  hier  und  unter  dem  Jahre  239  zu  Manlius  und  bei  Zonar.  VII  7 

und  unter  dem  Jahr  262  VII  10  zu  dem  eines  Aemiliers  geworden ;  Chronogr.,  Hydat.  und 
Chron.  Pasch,  geben  wie  gewöhnlich  das  Cognomen. 
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Fabiern  muß  er  in  engster  Verbindung  gestanden  haben,  denn  als  er  310  das  ersU? 

Consulat  erhielt,  stand  Kullianus  an  der  Spitze  des  hohen  Adels  und  der  Eegie- 
rung,  und  als  er  265  die  unerhörte  Ehre  der  Wiederwahl  zum  Censor  erlebte, 

nahm  dessen  Sohn  Gurges  denselben  Eang  ein  (o.  S.  54).  Doch  dieser  Marcier 
mit  dem  ererbten  Beinamen  Rutilus  ist  nicht  der  einzige  in  dem  oben 

wiedergegebenen  Stück  der  Fasti  Cap.  Neben  ihm  steht  der  Begründer  des  An- 
sehens eines  andern  Hauses,  Q.  Marcius  Philippus.  Er  hat  als  Consul  281  nicht 

allein  einen  Triumph  über  die  Etrusker  errungen  (Acta  triumph.),  sondern  auch 

durch  Einstellung  der  Proletarier  ins  Heer  die  Wehrmacht  Korns  beträchtlich 

verstärkt  (vgl.  Peter  Eel.  bist.  Eom.  I  -  105  f.  zu  Cass.  Hemina  frg.  21)  und 
sich  dadurch  als  weitblickender  Staatsmann  bewährt.  Schon  aus  diesem  Grunde  i) 
ist  es  nicht  zu  unterschätzen,  daß  er  nun  im  Jahre  263  dem  für  die  feierliche 

Nagelschlagung  ernannten  Dictator  zur  Seite  trat;  es  handelte  sich  hierbei  in  der 

Tat  nicht  um  eine  gleichgültige  Ceremonie,  sondern  um  die  hochbedeutsame,  nur 

alle  hundert  Jahre  wiederkehrende  (vgl.  Wissowa  a.  0.  430) ;  die  dafür  erkorenen 

Männer  müssen  also  ganz  besonders  geeignet,  d.  h.  nicht  nur  in  weltlichen, 

sondern  auch  in  geistlichen  Dingen  erfahren  und  erprobt  gewesen  sein;  vermut- 
lich hat  auch  Q.  Marcius  Philippus  gleich  seinem  Geschlechtsgenossen  eines  oder 

das  andere  der  hohen  Priest-ertümer  innegehabt. 
Wie  die  Marcier,  so  erscheinen  auch  die  übrigen  Plebeier  in  diesem  Stück 

der  Fasten  paarweise,  die  Fulvier,  Mamilier  und  Otacilier,  und  es  mag  gleich 
bemerkt  werden,  daß  die  Mamilier  und  Otacilier  die  ersten  und  auch  fast  die 

einzigen  sind,  deren  Isiamon  überhaupt  darin  verzeichnet  stehen.  Die  beiden 

Fulvier  sind  wie  die  beiden  Marcier  die  Oberhäupter  der  verschiedenen  Familien 

des  Geschlechts  (vgl.  den  Stammbaum  PW  VII  231  f.);  die  Mamilier  sind  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  Brüder,  und  die  Otacilier  sind  es  ganz  sicher.  Die 

Fulvier  und  die  Mamälier  stammen  aus  Tusculum,  die  Otacilier  aus  Maluentum, 

und  alle  drei  Geschlechter  stehen  in  ihren  Anfängen  auch  wieder  gleich  den  Mar- 
ciern  in  nahen  Beziehungen  zu  den  Fabiern. 

Denn  L.  Fulvius  Curvus,  der  erste  in  den  römischen  Fasten  und  Annalen 

verzeichnete  Mann  seines  Namens,  war  322  der  Genosse  des  Fabius  EuUianus 

in  seinem  ersten  Consulat  und  in  seinem  siegreichen  Feldzuge  gegen  die  Sam- 
uiten  (PW  VI  1801  f.  VII  236 f.).  Plinius  n.  h.  VII  136  sagt  von  ihm:  Est  ct. 

Fulvius  inter  insignia  exempla,  Tusculanorum  rehellantium  consul,  eodemque 

honore,  cum  transisset,  exornatus  confestim  a  populo  Romano,  qui  solus  eodcm 

1)  Es  kommt  hinzu,  daß  in  dieser  Zeit  die  Bestellung  eines  Dictators  und  eines  Magister 
Equitura  schon  eine  große  Seltenheit  ist.  Aus  den  drei  Jahrzehnten  280—250,  für  deren 
zweite  Hälfte  die  Capitolinischen  Fasten  vollständig  erhalten  sind,  ist  sonst  nur  der  in  seiner 

Art  einzige  Fall  überliefert,  daß  im  Jahr  257  während  der  Küstungen  zum  Angriff  auf  Afrika 
an  Stelle  der  Consuln  ein  Dictator  und  Magister  Equitum  das  Latinerfest  leiteten  fFasti  Cap. 
vgl.  Wissowa  Rel.  124;  u.  S.  84  f.  87). 



—    65    — 

anno  quo  fuerat  hosiis  Roniae  triumphavit  ex  ius  quorum  consul  fuerat.  Mit 
anderen  habe  auch  ich  früher  diese  Angabe  als  höchst  bedenklich  angesehen ;  jetzt 

möchte  ich  sie  im  Gegenteil  für  ganz  besonders  wertvoll  und  zuverlässig  halten, 
und  wenn  sie  in  ihrem  Werte  ein  wenig  beeinträchtigt  wird,  so  meine  ich  das 

darin  zu  sehen,  daß  selbst  hier  noch  die  Tatsachen  zu  sehr  vom  römischen  Stand- 
punkt aufgefaßt  werden.  Rom,  das  die  Ebene  beherrschte,  und  die  Latiner  des 

Albanergebirges,  deren  Führung  Fulvius  als  der  höchste  Beamte  von  Tusculum 
hatte,  haben  vollkommen  gleichberechigt  nebeneinander  gestanden,  so  daß  sie 

nicht  allein  ihre  Oberfeldherren  gegenseitig  als  gemeinsame  Führer  der  beider- 
seitigen Streitkräfte  in  Samnium  anerkannten,  sondern  auch  innerhalb  des 

eigenen  Gebietes,  so  daß  also  der  Tusculaner  in  Rom  ebenso  gebot  wie  der  Römer 

in  Tusculum.  Dieses  Zugeständnis  wird  allerdings  von  den  Latinern  durch  Dro- 
hungen erpreßt  worden  sein,  und  insofern  kann  vom  römischen  Standpunkt  aus 

ihr  Verhalten  als  „Rebelhon"  angesehen  werden.  Fabius  Rullianus  aber  war  da- 
mals der  Vertreter  des  römischen  Staates,  der  sich  auf  dieser  Grundlage  mit  Tus- 

culum einigte,  und  im  Jahre  265  folgte  sein  Sohn  seinem  Beispiel. 

^Denn  auch  die  Mamilier,  deren  erster  in  diesem  Jahre  mit  ihm  das  Consulat 
bekleidete,  waren  Tusculaner,  und  zwar  die  alten  Fürsten  von  Tusculum.  Sie 

führten  ihren  Stammbaum  auf  den  mythischen  Gründer  der  Stadt  zurück,  auf 

Telegonos,  den  Sohn  des  Odysseus  und  der  Kirke,  wie  überall  im  griechischen 

Kolonialgebiet  sich  die  alten  Königshäuser  von  den  Oikisten  herleiteten.  Die 
literarische  Ül>erlieferung  tritt  uns  darüber  erst  unter  Augustus  entgegen,  bei 

Verrius  (Fest.  130;  ep.  131),  Livius  (I  49,  9)  und  Dionysios  (IV  45,  1);  aber 

sie  ist  ganz  fest,  durch  keinerlei  Familieneitelkeit  neu  erzeugt  —  denn  das  Ge- 
schlecht existierte  damals  nicht  mehr,  —  und  sie  ist  von  den  Mamiliern  selbst 

von  jeher  vertreten  worden,  da  sowohl  ihre  Münzen  aus  dem  2.  Jahrhundert 

(Mms  RMW  515  Nr.  83  =  Trad.  Blacas  II  259  Nr.  54.  Babelon  II  170-172. 

Gruelx-r  I  97  f.)  wie  aus  Sullanischer  Zeit  (Mms  a.  0.  602  f.  Nr.  230.  Babelon 

II  172  —  174.  Grueber  I  336.  343  f.)  deswegen  das  Bild  des  Odysseus  zeigen. 
Mit  derselben  Bestimmtheit  tritt  bei  Livius  und  Dionysios  (a.  0.)  die  Angabe  auf, 
daß  der  Herrscher  von  Tusculum  Octavius  Mamilius  eine  Tochter  des  römischen 

Königs  L.  Tarquinius  geheiratet  habe;  die  daran  anknüpfende  Überlieferung, 
daß  er  versucht  habe,  den  vertriebenen  Schwiegervater  wieder  mit  Heeresmacht 

in  sein  Reich  zurückzuführen,  ist  auch  dem  Cicero  von  jeher  geläufig  gewesen  (ad 

Att.  IX  10,  3;  nat.  deor.  II  6).  Bis  auf  den  Tusculaner  Gate  läßt  sich  sodann 

die  Erzählung  zurückverfolgen,  daß  im  Jahre  460  bei  dem  Überfall  des  Capitols 

durch  Ap.  Herdon ius  der  damalige  Gebieter  von  Tusculum  L.  Mamilius  durch 

seine  Bundeshilfe  Rom  gerettet  habe  (Liv.  III  18,  Iff.  Dionys.  X  16,  3;  vgl.  PW 

VIII  618  ff.),  da  aus  dem  ersten  Buche  der  „Origines"  angeführt  wird  (frg.  24 
Jordan  =:  25  Peter) :  Nam  de  omni  Tusculana  civitate  soll  Lucii  Mamüii  bene- 
ficmm  gratum  fuit.     Es  ist  eine  ganz  einseitige  Auffassung,  wenn   Enmann 

MüDzer,  Köm.  Adel.  5 
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(Rhein.  Mus.  1902.  LVII  529)  dieses  Hervortreten  der  Mamiiier  und  auch  das 
ihrer  Vaterstadt  in  den  älteren  römischen  Annalen  daraus  ableiten  wollte,  daß 

deren  früheste  Redaktion  von  Ti.  Coruncanius,  dem  Sprößling  einer  anderen  tuscu- 
lanischen  Familie  und  Zeitgenossen  der  ersten  Mamilischen  Consuln,  herrührte; 

schon  der  eben  erwähnte  Umstand,  daß  ja  doch  auch  Cato  Tusculaner  war,  muß 

dagegen  bedenklich  machen.  Aber  im  allgemeinen  hat  jede  römische  Tradition 

das  Bestreben,  den  Anteil  der  Latiner  und  sonstigen  Bundesgenossen  an  Roms 

Aufsteigen  nach  Möglichkeit  zu  verdunkeln  und  zu  verschweigen,  so  daß  solche; 
Bruchstücke  der  außerrömischen  Tradition,  soweit  sie  sich  erhalten  haben,  als 

besonders  wertvoll  und  glaubwürdig  begrüßt  werden  dürfen.  Die  Verschwägerung 

der  Dynastien  von  Rom  und  Tuseulum  und  die  Einmischung  der  einen  auch  in 

die  inneren  Angelegenheiten  des  vorher  von  der  andern  beherrschten  Staates 

haben  in  dieser  und  in  wenig  älterer  Zeit  zahlreiche  Analogien  in  der  griechischen 

Welt  und  sind  daher  gewiß  geschichtliche  Tatsachen.  Vielleicht  war  der  tuscu- 
lanische  Bundesgenosse  der  Römer  vom  Jahr  460  L.  Mamilius  der  Sohn  ihres 

früheren  Gegners  Octavius  Mamilius,  und  dankte  seinen  Vornamen  dem  mütter- 
lichen Großvater  L.  Tarquinius.  Seine  Aufnahme  ins  römische  Bürgerrecht 

wird  beim  Jahr  458  als  der  erste  Fall  einer  solchen  Auszeichnung  überliefert 

(Liv.  III  29,  6) ;  der  Zweifel  an  der  Glaubwürdigkeit  dieser  Nachricht  (bei  Mms 

StR  III  134)  hat  wohl  nur  dann  seine  Berechtigung,  wenn  die  Verleihung  nicht 

nach  griechischem  Muster  als  Auszeichnung  für  den  Angehörigen  eines  fremden 

Staatswesens,  sondern  als  unmittelbarer  Anlaß  zur  Übersiedlung  in  die  eigene 

Gemeinde  genommen  wird.  Es  ist  eine  andere  Frage,  zu  welchem  Zeitpunkte  die 

Nachkommen  des  Geehrten,  dem  die  Ehre  der  Regel  nach  für  die  eigene  Person 

und  für  seine  Nachkommenschaft  zuteil  geworden  war,  es  vorteilhaft  fanden, 

von  dem  ererbten  Rechte  Gebrauch  zu  machen  und  ihren  bisherigen  Wohnsitz 

aufzugeben;  wenn  die  Mamiiier  ihre  angesehene  Stellung  in  Tuseulum  etwa 

infolge  innerer  Umwälzungen  einbüßten,  konnten  sie  in  Rom  auf  eine  sichere 
Zuflucht  und  ehrenvolle  Aufnahme  rechnen. 

In  Rom  bestanden  gegen  260  zwei  Linien  des  Mamilischen  Geschlechts,  die 

Vituli  und  die  Turrini;  es  muß  mindestens  ihre  dritte  Generation  hier  an- 

sässig gewesen  sein;  folglich  hatte  ihre  Übersiedlung  spätestens  um  dieselbe  Zeit 
stattgefunden  wie  die  des  Stammvaters  der  römischen  Fulvier,  wahrscheinlich  aber 

noch  früher.  Wie  der  Ahnherr  der  Fulvier  322  von  dem  damaligen  Geschlechts- 

haupt der  Fabii  Maximi,  dem  Rullianus,  die  Einführung  in  die  römische  Nobili- 
tät  erlangt  hatte,  so  erlangte  sie  der  erste  Mamiiier  von  dem  jetzigen,  dem  Gurgee. 

In  den  Jahren  zwischen  dem  Tarentinischen  und  dorn  Sicilischen  Kriege  stand 
dieser  unbestritten  allen  anderen  Patriciern  voran  und  hob  sein  Geschlecht  und 

seine  Verwandtschaft  zu  sich  empor.  Die  erste  römische  Gesandtschaft  an  eine 

der  Großmächte  des  Ostens,  die  nach  Alexandreia  273,  wurde  geführt  von  Gurges 

und  bestand  außerdem  aus  seinem  Jüngern  Geschlechtsgenossen  N.  Fabius  Pictor 
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und  Q.  Ogulnius,  offenbar  einem  den  Fabiern  nahestehenden  Manne;  sie  ist  eine 

Art  von  Fürstenbesuch  an  einem  befreundeten  Hofe  gleicli  den  Reisen  der 

beiden  Scipiones  Africani  im  2.  Jahrhundert  gewesen  (s.  u.).  Das  Consulat 
bekleidete  269  C.  Fabius  Pictor  und  266  N.  Fabius  C.  f.  M.  n.  Pietor,  ohne 

Zweifel  dessen  Jüngerer  Bruder  (Filiation  Acta  triumph.  vgl.  PW  VI  1836  Nr. 

123  u.  124.  S.  84.  88),  jener  mit  demselben  Ogulnier  zusammen.  Der  zweite  Pictor 

brachte  dann  die  Wahl  des  Geschlechtshauptes,  des  Maximus  Gurges,  zum  dritten 

Consulat  zustande,  und  sie  zog  die  dos  Mamilius  nach  sich.  Dann  aber  bricht 

die  Reihe  der  Fabischen  Consulate  unt«r  den  patricischen  ab,  während  unter 

den  plcbeischen  die  der  Männer  von  tusculanischem  Adel  sich  fortsetzt;  dem 

ersten  Maniilier  von  265  folgt  264  der  eine  Fulvier  als  Consul,  263  der  andere 
Fulvier  als  Dictator,  262  der  zweite  Mamilier  wieder  als  Consul. 

Zunächst  bietet  sich  hier  in  den  Fasten  ein  willkommenes  Hilfsmittel  zur 

Kritik  der  Annalen.  Im  Jahre  265  ward  Volsinii  bezwungen,  die  letzte  unab- 
hängige der  großen  etruskischen  Städte,  geschwächt  durch  innere  Wirren.  Auct. 

de  vir.  ill.  36,  2  steht  für  sich  mit  der  Angabe,  daß  Decius  Mus  hier  im  Namen 

Roms  Ordnung  geschaffen  habe.  Dagegen  sagt  Flor.  I  16:  Sed  hi  qiioque  duce 

Fahio  Oiirgitc  pocnas  dederunt.  Indes  die  Wiederherstellung  des  Livianischen  Be- 
richts ist  nicht  ganz  einfach,  da  die  Angaben  über  den  Krieg  gegen  Volsinii  vor, 

nach  und  in  dem  Bericht  über  den  Beginn  des  Krieges  gegen  Karthago  bei  Liv. 

ep.  XVI  und  Oros.  IV  5,  3 — 5  nicht  an  derselben  Stelle  stehen,  und  daher 

zwischen  dem  Consulatsjahr  des  Gurges  265  und  dem  folgenden  Jahre  264  ge- 
=;chwankt  werden  kann.  Da  tritt  nun  hinzu  der  ausführlichste  Bericht  des  Zonaras 

VIII  7,  daß  die  Römer  den  Fabius  gegen  Volsinii  geschickt  hätten,  daß  er  nach 

einem  Siege  im  offenen  Felde  die  Stadt  eingeschlossen  habe,  aber  infolge  einer 

Wunde  gestorben  sei,  worauf  die  Feinde  einen  Ausfall  gemacht  hätten,  von  neuem 

zurückgetrieben  und  schließlich  durch  Hunger  zur  Kapitulation  gezwungen 

wurden;  der  ungenannte  Consul,  der  sie  bezwang,  war  nach  den  Acta  triumph.  Ful- 
vius  im  Jahre  264.  Konnte  man  bisher  im  Zweifel  sein,  wo  die  Wahrheit  über- 

liefert ist  (vgl.  PW  IV  2285  f.  VI  1799  f.  VII  239),  so  darf  man  jetzt  unbe- 
denklich diese  letzten  Berichte  annehmen:  Infolge  des  Todes  des  Fürsten  aus 

dem  Fabierhause  ging  die  Führung  des  römischen  Adels  an  die  aus  Tusculum 

stammenden  Geschlechter  und  ihre  Häupter  über;  die  Partei  blieb  am  Ruder, 
und  nur  ihre  Leitung  wechselte. 

Ferner  ist  bemerkenswert,  daß  die  Tusculaner  die  Führung  behielten.  Nach 

dem  Ausbruch  des  Krieges  gegen  Karthago  wurde  im  ersten  Jahre  264  der 

patricische  Consul  allein  nach  Sicilien  geschickt,  im  zweiten  Jahre  263  dagegen 

beide  Consuln ;  doch  nur  dem  patricischen  fiel  der  Ruhm  der  Einnahme  Messanas, 

die  Ehre  des  Triumphes  und  der  erbliche  Siegesbeiname  Messalla  zu;  also  ist 

nicht  bloß  im  Jahre  264  die  Abhaltung  der  Comitien  einem  Sprößling  eines 
tusculanischen   Geschlechts   übertragen   worden,   sondern   es  müssen   auch  die 
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weiteren  Beförderungen  von  Tusculanern  im  Jahre  263  —  zur  Dictatur  in  diesem 

Jahre  selbst  und  zum  Consulat  für  das  folgende  —  von  dem  offenbar  heimbe- 
rufenen plebeischen  Amtsgenossen  Messallas  ausgegangen  sein.  Dieser  gehörte 

demnach  ebenfalls  zur  Partei  der  Fabier  und  der  Tusculaner,  und  der  von  ihm 

zum  Nachfolger  gemachte  Mamilius  verpflichtete  sich  seinerseits,  dem  Bruder  des 

Vorgängers  die  Würde  zu  hinterlassen  (s.  o.  die  Fasti  Cap.  und  u.  S.  71  ff.). 

Weiterhin  lehrt  ein  neuerdings  gefundenes  Bruchstück  der  Auguralfasten 

(Dessau  9338  s.  o.  S.  63),  daß  die  Manilier  von  Tusculum  damals  gleichzeitig 
von  dem  römischen  Patriciat  zu  den  weltlichen  und  zu  den  geistlichen  Würden 

zugelassen  wurden.  Denn  der  erste  Nachfolger  des  im  Jahre  300  unter  den  ersten 

Plebeiern  aufgenommenen  C.  Marcius  Eutilus  Censorinus  (o.  S.  63  f.)  ist  demnach 

das  Haupt  der  zweiten  Linie  der  Mamilier:  [Q.  Mamjüms  Q.  f.  Turrinu[s 

cooptatus  I  .  .  .  Cornjelio  P.  f.  Sci[pione  ....  cos.  \  post  R(oinam)  c(onditam) 

an(no)  ....].  Der  Marcier  hat  schon  die  zweite  Censur  265  in  hohem  Alter 
bekleidet,  aber  sie  noch  um  mindestens  fünf  Jahre  überlebt,  denn  die  nächsten 

Consuln  aus  dem  Scipionenhause  sind  die  von  260,  259  und  254;  freilich  sind  alle 

diese  nicht  P.  f.,  sondern  L.  f.  gewesen,  aber  da  vor  205  überhaupt  kein  Scipio, 

der  P.  f.  gewesen  wäre,  zum  Consulat  gelangte,  so  liegt  hier  ein  kleines  Versehen 

vor  (Hülsen  Klio  II  276.  Dessau  adn.  9.  Herm.  LH  152) ;  der  Tod  des  Marcius 

und  die  Cooptation  des  Mamilius  wird  eben  wegen  des  hohen  Alters  des  ersteren 

möglichst  früh,  260  oder  259,  anzusetzen  sein.  Die  Ergänzung  des  Vornamens 

des  Mamilius  Turrinus  selbst  empfiehlt  sich,  weil  der  Consul  C.  Mamilius  Q.  f.  Q. 

n.  Turrinus  vom  Jahre  239  zu  jung  erscheint  (Hülsen  a.  0.  Dessau  adn.  8).  So- 
wohl der  Vater  der  beiden  Brüder  aus  dem  Hause  der  Vituli  wie  der  dieses  ihres 

vermutlichen  Altersgenossen  mit  dem  Beinamen  Turrinus  führte  das  Praenomen 

Quintus,  kann  aber  nicht  derselbe  Mann  gewesen  sein ;  auch  daß  es  zwei  Brüder 

mit  demselben  Vornamen  waren,  ist  undenkbar ;  es  können  höchstens  Vettern  ge- 
wesen sein.  Daraus  folgt,  was  mit  dem  o.  S.  66  Gesagten  übereinstimmt,  daß 

die  Mamilier  mindestens  schon  in  der  vierten  Generation  in  Rom  lebten,  als  sie 

zum  Consulat  gelangten,  und  als  von  den  Fulviern  erst  die  dritte  Generation 
römische  Ehren  und  Würden  bekleidete. 

Mamilius 

M.  Mamilius  (Q'^)  Mamilius 
I  I 

Q.  Mamilius  Vitulus  Q.  Mamilius  Turrinus 

L.  Mamilius  Vitulus     Q.  Mamilius  Vitulus       Q.  Mamilius  Turrinus 
Cos.  265.  Cos.  262.  Augur  260. 

C.  Mamilius  Turrir.u 
Cos,  239. 

C.  Mamilius  (Turrinus  ?)  Atellus  Q.  Mamilius  Turrinus 

Curio  Max.  -^09   Acd.  pl.  208.  Praet.  207.  f  174.       Aed.  pl.  207.   Praet.  206- 
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Ein  Menschenalter  nach  dem  Consul  C.  Mamiline  Turrinus  von  239  begegnen 

zwei  Mamilier,  die  fast  ganz  gleichzeitig  die  plebeische  Aedilität  und  unmittelbar 

darauf  die  Praetur  erlangten,  C.  Mamilius  208  und  207  (Liv.  XXVII  35, 1.  36, 9. 

llf.  XXVin  10,  13)  und  Q.  Mamilius  207  und  206  (Liv.  XXVI II  10,  3.  7.  9. 

12.  11,  11).  Der  letztere  heißt  an  den  beiden  ersten  Stellen,  an  denen  er  erwähnt 
wird,  Turrinus  und  führt  dasselbe  Praenomen  wie  der  Vater  und  Großvater  dieses 

Consuls,  wird  also  ohne  weiteres  für  dessen  Sohn  zu  halten  sein  i) .  Den  älteren,  der 
dasselbe  Praenomen  wie  der  Consul  trägt,  würde  man  gern  für  dessen  älteren 

Sohn  nehmen,  wenn  nicht  das  Cognomen  Zweifel  erregte.  Freilich  wird  diesem 

C.  Mamilius  an  allen  Stellen,  an  denen  von  seinen  weltlichen  Ämtern  und  Ge- 

schäften die  Eede  ist  —  außer  an  den  angeführten  noch  bei  Liv.  XXX  26,  4, 

wo  er  als  Gesandter  an  Philipp  von  Makedonien  im  Jahre  203  erscheint  — , 
kein  Cognomen  beigelegt;  aber  es  treten  zwei  weitere  Stellen  hinzu:  Liv. 

XXVII  8,  1 — 3:  Inf  er  maiorum  rerum  cnras  comitia  maximi  curionis,  cum  in 

locum  M.  Acmili  sacerdos  crearetur,  vetus  cxcitaverunt  certamen  patriciis  negan- 
tihus  C.  Mamili  Atelli,  qui  unu3  ex  flehe  petehat,  hahendam  rationem  esse,  quia 

nemo  ante  eum  ni^i  ex  patrihus  id  sacerdotium  hahuisset.  trihuiii  appellati  ad  se- 
natum rem  reiecerunt;  senatus  populi  potestatem  fecit:  ita  primus  ex  plebe  crea- 

tus  maximus  curio  C.  Mamilius  Atellus  (im  Jahre  209).  Liv.  XLI  21,  8:  Sacer- 
dotes  puhlici  ea  pestilentiu  (im  Jahr  174)  mortui  .  .  .  .  C.  Atellus  Mamilius 
curio  maximus.  Hier  führt  also  C.  Mamilius  stets  den  Beinamen  Atellus,  und 

man  müßte  diesen  als  einen  individuellen,  etwa  als  Diminutiv  von  ater  (so  Thes. 

L.  L.  II  1021,  83  ff.),  erklären,  um  jene  naheliegende  Annahme  festzuhalten, 

daß  sein  Träger  der  ältere  Bruder  des  Q.  Mamilius  Turrinus  war,  der  ihm  in  der 

Aedilität  und  der  Praetur  gefolgt  ist. 

Bemerkenswert  scheint  aber  vor  allem  sein  geistlichem  Amt.  Wenn  es  wirk- 
lich, wie  gewöhnlich  behauptet  wird,  schon  damals  jeder  politischen  Bedeutung 

entbehrt  hätte,  so  wäre  es  schwerlich  ein  Gegenstand  des  Streites  der  Stände 

gewesen.  Der  Nachfolger  des  Mamilius  wurde  im  Jahre  174  wieder  ein  Plebeier; 

er  wird  zwar  von  Livius  schon  bei  seiner  ersten  Erwähnung  als  plebeischer  Aedil 

von  196  unter  Vorwegnahme  seiner  späteren  Wahl  C.  Scrihonius  curio  moo-nw?/«  ge- 
nannt (XXXIII  42, 10)  und  gelegentlich  dieser  Wahl  cjirio  maximus  C . Scribonitwi 

Curio  (XLI  21,  9),  aber  es  ist  offenbar,  daß  er  den  Beinamen  erst    nachher 

1)  Turrinus  hieß  dieser  Zweig  der  Mamilier  nach  der  Tur)-vi  Mamilia  in  der  Sabnra, 
«inem  antiken  Vorläufer  der  mittelalterlichen  Adelstürme  in  Rom  und  anderen  Städten  (Fest. 

178-,  cp.  131.  CIL  VI  33837  =  Dessau  7242;  vgl.  Jordan-Hülsen  Topogr.  d.  Stadt  Rom 
I  3,  330f.).  Von  dem  späteren  Augustus  sagt  Sueton.  Aug.  7,  1 :  Infanti  cognomen  Thurino 
inditum  est,  in  memoriam  mmonim  originis  rcl  quod  regüme  Thurina  recens  eo  nato  palvr  Octa- 
vius  adversus  fugitivos  rem  prosperc  gesserat.  Die  Neueren  finden  nur  die  zweite  Möglichkeit 

(vgl.  dazu  a.  0.  3,  1)  orwälmens-  und  erwägenswert  und  fragen  nicht  nach  dem  Sinn  der 
ersten :  in  memoriam  maiorum  originis.  Haben  etwa  die  Octavier  von  Velitrae  den  Tusculaner 
Octavius  Mamilius  und  die  von  ihm  stammenden  Turrini  zu  ihren  Vorfahren  gerechnet? 
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von  seiner  geistlichen  Würde  empfangen  hat.  Er  selbst  wird  sonst  nicht  damit 
bezeichnet,  hat  ihn  aber  seinen  Nachkommen  als  erblichen  hinterlassen.  Das 

beweist,  daß  die  Wahl  eine  ganz  besondere  Auszeichnung  war.  Aber  warum  galt 
sie  als  solche  erst  bei  dem  zweiten  Plebeier,  dem  Scribonius,  und  nicht  schon  bei 

dein  ersten,  dem  Mamilius  ?  Die  Antwort  drängt  sich  auf,  daß  eben  die  Mamilier 

höher  standen  als  andere  Plebeier,  daß  sie  als  das  ehemalige  Fürstengeschlecht  von 

Tusculum  von  dem  römischen  Patriciat  bis  zu  einem  gewissen  Grade  als  eben- 

bürtig anerkannt  wurden,  daß  also  ihre  Zulassung  zu  einem  bisher  den  Patri- 
ciern  vorbehaltenen  Priesteramte  den  übrigen  Plebeiern  den  Zutritt  eröffnete. 

Sie  stehen  ähnlich  da,  wie  die  Marcier;  einer  von  ihnen  ist,  wie  wir  sahen  (o.  S. 

68),  der  unmittelbare  Nachfolger  des  einen  Marcius  geworden,  der  an  der  Spitze 

einer  plebeischen  Augurenreihe  stand;  ein  zweiter  von  ihnen  erringt  als  erster 

Plebeier  die  W"rde  des  Curio  Maximus  gerade  zu  dem  Zeitpunkt,  wo  die  Würde 
des  Kex  Sacrorum  durch  den  Tod  eines  Marcius/  der  doch  ebenfalls  zur  Plebs  ge- 

rechnet wurde  (u.  S.  81),  erledigt  war  und  vielleicht  deswegen,  weil  auch  dar- 
auf die  Plebeier  Ansprüche  erhoben,  zwei  Jahre  unbesetzt  blieb  (Liv.  XXVII 

36,  5). 

In  der  Folgezeit  sind  dann  freilich  die  Mamilier  in  der  Masse  der  Plebeier 
versunken.  Den  Stolz  auf  die  Herkunft  haben  sie  sich  bewahrt,  wie  die  o.  S.  65 

angeführten  Münzen  zeigen,  aber  zu  höheren  Ämtern  sind  sie  nicht  mehr  aufge- 
stiegen und  die  alten  Beinamen  haben  sie  nicht  mehr  geführt.  Da  die  Verbindung 

der  v.enigen  späteren  Mamilier,  die  meistens  den  Beinamen  Limetamis  führten 

(vgl.  dazu  Mms  Histor.  Sehr.  II  200—202),  untereinander  und  mit  den  älteren 
nicht  zu  ermitteln  ist,  braucht  hier  auf  sie  nicht  weiter  eingegangen  zu  werden  M, 
denn  daß  z.  B.  im  Jahre  83  ein  C.  Mamilius  Limetanus  und  ein  L.  Marcius  Censo- 

rinus  zusammen  Münzmeister  waren,  kann  Zufall  sein  und  unabhängig  von 

ihren  alten  Stellungen  und  Beziehungen.  Jedenfalls  aber  offenbart  sich  noch  im 

Beginn  des  ersten  Punischen  Krieges  sehr  deutlich  das  Ansehen  von  Tusculum. 

ex  quo  sunt  phirimae  familiae  consulares  .  .  .  .,  tot  quot  ex  reliquis  m.unicipii-< 
Omnibus  non  sunt  {Cic.  Plane.  19).  Latium  stand  damals  immer  noch 
neben  und  keineswegs  nur  unter  Rom,  und  sein  hoher  Adel  machte  dem  römischen 

Patriciat  den  Eang  noch  streitig. 

Gleichzeitig  mit  den  Mamiliern  traten  die  Otacilier  in  die  regierungsfähige 

Gesellschaft  in  Rom  ein ;  ihre  Beziehungen  zum  Patriciat  gingen  nicht  nur  nach 

einer  Seite  hin.  denn  es  kann  kein  Zufall  sein,  daß  sie  die  Häupter  der  beiden 

1)  Der  Name  ist  selbst  auf  stadtrömischen  und  latinischen  Inschriften  sehr  selten.  Aus 
republikanischer  Zeit  z.  B.  L.  Mamüi(us)  M.  f.  auf  einer  alten  Grabschrift  aus  Praeneste 
(CIL  XIV  3164)  und  Aevxiog  Mafiihos  Aevxiov  (Solin  oder  Freigelassener)  Ende  des  2.  Jhdts. 
auf  Delos  (Bull.  hell.  XXXI  442),  sowie  ein  quaestorischer  Schreiber  L.  Mamilitis  im  Jahre  T.'i 
(Cic.  Yerr.  III  182),  die  mit  dem  tusculanischen  Geschlecht  sämtlich  keinen  unmittelbaren 
Zusammenhang  haben. 
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wichtigsten  Häuser  des  Valerischen  Geschlechts  als  Amisgenossen  im  Conwulat 

263  und  261  neben  sich  hatten;  aber  ihre  Einführung  in  den  ganzen  Krei>- 
dankten  sie  doch  wohl  den  Fabiern. 

Über  ihre  Verbindung  mit  diesen  und  über  ihre  Herkunft  liegen  zwei  über- 
einstimmende Zeugnisse  vor:  Auct.  de  praen.  6:  Numerus  sola  tantummodo  pa- 

Iricia  familia  usa  est  Fahia,  idcirco  quod  trecentis  sex  apud  Cremerarn  ßumen 

Mes^is,  qui  unus  ex  ea  stirpe  exstiterat,  ducia  in  matrimonium  uxore  filia  Numerii 
Oiacüii  Maleventani  sub  eo  pacto,  iit  quem  primum  filium  sustulissct,  ei  matemt 

avi  praenomen  imponerct,  ohtemperavit.  Fest.  170 f.:  Numerius  praenomen  nun- 
quam  ante  fimse  in  patricia  familia  dicitur,  quam  is  Fahius,  qui  unus  post  sex  et 

irecentos  ab  Eiruscis  interfectos  superfuil,  inductus  magnitudino  divitiarum . 
nxorem  duxit  Otacili  Maleventani,  ut  tum  dicebantur,  filiam,  ea  condicione,  ut  qui 

primus  natus  esset,  praenomine  avi  matcrni,  Numerius  appellaretur  (vgl.  ep.  171). 

Abgesehen  von  der  Behauptung,  daß  der  Freier  der  reichen  Erbtochter  der  üboi- 
lebende  Sprößling  der  Fabier  nach  der  Cremeraschlacht  gewesen  sei,  ist  die  Nach- 

richt durchaus  unbedenklich,  ein  Gegenstück  etwa  zu  der  Vermählung  des  Alk- 
rneoniden  Megakles  von  Athen  mit  Agariste,  der  Tochter  des  Kleisthenes  von 

Sikyon,  deren  gemeinsamen  Sprößling  ebenfalls  der  Name  des  mütterlichen 

(ilroßvaters  teigelegt  wurde.  Ganz  richtig  hat  Pais  i)  betont,  daß  vor  der  Mitte 
des  4.  Jahrhunderts  v.  Chr.  .in  eine  solche  Verschwägerung  zwischen  römischem 
und  samnitischem  Adel  nicht  zu  denken  war;  was  ich  selbst  dazu  früher  bemerkte 

(PW  VI  1747  Nr.  27),  bedarf  teilweise  der  Berichtigung,  teilweise  der  Er- 
gänzung. Die  bekannten  Fabier  mit  dem  Vornamen  N.  sind  die  folgenden: 

NT.  Fabius  Vibulanus,  Q.  f.  M.  n.,  Consul  421  und  Consulanribun  415  und  401 

(a.  0.  Nr.  163) 

N.  Fabius  Ambustus,  M.  f.  Q.  n.,  Consulartribun  406  (Nr.  45) 

N.  Fabius  Pictor,  C.  f.  M.  n.,  Consul  266  (Nr.  124) 

N.  Fabius  Buteo,  M.  f.  M.  n.,  Consul  247  (Nr.  55) 

N.  Fabius  Buteo,  Praetor  173  (Nr.  56) 

N.  Fabius  Pictor,  Münzmeister  um  110  (Nr.  125). 

Die  beiden  ältesten  dieser  sechs  Männer  gehören  der  Zeit  vor  der  Verbindung 

Roms  mit  Samnium  an ;  wenn  sie  den  Vornamen  N.  getragen  haben,  so  war  er  eben 

in  ihrem  Geschlecht  von  jeher  üblich;  wenn  er  ihnen  aber  zu  Unrecht  beigelegt 

1)  Storia  di  Eonia  I  2,  700,  1  =  Storia  critica  di  Roma  II  15'J.  vgl.  Eicerche  snlla 
storia  di  Roma  11  p.  XXXI  f.,  2.  Als  von  der  Storia  critica  Bd.  II  und  die  Ergänzungsbände 
(Ricerche  I.  II)  erschienen  nnd  als  sie  mir  zugänglich  wurden,  hatte  ich  meine  Arbeit  im 
wesentlichen  abgeschlossen,  so  daß  ich  sie  nicht  mehr  berücksichtigen  mochte.  Doch  freue 
ich  mich  mit  Pais  im  kleinen  und  im  großen  öfter  zusammenzutreffen.  Irre  ich  nicht,  so 
schließt  unsere  Übereinstimmung  bisweilen  in  sich  einen  Widerspruch  gegen  die  herrschende 
scharf  kritische  Richtung  der  Wissenschaft,  zu  der  wir  in  früheren  Jahren  uns  selbst  ent- 

schieden bekannt  haben ;  das  ist  kein  Zurückfallen  in  alte  überkommene  Vorurteile,  sondern 
ein  Durcliringen  zu  selbständiger  und  hoffentlich  tieferer  Erkenntnis. 
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worden  ist,  so  geschah  das  infolge  der  ungeschichtlichcin  Verschiebung  der  sam- 
nitischen  Heirat  bis  über  die  Mitte  des  5.  Jahrhunderts  hinaus.  In  der  geschicht- 

lichen Zeit  ist  der  Vorname  nicht  nachweisbar  bei  der  Hauptlinie  der  Maximi, 

sondern  nur  bei  den  Nebenlinien  der  Buteones  und  der  Pictores;  diese  sind  in  der 

Tat  beide  im  Anfang  des  3.  Jahrhunderts  begründet  worden,  und  daher  könnte 

ganz  wohl  der  Ahnherr  der  einen  von  ihnen  die  Erbtochter  der  Otacilier  von 

Maluentum  heimgeführt  haben.  Der  der  Pictores  hieß  Gaius  und  hatte  zwei 

Söhne,  Gaius  Consul  269  und  Numerius  Consul  26G  (s.  S.  (37),  so  daß  er  dem 

älteren  seinen  eigenen  Vornamen  gab;  dagegen  ist  von  den  beiden  ersten  Con- 

suln  aus  dem  Hause  der  Buteones,  die  in  den  Fasti  Cap.  M.  f.  M.  n.  heißen,  zu- 
erst im  Jahre  247  Numerius  Consul  gewesen  und  dann  245  Marcus  (PW  VI. 

1760  Nr.  55  und  53),  so  daß  hier  der  Erbe  des  väterlichen  und  großväterlichen 

Praenomens  der  jüngere  Sohn  gewesen  zu  sein  scheint.  Die  Vermutung  hat  also 

einiges  für  sich,  daß  N.  Fabius  Buteo  Consul  247  der  nach  seinem  mütterlichen 

Großvater  N.  Otacilius  von  Maluentum  benannte  Fabier  gewesen  sei. 

Jedenfalls  hängt  es  mit  den  Familienbeziehungen  zwischen  den  Fabiern 
und  den  samnitischen  Otaciliern  zusammen,  daß  in  Rom  die  Otacilier  in  einer 

Periode  zum  Consulat  gelangen,  in  der  die  Fabier  und  ihre  Bundesgenossen  den 

maßgebenden  Einfluß  im  Staat  haben.  Es  ist  der  dritte  Fall  einer  Ehe  zwischen 

einem  Mitglied  der  Gens  Fabia  und  einer  Persönlichkeit,  die  nicht  dem  römi- 

schen Patriciat  angehört;  wiederum  ist  ihre  Wirkung  auf  politischem  Gebiet  un- 
verkennbar. In  den  anderthalb  Jahrzehnten,  in  denen  sich  der  Sicilische  Krieg 

mit  wechselndem  Erfolge  hinzieht,  versehwinden  die  Namen  der  Fabier  und  der 

mit  ihnen  verbündeten  Tusculaner  und  Otacilier  aus  den  Fasten;  nur  das  Haupt 

des  dritten  Zweiges  der  Fulvier  bekleidet  255  das  Consulat  (vgl.  u.  4.  Kap.  und 

über  die  Dictatur  von  257  S.  64, 1.  84.  89)  ;  aber  sowie  die  Fabier  wieder  in  der 
Reihe  der  Patricier  erscheinen,  tauchen  in  der  der  Plebeier  auch  die  andern  wieder 

auf.  Das  geschieht  in  den  Jahren  247—245,  wo  als  patricische  Consuln  drei  Fabier 
unmittelbar  aufeinander  folgen  (o.  S.  57.  59  f.) ;  zusammen  mit  dem  zweiten,  der 
selbstverständlich  durch  den  Einfluß  des  ersten  befördert  wurde,  ist  für  246  der 

ältere  der  Otacilisehen  Brüder,  der  263  das  Consulat  bereits  geführt  hatte,  zum 
zweiten  Male  gewählt  worden.  Diese  beiden  Consuln  von  246  wurden  durch  die 

kriegerischen  Aufgaben  in  Sicilien  fest-  und  von  der  Leitung  der  Comitien  fern- 
gehalten ;  zu  ihren  Vertretern  für  dieses  friedliche  Geschäft  wählten  sie  sich  zwei 

Plebeier,  aber  nicht  irgendwelche  fernstehenden,  sondern  Männer  vom  tuscu- 

lanischen  Adel:  Dietator  wurde  der  greise  und  hochangesehene  Oberpontifex 

Ti.  Coruncanius,  obgleich  oder  weil  sein  Consulat  schon  um  mehr  als  drei  Jahr- 
zehnte zurücklag  (s.  S.  61),  und  Magister  Equitum  wurde  jener  M.  Fulvius 

Flaccus,  der  seinerzeif  dem  Otacilius  den  Zutritt  zum  Consulat  eröffnet  hatte, 

der  aber  selbst  trotz  seines  Erfolges  gegen  Volsinii  in  dem  ganzen  Kriege  gegen 
Karthago  keine  Verwendung  fand.   So  sind  also  auch  die  letzten  Plebeier,  die  m 
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jenem  Tricnnium  an  der  Regierung  teilnahmen,  der  Consul  aus  dem  Geschlecht 
der  Otacilier  und  die  beiden  hohen  außerordentlichen  Beamten  aus  tusculanischen 

Geschlechtern,  als  Verbündete  der  patricischen  Fabier  zu  betrachten.  Das  Er- 
gebnis war  die  Behauptung  der  gewonnenen  Macht  von  246  im  folgenden  Jahre 

245:  Die  Wahl  des  dritten  Fabiers  und  die  eines  Atiliers,  dessen  Geschlecht  in 

dem  Jahrzehnt  258—249  nicht  weniger  als  sechsmal  in  den  Fasten  verzeichnet 
war  und  scheinbar  die  Fabier  verdrängt  hatte,  aber  im  Wahrheit  auch  wieder  mit 

ihnen  in  verwandtschaftlichem  Zusammenhang  stand  (o.  S.  50 IT.). 

Verweilen  wir  jetzt  bei  den  Otaeiliern.  Den  in  Rom  nachweisbaren  ist  der 

Vorname  Numerms  fremd;  der  Zweig,  der  ihn  zu  führen  pflegte,  war  eben  in 
Maluentum  ausgestorben,  während  der  andere,  wohl  eine  Seibenlinie,  durch  den 

Gemahl  der  letzten  Erbin  bestimmt  wurde,  seinen  Wohnsitz  nach  Rom  zu  ver- 
legen. Die  Fortdauer  der  Beziehungen  zwischen  diesen  römischen,  natürlich  hier 

zur  Plebs  zählenden  Otaeiliern  und  dem  altadligen  Fabiergeschlecht  trat  be- 
sonders im  Hannibalischen  Kriege  zutage.  T.  Otacilius  Crassns,  der  damals 

lebte,  war  vermutlich  Sohn  dos  Jüngern  der  beiden  Brüder  aus  dem  Anfang  des 
Sicilischen  Krieges,  des  ebenfalls  T.  heißenden  Consuls  von  261  (o.  S.  63).  Seine 

Mutter  war  in  erster  Ehe  vermählt  gewesen  mit  einem  plebeischen  Claudier,  M. 

Marcellus,  und  hatte  diesem  um  270  einen  gleichnamigen  Sohn  geschenkt,  den 

späteren  Eroberer  von  Syrakus.  Denn  dessen  Biographie  gibt  an,  daß  er  bei 

seinem  Tode  im  fünften  Consulat  208  über  sechzig  Jahre  alt  gewesen  sei  (Liv. 

XXVII  27,  11  =  Plut.  Marc.  28,  6),  und  kennt  aus  seiner  Jugendgeschichte 
nichts  als  das  eine,  daß  er  in  einer  Schlacht  auf  Sicilien  seinem  Bruder  Otacilius 

das  Leben  gerettet  habe  und  dafür  schon  in  jungen  Jahren  von  dem  Feldherrn 

durch  die  üblichen  militärischen  Dekorationen  ausgezeichnet  wurde  (Plut.  2,2f.) : 

da.s  muß  in  den  letzten  Jahren  des  Sicilischen  Krieges  geschehen  sein,  etwa  unter 

dem  zweiten  Consulat  des  M.'  Otacilius  Crassus  246;  damals  war  der  junge 
Marcellus  seit  mehreren  Jahren  in  wehrpflichtigem  Alter  und  konnte  ein  um 

etliche  Jahre  jüngerer  Halbbruder  schon  seinen  ersten  Kriegsdieaist  leisten:  dem 
Altersunterschiede  zwischen  beiden  wird  der  Abstand  zwischen  dem  ersten  Consulat 

des  Marcellus  222  und  der  ersten  Praetur  des  Otacilius  217  ungefähr  entsprechen. 
Ferner  heißt  es  von  den  Familienverhältnissen  des  Otacilius  in  einer  Rede  des 

Cunctators  Q.  Fabius  bei  Liv.  XXIV  8,  11:  SororLs  mcae  filiam  uxorcm  otque 

ex  ea  liberos  habet;  leider  ist  der  Name  der  Frau  unbekannt,  aber  die  Angabe 

«elbst  beruht  gewiß  auf  der  Familientradition  und  beweist  die  Aufrechterhaltung 

der  alten  Verbindungen  zwischen  den  verschiedenen  Geschlechtern,  wiederum 

des  Fabischen  mit  einem  plebeischen. 

Diese  Verschwägerungen  spielen  auch  in  die  Parteizwistigkeiten  hinein. 
Marcellus  war,  wie  eben  erwähnt,  Consul  im  Jahre  222  gewesen  und  wurde  216 

zum  zweiten  Male  Praetor  (PW  III  2738  ff.),  und  T.  Otacilius  Crassus  war  im 

Jahre  217  Praetor  (Liv.  XXII  10,  10.  31,  5) ;  Fabius  Verrucosus  war  infolge 
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seiner  Dictatur  in  demselben  Jahre  217  und  seiner  jahrzehntelangen  Wirksamkeit 

im  Augurenkollegium  damals  unstreitig  der  erste  Manu  in  Kom  (o.  S.  55). 
Bei  den  Wahlen  für  215  wurde  von  vornherein  die  des  Marcellus  zum  zweiten 

Consulat  erwartet,  aber  zunächst  verhindert  (Liv.  XXIII  31,  7 f.)  ;  als  sie  dann 

doch  zustande  kam,  wurde  sie  auf  Grund  eines  Gutachtens  der  Auguren  ange- 
lochten und  für  ungültig  erklärt;  an  Stelle  des  Marcellus  trat  darauf  im  Con- 

sulat Fabius  (ebd.  12 — 14).  Der  wahre  Grund  der  Ungültigkeitserklärung  war 
der  Wunsch,  das  Consulat  zweier  Plebeier  zu  verhindern;  Fabius  war  es,  der  sie 

durch  das  Gutächten  der  von  ihm  geleiteten  Auguren  herbeiführte  und  der  un- 
mittelbar den  m^iisten  Vorteil  davon  hatte.  Bei  den  Wahlen  für  21-4  hatte  er  nun 

den  Vorsitz;  als  die  Abstimmung  die  Erhebung  des  T.  Otacilius  Crassus  und  des 

M.  Aemilius  Regillus  zum  Consulat  in  sichere  Aussicht  stellte,  erklärte  er  sich 

mit  Entschiedenheit  dagegen  und  ließ  sie  noch  einmal  beginnen;  das  Ergebnis 

v,ar,  daß  jetzt  zu  Consuln  er  selbst  aufs  neue  und  Marcellus  gewählt  wurden  und 
zu  Praetoren  neben  zwei  anderen  Kandidaten  sein  eigener  Sohn  unmittelbar  von 

der  curulischen  Aedilität  und  Otacilius  zum  zweiten  Male  (Liv.  XXIV 7, 11— 9, 11 ) . 
Das  Verfahren  des  Fabius  ist  höchst  ungewöhnlich  und  bedenklich  gewesen  (vgl. 

Mms  StR  III  410.  PW  VI  1823  f.)  ;  Livius  fühlt  das  lebhafte  Bedürfnis,  ihn 

gegen  Vorwürfe  der  Selbstsucht  und  des  Rechtsbruchs  in  Schutz  zu  nehmen  und 

sein  Verhalten  lediglich  aus  edlen  patriotischen  Motiven  abzuleiten  (besonders 

XXIV  9,  lOf.,  auch  XXVII  6,  8);  tatsächlich  fällt  wiederum  auf  Fabius  ein 

eigentümliches  Licht,  sobald  die  nüchterne  Frage  gestellt  wird:  Cui  hono?  Die 

Kontinuiening  des  Consulats  ist  beispiellos,  die  Beförderung  des  eigenen  Sohnes 

recht  auffallend;  den  Schaden  trägt  in  erster  Linie  der  Aemilier;  Marcellus  wird 

für  die  vorausgegangene  Amtsentsetzung  durcli  die  Wiederwahl  entschädigt, 

und  Otacilius  erhält  ebenfalls  eine  Entschädigung,  statt  des  Consulats  die  Prae- 

tur.  Der  schönfärbende  Bericht  läßt  freilich  nicht  den  am  schwersten  geschä- 

digten Aemilier,  zu  dessen  Verdrängung  sein  geistliches  Amt  als  Flamen  Quiri- 
nalis  den  Vorwand  bietet  (Liv.  XXIV  8,  10),  sondern  den  Otacilius  von  Fabius 

am  heftigsten  bedrängt  werden  und  seinerseits  den  heftigsten  Einspruch  gegen 

diese  Vergewaltigung  erheben  (besonders  9,  1  f.) ;  aber  es  fällt  schwer  zu  glauben, 

daß  die  Dinge  nicht  wesentlich  anders  verlaufen  sind.  Das  Ganze  war  ein  abge- 
machtes Spiel,  und  wenn  es  in  der  Öffentlichkeit  den  von  Livius  geschilderten 

Eindruck  gemacht  hat,  so  haben  die  verschiedenen  Personen  ihre  Rollen  vorher 

vereinbart  und  verteilt,  um  das  Volk  darüber  hinweg-zutäuschen.  Die  Ver- 
schwägerung der  Otacilier  mit  den  Fabiern  einerseits  und  mit  den  Marcellern 

anderseits  hat  sich  bei  dieser  Gelegenheit  bewährt,  zumal  da  es  sich  bei  der 

Übertragung  der  Praetur  an  Otacilius  nicht  etwa  um  eine  belanglose  Abfindung 

handelte,  sondern  um  etwas  viel  Wichtigeres,  was  Livius  allerdings  eher  ver- 
schleiert als  offenbart. 

Otacilius  hatte  nämlich  in  seiner  ersten  Praetur  217  das  wichtige  Kommando 
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in  JSicilien  erhalten  (Liv.  XXll  31,  5),  wo  sein  Vater  und  sein  Oheim  im  ersten 

Panischen  Kriege  den  Befehl  geführt  und  wo  er  selbst  damals  seinen  ersten 

Kriegsdienst  geleistet;  diesen  Posten  hat  er  nicht  nur  als  Propraetor  216  be- 
halten (ebd.  37,  13.  5G,  6—8.  XXIII  21,  1  —  5.  Val.  Max.  VII  6,  1),  sondern 

215  als  Führer  der  Flotte  aufs  neue  empfangen  (Liv.  XXIII32,20.  41,8f.).  Nun 

wurde  ihm  nach  seiner  Wiederwahl  zum  Praetor  für  214  das  Kommando  bestätigt 

(ebd.  XXIV  10,  5.  11,  7.  12,  7)  und  weiterhin  Jahr  für  Jahr  bis  211  erneuert 

(ebd.  44,  5.  XXV  3,  6.  31,  12—15.  XXVI  1,  12,  vgl.  23,  8.  28,  3).  Sehr  richtig 
sagt  Holm  (Gesch.  Siciliens  III  514),  Otacilius  habe  Sicilien,  und  zwar  die  ganze 

Insel  länger  regiert  als  irgendein  anderer  Römer  und  sei  eine  der  für  Sicilien 

luerkwürdigsteu  Persönlichkeiten  gewesen  i).  An  Dauer  und  Bedeutung  ist  sein 
Kommando  wohl  mit  dem  gleichzeitigen  der  Scipionen  in  Spanien  zu  vergleichen  ; 

die  Fabische  Partei  hat  ihm  eine  der  wichtigsten  Aufgaben  des  ganzen  Krieges 
übertragen,  und  das  ist  nur  dadurch  vordunkelt  worden,  daß  noch  vor  Ablauf  des 

Jahres  214  MarceUus  die  Leitung  der  Operationen  zu  Lande  auf  der  Insel  über- 
nahm, und  daß  diese  alles  Interesse  auf  sich  lenkten.  Im  Jahre  211  ist  der  Krieg 

auf  Sicilien  zu  Ende  gegangen;  nicht  nur  Marcellus  kehrte  damals  zurück, 

sondern  auch  Otacilius  sollte  wahrscheinlich  heimkehren.  Da  liegt  ein  merk- 
würdiger Bericht  über  die  Comitien  dieses  Jahres  bei  Livius  XXVI  22,  2—23,  2 

vor;  es  seien  gewählt  worden  T.  Manlius  Torquatus,  der  gewesene  Consul  von 

235  und  224  und  Censor  von  231,  einer  der  ersten  Männer  des  Staates  (vgl. 

S.  98  f.),  und  Otacilius;  Manlius  selbst  habe  die  Wahl  rückgängig  gemacht,  und 

darauf  seien  nach  seinem  Vorschlage  zwei  andere  Consuln  gewählt  worden,  und 

/war  an  Stelle  des  Otacilius  wieder  Marcellus;  forte  ita  incidit,  ut  comitiis  per- 

fcctis  nuniwrefur  T.  Otadlium,  quem  T.  Manlio,  nisi  interpellatns  ordo  conii- 
llorum  esset,  coUegam  absentem  daturus  fiiisse  videhatur  popalus,  mortuum  in 

Sicilia  esse.  Der  Hergang  bei  der  Wahlhandlung  wird  ganz  ähnlich  geschildert 

wie  im  Jahre  214,  und  es  gibt  dafür  kein  weiteres  Beispiel;  völlig  unklar  bleibt 

aber,  weshalb  die  Ablehnung  der  Wahl  durch  den  Patricier  auch  die  Aufhebung 

der  Wahl,  des  abwesenden  Plebeiers  veranlaßt;  der  Verdacht  ist  nicht  von  der 

Hand  zu  weisen,  daß  die  Tatsachen  absichtlich  und  willkürlich  zurechtgerückt 

sind.  Völlige  Klarheit  über  die  Agitationen  und  Umtriebe  ist  kaum  zu  er- 

langen 2)  ;  denkbar  ist  mancherlei:  Vielleicht  traf  die  Nachricht  vom  Tode  des 
Otacilius  nicht  nach,  sondern  vor  den  Comitien  ein,  so  daß  seine  Wahl  nur  in 

1)  Hohn  macht  auch  mit  Keclit  aufmerksam  auf  die  von  Vater  und  Oheim  stammende 
Verbindung  des  Otacilius  mit  Sicilien,  auf  seine  Sorge  für  den  Kult  der  Venus  vom  Eryx  und 
auf  seine  Verschwägerung  mit  Fabius  und  Marcellus. 

2)  Eine  besondere  Untersuchung  hat  diesem  Bericht  des  Livius  B.  Pichon  Kevue  des 
etudes  anciennes  1909,  X  169—172  gewidmet;  sie  scheint  nach  dem  mir  allein  bekanriten 
kurzen  Referat  von  H.  J.  Müller  Jahrcsber.  d.  Philol.  Vereins  1910,  XXXVI  16  nicht  sehr  in 

die  Tiefe  zu  gehen. 
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Aussicht  stand  und  gar  nicht  stattfand;  vielleicht  war  der  Wunsch  dahin  gegangen, 
das  Consulat  den  b  e  i  d  e  n  in  Sicilien  bewährten  Feldherren,  Marcellus  und 

Otacilius,  zusammen  zu  übertragen,  und  drohte  somit  wie  im  Jahre  214  die  Mög- 
lichkeit eines  rein  plebeischen  Consulkollegiums ;  vielleicht  ist  Manlius,  der  in 

nahen  Beziehungen  zu  den  Fabiern  stand  (vgl.  o.  S.  60),  zur  Durchkreuzung 
solcher  Pläne  vorgeschoben  worden.  Auch  mit  einem  Wechsel  der  Stellung 
zwischen  den  Personen  und  Parteien  ist  zu  rechnen ;  jedenfalls  kam  der  Tod  des 

Otacilius  für  manche  Politiker  in  Koni  ganz  gelegen,  für  sein  eigenes  Geschlecht 
aber  sehr  zur  Unzieit. 

Die  Verbindung  zwischen  dem  vierten  Fürsten  aus  dem  Fabiergesehleeht  und 

dem  gleichzeitigen  Haupte  des  Otacilischen  ist  nicht  nur  eine  verwandtschaft- 

liche und  eine  politische  gewesen,  sondern  hat  sich  auch  noch  auf  ein  anderes  Ge- 

biet erstreckt,  auf  das  religiöse.  Doch  ehe  das  näher  dargelegt  wird,  sei  hinge- 
wiesen auf  das  spätere  Geschick  des  plebeischen  Hauses,  weil  dadurch  wieder 

deutlich  wird,  daß  nur  ganz  besondere  Verhältnisse  ihm  jenes  Ansehen  in  dem 
Zeitalter  des  Fabius  Verrucosus  verschaffen  konnten.  Otacilier  sind  nachweisbar 

noch  im  1.  Jahrhundert  v,  Chr.  bis  zum  Untergang  des  Freistaats,  und  zwar  in 

diesen  Jahrzehnten  in  der  Umgebung  der  Pompeier:  Im  Jahr  90  waren  zwei  von 

ihnen  im  Consilium  des  Cn.  Pompeius  Strabo  vor  Asculuni  Picenum;  der  eine 
davon  heißt  Manius  nach  seinem  Vater,  und  dieses  ziemlich  seltene  Praenomen 

hatte  der  Ahnherr  der  römischen  Otacilii  Crassi  getragen  i).  In  demselben  Jahre 

90  wird  ein  Legat  Otacilius  genannt  (S.  77,  1),  der  mit  dem  einen  der  unter  Pom- 
peius Strabo  dienenden  Otacilier  gewiß  identisch  ist,  am  ehesten  mit  diesem  Manius. 

Eine  OtaciUa  war  damals  verheiratet  mit  einem  Manne  aus  tusculanischeni  Adel, 

luventius  Laterensis ;  ihr  Sohn,  dessen  Geburtszeit  aus  dem  Jahre  seiner  Praetur, 

51,  zu  erschließen  ist,  liat  als  ül>erzeugungstreuer  Republikaner  im  Jahre  43 

durch  eigene  Hand  geendet  (Val.  Max.  VIII  2,  2  kombiniert  mit  Cic.  Plane. 

18,  vgl.  PW  X  1365  f.  o.  S.  48,  1).  Für  die  Mutter  ist  die  Abstammung  von 

dem  consularischen  Geschlecht  des  3.  Jahrhunderts  ausdrücklich  bezeugt  (Cic. 

a.  0.) ;  sie  darf  unbedenklich  für  eine  Schwester  des  M.'  Otacilius  aus  dem  Jahre 
90  gehalten  werden.  Dieselbe  Herkunft '  beweist  für  den  letzten  Träger  des 

Namens  der  Beiname:  Otacilius  Crassus  stand  im  Bürgerkriege  48  auf  seiton 

1)  Dekret  des  Pompeius  für  die  spanischen  Reiter  der  Turma  Salluitana  (Dessau 

In  consilio  ftierunt  ....  M.'  Otacüi{iis)  31.'  f.  Pöl(lia)  .  .  .  .  L.  Otacüiftcs)  L.  f.  Pup(inia). 
Unter  den  drei  spanischen  Reitern,  die  allein  von  ihren  Kameraden  römische  Gentilnamen 
tragen,  steht  ein  Q.  (auf  der  Bronzeplatle  o.)  Otacilius  neben  einem  P.  Fahius  wnd  einem 
Cn.  Cornelius;  da  sie  alle  drei  aus  Ilerda  sind,  und  die  Praenomina  der  beiden  ersteren  von 

denen  der  gleichnamigen  Mitglieder  des  Consiliums  abweichen,  ist  es  nicht  v.ahrscheinlich, 
daß  sie  diesen  ihre  Gentilnamen  entlehnten  (so  Rang  bei  Dessau  Anm.  22j ;  eher  haben  ältere 
Beziehungen  der  römischen  Geschlechter  zu  llcrda  bestanden. 
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des  Pompeiuß  i).  Was  sonst  noch  Otacilius  heißt,  stammt  aus  der  Clientel  dieser 
Leute,  wie  der  schon  von  Holm  (Gesch.  Sicilicns  III  514)  herangezogene  Cn. 
Otaciliua  Naso,  der  noch  im  Jahr  4G  in  SiciHen,  der  alten  Domäne  der  Feldherren 

des  3.  Jahrhunderts,  Geschäfte  jnachte  2) .  Aber  jene  drei  sind  ohne  Zweifel 
Bruder  und  Schwester,  Vater  und  Sohn,  und  die  letzten  Sprößlinge  der  Otacilii 

Crassi;  Namen  und  Alter,  Familienbeziehungen  und  Parteistellung  stimmen  bei 

aller  Dürftigkeit  der  Nachrichten  überein;  selbst  der  kleine  Zug,  daß  sowohl  im 

Jahre  90  wie  im  Jahre  48  eine  Unternehmung  zur  See  von  einem  Otacilier  ge- 
führt wird,  erinnert  daran,  daß  ihre  Ahnen  in  den  beiden  Punischen  Kriegen 

die  römische  Soemaclii  kommandiert  haben: 

M.'  Otacilius  (Crassus) 

MV  Otacilius  (Crassus)  Otaeilia  ~   luventius  Laterensis 

Legat  90.  
 

I 

(M.')  Otacilius  Crassus  M.  luventius  Laterensis 

Legat  48.  *9L    Praetor  5L   t43. 

Indes  aus  dem  zweiten  Jahrhundert  sind  keine  Otacilier  bekannt,  und  daran 

kann  die  Dürftigkeit  der  Tradition  über  seinen  größten  Teil  nicht  schuld  sein, 

sondern  die  Blüte  der  P'amilie  wurde  zerstört  durch  den  allzu  frühen  Tod  des 
langjährigen  Verwalters  von  Sicilien  im  Jahre  211,  gerade  als  ihm  da.s  Consulat 

in  Aussicht  stand.  Die  Kinder,  die  ihm  die  Schwester tochter  des  Fabius  geschenkt 

hatte  (o.  S.  73),  waren  damals  noch  zu  jung,  um  ins  politische  Leben  einzu- 
treten; als  sie  herangewachsen  waren,  war  der  Großoheim  tot  und  sein  und  seines 

Geschlechtes  mächtiger  Einfluß  gebrochen.  Unter  der  Herrschaft  anderer  Par- 
teien in  den  nächsten  Jahrzehnten  gelang  es  den  Otaciliern  nicht,  die  ererbten 

Ansprüche  zur  Geltung  zu  bringen;  was  einmal  verloren  war,  konnten  sie  auch 

nicht  wiedergewinnen,  zumal  da  die  Fabier  fast  gänzlich  ausstarben;  sie  wandten 

sich  dem  aufgehenden  Gestirn  der  Pompeier  zu,  aber  haben  damit  schließlich  doch 

die  falsche  Partei  ergriffen  und  sind  mit  ihr  untergegangen. 

Von  hier  fällt  Licht  auch  auf  die  Anfänge  und  die  Glanzzeit  der  Familie. 

Von  den  frühesten  Zeiten  an  sind  Friedensschlüsse  und  Bundesverträge  zwischen 

1)  Non.  534,  12 :  Sisenna  histür.  lib.  IIl  (frg.  38  Peter) :  Otacüium  legatum  cum  scaphis 
ac  ImMs.  Dieses  Buch  Sisennas  enthielt  die  Geschichte  des  Jahres  90.  —  Caes.  Bell.  civ.  III 

28,  2  ( — 29,  1) :  Ifos  (naves)  scaphis  minoribusque  navigm  complurüms  immissis  Otacilius  Crassus, 
qui  lÄssi  praeerat,  expugnare  parahat  cd.  Die  Ähnlichkeit  der  Stellen  ist  zufällig  und  doch 
nicht  ganz  bedeutungslos, 

2)  Vgl.  Cic.  fam.  XIII  33.  Ein  Mann  gleichen  Namens  auf  einer  stadtrömischen,  doch 
nach  Sicilien  verschleppten  Columbarieninschrift,  also  aus  der  ersten  Kaiserzeit,  CIL  VI 

23613  (=X  1088*,  263).  Älter  ist  Cn.  Otacilius  Q.  l.  auf  Delos,  etwa  um  100  v.  Chr. 
(Bull.  hell.  XXXIV  406 f.  vgl.  XXXVI  •i2),  zweifelhaft  M.  Otacilius  PithoUxtts  im  Jahr  45 

(Macrob.  Sat.  II  2,  13; 'vgl.  Teuffel-KroUS  I  3>.0). 
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monarchischen  Staaten  bekräftigt  worden  durch  Familienbündnisse  der  Herr- 
scherhäuser, und  in  Adelsrepubliken  wie  der  römischen  des  4.  und  3.  Jahrhunderte 

haben  die  regierenden  Geschlechter  es  ebenso  gehalten.  Bei  der  fortschreitenden 

Demokratisierung  ist  das  freilich  nicht  zugegeben  worden,  sondern  man  stellte 

die  Dinge  so  dar,  als  ob  in  jener  guten  alten  Zeit  die  Grundsätze  der  Freiheit  und 

Gleichheit  aller  Bürger  unbedingt  gegolten  und  keiner  den  andern  überragt  hätte. 

In  Wahrheit  war  das  Gegenteil  der  Fall  gewesen;  der  alte  römische  Geburts- 
adel war  mit  dem  ausländischen  Adel  weit  enger  verbunden  als  mit  seinen  Lands- 

leuten aus  der  Plebs;  unter  ihm  standen  die  Fabier  an  erster  Stelle  und  traten  ge- 
rade im  Verkehr  mit  fremden  Staaten  und  Völkern  entsprechend  auf.  Es  sind 

fürstliche  Heiraten  von  hochpolitischer  Bedeutung  gewesen,  wenn  eine  Tochtei- 
des  Hauses  in  den  letzten  Jahrzehnten  des  4.  Jahrhunderts  mit  einem  der  cam- 

panischen Atilier  vermälilt  wurde,  und  wenn  ein  Sohn  des  Hauses  eine  Otacilia 

aus  Maluentum  heimführte.  In  beiden  Fällen  war  die  Wirkung  dieselbe,  daß  die 

eine  der  beiden  durch  Conubium  verbundenen  Familien  die  eigene  Heimat  ver- 
ließ und  in  die  der  andern  zog,  wo  sie  einen  besseren  Nährboden  fand;  das  war 

natürlich  Kom.  Im  Jahre  268  ist  Maluentum,  das  nunmehrige  Beneventum, 

latinische  Kolonie  geworden  (Nissen  Ital.  Landesk.  II  811),  und  263  der  erste 

Otacilier  römischer  Consul;  als  die  Samniterstadt  ihre  Unabhängigkeit  verlor, 

wird  das  herrschende  Geschlecht  ihr  den  Eücken  gewandt  haben,  um  sich  in  Kom 

niederzulassen,  wo  eine  seiner  verheirateten  Töchter  in  glänzenden  Verhältnissen 

lebte.  Hier  konnte  es  auf  eine  Zukunft  rechnen,  die  seinem  Eange  und  seiner 

Vergangenheit  entsprach,  und  es  hat  sich  darin  nicht  getäuscht. 

Noch  ein  Punkt  sei  schließlich  berührt.  Lange  bevor  Rom  seinen  Gesichts- 
kreis über  Mittelitalien  ausdehnte,  haben  die  oskisch-sabellischen  Stämme,  die 

Campaner  und  die  Samniten,  teilgenommen  an  den  Kämpfen  auf  und  um  Sicilien. 

Als  Söldner  im  Dienste  der  Hellenen  und  der  Karthager  sind  sie  auf  die  Insel  ge- 
kommen, haben  hier  festen  Fuß  gefaßt  und  begonnen,  eine  eigene  Politik  zu 

treiben;  um  270  war  der  Nordosten  Siciliens  mit  der  Hauptstadt  Messana  unter 

ihrer  Herrschaft  vereinigt.  Die  Namen  der  Männer,  die  den  Staat  der  Mamer- 
tiner  gegründet  und  geleitet  haben,  sind  unbekannt;  aber  sie  stammten  gewiß 

aus  den  adligen  Geschlechtern  Campaniens  und  Samniums,  und  die  römische  Re- 
gierung wird  gewußt  haben,  weshalb  sie  Feldherren  wählte  und  nach  Sicilien 

sandte,  die  derselben  Herkunft  waren,  die  campanischen  Atilier  und  die  samni- 
tischen  Otacilier. 

III.   Adel   und    Geistlichkeit. 

Damit  die  Bewohner  Italiens  zu  einer  einheitlichen  Nation  zusammenwuchsen. 

mußten  in  langer  imd  langsamer  Arbeit  vielerlei  Verschiedenheiten  der  Stämme 

abgeschliffen  und  ausgeglichen  werden,  darunter  auch  die  des  Glaubens.   Das  Ge- 
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biet  der  Eeligionsgesehiehte  liegt  diesen  Untersuchungen  fern,  aber  sie  können  es 

nicht  vermeiden,  Fragen  zu  erörtern,  die  die  vom  römischen  Staate  anerkannte 

Religion  und  die  von  ihm  angeordnete  Religionsübung  betreffen,  seine  Staats- 
kirche und  deren  Verfassung,  ausgehend  von  den  Priesterverzeichnissen. 

Die  Stellung,  die  Fabius  der  Cunctator  allein  schon  auf  Grimd  seiner  jahr- 
:/-ehntelangen  Zugehörigkeit  zu  den  Augures  einnahm  (o.  S.  55),  macht  es  von 

vornherein  wahrscheinlich,  daß  er  bei  allen  religiösen  Neuerungen  beteiligt  war, 
die  während  seiner  letzten  Lebenszeit  eingeführt  wurden;  vollends  schwindet 

jeder  Zweifel  angesichts  der  einfachen  Tatsache,  daß  der  Höhepunkt  seines 

Lebens  und  Wirkens,  die  Dictatur  von  217,  zusammenfällt  mit  einem  der  wich- 

tigsten Epochenjahre  der  ganzen  römischen  Religionsgeschichte  (vgl.  Wissowa 

Rel.  60  ff.  PW  VI  1819,  53  ff.).  Auch  seine  persönlichen,  verwandtschaftlichen 

und  politischen  Beziehungen  hängen  damit  vielfach  zusammen,  und  daher  ist  die 

Ueschichte  des  T.  Otacilius  Crassus  noch  von  dieser  Seite  her  näher  zu  prüfen. 

Fabius  hatte  seine  Amtstätigkeit  als  Dictator  damit  eröffnet,  daß  er  eine  ganz  un- 
gewöhnliche Befragung  der  Sibyllinischen  Bücher  durchsetzte  (Liv.  XXII  9,  8: 

Pervicit,  ui,  qnod  non  ferme  decernitur,   decemviri  libros  Sibyllinos  adire 

iuherentur)  ;  man  fand  darin  u.  a.,  daß  der  Venus  Flrycina  und  der  Mens  Tempel 
gelobt  werden  sollten  (ebd.  10),  und  der  Befehl  wurde  befolgt:  Veneri  Erucinae 

aedcm  Q.  Fabian  Maximum  dictator  vovit,  quia  ita  ex  fatalibus  libris  editum 

erat,  ui  is  voveret,  cuius  maxirmim  irnperium  in  civitate  esset;  Menti  aedem  T. 

Otacilius  praetor  vovit  (ebd.  10,  10).  Ende  216  verlangte  Fabius  vom  Senat 

die  Vollmacht  zur  Weihung  des  von  ihm  gelobten  Tempels;  der  Senat  beschloß, 

daß  der  neue  Consul  nach  seinem  Amtsantritt  beim  Volke  den  Antrag  auf  Er- 
nennung des  Fabius  zum  Duumvir  stellen  sollte  (ebd.  XXIII  30,  13 f.).  Das 

geschah  Anfang  215:  Duumviri  creati  sunt  Q.  Fabius  Maximus  et  T.  Otacilius 

Crass^is  aedibus  dedicandis,  Menti  Otacilius,  Fabius  Veneri  Erucinae.  utraque  in 

Capitolio  est,  canali  uno  discretae  (ebd.  31,  9)  ;  Otacilius  mußte  sich  beeilen,  um 

sofort  nach  Sicilien  abgehen  zu  können  (ebd.  32,  20) .  Die  beiden  Kulte  gehören 

zeitlich  und  räumlich  so  eng  zusammen  (vgl.  Wissowa  Rel.  313 f.),  daß  ihre 
Stifter  nur  in  innigstem  Einverständnis  verfahren  sein  können.  Das  älteste 

<latierbare  Venusheiligtum  in  Rom  hatte  der  Großvater  des  Fabius,  Gurges,  in 

seiner  Aedilität  295  erbaut  (Liv.  X  31,  9  u.  S.  85;  vgl.  Wissowa  a.  0.  289),  so 
daß  der  Enkel  zunächst  daran  anknüpfte;  doch  im  übrigen  sollte  man  eher  von 

Otacilius  eine  besondere  Verehrung  der  Aphrodite  vom  Erj-x  erwarten,  denn  e  r 
hatte  246  unter  seinem  Oheim  an  den  Kämpfen  im  Westen  Siciliens  teilgenommen 

und  war  jetzt  seit  Anfang  217  selbst  der  Höchstkommandierendc  der  dort,  in 

Lilybaeum,  stationierten  Seemacht  (o.  S.  75).  Wahrscheinlich  hatte  auch 

Fabius  jene  letzten  Feldzüge  des  Sicilischen  Krieges,  deren  Schauplatz  jahrelang 
der  Eryx  selbst  bildete,  mitgemacht;  daher  stammte  nun  die  Gemeinsamkeit 
des  Glaubens  an  die  fremde  Göttin,  deren  Schutz  der  Wächter  des  italischen  Meeres 
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Otacilius  der  Praetor  anzuflehen  alle  Ursache  hatte,  und  der  Verteidiger  des  ita- 
lischen Landes  Fabius  der  Praetor  Maximus  (vgl.  Fest.  161  mit  Liv.  XXII  10, 

10.    Mms  StE  II  75.  143 f.)  ihm  durch  die  fromme  Stiftung  zuwenden  wollte. 

Otacilius  gehörte  bereits  bei  Ausbruch  des  Kannibalischen  Krieges  dem 

Kollegium  der  Pontifices  an  (Liv.  XXVI  23,  8.  XXVII  6,  15  s.  u.).  Von 

dessen  fünf  plebeischen  Mitgliedern  sind  im  Jahre  216  zwei  durch  den  Tod  aus- 
geschieden (ebd.  XXIII  21,  7);  ein  dritter,  P.  Licinius  Crassus  Dives,  war  da- 

mals noch  ein  junger  und  einflußloser  Mann  (s.  u.  4.  Kap.) ;  so  stand  nur  noch 

der  vierte,  M.  Pomponius  Matho  (u.  S.  161),  dem  Otacilius  an  Bedeutung  gleich 

oder  voran.  Im  Jahre  216  war  aber  auch  eine  patricische  Stelle  durch  den 

Heldentod  des  Aemilius  Paullus  erledigt,  und  diese  wurde  mit  Fabius  besetzt,  wo- 
rin eine  ganz  außerordentliche  Ehre  für  ihn  lag  (o.  S.  63).  Seine  Aufnahme  war 

offenbar  das  Werk  von  Männern,  die  gleichzeitig  ihm  persönlich  nahestanden  und  in 

dem  Kollegium  großen  Einfluß  hatten,  und  zwar  kam  es  vor  allem  auf  die  Piebeier 

an,  da  die  Patricier  für  gewöhnlich  zusammenhielten.  Es  ist  eben  Otacilius  ge- 
wesen, der  dem  Fabius  die  hohe  Auszeichnung  verschaffte,  bei  der  Feier  seiner 

fünfzigjährigen  Tätigkeit  als  Augur  auch  von  den  Pontifices  kooptiert  zu 

werden;  beide  Männer  sind  in  allen  Fragen  der  Religion  und  der  Kirche  eines 

Sinnes  gewesen  iind  haben  infolgedessen  bei  der  Einrichtung  der  neuen  Kulte  der 

Venus  Erycina  und  der  Mens  einträchtig  zusammengearbeitet. 

Das  ist  noch  von  einer  andern  Seite  her  zu  zeigen.  Gelegentlich  des  Todes 

des  Otacilius  meldet  Livius  XXVI  23,  8:  T.  Otacilius  Crassus  pontufex  quia 

e.xacto  anno  (211)  mortuus  erat,  itieo  nominatio  in  locura  eins  rion  est  facta.  Da- 

gegen bezeichnet  er  ihn  beim  Bericht  über  die  Ergänzungswabl  nicht  nur  als  Pon- 
tifex,  sondern  auch  als  Augur,  XXVII  6,  15  f.:  Sacerdotes  Romani  eo  anno  (210) 

mortui  aliquot  suffectique:  C.Servilius  pontifex  f actus  in  locum  T.Otacilii  Cra.^isi: 
Ti.  Sempronius  Ti.  f.  Longus  augur  f actus  in  locum  T.  Otacilii  Cra^si;  decemvir 

item-  sacris  faciendis  in  locum  Ti.  Sempronii  Ti.  f.  Longi  Ti.  Sempronius  C.  /. 

Longus  suffectus.  M.  Marcius  rex  sacrorum  mortuus  est  et  M.  Aemilius  Papus 

maximus  curia;  neque  in  eorum  locum  sacerdotes  eo  anno  suffecti.  Dieses  Stück 
der  Priester  fasten  bietet  mehrere  Anstöße  und  ist  deshalb  sowohl  von  Mommsen 

jRF  I  83  f.,  25,  vgl.  104 f.,  73)  wie  von  Bardt  (Priester  19  f.)  gründlich  erörttjrt 
worden  (vgl.  auch  Wissowa  Eel.  493,  2)  ;  doch  eine  erneute  Prüfung  ist  nicht  zu 
umgehen. 

Am  leichtesten  zu  heben  ist  die  Schwierigkeit  in  der  Notiz  über  den  Decem- 

vir Sacrorum;  die  Filiation  ist  einfach  zu  vertauschen:  decemvir  sacris  faciendis 

in  locum  Ti.  Sempronii  C.  f.  Longi  Ti.  Sempronius  Ti.  f.  Longus;  der  Sohn  ist 

der  Nachfolger  des  Vaters  in  dem  geistlichen  Amte  geworden.  Eine  zweite 
Schwierigkeit  bereitet  die  Angabe  über  den  Rex  Sacrorum.  Daß  hier  nichts  am 

Texte  geändert  werden  darf,  hat  Bardt  gegen  Mommsen  erwiesen,  aber  den  sach- 

lichen Anstoß  hat  er  als  außerhalb  seiner  eigenen  Aufgabe  liegend  unberück- 
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ßichtigt  gelasseii,  daß  nämlicli  M.  Marcius  Plebeier  war  und  der  Opferkönig 
Patricier  sein  mußte.  Wissowa  (Rel.  491  f.  506)  und  Rosenberg  (PW  I  A  723, 

10  f.)  äußern  sich  darüber  nicht,  obgleich  sie  von  dieser  Wahlbedingung  für  den 

Opferkönig  handeln;  andere  wie  Binder  (Plebs  86,  76)  und  Klose  (Rom. 
Priesterf asten  10  f.)  nehmen  eine  unentschiedene  und  unsichere  Stellung  ein. 

Um  aus  der  Verlegenheit  herauszukommen,  muß  man  mit  der  Anschauung 
brechen,  daß  die  römische  Plebs  ein  einheitliches  Ganzes,  eine  gleichartige  Masse 

gewesen  sei,  wenn  sie  auch  von  den  späteren  Römern  selbst  dafür  gehalten 

wurde.  Man  erwäge  unbefangen,  was  alles  von  den  Marciern  überliefert,  und  zwai' 
zuverlässig  überliefert  ist.  Die  Zurückführung  auf  einen  der  Könige,  auf  Ancuf- 

Mareius,  der  Beiname  Rex  bei  dem  einen  Zweige  ihres  Geschlechts,  die  groß<' 
Wirkung  des  unfreiwilligen  Ausscheidens  eines  Marciers,  des  Coriolanus,  aus 
dem  Staatsverbande,  das  Auftreten  von  Marciern  als  den  ersten  aus  der  ganzen 
Plebs  in  den  Verzeichnissen  der  Dictatoren,  der  Censoren,  der  Pontifices,  der 

Augures,  die  sonst  niemals  wiederkehrende  zweimalige  Bekleidung  der  Censur 

durch  einen  Marcier,  endlich  die  Vereinigung  mehrerer  von  diesen  an  sich  schon 

ungewöhnlichen  Ehren  bei  einem  und  demselben  Marcier,  —  diese  Tatsachen 
zusammen  führen  notwendig  zu  dem  Schlüsse,  daß  die  Marcier  nicht  Plebeier 

schlechthin  wie  alle  übrigen  gewesen  sind.  Standen  sie  aber  dem  Patriciat  näher 

als  irgendein  anderes  Geschlecht,  so  kann  man  sich  auch  damit  abfinden,  daß 

einer  von  ihnen  trotz  seines  Standes  die  Würde  des  Opferkönigs  erhalten  hat. 

Die  schon  öfter  ausgesprochene  Ansicht,  daß  er  seinen  Nachkommen  den  zuerst 

177  nachweisbaren  (Liv.  XLIII  1,  12;  vgl.  Mms  a.  0.  I  104f.,  73)  Beinamen 
Rex  hinterlassen  habe,  kann  noch  mehr  als  durch  den  Hinweis  auf  die  Genucier 

und  Minucier  mit  dem  Beinamen  Augurinus  (vgl.  Mms  a.  0.  I  65—68,  auch 

RMW  550,  264f.)  und  auf  seinen  Geschlechtsgenossen  mit  dem  Beinamen  Censo- 

rinus  (o.  S.  631".)  gestützt  werden  durch  die  vollständige  Analogie  im  Falle  des  C. 
Scribonius  Curio;  denn  dieser  ist  Zeitgenosse  des  Marciers,  ist  ebenfalls  Inhaber 
einer  bisher  den  Patriciern  vorbehaltenen  Priesterwürde  und  hat  ebenfalls  nicht 

eine  von  dem  Amte  abgeleitete  Benennung,  sondern  den  Amtstitel  selbst  als  erb- 
liches Cognomen  seinen  Nachkommen  hinterlassen  (o.  S.  70). 

So  sind  zwei  Bedenken,  die  der  Bericht  über  die  Personalveränderungen 

der  Geistlichkeit  von  210  erregt,  glücklich  beseitigt,  das  eine  durch  leichte  Um- 
stellung, das  andere  durch  sachliche  Erklärung.  Es  bleiben  noch  zwei,  und  zwar 

von  gleicher  Art,  die  Kumulierung  zweier  Priesterstellen,  sowohl  bei  dem.  als  ver- 
storben verzeichneten  Otacilius,  wie  bei  dem  als  neugewählt  aufgeführten  Sem- 

pronius.  Gelegentlich  seines  Todes  ist  ja  Otacilius  von  Liv.  XXVI  23,  8  (o.  S. 

80)  nur  als  Pontifex  bezeichnet  worden,  und  ebenso  wird  Ti.  Sempronius  bei 

seinem  späteren  Hinscheiden  von  Liv.  XLI  21,  8  nur  Decemvir  Sacrorum  ge- 
nannt, so  daß  hier  wie  dort  die  Erwähnung  des  Augurats  vermißt  wird.  Aller- 

dings ist  bei  Sempronius  die  Sachlage  insofern  eine  andere,  weil  auch  bei  der 
Uiinznr.    Rom     AHnl  ty 
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Ersatzwahl  nur  des  Decemvirats  gedacht  wird  (XLI  ̂ l,  9).  So  könnte  die 

Übergehung  des  Augurats  bei  der  Todesnachricht  des  Otacilius  immerhin  als  eine 

Flüchtigkeit  angesehen  werden,  zumal  da  auch  beim  Tode  des  Fabius  Verrucosus 
nur  die  e  i  n  e  seiner  zwei  geistlichen  Würden  erwähnt  wird  und  erst  anläßlich 
der  Ersatzwahl  von  beiden  die  Eede  ist;  freilich  stehen  hier  die  Nachrichten 

dicht  beieinander  (Liv.  XXX  26,  7  und  10).  Nicht  zwingend  ist  der  Einwand. 

Livius  hätte  die  Bekleidung  zweier  Priestertümer  durch  denselben  Otacilius  aus- 
drücklich hervorheben  müssen :  er  hat  auch  bei  C.  Marcius  Kutilus,  der  im  Jahre 

300  gleichzeitig  in  z  w  e  i  Kollegien  aufgenommen  wurde,  die  Identität  nicht  er- 
kannt oder  doch  nicht  angemerkt  (X  9,  2  o.  S.  63 f.),  und  der  vermißte  Gedanke 

ließe  sich  etwa  durch  Einschiebung  eines  Wortes  wie  einsdem  (also :  pontifex  factuf^ 

•In  locum  T.  Otacilii  C'rassi   augur  f actus  in  loaim  [citisdem]  T.  OtaciUi 

Grassi)  ohne  allzu  große  Gewaltsamkeit  herzustellen.  Dieser  oder  ein  ähnliche!' 
Ausweg  ist  mindestens  nicht  weniger  gangbar  als  der  von  Bar  dt  eingeschlagene  i)  ; 
die  Möglichkeit,  ja  die  Wahrscheinlichkeit  ist  vorhanden,  daß  Otacilius  in  der 
Tat  den  beiden  Kollegien  der  Pontifices  und  der  Augures  angehört  hat.  Ist  das 

richtig,  so  tritt  er  ganz  unmittelbar  den  zwei  hervorragenden  Männern  aus 

dem  Anfang  und  dem  Ende  des  3.  Jahrhunderts  zur  Seite,  die  allein  solcher 

Ehre  teilhaftig  waren,  dem  C.  Marcius  Eutilus  und  dem  Fabius  Verrucosus,  von 

denen  jener  der  erste  Mann  der  Plebs  und  dieser  der  des  Patriciats  in  seiner  Zeit 
war.  Dann  ist  aufs  neue  deutlich  und  deutlicher,  in  welch  hohem  Ansehen  die 

Otacilier  standen,  in  welch  enger  allseitiger  Verbindung  mit  den  Fabiern  und  in 

welch  einflußreicher  Stellung  innerhalb  der  Staatskirche. 

Und  noch  eine  andere  Beziehung  des  Otacilius  empfängt  dann  hellere  Be- 
leuchtung, die  zu  seinem  Halbbruder  Marcellus.  Auch  Marcellus  war  Mitglied 

des  Augurenkollegiums  mindestens  schon  ein  Jahrzehnt  vor  dem  Hannibalischen 

Kriege  (Plnt.  Marc.  2,  3  und  dazu  Bardt  a.  0.  20),  und  zwar  nach  dem  sachkun- 

1)  Bardt  setzt  statt  des  Namens  des  Otacilius  an  der  zweiten  Stelle  den  des  C.  Atüim 
Serranus,  dessen  Augurat  gc4egentlich  seiner  letzten  Erwähnung  bei  den  Comitien  für  216 
von  Liv.  XXII  35,  2  bezeugt,  aber  dessen  Tod  nicht  erwähnt  wird.  Doch  gibt  Bardt  a.  O. 
21  selbst  zu,  daß  dieser  Atilius  auch  der  Vorgänger  des  204  gestorbenen  M.  Pomponius 
Matho  und  nicht  des  Ti.  Sempronius  Longus  im  Augurenkollegium  gewesen  sein  kann,  so 
daß  die  Erwähnung  seines  Todes  an  einer  andern  Stelle  ausgefallen  wäre.  Zu  den  von  Klebs 
(PW  II  2097  Nr.  62)  zusammengestellten  Nachrichten  über  diesen  Atilier  ist  jedenfalls  hin- 

zuzufügen Liv.  XXIII  21,  7  (ebd.  2077  Nr.  11  und  20)  beim  Jahr  216  ohne  Cognomen: 
Duumviri  creati  M.  et  C.  Atüii  aedem  Concordüte,  quam  L.  Manlius  praetor  voverat,  dedicaverunt . 
Als  Manlius  den  Tempel  gelobte,  war  Atilius  mit  ihm  zusammen  in  Oberitalien  tätig  (Liv. 
XXI  26,  2.  39,  3.  Appian.  Hann.  5);  für  die  Weihung  war  er  als  Augur  ohnehin  geeignet 
und  wurde  deshalb  zum  Duumvir  erkoren,  ebenso  wie  er  als  Praetor  mit  der  Leistung  von 
Gelübden  beauftragt  wurde  (Liv.  XXI  62,  10),  Aveil  er  zugleich  ein  geistlicher  Würdenträger 
war.  Den  Beziehungen  dieses  Atiliers,  des  ersten  mit  dem  Beinamen  Serranus,  zu  den  älteren 

(o.  S.  56  ff.)  und  zu  der  Partei  der  Fabier  will  ich  nicht  nachspüren,  und  hinsichtlich  der  Seni- 
pronier  vermag  ich  nicht  über  Bardt  hinauszukommen. 
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iigcn  Urteil  eines  späteren  Nachfolgers  (Cic.  div.  II  77)  augur  optimus.  Fabius, 

Marcellus,  Otaeilius  bildeten  schon  der  Zahl  nach  ein  Drittel  des  ganzen  Kolle- 
;;!;iums,  durch  ihre  auf  anderen  Gebieten  bewährte  Einigkeit  die  geschlossenste 

Partei  innerhalb  de«  kleinen  Kreises  und  auf  Grund  ihrer  persönlichen  Eigen- 
schaften und  Ix-istungen,  ihres  Adels,  ihres  Alters,  ihrer  Erfahrung  die  stärkste, 

die  beherrschende.  Was  das  in  einer  Zeit  bedeuten  wollte,  die  von  starker  reli- 
giöser Erregung  ergriffen  war,  wie  die  ersten  Jahre  des  Hannibalischen  Krieges, 

hegt  auf  der  Hand.  Auch  die  Kirche  ist  wie  der  Staat  damals  zum  guten  Teile 

geleitet  worden  von  den  Fürsten  aus  dem  Fabischen  Hause,  und  das  Bündnis 

ihres  Hauses  mit  fremden,  in  den  römischen  Staat  aufgenommenen  Adelsge- 
schlechtern hat  die  Folge  gehabt,  daß  diese  Geschlechter  ihre  Häupter  ebenso  in 

die  geistlichen  Körperschaften  entsandten,  wie  in  die  Regierungsbehörden  und  an 

der  Umgestaltung  der  Religion  und  des  Kultus  ebenso  mitwirkten,  wie  an  der 

der  Verfassimg  imd  der  auswärtigen  Politik.  Wenn  griechischer  Glaube  und 

griechische  Bildung  bei  den  Oskern  früher  und  tiefer  Wurzel  geschlagen  hatten 

als  in  Rom,  so  haben  Adelsgeschlechter  oskischer  Herkunft  wie  die  Otacilier  von 

Benevent  bei  ihrer  Verpflanzung  nach  Rom  Hand  angelegt ;  die  Übertragung  des 

Kultes  der  Aphrodite  vom  Eryx  ist  ein  Beispiel  dafür. 

Ein  anderer  der  Wege  und  Umwege,  auf  denen  griechischer  Glaube  und 

Ritus  nach  Rom  eindrang,  war  der  über  Etrurien,  —  dasselbe  Etrurien,  mit  dem 
die  Fabier  in  alten  und  mannigfaltigen  Beziehungen  standen  (o.  S.  55 f.).  Wenn 

der  vierte  ihrer  Fürsten  die  etruskische  Disciplin  der  Auguren  wie  kein  zweiter 
Mann  in  Rom  beherrschte  und  anzuwenden  verstand,  so  wird  er  auch  in  dieser 

Hinsicht  an  die  alten  Familientraditionen  angeknüpft  haben;  seine  Vorfahren 

haben  ohne  Zweifel  nicht  weniger  als  er  am  religiösen  und  kirchlichen  Leben 

teilgenommen  und  in  den  Priesterschaften  eine  ständige  Vertretung  und  einen 

weitreichenden  Einfluß  gehabt.  Auf  Erörterung  von  bekannten  Traditionen, 

wie  der  über  die  Luperci  (PW  VI  1740)  oder  der  über  das  Fabieropfer  während 

der  keltischen  Okkupation  (ebd.  1768  Nr.  68),  soll  hier  verzichtet  werden,  und 
die  Priesterfasten  sind  von  Livius  in  der  ersten  Dekade  noch  nicht  verwertet 

worden;  aber  das  Zeitalter  der  Samniterkriege  bietet  doch  ein  Beispiel  dafür, 

wie  die  Fabier  einem  hervorragenden  Kenner  und  Bekenner  fremder  Glaubens- 
lehren in  Rom  für  seine  Saat  einen  guten  Ackerboden  bereiteten.  Es  handelt  sich 

um  die  Ogulnier. 

Die  Nachrichten  über  sie  sind  wenig  zahlreich  und  werden  daher  am  zweck- 
mäßigsten in  ihrer  chronologischen  Folge  verzeichnet. 

300.  Q.  und  Cn.  Ogulnius  bringen  als  Volkstribunen  das  Gesetz  durch,  daß  die 

Stellen  der  Pontifices  von  4  auf  8  und  die  der  Augures  von  4  auf  9  ver- 
mehrt und  die  neuen  Stellen  ausschließlich  mit  Plebeiern  besetzt  werden 

sollen  (Liv.  X  6.  3—9.  2). 
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296.  Cn.  et  Q.  Ogulnii  aediles  curules  aliquot  faeneratorihus  diem  dixerunt;  quo- 
rum  bonis  muUatis  ex  eo,  quod  in  publicum  redactum  est,  aenea  in  Capitolio 

limina  et  trium  mensarum  argentea  vasa  in  cella  lovis  lovemque  in  culmint 

cum  quadrigis,  et  ad  ficum  Ruminalem  simulacra  infaniium  conditorum 

urbis  sub  uberibus  lupae  posuerunt  semitamque  saxo  quadralo  a  Capena 

porta  ad  Martis  straverunt  (ebd.  33,  11  f.). 

292.  Q.  Ogulnius  überträgt  als  der  Führer  einer  zehnköpfigen  römischen  Ge- 
sandtschaft den  Kult  des  Asklepios  aus  Epidauros  nach  Kom,  infolge  einer 

im  Jahre  295  ausgebrochenen  Epidemie  auf  Grund  eines  Sibyllinischen 

Spruches  und  eines  daraufhin  392  gefaßten  Senatsbeschlusses  i). 
273.  Q.  Ogulnius  geht  mit  Q.  Fabius  Gurges  und  N.  Fabius  Pictor  als  römischer 

Gesandter  an  den  Königshof  von  Alexandreia  (Val.  Max.  IV  3,  9.  Dionys. 

XX  14,  1  s.  0.  S.  67). 

269.  Q.  Ogulnius  Gallus  Consul  mit  C.  Fabius  Pictor  (fehlen  bei  Cassiodor; 

Q.  Ogulnius  bei  Plin.  n.  h.  XXXIII 44  und  Eutrop.  II  16.  Kiuvtog  FdlXoc 
bei  Zonar.  VIII  7  Anf.,  Gallus  bei  Chronogr.  Hydat.  Chron.  Pasch.). 

257.  Q.  Ogulnius  L.  f.  A.  n.  Gallus  dict(ator)  [L]atinar(um)  fer(iaruni)  caussa 
(Fasti  Cap.). 

210.  M.  Ogulnius  et  P.  Aquilius  in  Etruriam  legati  ad  frumentum  coemendum, 

quod  Tarentum  portaretur,  profecti  (Liv.  XXVII  3,  9). 
196.  Bei  einem  Überfall  des  Consuls  M.  Marcellus  durch  die  Boier  fallen  illustres 

viri  aliquot,  inter  quos  tribuni  militum  de  legione  secunda  M.  Ogulnius  et 

P.  Claudius  (Liv.  XXXIII  36,  5). 

182.  M.  Ogulnius  Gallus  Praetor  urbanus  (Liv.  XXXIX  56,  5.  XL  1,  1.  16,  6). 

Unsicher  bleibt  das  Zeugnis  der  Münzen  des  Triumviralkollegiums  von  84 : 

sie  zeigen  auf  der  Eückseite  die  abgekürzten  Namen  Ocul.  Ver.  Gar.,  von  denen 

der  erste  meistens  Ocul(nius)   aufgelöst  und  mit  Ogulnius  gleichgesetzt  wird: 

gegenüber  der  Ansicht,  daß  alle  drei  Abkürzungen  nicht  Nomina,  sondern  Cog- 

1)  Livius  berichtet  den  Ausbruch  der  Epidemie  beim  Jahre  295  (X  31,  8),  ihre  Fort- 
dauer und  die  Befragung  der  Sibyllinischen  Bücher  beim  Jahre  293  (ebd.  47,  6  f.)  und  schließt 

diesen  Bericht  —  und  damit  die  erhaltene  erste  Dekade  — :  Inventum  in  libiis  Äesculapium 
cih  Epidauro  Moniam  arcessendum.  neque  eo  anno,  quia  hello  occupati  cmisules  crant,  quicquam 
de  ea  re  actum,  praeterquam  quod  unum  diem  Aesculapio  supplicatio  Juddta  est.  Verhandlung 
und  Beschluß  des  Senats,  Abreise  und  Heimkehr  der  Gesandten  fällt  ins  folgende  Jahr  292, 
dessen  Consuln  übrigens  noch  genug  kriegerische  Aufgaben  hatten;  am  ersten  Januar  von 
291  wurde  dann  der  neue  Tempel  geweiht.  Von  der  Gesandtschaft  spricht  am  genauesten 
Auct.  de  vir.  111.  22,  1 :  Bomani  ob  pestilentiam  r&^ponso  monente  ad  Acscidapium  Epidaura 
arcessendum  decem  legatos  principe  Q.  Ogulnio  (vgl.  dazu  }ILms  StE  II  682)  miserunt; 
Val.  Max.  I  8,  2  erwähnt  gleichfalls  legati  in  der  Mehrzahl  und  ganz  übereinstimmend  mit 
vir.  ill.  22,  2  Q.  Ogulni  legati  taberncuculum,  das  die  den  Gott  verkörpernde  heilige  Schlange 
aufgesucht  habe.  Über  die  anderen,  für  unsere  Zwecke  unergiebigen  Berichte  vgl.  E.  Schmidt 
Kultübertragungen  (Religionsgesch.  Vers.  u.  Vorarb.  VIII  2)  31-46  und  dazu  Wisse v,a 
Kel.  307,  3. 
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nomina  seien,  wollte  Willers  (Gesch.  der  röm.  Kupferprägung  70  f.)  jt;ne  Auffas- 
sung dadurch  stützen,  daß  er  in  der  Darstellung  Jupiters  auf  dem  Viergespann 

eine  Abbildung  der  Gruppe  sah,  die  296  von  den  Ogulnischen  Aedilen  auf  dem 

Capitol  errichtet  wurde;  der  Münzmeister  sei  der  Nachkomme  der  Aedilen  ge- 
wesen. Die  vorsichtige  Abwägung  des  Für  und  Wider  bei  Grueber  (I  333  Anm.) 

zeigt  die  Unsicherheit  dieser  Hypothese.  Da  nach  182  sonst  nirgends  Ogulnier 
vorzukommen  scheinen,  die  mit  den  älteren  in  Zusammenhang  stehen  könnten, 

-lieht  man  doch  wohl  besser  von  dem  Münzmeister  ab  i). 
Die  neun  Zeugnisse  über  die  Ogulnier  gliedern  sich  von  selbst  in  drei 

<  Jruppen,  erstens  die  beiden  über  Cn.  und  Q.  Ogulnius  aus  den  Jahren  300  und 

.■396,  zweitens  die  vier  über  Q.  Ogulnius  aus  den  Jahren  292 — 257,  und  drittens 
die  drei  über  M.  Ogulnii  aus  den  Jahren  210—182.  Ohne  weiteres  wird  man 
annehmen  dürfen,  daß  die  beiden  Ogulnier  der  ersten  Nachrichtengruppe  Brüder 

gewesen  sind  und  die  um  ein  Jahrhundert  jüngeren  der  dritten  ihre  Nachkommen. 

Der  Kriegstribun  von  196  M.  Ogulnius  und  der  gleichnamige  Praetor  von  182 

lüssen  unterschieden  werden  2);  der  Kommissar  des  Senats  von  210  wird  mit 

finem  von  ihnen  identisch  gewesen  sein.  Vor  der  Prüfung  der  Zeugnisse  dei' 
zweiten  Grupjx;  sei  auf  die  Beziehungen  zwischen  den  Ogulniern  und  den  Fabiern 

hingewiesen,  die  in  allen  dreien  zu  erkennen  sind.  Die  Wahl  der  beiden  Ogulnier 

zu  curulischen  Aedilen  für  296  erfolgte  im  vorhergehenden  Jahre  unter  dem 

vierten  Consulat  des  Q.  Fabius  Rullianus,  und  die  einzige  Wahl  eines  Ogulnierf- 
zu  einem  cürulischem  Amte  im  2.  Jahrhundert,  die  des  M.  Ogulnius  zur 
Praetur    für    182,    fand    ebenfalls   unter    dem   Consulat    eines    Fabiers    statt. 

lern  des  Q.  Fabius  Labeo  im  vorhergehenden  Jahre  (vgl.  PW  VI  1774). 
Nachfolger  der  beiden  Curulaedilen  im  Jahre  295  unter  dem  fünften  Consulat 

des  Q.  Fabius  Rullianus  wurde  dessen  Sohn  Q.  Fabius  Gurges,  und  ihrem  Bei- 

spiel folgte  er  auch  in  seiner  Amtsführung,  indem  er  aliquot  maironas  ad  popv- 
lum  stupri  damnatas  pecunia  multavit,  ex  quo  multaticio  aere  Veneris  aedem. 

■fuae  prope  circum  est,  faciendnm  curavit    (Liv.  X    31,  9).     Die  Entsendung 

1)  In  literarischen  Quellen  scheint  der  Name  überhaupt  nur  noch  bei  luvenal.  6,  352 
nachweisbar,  nicht  für  eine  historische,  sondern  für  eine  frei  erfundene  Gestalt,  der  eben  des- 

halb wie  einer  modernen  Romanfigur  der  Name  eines  längst  ausgestorbenen  Adelsgeschlechts 
beigelegt  wird.  Die  einzige  unter  die  republikanischen  aufgenommene  Inschrift  eines  Ogtdnitis, 
die  eines  Bäckers  (CIL  I  1017  =  VI  1958  und  9812  =  Dessau  7461)  gehört  allerdings  zu 

<iem  berühmten  Grabmal  seines  Zunftgenossen  M.  Vergilius  Eurysaces  (CIL  1 1017  =  VI  1958 
=  Dessau  7460),  so  daß  dieselben  beiden  Gentilnaraen  merkwürdigerweise  hier  zusammen 
begegnen,  wie  nach  der  gewöhnlichen  Auflösung  auf  den  Münzen  von  84.    Vgl.  noch  u.  S.  89, 1 . 

2)  Willems  (Le  senat  I  340)  hat  versehentlich  beide  miteinander  identifiziert.  Die 
Niederlage  durch  die  Boier  im  Jahre  196  ist  trotz  der  sonstigen  Abweichungen  gleichmäßig 
ton  den  Annalisten  Claudius  und  Valerius  zugestanden  worden  (Liv.  XXXIII  36,  15),  und 
daher  ist  die  Nachricht,  daß  dabei  ein  Kriegstribun  M.  Ogulnius  den  Tod  gefunden  habe, 
wohl  verbürgt. 
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de8  Q.  Ogulnius  nach  Epidauros  wurde  292  beschlossen,  als  Gurges  zum  ersten 

Male  Consul  und  sein  Vater  der  maßgebende  Leiter  des  ganzen  Staates  war  {vgl. 

PW  VI  1798  f.  18101).  273  führte  Gurges,  jetzt  nach  seinem  zweiten  Consulat 

und  der  Censur  selbst  der  erste  Mann  im  Staate,  als  Mitgesandte  nach  Alex- 
andreia  seinen  Geschlechtsgenossen  N.  Pictor  und  Q.  Ogulnius  (o.  S.  67),  und  269 

war  Q.  Ogulnius  in  dem  Consulat,  das  er  als  einziger  seines  Namens  bekleidete, 

Kollege  des  C.  Fabius  Pictor,  der  ohne  Zweifel  Bruder  des  nach  Alexandreia 

gegangenen  N.  Fabius  Pictor  war.  Überall  stößt  man  also  bei  der  Betrachtung 

der  Laufbahn  der  wenigen  bekannten  Ogulnier  auf  Mitglieder  des  Fabischen 

Geschlechtes,  und  zwar  auf  solche  von  dem  höchsten  Ansehen  und  Einfluß,  die 

am  ehesten  Neulingen  die  Wege  ebnen  konnten. 

Aber  es  handelt  sich  gar  nicht  um  Neulinge  in  der  Mehrzahl,  sondern  im 

weseaitlichen  nur  um  einen  einzigen.  Alle  Nachrichten  der  zweiten  Notizen- 

gruppe aus  den  Jahren  292 — 257  beziehen  sich  nämlich  auf  denselben  Quintus 

Ogulnius,  und  zwar  auf  den  in  der  ersten  Gruppe  mit  seinem  Bruder  Gaius  zu- 
sammen erwähnten  Tribunen  von  300  und  Aedilen  von  296.  Wollte  man  ver- 

suchen, die  insgesamt  sechs  Nachrichten  aus  vier  und  einem  halben  Jahrzehnt 

auf  mehrere  Q.  Ogulnii  zu  verteilen,  etwa  auf  einen  älteren  und  einen  jüngeren, 

so  müßte  man  doch  gewiß  die  letzte  Notiz  dem  jüngeren  zuweisen.  Gerade  sie 

gibt  für  den  Dictator  von  257  die  Vornamen  des  Vaters  und  Großvaters,  Lucius 
und  Aulus,  die  zu  verwerfen  kein  Grund  ist;  dann  könnte  aber  dieser  Dictator 

weder  Sohn  noch  Bruderssohn  des  etwaigen  älteren  Quintus  Ogulnius  sein,  son- 
dern es  müßte  sogleich  ein  weitverzweigter  Stammbaum  aufgestellt  werden, 

während  doch  das  geringe  Hervortreten  und  schnelle  Verschwinden  des  Ogulnier- 
namens  die  Annahme  einer  ganz  kleinen  Zahl  von  Familiengliedern  empfiehlt. 

Die  Vereinigung  der  sechs  Nachrichten  gibt  nun  aber  ein  besonderes  klares 

und  eigentümliches  Bild  eines  Mannes,  der  ein  Gegenstück  bietet  zu  anderen 

Zeitgenossen,  sowohl  patricischen  Fabiern  wio  Plebeiern  von  der  Art  des  C.  Mar- 

cius  Rutilus  Censorinus  und  des  Ti.  Coruncanius.  Die  ihm  zugeschriebenen  Ge- 

schäfte und  Handlungen  sind  fast  durchweg  nicht  rein  weltlicher,  sondern  ebenso- 
sehr auch  geistlicher  Natur.  Das  ist  zunächst  eine  Beobachtung,  die  für  die 

Glaubwürdigkeit  der  Nachrichten  selbst  spricht;  denn  Notizen  über  geistliche 

Angelegenheiten  bildeten  den  ältesten  Bestand  der  Überlieferung.  Es  genügt 

nun  kaum,  daß  Q.  Oguhiius  lediglich  „wegen  seines  religiös  bedeutsamen  Gesetzes 

als  der  gegebene  Leiter  einer  religiös  bedeutsamen  Aktion"  erschienen  sei  (E. 
Schmidt  a.  0.  46)  ;  er  hat  bei  der  Übertragung  des  Asklepioskultes  aus  Griechen- 

land nach  Rom  eine  so  aktive  Rolle  gespielt,  wie  sie  nicht  ein  reiner  Politiker 
übernehmen  konnte,  sondern  nur  ein  besonderer  Kenner  des  fremden  und  des 
heimischen  Glaubens  und  Kultus.  Daß  ihm  allein  im  Laufe  der  Jahrhunderte 

die  hohe  Ehre  zuteü  ward,  an  Stelle  der  Consuln  als  Dictator  das  Latinerfest  zu 

leiten,  ist  ebenfalls  nur  bei  einem  solchen  Manne  verständlich,  zumal  wenn  er 
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derselbe  war,  clor  schon  296  gerade  für  den  Kult  des  Jupiter  Sorge  getragen,  — 

denselben  Kult,  der  in  Kom  auf  dem  Capitol  und  in  Latium  auf  dem  Albaner- 

berge  seine  Stätte  hatte.  Ungewöhnliche  Vertrautheit  mit  griechischer  Sprache, 

Bildung  und  Sitte  war  für  den  Führer  der  Gesandtschaft  nach  Epidauros  erfor- 
derlich, mußte  aber  auch  bei  der  Auswahl  der  Vertreter  Roms  an  dem  glänzenden 

Hofe  der  Ttolemaeer  entscheidend  ins  Grewicht  fallen.  Endlich  läßt  die  Weihung 

der  berühmten  Gruppe  der  Wölfin  mit  den  Zwillingen  ein  entgegenkommendes 

Verständnis  sowohl  für  die  mythischen  und  historischen  Konstruktionen  der  grie- 

chischen Schriftsteller,  wie  für  die  Schöpfungen  ihrer  bildenden  Künstler  er- 

warten. So  ergibt  sich  das  Gesamtbild  einer  Persönlichkeit,  die  lange  Jahre  hin- 
durch von  den  Samnitischen  zu  den  Punischen  Kriegen  im  religiösen  und  geistigen 

Ijeben  der  Eömer  einer  der  Führer  gewesen  ist. 

Es  scheint  nicht  allzu  schwer,  zu  erkennen,  veraiöge  welcher  amtlichen  Stel- 
lung und  Eigenschaft  er  dazu  werden  konnte.  Er  war  ohne  Zweifel  Decemvir 

sacris  faciundis,  und  zwar  Magister  der  plebeischen  Hälfte  imd  das  geistige 

Haupt  des  ganzen  Kollegiums.  Diese  Priesterschaft  stand  denen  der  Pontifices 

und  Augures  an  Ansehen  und  Bedeutung  am  allernächsten,  war  aber  von  An- 

fang an  gleichmäßig  aus  Angehörigen  beider  Stände  zusammengesetzt  (vgl.  Wis- 
sowaRel.  534 ff, ;  o.S.9) ;  niemand  hatte  ein  größeres  Interesse  an  der  Ausdehnung 

der  ständischen  Gliederung  des  dritten  Kollegiums  auf  die  beiden  ersten  als  dessen 

Leiter,  und  Q.  Ogulnius  hat  im  Jahre  300  geraeinsam  mit  seinem  Bruder  als 

Volkstribun  das  bedeutsame  Gesetz  eingebracht  und  durchgesetzt.  Die  Ein- 
führung des  griechischen  Heilgottes  in  Rom  war  seit  langer  Zeit  der  erste 

wichtige  Schritt  zur  Hellenisierung  der  römischen  Religion  und  geschah  auf 

Geheiß  der  Sibyllinischen  Bücher  (vgl.  Wissowa  a.  0.  51) ;  nicht  nur  die  Deutung 

dieser  Sprüche,  sondern  auch  die  Ausführung  dos  Gebot^js  ücl  doch  in  erster 

linie  den  damit  betrauten  Decemvim  zu,  und  wenn  nicht  geradezu  das  voll- 

zählige Kollegium  die  Mission  nach  Epidauros  übernahm  i),  so  doch  sicherlich 

sein  angesehenstes  Mitglied;  Q.  Ogulnius  aber  war  der  Führer  dieser  Gesandt- 

schaft. Zu  allen  Zeiten  waren  die  Decemvirn  mit  griechische i-  Sprache,  Religion, 
Bildung  und  Sitte  vertrauter  als  die  Masse  ihrer  Landsleute,  und  alles  das  trifft 

auf  Q.  Ogulnius  zu;  ja  sogar  seine  besondere  Sorge  für  das  Capitolinische  Heilig- 

1)  Die  Zehnzalil  der  Gesandtcu  ist  befremdlicli  sowohl  au  sich  wie  im  Vergleich  mit 
der  ähnlichen  Sendung  von  205  nach  Pessinus,  bei  der  auf  diese  ältere  zurückgegriffen  wurde 
(Liv.  XXIX  11,  1).  Vorher  kommt  dieselbe  hohe  Zahl  von  Gesandten  nur  in  einem  der  Be- 

richte über  die  erste  Secession  vor,  der  ganz  ungeschichtlich  ist  (bei  Dionys.  VI  69,  3) ;  später 

wird  eine  Kommission  von  zehn  Legati  nur  bei  den  Avichtigsten  Vertragsschlüssen  und  ähn- 
lichen Geschäften  entsendet  (vgl.  Mms  StR  11  685.  Willems  Le  s^nat  II  505  If.),  und 

solche  diplomatische  Missionen  sind  von  jener  religiösen  so  verschieden  wie  eine  griechische 
jiQeaßela  von  einer  &£0}Qia.  Doch  die  Frage,  ob  etwa  das  ganze  Decemviralkollegium  die 
Reise  nach  dem  Asklepieion  antrat,  kann  hier  nur  aufgeworfen  und  nicht  weiter  verfolgt  wer- 

den.    Vgl.  über  Entsendung  von  Decemvim  ins  Ausland  noch  u.  S.  161. 
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tum  während  seiner  Aedilität  kann  damit  zusammenhängen,  daß  in  diesem  Heilig- 
tum auch  die  Sibyllinischen  Bücher  aufbewahrt  wurden,  der  Hauptgegetnstand 

des  Dienstes  der  Decemvirn. 

AußeKlem  gewinnt  nun  wiederum  sein  Verhältnis  zu  den  Fabiem  eine 

neuere  und  hellere  Beleuchtung,  denn  gleich  ihm  hat  dieses  patricische  Geschlecht 

sieh  um  den  Aufbau  und  die  von  hellenischem  Gneist  erfüllte  Umwandlung  des 

religiösen,  literarischen,  künstlerischen  Lebens  in  Kom  besonders  verdient  gemacht 

(vgl.  PW  VI  1742,  28 ff.).  Vielleicht  weist  schon  die  Einrichtung  eines  neuen  Ve- 
nuskultus durch  FabiusGurges  in  seiner  Aedilität  von  295  (o.S.85)  nach  ähnlichen 

Richtungen,  wie  die  Tätigkeit  des  Q.  Ogulnius  während  der  seinigen  im  Jahre  zu- 
vor und  während  seiner  epidaurischen  Mission  einige  Jahre  später;  doch  es  sei 

nur  asn  den  weniger  bekannten  Zweig  der  Fabii  Pictores  erinnert,  mit  denen  er 

auch  in  besonderen  Beziehungen  stand.  Der  Vater  der  beiden  Männer,  von  denen 

{{er  eine  der  Gefährte  des  Ogulnius  bei  der  alexandrinischen  Gesandtschaft  und 

der  andere  beim  Consulat  war,  erhielt  den  Beinamen  Pictor  wegen  der  Wand- 
bilder, mit  welchen  er  den  302  geweiht-en  Salustempel  auf  dem  Quirinal 

schmückte  (PW  VI  1835  f.  X  1029  f.,  vgl.  Wissowa  a.  0.  132);  er  zeigte  da- 

durch dieselbe  Neigung  für  die  bilde'nde  Kunst  des  Auslandes,  wie  die  Ogulnier 

bei  ihren  Weihgeschenken  von  296,  und  da  die  römische  Salus  mit  der  dem  As- 
klepios  zur  Seite  stehenden  griechischen  Hygieia  identifiziert  wurde  (vgl.  Wissowa 

a.  0.  308 f.),  läßt  sich  sogar  ein  bewußtes  Zusammenwirken  bei  der  Einbürgerung 

der  fremden  Heilgottheiten  vermuten.  Von  den  späteren  Fabiern  aus  dem  Hause 

der  Pictores  trägt  der  älteste  Annalist  am  Ende  des  dritten  Jahrhunderts  ganz 

ähnliche  Züge  wie  Q.  Ogulnius  aai  dessen  Anfang;  auch  er  war  mit  griechischer 

Sprache  und  Bildung  innig  vertraut,  ging  mit  einem  ähnlichen  Auftrage  zu  einer 

der  berühmten  hellenischen  Kultstätten,  stellte  die  Romulussage  literarisch  ganz 
entsprechend  dem  Erzbilde  der  Ogulnier  dar  und  ist  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

ebenfalls  Decemvir  Sacrorum  gewesen  (vgl.  u.  a.  PW  VI  1836 ff.).  Schließlich 

sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  der  mit  M.  Ogulnius  im  Anfang  des  2.  Jahr- 
hunderts näher  verbundene  Q.  Fabius  aus  dem  Hause  der  Labeonen  sich  ebenfalls 

wieder  mit  religiösen  und  literarischen  Dingen  befaßte  (ebd.  1775,  13 ff.).  Noch 

eine  Tatsache  erlangt  in  diesem  Zusammenhange  erhöhte  Bedeutung :  Erst  neuer- 

dings hat  Leuze  (Ztschr.  f.  Numismatik  XXXII  14—36)  die  Zuverlässigkeit 

des  Plinianischen  Datums  für  die  Einführung  der  Silberprägung  in  Eom  er- 
wiesen (n.  h.  XXXIII  44):  Q.  Ogulnio  C.  Fahio  consulihus;  jetzt  sehen  wir, 

daß  die  beiden  Consuln  nach  ihrer  ganzen  Geistesrichtung  diesen  wichtigen 

Schritt  zur  Annäherung  Roms  an  die  Welt  des  Hellenismus  mit  vollem  Bewußt- 
sein getan  haben. 

Die  spärlichen  Zeugnisse  haben  eine  gute  Ausbeute  ergeben;  das  Bild  des 

Q.  Ogulnius  steht  scharfumrissen  vor  unsern  Augen.  Unbedenklich  wird  er  für 

einen  der  angesehenen  italischen  Adligen  zu  halten  sein,  die  sich  in  jener  Zeit 
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durch  die  in  Kom  gebietenden  Fabier  zur  Übersiedlung  nach  der  Hauptstadt  be- 
stimmen ließen,  aber  hier  auch  sofort  eine  ihnen  gebührende  Stellung  in  Anspruch 

nahmen.  Er  war  gewiß  der  Sohn  eines  Stammes,  bei  dem  eine  ältere  und  höhere 

Kultur,  eine  stärkere  Hingabe  an  das  Griechentum  zu  finden  war,  als  in  Eom. 

Von  den  Namen  der  patricischen  Gentes  und  der  zuerst  emporsteigenden  Plebeier 

weicht  sein  Name  in  Klang  und  Bildung  auffällig  ab ;  er  erinnert  am  meisten  an 

den  der  praenestinischen  'Macolnii  oder  Magulnii,  von  denen  nur  ihre  Inschriften 
zeugen,  doch  auch  ein  wenig  an  solche  sicher  etruskische  Namen,  wie  den  der 

damals  in  Arretium  herrschenden  Cilnii  (Liv.  X  3,  2,  5,  13 ;  vgl.  PW  III  2545  f.) 

oder  den  jenes  Volnius,  qui  tragoedias  Txiscas  scripsit  (Varro  L.  L.  V  55 

vgl.  Teuffel-Kroll^  I  303),  und  für  den  Sprachforscher  steht  außer  Zweifel:  „Die 

Ogulnii   sind  ein  etruskisches  Geschlecht"  i).     Damit  erhält  zuletzt  noch 
eine  der  Notizen  über  die  späteren  Ogulnier  eine  Erklärung,  weshalb  nämlich  ge- 

rade einer  von  ihnen  im  Jahre  210  von  Etrurien  aus  die  Burg  von  Tarent  zu 

verproviantieren  hatte  (o,  S.  84) ;  die  alten  Verbindungen  mit  den  etruskischen 

und  wohl  auch  den  hellenischen  Bundesgenossen  Eoms  waren  noch  nicht  ver- 
gessen, als  die  Familie  schon  seit  einem  Jahrhundert  hier  lebte. 

Anhangsweise  sei  noch  einer  zwar  nicht  mit  den  Fabiern,  aber  mit  den  Ogul- 
Qiern  verknüpften  Familie  kurz  gedacht.  Zum  Magister  Equitum  ernannte  Q. 

Ogulnius  257  als  Dictator  für  die  Abhaltung  des  Latinerfestes  den  Träger  eines 
Gentilnamens,  der  sonst  nirgends  in  den  Fasten  vorkommt,  einen  M.  Laetorius 

M.  f.  M.  n.  Plancianus  (Fasti  Cap.).  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  läßt  es  sich 

wenigstens  wahrscheinlich  machen,  daß  die  Laetorii  ähnlichen  Anteil  wie  Ognil- 

nius  an  den  religiösen  Neuerungen  in  Rom  genommen  haben.  Der  einzige  von 

ihnen,  der  curulische  Ämter  während  des  Hannibalischen  Krieges  bekleidet  hat 

—  216  die  curulische  Aedilität  (Liv.  XXIII  30,  16)  und  210  die  Praetur 
(XXVI  23,  1.  XXVII  7,  11)  — ,  C.  Laetorivs,  zuletzt  194  als  Triumvir  coloniae 

deducendae  im  griechischen  Unteritalien  erwähnt  (XXXIV  45,  5),  ist  auch  Mit- 

glied des  Kollegiums  der  Deceravirn  gewesen  (XXVII  8,  4).  Von  einem  weit 
älteren  M.  LaeLorins.  angeblich  einem  primi  pili  centurio,  wird  berichtet,  das 

1)  Schulze  Eigenn.  150  f.  Unter  den  stadtrömischen  Inschriften  von  Ogulnii  CIL  VI 
23405-23431  gehurt  übrigens  vielleicht  noch  der  republikanischen  Zeit  an  23423:  M.  Oguh 
nius  I  M.  f.  Tro.  \  Rufus,  und  sicherlich  der  Augustischen  die  aus  dem  Columbarium  der 
Marcella  stammende  4632  =  Dessau  8161a:  M.  Ogulnius  \  M.  l.  Rufio  |  hie  est  et  non  |  est. 
Praenomen  und  Cognomen  legen  die  Annahme  eines  engeren  Zusammenhanges  zwischen  diesen 
beiden  Persönlichkeiten  nahe ;  doch  wie  sie  etwa  zu  den  älteren  Ogulnii  Galli  gestanden  haben 
können,  entzieht  sich  jeder  Vermutung.  Auch  über  den  Beinamen  Gallus  bei  jenen  wage  ich 
keinerlei  Hypothese  aufzustellen,  will  aber  doch  noch  auf  die  Vornamen  hinweisen:  Bei  dem 
Großvater,  Vater  und  Bruder  des  bedeutendsten  Ogulniers  konunen  die  drei  verachiedcnen 
und  ebenfalls  bei  den  Etruskern  üblichen  vor :  A.  Cn.  L.,  bei  ihm  und  den  folgenden  nur  die 
zwei  ausschließlich  römischen  Q.  und  M.,  die  gerade  bei  den  Fabiern  die  meistvcrwendeten  sind. 
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Volk  habe  ihm  im  Jahre  495  die  Weihung  des  ersten  Mercurtemjjels  an  Stelle 

eines  Pontifex  übertragen,  um  seiner  Verstimmung  gegen  die  Consuln  Ap. 

Claudius  und  P.  Servilius  Ausdruck  zu  geben  (Liv.  II  27,  6;  daraus  Val.  Max. 

IX  3,  ()  mit  leichter  Entstellung  des  Namens  zu  M.  Plaetorius) .  Es  mag  auf  sich 

beruhen,  ob  etwa  zur  Entstehung  dieser  Tradition  Feindschaft  zwischen  Serviliern 

und  Laetoriern  in  den  Tagen  Hannibals  beigetragen  hat  (vgl.  Liv.  XXX  39,  8; 

u.  S.  144 f.);  die  Nachricht  erregt  so,  wie  sie  gegebeii  wird,  sogar  bei  Livius 

einiges  Befremden  und  ist  offenbar  künstlich  in  die  Vorgeschichte  der  ersten 

Secession  der  Plebs  hineingezogen  worden.  Der  Kern  ist  zuverlässig;  der  Name 

des  Weihenden  war  bei  jenem  Tempel  überliefert,  wie  beim  Capitolinischen  der 

des  M.  Horatius  (vgl.  PW  VIII  2401  ff.)  oder  bei  der  Coucordiakapelle  der  des 

Cn.  Flavius  (vgl.  PW  VI  2527,  50),  und  die  Annalistik  suchte  sich  damit  abzu- 
finden, so  gut  oder  so  schlecht  sie  konnte ;  aber  „der  Bericht  über  die  Gelobung  des 

Tempels  fehlt  in  unsern  Quellen  und  damit  die  direkte  Angabe,  daß  sie  auf  Grund 

einer  Befragung  der  Sibyllinischen  Bücher  geschah"  (Wissowa  Eel.  304).  Es  ist 
also  sehr  wohl  möglich,  daß  jener  M.  Laetorius  die  Weihe  des  Mercurtempels  in 

einer  Zeit,  da  die  Plebeier  von  dem  Pontificat  noch  ausgeschlossen  waren,  als  De- 
cemvir  Sacrorum  vollzog,  und  damit  kommt  man  wieder  bei  den  Laetoriern  auf 

ähnliche  religiöse  Bestrebungen  und  Betätigungen  wie  bei  Q.  Ogulnius.  Auch 

Laetorius  ist  ein  etruskischer  Name  (vgl.  Schulze  a.  0.  187),  und  sein  erstes  siche- 
res Auftreten  in  Eom  gehört  in  dieselbe  Zeit  um  300,  wo  M.  Laetorius  Mergns 

trihunus  militaris  bei  Val.  Max.  VI  1,  11  =  Fdtog  AaLTooQiog  Msg^oq  inCxXriaiv 

inKpavijg  xaza  yivog  xal  xarä  tag  noXsfiixdg  rcgd^sig  ovx  äysvvrjg,  8v6c  zcav 

TayfxaToiv  i'^^iaQyog  änoSsix^sig  ev  to)  2ccvviux(p  noXsfJiqi  bei  Dionys.  XVI 
4,  2  wegen  sittlicher  Verfehlung  gegen  einen  Untergebenen  zur  Verantwortung 

gezogen  wurde.  Spätere  Laetorier  standen  dem  C.  Gracchus  und  dem  C.  Marius 

nahe,  aber  eine  Kenntnis  von  ihrem  alten,  wenn  auch  nichtrömischen  Adel  hat 

sich  doch  wohl  erhalten  und  den  Anlaß  gegeben,  daß  sie  unter  Caesar  oder 

Augustus  in  den  Patriciat  aufgenommen  wurden,  da  bei  Suet.  Aug.  5  im  ersten 

Jahrhundert  der  Kaiserzeit  ein  C.  Laetorius  adulescens  patricii  generis  als  letzter 
seines  Stammes  erscheint. 

IV.    Nachzügler   des    fremd  e  n    Adel  s. 

Der  zweite  Punische  Krieg  stellt  sich  der  späteren  Betrachtung  als  ein  Er- 
eignis von  so  ungeheurer  weltgeschichtlicher  Bedeutung  dar,  daß  sie  Mühe  hat, 

seiner  Bedeutung  für  die  Geschichte  des  römischen  Volkes  nach  allen  Seiten  hin 

gerecht  zu  werden.  Der  Historiker,  der  über  die  innere  Entwicklung  Koms  am 

tiefsten  nachgedacht  hat,  urt-eilte,  daß  dieser  Krieg  der  Zwietracht  und  dem 
Kampfe  zwischen  den  Patriciern  und  der  Plebs  ein  Ende  gemacht  habe  (SaUust. 

bist.  I  11  Maur.).    Hand  in  Hand  mit  der  festeren  Einigung  im  Innern  ging 
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die  schärfere  Absehließung  nach  außen.  Die  römische  Bürgerschaft  in  ihrer  Ge- 
samtheit und  ganz  entsprechend  ihre  herrschende  Gesellschaft  wünschteai  jetzt 

keine  weitere  Verstärkung  durch  fremde  Elemente,  sondern  zogen  es  vor,  die  er- 
worbenen Rechte  und  Vorteile  allein  zu  besitzen  und  zu  genießen.  Nach  dem 

Tode  des  vierten  Fürsten  aus  dem  Fabierhause  ist  es  der  Sieger  von  Zama  ge- 
wesen, der  am  ehesten  für  sich  und  sein  Geschlecht,  das  Cornelische,  und  zwar 

das  Haus  der  Scipionen,  einen  ähnlichen  Vorrang  vor  dem  übrigen  hohen  Adel  in 

Anspruch  nehmen  durfte;  aber  nur  er  selbst  und  sein  Enkel,  der  Zerstörer  Kar- 

thagos, haben  die  fürstliche  Stellung  wirklich  eingenommen  und  dabei  doch  be- 
ständig gegen  Ansprüche  und  Angriffe  anderer  Standesgenossen  zu  verteidigen 

gehabt;  weder  an  Dauer  noch  an  Stärke  hat  die  Cornelische  Vorherrschaft  dei- 

Scipionen  die  Fabische  der  Maximi  erreicht.  Auch  die  Einführung  fremdej- 
Geschlechter  in  den  Kreis  dos  heimischen  Adels  scheint  ihnen  nicht  in  gleichem 

Maße  geglückt  zu  sein ;  es  bedurfte  der  Einsetzung  des  ganzen  Schwergewichts 

ihrer  Persönlichkeit,  um  auch  nur  ihren  ergebensten  und  treuesten  Freunden, 

den  beiden  Laelii,  dazu  zu  verhelfen. 

Der  ältere  Scipio  hat  wie  dem  C.  Laelius,  so  auch  dem  M.'  Acilius  Glabrio 
die  Aufnahme  unter  die  Nobilität  verschafft,  so  daß  er  der  Stammvater  eines    - 

lange  blühenden  Geschlechts  wurde  (vgl.  u.  5.  Kap).  Daß  die  patricischen  Amts- 
genosson  dieser  beiden  Plebeier  im  Consulat  in  den  einander  folgenden  Jahren 

191  und  190  der  Vetter  und  der  Bruder  Scipios  waren  —  191  mit  Glabrio  P.    ; 

Scipio    Nasica    (PW    IV    1494—96)  und    190    mit   Laelius   L.    Scipio    (ebd.     ! 

1471—83)  — ,  ist  dafür  schon  Beweis  genug;  die  nähere  Begründung  hat  Gel- 

der  (Nob.  104 f.)   gegeben.    Noch  ehe  Glabrio  sein  erstes  curulisches  Amt  er- 
liielt,  unmittelbar  nach  Bekleidung  des  Tribunats,  ist  er  im  Jahre  200  Decemvir 

Sacrorum  geworden  (Liv.  XXXI  50,  5) ;  für  dieses  Priestertum  war  Verständnis 

griechischen  Glaubens  und  griechischer  Sitte  ein  Haupterfordernis,  und  davon  hat 

er  in  seinem  weiteren  Leben  manche  Proben  abgelegt,  besonders  im  Verkehr 

mit  dem  delphischen  ApoUon  (vgl.  Dittenberger  607 jff.),  mit  dessen  Heiligtum 

und  Kult  ja  die  römischen  Orakelbewahrer  die  meisten  Berührungen  hatten. 

Andere  seines  Hauses  nahmen  an  diesem  Verkehr  teil;  L.  x\cilius,  Sohn  des  Kaeso. 

ist  189  als  einer  der  ältesten  und  vornehmsten  römischen  ttoo^svo/,  in  Delphi 

verzeichnet,  der  Ahnherr  einer  zweiten  Linie,  der  Acilii  Balbi  (Dittenberger  585, 

119.    Mms  Sehr.  VIII  282,  2;  u.  S.  120).    Eine  Generation  später  wirkte  der  \ 

Senator  C.  Acilius  als  eifriger  Vermittler  griechischer  Bildung,  der  Dolmetscher    \ 

der  Philosophongesandtschaft  von  155  und  nach  Fabius  Pictor  der  bedeutendste    \ 
Bearbeiter  römischer  Geschichte  in  griechischer  Sprache  (Peter  Hist.  Rom.  rel. 

12  CXXIff.  49 ff.);  er  wird  ein  Sohn  des  M.'  Glabrio  gewesen  sein,  dessen 
Vater  ebenfalls   Gaius  geheißen  hatte.    Aber  schon  die  erste  Erwähnung  des 

Aciliernamens  in  Rom,  aus  Cassius  Hemina  (frg.  26  bei  Plin.  n.  h.  XXIX  12, 

vgl.  Klebs  PW  I  251,  29 ff.)  beim  Jahre  219,  deutet  auf  ein  näheres  Verhältnis 
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seiner  Träger  zu  griechischer  Kultur.  Daher  ist  es  recht  wahrscheinlich,  daß  die 

Pamilic  ursprünglich  in  Unteritalien  heimisch  war,  einem  der  vom  Hellenismus 

tiefer  erfaßten  italischen  Stämme  angehörte  und  durch  die  philhellenischen 

Scipionen  nach  Eom  gezogen  wurde.    Da  liegt  es  nahe,  den  Namen  Acilius  zu 

\  vergleichen  mit  Ot-acüius,  dem  des  Beneventaner  Geschlechts,  das  um  etwa  ein 
Menschenalter  früher  durch  die  Fabier  dem  römischen  Adel  zugeführt  worden 

war  und  manche  verwandten  Züge  aufweist  (o.  S.  71  ff.);  freilich  hat  W.  Schulze 

(Eigenn.  454  f.,  vgl.  131.  440)  die  Verschiedenheit  der  Vokalquantität  in  dem 

gemeinsamen  Stamme  aci  scharf  betont,  und  einer  der  italischen  Praetoren  von 

90,  also  aus  einem  angesehenen  Geschlecht,  mit  dem  Namen  Vid-acilius  (nicht 
ludacüius,  vgl.  Viereck  zn  Appian.  b.  c.  I  181),  ist  in  Asculum  Picenum  zu 

Hause  gewesen  (Appian.  a.  0.  207);  doch  unter  den  von  Schulze  130  f.  aus  In- 

schriften gesammelten  fünf  Namen  gleicher  Endung  Am-acilnis,  Ar-acüius, 

Aud-acilius,  Fund-acilius,  lun-acilius  ist  immerhin  der  letzte  aus  Capua  belegt 
(CIL  X  4197:  lunachiUa  P.  f.  Gal). 

Ein  zweiter  Fall  der  Heranziehung  neuer  Elemente  aus  dem  hellenisierten 

Süden  Italiens  durch  Scipio  läßt  sich  nur  in  etwas  breiterer  Ausführung 

darlegen.  Seine  erste  Großtat  war  die  Überraschung  und  Gewinnung  der  feind- 

lichen Hauptstadt  in  Spanien  im  Jahr  209.  Darauf  entbrannte  ein  heftiger  Wett- 
streit zwischen  den  Mannschaften  des  Landheers  und  der  Flotte;  jeder  Teil  be- 

hauptete, bei  der  Einnahme  Neukarthagos  das  Beste  geleistet  zu  haben;  die 

Legionen  forderten  die  Corona  Muralis  für  einen  ihrer  Centurionen,  die  See- 
soldaten für  Sex.  Digitius  socius  navalis;  die  Befehlshaber  traten  für  ihre  Leute 

ein:  sociis  C.  Laelius  praefectus  classis   aderat  (Liv.  XXVI  48,  6f.); 

<ler  Feldherr  selbst  fand  schließlich  keinen  andern  Ausweg,  um  die  leidenschaft- 

liche Erregung  und  Eifersucht  der  Truppengattungen  zu  beschwichtigen,  als  in- 
dem er  die  Auszeichnung  beiden  Bewerbern  gleichmäßig  verlieh  (ebd.  13). 

Der  von  der  Marine  vorgeschlagene  hat  gewiß  dem  Gegenkandidaten  im  Hange 

nicht  nachgestanden  und  wird  einer  ihrer  Offiziere  gewesen  sein;'  solchen 
Männern  wurde  mit  der  militärischen  Dekoration  gern  aucii  als  weitere  Be- 

lohnung das  Bürgerrecht  gegeben  i). 
In  der  Tat  begegnet  der  Name  Sex.  Digitius  in  den  Fasten  der  nächsten 

.lahrzehnte.  Bei  den  Wahlen  für  194  erhielt  P.  Scipio  selbst  zum  zweiten  Male 
das  Consulat,  und  von  den  Praetoren stellen  wurden  die  patricischen  mit  drei 

Cornelischen  Geschlechtsgenossen  besetzt,  unter  denen  sein  ihm  besonders  nahe- 

stehender Vetler  P.  Scipio  Nasica  war  —  die  Kinder  beider  verheirateten  sich  mit- 

einander (s.  S.  101  f.),  —  und  die  e  i  n  e  plebeische  Stelle  ward  Sex.  Digitius  zu- 
j    teil;  l)ei  der  Bestimmung  der  praetorischen  Provinzen  fielen  die  spanischen  eben 

1)  Schon  die  damals  von  Scipio  verfügte  Einstellung  der  Flottenmannschaften  ins  Land- 
heer (Polyb.  X  35,  4  f.  Liv.  XXVII  17,  Gf.)  bedeutete  für  sie  im  allgemeinen  eine  Beförderung. 

—  Über  einen  ganz  ähnlichen  Wettstreit  nach  dem  ersten  römischen  Seesiege  vgl.  Polyb.  1 24,  3. 
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diesen  beiden  Praetoren  Nasica  und  Digitius  zu  (Liv.  XXXIV  42,  4.  43,  7). 

Damals  war  der  Held,  der  vor  fünfzehn  Jahren  das  spanische  Karthago  erobert, 
hatte,  der  erste  Mann  in  Rom;  er  wies  seinen  Verwandten  und  Freunden  Ehren 

und  Ämter  in  und  wird  es  verstanden  haben,  bei  der  Losung  um  die  Provinzen 

jeden  unwillkommenen  Zufall  auszuschalten,  so  daß  nach  Spanien  Statthalter 

kamen,  die  dort  Bescheid  wußten,  sei  es  vom  Vater  her  wie  Nasica,  sei  es  von 

eigener  Tätigkeit  her  wie  Digitius.  Der  letztere  hat  sich  diesmal  in  verantwort- 
licher Stellung  durchaus  nicht  bewährt,  sondern  schwere  Verluste  erlitten  (Liv. 

XXXV  1,  If.  2,  3);  nichtsdestoweniger  ist  er  190  wieder  in  Ansehen  und  in 

l'ätigkeit,  aber  freilich  unter  dem  Consulat  des  L.  Scipio  und  des  C.  Laelius;  als 
der  erstere  mit  seinem  berühmten  Bruder  zum  Syrischen  Kriege  aufbrach,  er- 

nannte er  Sex.  Digitius  zu  einem  der  drei  Legaten,  die  die  Flotte  aus  den  unter- 

italischen Seestädten  zusammenziehen  sollten  (Liv.  XXXVII  4,  2)  ;  die  persön- 
lichen Verbindungen  und  der  Wirkungskreis  des  Digitius  sind  wieder  dieselben 

wie  im  Jahre  209.  Dann  wird  174  eine  Gesandtschaft  nach  Makedonien  ge- 
schickt, bestehend  aus  C.  Laelius,  einem  patricischen  Consular  und  Sex.  Digitius 

(Liv.  XLI  22,  3) ;  die  beiden  Parteigenossen  der  Scipionen  hängen  noch  ganz 

80  miteinander  zusammen  wie  35  Jahre  zuvor.  Später  begegnet  Sex.  Digitius 
noch  172  als  einer  von  drei  Kommissaren  für  Getreideaufkäufe  in  Unteritalien 

(Liv.  XLII  27,  8)1)  und  170  als  Tribunus  Militum  in  Makedonien.  Doch  die 
letztere  Angabe  verdient  ein  Wort  der  Erläuterung:  Ilaec  et  alia  haud  prospere  in 

Macedonia  gesta  ex  Sex.  Digitio  Iribuno  militum,  qui  sacrificii  causa  Romam  vem- 
rat,  sunt  audita,  sagt  Livius  XLIII  11,  1  und  fährt  fort,  der  Senat  habe  darauf- 

hin eine  schärfere  Kontrolle  der  Kriegführung  in  Makedonien  und  andere  Maß- 
regeln angeordnet  und  die  Wahlen  abhalten  lassen,  bei  denen  Q.  Mareius  Philrppus 

zum  zweiten  Male  und  Cn.  Servilius  Caepio  gewählt  wurden  (s.  S.  151  ff.).  'Man 
muß  sich  erinnern,  daß  im  Jahre  170  bereits  zum  dritten  Male  nacheinander  zwei 

Plebeier  das  Consulat  innehatten,  und  daß  die  schlaffe  und  erfolglose  Krieg- 
führung die  höchste  Unzufriedenheit  bei  der  Regierung  in  Rom  erregte;  Sex. 

Digitius  gab  mit  seinem  Bericht  den  unmittelbaren  Anlaß  dazu,  daß  sich  der 

Senat  ermannte  und  diesen  Zuständen  ein  Ende  machte.  Dann  war  aber  Digitius 
nicht  ein  beliebiger  junger  Offizier,  sondern  ein  besonderer  Vertrauensmann  des 

Senats  oder  wenigstens  einer  mächtigen  Partei  im  Senat;  er  kann  ganz  wohl 

derselbe  gewesen  sein,  der  sich  vierzig  Jahre  zuvor  die  Sporen  erworben  hatte, 

so  daß  sämtliche  Nachrichten  der  Livianischen  Annalen  auf  eine  einzige  Per- 
sönlichkeit zu  beziehen  sind.    Ein  solcher  Mann,  der  Jahrzehnte  hindurch  im 

1)  Der  eine  seiner  Kollegen  in  der  Kommission  ist  T.  luventius,  derselbe,  der  194  der 
eine  seiner  beiden  plebeischen  Kollegen  in  der  Praetur  gewesen  war,  mit  vollem  Namen 
T.  luventius  Thalna.  Er  ist  der  erste  aus  diesem  tusculanischen  Adelsgeschlecht,  der  es  zu 
einem  curulisi  hen  Amte  in  Eom  brachte  (s.  o.  8.  48, 1),  und  war  demnach  auch  wieder  ein  An- 

hänger und  Günstling  der  Scipionenpartei. 
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öffentlichen  Leben  gestanden  hat  und  zu  dem  Kreise  des  Scipio  und  des  Ltvelias 

gehörte,  wird  auch  dem  geistigen  und  dem  geistlichen  Leben  nicht  fremd  ge- 
bliehen sein;  die  Notiz,  er  sei  vom  makedonischen  Kriegsschauplatz  sacrifim 

causa  nach  Rom  gekommen,  hat  wahrscheinlich  eine  gute  Grundlage. 

Doch  beachtenswert  ist  vor  allem  die  Seltenheit  des  Namens  Digitim  im  all- 

gemeinen. In  der  Literatur  kommt  er  sonst  nirgends  vor;  auf  Inschriften  be- 
gegnet von  Personen  höheren  Standes  nur  ein  Arvale  im  Jahr  145  n.  Chr.  (CIL 

VI  32379  =  Dessau  5038  Z.  29);  unter  den  Tausenden  von  stadtrömischen 

Grabsteinen  sind  nur  drei  von  Digitiern  (CIL  VI  16851—3,  alle  mit  Praenomeai 
D.) ;  in  den  Registern  der  Inschriften  der  meisten  italischen  Landschaften  sucht 

man  den  Namen  ganz  umsonst  (vgl.  auch  Schulze  Eigenn.  96,  4).  Die  ein- 
zige Ausnahme  macht  die  alte  Griechenstadt  Poseidonia,  die  latinische  Kolonie 

Paestum ;  hier  findet  sich  der  Name  wiederholt  in  guter  Zeit  und  noch  bei  einem 

Duumvir  im  4.  Jahrhundert  n.  Chr.  (CIL  X  477,  3.  483  {=  Dessau  6448]. 
493  f.) ;  hier  wird  er  heimisch  gewesen  sein.  Gerade  aus  den  Jahren  210  und  2Q9, 

in  denen  Scipio  in  Spanien  seine  Laufbahn  begann,  wird  berichtet,  daß  Paestum 

ein  Kontingent  zur  römischen  Seemacht  stellte  (Liv.  XXVI  39,  5)  und  sich 

durch  seine  Bundestreue  auszeichnete  (ebd.  XXVII  10,  8).  Das  alles  vereinigt 

sich  zwanglos  zu  einem  Gesamtbilde:  Jener  Sex.  Digitius  wird  der  Führer  der 

von  Paestum  gestellten  Schiffe  gewesen,  zum  Lohn  für  die  guten  Dienste,  die 

seine  Gemeinde  und  er  persönhch  geleistet,  in  die  römische  Bürgerschaft  und  in 

den  Senat  aufgenommen  worden  und  als  getreuer  Anhänger  der  Scipionen  viele 

Jahre  in  Rom  politisch  tätig  gewesen  sein;  das  Seewesen  blieb  das  vornehmste 
Feld  seiner  WirksamJceit,  und  seine  unteritalische  Heimat  und  die  von  hier  zu 

erreichenden  überseeischen  Gebiete  im  Westen  und  Osten  blieben  ihr  bevorzugter 
Schauplatz.  Der  angesehene  Mann  aus  der  Stadt  des  Poseidon  stand  vielleicht 

noch  in  manchen  Beziehungen  zu  dem  großen  Scipio,  der  bei  seiner  ersten  großen 

Unternehmung,  der  gegen  das  spanische  Karthago,  sich  auf  den  Beistand  des 

hellenischen  Meergottes  Poseidon  berief  und  bei  seiner  zweiten  und  größeren,  der 

gegen  das  afrikanische  Karthago,  denselben  Schutz  erflehte  i)  ;  auch  war  ja 
Scipio  in  jenen  Gegenden  Italiens  begütert  (o.  S.  51). 

Von  leiner  Verteilung  der  verschiedenen  Nachrichten  auf  verschiedene  Per- 
sönlichkeiten mit  Namen  Digitius,  wie  sie  nach  dem  Vorgange  Früherer  noch  von 

mir  (PW  V  544)  vorgenommen  wurde,  kann  unbedenklich  abgesehen  werden. 

Nur  ein  Sex.  Digitius  ist  nachweisbar,  Altersgenosse  des  Scipio  und  des  Laeliuß, 

bei  seinem  ersten  Auftreten  gegen  30,  bei  seinem  letzten  gegen  70  Jahre  alt. 

ij  Über  die  Hilfe  Poseidons  bei  Neukarthago  Polyb.  X  11,  7.  14,  12  (vgl.  Liv.  XXVI 
45,  9),  über  die  beim  Aufbruch  nach  Afrika  Appian.  Lib.  13  (dazu  Wissowa  Kel.  227  f.,  1), 
sowie  Enn.  Scipio  10  Vahlen2  (p.  214).  Eine  Berücksichtigung  der  Untersuchungen  über  die 
Einnahme  Neukarthagos,  besonders  der  von  Ed.  Meyer  (Berl.  Sitzungsber.  1916,  1091  f.)  würde 
zu  weit  auf  Abwege  führen. 
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Vielleicht  hätte  er  es  bis  zum  Consulat  bringen  können,  wenn  nicht  die  Scipio- 

tiißche  Partei  gestürzt  worden  wäre;  nun  ist  er  wenigstens  in  die  Liste  der  Praie- 
toren  eingetragen  worden,  und  zwar  auch  hier  als  einziger  seines  Namens,  wie 
hundert  Jahre  zuvor  in  die  Consularfasten  ein  Coruncanius,  ein  Curius,  ein 

Fabricius  (o.  S.  61  f.).  Hat  er  überhaupt  Erben  seines  Namens  hinterlassen,  so 
vermochten  sie  nicht,  den  von  ihm  erworbenen  Hang  zu  behaupten,  geschweige 

denn  noch  höher  aufzusteigen.  Die  kürzere  Dauer  der  Scipionenmacht  setzte  ihre 

nach  Eom  von  auswärts  zugezogenen  Freunde  in  Nachteil  gegenüber  denen  der 
Fabier  im  3.  Jahrhundert. 

Glücklicher  war  ein  anderer  jüngerer  Mann  etruskischer  Herkunft,  Perperna. 

[>er  Name  fällt  dadurch  auf,  daß  er  in  den  Consularfasten  der  einzige  von  ganz 

unrömischer  Bildung  ist,  der  vor  dem  Bundesgenossenkriege  verzeichnet  steht  (o. 

S.  47).  Ob  er  in  einem  ]>estimmten  Teile  Etruriens  heimisch  war,  ist  nicht  mit 
Bestimmtheit  zu  ermitteln:  man  wird  am  liebsten  an  einen  von  den  Grenzen  des 

römischen  Gebietes  entfernteren  und  von  der  Eomanisierung  später  ergriffenen 

denken  wollen,  und  damit  ist  die  Fundstatistik  der  von  Schulze  Eigenn.  88  ange- 
führten etruskischen  Inschriften  in  lateinischer  Sprache  wohl  zu  vereinigen.  Der 

erste  Consul  aus  dieser  plebeischen  Familie  ist  der  von  130,  M.  Perperna, 

lex  den  Aristonikos  schlug,  aber  noch  in  Asien  starb;  sein  Sohn  gleichen 

Namens  ist  147  geboren,  gelangte  92  ebenfalls  zum  Consulat,  86  zur 
Censur  und  starb  in  höchstem  Alter  mit  98  Jahren  49  (DG  IV  369).  Der 

wahlleitende  Consul  von  131,  der  dem  Vater  zum  Consulat  verhalf,  war  L. 

Valeriup  Flaccus  (s.  5.  Kap.),  und  der  maßgebende  Consul  von  93,  dessen  Zu- 
stimmung für  den  Sohn  notwendig  war,  ist  wieder  ein  Valerius  Flaccus  gewesen; 

im  Anfang  des  Jahres  86,  als  der  Sohn  Perperna  zur  Censur  befördert  wurde, 

ward  gleichzeitig  ein  dritter  Valerius  Flaccus,  der  Bruder  des  zweiten,  an 

Stelle  des  soeben  verstorbenen  Marius  zum  Consul  gewählt.  In  diesem  letzten 

Jahre  ist  nur  die  Zugehörigkeit  zur  demokratischen  Partei  für  beide  Männer  als 

das  einigende  Band  zu  erschließen ;  doch  offenbar  standen  die  Perpernae  mit  den 

Valerii  Flacci  schon  viel  länger  in  Verbindung  und  dankten  ihnen  die  Ein- 
führung in  die  Nobilität.  Aber  auch  an  ein  anderes  patricisches  Geschlecht 

müssen  sie  sich  angeschlossen  haben,  an  die  Claudier.  Denn  der  Amtsgenosso 

des  Sohnes  im  Consulat  von  92  war  ein  C.  Claudius  Pulcher  (PW  III  3856 

Nr.  302),  und  der  des  Vaters  im  Jahr  130  nach  dem  Tode  des  ihm  anfangs  zur 

Seite  stehenden  L.  Lentulus  (ebd.  IV  1368  Nr.  192)  war  ein  älterer  Claudier 

aus  demselben  Hause  gewesen  (ebd.  III  2667  f.  Nr.  11).  Es  ist  nicht  etwa  der 

Zufall  gewesen,  der  im  Jahr  92  den  Perperna  mit  einem  Claudier  zusammen- 
führte und  der  im  Jahr  130  seinen  Vater  bei  der  Wahl  eines  Suffectconsuls 

leitete,  sondern  die  Perpernae  waren  dem  Claudischen  Geschlecht  verpflichtet  seit 

ihrem  Eintritt  in  die  römische  Bürgerschaft.   Der  erste  überhaupt  erwähnte  von 
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ihnen  ist  168  von  dem  in.  lllyrien  kommandierenden  Ap.  Claudius  Centho  (ebd. 

2694  Nr.  103)  an  König  Genthios  geschickt  und  von  diesem  gegen  das  Völker- 
recht als  Kundschafter  gefangengesetzt  worden  (Liv.  XLIV  27.  11.  30,  11. 

32,  1—4.  Appian.  Maced.  18,  1  vgl.  Illyr.  9.  Plut.  Aem.  Pauli.  13,  1),  was  den 
unmittelbaren  Anlaß  zur  Eröffnung  der  Feindseligkeiten  gegen  den  Illyrier  gab. 

Dieser  M,  Perperna  wird  um  200  geboren  und  der  Vater  des  Consuls  von  130  ge- 
wesen sein,  dessen  eigene  Geburt  in  das  dritte  Jahrzehnt  des  2.  Jahrhunderts  zu 

setzen  und  so  mit  dem  überlieferten  Geburtsjahr  seines  Sohnes,  147,  durchaus 

verträglich  ist.  Der  vierte  M.  Perperna  ist  der  bekannte  Unterfeldherr  und 

Mörder  des  Bertorius,  der  als  Praetor  von  82  (Groebe  bei  DG  IV  369  f.,  12)  um 

122  geboren  sein  dürfte,  was  wiederum  zu  den  übrigen  Daten  stimmt.  Eine  frei- 
lich an  mehreren  Fehlern  leidende  Erzählung  (Val.  Max.  III  4,  5;  vgl.  dazu 

Mms  StE  III  200,  1;  Strafr.  858.  Geizer  Nob.  41,  5)  gibt  an,  der  Vater 

des  Consuls  von  130  habe  seinen  Sohn  überlebt  und  sei  wegen  unberechtigter 

Anmaßung  des  Bürgerrechts  infolge  der  Anordnungen  von  12(5  aus  Kom  aus- 
gewiesen worden;  es  ist  klar,  daß  nur  der  Anschluß  an  ein  angesehenes  patri- 

cisches  Geschlecht  oder  an  mehrere  Geschlechter  ihm  die  Aufnahme  in  die  regie- 
rungsfähige römische  Gesellschaft  verschafft  hat.  In  näheren  Beziehungen 

zu  dem  Kreise  der  Claudii  Pulchri  und  der  Perpernae  standen  noch  die  Marcii 

Philippi.  Bei  den  Consulwahlen  für  93  wurde  neben  dem  Patricier  C.  Valerius 

Flaccus  ein  Homo  Novus  M.  Herennius  gewählt,  während  L.  Philippus  wider 

Erwarten  durchfiel  (Cic.  Mur.  36:  Brut.  166  vgl.  PW  VIII  664  Nr.  10);  für 

das  folgende  Jahr  92  wagte  dieser  wohl  kaum,  sich  zu  bewerben,  da  er  weder  von 

dem  Plebeier,  dem  er  unterlegen  war,  noch  von  dessen  einflußreicherem  patri- 

cischen  Kollegen  Förderung  erwarten  konnte;  C.  Claudius  Puleher  und  M.  Per- 
perna wurden  gewählt.  Aber  unter  deren  Consulat  erneuerte  er  seine  Bewerbung 

für  das  nächste  Jahr  91,  und  jetzt  mit  Erfolg;  der  Claudier  war  nämlich  der 

Bruder  seiner  Mutter  (Cic.  de  domo  84.  PW  III  2886  Nr.  386),  und  dadurch 

kam  er  auch  mit  Perperna  in  Verbindung,  denn  86  würde  er  mit  diesem  zu- 

sammen Censor.  Für  einen  Bruder  des  M.  Perperna,  der  dank  den  alten  Fami- 

lienbündnissen mit  55  Jahren  noch  zum  Consulat  gelangte,  darf  man  den  C.  Per- 
perna halten,  der  vielleicht  unter  seinem  Consulat  92  die  Praetur  bekleidete 

oder  für  das  nächste  Jahr  erhielt  und  daraufhin  als  Legat  im  Bundesgenossen- 

kriege angestellt,  doch  wegen  Unfähigkeit  wieder  abgesetzt  -wurde  (Appian.  b.  c. 
I  179  183),  und  für  eine  Tochter  desselben  M.  Perperna  die  Perpernia,  die 

gegen  64  unter  den  Priesterinnen  der  Vesta  eine  der  ältesten  war  i)  und  dem- 

1)  Perpernia  wird  c^enannt  in  dem  bekannten  Bericht  über  die  Cena  aditialis  des  Flamen 
Martialis  L.  Lentulus  Niger  um  64  (Macrob.  Sat.  III  13,  11  vgl.  PW  IV  1391  Nr.  234, 
Klose  Eöm.  Priesterfasten.  Diss.  Breslau  1910,  24):  In  tertio  ti-Minio  (cubueruntj  Popilia, 
Perpennia,  Licinia,  Arruntia  mrgines  VestaJes  et  ipsius  uxor  PuUicia  flmninica  et  Sempronia 
socTus  eius.    Die  vier  Vestalinnen  erhielten  vermutlich  ihre  Plätze  nach  dem  Alter  angewiesen ; 
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nach  um  die  Zeit  des  höchsten  Ansehens  ihrer  Familie  dazu  gewählt  sein  mag. 

Gegen  die  letztere  Vermutung  läßt  sich  einwenden,  daß  der  Altersunterschied 

zwischen  dem  Sertorianer  M.  Perperna  und  der  Vestalin  größer  erscheint,  als  es 

bei  Greschwistern  amzunehmen  ist;  aber  es  kommt  nicht  viel  darauf  an.  Jeden- 

falls sind  vier  Generationen  bekannt,  in  denen  der  Sohn  stets  das  Praenomen 

Marcus  empfing  und  von  denen  die  Vertreter  der  ersten  und  dritten  durch  Lang- 

lebigkeit ausgezeichnet  waren,  die  der  zweiten  und  vierten  vorzeitig  endeten.  Die 

einzigen  außerdem  erwähnten  Perpemae,  ein  Gaius  und  eine  Tochter,  hängieii 

sicherlich  mit  Jenen  aufs  engste  zusammen.  Daß  nur  diese  eine  Familie  in 

Rom  in  Blüte  stand,  ist  schließlich  auch  daraus  ersichtlich,  daß  auf  stadtrömischen 

Grabinschriften  von  Perpemae  (CIL  VI  23931  —  56)  mindestens  jeder  zweite 

sich  selbst  oder  seinen  Patron  Marcus  nennt  (vgl.  23937,  39—41,  44  f.  48,  52  f., 

auch  8328  =  I  932).  Genealogie  und  Lebenszeit  der  Familienglieder  stellen  sich 
in  einem  einfachen  Bilde  dar: 

M.  Perperna 

*  um  200.    Gesandter  168.    f  gegen  120. 
! 

M.  Perperna 

*  um  175.     Consul  130.     f  129. 

M.  Perperna  C.  Perperna 

147.    Consul  92.    Censor  86.    t49.  Praetor  um  92.    Legat  90. 

M.  Perperna  Perpernia 

122.    Praetor  82.    f  72.  *  um  100.   Vestalin  um  92.   f  nach  64. 

.,den  beiden  andern  lag  offenbar  der  Dienst  am  Herde  der  Vesta  ob"  (Klose  a.  0.  42,  5),  aber 
auch  sie  sind  bekannt.  Im  Jahre  69  wird  Fonteia  erwähnt  (Cic.  Font.  46—49),  die  nach 
Kloses  richtiger  Bemerkung  (a.  0.  42)  vor  91,  dem  Todesjahr  ihres  Vaters  (PW  VI  2841  f. 
Nr.  2)  geweiht  worden  ist;  sie  kann  sehr  wohl  noch  um  64  am  Leben  gewesen  sein.  Der- 

selben Zeit  gehört  Fabia  an,  die  letzte  bekannte  patricische  Vestalin,  Halbschwester  von 
Ciceros  Frau  Terentia,  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  im  Jahre  58  noch  am  Leben  (PW  VT 
1885  f.  Nr.  172.  Klose  a.  0.  41).  Fabia  war  im  Jahr  73  wegen  Inzests  mit  Catilina  an- 

geklagt und  freigesprochen  worden,  zugleich  mit  anderen  Vestalinneii.  Von  einer  solchen 
Anklage  wurde  nach  Plut.  Grass.  1,  3  f.  auch  Licinia  betroffen,  eine  Verwandte  des  M.  Crassus, 
mit  dem  sie  den  verbotenen  Umgang  gehabt  haben  soll  (Plut.  a.  0.),  und  des  L.  Murena. 
dessen  Kandidatur  im  Jahre  63  sie  unterstützte  (Cic.  Mur.  73),  gewiß  die  Teilnehmerin  au 
dem  Festmahl  des  Lentulus.  Da  Prozesse  dieser  Art  nicht  allzu  häufig  gewesen  sein  dürften, 
wird  der  Prozeß  der  Fabia  und  der  Licinia,  des  Catilina  und  des  Crassus  nur  ein  einziger 
gewesen  sein,  natürlich  mit  starkem  politischen  Beigeschmack ;  die  demokratische  Partei  griff 

in  Catilina  und  Crassus  zwei  Anbänger  Sullas  an,  die  ja  auch  später  eng  miteinander  ver- 
bunden waren  (vgl.  DG  IV  98.  V  422.  444),  und  hat  trotz  der  Freisprechung  an  der  Schuld 

der  Angeklagten  noch  nach  Jahren  festgehalten  (Plut.  Cato  min,  19,  3).  Die  Vestalin  Licinia, 
die  jünger  als  Perpernia  war,  stand  also  um  64  auch  bereits  längere  Zeit  im  Dienst  der  Göttin  ; 
die  Priesterinnen  waren  damals  wohl  durchweg  schon  recht  reife  Jungfrauen. 

Münz  er,  Rom.  Adel. 



Drittes  Kapitel 

Alter  Adel  in  neuer  Zeit. 

I.    Fürstenhäuser    und    n  i  e  d  e  r  e  i-    Adel. 

Obgleich  die  innere  und  äußere  Entwicklung  des  römischen  Staates  im 
4.  und  3.  Jahrhundert  nicht  überraschend,  sprunghaft  und  ruckweise,  sondern 

langsam  und  stetig  vor  sieh  ging,  vermochten  doch  nicht  alle  seine  Glieder 

gleichen  Schritt  mit  ihr  zu  halten.  Manche  der  alten  Adelsgeschlechter,  die 

nach  der  Beseitigung  des  Königtums  die  Führung  übernommen  hatten,  fanden 

sich  schwer  in  die  veränderte  Lage,  traten  zurück  und  verschwanden  im  Dunkel ; 

andere  wurden  für  längere  Zeit  verdrängt  und  tauchten  erst  später  wieder  auf, 

um  entweder  nach  kurzer  Erhebung  endgültig  unterzugehen  oder  um  zu  neuem, 
helleren  und  bis  zum  Ende  d^  Freistaats  dauernden  Glänze  aufzugehen.  Die 

Grenze  der  Zeiten  bezeichnet  auch  dafür  die  Licinisch-Sextische  Verfassungs- 
reform; mit  Recht  hat  Mommsen  in  der  Übersicht  der  patricischen  Geschlechter 

die  nur  vor  dem  Jahre  366  als  consularisch  nachweisbaren  von  den  übrigen 

getrennt  (RF  I  103  ff.) .  Aber  auch  die  übrigen  sind  nach  ihrem  Ansehen 
und  ihrem  Schicksal  verschieden. 

Die  Unterscheidung  nach  Maiores  Gentes  und  Minores  Gentes  ist  bei  der 

Spärlichkeit  und  Dürftigkeit  der  Zeugnisse  schwer  zu  fassen  (o.  S.  11  f.): 

aber  selbst  wenn  diese  vollständig  schwiegen,  würde  die  vergleichende  Betrach- 
tung der  Geschichte  der  einzelnen  Gentes  lehren,  daß  sie  im  Range  einander 

nicht  völlig  gleichstanden.  Die  Aemilier,  Claudier,  Cornelier,  Fabier  und 

Valerier  sind  fast  die  einzigen,  die  sich  gleichmäßig  in  allen  Jahrhunderten  der 

Republik  oder  doch  ohne  auffallend  lange  Unterbrechung  in  Blüte  und  Ansehen 

erhielten,  die  sich  in  mehrere  gleichzeitig  blühende  Äste  noch  in  der  sicher 

geschichtlichen  Zeit  verzweigten  und  die  nach  manchen  zuverlässigen  Einzelheiten 
der  Tradition  den  übrigen  Patriciern  überlegen  erscheinen,  als  etwas  Besonderes, 

als  ein  höherer  Adel,  als  eine  Art  Fürstenstand ;  sie  sind  es  nun  gerade,  denen 

die  Principes  Senatus  bis  ins  letzte  Jahrhundert  des  Freistaats  ausschließlich 

entnommen  wurden.  Mommsen,  der  den  Anspruch  auf  die  erste  Stimme  im 
Gemeinderat  als  das  Kennzeichen  und  Merkmal  der  Gentes  Maiores  erkannte, 

stellt  noch  die  Manlier  zu  jenen  fünf  Geschlechtern  (RF  I  258  f.  StR  III  31. 

868).  Beim  Jahre  209  berichtet  Livius  (XXVII  11,  9 ff.)  über  die  contentio 

inter  censores  de  principe  legendo,  wobei  der  patricische  Censor  M.  Cornelius 
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€ethegu8  morem  traditum  a  patribus  sequendum  aiehat,  ut  qui  primus  csnsor 

fx  iis  qui  vivereni  fuisset,  cum  principem  legerent,  und  deshalb  den  T.  Manliuß 

Torquatos  vorschlug,  aber  schließlich  seinem  plebeischen  Kollegen  nachgeben 

mußte,  der  den  Fabius  Verrucosus  erkor,  qiiem  tum  principem  Romanae  civi- 
tatis esse  vel  Hannihale  iudice  victunis  esset  (o.  S.  55).  Es  ist  also  von  einem 

Manlier  oder  für  ihn  der  Anspruch  auf  die  Vormannschaft  im  Senate  erhoben, 

aber  nicht  durchgesetzt  worden.  Seine  Begründung  ruhte  auf  dem  Staatsrecht, 

nicht  auf  den  gentihcischen  Ordnungen;  indes  den  Menschen,  die  unter  der 
Herrschaft  der  Gesetze  aufgewachsen  sind  und  keine  festere  Gemeinschaft  als 

die  staatliche  kennen,  pflegen  die  älteren  Formen  der  Gesellschaftsvcrfassung 

fremd  zu  werden,  und  dem  Forscher,  der  das  System  des  durchgebildeten  Rechtes 

darstellt,  lie^t  das  Zurückgehen  bis  zu  seinen  Ursprüngen  und  Vorstufen  fem; 

daher  darf  gegen  den  patricischen  Censor,  gegen  den  antiken  Berichterstatter 

und  gegen  den  modernen  Gelehrten  (Mms  StR  III  967,  1.  969  f.)  die  Ver- 
mutung geäußert  werden,  daß  sich  der  plebeische  Censor  auf  das  ältere 

Recht  stützte,  auf  das  in  vorgeschichtliche  Zeiten  hinaufragende,  auf  die  Rang- 
folge der  Geschlechter.  Daß  er  daneben  noch  andere  Beweisgründe  zu  seinen 

Gunsten  vorbringen  konnte,  nicht  allein  den  von  Livius  angeführten  der  einzig 

dastehenden  Persönlichkeit  des  Fabiers,  sondern  auch  den  rechtHchen  der  Un- 

gültigkeit der  seinerzeit  von  dem  Manlier  übernommenen  Censur  (s.  u.), 

s5teht  dem  nicht  im  Wege;  zudem  ist  bei  der  Spannung  zwischen  Fabiem  und 

Comehem  damit  zu  rechnen,  daß  der  damahge  Censor  Cornelius  einen  neuen 

Grundsatz  des  Staatsrechts  aus  geschichtlichen  Tatsachen  erst  ableitete  und 

verteidigte,  weil  er  ihn  gegen  einen  politischen  Gegner  anwenden  konnte.  Es 
kann  also  nicht  als  sicher  angesehen  werden,  daß  das  Manlische  Geschlecht  im 

Range  jenen  anderen  gleichgestanden  hat,  wenn  es  ihnen  auch  an  Ehren  und 
Taten,  an  Ruhm  und  Dauer  am  nächsten  kam.  Noch  andere  Gentes,  wie  die 

Sulpicier,  bleiben  wenig  hinter  ihnen  zurück;  aber  die  zusammenhängende  Er- 
forschung ihrer  Geschichte  ist  hier  nicht  möglich;  nur  auf  einzelne  kann  näher 

eingegangen  werden. 

Als  der  greise  Fabius  Verrucosus  im  Jahre  205  seinem  Sohne  die  Grabrede 

halten  mußte  (s.  u.  Anhang),  blieb  ihm  schwerlich  verborgen,  daß  seinem  Ge- 
schlecht die  fürstliche  Stellung,  die  es  so  lange  eingenommen  hatte,  in  Zukunft 

kaum  mehr  beschieden  sei.  Die  Zeiten  hatten  sich  überhaupt  geändert,  so  daß 

eine  im  Grunde  unrepublikanische  Würde  ohne  Rechtsbruch  nicht  leicht  zu  er- 
werben und  zu  behaupten  war;  außerdem  aber  machten  andere  Geschlechter  den 

Fabiern  schon  seit  langer  Zeit  und  mit  wachsendem  Erfolge  den  Rang  streitig, 

keines  mehr  als  das  Comelische.  Schon  seine  weite  Verzweigung  und  seine 

große  Kinderzahl  gab  ihm  einen  erhebUchen  Vorsprung  vor  anderen  mehr  und 

mehr  zusammenschmelzenden  Adelsgeschlechtem;  schon  hatte  das  Haupt  des 

Hauses  der  LentuU  in  den   Jahren   220—213  die  höchste  geistUche   und  die 
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höchste  weltliche  Würde  als  Pontifex  Maximus  und  Princeps  Senatus  vereinigt 

(PW  IV  1378  Nr.  211;  u.  4.  Kap.) ;  jetzt  aber  hatte  das  Haus  der  Scipionen 

-in  denn  jungen  P.  Scipio  einen  Vertreter,  der  Kom  von  der  Großmacht  zur 
Wieltmacht  emporführte  und  selbst  zum  Höchsten  berufen  war.      Wenn  nach 

der  Feststellung  der  späteren  Kömer  das  Fabische  Geschlecht  das  einzige  war 

und  blieb,  aus  dem  tres  continui  principes  senatus  hervorgegangen  sind   (Plin. 

n.  h.  VII  133  8.  o.  S,  53),   das   also   wirklich    einmal  eine   erbliche   Fürsten- 
würde   in   dem   republikanischen  Staate   besessen   hat,    wie  die  Oranier  in   den 

iJieder landen,  so  stand  nach  ihrer  Überzeugung  dem  Cornelischen  Geschlecht 

noch   Größeres  in   Aussicht.      Nur  gelegentlich  des   Verhörs   der    Catilinariei 

erfahren   wir,   daß   der  Angesehenste   von  ihnen,  P.  Lentulus,  versichert   habe 

ex  fatis  SibylUnis   haruspicumque   responsis,  se  esse    tertium   illum    Cornelium, 

ad  quem  regnum  huius  urbis  atque  imperium  pervenire  esset  necesse;  Cinnam 

ante  se  et  Sullam  fuisse  (Cic.  Cat.  III  9  vgl.  11.  IV  2.  12.    Sali.  Cat.  47,  2. 

Flor.  II  12,  8.   Plut.  Cic.  17,  4.   Appian.  b.  c.  II  15) ;  nach  der  herrschenden 

Ansicht  ist  dieser  Spruch  eine  Fälschung  jener  Zeit,  als  die  alten  Sibyllinischen 

Bücher  beim  Brande  des  Capitols  zugrunde  gegangen  waren  und  die  Welt  unter 

dem  Eindruck  der  Sullanischen  Alleinherrschaft  stand  (vgl.  DG  II  453.    Wis- 
sowa  Rel.  537,  4).     Aber  schon  Quintilian  V   10,   30  hat  gut  bemerkt,   daß 

doch  ein  nomen  gar  manchmal  et  ipsum  alicuius  cogitationis  attulit  causam, 

ut  Lentulo  coniurationis,  quod  libris  SibylUnis  haruspicumque  responsis  dominatio 

dari  tribus  Corneliis  dicebatur,  seque  cum   tertium   esse  credebat  post  Sullam 

Cinnamque,  quia  et  ipse  Cornelius  erat.     Die  willkürliche  Deutung  ist  kein  Be- 
weis der  späten  Entstehung;  die  geheimnisvolle  Weissagung  kann  um  ein  halbes 

Jahrhundert  älter  sein,  aus  jenen  Tagen  stammen,  da  das  bekannte  Androgynen- 
orakel  entstand  (vgl.  Wissowa  Rel.  539,  3),  da  von  den  großen  königsgleichen 

Corneliem  der  zweite,  der  jüngere  Africanus,  ein  frühes  und  unwürdiges  Ende 
genommen  hatte,  und  da  düstere  Wolken  die  Zukunft  Roms  und  der  Welt  ver- 

hüllten; vielleicht  hatte  der  Verfasser  gar  den  hochstrebenden  Mann  im  Auge, 
der  durch  seine  Mutter  ein  Cornelier  und  der  echte  Enkel  des  ersten  Africanus 

war,    C.  Gracchus.y^n    die    erhabenen   Heldengestalten  der  beiden  Africani 
knüpfte  der  Glaube  und  Aberglaube  des  Volkes  mit  begreiflicher  Vorliebe  an; 

noch  Caesar  nahm  Rücksicht  auf  einen  ähnlichen  alten  Orakelspruch   ixQrjafio^) 
Ttvt  naXaKjj  Plut.),  daß  der  Name  Scipio  in  Afrika  stets  Glück  und  Sieg  ver- 

heiße, also  nach  jenen  beiden  hier  noch  ein  dritter  zu  erwarten  sei  (Plut.  Caes. 

52,  2.    Suet.  Caes.  59.    Dio  XLII  57,  5.  58,  1),    und   die   offenbar   ernsthaft 

erwogenen  Pläne,  dem  jungem  Africanus  förmlich  monarchische  Gewalt  zu  über- 

tragen, kleidete  Cicero   in  das   Gewand  einer  Zukunftsoffenbarung  durch   den 
älteren    (rep.  VI  12  vgl.  I  31;  u.  5.  Kap.).     Tatsache  ist,    daß  dem  älteren 

Africanus  schon  nach  der  Befreiung  Spaniens  von  der  karthagischen  Herrschaft 

di£  Königskrone  der  iberischen  Halbinsel  angeboten  wurde  (Polyb.  X  40,  2  ff. 
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Liv.  XXVII  19,  3ff.),  und  daß  seiner  Tochter  nach  dem  Tode  ihres  Gemahls 

Ti.  Gracchus  von  dem  Könige  von  Ägypten  seine  Hand  und  somit  nach  Ptole- 

mäischem  Hausgesetz  die  Hälfte  seines  Königtums  angetragen  wurde  (Plut. 

Ti.  Gr.  1,  7)  ;  im  Westen  und  im  Osten,  bei  den  unabhängigen  Stämmen  der 
Barbaren  und  in  den  Staaten  der  hellenistischen  Kulturwclt,  genossen  Scipio 

und  sein  Geschlecht  das  Ansehen  von  Königen,  und  seine  Tochter  hätte  dasselbe 

Los  wählen  können,  wie  Caterina  Cornaro. 

Aber  es  soll  hier  weder  Scipios  Persönlichkeit  und  Stellung  gezeichnet 

Werden  i),  noch  auch  die  Geschichte  seiner  Familie  und  Partei  behandelt  werden; 

nur  was  sich  aus  den  Untersuchungen  über  andere  Persönlichkeiten  und  Fami- 
lien dafür  ergibt,  kann  als  Beitrag  dazu  dienen.  Lehrreich  ist  aber  schon  eine 

(Tbersicht  dessen,  was  von  den  Familienverhältnissen  der  beiden  Africani  zu- 
verlässig bekannt  ist  (S.  102).  Um  der  größeren  Klarheit  willen  läßt  sie  auch 

so  nahe  Verwandte  des  älteren  Africanus  beiseite  wie  seinen  Bruder  L.  Scipio 
Asiaticus  und  die  Söhne  seiner  zweiten  Tochter,  die  beiden  Gracchen,  sowie 

andere  seiner  Vettern,  während  Berücksichtigung  der  Familie  seiner  Frau 

zweckmäßig  sein  dürfte. 
Sowohl  bei  den  Kindeni  wie  bei  den  Enkeln  des  Africanus  heiraten  sich 

die  nächsten  Blutsverwandten,  seine  ältere  Tochter  den  Sohn  seines  Vetters  und 

<ier  Sohn  seines  Sohnes  die  Tochter  seiner  jüngeren  Tochter;  in  diesem  Falle 

ist  es  also  die  Ehe  zwischen  Geschwisterkindern,  zwei  Enkeln  desselben  Groß- 

vaters, eben  des  Africanus;  in  dem  andern  Falle  haben  die  Kinder  von  Brudera- 
söhnen  den  Bund  miteinander  geschlossen,  so  daß  der  daraus  hervorgegangene 

P.  Scipio  Nasica  Serapio  sowohl  von  väterlicher  wie  von  mütterlicher  Seite 

her  Unirenkel  desselben  L.  Scipio,  des  Consuls  von  259,  war.  Durch  diese  Wechsel- 
heiraten ist  die  auseinanderstrebende  Familie  immer  aufs  neue  zusammengeführt 

und  zusammengehalten  worden;  dadurch  wurde  die  Mischung  des  Blutes  wieder 

aufgefrischt  und  die  Reinheit  des  Blutes  gesteigert;  es  ist  eine  Abschließung 

des  vornehmsten  römischen  Adelsgeschlechts,  die  schon  etwas  an  die  in  den 

Geschwisterehen  gipfelnde  Inzucht  der  Ptolemaeerdynastie  in  derselben  Zeit  ge- 
mahnt 2).     Denn  es  handelt  sich  dabei  keineswegs  um  vereinzelte  Ausnahmen, 

1)  Grundlegend  tür  jeden  künftigen  Versuch  ist  der  Aufsatz  Ed.  Meyers  Berl.  Sitzungsber. 
1916,  1068  ff.  Diese  Behandlung  Scipios  durch  einen  wahren  Historiker  kann  es  jedem  zum 
Bewußtsein  bringen,  wie  schablonenmäßig,  verschwommen  und  unwirklich  das  Porträt  des 
Mannes  ist,  das  eine  moderne  Galerie  von  ähnlichen  eröffnet.  Der  fleißige  Maler  (Birt  Köm. 

Gharakterköpfe.  2  Leipzig  1916,  16  ff.)  hat  bedauert,  kein  Porträt  einer  Kömer  in  darin  auf- 
nehmen zu  können  (a.  0.  4)  und  hat  diesen  Mangel  neuerdings  durch  ein  Idealporträt  zu 

ersetzen  gesucht  (Aus  dem  Leben  der  Antike.  Leipzig  1918,  1—20);  auch  dieses  scheint  mir 
nicht  sonderlich  geraten  zu  sein. 

2)  Freilich  braucht  man  deshalb  noch  nicht  zu  den  ziemlich  anfechtbaren  Vermutungen 

über  erbliche  Belastung  der  beiden  Gracchen  zu  neigen,  die  P.  Fraccaro  Studi  eull'  eta  dei 
Gracchi  I  40  kürzlich  vorgetragen  hat. 
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sondern  trotz  des  Conubiums  zwischen  Patriciern  und  Plebeiern  werden  eben- 

bürtige Ehen  die  Eegel  geblieben  und  bei  der  unaufhaltsam  abnehmenden 

Familien-  und  Kopfzahl  der  Patricier  oft  genug  zwischen  so  nahen  Verwandten 
geschlossen  worden  sein.  Aus  dem  Erbbegräbnis  der  Scipionen  stammt  z.  B. 
die  Grabschrift  einer  Paulla  Cornelia,  Tochter  eines  Gu.  Cornelius  und  Gattin 

eines  (Cornelius  Scipio)  Hispallus,  jedenfalls  dem  2.  Jahrhundert  angehörig 
und  jedenfalls  Beleg  für  eine  Heirat  zwischen  Angehörigen  eines  und  desselben 

Geschlechtes,  des  Cornelischen  (Dessau  10  vgl.  PW  IV  1600  Nr.  445),  vielleicht 

gar  desselben  Hauses,  des  Scipionischen ;  ein  weiteres  Beispiel  ehelicher  Ver- 
bindung derselben  Familie,  der  von  Cn.  Scipio  Calvus  abgeleiteten  der  Hispalli 

imd  der  Nasicae,  mit  dem  andern  blühenden  Hause  des  Cornelischen  Geschlechts 

in  jener  Zeit,  den  Lentuli,  bietet  eine  gelegentliche  Anspielung  Ciccros  (har. 

resp.  22  vgl.  PW  IV  1595  f.  Nr.  411.  DG  II  340).  Ein  Gegenstück  dazu, 

auch  noch  aus  dem  2.  Jahrhundert,  aus  einer  wiederum  mit  den  Scipiones 

Nasicae  verschwägerten  (vgl.  u.)  und  trotz  ihrer  Plebeität  zum  höchsten  Adel 

gerechneten  Familie  ist  aus  Cic.  de  div.  I  104  zu  entnehmen:  Ein  (Caecilius) 
Metellus  war  in  erster  Ehe  vermählt  mit  einer  CaeciUa  und  führte  nach 

deren  Tode  ihre  Schwestertochter  heim,  suchte  also  seine  beiden  Frauen  im 

Kreise  der  nächsten  Verwandtschaft  (vgl.  PW  III  1234  Nr.  133).  Bei  der 

Häufigkeit  solcher  Verwandtenheiraten  konnte  evS  auch  nicht  sonderlich  be- 
fremden, wenn  Vater  und  Sohn  zwei  Schwestern  zur  Ehe  begehrten;  das 

hat  nämlich  Cn.  Pompeius  im  Jahre  61,  als  er  eine  ähnliche  Stellung  wie 

seinerzeit  die  beiden  Africani  im  Staate  einnahm,  getan  (Plut.  Pomp.  44,  2; 

Cato  30,  2  vgl.  DG  IV  491.  V  173.  210,  4),  und  dafür  fand  er  nicht  nur  ein 

Vorbild  an  Lysimachos  von  Thrakien,  der  gleichzeitig  für  sich  und  für  seinen 

Sohn  um  Töchter  des  Ptolemaeos  Soter  warb  und  das  Jawort  erhielt  (Plut. 

Demetr.  31,  5  vgl.  Strack  Dynastie  der  Ptolemaeer  181),  sondern  auch  unter 

der  Aristokratie  seines  eigenen  Volkes  und  seiner  eigenen  Zeit:  L.  Marcius 

Philippus,  der  Consul  von  56,  und  sein  Sohn  gleichen  Namens,  der  Consul  von 

38,  waren  mit  zwei  Schwestern,  und  zwar  Nichten  Caesars,  verheiratet  (PIE 
II  338  M   173). 

Aber  nicht  allein,  wenn  der  Fortbestand  eiiiei-  Familie  auf  natürlichem 
Wege  gesichert  werden  soUte,  sah  sich  der  hohe  Adel  zunächst  im  engeren  und 

engsten  Kreise  um,  sondern  auch  wenn  zu  dem  künstlichen  Mittel  der  Adoption 

gegriffen  werden  mußte.  Wie  schon  Mommseu  (RF  I  75  f.)  bemerkte,  stand 

zwar  rechtlich  der  Aufnahme  eines  Plebeiers  in  ein  patricisches  Haus  nicht^^ 

im  Wege,  aber  hing  tatsächlich  in  älterer  Zeit  daran  ein  gewisser  Makel,  so  daß 

es  gewiß  kein  Zufall  war,  wenn  nur  Sprößlinge  der  Aemilier  und  der  Serviliei- 
von  dc3i  Cornelii  Scipiones  und  den  Fabii  Maximi  dieser  Ehre  gewürdigt  wurden. 
Doch  das  ging  noch  viel  weiter,  denn  der  Knabe,  den  der  kinderlose  Sohn  des 

'Altern  Scipio  Africanus  sich  zum  Erben  erkor,  stand  ihm  bereits  von  Geburt  nahe, 
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was  auch  Plutarch  anmerkt  (Aem.  Pauli.  5,  4:  t6v  d^  vetovSQOv  [seil.  Alfiiliov 

vlov]  ̂ ÄcpQixavov  2xrjni(ovog  viog  oiv expiov  ovva  ^efisvog  2xrjni(avöc 
TVQogTjYogevae),  und  zwar  so  nahe  wie  kaum  ein  anderer  Verwandter,-  war 
tler  Sohn  des  Bruders  seiner  Mutter,  war  bereits  Neffe  des  großen  Africa- 
üus,  ehe  er  durch  die  Adoption  sein  Enkel  wurde.  Als  ob  diese  zwiefachen 

Bande  den  jungen  Aemilius  noch  nicht  fest  genug  an  den  Africanus  fesselten, 
wurde  er  noch  durch  ein  drittes  an  ihn  gekettet,  die  Verheiratung  mit  seiner 

leiblichen  Enkelin.  Daß  diese  Heirat  lediglich  von  der  Familie  gefordert  wurde, 

ohne  daß  Neigung  und  Wille  des  jungen  Paares  auch  nur  das  geringste  mitzu- 
sprechen hatten,  kann  hier  einmal  mit  Bestimmtheit  behauptet  werden,  weil 

Sempronia  ij  rej)  2xini(ovi  yufiovfisvri  Sia  SvafioQcpiav  xal  änaidCav  ovt 

iarsQysTO  ovt   satsgyev  (Appian.  b.  c.  I  83). 
Das  zeigt  nun  auch  die  Kehrseite  der  Sache,  nämlich  daß  diese  vorsorgliche 

Familien politik  doch  nicht  imstande  war,  Liebe  und  Eintracht  zu  erzwingen. 

Es  kam  dahin,  daß  nach  dem  Tode  des  Jüngern  Africanus  seine  eigene  Frau 

und  Schwiegermutter  der  Mitschuld  an  seinem  Ende  bezichtigt  wurden  (PW  IV 

1458,  30ff.  1459,  31  ff.  1594,  lOff.).  Bekannt  ist  der  Gkigensatz  zwischen  dem 

Jüngern  Africanus  und  seinem  Schwager  Ti.  Gracchus,  und  erst  recht  bekannt 

der  zwischen  P.  Scipio  Nasica  Serapio  und  demselben  Ti.  Gracchus,  der  sich 

Avirklich  bis  zum  äußersten  verschärfte,  obgleich  beide  Männer  durch  ihre  Mütter 

rechte  Vettern  und  Enkel  des  altern  Africanus  waren  (a.  0.  1503,  14ff.).  Die 

Anfänge  dieser  Feindschaft  gingen  auf  die  Väter  zurück,  denn  der  ältere  Ti. 

Gracchus  hatte  zwar  als  Consul  von  163  seinem  Schwager  P.  Scipio  Nasica 

Corculum  zum  Consulat  verholfen,  dann  aber  nachträglich  —  wie  es  heißt,  aus 

religiösen  Bedenken  —  die  Wahl  rückgängig  gemacht  (a.  0.  1498,  45  ff.)  ;  das 
ist  schwerlich  vergessen  und  verziehen  worden. 

Noch  einige  weitere  Beobachtungen  lassen  sich  an  diese  Stammtafel  der 

Scipionen  anknüpfen.  Die  eine  ist,  daß  uns  doch  nur  ein  recht  kleiner  Teil 

von  solchen  durch  Wechselheirat  entstandenen  Verbindungen  zwischen  den  Adels- 
familien bekannt  ist,  und  daß  sie  wahrscheinlich  viel  häufiger  waren,  als  wir 

ahnen.  Bezeichnend  ist  die  Bemerkung  eines  so  gewissenhaften  und  dem 
Gegenstande  seines  Studiums  zeitlich  so  nahestehemden  Gelehrten  wie  Asconius 

(Pis.  9  f.  Kiessl.  =:  17,  11  ff.  Stangl) :  Socrus  Pisonis  quae  fuerit  invenire  non 

potui,  mdelicet  quod  auctores  rerum  non  perinde  in  domihus  ac  familüs  femi- 
namm,  nisi  Ülvstrium,  ac  virorum  nomina  tradiderunt.  Wie  die  Historiker,  so 

machten  auch  die  Redner  es  sich  zum  Grundsatz,  von  den  Frauen  der  vornehmen 

Gesellschaft  nicht  ohne  Not  öffentlich  zu  sprechen:  Petulanter  facimus,  si 

matrem  familias  secus  quam  matronarum  sanctitas  postulat  nominamus  (Cic. 
Cael,  32).  Aber  auch  ein  Mann  aus  dem  Volke  schildert  im  Jahre  171  bei 

Liv.  XLII  34,  3  f.  seine  häuslichen  Verhältnisse  wie  folgt:  Cum  primum  in 

aetalem    veni,   pater   mihi  uxorem  fratris  sui  ßliam    dedit,   quae  secum   nihü 
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adtulit  praeter  libertatem  piidicitianique  et  cum  Ms  fecunditaiem,  quanta  vcl  in 

diti  domo  satis  esset,  sex  filii  nohis,  duae  filiae  sunt,  utraeque  iam  nuptae,  fllii 

quattuor  togas  viriles  hahent,  duo  praetextati  sunt.  Der  Vater  bestimmt  dem 
Sohne  die  Tochter  seines  Bruders,  vermutlich  dessen  Erbin,  zur  Frau ;  gerade; 

wenn  sie  ohne  Vermögen  ist,  haben  die  nächsten  Agnaten  sie  zu  versorgen  — 
in  Eom  so  gut  wie  in  Athen  — :  aber  nicht  anders  ist  es  in  den  Niederungen  der 
damaligen  Gesellschaft  zugegangen  als  auf  den  Höben ;  dergleichen  Fälle  werden 

massenhaft  vorgekommen  sein.  Wie  wenige  wir  von  den  Frauen  zumal  der 

älteren  Zeit  überhaupt  kennen,  ist  bei  dem  berühmten  Geschlechtshaupt  der 

Claudier  um  300  ersichtlich:  Quattuor  rohustos  filios,  quinque  -ßlias,  tantam 
domum,  tantas  clientelas  Appius  regehat  et  caecus  et  senex,  sagt  der  Ciceronische 

Cato  (de  sen.  37)  sicherlich  aus  guter  Kenntnis,  und  von  dem  folgenreichen  Auf- 
treten des  Greises  im  Senat  heißt  es  bei  Plut.  Pyrrh.  18,  9 :  revöfxevov  de 

ngog  lalg  ̂ vgatg  oc  fisv  natSeg  ccjiice  volg  yanßQolg  vnoXaßnvieg  xal 

ixsQiayovteg  elgrJYov;  aber  von  den  fünf  Töchtern  ist  uns  eine  einzige  durch 
eine  Anekdote  bekannt  (PW  III  2885  Nr.  382),  und  von  ihren  Männern 

überhaupt  keiner.  Dennoch  können  wir  nicht  zweifeln,  daß  sich  ein  Staats- 
mann von  der  hohen  Bedeutung  des  Appius  dieser  vielen  Töchter  bedient 

haben  wird,  um  durch  ihre  Hand  andere  Adelshäuser  in  das  Claudische 

Familioninteresse  hineinzuziehen.  Wie  jener  Zug  aus  Plutarchs  Geschichte 

des  Pyrrhos,  so  geht  auch  ein  kurz  vorher  berichteter  gewiß  in  letzter  Linie 

auf  zeitgenössische  griechische  Quellen  zurück  und  weist  auf  die  politische 

Bedeutung  solcher  Familien  Verbindungen  hin  (Plut.  Pyrrh.  18,  4) :  llei^ufx^Hg 

ovv  6  Kiveag  evetvy^ave  totg  Svvacotg^  xal  öm^ja  naiaiv  avcmv  xcd 

yvvai^lv  snsfiipe  naQu  xov  ßaailsoag.  sXaße  S^ovöeig,  d?JJ  dnexQivavio 
Ttävreg  xal  näaai.,  ou  drifioaCa  anovSav  ytvonevtav  xcu,  ta  naq  avroSv 

vntxQ^et  TTQod-v^a  rcrj  ßaaiXel  xal  xsxc^Qtaiifva. 
Eine  weitere  Beobachtung  ist,  daß  die  Ehen  in  der  römischen  Aristokratie 

in  sehr  jugendlichem  Alter  geschlossen  zu  werden  pflegten,  zumal  bei  dem  weib- 
lichen Teile.  Die  bekannte  Anekdote  vom  Tode  des  älteren  Ti.  Gracchus,  die 

durch  das  Zeugnis  seines  eigenen  Sohnes  C.  Gracchus  (bei  Cic.  de  div.  I  36) 

in  ganz  anderem  Maße  zuverlässig  beglaubigt  ist  als  die  romantische  Geschichte 

seiner  Verlobung  in  der  Vulgärtradition,  setzt  einen  sehr  beträchtlichen  Alters- 
unterschied zwischen  den  beiden  Ehegatten,  Gracchus  und  der  Tochter  des 

Africanus,  voraus  (PW  IV  1592 ff.).  Ebenso  ist  der  jüngere  Africanus  etwa 

zwanzig  Jahre  älter  gewesen  als  seine  Frau,  die  Tochter  dieses  Paares.  Von 

den  Kindern  des  vorhin  angeführten  Mannes  aus  dem  Volke  standen  zwei  Söhne 

noch  im  Knabenalter,  während  die  beiden  Töchter  schon  verheiratet  waren,  ohne 

daß  sie  darum  viel  älter  gewesen  sein  werden.  Die  gründliche  Untersuchung 

Friedländers  (Sittengesch.  RomsS  I  563—574  =  »  I  569—581;  vgl.  Blümner 
Die  röm.  Privataltertümer  343)  hat  als  das  Durchschnittsalter  der  Römerinnen 
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bei  der  Verheiratung  das  14.  Ijebensjahr  ergeben,  aber  für  die  patricischen  Ge- 
schlechter und  für  die  ältere  Zeit  wird  man  vielfach  mit  dem  12.  Lebensjahr 

rechnen  dürfen.  Dafür  spricht  einerseits  die  von  Plut.  Lyc.  et  Num.  comp. 

4,  2  überlieferte  Eegel :  xwv  de  'Po)/i«/a)r  SooSexaSTSlg  xal  vewTpgag  hxSiö6vTcot\ 
anderseits  die  für  das  Alter  der  Vestalinnen  aufgestellte  und  auch  wirklich 

beobachtete  Eegel.  Denn  aus  der  zuerst  von  Dragendorff  (Ehein.  Mus.  LI  303) 

errungenen  Erkeinntnis,  daß  die  ganze  Stellung  der  Vestalin  der  der  Ehefrau 

entspricht,  sind  später  sowohl  die  strafrechtlichen  Konsequenzen  gezogen  worden 

(von  Itala  Santinelli  Eivista  di  filol.  XXXII  69  ff.  76  f.  79),  wie  die  zivü- 
rechtlichen  (von  Brassloff  Ztschr.  f.  vergleich.  Eechtswissensch.  XXII  140 ff.), 

darunter  die  für  das  Heiratsalter  der  Frauen,  das  in  Eom  ursprünglich  in  den- 
selben Grenzen  wie  das  Aufnahmealter  der  Vestalinnen,  dem  sechsten  und 

zehnten  Lebensjahr,  eingeschlossen  war  (Gell.  I  12,  1.  Wissowa  Bei.  491,  7. 

Brassloff  a.  0.  144 f.). 

Eine  Folge  des  großen  Altersunterschiedes  der  Ehegatten  war,  daß  die 
Frauen  ihre  Männer  oft  um  viele  Jahre  überlebten,  den  altern  Africanus  die 

Aemilia  um  rund  zwanzig  und  den  jungem  die  Sempronia  um  rund  dreißig 

Jahre,  und  vollends  die  Mutter  der  Gracchen  hat  etwa  vierzig  Jahre  als  Witwe 

gelebt.  Natürlich  trug  dazu  auch  nicht  wenig  bei,  daß  sich  die  Männer  in 
dem  aufreibenden  Dienste  des  Staates  rasch  verbrauchten  und  im  Durchschnitt, 

wie  die  Peispiele  der  beiden  großen  Scipionen  zeigen,  höchstens  die  Mitte  der 

Fünfzig  erreichten.  Dem  entspricht  es,  wenn  der  Eedner  L.  Crassus,  der  sogar 

schon  im  49.  Jahre  gestorben  ist  (DG  IV  72—78),  sich  selbst  kurz  vor  seinem 

Tode  bei  Cic.  de  or.  II  15  als  senex  bezeichnet  i) .'  Zahlreich  sind  dann,  be- 
sonders in  den  folgenden  Zeiten  der  Bürgerkriege,  bei  den  Männern  die  Fälle 

eines  gewaltsamen  und  vorzeitigen  Endes  gewesen,  und  da  waren  es  vor  allem 

die  Frauen,  die  in  den  Adelsfamilien  die  Tradition  aufrechterhielten  und  Kin- 

dern und  Kindeskindern  einimpften;  nicht  wenige  von  ihnen  haben  ganze  Gene- 
rationen an  sich  vorüberziehen  sehen,  wie  die  drei  von  Val.  Max.  VIII  13,  6 

(daraus  Plin.  n.  h.  VII  158)  aus  einer  größeren  Zahl  ausgewählten  Beispiele: 

Livia  Rutili  (s.  u.)  septinium  et  nonagesimum  et  Terentia  Ciceronis  tertium  et 

centesimum  et  Clodia  Aufili  quindecim  ßliis  ante  amissis  quintum  decimum  ei 

centesimum  ( ?)  explevit  anmim,  zu  denen  vorläufig  nur  die  mit  90  Jahren 

verstorbene  Mutter  des  Atticus,  Caecilia,  hinzugefügt  sei  (Nep.  Att.  17  1  vgl. 
DG  V  9). 

Für  gewöhnlich  sind  in  Eom  auch  die  Männer  in  sehr  jungen  Jahren, 

kurz  nach  der  Anlegung  der  Toga  virihs,  zur  Ehe  geschritten   (vgl.  Blümner 

1)  Ebenso  wird  Hannibal  am  Ende  des  zweiten  Panischen  Krieges  von  Livins  als  senex 
betrachtet  und  ])ezeichnet,  so  XXX  28,  5  und  durch  seinen  eigenen  Mund  ebd.  30,  10,  ob- 

gleich er  bald  darauf  sein  Alter  mit  45  Jahren  angibt  (ebd.  37,  9). 



—     107     — 

Die  röm.   Privataltertümer  344);    die  Aussage   jenes   einfachen    Bürgers   über 

sich  selbst:    Cnm  primum  m  aetatem  vcni,   pater  mihi  uxorem       dedit. 

bietet  wiederum  einen  typischen  Zug,  der  für  den  hohen  Adel  erst  recht  zutrifft. 
Es  sei  von  solchen  Daten  der  Stammtafel,  die  nicht  allen  Zweifeln  entrückt 

scheinen,  wie  den  Geburtsjahren  der  Scipiones  Nasicae,  ganz  abgesehen;  als 
feststehend  kann  aber  betrachtet  werden,  daß  beispielsweise  der  ältere  Africanus 

im  Syrischen  Kriege  190  einen  bereits  wehrpflichtigen  und  wehrfähigen  Sohn 

mit  sich  hatte  (PW  IV  1431  tt  Nr.  325);  da  er  selbst  von  seinem  Ahgung 

auf  den  spanischen  bis  zu  seiner  Rückkehr  von  dem  afrikanischen  Kriegsschau- 
platz d.  h.  von  seinem  25.  bis  zu  seinem  35.  Lebensjahre  nur  einmal  kürzere 

Zeit  in  der  Heimat  geweilt  hat,  zur  Übernahme  des  Consulats  um  die  Jahres- 
wende 206/205,  so  ist  doch  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  seine  Hochzeit  und 

die  Zeugung  dieses  Sohnes  vor  Beginn  des  ganzen  Lebensabschnitts  zu  setzen  i). 

FreiHch  wird  da  sofort  der  Blick  auf  eine  andere  Frage  hingelenkt,  auf  den 
Altersunterschied  zwischen  seinen  Kindern.  Auch  hier  mag  alles  Unsichere, 

wie  die  Gleichheit  oder  Verschiedenheit  des  im  Syrischen  Kriege  dienenden 

Sohnes  und  des  Adoptivvaters  des  x\emiliauus,  außer  acht  gelassen  werden; 

sicher  ist  jedoch,  daß  die  Tochter  den  Ti.  Gracchus  erst  um  165  heiratete  und 

bei  seinem  Tode  um  152  noch  in  den  besten  Jahren  war  {adulcscens  Cic.  de  div. 

I  36  0.  S.  105),  und  demnach  wird  ihre  Geburt  möglichst  spät  in  die  letzte 
Lebenszeit  des  Vaters  gehören,  nicht  allein  nach  seiner  Heimkehr  aus  Afrika, 

sondern  auch  mehr  gegen  sein  Todesjahr  183  hin.  So  sind  diese  beiden  Kinder 

des  Africanus  um  vielleicht  zwei  Jahrzehnte  auseinander  gewesen.  Selbstver- 
ständlich können  sie  trotzdem  dieselbe  Mutter  gehabt  haben;  aber  sie  können 

auch  verschiedenen  Ehen  des  Vaters  entsprossen  sein.  Denn  sogar  die  würdig- 

sten und  sittenstrengsten  Männer  des  damaligen  Eom  —  und  der  große  Scipio 

war  dem  weiblichen  Geschlecht  gegenüber  kemer  der  allerstrcngsten  '^)  — 
gingen  ohne  weiteres  eine  neue  Ehe  ein,  wenn  die  erste  durch  den  Tod  (xier  auch 

durch  den  eigenen  freien  Willen  gelöst  war,  hauptsächlich  durch  den  Wunsch 

nach  Erhaltung  ihres  Namens  und  Stammes  geleitet,  doch  auch  durch  materielle 

und  sonstige  Beweggründe;  so  hat  sich  der  jüngere  L.  Aemilius  PauUus,  der 

Schwager  des  Africanus,  von  seiner  Gattin  Papiria  getrennt,  obgleich  er  lange 

mit  ihr  zusammengelebt  und  mindestens  zwei  Söhne  gezeugt  hatte,  und  hat 

dann  eine  andere  Frau  genommen  (s.  S.  IGO  n.  ö.) :  .-«o  hat  der  verwitwete  Censorier 

1)  Auch  Ciceros  Eheschließung,  deren  Zeit  sich  nur  aus  den  Andeutungen  über  das  Alter 
seiner  Tochter  berechnen  läßt,  ist  mit  größerer  Wahrscheinlichkeit  vor  als  nach  seiner 

griechisch-asiatischen  Reise,  die  er  mit  26  Jahren  antrat,  anzusetzen  (vgl.  Drumann  GRi  VI 
685  f.,  auch  0.  E.  Schmidt  Neue  Jahrb.  f.  d.  klass.  Altert.  I  175). 

2)  Vgl.  Polyb.  X  19,  3 :  avvtSovreg  (ptXoyvvrjv  ovra  rov  TlönXiov  und  die  bekannte  Anek- 
dote bei  Val.  Max.  VI  7.  1. 
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.  M.  Cato  zu  einer  Zeit,  als  schon  sein  eigener  Sohn  mit  der  Tochter  dieses  L. 

Aemilius  PauUus  seinen  eigenen  Hausstand  begründet  hatte,  noch  einmal  eine 

junge  Frau,  und  zwar  unter  seinem  Stande  geheiratet  (s.  u.) ;  so  hat  ein  Jahr- 
hundert später  Cicero  gewissermaßen  das  Vorbild  dieser  beiden  Zierden 

des  Staates  zugleich  befolgt,  indem  er  seiner  Frau  Terentia  nach  etwa  dreißig- 
jähriger Ehe  und  ohne  Eücksicht  auf  die  erwachsenen  Kinder  den  Scheidebrief 

zusandte  und  ein  ganz  Junges  Mädchen  in  zweiter  Ehe  heimführte,  —  was  dann 
freilich  recht  unglücklich  ausging.  Solche  Fälle  erklären  es,  daß  mehr  als  einmal 

bald  zwischen  Ehegatten  bald  zwischen  Geschwistern  große  Ungleichheit  des 

Alters  vorkommt;  und  da  die  Frauen  sich  nicht  minder  oft  und  schnell  wieder- 

verheirateten wie  die  Männer,  begegnen  auch  wiederholt  Männer  mit  verschiede- 
nen Gentilnamen,  doch  wenig  verschiedenem  Alter  als  Halbbrüder,  also  Söhne 

derselben  Mutter  aus  zwei  Ehen,  wie  beim  großen  Samniterkriege  Q.  Fabius 

Rullianus  und  ein  C.  Claudius  (Liv.  IX  36,  2),  beim  Sicilischen  Kriege  M. 

Claudius  Marcellus  und  T.  OtaciHus  (Plut.  Marcell.  2,  2  o.  S.  73),  beim  Aetoler- 
kriege  M.  Fulvius  NobiHor  und  C.  Valerius  Laevinus  (Polj^b.  XXI  29,  11, 
daraus  Liv.  XXXVIII  9,  8;  u.  4.  Kap.);  der  Name  der  Mutter  ist  in  keinem 

dieser  Fälle  bekannt,  doch  sei  bei  dem  letzten  wenigstens  darauf  hingewiesen, 
daß  ihr  erster  Gatte  ein  Plebeier  und  der  zweite  ein  Patricier  war.  Daß  solcher 

Wiederverheiratung  eine  Scheidung  vorausgegangen  war,  ist  in  Jenen  Zeiten 
nicht  so  häufig  gewesen  wie  in  denen  des  zunehmenden  Sittenverfalls,  aber 

keineswegs  etwas  Unerhörtes. 

Meistens  sind  die  Ehen  durch  den  Tod  geschieden  worden;  neben  den 

Witwen,  die  ihre  Gatten  um  Jahrzehnte  überleben,  finden  sich  Junge  Frauen, 

die  nach  kurzer  Ehe  dahingerafft  worden  sind,  nicht  selten  im  Wochenbett, 

darunter  solche,  denen  gewiß  Jede  erdenkliche  Pflege  und  Sorgfalt  zuteil  wurde, 

wie  Caesars  Tochter  (PW  X  894 f.  Nr.  547)  oder  Ciceros  Tochter;  der  Censor 
von  92,  Cn.  Domitius  Ahenobarbus,  der  schwerlich  älter  als  etwa  fünfzig  Jahre 

war,  hatte  schon  drei  Frauen  begraben  (Plut.  inim.  util.  5;  praec,  reip.  ger. 

14,  24:  sollert.  anim.  23,  7.  Aelian.  bist.  an.  VIII  4  s.u.  Anhang).  Sehr  groß 

muß  ferner  die  Säuglings-  und  Kindersterblichkeit  gewesen  sein;  daher  ist  bei 
aller  Fruchtbarkeit  der  Ehen  die  Zahl  der  erwachsenen  Familienmitglieder  in 

den  Adelsfamilien  doch  immer  eine  recht  kleine  gewesen  und  ständig  zurück- 

gegangen. Weder  Caesars  noch  Ciceros  Tochter  hat  Kinder  hinterlassen,  ob- 
gleich ihr  Tod  nicht  etwa  bei  der  ersten  Entbindung  eintrat;  von  zwölf 

Kindern,  die  die  Tochter  des  Scipio  Africanus  dem  Ti.  Gracchus  schenkte,  sind 

nur  drei  über  die  Kinderjahre  hinausgelangt,  die  Frau  des  Jüngern  Africanus 

imd  die  beiden  Tribunen  (PW  IV  1592,   64fr.  1593,  28 ff.). 

Alle  diese  an  den  Stammbaum  des  Africanus  angeknüpften  Betrachtungen 

lehren  im  Grunde  nur,  daß  die  häuslichen  Verhältnisse  in  der  römischen  Aristo- 

kratie ebenso  mannigfaltig  waren,  wie  unter  ähnlichen  Bedingungen  die  in  der 
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vornehmen  Gesellschaft  anderer  Völker  und  Zeiten;  aber  es  ist  nicht  unange- 

bracht, sich  davon  Rechenschaft  zu  geben,  -wenn  man  mit  dürftigem  Material 
die  Geschichte  der  Familien  und  der  Parteien,  die  sich  um  die  führenden  Männer 

scharten,  wiederaufbauen  will.  Man  muß  sich  dabei  ebenso  vor  unüberlegten 

Mutmaßungen  und  vorschnellen  Verallgemeinerungen  hüten  wie  vor  übertriebe- 
ner Bedenklichkeit  und  Ängstlichkeit  bei  naheliegenden  Kombinationen  und 

Identifikationen.  Gewiß  sind  uns  sehr  viele  Menschen  und  Dinge  der  Ver- 
gangenheit unbekannt,  aber  der  geschichtlich  bedeutsamen  Menschen  und  Dinge 

hat  es  niemals  sehr  viele  gegeben,  und  es  sind  in  Rom  auch  seit  der  Gleich- 
berechtigung der  Stände  die  Persönlichkeiten,  die  die  Geschicke  des  Staates 

bestinunten,  nicht  in  unübersehbaren  Massen  auf  dem  Schauplatz  erschienen. 

Die  Gleichberechtigung  der  beiden  ältesten  Parteien  ist  ja  sehr  bald  zu 

einer  Begünstigung  der  einen,  der  ursprünglich  schwächeren,  der  Plebs  ge- 
worden, zuerst  rechtlich  und  dann  faktisch.  Der  Theorie  und  dem  Rechte  nach 

wurde  ihre  Überlegenheit  schon  festgesetzt  durch  die  Bestimmung,  daß  ihr 
von  den  beiden  Stellen  im  ordentlichen  und  jährigen  Oberamt  die  eine  unbedingt 

vorbehalten  und  die  andere  offengehalten,  den  Patriciern  dagegen  die  eine  gänz- 
lich verschlossen  und  die  andere  nur  von  Fall  zu  Fall,  von  Jahr  zu  Jahr  über- 

lassen wurde ;  damit  ist  die  Zahl  der  erreichbaren  Posten  in  der  Regierung  und 

die  Möglichkeit  einer  erfolgreichen  Bewerbung  für  die  Plebeier  die  größere 
geworden.  Denn  bei  anderen  Ämtern  wird  das,  was  bei  dem  höchsten  Gesetz 

war,  mit  der  Zeit  Übung  geworden  sein.  Tatsächlich  und  in  der  Praxis  gerieten 

die  Patricier  in  Nachteil,  weil  bei  ihnen  keine  Vermehrung,  sondern  Stillstand 

und  Rückgang  stattfand,  während  aus  den  übrigen  Volksschichten  immer  neue 

Elemente  an  die  Oberfläche  emporstiegen;  infolgedessen  wurden  auch  die  ver- 
fügbaren Kräfte,  die  geeigneten  und  befähigten  Kandidaten  aus  der  Plebs  die 

zahlreicheren  und  stärkeren.  Solange  wenigstens  dieses  reale  Übergewicht  noch 

in  Frage  stand,  konnte  mitunter  für  Patricier,  zumal  aus  minder  angesehenen, 

im  Niedergang  begriffenen  Familien  und  Geschlechtem,  ein  Aufgeben  oder  doch 
Außerachtlassen  von  Standesvorrechten  vorteilhaft  sein,  wenn  sie  dafür  eine 

Förderung  eintauschten,  die  sonst  nur  Plebeiern  zugute  kam.  Allein  schon  der 

Fall,  daß  bei  der  Brautwahl  nicht  auf  die  Ebenbürtigkeit,  sondern  auf  die 

Mitgift  gesehen  wurde,  gehört  in  diesen  Zusammenhang;  aber  es  gab  ?ioch 

manche  anderen  Formen,  in  denen  sich  die  Patricier  mit  den  Plebeiern  ver- 

mischten, bis  zu  der  feierlichen  Verzichtleistung  auf  den  erblichen  Adelsstand. 

Unter  diesem  Gesichtspunkt  sind  die  Verbindungen  zwischen  Vertretern  des  alten 

Geburtsadels  und  Angehörigen  plebeischer  Familien  besonders  im  Zeitalter  des 

Scipio  Af ricanus  öfter  zu  betrachten,  wenn  man  recht  verstehen  will,  wie  der  alte 

Adel  sich  in  die  neuen  Verhältnisse  schickte  und  die  Macht,  die  seinen  Händen 

entglitt,  inmier  wieder  zu  fassen  und  zu  halten  versuchte. 
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II.    Letztes    Leuchten    vor    dem    Niedergange, 

Niedergang  und  Ende  eines  ehemals  berühmten  patricischen  Geschlechts 

ißt  bei  dem  P  a  p  i  r  i  s  c  h  e  n  zu  erkennen,  dessen  gesamte  Geschichte  vielleicht 

noch  einer  näheren  Untersuchung  bedürfte.  Ein  Abriß  davon  steht  in  einem 

Briefe  Ciceros  an  L.  Papirius  Paetus  (fam.  IX  21,  2  f.),  erinnernd  an  die  Ein- 
leitungen der  Suetonischen  Kaiserviten,  die  ähnliche  Übersichten  für  einzelne 

Geschlechter  und  Familien  bieteai.  Die  bei  Cicero  immerhin  bemerkenswerte 

Hechnung  nach  Jahren  der  Stadt,  die  Bekanntschaft  nicht  nur  mit  den  Amts- 
jahren, sondern  auch  den  Amtsgenossen  der  einzelnen  Papirier,  die  Bemerkung 

über  die  ältere  Form  des  Geschlechtsnamens  Papi  s  ius,  die  Übereinstimmung 

im  Gebrauch  der  Beinamen  mit  den  Capitolini sehen  Fasten  und  andere  Umstände 

machen  es  wahrscheinlich,  daß  als  einzige  Quelle  für  die  Geschichte  des  patri- 
cischen Geschlechts  der  Liber  Annalis  des  Atticus  diente. 

Das  Geschlecht  gehörte  nach  Ciceros  Zeugnis  zu  den  Minores  Gentes;  seine 

Blüte  begann  in  der  Decemviralzeit  und  dauerte  bis  zum  Pyrrhischen  Kriege; 

sein  berühmtester  Held  war  L.  Papirius  Cursor  im  großen  Samniterkriege.  Er 

wird  von  Cicero  mit  Eecht  als  homo  valde  honoratus  gerühmt,  denn  er  ist  in 

den  Jahren  326  bis  313  fünfmal  in  den  Consularfasten  verzeichnet,  zweimal 

in  den  Triumphalfasten  und  einmal  als  Dictator,  und  hat  dann  im  Jahre  309 

noch  eine  zweite  Dictatur  imd  einen  dritten  Triumph  aufzuweisen  gehabt; 

lediglich  sein  älterer  Zeitgenosse  M.  Valerius  Corvus  und  sein  jüngerer  Q.  Fabius 

EuUianus  konnten  ihm  den  Rang  streitig  machen.  Eine  bekannte  Erzählung 

bringt  ihn  in  scharfen  Konflikt  mit  dem  letzteren  (vgl.  PW  VI  1800 f.); 

ihren  Hintergrund  bildet  ein  in  Wahrheit  vorhandener  Gegensatz  zwischen  den 

beiden  Geschlechtern.  Infolgedessen  ist  das  Papirische  unter  der  Vorherrschaft 

des  Fabischen  zurückgedrängt  worden.  Der  gleichnamige  Sohn  des  L.  Papirius 
Cursor  hat  noch  zweimal  das  Consulat  mit  hohem  Ruhme  bekleidet,  und  zwar 

sowohl  293  wie  272  mit  demselben  Amtsgenossen  Sp.  Carvilius,  der  zu  den  von 

auswärts  eingewanderten  Adligen  gehörte  (Vell.  II  128,  2  vgl.  PW  III  1630 

Nr.  9):  ihr  gegenseitiges  Einvernehmen  wird  gerühmt  (Liv.  XXIV  9,  8) 

und  hat  u.  a.  an  dem  des  Q.  Aemilius  Papus  und  C.  Fabricius  ein  Seitenstück  (s. 

S.  62.  159).  Während  des  zweiten  Consulats  hat  ein  anderer  L.  Papirius  Cursor 

gemeinsam  mit  einem  andern  jener  Zugezogenen,  dem  M'.  Curius  Dentatus  (o. 
S.  61  f.),  als  Censor  den  Bau  der  zweiten  großen  Wasserleitung  in  Rom  begonnen; 

aber  als  das  Werk  nach  zwei  Jahren  vollendet  wurde,  hat  nicht  mehr  der  Papirier 

mit  Curius  als  Duumvir  sich  in  diese  Ehre  zu  teüen  gehabt,  sondern  ein  Mann 

von  tusculanischem  Adel,  der  Ahnherr  der  Fulvii  Flacci  (Frontin.  de  aquis  I  6 

vgl.  PW  VII  239  Nr.  55).  Ganz  richtig  ist  gefolgert  worden,  daß  der  Censor 

der  Sohn  des  gleichzeitigen  und  gleichnamigen  Consuls  war,  aber  kurz  nach  dem 

Amtsantritt  gestorben  ist  (De  Boor  Fasti  censorii  79 f.):  mit  ihm  erlosch  das 
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Haus  des  Samnitenüberwinders  unmittelbar,  nachdem  es  im  Jalire  272  noch 

finmal  in  hellem  Glänze  dagestanden  hatte. 

Ein  anderer  Papirier,  der  Altersgenosse  dieser  jüngeren  Lucii  Cursores 

war,  hat  es  nicht  über  die  Aedilität  hinausgebracht;  es  ist  der,  den  Cicero  sofort 

mit  Übergehung  jener  als  den  Begründer  der  jüngeren  Linie  auf  den  berühmten 

L.  Cursor  folgen  läßt:  Deinde  L.  Maso  aedilicius;  inde  multi  Masones.  quorum 

quidem  tu  omnium  patriciorum  imagines  haheas  volo.  Doch  in  dem  Hinweise 

auf  multi  Masones  steckt  eine  arge  Übertreibung;  vor  allem  zum  Consulat  ist 

nur  einer  aufgestiegen,  C.  Maso  231,  nach  der  Magistrats-  und  der  Triumphal- 

tafel (CIL  I  2  p.  24  und  47)  C.  f.  L.  n.,  also  ein  Enkel  des  Aedilen.  Von 

seinen  Taten  liegt  bei  Zonaras  VIII  18  E.  ein  Bericht  vor,  der  durch  zerstreute 

Notizen  bei  guten  lateinischen  Gewährsmännern  Punkt  für  Punkt  bestätigt 

wird  (Piso  frg.  31  bei  Plin.  n.  h.  XV  126.  Cic.  nat.  deor.  III  52.  Verrius 

Flaccus  bei  Fest.  ep.  144.  Acta  triumph.  Val.  Max.  III  6,  5):  Maso  wurde 

nach  Korsika  geschickt  und[ schlug  die  Eingeborenen  in  einer  mit  Myrtengebüsch 
dicht  bedeckten  Ebene;  aber  als  er  ihnen  in  die  Berge  des  Innern  folgte,  büßte 

er  in  einem  Hinterhalt  viele  Leute  ein  und  geriet  durch  Wassermangel  in  große 

Not,  bis  eine  Quelle  aufgefunden  und  mit  dem  Feinde  ein  Vertrag  abgeschlossen 

wurde.  Bei  der  Heimkehr  forderte  der  Consul  den  Triumph,  aber  der  Senat 

versagte  ihm  die  Ehre.  Da  zog  er  aus  eigemer  Machtvollkommenheit  als  erster 

Feldherr  im  Triumph  zu  dem  Jupitertempel  außerhalb  der  Stadt  auf  den 

Übanerberg  und  setzte  dabei  statt  des  Lorbeers  in  Erinnerung  an  die  korsische 

Macchia  einen  Myrtenkranz  auf  ;^r  trug  auch  geflissentlich  und  herausfordernd 
die  angemaßte  Auszeichnung  bei  festlichen  Gelegenheiten  zur  Schau,  so  220  bei 

der  Einweihung  des  Circus  Flaminius  durch  die  ersten  plebeischen  Spiele  (vgl. 

darüber  Friedländer  bei  Marquardt  StV2  III  499),  und  zum  Dank  für  die 
Rettung  seines  Heeres  vor  dem  Verschmachten  weihte  er  dem  Quellgott  ein 

Heiligtum  außerhalb  der  Stadt  (vgl.  Wissowa  Eel.  221),  wahrscheinlich  weil 
ihm  innerhalb  der  Stadt  kein  Bauplatz  bewilligt  wurde.  Er  hat  also  zu  der 

Mehrheit  seiner  Standesgeoiossen  in  keinem  guten  Verhältnis  gestanden,  und 

einer  der  Führer  der  Mehrheit  war  Fabius  Verrucosus,  der  230  die  Censur  über- 

nahm. Dagegen  würde  man  schon  aus  den  sonstigen  Daten  folgern,  daß  Maso 

auch  eine  geistliche  Würde  innehatte;  das  geht  hervor  aus  Liv.  XXV  2,  1,  wo 
unter   den  im  Jahre  213   verstorbenen  Priestern   genannt  werden:    C.  Papirius 

C.  f.  Maso  pontifex   et  C.  Papirius  L.  f.  Maso  decemvir  sacrorum;    der 
?ontifex  ist  kein  anderer  als  der  Triumphator  von  231. 

Keiner  der  beiden  Priester  hat  einen  Geschlechtsgenossen  als  Nachfolger 

erhalten,  und  das  fordert  eine  Erklärung.  Sie  liegt  zum  Teil  darm,  daß  Maso, 
der  Consular  und  Pontifex  keinen  männlichen  Erben  hinterließ,  sondern  nur 

eine  Tochter  (s.  u.  S.  160),  aber  das  reicht  noch  nicht  aus.  Der  Decemvir 

war  mit  ihm  gleichen  Namens  und  gleichen  Alters,  hatte  aber  zum  Vater  einen 
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Lucius;  dessen  Praenomen  ist  dasselbe  wie  das  des  von  Cicero  erwähnten  ersten 

Maso,  des  Aediliciers;  also  war  er  desseai  Erstgeborener,  und  die  Existenz  des 

Decemvirs  bestätigt  den  aus  den  Fasten  gezogenen  Schluß,  daß  der  Consul  von 
231  Enkel  des  Aediliciers  von  einem  zweiten  Sohne  war.  Wenige  Jahre  vor 

213,  dem  Todesjahre  der  beiden  Priester  C.  Maso,  wird  ein  Mann  desselben 

Namens  in  einer  Nebenquelle  des  Livius  erwähnt,  in  dem  Bericht  über  die 

hinterlistige  Gefangennahme  einer  römischen  Ackeranweisungskommission  durch 
die  oberitalienischen  Kelten  im  Jahre  218.  Von  den  drei  Mitgliedern  war  das 

angesehenste  der  Consular  C.  Lutatius  (Catulus  s.  S.  137);  sein  Name  ist  bei 

Polyb.  III  40,  9  und  nach  dem  Zeugnis  des  Livius  XXI  25,  3f.  überhaupt  in 

allen  Quellen  ohne  Jedes  Schwanken  überliefert;  die  beiden  andern  Kommissare 

bezeichnet  Polybios  als  Praetorier,  und  über  ihre  Namen  fand  Livius  drei  ver- 

schiedene Angaben:  1.  C.  Servilius  und  M.  Annius,  2.  M.'  Acutus  und  C. 
Herennius,  3.  P.  Cornelius  Asitia  und  C.  Papirius  Maso.  Dazu  tritt  die  Auf- 

zählung bei  Ascon.  Pis.  3  Kiessl.  =  12,  24  Stangl:  P.  Cornelius  Asina,  P. 
Papirius  Maso,  Cn.  Cornelius  Scipio.  Hier  liegt  in  dem  letzten  Namen  sicherlich 

ein  Versehen  vor;  er  ist  aus  einer  wenige  Zeilen  vorher  stehenden  Notiz  einge- 
drungen und  hat  den  des  C.  Lutatius  verdrängt.  Um  so  leichter  wird  man  sich 

daher  zu  der  Annahme  entschließen,  daß  auch  bei  dem  vorangehenden  Namen 

eine  Verderbnis  vorliege;  das  Praenomen  P.  war  den  Papiriern  fremd  vmd  konnte 

nach  dem  des  zuerst  genannten  Mannes  und  vor  dem  Anfangsbuchstaben  des 

Gentilnamens  leicht  aus  Versehen  eingesetzt  werden.  Die  Quelle  des  Asconius 

war  also  wenn  nicht  Livius  selbst,  so  sicherlich  keine  andere  als  die  dritte  des 

Livius.  Die  Einfügung  eines  C.  Papirius  Maso  in  das  Verzeichnis  der  Kolonial- 

dreiherrn —  mochte  sie  nun  berechtigt  sein  oder  nicht  —  setzte  Jedenfalls  die 
Existenz  eines  solchen  Mannes  voraus,  und  in  der  Tat  erfahren  wir  beim  Jahre 

213  den  Tod  eines  C.  Papirius  L.  f.  Maso.  Aus  der  Gefangenschaft  heimgekehrt 
ist  mit  C.  Lutatius  im  Jahre  203  nur  noch  einer  der  beiden  anderen  Kom- 

missare, anscheinend  C.  Servilius  (Liv.  XXX  19,  7  s.  u.  S.  137) ;  der  dritte 

ist  in  der  Gefangenschaft  gestorben,  und  konnte  also  sehr  wohl  von  einem 

Annalisten  mit  einem  während  dieser  Jahre  tatsächlich  gestorbenen  Manne  wie 

dem  Decemvir  Sacrorum  C.  Maso  gleichgesetzt  werden.  Es  ist  auch  durchaus 
möglich,  daß  dieser  C.  Maso  kurz  vor  218  Praetor  war,  da  die  Fasten  der  237 

auf  vier  gebrachten  Praetoren  dieser  Jahre  fast  gänzlich  fehlen  i).  Ohne  gerade 
den  Papirier  für  den  zweiten  Amtsgenossen  und  Leidensgenossen  des  Lutatius 

in  Oberitalien  mit  Bestimmtheit  zu  halten,  dürfen  wir  doch  dem  Angeführten 

entnehmen,  daß  bei  Beginn  des  Hannibalischen  Krieges  außer  dem  Consular  und 

Pontifex  C.  Maso  ein  gleichnamiger  Vetter  als  Praetorier  und  Decemvir  Sacrorum 

1)  Maxis  Die  Praetoren  Roms  (Diss.  Breslau  1911)  17 — 19  bat  ingesamt  neun  Namen 
für  die  Jahre  227—219  zusammengebracht,  also  ein  Viertel  von  allen. 
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lebte,  der  in  seiner  weltlichen  und  geistlichen  Würde  um  eine  Stufe  hinter  ihm 

zurückblieb,  aber  immerhin  über  den  als  Aedilicier  verstorbenen  Großvater 

hinausgekommen  war.  Auch  er  starb  zu  früh  für  seine  Familie,  so  daß  sie  der 

Priesterstelle  verlustig  ging,  und  das  könnte  allenfalls  zugunsten  seines  Todes 
in  der  Haft  der  Kelten  sprechen. 

Aus  der  nächsten  Greneration  ist  nur  ein  L.  Papirius  Maso  als  Stadtpraetor 

von  176  bekannt  (Liv.  XLI  14,  5.  15,  5  vgl.  Masurius  Sabinus  bei  Plin.  n.  h. 

VII  40:  L.  Papirius  praetor);  da  seine  Wahl  schon  den  Beschränkungen  der 
Lex  Villia  annalis  unterlag,  war  er  etwa  216  geboren,  also  beim  Tode  der  beiden 

Priester  im  Jahre  213  zu  jung,  um  schon  einem  von  ihnen  nachfolgen  zu  können. 

Der  Vorname  empfiehlt  es,  in  ihm  einen  Sohn  des  Decemvirs  zu  sehen,  und  dann 

ist  es  noch  verständlicher,  wieso  die  Papirier  aus  den  Priesterschaf  tien  verschwan- 

den, zu  deren  Zierden  sie  in  alter  Zeit  gezählt  haben  sollen  (vgl.  dafür  Hirsch- 
feld Kl.  Sehr.  239 f.):  Es  waren  im  Jahre  213  nur  noch  eine  Frau  und  ein 

unmündiger  Knabe  übrig.  Wiederum  ein  Menschenalter  nach  dem  Stadtpraetor 

ist  ein  C.  Papirius  Maso  bekannt,  dessen  erfolgreiche  gerichtliche  Anklage  dem 

Tiburtiner  T.  Coponius  als  Lohn  das  römische  Bürgerrecht  eintrug  (Cic.  pro 

Balbo  53  f.  PW  IV  1216  Nr.  8).  Einen  Terminus  post  quem  gibt  das  Ende 

der  vollständigen  Bücher  des  Livius:  167,  und  einen  zweiten  die  Einführung  der 

ständigen  Gerichtshöfe:  149;  der  Ankläger  war  der  Großvater  von  zwei  Jüngeren 

Zeitgenossen  Ciceros;  also  fällt  der  Prozeß  in  die  Gracchenzeit,  deren  ganze 

Stimmung  solcher  Verfolgung  und  Vernichtung  des  alten  Adels  günstig  war. 

Mit  der  vielleicht  wegen  Kepetunden  oder  sonstiger  Amtsvergehen  erfolgten 

Verurteilung  dieses  C.  Maso  ist  die  Geschichte  der  Familie  und  damit  des  patri- 
cischen  Geschlechts  der  Papirier  überhaupt  ruhmlos  zu  Ende  gegangen. 

Denn  daß  die  zu  Ciceros  Zeit  vorhandenen  Masonen  ebenso  wie  die  sonstigen 

späten  Papirier  zur  Plebs  gehörten,  hat  Mommsen  (EF  I  116)  richtig  gesehen; 
er  vereinigte  dabei  das  Zeugnis  für  einen  M,  Papirius  bei  Cic.  de  domo  49  mit 

dem  für  einen  Maso  bei  Cic.  ad  Att.  V  4,  2  ohne  jede  weitere  Begründung, 
doch  mit  gutem  Eecht,  da  die  fraglichen  Persönlichkeiten  an  beiden  Stellen 

mit  derselben  dritten  eng  verbunden  erscheinen,  einem  Ligus,  nämlich  Aelius 
Ligus  (Klebs  PW  I  523  Nr.  83).  Mit  voller  Sicherheit  konnte  dann  Mommsen 
die  Plebeität  der  Masonen  des  1.  Jahrhunderts  v.  Chr.  feststellen  bei  der  Heraus- 

gabe von  zwei  Grabschriften  dieser  Zeit;  ein  C.  Papirius  C.  f.  Vel(ina)  Masso 
hat  sie  seinen  beiden  Frauen  gesetzt,  und  er  nennt  unter  den  Ämtern,  die  er 

bekleidete,  die  plebeische  Aedilität  (CIL  VI  1480  f.  =  Dessau  907  vgl.  Momm- 
sen z.  d.  Inschr.;  StE  I  554,  1.  II  586  f.,  2;  Hist.  Sehr.  I  193,  2).  Entweder 

hat  die  alte  Familie  nach  der  Verurteilung  des  C.  Maso  Ende  des  2.  Jahr- 

hunderts ihren  patricischen  Stand  verloren,  oder  es  hat  eine  plebeische  künstlich 

ihren  Stammbaum  auf  sie  zurückgeführt,  wie  dies  die  lunii  Bruti,  die  Sempronii 
Atratini  und  andere  am  Ausgang  der  republikanischen  Zeit  versuchten;  da  aber 

M Unser,  BOm.  AdeL  g 
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seit  dem  Verschwinden  der  patrieischen  Masonen  noch  keine  sehr  lange  Zeit 

vergangen  war,  hätte  eine  Fälschung  leicht  entlarvt  werden  können;  so  ist  eher 

anzunehmen,  daß  hier  der  Niedergang  eines  alten  Adelshauses  bis  zum  Versinken 
in  der  Masse  des  Volkes  erkennbar  ist. 

C.  Papirius  Maso 
Äedilis  cur.  um  280. 

L,  Papirius  Maso  um  250.  C.  Papirius  Maso  um  250. 
!  1 

C.  Papirius  Maso  C.  Papirius  Maso 
Praator  gegen  220,  Decemvir  sacr.   f  213.  Consul  231.    Pontifex.    f  213. 
!  1 

L.  Papirius  Maso  Papiria 

*  um  216.  Praetor  176.  c>5  L.  Aemilius  Paullus,  Consul  219.  216. 
1  t  216. 

C.  Papirius  Maso 

*  um  170?    Praetor?   verurteilt  um  130. 

C,  Papirius  C.  f.  Masse 
Trib.  mil.,  Aed.  pl.,  Quaesitor  iudex, 

Curator  frumenti. 

Zu  den  patrieischen  Geschlechtem,  deren  Ansehen  nach  der  Licinisch- 

Sextischen  Verfassungsreform  sichtlich  gesunken  ist,  gehört  das  Quinctische, 

das  als  Luperkergeschlecht  ursprünglich  dem  Fabischen  zur  Seite  gestanden 

hatte  1).  Nach  anderthalb  Jahrhunderten  hat  es  sich  noch  einmal  zu  neuem 

Glänze  erhoben;  doch  ist  das  im  wesentlichen  das  Verdienst  eines  einzigen 

Mannes  gewesen,  des  Siegers  von  Kynoskephalai  T.  Quinctius  Flamininus,  und 
es  ist  seitdem  doch  nur  ein  allmähliches  Verlöschen  zu  erkennen.  Immerhin 

lohnt  es  sich,  die  Geschichte  des  Geschlechts  in  der  geschichtlich  hellen  Zeit  zu 

prüfen;  die  Nachrichten  über  seine  einzelnen  Glieder  gewinnen  ein  anderes 

Aussehen,  wenn  sie  im  Zusammenhang  miteinander  vorgelegt  werden. 

Es  scheint,  als  ob  die  späteren  Quinctier  gar  nicht  mehr  in  der  Lage  waren, 

die  genealogische  Verbindung  mit  den  Capitolini  und  Cincinnaii,  die  in  den 

älteren  Fasten  und  Annalen  oft  mit  Ehreoi  genannt  waren,  einwandfrei  nachzu- 

weisen, denn  es  herrscht  wenig  Einstimmigkeit  hinsichtlich  der  Namen  derer, 

die  als  Bindeglieder  in  Frage  kommen. 

Ein  Cn.  Quinctius  Capitolinus  war  nach  Liv.  VII  1,  2  im  Jahre  366  einer 

der  ersten  curulischen  Aedilen  und  nach  einem  1899  gefundenen  Bruchstück 

der  Fasti  Cap.  im  Jahre  331  Dictator  clavi  figendi  causa  (Cn.  Quinctius  T.  f.  T. 

1)  Daß  die  Quinctier  und  nicht  die  Quinc  tili  er  die  Wolfsgenossen  oder  Wolfsab wehrer 
waren,  steht  seit  Mms  EG  I  51  Anm.  fest ;  vgl.  Wissowa  Eel.  559,  2. 
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//.  Capitolin.  Hülsen  Klio  II  248  vgl.  253)  ;  doch  lautet  bei  Liv.  VIII  18,  13 
iler  letztere  Name  vielmehr  Cn.  Quinctilius.  Ein  anderer  Quinctier  war  361 

Dictator  (s.  S.  16  1),  360  Magister  Equitum  und  354  und  351  Consul  in  rein 

patricischen  Kollegien;  die  Fasti  Cap.,  die  bei  den  zwei  ersten  Jahren  teilweise 

erhalten  sind,  geben  ihm  nicht  weniger  als  drei  Beinamen,  den  bisher  üblichem 

Capitolinus,  den  bisweilen  damit  verbundenen  Pennus  und  den  von  dem  Consul 

des  Jahres  208  geführten  Crispinus.  Auch  das  P  r  a  e  nomen  war  nicht  ganz 

sicher,  denn  beim  zweiten  Consulat  353  hängt  Liv.  VII  22,  3  dem  seiner  Haupt- 
quelle entlehnten  Namen  T.  Quinctius  Pennus  die  Bemerkung  an:  Quidam 

Kaesonem,  alii  Gaium  nomen  Quinctio  adiciuni.  Ganz  unsicher  bleibt  die  Per- 

.sönlichkeit  „des  römischen  Götz  von  Berlichingen"  (Mms  RG  I  356  Anm.  vgl. 
Niebuhr  RG  III  73),  jenes  T.  Quinctius,  der  342  bei  Tusculum  seinen  Acker 

baute,  urhis  honorumque  immemor:  patriciae  hie  vir  gentis  erat,  cui  cum  militiae 

magna  cum  gloria  actae  finem  pes  alter  ex  vulnere  claudus  fecisset,  ruri 

agere  vitam  procul  ambitione  ac  foro  constituit  (Liv.  VII  39,  11  f.).  Doch  der 

einzige  in  langen  Jahrzehnten  zum  Consulat  emporgestiegene  Quinctier,  Amts- 
genosse des  Consuls  von  271  L.  Genucius  Clepsina  (PW  VII  1209  Nr.  18), 

<ler  bei  Cassiodor  K.  Quinctius  heißt,  wird  in  den  anderen  Fastenauszügen 

(Chronogr.  Hydat.  Chron.  Pasch.)  Claudius  genannt,  worin  nach  der  gewöhn- 

lichen und  gewiß  zutreffenden  Annahme  das  Cognomen  Claudu.'i  steckt,  das  an 
den  lahmen  Führer  der  Meuterer  von  342  erinnert.  Seine  Erhebung  zum 

Consulat  dankt  dieser  K.  Quinctius  nicht  dem  eigenen  Adel  und  Verdienst, 

•sondern  dem  plebeischen  Amtsgenossen,  weil  dieser  auch  für  das  folgende  Jahr 

270  einen  Bewerber  zu  befördern  vermochte,  einen  nahen  Verwandten,  wahr- 

scheinlich seinen  älteren  Bruder  (C.  Genucius  Clepsina  II  PW  a.  0.  Nr.  17). 

In  derselben  Zeit  hat  ein  anderer  Quinctier  unfreiwillig  politischer  Betätigung 

entsagt,  indem  er  den  Dienst  eines  Flamen  übernahm,  und  zwar  gewiß  den 
mehr  gemiedenen  als  begehrten  des  Flamen  Dialis.  Denn  davon  ist  der  Beiname 

Flamininus  abgeleitet,  wie  der  Apex  als  Beizeichen  auf  dem  Denar  des  letzten 

T.  Quinctius  aus  diesem  Hause  andeutet  (Mms  RMW  527  Nr.  115.  Babelon 

II  391  —  393.  Grueber  I  154f.),  und  da  der  Beiname  dem  Sieger  von 
Kynoskephalai  und  seinem  Bruder  gemeinsam  ist,  müssen  sie  ihn  bereits  von 
Ihrem  Vater  T.  Quinctius  L.  f.  übernommen  haben.  War  aber  ihr  Großvater 

Lucius  jener  Flamen,  so  kommt  man  in  der  Tat  auf  einen  Zeit-  und  Alters- 

genossen des  einzigen  Quinctischen  Consuls  früherer  Zeit,  des  Kaeso  von  271, 

und  darf  in  ihm  den  Vorgänger  des  ältesten  sonst  bekannten  Flamen  Dialis 

sehen,  des  L.  Cornelius  Sulla  aus  der  Mitte  des  3.  Jahrhunderts  (PW  IV  1514. 

1517  f.  Klose  Priesterfasten  16  f.).  Der  Consul  Kaeso  und  der  Flamen  Lucius 

um  270  werden  die  Stammväter  der  beiden  Häuser  gewesen  sein,  die  am  Ende 
des  3.  Jahrhunderts  hervortraten  und  sich  durch  die  erblichen  Beinamen 

Crispinus  und  Flamininus  unterschieden.    Crispinus  ist  von  crispus  gebildet  wie 
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Flamininus  von  flamen,  und  seine  Bedeutung  liegt  auf  der  Hand;  es  gehört  zu- 
sammen mit  Cincinnatus,  dem  andern  Beinamen  der  Quinctier,  und  bezeichnet 

den  Krauskopf  wie  dieses  den  Lockenkopf;  noch  von  Kaiser  Gaius  wird  erzählt 

(Suet.  Cal,  35,  1  u.  S.  121  f.):  Vetera  familiarum  insignia  nohüissimo  cuique 

ademit,  Torquato  torquem,  Cincinnato  crinem.  Freilich  stehen  unter  den 

Quinctiem  nicht  Crispini  und  Cincinnati  nebeneinander,  sondern  Crispini  und 
Flaminini ;  aber  das  kommt  wohl  auf  dasselbe  hinaus.  Nach  einer  alten  Urkunde 

datierte  Varro  (r.  r.  II  11,  10  vgl.  Plin.  n.  h.  VII  211)  den  Wechsel  der 

Mode  in  der  Haartracht  von  der  im  Jahre  300  erfolgten  Einführung  von 
tonsores,  natürlich  unfreien  Leuten,  aus  Sicilien  nach  Mittelitalien.  Kein 

Mensch  in  Rom  war  aber  im  täglichen  Leben  strenger  an  das  Herkommen 

gebunden,  als  der  Flamen  Dialis,  und  deshalb  wurde  ihm  das  Mitmachen  von 

neuen  Moden  untersagt  oder  mindestens  erschwert;  aus  dieser  Zeit  muß  also 

die  für  ihn  erlassene  Vorschrift  stammen  (Gell.  X  15,  11) :  Capillum  Dialis,  nisi 

qui  Hb  er  homo  est,  non  detonset.  Damals  war  aber  ein  Quinctius  Inhaber  der 
Würde,  vielleicht  sogar  erblicher  Inhaber,  und  er  hielt  daran  fest,  das  Haar 

lang  wachsen  zu  lassen;  ein  anderer  Quinctius  ließ  es  dagegen  kurz  abschneiden, 

und  nun  kam  für  die  Söhne  die  unterscheidende  Bezeichnung  auf,  die  der 

Crispini  im  Gegensatz  zu  den  Flaminini,  wie  für  die  Puritaner  in  England 

seinerzeit  die  der  Rundköpfe.  Vielleicht  waren  es  zwei  Vettern  mit  demselben 

Vornamen  Titus,  deren  Unterscheidung  durch  die  Beinamen  ein  Bedürfnis  war, 

ein  Sohn  des  Consuls  Kaeso  und  einer  des  Flamen  Lucius,  Zeitgenossen  des 

ersten  Punischen  Krieges. 
Denn  zwischen  dem  Consul  Kaeso  von  271  und  dem  nächsten  Consul 

seines  Namens,  T.  Quinctius  Crispinus  208,  ist  der  Abstand  zu  groß,  als  daß 

man  sie  für  Vater  und  Sohn  halten  möchte;  sie  werden  Großvater  und  Enkel 

sein,  und  zwischen  ihnen  kann  vermutungsweise  ein  erster  T.  Crispinus  an- 
gesetzt werden.  Die  Quinctier  zur  Zeit  des  Kannibalischen  Krieges  hielten 

sich  zu  M,  Marcellus  und  seiner  Partei,  d.  h.  zu  der  Fabischen.  Als  Marcellus 

nach  seinem  eigenen  dritten  Consulat  aus  Sicilien  im  Jahre  213  den  Ap. 

Claudius  Pulcher  zur  Bewerbung  um  das  Oberamt  nach  Rom  entließ,  übertrug 

er  an  dessen  Stelle  dem  T.  Quinctius  Crispinus  den  Befehl  über  die  Seemacht 

und  einen  Teil  des  Belagerungsheeres  vor  Syrakus  (Liv.  XXIV  39,  12);  das 

muß  ein  älterer  und  erfahrener  Offizier  gewesen  sein.  Dennoch  kann  keiu 

anderer  als  er  gemeint  sein  mit  dem  gleichnamigen  Manne,  der  212  unter  dem 

Consulat  und  dem  Kommando  des  Appius  vor  Capua  von  seinem  früheren 

Gastfreunde,  dem  Campaner  Badius,  zu  ritterlichem  Zweikampf  herausgefordert 

wurde,  nach  langem  Sträuben  die  Forderung  annahm  und  rühmlich  aus  der 

Probe  hervorging  (ebd.  XXV  18,  4—15) ;  der  Kern  der  Erzählung  ist  zuver- 

lässig (s.  auch  0.  S.  50).  Derselbe  T.  Crispinus  wurde  dann  im  vierten  Con- 
sulat des  Marcellus  210  zimi   Praetor   gewählt   (ebd.    XXVII    6,    12)   in   den 
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Comitien,  die  der  von  Marcellus  ernannte  Dictator  Q.  Fulvius  leitete;  daß  er  sie 

ganz  im  Sinne  des  Marcellus  leitete,  ist  außer  Zweifel,  weil  sonst  nicht  er  selbst 
7Aim  vierten  und  Fabius  Verrucosus  zum  fünften  Male  als  Consuln  daraus  hervor- 

gegangen wären  (s.  4.  Kap.) .  209  hatte  Fulvius  als  Consul  wiederum  die  Wahlen 

zu  leiten  und  setzte  nun  trotz  heftigen  Widerspruchs  die  Erhebung  des  Marcellus 

zum  fünften  Consulat  durch:  Additur  conlega  T.  Quinctms  Crispinus  qui  tum 

praetor  erat  (ebd.  21,  5).  Beide  Consuln  fanden  zusammen  im  Jahre  208  bei 

•einer  unvorsichtigen  Eekognoszierang  ein  frühes  Ende;  es  ist  aber  offenbar, 

daß  Crispinus  seine  kurze  und  glänzende  Laufbahn  ganz  und  gar  in  der  Gefolg- 
schaft des  Marcellus  zurückgelegt  hat.  Der  einzige  jüngere  Quinctius  Crispinus, 

mit  Vornamen  Lucius,  ist  gewiß  sein  Sohn  gewesen;  er  war  Praetor  186  (Liv. 

XXXIX  6,  2.  8,  2  u.' ö.)  imd  Triumvir  für  die  Anlage  von  Kolonien  183 
(ebd.  55,  8) ;  mindestens  bei  dieser  Gelegenheit  stand  er  mit  dem  Sohne  des 

Marcellus  in  naher  Verbindung,  denn  dieser  war  damals  Consul  und  sicherte 

eben  durch  die  Anlage  der  betreffenden  Kolonien,  Parma  und  Mutina,  die  von 

dem  Vater  begründete  Herrschaft  in  Oberitalien.  Mit  den  patricischen 

<^uinctiern  hing  gewiß  auch  trotz  seiner  Herkunft  zusammen  D.  Quinctius, 

ohscuro  gener'e  ortu^,  ceterum  multis  fortibus  factis  militari  gloria  inlustris;  er 
wurde  ebenfalls  von  Marcellus  in  seinem  vierten  Consulat  210  mit  einem  Kom- 

mando zur  See  betraut  und  fiel  nach  manchen  glücklichen  Unternehmungen 

in  einem  Seegefecht  gegen  die  Tarentiner  (Liv.  XXVI  39,  1—19). 

Auch  der  hervorragendste  der  damaligen  Quinctier,  T.  Flamininus,  hat 

sich  unter  Marcellus  die  Sporen  verdient.  Plutarch.  Flamin.  1,  3 f.  sagt  von  ihm: 

TiQWTov  fikv  iv  CM  TiQog  'Avvißav  noXsfifp  y^XiaQy^oq  vnavevovu  MaqxsXXtj^ 
iJvvsavQaTsvaaTo,  und  da  er  sogleich  darauf  den  Tod  des  Marcellus  erwähnt, 

so  ist  an  dessen  letztes  Consulat  zu  denken,  das  er  208  mit  dem  Gentilen  Flami- 
nins  T.  Crispinus  gemeinsam  führte.  Der  Stützen  beraubt,  die  er  an  diesem 

Paar  gehabt  hätte,  ging  der  junge  Quinctier  seinen  Weg  allein  weiter;  aber  es 

ist  bei  ihm  wenigstens  eine  Familienbeziehung  noch  bekannt  und  stellt  ihn 

daher  in  seinen  Anfängen  zu  derselben  Partei,  zu  der  sich  Marcellus  gehalten 

hatte,  zu  der  Fabischen.  Denn  nach  Polyb.  XVIII  10,  8  schickte  er  Anfang 

197  von  Griechenland  nach  Eom  Kolvtoi'  (pdßiov,  og  ̂ v  avvtp  rrjg  yvvaixoq 

adeXcfiSoiJg^  was  Liv.  XXXII  36,  10  wiedergibt:  Q.  Fabius  —  uxoris  Quincti 

■"^ororis  filius  erat.  Es  bleibe  dahingestellt,  ob  nicht  dSsXg^iSoig  eher  f  ratris 
filius  als  s  or  or  is  filius  sein  sollte  und  die  Gattin  Flaminins  eine  Fabia  war  i) ; 
jedenfalls  ist  eine  Verschwägerung  mit  dem  andern  Luperkergeschlecht,  dem 

Fabischen,  bei  diesem  Quinctier  gesichert,  und  folglich  seine  Zugehörigkeit  zu 

der  Fabischen  Partei  in  den  letzten  Zeiten  des  Hannibalischen  Krieges  höchst 

wahrscheinlich.   Wenn  auch  Marcellus  zu  früh  gefallen  war,  um  dem  Flamininus 

1)  Eine  Vermutung  über  die  Persönlichkeit  des  Q.  Fabius  PW  VI  1761  Nr.  57. 
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bei  seiner  Laufbahn  förderlich  zu  sein,  so  blieb  dieser  doch  mit  seinem  Sohne 

in  Verbindung,  Flamininus  wurde  mit  noch  nicht  dreißig  Jahren  zum  Consul 

für  198  gewählt  ohne  Bekleidung  der  niederen  curulischen  Ämter  ̂ );  gleich- 
zeitig wurde  der  Sohn  des  Maroellus,  der  als  Kriegstribun  im  Todesjahre  des 

Vaters  sein  Kamerad  gewesen,  aber  erst  als  curulischer  Aedil  im  Jahre  200 

beim  Volke  in  Gunst  gekommen  war,  zur  Praetur  befördert  (vgl.  PW  III 

2755  f.  Nr.  222),  und  beide  zusammen  sind  fast  ein  Jahrzehnt  später  au& 

einem  heftigen  Wahlkampfe  um  die  Censur  als  Sieger  über  die  Scipionischc^ 

Partei  wie  über  Cato  und  seinen  patricischen  Verbündeten  hervorgegangen  (Liv. 

XXXVII  57,  9-58,  2.  Plut.  Flamin.  18,  1;  vgl.  Geizer  Nob.  104). 

Es  ist  nicht  recht  ersichtlich,  wodurch  sich  Flamininus  in  so  jungen  Jahren 

das  allgemeine  Vertrauen  erworben  hat;  er  war  mit  zwanzig  Jahren  Kriegs- 
tribun und  erhielt  mit  dreiundzwanzig  Jahren  schon  ein  selbständiges  Kom- 

mando in  Tarent  (Liv.  XXIX  13,  6  vgl.  Plut.  1,  4);  daß  er  mit  dreißig  Jahren 

bereits  einen  erwachsenen  Neffen  in  wichtiger  Vertrauensstellung  bei  sich  hatt<?, 

zeigt,  was  sich  immer  wieder  zeigen  wird,  wie  jung  im  Durchschnitt  die  römi- 
schen Adligen  ihre  militärische  und  politische  Laufbahn  begannen,  und  ebenso, 

wie  jung  ihre  Töchter  zu  heiraten  pflegten.  Das  Kriegstribunat  des  Zwanzig- 
jährigen beweist  die  Berechtigung  der  Annahme,  daß  auch  ein  anderer  Jüng- 

lisng  von  hohem  Adel,  der  Sohn  des  M.  Lepidus,  in  dieser  Zeit  im  gleichen 

Alter  denselben  Posten  erhielt  (u.  S.  171  f.).  Die  Vergleichung  Flaminins  mit 

dem  um  etwa  sieben  Jahre  älteren  P.  Scipio  drängt  sich  von  selbst  auf.  Beide 

sind  in  annähernd  demselben  Lebensalter  zuerst  an  die  Öffentlichkeit  getreten, 

zum  Consulat  befördert  worden  und  schließlich  noch  vor  der  Mitte  der  Fünfzig 

gestorben.  Die  Notiz  über  den  Tod  Flaminins  ist  bei  Livius  in  einer  der 

Lücken  des  XLL  Buches  ausgefallen;  mit  der  über  seine  Leichenfeier  schließt 

das  Buch  (XLI  28,  11)  und  der  Jahresbericht  von  174. 

Wenn  ein  Mann  von  so  altem  und  hohem  Adel  und  so  großem  persönlichen 

Ansehen  keine  geistliche  Würde  innehatte,  so  kann  dies  nur  daran  gelegen  haben, 

daß  für  sein  Geschlecht  unter  den  wenigen  patricischen  Stellen  der  großen 

Kollegien  nur  eine  zur  Verfügung  stand,  und  daß  diese  schon  vor  seinem  Auf- 

steigen von  einem  nahen  Verwandten  in  Anspruch  genommen  war.  In  dei- 
Tat  ist  sein  älterer  Bruder  Lucius  schon  213  Augur  geworden  und  bis  zu  seinen» 

1)  Für  das  Geburtsjahr  des  Flamininus  vgl,  Polyb.  XVIII  12,  5.  Liv.  XXXllI  33,  3. 
Hut.  Flamin.  2,  2  (dazu  Nissen  Krit.  Untersuch.  148.  290),  für  die  Bewerbung  imd  die  Consul- 
wahl  Liv.  XXXII  7,  8—12,  der  den  Vorzug  vor  Plut.  2,  1  f.  verdient  (dazu  Mms  StR.  I 
538  f.,  2.  564,  1).  Wie  Flamininus  unmittelbar  von  der  Quaestur  zum  Consulat  erhoben  wurde, 
so  sein  plebeischer  Mitbewerber  Sex.  Aelius  Paetus  Catus  unmittelbar  von  der  curulischen 
Aedilität;  er  hatte  sie  zusammen  mit  dem  Sohne  des  Marcellus  unter  dem  Consulat  seines 
Bruders  Publius  201  erhalten  und  200  zur  großen  Zufriedenheit  des  Volkes  geführt  (Liv. 
XXXI  50(  If.);  offenbar  war  er  ein  Parteifreund  der  Marcelli  und  Flaminini. 
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Tode  170  geblieben  (Liv.  XXV  2,  2  und  XLIIl  11.  13  mit  einer  leicht  und 

sicher  zu  ergänzenden  Lücke).  Bardt  (Priester  18  f.)  hat  das  bestritten,  weil 

Ijucius  zu  jung  sei;  freilich  sei  wiederum  der  gleichnamige  Großvater  zu  alt, 
so  daß  nur  die  Annahme  eines  sonst  unbekanntein  Vatersbruders  Lucius  bleibe. 

Der  Großvater  scheidet  selbstverständlich  aus,  zumal  da  seine  geistliche  Würd<' 
offenbar  die  eines  Flamen  war  (o.  S.  115)  ;  aber  der  Einwand  gegen  den  jüngeren 

Lucius  ist  nicht  stichhaltig.  Das  musterhaft  innige  Verhältnis  zwischen  den 
Brüdern  Titus  und  Lucius  war  selbst  im  Auslande  bekannt  (vgl.  z.  B.  Liv.  XL  8, 

15.  12,  17)  und  trat  im  öffentlichen  Leben  deutlich  zutage.  Lucius  hatte  mit 
L.  Valerius  Flaccus  301  die  curulische  Aedilität  (ebd.  XXXI  4,  5  f.)  und  199 

die  Praetur  bekleidet  (ebd.  49,  12.  XXXII  1,  2),  als  er  von  Titus  überholt 

wurde,  der  unter  Überspringung  dieser  Vorstufen  und  trotz  seiner  Jugend  für 
das  nächste  Jahr  198  das  Consulat  erhielt.  Durchs  Los  mit  dem  Oberbefehl 

gegen  Philipp  von  Makedonien  beauftragt,  forderte  und  erreichte  Titus,  daß 
ihm  Lucius  als  Führer  der  Seemacht  zur  Seite  gestellt  wurde  (Plut.  Flamin.  3,  3. 

Liv.  XXXII  16,  2ff.  u.  a.),  und  nun  bhebeai,  dank  der  Unterstützung  der 

amici  et  propinqui  in  Rom  (Liv.  XXXII  32,  7  vgl.  Polyb.  XVIII  11,  2:  ot 

(fiXoi)  beide  Brüder  bis  Ende  194  im  Besitz  ihrer  Stellungen.  Sofort  nach 

ihrer  Rückkehr  trat  Lucius  bei  den  nächsten  Wahlen,  denen  für  192,  als  Be- 
werber auf  und  errang  den  Sieg  durch  den  kräftigen  Beistand  des  Titus;  selbst 

Livius  (XXXV  10,  4—10)  betont,  eine  wie  schwere  Niederlage  die  Scipionen- 
partei  erlitt,  der.en  beide  Kandidaten  durchfielen,  der  Vetter  des  Africanus, 

iSTasica,  gegen  den  Flamininus,  und  sein  bester  Freund  Laelius  gegen  den  Be- 
gründer des  Hauses  der  Domitii  Ahenobarbi  (PW  V  1313  ff.  1320  f.  vgl.  auch 

Geizer  Nob.  104).  Es  ist  offenbar,  daß  bei  der  Bestimmung  des  Altersverhält- 
nisses zwischen  den  Flamininischen  Brüdern  nicht  von  den  Consulatsjahren 

beider,  sondern  von  den  Anfängen  ihrer  Laufbahn  auszugehen  ist.  Dann  ist 

aber  kaum  ein  Zweifel  möglich,  daß  Lucius  der  ältere  und  Titus  der  jüngere 

war,  obgleich  jener  den  Vornamen  des  Großvaters  und  dieser  den  des  Vaters 

empfangen  hattet).  Wenn  sie  auch  nur  um  ein  Jahr  auseinander  waren,  so 

zählte  Lucius  '313  sechzehn  Jahre  und  konnte  sehr  wohl  zum  Augur  ernannt 
werden;  die  große  Jugend  war  bei  dem  hohen  Adel  niemals  ein  Hindernis, 

sondern  eher  eine  Empfehlung  für  solche  Würden,  zumal  in  einer  Zeit,  wo  alle 

älteren  Leute  dringend  im  Felde  gebraucht  wurden.  Und  maßgebende  Stimm- 
führer des  Augurenkollegiums  waren  damals  dieselben  beideji  Männer,  die  auch 

1)  In  diesem  Falle  hat  also  Nipperdey  (Die  Leges  aiinales  der  röni.  Kep.  60,  14)  das 
Richtige  getroifen.  Doch  das  Verhältnis  der  beiden  Scipionen,  P.  Africanus  und  L.  Asiaticus, 
ist  kein  Gegenstück  dazu,  da  die  Behauptung  des  Polybios  X  4,  1,  von  ihnen  sei  Lucius  der 
ältere  gewesen,  erwiesenermaßen  falsch  ist  (vgl.  Ed.  Meyer  Berl.  Sitzungsber.  1916,  1073  f. 
0.  S.  38,  1).  Vielleicht  hat  gerade  di«  Erinnerung  an  die  beiden  Flarainini  die  Erzählung  ron 
der  Aedilität  der  beiden  Scipionen  beeinflußt  (s.  die  Vergleichnng  Liv.  XL  8,  15). 
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in  der  Staatsregierung  immer  wieder  an  der  Spitze  standen  und  den  Quinctiem 
als  Gönner  und  Förderer  in  dem  ganzen  Jahrzehnt  zu  neuem  Ansehen  verhalfen, 

Fabius  der  Cunetator  unter  den  Patriciem  und  M.  Marcellus  unter  den  Ple- 

beiern  (o.  S.  55.  82 f.).  So  ist  die  Kooptation  des  eben  dem  Knabenalter  entwach- 
senen älteren  der  beiden  Flaminini  nicht  befremdlich,  sondern  im  Gegenteil 

eine  Bestätigung  aller  übrigen  Annahmen.  Die  Quinctier  hatten  lange  im 

Schatten  gestanden  und  wurden  erst  jetzt  wieder  hervorgezogen;  sie  hatten 

sich  wahrscheinlich  von  Mißheiraten  ferngehalten  —  denn  beim  Flaminat  wurde 

auf  die  Ahnenprobe  großer  Wert  gelegt  (vgl.  Wissowa  Rel.  506,  3.  4)  —  und 
meistens  mit  dem  andern  Luperkergeschlecht,  dem  Fabischen,  verbunden;  unter 

dem  Regiment  des  vierten  Fürsten  aus  dem  Fabierhause,  des  Verrucosus,  kamen 

sie  zu  Ehren,  wenn  auch  weniger  dieser  selbst,  als  der  ihm  nahverbundene 

Marcellus  es  auf  sich  nahm,  sie  überall  einzuführen,  weil  das  weniger  Anstoß 

erregte. 

Ein  Blick  auf  die  weitere  Geschichte  der  Quinctier  sei  gleich  jetzt  geworfeai. 

Der  Augur  Lucius  hat  den  gefeierten  Bruder  Titus  nur  um  wenige  Jahre  über- 
lebt; wer  in  der  geistlichen  Körperschaft  im  Jahre  170  sein  Nachfolger  wurde, 

ist  bei  der  Lückenhaftigkeit  von  Liv,  XLIII  11,  13  nicht  zu  erkennen.  Aber 

die  nächste  patricische  Stelle,  die  frei  wurde,  ward  im  Jahre  167  wieder  mit 

einem  Flamininus  besetzt,  mit  Titus  (Liv,  XLV  44,  3),  dem  Sohne  des  einen 

Bruders,  nach  der  gewöhnlichen,  wenn  auch  bisher  unbeweisbaren  Annahme 

dem  des  Titus  (CIL  12  p.  34  zu  604  Varr.).  Er  war  auch  noch  ziemlich  jung, 
denn  er  wurde  166  zum  ersten  Male  mit  einer  diplomatischen  Mission  nach 
Thrakien  betraut  und  150  zum  Consulat  befördert;  hat  er  es  siio  anno  erhalten, 

so  ist  er  um  193  geboren,  wozu  es  aufs  beste  stimmt,  daß  die  beiden  Brüder 

Lucius  und  Titus,  von  denen  einer  jedenfalls  sein  Vater  war,  vorher  von  198  bis 
194  von  Rom  und  ihren  Familien  fem  waren.  Auch  seine  Praetur  wird  man 

vermutungsweise  um  153  ansetzen  xlürfen,  und  da  ist  es  kein  Zufall,  daß  gerade 

in  den  Jahren,  in  denen  dieser  jüngere  T.  Flamininus  nach  den  spärlichen 

Zeugnissen  politisch  tätig  war,  der  gleichnamige  Enkel  des  berühmten  M.  Mar- 
cellus dreimal  als  Consul  an  der  Spitze  der  Regierung  stand,  166,  155  und  152 

(PW  III  2758 ff.);  der  vielleicht  durch  Heirat  befestigte  Bund  der  älteren 
Generation  dauerte  fort.  Es  war  auch  nicht  reiner  Zufall,  der  Flamininus 

als  Consul  150  mit  M/  Acilius L.  f.  K.  n.  Baibus  (Fasti  Cap.)  zusammenführte; 

dessen  sonst  ganz  unbekannter  Vater  Aevxioq  'JxtXiog  Kaiamvog  vlog  steht 
in  der  Liste  der  delphischen  Proxenoi  von  189/8  dicht  hinter  dem  berühmten 

T.  Flamininus,  war  also  mit  ihm  durch  Gemeinschaft  der  politischen  An- 
schauungen und  Handlungen  eng  verbunden  (Dittenberger  585,  116  und  119 

mit  Anm.  s.  o.  S.  91). 

Aus  der  Zeit  zwischen  den  Brüdern  Titus  und  Lucius  und  diesem  jungem 

Titus  wird  bei  Liv.   XLI   8,   If.  ein  C.   Quinctius  Flamininus  als  FremdeTi- 
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inaetor  177  genannt.  Für  einen  Bruder  Jener  beiden  erscheint  er  fast  zu 

jung  und  für  einen  Sohn  zu  alt;  doch  bei  der  Annahme  einer  entfernteren 

Verwandtschaft  muß  man  sofort  mit  einer  weiteren  Verzweig-ung  des  Stamm- 
baums und  einer  früheren  Erwerbung  des  erblichen  Beinamens  rechnen,  so 

daß  doch  eine  jener  Möglichkeiten  den  Vorzug  verdient;  man  könnte  daran 

denken,  daß  der  Vater  des  Siegers  von  Kynoskephalai  rund  ein  Jahrzehnt  nach 

dessen  Geburt  noch  einen  weiteren  Sohn  zeugte,  etwa  in  einer  zweiten  Ehe.  Eine 

andere  Möglichkeit  erschließt  die  Einsicht,  daß  die  Livianische  Praetorenliste 

von  177  gefälscht  ist  (s.  4.  Kap.) ;  der  Fälscher,  der  zwei  patricische  Namen 

ganz  frei  hinzufügte,  hat  vielleicht  zu  dem  dritten  und  in  Wirklichkeit  einzigen 

C.  Quinctius  das  Cognomen  erst  hinzugefügt,  und  zwar  mit  Unrecht  hinzugefügt, 

so  daß  dieser  Praetor  überhaupt  kein  Flamininvs  war,  sondem  eher  ein  Crispi- 
nus,  vielleicht  Bruder  des  Praetors  von  186  (o.  S.  117). 

Der  dritte  Consul  T.  Flamininus  war  123  im  Amte,  ist  wahrscheinlich 

126  Praetor  und  Statthalter  von  Sicilien  gewesen  (Strabo  VI  277:  TCvog 

0Xafiiviog  vgl.  PW  VI  2502  f.  Nr.  5)  und  hat  bis  in  die  ersten  Jahre  des 

letzten  vorchristlichen  Jahrhunderts  hinein  gelebt  (Cic.  Brut.  109.  259).  Die 

Münzen,  deren  Urheber  durch  die  Initialen  T.  Q.,  den  Apex  des  Flamen  und 

den  makedonischen  Schild  als  ein  Mann  gleichen  Namens  gesichert  ist,  gehören 

nach  der  neuesten  Zeitbestimmung  (Grueber  I  154  f.  o.  S.  115)  in  die  nächsten 
zwei  Jahrzehnte  nach  dem  Consulat,  also  eher  einem  Sohne  des  Consuls  als 

diesem  selbst.  Er  mag  um  die  Wende  des  Jahrhunderts  in  den  kampferfüllten 

Zeiten  zugrunde  gegangen  sein,  ehe  ei-  zu  höheren  Ämtern  gelangte,  so  daß  die 
Kamilie  des  Befreiers  der  Hellenen  in  der  vierten  Generation  ausstarb. 

Die  Familie  der  Crüpini  pflanzte  sich  fort,  aber  unbeachtet  und  un- 

geehrt  i) ;  nur  ein  ohne  Gentilnamen  von  Cicero  (pro  Font.  1)  erwähnter 
Quaestor  von  69,  T.  Crispinus,  ist  als  Bindeglied  nachweisbar  zwischen  denen  des 

Hannibalischen  und  denen  des  Augustischen  Zeitalters,  den  Consuln  T.  Quinctius 

Crispinus  Sulpicmnus  von  9  v.  Chr.  und  T.  Quinctius  Crispinus  Valerianus 

von  2  n.  Chr.   (PIR  III  121  f.  Q  87.  38).     Zum  höchsten  Adel  gehörten  sie 

1)  Zu  den  Crispini  könnte  auch  der  Kotvttog  gehören,  der  143  Praetor  in  Hispania 
Citerior  war  (Appian.  Ib.  66  vgl.  Schulten  Neue  Jahrb.  f.  d.  klass.  Altert.  XXXIX  222,  2). 
Dagegen  kann  ich  in  dem  Ffonliog  Kdtyxxios  Tirov  Tcofidlog,  der  bei  den  Wettkämpfen  in 
Ghalkis  als  Hoplit  einen  8iegespreis  davontrug  (Wilhelm  Oesterr.  Jahresh.,  Beiblatt  I  48  ff. 
^  IG  XII  9,  952),  nicht  mit  Niese  (Gesch.  d.  griech.  u.  maked.  Staaten  II  707  f.,  6)  einen 
Sohn  des  T.  Flamininus  und  überhaupt  ein  Glied  des  patricischen  Geschlechts  sehen.  Die 
Inschrift  gehört  erst  ans  Ende  des  2.  Jahrhunderts,  als  schon  viele  Griechen  mit  dem  römi- 

schen Bürgerrecht  die  Namen  vornehmer  römischer  Geschlechter  empfangen  hatten;  solche 
Quinctier  finden  sich  auf  griechischem  Boden  in  dieser  Zeit  auf  den  Inseln  Tenos  (IG  XII  5, 
924),  Delos  (Bull.  hell.  XXXVI  71),  Chios  (Inscr.  Gr.  ad  res  Kom.  pert  IV  952).  In  Rom  be-  , 
gcgnen  seit  der  Sullanischen  Zeit  zahlreiche  und  auch  ganz  angesehene  Quinctier,  die  mit  dem 
patricischen  nichts  mehr  zu  tun  haben. 
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beide;  die  Adoptionscognomina  beweisen,  daß  die  Familie,  auch  wenn  sie  sich 

nur  künstlich  noch  erhalten  konnte,  ihre  Söhne  ausschließlich  in  anderen  patri- 
oischen  suchte.  Der  ältere  ward  der  Ehre  gewürdigt,  das  Consulat  mit  dem 

Liebling  des  kaiserlichen  Stiefvaters  und  des  römischen  Volkes,  mit  Drusus, 

zu  teilen,  und  wagte  es,  seine  Augen  zu  der  Kaisertochter  lulia  zu  erheben; 

als  hochfahrender  Sprößling  des  alten  Geburtsadels  wird  er  von  Velleiusi 

charakterisiert  (II  100,  5 :  singularem  nequitiam  sup  ei'* c  i l  i o  i  r  u c i  pro- 
tegens).  Vermutlich  ist  er  von  dem  Quaestor  von  69  zum  Sohne  angenommen 

worden  (T.  f.  auf  seinen  Münzen)  und  hat  selbst  den  jüngeren  Consul  von 

2  n.  Chr.  adoptiert;  dessen  Sohn  wird  es  gewesen  sein,  der  den  uralten  Adel 

durch  die  Wiederaufnahme  des  berühmten  Cognomens  Cincinnatus  und  der  ent- 

sprechenden Haartracht  zur  Schau  stellte,  dadurch  den  Argwohn  des  Kaisers 

Gaius  erregte  (o.  S.  115)  und  wahrscheinlich  unter  diesem  oder  einem  seiner 

beiden  Nachfolger  als  letzter  seines  Geschlechts  unterging. 

K.  Quinctius  Claudus 
Consul  271. 

Quinctius 

L.  Quinctius 
Flamen  Dialis  um  270. 

T.  Quinctius  Crispinus 
um  240. 

T.  Quinctius  Flamininus 
um  240. 

T.  Quinctius  Crispinus 
Trib.  nül.  213.    Praet.  210. 

Consul  t  208. 
1 

L.  Quinctius  Crispinus 
Praetor  186.    Triumvir  col. 

ded.  183. 

L,  Quinctius  Flamininus 

*  um  230.  Augur  213.  Aed. 
cur.  201.    Praet.  199. 
Consul  192.   t  170. 

C.  Quinctius  (Flamininus?) 
Praetor  177, 

T.  (Quinctius)  Crispinus  Quaestor  69. 

i      . T.  Quinctius  Crispinus  Sulpicianus 
Münzmeister  um  20.  Consul  9.   f  2  v.  Chr. 

! 

T.  Quinctius  Crispinus  Valerianus 
Consul  2  n.  Chr.    Frater  Arvalis.  t  nacli 

27  n.  Chr. 

T.  Quinctius  Flamininus 
*  228.  Trib.  mil.  208. 

Consul  198.    Censor  189. 

t  174. 
I 

T.  Quinctius  Flamininus 
*  um  193.  Augur  167. 

Gesandter  166.  (Praet.  153  V). 

Consul  150. 

T.  Quinctius  Flamininus 
*  um  166.    Praetor  126. 

Consul  123.    t  «m  96- 

T.  Quinctius  Flamininus 
Münzmeister  um  110. 

(T.?)  Quinctius  (Crispinus?)  Cincinnatus. 
t  um  40  n.  Chr. 
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Schon  Mommsen  (KF  I  120.  II  150)  hat  scharf  hervorgehoben,  worin 

sich  die  Gens  V  e  t  u  r  i  a  von  anderen  patricischen  Gentes  unterscheidet,  Sie 

gehört  zu  den  Tribusgeschlechtern  und  fast  von  Anfang  an  zu  den  consula- 
fischen;  aber  sie  erscheint  schon  in  der  Tradition  über  die  erste  repubhkanische 

Zeit  verbunden  mit  einem  Geschlecht,  das  in  geschichtUcher  Zeit  nur  als  ple- 
beisch  nachweisbar  ist,  und  sie  weist  selbst  einen  patricischen  und  einen 

plebeischen  Zweig  auf.  Jenes  andere  Geschlecht  sind  die  Marcier,  und  die  Ver- 
bindung mit  ihnen  wird  hergestellt  durch  Veturia,  die  Mutter  des  Coriolanus; 

aber  freilich  läßt  sich  die  Sache  auch  umkehren :  Die  Marcier  heben  sich  ihrerseits 

aus  der  Masse  der  Plebeier  so  sehr  heraus  (o.  S.  31.  64.  81),  daß  ihre  Verbindung 

mit  einem  altpatricischen  Geschlecht  nicht  eine  Minderung  des  Ansehens  für 
diesas  bedeuten  muß,  sondern  auch  eine  Vermehrung  ihrer  eigenen  Würdigkeit 

bedeuten  kann.  Auch  die  patricischen  und  plebeischen  Träger  des  Namens 

Veturius  gehen  nicht  eigentlich  nebeneinander  her,  sondern  lösen  sich  ab.  Die 

crsteren,  denen  in  den  Fasten  hauptsächlich  der  von  Varro  L.  L.  VII  91 

erklärte  Beiname  Cicurinus  beigelegt  wird,  haben  sich  bis  unmittelbar  vor  der 

Licinisch-Sextischen  Gesetzgebung  in  ihrer  Stellung  behauptet,  denn  einer  von 

ihnen  g-ehörte  noch  dem  letzten  überhaupt  gewählten  Kollegium  von  Consular- 
tribunen,  dem  von  367,  an  (Fasti  Cap.  Liv.  VI  42,  3  vgl.  auch  Chronogr. 

und  dazu  Mms  a.  0.  II  229),  Doch  nun  folgt  in  ziemlich  weitem  Abstände 

ein  einziger  Plebeier  mit  einem  sonst  nicht  wiederkehrenden  Cognomen;  es 

ist  T.  Veturius  Calvinus,  der  sowohl  334  wie  321  mit  demselben  Genossen  Sp. 

Postumius  Albinus  die  Ehre  des  höchsten  Staatsamts  und  im  zweiten  Amtsjahr 

die  Schande  des  Caudinischen  Vertrages  teilte.  Gewiß  ist  infolge  dieser  Schmach 

nicht  nur  der  Consul  persönlich,  sondern  auch  sein  ganzes  Geschlecht  der  Ver- 
achtung anheimgefallen;  es  gibt  eine  Tradition  von  der  Schuldknechtschaft, 

in  die  sein  Sohn  propter  domesticam  ruinam  et  grave  aes  alienum  geraten  sein 

soll  (Val.  Ma.x.  VI  1,  9),  währenid  allerdings  einc^,  zweite  dasselbe  von  dem 

Sohne  eines  an  dem  Caudinischen  Vertrage  beteiligten  Kriegstribunen  Puhlilivs- 
erzählt  (Dionys.  XVI  5,  1)  und  eine  dritte  ebenfalls  von  einem  Publilius, 

aber  mehrere  Jahre  vor  dem  Caudinischen  Vertrage  (Liv.  VFII  28,  Ü  beim 

Jahre  326;  vgl.  Mms  a.  0.  II  244 f.).  Doch  beachtensw^ert  ist  jedenfalls,  daß 
nicht  nur  die  Nachkommenschaft  des  schuldigen  plebeischen  Consuls  T.  Veturius 

Calvinus,  sondern  auch  das  patricische  Geschlecht  der  Veturier  nun  für  ein 
Jahrhundert  aus  den  Fasten  und  aus  der  Geschichte  verschwindet.  Da  ist  die 

Möglichkeit  nicht  abzuweisen,  daß  nicht  ein  plebeisches  Geschlecht  gleichen 

Namens  neben  das  patricische  getreten,  sondern  vielmehr  ein  einzelner  Mann 

aus  diesem  zur  Plebs  übergetreten  ist.  In  diesen  ersten  Jahrzehnten  nach  den 

Licinisch-Sextischen  Keformen  konnte  unter  Umständen  die  x\ufgabe  des  patri- 
cischen Standes  kein  zu  hoher  Preis  für  die  Behauptung  des  patricischen  Ein- 

flusses im  Staate  sein. 
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Vielleicht  gehört  in  jenes  Jahrhundert  zwischen  320  und  220,  für  das  die 

Überlieferung  großenteils  sehr  dürftig  ist,  die  von  C.  Gracchus  der  Vergessen- 

heit entrissene  Episode,  wie  die  Vorfahren  Fatov  BsvovqCov  d^avarov  xavi- 
yvcaffav  ozi  Stjfidyj^^qi  noQSvofisvq)  Sl  äyogac  ovyi  vns^effvrj  (lovog  (bei  Plut.  C. 
Graceh.  3,  5;  vgl.  Mms  Stil  I  398,  2.  II  298  f.) ;  sie  würde  dann  beweisen, 

daß  die  Veturier  keineswegs  nur  in  freundlichen  Beziehungen  zur  Plebs  ge- 

standen haben;  von  einem  trotzigen  und  verbitterten  Gliede  eines  herabgekom- 
menen Adelsgeschlechts  könnte  man  sich  leicht  denken,  daß  es  die  Plebs  heraus- 

forderte und  dafür  büßen  mußte.  Das  Beaiehmen  der  jungen  Patricier  gegen 
Cn.  Flavius,  den  curulischen  Aedilen  von  304,  dürfte  sachlich  und  zeitlich  die 

nächste  Parallele  dazu  bieten  (vgl.  Mms  a.  0.  I  398,  1.   PW  VI  2527,  38 ff.). 
Die  Veturier  erhoben  sich  von  dem  tiefen  Fall  erst  in  der  Zeit  des  Hanni- 

balischeai  Krieges,  und  zwar  nicht  aus  eigener  Kraft,  sondern  infolge  der  Ver- 
bindung mit  anderen  Geschlechtern,  und  zwar  auch  mit  plebeischen.  Im 

Jahre  220  waren  Consuln  L.  Veturius  Philo  und  C.  Lutatius  Catulus,  und 

führten  gemeinsam  Krieg  gegen  die  Kelten  in  Oberitalien  (Zonar.  VIII  20). 

In  den  beiden  vorhergehenden  Regierungskollegien  war  die  patricische  Stelle 

mit  je  einem  Manne  aus  derselben  Familie,  der  der  Cornelii  Scipiones,  besetzt 

worden;  das  Schwergewicht  bei  der  Bestellung  der  Nachfolger,  eben  der  Con- 
suln von  220,  dürfte  daher  ihrem  patricischen  Vorgänger,  dem  P.  Scipio  Asina 

(PW  IV  1487  Nr.  342),  zugefaUen  sein.  Von  ihnen  selbst  stand  Catulus 

218  an  der  Spitze  einer  Dreierkommission  zur  Anlage  von  Kolonien  in  Ober- 
italien (Polyb.III  40,  9f.  67,  61  Liv.XXI  25,  31  XXX  19,  71,  s.  S.  112.137) ; 

darf  daraus  geschlossen  werden,  daß  er  schon  als  Consul  sich  länger  und  ein- 

gehender mit  den  dortigen  Verhältnissen  befaßt  hat  als  sein  Kollege  Veturius, 

so  wird  diesem  die  WahUeitung  für  219  zugefallen  sein.  Aus  den  damaligen 

Wahlen  gingen  L.  Aemilius  Paullus  und  M.  Livius  Sahnator  hervor.  Die  Ver- 

mutung, daß  Scipio  Asina,  Veturius  Philo,  Aemilius  Paullus  und  Livius  Sali- 

nator  Parteigenossen  waren,  wird  bestätigt  durch  die  spätere  Geschichte,  zu- 
nächst durch  die  Parteikämpfe  bei  den  Wahlen  für  216. 

Der  Livianische  Bericht  darüber  XXII  33,  9—35,  4  steht  ganz  unter 
dem  Einfluß  der  Anschauung,  daß  der  damals  gewählte  Kandidat  der  Plebs, 
C.  Terentius  Varro,  der  Sündenbock  von  Cannae  war  und  von  vornherein  nur 

gegen  den  heftigen  und  berechtigten  Widerstand  der  wahren  Vaterlandsfreunde, 

d.  h.  der  Nobilität  sein  Amt  erlangte.  Doch  es  ist  in  diesem  Bericht  nicht  alles 

klar  und  einwandfrei.  Die  gesamte  Nobilität  wird  als  einheithche  Gegnerschaft 
der  Kandidatur  Varros  betrachtet,  aber  es  fehlt  nicht  an  Andeutungen,  daß 

sie  in  sich  selbst  gespalten  und  uneins  war.  So  heißt  es  (33,  11):  Patrihus 
rectius  visum  est  dictatorem  a  consule  dici  comitiorum  hahendorum  causa,  dictus 

L.  Veturius  Philo  M.  Pomponium  Mathonem  magistrum  eguitum  dixit.  (12) 

iis  vitio  creatis  iussisque  die  quarto  decimo  sc  magistratu  abdicare,  res  ad  mter- 
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regnum  rediit.  (34,  1)   interreges  proditi  a  patribus  C.  Claudius  Appi  filius 

Cento,  inde  P.  Cornelius  Asina.  in  eius  interregno  comitia  habita  magno  cer- 

tamine  patrum  ac  plebis.  Aber  der  mit  dem  plebeischen  Kandidaten  verwandte 

Volkstribim  wirbt  für  ihn  criminando  non  senatum  modo  sed  etiam  augurcs, 

quod  dictatorem  prohibuissent'  comitia  perficere  (34,  3),  und  behauptet,  man 
habe  das  Interregnum  absichtlich  herbeigeführt:  id  consules  ambos  ad  exercitum 

iiiorando  quaesisse;  id  postea,  quia  invitis  iis  dictator  esset  dictus  comitiorum 

cau^a,  exjnignatum  esse,  cum  vitiosus  dictator  per  augures  fieret  (34,  10). 

Hiernach  hatte  also  doch  der  Kandidat  darauf  gerechnet,  mit  Hilfe  des  Dictators 
seine  Wahl  durchzusetzen  und  war  diese  Absicht  hintertrieben  worden  durch  die 

Auguren,  die  die  Bestellung  des  Dictators  selbst  anfochten  und  für  ungültig 
erklärten.  Die  Seele  des  Augurenkollegiums  war  aber  Q.  Fabius  der  Cunctator 

(o.  S.  55.  83),  und  er  wird  als  der  Gegner  des  populären  Bewerbers  sowohl  in  der 

Erzählung  (34,  2)  wie  in  den  Keden  des  Tribunen  (34,  5  —  7)  hingestellt, 
ohne  daß  man  recht  sieht,  was  er  mit  der  ganzen  Sache  zu  tun  hat.  Dann 

heißt  es  weiter  (35,  2) :  C.  Terentius  consul  unus  creatur,  ut  in  manu  eius 

essent  comitia  rogando  collegae.  Aber  die  drei  bisherigen  patricischen  Kandi- 
daten treten  zurück,  und  an  ihrer  Stelle:    nobilitas   L.  Aemilium  Paullum, 

qui  cum  M.  Livio  consul  fuerat,  ex  damnatione  collegae,  ex  qua  prope  ambustus 

evaserat,  infestum  plebei,  diu  ac  multum  recusantem  ad  petitionem  compelUt. 

is  proximo  comitiali  die  ....  par  magis  in  adversando  quam  collega  datur  considi 

(35,  3 f.).  Also  hat  tatsächlich  Varro  durchaus  keinen  Einfluß  auf  die  Wahl 

des  Kollegen  ausüben  können,  sondern  gerade  einen  entschiedenen  Gegner  als 

.Kollegen  hinnehmen  müssen.  Hier  hat  das  Streben,  nur  Nobilität  und  Volks - 
masse  als  Gegensätze  anzuerkennen  und  alle  Meinungsverschiedenheit  innerhalb 

der  Nobilität,  die  natürlich  die  wahre  Patriotenpartei  ist,  zu  leugnen,  die  ge- 
schichtliche Tradition  beeinflußt  und  die  Tatsachen  in  eine  falsche  Beleuchtung 

o^erückt.  Ab^resehen  von  Varro  und  Fabius  -  sind  die  bei  diesen  Wahlen  be- 

teiligten  Persönlichkeiten  ganz  dieselben,  die  schon  um  220  miteinander  zu- 
sammengearbeitet haben:  P.  Scipio  Asina,  patricischer  Consul  von  221  und 

Jetzt  wahlleitender  Interrex  —  der  erste  zur  Wahlleitung  befähigte,  L.  Veturius 
Philo,  patricischer  Consul  von  220  und  jetzt  mit  der  Wahlleitung  beauftragter 
Dictator,  L.  Aemilius  PauUus,  erfolgreicher  Kandidat  für  das  Consulat  sowohl 

für  219  wie  für  216.  Gerade  der  Erfolg  des  Paullus  ist  auffällig,  weil  er  doch 

nach  seinem  ersten  Consulat  schwer  kompromittiert  und  angeblich  mit  dem 
Volk  verfeindet  war.  Offenbar  haben  die  Verbündeten  von  220  auch  bei  den 

Wahlen  für  216  die  Hauptrolle  gespielt;  Varro  ist  keineswegs  der  wichtigste 

Kandidat  gewesen,  dessen  Durchbringung  die  meiste  Mühe  verursachte,  sondern 

eher  L.  Aemilius  Paullus,  für  den  übrigens  auch  der  patricische  Consul  von  217. 

Cn.  Servilius  Geminus,  gestimmt  haben  dürfte  (s.  S.  150.  154)  ;  der  Widerstand 

ging  vor  allem  von  Fabius  und  seiner  Partei  aus  und  konzentrierte  sich  im 
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Auguren kollegi um.  Daß  Varros  Wahl  glatt  und  einfach  durchging,  aber  die 

des  Paullus  Schwierigkeiten  machte,  gibt  der  Bericht  selbst  zu;  aber  er  bringt 
alles  in  einen  neuen  und  künstlichen  Zusammenhang.  Was  dann  von  der 

schönen  Eede  zu  halten  ist,  mit  der  Fabius  den  zum  Heere  abgehenden  Consul 

Paullus  entläßt  (Liv.  XXII  39,  1—22),  liegt  auf  der  Hand;  sie  ist  rein 
Livianisch,  während  bei  der  knappen  und  unfreundlichen  Entgegnung  des  Paullus 

eine  gewisse  Grundlage  in  den  Quellen  gegeben  sein  mochte  (ebd.  40,  1 — 3, 
vgl.  4:  ah  hoc  sermone  profectum  Paullum  tradunt). 

L.  Veturius  Philo,  dessen  Dictatur  ohne  Erwähnung  der  Ungültigkeits- 
erklärung auch  in  den  Fasti  Cap,  verzeichnet  ist,  begegnet  noch  einmal  im  Jahre 

210;  vgl.  Liv.  XXVII  6,  17 f.:    Et  censores  hie  annus  hahuit,  L.   Yeturium 

Philonem  et  P.  Licinium  Crassum,  maximum  pontificem  (vgl.  4.  Kap.)   

(18)  sed  hi  censores  neque  senatum  legerunt  neque  quicquam  publicae  rei  egeruni: 

mors  diremit  L.  Veturi;  inde  et  Licinius  censura  se  dbdicavit.  Daß  die  Angabe, 

die  Censoren  hätten  keinerlei  Amtshandlungen  ausgeführt,  übertrieben  ist,  zeigt 

die  spätere  über  die  Kehabilitierung  des  M.  Livius  Salinator  ebd.  34,  6:  L. 

Veturius  ei  P.  Licinius  censores  eum  tonderi  et  squalorem,  deponere  et  in  senatum 

venire  fungique  aliis  puhlicis  munerihus  coegerunt.  Wie  Licinius  Crassus  gerade 
dazu  gekommen  sein  sollte,  ist  nicht  ersichtlich;  aber  Veturius  Philo  ist  nur 

sich  selbst  treu  geblieben,  wenn  er  als  Consul  220  L.  Paullus  und  M.  Livius 

zu  seinen  Nachfolgern  machte  und  dann  nach  ihrem  Sturz  erst  als  Dictator  217 

den  weniger  belasteten  Standesgenossen  durch  die  Wiederwahl  zum  Consulat 

in  sein  altes  Ansehen  wieder  einzusetzen  suchte  und  später  als  Censor  210  den 

verurteilten  Livius  wieder  der  politischen  Tätigkeit  zuführte. 

In  demselben  Jahre  210  tritt  ein  jüngerer  L.  Veturius  Philo,  der  Sohn 

des  Censors,  zuerst  auf,  und  dabei  erhebt  sich  eine  Schwierigkeit.  Nachdem 

schon  im  Jahre  211  L.  Veturius  Philo,  der  in  dem  vorhergehenden  Jahre 

Legat  des  Consuls  Ap.  Claudius  Pulcher  in  Campanien  gewesen  war,  als  an- 

wesend im  Senate  genannt  ist  (Liv.  XXVI  33,  5),  wird  von  Liv.  XXVII 

6,  12  seine  Wahl  zum  Praetor  für  209  gemeldet,  weiterhin  die  Zuteilung  der 

Peregrinenpraetur  und  der  Provinz  Gallien  (ebd.  7,  8)  und  die  Verlängerung 

dieses  Kommandos  für  208  (ebd.  22,  5 f.),  stets  mit  voUem  Namen;  ebenso 

ist  es  deutlich,  daß  er  207  mit  Auszeichnung  als  Unter feldherr  am  Feldzuge 

gegen  Hasdrubal  teilnahm  und  zum  Lohne  für  206  das  Consulat  empfing  (ebd. 

51,  3.  6.  XXVIII  9,  19 f.  10,  2.  8;  s.  u.).  Doch  an  der  ersten  Stelle,  beim 

Jahre  210,  unmittelbar  nach  den  oben  ausgeschriebenen  Worten  über  die  Cen- 
soren heißt  es  (Liv.  XXVII  6,  19) :  Aediles  curules  L.  Veturius  et  P.  Licinius 

Varus  ludos  Romanos  diem  unum  instaurarunt.  Das  Praenomen  L.  des 

Veturius  fehlt  im  Puteanus,  der  andere  Aedil  ist  ein  Plebeier,  und  das  Jahr  ist 

eines  der  Varronisch  geraden  Jahre,  in  denen  die  curulischen  Aedilen  aus  der 

Plebs  genommen  wurden ;  deswegen  hat  Mommsen  (EF  I  99.  120)  den  Aedilen 
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Vekinua  für  einen  Plebeier  und  somit  für  verschieden  von  L.  Veturius  Philo 

gehalten.  Dagegen  hat  Willems  (I  376  f.)  Einspruch  erhoben,  und  zwar  einmal 
mit  Recht:  Wir  kennen  keinen  plebeischen  Veturier  in  dieser  Zeit,  den  man 
für  den  Aedilen  erklären  dürfte,  und  es  ist  doch  sehr  wahrscheinlich,  daß  der 
Praetor  von  209  und  Consul  von  206  das  Amt  bekleidet  habe,  freilich  nicht  210, 

sondern  211;  der  Name  L.  Veturius  sei  aus  dem  unmittelbar  vorhergehenden 

Satze,  wo  der  Tod  des  C  e  n  s  o  r  s  L.  Veturius  erwähnt  war,  irrtümlich  in  diesem 

wiederholt  worden  und  habe  den  des  andern  curulischen  Aedilen  von  210,  der 

wie  P.  Licinius  Varus  ein  Plebeier  war,  verdrängt.  Seidel  (Fasti  aed.  26,  1) 

wagt  nicht  recht,  sich  zwischen  Mommsen  und  Willems  zu  entscheiden;  doch  die 

Sache  verdient  eine  Nachprüfung.  Die  Fasten  der  curulischen  Aedilen  in  den 

Jahren  213  bis  210  sind  unvollständig  und  in  Unordnung.  Die  beiden  aus  der 

Plebs  genommenen  von  214  werden  von  Liv.  XXIV  43,  6 — 8  richtig  genannt, 

ebenso  wie  die  beiden  patricischen  von  209  XXVII  21,  9  und  die  fast  ununter- 
brochene Reihe  der  folgenden.  Aus  der  Zwischenzeit  wird  die  Aedilität  des 

späteren  Africanus  mit  einem  Standes-  und  Geschlechtsgenossen  XXV  2,  6  ver- 
zeichnet und  die  des  Pontifex  Maximus  P.  Crassus  Dives  ebd.  5,  3,  doch  beide 

nicht  eigentlich  in  dem  gewöhnlichen  annalistischen  Bericht,  sondern  mehr  im 

Zusammenhang  mit  der  Geschichte  dieser  berühmten  Männer,  so  daß  weniger 

von  ihrer  Amtsführung  als  von  ihrer  Amtsbewerbung  die  Rede  ist,  und  das 

Amtsjahr  bei  dem  einen  entschieden  falsch  gegeben  wird,  bei  dem  andern 

zweifelhaft  erscheinen  kann  (vgl,  4.  Kap.).  Das  macht  stutzig  und  macht 

mißtrauisch  auch  gegen  die  Angabe  über  die  curulischen  Aedilen  von  210. 
P.  Licinius  Varus,  der  zusammen  mit  C.  Licinius  Crassus  die  Praetur  für  208 

erhielt  (Liv.  XXVII  21,  5.  22,  3;  vgl.  4.  Kap.),  wird  in  der  Tat  210  die  curu- 
lische  Aedilität  geführt  haben,  aber  gerade  wenn  es  damals  die  Regel  war,  daß 

nach  einem  Jahre  die  Beförderung  zu  dem  höheren  Amte  folgte,  wird  man 

mit  Willems  den  Veturier  gern  von  ihm  trennen.  Es  wäre  doch  eigentlich 

unumgänglich  notwendig  gewesen,  über  die  Identität  oder  die  Verschiedenheit 

der  Persönlichkeiten  etwas  zu  sagen,  wenn  kurz  nacheinander  in  demselben  Be- 
richt über  210  die  Wahl  eines  L.  Veturius  zum  Praetor  und  die  Amtsführung 

eines  andern  als  Aedilen  erwähnt  wird.  Die  überlieferten  drei  Namen  der  curu- 

lischen Aedilen  von  211  und  210  verteilen  sich  vielmehr  auf  212,  211  und  210  in 

der  Weise,  daß  aus  jedem  der  drei  Jahre  nur  einer  bekannt  ist,  aus  212  und  210 

]e  einer  der  plebeischen  Licinier  und  aus  211  der  Veturier,  der  folglich  für 
einen  P  a  t  r  i  c  i  e  r  ,  und  zwar  für  L.  Veturius  Philo  zu  halten  ist.  Ob  seine 

Versetzung  in  das  unrichtige  Jahr  aus  Versehen  oder  in  bestimmter  Absicht 

vorgenommen  wurde,  muß  dahingestellt  bleiben;  ebenso  sei  darauf  verzichtet, 
die  drei  fehlenden  curulischen  Aedilen  dieser  Jahre  etwa  unter  den  Praetoren 

der  nächsten  Jahre  zii  suchen.  Aber  es  paßt  sehr  gut,  daß  L.  Veturius  Philo 

212  Legat  des  Consuls  Ap.  Claudius  Pulcher  gewesen  ist,  daß  eben  dieser  Consul 
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die  Wahlen  für  211  leitete  (Liv.  XXV  41,  10 f.),  bei  denen  Veturius  die  curu- 
lische  Aedilität  erhielt,  und  daß  Veturius  im  Jahre  211  nicht  im  Felde  stand, 

sondern  in  Rom  weilte  (ebd.  XXVI  33,  5  s.  o.),  wie  es  sich  für  den  Inhaber 

jenes  Amtes  gehörte. 

Nachdem  so  die  Schwierigkeit  gehoben  ist,  die  der  Anfang  seiner  Lauf- 

bahn bereitet,  sei  weiterhin  verfolgt,  wie  er  die  von  seinem  Vater  ererbten  Be- 

ziehungen gepflegt  und  ausgedehnt  hat.  207  war  er  Legat  des  M.  Livius  Sali- 
nator,  des  alten  Parteigenossen  seines  Vaters,  und  brachte  die  Siegesbotschaft 
von  Sena  nach  Eom  zusammen  mit  dem  schon  erwähnten  P.  Licinius  Varus, 

curulischem  Aedilen  von  210  und  Praetor  von  208,  und  mit  Q.  Caecilius 

Metellus,  der  209  die  curulische  und  208  die  plebeische  Aedilität  bekleidet  hatte 

(Liv.  XXVII  21,  9.  36,  8,  s.  S.  142);  als  rangältester  der  drei  Gesandten 

führte  er  das  Wort  (Liv.  XXVII  51,  3 — 6).  Weiterhin  wird  berichtet,  daß  den 
Legaten  L.  Veturius  und  Q.  Metellus  sowohl  von  den  Untergebenen  wie  von 

den  Vorgesetzten  ein  besonders  ehrenvolles  Zeugnis  erteilt  und  ihre  Beförderung 

zum  Consulat  vorgeschlagen  wurde;  die  Wahlen  leitete  M.  Livius  .Salinator, 

von  seinem  Amtsgenossen  zum  Dictator  für  diesen  Zweck  bestellt;  er  machte  den 

einen  der  beiden  Legaten,  Metellus,  zu  seinem  Reiterobersten  und  beide  zu 

Consuln  für  das  neue  Jahr  206  (Liv.  XXVIII  9,  19  —  10,  2);  die  Verbindung 
zwischen  deai  drei  Männern  blieb  fest  und  dauerhaft.  »Die  nächsten  Comitien 

für  205  hielt  L.  Veturius  Philo  (ebd.  38,  6) ;  aus  ihnen  ging  mit  P.  Scipio 
dem  späteren  Africanus  der  Pontifex  Maximus  P.  Licinius  Crassus  Dives  als 

Consul  hervor  (s.  4.  Kap.).  Während  seines  eigenen  Amtsjahres  führte  Veturius 

gemeinsam  mit  dem  Kollegen  Metellus  das  Kommando  in  Bruttium  gegen 

Hannibal  (Liv.  XXVIII  10,  8.  11,  12—14);  mit  dessen  Ablauf  schied  er  aus 

und  wurde  durch  Crassus  ersetzt  (ebd.  45,  9—11.  46,  2 f.);  als  nun  Ende  205 

Crassus  in  Bruttium  einen  Dictator  für  die  Leitung  der  neuen  Wahlen  zu  er- 
nennen hatte,  ernannte  er  den  dort  anwesenden  und  am  Ende  seiner  verlängerten 

Amtszeit  stehenden  Metellus,  aber  dieser  nahm  sich  wiederum  zum  Magister 

Equitum  den  Veturier  (ebd.  XXIX  11,  9  f.  vgl.  Fasti  Cap.),  so  daß  also  immer 
wieder  dieselben  Männer  am  Ruder  bleiben.  Im  Jahre  204  trat  dann  auch  ein 

Censorenkollegium  sein  Amt  an,  dessen  plebeisches  Mitglied  M.  Livius  Salinator 

war  (Liv.  XXIX  37,  1.  Fasti  Cap.  u.  a.).  Die  Wahl  ist  nicht  berichtet; 
nur  daraus,  daß  dem  Livius  bei  Beginn  des  Jahres  noch  sein  Kommando  in 

Gallien  prorogiert  wurde  (Liv.  XXIX  13,  4),  wird  geschlossen,  daß  sie  erst  im 

Laufe  des  Jahres  stattgefunden  habe  (vgl,  Weißenborn  zu  den  angeführten  Stel- 
len. Leuze  Zur  Gesch.  der  röm.  Censur  146) ;  aber  da  im  Sommer  gleichzeitig  die 

neuen  Consuln  außerhalb  Roms  und  die  Censoren  in  Rom  tätig  waren  i). 

1)  Vgl.  Liv.  XXIX  36,  4:  Aestate  ea,  qua  haec  in  Africa  gesta  sunt,  P.  Semproniux 
consul  .  ...  in  agro  Crotoniensi  ....  ebd.  1 0 :  Eodem  tempore  M.  Cornelius  consul  in  altera 
parte  Italiae  ....  37,  1 :  Dum  haec  consules  diversis  regionibus  agunt,  censores  interim  Eomae  .... 
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kann  doch  die  nur  „in  Centuriatcomitien  unter  Vorsitz  eines  Consuls  oder  eines 

Beamten  consularischer  Gewalt"  zulässige  Wahl  der  Cfensoren  (Mms  StR  II  341) 

nicht  lange  nach  der  der  Consuln  selbst  erfolgt  sein,  und  sicherlich  noch  unter  dem 

Einfluß  der  bei  dieser  entscheidenden  Partei.  So  beginnt  und  so  endet  eine  Reihe 

von  Beamten,  die  sich  gegenseitig  in  den  Jahren  207  bis  204  zur  Regierung  ver- 

halfen, mit  M.  Livius  Salinator.  Er  ist  offenbar  der  Führer  dieser  Partei;  von 

den  Patriciern  hat  sich  eigentlich  nur  der  Veturier  fest  an  ihn  angeschlossen;  die 

Plebeier  Q.  Metellus  und  P.  Licinius  Crassus,  auch  P.  Licinius  Varus,  die  etwa 

mit  dem  Veturier  gleichaltrig  waren,  standen  in  naher  Verbindung  mit  ihm. 

Die  politische  Gesamtlage,  die  Entscheidung  des  langen  und  schweren  Krieges 

ließ  die  Parteigegensätze  innerhalb  der  Nobilität  damals  wohl  ein  wenig  zurück- 
treten; mit  manchen  der  patricisehen  Geschlechter  und  ihrem  Anhang,  wie 

namentlich  den  Scipionen,  haben  sich  wohl  diese  Männer  verständigt  und  in 

die  Macht  geteilt;  der  entschiedenste  Vertreter  des  alten  Adelsstandes  Q.  Fabius 
ist  wahrscheinlich  damals  in  seinen  letzten  Lebensjahren,  zumal  nach  dem  Tode 

seines  Sohnes,  nicht  mehr  der  alte  gewesen  (vgl.  PW  VI  1828;  o.  S.  99). 

L.  Veturius  Philo  hat  sich  jedenfalls  eines  Ansehens  erfreut,  dessen  Be- 
rechtigung aus  dem,  was  von  ihm  überliefert  wird,  nicht  klar  zu  ersehen  ist; 

denn  wie  er  207  als  der  Siegesbote  von  Sena  in  Rom  mit  Jubel  empfangen 

worden  war,  so  durfte  er  auch  202  als  der  Siegesbote  von  Zama  und  Begleiter 

der  karthagischen  Friedensgesandtschaft  vor  Senat  und  Volk  auftreten,  obgleich 
unter  den  beiden  anderen,  im  Range  unter  ihm  stehenden  Boten  der  eigene 

Bruder  des  Siegers  von  Zama  war  (Liv.  XXX  38,  4.  40,  1  —  3).  In  eben  diesen 
Jahren  erfreute  sich  infolge  seines  Ansehens  auch  ein  zweites  Glied  seiner 

Familie  einer  Auszeichnung;  im  Jahre  204  erhielt  ein  Ti.  Veturius  Philo  die 

Würde  des  Flamen  Martialis  (Liv.  XXIX  38,  6).  Als  der  einzige  Veturius 

Philo  neben  dem  210  gestorbenen  Vater  und  dem  nach  202  nicht  mehr  genannten 
Sohne  Lucius  ist  dieser  Tiberius  sicherlich  ein  naher  Verwandter  von  beiden, 

wahrscheinlich  jüngerer  Bruder  oder  Sohn  des  zweiten;  der  Oberpontifex,  der 

ihm  das  Priestertum  übertrug  an  Stelle  eines  JVemiliers  (s.  S.  169),  war  P. 

Licinius  Crassus  Dives,  der  Parteigenosse  des  Lucius,  und  infolgedessen  ist 

auch  die  Wahl  richtig  einzuschätzen.  Wenige  Jahre  zuvor  hatte  Crassus  bei 

dem  Versuch,  dem  Patriciat  durch  die  zwangsweise  Heranziehung  eines  Flamen 

Dialis  Abbruch  zu  tun,  Unglück  gehabt  (s.  S.  188 f.) ;  um  das  jetzt  zu  vermeiden, 
nahm  er  als  Flamen  Martialis  einen  Patricier,  der  infolge  des  Niederganges 

seines  Geschlechtes  die  Ehre  als  solche  würdigte  und  keinerlei  Auflehnung  gegen 

den  Oberpriester  und  seine  Partei  befürchten  ließ.  Der  Tod  dieses  Flamen  Ti. 
Veturius  Philo  ist  bei  Livius  irgendwo  ausgefallen;  denn  169  wird  der  eines 

anderen  verzeichnet  (Liv.  XLIV  18,  7;  u.  S.  134  Anm.),  der  gewiß  sein  Nach- 
folger war;  es  macht  zunächst  den  Eindruck,  als  ob  mit  ihm  und  mit  dem  vorher 

behandelten  Lucius  die  Veturii  Philones  und  damit  die  patricisehen  Veturier  über- 
Münzer,  Rom.  Adel.  9 
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haupt  ausgestorben  sind.  Aber  diese  Zeit  ist  es  ja,  in  der  die  patricischen  Ge- 
schlechter sich  vor  dem  Aussterben  immer  wieder  zu  bewahren  suchen  durch  An- 

nahme von  Söhnen,  und  zwar  auch  aus  plebeischen  Geschlechtern;  die  Aufnahme 
eines  Fulviers  in  das  Manlische  —  des  Consuls  von  179  —  bietet  das  bekannteste 

Beispiel  dafür  (s.  4.  Kap.).  So  sind  vielleicht  auch  die  Veturier  verfahren, 
denn  beim  Jahre  174  meldet  Liv.  XLI  31,  9,  daß  an  Stelle  des  verstorbenen 

Ti.  Semproniiis  Gracchus  unter  die  Auguren  aufgenommen  wurde  T.  Vetvrius 

Gracchus  SemiJronianus.  Freilich  ist  die  Angabe  nur  mit  Vorsicht  zu  verwerten. 

Einerseits  hat  Mommsen  (EF  I  120  vgl.  84)  gerade  diesen  Veturius  als 

Plebeier  in  Anspruch  genommen,  weil  er  den  Platz  eines  andern  Plebeiers 

erhalten  hat,  und  anderseits  bietet  sein  Name  Anstoß,  weil  die  Beibehaltung 

des  Cognomens  des  ursprünglichen  Geschlechtes  nach  dem  Übergange  in  ein 

anderes  Geschlecht  ungewöhnlich  ist  (vgl.  Weissenborn  z.  d.  St.) ;  Bardt  (Prie- 
ster 20)  läßt  die  erste  Schwierigkeit  wenn  nicht  unbeachtet,  so  doch  unerwähnt 

und  beseitigt  die  zweite  durch  Annahme  eines  Irrtums  in  den  nachträglich 

hinzugefügten  Cognomina  der  verschiedenen  hier  von  Livius  genannten  Priester. 
Die  ganze  Stelle  ist  wirklich  lückenhaft  und  vielleicht  auch  sonst  verderbt. 

Immerhin  können  Analogien  aus  späterer  Zeit  zur  Abschwächung  der  beiden 
Bedenken  dienen.  Erstens  wird  Ersatz  eines  Plel>eiers  durch  einen  Patricier 

zwar  nicht  im  Kollegium  der  Augures,  aber  in  dem  fast  noch  vornehmeren 

und  wichtigeren  der  Pontifices  wenigstens  einmal,  ein  Jahrhundert  später, 

ausdrücklich  bezeugt:  Der  spätere  Dictator  Caesar  im  Jahre  74  ahsens  pontifex 

f actus  erat  in  Cottae  consularis  locum  (Vell.  II  43,  1).  Daß  dabei  gewiß 
die  von  mütterlicher  Seite  her  bestehende  Verwandtschaft  zwischen  dem 

Patricier  und  seinem  plebeischen  Vorgänger  die  Wahl  beeinflußte,  macht  den 

Fall  noch  ähnlicher,  denn  ein  T.  Veturius  Gracchus  Sempro nianus  gehörte 

von  Hause  aus  zu  den  nächsten  Agnaten  eines  Ti.  Sempronius  Gracchus. 

Zweitens  findet  sich,  ebenfalls  ein  Jahrhundert  später,  ein  bekannter  Fall,  wo 

jemand  das  Cognomen  seines  früheren  Geschlechtes  beibehält,  obgleich  er  nach 

der  Adoption  nicht  nur  Praenomen  und  Nomen,  sondern  sogar  zwei  Cognomina 

seines  Adoptivvaters  übernimmt;  es  ist  Q.  Caecilius  Metellus  Pius  Scipio,  der 

allerdings  keinen  dem  Sempronianus  entsprechenden  Beinamen  führt  i).  So 
dürfte  doch  mit  der  Möglichkeit  zu  rechnen  sein,  daß  im  Anfang  des  zweiten 

1)  Ganz  feste  und  unverbrüchliche  Regeln  über  die  Bezeichnung  von  Männern,  die  in- 
folge einer  Adoption  ihr  Geschlecht  gewechselt  haben,  hat  es  kaum  gegeben;  P.  Cwnelim 

P.  f.  Scipio  Aemilia)ius  ist  beispielsweise  auf  einem  öffentlichen  Denkmal  seiner  Familie 
P.  Cornelius  PaulU  f.  Scipio  genannt  worden  (CIL  12  p.  198  =  Dessau  43 ;  vgl.  Hermes  XLIV 
135).  Nach  dieser  Analogie  könnte  man  daran  denken,  bei  Livius  etwa  zu  verbessern :  Augures 

suff'edi  sunt  in  Gracchi  locum  T.  Veturius  Gracchi  f.  Seniproniamts,  in  P.  Acli  Q.  Aelius 
Paetus.  Vgl.  auch  DG  V  228  f.  15.  —  Das  Praenomen  des  Veturius  T.  in  Ti.  zu  ändern 
sind  wir  kaum  berechtigt,  da  beide  Vornamen  bei  dem  Geschlecht  nachweisbar  sind;  wie  Bardt 
a.  0.  auf  C.  gekommen  ist,  sehe  ich  nicht  recht. 
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Jahrhunderts  die  patricischen  Veturii  Philones  ihr  Geschlecht  zu  erhalt-en  suchten, 
indem  sie  den  Sohn  eines  Sempronius  Gracchus  adoptierten,  von  dem  freiHch 

nichts  weiter  als  die  Aufnahme  unter  die  Auguren  im  Jahre  174  bekannt  ist. 

Die- Ansicht,  daß  im  Zeitalter  der  Punischen  Kriege  neben  dem  patricischen 
Geschlecht  der  Veturier  ein  gleichnamiges  plebeisches  bestanden  habe,  ist  nach 

allem  Gesagten  kaum  aufrechtzuerhalten;  nur  T.  Veturius  Calvinus  unterbricht 

die  Eeihe  der  patricischen  Geschlechtsgenossen,  Auch  die  wenigen  Veturier, 
die  sonst  noch  aus  demselben  Zeitalter  und  weiterhin  bekannt  sind  und  keine 

Beinamen  tragen,  können  dazu  gerechnet  werden.  Einer  davon  ist  L.  Veturius, 

dem  Cato  als  Censor  184  das  Ritterpferd  nahm;  eine  Anzahl  von  Bruchstücken 

aus  der  Rechtfertigungsrede  des  Censors  ist  erhalten,  und  sie  lehren,  daß  der 

Hauptgrund  für  die  Bestrafung  des  Veturius  Vernachlässigung  religiöser 
Pflichten  war,  daß  aber  auch  seine  physische  Befähigung  für  den  Reiterdienst 

in  Frage  gestellt  wurde  i).  Sein  Praenomen  ist  das  von  den  Veturii  Philones 

bevorzugte;  die  Hauptbeschuldigung  ist  eine  selche,  wie  sie  gerade  gegen  An- 
gehörige von  verfallenden  Adelsgeschlechtem  öfter  erhoben  werden;  Catos 

Gegner  gehörton  zum  guten  Teile  der  Partei  an,  als  deren  Genossen  die  patri- 
cischen Veturier  zu  erkennen  waren;  demnach  darf  dieser  L.  Veturius  mit  einer 

gewissen.  Wahrscheinlichkeit  zu  ihnen  gezählt  werden.  Ein  zweiter  Veturier 

erscheint  ein  Jahrzehnt  früher,  195/4,  unter  den  delphischen  Proxenoi: 

KoXvtog  ̂ OtoQiog  Ko'lvvov 'Poufincog  (Dittenberger  585,  16  f.  mit  Anm.).  Sein 
Vorname  steht  unter  den  recht  verschiedenen  der  bekannten  Veturier  ver- 

einzelt da;  es  muß  nnientschieden  bleiben,  ob  der  Mann  zu  dem  angesehenen 

Geschlechte  oder  zu  dessen  Ciientel  gehörte.  Von  einem  Magister  der  delischen 

Hermaisten  L.  Veturius  P.  f.  am  Ende  des  2.  Jahrhunderts  ist  jedenfalls  das 

letztere  anzunehmen  (Dessau  9337).  Doch  um  wenig  jünger  ist  der  letzte 

Träger  des  Namens,  der  mit  den  älteren  in  Zusammenhang  gestanden  haben 
kann.  Es  ist  der  Münzmeister  Ti.  Vetu(rius),  dessen  Denar  mit  der  Dar- 

stellung eines  bei  einem'  Vertragsschluß  dargebrachten  Ferkelopfers  in  letzter 
Zeit  mehrfach  die  Aufmerksamkeit  erregt  hat.  HäberHn  (Ztschr.  f.  Numism. 

XXVI  244 f.  265)  und  Grueber  (II  281  f.)  haben  wohl  als  die  Letzten  darüber 

gehandelt;  nach  ihnen  ist  die  wahrscheinlichste  Deutung  auch  jetzt  noch  die 

von  Mommsen  (RMW  555  f.  Nr.  169)  vorgeschlagene,  daß  der  Münzmeister 

an  T.  Veturius  Calvinus  erinnern  will,  entweder  an  den  Caudinischen  Vertrag 
unter  dessen  zweitem  Consulat,  oder  an  den  mit  den  Campanem  und  Samniten 
geschlossenen  Bürgerrechtsvertrag  aus  seinem  ersten  Consulat.      Da  die  Dar- 

1)  Vgl.  Jordan  Catonis  quae  exstant  LXXIXf.  und  47—49,  auch  Mms  StR  II  381,  3. 
Den  Fragmenten  mehr  abzugewinnen  als  Jordan  getan  hat,  will  nicht  gelingen,  und  die  all- 

gemeinen Bemerkungen  über  Catos  Gegnerschaft  und  Kampfweise  näher  zu  begründen,  lohnt 
sich  nicht,  weil  dieser  Kampfbahn  mit  zu  vielen  Widersachern  und  mit  zu  vielerlei  Rüstzeug 
zu  streiten  pflegte. 
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Stellung  einem  bekannten  Denar  der  aufständischen  Italiker  als  Muster  gedient 
hat,  setzt  Grueber  den  Münzmeister  später  an,  als  es  Mommsen  und  andere 

getan  haben,  etwa  93 — 92,  und  das  erlaubt  uns,  den  Münzmeister  wiederzufinden 
in  einem  Teilnehmer  des  Consiliums  des  Cn.  Pompeius  Strabo  vor  Asculum 

im  Jahre  90,  TL  Yeturi(us)  T.  f.  Yelßna  tribu)  (Bull,  coraun.  XXXVI  170  = 

Diehl  Altlatein.  Inschr.2  225;  unvollständig  und  ohne  den  Namen  des  Veturius 
Dessau  8888).  Sowohl  das  eigene  Praenomen  des  Mannes  wie  das  seines  Vaters 

sind  von  alters  her  bei  den  Veturiern  üblich  gewesen  i).  Damit  dürfte  aber 
auch  die  letzte  Spur  dieses  alten  Patriciergeschlechtes  festgehalten  sein;  denn 

wenn  in  der  Kaiserzeit  einmal  ein  D.  Veturius,  dessen  Söhne  beliebige  Cogno- 
mina  führen,  das  der  Philones  wieder  aufgenommen  hat  (CIL  VI  116 f.  = 

Dessau  4274 f.),  so  ist  das  belanglos  und  zufällig. 

Aber  von  der  Spätzeit  fällt  wieder  ein  Lichtschein  auf  die  Frühzeit.  War 

T.  Veturius  Calvinus,  der  für  die  Caudinische  Niederlage  verantwortliche  Feld- 
herr, der  einzige  Plebeier  in  der  langen  Keihe  der  Veturier,  so  hat  sein  Über- 

tritt zur  Plebs  keinen  andern  Zweck  gehabt,  als  der  Plebs  die  neu  errungenen 

Eechte  zu  verkürzen.  Erst  342  war  es  ihr  endgültig  gelungen,  die  eine  Stelle 

im  Eponymenkollegium  für  sich  zu  gewinnen;  Q.  Publilius  Pliilo  hat  diesen 

ihren  Sieg  gesichert  (o.  S.  35  f.).  Jetzt  wurde  schon  334  das  Gesetz  dadurcli 

umgangen,  daß  mit  einem  Patricier  ein  zweiter,  aber  zur  Plebs  übergetretener 

sich  wählen  ließ.  Die  Erbitterung  des  Volkes  gegen  diese  Vertreter  des  alten 

Adels  wird  dann  eine  ganz  besonders  große  gewesen  sein,  nachdem  sie  in  ihrem 

zweiten  gemeinsamen  Consulat  321  so  kläglich  gescheitert  waren;  die  Patricier 

wurden  für  lange  Zeit  von  ähnlichen  Versuchen  abgeschreckt;  erst  nach  mehr 

als  einem  Jahrhundert  scheint  wieder  ein  Sprößling  eines  patricischen  Hauses 
denselben  Weg  beschritten  zu  haben,  ein  Servilier. 

III.    Wechsel  des  Standes    im   Dienst  der    Partei. 

Die  bekannten  Klagen  und  Anklagen  Ciceros  (Brut.  62)  haben  die 

moderne  Forschung  mit  einem  Mißtrauen  gegen  die  Überlieferung  der  römischen 

Adelsfamilien  erfüllt,  das  doch  wohl  über  das  rechte  Maß  weit  hinausgeht. 

Denn  schließlich  ist  immer  und  überall  gerade  in  solchen  Kreisen  die  Er- 
innerung an  die  wirklichen  geschichtlichen  Ereignisse,  weil  si«  mit  dem  eigenen 

Wohl   und  Wehe  zusammenhingen,    am  frühesten   gepflegt   und  am    treuesten 

1)  Der  Quadrans  zeigt  auf  der  Rückseite  Strigilis  und  Salbgefäß  und  bisweilen  hinter 
dem  abgekürzten  Namen  des  Ti.  Veturius  ein  B,  was  doch  wohl  eher  die  Abkürzung  für 
b(alnecte)  als  die  eines  Cognomens  sein  wird.  Die  Hereinziehung  der  Bctutii  Barri  wegen 
der  Entstellung  ihres  Namens  zu  L.  Veturius  bei  Oros.  V  15,  22  hat  nur  Verwirrung  ge- 

stiftet. Mit  P.  Veturius  an  der  ganz  verstümmelten  Stelle  des  Festus  166  ist  leider  nichts 
anzufangen. 
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bewahrt  worden,  lange  bevor  andere  Gemeinschaften,  wie  etwa  geistliche  und 

weltliche  Behörden,  sich  darum  zu  kümmern  anfingen.  Es  sind  auch  gar  nicht 

die  altadligen,  patricisehen  Geschlechter,  denen  absichtliche  Geschichtsfälschung 

vorgeworfen  wird,  sondern  weit  eher  die  spjiter  emporgekommenen,  nicht  über 

das  4.  Jahrhundert  hinaufreichenden,  vornehmen  plebeischen  Familien.  Bei- 
spielsweise war  die  Herleitung  von  einem  längst  ausgestorbenen  i^atricischen 

Geschlecht  der  Sagenzeit  bei  den  plebeischen  lunii  Bruti  besonders  im  Schwange, 

so  daß  jene  Bemerkung  Ciceros  über  gefälschte  Stammbäume  und  erfundene 

Adeisabiegungen  geradezu  ein  Seitenhieb  auf  den  Freund  ist,  dem  er  die  Schrift 

gewidmet  hat  (vgl.  Hermes  XL  100) ;  bei  den  Cassiern  und  Semproniern  stand 

CS  vielleicht  ähnlich.  Die  Verdächtigung  einer  geschichtlichen  Darstellung 

wegen  ihrer  Verherrlichung  einer  bestimmten  Familie  wird  auch  wieder  gegen 

einen  plebeischen  Politiker  und  Publizisten  dieser  Spätzeit,  den  Abkömm- 
ling der  betreffenden  Familie,  ausgesprochen,  gegen  C.  Licinius  Macer  (Liv.  VII 

9,  5  s.  0.  S.  IG  ff.),  und  die  Existenz  einer  förmlichen  Familienchronik,  die  Ja 

iloch  am  geeignetsten  zur  Aufnahme,  Ausgestaltung  und  Verbreitung  des  wahren 

und  des  falschen  Euhmes  war,  ist  gerade  für  die  plebeischen  Forcier  be- 
zeugt, deren  Ahnherr  M.  Cato  als  der  typische  Emporkömmling  galt  (Gell.  XIII 

30,  17).  Der  echte  alte  Gcburtsadel,  die  patricischen  Geschlechter,  bedurfte  des 

erborgten  und  gefälschten  Glanzes  viel  weniger,  und  wenn  er  die  Augen  des 
Pubhkums  durch  tendenziöse  Fälschungen  blenden  wollte,  so  hat  er  es  mit  sehr 

großem  Geschick  und  mit  nicht  geringem  Erfolge  getan.  Denn  diese  Aristo- 
kratie hatte  ebenso  wie  die  Monarchie  —  um  den  bekannten  Taciteisclien  Aus- 

tlruck  (ann.  II  36.  59)  anzuwenden  —  ihre  Arcana  Imperii,  in  die  kein  Unberufe- 
ner einen  Einblick  erhalten  durfte.  Um  sie  zu  verhüllen,  wurden  schon  in  früher 

Zeit  Korrekturen  der  geschichtlichen  Tradition  durch  die  Persönlichkeiten,  die 

die  Geschichte  machten,  vorgenommen,  —  Korrekturen,  die  ebenso  behulsam 

wie  kühn  sind,  ebenso  fein  wie  zweckmäßig,  und  die  sich  von  dem  plumperen 
und  gröberen  Verfahren  der  literarischen  Bearbeiter  wesentlich  unterscheiden. 
Ganz  besonders  auch  deshalb  erscheint  das  Geschlecht  der  Servilier  als  eines  der 

anziehendsten  unter  denen  des  alten  Adels,  obgleich  es  noch  nicht  die  verdiente 
Beachtung  gefunden  hat. 

Das  Servilische  Geschlecht  gehörte  zu  den  albanischen  (o.  S.  12)  und 

vsar  unter  diesen  das  angesehenste  neben  dem  lulischen,  steht  deswegen  auch  in 

den  beiden  Listen  der  albanischen  Geschlechter  bei  Liv.  I  30,  2  und  Dionys. 

TU  29,  7  hinteV  ihm  an  zweiter  Stelle,  während  weiterhin  die  Reihenfolge 

l>ei  Liv.  Quinct(il)ier,  Geganier,  Curiatier,  Cloelier  und  bei  Dionys  Curiatier, 

Quinctilier,  Cloelier,  Geganier,  also  ganz  verschieden  ist^).     Ja,  in  der  republi- 

1)  Die  Metilier  sind  von  Dionys  zu  Unrecht  hinzugefügt  worden  (vgl.  Mms  RF  I  104), 
und  zwar  wegen  des  ihm  nahestehenden  Metilius  Rufus  (de  comp.  verb.  3  p.  4,  4  Raderm.), 
wie  meines  Wissens  zuerst  Marx  (Proleg.  zum  Auct.  ad  Herenn.  106)  bemerkt  hat  (vgl.  auch 
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kanischen  Zeit  hat  sogar  die  Gteiis  Servilia  an  Ansehen  und  Bedeutung  die 

lulier  weit  überragt;  erst  Caesars  gigantische  Größe  hat  deren  Vorrang  für  alle 

Dessau  Herrn.  XLIX  516,  1);  vielleicht  leiteten  sie  sich  von  Mettius  Fufetius  ab  (vgl. 
PW  Vn  197  f.).  Über  die  anderen  albanischen  Geschlechter  seien  ein  paar  Bemerkungen  er- 

laubt: An  die  fürstliche  Stellung  in  Alba  erinnert  das  Vorkommen  einiger  Namen  in  der 
Tradition  über  die  Königszeit,  der  eines  Cluüius  als  Königs  (PW  IV  108  Nr.  2)  und  der  dreier 
Curiatier  als  Vorkämpfer  der  Albaner  (ebd.  18301  VIII  2322  iF,),  an  die  entsprechende  in 
Rom  die  versprengten  Notizen  von  Frauen  des  Geganischen  Geschlechts,  einer  der  ersten 

Vestalinnen  und  einer  der  römischen  Königinnen  (PW  VII  927,  38  if.  nicht  ganz  richtig  be- 
urteilt), und  der  einzige  Name,  der  von  einer  der  Geiseln  Porsennas  überliefert  war,  der  Name 

der  Cloelia  (PW  IV  110 f.);  Fürsten töchter  sind  in  solchem  Fall  immer  und  überall  als  Geiseln 
gefordert  worden.  In  den  Consularfasten  sind  die  vier  albanischen  Geschlechter  der  Cluilier, 
Curiatier,  Geganier  und  Quinctilier  nur  in  der  Zeit  vor  den  Licinisch-Sextischen  Reformen 
verzeichnet,  die  auch  für  die  lulier  und  Servilier  eine  abgeschlossene  Periode  ihrer  Geschichte 
bildet;  zwei  Jahre  vor  und  zwei  Jahre  nach  dem  Decemvirat  waren,  was  vielleicht  kein  Zu- 

fall ist,  beide  Consuln  aus  albanischen  Geschlechtern,  453  ein  Curiatier  (PW  IV  1832  Nr.  6) 
und  ein  Quinctilier,  der  einzige  seines  Namens,  und  447  ein  Geganier  (PW  VII  928  Nr,  4) 

und  ein  lulier  (PW  X  109  Nr.  13).  Nach  den  Licinisch-Sextischen  Reformen  haben  Cloelier, 
Curiatier  und  Geganier  höchstens  als  ganz  heruntergekommene  Adelsgeschlechter  ihr  Dasein 
gefristet;  ein  Cloeliiis  wollte  vielleicht  kurz  vor  dem  Hannibalischen  Kriege  durch  die  Ehe 
mit  einer  Plebeierin  (PW  IV  109  Nr.  3.  I  A  1247  f.  Nr.  4)  und  ein  Curiatius  kurz  vor  der 

Gracchenzeit  durch  Übertritt  zur  Plebs  und  Übernahme  des  Tribunats  (ebd.  1881  Nr.  3  vgl. 
1834  Nr.  10  f.)  zu  neuem  Ansehen  gelangen ;  der  letzte  Cloelier  wurde  im  Jahre  180  aus  dem 

Dunkel  hervorgezogen  und  zum  Opferkönig  geweiht  (PW  IV  109  Nr.  9;  u.  S.  147),  bezeichnender- 
weise von  C.  Servilius,  dem  einzigen  Oberpontifex,  der  ebenfalls  einem  albanischen  Geschlecht 

angehörte;  an  das  Erlöschen  der  Geganier  knüpfte  sich  noch  die  Skandalgeschicbte,  daß  die 
letzte  Erbin  einen  ihrer  Sklaven  zum  Manne  nahm  (PW  VII  928  Nr.  3 ;  o.  S.  49,  1).  Zu  den 

Quinctiliern  ist  der  Dictator  für  die  Nageleinschlagung  von  331  auf  Grund  der  handschrift- 
lichen Überlieferung  bei  Liv.  VIII  18,  13  mit  Unrecht  gezählt  worden,  denn  nach  dem  1899 

gefundenen  Bruchstück  der  Fasti  Cap.  war  er  vielmehr  ein  Quinctier  (vgl.  Hülsen  Klio  II  248. 

253.  Bändel  Dikt.  85-87 ;  o.  S.  114).  So  ist  der  erste  wieder  zu  Ansehen  gelangende  Mann  dieses 
Geschlechts  P.  Quinctilim  Varus,  Praetor  203  (Liv.  XXIX  38,  4)  und  als  Flamen  Martialis 

gestorben  169  (ebd.  XLIV  18,  7).  Da  ist  es  wieder  bezeichnend,  daß  der  vorher  niemals  er- 
wähnte Mann  plötzlich  zum  Praetor  gewählt  wird  für  dasselbe  Jahr,  für  das  C.  Servilius  und 

sein  patricischer  Geschlechtsgenosse  Cn.  Servilius  zu  Consuln  gewählt  wurden  (s.  u.  S.  142  f.). 
Die  Einsetzung  eines  Flamen  Martialis  wird  bei  Liv.  XXIX  38,  6  zum  Jahr  204  gemeldet, 
aber  dessen  Tod  und  die  Wahl  des  Quinctiliers  zu  seinem  Nachfolger  ist  entweder  von  dem 
Autor  aus  Versehen  übergangen  oder  in  einer  der  Lücken  der  fünften  Dekade  ausgefallen  (s. 

S.  129)  ;  im  ersteren  Falle  ist  die  Vermutung  zulässig,  daß  jener  Flamen  der  gi'oßen  Epidemie 
von  181  und  180  (Liv.  XL  19,  3.  6  f.  42,  6)  zum  Opfer  fiel  und  folglich  der  Quinctilier  wieder 
unter  dem  kurzen  Oberpontificat  des  C.  Servilius  zu  dem  hohen  geistlichen  Amte  berufen 
wurde.  Spätere  Quinctilier  sind  wenig  bekannt,  weil  sie  es  in  republikanischer  Zeit  nie  über 
die  Praetur  hinaus  und  nur  selten  bis  zu  dieser  gebracht  haben;  doch  wenn  der  letzte  von 

ihnen,  'der  Gegner  des  Arminius,  mit  Auszeichnungen  überhäuft  wurde,  die  weder  zu  der 
Parteinahme  seines  Vaters  und  Großvaters  noch  zu  seinen  eigenen  Fähigkeiten  und  Leistungen 
in  rechtem  Verhältnis  stehen  (vgl.  PIR  III  118  ff.  Gardthausen  Augustus  I  1194ff.  II  789  ff.), 
so  trug  dazu  die  Rücksicht  des  luliers  auf  den  albanischen  Uradcl  des  noch  allein  übrigen 
Quinctiliers  wesentlich  bei. 
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Zeiten  gesichert.  Daß  auch  in  dem  Servilischen  Geschlecht  ein  ähnlich  hoch- 
strebender Geist  waltete,  wie  in  diesem  größten  Sohne  des  lulischen,  wird  die 

folgende  Untersuchung  wahrscheinlich  machen.  Gemeinsam  ist  beiden  Ge- 

schlechtern, daß  ihre  zusammenhängende  Geschichte  während  des  halben  Jahr- 

tausends der  republikanischen  Zeit  im  der  Mitte  eine  lange  Unterbrechung 

aufwei-st;  keine  erkennbaren  Fäden  führen  von  ihnen  zahlreichen  in  den  Fasten 

und  Annalen  genannten  Vertretern  aus  dem  5.  und  dem  beginnenden  4.  Jahr- 
hundert hinüber  zu  denen,  die  im  Zeitalter  der  Punischen  Kriege  wieder  aus 

dem  Dunkel  auftauchen  und  nun  ihre  Namen  in  die  Geschichtsbücher  ein- 

tragen; ganz  verschieden  sind  die  Cognomina,  die  jenen  alten  luliern  und  Ser- 

viliern  beigelegt  werden,  und  die  von  den  späteren  als  erblich  geführten.  Nur 

von  diesen  jüngeren,  durchaus  geschichtlichen  Serviliern  soll  hier  gehandelt 

werden;  die  Geschichte  ihres  Geschlechts  verläuft  seit  dem  3.  Jahrhundert 

parallel,  aber  in  entgegengesetzter  Eichtung  wie  die  des  lulischen  (vgl.  darüber 

PW  X  106;  0.  S.  23);  sie  steigen  friJher  und  machtvoller  empor,  aber  gehen 

dann  auch  früher  und  trauriger  unter,  während  sich  das  lulische  Gestirn  nach 

langsamerem  Aufgange  plötzlich  zu  höchstem  und  unvergänglichem  Glänze  erhebt. 

Aus  der  alten  Zeit  bewahrten  die  späteren  Servilier  wenig  mehr  als  das 

Andenken  an  die  große  und  grause  Tat  des  Tyrannenmörders  C.  Servilius  Ahala, 

die,  wenn  sie  selbst  nicht  Geschichte  ist,  dafür  Geschichte  gemacht  hat  wie 

kaum  ein  historischer  Vorgang  ̂ ) ;  die  merkwürdige  Verehrung  eines  als  heiliges 
Vermächtnis  überkommenen  Triens,  die  M.  Valerius  Messalla  Eufus  in  seiner 

Schrift  de  famUiis  Romanis  für  sie  bezeugte  (bei  Plin.  n.  h.  XXXIV  137), 

1)  Worte  Mommsens  KF  II  218.  Das  Schlagwort :  Servilio  JJiäla  opus  esse  verlegt  Liv.YI 
19,  2  schon  in  eine  Beratung  des  Senats  über  Manlius  Capitolinus.  Das  wertvollste  Zeugnis 
für  seine  Wirkung  auf  den  Erben  der  Servilier  ist  Ciceros  Bericht  über  die  Denunziationen 
des  L.  Vettius  vor  der  Volksversammlung  (ad  Att.  II  24,  3  vgl.  DG  II  201  f.) :   Primum 
Caepionem  de  oratione  st4a  sustulü,  quem  in  senatu  acerrime  nominarat   deimle  guos  in 
senatu   ne  tenuissima  qutdan  suspicione  attigerat,  eos  ncnninavit   me  non  nominamt,  sed 
diont  consalarem  disertum  vidnum  cmmdis  sibi  dixisse  Äludam  ServiUum  aliquem  aut  Brutum 

opus  esse  reperiri.  Solche  Äußerungen  waren  fünfzehn  Jahre  vor  Caesars  Ermordung  im  Um- 
lauf, als  nur  Pompeius  des  Strebens  nach  der  Alleinherrschaft  verdächtig  und  als  Gegenstand 

bittersten  Hasses  des  jungen  Caepio  Brutus  stadtbekannt  Avar.  Später  bezeugt  Cicero  ebd. 
XIII  40,  1  im  Sommer  45  die  Verehrung  des  Brutus  für  die  beiden  Freiheitshelden  unter 
seinen  Ahnen  und  kommt  nach  Caesars  Ende  öffentlich  Phil.  II  26  darauf  zu  sprechen.  Dann 
hat  Brutus  bekanntlich  die  Porträtköpfe  beider  auf  seine  Münzen  gesetzt  (vgl.  Mms  EMW 
626  Nr.  266.  Babelon  II  113.  Grueber  I  480).  MißverständHch  ist  die  auf  DG  IV  19,  7 

zurückgehende  Bemerkung  Geizers  PW  X  988,  44  ff. :  „Die  noch  von  Bardt  Rom.  Charakter- 
köpfe 271  abgebildete  und  305  besprochene  Münze  ist  eine  altbekannte  Fälschung,  Bahrfeldt 

Nachtr.  u.  Berichtig,  z.  Münzk.  d.  röm.  Rep.  I  163,  9" ;  eine  Fälschung  ist  nur  das  Gold- 
stück mit  den  Bildern  des  Brutus  und  des  Ahala,  ein  Unikum  des  Wiener  Münzkabinetts; 

die  zahlreichen  Denare  mit  derselben  Prägung  sind  von  zweifelloser  Echtheit  (z.  B.  Berliner 

Ex.  bei  Sallet-Regling  Die  antiken  Münzen  75,  Londoner  bei  Grueber  a.  0.  in  guter  Abb.). 
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kann  nicht  über  den  Beginn  der  Münzprägung  in  Rom  hinaufgehen,  und  die 

Anlage  des  vor  der  Porta  Capena  gelegenen  Erbbegräbnisses  nicht  über  die 
der  ähnlichen  des  A.  Atilius  Calatinus,  der  Scipionen  und  der  Meteller,  die  Cicero 

(Tusc.  I  13)  damit  zusammenstellt,  also  nicht  über  das  3.  Jahrhundert  v.  Chr. 
Die  erste  Blütezeit  des  Geschlechts  endet  mit  dem  Siege  der  Plebs  nach  den 

Licinischen  Eeformen;  im  Bunde  mit  dem  Aemilischen  vermittelt  es  den  Über- 
gang zu  der  neuen  Ordnung  der  Dinge  erst  in  dem  Lustrum  nach  der  Erhebung 

des  ersten  Plebeiers  zum  Consulat  und  dann  nach  der  patricischen  Reaktion  der 

beiden  nächsten  Jahrzehnte;  wahrscheinlich  war  es  derselbe  Mann,  das  Haupt 

des  Geschlechts,  der  letzte  Träger  des  Beinamens  Ahala,  der  365  und  362  und 

dann  wiederum  nach  zwajizig  Jahren  342  als  patricischer  Consul  de'n  Staat 
leitete  (o.  S.  12.  23).  Dann  aber  verschwand  Servilia  familia  inlustris  in  fastis 

(Plin.  a.  0.)  fast  für  ein  Jahrhundert  gänzlich  aus  den  Fasten;  nur  im  Jahre 
284  ist  neben  dem  Ahnherrn  der  Meteller,  einer  der  vornehmsten  Adelsfamilien 

plebeischen  Standes,  ein  Servilier  als  Consul  verzeichnet  mit  einem  sonst  nie 

vorkommenden  Cognomen,  was  übrigens  auch  wieder  bei  den  luliern  sein  Gegen- 
stück hat:  C.  Servilius  (Cassiöd.)  Tucca  (Tucco  Chronogr.  Tacio  Hydat.  = 

TaxCov  Chron.  Pasch.,  vgl.  dazu  Schulze  Eigenn.  375)  steht  ebenso  für  sich  in 

seiner  Zeit  und  in  seinem  Geschlecht  wie  L.  lulius  Liho,  der  patricische  Consul 

von  267  (PW  X  662  Nr,  318).  Doch  bald  darauf  setzt  das  neue  Aufsteigen 
der  Servilier  ein. 

Die  Fasten  verzeichnen  253  Cn.  Servilius  Caepio  und  252  P.  Servilius 

Geminus  als  patricische  Consuln,  und  zwar  die  Capitolinischen  Fasten  beide  als 

Enkel  eines  Qnaeus,  den  Caepio  als  Cn.  f.,  den  Geminus  als  Q.  f. ;  jener  hatte 

zum  Amtsgenossen  den  C.  Sempronius  Blaesus,  der  244  Consul  II  wurde,  dieser 
den  C.  Aurelius  Cotta,  mit  dem  zusammen  er  selljst  248  das  Amt  zum  zweiten 

Male  übernahm  (PW  II  2481  f.  Nr.  94);  in  allen  drei  Jahren  haben  die  beiden 

Servilier  gemeinsam  mit  den  jeweiligen  Kollegen  den  Krieg  auf  Sicilien  zu 

führen  gehabt;  alle  diese  Männer  begründeten  zuerst  das  Ansehen  ihres  Hauses, 

ja  sogar  ihres  Geschlechts  für  die  folgenden  Zeiten.  Die  beiden  Servilier  wird 
man  unbedenklich  für  Vettern  halten  dürfen,  und  von  dem  zweiten  haben  wir 

das  Zeugnis  Ciceros  (acad.  pr.  II  84  f.  vgl.  56),  daß  er  einen  zum  Verwechseln 
ähnlichen  Zwillingsbruder  Quintus  hatte,  der  also  das  väterliche  Praenomen 

trug,  daß  diese  Ähnlichkeit  der  beiden  geradezu  berühmt  war  und  ihnen  den 

Beinamen  eintrug,  auf  den  übrigens  auch  die  Darstellung  der  Dioskuren  auf 

späteren  Münzen  hinweist  (vgl.  Mms  RMW  553  Nr.  163.  Babelon  II  444 f. 

Grueber  II  279—281).  Von  dem  älteren  der  Zwillinge  ist  nichts  weiter  be- 
kannt, was  bei  der  Lückenhaftiglceit  der  Überlieferung  über  diese  Zeit  nicht 

wundernehmen  kann;  er  mag  es  immerhin  bis  zur  Praetur  gebracht  und  geist- 
liche Würden  bekleidet  haben.  Die  nächsten  Generationen  der  Servilier  werden 

durch  nur  einen  Caepio,  aber  vier  Gemini  vei'treten,  und  zwar  ist  jener  Alters- 
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genösse  der  beiden  jüngeren  von  diesen,  also  eher  Enkel  als  Sohn  des  Consuls 
von  253,  was  zu  der  auch  wieder  unbedenklichen  Annahme  nötigt,  daß  sein  Vater 

unbekannt  ist,  vielleicht  irgendwo  gefallen,  ehe  er  zu  den  höheren  Ämtern 

gelangen  konnte.  Den  Gemini  hat  Mommsen  (RMW  535  f.  EF  I  117—119 
vgl.  124.  StR  III  137,  4)  eine  Untersuchung  gewidmet,  ohne  in  allen  Fragen 

das  letzte  Wort  gesprochen  zu  haben.  Der  eine  von  ihnen  ist  Cn.  Servilins  Gemi- 
nus,  der  patricische  Kollege  des  Demagogen  C.  Flaminius  in  seinem  zweiten 

Consulat  von  217,  in  welchem  er  am  Trasimenus  seinen  Tod  fand;  dieser  Ser- 
vilius  ist  selbst  im  Jahre  darauf,  216,  als  Proconsul  bei  Cannae  gefallen  und 

neben  dem  damaligen  Consul  L.  Aemilius  Paullus  als  das  vornehmste  Opfer 

bei  dieser  schwersten  Katastrophe  betrauert  worden.  Von  seiner  Filiation  ist 

\\\  den  Fasti  Cap.  Q.  n.  erhalten,  so  daß  man  zweifelhaft  bleiben  kann,  welchen 

der  Zwillinge  man  als  seinen  Vater  ansehen  soll;  es  kann  mit  demselben  Rechte 

der  unbekannte  Qu  intus,  wie  der  zweimalige  Consul  Publius  dafür  gehalten 
werden.  Denn  von  diesem  ist  ein  anderer  Sohn  sicher  bekannt,  C.  Servilins 

Geminus,  der  vor  218  Praetor  war,  in  diesem  Jahre  selbst  mit  dem  Consular 

C.  Lutatius  Catulus  und  einem  dritten  Gefährten  zur  Anlage  der  Kolonien 

Placentia  und  Cremona  nach  Oberitalien  geschickt,  dort  von  den  sich  bei  Hanni- 
bals  Nahen  erhebenden  Kelten  hinterlistig  gefangen  wurde,  lange  Jahre  für 

tot  galt  und  erst  203  mit  Catulus  durch  seinen  Sohn  Gaius,  den  Consul  von  203, 
befreit  ward.  Gaius  Consul  203  und  Marcus  Consul  202  sind  Brüder  und  seine 

Söhne;  da  bei  ihren  Namen  in  den  Fasti  Cap.  C.  f..  P.  n.  erhalten  ist,  kann 

über  den  genealogischen  Zusammenhang  kein  Zweifel  sein.  Aber  das  inter- 

essante Problem,  das  M'ommsens  Aufmerksamkeit  erregte,  ist  die  Standeszuge- 
hörigkeit dieser  Servilier;  die  Consuln  von  203  und  202  sind  nämlich  Plebeier. 

Wann  und  von  wem  ist  der  Übertritt  zur  Plebs  vollzogen  worden  ?  Momm- 
sen hat  sich  im  Jahre  1860  mit  einem  Non  liquet  begnügt,  ist  aber  später  bei 

anderer  Gelegenheit  auf  die  Frage  zurückgekommen.  Die  Gefangennahine  der 

Kolonialdreiherren  im  Jahre  218  wird  von  Polybios  (III  40,  9  f.  vgl.  67,  6  f.) 
erzählt,  ohne  daß  mehr  als  der  Name  des  einen  von  ihnen,  des  Lutatius,  und 

der  Rang  aller  drei  Männer,  des  Consulars  und  zweier  Praetorier,  erwähnt 

würde;  bei  Livius  XXI  25,  3 — 8  werden  die  Angaben  von  drei  verschiedenen 
Quellen  über  die  Namen  dieser  beiden  und  sonstige  Varianten  verzeichnet; 
das  Paar  der  dritten  Livianischen  Quelle,  die  den  Servilier  nicht  kennt,  findet 

sich  bei  Ascon.  Pis.  3  (vgl.  PW  IV  1487,  21  ff.  o.  S.  112).  Doch  neben  dem 

Namen  des  Consulars  ist  der  des  C.  Servilius  durchaus  gesichert  durch  zwei 

Stellen  des  Livius.  Beim  Jahre  209  sagt  er  gelegentlich  der  plebeischen  Aedili- 
tät  seines  Sohnes  XXVII  21,  10:  Servilium  negahant  iure  aut  tribunum  plehis 

fuisse  aut  aedilem  esse,  quod  patrem  eins,  quem  triumvirum  agrarium  occisum 

a  Boiis  circa  Mutinam  esse  opinio  per  decem  annos  fuerat,  vivere  atque  in 

hostium  potestate  esse  satis  constabat;  203  meldet  er  beim  Consulat  desselben 
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Sohnes  und  der  Heimkehr  des  Vaters  XXX  19,  9:  Latum  ad  populum  est, 

■  ne  C.  Servüio  fraudi  esset,  quod  patre,  qui  sella  curuli  sedisset,  vivo,  cum  id 
ignovaret,  iribumis  plebis  atque  aedilis  plehis  fuisset,  contra  quam  sanctum 

legibus  erat.  Eine  gute  Überüeferung  liegt  hier  ohne  Zweifel  vor,  aber  von 
Schwierigkeiten  ist  sie  nicht  frei.  Die  Lösung,  die  Mommsen  StR  I  487,  3 

dafür  gegeben  hat,  rechnet  mit  Ungenauigkeit  bei  Livius,  und  ohne  eine  solche 
Annahme  ist  auch  bei  keiner  andern  auszukommen.  Aber  vielleicht  liegt  nicht 

bloß  Ungenauigkeit,  sondern  absichtliche  Entstellung  vor.  Der  Livianische 

Wortlaut  erweckt  den  Eindruck,  als  ob  nur  das  Eecht  des  Sohnes  zur  Be- 
kleidung ple beischer  Ämter  bestritten  worden  wäre;  deswegen  meint 

Mommsen,  der  Vater  sei  Patricier  gewesen  und  hätte  zu  dem  Verzicht  des 

Sohnes  auf  sein  Patriciat  seine  G^enehmigung  geben  müssen;  weil  diese  fehlte, 
habe  der  Verzicht  keine  Gültigkeit  gehabt  und  sie  erst  dadurch  erhalten,  daß 

der  gute  Glaube  an  den  Tod  des  Vaters  als  Voraussetzung  nachträglich  aner- 
kannt wurde.  Doch  wenn  der  Vater  in  Kriegsgefangenschaft  geriet,  ging  er 

seines  Bürgerrechtes  verlustig  (vgl.  Mms  StE  III  4G)  ;  sollte  da  nicht  etwa 

das  Ämterrecht  der  Kinder  überhaupt  anfechtbar  geworden  sein?  In  diesem 

Falle  wäre  freilich  die  Angabe  des  Livius  über  den  Inhalt  dos  Gesetzes  von 

303  noch  weit  unrichtiger,  als  man  bisher  glaubte. 

Indes  ich  wage  nicht,  diese  juristische  Seite  der  Frage  zu  entscheiden, 

am  wenigsten  gegen  den  großen  Meister  der  Wissenschaft,  und  versuche  lieber, 
der  Frage  von  anderen  Seiten  her  beizukommen.  Vor  allem  ist  zu  betonen, 

daß  beide  Söhne  des  von  den  Kelten  gefangenen  Triumvirs  der  Plebs  ange- 
hört haben.  Nun  hat  sicherlich  in  dieser  frühen  Zeit  kein  Patricier  seinen 

Adel  ohne  die  triftigsten  Gründe,  ohne  die  handgreiflichsten  Vorteile  auf- 
gegeben, so  wenig  wie  jemand  ohne  solche  sein  Geschlecht  mit  einem  andern 

vertauschte.  Einen  Sohn  ließ  man  der  Regiel  nach  nur  dann  durch  Adoption 

in  eine  andere  Familie  übergehen,  wenn  der  Fortbestand  der  eigenen  durch 

die  übrigen  hinreichend  gesichert  war  (s.  S.  154  u.  ö.) :  beim  Übergänge  vom 

Patriciat  zur  Plebs  wird  das  erst  recht  gegolten  haben.  So  ist  es  denn  von  vorn- 
herein wenig  wahrscheinlich,  daß  von  den  beiden  Brüdfern  jeder  für  sich  den- 
selben Schritt  getan  haben  sollte,  noch  dazu  in  einer  Zeit,  wo  das  vorzeitige 

Ausscheiden  des  Vaters  aus  dem  Kreise  der  Seinen  und  die  Verluste  auf  den 

Schlachtfeldern  des  Hannibalischen  Krieges  das  kleine  Häuflein  der  Patricier 
zusammenschmelzen  ließen;  weit  eher  werden  sie  die  Plebeität  von  dem  Vater 
ererbt  haben.  Ferner  sind  beide  Brüder  schon  sehr  frühe  im  Besitze  der 

Plebeität,  denn  Marcus,  der  jüngere,  wurde  211  Augur  an  Stelle  eines  Ple- 
beiers  (Sp.  Carvilius  Maximus  Liv.  XXVI  23,  7)  und  Gaius  210  Pontifex 
ebenfalls  an  Stelle  eines  Plebeiers  (T.  Otacilius  Crassus  ebd.  XXVII  G,  15), 

nachdem  313  ihr  Verwandter  Cn.  Caepio  eine  der  patricischen  Stellen  im  Ponti- 
iicalkollegium  erhalten  hatte   (ebd.  XXV  3,  If.).     Gelegentlich  des  Todes  des 
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Gaius  erfahren  wir  aber  auch,  daß  er  Deeemvir  Sacrorum  war  und  als  solcher 

einen  plebeischen  Nachfolger  erhielt  (ebd.  XL  43,  11  f.),  also  wohl  auch  einen 

plebeischen  Vorgänger  gehabt  hat.  Die  Vereinigung  der  beiden  Würden  des 

Decemvirats  und  des  Pontißeats  hat  so  wenige  x^nalogien,  daß  sie  allein  schon 

ein  Beweis  für  die  Bedeutung  der  Persönlichkeit  ist  (vgl.  Wissowa  Rel.  493,  2 ; 

s.  S.  63.  82.  161).  Die  Übernahme  des  Decemvirats  wird  in  den  erhaltenen  Teilen 

des  Livius  nicht  erwähnt;  wenn  Bardt  (Priester  29)  es  dennoch  für  unw^ahr- 
scheinlich  hält,  daß  sie  vor  218  falle,  so  läßt  er  sich  dabei  durch  Erwägungen 

leiten,  die  keine  durchschlagende  Kraft  haben.  Es  ist  im  Gegenteil  das  Wahr- 
scheinliche, daß  die  jungen  Leute  des  hohen  Adels  in  sehr  frühen  Jahren 

zu  solchen  geistlichen  Würden  emporstiegen;  daß  bei  der  früheren  Vakanz  in 
•  inem  der  zwei  anderen  großen  Kollegien,  dem  der  Auguren,  im  Jahre  213  der 

jüngere  Marcus  und  nicht  der  ältere  Gaius  aufgenommen  wurde,  fmdet  seine 

Erklärung  passend  darin,  daß  Gaius  schon  im  Besitze  eines  Priesteramtes  war; 
so  ist  es  ganz  wohl  denkbar,  daß  er  bereits  vor  218  Deeemvir  geworden  ist. 

Damit  ist  es  aber  wahrscheinlich  gemacht,  daß  er  als  Inhaber  einer  plebeischen 

Priesterstelle  vor  der  Gefangenschaft  des  Vaters  Plebeier  war,  daß  der  Über- 

tritt zur  Plebs  bereits  früher,  und  zwar  von  dem  Vater  vollzogen  w^orden  war. 
Der  Vater  konnte  um  220  oder  noch  eher  unbeschadet  der  Erhaltung  des 

Geschlechtes  den  Adel  aufgeben,  wenn  ihm  dafür  andere  Vorteile  winkten, 

denn  damals  lebte  noch  der  später  bei  Cannae  gefallene  Gnaeus  und  konnte  die 

patricische  Linie  fortpflanzen,  —  dieser  Gnaeus,  der  entweder  sei.ti  Bruder 
oder  sein  Vetter  war  — ,  und  außerdem  sorgten  dafür  die  nahverwandten 

Caepiones.  Die  Vorteile  des  Standeswechsels  zeigen  sich  nun  bereits  um  ein 

Jahrzehnt  später  in  den  geistlichen  Ämtern.  Seit  210  werd2n  von  den  ins- 
gesamt 28  Stellen  der  Pontifices,  Augures  und  Decemviri  nicht  weniger  als 

vier  von  Serviliern  eingenommen,  und  zwar  durchweg  von  Männern  in 

jüngeren  Jahren,  also  nach  menschlicher  Voraussicht  auf  lange  Zeit  hinaus; 
zumal  in  dem  wichtigsten  aller  Kollegien  war  sowohl  unter  den  vier  patricischen 

wie  unter  den  fünf  plebeischen  Mitgliedern  je  eines  aus  dem  Servilischen 

Geschlecht;  hielt  das  plebeische  mehr  mit  den  alten  als  mit  den  neuen  Standes- 
genossen zusammen,  so  war  das  durch  die  Lex  Ogulnia  rechtlich  l^egründete 

Übergewicht  der  Plebeier  tatsächlich  beseitigt.  In  den  Jahrzehnten  nach  253, 

in  denen  die  Würde  des  Oberpontifex  zum  festen  Besitz  der  Plebs  gehörte, 

konnte  allein  schon  der  Wunsch,  dem  Patriciat  wenigstens  in  der  Kirche  seine 

alte  Macht  zurückzuerobern,  einen  Jüngern  Sohn  eines  Adelsgesehlechtes  zu 

dem  ungewöhnlichen  Schritt  bewegen,  sich  seiner  Vorrechte  zu  entäußern  und 
zur  Plebs  überzutreten.  Noch  mehr  fiel  natürlich  ins  Gewicht,  daß  eine 

ähnliche  Wirkung  dieses  Schrittes  auch  im  Staatsleben  erhofft  wurde. 

Auf  Grund  dieser  Ergebnisse  sei  der  von  Mommsen  (RMW  535.  RF  I  118) 
entworfene  Stammbaum  der  Servilier  des  3.  Jahrhunderts  zunächst  vervollständigt : 
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Cn.  Servilius 

Cn.  Servilius 
1 

Q.  Servilius 
1 

Cn.  Servilius 

Caepio 
Consul  253. 

Q.  Servilius 
Geminus 

P.  Servilius 
Geminus 

Consul  252.  248 

i Cn.  Servilius C.   Servilius   Geminus,     zur 
Cn.  Servilius Geminus Plebs übergetreten, 

Caepio Consul  217.  t216. Praetor  un 1 220,  in  Gefangen- 

M. Servilius P.  Servilius 

Schaft  218—208. 

Cn.  Servilius C,  Servilius M.  Servilius  Pulex 

Caepio Trib mil.  203. Decemv.  agr.  201. (Geminus) 
Geminus 

Pont.  218. Decemv.  sacr.  vor 
Augur  211. 

Aed.  cur.  207. 218.  Trib.pl.  212. Cos.  202.^ 
Praet.  205. Pont.210.  Cos.203. Decemv.  agr.  201. 

Cos.  203.    t  174. Dict.  202. 
t  nach  167. Decemv.  agr.  201. 

Pont.  max.  183. 

t  180. 
1 

Cn.  Se rvilius Servilius  Glaucia 

1 
C.  Servilius M.  Servilius 

Caepio Gesandter  162. Aed.  pl.  178. Trib.  mil.  181. 

Aed.  cur.  179. Pont.  170. 

Praet.  174. 
Cos. 169. 

Die  Voraussetzung  aller  bisherigen  Ergebnisse  ist,  daß  die  Angaben  des 

Livius  über  das  Gesetz  vom  Jahre  203,  das  der  damalige  Consul  C.  Servilius 

Greminus  zu  seinen  eigenen  Gunsten  beantragte,  tendenziös  entstellt  sind.  Diese 

Annahme  gewinnt  wiederum  an  Wahrscheinlichkeit,  wenn  noch  weitere  Spuren 
solcher  Tendenz  in  der  Geschichte  derselben  Persönlichkeiten  zu  finden  sind. 

Nach  den  beiden  o.  S.  137  angeführten  Zeugnissen  des  Liv.  XXVII  21,  10 

lind  XXX  19,  9  ist  C.  Servilius  Geminus  der  Sohn  vor  seiner  plebeischen 
Aedilität  von  209  Tribunus  Plebis  gewesen.  Ein  Volkstribun  C.  Servilius 

wird  erwähnt  in  dem  Sensationsprozesse  gegen  den  betrügerischen  Ileeres- 
lieferanten  M.  Postumius  aus  Pyrgi  im  Jahre  212,  wo  zum  ersten  Male  der 

gefährliche  Einfluß  der  Publikanengesellschaften  zutage  trat  (Liv.  XXV 

3,  8—5,  1).  Der  Senat  hatte  die  Augen  zugedrückt,  und  als  die  Sache  nun 
von  zwei  Tribunen  vor  das  Volksgericht  gebracht  wurde,  rechneten  die  Freunde 

und  Genossen  des  Beschuldigten  darauf,  daß  ein  Tribun,  qui  propinquus  cogna- 
tusque  Postumio  erat,  rechtzeitig  interoedieren  und  die  Verurteilung  verhindern 

würde;  aber  unter  dem  Eindruck  der  allgemeinen  Empörung  gegen  Postumius 
Avägte  der  Tribun  nicht,  seine  Stimme  für  ihn  zu  erheben.  Sein  Name  lautet 

bei  Livius  C.  Servilius  Casca,  und  in  der  Erzählung  noch  zweimal  Casca  (a,  0. 
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3,  15  und  17).  Dieses  Cognomen  begegnet  sonst  nur  bei  den  Brüdern  P. 

und  C.  Servilius  Casca,  den  Caesarmördern  (DG  III  6281'.);  ein  Casca  als 
Freund  und  Waffenträger  eines  Brutus  ist  um  ihretwillen  von  Sil.  Ital.  VII 

649  frei  erfunden,  und  das  von  Varro  L.  L.  VII  28  angeführte  Epigramm 

eines  unbekannten  Dichters  (Papinius?  Pompilius?  vgl,  Götz-SchöU  z,  d.  St. 
]),  101  und  273)  auf  einen  adolescens  Casca  gehört  frühestens  dem  Ende  des 
2.  Jahrhunderts  v.  Chr.  an  und  braucht  keineswegs  einem  Servilius  Casca 

zu  gelten.  Der  überhaupt  seltene  Beiname  (vgl.  noch  Schulze  Eigenn.  353) 

des  Tribunen  ist  daher  verdächtig,  und  um  so  mehr,  weil  Servilier,  die  nicht 

in  deutlichem  Zusammenhange  mit  dem  patricischen  Geschlecht  stehen,  in  dieser 

Zeit  noch  nicht  begegnen ;  der  älteste  von  ihnen  erscheint  fünfzig  Jahre  später 
in  der  Person  eines  Servilius  Glaucia,  der  als  Jüngster  an  einer  Gesandtschaft 

nach  Asien  im  Jahre  162  teilnahm  (Polyb.  XXXI  23,  9),  übrigens  wohl  der 
zur  Plebs  übergetretenen  Linie  des  patricischen  Geschlechts  entstammt 

(u.  S.  151,  1).  Der  aus  diesem  hervorgegangene  ältere  Volkstribun,  der  vor  20!) 
sein  Amt  führte,  trägt  weder  in  den  Fasti  Cap.  ein  Cognomen,  noch  in  der 

Regel  bei  Livius;  nur  an  den  fünf  Stellen  Liv.  XXIX  38,  3.  XXX  39,  4. 

XXXI  4,  3.  XXXIX  46,  1.  XL  42,  11  heißt  er  Geminus,  an  den  drei  ersten 

zur  deutlichen  Unterscheidung  von  anderen  mit  ihm  zusammen  genannten 

Serviliern,  an  den  zwei  letzten  gelegentlich  der  Erwähnung  seines  Oberponti- 
ficats,  also  aus  demselben  Grunde,  weil  ja  im  Pontificalkollegium  noch  ein 

zweiter  Servilier  war  (s.  o.  S.  138  f.)  ;  demnach  kann  der  Beiname  Geminus 
bei  diesem  Maaine  nicht  als  ein  offizieller  bezeichnet  werden.  Da  drängt  sich 

die  Vermutung  auf,  daß  C.  Servilius,  der  Tribun  von  212,  der  angebliche  Casc", 
und  C.  Servilius,  der  kurz  vor  209  Tribun  gewesen  war,  der  nur  bisweilen 

Geminus  genannte,  voneinander  nicht  verschieden  gewesen  sind,  und  sogleich 
wird  dann  auch  wieder  deutlich,  was  der  Adel  damit  bezweclven  konnte,  daß  er 

eines  seiner  Glieder  zur  Plebs  übergehen  ließ:  Der  Servilier,  der  seinen  Stand 

geändert  hatte,  konnte  als  Volkstribun  jede  gegen  da^  Patriciat  gerichtete 

Agitation  hintertreiben;  die  Publikanen  waren  die  Schützlinge  des  Senats,  der 
Angeschuldigte  sogar  mit  Servilius  selbst  verwandt;  das  hängt  alles  miteinander 

zusammen.  /Die  Beilegung  des  Cognomens  Casca  bei  Livius  dient  aber  nur 
dazu,  die  Identität  zu  verdunkeln;  sie  ist  wieder  eine  der  kleinen,  aber  höchst 

raffinierten  Fälschungen,  die  im  Interesse  der  Partei  und  der  Familie  vorge- 
nommen wurden,  um  nicht  ganz  ehrenvolle  Tatsachen  aus  der  Welt  zu  schaffen. 

Vielleicht  wollte  der  Fälscher  noch  mehr  sicher  gehen.  Unter  demselben  Jahre 

212,  in  dessen  Anfang  der  verschleppte  Fall  des  Postumius  zur  Aburteilung 
kam,  berichtet  Livius  späterhin  XXV  15,  4:  C.  Servilius  legatus,  ex  auctoritate 

patrum  a  P.  Cornelio  praetore  in  Etruriam  ad  frumentum  coemendum  missus, 

cum  aliquot  navihus  onustis  in  partum  Tarentinum  inter  hostium  custodias 

pervenit,  wodurch  die  römische  Besatzung  der  Burg  von  Tarent  zum  Aushalten 
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ermutigt  wurde.  Dieser  Legat  wird  mit  C.  Servilius  Geminus  gleichgesetzt  und 
von  dem  Volkstribunen  desselben  Jahres  C.  Servilius  Casca  unterschieden. 

Aber  einerseits  ist  es  nicht  ausgeschlossen,  daß  ein  Volkstribun  während  seines 

Amtsjahres  durch  einen  ganz  besonderen  Auftrag  des  Senates  einmal  aus- 
Kom  entführt  wird,  wie  eben  damals  im  Jahre  204  sogar  zwei  Tribunen 

über  die  Grenzen  Italiens  hinaus  (Liv.  XXIX  20,  11;  vgl.  Mms  StE  II  292, 

4)  ;  anderseits  ist  es  doch  sonderbar,  daß  der  nach  Etrurien  gesandte  Legat 

nach  Tarent  gerät ;  dies  macht  die  ganze  Notiz  verdächtig.  IEs  kann  sein,  daß 

hier  wieder  die  Hand  des  Fälschers  zu  erkennen  ist;  jedem  Argwohn,  daß  C. 
Servilius  Geminus  mit  dem  üblen  Handel  des  Postumius  zu  tun  hatte,  sollte 

begegnet  werden.  Es  sind  noch  andere  Möglichkeiten  der  Erklärung  vor- 
handen, z.  B.  die,  daß  die  Zahl  der  gleichaltrigen  und  gleichnamigen  Männer, 

die  dem  Hause  der  Servilii  Gemini  angehörten,  größer  war,  als  bisher  angenom- 
men wurde,  daß  etwa  der  Legat  C.  Servilius  ein  Nachkomme  des  älteren  der 

Zwillinge  aus  der  Mitte  des  3.  Jahrhunderts  gewiesen  sei,  oder  ein  Sohn  des 

Consuls  vo]i  217  oder  überhaupt  kein  Glied  dieses  Hauses,  sondern  einer  der 

Caepionen;  ein  Blick  auf  den  Stammbaum  läßt  dergleichen  Vermutungen 
durchaus  annehmbar  erscheinen;  sie  alle  sind  vereinbar  mit  dem,  worauf  es  hier 

ankommt,  daß  der  Tribun  von  212  kein  anderer  C.  Servilius  war,  als  der 

plebeische  Aedil  von  209,  und  daß  dies  in  bestimmter  Absicht  verschleiert  wurde. 

Im  Jahre  209  war  also  C.  Servilius  plebeischer  Aedil  (Liv.  XXVII  21, 

9f.  vgl.  XXX  19,  9)  und  im  folgenden  208  curulischer  (ebd.  XXVII  36,  8 

vgl.  33,  7),  beidemal  mit  Q.  Metellus,  der  auch  als  Pontifex  sein  Kollege  war 

(PW  III  1206,  51,  wo  „Volkstribun"  statt  „Aedilis  plebis"  steht);  im  nächsten 
Jahr  207  folgte  ihm  als  Curulaedil  sein  patrieischcr  Verwandter  Cn.  Servilius 

Cacpio  (Liv.  XXVIII  10,  7).  Die  Festspiele  fingen  damals  an,  eine  größere  Be- 
deutung zu  erlangen  und  dem  Adel  zur  Gewinnung  der  Wählermassen  zu  dienen. 

C.  Servilius  hatte  nicht  nur  Gelegenheit,  209  durch  die  Feier  der  plebeischen  und 

208  durch  die  der  römischen  Spiele  die  Augen  auf  sich  zu  lenken,  sondern 

erhielt  im  letzteren  Jahre  noch  eine  weitere  Gelegenheit,  indem  ihn  der  zur 

Abhaltung  von  Wahlen  und  Votivspielen  ernannte  Dictator  T.  Manlius  Tor- 
quatus  damals  zu  seinem  Magister  Equitum  erkor  (Liv.  XXVII  33,  7  vgl. 

35,  1)  und  ihm  wahrscheinlich  die  Votivspiele  übertrug.  206  war  C,  Servilius 

Praetor  (ebd.  XXVIII  10,  3.  9.  13.  16.  45,  8);  205  kam  Cn.  Caepio  an 

die  Eeihe  (ebd.  38,  11.  13.  46,  6.  13);  204  bekleidete  der  jüngere  Bruder 

des  Gaius,  Marcus,  die  curulische  Acdilität  (ebd.  XXIX  38,  8).  Seit  213  war 
kein.  Jahr  vergangen,  ohne  daß  einer  von  diesen  drei  nah  verwandten  und  noch 

jungen  Serviliern  ein  geistliches  oder  ein  weltliches  Amt  erhalten  hätte  i) ;  so 

1)  Zur  bequemen  Übersicht  sei  nochmals  alles  kurz  zusammengestellt :  213  Cn.  Pontifex. 
212  C.  Trib.  pl.  211  M.  Augur.  210  C.  Pontifex.  209  C.  Aed.  pl.  208  C.  Aed.  cur.  und  Mag. 
eq.  207  Cn.  Aed.  cur.  206  C.  Praet.  205  Cn.  Praet.  204  M.  Aed.  cur. 
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TTiirde  ihr  Xame  dem  römischen  Volke  immer  wieder  eingehämmert,  und  da? 

Endergebnis  war,  daß  die  Fasten  von  203  in  beiden  Consulstellen  denselben 

Geschlechtsnamen  aufweisen,  —  ein  Fall,  der  einzig  dasteht  in  seiner  Art: 

Cn.  ServiUus  Cn.  f.  Cn.  n.  Caepio  C.  Servilius  C.  f.  F.  nepos  (Fasti  Cap.  vgl.  Liv. 
XXIX  38,  3.    XXX  1,  1). 

Scipio  stand  vor  Utika;  Hannibal  behauptete  sich  nur  noch  in  der  äußer- 
sten Südspitze  der  Appenninhalbinsel ;  Mago  suchte  vergebens  in  Oberitalien 

den  Krieg  von  neuem  zu  entzünden;  die  letzte  Entscheidung  des  gewaltigen 

Bingens  stand  bevor.  KJein  Wunder,  daß  diese  weltgeschichtlichen  Ereignisse 
die  Aufmerksamkeit  ausschließlich  fesseln  und  ablenken  von  der  Lage  in  Rom, 

von  der  ephemeren  Herrschaft  der  Servilier.  Beide  Consuln  blieben  an  der 

Spitze  der  Heere  in  Italien,  der  eine  in  Etrurien  gegen  Mago,  der  andere  in 

Bruttium  gegen  Hannibal;  zur  Erwerbung  kriegerisch en  Ruhmes  hat  keiner 

von  beiden  Gelegenheit  gefunden,  wenn  auch  Valerius  Antias  einen  großen  Sieg 

über  Hannibal  im  Gebiet  von  Kroton  skrupellos  erdichtete  (Liv.  XXX  19,  11). 

Alx^r  der  plebeische  Servilier  ging  über  die  Grenzen  der  ihm  zugewiesenen 
Provinz  gegen  die  Kelten  in  Oberitalien  vor  und  holte  seinen  Vater  und  den 

Consular  Catulus  aus  dfer  sechzehnjährigen   Gefangenschaft  fast  im  Triumphe 

zurück  (ebd.  19,  6 f.,  wo  die  Ausdrücke  zu  beachten  sind:   in  provincia   

Gollia  —  nam  eo  quoque  processerat   privato  magis  quam-  publico  decorc 
insignis) ;  der  patricische  ging  aus  seiner  Provinz  nach  Sicilien  hinüber  und 

wollte  dem  weichenden  Hannibal  nach  Afrika  folgen,  als  ihn  der  Senat  zurück- 

rief (ebd.  24,  1  —  3);  beide  Consuln  haben  eigenmächtig  ihre  Befugnisse  über- 

schritten und  in  fremdes  Amtsgebiet  eingegriffen.  Die  Bestellung  eines  Dicta- 
tors,  des  P.  Sulpicius  Galba  Maximus,  hat  sich  als  notwendig  herausgestellt. 

Xach  Fasti  Cap.  war  er  comitfiorum)  habend(orum)  caussa  ernannt;  dem 
Livius  lagen  zwei  Berichte  darüber  vor.  Nach  dem  einen  wurde  der  Dictator 

nicht  ernannt,  sondern  gewählt  (creaius),  was  in  diesem  Falle  gewiß  keine  Un- 

genauigkeit  im  Ausdruck  ist  (vgl.  Mms  StR  II  149,  5,  wo  die  Stelle  über- 
sehen ist),  und  zwar  nur  dazu,  um  den  unbotmäßigen  Consul  Caepio  kraft  seiaes 

höheren  Imperiums  nach  Italien  zurückzurufen;  den  Rest  des  Jahres  habe  der 

Diktator  mit  Untersuchungen  gegen  italische  Gemeinden,  die  zu  Hannibal 

abgefallen  waren  oder  abfallen  wollten,  verbracht  (Liv,  XXX  24,  31);  die 

Wahlen  habe  der  Consul  C,  Servilius  geleitet  (ebd,  26,  12).  Nach  der  andern 

Quelle  ist  dieser  Consul  nach  seinem  Einzüge  in  Rom  wieder  in  seine  Provinz 

zurückgekehrt  (ebd.  19,  10),  hat  seinerseits  dort  solche  Untersuchungen  ange- 

stellt (ebd.  26,  12)  i),  Avofür  ihm  auch  das  Imperium  prorogiert  wurde   (ebd. 

1)  Quia  cum  in  Etruria  tenmrint  quaestiones  ex  senattts  (xmsuUo  de  coniurationil)us  prin- 
cipum  hcdmidae.  Abfallsgelüste  unter  dem  etruskischen  Adel  machten  im  Jahr  208  ein  strenges 

Einschreiten  in  Arretiura  nötig  (Liv.  XXVII  21,  6—7.  22,  5.  24,  1—9),  aber  schon  seit  212 
alljährlich  erneuerte  Vorsichtsmaßregeln  (ebd.  XXV  3,  4.   XXVI  1,  5.  28,  6.  XXVII  7,  10); 
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27,  6),  und  hat  die  Wahlleitung  dem  von  ihm  ernannten  (dictus)  Dictator  über- 
lassen (ebd.  26,  12).  Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  nur  diese 

'zweite,  mit  den  Capitolinischen  Fasten  übereinstimmende  Version  vollen  Glauben 
verdient,  wie  auch  Bändel  (Dikt.  142  f.)  richtig  gesehen  hat.  Aber  das  Ganze 

war  ein  abgekartetes  Spiel  zur  Aufrechterhaltung  der  Servilisehen  Parteiherr- 
schaft in  Eom.  Denn  der  Dictator  machte  zu  seinem  Eeiterobersten  den  Bruder 

des  plebeischen  Consuls  Servilius,  den  M.  Servilius  (Pulex  Geminus  Fasti  Cap. 

Liv.  XXX  24,  4.  26,  1),  der  übrigens  wegen  seiner  berühmten  Reiterstück- 
chen dafür  der  rechte  Mann  war  (s.  u.),  und  das  bedeutete  nach  der  damaligen 

Gepflogenheit  nichts  atnderes  als  dessen  Empfehlung  zum  Consulat  (vgl.  Mms 

StK  II  174).  Wahrscheinlich  hätte  es  doch  zu  starken  Anstoß  erregt,  wenn 
der  eine  der  beiden  Consuln  aus  dem  Geschlecht  der  Servilier  einfach  seinen 

Bruder  als  Nachfolger  vorgeschlagen  hätte;  durch  den  Dictator  kam  er  auf 

einem  kleinen  Umwege,  aber  um  so  sicherer  zum  Ziele,  zur  Aufrechterhaltung 
der  Familienregierung. 

/Die  Entscheidung  in  Afrika  stand  jetzt,  im  Beginn  von  202,  unmittelbar 

bevor;  beide  Consuln  strebten  danach,  dem  Scipio  das  afrikanische  Kommando 

zu  entwinden,  aber  das  Volk  hielt  fest  an  seinem  Liebling.  Dem  neuen  Consul 

M.  Servilius  fiel  durchs  Los  dieselbe  Aufgabe  zu,  wie  im  vorhergehenden  Jahre 
seinem  Bruder,  und  nun  teilten  sich  die  Brüder  in  die  Macht  in  der  Weise, 

daß  sie  das  Regiment  daheim  fest  in  der  Hand  behielten  (Liv.  XXX  27,  1—5). 
Während  der  ersten  Hälfte  des  Jahres  blieb  Marcus  der  Consul  in  Rom  und 

Gaius  der  Proconsul  in  der  Provinz;  dann  ernannte  jener  diesen  zum  Dictator, 

scheinbar  für  die  Wahlleitung,  tatsächlich  für  die  Leitung  des  Staates  in  der 
zweiten  Hälfte  des  Jahres,  und  löste  ihn  seinerseits  in  der  Provinz  ab.  Auch 

dieser  Dictator  wird  in  den  Fasti  Cap.  als  Dict(ator)  comit(iorum) 

haben dfonim)  caussa  bezeichnet,  und  damit  stimmt  Livius  (ebd.  39,  4)  über- 

ein. Aber  Livius  berichtet  weiter  (ebd.  5) :  8aepe  comitia  indicta  perfid  tem- 
pestaies  prohibuerunt.  itaque  cum  pridie  idus  Martias  veteres  magistratus 

abissent,  novi  suffecti  non  essent,  res  publica  sine  curulibus  magistratibus  erat. 

Er  berichtet  ferner  von  dem  Gesuch  der  karthagischen  und  der  makedonisclieri 

Gesandten  um  Gehör  (40,  4) :  responsum  iussu  patrum  ab  dictatore  est,  consules 

novos  iis  senatum  daturos  esse,  und  endlich  von  der  Abdankung  der  fehlerhaft 

212  war  M.  Postumius  aus  Pyrgi  verurteilt  worden,  ein  großer  Schiffsrheder  und  Unternehmer 
(o.  S.  140)  gewiß  ein  Nachkomme  des  ,Etruskers  Postumius",  der  mit  12  Schiffen  Seehandel 
und  Seeraub  in  großem  Stile  betrieb,  bis  er  339  in  Sjrakus  unschädlich  gemacht  wurde 
(Diod.  XVI  82,  8),  und  zwischen  dieser  Verurteilung  und  der  Unzufriedenheit  gewisser  Kreise 
der  Etrusker  kann  wohl  ein  Zusammenhang  bestanden  haben.  Der  mit  M.  Postumius  ver- 

wandte C.  Servilius  war  dann  freilich  nicht  gerade  der  unbefangenste  Eichter  über  die  römer- 
feindlichen Umtriebe.  Die  Verwandtschaft  mit  dem  etruskischen  Adel  wird  durch  Heirat  be- 

gründet sein,  wie  die  anderer  römischer  Patriciergeschlechter  mit  dem  campanischen  (s.  S.  50.  78). 
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gewählten  plebeischen  Aedilen  nach  der  Feier  der  Spiele  (39,  8) :  Cerialia  ludos 

dictator  et  magister  equitum  ex  senatus  consulto  fecerunt.  Die  beiden  letzteren 
Zeugnisse  haben  Befremden  erregt,  das  eine,  weil  die  Amtsdauer  des  Dictators 

nicht  über  die  des  Consuls,  der  ihn  ernannt  hatte,  hinausgehen  sollte  (vgl.  Mms 

StE  II  160  f.,  4),  das  andere,  weil  die  Cerialien  in  Wahrheit  um  mehr  als  einen 

Monat  später  fielen  (vgl.  ebd.  1  607,  1).  Selbst  Mommsen  hat  offen  ausge- 
sprochen, daß  er  keine  befriedigende  Erklärung  dieser  Differenz  vorzuschlagen 

wisse;  vermutlich  sei  der  Bericht  des  Livius  irgendwie  zerrüttet  (a.  0.  vgl.  auch 
Bändel  Dikt.  144).  Im  Gegenteil  scheint  mir  dieser  Bericht  vollkommen  in 

Ordnung  und  vertrauenswürdig;  nur  müssen  wir  der  Anschauung  entsagen, 

als  ob  im  Rom  der  Hannibalischen  Zeit  alles  friedlich  und  gesetzmäßig  zuge- 
gangen sei.  Sondern  das,  was  die  Tradition  als  frevelhaften  Gewaltstreich  von 

Appius  Claudius  und  seinen  Genossen  im  Decemvirat  des  Jahres  450  meldete, 

hat  der  Dictator  C.  Servilius  damals  wirklich  getan.  Anstatt  sein  Amt  am 

15.  März  201  niederzulegen,  hat  er  es  weitergeführt  bis  mindestens  über  den 

19.  April,  die  Feier  der  Cerialien,  hinaus.  Wie  dann  die  Dinge  verliefen,  ist 

nicht  klar,  denn  über  die  unliebsame  Revolution  von  oben  wurde  möglichstes 

Stillschweigen  beobachtet.  Sehr  einsilbig  melden  die  Annalen  (Liv.  40,  5) : 
comitia  inde  Jiabita;  schwerlich  hat  ein  Interrex  sie  geleitet,  sondern  doch  wohl 

der  Dictator;  sein  Kandidat  ging  daraus  als  Consul  für  201  hervor,  P.  Aelius 

Paetus  (Klebs  PW  I  526  Nr.  101),  nicht  nur  deshalb  als  Anhänger  der  Ser- 
vilier  und  als  ihr  Kandidat  zu  erkennen,  weil  er  der  Reiterführer  des  Dictators 

war,  sondern  auch  deshalb,  weil  er  als  Stadtpraetor  unter  dem  Consulat  desselben 

Vorgesetzten  und  seines  patricischen  Verwandten  Cn,  Caepio  dem  gegen  sie 

gerichteten  Vorgehen  des  Senats  seinen  Beistand  versagt  hatte  (Liv.  XXX  24, 

2,  in  diesem  Punkte  gewiß  glaubwürdig;  vgl.  1,  9.  17,  3  o.  S.  143).  Aber 

die  Dictatur  des  C.  Servilius  ist  die  letzte  der  römischen  Republik  ge-^esen  und 
geblieben,  bis  Sulla  und  Caesar  das  Amt  wieder  übernahmen  als  Alleinherrscher. 

Natürlich  haben  die  mannigfaltigsten  Gründe  zusammengewirkt,  um  die  Dicta- 
tur ohne  förmliche  Abschaffung  eingehen  zu  lassen  (vgl.  Mms  StR  II  169 f.); 

aber  es  muß  doch  gerade  die  letzte  von  allen  dem  römischen  Volke  die  Augen 

besonders  geöffnet  haben  für  die  Gefahr,  die  von  hier  aus  der  ganzen  republi- 

kanischen Verfassung  drohte,  sobald  die  gewaltige  Machtfülle  einer  ehrgeizigen 
und  rücksichtslosen  Persönlichkeit  übertragen  v/urde. 

Im  Jahre  201  ist  diese  Gefahr  noch  glücklich  beschworen  worden;  der 
Versuch  zur  Begründung  der  Alleinherrschaft  einer  Persönlichkeit  oder  eines 

Geschlechts  war  verfrüht  und  war  besonders  auch  verfehlt  angesichts  des  über- 
ragenden Ansehens,  das  eben  jetzt  em  anderer  Mann,  der  Sieger  von  Zama, 

erworben  hatte.  Ein  Kompromiß  bei  den  Wahlen  wird  die  Episode  der  Ser- 
vilischen Geschlechtsherrschaft  von  203  —  201  im  wesenthchen  beendet  haben. 

Daß  ihr  Einfluß  noch  immer  ein  sehr  großer  blieb,  zeigt  die  Zusammensetzung 
MUuzer,  Böm.  Adel.  XQ 
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der  Zehnerkommission,  die  im  Jahre  201  für  die  Verteilung  der  eingezogenen 

Ländereien  der  abgefallenen  Samniten  und  Apuler  eingesetzt  wurde:  creali 

P.  Servilius,  Q.  CaeciUus  Metellus,  C.  et  M.  Servüii  —  Gerainis  artibohus 

cognomen  erat  —  L.  et  A.  Hostilii  Catones,  P.  Villnis  Tappulus,  M.  Fulvius 
Flaccus,  P.  Aelius  Paetus,  T.  Quinctius  Flamininus  (Liv.  XXXI  4,  3).  C.  und 
M.  Servilius  sind  die  beiden  Brüder  und  Consuln  von  203  und  202,  der  sonst 

unbekannte  P.  Servilius  nach  seinem  Praenomen  gewiß  gleich  ihnen  Enkel  des 
Consuls  P.  Geminus  von  252  und  248,  wenn  nicht  ein  dritter  Bruder,  sp  ihr 

Vetter,  der  Patricier  war  (vgl.  die  Stammtafel  o.  S.  140).  Q.  Caecilius  Metellus 

war  Amtsgenosse  des  Gaius  in  beiden  Aedilitäten  (o.  S.  142),  zum  Consul  ge- 
wählt für  dasselbe  Jahr  206  wie  jener  zum  Praetor,  auch  als  Pontifex,  wie 

schon  erwähnt,  sein  Kollege,  also  gewiß  mit  ihm  in  guten  Beziehungen.  P. 

Aelius  Paetus  war  mit  beiden  Serviliem  verbunden,  mit  Gaius,  wie  eben  gezeigt, 

von  der  Praetur  und  dem  Consulat  her,  mit  Marcus  schon  seit  208  als  Kollege 

im  Augurat  (Liv.  XXVII  36,  5).  P.  Villius  Tappulus  ist  mit  Paetus  zu- 
sammen 204  plebeischer  Aedil  gewesen  und  unmittelbar  von  diesem  Amte  mit 

ihm  zur  Praetur  befördert  worden  bei  denselben  Wahlen,  aus  denen  die  zwei 

Servilier  als  Consuln  hervorgingen  (ebd.  XXIX  38,  4) ;  auch  er  wird  also 

zu  ihrer  Gefolgschaft  zu  rechnen  sein.  Die  Kommission  ist  ungewöhnlich  stark 

(vgl.  Mms  StK  II  628 f.)  und  dabei  mit  Ausnahme  des  Flamininus  und  wahr- 

scheinlich des  P.  Servilius  nur  aus  plebeischen  Mitgliedern  gebildet;  dennoch 

verfügen  die  Servilier  darin  über  die  Mehrheit  der  Stimmen,  Für  eine  ähn- 
liche wichtige  Aufgabe  wurde  sodann  im  Jahre  197  eine  kleinere  Kommission 

mit  Ausschluß  der  Patricier  gewählt,  für  die  Deduktion  von  Kolonisten  in  die 

Seestädte  Puteoli,  Volturnum,  Liternum,  Salernum  und  Buxentum,  zum  ersten 

Male  von  vornherein  für  die  Dauer  von  drei  Jahren  (vgl.  a.  0.  632,  4).  Den 
Vorsitz  ip  dieser  Kommission  erhielt  der  jüngere  der  Servilischen  Brüder, 

Marcus  (Liv.  XXXII  29,  3f.  XXXIV  45,  2),  und  er  hat  die  ganze  Aufgabe 

bis  zum  Jahre  194  allein  durchgeführt,  weil  seine  beiden  untergeordneten  Ge- 
nossen, die  gewesienen  Curulaedilen  von  198,  Q.  Minucius  Thermus  und  Ti. 

Sempronius  Longus  (ebd.  XXXII  27,  8),  in  allen  diesen  Jahren  durch  andere 

Geschäfte  in  Anspruch  genommen  waren,  erst  durch  die  Bewerbung  um  die 

Praetur,  dann  196  als  Praetoren  in  überseeischen  Provinzen  (ebd.  XXXIII 

24,  2.  26,  If.)  und  auch  noch  im  folgenden  Jahre  195  vollständig  (ebd.  43,  9) 

oder  doch  größtenteils  (ebd.  XXXIV  10,  6  f.)  durch  das  Verweilen  in  den 

Provinzen,  schließlich  durch  die  erfolgreiche  Bewerbung  um  die  plebeische 
Stelle  im  Consulat  für  194  und  193.  Auch  C.  Servilius  erhielt  194  eine  Aus- 

zeichnung durch  die  Wahl  zum  Duumvir  für  eine  Tempelweihe  (Liv.  XXXIV 
53,  7),  wozu  er  durch  seine  zwiefache  Priesterwürde  als  Pontifex  und  Decemvir 
besonders  berufen  schien. 

Daß  von  der  poHtischen  Tätigkeit  der  Servilier  in  den  ersten  Jahrzehnten 
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des  2.  Jahrhunderts  nicht  viel  bekannt  ist,  liegt  teils  daran,  daß  sie  durch 

andere  Familien  und  Persönlichkeiten  zurückgedrängt  wurden,  teils  daran,  daß 

diese  Tätigkeit  vor  allem  im  Senat  hinter  den  Kulissen  sich  entfaltete  und 

sich  der  Kenntnis  der  Historiker  entzog.  Doch  als  im  Jahre  183  nach  dreißig- 
jähriger Amtsführung  der  Oberpontifex  P.  Licinius  Crassus  Dives  die  Augen 

schloß,  ernteten  die  Servilier  die  reifste  Frucht  ihrer  Familienpolitik,  die  Er- 
hebung des  einen  der  Ihrigen  zum  geistlichen  Oberhaupte  Eoms.  Der  älteste 

plebeische  Pontifex  war  damals  Q.  Caecilius  Metellus,  seit  216  Mitglied  des 

Kollegiums,  als  Sohn  des  berühmten  langjährigen  Oberpontifex  L.  Metellus 

und  an  sich  als  ältester  sämtlicher  neun  Pontifices  der  aussichtsreichste  Be- 

werber um  die  hohe  Würde  i),  und  der  älteste  patricische  Pontifex  war  Cn. 
Servilius  Caepio,  kooptiert  213  (o.  S.  138) ;  zwischen  ihnen  stand  C.  Servilius, 
der  den  beiden  Ständen  zugleich  angehörte,  und  deshalb  wurde  er  gewählt, 

obgleich  er  später  als  sie,  im  Jahre  211,  in  das  Kollegium  eingetreten  war 

(Liv.  XXXIX  46,  1).  Er  hat  sich  der  Oberpriesterwürde  nicht  lange  er- 
freuen können,  da  er  Ende  180  starb  (ebd.  XL  42,  11).  Das  einzige,  was  aus 

seiner  Amtsführung  gemeldet  wird,  ist  der  Streit  um  die  Nachfolge  des  Kex 

Sacrorum  Cn.  Cornelius  Dolabella  bei  Liv.  XL  42,  8 — 11:  Er  endete  damit, 
daß  der  wohl  für  den  Sohn  des  Verstorbenen  zu  haltende  L.  Dolabella  dank 

dem  Besitze  eines  nicht  sehr  bedeutenden  weltlichen  Amtes  der  mehr  gemiedenen 

als  gesuchten  Ehre  entging  und  der  Sproß  eines  fast  schon  vergessenen  Adels- 
geschlechtes, der  Cloelier,  damit  bekleidet  wurde.  Man  wird  nicht  fehlgehen, 

wenn  man,  unbeeinflußt  von  der  Livianischen  Auffassung,  den  Kernpunkt  des 

Streites  darin  sieht,  daß  der  Oberpontifex  einen  Streich  gegen  die  Cornelier 

führen  wollte,  indem  er  das  Haupt  einer  ihrer  Familien,  eben  der  Dolabellae, 
zum  Verzicht  auf  die  Teilnahme  am  öffentlichen  Leben  verurteilte.  Man  stand 

damals  noch  ganz  unter  dem  Eindruck  der  Scipionenprozesse,  die  das  Cor- 

nelische  Geschlecht  von  seiner  stolzen  Machthöhe  in  den  Abgrund  hinabge- 
schleudert hatten  (s.  auch  o.  S.  134  Anm,). 

Den  Pontifex  Maximus  C.  Servilius  habem  seine  ihm  besonders  nahe- 

stehenden Verwandten  überlebt;  Cn.  Caepio,  der  gewiß  sein  Nachfolger  zu 
werden  hoffte,  aber  den  verbündeten  Aemiliem  und  Fulviern  weichen  mußte 

(s.  4.  Kap.),  lebte  bis  174  (Liv.  XLI  21,  8),  und  M.  Servilius,  der  Bruder  des 
Pontifex  Maximus,  bis  über  167  hinaus.  Was  aus  diesem  Jahre  von  ihm 

berichtet  wird,  gewährt  Aufschluß  über  seine  kriegerischen  Taten,  über  seine 

politische  Parteistellung  und  über  die  Beziehungen  zu  einem  andern  Patricier- 

geschlecht.  Der  Bericht  selbst  liegt  bei  Liv.  XLV  35,  5—39,  20  lücken- 

haft erhalten  und  bei   Plut.  Aem.   Pauli.  30,   2—32,    1   vor;   beide  stimmen 

1)  Die  damalige  Zusammensetzung  des  Pontificalkollegiums  zeigt  die  Tabelle  bei  Bardt 
Priester  10  f.  mit  der  Erläuterung  32  f.  Über  den  Oberpontifex  L.  Metellus  vgl.  PW  ICL 
1203 f.  Nr.  72  nebst  Suppl.  III  221,  49 ff.;  s.  S.  60.  185. 



—    148    — 

miteinander  völlig  überein  (vgl.  Nissen  Krit.  Untersuch.  277  f.  304)  und  geben 

die  wichtigsten  Tatsachen  auf  Grund  glaubwürdiger  Überlieferung,  nur  mit 

absichtlicher  Verkennung  der  unbequemen  Wahrheit,  daß  auch  den  gepriesenen 
Zeiten  römischer  Größe  kleinlicher  Parteihader  nicht  fremd  war.  Gegen  L. 

Aemilius  Paullus,  den  Sieger  von  Pydna,  herrschte  unter  seinen  Soldaten  eine 

starke  Verstimmung,  die  von  dem  unter  ihm  dienenden  und  mit  ihm  ver- 
feindeten Ser.  Sulpicius  Galba  benutzt  wurde,  um  den  Antrag  auf  Bewilligung 

des  Triumphes  für  Paullus  zu  Falle  zu  bringen.  Galba,  einer  der  ersten 

römischen  Redner  (s.  Anhang),  legte  mit  der  Dissuasio  dieser  tribunicischen 

Rogation  sein  Probestück  ab  (vgl.  die  charakteristischen  Worte  bei  Liv.  37,  3) ; 
wenn  er  sie  nicht  selbst  veröffentlicht  hat,  so  hat  sicherlich  sein  Gegner  Cato 

in  der  späteren  Anklage  Galbas  und  in  seinem  Geschichtswerk  dafür  gesorgt, 

daß  die  Nachwelt  erfuhr,  wie  unwürdig  und  schimpflich  er  sich  im  Beginn 

seiner  Laufbahn  eingeführt  hatte.  Mit  Citaten  aus  Galbas  Rede  (z.  B.  Liv. 

37,  9  f.)  blieb  nun  auch  im  Gedächtnis  die  Art,  wie  seine  Absicht  vereitelt  wurde 
durch  das  Auftreten  des  M.  Servilius.  Näher  darauf  einzugeben  würde  auf 

Abwege  führen;  es  kommt  hier  nur  auf  das  an,  was  Servilius  selbst  betrifft. 

Da  die  mißvergnügten  Soldaten  die  Comitien  durchaus  beherrschten,  konnte 

er  sich  nur  dadurch  Gehör  verschaffen,  daß  er  als  Veteran  zu  seinesgleichen 

sprach:  Ego  ter  et  viciens  cum  hoste  per  provocationem  pugnavi;  ex  omnihus, 

cum  quihus  manum  conserui,  spolia  rettuli;  insigne  corpus  honestis  cicatricibus, 

omnihus  adverso  corpore  exceptis,  habeo  (Liv.  39,  16  vgl.  Plut.  31,  3:  noXefiiovg 

etxoai  xal  TQSig  ex  uQoxXrjascog  dvjf]Qrjx(iog.  31,  5:  nQog  Tjfxag  Tovg  zoaovzoig 

TQavfiaai  nsnaiSsvfisvovg).  Er  entblößte  seine  Brust  und  zeigte  die  Narben, 

aber  dabei  wurden  seine  schwieligen  Schenkel  sichtbar,  und  es  entstand  eine  all- 
gemeine Heiterkeit,  die  in  diesem  Augenblick,  zumal  wenn  sie  von  Galba  benutzt 

wurde  (vgl.  Plut.),  die  ganze  günstige  Wirkung  seines  Auftretens  wieder  in 

Frage  stellte.  Dieser  Gefahr  brach  die  Geistesgegenwart  des  Servilius  die  Spitze 

ab:  Hoc  quoque  quod  ridetis,  inquit,  in  equo  dies  noctesque  persedendo  habeo 

(Liv.  39,  18  vgl.  Plut.  31,  6:  riQog  tov  FdXßav  sniatQSiJJag  -  2v  fxev  Ecpr]  y^Xag 

im  TOVTOig,  fiym  ds  aefivvvoiicci  ngcg  tovg  noXizag-  vtcsq  tovimv  yag  ruiegav 

xal  vixra  ai'vexwg  i/inaadfievog  rawr'  'ia^ov).  Das  dicitur  bei  Livius  39,  17  ist 
eine  reine  Floskel,  um  die  Anekdote  als  solche  zu  kennzeichnen;  ihre  Geschicht- 

lichkeit wird  dadurch  nicht  beeinträchtigt;  vielleicht  hat  Cato  in  seiner 

Apophthegmensammlung  sie  aufbewahrt  i). 

1)  Das  Verfahren  des  Servilius,  seine  Worte  durch  die  drastische  Aktion  zu  unterstützen, 
war  in  Rom  etwas  ebenso  Ungewohntes,  wie  das  des  Galba  bei  seinem  Prozeß  im  Jahre  149, 
durch  die  Vorführung  seiner  Kinder  auf  die  Pächter  zu  wirken,  was  ebenfalls  den  gewünschten 
Erfolg  hatte,  aber  von  Cato  mit  heftigem  Tadel  überliefert  wurde  (s.  Anhang).  Später,  zu- 

mal nach  dem  Vorgange  des  C.  Gracchus,  sind  solche  Effektmittel  von  den  Rednern  mit  be- 
rechneter Absicht  und  Kunst  angewendet  worden,  aber  noch  bei  Cicero  (de  or.  II  195  vgl. 
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"Und  nun  die  Folgerungen  aus  diesem  Bericht!  Seine  Kriegstaten  waren 
es,  die  den  M.  Servilius  volkstümlich  gemacht  haben.  Sie  fielen  jedenfalls 

zum  größten  Teil  in  seine  Jugend,  in  die  italischen  Feldzüge  des  Kanniba- 
lischen Krieges;  deswegen  hat  der  tapfere  Mann  erst  gegen  desseai  Ende  Zeit 

für  ein  Staatsamt  gefunden,  für  die  curulische  Aedilität  im  Jahre  204;  des- 
wegen ist  er  aber  auch  unmittelbar  davon  im  nächsten  Jahr  zum  Magister 

Equitum  und  im  zweitnächsten  zum  Consul  befördert  worden.  Man  hat  längst 
gesehen,  daß  die  Münzen  späterer  Servilier  diesen  Helden  verherrlichen;  der 

Augurstab  auf  der  Vorderseite  deutet  sein  geistliches  Amt  an,  das  er  etwa  ein 

halbes  Jahrhundert  lang  innehatte;  die  Rückseite  zeigt  ihn  selbst  zu  Eoß, 
kenntlich  an  dem  Praenomen  M.  auf  seinem  Schilde,  wie  er  6inen  fliehenden 

feindlichen  Ritter  einholt  und  mit  dem  Speer  durchbohrt  (Mms  RMW  537 

Nr.  130.  569  Nr.  192.  Babelon  II  446—449.  Grueber  I  179.  229 f.).  Auch 
ein  anderer  Familiendenar,  ebenfalls  mit  dem  Augurstab,  auf  dessen  Rückseite 

zwei  Krieger  ihre  Schwerter  aneinander  messen,  wird  als  Herausforderung  zum 

Zweikampf  gedeutet  und  auf  diesen  Servilier  bezogen  (bei  Babelon  II  451  f. 

und  Grueber  I  469),  gewiß  zutreffend,  da  auf  einem  Exemplar  die  Krieger  ihre 

Waffen  kreuzen  (bei  Bahrfeldt  Nachtr.  u.  Berichtigungen  z.  Münzkunde  der 

röm.  Rep.  I  240). 
In  den  Fasti  Cap.  führt  M.  Servilius  die  Beinamen  Pulex  Geminns,  bei 

Livius  wie  sein  Bruder  nur  selten,  an  drei  Stellen  (XXIX  38,  8.  XXXI  4,  3 

[s.  o.  S.  146].  XXXII  29,  4,  nicht  an  der  entsprechenden  XXXIV  45,  2), 

den  letzteren.  Aber  nun  können  einige  zerstreute  Notizen  auf  diesen  M.  Ser- 
vilius Geminus  bezogen  werden,  nachdem  jene  Episode  ihn  näher  kennen  ge- 

lehrt hat.  Cic.  de  or.  II  261:  Rusca  cum  legem  ferret  annahm,  dissuasor  M. 

Servilius:  „Die  mihi"  inqidl  „  M.  Pinari,  num  si  contra  te  dixero,  mihi  male 

dicturus  es,  ut  ceteris  fecisti?"^  „  IH  sementem  feceris,  ita  metes"  inquit.  Eine 
Reminiscenz  daran  klingt  möglicherweise  durch  in  den  Worten  des  Serc^ilius 

über  Galba  bei  Liv.  XLV  39,  16:  Ille  nihil  praeterquam  loqui,  et  ipsum  id 
maledice  ac  maligne,  didicit;  doch  von  der  Lex  annalis  des  M.  Pinarius  Rusca 

weiß  Livius  nichts.  Indes  der  Antragsteller  kann  nur  der  einzige  dieses  Namens, 

der  Praetor  von  181  (Liv.  XL  18,  2  f.)  sein,  und  der  Antrag  wird  von  ihm 

einige  Jahre  zuvor  als  Volkstribunen  gestellt  worden,  aber  durchgefallen  sein 

(vgl,  Mms  StR  I  529,1),  um  dann  von  seinem  Nachfolger  P.  Villius  im  Jahre 

180  mit  Erfolg  wieder  aufgenommen  zu  werden  (Liv.  XL  44,  1  s.  4.  Kap.). 
Wie  im  Jahre  167,  so  ist  demnach  auch  etwa  anderthalb  Jahrzehnte  früher 

M.  Servilius  Geminus  bei  der  Verhandlung  über  einen  tribunici sehen  Antrag 

124)  muß  sich  M.  Antonius,  der  das  von  Servilius  angewendete  vor  Gericht  bei  der  Ver- 

teidigung des  M.'  Aquilius  benutzte  (vgl.  M.  Krüger  Antonü  et  Crassi  or.  Born.  frg.  [Diss. 
Breslau  1909]  20  f.),  damit  entschuldigen,  er  habe  non  arte  .  .  .  .,  sed  motu  magno  animi  ac 
dolore  gehandelt. 
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aufgetreten  zugunsten  des  Adels  und  hat  durch  seine  volkstümliche  Bered- 
samkeit dessen  Vorteil  geschützt,  wenn  auch  der  Gegner  für  den  Augenblick 

die  Lacher  auf  seine  Seite  brachte. 

Den  letzteren  Zug,  die  Erwiderung  des  Witzes  durch  die  Schlagfertigkeit 

des  Angegriffenen  weist  ähnlich  die  Anekdote  bei  Macrob,  Sat.  II  2,  10  auf: 

Apud  L.  Mallium,  qui  optimus  pictor  Romae  habehatur,  Servilius  Geminus  forte 

cenabat,  cumque  filios  eins  deformes  vidisset:  „Non  similiter",  inquit,  „Mdli, 

fingis  et  pingis."  et  Mallius:  „In  tenehris  enim  fingo"  inquit  „lüce  pingo." 
Sonstige  Anhaltspunkte  zur  Bestimmung  der  Zeit  und  der  Persönlichkeiten 

fehlen,  aber  das  Angeführte  genügt,  um  den  Servilius  Oeminus  in  dem  witzigen 
Pulex  Geminus  wiederzufinden.  Von  einem  Gastmahl,  an  dem  dieser  und  L. 

Aemilius  PauUus  teilnahmen,  handelte  Lucilius  in  einer  Satire  nach  V.  221: 

Urceus  haut  longe  Qemino,  mixtarius  Paullo,  und  nach  den  Erläuterungen,  die 

Marx  (Lucil.  rel.  II  90)  und  Cichorius  (Untersuch,  zu  Lucilius  277)  dazu  gegeben 
haben.  Lucihus  führte  auch  zweimal  den  vornehmen  Eedner  L.  Crassus  als 

Gast  des  plebeischen  Praeco  Granius,  des  stadtbekannten  Witzbolds  vor  (Cic. 

Brut.  160),  wie  Horaz  den  Maecenas  und  sein  Gefolge  als  Gäste  des  Nasidienus; 

vielleicht  stammt  die  Erzählung  bei  Macrobius  auch  von  dem  Satiriker,  so 

daß  dessen  Gedicht  eine  Cena  Malli  gewesen  wäre.  Jedenfalls  lassen  die 

Wechselreden  mit  Galba,  Eusca,  Mallius  auf  die  politische  und  gesellschaftliche 

Stellung  des  M.  Servilius  schließen;  er  spielte  sich  als  Kriegskamerad  und 

Standesgenosse  den  Plebeiern  gegenüber  auf  und  ging  auf  den  derben  Ton  des 

Volkes  ein;  so  ließ  er  sich  vrohl  auch  von  diesem  den  Beinamen  pulex  bei- 
legen, sei  es  als  ritterlicher  Springer  und  Lanzenstecher,  sei  es  wegen  seines 

beißenden,  stechenden  Witzes  i) ;  im  Grunde  blieb  er  aber  stets  der  Mann  von 
altem  Adel  und  der  Vertreter  der  Adelsinteressen. 

Sein  kräftiges  und  erfolgreiches  Eintreten  für  L.  Aemilius  PauUus  hatte 

verschiedene  Gründe.  Beide  gehörten  zum  Kollegium  der  Auguren,  Servilius 

länger  als  irgend  ein  anderer  (vgl.  die  Tabelle  bei  Bardt  Priester  18 f.),  und 

Paullus  auch  bereits  seit  fünfundzwanzig  Jahren  und  mit  besonderem  Eifer 

(Plut.  Aem.  Pauli.  3,  2  f.  6,  6.  CIL  12  p.  194  el.  XV  vgl.  Bardt  a.  0.  21); 
diese  Gemeinschaft  war  eine  besonders  enge.  Der  Bund  der  beiden  Familien 
war  eine  Generation  früher  auf  dem  Schlachtfeld  von  Cannae  mit  dem  edelsten 

Blut  besiegelt  worden,  wo  der  Vater  des  Paullus  als  Consul  und  Höchstkom- 
mandierender und  der  Vatersbruder  des  M.  Servilius  als  Proconsul  und  zweit- 

oberster Feldherr  gefallen  waren.  Im  ersten  Consulat  des  Paullus  selbst,  181, 

gegen  die  Ligurer,  diente  ein  Kriegstribun  M.  Servilius  (Liv.  XL  27,  4),  wahr- 

1)  In  dem  letzteren  Falle  wäre  etwa  das  Cognomen  Pulex  zu  vergleichen  mit  dem  Cog- 
nomen  Vespa  eines  Terentius,  von  dem  Cic.  de  or.  II  253  einen  guten  Witz  über  einen  Titius 
—  wahrscheinlich  Sex.  Titius,  Volkstribun  99  (Cic.  a.  0.  48,  auch  III  88 ;  leg.  II  31 ;  Rab. 
perd.  24  f.  Val.  Max.  VIII  1  daran.  3.  Obseq.  46)  —  wiedergibt. 
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scheinlich  der  Sohn  des,  Pulex  Geminus,  derselbe,  der  170  als  Pontifex  dem 

Plebeier  C.  Liviiis  Salinator  folgte  (ebd.  XLIII  11,  13).  Doch  nicht  nur  die 

Familie  der  Gremini,  sondern  auch  die  der  Caepionen  stand  mit  PauUus  in 

der  allerengsten  Verbindung,  und  während  von  den  Gemini  der  damals  heran- 

gewachsenen Generation  wenig  bekannt  ist^),  läßt  sich  diese  Verbindung  der 
Caepionen  deutlich  nachweisen. 

Der  Widerstand  des  Adels  gegen  die  Festsetzung  bestimmter  Alters- 

grenzen und  sonstiger  Eegeln  für  die  Ämterbekleidung  war  sehr  begreiflich, 

denn  eine  Lex  annalis,  wie  sie  durch  M.  Servilius  Pulex  Geminus  noch  glück- 

lich zu  Falle  gebracht,  aber  dann  im  Jahre  180  von  L.  Villius  durchgesetzt 

ward,  erschwerte  den  wenig  zahlreichen  Patriciern  die  Bewerbung  um  die 

Ämter  in  hohem  Maße.  Nach  wenigen  Jahren  war  die  Wirkung  offenbar; 

im  Jahre  172  traten  zum  ersten  Male  zwei  Plebeier  an  die  Spitze  der  Kegie- 

rung,  und  das  wiederholte  sich  nicht  nur  in  den  nächsten  zwei  Jahren,  sondern 

es  kamen  auch  ganz  neue  Männer  in  die  leitenden  Stellen,  so  171  der  erste 

aus  dem  Geschlecht  der  Cassier  (PW  III  1726  Nr.  55)  und  170  der  erste 

aus  dem  der  Hostilier  (PW  VIII  2507  Nr.  16),  und  selbst  bei  den  Praetoren- 

1)  Ein  M.  Sermlius  stand  nach  Liv.  XXX  25,  2  unter  P.  Scipio  203  als  Offizier  in 
Afrika.  Es  ist  bedenklich,  ihn  mit  dem  Kriegstribun  von  181  und  dem  Pontifex  von  170 

zu  identifizieren,  weil  man  erwarten  kann,  daß  ein  Mann  aus  dieser  Familie  es  in  so  langen 
Jahren,  deren  Beamtenlisten  fast  vollständig  vorliegen,  weiter  gebracht  haben  müßte.  Livius 

gibt  die  Namen  der  drei  Offiziere,  die  zur  Beschwerdeführung  wegen  des  Bruchs  des  Waffen- 
stillstands nach  Karthago  gehen,  a.  0. :  L.  Baehium  31.  Servüium  L.  Fabium,  Polybios  XV  1,  3 

nach  den  Hss. :  Aevxiov  ÜeqovIov  xal  Asvxiov  üeiTiov  xal  Aevkiov  ̂ dßiov.  Selbst  der  bei 
beiden  übereinstimmende  dritte  Name  ist  nicht  ohne  Anstoß,  weil  das  Praenomen  L.  den 

Fabiem  fremd  ist;  dasselbe  Bedenken  erhebt  sich  bei  dem  ersten  Namen,  wenn  die  Über- 
einstimmung durch  Änderung  von  2eqovIov  in  SsQovtXiov  statt  des  sonst  vorgeschlagenen 

SiQyiov  hergestellt  wird.  Ganz  sicher  ist  also  die  Existenz  dieses  M.  Servüius  überhaupt 
nicht;  aber  auch  wenn  sie  es  wäre,  so  könnte  man  ihn  ohne  weiteres  als  Sohn  eines  anderen 
Serviliers  als  des  Pulex  Geminus  ansetzen,  wie  die  Stammtafel  o.  S.  140  zeigt,  denn  Q.  Geminus, 
der  Zwillingsbruder  des  Consuls  von  252  und  248,  kann  Nachkommen  gehabt  haben,  Cn. 
Geminus,  der  Consul  von  217,  und  C.  Geminus,  der  von  203  und  spätere  Oberpontifex  können 
mehrere  Sühne  gehabt  haben  und  ebenso  dessen  Kollege  im  Consulat  Cn.  Caepio.  Einen 
Sohn  des  C.  Geminus,  der  den  Vornamen  des  Vaters  führte  und  173  die  plebeische  Aedilität 
bekleidete,  hat  Mommsen  mit  überzeugendem  Scharfsinn  und  allgemeiner  Zustimmung  aus 
den  Denaren  eines  jüngeren  C.  Servilius  C.  f.  mit  dem  Bilde  der  Flora  und  der  Aufschrift: 

Flwal(ia)  primus  (fecit)  erschlossen  (RM\Y  645  Nr.  296.  Babelon  II  451  f.  Grueber  I  469  f. 

vgl.  z.  B.  Wissowa  Eel.  197.  Seidel  Fasti  aed.  37  f).  Ich  brauche  darauf  nicht  weiter  ein- 
zugehen und  erwähne  nur,  daß  die  Darstellungen  der  um  63  geprägten  Denare  im  übrigen 

den  Münzmeister  nicht  als  Nachkommen  des  Oberpontifex  C.  Geminus,  sondern  als  solchen  des 
Augurs  M.  Pulex  Geminus  zu  erkennen  geben  (Augurstab  und  Zweikampf  s.  S.149);  der  Hinweis 
auf  den  Aedilen,  den  Bruderssohn  dieses  Ahnherrn,  ist  also  hauptsächlich  durch  den  gleichen 

Namen  hervorgerufen.  Aus  der  plebeischen  Linie  des  patricischen  Geschlechts  dürfte  auch 
der  erste,  162  erwähnte  Servilius  Glaucia  stammen  (o.  S.  141) ;  sein  Nachkomme,  der  Praetor 
von  100,  führte  das  auch  bei  den  Patriciern  übliche  Praenomen  Gaius. 
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wählen  ging  es  ähnlich  (s.  4.  Kap.).  Den  Umschwung  führte  der  unbefriedi- 
gende Fortgang  der  auswärtigen  Politik  herbei;  aber  man  sieht  auch  aus  den 

Anordnungen,  die  der  Senat  über  den  Wahltermin  und  über  die  Zusammen- 
berufung aller  seiner  Mitglieder  für  den  Anfang  169  traf  (Liv.  XLIII  11, 

1—5  vgl.  auch  S.  93),  daß  die  Nobilität  damals  mit  Hochdruck  arbeitete, 
um  die  verlorene  Stellung  zurückzugewinnen.  Die  Anstrengungen  führten 

zum  Ziel,  denn:  creati  consules  sunt  Q.  Marcius  Philippus  iterum  et  Cn.  8er- 

vilius  Caepio  (ebd.  11,  6).  Q.  Marcius  Philippus  war  schon  186  Consul  ge- 
wesen und  hatte  172  mit  A.  Atilius  Sarranus  die  diplomatischen  Verhandlungen 

in  Makedonien  und.  Griechenland  in  einer  Weise  geführt,  die  sehr  verschieden 

beurteilt  wurde  (ebd.  XLII  37,  lif.  47,  1—9  vgl.  Kahrstedt  Klio  XI  416. 
422 ff.  428 ff.);  Atilius  aber  war  der  wahlleitende  Consul  von  170.  So  dürfte 

es  zu  einem  KompromiJÜ  gekommen  sein;  die  Partei  im  Senate,  die  damals 

die  Politik  des  Marcius  und  Atilius  mißbilligte,  bestand  aus  den  veteres  et 

moris  antiqui  memores  (Liv.  47,  4),  den  seniores  quihus  nova  Jiaec  minus 
placehat  sapientia  (ebd.  9),  also  aus  den  Konservativen,  den  Adligen;  wenn  sie 

sich  jetzt  mit  dem  Vorschlage  des  Atilius,  seinen  Mitgesandten  von  172  zum 
Consulat  für  169  zu  erheben,  einverstanden  erklärte,  so  nahm  sie  ihr  früheres 

Mißtrauensvotum  gegen  beide  zurück;  aber  sie  verlangte  dafür,  daß  Atilius 

nicht  wieder  wie  seine  beiden  Vorgänger  auch  für  die  zweite  Stelle  einen 
Plebeier  vorschlage,  sondern  einen  Mann  aus  ihren  Keihen.  Das  war  Cn. 

Servilius  Caepio. 

Cn.  Caepio  war  der  erste  Patricier,  der  seinen  Weg  von  Anfang  an  nach 

den  neuen  Bestimmungen  des  Villischen  Annalgesetzes  zurücklegen  mußte,  denn 

er  war  erst  179  curulischer  Aedil  gewesen  (Liv.  XL  59,  6).  Sein  gleichnamiger 
Vater  hatte  dasselbe  Amt  209  übernommen,  aber  eine  Priesterstelle  schon  213 

und  das  Consulat  schon  203  (o.  S.  138.  142  f.),  so  daß  dieser  sein  ältester  Sohn 

etwa  gegen  213  zur  Welt  gekommen  sein  mag.  Zwischen  Aedilität  und  Praetur 

einerseits  und  Praetur  und  Consulat  anderseits  liegen  bei  dem  Sohne  (Praetor 

174  Liv.  XLI  21,  3.  8.  XLII  4,  2  f.)  nicht  nur  die  vorgeschriebenen  zwei 

(vgl.  Mms  StE  I  530),  sondern  voUe  vier  Jahre.  Er  hatte  weder  in  seinen 

Amtsjahren  noch  außer  diesen  irgendwelche  Leistungen  aufzuweisen  i)  und 
ist  durch  die  neuen  Altersbestimmungen  länger  aufgehalten  worden,  als  mancher 

Emporkömmling.  Aber  eben  das  machte  ihn  zu  einem  Kandidaten,  über  dessen 
Wahl  Senat  und  Volk,  Patriciat  und  Plebs,  Adel  und  Demokratie  sich  am 

leichtesten  einigen  konnten.  Er  gehörte  einem  Geschlecht  am,  das  durch  den 

Übertritt  eines  Zweiges  zur  Plebs  seine  Neigung  nach  dieser  Seite  deutHch 

bekundet  hatte;    er    hatte    mehrere   heranwachsende  Söhne   (s.  u.),    besaß  das 

1)  Die  Gesandtschaft  nach  Makedonien  vom  Jahr  172,  an  der  er  teilgenommen  haben  soll 
(Liv.  XLII  25,  Iff.),  ist  als  Fälschung  eines  Annalisten  ganz  zu  streichen  (vgl.  Nissen  Krit. 
Untersuch.  246  f.  Kahrstedt  a.  0.  421.  425.  429). 
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nötige  Alter,  war  schon  längst  an  der  Eeihe  und  war  ein  Durchschnittsmensch, 
von  dem  nicht  viel  zu  erwarten,  aber  auch  nicht  viel  zu  fürchten  war;  so 

vereinigte  er  alle  Eigenschaften,  die  man  für  einen  Consul  wünschte,  der  die 

Eolle  des  Staatsoberhauptes  nur  spielen  sollte.  Natürlich  ließ  man  das  Los 

über  die  Verteilung  der  Provinzen  entscheiden  (Liv.  XLIII  15,  3),  aber  man 

verstand  es  ja,  dem  Zufall  der  Losung  zu  Hilfe  zu  kommen,  denn  der  Consul 

Q.  Marcius  erhielt  dadurch  den  Oberbefehl  zu  Lande  gegen  Perseus,  und  merk- 
würdigerweise sein  für  dasselbe  Jahr  zum  Praetor  gewählter  Vetter  C.  Marcius 

Figulus  den  zur  See  (vgl.  u.  a.  Polyb.  XXVIII  16,  3),  obgleich  sich  der  eine 

in  seinem-  ersten  Consulat  nur  eine  arge  Schlappe  bei  den  Ligurern  geholt 

(ebd.  XXXIX  20,  Iff.)  und  der  andere  sich  noch  nirgends  bewährt  hattet). 
Cn,  Caepio  aber  blieb  davor  bewahrt,  sich  und  seine  Standesgenossen  auf  dem 

gefährlichen  makedonischen  Kriegsschauplatze  bloßzustellen,  wie  es  die  neu- 
gebackenen plebeischen  Oberfeldherrn  zur  stillen  Freude  ihrer  Gegner  zu  tun 

pflegten,  und  hatte  dafür  die  nächsten  Wahlen  zu  leiten.  Der  Consul  Marcius 

zeigte  zwar  in  Makedonien  mehr  Geschick  und  Glück  als  seine  Vorgänger, 

aber  eine  Entscheidung  erzielte  er  nicht.  Nun  war  die  Saat  der  Adelspartei 

reif.  Der  Senat  berief  Caepio  zu  den  Wahlen  nach  Eom,  sorgte  für  möglichst 

frühe  Anberaumung  (ebd.  XLIV  17,  1  —  3)  und  traf  ohne  Zweifel  auch  alle 
sonstigen  Vorbereitungen,  um  das  Ergebnis  zu  sichern  (ebd.  4) :  Consules 

creati  L.  Aemilius  Paullus  Herum,  quarto  decumo  anno  postquam  primo  consul 

fuerat,  et  C.  Licinins  Crassus.  Man  muß  bedenken,  daß  Paullus  schon  das 

erste  Consulat  ungewöhnlich  spät  erhalten  hat  (ebd.  XXXIX  56,  4  s.  S.  166), 

daß  er  sich,  was  Livius  verschweigt,  um  das  zweite  wiederholt  vergeblich  be- 
worben hat  (Plut.  Aem.  Pauli.  6,  6),  daß  er,  was  Livius  fast  ins  Gegenteil 

verkehrt  (XLIV  17,  7.  10),  von  vornherein  zum  Oberfeldherm  gegen  Perseus 

bestimmt  war  (Plut.  10,  3.   lustin.  XXXIII  1,  6.   CIL  12  p.  194  el.  XV  vgl. 

1)  Der  Consul  Q.  Marcius  Philippus  war  nach  den  Fasti  Cap.  L.  f.  Q.  n.,  der  Praetor 
C.  Marcius  Figulus  C.  f.  Q.  n. ;  ihr  gemeinsamer  Großvater  Q.  Philippus  war  281  Consul  und 
261  Magister  eq.  clavi  figendi  causa  (ebd.  o.  S.  64) ;  ihre  Väter  sind  unbekannt ;  sie  selbst  waren 
169  schon  ältere  Männer.  Für  Q.  Philippus  bezeugte  Polybios,  die  gemeinsame  Quelle  von 
Liv.  XLIV  4,  10  und  Appian.  Maced.  14,  daß  er  über  sechzig  Jahre  zählte.  C.  Figulus 
wird  zuerst  bei  seiner  Wahl  zum  Praetor  für  169  genannt  (ebd.  XLIII  11,  7)  und  zugleich 
mit  ihm  im  Prodigienbericht  desselben  Jahres  (ebd.  13,  6)  ein  T.  Marcius  Figulus;  beide 
sind  die  ersten  Träger  dieses  Cognomens  und  ohne  Zweifel  Brüder,  Söhne  eines  C,  der  den 
Beinamen  empfing,  während  sein  Bruder  L.  den  väterlichen  erbte.  C.  Figulus  erhielt  nach 
der  Praetur  das  Consulat  für  162  und  156  und  begründete  die  Nobilität  seiner  Nachkommen. 
Sein  Sohn  war  C.  Figulus  ....  consulatus  repulsae  dolore  accensus,  eo  quideni  niagis  quod  ittum 

bis  patri  suo  datum  meminei-at  (Val.  Max.  IX  3,  2),  und  sein  Enkel  C.  Figulus,  nach  Dio 
XXXVII  ind.  Sohn  eines  Gaius,  der  im  Jahr  64  mit  L.  lulius  Caesar  (PW  X  468  flf.)  das 
Consulat  wieder  errang,  wahrscheinlich  in  höheren  Jahren  —  er  war  52  schon  tot  (Cic.  leg. 
II  62)  —  und  dank  alten  Beziehungen  zu  den  luliern,  von  denen  freilich  nur  ein  Zeugnis 
Caesars  vorliegt  (bei  Suet.  Caes.  6,  1). 
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Nissen  Krit.  Untersuch.  263 f.);  man  muß  hinzunehmen,  wie  er  vor  dem  Ab- 
gang zum  Heere  das  Volk  in  der  Hauptstadt  aufs  schärfste  zurechtwies,  wie 

er  im  Lager  die  strengste  Zucht  durchführte,  wie  er  sich  selbst  nach  den 

glänzendsten  Erfolgen  der  Gefahr  ausgesetzt  sah,  daß  ihm  die  höchste  Sieges- 
ehre in  verletzendster  Form  versagt  wurde  (s.  o.  S.  147  f.).  Ein  solcher  Mann 

ist  alles  andere  eher  gewesen,  als  ein  Liebling  des  Volkes,  vielmehr  ein  Aristokrat 
vom  reinsten  Wasser,  den  nicht  die  Gunst  der  Masse,  sondern  die  zielbewußte 

und  planmäßige  Anstrengung  seiner  Partei  an  die  Spitze  des  Staates  gestellt 
hat.  Zum  Kollegen  erhielt  er  einen  weit  jüngeren  und  unbedeutenden  Mann 

(DG  IV  67  Nr.  12).  Die  Eolie  des  Cn.  Caepio  ist  jetzt  klar;  er  war  der 

Platzhalter  für  den,  dem  seine  Partei  von  Anfang  an  das  Kommando  gegen 
Perseus  zugedacht  hatte. 

Immer  wieder  sehen  wir  Servilier  und  Aemilier  im  Bunde  miteinander. 

In  den  Jahren  366—362  haben  sie  fast  allein  das  Patriciat  in  der  Regierung 
vertreten  (o.  S.  11  f.) ;  nach  der  patricischen  Eeaktion  ist  der  Servilier,  der  in 

jenen  Jahren  den  Staat  gelenkt  hatte,  noch  einmal  im  Jahre  342  an  dessen 

Spitze  zurückgekehrt  und  hat  den  Aemiliern  den  Weg  gebahnt  (o.  S.  23.  34). 
Im  Zeitalter  der  Punischen  Kriege  war  es  besonders  die  Familie  der  Aemilii 

PauUi,  die  mit  den  Serviliern  fest  zusammenhielt,  und  bei  der  sich  in  zwei 

Generationen  ein  ähnlicher  Vorgang  wiederholt.  L.  Paullus,  der  Vater,  ist  nach 

seinem  ersten  Consulat  von  219  sehr  wenig  populär  gewesen  (s.  S.  125) ;  daß  er 

für  216  trotzdem  wiedergewählt  wurde,  konnte  kaum  geschehen  ohne  die  nach- 
drückliche Unterstützung  des  Cn,  Servilius  Geminus,  des  überlebenden  der 

beiden  Consuln  des  Vorjahres,  wenn  auch  dieser  nicht  die  Comitien  abhielt  i). 
L.  Paullus,  der  Sohn,  hat  ebenso  seinem  Amtsvorgänger  Cn.  Servilius  Caepio 
seine  Wiederwahl  zu  danken  gehabt. 

Aber  (noch  eine  weitere  Verbindung  zwischen  diesen  beiden  Männern  ist 

deutlich  zu  erkennen.  PauUus  hat  von  seinen  vier  Söhnen  zwei  zur  Adoption 

in  andere  hochadlige  Geschlechter  gegeben  und  Caepio  von  seinen  drei  Söhnen 

einen;  und  demselbein  Geschlechte,  ja  sogar  demselben  kinderlosen  Erben  eines 

großen  Namens  hat  jeder  der  Väter  seinen  Erstgeborenen  anvertraut,  näm- 
lich dem  Q.  Fabius  Maximus,  dem  Enkel  des  Cunctators.  Q.  Fabius  Maximus 

Aemilianus,  ältester  Sohn  des  Paullus  und  älterer  Bruder  des  Scipio  Aemilianus 
(PW  VI  1792  ff.  Nr.  109),  und  Q.  Fabius  Maximus  Servilianus,  ältester  Sohn 

1)  Polyb.  III  106,  1  hat  für  die  Vorgänge  bei  den  Comitien  kein  Interesse,  während 
Liv.  XXII  33,9—35,7  ausführlich  darüber  berichtet;  vgl.  S.  124 f.  und  S.Kap.  Die  beiden 
Männer,  Paullus  und  sein  Amtsvorgänger,  sind  in  den  Annalen  des  Ennius  verherrlicht  worden, 
da  das  große  Fragment  234  ff.  Vahlen2,  das  Gell.  XII  4,  Iff.  aus  der  historia  Gemini  Sh-vili 
mri  nobilis  erhalten  hat,  von  Cichorius  (bei  Norden  Ennius  und  Vergilius  131  ff.)  gewiß  richtig 
auf  Cn.  Geminus  bezogen  wird,  nicht  auf  M.  Pulex  Geminus,  an  den  er  früher  dachte  (Unter- 

such, zu  Lucilius  277). 
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Caepios  und  Bruder  der  ihm  als  Consuln  141  und  140  folgenden  Caepionen 

Cn.  und  Q.  (ebd.  1811  ff.  Nr.  115  s.  5.  Kap.),  sind  durch  die  Adoption  Brüder 

^■eworden,  und  zwar  als  Knaben,  noch  bevor  ihre  leiblichen  Väter  als  patricische 
Consuln  169  und  168  der  Vorherrschaft  der  Plebs  ein  Ende  machten.  Bei  so 

vielfältigen  Beziehungen  zwischen  den  Familien  gewinnt  auch  das  Auftreten 

des  M.  Servilius  Pulex  Geminus  für  PauUus  bei  der  Abstimmung  über  den 

makedonischen  Triumph  noch  eine  bessere  Beleuchtung.  Dabei  muß  man  sich 

immer  wieder  sagen,  daß  uns  selbst  aus  diesen  Jahrzehnten  zwischen  Sagunt 

und  Pydna,  für  die  uns  die  Livianischen  Annalen  vollständig  erhalten  sind, 

nur  ein  Teil  der  mannigfachen  Familienverbindungen  bekannt  und  erkennbar 

ist;  denn  von  den  Frauen  schweigen  die  Annalen,  und  die  Verschwägerung 

zwischen  den  Adelsgeschlechtern  bleibt  uns  fast  gänzlich  verborgen.  In  der 

ganzen  Untersuchung  über  die  Serviher  des  Zeitalters  der  Punischen  Kriege 

war  keine  Gelegenheit,  auch  nur  eine  einzige  Frau  dieses  Namens  zu  er- 
wähnen, und  doch  wird  die  spätere  Geschichte  des  Geschlechts  eindringlich 

offenbaren,  welche  Eolle  in  ilim  gerade  die  Töchter  und  ihre  Heiraten  gespielt 
haben. 

IV.    Frische   Zweige,   junge   Blüten,    reife   Früchte   am 

gleichen    Stamme. 

Bas  patricische  Geschlecht  der  Aemilier  verfügte  im  allgemeinen  über  eine 

alte  und  gute  Tradition.  Sogar  die  eine  der  über  seinen  Ursprung  umlaufenden 

Sagen  (vgl.  dazu  Pais  Storia  critica  di  Roma  I  268,  1.  284,  1)  geht  ziemlich  hoch 

hinauf.  Von  Verrius  Flaccus  wurde  sie  daher  an  die  Spitze  gestellt  (Fest, 

ep.  23) :  Aemüiam  gentem  appellatam  dicunt  a  Mamerco,  Pythagorae  philosophi 

ßlio,  cui  propter  unicam  humanitatem  cognomen  fuerit  Aemylos.  "Überein- 
stimmend beginnt  Plutarch  das  Leben  des  Aemilius  PauUus:  Tdv  Atfxdmv 

oixov  SV  '^Püifiri  Tcov  evnaxQiSwv  ysyovBvai  xal  naXaifSv  ot  TtÄecffvoi  avyyQacfeig 

ofioXoyovmv.  ort  ö'  6  nqwTog  avrwv  xal  t(p  yivEt  t'^v  inoivvfxiav  ccnoXinutv 
MafXEQxog  rjV,  üvdayoQOV  nalg  xov  aocpov,  Si'  alfxvXiav  Xoyov  xal  xdqiv  AiiiChog 
TXQoaayoqevO^ek^  eigiqxaaiv  eviot  tcov  Ilvd-ayoga  rijv  Nofia  xov  ßaatkeaig  naiSevaiv 
ävai^evrcov.  An  anderer  Stejle  bringt  er  als  einen  Beweis  derer,  die  eine  Ver- 

bindung Nnmas  mit  Pythagoras  annahmen  (Numa  8,  11):  ou  teaadqcov  vtöiv 

ßaaiXsT  Nofia  ysvof.iev(üv  eva  Muf.i€Qxov  enl  r^  TIvd-ayoQOV  naidl  nQoatjyoQSv- 
G8V'  all  ixeCvov  Ö8  xccl  xov  Ai/xdicov  olxov  dvafxix^svxa  xolg  naxQixCoig  ovo- 

fiaaS^ijvai  cpaaiv,  ovxcog  vnoxoQi^opiBVOi^  xov  ßaaü^cag  xrjv  iv  xolg  Xoyoig  xov 
dvdgog  alfivXiav  xal  x^Q'^'-  ̂ ^^  Verbreitung  dieser  Tradition  setzte  schon 
Cn.  Gellius  voraus,  der  die  Existenz  von  Söhnen  Numas  bestritt  (vgl.  Dionys. 

II  76,  5 ;  dazu  Plut.  Numa  21,  2) ;  doch  die  ganze  unbedenkliche  Verknüpfung 
des  römischen  Religionsstifters  mit  dem  griechischen  Weisen  und  des  römischen 
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Geschlechtsnamens  mit  dem  griechischen  Eigenschaftswort  war  zunächst  nur 

möglich,  als  man  mit  kindlicher  Freude  überall  Verwandtschaft  zwischen 

Eömischem  und  Griechischem  entdeckte  und  sich  darin  noch  durch  keine  kri- 

tischen Erwägungen  stören  ließ,  also  in  der  Zeit,  als  überhaupt  in  Eom  eine 
Tradition  über  die  älteste  Zeit  sich  ausbildete. 

Über  Numas  Nachkommenschaft  gab  es  verschiedene  Meinungen,  die 

Plutarch  (Numa  21,  Iff.)  auseinandersetzt;   eine  sehr  gesuchte  und  späte  ist 

ohne  Frage  die,  elvac   ano  Ma/nsQxov  tovq  MafiSQxrovg,  olg  Siä    tovto 

xal  '^Prjyccg  ysvsaS^ai  naQMVvfiiov^  onEQ  iffü  ßaaiXsag,  denn  die  Marcii  Reges 
wurden  ja  doch  viel  einfacher  von  Ancus  Marcius  und  in  weiblicher  Linie  von 

Numa  abgeleitet.  Dagegen  stehen  unter  den  verschiedenen  Geschlechtem, 

die  von  Numa  abstammen  wollten  oder  sollten,  die  Aemilier  und  die  Pinarier 

einander  näher,  weil  sie  die  einzigen  patricischen  sind  und  weil  sie  beide,  und 

zwar  als  die  einzigen,  die  Beinamen  Manier cus  und  Mamercinus  in  den  Fasten 

führen.  Die  Belege  für  die  Aemilier  hat  Klebs  (PW  I  568 f.)  zusammen- 

gestellt; hinzuzufügen  ist  aus  einem  seitdem  gefundenen  Fragment  der  Capi- 
tolinischen  Fasten  der  Consulartribun  von  380  [L.  Aemilius  Mam.  f.  Mam.] 
n.  Mamercin.  VI  (Hülsen  KHo  II  248.  252  vgl.  Mms  Herm.  XXXVIII 

119 ff.).  Die  Belege  für  die  Pinarier  sind  beim  Jahre  489:  Mamertino 

Chronogr,,  beim  Jahre  472:  Asvyuog  Jlivdqiog  MafiEQvTvog  Diod.  XI  66,  1, 
beim  Jahre  432  unter  den  Consulartribunen  L.  Pinarius  Mamercus  Liv.  IV  25, 

5  und  Mamercino  Chronogr.  Die  Annahme  hegt  nahe,  daß  nach  einer  uns 

nicht  erhaltenen,  aber  verhältnismäßig  alten  Überlieferung  nur  die  beiden 

patricischen  Geschlechter  den  Mamercus  und  durch  dessen  Vermittlung 

seinen  Vater  Pythagoras  oder  Numa  in  Anspruch  nahmen.  Für  die  Beziehungen 

der  Aemilier  zu  Pythagoras  mochte  wohl  auch  der  Umstand  geltend  gemacht 

werden,  daß  während  eines  Jahrhunderts  eine  Statue  des  Pythagoras  in  Eom 

gerade  gegenüber  der  Nordwand  der  Basilica  Aemilia  stand  (Plin.  n.  h.  XXXIV 

26  vgl.  Plut.  Numa  8,  12),  des  Bauwerks,  das  an  bedeutsamer  Stelle  länger 

als  zweihundert  Jahre  den  Euhm  des  Geschlechtes  jedermann  vor  Augen  stellte 

(Tac.  ann.  III  72  vgl.  Hülsen  Das  Forum  EomanumS  116 ff.). 

Die  Funde  der  Statueninschriften  in  der  Basilica  beweisen,  daß  das  Ge- 
schlecht sich  durchaus  als  eine  Einheit  betrachtete,  denn  obgleich  in  der  letzten 

republikanischen  Zeit  nur  das  Haus  der  Lepidi  in  altem  Glänze  aufrechtstand, 

wurde  doch  auch  das  Andenken  der  älteren  und  ausgestorbenen  Zweige  in 

Ehren  gehalten;  einen  zweiten  Beweis  dafür  liefern  die  in  dieser  späten  Zeit 

geführten  Vornamen  und  Beinamen.  So  gelten  die  Elogien  in  der  Basilica 

berühmten  Vertretern  der  Barbulae  (CIL  12  p.  200  el.  XXXIV  vgl.  PW  VI 
1934,  2 ff.),  die  nach  dem  Consul  von  230  nicht  mehr  vorkommen,  doch  viel- 

leicht in  den  nicht  als  voll  gerechneten  Scauri  wieder  auferstanden  (s.  u.), 

der  Papi  (Hülsen  Archäol.  Anz.  1900,  5;  Klio  II  262 f.;  Eöm.  Mitt.  XX  59), 
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die  172  ausstarben,  der  Paulli  (Hülsen  a.  0.),  die  160  erloschen  sind;  so  haben 
die  beiden  Consuln  von  78  und  77,  die  nach  der  Unterbrechung  eines  halben 

Jahrhunderts  ihren  Namen  wieder  zu  Ehren  bringen  wollten,  die  Erinnerung 

an  frühere  Kuhmeszeiten  aufgefrischt  durch  Hervorsuchen  der  aus  der  Übung 

gekommenen  Praenomina  und  Cognomina:  Der  erste  gab  seinem  Sohne  den 

Beinamen  Paullus  i),  der  dann  wieder  weitervererbt  wurde  (Klebs  PW  I  5G4ir. 
Nr.  81  f.  580  Nr.  115),  der  zweite,  selbst  erst  durch  Adoption  zum  Aemüier 
geworden,  nannte  sich  Mamercus,  wie  die  Ahnen  im  5.  und  4.  Jahrhundert,  und 

seinen  Sohn  Eegillus,  wie  das  eine  Haus  der  Hannibalischen  Zeit  (s.  u.  S.  169  f.) ; 

ein  Paullus  Aemilius  Eegillus  unter  Tiberius  (CIL  II  3837  =  Dessau  949) 
bezeugt  den  Zusammenhang  solcher  Bestrebungen,  und  auch  die  Scauri  nahmen 

in  der  Augustischen  Zeit  das  alte  Praenomen  Mamercus  wieder  auf  (Eohden 

PW  I  583  f.  Nr.  139),  ja  weit  j üngere  Aemilier,  die  schwerlich  ihre  Abstammung 
von  dem  patricischen  Geschlecht  noch  einwandfrei  nachweisen  konnten,  auch 

den  Beinamen  Papus  (ebd.  575  Nr.  107;  vgl.  Aemilii  Papiniani?).  In  Wahr- 
heit ist  ein  halbes  Jahrtausend  lang  Aemilium  genus  fecundum  bonorum  civium 

geblieben  (Tac.  ann.  VI  27)  und  konnte  mit  Eecht  stolz  auf  seine  ganze 

Vergangenheit  zurückblicken. 

Fälschungen  zu  Ehren  des  Geschlechts  fehlen  nicht  ganz,  z.  ß.  drei  Con- 
sulartribunate  aus  der  Zeit  der  gallischen  Katastrophe  (Mms  EF  II  228),  aber 

sie  sind  gering  nach  Zahl  und  nach  Umfang.  Die  Geschichte  des  Stände- 
kampfes, wie  sie  von  der  Annalistik  gestaltet  worden  ist,  stellt  die  Aemilier 

mit  Vorliebe  neben  die  Valerier  als  die  milden,  versöhnlichen,  volksfreundlichen 

unter  den  Patriciern,  entsprechend  der  griechischen  Etymologie  des  Geschlechts- 
namens, die  sich  ja  auch  mit  der  Bedeutung  des  lateinischen  Beinamens 

Lepidus  berührte.  In  einer  solchen  Eolle  treten  u.  a.  auf  Ti.  Aemilius,  der 

470  mit  einem  Valerier  und  467  mit  einem  Fabier  Consul  war  (Liv.  III 

1,  1  f.  Dionys.  IX  51,  2.  59,  1),  und  Mamercus  Aemilius,  der  434  als  Dictator 

die  Übermacht  der  Censur  einschränkte  und  dafür  büßen  mußte  (Liv.  IV  24, 

Iff.);  diese  und  ähnliche  Schilderungen  sind  zwar  unglaubwürdig,  aber  spiegeln 

doch  die  geschichtliche  Wirklichkeit  späterer  Zeiten  wider.  Von  den  Licinisch- 
Sextischen  Eogationen  an  sprechen  die  Fasten  eine  deutliche  Sprache  und 
zeigen  die  Aemilier  tatsächlich  als  Mittler  zwischen  den  feindlichen  Parteien 

(o.  S.  10  ff.)  und  als  treue  Verbündete  gewisser  plebeischer  Familien,  die  unter 

den  ersten  eine  dauernde  Stellung  im  Kreise  der  Nobilität  erlangen  wie  die 
lunier  und  die  Livier. 

Das  Ansehen  der  lunier  datiert  nicht  so  sehr  von  dem  ersten  ihres  Namens, 

1)  Ganz  folgericlitig  hat  dann  dieser  Paullus  Aemilius  Lepidus  als  Münzmeister  —  und 
zwar  nach  Grueber  I  418  nicht  erst  um  54,  sondern  schon  um  71  —  den  letzten  und  be- 

rühmtesten der  Aemilii  Paulli,  den  Sieger  über  Spanien,  Ligurien  und  Makedonien  verherr- 
licht (Tgl.  Mms  RMW  632  f.  Nr.  274.    Babelon  I  121—123.    Grueber  a.  0.). 
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der  in  den  Fasten  genannt  wird,  wie  von  dem  zweiten,  von  C.  lunius  Bubulcus 

Brutus  (PW  X  1027 ff.).  Sein  erstes  Consulat  bekleidete  er  317  zusammen  mit 

Q.  Aemilius  Barbula,  dem  frühesten  Träger  dieses  Beinamens,  nnd  zwar  ver- 
dankten beide  ihr  Amt  dem  L.  Plautius,  der  unter  den  Consuln  des  vorher- 

gehenden Jahres  bei  weitem  der  mächtigere  gewesen  war  (o.  S.  41).  Zum 
zweiten  Consulat  wurde  der  lunier  für  313  gewählt  mit  dem  besten  Feldherm 

dieser  Zeit,  L.  Papirius  Cursor  Consul  V;  er  fand  Gelegenheit,  sich  auch  seiner- 
seits im  Kriege  zu  bewähren,  und  als  er  nach  nur  einjähriger  Zwischenzeit 

für  311  das  dritte  Consulat  erhielt,  zog  er  den  patricischen  Amtsgenossen  aus 

dem  ersten,  den  Q.  Aemilius  Barbula,  mit  sich  empor  und  verschaffte  ihm  das 

zweite  Consulat;  er  selbst  ist  noch  weiter,  307  zur  Censur  emporgestiegen, 
was  dem  Aemilier  versagt  blieb.  Die  plebeischen  Livier  erscheinen  zum  ersten 

Male  in  den  Consularfasben  mit  M.  Livius  Denter  im  Jahre  302;  der  patricische 

Consul  war  M.  Aemilius  Paullus  (Klebs  PW  I  580  Nr.  116.  u.  S.  164),  der 

nächste  Aemilier  nach  Barbula  und  wieder  der  erste  Träger  eines  erblich  gewor- 
denen Cognomens;  ihr  plebeischer  Amtsvorgänger  war  L.  Genucius  Aveiltinensis, 

der  erste  Genucier,  der  wieder  Consul  war  seit  jenen  seinen  Vorfahren,  die  in  dem 

ersten  halben  Jahrzehnt  nach  der  Licinisch-Sextischen  Eeform  den  Staat  ge- 
leitet und  damals  in  enger  Verbindung  mit  den  Aemiliern  gestanden  haben 

(s.  0.  S.  12  ff.).  Es  war  kein  Zufall,  daß  gerade  im  Jahre  302  unter  dem  Con- 
sulat des  L.  Aemilius  Paullus  und  des  M.  Livius  Denter  wieder  jener  C.  lunius 

Bubulcus  Brutus  zum  Dictator  ernannt  wurde,  der  einzige  Plebeier  zwischen  den 

Dictatoren  C.  Poetelius  von  313  (Bändel  Dikt.  103 ff.)  und  Q.  Hortensius  um 

287  (ebd.  116  f.  PW  VIII  2467).  Die  alten  Beziehungen  der  Aemilier  za  den 

plebeischen  Geschlechtern,  die  bisher  die  aaigeeehensten  waren,  dauern  noch 

fort,  aber  zugleich  werden  neue  geknüpft,  und  da  jene  sich  schon  dem  Aus- 
sterben nähern,  so  gewinnen  diese  eine  erhöhte  Bedeutung.  Unter  den  ersten 

Plebciern,  die  im  Jahre  300  zu  den  Kollegien  der  Pontifices  und  Augures  zuge- 
lassen wurden,  waren  Angehörige  der  Familien,  die  den  ersten  Eang  unter  den 

plebeischen  einnahmen,  wie  der  Genucischen,  Marcischen,  PubliHschen, 

Decischen,  war  ferner  jener  erste  Livier  (Liv.  X  9,  2  vgl.  28,  14.  Auct.  de  vir. 

ill.  27,  3) ;  doch  Plautier,  Licinier,  lunier  fehlen  darunter,  entweder  weil  ihre 

Blüte  vorüber  war,  wie  die  der  Plautier,  oder  eine  lange  Unterbrechung  erlitt, 

wie  die  der  Licinier  (o.  S.  21  f.),  oder  aus  irgend  einem  persönlichen  Grunde, 

der  sich  bei  den  luniem  beispielsweise  in  dem  Tode  ihres  Oberhauptes  C. 
Bubulcus  Brutus  annehmen  ließe. 

Die  Beziehungen  zwischen  den  Aemiliern  und  den  neu  aufsteigenden  ple- 
beischen Familien  der  lunier  und  Livier  sind  bei  der  Lückenhaftigkeit  der  Über- 

lieferung erst  zwei  Generationen  später  wieder  erkennbar,  aber  auch  in  der 

Zwischenzeit  gewiß  nicht  abgerissen.  Während  des  Pyrrhischen  Kriegs  stand 

ihr  Geschlecht  ein  Jahrzehnt  lang  in  erster  Eeihe,  um  dann  für  vier  Jahrzehnte 
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fast  ganz  aus  den  Fasten  zu  verschwinden.  In  rascher  Folge  begegnen  hier 

die  Consuln  285  M.  Lepidus,  Stammvater  des  am  längsten  blühenden  Zweiges, 

282  Q.  Papus,  281  L.  Barbula,  Sohn  des  zweimaligen  Consuls  Q.  Barbula,  und 

278  Q.  Papus  II,  also  in  acht  Jahren  die  Hälfte  sämtlicher  patricischer  Consuln. 

Q.  Aemilius  Papus  begründete  das  Ansehen  eines  Hauses,  das  sich  ein  Jahr- 
hundert lang  behauptete;  denn  ob  ein  älterer  Dictator,  M.  Aemilius  Papus 

von  321  (Liv.  IX  7,  14),  geschichtlich  ist,  erscheint  recht  zweifelhaft.  Q. 

Papus  war  in  beiden  Consulaten  und  in  anderen  wichtigen  Ämtern  mit  C.  Fabri- 
cius  gemeinsam  tätig  (o.  S.  62.  110) ;  aber  es  ist  auch  nicht  belanglos,  daß  sein 
zweites  Consulat  zwischen  denen  zweier  anderer  Plebeier  steht,  mit  denen  sein 

Geschlecht  alte  Beziehungen  unterhielt;  sein  Vorgänger  war  P.  Decius  (PW 

IV  2 284  ff.),  dessen  Großvater  340  sowohl  als  Vorgänger  wie  als  Nachfolger 

im  Amte  einen  Aemilier  gehabt  hatte,  und  sein  Nachfolger  wurde  als  Consul  II 

C.  lunius  Brutus  Bubulcus  (PW  X  1020 f.),  Sohn  des  gleichnamigen  Mannes, 
der  in  zweien  seiner  drei  Consulate  wiederum  einen  Aemilier,  den  Q,  Barbula, 

neben  sich  gehabt  hatte;  diese  ererbten  Verbindungen  sind  für  Q.  Aemilius 

Papus  und  seine  Gentilen  gewiß  nicht  minder  wichtig  gewesen,  als  die  zu  C.  Fa- 
bricius.  Denselben  Jahren  wie  diese  vier  Aemilischen  Consulate  ist  möglicher- 

weise eine  Aemilische  Dictatur  zuzuweisen,  die  eines  weiteren  Barbula  mit 

Vornamen  Marcus,  nur  bekannt  durch  ein  sicherlich  aus  der  Basilica  Aemilia 

stammendes  Elogium  (XXXIV  o.  S.  156)  und  deshalb  nicht  bestimmt  zu 

datieren  (vgl.  Bändel  Dikt.  145  f.).  Unter  den  Oberbeamten  weniger  Jahre 

sind  also  drei  Familien  der  Gens  Aemilia  vertreten;  sie  alle  pflanzten  sich  fort 

und  hätten  wohl  auch  in  den  nächsten  Jahrzehnten  geeignete  Bewerber  ums 

Consulat  aufstellen  können,  aber  keiner  von  ihnen  ist  dazu  gelangt.  Der  einzige 
während  des  ersten  Punischen  Krieges  in  den  Fasten  verzeichnete  Aemilier 

gehört  zu  der  vierten  Familie,  den  PaulU;  er  war  nach  den  Capitolinischen 

Fasten  (CIL  12  p.  22  vgl.  u.  S.  165)  Sohn  des  ersten  bekannten  Paullus,  des 
Consuls  von  302,  aber  selbst  Consul  erst  255,  fast  ein  halbes  Jahrhundert  nach 

ihm,  also  wohl  in  höheren  Jahren  zu  der  Würde  erhoben.  Die  scheinbare  Aus- 
nahme bestätigt  den  allgemeinen  Eindruck,  daß  die  Aemilier  damals  in  den 

Hintergrund  gedrängt  wurden. 

Freilich  sieht  es  so  aus,  als  ob  überhaupt  die  alten  Adelsgeschlechter  Mühe 

hatten,  sich  den  neuen  Bedingungen  der  auswärtigen  Politik  und  des  Krieges 
gegen  fremde  Großmächte  anzupassen.  Sie  haben  kaum  Staatsmänner  und 

Feldherren  an  die  Seite  zu  setzen  den  Plebeiern  wie  Curius  und  Fabricius, 

Coruncanius  und  Duilius,  Atilius  Calatinus  und  Atilius  Eegulus,  L.  Metellus 

und  C.  Catulus.  Erst  als  der  Höhepunkt  des  ersten  Punischen  Krieges  über- 

schritten war,  machten  sich  bei  den  Wahlen  die  alten  Zusammenhänge  der  fest- 
geschlossenen Gentilverbände  wieder  kräftiger  geltend,  so  daß  ohne  Unter- 

brechung als  Consuln  aufeinanderfolgten  253  und  252  zwei  Vettern  Servilii, 
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(S.  136),  247—245  drei  Fabier,  wovon  zwei  Brüder  aus  dem  Hause  der  Buteonen, 
239  und  238  ein  Brüderpaar  Valerii  Faltones  und  237  und  236  eines  Cornelii 

Lentuli  Caudini,  während  bei  den  Plebeiern  ein  beständiger  Wechsel  stattfindet 
und  nur  242  und  241  durch  die  Lutatier  Catulus  und  Cerco  unterbrochen  wird. 

Die  Fabier  haben  ihren  Einflui^  auch  in  diesen  Zeiten  im  ganzen  zu  bewahren  ver- 
standen (o.  S.  57.  59  ff.),  aber  die  Aemilier  traten  offenbar  zurück.  Erst  jetzt  in 

den  ruhigeren  Jahren  nach  dem  Ende  der  Kämpfe  begegnen  sie  wieder  in  den 

Beamtenlisten,  und  zwar  in  Verbindung  miteinander,  mit  anderen  patricischen 
Geschlechtern  und  besonders  mit  gewissen  plebeischen  Familien. 

Die  Consuln  der  Jahre  233  bis  230  waren  nach  den  CapitoHnischen  Fasten 

(CIL  P  p.  24  vgl.  138 f.): 
die  Patricier  und  die  Pkbeier 

233     Q.  Fabius  Maximus  Verrucosus  M.'  Pomponius  Matho 
232     M.  Aemilius  Lepidus  M.  Poplicius  Malleolus 

231     C.  Papirius  Maso  M.  Pomponius  Matho 
230     M.  Aemilius  Barbula  M.  lunius  Pera. 

Auf  den  ersten  Blick  ist  ein  Zusammenhang  zwischen  den  zwei  sich  ab- 
lösenden Paaren  der  patricischen  Aemilier  und  der  plebeischen  Pomponier  höchst 

wahrscheinlich;  aber  auch  die  zwischen  ihnen  stehenden  Consuln  Papirius  und 

Poplicius  müssen  mit  ihnen  zusammenhängen.  Zum  Beweise  dafür  genügt 

es,  sich  über  das  Vorkommen  und  Fehlen  der  Namen  in  den  Fasten  Kechen- 

schaft  zu  geben;  die  Bestätigung  und  Ergänzung  bietet  die  für  diese  Zeit  schon 

auf  gleichzeitigen  Berichten  fußende  geschichtliche  Tradition. 

Der  Papirier  war  in  ähnlicher  Lage  wie  die  Aemilier,  denn  auch  sein  Ge- 
schlecht war  seit  dem  Pyrrhoskriege,  also  durch  vier  Jahrzehnte  hindurch,  von 

dem  Consulate  ferngehalten  worden.  Er  selbst  hat  das  alte  und  ruhmvolle 

Geschlecht,  dessen  Hauptlinie  damals  ausgestorben  war,  aufs  neue  erheben 

wollen,  stieß  aber  dabei  auf  starken  Widerstand  (o.  S.  111).  Offenbar  war  er 

nicht  nur  gering  geachtet  wegen  der  Zugehörigkeit  zu  einer  der  Minores  Gentes 

und  einer  allein  noch  bestehenden  Seitenlinie,  sondern  auch  wegen  seines  be- 

scheidenen Wohlstands.  Denn  seine  Tochter,  und  zwar  anscheinend  seine  Erb- 
tochter, ist  nach  der  Trennung  ihrer  Ehe  nicht  mehr  in  der  Lage  gewesen, 

standesgemäß  zu  leben  und  aufzutreten,  hatte  also  offenbar  nur  eine  recht  kleine 

Aussteuer  erhalten  (Polyb.  XXXII  12,  6 f.,  daraus  Diod.  XXXI  27,  3f.  s.  u. 

S.  166  f.).  Um  so  bemerkenswerter  ist,  mit  wem  diese  Papiria  verheiratet  war, 

nämlich  mit  einem  Aemilier,  dem  jungem  L.  Paullus,  dem  späteren  Sieger  von 

Pydna,  dem  sie  seine  beiden  ältesten  Söhne  schenkte,  die  zur  Adoption  weg- 

gegebenen Fabius  Aemilianus  und  Scipio  Aemilianus  (vgl.  noch  Plut.  Aem. 

Pauli.  5,  1—4.  Plin.  n.  h.  XV  126).  Das  einzige,  was  von  Familienbeziehungen 
des  jüngsten  Zweiges  der  Papirier  bekannt  ist,  paßt  also  aufs  beste  zu  dem, 

was  aus  den  Fasten  zu  erschließen  ist,  der  Annahme  eines  politischen  Bund- 
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nisses  mit  den  Aemiliern.  Und  noch  eine  weitere  Verbindung  zAvischen  ihnen 

ist  erkennbar:  Sowohl  C.  Papirius  Maso  wie  der  bei  Cannae  gefallene  ältere 

L.  Paullus,  deren  Kinder  einander  heirateten,  waren  Mitglieder  de^  Pontifical- 
koUegiums  (Liv.  XXV  2,  1.  XXIII  31,  7),  und  sowohl  Masos  Vetter  Lucius 

wie  einer  der  gleichzeitigen  Aemilier,  M.'  Numida  —  wie  später  zu  zeigen  ist, 
Bruderssohn  des  Consuls  M.  Lepidus  von  232,  des  Vorgängers  Masos  (u.  S.  178  f.) 

— ,  waren  Mitglieder  des  Decemviralkollegiums;  bei  der  kleinen  Zahl  der  Ge- 
nossen desselben  Standes  in  diesen  Körperschaften  wurde  auf  diese  Weise 

wieder  ein  engeres  Band  um  Aemilier  und  Papirier  geschlungen. 

Auch  die  drei  Plebeier,  die  in  den  Capitolinischen  Fasten  gewiß  mit  Eecht 

als  Brüder  bezeichneten  Pomponier  M.'  und  M.  Matho  und  M.  Poplicius  Mal- 
leolus,  sind  in  derselben  Lage  wie  die  patricischen  Amtsgenossen;  sie  sind  näm- 

lich die  einzigen  aus  ihren  Geschlechtern,  die  überhaupt  zum  Consulat  gelangt 

sind.  Es  muß  demnach  doch  in  jenen  Jahren  eine  ganz  eigentümliche  Grup- 
pierung der  Familien  und  Parteien  eingetreten  sein,  die  lauter  Leute  in  die 

Eegierung  brachte,  deren  Familien  darin  seit  langer  Zeit  nicht  vertreten  oder 

überhaupt  weder  vorher  noch  nachher  jemals  darin  vertreten  waren.  Die  Pom- 
ponii  Mathones  waren  mit  den  Aemiliern  in  derselben  Weise  verbunden,  wie  die 

Papirii  Masones,  durch  die  Zugehörigkeit  zu  denselben  Priesterschaften,  Der 

Tod  eines  Pontifex  M,  Pomponius  Matho  wird  211  berichtet  (Liv.  XXVI  23,  7) 

und  der  eines  Decemvirs  gleichen  Namens,  der  zugleich  Augur  war,  204  (ebd. 

XXIX  38,  7),  Nun  ist  es  freilich  trotz  der  eingehenden  Untersuchung  Groebes 

(DG  V  3 ff.  vgl.  1)  kaum  möglich,  über  die  verschiedenen  Pomponii  Mathot-.es 
dieser  Zeit  zu  völliger  Klarheit  zu  gelangen;  vielleicht  ist  doch  an  einer  oder 

der  andern  Stelle  die  so  leichte  Verwechslung  der  abgekürzten  Praenomina  M. 

und  M.'  vorgekommen,  so  daß  die  Zahl  der  zu  unterscheidenden  Persönlichkeiten 
eine  kleinere  und  die  Verteilung  der  Notizen  auf  die  einzelnen  eine  etwas  andere 

würde  als  bei  Groebe.  Beispielsweise  kann  der  im  Jahre  205  nach  Delphi 

gesandte  M.  Matho  (Liv.  XXVIII  45,  12)  sehr  wohl  der  Decemvir  sein  und 

gerade  als  solcher  mit  dieser  Mission  beauftragt  worden  sein,  ähnlich  wie  ein 

Jahrzehnt  früher  Q,  Fabius  Pictor,  der  Annalist,  ebenfalls  an  den  delphischen 

Gott  geschickt  zu  sein  scheint,  weil  er  demselben  Priesterkollegium  angehörte, 

dem  die  Pflege  der  Verbindung  mit  griechischen  Kultstätten  besonders  oblag 

(vgl.  PW  VI  1837).  Jedenfalls  ist  der  Pontifex  M,  Matho  mit  dem  Consul  von 

231  unbedenklich  gleichzusetzen,  so  daß  dessen  Beziehung  zu  den  Aemiliern 

und  Papiriern  außer  Zweifel  steht,  und  jedenfalls  ist  die  Vereinigung  von  zwei 

Stellen  der  großen  Priesterkollegien  bei  dem  im  Jahre  204  verstorbenen  M. 

Matho,  gleichviel  welcher  es  war,  höchst  ungewöhnlich  und  ein  Beweis  eines 

besonderen  Ansehens,  das  die  Familie  nur  damals  genossen  hat  (\gl.  Wissowa 

Rel.  493,  2;  o.  S.  63.  82.  139).  Der  Gedanke  drängt  sich  auf,  daß  die  verschie- 
denen Aemiher,  Papirier,  Pomponier  etwa  gerade  in  den  Jahren  gegen  230,  in 

Münzer,   Rom,  Adel,  11 
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denen  ihr  Einfluß  in  politischen  Angelegenheiten  am  stärksten  war,  auch  |ene 

geisthchen  Würden  erlangt  haben.  Eine  gewisse  Verbindung  zwischen  den  patri- 

cischen  Aemiliern  und  den  plebeischen  Pomponiern  setzt  auch  noch  die  Tradition 

voraus,  die  beider  Ursprung  von  Söhnen  Numas  ableitete  (Plut.  Numa  21,  1 

vgl.  Dionys.  II  76,  5)  und  in  priesterHchen  Kreisen  aufgekommen  sein  mag. 

Ferner  danken  wir  dem  Silius  Itaheus  XIII  615  ff.  die  Angabe,  daß  die  Mutter 

des  Scipio  Africanus  eine  Pomponia  war,  ganz  gewiß  eine  Schwester  der  Con- 
suln  von  233  und  231,  unzweifelhaft  eine  Tochter  dieser  Familie  und  nach 

allem,  was  wir  hören,  eine  Frau  von  eigenartiger  Eeligiosität  (vgl.  Gfell.  VI 

1,  1  ff.  Sil.  It.  a.  0.)  1).  Da  ergibt  sich  nun  das  folgende  Bild  der  Verschwäge- 
rung unter  den  verschiedenen  Familien: 

M.'  Pomponius  Matho 

C.  Papirius  Maso 
Consul  231. 

Pontifex.    f  213. 

L.  Aemilius  Paullus 
Consul  219.  216. 

Pontifex.     f  216. 

P.Cornelius  Scipio  css  Pomponia     M.  Pomponin 
Consul  218. 

t  211. 

Papilla  t  um  159.   co  L.  Aemilius  Paullus     Aemilia  Tertia 

*  228.  Consul  182.  168.        f  162. 
Censor  164. 

Augur,   t  160. 

P.  Cornelius  Scipio 
Africanus *  um  236. 

Consul  205.  194. 

Censor  199.    f  183. 

Matho 

Consul  231. 
Pontifex. 

t  211. 

1)  Die  Begegnung  des  Scipio  in  der  Unterwelt  mit  seiner  Mutter  und  mit  seinem  Vater 
und  Oheim  gehört  natürlich  zu  den  konventionellen  Bestandteilen  einer  Hadesfahrt,  die  Silius 
dem  Homer  und  Vergil  nachgebildet  hat.  Ob  die  Voraussetzung  seiner  Erzählung  XIH  613 
bis  649,  daß  Scipios  Mutter  im  Jahre  212  schon  tot  war,  überhaupt  richtig  ist,  läßt  sich 
kaum  nachprüfen,  aber  ihren  Namen  hat  er  sicherlich  nicht  erfunden,  sondern  aus  einer  guten 
Überlieferung  entnommen,  etwa  aus  einem  der  von  Gellius  a.  0.  angeführten  Autoren  C. 
Oppius  et  lulius  Hyginus  aliique,  qui  de  vita  et  rebus  Africani  scripserunt.  Diese  Frau  kommt 
ohne  Nennung  ihres  Namens  noch  vor  in  der  Anekdote,  die  Laelius  dem  Polybios  X  4,  4  ff. 

erzählt  und  ins  Jahr  217  verlegt  hatte;  die  Anekdote  ist  aus  anderen  Gründen  ganz  un- 
geschichtlich und  könnte,  selbst  wenn  ihr  etwas  Tatsächliches  zugrunde  läge,  nur  ins  Jahr 

213  gehören  (vgl.  Ed.  Meyer  Berl.  Sitzungsber.  1916,  1073 f.);  aber  auch  in  ihr  wird  ein 

echter  Zug  stecken,  wenn  sie  schildert  ztjv  firjrsQa  neQmoQevoixhrjv  [rovg  vecng  xai  ■&vovoav 
xolg  &£ois.  Wie  in  dieser  Darstellung  ihre  Frömmigkeit,  so  wird  in  der  des  Gellius  a.  0. 

ihre  scheinbare  lange  Unfruchtbarkeit  —  beiläufig  einer  der  gegen  Laelius  und  Polybios 
sprechenden  Beweise  dafür,  daß  Scipio  Africanus  der  Erstgeborene  war,  —  ebenso  auf  zu- 

verlässiger Kenntnis  beruhen  und  bei  Silius  eben  ihr  Name;  die  Erfindung  knüpfte  doch 

immer  an  etwas  Wirkliches  an.  Die  Bestätigung  der  Angabe  des  Silius  liegt  in  der  Ver- 
bindung zwischen  den  P.  Scipiones  Vater  und  Sohn,  also  Mann  und  Kind  der  fraglichen 

Frau,  und  den  einzigen  Pomponii  Mathones,  die  außer  den  beiden  Brüdern  in  den  Fasten 
vorkommen ;  es  folgt  nämlich  die  Praetur  des  einen  M.  Pomponius  Matho  (DG  V  5  Nr.  9) 
im  Jahr  217  unmittelbar  auf  das  Consulat  des  Vaters  P.  Scipio  und  die  des  andern  (ebd. 
Nr.  7)  im  Jahre  204  unmittelbar  auf  das  des  Sohnes  P.  Scipio,  so  daß  man  ohne  weiteres 
annehmen  darf,  die  Scipionen  haben  ihren  nahen  Verwandten  zu  diesen  Ehren  verholfen. 

Der  Praetor  M.  Pomponius  Matho  von  216  ist  nach  der  gewöhnlichen  Annahme  der  wieder- 
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Nicht  ohne  einige  Überraschung  sieht  man  hier,  daß  der  Patricier  C.  Papirius 

Maso  und  der  Plebeier  M.  Pomponius  Matho,  deren  Namen  in  den  Consular- 
f asten  von  231  miteinander  vereinigt  sind,  und  die  auch  im  PontificalkoUegium 

Amtsgenossen  waren,  in  einer  gewissen  Familienverbindung  gestanden  haben, 

die  durch  ihre  Verschwägerung  mit  den  Aemihi  Paulli  und  den  Comelii 

Scipiones  vermittelt  wird.  Diese  Verbindung  erscheint  ja  als  eine  recht  ent- 
fernte; aber  es  ist  doch  ein  großer  Zufall  und  eine  seltene  Ausnahme,  daß 

wir  von  drei  berühmten  Männern  in  so  früher  Zeit  die  Namen  ihrer  Frauen 

erfahren;  ohne  Scheu  dürfen  wir  annehmen,  daß  den  uns  bekannten  Wechsel- 

heiraten zwischen  diesen  Familien  noch  weit  zahlreichere  vorausliegen  oder 

parallel  gegangen  sind.  Weshalb  sollen  nicht  C.  Papirius  Maso,  L.  Aemilius 
Paullus  der  Vater  und  die  Aemilischen  Consuln  von  232  und  230  Plebeier  innen 

zu  Frauen  gehabt  haben,  oder  die  Brüder  M.'  und  M.  Pomponius  Matho  und 
schon  ihr  Vater  Töchter  von  Aemiliern,  Papiriern,  Corneliern  ? 

Solche  Beziehungen  lassen  sich  bei  dem  dritten  plebeischen  Consul  jener 
Jahre,  der  als  einziger  seines  Namens  in  den  Fasten  steht,  nicht  nachweisen. 

Eine  Eeihe  von  Zeugnissen  (Fest.  238.  Tac.  ann.  II  49.  —  Varro  L.  L.  V  158. 

Ovid.  fast!  V  283  ff.  -  PHn.  n.  h.  XVIII  286.  Vell.  I  14,  8)  ergibt  nur,  daß 
dieser  M.  Poplicius  Malleolus  zusammen  mit  seinem  älteren  Bruder  Lucius  in 

ihrer  gemeinsam  geführten  Aedilität  um  240  durch  Bauten  und  Feste  die  Gunst 

des  Volkes  erwarb;  daraufhin  ist  er  zum  Consulat  befördert  worden,  aber  ge- 
wiß nicht  ohne  den  Beistand  einer  Partei  des  Adels,  eben  der  damals  einfluß- 

reichsten, der  von  den  Aemiliern  geführten.  Der  vierte  Plebeier  jener  Eeihe, 

der  Consul  von  230  M.  lunius  Pera,  gehört  einer  plebeischen  Familie  an,  deren 

Verbindung  mit  den  Aemiliern  schon  weit  zurücklag  (o.  S.  157.  159) ;  wie  er  mit 
einem  von  ihnen  das  Consulat  bekleidete,  so  ist  ihm  unter  dem  nächsten  Consulat 

eines  Aemiliers,  des  L.  Papus  225,  die  plebeische  Stelle  im  Censorenkollegium 

zuteil  geworden  (vgl.  CIL  12  p.  24.    PW  X  1076 f.). 

Von  den  acht  Jahrbeamten  der  Zeit  233—230  bleibt  einer  übrig,  der  erste 
Patricier  in  der  Reihe,  der  bekannteste  von  allen,  Q.  Fabius  Maximus  Verru- 

cosus, und  doch  ist  es  gerade  bei  ihm  am  schwierigsten,  über  seine  Beziehungen 

zu  den  anderen  eine  bestimmte  Ansicht  aufzustellen.  Im  Laufe  seines  langen 

Lebens  hat  er  zu  solchen  Persönlichkeiten,  die  den  Ring  der  alten   Adelsge- 

gewählte  des  vorhergehenden  Jahres,  nach  der  von  Groehe  (a.  0.  4  Nr.  6)  hegründeten  der 
Consul  von  231.  Ein  geschickter  Schachzug  der  Partei  des  Sohnes  P.  Scipio  war  es  dann 
im  Jahr  204,  daß  sie  vom  Senat  die  Untersuchung  der  schlimmen,  ihn  mitbelastenden  Angelegen- 

heit des  Q.  Pleminius  gerade  dem  Praetor  M.  Pomponius  Matho  übertragen  ließ  (Liv.  XXIX 
20,  4—22,  6  vgl.  XXXI  12,  4).  Die  Familienbeziehungen  der  Scipionen  nnd  der  Pomponier 
wirkten  nach  bis  ans  Ende  der  Republik,  wo  ein  Scipio  mit  dem  Beinamen  Pomponianus 
erscheint,  also  aus  der  einen  in  die  andere  Familie  übernommen  wurde  (Plin.  n.  h.  XXXV  8 
vgl.  PW  IV  1505  f.). 
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schlechter  und  ihrer  Bundesgenossen  fremder  Herkunft  zu  durchbrechen 

suchten,  und  zu  manchen  der  damals  offenbar  verbündetetn  Familien  öfter  in 

feindlichem  als  in  freundlichem  Verhältnis  gestanden;  aber  es  gibt  doch  zu 

denken,  daß  er,  der  im  Anfang  des  vierjährigen  Zeitraums  sein  erstes  Consulat 

erhielt,  an  dessen  Ende  230  bereits  zur  Censur  aufstieg  nach  der  Abdankung 

eines  anderen  Censorenpaares,  und  daß  er  damals  doch  schon  in  vorgerückteren 

Jahren  stand,  als  der  Durchschnitt  der  Oberbeamten.  Man  darf  daher  wohl  mit 

der  Möglichkeit  rechnen,  daß  seine  politische  Parteistellung  nicht  zu  allen 
Zeiten  dieselbe  war  und  daß  er  im  Beginn  seiner  Laufbahn  sich  zu  Bündnissen 

bequemte,  die  er  später  verschmähte.  So  kann  er  die  Hand  der  Aemilier  er-" 
griffen  haben,  um  sich  zu  der  Höhe  emporzuschwingen,  die  seine  Vorfahren 

eingenommen,  aber  sein  eigener  Vater  nicht  behauptet  hatte  (o.  S.  54  f.). 

In  den  Jahren  233 — 230  und  noch  im  folgenden  Jahrzehnt  hat  das 
Aemilische  Geschlecht  an  der  Eegierung  großen  Anteil  gehabt,  aber  während 

der  Periode  der  gewaltigen  Kriege  gegen  Hannibal,  Philipp,  Antiochos  ist  es 

hinter  anderen  patricischen  zurückgetreten,  erst  hinter  dem  Fabisciien,  dann 
hinter  dem  Comelischen,  weil  es  Männer,  die  dem  Cunctator  und  dem  Af  ricanus 

ebenbürtig  waren,  nicht  aufzuweisen  hatte.  Die  kriegerische  Begabung,  auf  die 
es  in  diesen  Zeiten  vor  allem  ankam,  war  in  einem  Geschlecht  geringer  als 

in  andern,  und  manche  Umstäade  führten  auch  sonst  einen  zeitweiligen  Eüdk- 
gang  bei  dem  einen  herbei.  Der  Aemilische  Consul  von  230  ist  der  letzte, 

der  aus  dem  Hause  der  Barbulae  überhaupt  bekannt  ist,  und  der  von  225,  der 

nächste  in  den  Fasten  verzeichnete,  der  letzte  aus  dem  Hause  der  Papi,  der 

es  noch  bis  zum  Consulat  brachte;  diese  beiden  Zweige  sind  in  der  Folge 
verdorrt.  Der  nächste  Aemilische  Consul,  L.  Paullus  im  Jahre  219,  ist  für 

216  zum  zweiten  Male  gewählt  worden,  aber  bei  Cannae  gefallen,  ehe  er  die 

auf  ihn  gesetzten  Hoffnungen  erfüllte.  Sonst  fehlen  aber  in  den  Fasten  der 

drei  Jahrzehnte  vom  Anfang  des  Hannibalischen  Krieges  bis  188  die  Aemilier 

unter  den  patricischen  Consuln,  Censoren  und  Dictatoren,  während  darunter 

sechs  Fabier,  dreizehn  Cornelier,  fünf  Claudier,  drei  Valerier  und  von  anderen 

Geschlechtern  Quinctier  und  Manlier,  Servilier  und  Sulpicier,  Veturier  und 

Furier  mehrfach  verzeichnet  sind,  von  Claudiern  und  Serviliern  auch  solche 

plebeischen  Standes,  Wie  die  Aemilischen  Consuln  von  230  und  225,  M.  Bar- 
bula  und  L.  Papus,  so  ißt  auch  der  lunier  M.  Pera,  der  mit  dem  eisten  zusammen 

das  Consulat  und  unter  dem  zweiten  die  Censur  geführt  hat  (s.  S.  163),  der 

letzte  Vertreter  seines  Hauses  in  den  Fasten.  Die  noch  übrigbleibenden  Fami- 
lien, von  den  Aemiliem  die  Paulli  und  zuletzt  allein  die  Lepidi,  und  von  den 

luniern  die  Bruti  und  auch  die  Silani,  knüpften  neue  Verbindungen  an,  um 

■sich  in  den  veränderten  Zeitverhältnissien  zu  halten.  Das  ist  ihnen  in  der  Tat 

gelungen,  denn  sie  sind   den  Blicken  niemals   vollständig  entschwunden.     Die 
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reichere  geschichtliche  Überlieferung  ermöglicht  es,  die  Bahnen  ihrer  Geschichte 

auch  dann  zu  verfolgen,  wenn  sie  nicht  unter  den  hellsten  Sternen  strahlen, 
sondern  mit  matterem  Schimmer  von  ferne  leuchten. 

Die  Geschichte  der  Aemilii  Paulli  beginnt  mit  dem  Consul  von  302.  Die 

Capitolinischen  Fasten,  zwar  nicht  für  dieses  Jahr  erhalten,  aber  für  das  fol- 
gende, in  dem  er  Magister  Equitum  war,  nennen  ihn  L.  f.  L.  n.  und  den  näch- 

sten Consul  des  Hauses,  der  gleich  ihm  Marcus  beißt,  M.  f.  L.  n.  im  Jahre  255, 

so  daß  sie  den  zweiten  für  den  Sohn  des  ersten  halten  (CIL  12  p.  21.  22; 
o.  S.  158  f.) ;  die  letzten  Consuln  sind  der  Enkel  und  der  Urenkel  des  ersten,  zwei 

LncW^),  der  Enkel  Consul  219  und  216,  in  letzterem  Jahre  bei  Cannae  gefallen, 
und  der  Urenkel  Consul  182  und  168,  in  letzterem  Jahre  Überwinder  des  Perseus; 

er  ist  nach  dem  vorzeitigen  Tode  seiner  Stammhalter  im  Jahre  160  als  der 
Letzte  seines  Namens  zu  seinen  Vätern  versammelt  worden.  Etwa  von  der 

Mitte  des  vierten  bis  gegen  die  Mitte  des  zweiten  Jahrhunderts  waren  also  sechs 
Generationen  der  Eeihe  nach  vertreten  durch  zwei  Lucü,  zwei  Marci  und  wieder 

zwei  Lucii,  während  die  Vornamen  der  jungverstorbenen  Knaben,  die  die  siebente 

Generation  darstellten,  unbekannt  sind.  Der  Gedanke  liegt  nahe,  daß  auch 

vorher  nicht  immer  nur  ein  einziger  Sohn  dem  Vater  gefolgt  ist,  sondern  daß 

jedesmal,  wo  ein  Wechsel  des  Praenomens  zu  bemerken  ist,  eine  Verschiebung 
eintrat  durch  den  Tod  eines  älteren  Sohnes,  der  das  Praenomen  des  Vaters 

geerbt  hatte,  und  durch  den  Übergang  der  Führung  auf  einen  jüngeren,  ?ler 
ein  anderes  Praenomen  trug  und  nun  das  Geschlecht  fortsetzte;  doch  anderseits 

ist  bei  den  Paulli  mit  den  gleichen  Vornamen  sogar  der  Zeitabstand  zwischen 

den  Consulaten  —  bei  den  Marci  von  302  bis  255,  bei  den  Lucü  von  219  bis 

182  —  noch  größer,  als  bei  denen  mit  verschiedenen  Vornamen,  zwischen 
Marcus  255  und  Lucius  219,  so  daß  auch  die  umgekehrte  Folgerung  gezogen 

werden  kann,  nämlich  auf  das  Ausscheiden  eines  älteren  Sohnes  mit  dem  groß- 

väterlichen Praenomen,  und  das  Zurückbleiben  eines  Jüngern  mit  dem  väter- 
lichen; etwas  Sicheres  ist  über  die  Vererbung  der  Vornamen  in  der  Familie 

nicht  zu  ermitteln   (vgl.  die  Flaminini  o.  S.  119). 

Von  ihnen  beiden  letzten  und  bekanntesten  Vertretern  hat  der  Vater  L. 

Paullus  in  seinem  ersten  Consulat  219  den  illyrischen  Krieg  glücklich  beendet 
und  stand  gewiß  noch  im  besten  Mannesalter,  als  er  nur  drei  Jahre  darauf 
in  seinem  zweiten  Consulat  bei  Cannae  den  Heldentod  fand.  Von  seinen  Kin- 

dern sind  ein  Sohn  und  eine  Tochter  bekannt,  doch  wenn  diese  von  Val.  Max. 

VI  7,  1  mit  Recht  Tertia  Aemilia  genannt  wird,  so  ist  anzunehmen,  daß  sie 

1)  Der  Vorname  L.  ist  in  dem  Artikel  von  Klebs  bei  PW  I  581  aus  Versehen  zu  M. 
geworden,  und  deshalb  ist  der  Artikel  fälschlich  als  Nr.  118  eingeordnet  worden,  während 
er  hinter  Nr.  114  gehört.  Der  Irrtum  ist  in  Lübkers  Reallexikon  8  20  Nr.  28  übernommen 
worden,  obgleich  die  dort  angeführten  neueren  Werke  selbstverständlich  den  richtigen  Vor- 

namen bieten. 



—     166     — 

noch  zwei  ältere  Schwestern  hatte  (vgl.  u.  7.  Kap.).  Sie  wurde  die  Gattin  des 

Scipio  Africanus,  der  gegen  235  geboren  ist  und  sie  wahrscheinlich  vor  210 

heiratete  (o.  S.  107),  so  daß  man  ihre  eigene  Geburt  gegen  225  ansetzen 

wird;  sie  starb  162  (PW  IV  1441,  32ff.  vgl.  Klebs  ebd.  I  592  Nr.  179).  Ihr 

Bruder,  der  Sieger  von  Pydna,  war  im  Alter  nicht  weit  von  ihr  entfernt.  Er 

ging  nach  Cicero  ad  Att.  IV  13,  2  zum  makedonischen  Kriege  in  demselben 
Alber  ab  wie  Crassus  zum  Partherkriege,  d.  h.  nach  Diodor  XXX  20  und 

Plutarch  Pauli.  10,  2  tieqI  tl^i^xovTa  ert]^  nach  Livius  XLIV  41,  1  maior 

sexaginta  annis;  alle  diese  Angaben  gehen  wahrscheinlich  auf  Polybios  zurück 
und  sind  vielleicht  bei  den  Griechen  sorgfältiger  wiedergegeben  als  bei  Livius, 
Die  öffentliche  Laufbahn  und  die  häuslichen  Verhältnisse  des  PauUus  empfehlen 

es,  die  Fassung  der  Notiz  zu  bevorzugen,  die  den  niedrigsten  Ansatz  des  Ge- 
burtsjahres ermöglicht,  also  228.  Dann  war  PauUus  beim  Tode  seines  Vaters 

zwölf  Jahre  alt,  bei  der  Bekleidung  der  curulischen  Aedilität  und  der  Praetur 

in  den  einander  folgenden  Jahren  192  und  191  sechs-  und  siebenunddreißig 
Jahre,  in  seinem  ersten  Consulat  182  sechsund vierzig  und  im  zweiten  168 

genau  sechzig.  Mit  Eecht  hebt  Livius  (XXXIX  56,  4)  im  Hinblick  auf  die 
lange  Zwischenzeit  zwischen  Praetur  und  Consulat  hervor,  wie  spät  Paullus 

dieses  letztere  erlangt  habe;  auch  an  sich  ist  das  Alter  von  46  Jahren  dafür 

ziemlich  hoch  (s.  u.  S.  195).  Ebenso  auffällig  ist  es,  daß  Paullus  seine  Familie 

so  spät  begründet  hat.  Die  Geburt  seines  zweiten  Sohnes,  des  späteren  Scipio 

Aemilianus,  fäUt  nämlich  nicht  vor  185  (vgl.  PW  IV  1439  f.)  und  nicht  lange 

nach  der  des  ersten,  des  späteren  Fabius  Aemilianus  (ebd.  VI  1792  ff.),  also  in 

eine  Zeit,  als  er  selbst  bereits  das  vierzigste  Lebensjahr  überschritten  hatte.  Die 

beiden  jüngeren  Söhne,  die  er  zur  Zeit  seines  Triumphes  über  Makedonien  im 

Knabenalter  verlor,  sind  erst  181  und  179  geboren  worden,  und  die  Tochter, 

die  168  admodum  parva  war  (Cic.  div.  I  103  vgl.  Plut.  Pauli.  10,  4:  tn 

naidiov),  jedenfalls  noch  später,  als  er  selbst  bereits  ein  Fünfziger  war.  Die 

Frau,  die  ihm  die  beiden  älteren  Söhne  schenkte,  aber  bald  darauf  von  ihm  ver- 
stoßen wurde,  war  Papiria,  die  Tochter  des  C.  Maso;  da  ihr  Vater  schon  231 

Consul  war  und  213  starb,  kann  sie  kaum  viel  jünger  als  Paullus  selbst  gewesen 

sein,  mindestens  gegen  dreißig  Jahre,  als  sie  den  Scipio  gebar.  Doch  diese 

Altersberechnungen  für  Paullus  und  Papiria  berechtigen  uns  nicht,  die  Über- 
lieferung irgendwie  zu  beanstanden,  sondern  sie  lehren  nur,  daß  die  rein 

menschlichen  Beziehungen  geschichtlicher  Persönlichkeiten  festen  Eegeln  der 

Gesellschaftsordnung  niemals  unterworfen  sind.  Denn  wenn  Paullus  wirklich, 

wie  Plutarch  (Pauli.  5,  1)  sagt,  '^qovov  avvoixr^aag  noXvv  a(p^xs  tov  ydfjiov, 
so  müßte  er  mit  Papiria  lange  in  kinderloser  Ehe  gelebt  haben;  man  konnte 

aber  auch  denken,  daß  er  sie  erst  nach  seiner  spanischen  Statthalterschaft  ge- 
heiratet hat,  —  sei  es,  daß  er  überhaupt  erst  damals  als  reifer  Mann  sich  zur 

Ehe  entschloß,  sei  es,  daß  er  vorher   eine  andere  Frau  gehabt  hatte.     Diese 
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Prägen  sind  ebensowenig  zu  beantworten,  wie  die  von  Plutarch  aufgeworfene 

und  als  nicht  lösbar  erkannte,  weshalb  sich  PauUus  wieder  von  Papiria  ge- 
schieden hat.  Nur  darf  man  bei  allen  derartigen  Problemen  den  einen  Punkt 

nicht  außer  acht  lassen,  daß  die  Männer  der  römischen  Aristokratie  auch  in 

jenen  Zeiten  keine  idealen  Heldengestalten  waren,  sondern  sehr  nüchterne, 
den  materiellen  Nutzen  und  Schaden  stets  kühl  berechnende  Hausväter.  Die 

Tochter  des  C.  Papirius  Maso  hat  zwar  dem  PauUus  die  erwünschte  männliche 

Nachkommenschaft  geschenkt,  aber  Jedenfalls  nur  eine  sehr  bescheidene  Mit- 

gift zugebracht;  sie  lebte  nach  der  Scheidung  geradezu  in  ärmlichen  Ver- 
hältnissen. 

Unter  dem  Gesichtspunkt  des  praktischen  Vorteils  muß  auch  die  Ver- 
bindung der  Aemilii  Paulli  und  der  Cornelii  Scipiones  gewürdigt  werden 

(o.  S.  102  ff.).  Aus  der  Ehe  des  Scipio  Africanus  und  der  Schwester  des  L. 

Paullus  ging  der  kränkliche  und  verhältnismäßig  früh  verstorbene  P.  Scipio 

hervor,  von  dem  man  nicht  viel  mehr  wußte,  als  daß  er  für  die  Erhaltung  des 

berühmten  Namens  sorgte,  indem  er  seinen  jungen  Vetter,  den  zweiten  Sohn 

des  Paullus,  den  späteren  Zerstörer  Karthagos,  an  Kindes  Statt  annahm  (vgl. 

PW  IV  1437^.  Diese  Kindesannahme  erfolgte  etwa  um  178,  denn  der  Vater 
gab  den  Sohn  erst  weg,  als  seine  unbekannte  zweite  Frau  durch  die  Geburt 

von  Söhnen  ihm  die  sichere  Aussicht  auf  Fortpflanzung  des  eigenen  Geschlechts 

geschenkt  hatte.  /Da  nun  der  Bruderssohn  der  Aemilia  Tertia  zu  ihrem 

Adoptivenkel  und  ihrem  künftigen  Universalerben  wurde,  so  war  der  Eückfall 

ihrer  Mitgift  an  ein  Glied  ihrer  eigenen  Familie  zu  erwarten.  Vermutlich 

entsprach  es  gar  nicht  so  sehr  dem  Wunsche  der  Geschwister'  Paullus  und 
Aemilia,  daß  der  junge  Scipio  Aemilianus,  als  nach  dem  Tode  seines  Adoptiv- 

vaters auch  die  Adoptivgroßmutter,  die  zugleich  seine  Tante  gewesen,  gestorben 
war,  ihren  Nachlaß  zunächst  seiner  armen  verstoßenen  Mutter  zuwandte;  sein 

griechischer  Verehrer  kannte  sicherlich  die  Stimmung  der  Aemilischen  Ver- 
wandtschaft, wenn  er  den  Bericht  darüber  mit  dem  Urteil  schließt  (Polyb. 

XXXII  12,  9):  tovTo  Ss  naviayri  nsv  av  sixoTcog  cpaivoiTO  xccXov,  iv  8k 

'^Pfüfirj  xai  ■d^ccv^aaxov  anXwg  yccq  ovSsig  ovSevl  SiSwai  tc3v  Idiojv  vnaQxovz(ov 
8X0ÖV  ovSev. 

Über  die  Aemiher  aus  verschiedenen  Häusern,  die  während  des  Hanni- 

balischen  Krieges  lebten  und  wirkten,  ist  noch  keine  volle  Klarheit  und  Ein- 

stimmigkeit erzielt,  so  daß  sie  näher  betrachtet  werden  müssen  i).  - 
Für  die  drei  Jahre  221  bis  219  vor  dem  Ausbruch  des  Krieges  fehlen  die 

Capitoliniscben  Fasten  und  die  Livianischen  Annalen.     In  diesen  kurzen  Zeit- 

1)  Ein  am  Trasimenus  gefallener  Mamercus  bei  Sil.  Ital.  V  333  flf.  ist  erfunden  und  hat 
nichts  mit  den  Aemiliem  zu  tun. 
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räum  gehören  von  Oberbeamten  aus  dem  Aemilischen  Geschlecht  L.  Papus, 

Censor  220  mit  C.  Flaminius  (Liv.  XXIII  21,  6.  22,  3.  23,  3.  5.  XXIV  11,  7. 

Plin.  n.  h.  XXXV  197  vgl.  PW  VI  2498),  und  L.  Paullus,  Consul  219,  mit 

M.  Livius  Salinator  (o.  S.  165).  Aber  von  M.  Lepidus,  dem  Consul  von  232, 

berichtet  Liv.  XXIII  30,  15  beim  Jahre  216:  M.  Aemilio  Lepido,  qui  bis 

consul  augurque  fuerat,  filii  tres  Lucius,  Marcus,  Quintus  ludos  funehres   

dederunf^),  und  das  zweite  Consulat  dieses  Lepidus  wird  von  Klebs  (PW  I 
552  Nr.  66)  und  von  Groebe  (DG  I  399)  als  ein  Suffectconsulat  jenes  Trien- 
niums  angesetzt,  von  Groebe  allerdings  mit  der  Bemerkung,  es  scheine  bei  Livius 
ein  Irrtum  vorzuliegen.  In  der  Tat  ist  nicht  recht  abzusehen,  daß  einer  der 

patricischen  Consuln  dieser  drei  Jahre  eines  Ersatzmannes  bedurfte,  da  sie  alle 

ihr  Amtsjahr  überlebt  haben;  der  von  221  P.  Scipio  Asina  war  217  Interrex  (Liv. 

XXII  34,  1  vgl.  PW  IV  1487  Nr.  342),  der  von  220  L.  Veturius  Philo  in  dem- 

selben Jahre  Dictator  (Fasti  Cap.  CIL  12  p.  23.  Liv.  XXII  33,  11  o.  S.  124f.) 
und  der  von  219  L.  Aemilius  Paullus  216  Consul  IL  Es  bleibt  nur  die  Möglich- 

keit, daß  Lepidus  selbst  durch  einen  von  ihnen  ersetzt  worden  sei,  weil  er  zu  Un- 

recht gewählt  wurde  und  abdanken  mußte.  Doch  auch  gegen  diese  Annahme  er- 

hebt sich  eine  Schwierigkeit.  Beim  Jahre  220  gibt  der  Chronograph  (CIL  I  ̂ 
p.  140)  abweichend  von  den  anderen  Fasten  ein  Consulpaar  Laevinus  und 

Scaevola,  das  nicht  anderswoher  aus  den  Consularfasten  übertragen  sein  kann 

—  denn  176  und  175  folgen  dieselben  Namen  aufeinander  in  zwei  verschiedenen 
Kollegien  und  stehen  nicht  in  einem  zusammen  — ,  sondern  höchstens  aus  den 
Praetorenfasten  von  215  (Liv.  XXIII  24,  4);  aber  Laevinus,  der  eine  dieser 

Praetoren  von  215  und  spätere  Consul  von  210,  heißt  bei  Livius  an  zwei  Stellen 

(XXIX  11,  3.  XXX  23,  5)  M.  Valerius  Laevinus,  qui  bis  consul  fuerat,  und 

diese  Angabe  hängt  doch  mit  der  des  Chronographen  ohne  Zweifel  zusammen. 

Zwar  wird  das  angebliche  Consulat  des  Laevinus  von  220  als  eine  Fälschung 

zu  verwerfen  sein  (vgl.  schon  meine  Dissertation  von  1891  De  gente  Valeria 

63—65),  aber  in  den  wenigen  Jahren  221  —  219  bleibt  neben  einem  Valerischen 
Suffectconsulat  für  die  Einsetzung  eines  Aemilischen  erst  recht  kein  Kaum; 

daher  ist  bei  der  Notiz  des  Livius  über  M.  Lepidus,  qui  bis  consul  augurque 
fuerat,  in  der  Tat  mit  der  Möglichkeit  eines  Versehens  zu  rechnen. 

Nach  dieser  Notiz  hinterließ  Lepidus  bei  seinem  Tode  216  drei  Söhne, 

aber  nur  einer  davon,  der  das  väterliche  Praenomem  Marcus  trug,  ist  weiterhin 

nachweisbar.     Während  des  Kannibalischen  Krieges  begegnen  außer  dem  wohl- 

1)  Die  Gladiatorenspiele,  die  die  Söhne  des  Lepidus  zu  Ehren  des  Verstorbenen  gaben, 
sind  die  zweiten  ihrer  Art,  von  denen  die  Überlieferung  meldet  (vgl.  Friedländer  bei  Mar- 
quardt  Staatsverw.2  lET  554,  5);  die  ersten  waren  im  Jahr  264  von  den  Söhnen  des  lunius 
Brutus  Pera  bei  dessen  Trauerfeier  gegeben  worden  (vgl.  PW  X  1026  Nr.  59) ;  es  ist  gewiß 
kein  Zufall,  daß  gerade  die  beiden  Geschlechter  der  lunii  Bruti  und  der  Aemilii  Lepidi,  die 
auch  sonst  einander  nahestehen,  den  Anfang  damit  machten. 
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bekannten  L.  Aemilius  Paullus  (o.  S.  165)  und  zwei  Aemilii  Papi,  Lucius  und 

Marcus  (Klebs  PW  I  576  Nr.  109  und  111),  folgende  Mitglieder  des  Geschlechtes: 

218    M.  Aemilius  Praetor  in  Sicilien  Liv.  XXI  49,  6.  51,  6, 

217    M.  Aemilius  Praetor  urbanus  Liv.  XXII  9,  11.  33,  8.    XXVII  33,  8, 

M.  Aemilius  Lepidus  Bewerber  um  das  Consulat  für  216  Liv.   XXII 
35,  1, 

215    M.  Aemilius  Regillus  Bewerber  um  das  Consulat  für  214  Liv.  XXIV 

7,  12.    8,  10    und  Flamen    (nicht  Quirinalis,    sondern)    Martialis 

(s.  beim  J.  205), 

213    M.  Aemilius  Lepidus    Praetor  in  Luceria    Liv.  XXIV  43,  6.    44,   2. 
XXV  3,  4, 

211    in  locum  M.'  Aemili  Numidae  decemviri  sacrorum  (demortui  suffectus) 
M.  Aemilius  Lepidus  Liv.  XXVI  23,  7, 

205    M.  Aemilius  Regillus  Flamen  Martialis  gestorben  Liv.  XXIX  11,  14. 
38,  6. 

Die  richtige  Verteilung  dieser  Nachrichten  hat  im  wesentlichen  schon 

Klebs  (PW  I  552  Nr.  67.  582  Nr.  128)  gegeben,  aber  Groebe  (DG  I  399 

vgl.  2)  teilweise  leider  fallen  lassen  i) :  Der  erste  Praetor  M.  Aemilius  von  218 
ist  der  Consulatskandidat  für  216  Lepidus,  und  der  zweite  von  217  der  Con- 
sulatskandidat  für  215  Regillus.  Der  sichere  Beweis  liegt  darin,  daß  neben 

Jedem  von  beiden  dieselben  Genossen  in  dem  einen  Amte  und  in  der  Bewerbung 

um  das  andere  Amt  stehen,  neben  Lepidus  nach  Liv.  XXII  35,  If.  als  Kandi- 
daten für  das  Consulat  des  Jahres  216  von  den  Praietoren  des  Jahres  218  der 

Patricier  L.  Manlius  Vulso  (als  Praetor  ohne  Cognomen  Polyb.  III  40,  11. 

Liv.  XXI  17,  7.  25,  8 ff.  39,  3.  XXII  33,  7.  XXIII  21,  7)  und  der  Plebeier 

C.  Atihus  Serranus  (Liv.  XXI  62,  10;  ohne  Cognomen  26,  2.  39,  3.  63,  15  vgl. 

'Klebs  PW  II  2097 f.  Nr.  62),  neben  Eegillus  als  Kandidat  für  das  Consulat 
des  Jahres  215  nach  Liv.  XXIV  7,  12.  8,  11  ff.  sein  plebeischer  Amtsgenosse 

in  der  Praetur  von  217  T.  Otacilius  (Liv.  XXII  10,  10.  31,  5  vgl.  37,  13. 

56,  6.  XXIII  21,  2  0.  S.  73  ff.).  Allgemein  angenommen  wird  die  Identität 

des  Praetors  M.  Aemilius  von  218  mit  dem  Praetor  M.  Aemilius  Lepidus  von 
213;  in  dem  Bericht  über  die  Praetorenwahlen  für  213  ist  bei  Liv.  XXIV  43,  6 

vor  dessen  Namen  wahrscheinlich  nicht  nur  ein  anderer  Name,  sondern  auch 

ein  Herum  ausgefallen.  Es  ist  also  im  llannibalischen  Kriege  nur  ein  einziger 

M,  Lepidus,  der  Sohn  des  Consuls  von  232,  hervorgetreten;  er  war  Praetor 
noch  bei  Lebzeiten  seines  Vaters  218,  bewarb  sich  dann  um  das  Consulat  für 

216,  trat  aber  zugunsten  seines  Geschlechtsgenossen  L.  Aemilius  Paullus 

zurück;  in  den  nächsten  Jahren  wiederholte  er  seine  Bewerbung  nicht,  weil  sie 

1)  Von  E.  Maxis  Die  Praetoren  Koms  367—167  (Diss.  Breslau  1911)  20.  21.  24  f.  sind 
diese  Fragen  gar  nicht  gefördert  worden. 
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aussichtslos  war,  und  zwar  wohl  für  215  wegen  der  Wahlleitung  durch  einen 

Fabier  als  Dictator  und  für  214  wegen  der  Kandidatur  eines  Geschlechts- 

genossen, des  M.  Eegillus;  zur  Entschädigung  wurde  er  für  213  zum  zweiten 
Mala  Praetor  und  211  Decemvir  Sacrorum.  Weitere  Nachrichten  über  ihn 

fehlen;  aber  ganz  richtig  hat  Bardt  (Priester  30)  erkannt,  daß  Lepidus  nicht 
nur  selbst  im  DeeemviralkoUegium  211  an  die  Stelle  eines  Gentilen  M/  Aemilius 

Numida  (s.  o.  S.  160f.  169)  getreten,  sondern  auch  seinerseits  durch  einen  andern 

abgelöst  worden  ist,  durch  den  im  Jahre  172  gestorbenen  L.  Aemilius  Papus, 

den  Praetor  von  205  (Klebs  PW  I  576  Nr.  109) ;  der  Tod  des  Lepidus  und 
die  Aufnahme,  des  Papus  sind  zusammen  in  einem  Jahresberichte  des  Livius 

ausgefallen,  etwa  207  oder  206,  wo  keinerlei  Personalveränderungen  in  den 
Priesterkollegien  verzeichnet  werden. 

Der  Hannibalische  Krieg  hat  nicht  bloß  auf  den  Schlachtfeldern  zahl- 

reiche Angehörige  der  römischen  Aristokratie  im  besten  Mannesalter  hinweg- 
gerafft; deswegen  ist  von  dieser  ganzen  Generation  der  Aemilier  keiner  über  die 

Praetur  hinaus  zum  Consulat  gelangt.  Erst  der  nächsten  Generation  öffneten 

sich  wieder  günstigere  Aussichten,  den  Söhnen  des  Paullus,  Lepidus  und  Eegil- 
lus  aus  den  ersten  Jahren  des  Hannibaliscben  Krieges,  die  ihrerseits  in  den 
Jahren  191  und  190  mit-  und  nacheinander  Praetoren  wurden.  Doch  ist  auch 

von  ihnen  der  eine,  L.  Eegillus,  der  Sohn  des  M.  Eegillus,  Praetor  190  (Klebs 

bei  PW  I  582  und  Suppl.  I  18  Nr.  127),  nicht  zum  Consulat  aufgestiegen  i) ; 
die  beiden  anderen  haben  es  verhältnismäßig  spät  erhalten,  aber  dann  ihr  An- 

sehen fest  begründet. 

Der  berühmteste  der  Aemilii  Lepidi  ist  M.  Lepidus,  der  länger  als  ein 

a  aderer  die  beiden  hoben  Würden  des  Pontifex  Maximus  und  des  Princeps 

Senatus  vereinte  und  eine  wahrhaft  fürstliche  Stellung  einnahm.  Er  war  mit 
seinem  Geschlechtsgenossen  L.  Aemilius  Paullus  zusammen  curulischer  Aedil 
193  imd  Praetor  191  und  rechnete  noch  vor  ihm  auf  das  Consulat  für  189 

(s.  S.  201  f.),  war  also  ungefähr  gleichaltrig  mit  ihm  und  eher  noch  etwas  älter, 

gegen  230  geboren.  Von  diesem  Ansatz  seines  Geburtsjahres  darf  weder  nach 

oben  noch  nach  untetn  hin  sehr  weit  abgegangen  werden;  das  wird  sich  bei  der 

1)  Eegillus  war  jedenfalls  im  Jahr  179  schon  tot,  weil  damals  der  von  ihm  im  Jahr  190 
gelobte  Tempel  durch  einen  andern  Aemilier,  M.  Lepidus,  geweiht  wurde  (Liv.  XL  52,  4). 
Wahrscheinlich  hat  er  seinen  Triumph  von  189  (ebd.  XXXVII  58,  3  f.)  nicht  lange  überlebt ; 
seinem  Vorgänger  im  Flottenkommando  gegen  Antiochos,  dem  C.  Livius  Salinator,  ist  näm- 

lich das  Consulat  für  188  als  Belohnung  zuteil  geworden,  und  die  gleiche  Beförderung  wäre 
ihm  selbst  bei  seinen  weit  größeren  Erfolgen  gewiß  nicht  vorenthalten  worden.  Während 
der  Operationen  des  Jahres  190  hatte  er  auf  Samos  seinen  Bruder  M.  Eegillus  durch  den 
Tod  verloren  (ebd.  22,  2) ;  mit  dem  Heimgange  beider  binnen  weniger  Jahre  starb  das  Haus 
der  Aemilü  Eegilli  aus. 
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Prüfung  verschiedener  Nachrichten  über  ihn  und  seine  Familie  immer  wieder 
herausstellem. 

Das  erste  politische  Auftreten  des  Lepidus  fällt  ins  Jahr  200.  Damals 

ging  er  zusammen  mit  den  angesehenen  Consularen  und  Censoriern  C.  Claudius 

Nero  und  P.  Sempronius  Tuditanus  an  den  Hof  des  minderjährigen  Ptolemaeos 

V.  Epiphanes  (Liv.  XXXI  2,  3  f.)  und  von  Ehodos  aus  allein  in  das  Feld- 

lager König  Philipps  vor  Abydos,  wo  er  mit  stolzem  Selbstbewußtsein  und 

jugendlicher  Leidenschaft  Eoms  Sache  vertrat:  6  Se  ßaaiXevg  .  .  .  xacä  tQtlg 

ZQOJtovg  eq)rja€v  avr^j  avyYVoofirjv  s^siv  vnEQriifccvwg  ofiiXovvvi,  ttqcotov  fisv 

Ott  veog  eazl  xal  nQayficcTcov  aneiQoq^  Sbvtsqov  ou  xdlXtaxog  vjkxqisi  xwv 

xad^  atvov  —  xal  yäq  ̂ v  tovto  xar  dXijd^eiav  —  tqCtov  oxi  ̂ Pwfiaiog 
(Polyb.  XVI  34,  6;  daraus  Liv.  XXXI  18,  3).  König  PhiHpp  war  selbst 

"238  geboren  (vgl,  Polyb.  IV  5,  3.  24,  1)  und  hätte  dem  römischen  Gesandten 
seine  Jugend,  seine  Unerfahrenheit  und  seine  Schönheit  nicht  so  vorhalten 
können,  wenn  der  Altersunterschied  zwischen  beiden  nicht  mindestens  ein  halbes 

und  fast  ein  ganzes  Jahrzehnt  betragen  hätte.  Die  bestechende  äußere  Er- 
scheinung, die  Polybios  sicherlich  an  dem  erlauchten  Greise  noch  selbst  bewundert 

hat,  war  natürlich  mit  ein  Grund,  weshalb  Lepidus  in  verhältnismäßig  jungen 

Jahreji  mit  so  wichtigen  diplomatischen  Aufträgen  bei  den  Großmächten  des 

Ostens  betraut  wurde;  aber  er  muß  doch  Senator,  und  zwar  Quaestorier  ge- 
wesen sein,  also  kaum  jünger  als  dreißig  Jahre.  Der  spätere  Triumvir  M. 

Lepidus  hat  als  Münzmeister  diesen  seinen  Ahnherrn  zwiefach  verherrlicht, 

erstens  ak  den  Beschützer  des  alexandrinischen  Königs  in  seiner  Jugend,  und 

zweitens  als  den  höchsten  geistlichen  Würdenträger  in  seinem  höheren  Alter 

(Mms  RMW  633 f.  Nr.  275a.    Babelon  I  128 f.    Grueber  I  449 f.). 

Von  einem  gleichnamigen  Sohne  dieses  M.  Lepidus  spricht  der  aus  Polybios 

geflossene  Bericht  des  Livius  über  die  Schlacht  bei  Magnesia  190  i)  ;  demnach 
hat  dieser  Sohn  als  Kriegstribun  im  römischen  Lager  befehligt  und  durch  seine 

entschlossene  Haltung  wesentlich  zur  Entscheidung  beigetragen.  Er  müßte 

spätestens  im  Jahre  212  geboren  sein,  da  für  den  Kriegstribunen  der  Nachweis 

von  fünf  Dienstjahreai  vorgeschrieben  war  (Polyb.  VI  19,  1),  und  da  die 

Dienstpflicht  mit  dem  vollendeten  siebzehnten  Lebensjahre  begann  (vgl.  Mms 

StR  I  506).  War  also  der  Vater  Lepidus  erst  um  230  geboren,  so  hat  er  un- 
mittelbar nach  Ablegung  des  Knabenkleides  geheiratet  und  diesen  Sohn  gezeugt. 

1)  Liv.  XXXVII  43,  1 :  Praeerat  castris  M.  Aemüius  tribiimis  müitum,  M.  Lepidi  filim, 
qui  poKt  paucos  annos  pontifex  nmximus  f actus  est;  dazu  bemerkt  Weissenbom  richtig,  daß  der 
Hinweis  auf  die  spätere  Würde  des  Vaters  ungewöhnlich  sei,  aber  gerade  ein  Beweis  für 
Polybios  als  Quelle,  weil  dieser  beim  Jahr  187  vorgreifend  sagt  (XXII  3,  2):  Mäoy.ov  Aenibov 

xov  ixExa  xama  ysvrj&evxo?  aQxisQEOig,  xöxe  8s  xrjv  vnaxov  otQxrjv  slXrjqiöxos-  In  Appians  Bericht 
über  die  Schlacht  bei  Magnesia  (Syr.  36)  wird  d  x^^-^^QX^?  o  xoü  x6.Qay.oq  (pv?.a^  nicht  mit 
Namen  genannt. 
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Eine  gewisse  Verlegenheit  mögen  diese  Altersberechnungen  auf  den  ersten 
Blick  bereiten,  aber  sie  wird  gemildert  dadurch,  daß  sich  in  der  Tat  bei  einem 

der  beiden  Lepidi  eine  ungewöhnliche  Frühreife  wahrscheinlich  machen  läßt, 
und  daß  Ähnliches  bei  dem  hohen  Adel  immer  und  überall  vorgekommen  ist. 

Eine  andere  Münze  des  späteren  Triumvirs  M.  Lepidus  (Mms  EMW  Nr.  275  c. 

Babelon  I  127  f.  Grueber  I  447—449)  stellt  einen  römischen  Knaben  zu  Pferde 
mit  den  Spolien  dar;  die  Aufschrift  läßt  sich  mit  Hilfe  der  Angaben  des  Val. 

Max.  III  1,  1  auflösen:  M.  Lepidus  an(norum)  XV  pr(ogressus?)  Jifostem) 

o(ccidit)  c(ivem)  s(ervavit);  nur  bei  der  Abkürzung  pr.  bleiben  Zweifel 
zwischen  pr(ogressus)  und  pr(aetextatus),  so  daß  Mommsen  und  Klebs  (PW 

I  552  Nr.  64)  beide  Möglichkeiten  erwogen  und  sich  in  entgegengesetztem 
Sinne  entschieden  haben.  Ein  fünfzehnjähriger  Knabe  M.  Lepidus  hat  also 

für  die  Erlegung  eines  Feindes  und  die  Eettung  eines  Bürgers  besondere  Aus- 
zeichnungen empfangen,  eine  Statue  auf  dem  Capitol  (Val.  Max.)  und  o£Eenbar 

eine  zweite  in  der  Ahnengalerie  des  Geschlechts.  Im  Hannibalischen  Kriege 

ist  der  Eintritt  von  jungen  Leuten  unter  17  Jahren  ins  Heer  sehr  häufig  vor- 
gekommen und  ist  ihnen  die  volle  Anrechnung  ihrer  Dienstzeit  ausdrücklich 

zugestanden  worden  (Liv.  XXV  5,  6—9  vgl.  XXII  57,  9).  Jenem  jungen 

Lepidus  ist  doch  gewiß  neben  der  außerordentlichen  Ehre  der  vom  Senat  dekre- 
tierten Statue  eine  solche  Vergünstigung  ebenfalls  bewilligt  worden,  so  daß  er 

beispielsweise  zum  Kriegstribunat  bereits  mit  zwanzig  Jahren  gelangen  konnte. 

Babelon  (I  126)  und  Grueber  (I  448  Anm.)  sehen  in  dem  Knaben  den  späteren 

Oberpontifex;  Groebe  (DG  I  2,  15)  hält  diese  Identifikation  für  sehr  unwahr- 
scheinlich, verzichtet  aber  wie  andere  auf  eine  Bestimmung  der  Persönlichkeit. 

In  der  Tat  wird  der  Münzmeister,  der  auf  seinen  verschiedenen  Münzen  ganz 

verschiedene  Darstellungen  gab,  möglichst  viele  von  seinen  berühmten  Ahnen 

zu  verherrlichen  gestrebt  haben,  nicht  nur  seinen  eigenen  Vater  als  den  Wieder- 
hersteller der  Basilica  Aemilia  (Mms  a.  0.  275b.  Babelon  I  129.  Grueber  I 

'450)  und  den  an  Kuhm  und  Ehren  reichen  Oberpontifex,  Wäre  der  junge 
Held  mit  diesem  oder  mit  einem  andern  der  bekannten  zu  Ämtern  und  Würden 

gelangten  Lepidi  identisch,  so  würde  die  Überlieferung  kaum  davon  schweigen; 

was  ein  junger  Scipio  am  Ticinus  und  ein  anderer  bei  Pydna  getan,  war  nicht 

des  gleichen  hohen  Euhmes  wert  und  wurde  dennoch  stets  gepriesen,  weil  der 

eine  später  den  Hannibal  überwand  und  der  andere  später  Karthago  zerstörte; 

von  dem  jungen  Lepidus  aber  scheint  man  keine  späteren  Taten  gekannt  zu 

haben.  Gerade  das  gilt  aber  von  dem  Sohne  des  Pontifex  Maximus,  dem  Kriegs- 

tribunen des  Jahres  190;  er  wird  nach  seinen  damaligen  Taten  nicht  mehr  ge- 
nannt, obwohl  für  die  nächsten  Jahrzehnte  die  Livianischen  Annalen  voll- 

ständig vorliegen,  ist  also  gewiß  jung  gestorben.  Die  Gleichsetzung  des  tapfern 

Knaben  und  des  tapfern  Tribunen  ist  durchaus  annehmbar;  infolgedessen  kann 
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die  Geburt  des  letzteren  bis  gegen  210  herabgedrückt  werden,  und  das  verträgt 
sich  schon  wieder  besser  mit  dem  Ansatz  der  Geburt  des  Vaters  gegen  230. 

Etwas  wieitere  Wege  muß  die  Untersuchimg  einschlagen,  um  demselben 

Vater  ein  zweites  Kind  zuzuweisen,  das  diesem  Sohne  im  Alter  zunächst  stand, 

eine  Tochter,  die  dem  Dienst  der  Vesta  geweiht  war. 
Der  Dienst  der  Vesta  bestand  vor  allem  in  der  beständigen  Unterhaltung 

des  heiligen  Feuers;  dessen  Erlöschen  galt  als  ein  unheilkiindendes  Vorzeichen 

für  den  Untergang  Roms  (Dionys.  II  67,  5),  und  die  VestaUn,  durch  deren 
Schuld  das  eintrat,  wurde  schwer  bestraft:  Ignis  Vestae  si  quando  interstinctus 

esset,  virgtnes  verheribus  adficiebantur  a  pontifice  (seil,  maximo),  sagt  im  all- 
gemeinen Fest.  ep.  106;  das  bestätigen  Dionys.  (a.  0.  3)  und  Plutarch  (Numa 

10,  6),  indem  sie  der  Verletzung  der  Keuschheit  der  Vestalinnen  und  der 

darauf  gesetzten  Todesstrafe  andere  Vergehen  und  die  darauf  gesetzte  Züchti- 
gung gegenüberstellen  und  offenbar  unter  den  anderen  Vergehen  besonders  jene 

Vernachlässigung  des  Dienstes  verstehen.  Doch  die  einzigen  bekannten  Fälle 
sind  die  der  Jahre  206  und  178  und  ein  dritter,  scheinbar  undatierbarer.  Beim 

Jahre  206  berichtet  Livius  XXVIII  11,  6  f.:  Plus  omnihus  aut  nuntiatis 

peregre  aut  visis  domi  prodigiis  terruit  animos  hominum  ignis  in  aede  Vestae 
exstinctus,  caesaque  flagro  est  Vestalis,  cuius  custodia  eius  noctis  fuerat,  iussu 

P.  Licini  pontuficis.  id  quamquam  nihil  portendentihus  deis  ceterum  neglegentia 
humana  occiderat,  tarnen  et  hostiis  maioribus  procurari  et  supplicationem  ad 

Vestae  haheri  placuit^).  Der  fromme  Livius  steht  diesem  schlimmen  Zeichen 
gegen  seine  sonstige  Gewohnheit  ziemlich  skeptisch  gegenüber;  das  dürfte  der 

Widerhall  von  Meinungsverschiedenheiten  der  Zeitgenossen  siein.  Der  damalige 
Pontifex  Maximus  hatte  ein  strenges  Eegimeait  begonnen;  gleich  im  Anfang 

seiner  Amtsführung,  im  Jahre  211,  mußte  der  Flamen  Dialis  seine  Würde 

niederlegen,  quod  exta  perperam  dederat  (Liv.  XXVI  23,  8;  daraus  Val.  Max. 
I  1,  4),  und  es  war  daher  nicht  zu  verwundern,  daß  der  Oberpontifex  erst  nach 
zwei  Jahren  und  nur  mit  Gewalt  einen  Ersatzmann  für  diesen  Flamen  fand 

(s.  S.  1881).  Wie  er  auch  sonst  seine  Macht  für  die  Plebeier  und  gegen  die 

Patricier  gebrauchte,  so  wird  er  nicht  nur  gegen  den  patricischen  Jupiter- 

priester mit  besonderer  Schärfe  vorgegangen  sein,  sondern  auch  gegen  die  fehl- 

bare Vestalin  um  so  strenger,  wenn  sie  eine  Patricierin  war;  eben  dieses  Ver- 
halten forderte  den  Tadel  heraus,  der  bei  Livius  nachwirkt. 

Der  zweite  Fall  vom  Jahre  178  ist  in  der  Lücke  im  Anfang  von  Buch 

XLI  ausgefallen.  Liv.  ep.  XLI  beginnt  damit:  Ignis  in  aede  Vestae  exstinctus 

est;   ausführlicher  ist  Obsequens  8:     Vestae  penetralis  ignis   exstinctus.   virgo 

1)  Aus  Livius  schöpft  Val.  Max.  I  1,  6.  Auch  sei,  da  in  dem  zweiten  Fall  von  178 
die  Auszüge  aus  Livius  für  den  vollständigen  Text  eintreten  müssen,  hier  angeführt,  daß 
Liv.  ep.  XXVIII  die  Sache  ziemlich  genau  wiedergibt :  Ignis  in  aede  Vestae  neglegentia  virginis, 
qttae  non  custodierat,  exstinctus  est;  caesa  est  flagro. 
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iussu  M.  Aemilii  poiitificis  maximi  flagro  caesa  negavit  uUerius  interiturum 

(so  statt  interitorum  der  Aldina  schon  Scheffer).  suppUcationihus  habitis  in 

Hispania  et  Histria  hella  prospere  administrata.  Es  scheint  nicht,  daß  jemand 

an  dem  Text  des  Ohsequens  Anstoß  genommen  hätte;  aber  der  Sinn,  den 

Scheffer  —  und  nach  ihm  Oudendorp,  der  mir  allein  vorliegt  —  wiedergeben: 
promisit  se  daturum  operam,  ne  unquam  in  posterum  exstinguatur,  ist  doch 
etwas  seltsam,  obgleich  kaum  ein  anderer  zu  finden  ist,  zumal  wenn  man  einen 

Ausdruck  wie  den  Ciceros  (nat.  deor.  III  37)  vergleicht:  Concludatur  illud: 

quod  interire  possit,  id  aeternum  non  esse  natura;  ignem  autem  interiturum  esse, 

nisi  alatur;  non  esse  igitur  natura  ignem  sempiternum.  Tatsächlich  scheint  doch 

seit  178  das  heilige  Feuer  der  Vesta  nicht  mehr  erloschen  zu  sein,  und  da  hegt 

vielleicht  die  Möglichkeit  vor,  daß  Ohsequens  den  Livianischen  Bericht  unge- 
schickt verkürzt  hat,  daß  etwa  negavit  fälschlich  von  ihm  auf  die  Vestalin 

statt  auf  den  Pontifex  Maximus  bezogen  worden  ist;  der  Gedanke  ist  nicht  ganz 

abzuweisen,  daß  der  damals  seit  kurzem  im  Amt  befindliche  Oberpontifex  M. 

Lepidus  zwar  mit  der  Bestrafung  der  schuldigen  Jungfrau  der  öffentlichen 

Meinung  ein  Zugeständnis  machte,  aber  sie  zugleich"  mit  der  Erklärung  be- 
ruhigte, die  Sache  käme  nur  von  Fahrlässigkeit,  habe  keine  tiefere  Bedeutung 

und  werde  künftig  nicht  wieder  vorkommen;  —  daß  sie  nicht  wieder  vorkam, 
dafür  konnte  er  und  konnten  seine  Nachfolger  ja  ohne  viel  Mühe  sorgen. 

Von  diesen  beiden  Fällen  des  Erlöschens  des  heiligen  Feuers  unterscheidet 
sich  der  dritte  in  drei  Punkten:  Er  wird  nicht  unter  einem  bestinunten  Jahre 

berichtet;  —  er  handelt  nicht  von  Schuld  und  Strafe  einer  Vestalin,  sondern 

von  ihrer  Eechtfertigung  und  Eettung  durch  die  Göttin  selbst;  —  er  gibt  den 
bestimmten  Namen  der  Jungfrau,  während  bei  den  Jahren  206  und  178  der 

Mantel  der  Vergessenheit  über  die  Betreffenden  gebreitet  wird.  Val.  Max.  I 

1,  7  berichtet  darüber:  Maximae  vero  virginis  Aemiliae  discipulam  exstincto 

igne  tutam  ah  omni  reprehensione  Yestae  numen  praestitit.  qua  adorante,  cum 

carhasum,  quem  Optimum  hahehat,  foculo  imposuisset,  subito  ignis  emicuit. 

Ausführlicher,  doch  übereinstimmend  erzählt  Dionys.  II  68,  3  —  5:  ̂ eystat  <5j} 

7iOT€  zov  nvQog  ixXmovTog  Sl  bXiyooQi'uv  xivct  zfiq  tote  avzo  (fvXaTvovarjg 
AlfiiXiag  ivEQa  nagd-FVO)  xwv  VEwad  xuxSLXsyfXEVmv  xal  ägii  fiavd^avovGcov  na- 

(faSovffrig  rijv  snifieXsiav  raga^yj  noXl'^  yeviad-ai  xavä  rijv  noXiv  oXtjv;  da 
habe  naQovvcov  zcov  Isgscov  xal  zmv  aXlcov  nagd^evoav  Aemilia  mit  inbrünstigem 

Gebet  die  Göttin  beschworen :  "^EazCa  z^g  'PM/jiaiMV  noXecog  (pvXa^,  et  fXEv 
oaCiog  xal  dtxaicog  inLzezäXexd  aot  zd  IsQa  ̂ Qovov  oXiyov  Seovtcc  ZQtccxovzaszovg 

xal  ifjvxTiV  Exovaa  xa&agdv  xal  acofjia  dyvov^  int(pdvrj&L  fxot  xal  ßoij^r^ffov  xal 

fiij  nSQUöjfjg  zijv  Gsavifjg  lsQ€tav  zov  oXxvkxzov  (xoqov  dnoO^avovaav'  el  3^ 

dvoaiov  zi  TiSTiQaxttti  fiot,  zalg  ifiatg  zificoQf'atg  zd  zrjg  noXecog  äyog  d(payviffov; 
darauf  habe  sich  das  Wunder  ereignet.  Daß  die  Erzählung  eine  Legende  ist, 

hebt  Dionys  mit  Xsyszat  —  (paci  —  Xeyovm  dreimal  hervor;  diesem  Charakter 
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entspricht  der  übertreibende  Zug,  daß  der  Schuldigen  nicht  die  körperliche 

Züchtigung,  sondern  der  jammervollste  Tod  (vgl.  67,  3)  als  Strafe  droht,  und 

entsprechen  die  Einzelheiten,  die  gerade  als  die  Verschiedenheiten  von  den  beiden 

historischen  Beispielen  erwähnt  wurden.  Dionys  stellt  mit  dieser  Legende  eine 
noch  wunderbarere  von  der  Eettung  einer  andern  unschuldig  angeklagten 

Vestalin,  der  Tuccia,  zusammen  (II  69,  1— 3)  ;  sie  ist  aus  Val.  Max.  VIII 
1  abs.  5,  Plin.  n.  h.  XXVIII  12  und  christlichen  Autoren  bekannt  (vgl.  meine 

Quellenkritik  des  Plinius  177 f.),  während  Liv.  ep.  XX  beim  Jahre  230  kurz 

meldet:  Tuccia  virgo  Vestalis  incesti  damnata  est.  Bei  der  Erzählung  von 
Aemilia  ist  nun  aber  ein  Umstand  besonders  bemerkenswert,  nämhch  daß  die 

eigentliche  Schuld  die  Novize  trifft,  aber  die  Gnade  der  Göttin  der  doch  nur 

mittelbar  verantwortlichen  Obervestalin  zuteil  wird^),  und  daß  jene  ebenso 
wie  die  im  Jahre  206  und  178  bestraften  Jungfrauen  ungenannt  bleibt,  diese 

aber  genannt  wird.  Verzeichnisse  der  Vestapriesterinnen  gab  es  für  die  ge- 
schichtliche Zeit  ebenso  wie  solche  der  übrigen  Staatspriester,  und  es  war  nur 

eine  rücksichtsvolle  Schonung,  wenn  die  Annalen  die  Namen  der  am  Erlöschen 

des  heiligen  Feuers  scliuldigen  Jungfrauen  versphwiegen,  während  sie  die  der 

wegen  Unkeuschheit  verurteilten  erbarmungslos  der  Nachwelt  preisgaben.  Die 

in  den  Jahren  206  und  178  tatsächlich  wegen  jenes  Vergehens  bestraften 
Vestaiinnen  waren  dem  Namen  nach  wohl  bekannt,  aber  keine  von  ihnen  war 

eine  Aemilia;  dagegen  ist  es  sehr  wohl  möglich,  daß  in  einem  von  beiden 

Jahren  die  Obervestalin  eine  Aemilia  war,  die  für  das  Vergehen  mit  verantwort- 
lich gemacht  wurde,  so  daß  also  die  scheinbar  zeitlose  Legende  ihren  festen 

Platz  erhielte,  nicht  als  dritter  Fall  neben  den  beiden  andern  stände,  sondern  als 

Variante  neben  einem  von  ihnen,  wie  die  Erzählung  von  Tuccias  Unschuld 

und  Kettung  neben  der  von  ihrer  Schuld  und  Strafe.  Valerius  Maximus  stellt 

als  Gegenstücke  zusammen  die  aus  Livius  entnommene  Erzählung  aus  dem 

Jahre  206,  und  diese  Erzählung  von  Aemilia  (I  1,  6  und  7);  schon  deshalb 

liegt  der  Gedanke  nahe,  daß  es  etwa  die  legendarische  Version  des  Falles  von 
178  sein  könnte. 

Die   so   sichtlich   begnadete  Jungfrau  ist   eine   AemiHa   und   gehörte   zu 

den  Zierden  der  Ahnengalerie  der  Aemilii  Lepidi.     Der  Triumvir  M.  Lepidus 

1)  Zu  der  Unterscheidung  zwischen  dem  Dienst  der  Novizen  und  der  älteren  Vesta- 
iinnen sei  beiläufig  bemerkt,  daß  Wissowa  Kel.  508,  5  zustimmend  auf  die  Darlegung  von 

Jordan  (Tempel  der  Vesta  60  f.)  verweist,  nach  denen  die  überlieferte  Einteilung  der  Dienst- 
zeit in  drei  zehnjährige  Abschnitte  des  Lernens,  Ausübens  und  Lehrens  eine  Erfindung  sei. 

Aber  wenn  Inschriften  von  Virgines  Vestales  Maximae  rühmen :  cuius  sanctissimam  et  rdigiosam 
curam  sacrör(um),  quam,  per  omnes  gradus  sacerdütii  laudabili  administratione  operatur, 
nuinen  sanctissimae  Vestäe  matris  comprobamt  (CIL  VI  32414  =  Dessau  4930)  oder  quae  rite 
et  pervigüi  administratione  omnes  gradus  laude  cumvlata  sacra  sim.  venerata  invit  (CIL  VI 
2135  =  Dessau  4934),  so  zeigen  sie,  daß  jener  Tradition  doch  etwas  Wahres  zugrunde  liegt, 
daß  es  gewisse  Abstufungen  des  heiligen  Dienstes  gab. 
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ließ  ein  Goldstück  mit  dem  Bilde  einer  stehenden  Vestalin  schlagen  (vgl. 

Bahelon  I  132  f.  Grueber  II  580),  nachdem  er  schon  lange  vorher  als 
Münzmeister  auf  die  Vorderseite  des  Denars,  dessen  Eückseite  die  von  seinem 

Vater  neugebaute  Basilica  Aemilia  zeigt  (o.  S.  172),  den  Kopf  einer  Vestalin 

gesetzt  hatte.  Das  ist  gewiß  nicht,  wie  Babelon  meinte,  die  Aemilia,  die  eine 
späte  gelehrte  Konjektur  bei  Plut.  Kom.  2,  6  an  Stelle  der  Ilia  als  Tochter 
des  Aeneas  und  der  Lavinia  und  Mutter  des  Romulus  einführte,  sondern  die 

von  Valerius  Maximus  und  Dionys  verherrlichte  Obervestalin,  was  auch  Grueber 

schon  erkannt  hat.  Und  in  der  berühmten  Königin  der  römischen  Elegien 

tritt  in  der  Unterwelt  die  Gattin  des  Consuls  von  34  Paullus  Aemilius  Lepidus, 

dessen  Vater  der  Bruder  des  Triumvirs  war  (PIE  I  32  f.  A  250.  469  f. 

C  1206),  vor  die  Muster  römischer  Frauentugend  als  ihre  berufenen  Richte- 
rinnen, und  wendet  sich  an  die  eine,  ohne  ihren  Namen  zu  nennen,  weil  sie 

den  Ahnensaal  des  Hauses  schmückte   (Prop.  IV  11,  53 f.): 

vel  cuius,  sacros  cum  Vesta  reposceret  ignes, 

exhihuit  vivos  carhasus  alba  focos. 

Doch  noch  weitere  Gründe  sprechen  dafür,  daß  es  sich  tatsächlich  um 

eine  legendarische  Version  des  geschichtlichen  Vorganges  von  178  handelt. 

Im  Jahre  216  sind  unter  dem  Oberpontifikat  eines  Patriciers  zwei  plebeische 

Vestalinnen  wegen  Bruch  des  Keuschheitsgelübdes  verurteilt  worden  (Liv. 

XXII  57,  2) ;  an  ihre  Stelle  traten  jedenfalls  zwei  andere  aus  der  Plebs.  Die 

Jungfrau,  die  206  wegen  des  Erlöschens  des  heiligen  Feuers  bestraft  wurde,  ist 

wahrscheinlich  eine  der  drei  Patricierinnen  gewesen,  ist  gewiß  von  dem  Priester- 
amte entfernt  und  durch  eine  Standesgenossin  ersetzt  worden.  Im  Jahre  178 

wäre  diese  fast  dreißig  Jahre  im  Dienst  gewesen,  und  das  sagt  ja  gerade  Aemilia 

von  sich  in  dem  bei  Dionys  angeführten  Gebet  (o.  S.  174).  Sucht  man  unter 

den  um  206  bekannten  Zweigen  des  Aemilischen  Geschlechts,  welcher  etwa 

eine  Tochter  für  den  Dienst  der  Vesta  hergeben  konnte,  so  ist  die  Auswahl 

nicht  groß  angesichts  der  Aufnahmebedingungen  (Gell.  I  12,  IS.) :  Minorem 

quam  annos  sex,  maiorem  quam  annos  decem  natam  negaverunt  capi  fas  esse; 

item  quae  non  sit  patrima  et  matrima;   eam,  cuius  soror  ad  id  sacerdotium 

lecta  est,  excusationem  mereri  aiunt;  item  cuius  pater  ßamen  aut  augur  aut 

quindecimvirum  sacris  faciundis  aut  septemvirum  epulonum  aut  Salius  est^). 
L.  Paullus  war  216  bei  Cannae  gefallen  und  M.  Papus  der  Curio  Maximus 

210  gestorben  (s.  o.  S.  69. 169),  so  daß  eine  etwa  vorhandene  Tochter  im  Jahre  206 

nicht  mehr  patrima  et  matrima  war;  L.  Papus  konnte  als  Decemvir  Sacrorum 

und  M.  Regillus  als  Flamen  Martialis  (o.  S.  169)  sich  für  etwaige  Töchter  die 

1)  Eine  Ausnahme  von  der  Kegel  wäre  die  Vestalin  Claudia,  deren  Vater  Ap.  Claudius 
Pulcher  Consul  143  Salier  war  (PW  ni  2848  Nr.  295  und  2886  Nr.  384  u.  5.  Kap.),  wenn  nicht 
auch  hier  vielleicht  die  Tochter  früher  als  der  Vater  das  Priestertum  erhielt. 
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Ehre  verbitten ;  selbst  von  den  Lepidi  scheiden  die  meisten  bekannten  aus,  weil 
sie  entweder  206  nicht  mehr  am  Leben  waren  oder  noch  zu  jung,  um  schon  eine 

Tochter  zwischen  sechs  und  zehn  Jahren  zu  besitzen.  So  bleibt  kaum  jemand 

übrig  als  M.  Lepidus,  der  spätere  Pontifex  Maximus.  Er  ist  in  das  Pontifical- 
kollegium  erst  199  aufgenommen  worden  (Liv.  XXXII  7,  15)  und  konnte 

vorher  die  Überlassung  einer  Tochter  an  die  Vesta  nicht  wegen  seines  eigenen 

Priesteramtes  verweigern;  er  hat  schon  sehr  früh,  gegen  210,  einen  Sohn  ge- 
zeugt (o.  S.  172)  und  konnte  wohl  schon  vor  dem  Sohne  eine  Tochter  gehabt 

haben.  Es  ist  ganz  verständlich,  daß  der  Oberpontifex  Crassus  Dives  gerade 

diesen  stolzen  und  hoch  strebenden  Vertreter  des  Adels  empfindlich  getroffen 

hätte,  wenn  er  ihm  etwa  seine  Erstgeborene  für  den  Vestadienst  genommen 

hätte,  sowie  sie  das  dafür  erforderliche  Minimalalter  erlangt  hatte;  wer  weiß, 

welche  ehrgeizigen  Heiratspläne  dadurch  zerstört  wurden!  Dann  aber  ist  die 

ganze  Überlieferung  aus  dem  Jahre  178  sehr  verständlich.  Der  damals  erst 

ins  Amt  getretene  Pontifex  Maximus  Lepidus  folgte  dem  Beispiel  des  Crassus, 

indem  er  Fahrlässigkeit  im  Dienst  der  Vesta  streng  bestrafte.  Doch  als  seine 

eigene  Tochter  in  den  Handel  hineingezogen  wurde,  sorgte  er  dafür,  daß  nicht 
nur  kein  Makel  auf  seine  Familie  fiel,  sondern  sogar  der  Euhm,  sichtlich  von 

der  Gottheit  geliebt  und  beschützt  zu  werden.  Seitdem  ist  von  dem  Erlöschen 

des  heiligen  Feuers  keine  Eede  mehr  gewesen,  denn  Gläubige  und  Ungläubige 

hatten  an  dem  letzten  Fall  genug.  Das  ist  freilich  alles  nicht  streng  zu  beweisen; 
aber  von  den  verschiedensten  Seiten  her  sind  wir  doch  stets  zu  demselben 

Punkt  geführt  worden  und  dürfen  daher  schließen :  Die  Obervestalin  Aemilia, 

die  schon  durch  ihre  dreißigjährige  Priesterwürde  wie  ein  weibliches  Seiten- 
stück zu  dem  Oberpontifex  M.  Aemilius  Lepidus  anmutet,  ist  wahrscheinlich 

dessen  älteste  Tochter  gewesen,  und  die  Legende  knüpft  an  den  unter  seinem 

Oberpontifikat  im  Jahre  178  eingetretenen  Vorgang  an.  Das  Interesse  der 

Familie,  dieses  Muster  einer  reinen,  tugendhaften  Priesterin  herauszustreichen, 

war  um  so  größer,  weil  eine  andere  Vestalin  Aemilia  im  Jahre  114  des  schwer- 
sten Vergehens,  der  Keuschheitsverletzung,  schuldig  befunden  wurde  und  ein 

schimpfliches  Ende  nahm  (Klebs  PW  I  590  1  Nr.  153;  u.  5.  Kap.). 

Nach  den  bisherigen  Ausführungen  ist  M.  Lepidus  gegen  230  geboren  und 

hat  sehr  früh  geheiratet,  so  daß  er  schon  als  etwa  Zwanzigjähriger  Vater  einer 

Tochter  und  eines  Sohnes  war.  Sein  Tod  wird  beim  Jahre  152  gemeldet  (Liv. 

ep.  XLVIII) :  M.  Aemilius  Lepidus,  qui  princeps  senatus  sextis  iam  censorihus 

lectus  (erat),  antequam  exspiraret,  praecepit  ßliis,  lecto  se  strato  [sine]  linteis 

sine  purpura  efferrent,  in  reliquum  funus  ne  plus  quam  aeris  decies  consumerent: 

imnginum  specie,  non  sumptihus  nohilitari  magnorum  virorum  funera  solere. 

Demnach  hat  Lepidus  ein  Alter  von  ungefähr  78  Jahren  erreicht  und  mehrere 
Söhne  hinterlassen ;  aber  unseres  Wissens  ist  bei  seinen  Lebzeiten  keiner  zu  höheren 

Ämtern  gelangt.    Der  einzige,  der  noch  vorher  in  den  Consularfasten  verzeich- 
Münzer,  Rom.  Adel.  12 
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net  ist  (CIL  12  p.  25),  ist  M.  Lepidus,  Sohn  eines  Manius  i)  und  Enkel 
eines  Manius,  im  Jahre  158;  da  unter  den  drei  Brüdern,  die  im  Jahre  2 IG 

ihrem  Vater  M.  Lepidus  Consul  von  232  die  Leichenfeier  rüsteten  (o.  S.  168), 
kein  Manius  zu  finden  ist,  muß  der  Groi3vater  des  Consuls  von  158,  der  etwa 

ihrer  Generation  angehört  haben  wird,  ein  Vetter  von  ihnen  gewesen  sein.  Der 

gemeinsame  Stammvater  war  also  M,  Lepidus,  Consul  von  285  (o.  S.  159),  und 
hatte  zwei  Söhne;  von  dem  einen,  Marcus,  stammte  die  Linie  ab,  die  in  dem 

Oberpontifex  ihren  glänzendsten  Vertreter  hatte;  von  dem  andern  stammten 
Manius  der  Vater,  Manius  der  Sohn  und  Marcus  der  Enkel,  der  Consul  von 

158.  Eine  ganze  Anzahl  von  Lepidi  sind  verschollen,  sowohl  Lucius  und 

Quintus  aus  der  älteren  Linie,  die  nur  gelegentlich  der  Leichenfeier  ihres  Vaters 

im  Jahre  216  erwähnt  werden,  wie  die  Manii  der  jüngeren  Linie.  Aber  die 

Frage  darf  aufgeworfen  werden,  ob  nicht  der  ältere  von  diesen  zu  finden  ist 

in  einem  Aemilier  mit  einem  andern  Cognomen,  nämlich  in  dem  Decemvir 

Sacrorum  M.'  Aemilius  Numida,  der  211  gestorben  ist  und  M.  Lepidus  zum 
Nachfolger  erhielt  (Liv.  XXVI  23,  7  o.  S.  169). 

Von  diesem  Decemvir  haben  wir  Kunde  durch  eine  Eandnotiz  der  Capito- 

linischen  Fasten  zum  Jahre  236  (CIL  12  p,  29,  vgl.  12) :  Lüdl  saeculares 

tert(ii)  I  2  M/  Aemilio  M.'  f.l^M.  Livio  M.  f.  M.  n.  Salinatore  I  2  mag(istris) 
X  vir  (um).  Die  Saecularfeier  ist  zur  Eechtfertigung  der  Augustischen  des 

Jahres  17  erdichtet  und  zweimal  110  Jahre  vorher  angesetzt  worden;  aber  es 

ist  nicht  abzusehen,  weshalb  die  Gelehrten  der  Augustischen  Zeit  für  die  Fest- 
stellung, wer  im  Jahre  236  eine  solche  Feier  etwa  auszurichten  gehabt  hätte, 

andere  als  die  echten  Listen  der  Decemvirn  herangezogen  haben  sollten.  Die 

Angabe  über  die  Personen  der  damals  im  Amte  befindlichen  Priester  braucht 

deswegen  noch  keineswegs  angefochten  zu  werden,  weil  von  ihrer  amtlichen 

Tätigkeit  etwas  Falsches  behauptet  worden  ist,  und  die  von  Klebs  (PW  I  545 

Nr.  17)  und  Wissowa  (Eel.  535,  1)  deswegen  geäußerten  Zweifel  sind  um  so 

weniger  berechtigt,  weil  der  eine  dieser  beiden  Magistri  des  Kollegiums  von 

236  M!  Aemilius  M.'  f.  nicht  nur  „allenfalls"^  (so  Bardt  Priester  28  vgl.  Klebs 
a.  0.),  sondern  unbedenklich  und  bestimmt  mit  dem  211  gestorbenen  Decemvir 

Mf  Aemilius  Numida  gleichgesetzt  werden  darf.  Damit  gewinnen  wir  einer- 
seits die  Einsicht,  daß  der  von  Livius  gegebene  Beiname  iV^/m^ä!a  keine  offizielle 

Geltung  hatte,  und  anderseits  für  den  Vater  des  Decemvirs  den  Vornamen 

Manius,  der  gerade  für  das  einzige  noch  fehlende  Bindeglied  zwischen  dem 
Consul  M.  Lepidus  von  158  und  dem  Stammvater  der  Familie  anzunehmen  ist. 

Der  Beiname  Numida  ist  ein  individueller  2),  der  zu  dem  erblichen  Lepidus 

1)  Unrichtig  bei  Piso  frg.  36  aus  Censorin.  de  die  nat.  17,  13  als  M.  f.  bezeichnet. 
2)  Der  Beiname  begegnet  wieder  bei  einem  setiatorii  vir  ordinis  C.  Phtitins  Numida  (bei 

Val.  Max.  IV  6,  2)  in  unbekannter,  vielleicht  erst  Augustischer  Zeit  und  bei  dem  Numida, 
der  von  Horaz  (c.  I  36,  3  f.)  Hesperia  sospes  ab  ultima  begrüßt  wird,  nach  Porphjrio  ein 
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hinzagetreten  und  von  Livius  allein  aufgenommen  worden  ist;  das  Gegenstück 

dazu  bietet  das  Cognomen  Porcina  bei  dem  Consul  M.  Lepidus  von  137  (s.  u. 

5.  Kap.) ;  aber  auch  in  der  Zeit  des  Hannibaliscben  Krieges  fehlt  es  nicht  an 

Analogien,  namentlich  bei  den  Scipionen,  wo  abgesehen  von  den  Siegesbeinamen 

Cognomina  von  mehr  oder  minder  durchsichtiger  Bedeutung  nachweisbar  sind, 

wie  Barhatus,  Calvus,  Nasica,  Asina  und  Hispallus,  —  dieses  letztere  mit 

Numida  am  besten  zu  vergleichen  (s.  PW  IV  1429  f.  die  Übersicht  und  weiter- 
hin die  einzelnen  Artikel).  Der  Stammbaum  der  Lepidi  bis  zur  Mitte  des 

2.  Jahrhunderts  erhält  nun  die  folgende  Gestalt,  die  wohl  der  bei  DG  I  1 

gegebenen  vorzuziehen  ist: 

L.  Lepidus 
erwähnt  216 

M.  Aemilius  Lepidus 
Consul  285 

M.  Aemilius  Lepidus 
Consul  232. 

Augur,    t  216 

M.  Lepidus 
Praetor  I  218.   II  213. 
Decemvir  Sacr.  211. 

t  um  207 
i 

M.  Lepidus 
*  um  230. 

Consul  I  187.    n  175. 
Censor  179. 

Pont.  Max.  180.   f  152. 

Q.  Lepidus erwähnt  216 

M.'  Aemilius  Lepidus 

I 
M.'  Aemilius  (Lepidus) 

Numida 

Decemvir  Sacr.  vor  236.  f  211 

I 
M.'  Aemilius  Lepidus 

I 
M.  Aemilius  Lepidus 

*  um  200.    Consul  158. 

Von  einem  der  sonst  unbekannten  Manii  Lepidi  der  jüngeren  Linie  gibt 

vermutlich  ein  späterer  Denar  Kunde  (Mms  EMW  531  Nr.  124.  Babelon  I 

117—119.  Grueber  II  291);  er  zeigt  einen  Ehrenbogen  mit  drei  Durchgängen, 

von  einem  Reiterstandbild  gekrönt,  und  die  Umschrift:  M.'  Aemilio  Lepfido); 
vielleicht  gehört  dieses  Bauwerk  nach  Zeit  und  Ort  zusammen  mit  der  Basilica 

Aemilia,  die  der  Oberpontifex  in  seiner  Censur  179  erbaute,  und  vielleicht  war 

der  sonst  unbekannte  Stifter  des  l'orbaues  sein  Verwandter,  der  ihm  im  Alter 

Pwiponius  nomine  Numida  ....  reversus  ex  Mauretania ;  ebenso  wie  Ciceros  Freund  T.  Pom- 
ponius  von  seinem  langen  Aufenthalt  in  Athen  den  Beinamen  Ätticus  heimbrachte  (Cic.  Cato 
1 ;  vgl.  DG  V  11),  so  vermutlich  dieser  sein  Gentile  den  entsprechenden  Numida  von  einem 

solchen  in  Afrika.  Da  auch  ein  T.  Pomponius  Veienianus  in  älterer  Zeit  bezeugt  ist  (Liv. 
XXV  1,  3  f.  3,  9),  so  sei  daraufhingewiesen,  daß  bei  einzelnen  plebeischen  Namen  solche 

Ethnika  als  Beinamen  auffallend  häufig  sind  (vgl.  PW  VIII  662,  26  über  Herennius).  —  Ein 
C.  Furius  Numida  später  in  Cales  bei  Dessau  5395.  —  Vgl.  zu  Aemilius  Numida  auch  den 
gleichzeitigen  Mamilius  AteUus  o.  S.  69. 
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am  nächsten  stand,  der  Vater  des  Consuls  von  158  i).  Die  enge  Verbindung 
dieses  Consuls  selbst  mit  dem  Haupte  der  ganzen  Familie,  dem  Oberpontifex, 

wird  sich  daraus  ergeben,  daß  die  von  diesem  abgeschlossenen  politischen  Bünd- 
nisse auch  für  die  Laufbahn  des  jüngeren  HomonyiAen  bestimmend  waren 

(s.  u.  5.  Kap.). 

1)  Auf  diesen  M.'  Lepidus  wollte  Prott  (im  Kommentar  zu  Inschr.  von  Priene  244)  die 
Ehreninschrift  des  Mdviog  At/xvhog  Maviov  vtos  AsniSog  dvTira/iiag  beziehen.  Die  Hinzu- 

fügung des  Cognomens  spricht  noch  nicht  gegen  die  frühe  Ansetzung,  denn  auch  der  Ober- 
pontifex  M.  Lepidus  erscheint  bereits  in  dieser  Zeit  unter  den  delphischen  Proxenoi  als 

MdaQxog  ÄlfivXiog  AsjieSog  Madgxov  vlog  Tco/miog  (Dittenberger  585,  122  =  Dessau  8764. 
PW  Suppl.  I  18,  11  ff.) ;  aber  das  Fehlen  des  Volksnamens,  der  Titel  Proquaestor  und  schließ- 

lich die  hohe  Auszeichnung  eines  so  unbedeutenden  römischen  Beamten  empfehlen  ein  Herab- 
gehen in  die  Periode  der  anerkannten  römischen  Herrschaft  in  Asien.  Eine  annehmbarer© 

Datierung  des  Steines  wird  u.  6.  Kap.  gegeben  werden. 



Viertes  Kapitel. 

Neue  Wege  und  neue  Ziele  im  Kampf  der  Parteien. 

I.   Die   Oberpriesterwürde. 

Um  die  Entstehung  des  neuen  Adels,  der  Nobilität,  erschöpfend  darzulegen, 

müßte  die  Geschichte  einer  jeden  zum  Consulat  gelangenden  plebeischen  Famüio 

in  ihren  Anfängen  eingehend  untersucht  werden,  und  davon  kann  selbstverständ- 

lich hier  keine  Eede  sein.  Daß  ein  von  den  Patriciern  als  gleichberechtigt  aner- 
kanntes und  zu  den  Ämtern  zugelassenes  Geschlecht  sofort  mit  mehreren 

Männern  in  den  Fasten  erscheint,  ist  das  Ungewöhnlichere,  was  sich  z.  B.  bei 

den  Plautiern  beobachten  ließ  (o.  S.  42) .  Häufiger  hat  ein  einzelner,  das  Haupt 
der  Familie,  diese  Anerkennung  für  sich  errungen;  erst  wenn  es  seinen  Söhnen 

geglückt  Avar,  dieselben  Ehren  oder  noch  höhere  zu  erlangen,  stand  ihr  Ansehen 
fest;  dann  konnten  sich  die  Enkel  kraft  ererbten  Eechtes  dem  alten  Adel  zur 

Seite  stellen  und  wurden  zur  Nobilität  gerechnet.  Das  tritt  in  einem  anscheinend 

von  Geizer  (Nob.  24 ff.)  nicht  beachteten  Bericht  über  die  Wahl  des  Cn.  Flavius 

zum  curulischen  Aedilen  für  304  hervor;  er  ist  bei  Plin.  n.  h.  XXXIII  17  aus 

antiquissimi  annales,  offenbar  den  Pisonischen  (vgl.  Peter  Hist.  Eom.  rel.  12 
132  ff.),  erhalten  und  nicht  bloß  wegen  des  Alters,  sondern  noch  mehr  wegen  der 

politischen  Bedeutung  des  Gewährsmanns  Avdchtig:  (Cn.  Flavius  Anni  f.)  tantam 
gratiara  plebei  adeptus  est,   ut  aedilis  curulis  crearetur  cum  Q.  Anicio 

Praenestino,  qui  paucis  ante  annis  hostis  fuisset,  praeteritis  C.  Poetelio  et 
Domitio,  quorum  patres  consules  fuerant.  Das  ist  die  dritte  Generation  seit  der 

Licinisch-Sextischen  Neuordnung  des  Staates,  und  der  eine  der  damaligen  Be- 
werber um  das  niedere  curulische  Amt  konnte  sich  nicht  bloß  darauf  berufen, 

daß  sein  Vater  bereits  das  höhere,  das  Consulat,  bekleidet  hatte,  sondern  noch 

mehr  darauf,  daß  seine  Familie  schon  mit  der  Generation  seines  Großvaters 

unmittelbar  nach  der  Erwerbung  des  passiven  Wahlrechts  in  dessen  Genuß  ein- 
getreten war.  Vorfahren  des  C.  Poetelius  sind  nämlich  nicht  erst  314  und  313 

in  den  Fasten  der  Consuln,  Dictatoren  und  Reiterführer  verzeichnet  worden 

(Fasti  Cap.  u.  a.),  sondern  bereits  seit  360  in  denen  der  Consuln  und  mög- 

licherweise seit  364  in  denen  der  Curulaedilen  (o.  S.  27—29).    Ähnlich  stand 
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es  vielleicht  auch  bei  dem  zweiten  der  zurückgewiesenen  Kandidaten  für  304; 

zwar  ist  nur  sein  Vater  Cw.  Domitius  Calvinus  als  Consul  332  nachweisbar  (PW 

V  1419  ff.  Nr.  42  und  45);  aber  der  Ursprung  des  Beinamens  wurde  mit  der 

Geschichte  der  gallischen  Katastrophe  verknüpft  (ebd.  Suppl.  III  349,  18  ff. 

410 f.),  so  daß  dessen  ältester  Träger,  der  Ahnherr  der  Familie,  ein  Zeitgenosse 

der  Licinisch-Sextischen  Eeformen  gewesen  sein  muß  und  sehr  wohl  einer  der 
frühesten  curulischen  Aedilen  aus  der  Plebs  gewesen  sein  kann.  Jedenfalls  gab 

es  zwei  Menschenalter  nach  diesem  Zeitpunkt  bereits  plebeische  FamiHen,  die 

in  derselben  Weise  wie  die  patricischen  einen  erblichen  Anspruch  auf  Bevor- 
zugung bei  den  Wahlen  erheben  durften. 

Es  läßt  sich  denken,  daß  die  Patricier  gerade  diesen  Bestrebungen  der 

führenden  Plebeier  im  Anfange  heftigen  Widerstand  entgegensetzten  und  sie 

öfter  vereitelten,  als  begünstigten.-  Aber  mit  der  Zeit  fanden  sie  es  doch  vorteil- 
hafter, die  Macht  mit  einem  kleinen  Kreise,  als  mit  der  großen  Masse  der 

Plebeier  zu  teilen;  aus  ihren  vielfach  durch  Mischehen  bestärkten  Bündnissen 

erwuchs  die  Nobilität.  Doch  diese  Entwicklung  konnte  auf  die  Dauer  die  M'chr- 
heit  des  römischen  Volkes  nicht  befriedigen;  daher  setzte  im  Zeitalter  des 

Hannibalischen  Krieges  eine  kräftige  demokratische  Bewegung  ein,  die  dem 

neuen  Adel  seine  angemaßten  Vorrechte  streitig  machte.  Sie  strebte  danach, 

aUe  irgendwie  politisch  wichtigen  Befugnisse  und  Geschäfte  sämtlichen  Bürgern 

zuzuweisen;  zu  diesem  Zwecke  wurde  die  Volkswahl  immer  weiter  ausgedehnt 

und  wurden  Ämter,  deren  Besetzung  auf  anderem  Wege  stattfand,  stillschwei- 

gend beseitigt,  was  sich  bei  der  Dictatur  gut  erkennen  läßt  (vgl,  Mms  StE  II 

149  f. ;  o.  S.  143) ;  noch  mehr  versprach  man  sich  von  dem  Ausschalten  jeg- 
licher Art  und  Form  der  Wahlbeeinflussung  und  von  der  Unterwerfung  jedes 

Amtsbewerbers  unter  dieselben  Bedingungen,  so  daß  der  Wettbewerb  im  öffent- 
lichen Leben  für  alle  Bürger  frei  und  schrankenlos  wurde  oder  doch  zu  werden 

schien.  Denn  so  leicht  war  der  Adel  aus  dem  Besitze  der  Macht  nicht  zu  ver- 

drängen, und  seine  feste  Geschlossenheit  und  Organisation  gab  ihm  die  Kraft, 

auch  dem  Massenansturm  der  Gegner  erfolgreich  die  Stirn  zu  bieten.  Diese 

hin  und  her  wogenden  Kämpfe  haben  in  den  Livianischen  Annalen  zwar  genug 

Spuren  hinterlassen,  aber  doch  kein«  sehr  scharf  ausgeprägten,  weil  die  Parteien 
nicht  mit  Umsturz  und  Gewaltsamkeit,  sondern  mit  stets  erneuten  Wühlereien 

und  Treibereien  einander  zu  Falle  zu  bringen  suchten;  auch  entscheidende  Er- 
folge übten  nur  auf  eine  kurze  Frist  eine  nachhaltige  Wirkung  aus.  Hier  sollen 

nur  einzelne  Episoden  und  Phasen  der  Kämpfe  untersucht  werden,  bei  denen 

Familien  der  plebeischen  Nobilität  die  Führung  hatten. 

Zu  den  vornehmsten  von  diesen  gehörten  die  Licinier,  von  alters  her  mit 

patricischen  Geschlechtern  verschwägert,  in  dem  großen  Bingen  um  die  Gleich- 
berechtigung an  der  Spitze  der  Plebs  stehend  und  zum  Siege  von   367   mehr 
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als  andere  beitragend.  Aber  bald  darauf  sind  sie  von  ihrer  stolzen  Höhe  herab- 
gestürzt und  für  mehr  als  ein  Jahrhundert  ins  Dunkel  zurückgetreten  (o.  S. 

21  f.).  Zur  neuen  Erhebung  verhalf  ihnen  der  Anschluß  an  die  patricischen 

Cornelier,  zumal  an  Scipio  Africanus.  Der  erste  wieder  in  den  Fasten  erschei- 

nende Licinius,  C.  Varus,  hatte  in  seinem  Consulat  236  als  patricischen  Amts- 
genossen den  Cornelier  P.  Lentulus  Caudinus  (PW  IV  1378  f.  Nr.  213)  und 

als  Vorgänger  dessen  älteren  und  bedeutenderen  Bruder  L.  Lentulus  Caudinus, 

der  213  als  Prineeps  Senatus  und  Pontifex  Maximus  sein  Leben  beschloß  (ebd. 

Nr.  211;  u.  S.  186).  Der  Plebeier,  der  endlich  wieder  seinem  Geschlecht  die 

alte  Stellung,  die  Teilnahme  am  Eegiment  des  Staates  zurückgewann,  hätte  ohne 
den  Willen  der  Brüder  Lentulus  sein  Ziel  nicht  erreichen  können  und  war  sicher- 

lich ihr  ergebener  Anhänger.  Sein  Sohn,  der  von  dem  Großvater  und  Urgroßvater 

(vgl,  Fasti  Cap.)  das  Praenomen  Puhlius  überkommen  hatte,  bheb  hinter  ihm 

in  seiner  Laufbahn  zurück;  er  gelangte  nicht  über  die  Praetur  hinaus,  die  er 

208  bekleidete  (u.  S.  189),  obgleich  er  über  sein  Amtsjahr  hinaus  noch  längere 

Zeit  am  Leben  war.  Denn  Cicero  de  or.  II  250  gibt  eine  ebenso  witzige  wie 

schmeichelhafte  Äußerung  wieder,  mit  der  er  bei  einem  nach  griechischer  Sitte 

gehaltenen  Symposion  dem  Scipio  Africanus  huldigte;  daraus  folgt,  daß  er 
dessen  Euhmestaten  erkbt  hat,  daß  er  sein  unbedingter  Verehrer  war  und  daß 

er  im  vertraulichen  Verkehr  mit  ihm  stand;  gleich  seinem  Vater  gehörte  er 

also  zur  Gefolgschaft  der  Cornelier,  die  sich  zur  Scipionischen  Partei  umge- 
bildet hatte.  Doch  anscheinend  hat  sich  dieses  Haus  der  Licinii  Vari  nicht 

weiter  fortgepflanzt,  und  der  eigentliche  Begründer  des  neuen  Ansehens  des 

Licinischen  Geschlechts  wurde  der  Träger  eines  anderen  Beinamens,  von  dem 

in  noch  höherem  Grade  gilt,  daß  die  Verbindung  mit  den  Scipionen  ihn  wesent- 
lich gefördert  hat. 

Es  ist  P.  Licinius  mit  dem  Beinamen  Crassus,  den  er  übernommen,  und 

dem  zweiten  Beinamen  Dives,  den  er  erworben  zu  haben  scheint.  Er  war  Alters- 
genosse des  jüngeren  der  beiden  Vari,  und  sein  Vater  und  Großvater  hatten 

wie  er  selbst  Publius  geheißen.  Crassus  und  Varus  sind  zwei  der  von  Körper- 

eigenschaften abgeleiteten  Cognomina,  die  aus  individuellen  zu  erblichen  gewor- 
den sind;  man  wird  mit  ihrer  Annahme  kaum  um  mehr  als  eine  oder  höchstens 

zwei  Generationen  über  den  Hannibalischen  Krieg  hinaufzugehen  haben.  Der 

gemeinsame  Ahnherr  der  ältesten  Vari  und  Crassi  war  ein  P.  Licinius  in  der 

Zeit  des  Pyrrhoskrieges;  sein  gleichnamiger  Sohn  P.  Licinius  wurde  Crassus 
zubenannt  und  war  Vater  des  P.  Crassus  Dives,  sowie  durch  andere  Söhne  C. 

und  M.  Stammvater  der  übrigen  Licinii  Crassi  (vgl.  die  Stammtafeln  DG  IV 

60.  61.  603) ;  der  zweite  Sohn  des  ersten  P.  Licinius  hieß  Gaius  und  erhielt 
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den  Beinamen  Varus;  er  ist  der  Consul  von  236.  Wem  der  Stammbaum  i) 

angesichts  der  vielen  Licinii  Crassi  der  nachhannibalischen  Jahrzehnte  zu  ein- 

fach erscheint,  der  kann  die  Verzweigung  um  einen  Absatz  höher  beginnen 

lassen;  aber  schon  das  ist  keineswegs  notwendig.  Der  Eeichtum  war  es,  der 

den  ältesten  Sohn  des  P.  Licinius  Crassus  von  seinen  Brüdern  (oder  Vettern) 
unterschied  und  ihm  im  Verein  mit  dem  Beistand  der  Cornelier  zu  Ansehen  und 

Einfluß  verhalf,  während  die  Brüder  unbekannt  blieben,  und  erst  ihre  Söhne 

zu  Ehren  und  Ämtern  gelangten. 

Das  ganze  Leben  des  P.  Crassus  Dives  ging  parallel  dem  des  P.  Scipio 

Africanus.  Beide  sind  um  235  geboren  und  183  gestorben;  die  curulische  Aedili- 

tät,  die  Patricier  und  Plebeier  nicht  zusammen,  sondern  nur  abwechselnd  be- 

kleiden konnten,  hat  Scipio  218  geführt  2)  und  Crassus  212  (s.  u.  S.  187  f.), 
und  das  Consulat  haben  sie  gemeinsam  205  verwaltet.  Schon  in  früher  Jugend 

ist  Crassus  Pontifex  geworden,  bereits  vor  216,  dem  Anfangstermin  der  Livia- 

nischen  Priesterlisten,  und  bald  zählte  er  trotz  seiner  Jugend  unter  den  wenigen 

Mitgliedern  des  Kollegiums  zu  den  ältesten.  Denn  216  ist  der  patricische 

Pontifex  L.  Aemilius  PauUus,  der  Consul  dieses  Jahres,  bei  Cannae  gefallen, 

und  mit  ihm  eines  der  plebeischen  Mitglieder  der  Priesterschaft,  während  ein 

anderes  daheim  gestorben  ist  (Liv.  XXIII  21,  7) ;  213  wurden  wiederum  zwei 

patricische  Stellen  durch  den  Tod  der  Inhaber,  des  L.  Cornelius  Lentulus  und 

des  C.  Papirius  Maso,  frei  (Liv.  XXV  2,  1;  vgl.  o,  S.  111),  und  so  war  von  den 

vier  Patriciern,  die  Crassus  bei  seinem  Eintritt  in  das  hohe  Kollegium  vorge- 
funden hatte,  überhaupt  nur  noch  einer  übrig,  und  von  den  vier  Plebeiern 

nur  noch  zwei.  Der  213  heimgegangene  Lentulus  war  aber  zugleich  der  älteste 

und  höchste  von  allen  Pontifices  gewesen;  an  seine  Stelle  als  einfaches  Mitghed 

1) 

P.  Licinius 

P.  Licinius  Crassus 

P.  Licinius  Crassus 
Dives 

235—183  Pont. 
max. 

1 
P.  Crassus  Dives 

M.  Crassus C.  Crassus 

M.  Crassus 
179. 

P.  Crassus 

I 
M.  Crassus 

Dives  Agelastus 
Praet.  127. 

P.  Crassus 
Consul  171. 

C.  Licinius  Varus 
Consul  236. 

C.  Crassus     ̂     ̂ ,  ,   '     _ P.  Licinius  Varus 

Praet.  208. 
Consul  168. 

P.  Crassus  Dives 
Mucianus 

182—130 
Pont  max. 

Für  alles  Weitere  kann  auf  DG  a.  0.  verwiesen  werden ;  es  handelt  sich  nur  um  die  Ver- 
bindung der  Stammväter  der  verschiedenen  späteren  Linien.    Vgl.  auch  u.  5.  Kap. 

2)  Das  Jahr  der  curulischen  Aedilität  Seipios  bei  Liv.  XXV  2,  6  ist  das  richtige  (vgl. 
Mms  EF  I  98,  67.  Ed.  Meyer  Berl.  Sitzungsber.  1916,  1073),  das  seines  Todes  bekanntlich 
umstritten  (Liv.  XXXIX  52,  1 S.  u.  a.),  doch  kommt  es  hier  nicht  darauf  an. 
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trat  ein  anderer  Coriielier,  aber  auf  seine  höhere  Stelle  als  Pontifex  Maximus 

gelangte  P.  Crassus. 
Der  Livianische  Bericht  darüber  ist  in  mehrfacher  Hinsicht  wertvoll 

(XXV  5,  2 — 4) :  Comitia  pontufici  maximo  creando  sunt  hahita.  ea  comitia  novus 
pontifex  M.  Cornelius  Cethegus  hahuit.  tres  ingejiti  certamine  petierunt,  Q. 
Fulvnis  Flaccus  consul,  qui  et  ante  bis  consul  et  censor  fuerat,  et  T.  Manlius 

Torquatus,  et  ipse  duohus  consulatihus  et  censura  insignis,  et  P.  Licinius  Crassus, 

qui  aedilitatem  curulem  petiturus  erat,  hie  senes  honoratosque  iuvenis  in  eo 

certamine  vicit.  ante  liunc  inter  centum  annos  et  viginti  nemo  praeter  P.  Cor- 
nelium  Calussam  pontifex  maximus  creatus  fuerat,  qui  sella  curuli  non  sedisset. 

Von  einer  Wahl  des  Pontifex  Maximus  durch  Comitien  ist  hier  zum  ersten- 

mal die  Kede;  weil  in  der  ersten  Dekade  des  Livius  nichts  Entsprechendes  be- 
richtet wird,  setzt  Mommsen  (StR  II  27,  vgl.  auch  Wissowa  Rel.  495.  508  f.) 

ihre  Einführung  zwischen  292  und  217.  Wenn  man  creare  am  Schluß  der  an- 
geführten Stelle  auf  die  Volkswahl  bezieht,  so  kommt  man  auf  120  Jahre  vor 

der  Wahl  des  Crassus,  d.  h.  auf  das  Jahr  332  als  den  Zeitpunkt  der  Neuerung; 

das  ist  nicht  undenkbar,  weil  gerade  damals  Q.  Publilius  Philo  Censor  war, 

der  die  Rechte  des  Volkes  beträchtlich  vermehrt  hat  (s.  o.  S.  31.  35).  Aber 

dagegen  spricht  die  offenbare  Ungenauigkeit  des  Ausdrucks  im  Bericht  des  Livius 

über    die  Wirkung    des  Ogulnischen  Gesetzes  von   300   (X    9,  2) :     Pontifices 

creantur   ,  quinque  augures  item  de  plehe,  während  er  vorher  richtiger 

sagte  (6,  6) :  Rogationem   promulgarunt,  ut  ....  quattuor  pontifices  quin- 

que augures  de  plehe  omnes  adlegerentur  (vgl.  ebd.  9:  quia  de  plehe  adlege- 
hantur).  Deswegen  wird  man  auch  den  Ausdruck  nicht  pressen  dürfen,  der 

bei  Liv.  ep,  XVIII  steht:  Ti.  Coruncanius  primus  ex  plehe  pontifex  maximus 

creatus  est.  Die  Entscheidung  ist  freilich  in  diesem  Falle  nicht  leicht.  Einer- 

seits ist  Coruncanius  (PW  IV  1663  f.  o.  S.  61)  um  253,  worauf  sich  die  Nach- 
richt bezieht,  schon  ein  Greis  gewesen,  da  sein  Consulat  von  280  weit  zurücklag; 

wenn  der  Pontifex  Maximus,  wie  sehr  wahrscheinlich  (vgl.  Wissowa  Rel.  495,  1. 

508,  11;  auch  o.  S.  55),  ursprünglich  natu  maximus  war,  so  könnte  dem  Corun- 
canius die  Würde  infolgedessen  von  selbst  zugefallen  sein;  seit  der  Lex  Ogulnia 

war  mit  der  Möglichkeit  zu  rechnen,  daß  einmal  ein  Plebeier  alle  vor  ihm  auf- 
genommenen Pontifices  überlebte.  Anderseits  war  Coruncanius  ein  Mann  von 

tusculanischem  Adel,  einer  der  ersten  Kenner  geistlichen  und  weltlichen  Rechtes, 

in  jeder  Hinsicht  eine  so  bedeutende  Persönlichkeit,  daß  seine  Erhebung  zur 

Hohenpriesterwürde  ebensowohl  bewußter  Absicht  verdankt  werden  konnte. 

Sein  Nachfolger,  und  zwar  gewiß  sein  unmittelbarer  Nachfolger,  wurde  243 
L.  Caecilius  Metellus,  der  22  Jahre  hindurch  das  Amt  innehatte  (Cic.  Cato  30. 

Val.  Max.  VIII  13,  2  vgl.  S.  60.  147,  1)  und  bei  seiner  Erhebung  noch  in  den 

besten  Jahren  stand.  Daher  ist  es  trotz  der  angedeuteten  Bedenken  doch  recht 
wahrscheinlich,  daß  eben  damals  das  neue  Verfahren,  den  Pontifex  Maximus 
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in  Comitien  zu  wählen,  eingeführt  worden  ist  und  zur  unmittelbaren  Folge  die 

zweimalige  Wahl  von  Plebeiern  hatte,  allerdings  von  solchen,  denen  ebenbürtige 

patricische  Kandidaten  entgegenzustellen  nicht  leicht  war.  Die  volle  Ausbildung 
konnte  das  neue  Verfahren  erst  erhalten,  als  241  die  Zahl  der  Tribus  durch  die 

Vermehrung  auf  35  geschlossen  wurde.  So  kam  es  nach  dem  Tode  des  L.  Metel- 
lus  221  zum  ersten  Male  in  der  seitdem  üblichen  Weise  zur  Anwendung,  daß 
17  von  den  35  Tribus  ausgelost  wurden  und  aus  dem  Kreise  der  Pontifices  den 
Pontifex  Maximus  zu  bestellen  hatten.  Damals  war  die  Wahl  auf  L.  Cornelius 

Lentulus  Caudinus  gefallen,  der  im  Besitz  der  beiden  hohen  Würden  des  Prin- 
ceps  Senatus  und  des  Oberpontifex  bis  zu  seinem  Tode  213  (Liv.  XXV  2,  1) 

eine  fürstliche  Stellung  einnahm,  wie  sich  z.  B.  bei  den  Beratungen  über  die 

Eröffnung  des  zweiten  Punischen  Krieges  erkennen  ließ  (Zonar.  VIII  22,  2 

vgl.  Dio  frg.  54,  5).  Nun  wurde  das  Volk  zum  zweiten  Male  seit  der  Durch- 
führung der  Tribusorganisation  im  Jahre  212  berufen,  das  geistliche  Oberhaupt 

durch  die  Minderheit  seiner  Stimmkörper  wählen  zu  lassen,  und  nachdem  es 

bereits  mehr  als  dreißig  Jahre  lang  den  alten  Adel  davon  ferngehalten  hatte, 
wünschte  es  ohne  Zweifel,  wiederum  einen  Plebeier  zu  erheben. 

Von  den  drei  Pontifices,  die  dem  Licinier  an  Amtsalter  vorangingen,  stand 

ihm  auch  als  Bewerber  voran  der  Patricier  T.  Manlius  Torquatus  und  diesem 

wiederum  ebenbürtig  gegenüber  der  angesehenste  der  fünf  plebeischen  Ponti- 
fices, Q.  Fulvius  Flaccus.  Sie  hatten  das  Consulat  rasch  nacheinander  237  und 

235  geführt,  die  Censur,  die  freilich  für  ungültig  erklärt  worden  war,  zusammen 

231  und  ebenso  das  zweite  Consulat  224,  standen  also  afi  Alter  und  Eang 

einander  gleich  und  allen  übrigen  weit  voran.  Dennoch  hatte  die  Masse  des 

Volkes  gegen  sie  Bedenken.  Gegen  Manlius  sprach  eben  sein  patricischer  Stand, 

aber  noch  mehr  sein  wenig  volkstümliches  Wesen.  Bei  den  Verhandlungen  über 

die  Kriegsgefangenen  von  Cannae  wird  er  als  priscae  ac  nimis  durae,  ut  plerisque 

videbatur,  severitatis  geschildert  (Liv.  XXII  60,  5)  und  durch  eine  ent- 

sprechende Eede  charakterisiert  (ebd.  6  —  27),  bald  darauf  als  schroffer  Gegner 
jedes  Eingehens  auf  die  Wünsche  der  Latiner  (ebd.  XXIII  22,  7)  und  dann 

bei  der  Ablehnung  eines  dritten  Consulats  durch  die  Worte  (ebd.  XXVI  22,  9) : 

Neque  ego  vestros  mores  con,sul  ferre  potero  neque  vos  Imperium  meum.  Mögen 
auch  die  Einzelheiten  der  Berichte  zweifelhaft  und  solche  Charakterzüge  bei 

den  Manliern  typisch  erscheinen,  so  hafteten  sie  doch  besonders  fest  an  der  Ge- 
stalt dieses  durchaus  geschichtlichen  Vertreters  seines  Geschlechts  i).  Bezeichnend 

1)  In  der  Äußerung  über  die  Latiner  bei  Liv.  beruft  sich  Manlius  auf  seinen  berühmten 
Ahnherrn,  der  die  Latiner  besiegte  und  den  eigenen  Sohn  wegen  Ungehorsams  gegen  seinen 
Befehl  trotz  eines  Sieges  im  Zweikampf  hinrichten  ließ,  und  von  Zonaras  IX  5  E.  wird  er 
bei  Wiedergabe  der  Äußerung  über  das  Consulat  mit  eben  diesem  Ahnherrn  zusammen- 

geworfen. Wahrscheinlich  hat  gerade  er  den  ältesten  Historikern  manchen  Zug  zur  Gestaltung 
des  Bildes  seines  Ahnherrn  geliefert,  dem  der  Beiname  Imperiosus  beigelegt  wurde  und  auf 
den  die  sprichwörtlichen  imperia  Manliana  zurückgeführt  wurden  (Cic.  de  fin.  11  105;  vgl. 
pro  Sulla  32.    Liv.  IV  29,  6.  YHI  7,  22.    Gell.  I  13,  7.  IX  13,  20). 
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ist  namentlich  noch,  daß  er  bei  der  Lectio  Senatus  von  209  dem  Herkommen 

gemäß  als  der  älteste  patricische  Censorier  von  dem  damaligen  patricischen 

Censor  zum  Princeps  Senatus  ernannt  wurde,  daß  aber  dessen  plebeischer  Kollege 

die  Ernennung  des  Fabius  Cunetator  beanspruchte  und  in  der  Tat  durchsetzte 

(Liv.  XXVII  11,  9-12  vgl.  Mms  StR  III  967,  1.  970),  wohl  mit  der  Be- 
gründung, daß  jener  als  vitio  [actus  diesem,  der  seinerzeit  an  seine  Stelle  ge- 

treten war,  nicht  nachträglich  vorangestellt  werden  dürfe,  und  wohl  auch  mit 

Zustimmung  des  Manlius  selbst  (o.  S.  60, 1.  98 f.).  Bei  der  Oberpriesterwahl  von 

212  ließen  sich  auch  gegen  den  Rivalen  des  Manlius,  das  Haupt  des  tuscula- 

nischen  Adelsgeschlechts  der  Fulvier  (PW  VII  243  ff.  Nr.  59),  manche  Ein- 

wendungen erheben,  —  vom  Standpunkt  der  Pontifices,  daß  er  ihr  jüngstes 

plebeisches  Mitglied  sei  und  noch  nicht  genug  Erfahrung  besitze,  vom  Stand- 
punkt der  Patricier,  daß  er  eben  jetzt  das  dritte  Consulat  bekleide  und  mit  der 

Vereinigung  der  höchsten  weltlichen  und  geistlichen  Macht  gegen  den  Geist 

der  republikanischen  Verfassung  verstoßen  würde,  vom  Standpunkt  aUer  Patrio- 
ten, daß  er  mit  seinen  Feldherrngaben  im  Lager  gegen  Ilannibal  besser  am 

Platze  sei,  als  bei  dem  Gottesdienste  in  der  Hauptstadt.  So  wird  aus  der  ganzen 

Sachlage  heraus  verständlich,  weshalb  diese  beiden  hochangesehenen  Pontifices 

als  Kandidaten  für  die  erste  Stelle  den  Wählern  nicht  genehm  waren.  Ihre  Ab- 

lehnung zog  aber  auch  die  der  anderen  nach  sich.  Unter  den  drei  übrigen  Patri- 
ciern  überragte  Fabius  der  Cunetator  alle  anderen;  er  war  ohnehin  der  älteste 

und  erste  im  Augurenkollegium  (vgl.  Liv.  XXX  26,  7.  Plin.  n.  h.  VII  156), 

nahm  seit  vier  Jahren  auch  in  dem  der  Pontifices  einen  Sitz  ein  (Liv.  XXIII 

21,  7)  und  hatte  in  dieser  ungewöhnlichen  Doppelstellung  bereits  einen  gewal- 
tigen Einfluß  in  allen  kirchlichen  Angelegenheiten,  den  zu  steigern  geradezu 

gefährlich  gewesen  wäre;  zudem  war  auch  er  wie  Fulvius  zur  Zeit  im  Felde 

nicht  zu  entbehren.  Die  plebeischen  Pontifices  außer  dem  Fulvier  kamen  für 

Crassus  als  ernsthafte  Rivalen  nicht  in  Frage;  mochten  sie  ihm  auch  an  Lebens- 
alter und  Amtsalter  überlegen  sein,  so  hatte  er  seine  Vorbereitungen  für  den 

Wahlkampf  so  gut  getroffen,  daß  ihm  der  Sieg  nicht  entgehen  konnte. 

Wie  Mommsen  bemerkt  hat^),  enthält  der  Bericht  des  Livius  (o.  S.  185) 
einen  Fehler:  Crassus  qui  aedüitatem  curulem  petiturus  erat;  denn  bei  dem 

regelmäßigen  Wechsel  zwischen  patricischen  und  plebeischen  Kollegien  konnte 

in  dem  nach  Varronischer  Rechnung  geraden  Jahre  212,  in  dem  die  Wahl  des 

Pontifex  Maximus  erfolgte,  der  Plebeier  Crassus  nicht  Kandidat,  sondern  nur 
Inhaber  der   curulischen  Aedilität   sein.     Die  Livianischen  Annalen  berichten 

1)  RF  I  101,  vgl.  Seidel  Fasti  aed.  24.  Die  Angabe  des  Liv.  XXVII  6,  17:  Crassus 
Lidnius  nee  consid  nee  praetor  ante  fuerat  quam  censor  est  f actus;  ex  aedüitate  gradum  ad 
censuram  fecit,  bleibt  auch  verständlich,  wenn  die  Censur  der  Aedilität  nicht  unmittelbar, 

sondern  nach  einjähriger  Unterbrechung  gefolgt  ist ;  die  Auffassung  der  hier  benutzten  Quelle 
ist  darum  unsicher. 
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unter  diesem  Jahre  nichts  von  der  Amtsführung  der  curuhschen  Aedilen,  aber 

bei  den  vorhergehenden,  so  214  (XXIV  43,  7) :  Ludos  scaenicos  per  quadriduum 
eo  anno  primujn  factos  ah  curulihus  aedilihus  memoriae  proditur,  und  213 

(XXV  2,  8) :  Aedüicia  largitio  liaec  fuit:  ludi  Romani  pro  temporis  illius  copiis 

magnifice  facti  et  diem  unum  instaurati,  et  congii  olei  in  vicos  singulos  dati 
quinquageni.  Die  Aedilen  von  212  hatten  nicht  nur  mit  diesen  ihren  letzten 

Vorgängern  zu  wetteifern,  sondern  auch  noch  mit  dem  Stadtpraetor,  der  damals 

zum  ersten  Male  ebenfalls  ein  Volksfest,  die  Ludi  Apollinares,  ausrichten  mußte ; 

deswegen  wählte  man  einen  curulischen  Aedilen,  der  zu  großen  Aufwendungen 

imstande  war,  nämlich  den  Mann,  der  für  sich  und  seine  Nachkommen  geradezu 

den  Beinamen  des  Eeichen  empfing  (vgl.  Liv.  XXX  1,  5),  und  daß  er  die 

Erwartungen  des  Volkes  erfüllte,  zeigt  die  Notiz  (bei  Phn.  n.  h.  XXI  6): 

Crassus  Dives  primus  argento  auroque  folia  imitatus  ludis  suis  Coronas  dedit  i). 
Damit  ist  auch  der  Grund  für  die  Verschiebung  seiner  Aedilität  gegeben: 

Zwischen  den  prächtigen  Spielen  des  Aedilen  und  seiner  auffallenden  Begün- 

stigung durch  das  Volk  bei  der  Oberpriesterwahl  bestand  ein  unschwer  zu  er- 
ratender ursächlicher  Zusammenhang;  aber  solche  Flecken  wie  der  legitime  und 

systematische  Ambitus  festgebender  Aedilen  durften  das  konventionelle  Bild 

der  guten  alten  Zeit  nicht  trüben  und  wurden  von  patriotischen  Annalisten  be- 
seitigt; durch  Verschweigen  und  Verschieben  von  Tatsachen  wurde  der  Gedanke 

an  einen  Kausalnexus  vorsichtig  ausgeschaltet.  Der  damalige  Stadtpraetor,  der 

für  seine  neu  eingerichteten  Spiele  von  dem  Volke  eine  Beisteuer  fordern  mußte 

(Liv.  XXV  12,  14  mit  Weissenborns  Anm.),  hat  zwar  den  Euhm  davon  gehabt, 

aber  keinen  Vorteil  für  seine  weitere  politische  Laufbahn  (vgl,  PW  IV  1518 

Nr.  383),  während  Crassus  schnell  von  Stufe  zu  Stufe  stieg. 

Er  führte  in  den  nächsten  Jahren  ein  strenges  Regiment  und  scheint  be- 

sonders gegen  die  Patricier  scharf  vorgegangen  zu  sein.  Von  wichtigen  Priester- 
stellen wurde  211  die  des  Flamen  Dialis  durch  Absetzung  des  Inhabers  frei 

(Liv.  XXVI  23,  8),  210  die  des  Eex  Sacrorum  und  die  des  Curio  Maximus 

durch  den  Tod  der  Inhaber  (ebd.  XXVII  6,  16).  Von  diesen  drei  erledigten 
Priestertümern  wurde  nur  das  des  Curio  Maximus  sofort  im  nächsten  Jahre 

209  neu  besetzt,  und  zwar  trotz  vielfachen  Widerstandes  zum  ersten  Male  mit 

einem  Plebeier  (ebd.  8,  1—3  vgl.  S.  69),  sicherlich  nicht  ohne  die  starke  Mit- 
wirkung des  Pontifex  Maximus.  Die  beiden  anderen  Stellen  blieben  Je  zwei 

Jahre  frei,  wahrscheinlich  doch,  weil  sich  die  Angehörigen  patricischer  Ge- 
schlechter sträubten,  um  dieser  geistlichen  Würden  willen  auf  jede  weltliche 

Macht  und  öffentliche  Tätigkeit  zu  verzichten;  die  Inauguration  des  neuen  Eex 

Sacrorum  fand  erst  208  statt  (ebd.  36,  5),  und  zum  Flamen  Dialis  hatte  Crassus 

1)  Mit  Kecht  auf  den  ersten  Crassus  Dives  bezogen  von  DG  IV  69;  vgl.  auch  meine 
QueUenkritik  des  Plinius  145  f.,  1. 
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erst  im  Jahre  209  und  mit  Gewalt  einen  jungen  Patricier  pressen  können.  Der 

Bericht  darüber  bei  Livius  XXVII  8,  4—10  (daraus  Val.  Max.  VI  9,  3) 
beginnt:  Causam  inaugurari  coacti  ßaminis  iihens  reticuissem,  ni  ex  mala  fama 
in  honam  vertisset;  er  lautet,  daß  der  von  dem  Pontifex  Maximus  erkorene  C. 

Valerius  Flaccus  wegen  seines  lasterhaften  Lebenswandels  seinem  eigenen  Bruder 

und  der  übrigen  Verwandtschaft  schweren  Kummer  gemacht  habe,  sich  nun 

aber  völlig  bekehrt  und  zu  einem  wahren  Tugendspiegel  entwickelt  habe.  Die 

erbauliche  Erzählung  wird  dadurch  bedenklich,  daß  sich  der  Flamen  in  einer 

höchst  ungewöhnlichen  Weise  außerhalb  seines  geistlichen  Amtes  betätigte.  Er 

erzwang  nämlich  zunächst  auf  Grund  längst  vergessener  Eechte  —  vergessen 

oh  indignitatem  flaminum  priorum,  während  doch  gerade  er  selbst  so  wenig- 
würdig  gewesen  sein  soll!  —  die  Zulassung  zum  Senat  (Liv.  a.  0.  7—10)  und 
späterhin  die  zur  curulischen  Aedilität  (Liv.  XXXI  50,  6—9.  XXXII  7,  14) 

und  zur  Praetur  (Liv.  XXXIX  39,  Iff.  45,  2.  4.  54,  5),  stets  unter  Über- 
windung besonderer  Schwierigkeiten.  Auf  den  heftigsten  Widerstand  stieß  sein 

erster  Versuch,  sich  durchzusetzen;  den  Bericht  darüber  knüpft  Livius  unmittel-' 
bar  an  den  über  die  Zwangswahl  zum  Priester  an  und  sagt  bei  dieser  Gelegen- 

heit: Ingressum  eum  curiam  cum  L.  Licinius  praetor  iirde  eduxisset,  tribunos 

plebis  appellavit.  Wie  von  jeher  bemerkt  worden  ist,  hat  es  aber  im  Jahre  209, 

unter  dem  die  Sache  erzählt  wird,  überhaupt  keinen  Praetor  Licinius  gegeben, 

dagegen  im  folgenden  Jahre  zwei,  wenn  auch  keinen  mit  dem  Vornamen  L.; 

einer  von  diesen  beiden  muß  aber  gemeint  sein,  denn  sie  waren  für  mehr  als 
zwei  Jahrzehnte  die  letzten  Praetoren  ihres  Namens  und  führten  beide  ihr 

Amt  in  Eom  selbst.  Der  eine  Praetor  Licinius  von  208  ist  der  Stadtpraetor  P. 

Varus,  der  andere  aber  der  Fremdenpraetor,  niemand  anders  als  der  Pontifex 

Maximus  P.  Crassus  Dives  (Liv.  XXVII  21,  5.  22,  3.  12.  23,  7).  Da  ist  es 

doch  wohl  in  höchstem  Grade  wahrscheinlich,  daß  der  Konflikt  sich  zwischen 

denselben  Persönlichkeiten  abspielte.  Crassus  hatte  einen  energischen  und  ge- 
fährlichen Junker  unschädlich  machen  wollen,  indem  er  ihn  zu  dem  geistlichen 

Amte  bestimmte,  dessen  patricische  Inhaber  bis  dahin  als  ausgeschlossen  von 

jedem  weltlichen  gegolten  hatten  (Liv.  IV  54,  7.  Plut.  quaest.  Eom.  113; 

vgl.  Mms  StE  I  491,  auch  II  18,  3.  III  860.  Wissowa  Eel.  480.  505);  aber 

der  neue  Flamen  wandte  die  Waffe  des  geistlichen  Eechtes  gegen  den  Pontifex 

selbst,  und  nun  nahm  dieser  wiederum  seine  Zuflucht  zu  seiner  magistra- 

tischen Amtsgewalt,  um  den  Streich  des*  gewandten  Gegners  zu  parieren,  zog 
aber  dabei  den  kürzern.  Um  jedoch  diesen  Tatbestand  zu  verschleiern,  ist 

zum  zweiten  Male  in  seiner  Geschichte  eine  Korrektur  angebracht  worden,  und 

diesmal  geradezu  eine  Fälschung,  indem  an  seine  Stelle  ein  gar  nicht  existie- 
render Geschlechtsgenosse  als  Praetor  gesetzt  wurde. 

Die  Laufbahn  des'  Crassus  bis  zu  seiner  Praetur  beweist,  in  wie  hohem 
Maße  ihm  die  Gunst  der  Wähler  treu  blieb.   Schon  210  wurde  er  Magister  Eqiii- 
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tum,  und  zwar  nicht  durch  freie  Ernennung  des  Dictators,  sondern  infolge  eines 

Plehiscits  (Liv.  XXVII  5,  19).  \ Der  Consul  M.  Valerius  Laevinus,  der  eigent- 
lich den  Dictator  ernennen  soUte,  hatte  sich  über  die  Persönlichkeit  mit  den 

maßgebenden  Kreisen  in  Eom  nicht  einigen  können  (ebd.  15—18);  er  gehörte 
offenbar  einer  andern  Partei  an  als  Crassus,  und  das  ist  wieder  für  dessen 

Stellungnahme  gegen  den  andern  Valerier,  den  209 ,  zum  Flamen  Dialis  ge- 
machten C.  Flaccus,  nicht  unwesentlich.  Im  Jahre  210  wurde  Crassus  auch 

\  I  Anachten  C.  Flaccus,  nicht  unwesentlich.  Im  Jahre  210  wurde  Crassus  auch  noch'^ 
Censor,  als  einer  der  wenigen,  die  dieses  Amt  vor  dem  Consulat  erhielten  (ebd.  6, 

17  vgl.  Mms  StE  I  549,  1.  o.  S.  60,  1)  ;  erst  dann  hat  er,  wie  schon  erwähnt, 

die  ordentlichen  Jahrämter  der  Praetur  und  des  Consulats  erlangt,  das  Consulat 

zusammen  mit  P.  Scipio.  Auch  bei  dieser  Gelegenheit  tritt  seine  Beziehung 
zu  den  ausschlaggebenden  Elementen  in  der  breiten  Masse  des  Volkes  hervor; 

man  wünschte  dem  Scipio  mit  Umgehung  des  Senats  die  Führung  des  Krieges 

in  Afrika  zuzuweisen  und  gab  ihm  deshalb  den  Crassus  zum  KoUegen,  weil 

dieser  als  Pontifex  Maximus  ohne  eigene  Benachteiligung  zugunsten  Scipios 

darauf  verzichten  konnte.  Der  Livianische  Bericht  (XXVIII  38,  12  vgl. 

6  —  10)  erhält  seine  Ergänzung  durch  die  ganz  wohl  glaubhafte  Behauptung 
Plutarchs  (Fab.  25,  3 f.),  die  Gegner  Scipios  im  Senat  mit  Fabius  dem  Cunc- 
tator  an  der  Spitze  hätten  trotzdem  versucht,  Crassus  zum  Einspruch  gegen 

die  Übertragung  des  Kommandos  an  Scipio  zu  reizen.  Wenn  es  den  edeln  Herren 

aus  parteipohtischen  Gründen  zweckmäßig  dünkte,  scheuten  sie  vor  einer  Beu- 
gung des  geistlichen  Eechtes  nicht  zurück,  obwohl  sie  sonst  dessen  Heiligkeit 

und  Unverletzlichkeit  gar  nicht  genugsam  ehren  und  schützen  konnten;  die  Ge- 
schichte des  Cunctators  bietet  dafür  manchen  Beleg  (vgl.  PW  VI  1828,  50  ff. 

1830,  9 ff.).  Doch  Crassus  blieb  standhaft,  und  zum  Lohne  begleitete  ihn  die 

Gunst  des  Volkes  und  wohl  auch  die  der  Scipionischen  Partei  bis  an  sein  Ende, 

ja  sogar  darüber  hinaus  bis  in  die  geschichtliche  Tradition  i). 

Es  ist  bedauerlich,  daß  von  seinem  Privatleben  nichts  bekannt  ist;  der 

Verdacht  ist  kaum  zu  unterdrücken,  daß  noch  weitere  und  stärkere  Fäden 

zwischen  ihm  und  den  Scipionen  hin-  und  herliefen,  als  die  für  uns  erkennbaren; 

1)  Livius  widmet  dem  Crassus  einen  Nachruf  nicht  bei  seinem  Tode  183  (XXXIX  46, 
If.),  sondern  bei  der  Heimkehr  aus  dem  Hannibalischen  Kriege  203,  wo  doch  nur  die  Er- 

wähnung seiner  kriegerischen  Tüchtigkeit  am  Platze  war.  Die  einleitenden  Worte  zeigen 
dort  (XXX  1,  4 — 6)  zusammen  mit  den  Schlußworten,  daß  Livius  selbst  alles  übrige  als  un- 

gehörige Zutat  empfindet  (bdh  quoque  bonus  habitus  ad  cetera  —  super  haec  bellicae  qiioque 
laudis  conmlatus  compotem  fecerat);  anders  aber  lag  die  Sache  für  einen  Historiker,  der  nur 
den  Hannibalischen  Krieg  darstellte  und  bei  dieser  Gelegenheit  den  Crassus  zum  letzten  Male 
zu  erwähnen  hatte;  der  Gedanke  an  Coelius  Antipater  drängt  sich  von  selbst  auf.  Coelius 
Antipater  aber  war  der  Lehrer  des  Kedners  L.  Crassus  (Cic.  de  or.  II  54;  Brut.  102),  und 
gerade  das  Hauptstück  jenes  Livianischen  Nachrufs :  facundissimus  Jiabebatur  seu  causa  oranda, 
seu  in  senatu  et  ad  populum  suadendi  ac  dissuadendi  locus  esset;  iuris  pontificii  peritissimm, 
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sie  mochten  etwa  aus  Wechselheiraten  oder  aus  irgendwelcher  materiellen  Inter- 

essengemeinschaft abgeleitet  sein.  Der  Oberpontifex  hatte  doch  sicherlich  nicht 

das  letzte  Wort  bei  der  Frage  mitzusprechen,  wer  der  beste  Mann  in  Rom  sei 

und  als  solcher  würdig,  die  große  Göttermutter  aus  Pessinus  in  Rom  aufzu- 

nehmen; daß  die  Wahl  im  Jahre  204  auf  den  Vetter  des  späteren  Africanus, 

P.  Scipio  Nasica,  fiel  (PW  IV  1495),  geschah  keinesfalls  gegen  seinen  Willen. 
Dagegen  unterhielt  mit  Fabius  Cunctator  und  mit  dem  Hause  der  Valerii  Flacci 

einen  näheren  Verkehr  M,  Porcius  Cato;  wenn  Crassus  gerade  mit  jenen  in 

weniger  freundliche  Berührung  kam  (vgl.  über  die  Fabier  auch  u.  S.  195), 
und  wenn  wiederum  Cato  damals  im  Beginne  seiner  Laufbahn  und  noch  mehr 

in  seinem  späteren  Leben  als  Gegner  der  Scipionen  auftrat,  so  lassen  sich  daraus 

weitere  Schlüsse  auf  die  Zusammensetzung  der  Parteien  ziehen.  Doch  wenn 

sich  so  die  ursprüngliche  Zugehörigkeit  des  Crassus  zum  Scipionischen  Kreise 

auch  durch  scheinbar  weit  hergeholte  Erwägungen  bestätigen  läßt,  so  hat  sie 

keineswegs  seine  gesamte  Wirksamkeit  ausschließlich  bestimmt.  Er  war  doch 

Manns  genug,  um  auch  eine  selbständige  Stellung  im  Staate  zu  erringen,  und 

hat  seinen  Erben  den  Anspruch  darauf  hinterlassen.  Auch  ohne  Anlehnung 

an  die  Scipionen  und  im  Gegensatz  zu  den  Scipionen  haben  sie  in  der  Folgezeit 
ihren  Weg  gemacht. 

IL    Das    passive    Wahlrecht. 

Wenn  für  Cicero  die  Zeit  des  Scipio  Aemilianus  die  ideale  des  Römertums 

war,  so  erklärte  Sallust    (bist.  I   11):  Res  Romana   optimis  morihus  et 

maxima  concordia  egit  inter  secundum  atque  postremum  bellum  Carthaginiense. 
Aber  der  Streit  der  Parteien  hat  damals  keineswegs  geruht  und  hat  sich  auch 

keineswegs  in  den  mildesten  Formen  abgespielt.  Man  braucht  nur  daran  zu 

denken,  daß  in  eben  diesen  Jahrzehnten  der  von  Sallust  kurz  vorher  (ebd.  4) 
als  Romani  generis  disertissimus  bezeichnete  M.  Cato  seine  Beredsamkeit  und 

seinen  Geist  unablässig  an  seinen  politischen  Gegnern  übte.   Von  den  zahlreichen 

berührt  sich  aufs  engste  mit  der  Schilderung,  die  Cicero  de  or.  HI  134  dem  Eedner  Crassus 
in  den  Mund  legt :  Haec  fiiit  P.  Crassi  iUius  veteris,  liaec  TL  Coruncanii,  liaec  ....  Scipicmis 
prudentissimi  hominis  sapientia,  qui  omnes  pontifices  maocivii  fuerunt,  ut  ad  eos  de  Omnibus 
divinis  atque  humanis  rebus  referretur ;  eidemque  et  in  senatu  et  apud  populum  et  in  catisis 

amicorum  et  domi  et  militiae  consilium  suum  fidemqtie  praestabant;  vgl.  auch  Cato  50:  Quid, 
de  P.  Licinii  Crassi  et  pontifim  et  civilis  iuris  studio  loquar  ?  Eine  auf  eigener  Lektüre  beruhende 
Kenntnis  von  Eeden  oder  Rechtsgutachten  des  Crassus  hatte  Cicero  nicht  und  konnte  er  nicht 

haben  (vgl.  Brut.  77),  aber  jene  lobende  Charakteristik  des  Oberpontifex,  die  gerade  auch 
diese  Seiten  seiner  Tätigkeit  rühmte,  war  aus  seiner  Laudatio  Funebris  in  das  Geschichts- 

werk des  Coelius  übergegangen  und  wirkte  fort  über  Cicero  und  Livius  hinaus  bis  zu  Die 
(frg.  56,  63).    Vgl.  u.  5.  Kap. 
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Eechtshändeln,  in  denen  er  als  Kläger  oder  als  Beklagter  vor  Gericht  stand  i), 
nehmen  die  Annalen  nur  selten  Notiz;  wohl  aber  geben  sie  hier,  wo  sie  uns 

vollständiger  als  sonst  vorliegen,  öfter  Kunde  von  den  bei  den  Wahlen  ausge- 
fochtenen  Kämpfen.  „Beim  Durchblättern  der  Chronik  dies-er  Jahrzehnte  stößt 

man  überall  auf  die  Faktionenkämpfe",  hat  Geizer  (Nob.  104)  richtig  bemerkt 
und  belegt.  Indes  man  kann  zwischen  den  Zeilen  der  hier  mehrfach  erhaltenen 

Kandidatenlisten  und  der  Beamtenlisten  noch  mehr  und  anderes  lesen,  als  Livius 

und  seine  Vorgänger  in  sie  hineingelesen  und  als  Tatsachen  überliefert  haben; 

dann  enthüllt  sich  ein  Parteigetriebe,  das  den  Unterschied  zwischen  jenen  ge- 

priesenen Zeiten  der  Nobihtätsherrschaft  und  den  vielgeschmähten  der  sich  auf- 
lösenden Eepublik  gar  nicht  so  unendlich  groß  erscheinen  läßt. 

Den  Sturz  der  Scipionenherrschaft  brachte  das  Jahr  185  mit  den  berühmten 

und  berüchtigten  Prozessen,  bei  denen  ja  auch  Cato  seine  Hand  im  Spiele  hatte 

(Ygl.  PW  IV  1475  ff.).  Von  den  Consuln  dieses  Jahres,  Ap.  Claudius  Pulcher 

und  P.  Sempronius  Tuditanus,  erhielt  durchs  Los  der  letztere  die  Leitung  der 
Wahlen  für  184,  bei  denen  sich  ein  Bruder  des  ersteren  um  das  Consulat  bewarb; 

gegen  alles  Erwarten  und  gegen  alles  Eecht  wurde  seine  Wahl  erzielt,  lediglich 

durch  die  nachdrückliche  Unterstützung  des  Bruders,  der  seinen  plebeischen  Kol- 
legen ganz  auf  seine  Seite  gebracht  haben  muß.  Der  ausführliche  Bericht  (Liv. 

XXXIX  32,  5  — 13)  verzeichnet  neben  dem  Claudier,  der  zum  ersten  Male  als 
Kandidat  auftrat,  drei  patricische  und  drei  plebeische  Gegenkandidaten,  die  sich 

sämtlich  schon  in  früheren  Jahren  beworben  hatten.  Die  Anordnung  der  drei 

Plebeier  ist  nicht  nach  einem  erkennbaren  Prinzip  vorgenommen,  denn  die 

Praetur  des  ersten,  L.  Porcius  Licinus,  fiel  193,  die  des  zweiten,  Q.  Terentius 

Culleo,  187,  und  die  des  dritten,  Cn.  Baebius  Tamphilus,  schon  199;  dagegen 
folgen  die  drei  Patricier  aufeinander  nach  dem  Amtsalter:  L.  Aemilius  Paullus, 

Praetor  191,  Q.  Fabius  Labeo  189  und  Ser.  Sulpicius  Galba  187.  Der  siegreiche 
Claudier  mit  dem  Vornamen  Puhlius  wird  von  Livius  XXXVIII  35,  5  beim 

Jahre  189  als  curulischer  Aedil  mit  demselben  Galba  genannt  und  als  Praetor 

beim  folgenden  Jahre  188  (ebd.  2.  10),  aber  sein  Bruder  Appius  als  Praetor 

beim  nächsten  Jahre  187  neben  Galba  und  jenem  Q.  Terentius  Culleo;  es  ist 
außer  Zweifel,  daß  die  Praeturen  der  beiden  Brüder  miteinander  vertauscht  sind 

(vgl.  Mms  StK  I  525,  1;  danach  PW  III  2847  und  2858  Nr.  294  und  305). 
Dann  waren  unter  den  Kandidaten  für  das  Consulat  von  184  drei  der  Praetoren 

von  187,  und  es  ist  eine  starke  Übertreibung,  wenn  dem  Claudier  als  dem  ein- 
zigen neuen  Kandidaten  sämtliche  andere  entgegengestellt  werden,  weil  sie  sich 

1)  Dem  Livius  waren  sie  nicht  aus  den  historischen  Darstellungen  vertraut,  sondern 
ebenso  wie  dem  Cicero  von  seinen  rhetorischen  Studien  her;  das  zeigt  die  Charakteristik, 
die  er  dem  Censor  widmet  (XXXIX  40,  8  f.,  vgl.  auch  42,  6.  44,  9.  Kahrstedt  Die  Annalistik 
von  Livius  B.  XXXI  bis  XLV.  99—101);  die  Verweisung  auf  Catos  Rede  gegen  Galba  (40,  12) 

•widerspricht  dem  gewohnten  annalistischen  Schema  in  einer  bei  Livius  bemerkenswerten  Weise. 
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schon  früher  beworben  hätten  und  deshalb  den  Vorzug  verdienten.  Von  den 

Patriciern  hatte  Galba  als  sein  Kollege  in  der  Aedilität  und  Praetur  vor  ihm 

nichts  voraus,  und  von  den  Plebeiern  erst  recht  nichts  der  Terentier,  weder 

nach  seinem  Hange  noch  nach  seiner  Herkunft.  Die  beliebte  Manier,  alles 

Schlimme  den  Claudiern  aufzubürden,  hat  den  Livius  oder  seine  Quelle  ver- 

anlaßt, die  Farben  dicker  als  nötig  aufzutragen;  es  handelt  sich  nicht  um  die 

Vis  Claudiana  (Liv.  XXXIX  32,  13),  sondern  um  eine  einfache  geschäftliche 
Abmachung  unter  den  Parteien. 

Das  zeigt  ein  Blick  auf  die  Censorenwahl,  die  bald  darauf,  kurz  nach  dem 

Amtsantritt  der  neuen  ConsuLn  P.  Claudius  Pulcher  und  L.  Porcius  Licinus, 

im  Jahre  184  stattfand.  Die  Kandidatenliste  bei  Liv.  XXXIX  40,  2  weist 

nicht  weniger  als  neun  Namen  auf,  fünf  patricische  und  vier  plebeische, 

darunter  drei  schon  bei  der  vorhergehenden  Censorenwahl  von  189  genannte 

(ebd.  XXXVII  57,  10).  Mit  einer  einzigen  Ausnahme  hatten  sämtliche  Be- 

werber sogar  vor  diesem  Zeitpunkt,  in  den  Jahren  196  bis  189,  das  Consulat 

bekleidet;  die  Ausnahme  ist  aber  der  soeben  vom  Amte  zurückgetretene  M.  Sem- 
pronius  Tuditanus.  Er  hatte  als  Leiter  der  Consularcomitien  für  das  laufende 

Jahr  dem  Bruder  seines  patricischen  Kollegen  zum  Oberamt  verholfen,  und  wenn 

er  nun  als  einziger  jüngerer  Consular  seine  Bewerbung  um  die  Censur  anmeldete, 

so  konnte  er  das  nur  in  der  Hoffnung  tun,  daß  der  Claudier  ihm  jenen  Dienst 

jetzt  bei  den  censorischen  Comitien  vergelten  werde.  Die  Bewerbung  blieb 

allerdings  erfolglos;  vermutlich  hat  nicht  der  patricische  Consul,  sondern  der 

plebeische  die  Censorenwahlen  abgehalten  und  an  erster  Stelle  seinen  Ge- 

schlechtsgenossen M.  Porcius  Cato  vorgeschlagen;  aber  schon" die  Kandida- 
tur des  Tuditanus  ist  so  auffällig,  daß  sie  eine  förmliche  Vereinbarung  mit 

den  Claudischen  Brüdern,  seinem  Genossen  und  seinem  Nachfolger  im  Oberamt, 
mit  Sicherheit  vermuten  läßt. 

Die  Abhaltung  der  Censorenwahlen  durch  den  plebeischen  Consul  ist  zwar 

nicht  überliefert,  aber  auch  schon  deswegen  sehr  wahrscheinlich,  weil  er  es  war, 

der  unmittelbar  vorher  die  Ergänzungswahl  für  einen  plötzlich  verstorbenen 

Praetor  vorzunehmen  hatte  (Liv.  XXXIX  39,  Iff.  s.  u.  S.  194.  205).  Der  Er- 
folg seines  Verwandten  wird  freilich  vor  allem  dessen  persönlichen  Eigenschaften 

zugeschrieben;  indes  man  kann  füglich  zweifeln,  ob  sie  ihm  den  Sieg  nicht  nur 

über  die  Gegenkandidaten  aus  dem  angesehenen  Sempronischen  Geschlecht,  son- 
dern auch  über  den  Aetolersieger  M.  Fulvius  Nobilior  verschafft  hätten.  Cato 

war  als  der  erste  des  aus  Tusculum  stammenden  Porcischen  Geschlechts  im  Jahre 

195  zum  Consulat  aufgestiegen  und  L.  Licinus  als  der  zweite  jetzt  im  Jahre 

184;  im  Jahre  189  war  die  Bewerbung  Catos  um  die  Censur  gescheitert;  daß 

die  beiden  Emporkömmlinge  einander  unterstützen,  versteht  sich  von  selbst; 

so  ist  die  Persönlichkeit  doch  nicht  allein  ausschlaggebend  gewesen.  Mit 

Cato   wurde    als   patriciseher  Kandidat  durchgebracht  sein  alter  Freund    und 
Münzer,  Köm.  Adel.  13 
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Amtsgenosse  in  früheren  Stellungen  L.  Valerius  Flaccus.  Dessen  gefährlichste 

Gegenkandidaten  waren  zwei  Scipionen,  der  Bruder  und  der  Vetter  des  Africa- 
nus,  L.  Asiaticus  und  P.  Nasica,  von  denen  der  letztere  zusammen  mit  dem 

plebeischen  Anhänger  der  Scipionenpartei  M.'  Acilius  Glabrio  (vgl.  Geizer  Nob. 
104 f.  0,  S.  91)  schon  189  gegen  Cato  und  Flaccus  in  die  Schranken  getreten  war. 
Seine  erneute  Niederlage  besiegelte  nunmehr  den  Zusammenbruch  der  fürstlichen 

Machtstellung  der  Scipionen  (vgl.  PW  IV  1483.  1496;  auch  Geizer  a.  0.  106). 

Offenbar  hatte  ihre  Partei  die  gewaltigsten  Anstrengungen  gemacht,  um  sich 

zu  behaupten,  und  hatte  deswegen  den  anderen  Bewerbern  nicht  nur  einen,  son- 

dern zwei  eigene  Kandidaten  entgegengestellt;  aber  es  ist  ihr  nicht  gelungen, 
durchzudringen. 

Während  im  engen  Bunde  mit  Cato  der  Valerier  L.  Flaccus  den  Kampf 

um  die  Censur  führte  und  gewann,  dank  der  Unterstützung  des  Consuls  Porcius, 

war  seinem  Bruder  C.  Flaccus  bei  der  Bewerbung  um  jene  plötzlich  erledigte 
Praetorenstelle  das  Glück  weniger  hold.  Nach  dem  ausführlichen  Berichte  des 
Livius  kam  es  hier  zu  einem  scharfen  Konflikt  zwischen  Senat  und  Volk.  Der 

Consul  Porcius,  gedeckt  durch  die  Autorität  des  Senats,  trat  für  den  Valerier 

ein,  obgleich  dieser  nach  älterem  Herkommen  durch  sein  geistliches  Amt  als 

Flamen  Dialis  für  das  weltliche  nicht  befähigt  gewesen  wäre  (vgl.  Mms  StE  I 

491.  Wissowa  Kel.  480.  505  o.  S.  189),  und  gegen  den  vom  Volke  begünstigten 

Q.  Fulvius  Flaccus,  der  damals  curulischer  Aedil  war,  —  nicht  designierter,  wie 
Livius  XXXIX  39,  2  und  6  behauptet,  sondern  schon  im  Amte  befindlicher 

(vgl.  Mms  StE  513  f.,  3  s.  u.)  ;  der  Konflikt  spitzte  sich  dermaßen  zu, 

daß  der  Senat  ihn  schließlich  nur  durch  die  Entscheidung  beendete,  die  um- 
strittene Stelle  sei  überhaupt  unbesetzt  zu  lassen.  Aber  wie  bei  den  Censoren- 

wahlen,  so  erscheinen  auch  bei  diesem  Zwist  neben  der  Scipionenpartei  minde- 
stens noch  zwei  Parteien,  die  eine  der  verbündeten  Forcier  und  Valerier  und  die 

andere  der  Fulvier;  daß  gerade  die  beiden  aus  Tusculum  stammenden,  in  Eom 

zur  Plebs  gerechneten  Adelsfamilien  der  Forcier  und  der  Fulvier  hier  einander 

feindlich  gegenübertraten,  mochte  wohl  aus  weiter  zurückhegender  Eivalität 

in  der  alten  Heimat  abzuleiten  sein  i). 
Die  weiteren  Wahlen  des  Jahres  184  beweisen  aber  eine  gewisse  politische 

1)  Es  verdient  Beachtung,  daß  in  den  Fasti  Cap.  beim  Consulat  Catos  der  Vorname 
seines  Großvaters  gänzlich  fehlt  und  bei  der  Censur  erst  verzeichnet  war  und  dann  getilgt 
wurde  (CIL  12  p.  25  vgl.  352),  und  daß  Cato  selbst  (bei  Plut.  Cato  1,  1  vgl.  DG  V  101  f. 
104)   von  seinen  Vorfahren   nur  x6v  natsQa  Muqhov   xat  Kdxoova  tbv  nQÖnannov  zu 
nennen  und  zu  rühmen  wußte.  Weder  der  Urgroßvater,  der  als  erster  den  Beinamen  erhalten 
und  in  den  Samniterkriegen  gedient  haben  wird,  noch  der  Großvater  scheinen  demnach 
römische  Vornamen  geführt  und  volles  römisches  Bürgerrecht  besessen  zu  haben,  während 
die  Fulvier  derselben  Generationen  in  Eom  nicht  nur  zur  dauernden  Niederlassung,  sondern 
bereits  zu  den  hohen  Ämtern  gelangten.  Cato  war  in  engerem  Sinne  als  andere  ein  Homo 
Novus,  wenn  sein  Geschlecht  auch  in  Tusculum  zu  den  geringer  geachteten  zählte. 



—     195     — 

Eeife  des  römischen  Volkes,  denn  es  gab  sich  nicht  dem  Einflui3  einer  bestimmten 

Adelspartei  rückhaltlos  und  dauernd  hin.  Für  die  Deduktion  der  Kolonien 
Potentia  und  Pisaurum  wurde  eine  Kommission  bestellt  aus  Q.  Fabius  Labeo 

und  zwei  Fulviern,  M.  Flaccus,  vermutlich  einem  Bruder  des  Aedilen  (PW  VII 

240  Nr.  57)  und  Q.  Nobilior,  dem  jüngeren  Sohne  des  Aetolersiegers  (ebd.  268 

Nr.  95);  diese  Wahl  (Liv.  XXXIX  44,  10)  entschädigte  den  Patricier  für 

seine  Niederlage  bei  den  Consularcomitien  durch  die  Claudier  und  entschädigte 

die  Fulvier  für  ihre  zweimalige  Niederlage  durch  die  verbündeten  Porcier  und 
Valerier.  Dann  brachten  die  Neuwahlen  für  183  demselben  Fabier  das  Consulat 

und  allen  denen,  die  im  Jahre  184  auf  den  erledigten  Praetorenposten  einen 

begründeten  Anspruch  gehabt  hatten,  die  Beförderung  zu  Praetoren,  sowohl  dem 

Flamen  Dialis  aus  dem  Valerischen  Geschlecht,  wie  den  beiden  plebeischen  Aedi- 
len von  185  (ebd.  45,  2  vgl.  39,  2).  Dagegen  hatte  sieh  das  Volk  hinsichtlich 

des  curulischen  Aedilen  von  184,  des  Q.  Fulvius  Flaccus,  offenbar  der  vom  Senat 

vertretenen  Auffassung  gefügt;  es  hat  auf  die  Kontinuation  der  curulischen 
Ämter  des  Aedilen  und  des  Praetors  ebenso  verzichtet,  wie  vorher  auf  deren 

Kumulation,  und  hat  erst  nach  Ablauf  einer  einjährigen  Zwischenzeit  auch 
diesem  Manne  die  Praetur  verliehen  und  damit  die  Ansprüche  seiner  Familie 

befriedigt  (ebd.  56,  5).  Man  sieht  deutlich,  wie  diese  Kämpfe  zugleich  persön- 

liche und  prinzipielle  waren.  Die  Parteien  suchten  die  Kandidaten  mit  staats- 
rechtlichen Gründen  zu  unterstützen  und  zu  verdrängen;  die  Meinungen  gingen 

auseinander,  weil  feste  Normen  für  die  Wahlqualifikation  fehlten;  die  gesetz- 
liche Kegehmg  dieser  Fragen  war  ein  dringendes  Bedürfnis  und  ist  damals  auch 

beantragt  worden,  so  durch  M.  Pinarius  Eusca  etwa  um  184  (o.  S.  149) ;  aber 
sie  wurde  einstweilen  noch  durch  den  Widerstand  des  Adels  vereitelt. 

Für  182  wurden  zum  Con&ulat  von  den  Kandidaten,  die  sich  bereits  für 

184  beworben  hatten,  die  beiden  ältesten  gewählt,  der  Patricier  L.  Aemilius 

PauUus,  Praetor  von  191,  und  der  Plebeier  Cn,  Baebius  Tamphilus,  Praetor 

von  199.  Daß  Paullus  recht  spät  dazu  emporstieg,  wird  ausdrücklich  hervor- 
gehoben (Liv.  XXXIX  56,  4  s.  o.  S.  166) ;  bei  seinem  Kollegen  beweist  es  der 

weite  Abstand  zwischen  Praetur  und  Consulat.  Freilich  kann  dies  kein  Befrem- 
den erregen,  denn  der  Mann  war  ein  Homo  Novus.  Es  ist  möglich,  daß  sein 

Vater  Q.  Baebius  Tamphilus  schon  vor  dem  Kannibalischen  Kriege  es  bis  zur 

Praetur  gebracht  hatte,  da  er  beim  Ausbruch  dieses  Krieges  an  den  diploma- 
tischen Verhandlungen  teilnahm  (Cic.  Phü.  V  27.  Liv.  XXI  6,  8.  18,  1.  Klebs 

PW  II  2733  Nr.  45);  sonst  war  der  erste  Praetor  seines  Namens  Gnaeus  selbst, 

der  sich  übrigens  militärisch  nicht  einmal  bewährte  (Liv.  XXXII  7,  5—7. 
Klebs  a.  0.  2731  Nr.  41);  aber  sowie  er  für  sich  nunmehr  nach  langem  Harren 

die  höchste  Würde  im  Staate  errungen  hatte,  machte  er  sie  ungesäumt  zum 

festen  Eigentum  seiner  Familie.  Beide  Consuln  wurden  gegen  die  Ligurer  ge- 
schickt; am  Ende  des  Feldzugs  wünschten  sie  das  Heer  zu  entlassen  (Liv.  XL 
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l'J'j  7—18,  1):  ac  de  ea  re  patres  consuluerunt.  alterum  ex  iis  dimisso  exerciiu 
ad  magistratus  in  annum  creandos  venire  Romam  iusserunt,  alterum  cum  legio- 
nibus  suis  Pisis  hiemare   ita  inter  se  consules  compararunt,  ut  Cn.  Baebius 

ad  comitia  iret,  quia  M.  Baebius  frater  eius  consulatum  petebat.  comitia  consuli- 

bus  rogandis  fuere;  creati  P.  Cornelius  Lentulus  M.  Baebius  Tamphilus  (Klebs 

a.  0.  Nr.  44).  Der  patricische  Consul  hatte  nicht  nötig,  für  das  Ämterrecht 

seines  Hauses  zu  sorgen,  sondern  legte  "mehr  Wert  auf  seine  Kommando- 
Stellung  1) ;  so  überließ  er  bereitwillig  dem  Plebeier  die  Leitung  der  Comitien, 
und  dieser  verstand  davon  den  rechten  Gebrauch  zu  machen.  Was  beim  Jahre 

185  von  einem  so  hochadligen  und  altberühmten  Patriciergeschlecht  wie  dem 

Claudischen  mit  nicht  geringerer  Entrüstung  als  Ausführlichkeit  vorgetragen 

wird,  nämlich  daß  ein  Bruder  als  Consul  den  andern  zu  seinem  Nachfolger 

machte  (o.  S.  192  f.),  das  wird  bei  einer  ganz  neu  emporkommenden  plebeischen 
Familie,  der  der  Baebii  Tamphili,  drei  Jahre  darauf  in  aller  Kürze  und  ohne 

den  leisesten  Tadel  einfach  zur  Kenntnis  genommen,  obgleich  die  Wahlbeein- 
flussung jetzt  noch  unverhüllter  als  dam.als  hervortrat,  durch  den  Bruder  selbst 

als  Leiter  der  Comitien  und  nicht  durch  seinen  Kollegen  als  Vermittler.  Welche 

Folgerungen  hieraus  auf  die  politische  Parteistellung  und  Tendenz  der  von 

Livius  benutzten  Annalen  gezogen  werden  können,  mag  auf  sich  beruhen;  hier 

kommt  es  mehr  auf  die  geschichtlichen  Tatsachen  an. 

Eine  erste  Wirkung  dieses  nachdrücklichen  Zusammenarbeitens  von  Be- 
amten und  Bewerbern,  von  Familien  und  Parteien  war  es,  daß  andere  Kandidaten 

sich  nach  wiederholten  Niederlagen  zurückziehen  mußten.  Von  den  sieben,  die 

bei  den  Comitien  des  Jahres  185  aufgestellt  worden  waren,  hatten  innerhalb  dreier 

Jahre  fünf  ihr  Ziel  glücklich  erreicht ;  die  beiden  noch  übrigen,  der  Patricier  Ser. 

Sulpicius  Galba  und  der  Plebeier  Q.  Terentius  Culleo,  waren  gerade  die,  welche 

mit  dem  schon  damals  erfolgreichen  Claudier  im  Jahre  187  Praetoren  gewesen 

waren  (o.  S.  192),  also  gleich  ihm  vorher  noch  nicht  oder  keinesfalls  mit  Aus- 
sicht auf  Erfolg  als  Bewerber  aufgetreten  waren;  jetzt  gaben  sie  offenbar  jede 

Hoffnung  auf,  denn  keiner  von  ihnen  hat  überhaupt  das  Consulat  geführt.  Das 

wird  bestätigt  durch  den  Bericht  über  ein  viertes  Mitglied  desselben  Praetoren- 
kollegiums  von  187,  Q.  Fulvius  Flaccus,  Sohn  des  Gnaeus  und  Stiefsohn  des  C. 

Calpurnius  Piso,  an  dessen  Stelle  er  im  Jahre  180  als  Suffectconsul  trat  (Liv. 

XL  37,  6) :  Testes  exsistebant,  qui  post  declaratos  consules  Albinum  et  Pisonem, 

quibus  comitiis  Flaccus  tulerat  repulsam,  et  exprobratum  ei  a  matre  dicerent, 

quod  iam  ei  t  er  tium  negatus  consulatus  petenti  esset,  et  adiecisse,  pararet  se 

ad  petendum;  intra  duos  menses  effecturam,  ut  consul  fieret.   Im  Jahre  185  hat 

1)  Weissenbom  merkt  an,  daß  nach  Liv.  XL  19,  8  ff.  und  25,  7  auch  Baebius  nach 
Ablauf  seines  Amtsjahrs  in  Pisae  stand ;  der  Consul  kann  nach  den  Wahlen  auf  Grund  eines 
neuen  Senatsbeschlusses  dorthin  zurückgekehrt  sein ;  jedenfalls  ist  der  leichte  Widerspruch,  wenn 
überhaupt  vorhanden,  so  für  die  hier  behandelten  Fragen  belanglos. 
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dieser  Fulvier  noch  nicht  zu  den  Kandidaten  gehört,  aber  im  Jahre  181  hat 

er  sich  schon  die  dritte  Niederlage  geholt;  also  fallen  seine  beiden  ersten  miß- 

lungenen Bewerbungen  in  die  drei  dazwischenliegenden  Jahre,  und  zwar  wahr- 
scheinlich in  die  zwei  unmittelbar  vorhergegangenen,  183  und  182.  Dann  ist 

dieser  Bewerber,  der  zwar  einem  plebeischen,  aber  hochangesehenen  und  stets 

zur  Nobilität  gerechneten  Geschlecht  entstammte,  der  Eeihe  nach  drei  Mit- 
bewerbern erlegen,  die  als  die  ersten  ihres  Namens  zum  Consulat  gelangten, 

nämlich  183  dem  Cn.  Baebius  Tamphilus,  182  dessen  Bruder  Marcus  und  181 

dem  eigenen  Stiefvater,  der  noch  dazu  die  Praetur  erst  ein  Jahr  nach  ihm  er- 
halten hatte.  Die  Mutter,  die  ihm  nun  um  jeden  Preis  zu  der  Ehre  verhelfen 

wollte  (s.  u.  S.  199),  teilte  zweifellos  die  allgemeine  Ansicht,  daß  ein  dreimal 

durchgefallener  Kandidat  so  gut  wie  endgültig  abgelehnt  sei,  —  wenigstens 
wenn  er  seiner  Herkunft  nach  zum  Adel  gehörte.  Ausdrücklich  betont  wird  das 

bei  dem  Haupte  der  einen  Familie  der  Aemilier,  bei  M.  Lepidus;  er  war  192 

Praetor  gewesen,  bewarb  sich  sowohl  für  189  wie  für  188  um  das  Consulat  ohne 

Erfolg  und  drang  erst  bei  der  dritten  Bewerbung  für  187  durch;  die  beiden 

Niederlagen  waren  im  wesentlichen  das  Werk  eines  Mannes,  dem  der  Zufall 

zweimal  die  Leitung  der  Wahl  in  die  Hände  spielte,  des  plebeischen  Consuls  von 

189,  der  sowohl  die  Ernennung  seines  patricischen  Amtsgenossen  wie  die  seiner 

beiden  Nachfolger  vornehmen  durfte  (Liv.  XXXVII  47,  6f.  XXXVIII  35, 

1),  und  die  Folge  war  eine  bittere  Feindschaft  zwischen  Lepidus  und  diesem 

Manne,  dem  Haupte  des  einen  Hauses  der  Fulvier,  M.  Nobilior  (ebd.  XXXVIII 
43,  1.  XXXIX  56,  4.  XL  46,  14  s.  u.  S.  199ff.).  Es  kann  demnach  als  die 

Eegel  gelten,  daß  Angehörige  der  alten  Adelsfamilien  sich  damals  nach  der  Be- 
kleidung der  Praetur  so  bald  wie  möglich  als  Consularkandidaten  meldeten  und 

im  Falle  des  Unterliegens  sofort  bei  den  nächsten  Wahlen  die  Bewerbung  er- 
neuerten, aber  nach  drei  maliger  Ablehnung,  wenn  nicht  besondere  Umstände 

eintraten,  überhaupt  den  Wettbewerb  aufgaben. 

Zwei  weitere  Wirkungen  der  organisierten  Wahlkämpfe  hoben  sich  gegen- 
seitig halb  und  halb  auf,  weil  sie  in  entgegengesetzten  Bestrebungen  wurzelten. 

Die  eine  war  der  Versuch  gesetzlicher  Einschränkung  der  systematischen  Arbeit 

und  Wahhnacherei  der  Parteien.  Das  Jahr  182  brachte  nämlich  das  erste  eigent- 

liche Gesetz  gegen  den  Ambitus  und  gleichsam  als  Ausführungsbestimmung  dazu 

ein  Senatsconsult  gegen  den  wachsenden  Aufwand  bei  den  Festspielen  der 

Aedileni);  das  folgende  Jahr  181  verminderte  die  Praetorenstellen  in  jedem 

1)  Kurze  Notiz  beim  J.  181  Liv.  XL  19,  11:  Legem  de  ambitu  consules  ex  auctaritate 
semius  ad  popidum  tukrunt  (vgl.  dazu  Mms  Strafr.  866);  Nachtrag  beim  J.  179  gelegentlich 
eines  zweiten,  den  ersten  einschärfenden  Senatsbeschlusses  ebd.  44,  11  f. :  Neve  quid  ad  eos  ludos 
arcesseret  cogeret  acciperet  faceret  adversus  id  senatus  cmisuUum,  quod  L.  Äemilio  Cn.  Badno 
consulibus  (182)  de  ludis  factum  esset,  decreverat  id  senatus  propter  effusos  sumptus,  factos  in 
ludos  Ti.  Sempronii  (seil.  Gracchi)  aedüis,  gut  graves  non  modo  Itcdiae  ac  sociis  Latini  nominis, 
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zweiten  Jahre  von  sechs  auf  vier  i) ;  das  Jahr  180  bildet  den  Abschluß,  indem 
es  den  kurz  vorher  geseheiterten  Versuch  einer  Festlegung  der  Wahlfähigkeit 

(o.  S.  149)  mit  besserem  Erfolge  wiederholte;  denn  damals  wurde  das  berühmte 

und  epochemachende  Gesetz  des  Tribunen  L.  Villius  angenommen,  das  die  all- 

mählich üblich  gewordenen  Bedingungen  für  die  Kandidaten  endgültig  regelte 

(Liv.  XL  44,  1  vgl.  Mms  StR  I  529  f.,  auch  *537).  Es  ist  schwerlich  ein  Zufall, 
daß  alle  plebeischen  Consuln  dieser  drei  Jahre  Homines  Novi  waren  und  der 

plebeische  Censor  des  ganzen  Lustrums  überhaupt  der  bedeutendste  Homo  Novus 

seiner  Zeit,  M.  Cato  (s.  o.  S.  193 f.),  dessen  lebhaftes  Eintreten  für  diese  Gesetze 

noch  aus  den  Titeln  seiner  Reden  ersichtlich  ist  2) .  Der  Zweck  war  bei  allen,  den 
Einfluß  der  Adelsfamilien  zu  untergraben,  ihren  Mitgliedern  den  Zutritt  zu  den 

Ämtern  zu  erschweren  und  ihre  organisierte  Wahlagitation  zu  hemmen,  dagegen 

weiteren  Kreisen  der  Bürgerschaft  den  Aufstieg  zu  den  höchsten  Ämtern  zu 

ermöglichen. 

sed  etiam  provindis  exteimis  fuerant.  Gracchus  ist  wahrscheinlich  182  curulischer  Aedil  ge- 
wesen und  infolge  seiner  Festspiele  zum  Praetor  für  180  gewählt  worden  als  der  letzte,  hei 

dem  zwischen  zwei  curulischen  Ämtern  der  einjährige  Zwischenraum  noch  genügte  (vgl.  Mms 

StE  I  526  f.,  4;  über  den  Zusammenhang  zwischen  den  aedilicischen  Spielen  und  den  Prae- 
torenwahlen  in  dieser  Zeit  vgl.  besonders  ebd.  532  f.). 

1)  Livius  sagt  nichts  von  dem  Erlaß  dieses  Gesetzes,  sondern  nur  bei  den  Wahlen  des 
Jahres  180  von  seiner  ersten  Anwendung  (XL  44,  2):  Praäores  quathior  post  mvltos  annos 

(nämlich  zum  ersten  Male  wieder  seit  198)  lege  Baebia  creati,  quae  alternis  quaternos  iuhebat 
creari.  Mommsen  (StR  II  198  f.)  hat  die  Motive  des  Gesetzes  aus  den  Zeitverhältnissen  so 

richtig  erschlossen,  daß  die  Datierung  völlig  gesichert  erscheint;  die  Polemik  von  Klebs 

(PW  II  2728  f.)  ist  größtenteils  unberechtigt.  Das  Gesetz  wurde  181  gegeben,  als  vielleicht 

für  180  die  sechs  Praetoren  bereits  gewählt  waren;  zum  ersten  Male  wurden  nun  vier  ge- 
wählt für  179,  und  zum, zweiten  Male  für  177.  Weil  bei  diesem  Jahre  Livius  XLI  8,  1  sechs 

Praetoren  verzeichnet,  wird  allgemein  und  auch  von  Mommsen  angenommen,  daß  die  Lex 

Baebia  schon  wieder  aufgehoben  war.  Aber  wie  ich  bereits  in  meiner  Erstlingsarbeit  (De 

gente  Valeria.  Berliner  Diss.  1891,  70 ;  vgl.  PW  IV  1432  f.  o.  S.  121)  zu  zeigen  suchte,  sind 

die  zwei  letzten  Namen  der  Praetorenliste  von  177  gefälscht;  es  haben  damals  nur  vier 

Männer  das  Amt  geführt,  und  die  Lex  Baebia  ist  erst  176  beseitigt  worden.  In  diesem  Jahre 

ist  auch  ein  Anlaß  dazu  erkennbar:  Der  Praetor  P.  Licinius  Crassus  verweigerte  die  Über- 

nahme einer  überseeischen  Provinz,  weil  er  durch  religiöse  Pflichten  an  Eom  gefesselt  sei 

(Liv.  XLI  15,  9  f.),  und  dadurch  wurde  die  Notwendigkeit,  über  eine  größere  Zahl  von  Prae- 

toren verfügen  zu  können,  dem  Volke  so  eindringlich  bewiesen,  daß  man  wieder  die  Sechs- 
zahl zur  Regel  machte. 

2)  Die  Rede  de  ambitu  und  die  Dissuasio  ne  lex  Baebia  deivgetur  sind  stets  hierher  ge- 

zogen worden  (vgl.  Jordan  Catonis  quae  exstant  LXXXIII  und  52),  und  auch  bei  der  Zeit- 
bestimmung der  Rede:  Ne  imperium  dt  veteri,  übt  novus  venerit,  war  Jordan  (a.  0.  XCIV 

vgl.  68)  wohl  auf  der  richtigen  Spur.  Die  Rede:  Ne  quis  iterum  cmsul  fiat  (a.  0.  55),  ge- 
hört vielleicht  erst  der  Zeit  um  151  an,  als  ein  solches  Gesetz  wirklich  durchging  (a.  0. 

LXXXVI  nach  Mms  RG  II  69  Anm.,  vgl.  StR  I  521,  1),  beweist  aber  Catos  Interesse  für 

alle  derartigen  Fragen.  Die  Bruchstücke  sind  so  unbedeutend,  daß  sie  weniger  lehren  als 

die  Titel  der  Reden,  was  ja  auch  in  der  dramatischen  Literatur  und  anderweitig  begegnet. 
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Aber  auch  die  entgegengesetzte  Wirkung  der  Parteikämpfe  blieb  nicht  aus; 

die  Adelsfamilien  schlössen  sich  fester  zusammen,  um  ihre  Macht  zu  behaupten. 

Das  Jahr  179  bezeichnet  den  Höhepunkt  der  Geschichte  eines  plebeischen  Ge- 
schlechts, ganz  entsprechend  dem  Jahre  203,  das  ein  patricisches  im  Besitze  der 

vollen  Gewalt  gesehen  hatte;  damals  war  es  das  albanische  der  Servilier  (o. 

S.  143),  jetzt  das  tusculanische  der  Fulvier.  Seine  beiden  Linien  waren  die 

Flacci  und  die  Nohüiores  (vgl.  die  Stammtafel  PW  VII  231  f.).  Von  Jenen 
führten  zwei  Bruderssöhne  denselben  Vornamen  Quintus  und  wurden  durch 

Hinzufügung  des  Vatersnamens  als  Quintus,  Sohn  des  Quintus,  und  Quintus, 

Sohn  des  Gnaeus,  unterschieden.  Letzterer  war  anscheinend  der  ältere,  hatte  187, 

wie  bereits  erwähnt  (o.  S.  196)  die  Praetur  bekleidet,  aber  dann  183,  182  und 

181  stets  vergeblich  das  Consulat  erstrebt,  bis  er  bei  einer  Ersatzwahl  180  sein 

Ziel  erreichte;  freilich  haftete  an  ihm  der  Makel,  daß  seine  Mutter  verurteilt 

wurde,  weil  sie  ihm  den  Weg  dazu  gebahnt  hatte  durch  die  Vergiftung  ihres 

zweiten  Mannes;  das  war  nämlich  der  plebeische  Consul  von  180,  dessen  plötz- 

licher Tod  die  Ersatzwahl  veranlaßte  (Liv.  XL  37,  5—7;  o.  S.  196  f.).  In  dem- 
selben Jahre  zog  sich  auch  ein  zweiter  Fulvius  Flaccus,  anscheinend  ein  Vetter 

dieses  Suffectconsuls,  als  Kriegstribun  Schimpf  und  Schande  zu  (ebd.  41,  8  ff. 

dazu  PW  VII  240 f.).  Trotzdem  offenbarte  sich  ein  mächtiger  Einfluß  des 

Fulvischen  Geschlechts  eben  damals  sowohl  bei  der  Besetzung  von  geistlichen 
wie  von  weltlichen  Ämtern. 

Infolge  einer  Epidemie,  der  vielleicht  auch  der  angeblich  vergiftete  Consul 

Piso  zum  Opfer  gefallen  war,  mußten  nicht  weniger  als  sechs  Priesterstellen  neu 

besetzt  werden;  davon  wurden  zwei  an  Angehörige  dieses  Geschlechts  gegeben, 

obgleich  unter  den  Verstorbenen  kein  einziger  Fulvier  gewesen  war  (ebd.  42, 

6—13  s,  u.  S.  201).  Dann  brachten  ihm  die  Consulwahlen  für  179  einen  Er- 
folg ohnegleichen.  Daß  sie  von  dem  Ersatzconsul,  der  zu  den  Fulviern  gehörte, 

und  nicht  von  dessen  Kollegen  abgehalten  wurden,  ist  zwar  nicht  ausdrücklich 

überliefert;  aber  selbst  nach  dem  Bericht  über  den  gemeinsamen  Feldzug  beider 

gegen  die  Ligurer  (ebd.  41,  Iff.)  scheint  sein  Operationsgebiet  der  Hauptstadt 

näher  gelegen  zu  haben,  so  daß  er  leichter  dorthin  berufen  werden  konnte.  Das 

in  seiner  Art  einzig  dastehende  Ergebnis  der  Wahlen  heben  die  Capitolinischen 

Fasten  gebührend  hervor  (CIL  I  2  p.  25) :  L.  Manlius  L.  f.  L.  n.  Acidinus  Ful- 

vian(us)  Q.  Fulvius  Q.  f.  M.  n.  Flaccus.  hei  fra[t]res  germani  fuerunt.  Das- 
selbe tut  VeUeius  II  8,  2  (s.  o.  S.  38  f.,  1) :  Ciarum  exemplum  et  adhuc  unicum 

Fulvi  Flacci,  eins  qui  Capuam  ceperat,  filiorum,  sed  alterius  in  adoptionem  dati, 

in  collegio  considatus  fuit;  adoptivus  in  Acidini  Manlii  familiam  datus.  Aber 

Livius  weist  mit  keiner  Sübe  darauf  hin  und  kennt  nicht  einmal  den  Adoptiv- 
beinamen  des  Manlius,  was  wiederum  bezeichnend  ist  für  die  von  ihm  benutzten 

Annalen.  Allerdings  hatten  sich  beide  Brüder  als  Praetoren  und  Propraetoren 

in  Spanien  rühmlich  ausgezeichnet  und  der  eine  die  Ovatio,  der  andere  den 
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Triumph  von  dort  heimgebracht,  aber  dennoch  ist  ihre  gleichzeitige  Wahl  auf- 

fallend, weil  sie  bei  dem  einen  verhältnismäßig  spät  und  bei  dem  andern  unver- 

hältnismäßig früh  erfolgte.  Die  Praetur  des  Manliers  lag  nämlich  zurück  bis 
188  und  seine  Eückkehr  aus  der  Provinz  bis  185,  so  daß  er  seitdem  wählbar 

gewesen  wäre;  der  Fulvier  war  dagegen  erst  182  Praetor  gewesen  und  traf 
soeben  180  wieder  in  Eom  ein,  so  daß  er  sich  zu  dem  frühesten  nach  der  neuen 

Lex  Vilha  annalis  überhaupt  möglichen  Zeitpunkt  als  Kandidat  meldete  i).  So 

kann  man  überzeugt  sein,  daß  an  dem  Zustandekommen  dieser  Wahl  die  Tätig- 
keit des  Vetters  der  beiden  Brüder,  der  die  Comitien  leitete,  keinen  geringen 

Anteil  hatte;  wie  wenig  die  Wahl  des  Manlius  nach  dem  Sinne  der  Scipionischen 

Partei  war,  läßt  noch  eine  von  Cicero  (de  or.  II  260)  bewahrte  Anekdote  von 

diesem  Wahlgange  erraten.  Den  Gipfel  der  Macht  erstiegen  aber  die  Fulvier, 
indem  sie  nun  im  Anfang  von  179  auch  bei  den  Censorenwahlen  einen  von  den 

Ihrigen  durchbrachten,  das  Haupt  des  Hauses  der  Nobiliores,  den  Sieger  über 
die  Aetoler.  Bei  den  letzten  Censorenwahlen  im  Jahre  184  hatten  Cato  und 

L.  Valerius  Flaccus  sieben  Mitbewerber  aus  dem  Felde  geschlagen  (o.  S.  193  f.); 

aber  von  diesen  ist  der  Fulvier  der  einzige  gewesen,  der  Jetzt  die  Scharte  aus- 

wetzte, obgleich  sie,  wenn  nicht  sämtlich,  so  doch  meistens  dieses  Lustrum  über- 

lebten 3) ;  die  damals  durchgefallenen  Patricier  sind  vielleicht  gar  nicht  wieder 
als  Kandidaten  aufgetreten,  da  der  neben  Fulvius  gewählte  nicht  zu  ihnen  ge- 

hörte, sondern  jünger  war.  Erst  die  Beachtung  dieser  Umstände  rückt  den  Er- 
folg des  Überwinders  von  Ambrakia  ins  rechte  Licht,  und  die  Bedeutung  dieses 

Erfolges  wird  dadurch  nur  gesteigert,  daß  sein  Amtsgenosse  ein  alter  Gegner 

war;  denn  sie  söhnten  sich  feierlich  und  öffentlich  aus  und  führten  das  Cen- 
sorenamt  in  musterhafter  Eintracht;  die  schöne  Szene  ihrer  Versöhnung  ist 

non  solum  memoriae  testimonio,  sed  etiam  annalium  litteris  et  summi  poetae  voce 

verherrlicht  worden  (Cic.  prov.  cons.  20),  nämlich  durch  die  des  Ennius,  des 

alten  Herolds  des  Taten  des  M.  Fulvius  Nobilior,  der  wohl  diesen  als  den  älteren 

der  beiden  Consulare  noch  mehr  um  seiner  Selbstüberwindung  gepriesen  haben 

mag  wie  den  Patricier,  den  Cicero  und  Livius  (XL  45,  7—46,  15)  um  seines 
höheren  und  lange  noch  blühenden  Adels  willen  in  den  Vordergrund  stellen. 

Aber  die  schöne  Szene,  die  dem  Volke  einen  tiefen  Eindruck  machte,  war  vor- 

1)  Vgl.  für  Manlius  Liv.  XXXVIII  35,  2.  10.  36,  3.  XXXIX  7,  6.  21,  6—10.  29,  4—7 
und  für  Fulvius  PW  VII  246  f.  Jener  ist  unseres  Wissens  der  erste  Plebeier,  der  durch 

Adoption  in  ein  patricisches  Haus  gelangte  (vgl.  Mms  EF  I  75);  vielleicht  ist  er  deswegen 

nicht  als  voll  anerkannt  und  wiederholt  bei  Bewerbungen  um  die  patricische  Stelle  im  Con- 
sulat  zurückgewiesen  worden. 

2)  Die  beiden  Sempronier,  Ti.  Longus  und  M.  Tuditanus,  sind  174  gestorben  (Liv.  XLI 
21,  8)  und  Scipio  Nasica  nach  171  (ebd.  XLIII  2,  5);  die  Lebensdauer  des  L.  Scipio  Asiaticus 
(PW  IV  1483),  des  L,  Purins  Purpureo  (ebd.  VII  363)  und  des  Cn.  Manlius  Vulso  ist  nicht 
näher  bekannt,  doch  kamen  diese  Patricier  für  die  plebeische  Censorstelle  als  Gegenkandidaten 
nicht  in  Frage. 
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bereitet   worden  durch  einen  geheimen  Vertrag  zwischen  den   Familien   und! 

ihrem  Anhang.  ' 

Denn  beim  Jahre  180  meldet  Livius  (XL  42,  11  f.) :  Exitu  anni  et  C.  Ser- 

vilius  Oeminus  pontifex  maximus  decessit   pontifex  in  locum  eins  a  collegio 

cooptatus  Q.  Fulvius  Flaccus;  inde  pontifex  maximus  M.  Aemilius  Lepidus 

creatus,  cum  multi  clari  viri  petissent.  Unter  dem  nur  dreijährigen  Oberponti- 
ficat  des  Servilius  war  der  Personalbestand  des  Pontificalkollegiums  unverändert 

geblieben;  nach  seinem  Tode  standen  sich  Patricier  und  Plebeier  in  der  gleichen 

Zahl  von  je  vier  Mitgliedern  gegenüber,  und  jede  einzelne  Stimme  konnte  bei 

der  Kooptation  eines  neuen  Mitglieds  die  Entscheidung  geben.  Die  Wahl  des 

Pontifex  Maximus  aber  mußte  nachher  durch  eine  Volksversammlung  von  17 

Tribus  unter  Vorsitz  des  jüngsten,  also  des  soeben  aufgenommenen  Pontifex 

erfolgen  (vgl.  besonders  Liv.  XXV  5,  2.  Mms  StK  II  27,  3.  28,  4  o.  S.  185 ff.). 

Im  Pontificalkollegium  hatte  M.  Lepidus,  der  alte  Gegner  des  Fulvius  Nobilior, 

einen  starken  Einfluß  als  Zweitältester  Patricier  und  durch  seine  ganze  Persön- 
lichkeit, doch  in  den  Comitien  hatten  ilm  zweifellos  die  Fulvier,  von  denen  Ende 

180  einer  als  Consul  im  Amte  war  und  zwei  zu  Consuln  designiert,  darunter  der 

Anwärter  auf  die  erledigte  Priesterstelle,  Lepidus  strebte  zunächst  nach  der 

Oberpriesterwürde,  aber  außerdem  nach  dem  weltlichen  Amte  eines  Censors,  und 

die  Leitung  der  bevorstehenden  Censorenwahl  lag  jedenfalls  in  den  Händen  eines 

jener  Fulvier.  So  war  er  den  Fulviern  gegenüber  im  Nachteil,  mußte  suchen, 

mit  ihnen  ein  Abkommen  zu  treffen,  und  mußte  sich  ihren  Bedingungen  unter- 
werfen :  Erstens  Aufnahme  des  einen  von  ihnen  unter  die  Pontifices,  und  zweitens 

Friede  und  Bündnis  mit  dem  andern  zur  gemeinsamen  Erlangung  und  Ver- 
waltung der  Censur;  den  ersten  Schritt  hatte  der  Aemilier  zu  tun,  indem  er  der 

Gegenpartei  seine  Stimme  und  seinen  Einfluß  im  Pontificalkollegium  zur  Ver- 
fügung stellte;  dann  wurden  Zug  um  Zug  die  weiteren  Bestimmungen  des  Ge- 

heimvertrages erfüllt.  Die  multi  clari  viri,  die  vergebens  mit  dem  Aemilier  um 

die  Würde  des  Oberpriesters  in  Wettbewerb  traten,  waren  wohl  nur  zwei,  der 

älteste  des  ganzen  Kollegiums  und  der  plebeischen  Hälfte,  Q.  Caecilius  Metellus, 

und  der  älteste  der  patricischen  Hälfte,  ein  Geschlechtsgenosse  des  eben  ver- 

storbenen Pontifex  Maximus,  Cn.  ServiHus  Caepio.  Gegen  diesen,  als  den  ge- 
fährlichsten Konkurrenten  des  Lepidus,  hat  sich  das  Bündnis  in  erster  Linie 

gerichtet;  Metellus,  der  weniger  Aussichten  haben  mochte,  machte  gute  Miene 

zum  bösen  Spiel  und  gab  sich  dazu  her,  vor  der  Öffentlichkeit  den  ehrwürdigen 

Friedensstifter  zwischen  den  alten  Feinden  zu  spielen.  Lepidus  aber  empfing 

nach  pünkthcher  Erfüllung  aller  Vereinbarungen  zur  Oberpriesterwürde  und 

zur  Censur  aus  den  Händen  seines  nunmehrigen  Kollegen  in  der  Censur  noch 

eine  weitere  Auszeichnung:  Soeben  war  durch  die  Epidemie  von  180  der  Prin- 
ceps  Senatus  dahingerafft,  L.  Valerius  Flaccus,  der  bei  der  letzten  Lectio  Senatus 

von  seinem  Mitcensor  Cato  dazu  gemacht  worden  war  (Liv.  XXXIX  52,  1.    XL 
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42,  6.  Plut.  Cato  17,  1).  Die  Würde  war  ein  patricisches  Reservatrecht,  ja 

sogar  ein  solches  der  Gentes  Maiores  (vgl.  Mms  RF  I  92—94,  auch  StE  III 
969  1;  dazu  Rh.  Mus.  LXI  21  f.  o.  S.  11.  53  ff.  98);  ohne  Beeinträchtigung 

anderer  Ansprüche  konnten  die  Fulvier  sie  dem  Lepidus  überlassen  und  ihn  da- 
durch noch  fester  an  sich  ketten;  die  folgenden  Censoretn  waren  Parteigenossen 

und  bestätigten  ihn  in  seinem  Besitze;  die  späteren  tasteten  ihn  nicht  mehr  an, 
und  so  durfte  er  fast  sechs  Lustren  bis  zu  seinem  Tode  im  Jahre  152  sich  dessen 

erfreuen  (Liv,  ep.  XLVIII),  länger  als  irgendein  anderer  vorher  und  nachher 

(s.  S.  177). 

Man  kann  sagen,  daß  im  Jahre  179  der  römische  Staat  von  den  Fulviern 

geradezu  beherrscht  wurde;  mit  Recht  bemerkt  Livius  von  dem  Triumphe  des 

Consuls  Q,  Fulvius  Flaccus  nach  einem  unbedeutenden  Ligurerfeldzuge:  Quem 

triumpJium  magis  gratiae  quam  verum  gestarum  magnitudini  datum  constdbat  i). 
Das  Streben  der  Fulvier  ging  dahin,  diese  Macht  auch  weiterhin  zu  behaupten, 

soweit  es  in  den  Grenzen  der  Verfassung  möglich  war.  Aber  eine  Übernahme 

des  Consulats  war  für  sie  in  absehbarer  Zeit  ausgeschlossen,  denn  die  drei  Vettern 

aus  dem  Hause  der  Flacci,  die  beiden  Quintus  und  der  unter  die  Manlier  auf- 
genommene, waren  vor  Ablauf  von  zehn  Jahren  nicht  wieder  wählbar,  und  der 

mit  ihnen  verwandte  Nobilior  hatte  als  Censor  auch  keine  Aussicht  auf  baldige 

Wiederwahl;  die  übrigen  Familienmitglieder  erfüllten  noch  nicht  die  Be- 

dingungen des  neuen  Villischen  Gesetzes.  Infolgedessen  suchten  sie  Persönlich- 
keiten, mit  denen  sie  in  näherer  Verbindung  standen,  an  die  Spitze  des  Staates 

zu  bringen,  und  mit  diesen  Bemühungen  erzielten  sie  einen  vollen  Erfolg. 

Zunächst  waren  die  patricischen  Manlier  mit  ihnen  eng  verbunden.  Der 

Zweig  der  Manlii  Acidini  hatte  sich,  wie  schon  erwähnt  (o.  S.  200,  1),  vor  dem 

Absterben  bewahrt  durch  die  Aufpfropfung  eines  Fulvischen  Sprößlings,  — 
durch  einen  in  den  Kreisen  des  Patriciats  bis  dahin  unerhörten  Schritt,  den 

möglicherweise  Verschwägerungen  von  langer  Hand  vorbereitet  hatten.  Sodann 

ist  ein  Manlier  mit  dem  Praenomen  Publius,  der  anscheinend  kein  Cognomen 

trug,  im  Jahre  196  gleichzeitig  in  das  zur  Entlastung  der  Pontifices  neuein- 

gerichtete Kollegium  der  Tresviri  Epulones  und  für  das  nächste  Jahr  zum  Prae- 
tor gewählt  worden  (Liv.  XXXIII  42,  1  und  7) ;  die  eine  Ehre  teilte  er  mit 

zwei  Plebeiern,  von  denen  der  eine  der  Schöpfer  der  neuen  Institution  war,  und 

der  zweite,  P.  Porcius  Laeca,  der  Begründer  einer  dritten  Linie  des  Porcischen 

1)  Der  Ausdruck  cmstabat  XL  59,  1  erhält  seinen  rechten  Wert  durch  Vergleich  mit  den  An- 
gaben über  den  kretischen  Triumph  des  Q.  Fabius  Labeo  von  189  (PW  VI  1774):  Weil  Livius 

diesen  nur  bei  Valerius  Antias  bezeugt  fand  (XXXVII  60,  6),  benutzte  er  ihn  in  einer  Eede 
als  Beispiel  eines  unverdienten  Triumphes  (XXXVIII  47,  5),  kleidete  also  seine  Kritik  einer 
Überlieferung  in  die  Form  einer  Kritik  der  überlieferten  Tatsache  durch  die  Zeitgenossen, 
um  die  Tatsache  nicht  preiszugeben.  Bei  dem  Triumph  des  Fulvius  war  die  Überlieferung 
durchaus  einwandfrei,  so  daß  dieser  Ausweg  nicht  gangbar  erschien. 
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Geschlechts,  die  den  Catones  und  Licini  zur  Seite  trat  (DG  V  99  —  101);  zur 
Praetur  wurde  P.  Manlius  befördert  mit  seinem  Geschlechtsgenossen  Cn.  Manlius 

Vulso  und  mit  demselben  P.  Porcius  Laeca,  während  wiederum  dessen  Gentile 

M.  Cato  damals  als  erster  seines  Namens  Consul  wurde  (o.  S.  193).  Momrasen 

(EF  I  91,  41)  hat  den  P.  Manlius  für  die  Plebs  in  Anspruch  genommen,  Klose 

(Priesterfasten  2  f.)  im  Widerspruch  dagegen  für  das  patricische  Haus  der  Vul- 

sonen;  mag  die  Entscheidung  dieser  Frage  dahingestellt  bleiben,  so  steht  Jeden- 
falls fest,  daß  der  Nachfolger  des  Mannes  in  seinem  geistlichen  Amte,  als  er 

der  Seuche  von  180  erlag,  ein  Plebeier  wurde,  imd  zwar  ein  Fulvier  (Liv.  XL 

42,  7  vgl.  PW  VII  233  Nr.  29).  Ohne  Zweifel  stand  also  dieser  P.  Manlius  in 

irgendeinem  näheren,  wahrscheinlich  verwandtschaftlichen  Zusammenhange  mit 

führenden  plebeischen  Familien,  zumal  der  Fulvischen.  Drittens  hatte  der  soeben 

genannte  Cn.  Manlius  Vulso,  der  Praetor  von  195,  im  Jahre  189  sein  Consulat 

und  infolgedessen  die  Ehre  und  den  Gewinn  des  Krieges  gegen  die  Galater  ge- 
radezu dem  M.  Fulvius  Nobilior  zu  verdanken.  Über  die  Wahlen  für  189  be- 

richtet nämlich  Livius  XXXVII  47,  6 f.:  Consularia  comitia  magna  contentione 

hahita.  M.  AemiUus  Lepidus  petehat  ....  petebant  cum  eo  M.  Fulvius  Nobilior 
Cn.  Manlius  Vulso  M.  Valerius  Messalla.  Fulvius  consul  unus  creatur,  cum  ceteri 

centurias  non  explessent,  isque  postero  die  Cn.  Manlium  Lepido  deiecto  —  nam 

Messalla  iacuit  —  collegam  dixit  (vgl.  Weissenborn  z.  d.  St.  Mms  StR  I  217,  4. 
218,  1.  III  416,  2),  Der  Plebeier  als  der  einzige  Kandidat  seines  Standes  wurde 

gewählt,  während  unter  den  drei  patricischen  Kandidaten  die  Stimmen  sich  zer- 
splitterten, und  nun  lenkte  er  die  Wahl  auf  den  Manlier,  so  daß  davon  der  Zwist 

mit  dem  Aemilier  seinen  Ausgang  nahm. 

Bei  dieser  Sachlage  ist  es  verständlich,  daß  im  Jahre  179  unter  dem  Regi- 
ment der  Fulvier  als  patricischer  Consul  des  nächsten  Jahres  wiederum  ein  Man- 

lier, A.  Vulso,  Bruder  des  Galatersiegers  Gnaeus,  gewählt  wurde.  Von  dessen 

bisheriger  Laufbahn  ist  nichts  überliefert  als  die  Teilnahme  bei  einer  Kolonie- 
deduktion im  Jahre  193  mit  zwei  plebeischen  Kollegen  (Liv.  XXXV  9,  7); 

doch  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  daß  er  189  unter  dem  Consulat  seines  Bruders 

und  des  M.  Fulvius  Nobilior  bei  einer  Nachwahl  zur  Praetur  gelangt  war  (vgl. 

Willems  Le  senat  I  324  f.) .  Dann  ging  seine  Verpflichtung  gegen  die  Fulvier  wie 
die  seines  Bruders  bis  dahin  zurück ;  dann  hatte  er  während  des  letzten  Jahrzehnts 

ähnliche  Zurücksetzung  erfahren,  wie  sein  Gentile  und  Amtsvorgänger  L.  Man- 
lius Acidinus  Fulvianus;  dann  kam  die  Herrschaft  der  Fulvischen  Partei  und 

die  neue  Ordnung  für  die  Wahlfähigkeit  gerade  diesem  patricischen  Geschlecht 

zustatten,  das  gegenüber  anderen  ein  wenig  ins  Hintertreffen  gekommen  war 

(s.  0.  S.  98  f.  186). 

Mit  dem  Manlier  wurde  als  plebeischer  Consul  im  Jahre  179  M.  lunius 

Brutus  designiert  (vgl.  PW  X  970  Nr.  48).  Das  war  der  erste  lunier  seit  einem 
halben  und  der  erste  Brutus  seit  einem  ganzen  Jahrhundert,  der  es  wieder  zu 
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dieser  Ehre  brachte  (vgl.  zur  Geschichte  seines  Geschlechts  ebd.  961  f.),  und  seit 
seiner  eigenen  Praetur  war  auch  schon  wieder  ein  Dutzend  Jahre  verstrichen. 

So  konnte  er  nur  der  Verbindung  mit  mächtigeren  Faktionen  und  Persönlich- 
keiten seinen  Erfolg  bei  den  Comitien  von  179  verdanken.  Daß  er  mit  den 

damals  maßgebenden  Fulviern  unmittelbar  verbunden  gewesen  sei,  ist  nicht  nach- 
weisbar, aber  jahrhundertelange  Beziehungen  lassen  sich  zwischen  den  luniern 

und  den  Aemiliern  verfolgen,  und  mit  dem  neuen  Bundesgenossen  der  Fulvier, 

dem  führenden  Manne  aus  dem  Aemilischen  Geschlecht,  M.  Lepidus,  war  dieser 

Brutus  im  Jahre  191  Praetor  gewesen;  durch  dessen  Vermittlung  wird  er  in 
die  Fulvische  Parteiorganisation  hineingezogen  sein. 

Die  beiden  Ful vischen  Brüder,  die  179  die  Eegierung  führten,  und  von 

denen  der  Plebeier  die  Comitien  abhielt  (Liv.  XL  59,  4),  haben  aber  nicht  bloß 
dafür  gesorgt,  daß  im  nächsten  Jahre  Männer  aus  dem  alten  und  aus  dem  neuen 

Adel,  die  ihnen  genehm  waren,  ihren  Platz  einnahmen,  sondern  sie  haben  das 

Interesse  ihrer  Partei  auf  längere  Zeit  gesichert.  Dafür  ist  lehrreich  die  Ver- 
gleichung  der  hier  vollständig  erhaltenen  Praetorenlisten  mit  den  Consullisten, 

da  ja  die  neue  Wahlordnung  von  den  Consulatsbewerbern  die  Bekleidung  der 

Praetur  forderte;  die  Betrachtung  muß  dafür  wieder  bis  zum  Sturz  der  Scipionen 
im  Jahre  185  zurückgreifen. 

Unter  den  sechs  Praetoren  von  185  waren  drei  Patricier,  einer  noch  aus 

dem  Cornelischen  Geschlecht,  P.  Oethegus,  und  zwei  aus  dem  Postumischen,  A. 

Albinus,  Vetter  des  wahlleitenden  Consuls  Sp.  Albinus,  und  L.  Tempsanus  (Liv. 

XXXIX  23,  2);  der  Cornelier  ist  181  und  der  Postumier  aus  dem  angesehenen 
Hause  der  Albini  180  Consul  geworden;  der  andere  Postumier  ist  bei  der  Praetur 

stehen  geblieben  gleich  seinen  plebeischen  Kollegen  C.  Afranius  Stellio  und 

C.  Atilius  Serranus.  Zweifelhaft  bleibt  es,  ob  der  dritte  plebeische  Praetor  von 

185  befördert  wnrde;  denn  ein  gleichnamiger  war  auch  188  im  Amte,  und  der 

Consul  von  183,  der  mit  einem  von  ihnen  gleichzusetzen  ist,  kann  eher  der  ältere 

als  der  jüngere  sein.  Trifft  dies  zu,  so  sind  sämtliche  Plebeier  des  Praetoren- 

kollegiums  von  185    nicht  weiter  aufgestiegen  i). 
Von  den  Praetoren  des  Jahres  184  (Liv.  XXXIX  32,  14)  ist  C.  Decimius 

1)  Die  Praetorenliste  von  185,  wo  die  Verteilung  der  Provinzen  ausgefallen  ist,  hat 
den  Verdacht  einer  Verfälschung  erregt  (vgl.  Maxis  Die  Praetoren  Roms  von  367  bis  167. 
Breslauer  Diss.  1911,  45),  hauptsächlich  hinsichtlich  der  Namen  des  M.  3farcelhis,  der  kurz 
vorher,  188,  und  des  P.  Cethegus,  der  unmittelbar  nachher,  184,  wiederkehrt.  Aber  da  auch 
andere  Anzeichen  für  die  Existenz  zweier  M.  Marcelli  in  diesen  Jahren  vorliegen  (PW  III 
2757  f.  Nr.  223  u.  224),  und  eine  Abweichung  von  der  normalen  Sechszahl  der  Praetoren 
hier  nicht  gerechtfertigt  erscheint,  liegt  die  Sache  doch  wohl  anders  als  beim  Jahre  177 
(o.  S.  198,  1),  und  ist  der  Argwohn  unbegründet.  —  Zur  Berichtigung  von  Maxis  a.  0.  sei 
bemerkt,  daß  C.  Afranius  Stellio  nicht  185,  sondern  183  Triumvir  coloniae  deducendae  war, 
und  daß  nicht  C.  Atilius  Serranus,  sondern  ein  ganz  anderer,  A.  Atilius  Serranus  (Klebs  PW  II 
2096  f.  Nr.  60),  im  Jahr  170  Consul  wurde. 
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Flavus  während  des  Amtsjahres  in  Rom  gestorhen  (ebd.  39,  1  s.  o.  S.  193)  und 

P.  Sempronius  Longus  während  des  folgenden  in  der  Provinz  (ebd.  XL  2,  5. 

16,  7) ;  doch  dessen  Gentile  C.  Sempronius  Blaesus  war  noch  170  am  Leben 

(XLIII  4,  12)  und  A.  Terentius  Varro  noch  167  (XLII  26,  7.  XLV  17,  3) ; 
aber  weder  einer  von  ihnen  gelangte  zum  Consulat,  noch  einer  von  den  weiter 

nicht  bekannten  anderen  Kollegen  Q.  Naevius  Matho  und  P.  Cornelius  Cethegus, 

der  ein  Verwandter  des  vorjährigen  Praetors  und  der  einzige  Patricier  war. 

Auch  von  den  Praetoren  des  Jahres  183  hat  lediglich  Sp.  Postumius  Albinus 

die  Würde  erhalten  und  selbst  er  recht  spät,  im  Jahre  174  (s.  u.  S.  206.  212 f.). 

Von  seinen  Amtsgenossen  (Liv.  XXXIX  45,  2)  hat  Cn.  Sicinius  172  noch  ein- 
mal die  Praetur  erlangt,  aber  nicht  das  Consulat;  C.  Valerius  Flaccus,  gestorben 

174  (XLI  28,  7  s.  o.  S.  189),  ist  offenbar  deshalb  nicht  dazu  befördert  worden, 

weil  ihn  sein  geistliches  Amt  als  Flamen  des  Jupiter  an  Rom  fesselte;  aber  P. 

Cornelius  Sisenna,  L.  lulius  und  L.  Pupius  sind  aus  imbekannten  Gründen 

ebensowenig  aufgerückt. 
Wiederum  ist  unter  den  Praetoren  des  Jahres  182  (Liv.  XXXIX  56,  5) 

ein  einziger,  der  es  zum  Consul  brachte,  und  zwar  bereits  nach  einem  Biennium; 
diese  Ausnahme  ist  aber  der  eine  der  Vettern  Q.  Fulvius  Flaccus,  der  Sohn  des 

Quintus  (o.  S.  199).  Von  seinen  patricischen  Kollegen  ist  zwar  P.  Manlius, 

der  das  Amt  195  zum  ersten  Male  imd  jetzt  zum  zweiten  Male  verwaltete,  schon 

180  gestorben  (o.  S.  203),  doch  M.  Valerius  Laevinus  erst  nach  171  (Liv.  XLII 

58,  12),  und  die  Plebeier  L.  Caecilius  Denter,  M.  Ogulnius  Gallus  (o.  S.  85) 
und  C.  Terentius  Istra  sind  schwerhch  sofort  nach  der  Praetur  so  aus  den  Reihen 

der  Lebenden  und  der  Vorwärtsstrebenden  verschwunden,  wie  ihre  Namen  aus 
den  Fasten  und  Annalen. 

Dasselbe  gilt  endlich  von  den  drei  patricischen  Praetoren  von  181  (Liv. 

XL  18,  2)  Ti.  Claudius  Nero,  Q.  Fabius  Maximus  und  Q.  Fabius  Buteo,  der 

miiidestens  über  168  hinaus  am  Leben  blieb  (PW  VI  1761  Nr.  58),  und  von 

zwei  plebeischen  L.  Duronius  und  M.  Pinarius  Rusca;  nur  der  sechste,  Q.  Petil- 
lius  Spurinus,  ist  im  Jahre  176  Consul  gewesen. 

Insgesamt  waren  unter  den  dreißig  Praetoren  dieser  fünf  Jahre,  185  —  181, 
ledigHch  drei  infolge  ihres  frühen  Todes  und  einer  wegen  seines  Priestertums 

nicht  in  der  Lage,  sich  um  das  höchste  Staatsamt  zu  bewerben;  aber  erlangt 

haben  es  von  allen  übrigen  nur  fünf  —  ohne  den  höchst  zweifelhaften  Marcellus  — , 
obgleich  bei  fünf  weiteren  nachweisbar  ist,  daß  sie  noch  mindestens  anderthalb 

Jahrzehnte  gelebt  haben,  obgleich  bei  den  meisten  eine  solche  längere  Lebens- 
dauer unbedenkhch  anzunehmen  ist,  da  die  Praetoren  Männer  in  den  besten 

Jahren  zu  sein  pflegten,  und  obgleich  zu  ihnen  Mitglieder  alter  und  angesehener 

Familien  gehörten.  Verglichen  mit  der  Stellenzahl  beider  Ämter  ist  das  Avance- 
ment der  Praetoren  zum  Consulat  in  dieser  Zeit  ein  recht  ungünstiges  gewesen: 

Jeder  dritte  von  ihnen  hätte  Consul  werden  können  und  werden  sollen,  aber  nur 
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Jeder  fünfte  ist  es  wirklich  geworden,  und  zwar  mit  Ausnahme  des  Petillius 

lediglich  Männer  des  hohen  Adels,  ein  CorneHus  Cethegus,  zwei  Postiimii  Albini 

und  der  dem  römischen  Patriciat  an  Adelsstolz  kaum  nachstehende  Fulvier, 
dieser  bezeichnenderweise  am  schnellsten  yon  allen. 

Ein  ganz  anderes  Bild  als  die  Praetoren  dieser  fünf  Jahre  bieten  die 

Praetoren  der  beiden  folgenden;  da  es  nach  der  Lex  Baebia  nur  noch  im  ersten, 

180,  sechs,  aber  im  zweiten,  179,  bloß  vier  waren,  verschob  sich  das  Verhältnis 

der  Stellenzahl  ein  wenig,  denn  während  vorher  vier  Consuln  auf  zwölf  Praetoren 

kamen,  so  jetzt  schon  auf  zehn;  aber  der  kleine  Vorteil,  der  daraus  den  Be- 
werbern erwuchs,  wurde  doch  wieder  aufgewogen  durch  die  erschwerenden  Be- 

dingungen, die  die  Lex  Villia  annalis  den  Kandidaten  stellte.  Dennoch  sind  die 

sechs  Praetoren  von  180,  mit  Ausnahme  von  zweien,  und  die  vier  von  179  ohne 

Ausnahme  zum  Consulat  gelangt,  und  zwar  nach  ganz  kurzer  Frist;  von  den 

ersteren  haben  schon  im  Jahre  177  und  von  den  letzteren  im  Jahre  176  je  zwei 
das  Amt  bekleidet,  also  unmittelbar  nach  Ablauf  des  vorgeschriebenen  Bienniums, 

zu  dem  frühesten  zulässigen  Termin,  obgleich  doch  eine  große  Anzahl  älterer 

Praetorier  eine  bessere  Anwartschaft  geltend  machen  konnte.  Das  Befremdende 

dieser  Erscheinung  erklärt  sich  bei  der  Prüfung  der  einzelnen  Persönlichkeiten. 

Im  Jahr  180  war  Praetor  Ti.  Sempronius  Gracchus ;  er  wurde  Consul  im  Jahr  177. 

„       „      „     .„         „        suffectus,  C.  Claudius  Pulcher;   er  wurde  Consul   im 
Jahr  177. 

„       „      „     „         „        L.  Postumius  Albinus ;  er  wurde  Consul  im  Jahr  173. 

„       „      „     „         ,,        A.  Hostilius  Mancinus ;   „       „  „         „     „      170. 

,,       „      „     „         „        P.  Cornelius  Mammula )    ,       t     ̂         i  .  , 
^  ,^  Johne  das  Consulat  zu  erlangen. 

„       „      „      „         „        C.  Maenius  ) 

„       5,    179  „         „        Cn,  Cornelius  Scipio  Hispallus;  er  wurde  Consul  176. 

„       „      „     „         „        C.  Valerius  Laevinus;  er  wurde  Consul  suffectus  176- 
„       „      „     „         „        P.  Mucius  Scaevola;     „        „  „       175. 

„       „      „     „         „        Q.  Mucius  Scaevola;     „        „  „       174. 

Am  auffallendsten  ist  die  rasche  Beförderung  bei  dem  patricischen  Consul 

von  177,  C.  Claudius  Pulcher,  weil  er  im  Jahre  180  gar  nicht  von  Anfang  an  die 

Praetur  bekleidete,  sondern  erst  infolge  der  Ersatzwahl  für  einen  verstorbenen 

Plebeier.  Auf  diese  Ergänzungswahl  hat  aber  der  Consul  Q.  Fulvius  Flaccus, 

der  selbst  Consul  suffectus  war  (o.  S.  196.  199  f.),  einen  ungleich  stärkeren 

Einfluß  ausüben  können  als  auf  die  Bestellung  der  übrigen,  ordentlichen  Prae- 
toren seines  eigenen  Amtsjahres.  Ganz  und  gar  unter  seinem  Einfluß  wurden 

dann  die  Wahlen  für  179  abgehalten,  und  da  sind  nicht  nur  seine  beiden  Vettern, 
die  leiblichen  Brüder  Fulvius  und  Manlius  Fulvianus,  für  das  nächste  Jahr  zu 

Consuln  designiert  worden  (o.  S.  199),  sondern  durch  die  Wahl  zu  Praetoren 

auch  vier  weitere  Männer,  die  als  Consuln  in  ununterbrochener  Folge  in  den 

Jahren  176,  175  und  174  die  Regierung  übernahmen.    Die  beiden  Patricier  Cn. 
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Scipio  Hispallus  und  C.  Valerius  Laevinus  haben  sogar  die  patricische  Stelle 

in  demselben  Jahre  176  nacheinander  innegehabt;  nach  dem  Tode  Scipios  (PW 

IV  1492  f.  Nr.  346)  trat  Laevinus  für  ihn  ein,  und  da  der  plebeische  Consul 

ebenfalls  noch  während  des  Amtsjahres  im  Felde  seinen  Tod  fand,  blieb  er  allein 

übrig,  um  die  Neuwahlen  zu  leiten.  Die  plebeischen  Consuln  der  Jahre  177 

und  176,  Ti,  Sempronius  Gracchus,  Praetor  180,  und  Q.  Petillius  Spurinus, 
Praetor  181,  haben  anscheinend  nicht  zu  dem  Kreise  gehört,  der  sich  um  die 

Fulvier  scharte,  und  sind  gewählt  worden,  um  ein  Gegengewicht  gegen  deren 

übermächtigen  Einfluß  zu  bilden.  Aber  die  Wahlen,  die  jetzt  im  Jahre  176 

Laevinus  als  einziger  Consul  abhielt,  fanden  ganz  und  gar  unter  Fulvischem 

Einfluß  statt  und  knüpften  unmittelbar  an  die  Tradition  von  179  an. 

Die  beiden  plebeischen  Mitglieder  des  damaligen  PraetorenkoUegiums  sind 

jetzt  ebenso  ohne  die  geringste  Unterbrechung  als  Inhaber  der  plebeischen  Cooi- 
sulstelle  aufeinander  gefolgt,  wie  vorher  ihre  patricischen  Kollegen  Scipio  und 

Laevinus,  nur  nicht  in  einem,  sondern  in  zwei  Jahren;  daß  von  ihnen  der  eine 

den  andern  nach  sich  zog,  war  um  so  selbstverständlicher,  weil  sie  leibliche  Brüder 

waren,  die  Begründer  der  Nobilität  der  Mvcii  Scaevolae,  Söhne  eines  Quintus 

und  Enkel  eines  Puhlius,  der  ältere  nach  dem  Großvater  und  der  jüngere  nach 

dem  Vater  benannt  (Fasti  Cap.).  Aber  auch  der  Mann,  der  bei  den  Comitien 

von  176  als  patricischer  Kollege  des  älteren  Scaevola  bestellt  wurde,  war  ein 

alter  Bundesgenosse  der  Fulvier  von  179,  kein  geringerer  als  M.  Aemilius  Lepi- 
dus,  der  damals  aus  ihren  Händen  die  höchsten  Würden  des  Oberpontifex,  des 

Censors  und  des  Princeps  Senatus  empfangen  hatte  und  jetzt  sein  zweites  Con- 
sulat  übernahm.  Erst  nachdem  dann  mit  dem  jungem  Scaevola  der  letzte  der 

Praetoren  aus  dem  Consulatsjahr  der  Fulvischen  Brüder  glücklich  das  Ziel  seines 

Ehrgeizes  erreicht  hatte,  wurde  die  Bahn  wieder  freier  für  solche,  die  noch  ältere 

Ansprüche  hatten.  Auch  dabei  wurden  vor  vielen  anderen  noch  die  Praetoren 

von  180  bevorzugt,  denn  von  ihnen  sind  in  den  allernächsten  Jahren  zwei  zum 

Consulat  aufgestiegen,  ein  Homo  Novus  A.  Hostilius  Mancinus  (PW  VIII  2507 

Nr.  16)  im  Jahre  170,  und  ein  Postumier  im  Jahre  173;  vor  ihm  hat  im  Jahre 

174  ein  anderer  Postumier  das  Amt  geführt  als  der  letzte  von  aUen  denen,  die 

vor  180  Praetoren  gewesen  waren,  während  verschiedene  jüngere  Männer,  die 

erst  nach  dem  Fulvierconsulat  die  Praetur  erlangt  hatten,  jetzt  in  kurzer  Frist 
auch  das  Consulat  erhielten. 

Fassen  wir  die  Laufbahn  der  Praetoren  dieser  Zeit  im  allgemeinen  ins  Auge, 

so  haben  wir  den  Eindruck,  als  ob  das  Jahr  180  geradezu  einen  trennenden 

Einschnitt  macht.  Es  ist  nichts  davon  zu  spüren,  daß  etwa  die  Lex  Villia  annalis 
die  Aussichten  der  älteren  Praetoren  verbesserte ;  im  Gegenteil,  sie  erscheinen 

fast  als  disqualifiziert  fürs  Consulat,  und  die  wenigen  von  ihnen,  die  es  infolge 

ganz  besonderer  Umstände  erlangten,  stehen  als  seltene  Ausnahmen  da.  Die 

Möglichkeit  ist  nicht  ganz  abzuweisen,  daß  die  Lex  Villia  Einzelbestimmungen 
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enthielt,  die  eine  solche  Wirkung  hatten,  die  gewisse  Bewerber  entweder  aus- 

schlössen oder  mindestens  abschreckten,  etwa  die,  welche  mehrere  Niederlagen 

erlitten  hatten  (s.  o.  S.  197  f.).  Aber  anderseits  kann  die  Erklärung  des  Tat- 

bestandes auch  mehr  in  den  Parteiverhältnissen  und  in  den  persönlichen  Verhält- 
nissen als  in  den  rechtlichen  Ordnungen  zu  suchen  sein.  Unter  den  Zurück- 

gesetzten wie  unter  den  Begünstigten  begegnen  gleichmäßig  Patricier  und 

Plebeier,  Söhne  altberühmter  Geschlechter  und  ahnenlose  Emporkömmlinge. 
Das  römische  Volk  hat  sich  in  dieser  Zeit  nicht  dem  Einfluß  einer  einzelnen 

Faktion  blindlings  hingegeben,  sondern  seine  Willensfreiheit  bewahrt  und  das 

Gleichgewicht  der  Parteien  bis  zu  einem  gewissen  Grade  aufrechterhalten. 

So  kann  die  Wahl  des  Scipio  Hispallus  zum  Praetor  für  179  und  zum  Con- 

sul  für  176  als  eine  Kundgebung  für  das  Scipionenhaus  angesehen  werden,  das 

sich  nach  seinem  Falle  langsam  wieder  aufrichtete;  ebenso  sind  die  schon  be- 

rührten Wahlen  des  Ti.  Sempronius  Gracchus  und  des  Q.  Petillius  Spurinus  zu 

Consuln  (o.  S.  207)  zu  beurteilen,  denn  die  Beförderung  beider  zu  der  Vorstufe 

des  Consulats,  der  Praetur,  war  offenbar  ohne  jede  Einwirkung  der  Fulvier 
erfolgt. 

Doch  die  übrigen  so  rasch  zum  Consulat  beförderten  Persönlichkeiten  haben 

jedenfalls  in  gutem  Einvernehmen  mit  den  Fulviern  und  ihren  Verbündeten 

aus  dem  Manlischen  und  Aemilischen  Geschlecht  gestanden,  ganz  ebenso  die 

Herren  aus  den  Adelshäusern  der  Claudii  Pulchri  und  der  Valerii  Laevini,  wie 

die  Neulinge  aus  den  Familien  der  Mucier  und  der  Hostilier.  Freilich  wäre 

ein  Zurückgehen  bis  in  die  Zeiten  des  Kannibalischen  Krieges,  bis  zu  den  Vätern 

der  damaligen  Generation  notwendig,  um  dafür  den  vollen  Beweis  zu  erbringen, 

und  eine  solche  Erschöpfung  des  Themas  ist  hier  nicht  beabsichtigt;  aber  einiges 

muß  herangezogen  werden.  Während  C.  Claudius  Pulcher,  der  Praetor  suffectus. 

von  180  und  Consul  von  177,  der  dritte  Bruder  der  patricischen  Consuln  von 

185  und  184  war,  deren  Familienpohtik  wir  kennen  lernten  (o.  S.  193),  und 

vielleicht  ohne  Anschluß  an  andere  Faktionen  auf  Grund  seines  eigenen  hohen 

Adels  an  die  Spitze  der  Regierung  gestellt  werden  konnte,  ist  das  schnelle  Empor- 
steigen der  Brüder  P.  und  Q.  Mucius  Scaevola  recht  befremdend.  Ihre  Familie 

hat  bisher  ebensowenig  zur  Nobilität  gehört  wie  die  der  Baebii  Tamphili,  von 

denen  ja  ganz  ebenso  zwei  Brüder  sofort  hintereinander  Consuln  geworden  waren 

(Cn.  Baebius  Tamphilus  182,  M.  Baebius  Tamphilus  181  o.  S.  195  f.  ~  P.  Mucius 
Scaevola  175,  Q.  Mucius  Scaevola  174) ;  aber  die  Praeturen  der  Baebier  sind 

voneinander  und  von  ihren  Consulaten  durch  weite  Zwischenräume  getrennt,  die 

Mucischen  Brüder  waren  dagegen  Praetoren  in  demselben  Jahre  und  Consuln 

nach  bemerkenswert  kurzer  Frist,  und  nicht  nur  fällt  ihre  gemeinsame  Praetur 

zusammen  mit  dem  Consulat  der  Fratres  germani  aus  dem  Hause  der  Fulvii 

Flacci,  sondern  auch  das  Consulat  des  jüngeren  Muciers  mit  der  Censur  des 

einen  von  diesen,  des  Q.  Flaccus   (s.  u.  S.  211).     Hier  ist  ein  Zufall  ausge- 
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schloBsen;  die  ■emporstrebendon  Mucu^r  müsiien  zur  Fulvischen  Partei  gehört 
haben.  Die  willkommene  Bestätigung  dafür  und  für  noch  mehr  bietet  die  erste 

Nachrieht  von  ihrem  Aufstieg  beim  Jahre  215  (Liv.  XXIII  24,  4) :  Praetores 

creati  M.  Valerius  Laevinus  itenim,  Ap.  Claudius  Fulcher,  Q.  Fulvius  Flaccun, 

Q.  Mucius  Scaevola.  Dieser  Q.  Fulvius  Flaccus,  der  Stolz  seines  Hauses,  der 

vor  und  nach  der  Praetur  von  215  je  zweimal  Consul  war  (PW  VII  243  AT. 

Nr.  59),  ist  der  leibliche  Vater  der  Bri^der  Q.  Flaccus  und  Manlius  Fulvianus, 

des  Consulpaares  von  179;  dieser  Ap.  Claudius  Pulcher,  im  Jahre  212  patri- 

cischer  Kollege  des  Vaters  Fulvius  in  dessen  drittem  Consalat  (ebd.  lil  28461". 
Nr.  293),  ist  der  Vater  der  drei  Claudischen  Consuln  von  185,  184  und  177; 
dieser  M.  Valerius  Laevinus  ist  der  Vater  des  Gaius,  der  17G  zum  Consul 

nachgewählt  wurde  und  die  folgenden  Wahlen  leitete ;  dieser  Q.  Mucius 

Scaevola  endlich,  der  erste  seines  Namens  in  den  Magistratsfasten,  ist  der  Vater 

der  Brüder,  die  175  und  174  den  ihm  noch  versagten  Gii)fel  der  Ämterlaufbahu 

erstiegen.  So  standen  im  Jahre  der  Erhebung  nach  der  Cannensischen  Schlacht 

in  einer  Reihe  die  Väter  sämtlicher  Männer,  die  wir  als  Bundesgenossen  im  Jahre 

179  erkannten.  Es  ließe  sich  diese  Verbindung  der  Väter  wohl  noch  weiter  nach- 
weisen, so  für  Ap.  Claudius  Pulcher  und  Q.  Fulvius  Flaccus  durch  die  Art,  wie 

sie  212  zusammen  zum  Consulat  gelangten  und  gemeinsam  gegen  Capaa  vor- 
gingen, nicht  nur  als  Strategen,  sondern  auch  als  Politiker  (vgl.  die  Belege  PW 

a.  0.) ;  es  ließe  sich  auch  das  für  215  gewählte  Consulpaar  heranziehen,  der  vor 
dem  Amtsantritt  gefallene  L.  Postumius  Albinus  und  Ti.  Sempronius  Gracchus, 

weil  beide  auch  wieder  nahe  Verwandte  der  gleichnamigen  jüngeren  Männer 
waren,  die  180  die  Praetur  und  in  der  allernächsten  Zeit  das  Consulat  verwalteten 

(o.  S.  206 ;  über  die  Postumier  u.  S.  212 ff.) ;  aber  es  genügt  die  Feststellung,  daß 

gerade  die  auffallendsten  Verbindungen,  in  denen  die  Fulvier  zu  anderen 
Familien  stehen,  sich  von  der  Generation  des  Jahres  179  zurückverfolgen  lassen 

zu  der  vorhergehenden  des  Jahres  215.  Dieses  tusculanische  Herrengeschlecht, 
das  seit  anderthall)  Jahrhunderten  zur  römischen  Nobilität  gerechnet  wurde,  war 

einerseits  im  Bunde  mit  den  altpatricischen,  als  sabinisch  geltenden  Gentes  der 

Claudier  und  der  Valerier,  anderseits  mit  plebeischen  Familien,  die  erst  jetzt 

unter  die  regierungsfähigen  aufgenommen  wurden,  mit  der  Mucischen  und  der 
Hostilischen.  Und  wenn  im  allgemeinen  in  dieser  Periode  selten  zu  beweisen 

ist,  daß  Wechselheiraten  die  Voraussetzung  und  die  Bekräftigung  politischer 

Bündnisse  bildeten,  so  fehlt  es  hier  nicht  ganz  an  solchen  Anzeichen:  Erstens 

ist  C.  Valerius  Laevinus,  dessen  Beziehungen  zu  den  Fulviern  in  den  Jahren  179 

und  176  außer  Frage  sind,  zwar  nicht  mit  den  Flacci,  aber  mit  den  Nobiliores 

nahe  verwandt  gewasen;  der  Aotolersieger  M.  Fulvius  Nobilior  war  nämlich  sein 
—  offenbar  älterer  —  Bruder  von  derselben  Mutter,  ist  also  von  dieser  Frau, 

deren  Name  und  deren  Stand  unbekannt  ist,  jenem  Praetor  M.  Valerius  Laevinus 

von  215  mit  in  die  Ehe  gebracht  und  im  Hause  dieses  seines  Stiefvaters  aufge- 
MUnzer,  Böm.  AdeL  H 
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zogen  worden!).  Zweitens  hat  von  den  gleichnamigen  Vettern  Q.  Fulvius 
Flaccus  der  eine,  der  Sohn  des  Gnaeus  und  Bruderssohn  des  Praetors  von  215 

Quintns,  zur  Mutter  eine  Hostilia  gehabt  (Liv.  XL  37,  5  —  7.  PW  VIII  2515 

Nr.  27  0.  S.  196  f.  199);  diese  Frau  kann  sehr  wohl  die  Schwester  des  ersten 

überhaupt  bekannten  Hostilius  Mancinus,  der  217  gefallen  ist  (PW  VIII  2511 

Nr.  19)  und  die  Tante  seines  Sohnes  gewesen  sein,  —  des  Sohnes,  der  vielleicht 

unter  ihrer  Obhut  mit  ihrem  eigenen  zusammen  aufwuchs,  der  dann  gerade 

unter  dessen  Consulat  180  Praetor  war  und,  zwar  erst  zehn  Jahre  darauf,  aber 
doch  als  erster  seines  Namens  und  in  einer  Zeit  des  fortwirkenden  Fulvischen 

Einflusses  Consul  wurde  (PW  VIII  2507  Nr.  16). 

Doch  sehen  wir  von  diesen  Hostiliern  ab,  so  weisen  allein  die  Fasten  des 

einen  Jahres  179  in  den  acht  höchsten  Staatsstellen  der  Consuln,  Censoren 

und  Praetoren  nicht  weniger  als  drei  Brüderpaare  auf,  die  zwei  Söhne  des 

Q.  Fulvius  Flaccus  als  Consuln,  die  zwei  Söhne,  die  dieselbe  unbekannte  Frau 

erst  einem  Fulvier  und  dann  dem  M.  Valerius  Laevinus  geboren  hatte,  als  Censor 

und  als  Praetor,  die  zwei  Söhne  des  Q.  Mucius  Scaevola  als  Praetoren;  die  beiden 

ersten  Paare  hingen  auch  wieder  untereinander  zusammen,  da  die  Fulvier  Ja  nur 

verschiedene  Glieder  eines  Stammes  waren.  Diesen  drei  Brüderpaaren  war  der 

zweite  Censor,  der  Patricier  Lepidus,  in  so  hohem  Maße  verpflichtet  und  ver- 
bunden, daß  nur  ein  einziger  der  acht  Oberbeamten  außerhalb  ihres  Kreises  stand, 

der  Praetor  Scipio.  Seine  Wahl  war  ein  Zugeständnis  an  die  gestürzte  Scipionen- 
partei;  aber  die  volle  Macht  im  Staate  lag  jetzt  bei  der  Fulvischen  Partei,  und 

sie  traf  alle  Vorkehrungen,  um  diese  Macht,  stets  mit  verfassungsmäßigen 

Mitteln,  möglichst  lange  zu  behaupten. 

Allerdings  hat  sie  sich  zu  Abmachungen  mit  anderen  Parteien  herbeige- 

1)  Vgl.  Polyb.  XXI  29,  10 f.  über  die  Gesandtschaft  der  Aetoler  an  den  Consul  M.  Fulvius 

Nobilior  im  Jahre  189:  Tols  Sk  :xeqI  zov  AafxoxEXrj  xal  ̂ airiav  vne&ero  xig  exea&ai  xai  ̂ equ- 

nsvEtv  xov  räiov  OvaXiQiov  '  ovtog  ö'^v  Moqxov  /^lev  viog  rov  rtQo'nov  övv&sfuvov  jiQog  Älra>- 
Xovg  xijv  ovfifiaxiav  (im  Jahre  211),  Mclqxov  8e  xov  xoxe  axQaxrjyovvxog  d8E?^q>6g  ix  /lajTQog. 
äX}icog  8e  nQä^iv  excov  vEavixtjv  (hg  fxdhaxa  jioQa  x<p  oxQaxrjyt^  maxEVo/iEvog,  und  daraus  liv. 

XXXVIII  9,  8 :  Aetölos  C.  Vcderim,  Laevini  fiUus,  gui  cum  ea  gente  primum  ammtiaw  ptpi- 
gerat,  c(msulis  f rater  maire  eadem  gmitus  egregie  adiuvit.  Die  beiden  Halbbräder  waren  im 
Alter  beträchtlich  auseinander ;  C.  Valerius  Laevinus,  dessen  Praetur  und  Consulat  schon  nach 
der  Lex  Villa  annalis  fallen,  wird  um  220  geboren  sein,  war  also  in  der  Tat  erst  rund  30  Jahre, 

nach  damaliger  Auffassung  noch  ein  adulescens  —  vsavtag  (vgl.  Polyb.),  als  M.  Fulvius  Nobilior 
Consul  und  Oberfeldherr  im  Aetolerkriege  war.  Der  Vater  M.  Fulvius  Nobilior  Ser.  f.  ist 

unbekannt,  also  in  jüngeren  Jahren  gestorben,  nachdem  er  höchstens  die  Praetur  bekleidet 
hatte;  die  Frau  heiratete  dann  den  M.  Valerius  Laevinus,  der  schon  227  zum  erstenmal 

Praetor  gewesen  war,  und  gebar  ihm  jenen  Sohn  Gaius.  Ob  auch  der  ältere  Sohn  ihres 
zweiten  Gatten,  Marcus,  der  schon  182  Praetor  war  und  noch  171  ein  Kommando  führte, 

aber  das  Consulat  nicht  erreichte  (o.  S.  205),  dieser  Ehe  entstammte,  oder  ob  er  als  Sohn 
einer  früheren  Frau  seines  Vaters  den  Fulviem  ferner  als  Gaius  stand,  ist  ebensowenig  zu 
ermitteln  wie  der  Name  der  sremeinsamen  Mutter  des  Gaius  und  des  M.  Fulvius  Nobilior. 
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lasBen,  zunächst  mit  der  Scipionischen ;  denn  wenn  auch  die  Consuln  des  nächsten 

Jahres  178  im  wesentlichen  Platzhalter  für  ihre  eigenen  Leute  sein  mochten 

(o.  S.  203 f.),  so  sind  wahrscheinlich  der  plebeische  Consul  von  177  Ti.  Gracchus 

und  der  patricische  von  176  Scipio  Hispallus  von  den  Scipionen  auf  den  Schild 

erhoben  worden.  Aber  für  ein  Gegengewicht  war  gesorgt  durch  die  Besetzung 
der  andern  Stelk,  177  mit  dem  Verbündeten  der  Fulvier  aus  dem  Claudischen 

Geschlecht  und  17G  mit  einem  Manne,  der  als  erklärter  Gegner  der  Scipionen 

emporgekommen  war  (Q,  Petillius  Capitolinus,  187  als  Volkstribun  Ankläger  des 

Scipio  Asiaticus,  vgl.  Mms  RF  II  4(>2  f .,  93.  PW  IV  1479.  1482).  Dann  hat 

ein  glücklicher  Zufall,  der  unerwartete  Tod  der  beiden  Consuln  von  176,  wieder 

einen  Fulvischen  Parteigenossen,  den  Laevinus,  als  Ersatzconsul  an  die  erste 

Stelle  gebracht  und  ihm  die  Leitung  der  Wahlen  für  175  in  die  Hände  gespielt. 

Es  wurde  allerdings  versucht,  sie  ihm  zu  entreißen;  nach  einem  von  Priscian 

erhaltenen  Liviusfragment,  das  in  die  Lücke  zwischen  XLI  18,  15  und  19,  1 

gehört,  haben  die  periti  religionum  iurisque  publici  ihm  das  Recht  bestritten, 

d.  h.  die  Auguren,  unter  denen  damals  die  Fulvier  wohl  nur  auf  ihren  Ver- 
bündeten C.  Claudius  Pulcher  zählen  konnten  (vgl.  für  die  Zusammensetzung 

dos  Kollegiums  Bardt  Priester  18 f.);  aber  dieser  Einspruch  ist  nicht  durch- 
gedrungen, denn  für  175  wurden  zwei  unbedingte  Anhänger  der  Fulvier  aus  dem 

Jahre  179  als  Consuln  durchgebracht  und  damit  ihre  Herrschaft  von  neuem 

fest  begründet.  Das  Ergebnis  war  nämlich  nicht  nur,  daß  für  174  in  der  Person 

des  jüngeren  der  Mucischen  Brüder  wieder  einer  ihrer  Parteifreunde  in  das 

Regierungskollegium  eintrat,  sondern  daß  auch  bei  den  Jetzt  im  Jahre  174  wieder 
notwendigen  Censorenwahlen  das  Haupt  der  Familie  und  der  Partei,  Quintus 

Flaccus,  der  Sohn  des  Quintus,  Consul  von  179,  in  diese  damals  mächtigste  Be- 
hörde der  Republik  gelangte,  und  zwar  als  unmittelbarer  Nachfolger  seines 

Gentilen  Nobilior.  Daß  er  dessen  Politik  fortsetzte,  tritt  beispielsweise  in  der 

Sorge  für  die  Fulvischen  Koloniegründungen  in  Potentia  und  Pisaurum  augen- 
fällig zutage  (Liv.  XLI  27,  11.  13  verglichen  mit  XXXIX  44,  10,  auch  Cic. 

Brut.    79). 

Docli  hier  endete  die  Periode  der  Fulvischen  Vorherrschaft.  Der  Aetoler- 

.si(!ger  AI.  Xobilior,  der  nach  seiner  eigenen  Censur  nicht  mehr  erwähnt  wird, 

dürfte  zu  den  Opfern  der  großen  Epidemie  von  174  gehört  haben,  obgleich  er 

von  Liv.  XLI  "^1.  5  If.  ebensowenig  darunter  genannt  wird,  wie  etwa  Flamininus 
(vgl.  ebd.  38,  1 1  0.  S.  118).  Zum  Au'sturm  gegen  die  Flacci  aber  erhoben  sich 
jetzt  verschiedene  Widersacher.  Der  Censor  konnte  seinen  eigenen  Bruder 

Marcus,  der  im  Jahre  180  mit  Schmach  bedeckt  aus  dem  Felde  heimgekehrt, 

aber  durch  den  mächtigen  Einfluß  der  Familie  im  Jahre  179  einer  censorischen 

Bestrafung  entgangen  war,  vor  der  Ausstoßung  aus  dem  Senat  durch  seinen 

Kollegen  nicht  retten  (Liv.  XLI  27,  2  s.  S.  199.  21 3 f.),  und  sein  geflissentliches 

Streben,  seinen  Namen  durch  Prachtbauten  zu  verewigen,  zog  ihm  selbst  ein 
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förmliches  Mißtrauensvotum  des  Senats  zu.  Denn  wie  Nobilior  in  dem  unter- 

jochten Hellas,  so  glaubte  er  seinerseits  in  dem  verbündeten  Großgriechenland 

alte  Kult-  und  Kunststätten  zugunsten  seiner  Neubauten  berauben  zu  können. 

Aber  während  in  demselben  Jahre  173  andere  Vergewaltigungen  von  Bundes- 

genossen in  der  Nähe  der  Hauptstadt  gern  übersehen  wurden,  griffen  in  diesem 

Falle  die  politischen  Gegner  den  Vorwurf  des  Religionsfrevels  begierig  auf,  um 

den  Censor,  dessen  Eigenmächtigkeit  ohnehin  von  dem  Benehmen  seines  Amts- 

genossen mißfällig  abstach  (vgl.  ebd.  27,  11),  zur  Rechenschaft  zu  ziehen;  mehr 
noch  als  in  dem  Senatsbeschlusse  machte  sich  nach  dem  Livianischen  Bericht 

(XLII  3,  5  ff.)  in  der  vorhergehenden  Verhandlung  die  heftige  und  weitver- 

breitete Erbitterung  gegen  den  Fulvier  Luft^).  Sein  Tod  im  nächsten  Jahre 
wurde  von  dem  frommen  Glauben  des  Volkes,  aber  wohl  noch  mehr  von  den 

gehässigen  Stimmen  seiner  Feinde  als  eine  Strafe  des  Himmels  bezeichnet.  An 

den  Tatsachen,  dem  Tode  eines  Sohnes  des  Flaccus  in  Illyrien,  der  lebensgefähr- 
lichen Krankheit  des  andern  und  dem  Selbstmord  des  Vaters  braucht  man  nicht 

zu  zweifeln  2) ;  al^er  eingewirkt  hat  vielleicht  auf  die  Tradition  die  ungünstige 

Stimmung  gegen  sein  ganzes  Geschlecht,  die  in  den  Annalen  der  Gracchenzeit 

und  später  unter  dem  Eindruck  von  dem  gewaltsamen  Ende  der  letzten  Fulvi? 

Flacci,  des  Bruderssohnes  und  seiner  Söhne,  entstanden  ist. 

III.  Die  Erfolge  der  verschiedenen  Parteien. 

Der  Sieg  der  Fulvier  bei  den  Comitien  von  175  war  doch  kein  vollständiger, 

sondern  sie  mußten  jetzt  ihre  Macht  teilen  mit  einer  andern  Familie,  der  patri- 

cischen  der  Postumii  Albini.   Die  Capitolinischen  Fasten  verzeichnen  beim  Jahre 

1)  Das  Verhalten  des  Consuls  L.  Posturaius  gegen  Praeneste  und  das  des  Censors  gegen 
Kroton,  welche  Stadt  doch  wohl  von  der  Beraubung  des  lakinischen  Heraheiligtums  am  meisten 
hetroifen  wurde,  gehen  einander  parallel;  die  Bundesgenossen  selbst  wagten  weder  hier  noch 
dort  Beschwerde  zu  führen,  vgl.  Liv.  XLII  1,  12:  silentium  nimis  aut  modestum  aut  timidum 

Praenestinorum  und  3,  3f:  aticioritate  cenmria  socii'i  deterritis  .  .  .  quamquam  .  .  .  sädxitur ; 
in  dem  einen  Falle  drückte  die  Senatsmehrheit  die  Augen  zu  und  schuf  dadurch  einen  Präoe- 
denzfall  für  die  Zukunft  (1,  12:  velttt  probato  eosemph),  im  andern  erhob  sie  flammenden 
Protest.  Der  Senatsbeschluß  war  im  Grunde  eine  Farce ;  denn  die  von  dem  Censor  entführten 

Dachziegel  wurden  zwar  in  den  heiligen  Bezirk  zurückgeschaift,  aber  nicht  an  ihren  Platz 

gebracht,  weil  man  dafür  keine  geeigneten  Kräfte  hatte  (Liv.  3,  10  f.),  so  daß  also  dem  Ver- 
fall des  Tempels  gar  nicht  vorgebeugt  wurde;  die  Ziegel  „blieben  in  der  Nähe  liegen  und 

sind  vor  einem  Menschenalter  entdeckt  und  zerstreut  worden"  (Nissen  Ital.  Landeskunde  II  944). 
2)  Vgl,  Liv.  XLII  28,  10—12,  der  sich  in  der  Beurteilung  vorsichtig  ausdrückt:  Erat 

opinio,  und :  Vulgo  ....  ferebant.  Doch  um  der  Notiz  willen,  daß  in  diesem  Lustram  kein 

Senator  gestorben  sei  (Plin.  n.  h.  VII  157),  ist  die  Richtigkeit  der  Tatsachen  noch  nicht  an- 
zufechten, wozu  Weissenbom  (z.  d.  St.)  anscheinend  neigte ;  denn  sie  steht  auch  mit  dem  von 

Liv.  a.  0.  und  XLIII  11,  13  gemeldeten  Tode  anderer  Senatoren  in  Widerspruch  (Willems 
Le  sönat  I  165  vgl.  Mms  StPt  III  849,  1).  —  Über  die  letzten  Fulvii  Flacci  vgl.  PW  VII 
242  f.,  dazu  Herrn.  XLVH  164  f.  177. 
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174  als  Kollegendes  Consuls  Q.  Scaevola  den  Sp.  Fostumins  A.  f.  A.  rt.  Albin (us) 
PauUul(us)  und  als  solchen  des  Censors  Q.  Fulvius  Flaccus  den  A.  Postumius 

A.  f.  A.  n.  Albinus,  und  beim  Jahre  173  als  Kollegen  des  riebeiers  M.  Popillius 

Laenas  den  ]j.  Postumius  A.  f.  A.  n.  Albinus,  also  drei  Brüder  im  Besitz  der 
Hälfte  der  höchsten  Staateämt^r  während  dieser  zwei  Jahre.  Vor  ihnen  hatte 

zuletzt  im  Jahre  186  ein  Angehöriger  ilires  Geschlechts  das  Consulat  geführt, 

ihr  Vetter  Sp.  Postumius  L.  f.  A.  n.  Albinus;  durch  seine  Unterstützung  war 

der  älteste  der  Brüder,  Aulus,  zusammen  mit  einem  andern  Gentilen  und  mit 

P.  Cornelius  Cethegus,  seinem  Amtsgenossen  in  der  curulisehen  Aedilität  von 

187  (Liv.  XXXIX  7,  8),  für  das  folgende  Jahr  185  zum  Praetor  gewählt 

worden  (o.  S.  204) ;  im  Jahre  183  ist  ihm  dann  sein  zweiter  Bruder  Spurius 

gefolgt  (o.  S.  205),  den  die  Fasten  als  Pmillulus  von  dem  älteren  Vetter  und 

von  einem  andern  Verwandten  mit  demselben  Vornamen  unterscheiden!).  So- 

dann hat  bei  den  Comitien  für  180  gleichzeitig  Aulus  das  Consulat  erhalten 

und  Lucius,  der  dritte  Bruder,  die  Praetur  (Liv.  XL  35.  If.),  jener  als  Nach- 

folger desselben  Cethegus,  mit  dem  er  die  niederen  curulisehen  Ämter  gemein- 

sam verwaltet  hatte,  und  gewiß  nicht  ohne  dessen  Beistand,  wenngleich  die 

Comitien  von  dem  plebeischen  Consul  abgehalten  wurden. 

Der  neue  Consul  A.  Postumius  hat  dann  gegen  einen  Fulvier,  der  in  seinem 

Heere  diente,  mit  Strenge  einschreiten  müssen,  ohne  Rücksicht  darauf,  daß 

dieser  ein  naher  Verwandter  seines  Amtsgenossen  war  (o.  S.  197);  wenn  nicht 

schon  vorher  zwischen  den  Familien  beider  eine  Spannung  vorhanden  war,  so 

ist  sie  dadurch  hervorgerufen  worden.  Tatsache  ist,  daß  Jetzt,  als  die  Fulvier 

ans  Ruder  kamen,  die  Postumier  für  ein  halbes  Jahi'zehnt  mattgesetzt  wurden. 

1)  Von  den  drei  gleichnamigen  und  gleichzeitigen  Männern  war  der  eine  Sp.  Postumius 
Albinus  Sohn  eines  Lucius,  der  andere  Sohn  eines  Aulus  und  der  dritte  Sohn  eines  Spurius. 
Der  Sohn  des  Lucius  und  Consul  von  186  ist  jedenfalls  der,  welcher  184  Augur  wurde  (Liv. 
XXXIX  45,  8)  und  schon  180  bei  der  Epidemie  starb  (XL  42,  13) ;  die  beiden  anderen  wurden 
als  PavMulus  und  Metgnus  voneinander  unterschieden.  Die  Existenz  des  Sp.  Postumius  Sp.  f. 
Albinus  Magnus  ist  zu  erschließen  aus  den  Zeugnissen  über  einen  Spurius  der  folgenden 
Oeneration,  den  Consul  von  148,  nämlich  aus  dessen  zwei  Beinamen  Älbinus  Magnfus)  in 

den  Capitolinischen  Fasten  (CIL  12  p.  26)  und  seiner  Filiation  S(p.j  f.  S(p.)  n.  auf  einem 
Veroneser  Meilenstein  (CIL  I  540  =-  V  8045  =  Dessau  5806 ;  vgl.  Hirschfeld  Kl.  Sehr.  707,  3). 
Einen  Individualbeinamen  wie  diese  beiden  Spurii  Albini  trägt  auch  Aulus  der  Consul  und 
Censor  zwar  nicht  in  den  Fasten,  aber  an  zwei  Stellen  des  Livius  (XL  35,  1  undXLV  17,  2), 
den  Beinamen  Luscus.  An  dessen  Bedeutung  wird  man  denken  dürfen  bei  Fest.  285,  wo 
ürsinus  ergänzte :  [A.  PostuJ\mius  Q.  Ful[vius  censores  facti,  postqitmn  Fulvitts  duo  filiosj  \ 
cmisercA  i[n  lüyrico  militantes  et,  propter  cfravem  viorJ\bum  ocularfeni  cen.m,ram  gerere  tum. 

potarat,  Postumius  ut]  j  libri  SibtjUin[i  adircntur  atictor  fuit,  atque  ut  puj\blic((iye  supp^i- 
{caretur  pro  vaktuditie  cdkgae].  Die  Ergänzung  [nwrjbum  ocular[emJ  ist  recht  annehmbar; 
aber  dann  war  wohl  hier  eher  von  dem  als  Luscus  bezeichneten  Censor  Postumius  dieEede, 

als  von  seinem  Kollegen  Fulvius,  dessen  Leiden  vielmehr  ein  Gemütsleiden  war  (läv.  XIJI 
28,  12  0.  S.  212). 
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Einstweilen  ist  weder  Spurius  zum  Consulat  gelangt,  obgleich  er  die  Bedingungen 
der  Lex  Villia  annalis  bereits  bei  deren  Inkrafttreten  vollauf  erfüllte,  noch  auch 

Lucius,  obgleich  er  178  im  Triumphe  aus  Spanien  heimkehrte  (CIL  I^  p.  48 
und  341.  Liv.  XLl  6,  4.  7,  l~3)  und  besonders  nach  dem  nur  um  zwei  Jahre 
zurückliegenden  Vorgang  des  Q.  Fulvius  Flaccus  (Liv.  XL  43,  4 ff.  o.  S.  199 f.) 

auf  sofortige  Beförderung  zum  Consul  als  weiteren  Lohn  rechnen  durfte.  Erst 

bei  den  Wahlen  für  174  gingen  die  Wünsche  der  Postumischen  Brüder  in  Er- 
füllung; sie  gewannen  jetzt  nicht  etwa  nur  einen  vorübergehenden  Erfolg, 

sondern  einen  solchen  von  längerer  Dauer. 

Denn  nicht  imr  die  unmittelbar  174  und  173  einander  folgenden  Consulate 

des  Spurius  und  des  Lucius  und  die  Censur  des  Aulus  von  174  beweisen  das, 

sondern  auch  dessen  Aufnahme  ins  Decemviralkollegium  173  an  Stelle  eines 

Corneliers  (Liv.  XLII  10,  6).  Die  Erhebung  zum  Consulat  ist,  nachdem  einmal 

der  Weg  gebahnt  war,  dem  dritten  Bruder  Lucius  zwar  nicht  suo  anno  zuteil 

geworden,  aber  doch  verhältnismäßig  schneller  als  dem  zweiten,  und  zudem  bei 

Comitien,  die  nach  dem  Zeugnis  der  Annalen  (Liv.  XLI  28,  4)  magna  con- 
tentwne  stattfanden  propter  multitudinem  peteniiuni,  das  heißt  doch  wohl:  bei 

denen  infolge  des  Zurücktretens  der  Fulvischen  Partei  viele  ältere  bisher  über- 
gangene Praetorier  mit  frischer  Hoffnung  ihre  Bewerbung  erneuerten. 

Als  Censor  hat  der  älteste  Postumier,  Aulus,  gegenüber  seinem  Kollegen 

aus  dem  Fulviergeschlecht  die  volle  Selbständigkeit  bewahrt,  vielleicht  sogar  das 

Übergewicht  erlangt.  Die  Behauptung  des  Livius  (XLII  10,  4):  Concors  et  e 

re  publica  censura  fuit,  steht  in  ihrem  ersten  Teil  zu  seiner  eigenen  Darstellung 

XLI  27,  11  in  einem  gewissen  Widerspruch,  und  ob  seine  Angabe,  daß  der  eine 

Censor  alle  Strafverhängungen  des  andern  rückhaltlos  gutgeheißen  habe  (a.  0.: 

Neque  ab  altero  notatum  alter  probavit),  ganz  der  Wahrheit  entspricht  und 

Fulvius  die  von  Postumius  gegen  seinen  Bruder  gerichtete  (XLI  27,  2  o.  S.  211) 

nicht  nur  gezwungen  dulden  mußte,  ist  recht  fraglich.  Ein  Vorzug  war  es  auch, 
daß  von  Postumius  der  feierliche  Schlußakt  des  Censusgeschäftes  vollzogen 

wurde  (a.  0.  1 ) ;  in  der  Regel  scheint  ja  dem  patricischen  Censor  diese  Elire 

überlassen  worden  zu  sein  (vgl.  Liv.  XXIX  37,  7.  XXXV  9,  1  gegenüber  ep. 

XIII.  XXXVIII  3f),  10.  Mms  StR  I  42,  4.  II  340),  aber  beim  vorhergehendpoi 
Lustrum  von  179  hatte  der  Fulvier,  damals  M.  Nobilior,  sie  erhalten,  da  nur 

sein  Name  hi  dem  Titel  einer  Catonischen  Rede  über  diese  Censur  genannt  wird 

(Fest.  282).  Die  Aufnahme  des  Censors  Postumius.  unter  die  Decemvirn  war 

ebenfalls  ein  Zeichen  des  großen  Einflusses  seines  Geschlechtes,  weil  diese  Prie- 
sterstelle die  einzige  damals  neu  zu  besetzende  war.  Die  Postumier  haben  geist- 

liche Ämter,  zumal  den  Flaminat  (Liv.  ep.  XIX.  XXXVII  51,  1  u.  a.  -  XLV 
15,  10.  —  Cic.  Brut.  135.  Mms  RMW  5261  Nr.  114.  Babelon  II  377.  Grueber 

1 171  f.  vgl.  Klose  Priesterfasten  20.  22.  29,  auch  10.  35)  wiederholt  innegehabt, 

aber  in  die  vornehmen  Kollegien  sind  unseres  Wissens  nur  zwei  in  jenem  Jahr- 



—     215     ~ 

zehnt  gelangt,  und  zwar  boide  an  Stelle  von  Cornelii  Lontuli  (vgl.  über  den 

andern,  den  Augur  von  184  o.  S.  21'^,  1 ;  über  einen  Augur  von  462  Dessau  9338). 
Die  drei  Postumisehen  Brüder  haben  ferner  in  jener  Zeit,  da  die  Seipionenpartei 

gänzlich  und  die  Fulvische  Partei  sehr  empfindlich  geschlagen  war,  in  der  aus- 
wärtigen Politik  eine  lebhafte  Tätigkeit  entfaltet;  als  der  Krieg  mit  Perseus 

im  Jahre  171  zum  Ausbruch  kam,  sind  sie  alle  in  hochwichtigen  diplomatischen 

Missionen  ins  Auslanti  gegangen,  um  die  Ergänzung  der  römischen  Streitmacht 
durch  leichte  Infanterie,  Kavallerie  und  Marine  zu  betreiben,  Aulus  zu  den 

Kretern,  Lucius  zu  den  Karthagern  und  Numidern,  Spurius  zu  den  Ehodiern 

und  den  andern  Bundesgenossen  des  kleinasiatischen  Küstengebiets.  Daß  Aulus 

und  Lucius  die  Führer  der  Je  aus  drei  Mitgliedern  bestehenden  Gesandtschaften 

sind,  ist  aus  der  Reihenfolge  der  Namen  bei  Liv.  XLII  35,  7  und  aus  der  Rang- 
abstufung der  Gesandten  ohne  weiteres  klar;  nicht  ganz  so  deutlich  ist  die 

Zusammensetzung  der  dritten  Kommission.  Als  ihre  Mitglieder  zählt  Livius 

XLII  45,  2  nach  Polybios  hintereinander  und  ohne  Cognomina  Ti.  Claudias 

8p.  PostumiiiH  M.  lunius  auf,  nachdem  er  19,  7  einer  annalistischen  Quelle  TL 

Claudius  Nero  und  M.  Decimius  entnommen  hat;  bei  Polybios  selbst  werden  auf 

Rhodos  ot  nSQt  tov  TißtQiov  xai  Jloavoi'fiiov  genannt  (XXVII  3,  1  vgl.  G: 

ol  Tisgl  zovTißsQiov).  War  Ti.  Nero  wirklich,  wie  Willems  (Le  s6nat  II  501)  an- 
nimmt, der  Consul  von  202  (PW  III  277G  Nr.  249)  und  nicht  der  Praetor  von 

178  (Nr.  251 ;  u.  S.  218),  so  überragte  er  freilich  an  Alter  seine  beiden  Gefährten 

so  sehr,  daß  er  als  das  Haupt  der  Gesandtschaft  anzusehen  war.  Doch  auch  M. 
lunius  ist  wahrscheinlich  nicht  einer  der  lunii  Penni  dieser  Zeit,  sondern  der 

M.  lunius  Brut  us,  der  schon  189  in  Kleinasien  tätig  w-ar  (Liv.  XXXVII  55,  7) 
und  demnach  als  Consular  von  177  dem  Sp,  Postumius  an  Alter  und  Rang 

gleichfalls  überlegen  war  (PW^  X  970  Nr.  48).  Wahrscheinlich  wurden  drei 
Consulare  nach  Kleinasien  geschickt,  weil  sie  weniger  zusammen,  als  getrennt 

zu  derselben  Zeit  an  verschiedenen  Orten  mit  der  nötigen  Autorität  für  Roms 

Sache  gegen  Makedonien  werben  sollten.  So  hat  auch  Spurius  Postumius  damals 

einen  bedeutsamen  Auftrag  erhalten,  aber  dessen  Ausführung  nicht  lange  überlebt. 
Denn  bei  den  nächsten  Censorenwahlen  von  169  ist  nicht  er,  sondern  der  jüngste 

Bruder  Lucius  als  patricischer  Kandidat  gegen  die  Bundesgenossen  der  Fulviei- 
C.  Claudius  Pulcher  (o.  S.  206)  und  C.  Vderius  Laevinus  (o.  S.  206.  209)  in  die 

Schranken  getreten,  allerdings  ohne  Erfolg  (Liv.  XLIII  14, 1,  wo  das  Praenonieii 

L.  völlig  gesichert  ist;  vgl.  das  Faksimile  der  Wiener  Hs.  Leyden  1907  fol.  92  r, 

11  mit  Wesselys  praef.  p.  XLIV  a).  Dafür  wurde  ihm  die  Ehre  zuteil,  bei  Pydna 

168  als  Consularlegat  das  rechte  römische  Zentrum  zum  Siege  zu  führen  (Liv. 

XLIV  41,  2;  dazu  Ed.  Meyer  Berl.  Sitzungsber.  1909,  796  f.).  Und  als  nun 

nach  dieser  Entscheidungsschlacht  die  neue  Ordnung  der  Welt  um  das  Ägäische 

Meer  herum  in  die  Hände  einer  zehnköpfigen  Senatskommission  gelegt  wurde,  da 

stellte  man  das  Geschlechtshaupt  der  Postumier,  den  älteren  Bruder  Aulus  Postu- 
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mius,  an  deren  Spitze  (Liv.  XLV  17,  2).  Wohl  war  der  alte  Cato  um  zehn  Jahre 
früher  als  er  Consnl  und  Censor  gewesen;  aber  in  di&ser  ganzen  Periode,  in  der  die 
tuseulanisehen  Fulvier  und  die  patricischen  Postumier  die  Führung  hatten,  stand 
er  im  Hintergründe  und  trat  erst  seit  dem  Perseuskriege  wieder  stärker  hervor 

(vgl.  DG  V  129 f.).  Dagegen  war  A.  Postumius  nach  dem  Princeps  Senatus  und 
Pontifex  Maximus  M.  Lepidus,  dem  ersten  Manne  Eoms  (o.  S.  170 ff.  200),  der 
ranghöchste  und  angesehenste  aller  patricischen  Senatoren;  man  wird  gewußt 

haben,  weshalb  man  in  die  Welt  des  Hellenismus  in  diesem  Augenblick  einen 
Vertreter  des  alten  hohen  GeburtsadeLs  sandte,  der  auch  durch  seine  Abkunft 

sich  den  Königen  des  Ostens  ebenbürtig  fühlte. 

Eine  so  große  imd  langdauernde  Machtstellung  wie  die  Fulvier  haben  die 
Postumier  doch  kaum  besessen;  Jedenfalls  mußten  sie,  unmittelbar  nachdem  sie 

sich  174  den  Fulviern  zur  Seite  gestellt  hatten,  eine  andere  plebeische  Familie 

als  Teilhaber  an  der  Gewalt  zulassen;  neben  dem  jüngsten  der  Postumischen 

Brüder  verzeichnen  die  Oonsularf asten  von  173  den  M.  Popillius  P.  f.  P.  n. 

Ijaenas,  und  nach  ihnen  die  von  172  den  C.  Popülius  P.  f.  P.  n.  Laenas  (CIL  I  2 
p.  25  vgl.  144 f.).  So  bieten  die  Eponymenlisten  der  vier  Jahre  175  bis  172 

ein  ganz  ähnliches  Bild  wie  ein  Jahrhundert  später  die  der  vier  Jahre  76  bis  73. 

Unter  vier  Consulpaaren  sind  drei  Brüderpaare  so  verteilt,  daß  jedes  zwei  auf- 
einander folgende  Jahre  einninmit: 

175  Publius  \  Mucius    Scaevola,    Söhne  j  76  Gnaeus  1  Octavius,   Brudersöhne, 
174  Quintus  I     des  Q.,  Enkel  des  V.  i  75  Lucius  1      Enkel  des  Gnaeus. 

Spurius  i  Postujuius  Albinus,  Söhne  ;         Gaius     1  Aurelius  Cotta,   Söhne 

173  Lucius    f     des  A.,  Enkel  des  A.  j  74  Marcus  i  des  Marcus. 

Marcus  i  Popillius    Laenas,    Söhne  j         Lucius  I  LiciniusLucullus,  Söhne 

172  Gaius      )     des  P.,  Enkel  des  P.  |  73  Marcus  »    des  L.,  Enkel  des  L. 

Die  Unterschiede  mögen  vorgreifend  sogleich  angemerkt  werden:  1.  Die 
Consuln  Octavius  von  70  und  75  sind  nicht  Brüder,  aber  Söhne  von  solchen, 

Gnaeus  der  eines  Marcus,  und  Lucius  der  eines  Gnaeus  (DG  IV  240  f.  Nr.,  8 
und  6)  ;  2.  Die  Consuln  LucuUus  von  74  und  73  sind  leibliche  Brüder,  aber 

der  zweite  gehört  durch  Adoption  einer  andern  Familie  an,  so  daß  sein  offizieller 

Name  anders  als  der  des  Vorgängers  aussieht:  M.  Terentius  M.  f.  Varro  LucuUus 

(ebd.  189).  Doch  sonst  geht  die  Ähnlichkeit  in  den  beiden  Perioden  noch  weiter, 

denn  in  der  früheren  hat  das  kurz  vorher  gemeinsam  geführte  Consulat  der  Ful- 
vischen  Fratres  germani  gleichsam  das  Vorbild  geliefert,  und  in  der  spätem  die 

unmittelbare  Ablösung  eines  Consuls  Jx'pidus  durcli  einen  zweiten,  des  Marcus 
von  78  durch  den  nahverwandten  Mamercus  von  77  (s.  6.  Kap.).  Alle  diese 
Familien,  mit  Ausnahme  der  Postumier,  gehören  n  i  c  h  t  zum  Patriciat  und 

müssen  sich  anstrengen,  ihren  Platz  in  der  Nobilität  zu  erringen  oder  wieder- 

zugewinnen oder  zu  behaupten ;  da  tritt  liiit  sinnfälliger  Deutlichkeit  hervor,  wie 
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sehr  jeder  wahlleitendo  Consul  auch  in  den  Zeiten  der  vollendeten  Demokratie 

die  Wahl  seines  "Nachfolgers  zu  heeinfiussen  vermochte. 
Die  Popillii  Laenates  standen  um  173  dem  geschlossenen  Ringe  der  Nobilität 

nicht  sehr  viel  anders  gegenüber  als  die  Mucii  Scaevolae.  Wohl  war  ihr  Ahnherr 

einer  der  führenden  Männer  aus  der  Plebs  gewesen,  die  gleich  nach  den  Licinisch- 
Sextischen  Gresetzen  als  ebenbürtig  von  den  Patriciern  anerkannt  worden  waren; 

aber  nur  dessen  Sohn  hat  noch  das  Consulat  31G  bekleidet  (o.  S.  27  f.  29);  seit- 

dem ist  der  Name  aus  den  Fasten  gänzlich  und  auch  aus  den  Annalen  fast  gänz- 
lich verschwunden,  bis  er  jetzt  wieder  auftaucht.  Von  den  beiden  Consuln  der 

Jahre  173  und  172  ist  der  ältere  erst  176  Praetor  gewesen  (Liv.  XLI  14,  5. 

ib,  6),  also  nach  Ablauf  des  vorgeschriebenen  Bienniums  sofort  zum  Consulat 

befördert  worden,  worin  eine  Bevorzugung  vor  vielen  anderen  Praetoriern  lag, 

und  bei  dem  Jüngern  ist  es  wohl  ebenso  gehalten  worden.  Dessen  Wahlerfolg  ist 
um  so  bemerkenswerter,  weil  der  Bruder  wälirend  seines  Amtsjahres  in  einen 

scharfen  Gegensatz  zu  dem  Senat  gekommen  war  und  den  von  seinem  Amts- 
genossen Postumius  geleiteten  Wahlen  überhaupt  fernblieb;  zudem  ergriff  der 

Neugewähltc  ohne  Säumen  die  Partei  seines  Bruders  gegen  den  Senat  und  hat 
darüber  schon  bei  der  Aufstellung  seiner  Kandidatur  schwerlich  einen  Zweifel 

gelassen.  Die  Annalen,  die  über  den  ganzen  Streit  der  Brüder  mit  dem  Senate  i ) 

und  dem  Volke  berichten  (Liv.  XLII  8,  o~9,  6.  10,  9—12.  15.  21,  1-22,  8), 
zeigen  nicht  nur,  wie  „eine  einzelne  Familie  es  vermocht  hat,  sich  über  deren 

Beschlüsse  hinwegzusetzen"  (Geizer  Nob.  107),  sondern  lassen  nodi  mehr  er- 
raten. Denn  damals  trafen  die  Comitien,  die  den  jungem  Popillius  wählten, 

zum  ersten  Male  eine  Entscheidung,  die  rechtlich  seit  fast  zwei  Jahrhunderten 

zulässig,  aber  faktisch  bisher  noch  immer  hintertrieben  worden  war:  Sie  nahmen 

auch  die  zwei-te  Stelle  im  Consulkollegium  für  die  Plebs  in  Anspruch.  Es 
ist  wi(Kler  für  jene  Geschieh tschreibung,  die  die  leeren  Blätter  der  Jahrbücher 

ferner,  überlieferungsarmer  Zeiten  mit  den  Erzählungen  vom  Kampf  der  beiden 

Stände  gefüllt  hat,  höchst  kennzeichnend,  daß  sie  an  dieser  Tatsache  ebenso 

stillschweigend  vorbeigeht  (vgl.  Liv.  XLII  9,  8),  wie  an  der  des  Consulats  zweier 

leiblicher  Brüder;  die  Capitolinischen  Fasten  Aveisen  auch  hier  wieder  darauf 

hin:  Amho  primi  de  piche. 

Dieses  Wahlergebnis  war  nicht  etwa  ein  zufälMges  und  vorübergehendes, 
sondern  es  wiederholte  sich  im  nächsten  und  im  zweitnächsten  Jahre.  Und  nicht 

nur  die  beiden  Popillischen  Brüder  sind  in  der  kürzesten  Frist,  die  nach  der 

Lex  Villia  überhaupt  zulässig  war,  von  der  Praetur  zum  Consulat  befördert 
worden,  sondern  mit  derselben  oder  einer  kaum  viel  geringeren  Schnelligkeit  sind 

1)  Unter  den  gegen  M.  Popülius  gerichteten  Keden  mehrerer  Senatoren,  auf  die  Liv.  9,  6 
(semtorum  aliquot  orationibtis  increpittis)  hinweist,  war  vielleicht  eine  solche  des  Cato,  aus  der 
ein  Fragment  bei  Non.  87,  13  erhalten  ist;  doch  bleibt  der  Titel  unsicher  {Cato  masifme.  in 
kgmi  populi  Hs-s.,  verbessert  zu;  legem  [M.?]  Popili  von  Mommaen  und  Jordan). 
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auch  die  andern  Plebeier  in  diesen  Jahren  aufgerückt.  Um  das  zu  erkennen, 

bedarf  es  allerdings  einer  Ergänzung  der  Lücken  in  den  Praetorenfasten,  da 

deren  letzte  Behandlung  (Maxis  Die  Praetoren  Roms  50  f.)  dafür  nicht  genügt. 
Aus  dem  Jahre  178  sind  bei  Liv.  XL  59,  5  nur  die  drei  Namen:  M.  Titinim 

Curvus,  TL  Claudius  Nero,  T.  Fonteius  Capito  überliefert;  die  Provinzenver- 
teilung ist  mit  dem  Anfange  von  B.  XLI  verloren  gegangen;  die  Liste  für  175 

ist  in  der  Lücke  hinter  XLI  18,  15  ganz  ausgefallen;  dagegen  setzt  der  Bericht 

für  174  hinter  einer  andern  Lücke  ebd.  21,  Iff.  mit  der  Provinzenverteilung  ein, 
so  daß  hier  nur  e  i  n  Name  fehlt,  der  des  städtischen  Praetors.  Bei  178  hat  Maxis 

nicht  beachtet,  was  Weissenborn  im  Kommentar  und  Wilsdorf  (Leipz.  Stud.  I  89) 

bemerkt  haben,  daß  zwei  Praetoren  mit  dem  Namen  M.  Titinkis  zu  unter- 

scheiden sind,  der  Praetor  Urbanus  bei  Liv.  XLI  5,  7  f.  6,  4  und  der  Statthalte]' 
der  Hispania  Citerior  ebd.  9,  3.  15,  11.  36,  1.  XLIII  2,  6,  dessen  Beinamen 

Curvus  ein  1888  gefundenes  Bruchstück  der  Acta  triumph.  bestätigt  (CIL  1  2 
p.  48  und  341).  Mit  Eecht  hat  dagegen  Maxis  den  C.  Cluvius  Saxula  für  178 

in  Anspruch  genommen;  es  liegt  kein  Grund  vor,  mit  Mommsen  (StE  I  522,  1) 

die  Angabe,  daß  er  173  zum  zweiten  Male  Praetor  war  (Liv.  XLI  28,  5), 

anzuzweifeln,  und  da  damals  ein  Biennium  ebenso  zwischen  zweimaliger  Beklei- 
dung desselben  Amtes  wie  zwischen  zwei  verschiedenen  Ämtern  gefordert  sein 

dürfte,  muß  seine  erste  Praetur  vor  175  fallen,  also  ins  Jahr  178  (danach  zu 

berichtigen  PW  IV  125  Nr.  14).  So  ist  die  Reihe  der  sechs  Praetoren  von  178 

vollständig:  M.  Titinius  ohne  nachweisbares  Cognomen  Praetor  Urbanus,  Cluvius 

Praetor  Peregrinus  wie  173  (Liv.  XLII  1,  5),  M.  Titinius  Curvus  im  dies- 
seitigen und  Fonteius  im  jenseitigen  Spanien  (vgl.  Liv.  XLI  15,  11),  Nero  in 

Pisae  (ebd.  5,  6.  8.  12,  1.  7.  14,  1.  11)  und  T.  Aebutius  in  Sardinien  (ebd.  6,  5)  ; 

für  Sicilien  ist  wahrscheinlich  dem  vorjährigen  Statthalter  Q.  Scaevola  (ebd.  XL 

44,  7)  das  Imperium  prorogiert  worden. 

Ist  diese  Liste  für  178  hergestellt,  so  ist  aber  auch  gegeben,  daß  die  in  de)i 

Praetorenfasten  fehlenden  Consuln  von  172  C.  Popillius  Laenas  und  P.  Aelius  Ligus 

nur  im  Jahre  175  eingesetzt  werden  können,  also  beide  so  rasch  wie  irgend 

möglich  befördert  worden  sind.  Gesichert  sind  von  den  Praetoren  des  Jahres  175 

zwei  Patricier,  der  Claudier  Ap.  Centho  im  diesseitigen  Spanien,  von  wo  er  im 

nächsten  Jahre  eine  Ovatio  heimbrachte  (Liv.  XLI  2G,  1  ff.  28,  1  —  3.  Acta 
triumph.),  und  ein  Cornelier  in  Sardinien  (ebd.  21,  2),  wahrscheinlich  Ser.  SuUa, 

später  im  Jahre  167  eines  der  angeseheneren  Mitglieder  der  Zehnerkommission 

(ebd.  XLV  17,  3;  vgl.  PW  IV  1250  Nr.  2.  DG  II  363  f.,  10.  WiUems  Le  senat 

I  347  f.,  6.  II  507).  Mit  Unrecht  fügt  Maxis  den  C.  Memmius  hinzu,  weil 

er  172  zum  zweiten  Male  Praetor  gewesen  sei;  allerdings  ist  in  der  Liste  bei 
Liv.  XLII  9,  8  zu  den  fünf  überlieferten  Namen:  C.  Licinius  Crass^is,  M.  lunius 

Pennus,  8p.  Lucretius,  Sp.  Cluvius,  Cn.  Sicinius  Herum  aus  10,  14  der  sechste 

des  C.  Memmius  nachzutragesn,  aber  trotz  der  leichten  Textverderbnis  im  Vindo- 
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bonensis  (l'ol.  27  r,  5,  vgl.  Wessely  praef.  p.  XXXIII  b):  eh.  dcinius  sictertim 
doch  nicht  so  am  Schluß,  daß  er  Cn.  Sicinius  von  dem  folgenden  Herum  trennen 

müßte;  Siciuius  ist  wirklich  schon  183  Praetor  gewesen  (vgl.  Mms  Stil  I  522,  l. 

Weissenborn  z.  d.  St.  o.  S.  205),  Memmius  aber  nur  einmal,  eben  im  Jahre  172. 

Das  Jahr  175  sollte  nach  der  Lex  Baebia  eigentlich  nur  vier  Praetoren  haben, 
80  daß  mit  den  Namen  der  beiden  Patricier  Claudius  und  Cornelius  und  der 

beiden  Plebeier  Popillius  und  Aelius,  der  Consuln  von  172,  die  Liste  bereits 

geschlossen  wäre  (s.  S.  197  f.) ;  doch  selbst  wenn  es  sechs  Praetoren  zählte,  so  lassen 

sich  die  fehlenden  Stellen  mit  Wahrscheinlichkeit  besetzen,  nämlich  nach  der  an- 
nehmbaren Vennutung  von  Willems  (a.  0.  1  347  f.,  6,  II  504)  mit  Cn.  Lutatius 

Cerco  und  Q.  Baebius  Sulca;  diese  beiden  stehen  nämlich  an  der  zweiten  und  der 

dritten  Stelle  unter  den  Mitgliedern  der  Fünferkommission  von  173  (Liv.  XLII 

6,  5),  also  im  Bange  zwischen  dem  führenden  Consular  und  den  zwei  letzten 

Mitgliedern,  w;is  sehr  gut  paßt,  wenn  sie  erst  kürzlieh  als  Praetorier  abgegangen 
waren. 

Nun  fehlt  noch  in  den  Praetorenlisten  einer  der  nächsten  Consuln,  C.  Casßius 

Longinus  von  171,  und  frei  ist  in  ihnen  nur  noch  ein  einziger  Platz,  der  des 

Stadtpraetors  von  174;  selbstverständlich  ist  dieser  Platz  dem  Cassius  zuzu- 
weisen, so  daß  auch  seine  Wahl  zum  Consulat  wiederum  sofort  nach  dem  vor- 

geschriebenen Biennium  erfolgte.  Man  könnte  allenfalls  den  Cassius  auch  ins 

Jahr  175  rücken  und  einen  der  zuletzt  besprochenen  Praetoren  Lutatius  oder 

Baebius  von  dort  weg  ins  Jahr  174;  doch  das  ist  belanglos.  Unaufgeklärt  bleibt 

nur  die  Provinzenverteilung  für  175.  Die  letzten  freien  Plätze  in  den  Fasti 
Praetorii  dieses  Zeitraums  sind  dann  drei  des  Jahres  170;  davon  müssen  zwei 

zugewiesen  werden  dem  Consul  von  167  Q.  Aelius  Paetus  und  dem  von  165 

T.  Manlius  Torquatus,  Aveil  beide  Männer  in  den  erhaltenen  Verzeichnissen 
vermißt  werden. 

Sind  diese  Ergebnisse  richtig,  so  tritt  ein  und  dieselbe  Erscheinung  bei  einer 

ganzen  Eeihe  der  plebeischen  Consuln  dieser  Jahre  zutage: 

M.  Popillius  Laenas  war  Praetor  176  und  Consul  173, 

C.  Popillius  Laenas      „  „        175     „  „        172, 

P.  Aelius  Ligus  „  „        175     „         „        172, 
P.  Licinius  Crassus      „  „        176     „  „        171, 

C.  Cassius  Longinus     „  ,,        174     „  „        171. 

Alle  diese  Männer  sind  in  auffälligem  Maße  ausgezeichnet  worden,  indem 

ihre  Wahl  zu  Consuln  stattfand,  sobald  sie  die  Berechtigung  dazu  erlangt 

hatten.  Dabei  sind  sie  alle  mehr  oder  weniger  Emporkömmlinge  gewesen.  Die 

beiden  Popillier  haben,  wie  bereits  erwähnt,  ihren  Namen  nach  langer  Ver- 
gessenheit wieder  zu  neuen  Ehren  gebracht  (o.  S.  217);  der  Aelier  und  der 

Licinier  entstammten  zwar  Geschlechtern,  deren  Namen  einen  guten  Klang 

hatten,  aber  Familien,  die  bis  dahin  noch  unbekannt  waren;  der  Cassier  ist 



-     220     — 

überhaupt  erst  der  Begründer  der  Nobilität  für  seine  Nachkommenschaft  gt- 

"worden,  und  ebenso  der  in  dem  dritten  rein  plebeischen  Consulkollegium  auf 
ihn  folgende  Hostilier.  Dieser  A.  Hostilius  Mancinus,  Consul  170,  gehörte  zum 

Anhang  der  Fulvier  und  zog  wahrscheinlich  noch  von  deren  nicht  ganz  er- 
loschenem Einfluß  Nutzen  (o.  S.  209).  Daß  der  Zweig  der  Aelier,  dem  der 

Consul  von  172  entsprossen  ist,  sich  geringer  Achtung  erfreute,  beweisen 

Ciceros  Äußerungen  über  den  einzigen  sonst  bekannten  Aelier  mit  demselben 

Beinamen  Ligus,  einen  Volkßtribunen  von  58  (liar.  resp.  5;  Sest.  68.  69;  vgl. 
Klebs  PW  I  r)23  ISr.  83) ;  der  Beiname  wird  dem  Consul  zwar  nicht,  wie 

Willems  (Le  senat  1  188)  meinte,  wegen  seiner  Herkunft,  aber  wegen  seiner 

amtlichen  und  nicht  allzu  rühmlichen  Beziehungen  zu  den  übelberüchtigten 

Ligurern  angehängt  worden  sein.  Bei  P.  Licinius  Crassus  ist  der  Zusammen- 
hang mit  den  Crassi  Divites,  die  ein  Menschenalter  zuvor  ihren  Platz  in  den 

Reihen  der  Nobilität  eingenommen  haben  (o.  S.  182),  nicht  sicher  zu  ermitteln; 

-aber  man  wird  am  ehesten  zu  der  Vermutung  kommen,  daß  der  Vater  dieses 

P.  Crassus,  Gaius,  einer  der  zwei  unbekannten  Brüder  des  Oberpontifex  Publius 

Crassus  Dives  gewesen  ist  (s.  den  Stammbaum  a.  0.)  ;  jedenfalls  war  der  Con- 

sul von  171  beinahe  ein  Homo  Novus,  und  ganz  und  gar  war  dies  sein  Amts- 
genasse C.  Cassius  Longinus  (vgl.  den  Stammbaum  DG  II  93,  sowie  97.  PW  III 

172G  Nr.  55).  Das  alles  macht  doch  den  Eindruck,  als  ob  eine  .«starke  demokra- 
tische Strömung  bei  den  Wahlen  dieser  Jahre  an  die  Oberfläche  trat  und  den  bis- 

herigen regierenden  Herren,  dem  Patriciat  und  den  mit  ihm  verbündeten 

plebeischen  Familien  von  altem  Namen  und  geschichtlicher  Bedeutung,  ihre 

Zurücksetzung  durch  die  rasche  Erhebung  solcher  Neulinge  recht  empfindlich 
zu  Gemüte  führen  wollte.  Auch  bei  den  Praetorenwahlen  sind  die  Männer  aus 

dem  alten  Adel  nur  ganz  vereinzelt  durchgedrungen.  Namentlich  für  172  sind 

mit  dem  ersten  plebeischen  Consulpaar  lauter  Plebeier  zu  Praetoren  gewählt 

worden  (Liv.  XLII  9,  8  vgl.  10,  13  f.  o.  S.  218)  —  höchstens  bei  Sp.  Lucretius 

könnte  man  zweifelhaft  sein,  aber  selbst  da  kaum  mit  genügendem  Grunde  — 

und.  da  das  «Jahr  ein  nacli  Varronischei-  Aera  ungerades  war,  auch  zu  curulischen 

Aedileo]  —  einer  davon  war  Cn.  Octuvius  (Fest.  178  vgl.  Seidel  Fast.  aed.  38)  — , 
so  daß  sämtliche  zehn  curulischen  Magistrate  damals  der  Plebs  angehörten. 

Es  war  freilich  kein  Wunder,  daß  mehr  als  einmal  zwischen  diesen  neuen 

Oberbeamten  und  dem  alten  Senat  heftiger  Streit  emporloderte.  Als  sich  im 

Jahre  172  der  jüngere  Poijillius,  Gaius,  während  seines  Consulats  dem  Senat 

gegenüber  seines  Bruders  und  Amtsvorgängers  Marcus  annahm,  brachte  er  zuerst 

seinen  Kollegen  Aelius  auf  seine  Seite  (Liv.  XLII  10.  11  f.  15.  21.  1  ff.) 

und  dann  den  Stadtpraetor  C.  Licinius  Crassus  (ebd.  22,  7  f.).  Dafür  hat  er 
bei  den  ohnehin  nicht  nach  dem  Wunsch  des  Senates  abgehaltenen  Wahlen  für 

171  die  Abstimmung  auf  den  Bruder  des  Praetors,  P.  Crassus  gelenkt,  der  erst 

seit    kurzem    wahlfähig    war    (ebd.   28.  1  ff.  vgl.  dazu  Mms  StE  I   583,   1)  : 
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offenbar  haben  di-ese  Popillü  Laenate«  und  Licinii  Crassi  sich  zu  gegenseitiger 
Unterstützung  fest  zusammengeschlossen.  Den  plcbeischen  Consuhi  von  172 
hatte  die  aristokratische  Ratsversammlung  den  so  heiß  ersehnten  Oberbefehl 

gegen  Perseus  wegen  ihrer  politischen  Haltimg  verweigert  (ebd.  10,  11  f.) ; 

aber  jetzt  im  Jahre  171  war  der  Krieg  nicht  mehr  aufzuschieben,  und  wieder 

standen  zwei  Pleboier  an  der  Spitze,  P.  Licinius  Crassus  und  C.  Cassius  Lon- 
ginus.  Da  nun  der  Licinier  als  Praetor  176  die  Übernahme  einer  ihm  nicht 

genehmen  Provinz  unter  dem  beliebten  Vorwand  religiöser  Verpflichtungen 

abgelehnt  hatte  (Liv.  XLI  15,  9 f.  o.  S.  198,  1),  so  griff  Cassius  das  auf,  um 

Makedonien  für  sich  ohne  Losung  zu  beanspruchen,  da  jener  als  Consul  ebenso 

wie  als  Praetor  an  ßom  gebunden  sei.  Die  gegenseitige  Eifersucht  der  beiden 
neuen  Machthaber  war  dem  Senat  sicherlieh  sehr  willkommen,  weil  sie  ihm  die 

Entscheidung  in  die  Hände  spielte.  Der  Livianische  Bericht  darüber  (XLII 

:33,  1—4)  beginnt  mit  der  Bemerkung:  Inier  consules  magis  cavillaiio  quam 
magna  contentin  de  provincia  fuit,  und  hebt  von  vornherein  die  Bereitwilligkeit 
des  Cassius,  sich  dem  Urteil  des  Senats  zu  unterwerfen,  rühmend  hervor.  Doch 

diese  Darstellung  scheint  die  Schärfe  des  Zusammenstoßes  absichtlich  zu  ver- 

wischen. Der  Cassier,  der  als  erster  —  abgesehen  von  Spurius  Cassius  sagen- 

haften und  unseligen  Andenkens  —  seinen  Xtwnen  in  die  Liste  der  Adligen 
eintrug,  hatte  doch  noch  weniger  Freunde  als  der  Licinier;  die  Losung  wurde 

genehmigt  und  fiel  zu  des  letzteren  Gunsten  aus.  Aber  dabei  beruhigte  sich 

Cassius  keineswegs,  sondern  plante  nichts  Geringeres,  als  einen  Vorstoß  zu  Lande 
aus  seiner  Provinz  Oberitalien  gegen  Makedonien.  Der  Senat  erfuhr  davon  auf 

Umwegen  und  sandte  in  heller  Empörung  schleunigst  einen  Ausschuß  an  den 

eigemnächtigen  Consul  mit  dem  strengen  Verbot  solcher  Kompetenzüberschreitung 

(Liv.  XLIII  1,  4—12).  Der  Ausgang  der  Sache  ist  nicht  näher  bekannt,, 
weil  bei  Livius  wieder  eine  größere  Lücke  folgt  (hinter  3,  7) ;  aber  im  folgenden 
Jahre  hatte  der  Senat  die  Beschwerden  der  von  Cassius  bereits  durchzogenen 

und  vergewaltigten  Grenzlandschaften  zu  untersuchen  und  wahrte  notdürftig  den 
äußern  Schein,  indem  er  seinen  Consul  nicht  geradezu  den  Barbaren  preisgab 

(ebd.  5,  Iff.).  Cassius  hatte  sich  tatsächlich  über  alle  politischen  Grundsätze 

der  Staatsleitung  wiederholt  hinweggesetzt,  wie  203  die  Servilier  (o.  S.  143). 

Ohne  weiter  darauf  einzugehen,  muß  darauf  hingewiesen  werden,  daß  die 

gutbeglaubigten  geschichtlichen  Tatsachen  dieser  Zeit  ganz  anders  loeurteilt 
werden  können,  als  von  dem  einseitigen  und  schönfärbenden  Standpunkt  der 

Annalistik,  sobald  sie  mit  der  Erkenntnis  der  Parteigruppierungen  verbunden 

werden,  die  aus  der  einfachen  aber  eindringenden  Betrachtung  der  Magistratsliste 

geschöpft  wird.  Die  Senatsmehrheit,  in  der  die  wenigen  patricischen  Geschlechter 
mit  den  alten  und  reichen  plebeischen  Familien  verschmolzen  sind,  und  die 
breiten  Massen  der  Wähler  in  den  Comitien  sind  keineswegs  in  allen  Dingen  einer 

Meinung  gewesen;  eine  entschiedene  Bewegung  machte  sich  geltend,  die  faktische 
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Machtstellung  zu  beseitigen,  die  der  Adel  im  Widerspruch  mit  den  Verfassungs- 

gesetzen noch  immer  innehatte,  die  demokratische  Gleichheit  aller  Bürger  ernst- 
lich durchzuführen  und  neue  Männer  mit  der  Leitung  der  Innern  und  äußern 

Politik  zu  betrauen.  Freilich  haben  sich  diese  nicht  ohne  weiteres  den  Aufgaben 

gewachsen  gezeigt. 

Deshalb  sind  für  170  allerdings  noch  einmal,  /Aim  dritten  Male,  zwei 

Plebeier  zu  Consuln  gewählt  worden,  aber  doch  nicht  so  unerprobte  Leute,  die 

«ben  erst  die  Praetur  hinter  sich  hatten;  sondern  der  eine  von  ihnen,  A.  Atilius 

Serranus,  hatte  sich  schon  vor  zwei  Jahrzehnten  im  griechischen  Osten  als 

Praetor  bewährt  (PW  II  2096  Nr.  60),  hatte  dann  durch  seine  Wiederwahl  zum 

Praetor  für  173  (Liv.  XLI  28,  5.  XLII  1,  5)  die  durch  die  Lex  Villia  annalis 

zweifelhaft  gewordene  Wahlbefähigung  für  das  Consulat  gleichsam  von  neuem 

erhalten  (s.  o.  S.  207  f.)  und  entstammte  einer  alten  und  angesehenen  Familie 

der  Nobihtät  (s.  o.  S.  56 ff.);  der  andere,  A.  Hostilius  Mancinus,  wartete  auch 

schon  seit  zehn  Jahren  auf  weitere  Beförderung  und  war  zwar  ein  Homo  Novus, 

aber  mit  den  bis  vor  kurzem  höchst  einflußreichen  Fulviern  verwandt  (o.  S.  209) ; 

«r  hat,  da  ihm  das  Kommando  in  Makedonien  zufiel,  wenigstens  insofern  das 

Vertrauen  des  Volkes  gerechtfertigt,  als  er  manches  von  den  Vorgängern  Ver- 
dorbene gutmacht«  und  keine  neuen  Fehler  zu  den  alten  hinzufügte  (Liv.  XLIV 

1,  5  nach  Polybios).  Damit  war  der  Umschwung  eingeleitet,  denn  die  Wahlen 

für  169  fanden  unter  ganz  anderen  Bedingungen  statt  und  erzielten  ganz  andere 

Ergebnisse  als  die  vorhergegangenen  (o.  S.  152  ff.) .  Die  Parität  im  Kegierungs- 
kollegium  wurde  wieder  hergestellt;  ein  Patricier  aus  dem  Servilischeji  Geschlecht 

erhielt  die  zweite  Stelle  neben  einem  schon  längst  im  Oberamt  erprobten  und 

für  das  Oberkommando  ausersehenen  Vertreter  der  plebeischen  Nobilität,  dem 

Q.  Marcius  Philippus;  zu  Praetoren  wurden  ebenfalls  meistens  Mitglieder  ange- 
sehener patricischer  Geschlechter  und  plebeischer  Adelsfamilien  gewählt  (Liv. 

XLIII  11,  7)  ;  als  Bewerber  um  die  Censur  meldeten  sich  nicht  die  Consulare  aus 

den  letzten  Jahren,  sondern  lediglich  solche  aus  dem  Fulvischen  Kreise  und  den 

Familien,  die  mit  ihm  um  die  Macht  gestritten  und  mit  ihm  die  Macht  ge- 

teilt hatten,  durchweg  prindpes  civitatis,  wie  sie  mit  einem  bei  solchen  Gelegen- 
heiten nicht  wiederkehrenden  Ausdruck  von  Livius  (14,  1)  bezeichnet  werden  *)  ; 

von  den  drei  patricischen  Kandidaten  (o.  S.  215)  trug  der  älteste  den  Sieg 

über  die  anderen  gewiß  ohne  Kampf  davon,  C.  Claudius  Pulcher,  und  von  den 

drei  plebeischen  der  vornehmste,  selbständigste  und  bedeutendste,  Ti.  Gracchus, 

den  Sieg  über  die  Parteigenossen  der  Fulvier  M.  Brutus  und  P.  Scaevola,  von 

1)  Vgl.  von  anderen  Berichten  über  Censorenwahlen  der  ganzen  Periode  Liv.  XXXU 
7,  2  (199):  Midtis  Clans  petentibiis  viris  creati  censores;  XXXVII  57,  9  (189):  Censur  am  mtdti 
et  clari  viri  pdierunt;  XXXIX  40,  1  (184):  Quo  et  maiore  de  re  et  inter  plures  poterdwresque 
viros;  ebd.  3:  Patridos  plebeiosque  nohüissinuirum  famüiarum.  Über  den  Ausdruck  piincipe^ 
bei  Livius  s.  aucli  Geizer  Nob.  37,  7. 
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denen  der  eine  ihm  als  Consular  nur  \m\  ein  Jahr  voranp:iiig  und  der  andere 

nachstand  (o.  S.  203  f.  206  f.),  so  daß  das  Consulpaar  von  17  7  sich  nunmehr  in  der 

(^ensur  wieder  zusammenfand.  Man  hatte  eingesehen,  daß  die  auswärtige  Politik 
nur  von  denen,  die  seit  langer  Zeit  damit  vertraut  waren,  ersprießlich  und  er- 

folgreich geleitet  werden  konnte,  und  rief  die  tüchtigen  Männer  wieder  zurück. 

Für  1(58  ist  allerdings  der  Jüngere  der  Brüder  Crassus,  der  Stadtpraetor  von 

172  (o.  S.  220),  zum  plcbeischen  Consul  gewählt  worden,  aber  zum  patricischen 

ein  hervorragendes  Mitglied  des  höchsten  Adels,  der  vor  vielen  Jaliren  in  seinem 
ersten  Consulat  sein  Feldherrntalent  bewiesen  hatte  und  darum  von  vornherein 

von  seinen  Standesgenossen  für  den  makedonischen  Krieg  ausersehen  war, 

i..  Aemilius  Paullus  (o.  S.  153 f.).  Man  hat  im  Jahr  169  wie  im  Jahr  168  dem 

Zufall  der  Losung  nachzuhelfen  gewußt,  so  daß  stets  der  dafür  besonders  ge- 
eignete und  sein  Amt  zum  zweiten  Male  führende  der  Consuln  den  Oberbefehl 

erhielt.  Was  der  Marcier  begonnen  hatte,  vollendete  der  Aemilier;  der  Sieg  bei 

Pydna  befestigte  auch  im  Innern  die  für  kurze  Zeit  ins  Wanken  geratene  Herr- 
schaft der  Nobilität.  Die  besten  Elemente  unter  den  seit  der  neuen  Ämter- 

ordnung aufgestiegenen  Männern  verwuchsen  mit  ihr  zur  vollen  Einheit;  nach 

außen  war  ihr  Kreis  fest  geschlossen,  und  jeder  zu  ihm  gehörige  Mann  trat 

fremden  Mächten  in  dem  Bewußtsein  gegenüber,  daß  er  die  Gesamtheit  hinter 

sich  hatte.  So  konnte  nach  dem  Siege  von  Pydna  der  Jüngere  der  beiden 

Popillischen  Brüder,  deren  Familie  als  die  letzte  ihre  Wiederaufnahme  in  den 

Kreis  des  Adels  errungen  hatte,  dem  syrischen  König  noch  hochfahrender  und 

schroffer  begegnen,  als  ein  Menschenalter  zuvor  der  hochadlige  M.  Aemilius 

(^pidus  dem  makedonischen  (o.  S.  171) ;  an  diese  wohlbekannte  Episode 

knüpft  Geizer  (Nob.  115)  mit  Recht  das  Schlußurteil,  daß  die  Stellung  des 
römischen  Adels  im  Ausland  und  im  Inland  „immer  mehr  fürstlichen  Charakter 

annahm".  Der  Wettstreit  im  Innern  hat  den  verschiedenen  Parteien  des  Adels 
und  ihnen  Gegnern  manche  Erfolge  gebracht,  aber  keinem  einen  langdauernden 

Sieg;  den  bleibenden  Nutzen  zog  davon  das  Staatsganze,  das  in  der  auswärtigen 
Politik,  wenn  es  darauf  ankam,  immer  wieder  fest  und  einig  dastand. 
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Beilagen  zu  Kapitel  5  und.  6. 

I. Cn.  Servilius  Caepio 
Consul  169. 

Q.  Pabius  Maximus  Cn.  Servilius  Caepio 
Servilianus  Consul  141. 
Consul  142.  Censor  125. 
Censor  120.  j 
!  1 

Q.  Fabius  Maximus   Cn.  Servilius  Caepio 
Ebumus  Quaestor.  t  ̂J"  105. 

Quaest  132. 
Praet.  119. 
Consul  116. 

Censor  108.  t  am  100. 

Q.  Servilius  Caepio 
Consul  140. 

Q.  Servilius  Caepio 
Consul  106. 

t  um  100. 

Servilia 
CX5  Q.  Lutatius  Catulus 

Consul  102.  t  87. 

Q.  Fabius  Maximus     Sernlia  *  um  105.   Q.ServLlius  Caepio      Servilia  Q.  Lutatius 
t  nach  108.     cssAp.  Claudius  Pulcher     Quaest.  100.        f  um  95.  Catulus 

Consul  54.  Censor  50.  Praet.  91.  t90.  cssM.Livius  Consul  78. 
t  48.             CVS  Livia  t  um  93.        Drusus  Censor  65. 

I              Trib.pleb.t91.  f  60. 

I    Q.  Servilius  Caepio  Hortensia 
Quaestor  f  67.  t  nach  43. 

Lutatia 
cv)  Q.  Hortensiu» 
*  114.  Consul  69. 

t  50. 

Claudia  um  54 
Adoptivsohn 

CN5  Q.  Caepio  Brutus 
Praet.  44.  f  42. 

n. 
Q.  Mucius  Scaevola  P.  f. 

Praetor  215. 

vermählt  um  69. 

Q.  Hortensius Praetor  46. 

t42. 

P.  Mucius  Scaevola 
Praetor  179.  Consul  175.  f  nach  169. 

P.  Mucius  Scaevola 
Praetor  136.  Consul  133. 
Pont.  raax.  130.  t  vor  115. 

Q.  Mucius  Scaevola 
*  um  140.  Consul  95. 

Pont.  max.  f  82. 

Q.  Mucius  Scaevola 
später  P.  Licinius  Crassus 

Dives  Mucianus 

*  gegen  180.  Aed.  cur.  142. Pont.  max.  132.  Consul  131. 

tl30. 

Q.  Mucius  Scaevola 
Praetor  179.  Consul  174.  t  nach  171. 

I 
Q.  Mucius  Scaevola 

um  170.  Augur.  Consul  117.  t  nach  88. oo     Laelia. 

Mucia 
CN3  L.  Licinius  Crassus 

140.  Consul  95.  Censor  92.  f  91. 

Mucia 
CX5  M'.  Acilius  Glabrio 

Trib.  pl.  123. 
I 

M'.  Acilius  Glabrio  Licinia  Licinia 
'uniUO.  Praetor  70.  Consul 67.  CN3  P.  Cornelius  Scipio  Nasica   os   C.  Marius 

CN5  Aemilia  Praetor  93.    f  um  90.       *  109.  Consul  f  82. 
M.  Scauri  f.  ! 

M'.  Acilius  Glabrio 
erwähnt  54. 

P.  Cornelius  Scipio Nasica, 

später  Q.  Caecilius MeteUus 
Pius  Scipio 
*  gegen  95. 

Consul  52.  t  46. 

Cornelia  *  um  73. 
i?o  L  P.  Licinius  Crassus 

t53. 

Cornelius  Scipio Nasica, 

später  L.  Licinius Crassus  Scipio 
*  um  94.  t  um  80. 



Fünftes  Kapitel. 

Adelsparteien  im  Zeitalter  des  Scipio  Aemilianus. 

I.   Wiederholte  Erneuerung   alter    Familienbündnisse. 

Die  Stellung  des  Scipio  Aemilianus  ist  von  vornherein  dadurch  bedingt 

worden,  daß  er  durch  Geburt  und  durch  Adoption  zwei  verschiedenen  patricischen 

Geschlechtern  angehörte,  deren  Interessen  und  Anschauungen  nicht  immer  zu- 
sammenfielen. Auf  die  Fabier  waren  die  Corneher  in  der  Fürstenwürde  gefolgt, 

und  dann  hat  ein  Aemilier,  M.  Lepidus,  sie  bis  in  die  Mitte  des  2.  Jhdts.  inne- 
gehabt. Diese  drei  Geschlechter,  die  damals  ziemlich  als  die  vornehmsten  und 

angesehensten,  als  die  fürstlichsten  unter  dem  Adel  der  Eepublik  betrachtet 

werden  konnten,  suchten  sich  miteinander  zu  verständigen  und  zu  vereinigen, 

wie  gerade  die  Überlassung  der  Söhne  des  L.  Aemilius  Paullus  an  die  Fabii 

Maximi  und  die  Cornelii  Scipiones  beweist ;  aber  ihre  Wege  führten  doch  wieder 

auseinander.  Je  mehr  Scipio  Aemilianus  in  die  Cornelischen  Traditionen  hinein- 
wuchs und  zum  Träger  und  Fortsetzer  der  Gedanken  seines  Adoptivgroßvaters, 

des  älteren  Africanus,  wurde,  um  so  weiter  entfernte  er  sich  von  den  Überlie- 
ferungen der  Gens  AemiHa  und  besonders  von  den  mitlebenden  Vertretern  dieses 

Geschlechts  und  von  ihren  Gesinnungsgenossen,  Doch  die  innere  Geschichte 

seines  Zeitalters  darzustellen  ist  bei  dem  Zustand  des  Quellenmaterials  unmög- 
lich; nur  einzelne  Untersuchungen  und  Vorarbeiten  können  geboten  werden, 

um  nach  verschiedenen  Seiten  Licht  zu  verbreiten. 

Noch  einmal  soll  in  eine  frühere  Periode  zurückgegangen  werden,  damit 

der  Ausgangspunkt  von  Scipios  Entwicklung  klar  hervortrete,  das  Aemilische 

Geschlecht  mit  seinen  mannigfaltigen  Beziehungen.  Der  plebeische  Amtsgenosse 

Scipios  in  seinem  ersten  Consulat  147  war  ein  Li  vier;  diese  Familie  stand 

zu   der   seines   leiblichen   Vaters   von   jeher   in   freundschaftlichem   Verhältnis 

(o.  S.  157  f.)  und  ist  um  ihres  späteren  Aufschwungs  willen  auch  in  ihren  An- 
fängen der  Beachtung  wert.  Eine  Übersicht  über  die  Geschichte  der  Livier  gibt 

Sueton  Tib.  3,  1:  Quae  familia,  quamquam  pleheia,  tarnen  et  ipsa  admodum 

floruit  octo  consulatihus,  censuris  duabus,  triumpTiis  trihus,  dictatura  etiam  ac 

magisterio  equitum  honorata;  clara  et  insignibus  viris  ac  maxime  Sälinatore 

Drusisque.     Von  den  einzelnen  berühmten  Männern  des  Geschlechts  bespricht 
er  sodann  den  Salinator,  Censor  von  204,  den  ersten  Träger  des  Beinamens 

Brusus,  den  ebenfalls  zur  Censur  (im  Jahr  109)  gelangten  abnepos  dieses  Mannes, 
Münzer,  Rom.  Adel.  15 
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und  endlich  den  filius  des  letzteren,  den  Tribunen  von  91.  Gegen  die  ganze 

Zusammenstellung  Suetons  hat  Mommsen  (RF  I  73 f.,  5)  Bedenken  erhoben: 

Von  den  drei  Triumphen  seien  nur  zwei  nachweisbar,  und  von  den  außer- 
ordentlichen Oberämtern  nur  die  Dictatur,  nicht  das  Eeiterf ühreramt ;  vor 

allem  habe  die  Zahl  der  Consulate  in  republikanischer  Zeit  nicht  mehr  als  s  e  c  h  s 

betragen,  wozu  ein  siebentes  unter  Augustus  hinzukäme;  ob  hier  Fälschung  vor- 
liege oder  ein  Versehen,  sei  es  des  Autors,  sei  es  der  Abschreiber,  ließ  er  dahin- 

gestellt. Schon  wegen  der  Anklagen  gegen  die  Eitelkeit  der  Adelsfamilien,  die 

vor  Erdichtung  von  Triumphen  und  Magistraturen  nicht  zurückschrak  (o.  S.  4f. 

132 f.),  ist  eine  Nachprüfung  geboten;  sie  muß  sich  auch  auf  die  Verzweigung 
des  Geschlechts  erstrecken. 

Als  Vornamen  begegnen  bei  den  geschichtlichen  Liviern  nur  zwei,  Gaius 
und  Marcus,  als  Beinamen  drei,  Denter,  Salinator  und  Drusus.  Jene  lassen 

darauf  schließen,  daß  die  Zahl  der  Männer  in  den  einzelnen  Generationen  nur 

klein  war;  diese  könnten  zu  der  entgegengesetzten  Folgerung  führen,  wenn  sie 
neben  einander  in  denselben  Generationen  vorkämen.  Doch  damit  steht  es 

eigentümHch.  Als  erster  seines  Namens  ist  M.  Livius  Denter  für  302  zum  Consul 

gewählt  und  bei  der  Öffnung  der  Priesterkollegien  für  die  Plebeier  300  unter  die 

Pontifices  aufgenommen  worden  (Liv.  X  9,  2  vgl.  28,  14) .  Von  seinem  Namen 

ist  in  den  Capitolinischen  Fasten  (CIL  I^  p.  21)  nur  erhalten:  C.  n.  Den[ter]. 
Dasselbe  Gognomen  i)  begegnet  bei  einem  andern  der  angesehensten  plebeischen 
Geschlechter,  und  eine  Vergleichung  ist  nicht  ohne  Nutzen :  L.  Caecilius  Metellus 

Denter  heißt  der  Ahnherr  der  Hauptlinie  der  Caecilier,  Consul  284  (PW  III 

1213  Nr,  92;  o.  S.  136),  dagegen  L.  Caecilius  Denter  ein  Praetor  182  und 

M.  Caecilius  Denter  ein  Gesandter  173  (Liv.  XXXIX  56,  5.  XL  1,  2.  —  XLII 
6,  5:  vgl,  a.  0.  1200  Nr.  49.  50).  Nun  zeigt  ein  Blick  auf  den  Stammbaum 

der  Meteil  er  (a.  0.  1229  f.  DG  II  14),  daß  in  der  Zwischenzeit,  während 
des  Hannibalischen  Krieges,  drei  wohl  als  Brüder  anzusehende  Männer  bekannt 
sind,  Quintus,  Lucius  und  Marcus,  daß  aber  die  zahlreichen  seit  der  Mitte  des 

2.  Jhdts.  erscheinenden  Meteller  sämtlich  von  Quintus  abstammten,  der  unter 

jenen  dreien  auch  als  der  einzige  gleich  seinem  Vater  und  Großvater  das  Con- 
sulat  erlangt  hat.  Er  war  das  Haupt  der  Familie,  das  in  erster  Linie  für  die 

Geltung  im  Staate  und  für  die  Fortpflanzung  zu  sorgen  hatte.  Sollten  nun  aber 

im  Gegensatz  zu  der  großen  Nachkommenschaft  dieses  Quintus  des  Consuls  von 

206  (o.  S.  128)  Leibeserben  des  Marcus,  Praetors  in  demselben  Jahre,  und  des 

Lucius,  Tribunen  von  213  (vgl.  über  sie  noch  PW  Suppl.  III  221  f.),  gar  nicht 
vorhanden  gewesen  sein?  Oder  sind  solche  vielleicht  in  den  beiden  Caeciliern  zu 

erblicken,  die  gerade  um  ein  Menschenalter  jünger  sind,  gerade  dieselben  Vor- 

1)  Als  Praenomen  begegnet  Denter  bei  dem  mythischen  Stellvertreter  des  Königs  Romu- 
lus,  bei  Denter  RomuUus  Tac.  ann,  VI  11;  vgl.  PW  I  A  1071,  20  ff. 
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namen  führen,  gerade  dieselben  Rangstufen — unter  dem  Consulat — einnehmen, 
aber  nicht  mit  dem  Beinamen  Metellus,  sondern  Deuter  bezeichnet  werden?  Ob 

sie  Brüder  oder  Bruderssöhne  und,  falls  Brüder,  Söhne  des  Lucius  Metellus  oder 

des  Marcus  Metellus  waren,  ist  natürlich  nicht  zu  entscjieiden;  aber  die  Mög- 

lichkeit ist  nicht  abzuweisen,  daß  von  den  zwei  Cognomina  des  Ahnherrn  Metel- 
lus Denier  jetzt  das  erste  der  Hauptlinie,  den  Söhnen  und  Enkeln  des  Quintus, 

vorbehalten  wurde,  das  zweite  der  Nebenlinie  zugewiesen.  Diese  Freiheit  im 
Herübernehmen  und  Fallenlassen  von  Beinamen  scheint  nun  auch  bei  den  Liviern 

geherrscht  zu  haben. 

Der  Vater  des  Consuls  M.  Livius  Denter  könnte  der  Volkstribun  L.  Livius  ge- 
wesen sein,  der  320  mit  Q.  Maelius  an  den  Verhandlungen  über  den  Caudinischen 

Vertrag  teilgenommen  haben  soll.  Aber  erstens  ist  die  ganze  Erzählung  ver- 
dächtig; zweitens  lautet  der  Name  des  Tribunen,  den  Liv.  IX  8,  13  gibt,  im 

Parallelbericht  bei  Cic.  off.  III  109  abweichend:  Ti.  Numicius,  während  in  der 

Nennung  seines  Genossen  Q.  Maelius  beide  übereinstimmen;  drittens  ist  bei  den 

späteren  Liviern,  wie  schon  erwähnt,  an  Vornamen  nur  nachweisbar  Marcus, 

den  der  Consul  Denter  selbst  führte,  und  Gaius,  den  die  Fasten  für  seinen  Groß- 
vater bezeugen.  So  bleibt  die  Ableitung  von  dem  Tribunen  L.  Livius  und  dessen 

ganze  Existenz  zweifelhaft;  aber  dennoch  wird  der  erste  Livier,  der  durch  hohe 

weltliche  und  geistliche  Würden  unter  die  führenden  Männer  Roms  erhoben  ward, 

nicht  plötzlich  aus  dem  Dunkel  aufgetaucht  sein.  Vielleicht  ist  etwas  über  seine 

Herkunft  zu  ermitteln,  wenn  man  jene  Möglichkeit  des  Ablegens  und  Wieder- 
aufnehmens  von  Beinamen  in  Rechnung  setzt. 

Über  den  ersten  Träger  des  Cognomens  Drusus  unter  den  Liviern  berichtet 

Sueton  Tib.  3,  3 :  Drusus  hostium  duce  Drauso  comminus  trucidato  sibi  posterisque 

suis  cognomen  invenit.  traditur  etiam  pro  praetore  ex  provincia  Gallia  rettulisse 

aurum  Senonibus  olim  in  obsidione  Capitolii  datum  nee,  ut  fama  est,  extortum 

a  Camillo.  Diese  Erzählung  hat  Mommsen  (RF  II  340)  mit  der  Ausrottung 

der  Senonen  im  Jahre  283  in  Zusammenhang  gebracht  und  in  ihrem  Helden 

einen  Sohn  des  Consuls  Livius  Denter  gesehen,  wozu  der  Zeitabstand  bis  zu  dem 

abnepos,  dem  Drusus  der  Gracchenzeit,  ungefähr  stimmen  würde.  Im  übrigen 
lehnt  Mommsen  das  Ganze  ab  als  „ein  seltsames  Produkt  rationalistischer  Kritik 

und  später,  wahrscheinlich  gentilicischer  Fälschung",  wogegen  Hirschfeld  (Kl. 
Sehr.  283  f.)  gerade  einwendet,  daß  „es  sich  hier  um  ein  erst  spät  zu  einiger 

Bedeutung  gelangtes  plebeisches  Geschlecht  und  um  einen  obskuren  Mann  handle, 
der  nach  Ausweis  der  Fastenliste  es  nicht  einmal  zum  Consulat  gebracht  hat  und 

für  die  ja  sonst  recht  tätige  gentilicische  Fälschung  kein  besonders  geeignetes 

Objekt  bilden  konnte".  Beide  Gelehrten  fassen  Suetons  Bericht  als  eine  untrenn- 
bare Einheit:  aber  er  besteht  doch  aus  zwei  wesentHch  verschiedenartigen 

Stücken,  einer  zeitlich  unbestimmbaren  Nachricht  über  die  Erwerbung  des  Bei- 
namens Drusus  und  einer  mit  traditur  eingeführten  Angabö,  die  den  Versuch 
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macht  —  und  zwar,  wie  auch  Hirschfeld  (a.  0.  283,  5)  zugibt,  nicht  ohne  Ge- 

waltsamkeit — ,  eine  Brücke  zu  der  sonstigen  geschichtlichen  Tradition  zu 
schlagen.  Das  eine  ist  eine  Sage,  vergleichbar  den  Sagen  von  dem  Zweikampf 

des  Manlius  Torquatus  und  dem  des  Valerius  Corvus  aus  der  Mitte  des  4.  Jahr- 
hunderts und  einer  späteren  und  künstlicheren,  die  das  Cognomen  Caesar  bei 

den  luliern  von  einer  ähnlichen  Heldentat  herleiten  wollte  (vgl.  PW  X  464 

Nr.  140);  die  lulier  und  die  Livier  mochten  an  altem  Ruhm  nicht  hinter 

Manliern  und  Valeriern  zurückstehen.  Aber  der  in  den  Senonenkrieg  verfloch- 
tene angebliche  Propraetor  aus  dem  Livischen  Geschlecht  in  Suetons  folgendem 

Satze  ist  ja  gar  nicht  der  Mann,  der  zuerst  Drusus  genannt  wurde;  vielmehr  ver- 

zeichnen die  Fasten  des  Hydatius  und  die  Osterchronik  (CIL  I^  p.  130)  einen 
Drusus  schon  beim  Jahre  334  als  Magister  Equitum  des  Dictators  Papinius 

Cursor,  d.  h.  des  Lucius  Papirius  Cursor.  Das  ist  offenbar  der  sonst  unbekannte 

Magister  Equitum  aus  der  Familie,  den  Sueton  bei  der  Aufzählung  der  Würden 

und  Ehren  der  Livier  im  Auge  hat  (o.  S.  225 f.),  und  als  der  erste  Träger  des 

Cognomens  war  er  ferner  der  Held  der  Sage  vom  Zweikampf  mit  dem  gallischen 

Recken,  war  ein  Zeitgenosse  des  Manliers  und  des  Valeriers,  die  durch  ähnliche 

Taten  sich  ihre  erblichen  Cognomina  verdienten,  war  um  eine  Generation  älter, 

nicht  jünger  als  der  erste  Consul  seines  eigenen  Geschlechts.  In  jenen  Jahrzehn- 
ten sind  wiederholt  Plebeier,  und  zwar  gewöhnlich  durch  patricische  Dictatoren, 

zum  Amt  des  Eeiterführers  berufen  worden  und  haben  es  als  Vorstufe  des  Con- 
sulats  erhalten,  so  daß  entweder  sie  selbst  oder  ihre  nächsten  Erben  auch  dieses 

errangen,  so  bereits  368  C.  Licinius  (o.  S.  15  f.  19  f.)  und  339  Dec.  lunius 

Brutus  Scaeva  (PW  X  1026  f.  Nr.  60),  beide  die  ersten  Consuln  aus  ihren  später 

hoch  emporgestiegenen  Geschlechtern,  so  334  der  nur  als  Magister  Equitum  be- 
zeugte älteste  Antonier  (Liv.  VIII  17,  3;  vgl.  DG  I  43).  So  wird  sich  auch  der 

Ahnherr  der  Livier  durch  kriegerische  Tüchtigkeit  dem  L.  Papirius  Cursor  für 

den  Posten  des  Magister  Equitum  empfohlen  und  seinem  Sohne  den  Weg  zum 

Consulat  und  Pontificat  geöffnet  haben.  Nur  die  eine  Annahme  ist  dann  nicht 

zu  umgehen,  nämHch  daß  die  Cognomina  Drusus  und  Deuter  bei  den  zwei  ältesten 

Liviern  Individualbeinamen  gewesen  seien,  und  daß  von  den  Nachkommen  der 

frühere  und  ruhmvollere,  Drusus,  wieder  aufgenommen  und  zu  einem  erblichen 

gemacht  worden  sei.  Ob  nun  auch  dem  zweiten  Teile  der  Suetonischen  Notiz 

eine  Tatsache  zugrunde  liegt,  die  Existenz  eines  Praetors  Livius  um  284,  das  ist 

nicht  zu  entscheiden;  die  von  Mommsen  hervorgehobenen  und  von  Hirschfeld 

anerkannten  Anstöße  —  die  Propraetur,  die  Provinz,  das  Feldherrnamt  eines 

Praetors  in  dieser  Zeit  —  finden  sich  gerade  in  diesem  Stücke. 

Wenngleich,  abgesehen  von  dieser  unsicheren  Spur,  der  Name  der  Livier  in 
den  Beamtenlisten  von  302  bis  219  nicht  mehr  nachweisbar  ist,  so  liegt  doch  ein 

Zeugnis  für  das  fortdauernde  Ansehen  ihres  Geschlechts  in  der  Zwischenzeit  vor, 

in  der  Randnotiz  der  Capitolinischen  Fasten  beim  Jahre  236  (CIL  12  p.  29  vgL 
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12) :  Lüdi  saeculares  tert(ii)  |2  M.'  Aemilio  Mf  f.  P  M.  Livio  M.  f.  M.  n.  Sali- 
natore  |2  mag(istris)  Xvir(um).  Wie  bereits  o.  S.  178 f.  ausgeführt  wurde,  ist 
an  der  Voraussetzung  dieser  Notiz  nicht  zu  zweifeln;  die  beiden  hier  genannten 

Persönlichkeiten  standen  damals  an  der  Spitze  der  patricischen  und  der  ple- 

beischen  Hälfte  des  Decemviralkollegiums :  M.'  Aemüius  war  der  sonst  Numida 
zubenannte  aus  dem  Hause  der  Lepidi  (s.  o.) ;  M.  Livius  Salinator  wird  von  Bardt 

(Priester  28)  für  den  Vater  des  gleichnamigen  Consuls  von  219  gehalten;  daß" 
sonst  vom  Leben  und  der  öffentlichen  Tätigkeit  dieses  Mannes  nichts  bekannt 

ist,  kann  bei  unserer  dürftigen  Kenntnis  der  ganzen  Zeit  nicht  wundernehmen  i). 
Der  Beiname  Salinator  könnte  allenfalls  Verdacht  erregen,  weil  er  erst  dem 

Consul  von  219  während  seiner  Censur  im  Jahre  204  wegen  der  Einführung 

einer  Salzsteuer  verliehen  sein  soll;  aber  das  ist  nicht  einmal  sonderlich  gut  be- 
zeugt (bei  Liv.  XXIX  37,  4;  danach  Dio  frg.  57,  71)  und  weder  sachlich  noch 

sprachlich  in  genügendem  Maße  begründet  (vgl.  Schulze  Eigenn.  413 f.);  zudem 

wird  in  den  Fasten  bisweilen  ein  später  erworbener  Beiname  vorweggenommen, 

wie  Africanus  bei  Scipio  Aemilianus  schon  147  (s.  u.  S.  235 ;  vgl.  auch  Curio 

bei  C.  Scribonius  o.  S.  70),  so  daß  selbst  bei  der  Annahme  jener  Tradition  das 

Cognomen  Salinator  noch  keineswegs  gegen  die  Existenz  des  Decemvirs  M.  Livius 

spräche. 

Die  gemeinsame  Leitung  des  Decemviralkollegiums  zwischen  dem  ersten 

und  dem  zweiten  Punischen  Kriege  lag  in  den  Händen  zweier  Männer,  deren 

Familien  vorher  und  nachher  einander  nahe  verbunden  wai-en.  Denn  302  waren 
Consuln  der  erste  aus  dem  Livischen  Geschlecht  und  der  erste  aus  dem  Hause  der 

Paulli  des  Aemilischen  Geschlechts  (o.  S.  158),  und  219  M.  Livius  Salinator,  der 
zweite  seines  Namens,  und  L.  Aemilius  Paullus,  der  dritte  seines  Hauses.  Der 

älteste  und  ausführlichste  Bericht  über  den  illyrischen  Feldzug  dieses  Jahres  219, 

der  Polybianische  (III  16,  7.  18,  1  —  19,  13.  IV  37,  4.  66,  8),  schreibt  die  Füh- 
rung des  Krieges  und  seine  glückliche  Beendigung  lediglich  dem  Consul  Paullus 

zu;  daraufhin  ist  die  ihm  widersprechende  römische  Überlieferung  als  gefälscht 

verworfen  worden  (vgl.  Niese  Griech.  u.  makedon.  Staaten  II  436,  4.  Büttner- 

Wobst  PW  Suppl.  I  344 f.),  obgleich  sie  eng  zusammenhängt  mit  der  wohlbeglau- 
bigten späteren  Lebensgeschichte  des  andern  Consuls.  Gesichert  ist  nämlich,  daß 

M.  Livius  infolge  seiner  Amtsführung  in  diesem  Consulat  von  dem  römischen  Volke 

1)  Doch  sei  hingewiesen  auf  die  bekannte  Nachricht  über  Livius  Andronicus,  qui  ob 
ingenii  meritum  a  Livio  Sälinatore,  cuius  liberos  erudiebat,  lihertate  dotmtus  est  (Hieron.  zu 
Euseb.  ehren.  IT  125  p  Schöne) ,  denn  auch  diesen  Livius  Salinator  wird  man  am  ehesten 
für  den  Vater  des  Siegers  von  Sena  halten  dürfen.  Den  Auftrag  zur  Abfassung  des  Sühne- 

gesanges im  Jahre  207  hat  dem  Dichter  doch  wohl  nicht  der  damalige  Consul  imd  Sieger 
von  Sena  erteilt,  sondern  in  erster  Linie  das  Kollegium  der  Decemvim  (Liv.  XXVII  37,  7.  13 ; 
vgl.  Leo  Gesch.  d.  röm.  Lit.  I  57,  1) ;  das  geht  wieder  mit  dem  sonst  Feststellbaren  gut  zu- 
sammen. 
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zur  Rechenschaft  gezogen  und  verurteilt  worden  ist;  sein  Benehmen  in  seiner 

späteren  Censur  von  204  setzt  in  jedem  Punkte  seine  frühere  Verurteilung 
voraus  (vgl.  Liv.  XXIX  37,  Iff.  Val.  Max.  II  9,  6.  VII  2,  6.  Suet.  Tib.  3,  2. 

Auct.  de  vir.  ill.  50,  1.  3.  Dio  frg.  57/71).  Nicht  minder  gesichert  ist,  daß 

M.Livius  zum  zweiten  Consulat  gewählt  wurde  für  207,  in  einem  der  gefährlichsten 

Augenblicke  des  Hannibalischen  Krieges,  ohne  daß  er  bis  dahin  Gelegenheit  ge- 

'habt  hätte,  sich  in  diesem  Kriege  zu  betätigen;  diese  Tatsache  setzt  wieder  voraus, 
daß  er  als  Feldherr  früher  erprobt  war.  Alle  Ausschmückungen  der  Tradition 

können  beiseite  gelassen  werden;  ihre  zuverlässigen  Bestandteile  ergeben  mit 
Bestimmtheit,  daß  das  erste  Consulat  von  219  dem  M.  Livius  in  der  äußern 

Politik  einen  Erfolg  bescherte,  aber  in  der  Innern  Unglück  brachte;  damit  ist 
die  Glaubwürdigkeit  der  Nachricht  erwiesen:  M.  Sälinator  consularis  damnatus 

est  a  populo,  quod  praedam  non  aequaliter  diviserat  militihus  (Frontin.  strat. 

IV  1,  45;  vgl.  Mms  EF  II  453 f.;  StR  II  321,  3).  Der  illyrische  Feldzug  kann 
nicht  ohne  seine  Teilnahme  stattgefunden  und  nicht  ohne  sein  Verdienst  so 

schnell  und  gut  geendet  haben;  wie  der  patricische  Consul  PauUus,  so  hat 

auch  der  plebeische  Livius  zum  Lohn  den  Triumph  erhalten;  das  bezeugt 

ausdrücklich  Auct.  de  vir.  ill.  50,  1,  aber  mittelbar  auch  Sueton  in  der  Zäh- 
lung dreier  Livischer  Triumphe  (o.  S.  225 f.).  Auf  der  andern  Seite  ist  aber 

auch  dej  patricische  Consul  Pa"ullus  durch  den  Sturz  des  Amtsgenossen  in 
Mitleidenschaft    gezogen   worden.     Von    den    Wahlen    für    216    heißt   es    bei 

Liv.  XXII  35,  3   (s.  o.  S.  125) :  Nohilitas   L.  Aemüium  Paullum,  qui 

cum  M.  Livio  consul  fuerat,  ex  damnatione  collegae,  ex  qua  prope  amhustus  eva- 

serat,  infestum  plehei,  diu  ac  multum  recusantem  ad  petitionem  compellit;  ent- 
sprechende Äußerungen  werden  dem  PauUus  in  den  Mund  gelegt  ebd.  40,  3: 

se  populäre  incendium  prior e  consulatu  semustum  ejfugisse   ;  si  quid  adversi 

caderet,  hostium  se  telis  potius  quam  suffragiis  iratorum  civium  caput  ohiecturum; 

ebd.  49,  11:  me  in  hac  strage  militum  meorum  patere  exspirare,  ne  aut  reus 
iterum  e  consulatu  sim  aut  accusator  collegae  exsistam.  Nach  der  einstimmigen 

Meinung  der  Römer  haben  also  die  Consuln  von  219  in  Glück  und  Unglück  zu- 
sammengehört, haben  gemeinsam  Sieg,  Beute  und  Ruhm  heimgebracht,  hatten 

aber  beinahe  auch  gemeinsam  die  schlimmen  Folgen  zu  tragen.  Da  Livius  von 

dem  schwereren  Schicksal  getroffen  wurde,  ließ  Polybios  auf  Paullus  alles  Licht 

fallen  und  beseitigte  den  leisesten  Schatten  vun  seinem  Bilde.  Ist  seine  Dar- 

stellung aus  der  andern  abgeleitet,  so  liegt  klar  zutage,  was  mit  der  Umgestal- 
tung bezweckt  wurde,  denn  der  von  jedem  Makel  befreite  und  in  hellem  Glänze 

strahlende  Paullus  war  ja  doch  Großvater  und  Vater  der  Männer,  denen  Polybios 

in  Rom  am  meisten  verpflichtet  und  ergeben  war,  Großvater  des  Scipio  Aemi- 
lianus  und  Vater  des  Siegers  von  Pydna;  eine  umgekehrte  Entwicklung  der 

Tradition  wäre  weder  nach  ihrer  Absicht  noch  nach  ihrem  Verlaufe  recht  zu  ver- 

stehen.  In  diesem  Falle  ist  es  also  Polybios,  bei  dem  die  geschichtliche  Wahrheit 
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getrübt  ist*).  Als  Tatsache  zu  betrachten  ist  die  enge  Verbindung  zwischen 
den  Consuln  des  Jahres  219;  alte  Bande  zwischen  den  patricischen  Aemilii  PauUi 

und  den  plebeischen  Liviern  sind  durch  die  gemeinsame  Staatsleitung  und  durch 

die  gemeinsame  Verantwortlichkeit  beider  Männer  neu  befestigt  worden  2). 
Der  Livier  hat  sich  nach  seiner  Verurteilung  aus  der  Hauptstadt  und  aus 

dem  öffentlichen  Leben  zurückgezogen;  erst  nachdem  211  sein  Sohn  in  das  Pon- 

tificalkollegium  aufgenommen  worden  war  (Liv.  XXVI  23,  7),  ließ  er  sich' 
Anfang  210  von  befreundeter  Seite  wieder  zur  Teilnahme  an  den  Senatsver- 

handlungen bewegen  (ebd.  XXVII  34,  6;  o.  S.  126).  Zu  seiner  Zurückhaltung 

mochten  seine  Beziehungen  in  den  wichtigsten  der  auf  Hannibals  Seite  getre- 

tenen italischen  Städte  Capua  und  Tarent  beitragen.  Nach  gelegentlichen  An- 

spielungen war  er  nämlich  sowohl  mit  dem  hohen  campanischen  Adel  nahe  ver- 
wandt, als  Schwiegersohn  des  Meddix  Tuticus  von  Capua  (Liv.  XXIII  2,  6; 

o.  S.  50,  auch  51,  1),  wie  auch  mit  dem  Kommandanten,  der  zwar  die  Burg  von 

Tarent  behauptet,  doch  den  Verlust  der  Stadt  verschuldet  hat  (Liv.  XXVII 

34,  7).  Dieser  Offizier  heißt  nur  an  der  einen  Stelle  des  Historikers  Livius  (a.  0.) 
31.  Livius  Macatus,  an  den  anderen  XXIV  20,  13.  XXVI  39,  1.  XXVII  25,  3 

und  bei  Plut.  Fab.  23,  4  M.  Livius  ohne  Cognomen,  Jedoch  bei  Polybios  regel- 
mäßig (VIII  27,  7.  29,  Iff.  32,  %yOaius  Livius  und  bei  Cicero  (de  or.  II  273; 

Cato  11)  Livius  S alinator  (vgl.  auch  Hermes  XLII  147,  1).  Zwei  Mög- 
lichkeiten bieten  sich  zur  Auswahl:  Vereinigung  der  letzteren  als  der  ältesten 

Zeugen  würde  ergeben,  daß  der  Mann  ein  C.  Livius  Salinator  gewesen  sei,  somit 

nicht  ein  entfernterer  cognatus  (Liv.)  des  Consulars  Marcus,  sondern  ein  recht 
naher  Blutsverwandter,  vielleicht  sein  Bruder.  Aber  der  Geschlechtsname  und  die 

Verwandtschaft  sind  auch  den]kbar,  wenn  der  fragliche  Livius  gar  kein  Eömer, 

sondern  Italiker,  Führer  eines  bundesgenössischen  Kontingents  war.  Damit  ist 

nämlich  auch  bei  anderen  Liviern  zu  rechnen,  bei  einem  Flottenführer  im 

Jahr  198  (ohne  Praenomen  und  Cognomen  Liv.  XXXII  16,  3)  und  bei  einem 

etwa  derselben  Zeit  angehörigen  Praetor  auf  einer  Weihinschrift  an  Diana  Ne- 

morensis  (M.  Livio[s]  M.  f.  CIL  XIV  4182  a  =  Dessau  3233);  der  Name  ist 
außerhalb  Korns  beispielsweise  durch  die  aetiologische  Sage  vom  Ursprung  der 

Nonae  Caprotinae  bezeugt  als  der  eines  Dictators  von  Fidenae  und  Oberhauptes 

der  Latiner  (Postumius  [statt  Postumusf]  Livius  Macrob.  Sat.  I  11,  37,  Plut. 

Eom.  29,  7;  \g\.  Postumius  Polyaen.  VIII  30).  Der  Verdacht  ist  kaum  ab- 
zuweisen, daß  die  wenigen  Livier  älterer  Zeit  in  Eom,  deren  ältester  damals  der 

1)  Ein  ähnlicher  Fall  ist  der  Polybianische  Bericht  über  die  angebliche  Aedilität  des 
älteren  Africanus  und  seines  Bruders  im  Jahr  217  (X  4,  Iff.);  vgl.  darüber  Ed.  Meyer  Berl. 
Sitzungsber.  1916,  1072ff.;  o.  S.  38,  1.  119,  1. 

2)  Beide  zusammen  gehörten  218  der  von  dem  Censorier  M.  Fabius  Buteo  geführten 

Gesandtschaft  an,  die  den  Karthagern  den  Krieg  erklärte  (Liv.  XXI 18,  1) ;  ihre  Anklage  er- 
folgte demnach  erst  später. 
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verurteilte  Consul  von  219  war,  zu  den  von  auswärts  übergesiedelten  Adelsge- 
schlechtern gehörten  und  noch  während  des  Hannibalischen  Krieges  mit  ver- 

schwägerten und  blutsverwandten  Familien  der  Aristokratie  anderer  Landschaf- 
ten, auch  der  von  Eom  abtrünnigen,  in  Verkehr  standen,  was  auf  ihre  eigene 

politische  Haltung  und  Geltung  nicht  ohne  Einfluß  bleiben  konnte  ̂  ) . 
Auf  den  Sohn  des  M.  Salinator  hat  Bardt  (Priester  11  f.)  die  sämtlichen 

Nachrichten  bezogen,  die  von  der  Mitte  der  dritten  bis  zu  der  der  fünften  Dekade 

des  Livius  über  Persönlichkeiten  mit  Namen  Gaius  Livius  zu  finden  sind,  wäh- 
rend die  meisten,  darunter  Mommsen  (StE  I  538 f.,  2),  sie  auf  zwei  Männer 

verteilen.  Zugunsten  dieser  Trennung  läßt  sich  zweierlei  vorbringen.  Erstens 

wird  beim  Jahr  170  der  Tod  eines  Pontifex  C.  Livius  Salinator  gemeldet  (Liv. 

XLIII  11,  13),  aber  beim  Jahr  167  ein  C.  Livius  noch  als  lebend  vorausgesetzt 

in  den  Worten  der  rhodischen  Gesandten  (ebd.  XLV  22,  11) :  Quem  ad  modum 

soleamus  socios  iuvare  et  quam  impigre  capessere  hella,  C.  Livium,  L.  Aemilium 

Regillum  interrogate,  qui  classibus  vestris  in  Asia  praefuerunt.  Indes  eine  solche 

rhetorische  Frage  im  Eahmen  einer  frei  komponierten  Eede  kann  kaum  als  ein 

geschichtliches  Zeugnis  gelten,  was  auch  Weißenborn  (z.  d.  St.)  erkannt  zu  haben 

scheint;  da  der  hier  neben  Livius  genannte  Aemilius  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  zur  Zeit  dieser  Eede  schon  seit  einem  Dutzend  Jahren  nicht  mehr  am 

Leben  war  (o.  S.  170,  1),  so  ist  auch  der  Schluß  auf  die  Lebensdauer  des  Livius 

nicht  gerechtfertigt.  ZM^eitens  wird  die  Wahl  eines  C.  Livius  Salinator  zum 
Praetor  sowohl  202  (Liv.  XXX  26,  11.  27,  7.  41,  1)  wie  191  berichtet,  ohne 

daß  bei  dem  letzteren  Jahre  die  Iteration  angemerkt  wird.  Doch  diese  Notiz  kann 

leicht  ausgefallen  sein,  weil  sich  eine  andere  vordrängte,  die  über  die  Gleichheit 

seines  Cognomens  mit  dem  eines  Kollegen  (XXXV  24,  6):  Praetores  creati 

L.  Aemilius  Paullus,  M.  Aemdlius  Lepidus,  M.  lunius  Brutus,  A.  Cornelius  Mam- 
mula,  C.  Livius  et  L.  Oppius,  utrique  eorum  Salinator  cognomen  erat.  Auch 

befremdet,  wie  schon  Bardt  ausgesprochen  hat,  das  Fehlen  der  Iterationsangabe 

im  Falle  der  Gleichheit  nicht  stärker,  als  das  einer  dahingehenden  Andeutung 

im  Falle  der  Verschiedenheit  der  Personen,  zumal  da  eine  Nachricht  über  die 

vergebliche  Bewerbung  eines  C.  TAvius  Salinator  um  das  Consulat  für  192  dieser 

andern  über  die  erfolgreiche  Bewerbung  um  die  Praetiir  für  191  kurz  voraus- 
gegangen ist  (10,  3).  Zu  einer  Unterscheidung  zweier  Männer  desselben  Namens 

in  derselben  Zeit  zwingt  demnach  nichts;  die  Vereinigung  aller  Angaben  auf 

einen  einzigen  empfiehlt  dagegen  die  Äußerung  des  Ciceronischen  Cato  (7) : 

Saepe  enim  interfui  querelis  aequalium  meorum,  .  .  .  quae  G.  Salinator,  quae  Sp. 

Albinus,  nostri  fere  aequales,  deplorare  solehant.   War  C.  Livius  Salinator  nicht 

1)  Hier  sei  nochmals  an  Livius  Andronicus  erinnert,  der  ein  Freigelassener  der  Salina- 
tores  war  (o.  S.  229,  1)  und  aus  Tarent  stammte  (Leo  Gesch.  d.  röm.  Lit.  I  55,  2) ;  zwischen 
der  römischen  Adelsfamilie  und  der  unteritalischen  Griechenstadt  haben  gewisse  Beziehungen 
von  mehr  als  einerlei  Art  bestanden. 
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älter  als  der  234  geborene  Cato,  so  war  er  15  Jahre  alt,  als  sein  Vater  das  erste 
Consulat  erhielt,  \vurde  mit  23  Jahren  Pontifex,  mit  30  Jahren  curulischer  Aedil 

(Liv,  XXIX  38,  8)  während  der  Censur  seines  Vaters  und  starb  mit  65  Jahren, 

also  in  keinem  sonderlich  hohen  Alter,  aber  doch  wohl  nach  längerer  Zurück- 

gezogenheit vom  politischen  Leben.  Bei  der  Aufnahme  in  eines  der  zwei  vor- 
nehmsten Priestertümer  und  bei  der  Wahl  zur  curulischen  Aedilität  hatte  Livius 

den  plebeischen  Servilier  M.  Pulex  Geminus  zum  Gefährten  gehabt  (o.  S.  138. 

142) ;  jetzt  aber  blieb  er  hinter  ihm  um  einen  Schritt  zurück,  da  für  202  er  selbst 

nur  zur  Praetur,  aber  jener  sofort  zum  Consulat  befördert  wurde,  und  noch  viel 

empfindlicher  war  es,  daß  er  auch  hinter  dem  Neuling  M.  Cato  zurückblieb,  der 
in  den  Jahren  199  bis  195  ohne  Aufenthalt  von  der  Aedilität  über  die  Praetur 

zum  Consulat  vordrang  (DG  V  107 f.).  Erst  zehn  Jahre  nach  seiner  Praetur, 

für  192,  wagte  Livius  sich  um  das  Consulat  zu  bewerben  und  holte  sich  sogar 

dann  noch  eine  Niederlage,  für  die  ihn  die  folgende  Wiederwahl  zur  Praetur  auf 

191  trösten  und  entschädigen  sollte.  Und  nun  zeichnete  er  sich  als  Führer  der 

Flotte  gegen  Antiochos  so  rühmlich  aus,  daß  er  für  188  das  Consulat  empfing, 

trotz  des  langen  Stillstands  in  seiner  Laufbahn  immerhin  im  besten  Alter,  mit 

46  Jahren.  Die  Gründe,  die  seinen  hoffnungsvollen  Aufstieg  zum  Stocken  brach- 
ten, sind  zu  erraten:  teils  die  Verstimmung  weiter  Kreise  über  die  censorische 

Amtsführung  seines  Vaters  (vgl.  Liv.  XXIX  37,  17),  teils  der  übermächtige 

Einfluß  der  Adelsgeschlechter,  denen  seine  Familie  fernstand,  der  Servilier,  der 

Quinctier,  der  CorneUer.  Jedenfalls  steht  nichts  im  Wege,  alle  besprochenen 

Nachrichten  zum  zusammenhängenden  Lebensbilde  eines  einzigen  Mannes  zu 

verbinden,  dem  des  C.  Livius  M.  f.  M.  n.  Salinator,  wie  ihn  die  Fasti  Cap.  bei 

seinem  Consulatsjahr  188  nennen. 

Die  alten  Beziehungen  zwischen  seiner  Familie  und  der  Gens  Aemilia 

trete^  gegen  das  Ende  seiner  Laufbahn  wieder  deutlich  hervor.  Seitdem  seines 
Vaters  Mitconsul  L.  Paullus  zum  zweiten  Male  im  Jahr  216  Consul  gewesen 

und  an  der  Spitze  seines  Heeres  gefallen  war,  wiesen  die  Eponymenlisten  keinen 

Aemilier  mehr  auf,  bis  mit  dem  Sohne  Salinator  der  Sohn  jenes  Paullus  und  der 

Stammhalter  der  Lepidi  nach  ihrer  gemeinsam  und  glanzvoll  geführten  Aedilität 

(193  Liv.  XXXV  10,  11  f.  o.  S.  170)  für  191  ebenfalls  die  Praetur  erhielten 

(ebd.  24,  6;  o,  S.  232)  und  nun  mit  Sicherheit  auf  ungestörte  Beförderung  zum 

Consulat  rechneten.  Doch  Paullus  wurde  in  seiner  entlegenen  Provinz  noch  190 

belassen  (ebd.  XXXVI  2,  6.  XXXVII  2,  11;  vgl.  Mms  Hist.  Sehr.  I  57),  und 

darum  konnte  bei  den  Comitien  dieses  Jahres  nur  Lepidus  als  Kandidat  für  189 

auftreten.  Er  fiel  durch  (ebd.  XXXVII  47,  6  f.),  fiel  beim  nächsten  Wahlgange 

wieder  durch  (ebd.  XXXVIII  35,  1  vgl.  43,  1  XXXIX  56,  4.  XL  46,  14) 

und  kam  erst  bei  der  dritten  Bewerbung  für  187  endlich  ans  Ziel  (XXXVIII 

42,  2),  nicht  so  sehr  durch  die  freundliche  Hilfe  des  wahlleitenden  patricischen 

Consuls,  der  ihm  vorher  den  Rang  abgelaufen  hatte,  als  durch  den  Beistand  des 
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plebeischen ;  das  war  eben  C.  Livius  Salinator.  Gegen  die  Fulvier,  die  ihm  die 

Niederlagen  bereiteten  (o.  S.  197 f.),  half  dem  Aemilier  der  alte  Bund  mit  den 

Liviern;  selbst  in  der  Behandlung  der  auswärtigen  Angelegenheiten  finden  sich 

leichte  Anzeichen  der  Meinungsverschiedenheit  zwischen  den  einander  folgenden 

Consuln  dieser  Jahre  (vgl.  Dittenberger  585  n.  48.  611  n.  2;  o.  S.  120.  180,  1). 

Erst  nachdem  der  eine  Aemilier,  Lepidus,  glücklich  zum  Consulat  gelangt  war,  mel- 

dete sich  auch  der  andere,  Paullus,  der  bisher  dem  Geschlechtsgenossen  gegenüber- 

treten weder  konnte  —  189  wegen  einer  Mission  nach  Asien  (Liv.  XXXVII 

55,  7)  —  noch  wollte.  Zwar  schweigen  die  Annalen  bei  den  nächsten  Jahren  186 
und  185  von  allen  Wahlkämpfen  (ebd.  XXXIX  6,  1.  23,  1  f.),  aber  sie  melden 

von  den  Comitien  für  184  (ebd.  32,  6 ;  o.  S.  192) :  (P.  Claudius)  competitores 

habehat  patricios  L.  AemiUum  fscil.  Paullum),  Q.  Fahium,  Ser.  Sulpicium  Gal- 
ham,  veteres  candidatos  et  ab  repulsis  eo  magis  debitum,  quia  primo  negatus  erat, 

honorem  repetentes.  Paullus,  der  nach  seinem  praetorischen  Amtsalter  den 

patricischen  Mitbewerbern  voranging,  hatte  nur  den  Sieg  des  Lepidus  abgewartet 
und  sich  dann  alljährlich  beworben;  seine  Niederlage  war  nicht  die  erste,  sondern 

die  dritte,  und  da  schon  diesmal  der  Fabier,  der  ebenfalls  unterlag,  ihm  gegen- 

über im  Vorteil  blieb  (ebd.  32,  9.  12),  so  gab  er  beim  nächsten  Male  den  aus- 
sichtslosen Kampf  auf,  um  endlich  für  182  mit  der  sichern  Gewähr  des  Erfolges 

zu  kandidieren;  bei  den  Comitien  dieser  Jahre  werden  Gegenkandidaten  der  ge- 

wählten Consuln  nicht  genannt  (ebd.  45,  1.  56,  4)i).  So  sind  die  Söhne  der 
beiden  befreundeten  Consuln  von  219,  der  Patricier  L.  Aemilius  Paullus  und  der 

Plebeier  C.  Livius  Salinator,  in  ihrer  Ämterlaufbahn  lange  aufgehalten  worden; 
als  sie  das  Consulat  bekleideten,  dieser  188  und  jener  182,  waren  sie  beide  etwa 

46  Jahre  alt  geworden  (s.  auch  o.  S.  166).  Das  gibt  einen  Maßstab  für  die 
damals  geltenden  Eegeln,  die  wie  alle  ähnliehen  durch  das  Villische  Gesetz  nicht 

umgeändert,  sondern  festgelegt  werden  sollten;  auch  was  sonstige  Beobachtungen 

beispielsweise  über  die  Wirkung  eines  dreimaligen  Durchfallens  lehren  (oben 

S,  196  f.),  verträgt  sich  damit  aufs  beste. 

Diese  Erörterungen  hätten  im  vorigen  Kapitel  ihren  Platz  erhalten,  wenn 
nicht  der  Wunsch,  die  gesamte  ältere  Geschichte  der  Livier  zu  überblicken,  ihre 

Einfügung  an  dieser  Stelle  veranlaßt  hätte.  Mit  C.  Livius  Salinator,  dem  Sohne 

des  zweimaligen  Consuls  und  Siegers  von  Sena,  endet  nämlich  schon  im  Jahr  170 

1)  Doch  der  vierte  Patricier,  der  sich  für  184  mit  Fabius  und  Paullus  vergebens  be- 
warb und  als  Praetor  von  187  damals  zuerst  bewerben  konnte  (s.  o.  und  S.  192),  ist  vermut- 

lich 183  und  182  ebenso  erfolglos  gegen  Fabius  und  gegen  Paullus  in  die  Schranken  ge- 
treten und  hat,  wie  natürlich,  die  meiste  Schuld  an  dem  eigenen  Fehlschlag  dem  letzten 

Vordermann  gegeben.  Da  liegt  der  Ursprung  oder  mindestens  eine  der  Wurzeln  der  Feind- 
schaft, die  Ser.  Sulpicius  Galba  im  Jahr  167  gegen  Paullus  an  den  Tag  legte  (o.  S.  148); 

sein  Vater  war  der  gleichnamige  Kandidat,  der  nach  dem  Siege  des  Paullus  aus  der  Reihe 
der  Bewerber  ausscheiden  mußte;  er  hat  das  Consulat  nie  bekleidet. 
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wieder  dessen  Nachkommenschaft  und  verschwindet  der  von  ihm  angenommene 

Beiname;  die  späteren  Livier  führen  ausnahmslos  das  in  eine  frühere  Periode 

zurückgehende  Cognomen  Drusus.  Sollen  wir  da  glauben,  daß  gerade  während 

der  fünfzigjährigen  Blütezeit  eines  Zweiges  der  Livier  —  während  einer  uns 
besonders  gut  bekannten  Zeit  —  der  andere  Zweig  gänzlich  verdorrt  sei,  um 
darauf  nach  dem  Absterben  der  ersten  desto  üppiger  zu  treiben  und  zu  grünen? 

Das  ist  so  unwahrscheinlich,  daß  vielmehr  mit  größerer  Zuversicht  als  vorher 

(o.  S.  228)  ̂ ie  Behauptung  wiederholt  werden  darf,  die  über  den  Einzelfall 

hinaus  Wert  gewinnen  kann:  Die  Salinatores  und  die  Drusi  waren  nicht  zwei 

Äste,  die  neben  einander  von  dem  gleichen  Stamme  der  Livier  ausgegangen 

sind,  sondern  waren  Teile  desselben  gerade  emporsteigenden  Baumes.  Das 

Geschlecht  hatte  nur  eine  einzige  Hauptlinie;  aber  in  ihr  hat  zu  verschiedenen 

Zeiten  der  Gebrauch  der  Cognomina  gewechselt. 

Deswegen  darf  der  nächste  Consul  Livius  von  den  Salinatores  abgeleitet 

werden,  obgleich  er  nur  den  Beinamen  Drusus  trägt.  Die  Notiz  der  Capitoli- 

nischen  Fasten  über  ihn  und  seinen  Amtsgenossen  vom  Jahr  147  lautet  (CIL  12 
p.  26) :  P.  [Cjornelius  [P.  f.  P.  n.  Scipio]  African(us)  Aimil(ianus)  C.  Livius 

M.  Aimiliani  f.  M.  [n.  D]rusus.  Auf  den  ersten  Blick  scheint  dies  ein  ganz  nor- 
mal zusammengesetztes  Consulpaar,  ein  Patricier  und  ein  Plebeier,  jener  Erbe 

eines  alten  hochgefeierten  Adelsgeschlechts,  dieser  erster  Vertreter  einer  noch 

nicht  in  die  Liste  eingetragenen  Familie;  doch  in  Wahrheit  stehen  hier  neben- 

einander zwei  Sprößlinge  eines  einzigen  Geschlechtes,  des  patricischen  der  Aemi- 
lier.  Wie  es  bei  ihrer  Wahl  und  bei  der  Verteilung  ihrer  Amtskreise  zugegangen 

ist,  das  ist  im  allgemeinen  bekannt:  P.  Scipio  Aemilianus  cum  aedilitatem  peteret, 

consul  a  populo  dictus.  quoniam  per  annos  consuli  fieri  non  licehat,  cum  magno 

certamine  su^ragantis  plebis  et  repugnantihus  ei  aliquamdiu  patrihus,  legibus 

solutus  et  consul  creatus  (Liv.  ep.  L)  ....  cui  extra  sortem  provincia  Africa  data 

(ebd.  LI);  ausführlicher  berichtet  namenthch  Appian  Lib.  112  darüber,  so  über 

den  zweiten  Punkt:  xcci  avrov  6  arvagyr^og  Jgovaog  negi  ̂ ißvrjg  ngog  avtov 

ixiXsve  6iaxkrjQovad-ai,  fiixQi^  ̂ tg  töäv  SrjfjKXQxoov  sgrjyrjaaTo  TfjgSe  vi^g  arf/arrj  < 

yiag  zijv  xgi'aiv  rov  örjfjLov  yevia&ctv  '  xal  6  d^fiog  eIXeto  tov  2xi7imva  (vgl, 
auch  PW  IV  1446).  Es  verstand  sich  eigentlich  von  selbst,  daß  Scipio,  an  dessen 

Oberbefehl  dem  römischen  Volke  so  viel  gelegen  war,  von  vornherein  einen  Amts- 
genossen erhielt,  der  sich  ihm  willfährig  erzeigte  und  unterordnete;  deswegen 

war  der  Anspruch  des  Livius  auf  die  Zuweisung  der  Provinzen  durchs  Los  gewiß 

nicht  ernst  gemeint,  sondern  nur  bestimmt,  die  Form  zu  wahren. 
Dieser  Livius,  der  erste  ConSul  seines  Namens  seit  C.  Salinator  188,  muß 

um  190  geboren  sein;  damals  war  sein  Vater  M.  Livius  Aemilianus  bereits  aus 

dem  patricischen  Geschlecht  der  Aemilier  ausgeschieden  und  durch  Adoption  zirni 

Sohne  eines  M.  Livius  geworden.  Sein  Standeswechsel  ist  der  früheste  derartige 

Verzieht  auf  den  Adel  (vgl.  Mms  KF  I  75  f.,  9)  und  setzt  voraus,  daß  um  jene 
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Zeit  die  Aemilier  an  Kinderreichtum  den  Liviern  überlegen  waren,  doch  an 

sonstigem  Besitz  nachstanden.  Das  Geschlechtshaupt  der  Livier  war  während 
des  Kannibalischen  Krieges  M.  Salinator  und  während  der  nächsten  Jahrzehnte 

sein  Sohn  C.  Salinator  gewesen;  der  Vater  war  mit  dem  älteren  L.  Aemilius 

Paullus  nahe  verbunden  durch  ihr  gemeinsames  Consulat  von  219  (o,  S.  229 f.), 

der  Sohn  mit  dem  jungem  durch  die  gemeinsame  Praetur  von  191  (o.  S.  233), 

Der  letztere  ist  dadurch  allerdings  auch  mit  dem  Familienhaupte  der  Aemilii 

Lepidi  in  Berührung  gekommen  (s.  ebd.),  und  deswegen  ist  eine  sichere  Ent- 

scheidung darüber  kaum  zu  treffen,  welchem  Hause  der  Aemilier  jener  M.  Livius 

Aemilianus  von  Geburt  angehörte.  Aber  die  näherliegende  Annahme  ist  die,  daß 

er  einer  der  PauUi  war,  und  dann  ergibt  sich  folgendes  Bild: 

L.  Aemilias  Paullus  M.  Livius  Salinator 
Consul  219.     II  t  216.  Consul  219.     U  207.     Consul  204. 

L.  Aemilius  Paullus  Aemilius  Paullus  C.  Livius  Salinator 
Praetor  191.    Consul  182.  später  M.  Livius  Aemilianus,        Praetor  191.    Consul  188. 

n  168.    tl60.  tl70. 
1 

Aemilius  Paullus,  später  C.  Livius  Drusus 
P.  Cornelius  Scipio  Aemilianus  Consul  147. 
Consul  147.  II  134.    f  129. 

Durch  drei  Generationen  standen  demnach  die  beiden  Familien  in  engstem 
Verkehr.  Die  Familie  des  älteren  L.  Aemilius  Paullus  kann  nach  dessen  frühem 

Ende  bei  Cannae  in  Verhältnissen  zurückgeblieben  sein,  die  ihr  den  Anschluß  an 

eine  wohlhabende  und  angesehene  plebeische  wünschenswert  machten;  dadurch 

wäre  gleichmäßig  und  befriedigend  erklärt,  weshalb  der  Stammhalter  seinen 

eigenen  Hausstand  so  spät  begründet  hat  (o.  S.  166),  und  weshalb  sein  Bruder, 
der  beim  Tode  des  Vaters  noch  im  Kindesalter  stehen  mochte,  in  das  Haus  des 

väterlichen  Freundes  trotz  des  geringeren  Standes  überging.  M.  Livius  Salinator 

hätte  so  zu  seinem  leiblichen  Sohne  noch  einen  angenommen;  jener  führte  sein 

eigenes  Cognomen  Salinator,  aber  das  zweite  bei  den  Liviern  übliche  Praenomen 

Gaius,  dieser  erhielt  sein  eigenes  Praenomen  Marcus,  aber  anstatt  seines  Cog- 
nomens  das  früher  bei  den  Liviern  gebrauchte  Drusus,  wenn  nicht  für  sich,  so 

für  seine  Nachkommenschaft  i).  Der  leibliche  Sohn  wurde  der  Nachfolger  Sali- 
nators  in  seinen  weltlichen  Ämtern,  hinterließ  aber  bei  seinem  Tode  170  keinen 

Erben;  der  angenommene  Sohn  ist,  vielleicht  infolge  seiner  Adeisabiegung,  zu 

höheren  Ämtern  selbst  nicht  gelangt,  hatte  aber  einen  Sohn,  der  das  wieder  ein- 

1)  Vergleichbar  ist  die  Wahl  der  Cognomina  bei  den  Marciem  in  wenig  früherer  Zeit 
(o.  S.  153,  1) :  Der  Consul  von  281  Quintus  Marcius  Philippus  hatte  zwei  Söhne  Lucius  und 
Gaius ;  jener  übernahm  sein  eigenes  Cognomen  Philippus  und  dieser  empfing  ein  neues,  näm- 

lich Figulus ;  beide  Beinamen  finden  sich  in  der  nächsten  Generation  in  den  Fasten,  aber  die 
Söhne  des  Q.  Philippus  sind  dort  nicht  verzeichnet. 
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brachte;  es  ist  der  Consul  von  147.  Dessen  Verwandtschaft  mit  seinem  berühm- 

ten Amtsgenossen  Scipio  Aemilianus  war  nun  eine  merkwürdig  nahe :  Die  beiden 

Consuhi  waren  die  Söhne  leiblicher  Brüder.  Trifft  diese  Hypothese,  die  mit  dem 

Wechsel  der  Beinamen  in  dem  Livischen  Geschlecht  rechnet,  das  Eichtige,  so 

deckt  sie  verschiedene  Zusammenhänge  mit  einem  Schlage  auf  und  gibt  ein  ebenso 

einfaches  wie  einleuchtendes  Bild  von  der  Familienpolitik  und  Parteibildung 
jener  Zeit. 

Doch  soll  nicht  geleugnet  werden,  daß  auch  anderes  denkbar  ist.  Eine  zweite 
Möglichkeit  ist  die,  daß  M.  Livius  Aemilianus  nicht  dem  Hause  der  Aemilii 

Paulli  entstammte,  sondern  einem  andern,  etwa  dem  der  Lepidi;  man  wird  sich 

erinnern,  daß  z.  B.  im  Anfang  des  zweiten  Punischen  Krieges  neben  deren 

Stammhalter  noch  zwei  Brüder  genannt  werden,  deren  späteres  Geschick  unbe- 

kannt ist  (o.  S.  167 f.).  Eine  dritte  Möglichkeit  würde  sich  ergeben,  wenn  der 
Wechsel  der  Beinamen  bei  den  Liviern  bestritten  wird ;  falls  die  Drusi  neben 

den  Salinatores  gestanden  hätten,  könnte  der  Adoptivvater  des  M.  Livius  Aemi- 
lianus von  dem  M.  Salinator,  der  den  Hasdrubal  schlug,  ganz  verschieden  ge- 

wesen sein.  Doch  wenn  solche  Kombinationen,  die  die  Unsicherheit  der  vorge- 
schlagenen Vermutung  unterstreichen,  nicht  ausgeschaltet  werden  sollen,  so 

wächst  doch  die  innere  Wahrscheinhchkeit  jeder  einzelnen  Kombination  dadurch, 
daß  stets  aufs  neue  deutlich  wird,  wie  in  der  Nobilität  eines  Menschenalters  die 

Zahl  der  hervorragenden  Persönlichkeiten  eine  recht  kleine  war  und  ihre  wechsel- 

seitigen Beziehungen  dafür  um  so  mannigfaltigere  und  verschlungenere.  Für  die 

zweite  Hälfte  des  2.  Jahrhunderts  sind  bei  der  Spärlichkeit  des  Materials  solche 

Hypothesen  nicht  zu  entbehren. 

II.  Vergebliches  Hingen  um  ererbte  Ansprüche. 

Bei  seinem  ersten  Consulat  erscheint  also  Scipio  Aemilianus  noch  im  Bunde 

mit  einem  andern  AbkömmHng  des  Aemüischen  Geschlechts,  aber  weiterhin  rückt 

er  von  der  Partei,  die  sich  seinerzeit  unter  Führung  der  Fulvier  und  seines 

Gentilen  des  Oberpontifex  Lepidus  gebildet  hatte,  immer  mehr  ab.  Das  feste 

Zusammenhalten  dieser  Partei  selbst  während  der  Jahre  seines  Aufsteigens  zeigen 
z.  B.  die  Capitolinischen  Fasten  von  159  und  158,  die  außer  den  Namen  zweier 

Cornelier,  eines  Consuls  und  eines  Censors,  die  folgenden  bieten  (CIL  12  p.  25) : 
159  M.  Fulvius  M.  f.  M.  n.  Nohüior 

cens.  M.  Popillius  P.  f.  P.  n.  Laenas 

158  M.  Aimüius  M.'  f.  M.'  n.  Lepidus  C.  Popillius  P.  f.  P.  n.  Laenas  IL 
Zwei  Jahrzehnte  zuvor  war  die  gemeinsam  und  einträchtig  geführte  Censur  des 

Oberpontifex  Lepidus  und  des  Aetolersiegers  Nobilior  die  deutlichste  Bekundung 

ihrer  Versöhnung  gewesen  (o.  S.  200) ;  jetzt  haben  der  Sohn  des  Nobilior  (PW 

VIT  267  Nr.  93)  und  ein  jüngerer  Verwandter  des  Lepidus  (o.  S.  177 ff.)  zwar 
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nicht  miteinander,  aber  nacheinander  das  Consulat  übernommen ;  mit  Fulvischer 

Unterstützung  ist  jetzt  zum  ersten  Male  auch  die  jüngere  Linie  der  Lepidi  in 

die  Eegierung  eingetreten.  Die  Fulvisch-Aemihsche  Partei  einigte  sich  aber  zu- 
gleich mit  der  Popillischen,  die  sie  173  in  der  maßgebenden  Stellung  abgelöst 

hatte  (o.  S,  217 ff.),  indem  der  ältere  der  Brüder  Popillius  Laenas  zur  Censur 

und  der  jüngere  zum  zweiten  Consulat  befördert  wurde.  Vermutlich  richtete  die 

Vereinbarung  ihre  Spitze  gegen  den  wachsenden  Einfluß  der  Cornelier  und  war 

zum  guten  Teile  das  Werk  des  alten  Fürsten  Lepidus. 

Der  Name  M.  Aemilius  Lepidus  begegnet  nach  dem  Consul  von  158  noch 

zweimal  in  den  Fasten  der  nächsten  Jahrzehnte,  137  und  126;  der  Consul  des 

ersteren  Jahres  137  wird  von  seinen  Homonymen  auch  hier  unterschieden  durch 

den  Individualbeinamen  Porcina  (vgl.  Porcina  Chronogr.  Lepido  Porcina  Hydat. 

CIL  12  p.  148)  und  wird  wiederholt  unter  Weglassung  des  erblichen  Cognomens 
Lepidus  nur  mit  jenem  als  M,  Aemilius  Porcina  bezeichnet  (Cic.  de  or.  I  40, 

Val.  Max.  VIII  1  damn.  7.  Priscian.  IX  38  [GL  II  474,  2]).  Dieser  Sprach- 

gebrauch bietet  der  o.  S.  178  aufgestellten  Annahme,  daß  M.'  Aemilius  Numida 
zu  den  Lepidi  gehörte,  eine  Stütze  und  spricht  ferner  dafür,  daß  M.  Porcina  selbst 

den  gleichen  Vor  namen  wie  sein  Vater  führte  und  hauptsächlich  deshalb  den 

zweiten  persönlichen  Bei  namen  empfing,  etwa  so  wie  bei  den  gleichzeitigen  auf- 
einanderfolgenden P.  Cornelii  Scipiones  Nasicae  zur  Unterscheidung  von  Vater, 

Sohn  und  Enkel  sogar  noch  ein  dritter  Beiname  —  Corculum,  Serapio  —  ge- 
bräuchlich war  (vgl.  PW  IV  1429 f.  1494ff.).  Eine  befriedigende  Erklärung 

für  Porcina  scheint  noch  nicht  gefunden  zu  sein  (vgl.  Schulze  Eigenn.  594  zu 

421,  3) ;  doch  solche  Bezeichnungen  waren  meistens  Spitznamen,  und  so  wird 

Porcina  wohl  auch  ein  nicht  sonderlich  schmeichelhafter  von  porcus  abgeleiteter 

gewesen  sein,  wofür  die  Schilderung  der  äußeren  Erscheinung  des  Mannes  bei 

Diodor  XXXIII  27  spricht:  ort  6  AißtXiog  o  vnavog  ÖLci  ttjv  ßceQi'vrjzce  xai 
6vaxivrj(T/'av  rov  acojuccrog  tfi  ö/.a  zov  oyxöv  tnEtjnyrfj  xai  xd^  nXr^Osi  vcSv  nSQi- 
xE%vnf.v(xiv  auQXMV  a^Q^jCfvog  iqv  sv  xatg  xaxa  noXhfiov  svsQysiatg.  Die  gleich- 

zeitigen Alexandriner  nannten  ihren  König  Ptolemaeos  VIII.  aus  demselben 

Grunde  (Pi'axMv  (ebd.  22  vgl.  Strack  Dynastie  der  Ptolemaeer  137.  144,  20). 
Die  Vermutung,  daß  Porcinas  Vater  Marcus  Lepidus  hieß,  wird  sich  bei  einer 
Prüfung  seines  Lebens  sogleich  bestätigen. 

Porcina  selbst  war  angesehen  als  tüchtiger  Redner  (Cic.  Brut.  95)  und  als 

Mitglied  des  Augurenkollegiums  (Vell.  II  10,  1) ;  von  seiner  politischen  Lauf- 
bahn bis  zum  Consulat  ist  nichts  bekannt  (vgl.  Klebs  PW  I  566  f.  Nr.  83.  DG 

I  3.  400).  Indes  zwei  Zeugnisse  sind  auf  ihn  zu  beziehen,  ein  literarisches  und 

ein  inschriftliches.  In  dem  Bericht  Frontins  (de  aquis  I  7  p.  5  f .  Bücheier)  über 

den  Bau  der  Aqua  Marcia  durch  den  Praetor  Q.  Marcius  Rex  im  Jahre  144  heißt 

es:  Eo  tempore  decemviri,  dum  aliis  ex  causis  libros  Sibyllinos  inspiciunt,  in- 

venisse  dicuntur,  non  esse  aquam  Marciam,  sed  polius  Anionem  —  de  hoc  enim 
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constantiVfS  traditur  —  in  Capitolium  perducendum,  deque  ea  re  in  senatu 
M.Lepido  pro  collega  verba  faciente  actum  Appio  Claudio  Q.  Caecilio  consulihus  (im 

Jahre  143),  eandemque  post  annum  tertium  a  L.  Lentulo  retractatam  C.  Laelio 

Q.  Servilio  consulihus  (im  Jahre  140),  sed  utroque  tempore  vicisse  gratiam  Marcii 

Regis;  atque  ita  in  Capitolium  esse  aquam  perductam.  Die  Stelle  ist  von  E.  Schöne 

(Hermes  VI  248 f.)  behandelt  und  folgendermaßen  geändert  worden:  non  esse 

(fas)  aquam  Marciam  sen  potius  Anionem  —  de  hoc  enim  constantius  traditur  — 
in  Capitolium  perduci  deque  ea  re  in  senatu  M.  Lepido  pro  collegio  verba  faciente. 
Inzwischen  ist  ein  neuer  Parallelbericht  zutage  getreten  in  der  Liviusepitome 

von  Oxyrynchus  (LIV)  am  Schluß  des  Jahresberichts  von  140,  freilich  in 

so  verstümmeltem  Zustande,  daß  auch  seine  Ergänzung  nur  am  Schluß  ganz 

gesichert  ist,  wonach  die  Leitung  geführt  wurde  [in  Capi]tolium  contra  Sibyllae 
carmina  (vgl.  Roßbachs  Ausg.  p.  142  f.  mit  Anm.).  Auf  diesen  schwierigen  Teil 

des  ganzen  Berichts  soll  hier  nicht  eingegangen  werden;  indes  die  Frage  ist  doch 

wohl  auf  zuwerfen,  ob  wirklich  die  Überlieferung:  M.  Lepido  pro  collega  verba 

faciente  „sinnlos"  ist  und  durch  die  schon  von  Pighius  vorgeschlagene  und  von 
Schöne  angenommene  Änderung :  pro  colleg  i  o  verbessert  wird.  Bei  ihrer  An- 

nahme wird  M.  Lepidus  zum  Vertreter  und  Mitglied  des  Decemviralkollegiums, 

und  dann  entsteht  die  von  Groebe  (DG  I  400)  anerkannte  Verlegenheit:  „An 

welchen  Lepidus  dabei  zu  denken  ist,  läßt  sich  nicht  mit  Sicherheit  feststellen.  Der 
Consul  des  Jahres  158  erscheint  zu  alt  und  der  des  Jahres  126  zu  jung.  Bardt 

(Priester  30)  entscheidet  sich  für  den  ersteren."  Sieht  man  dagegen  von  der 
Konjektur  ab,  so  bietet  sich  als  der  zunächst  in  Betracht  kommende  M.  Lepidus 

der  Consul  von  137  mit  dem  Beinamen  Porcina.  Schon  wegen  seiner  Beredsam- 
keit erscheint  er  als  ein  berufener  Wortführer  in  dieser  Angelegenheit ;  aber  auch 

in  seiner  Eigenschaft  als  Augur  konnte  er  dazu  Stellung  nehmen  und  gegen  die 

Decemvirn  ein  Gutachten  erstatten.  Vor  allem  aber  muß  er  ja  doch  in  dieser 

Zeit  Praetor  gewesen  sein,  und  darauf  kommt  es  an. 

Denn  Frontin  sagt  unmittelbar  vor  den  ausgeschriebenen  Worten:  Legimus 

apud  Fenestellam  (frg.  10),  in  haec  opera  Marcio  decretum  sestertium  milliens 

octingentiens  et,  quoniam  ad  consummandum  negotium  non  sufficiebat  spatium 

praeturae,  in  alterum  annum  prorogatum  (vgl.  dazu  Mms  StR  I  637, 1) ;  war  also 

Lepidus  im  Jahre  143  ebenfalls  Praetor,  so  ist  sein  Auftreten  im  Senate  pro 

collega  wohl  verständlich.  Gerade  im  Jahre  143  sind  die  beiden  Consuln  außer- 

halb Roms  tätig  gewesen,  Q.  Metellus  im  diesseitigen  Spanien  gegen  die  Kelti- 
berer  (PW  III  1215)  und  Ap.  Claudius  in  Oberitalien  gegen  die  Salasser  (ebd. 

2848),  so  daß  die  Leitung  der  städtischen  Angelegenheiten  und  der  Senats- 
sitzungen dem  Praetor  Urbanus,  dem  Nachfolger  des  Marcius,  zufiel.  Von  den 

Praetoren  dieses  Jahres  sind  aus  sonstigen  Quellen  nur  zwei  bekannt,  die  wie  die 

Consuln  in  überseeischen  Provinzen  beschäftigt  waren.  So  fügt  sich  alles  der 

Annahme,  daß  M.  Lepidus  Porcina  im  Jahre  143  die  Stadtpraetur  verwaltete, 
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die  Verhandlung  des  Senats  über  die  Wasserleitung  2ji  leiten  hatte  und  sie  zu- 
gunsten des  Marcius  beeinflussen  konnte. 

Zu  dem  Zeugnis  Frontins  tritt  nun  das  einer  Inschrift  dieser  Zeit  aus  Ma- 

gnesia am  Maeander.  Ein  Grenzstreit  zwischen  Magnesia  und  Priene  ist  geschlich- 

tet worden  durch  Mylasa,  dem  ein  Beschluß  des  römischen  Senats  das  Schieds- 

richteramt übertrug;  der  Senatsbeschluß  wurde  gefaßt  unter  dem  Vorsitz  eines 

Maagxog  AlfivXiog  Madqxov  viog  cvQaTTjyoc  und  wurde  den  Parteien  von 

diesem  Praetor  mitgeteilt;  der  Name  kehrt  in  seinem  Briefe  und  in  den  übrigen 

auf  den  Streit  bezüglichen  Urkunden  mehrmals  wieder  (Dittenberger  679  Z.  36. 
47.  48.  58.  Gl  vgl.  3.  8.  20).  Die  Identität  des  Praetors  mit  dem  aus  Frontin 

bekannten  M.  Lepidus  Porcina  vom  Jahre  143  hat  bereits  G.  Colin  richtig 

erkannt  (Eome  et  la  Grece.  Paris  1905  [Bibl.  des  ecoles  frangaises  94]  509,  2). 
Von  dem  Datum  der  Senatssitzung  ist  in  Z.  38   ßgiMv   erhalten,  so  daß  sie 

in  einen  der  letzten  vier  Monate  des  Jahres  zu  setzen  ist;  damals  waren  sicher- 

lich die  Consuln  fern  von  Rom,  da  wenigstens  Metellus  sein  spanisches  Kom- 
mando noch  als  Proconsul  142  weiter  führte.  Aus  den  beiden  Zeugnissen  ergibt 

sich  also  mit  Bestimmtheit,  daß  M.  Aemilius  M.  f.  Lepidus  Porcina  im  Jahre  143 
Praetor  war. 

Ob  sein  Amt  die  Stadtpraetur  oder  die  Fremdenpraetur  war,  ist  belanglos; 

bei  der  geringen  Zahl  der  verfügbaren  Oberbeamten  waren  damals  oft  beide  in 

einer  Hand  vereinigt  (vgl.  Mms  StE  II  210 f.),  und  da  Porcina  sich  in  seinem 

eigenen  Schreiben  mit  dem  Titel  avgavrjyoQ  ohne  nähere  Bestimmung  begnügt, 
wird  es  bei  ihm  ebenso  gewesen  sein.  Daß  sein  Vater  ein  Marcus  Lepidus  war, 

stimmt  zu  den  bereits  gezogenen  Schlüssen  (o,  S.  238) ;  Colin  sah  in  dem  Vater 

den  Oberpontifex,  und  das  kann  wohl  zutreffen.  Denn  dieser  hat  bei  seinem  Tode 

im  Jahre  152  Söhne  hinterlassen  (o.  S.  177),  obgleich  der  schon  im  Jahre  190 

als  Kriegstribun  dienende  und  ebenfalls  M.  Lepidus  heißende  in  jungen  Jahren 

gestorben  zu  sein  scheint  (o.  S.  171  f.);  der  Vater  hat  dann  jedenfalls  denselben 

Vornamen  dem  nächsten,  vielleicht  erst  später  und  in  einer  andern  Ehe  erzeugten 

Sohne  beigelegt.  Möglich  ist  aber  auch,  daß  Porcina  nicht  Sohn,  sondern  Enkel 

des  Pontifex  Maximus  war,  daß  er  seinen  Vater  —  mag  es  der  Kriegstribun  oder 

ein  anderer  gewesen  sein  —  an  Lebensjahren  und  an  Lebenserfolgen  hinter  eich 
ließ.  Jedenfalls  begann  er  seine  politische  Laufbahn  noch  bei  Lebzeiten  des  alten 

Fürsten,  so  daß  die  Notwendigkeit  fühlbar  wurde,  ihn  im  Namen  von  diesem  zu 
unterscheiden. 

Sein  Streben  ging  begreifhcherweise  dahin,  dessen  hochangesehene  Stellung 

für  sich  zu  gewinnen,  und  zu  diesem  Zwecke  pflegte  er  die  alten  Familienverbin- 

dungen mit  Patriciern  und  Plebeiern;  ein  Beispiel  für  jene  bieten  seine  Be- 
ziehungen zu  den  Claudii  Pulchri,  eines  für  diese  die  zu  den  lunii  Bruti.  Der 

Sohn  des  C.  Claudius  Pulcher,  des  zur  Aemilisch-Fulvischen  Partei  gehörigen 

Consuls  von  177,  war  Appius;  als  er  143  Consul  wurde,  wurde  Porcina  Praetor, 
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und  als  Poreina  137  Consul  war  und  die  Wahlen  für  das  nächste  Jahr  leitete  — 

denn  sein  Amtsgenosse  C.  Hostilius  Mancinus  stand  gegen  die  Numantiner  im 

Felde  und  wurde  erst  spät  im  Jahre  durch  Porcina  selbst  ersetzt  (Appian. 

Ib.  80;  vgl.  PW  VIII  2508  ff.)  — ,  ging  aus  den  Wahlen  Appius  als  Censor  her- 
vor. Ferner  wird  aus  dem  Jahre  143  von  der  Tätigkeit  der  Decemviri  sacris 

f  aciundis  zweierlei  berichtet.  Das  eine  ist  ihr  schon  behandelter  Einspruch  gegen 

den  Bauplan  der  Marcischen  Wasserleitung;  aber  das  dagegen  geltend  gemachte 

Sibyllinische  Orakel  fanden  sie  nach  Frontin,  als  sie  die  Weissagungsbücher  aus 

anderen  Gründen  befragten,  und  einer  der  andern  Gründe  ist  aus  Ob- 
sequens  21  und  Dio  frg.  74,  1  zu  ersehen:  Es  war  der  eigenmächtige  Angriff  des 

Appius  gegen  die  Salasser.  Der  Senat  untersagte  dem  kriegslustigen  und  ehr- 
geizigen Consul  dieses  Unternehmen  als  Verstoß  gegen  die  Warnungen  der  Sibylle 

und  schickte  mit  dem  Verbote  zwei  von  den  dafür  zuständigen  Mitgliedern  des 

Decemviralkollegiums  ins  Hauptquartier.  Es  war  etwa  dasselbe  Verhalten  wie 

gegenüber  C.  Flaminius,  der  sich  223  mit  ähnlicher  Willkür  über  die  Beschlüsse 

der  feindlichen  Mehrheitspartei  des  Senats  hinweggesetzt  hatte  (PW  VI  2498, 

9ff.) ;  es  hat  mehr  für  sich,  daß  die  Decemvirn  dem  Appius  die  Fortführung  des 

Feldzugs  verboten,  als  daß  sie,  wie  u.  a.  auch  ich  früher  annahm  (ebd.  III  2848, 

21  f.),  durch  nachträgliche  Darbringung  der  gebotenen  Opfer  ihn  gutheißen  und 

fördern  wollten.  Demnach  sind  im  Jahre  143  sowohl  der  Consul  Appius  wie  der 

Praetor  Porcina  mit  den  Decemvirn  in  Zwist  gekommen;  die  Priesterschaft  wurde 

von  der  Gegenpartei  des  Senats  vorgeschoben;  das  zeigt  im  Falle  des  Consuls  der 

ungemein  heftige  Widerstand,  der  in  der  Folge  seinem  Anspruch  auf  den  Triumph 

entgegengesetzt  wurde  (ebd.  24),  und  im  Falle  des  Praetors  die  Wiederaufnahme 

der  Sache  durch  einen  Cornelier,  sobald  ein  erklärter  Parteigänger  der  Cornelier, 

nämlich  Laelius  in  seinem  Consulat,  die  Geschäftsleitung  in  Händen  hatte  (Fron- 
tin; s.  0.  S.  239). 

Wie  Appius  im  Jahre  143  die  Salasser,  so  hat  Porcina  als  Consul  im 

Jahre  137  die  Vaccaeer  ohne  Ermächtigung  der  Kegierung  angegriffen  und  ist 

ebenfalls  durch  zwei  Senatsboten  zur  Einstellung  der  widerrechtlich  begonnenen 

Feindseligkeiten  angehalten  worden  (Appian.  Ib.  81) ;  wie  gegen  den  Claudier 

besonders  bei  Dio  a.  0.,  so  wird  gegen  den  Aemilier  bei  Appian  (Ib.  80)  der  Vor- 
ivurf  erhoben,  er  sei  ins  Land  harmloser  und  friedfertiger  Nachbarn  eingebrochen, 

um  Beute  und  Euhm  und  einen  Triumph  zu  erjagen.  Die  geschichtliche  Über- 
lieferung bewahrt  hier  die  Beschuldigungen  der  politischen  Gegner;  es  ist  aber 

auch  ganz  verständlich,  daß  Männer,  die  im  Innern  den  übermächtigen  Einfluß  des 

Eroberers  von  Karthago  beschränken  wollten,  zur  Erhöhung  des  eigenen  An- 
sehens nach  auswärtigen  Erfolgen  und  kriegerischen  Ehren  strebten. 

Nicht  allein  die  Verbindung  der  patricischen  Aemilier  und  Claudier  geht 
auf  die  Generation  von  180  zurück,  sondern  noch  eine  andere.  Nach  Appian  a.  0. 

war  der  xi^Ssat'^g  des  Poreina  D.  Brutus,  der  sich  in  Hispania  Ulterior  den  Sie- 
Münzer,  Rom.  Adel.  16 
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gesbeinamen  des  Callaicus  erwarb,  aber  um  der  Verwandtschaft  willen  auch  dem 

unberechtigten  und  unglücklichen  Zuge  gegen  die  Vaccaeer  in  Hispania  Citerior 

seinen  Beistand  lieh.  Dieser  Brutus  war  im  Consulat  der  plebeische  Vorgänger 
Porcinas,  und  sein  Vater  M.  Brutus  hatte  das  Consulat  in  den  Zeiten  der  Aemi- 

lisch-Fulvischen  Parteiherrschaf t  bekleidet  (vgl.  PW  X  970.  1021;  o.  S.  203 f.); 
die  Verschwägerung  beider  Männer  ist  eine  Fortwirkung  jenes  alten  Bundes. 

Und  mit  beiden  steht  auch  wieder  Ap.  Claudius  Pulcher  in  Verbindung ;  zwischen 

Appius  und  Porcina  herrschte,  wie  eben  dargelegt,  weitgehende  Gemeinschaft  in 

politischer  Anschauung  und  Haltung,  und  zwischen  Appius  und  Brutus  ein  durch 

Heirat  begründeter  verwandtschaftlicher  Zusammenhang,  der  später  aufzuzeigen 

ist  (S.  271  ff.) :  Brutus  vermählte  sich  um  128  als  älterer  Mann  mit  einer  gleich- 
falls schon  älteren  und  verwitweten  Schwester  des  Appius.  Zwar  ist  dieser  selbst 

damals  schon  tot  gewesen,  doch  solche  Verwandtschaftsbande  wurden  gewöhnlich 
an  bereits  bestehende  angeknüpft;  diese  entziehen  sich  freilich  unserer  Kenntnis, 

und  auch  die  xrjSsia  zwischen  Brutus  und  Porcina  ist  uns  nicht  näher  bekannt. 
Jedenfalls  war  nach  dem  Aussterben  der  Paulli  und  nach  dem  Tode  des  Ober- 

pontifex  Lepidus  im  nächsten  Menschenalter  Porcina  dessen  würdiger  Erbe  und 
der  bedeutendste  Vertreter  des  Aemüischen  Geschlechts.  Selbst  die  trümmer- 

hafte Überlieferung,  die  ihn  mit  wenig  Gunst  behandelt,  läßt  das  noch  ahnen. 

Aber  sein  Mißerfolg  in  Spanien  brachte  ihm  Schande  und  Strafe  (Appian.  Ib.  83 

Anf.),  und  noch  mehr  schadete  ihm  eine  Verurteilung  wegen  Luxus  und  Ver- 
schwendung im  Jahre  125.  Die  Berichterstatter  Vell.  II  10,  1  und  Val.  Max. 

VIII  1  damn.  7  (vgl.  dazu  Klebs  PW  I  566  f.)  bezeichnen  das  Urteil  als  ein 

auffallend  strenges  und  nennen  als  Kläger  und  Eichter  in  einer  Person  den 

Censor  L.  Cassius  Longinus  Eavilla,  der  als  Volkstribun  unter  Porcinas  Consulat 

im  Jahre  137  auf  Betreiben  des  Scipio  seine  Lex  tabellaria  einbrachte  und  bei  dem 

Consul  auf  scharfen  Widerstand  stieß  (Cic.  leg.  III 37;  Brut.  97;  vgl.  PW  III 1742, 

14  ff.  IV  1453,  23  ff.).  Es  sind  die  alten  Gegensätze  zwischen  Scipios  Anhängern 

und  seinen  Widersachern,  die  damals  wieder  hervortraten  und  zur  Niederlage  des 

Porcina  führten.  Gerade  im  Jahre  zuvor,  126,  war  noch  einmal  ein  M.  Aemilius 

Lepidus  Consul  gewesen,  eben  nach  dem  Ablauf  eines  zehnjährigen  Zeitraums 
seit  Porcinas  Consulat.  Nichts  als  sein  Name  ist  überliefert,  in  den  Auszügen 

aus  Livius  (Cassiod.  Obsequens  29.  Gros.  V  10,  11)  und  aus  den  Capitolinischen 

Fasten  (Chronogr.  Hydat.  Chron.  Pasch.  CIL  12  p,  150),  sowie  bei  Cic.  Brut. 
109  und  Censorin.  de  die  17,  11  mit  dem  seines  Kollegen  zur  Bezeichnung  des 

Jahres  verwendet,  nirgends  mehr  als  zwei  der  drei  Bestandteile  aufweisend.  Ist 
vielleicht  Porcina  dieser  M.  Aemilius  Lepidus  gewesen?  Wenn  er  nach  dem 

ersten  Consulat  damals  das  zweite  erlangt  hätte,  so  wäre  das  der  schlagendste 

Beweis  seiner  überragenden  Bedeutung,  denn  in  der  ganzen  zweiten  Hälfte  des 

2.  Jahrhunderts  hat  bis  auf  Marius  nur  Scipio  unter  Durchbrechung  der  gelten- 
den Regeln  die  Iteration  des  Consulats  erlangt,  und  auch  er  nach  längerer  als 
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zehnjähriger  Zwischenzeit  (vgl.  Mms  StK  I  521,  1).  Um  so  begreiflicher  wäre 

dann  der  heftige  Angriff  im  nächsten  Jahre,  der  Porcina  von  seiner  Höhe  herab- 
stürzte. Offenbar  ist  der  Streich  geglückt,  denn  für  fast  ein  halbes  Jahrhundert 

ist  das  Aemilische  Geschlecht  —  abgesehen  von  dem  sich  erst  jetzt  erhebenden 

Seitenzweige  der  Scauri  (s.  S.  280 ff.)  —  aus  den  Fasten  und  aus  der  Geschichte 
verschwunden.  Auch  wenn  der  Consul  von  126  nicht  Porcina  II  war,  sondern 

ein  anderer  M.  Lepidus,  so  war  es  doch  für  die  ganze  Familie  ein  harter  Schlag, 

daß  unmittelbar  auf  die  Eegierung  eines  ihrer  Mitglieder  die  Verurteilung  ihres 

Oberhaupts  folgte. 

Und  nach  den  Männern  kamen  auch  die  Frauen  an  die  Eeihe.  Mit  leuch- 

tender Schrift  stand  in  der  Chronik  der  Aemilier  eine  Tochter  des  Oberpontifex 

M.  Lepidus  verzeichnet,  die  sich  im  Dienst  der  jungfräulichen  Göttin  durch  Rein- 
heit und  Keuschheit  hervorgetan  haben  soll  (o.  S.  173 ff.);  jetzt  ward  in  dem 

berüchtigtsten  Falle  einer  Verletzung  der  Vestalinnengelübde,  von  dem  die  Nach- 

welt Kenntnis  hat,  als  Hauptschuldige  eine  andere  Aemilia  erkannt  und  ver- 
dammt. Als  Ende  115  gegen  nicht  weniger  als  die  Hälfte  der  damaligen 

Priesterinnen  die  furchtbare  Anklage  erhoben  wurde,  verurteilte  das  Hausge- 

richt, das  hier  von  dem  Pontifex  Maximus  geleitet  und  von  dem  Pontificalkol- 
legium  als  Beisitzern  gebildet  wurde,  die  eine  der  Angeklagten  und  sprach  die 
zwei  andern  frei,  was  die  öffentliche  Meinung  so  stark  erregte,  daß  die  Sache 

durch  besonderen  Beschluß  der  Staatsgerichtsbarkeit  und  einem  eigens  dafür  be- 

stellten Eichter  überwiesen  wurde  und  nun  mit  der  Verurteilung  der  beiden  frei- 
gesprochenen Priesterinnen  endete.  Die  Hauptschuldige  war  eine  Aemilia  (Liv. 

ep.  LXIII.  Oros.  V  15,  22.  Fenestella  frg.  11  bei  Macrob.  Sat.  I  10,  5  f.  Ascon. 

Mil.40Kiessl.  =  39f.  Stangl.  Porphyrio  zu  Hör.  sat.  I  6,  30.  Plut.  quaest.  Eom83. 
Dio  frg.  87,  3 f.;  vgl.  Cic.  nat.  deor.  III  74.  Obsequens  37),  die  Mitschuldigen 

eine  Licinia  (Cic.  Brut,  160.  Liv.  Ascon.  Plut.  Dio)  und  eine  Marcia  (Liv.  Ascon. 

Plut.  Dio),  der  Eichter,  der  diese  und  ihre  Buhlen  —  nimia  eiiam,  ut  existimatio 

est,  asperitate  usus  (Ascon.)  —  verurteilte,  war  wieder  L.  Cassius  Longinus  Ea- 
villa.  Die  Vestalin  Licinia  ist  sicherlich  die  Licinia  Gai  filia  virgo  Vestalis, 

die  summo  loco  nata  ohne  Erlaubnis  im  Jahre  123  eine  Kapelle  geweiht  hatte 

(Cic.  de  domo  136 f.),  und  war  sicherHch  verwandt  mit  dem  jungen  Eedner 

L.  Crassus,  der  ihre  Verteidigung  übernahm  (Cic.  Brut.  160) ;  daraufhin  hat  sie 

Drumann  (DG  IV  68  f.)  richtig  als  eine  Tochter  des  C.  Licinius  Crassus  be- 
stimmt, der  in  seinem  Volkstribunat  145  die  Wahl  der  Priester  von  den  Kollegien 

auf  das  Volk  übertragen  wollte  (Cic.  Lael.  96)  und  dadurch  gewiß  den  Zorn  und 
die  spätere  Eache  der  Mitgheder  dieser  Kollegien  heraufbeschwor.  Sein  Antrag 

war  damals  zu  Falle  gebracht  worden  durch  den  ergebensten  Anhänger  der  Sci- 
pionenpartei,  C.  Laelius  (Cic.  a.  0.;  vgl.  Brut.  83;  rep.  VI  2;  nat.  deor.  III  5. 
43);  derselben  Partei  gehörte  Cassius  an,  der  später  die  Tochter  verurteilte;  das 

läßt  wieder,  in  Verbindung  mit  der  Kritik  dieses  Urteils   (bei  Ascon.),  einen 
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parteipolitischen  Hintergrund  des  Skandalprozesses  ahnen,  zumal  da  entferntere 

Verwandte  Licinias,  wie  der  Oberpontifex  Crassus  Dives  Mucianus,  zu  den  Füh- 
rern der  Scipiofeinde  gehören  (u.  S.  257 ff.). 
Von  der  Familie  der  beiden  anderen  Vestalinnen  Aemilia  und  Marcia  erfah- 

ren wir  nichts  als  die  bei  Dio  erhaltene  Beschuldigung :  zw  fiev  ttjq  AifiiXiag 

cc8sX(p(i)  rr^v  Aixiviuv^  tw  de  Tav'rrjg  rijv  AtfiiXiav  avvsTvai;  doch  wir  wollen  uns 
nicht  auf  ein  Katen  nach  diesen  Brüdern  Aemilius  und  Licinius  (Crassus)  einlassen, 

sondern  uns  lieber  daran  erinnern,  daß  wir  in  derselben  Zeit,  in  die  das  Vorgehen 

des  Vaters  C,  Licinius  Crassus  gegen  die  Priesterschaften  fällt,  auch  einen  Aemi- 

lius und  einen  Marcius  im  Bunde  miteinander  und  gegen  eines  der  hohen  Kol- 
legien fanden:  145  war  Crassus  Volkstribun,  144  war  Q.  Marcius  Eex  Praetor 

und  143  M.  Aemilius  Lepidus  Porcina  dessen  Nachfolger;  jener  stiei3  in  der  Frage 

der  Kooptation  mit  der  Geisthchkeit  zusammen  und  diese  in  der  des  Wasserleitungs- 

baues mit  den  Decemviri  sacris  f aciundis.  Sollten  nicht  die  um  fast  dreißig  Jahre 
später  verurteilten  Vestalinnen  sämtlich  mit  diesen  Männern  nah  verwandt, 

vielleicht  ihre  Töchter  gewesen  sein?  Ist  es  nicht  merkwürdig,  daß  gerade  auch 

ein  weiterer  von  deren  Bundesgenossen,  der  Consul  von  143  Ap.  Claudius  Pulcher, 

eine  Tochter  hatte,  die  dem  strengen  Dienst  der  Vesta  geweiht  war  ?  Daß  aber 

diese  Claudia  ihre  bevorrechtete  Stellung  klug  benutzte,  um  ihrem  Vater  gegen 

seine  politischen  Feinde  beizustehen  (Cic.  Cael.  34.  Val.  Max.  V  4,  6.  Suet. 

Tib.  2,  4;  vgl.  PW  III  2886  Nr.  384),  zeugt  von  einer  ähnlichen  Wesensart,  wie 

bei  Licinia  die  Episode  aus  dem  Jahre  123,  und  bei  Aemilia,  Licim'a  und  Marcia 
die  Begründung  der  Anklagen  in  den  Jahren  115  und  114, 

Nach  dem  Heimgange  des  alten  M.  Lepidus  im  Jahre  152  ging  das  Ober- 
priestertum  an  das  Haus  der  Scipiones  Nasicae  über,  wobei  in  einer  sonst  uner- 

hörten Weise  der  Sohn  dem  Vater  im  Jahre  141  folgte  (s.  u.  S.  251).  Diese 

Führer  der  Scipionenpartei  haben  jedes  Mittel  angewandt,  um  ihre  Gegner  zu 

schwächen;  darum  haben  sie  die  Töchter  von  Adligen,  die  gerade  ihre  Macht  in 

der  Kirche  untergraben  wollten,  zur  Strafe  ins  klösterliche  Haus  der  Vesta  ent- 
führt, so  wie  andere  Pontifices  Maximi  junge  Söhne  des  Patriciats  politisch  zu 

entrechten  versucht  hatten  (o.  S.  188 f.).  Doch  die  adelsstolzen  und  selbstbe- 
wußten Jungfrauen  dachten  nicht  daran,  ein  weltentrücktes  frommes  Leben  zu 

führen,  sondern  suchten  für  die  erzwungene  Ehelosigkeit  Ersatz  im  Genuß  ihrer 

nunmehrigen  Vorrechte,  in  der  Teilnahme  am  öffentlichen  Leben,  im  Kampf  der 

politischen  Parteien,  Da  haben  sie  freilich  gleich  ihren  männlichen  Anverwand- 

ten nicht  nur  Siege  davongetragen,  sondern  auch  Niederlagen  erlitten  —  Nie- 

derlagen, die  Leben  und  Ehre  zugleich  kosteten.  Insofern  steht  der  Vestalen- 
prozeß  von  115  und  114  —  gleichviel,  wie  groß  die  Schuld  der  Angeklagten 
war  —  in  Zusammenhang  mit  den  Fehden,  die  unter  Scipio  Aemilianus  und  den 

Gracchen  ausgefochten  wurden.  Deshalb  ist  Aemilia,  die  damals  zuerst  ver- 

urteilt wurde,  ganz  gewiß  eine  Tochter  des  fürstlichen  Hauses  der  Lepidi  ge- 
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wesen,  aus  der  allernächsten  Verwandtschaft  des  Oberpontifex  und  des  Porcina. 

Ihre  Verdammung  besiegelte  den  Sturz  des  erlauchten  Geschlechtes,  das  vergebens 

gegen  den  großen  Scipio  angekämpft  hatte;  erst  durch  einen  andern  Cornelier, 

Sulla,  sollte  es  wieder  aufgerichtet  werden. 

III.    Spanische   Politik   und   dynastischePolitik   der 
N  0  b  i  11 1  ä  t. 

Vom  Perseuskriege  bis  zur  Gracchischen  Revolution  haben  sich  die  Parteien 

im  ganzen  das  Gleichgewicht  gehalten;  sie  haben  sich  in  die  Regierung  geteilt 

oder  in  der  Regierung  abgelöst;  auch  die  beherrschende  Stellung,  die  der  Zer- 
störer Karthagos  einnahm  und  zum  Vorteil  seiner  Verwandten  und  Freunde  aus- 

nutzte (vgl.  darüber  z.  B.  Schulten  Numantia  I  273),  ist  von  einer  Alleinherr- 

schaft noch  weit  entfernt  gewesen.  In  den  Jahren  172—170  hatte  es  ja  geschie- 
nen, als  ob  dem  Patriciat  der  erreichbare  Sitz  in  der  Regierung  gänzKch  ver- 
loren gehen  sollte;  dann  hat  es  ihn  zurückerobert  und  als  seine  Kandidaten  erst 

für  169  den  Cn.  Servilius  Caepio  und  dann  für  168  den  L.  Aemilius  Paullus 

durchgebracht;  doch  für  167  büßte  es  den  Gewinn  wieder  ein  und  ebenso  für  163, 

153,  149,  139,  135.  Indes  auch  keinem  der  rein  plebeischen  Consulpaare,  die  in 

diesen  Jahren  die  höchste  Gewalt  besaßen,  ist  es  geglückt,  sie  auf  zwei  Standes- 
genossen zu  übertragen,  sondern  erst  dem  im  Tribunatsjahre  des  Ti.  Gracchus 

im  Amt  befindlichen;  damals  war  die  gesamte  Lage  und  Stimmung  der  Ver- 
drängung des  Geburtsadels  günstig.  Anderseits  fehlen  unter  den  Patriciern,  die 

einander  im  Oberamt  unmittelbar  folgten,  die  Paare  von  ganz  nahen  Verwandten ; 

obgleich  dreimal  Cornelier  paarweise  hintereinander  erscheinen  —  160  und  159, 

156  und  155,  147  und  146  — ,  so  sind  es  doch  stets  Angehörige  verschiedener 

Häuser,  nicht  Brüder  und  Vettern,  sondern  nur  Geschlechts-  und  Parteigenossen 
Scipios.  Freilich  ist  es  kein  Zufall,  daß  Scipio  selbst,  der  leibliche  Sohn  des 

L.  Aemilius  Paullus,  im  Jahre  147  als  Amtsgenossen  einen  andern  aus  dem 

Aemilischen  Geschlechts  stammenden  Mann  hatte  (o.  S.  237)  und  als  zweiten 

Nachfolger  seinen  Bruder  Fabius  Aemilianus,  der  ebenso  wie  er  in  ein  fremdes  Ge- 
schlecht übergegangen  war.  Doch  leibliche  Brüder  lösen  sich  in  den  Fasten  dieser 

Zeit  unmittelbar  nur  zweimal  ab,  im  Anfang,  165  und  164,  T.  und  A.  Manlius 

Torquatus,  von  denen  der  jüngere  den  väterlichen  und  der  ältere  den  großväter- 

lichen Vornamen  trägt i),  und  später,  143  bis  140,  in  einem  Abschnitt,  der  nähere 
Betrachtung  verdient.     Das  Consulat  bekleideten  damals 

die  Patricier  und  die  Plebeier 

143  Ap.  Claudius  Pulcher  Q.  Caecilius  Metellus  Macedonicus 
142  Q.  Fabius  Maximus  Servilianus      L.  Caecilius  Metellus  Calvus 

141  Cn.  Servilius  Caepio  Q.  Pompeius 

140  Q.  Servihus  Caepio  C.  Laelius. 

1)  Vgl.  dasselbe  bei  den  Quinctii  Flaminini  o.  S.  119;  s.  auch  S.  165.  207. 
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Hier  sind  es  gleich  zwei  Brüderpaare,  die  beiden  Meteller  und  die  beiden  Caepio- 
nen,  wie  ausdrücklich  Val.  Max.  VIII  5,  1  bezeugt;  aber  leiblicher  Bruder  der 

letzteren  ist  nach  der  klaren  Angabe  Appians  (Ib.  70)  auch  Fabius  Servilia- 

n  u  s.  Der  Vater  dieser  drei  Brüder  war  jener  Cn.  Caepio,  der  nach  der  drei- 

jährigen Episode  der  rein  plebeischen  Consulate  im  Jahre  169  wieder  in  die  Re- 
gierung gelangt  war  (o.  S.  151  ff.).  Die  Filiation  ist  in  den  Capitolinischen 

Fasten  nur  bei  dem  dritten  Sohne  erhalten  (CIL  12  p.  26) :  Q.  Servilivs  Cn.  f. 
C[n.  n.  Caepio];  der  Vorgänger  im  Consulat  war  der  ältere,  denn  das  Praenomen 

Onaeus  wurde  in  dem  Servilischen  Geschlecht  seit  anderthalb  Jahrhunderten  regel- 
mäi3ig  dem  Stammhalter  verliehen  (s.  o.  S.  140).  Nach  der  Eeihenfolge  der 

Consulate  möchte  man  Fabius  Servilianus  für  älter  als  beide  Caepionen  halten. 

Dann  wäre  sein  Vater  ebenso  verfahren,  wie  der  ihm  nahestehende  und  im  Con- 

sulate folgende  Paullus,  indem  er  seinen  Erstgeborenen  einem  fremden  Hause 

abtrat,  sobald  durch  die  Geburt  jüngerer  Söhne  das  Fortbestehen  seines  eigenen 

gesichert  war  (o.  S.  154);  daß  dergleichen  öfter  vorkam,  zeigt  ein  bekanntes  Bei- 
spiel der  ersten  Kaiserzeit:  Der  Vater  Seneca  gab  von  seinen  drei  Sprößlingen 

ebenfalls  gerade  den  ältesten  seinem  Freunde  Gallio  an  Kindes  Statt. 

Von  den  acht  Consuln  der  Jahre  143 — 140  sind  also  einerseits  drei  patri- 

cische  und  anderseits  zwei  plebeische  durch  die  engsten  Bande  des  Blutes  anein- 
ander gefesselt,  aber  sie  sind  auch  wechselseitig  und  mit  dem  vierten  Patricier 

verbunden  durch  Parteigemeinschaft  und  stehen  im  Gegensatz  zu  den  zwei  noch 

übrigen  Plebeiern.  Das  geht  zunächst  aus  Äußerungen  Cioeros  hervor.  Die 

bereits  angeführte  Stelle  des  Val.  Max.  (VIII  5,  1)  enthält  in  breiterer  Dar- 
legung dasselbe  wie  Cic.  pro  Font.  23  (vgl.  27) :  Sapientissimi  iudices   Cn. 

et  Q.  Caepionihus,  L.  et  Q.  Metellis  testihus  in  Q.  Pompeium  liominetn  novum  non 

crediderunt,  quorum  virtuti,  generi,  rebus  gcstis  ßdem  et  auctoritatem  in  testi- 
monio  cupiditatis  atque  inimicitiarum  suspicio  derogavit.  Dem  Laelius  legt  Cicero 

kurz  vor  Scipios  Tode  die  Worte  in  den  Mund  (rep.  131):  Obtrectatores   et 

invidi  Scipionis  initiis  factis  a  P.  Crasso  et  Appio  Claudio  tenent  nihilo  minus 
dllis  mortuis  senatus  alteram  partem  dissidentem  a  vohis  auctore  Metello  et 

P.  Mucio,  und  kurz  nach  Scipios  Tode  die  folgenden  (Lael.  77):'A&  amicitm 
Q.  Pompei  meo  nomine  se  removerat,  ut  scitis,  Scipio;  propter  dissensionem  autem, 

quae  erat  in  re  publica,  alienatus  est  a  collega  nostro  Metello.  Nach  seiner  An- 
sicht sollte  politische  Gegnerschaft  stets  so  sein,  qualis  fuit  inter  P.  Africanum  et 

Q.  Metellum  sine  acerbitate  dissensio   (off.  I  87).    Am  deutlichsten  offenbarte 

sich  ihre  Gegnerschaft,  als  Q.  Metellus   pro  L.  Cotta  dixit  accusante  Afri- 

cano  (Brut.  81).  Von  diesem  Prozesse,  einem  Gegenstück  zu  dem  des  Q.  Pom- 
peius,  sagte  Cicero  in  zwei  Gerichtsreden,  die  Eichter  hätten  auch  damals  den 

Angeklagten  freigesprochen  trotz  oder  wegen  des  erdrückenden  Übergewichts 
seines  Anklägers;  um  die  Wucht  dieses  Druckes  zu  verstärken,  verlegte  er  den  ins 

Jahr  138  gehörenden  Prozeß  nach  das  zweite  Consulat  Scipios  und  die  Zer- 
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Störung  von  Numantia,  also  nach  132  (div.  in  Caee.  69;  Mur.  58;  vgl.  Kilo  V 

135 f.  nach  Kornemann  ebd.  Beiheft  II  67.  104ff.).  Diese  Stellen  zeigen  bereits, 

daß  auf  der  einen  Seite  Seipio  stand  mit  Q.  Pompeius  und  C.  Laelius,  und  auf  der 

andern  die  patricischen  Caepionen  und  die  plebeischen  Meteller  nebst  Ap.  Clau- 
dius, dem  patricischen  Consul  von  143,  und  L.  Cotta,  dem  plebeischen  von  144; 

eine  nähere  Betrachtung  der  einzelnen  Persönlichkeiten  bestätigt  dies  und  fügt 

noch  Cottas  patricischen  Kollegen  Ser.  Sulpicius  Galba  der  zweiten  Gruppe  hinzu. 

Quintus  Metellus  hatte  sich  in  den  Jahren  148  bis  146  als  Praetor  und  Pro- 
praetor  den  Ehrenbeinamen  des  Macedonicus  verdient  und  virar  seit  146  wählbar 

für  das  Consulat;  dennoch  ist  er  bei  seinen  Bewerbungen  für  145  und  144  durch- 
gefallen und  erst  für  143  gewählt  worden  (Liv.  ep.  Oxyr.  LH.  Val.  Max.  VII  5, 

4.  Auct.  de  vir,  ill.  61,  3).  Die  Consaln  aber,  deren  Unterstützung  ihm  jetzt 

förderlich  war,  Galba  und  Cotta,  sind  Gegner  Scipios.  Galba  war  es  ja  gewesen, 

der  seine  öffentliche  Tätigkeit  begonnen  hatte  mit  der  Hetze  gegen  L.  Aemilius 

PauUus,  den  Sieger  von  Pydna,  den  leiblichen  Vater  Scipios  (o.  S.  147  ff.  234,  1) ; 

im  Jahre  149  war  er  dann  wegen  seiner  berüchtigten  Statthalterschaft  in  His- 
pania  Ulterior  gerichtlich  belangt  worden  von  dem  greisen  Cato,  dessen  Sohn  eine 

Tochter  des  Paullus  zur  Frau  hatte,  so  daß  beide  Famihen  eng  zusammenhingen 

(s.  den  Anhang) .  Der  Ursprung  der  Feindschaft  zwischen  Seipio  und  Cotta  läßt 

sich  nicht  so  weit  zurückverfolgen ;  doch  im  Jahre  144  war  sie  schon  offenkundig. 

Als  nämlich  die'  neugewählten  Consuln  Galba  und  Cotta  wetteifernd  den  Ober- 
befehl gegen  Viriatus  forderten,  erklärte  Seipio  unter  verletzender  Anspielung 

auf  Galbas  alte  Sünden:  Neutrum  mihi  mitti  placet,  quia  alter  nihil  habet,  alteri 

nihil  est  satis  (Val.  Max.  VI  4,  2) ;  auf  dieses  von  der  Mehrheit  angenommene 

Votum  hin  wurde  sein  eigener  Bruder  Fabius  Aemilianus,  der  als  Consul  des 

Vorjahres  145  die  jenseitige  Provinz  übernommen  hatte,  auf  seinem  Posten  be- 
lassen, und  ebenso  wurde  für  die  diesseitige  seinem  ergebenen  Freunde  Laelius, 

einem  der  Praetoren  von  145,  das  Imperium  prorogiert.  Später  hat  dann,  wie 

erwähnt,  Seipio  den  Cotta  vor  Gericht  gezogen;  in  den  scharfen  Angriffen,  die 

der  ihm  befreundete  Lucilius  in  seinen  Satiren  gegen  Cotta  richtete,  tönt  uns 

der  späte  Nachhall  der  berühmten  Anklagerede  entgegen  i).  Die  Zusammen- 
hänge sind  nicht  zu  verkennen:  Die  mit  Seipio  verfeindeten  Consuhi  von  144, 

Galba  und  Cotta,  verhalfen  dem  Metellus  Macedonicus  endlich  zum  Consulat,  und 

1)  Die  Verse  413 — 415:  Lucius  Cotta  senex,  crassi  pater  huius  (vgl.  dazu  u.  S.  320  f.), 
Paceni,  |  magnus  fiiit  trico  nummatius,  solvere  nuUi  |  lentus,  bildeten  nach  den  einleuchtenden 
Darlegungen  von  Marx  (II  155)  und  Cichorius  (Untersuch,  zu  Lucilius  309  f.)  den  Beginn 
einer  Erzählung  von  diesem  L.  Cotta,  und  auf  ihn  bezieht  sich  wahrscheinlich  auch  V.  417 

(vgl.  zu  dessen  Erläuterung  Landgraf  Philologus  LXXII  156  f.).  Vielleicht  gehen  die  Nach- 
richten über  sein  Leben  bei  Val.  Max.  VI  4,  2  (s.  o.).  5,  4,  wohl  auch  VIII  1  abs.  11  in 

letzter  Linie  auf  Lucilius  zurück.  Die  Vermutung,  daß  Lucil.  1119  f.  einen  Hinweis  auf  den 
Streit  der  Consuln  Galba  und  Cotta  enthalte,  gibt  Cichorius  a.  0.  333  f.  selbst  als  eine  sehr 
unsichere. 
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dafür  erwies  er  sich  im  Jahre  138  dankbar,  indem  er  Cottas  Verteidigung  gegen 
Scipio  übernahm  und  erfolgreich  durchführte. 

Ap.  Claudius  Pulcher  ist  der  Sohn  des  Gaius,  der  unter  der  Fulvisch-Aemi- 

lischen  Parteiherrschaft  im  Jahre  177  Consul  war  (o.  S.  206.  208),  und  hat  die 

überkommenen  Verbindungen  aufrecht  erhalten.  Dagegen  stand  er  zu  Scipio  im 
schärfsten  Gegensatz.  Das  wird  nicht  nur  von  Cicero  an  der  angeführten  Stelle 

(rep.  I  31  0.  S.  246)  und  in  der  Eede  pro  Scauro  32  im  allgemeinen  gesagt,  son- 
dern zeigte  sich  besonders  eben  damals  im  Jahre  142.  Die  beiden  Männer  standen 

sich  als  Anwärter  auf  die  patricische  Censorstelle  gegenüber  und  bekämpften  sich 
mit  großer  Heftigkeit;  Appius  ist  dabei  unterlegen,  aber  die  von  ihm  berichteten 

Äußerungen  verraten  ebenso  wie  andere  von  ihm  überlieferte  Züge  (o.  S.  241) 

eine  Mischung  von  Adelstolz  und  Demagogentum,  wie  sie  öfter  begegnet.  Wenn 

nichts  anderes,  so  hatte  schon  die  gemeinsame  Feindschaft  gegen  Scipio  ihn  mit 

seinem  Kollegen  Metellus  zusammengeführt  und  üin  seinen  drei  patricischen 
Nachfolgern  genähert,  den  Servilischen  Brüdern,  bei  denen  die  Eifersucht  auf 

den  Uberwinder  Karthagos  mehr  ins  Gewicht  fiel,  als  die  Verbindung,  die  künst- 
lich zwischen  einem  von  ihnen  und  Scipios  Bruder  durch  die  Aufnahme  in  das- 
selbe Geschlecht,  das  Fabische,  hergestellt  war. 

Über  die  Parteistellung  des  C.  Laelius  ist  kein  Wort  zu  verlieren;  doch  über 

die  des  Q.  Pompeius  ist  auch  nach  Drumanns  Behandlung  (DG  IV  313—316) 
etwas  zu  sagen.  Erst  im  Perseuskriege  hatte  sich  ein  Pompeius  einen  Namen 

gemacht  (o.  S.  48),  und  der  zweite  seines  Namens,  etwa  sein  Bruder  oder  Bruders- 
sohn, gelangte  jetzt  zum  Consulat.  Dieses  Ziel  hätte  er  schwerlich  erreicht  ohne 

den  Anschluß  an  eine  der  herrschenden  Parteien,  eines  der  altangesehenen  Ge- 
schlechter, einen  der  führenden  Männer,  mochte  ihm  auch  seine  Eednergabe  und 

Freundlichkeit  die  Gunst  der  Menge  verschaffen  i).  Die  Bemerkung  des  Laelius 
bei  Cicero  (Lael.  77  o.  S.  246)  und  die  Erzählung  Plutarchs  (apophth.  Scip. 

Min.  8)  ergeben  zusammen,  daß  er  als  Gefolgsmann  Scipios  emporkam;  erst  bei 

den  Wahlen  für  141  trat  eine  Entfremdung  ein,  weil  Pompeius  die  Kandidatur 

des  Laelius  unterstützen  sollte  und  statt  dessen  seine  eigene  aufstellte.  Aber  Cicero 

gebraucht  bei  dieser  Gelegenheit  den  milden  Ausdruck:  Ah  amicitia  Q.  Pompei 

  se  removerat   Scipio,  und  Plutarch  sagt,  daß  er  die  Sache  im  Gegen- 
satz zu  den  übrigen  Parteigenossen  von  der  heiteren  Seite  auffaßte  und  mit  einem 

Witz  abtat  {dyccvaxTovvTcov  de  tcäv  aXXmv,  6  2xinmv  yeXaaag . . .  sitif-v)  ;  da  Pom- 
peius und  Laelius  sich  ja  doch  im  Consulat  gefolgt  sind,  wird  es  sich  nur  darum  ge- 

1)  Vgl.  darüber  P.  Butüius  de  vita  smi  libro  I  (frg.  7  Peter) :  Pompeius  elaboravit,  uti 
populum  Bmmnum  tvosset  eumque  aHiftdose  salutaret.  Ganz  ähnlich  soll  sich  Ap.  Claudius 
bei  der  Bewerbung  um  die  Censur  dem  Scipio  gegenüber  gerühmt  haben,  on  ndvTas  ovofmatl 
Tcoixaiovg  amog  aanä^srai  (Plut.  apophth.  Scip.  Min.  9).  Vielleicht  ist  derselbe  Zug  von  dem 
einen  Kandidaten  jener  Jahre  auf  den  andern  übertragen  worden,  um  die  Abfertigung  durch 
Scipio  selbst  als  Gegenkandidaten  wirkungsvoller  darzustellen.  Vgl.  damit  noch  Plin.  n.  h.  VII 88. 
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handelt  haben,  wer  von  ihnen  den  Vortritt  haben  sollte;  der  Bruch  des  er- 

folgreicheren Bewerbers  mit  Scipio  war  kein  unheilbarer,  und  von  einer  Feind- 
schaft Scipios  gegen  ihn  ist  nichts  überliefert,  soviel  auch  sonst  von  seinem  Gegen- 

satz zu  der  regierenden  Nobilität  die  Rede  ist.  Seine  Gegner  sind  vielmehr  die- 
selben wie  die  Scipios.  Er  folgte  dem  Metellus  Macedonicus  in  dem  Oberbefehl 

gegen  die  Keltiberer,  und  dieser  soll,  postquam  cognovit  Q.  Pompeium  consulem 

inimicum  suum  successorem  sihi  mitti,  ihm  absichtlich  die  Streitkräfte  in  mög- 

lichst schlechtem  Zustande  übergeben  haben  (Val.  Max.  IX  3,  7).  Wenn  Pom- 
peius,  was  sehr  denkbar,  im  Jahre  145  unter  dem  Consulat  von  Scipios  Bruder 

Fabius  Aemilianus  zusammen  mit  Laelius  Praetor  war,  so  hat  er  mit  dazu  bei- 

getragen, daß  die  Bewerbung  des  Metellus  ums  Consulat  scheiterte  (o.  S.  247), 

und  hatte  sich  so  als  dessen  inimicus  zu  erkennen  gegeben.  Die  Gegnerschaft 

reicht  in  ihren  Anfängen  fast  stets  über  die  Zeit  des  Oberamts  zurück. 

Wie  Metellus  Macedonicus,  so  hat  auch  Pompeius  das  Kommando  in  Hispania 

Citerior  zwei  Jahre  hindurch  geführt:  während  seines  Consulatsjahres  141  stand 

in  der  Nachbarprovinz  sein  patricischer  Amtsvorgänger  Fabius  Servilianus  gegen 

die  Lusitaner  im  Felde  und  schloß  mit  ihnen  einen  Friedensvertrag,  der  in  Rom 

als  unwürdig  verworfen  wurde  (vgl.  PW  VI  ISllff.)  ;  während  seines  Procon- 

sulats  140  trat  an  die  Stelle  dieses  ältesten  der  Caepionen  der  jüngste,  der  patri- 
cische  Nachfolger  des  Pompeius  und  nun  im  Amt  befindliche  Consul  Q.  Caepio; 
vor  und  neben  dem  Homo  Novus  waren  also  Männer  auf  der  iberischen  Halbinsel 

tätig,  die  seine  Schritte  mit  feindlichen  und  mißtrauischen  Blicken  beobachteten ; 

zwei  von  ihnen  sind  dann  mit  ihren  Brüdern  als  Belastungszeugen  gegen  ihn  auf- 
getreten, Metellus  Macedonicus  mit  Metellus  Calvus,  Q.  Caepio  mit  seinem  älteren 

Bruder  Gnaeus  (Cic.  Font.  23.  Val.  Max.  VIII  5,  1  o.  S.  246). 

Quintus,  der  jüngste  der  Caepionen,  war  ein  Junker  von  ausgeprägtestem 

Typus,  der  in  einer  Zeit  wachsender  demokratischer  Neigungen  starken  Anstoß 

erregen  mußte.  Er  schüchterte  den  Volkstribunen  Ti.  Claudius  Asellus,  der  gegen 

seinen  Abgang  in  die  Provinz  Einspruch  erhob,  durch  Androhung  von  Gewalt 

ein  (Liv.  ep.  Oxyrynch.  LIV  vgl.  Kornemann  Klio  Beiheft  II  101.  107)  und  be- 
handelte seine  Leute,  besonders  die  Reiter,  mit  solcher  Schroffheit  und  Härte, 

daß  er  einmal  beinahe  ihrer  Erbitterung  zum  Opfer  gefallen  wäre  (Liv.  ebd.  Dio 

frg.  78,  1—3),  was  in  der  Geschichte  des  republikanischen  Heeres  ohne  Beispiel 
dasteht.  Den  Viriatus  hat  er  freilich  im  zweiten  Jahre  seines  Kommandos  139 

aus  dem  Wege  geschafft,  aber  durch  Hinterlist  und  Meuchelmord ;  sein  Verfahren 

widersprach  so  sehr  den  allgemeinen  Ehrbegriffen,  daß  der  Senat  zum  Zeichen 

seiner  Mißbilligung  den  Verrätern  und  Mördern  die  von  Caepio  zugesicherte  Be- 
lohnung verweigerte  (vgl.  Kornemann  a.  0.  64  f.,  auch  102.  Schulten  Neue  Jahrb. 

f.  d.  klass.  Altertum  XXXIX  227).  Die  Auffassung  der  Regierung  klingt  noch 

in  den  Worten  nach,  mit  denen  Velleius  (II  1,  3),  Valerius  Maximus  (IX  6,  4) 

und  spätere  Autoren  die  Sache  berichten;  um  so  eifriger  war  Caepio  selbst  be- 
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flissen,  seinen  Euhm  auf  die  Nachwelt  zu  bringen,  und  von  einem  Siegesdenkmal, 

das  er  an  der  Baetismündung  errichtete  (Strabo  III  140.  Mela  III  1,  4),  be- 

wahrt das  Städtchen  Chipiona  in  der  "Tat  den  C  ae  p  i  o  n  e  n  namen  bis  zum 
heutigen  Tage  (Hübner  PW  III  1280). 

Der  ganze  Verlauf  der  Kämpfe  in  den  beiden  spanischen  Provinzen  war 

damals  wenig  erfreulich  und  ehrenvoU.  Pabius  Servilianus  hatte  sich  arg  bloß- 
gestellt und  wurde  deswegen  zurückgesetzt;  erst  die  Eeaktion  nach  dem  Tode  des 

C.  Gracchus  verhalf  ihm  im  Jahre  120  zur  Censur  i),  während  sein  jüngerer 
Bruder  Gnaeus  Caepio  sie  schon  vorher  im  Jahre  125  erhalten  hat.  Aber  vor 
einem  schhmmern  Schicksal  unmittelbar  nach  seiner  Eückkehr  aus  der  Provinz 

bewahrte  ihn  nicht  nur  die  Beendigung  des  Viriatuskrieges  durch  den  andern 

Bruder  Quintus  Caepio,  sondern  auch  das  Mißgeschick  des  Q.  Pompeius  im  Nu- 

mantinischen  Kriege.  Um  die  öffentliche  Aufmerksamkeit  von  dem  schimpflichen 

Vertrage  des  Fabius  Servilianus  mit  den  Lusitanern  abzulenken,  wurde  Pompeius 

wegen  des  noch  schimpflicheren  mit  den  Numantinern  zur  Verantwortung  ge- 

zogen, etwa  Ende  1 38  2) ;  die  verbündeten  Meteller  und  Caepionen  traten  dabei 

gegen  den  Emporkömmling  in  die  Schranken.  Daß  die  Anklage  bei  dem  Eepe- 
tundengerichtshof  eingebracht  wurde  (Val.  Max.  VIII  5,  1),  war  nur  eine  Forma- 

lität; es  konnte  dabei  dennoch  die  ganze  Amtsführung  des  Angeklagten  einer 

Prüfung  unterzogen  werden.  Einer  Verurteilung  ist  er  damals  entgangen ;  doch 
unter  dem  Eindruck  der  Katastrophe  des  Mancinus  ward  im  Jahre  136  von 

Seiten  der  Eegierung  auch  über  den  Vertrag  des  Pompeius  eine  neue  Unter- 

suchung angeordnet.  Indes  der  damit  beauftragte  Consul  L.  Furius  Philus  ge- 
hörte zur  Scipionischen  Partei,  zog  als  Berater  seine  Freunde  hinzu  und  gelangte 

natürlich  wiederum  zu  einer  für  Pompeius  günstigen  Entscheidung;  das  sind  die 

wirklichen  Tatsachen,  die  von  Cicero,  wie  so  oft,  ganz  richtig  überliefert,  aber 

in  eine  falsche  Beleuchtung  gerückt  werden  (rep.  III  28;  vgl.  PW  VII  360,  wo 

noch  die  Auffassung  dadurch  bestimmt  wird) .  Ebenso  einseitig  und  schief  wer- 

den die  Gründe  angegeben,  die  den  Consul  Furius  bewogen,  Pompeius  und  Metel- 
lus  Macedonicus  zusammen  als  seine  Unterfeldherrn  nach  Spanien  mitzunehmen 

(Val.  Max.  III  7,  5.  Dio  frg.  82).  Die  beiden  ehemaligen  Widersacher  be- 

gegneten sich  aufs  neue  und  ohne  solch  äußeren  Zwang  im  Jahre  133  in  der  Be- 
kämpfung des  Ti.  Gracchus   (Plut.  Ti.  Gr.  14,  3.  4  u.  a.)  und  fanden  sich  im 

1)  Die  Zeit  ist  richtig  bestimmt  von  Cichorius  Untersuch,  zu  Lucilius  82;  vgl.  Neue 
Jahrb.  f.  d.  klass.  Altert.  XXIII  192.  u.  S.  283,  1. 

2)  Der  Zeitansatz  stammt  wieder  von  Cichorius  (Untersuch,  zu  Lucilius  139,  1) ;  in  der 
beim  Jahr  137  abbrechenden  Liviusepitome  von  Oxyrynchos  wird  der  Prozeß  nicht  erwähnt. 
Hauptsächlich  deshalb,  weil  die  Caepionen  bei  dieser  Gelegenheit  ihr  Ansehen  geltend  machten, 
hat  sie  Cicero  nicht  übergehen  mögen,  als  er  für  ihren  Nachkommen  M.  Brutus  die  Geschichte 
der  römischen  Beredsamkeit  entwarf  (Brut.  97):  Tum  duo  Caepiwies  multum  dientes  consilio 

et  lingua,  pliis  auctoritate  tainen  et  gratia  sublevabant.  In  Wahrheit  wußte  er  von  ihrer  Be- 
redsamkeit gar  nichts  und  von  ihrem  Eintreten  für  Schutzbedürftige  vielleicht  auch  nichts. 
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Jahre  131  zusammen  als  Amtsgenossen  in  der  Censur,  tunc  primum  uterque  ex 
plehe,  wie  diesmal  sogar  Liv.  ep.  LIX  hervorhebt  (danach  und  nach  ähnlichen 

Notizen  ergänzt  Fasti  Cap.  CIL  12  p.  26.  35).  In  diesen  Jahren  hatten  sich  die 
Parteiverhältnisse  etwas  verschoben,  und  dabei  näherte  sich  Metellus  Macedonicus 

der  Scipionenpartei. 

Schon  die  Wahlen  für  141  und  140  zeigten  ja  wieder,  daß  sich  im  ganzen 

während  dieser  Jahre  die  Parteien  das  Gleichgewicht  hielten,  denn  neben  den 

beiden  Caepionen  wurden  als  Consuln  die  Anhänger  Scipios,  Pompeius  und  Lae- 
lius,  durchgebracht.  Bei  zwei  anderen  Wahlen  von  großer  Wichtigkeit  errang 

damals  die  Scipionische  einen  vollen  Sieg,  bei  denen  des  patricischen  Censors  143 

und  des  Pontifex  Maximus  ungefähr  im  folgenden  Jahre  141;  denn  als  Censor 

wurde  Scipio  Aemilianus  selbst  gewählt  und  schlug  den  Ap.  Claudius  aus  dem 

Felde  (s.  o.  S.  248),  und  als  Pontifex  Maximus  folgte  dem  Haupte  des  andern 
Hauses  der  Scipionen,  dem  P.  Scipio  Nasica  Corculum,  dessen  Sohn,  der  den 

gleichen  Namen  und  den  Spitznamen  Serapio  trug.  Diese  Erhebung  war  eine 

besonders  ungewöhnliche;  denn  es  durften  doch  nicht  zwei  Angehörige  derselben 

Familie,  geschweige  denn  Vater  und  Sohn,  in  demselben  Priesterkollegium  sein 

(Dio  XXXIX  17,  1;  vgl.  Bardt  Priester  34ff.),  so  daß  der  Sohn  Nasica  erst 

nach  dem  Tode  des  Vaters  als  Pontifex  kooptiert  wurde  und  dann  sogleich  an 

die  erst-e  Stelle  unter  sämtlichen  Pontifices  aufrückte.  Noch  größer  wurde 
die  Auszeichnung  dadurch,  daß  alles  in  seiner  Abwesenheit  vor  sich  gegangen  zu 

sein  scheint  (s.  u.  S.  260).  Bei  dieser  Entfaltung  der  Seipionenmacht  wurde 

dem  Volke  doch  etwas  bange,  und  ihren  weiteren  Fortschritten  wurde  deshalb  ein 

Hemmschuh  angelegt.  Der  verstorbene  Nasica  Corculum  war  nach  dem  Heim- 
gange des  M.  Aemilius  Lepidus  unstreitig  der  vornehmste  Mann  in  Eom  gewesen, 

und  er  hatte  darum  nicht  nur  sofort  im  Jahre  152  dessen  Oberpriesterwürde  er- 
halten, sondern  auch  bei  der  nächsten  Aufstellung  der  Senatsliste  im  Jahre  147 

den  Platz  an  deren  Spitze,  also  nach  dem  geistlichen  auch  das  weltliche  Fürsten- 

tum. Daß  ihm  dieses  bei  der  folgenden  Lectio  Senatus,  die  sein  jüngerer  Ver- 
wandter Scipio  Aemilianus  im  Jahre  142  als  Censor  vornahm,  gelassen  wurde, 

verstand  sich  von  selbst  (vgl.  PW  IV  1501) ;  aber  bald  darauf  starb  er.  Nun 
handelte  es  sich  offenbar  darum,  ob  sein  Sohn  das  voUe  Erbe  seiner  Ehren  antreten 

oder  mit  dem  größeren  Verwandten  teilen  sollte,  so  daß  dieser,  Scipio  Aemilianus, 

nach  Ablauf  seiner  eigenen  Censur  im  nächsten  Lustrum  Princeps  Senatus  wer- 
den sollte.  Daß  dem  Scipionenhause  die  fürstliche  Stellung  verloren  gehen  könnte, 

schien  seinen  Mitgliedern  ausgeschlossen.  Da  brachten  die  nächsten  Censoren- 
wahlen  im  Jahre  136  zwei  Männer  der  feindlichen  Adelspartei  ins  Amt,  den 

einen  Sohn  des  Aetolersiegers  M.  Fulvius  Nobilior  mit  Vornamen  Quintus  und 

den  Ap.  Claudius;  jener  aber  übertrug  die  Würde  des  Princeps  Senatus  nicht  dem 

Scipio  AemiHanus  oder  einem  anderen  gewesenen  Censor  vom  hohen  Adel,  son- 
dern seinem  eigenen  Amtsgenossen  und  Parteifreunde,  dem  Ap.  Claudius,  getreu 
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dem  Beispiel  seines  Vaters,  der  im  Jahre  179  ebenso  mit  M.  Lepidus  verfahren 

war  (o.  S.  2011). 

Diese  Zurücksetzung  war  für  die  Scipionen  eine  empfindliche  Niederlage; 

aber  sie  wurde  vielleicht  einigermaßen  ausgeglichen  durch  die  Annäherung  des 

Metellus  Macedonicus  i) .  Daß  dessen  Gegensatz  zu  dem  Af ricanus  lediglich  ein 
politischer  und  durchaus  kein  persönlicher  war,  wird  im  allgemeinen  gerühmt 

(Cic.  off.  I  87  0.  S.  246)  und  kam  schön  zum  Ausdruck  in  Wort  und  Tat  nach 

dem  Tode  des  großen  Mannes  (Val.  Max.  IV  1,  12.  Plin.  n.  h.  VII  144.  Plut. 

apophth.  Caec.  Met.  3).  Mit  dem  Pontifex  Maximus  Nasica  Serapio  trat  aber 

Metellus  in  nahe  verwandtschaftliche  Beziehungen  durch  die  etwa  damals  voll- 

zogene Vermählung  ihrer  Kinder.  Der  Sohn  des  Nasica,  später  in  seinem  Con- 
sulatsjahr  111  gestorben  (PW  IV  1504f.  Nr.  355),  heiratete  eine  der  Töchter 

des  Metellus  (vgl.  die  Stammtafeln  PW  III  1229  f.  und  DG  II  14  mit  den  leicht 

zu  findenden  Belegen),  und  da  der  dieser  Ehe  entsprossene  Sohn  im  Jahre  93 

Praetor  war  (PW  IV  1497  Nr.  351),  so  ist  der  Ehebund  um  135  geschlossen 
worden. 

Q.  Metellus  Macedonicus  hat  überhaupt  von  dem  reichen  Kindersegen  seines 

Hauses  den  vorteilhaftesten  Gebrauch  gemacht,  hat  Verbindungen  nach  allen 

Seiten  angeknüpft  und  so  die  Machtstellung  vorbereitet,  die  die  Familie  zur  Zeit 

seines  Todes  115  über  ein  Jahrzehnt  lang  behauptete  (Vell.  II  11,  3;  vgl.  Basler 

Eestschr.  z.  Philologenvers.  1907,  266  f.).   Cicero  sagt  von  ihm,  daß  er  tres  filios 

consules  vidit   quartum  autem  praetorem,  eosque  salvos  reliquit  et  tres  filias 

nuptas  (fin.  V  82;  daraus  Val.  Max.  VII  1,  1);  die  eine  Tochter  war  mit  dem 

Stammhalter  der  Scipiones  Nasicae  verheiratet  und  die  andere  mit  dem  der  ple- 
beischen  Linie  des  Servilischen  Geschlechts  (s,  u.).  Weil  wir  den  Gatten  der 

dritten  nicht  kennen,  haben  DG  II  18,  4  und  ich  (PW  III 1216,  15)  mit  Unrecht 

der  Angabe  des  Plin.  n.  h.  VII  59  den  Vorzug  gegeben,  daß  Metellus  nur  sex 
liheros  hinterlassen  habe.  Die  Zahl  VI  ist  vielmehr  in  VII  zu  verbessern,  denn 

Cicero  verdient  mehr  Glauben;  es  darf  sogar  die  Vermutung  gewagt  werden,  daß 

die  Hand  der  dritten  Tochter  dem  Macedonicus  dazu  gedient  hatte,  den  Bund  mit 

dem  Patricierhause  zu  befestigen,  das  in  den  Jahren  143—140  neben  dem  Scipio- 
nischen  am  mächtigsten  dastand,  mit  den  Servilii  Caepiones.  Als  im  Jahre  99 

die  verwandten  und  verschwägerten  Adelsfamilien  um  die  Rückberufung  des 

Metellus  Numidicus,  des  Bruderssohnes  des  Macedonicus,  baten,  waren  unter 

ihnen  nach  Cic.  p.  red.  in  sen.  37:  LucuTti,  Servilii,  Scipiones,  Metellarum  filii 

und  p.  red.  ad  Quir.  6 :  Sororum  filii,  Luculli,  Servilii,  Scipiones.  Als  Schwester 
des  Numidicus  und  Tochter  des  L.  Metellus  Calvus  ist  nur  eine  Caecilia  Metella 

bekannt,  die  Mutter  der  beiden  Luculli  Lucius  und  Marcus  (PW  III  1234  Nr.  132. 

1)  Vorausgegangen  war  die  Teilnahme  seines  Bruders  L.  Metellus  Calvus  an  der  be- 
rühmten Gesandtschaftsreise  Scipios  nach  dem  Osten  im  Jahr  139  (PW  IV  1452  f,  über  die 

Zeit  KUo  V  135  f.,  über  die  Bedeutung  o.  S.  67). 
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DG  II  41.  IV  134) ;  die  Mütter  von  Serviliern  und  Scipionen  waren  nicht  Töch- 
ter seines  Vaters,  sondern  seines  Oheims,  des  Macedonicus;  wohl  möglich,  daß 

unter  den  Serviliern  nicht  nur  plebeische  Vatiae,  sondern  auch  patricische  Cae- 
piones  sich  befanden,  und  daß  es  wieder  nur  eine  Erneuerung  alter  Beziehungen 

v/ar,  als  Lucius  Lucullus  im  Jahre  65  in  vorgerückterem  Alter  eine  Servilia  zur 

Frau  nahm  (DG  IV  187 f.),  ein  Enkel  des  Consuls  L.  Metellus  von  142  eine 

Urenkelin  des  Consuls  Q.  Caepio  von  140,  also  beides  Nachkommen  der  alten 

Bundesgenossen   (s.  u.  S.  294.  335). 

Nicht  die  Meteller,  sondern  die  weit  weniger  bekannten  Caepionen  sind  der 

Gegenstand  weiterer  Untersuchungen.  Denn  jene  sind  von  der  Zeit  gegen  140  an 

zu  noch  höherem  Euhme  und  Ansehen  aufgestiegen  und  daher  allgemein  bekannt, 

diese  aber  stiegen  von  der  damals  erreichten  Machthöhe  schnell  herab  und  ent- 
ziehen sich  den  Blicken.  Der  ins  Fabische  Geschlecht  übergegangene  Caepio,  der 

aus  dem  Viriatuskriege  mit  Schande  heimgekehrte  Q.  Fabius  Maximus  Servi- 

lianus  (o.  S.  250),  hatte  einen  Sohn  mit  demselben  Namen  und  dem  zweiten  Bei- 

namen Ehurnus,  der  sich  im  Anfang  seiner  Laufbahn  als  Quaestor  132  gleich- 
falls recht  unvorteilhaft  bekannt  machte  und  deshalb  nicht  vorwärts  kam;  erst 

die  Eeaktion,  die  nach  dem  Tode  des  Gaius  Gracchus  einsetzte,  brachte  Vater  und 

Sohn  wieder  zu  Ehren:  Der  Wahl  des  einen  zum  Censor  im  Jahre  120  (o.  S.  250, 1) 

folgte  auf  dem  Fuße  die  des  andern  zum  Praetor  für  119  (PW  VI  1796  ff.),  und 

dann  ist  er  trotz  des  ihm  anhaftenden  Makels  wider  Erwarten  (vgl.  Cic.  pro 

Mur.  36)  schon  nach  der  gesetzlichen  Frist  Consul  geworden  (im  Jahre  116)  und 

später  auch  noch  Censor  (im  Jahre  108),  Aber  nachdem  er  seinen  eigenen  Sohn 

v/egen  Unzucht  zum  Tode  verurteilt  und  sich  der  Verantwortung  durch  freiwil- 

liges Exil  entzogen  hatte  i),  ist  mit  ilim  die  Fabische  Deseendenz  der  Caepionen 
bereits  um  das  Jahr  100  in  Schmach  und  Elend  zugrunde  gegangen. 

Auch  dem  G  n  a  e  u  s  Caepio,  Consul  von  141  und  Censor  von  125,  der  als 

Haupt  der  Familie  das  Geschlecht  fortpflanzen  sollte,  war  das  Geschick  nicht 
hold.  Weder  in  den  Fasten  noch  anderwärts  sind  Nachkommen  von  ihm  genannt. 

Doch  ein  Cn.  Caepio  —  und  diesen  Vornamen  hat  er  seinem  etwaigen  Sohne  ver- 

leihen müssen  (o.  S.  140.  246)  —  begegnet  bei  Cic.  ad  Att.  XII  20,  2,  wo  alle  Um- 
stände auf  das  beste  zusammentreffen,  um  in  dem  Manne  einen  Sohn,  und  zwar 

den  einzigen  Sohn  jenes  Censoriers  zu  erblicken:  Velim  me  facias  certiorem  pro- 
ximis  litteris,  Cn.  Caepio  Serviliae  Claudi  pater  vivone  patre  suo  naufragio 

perierit  an  mortuo.  Die  Frage  ist  um  Ciceros  Consolatio  willen  gestellt  und  jeden- 
falls, da  hier  von  Caepio  nicht  die  Kede  war,  von  Atticus  verneinend  beantwortet 

worden  (vgl.  den  Anhang) :  als  der  Sohn  umkam,  war  der  Vater  bereits  tot.  Immer- 

1)  Vgl.  Cic.  pro  Balbo  28  und  Val.  Max.  VI  1,  5  in  dem  Kapitel  ck  pudicitia.  Die 
Beurteilung  des  Mannes  ist  an  beiden  Stellen  sehr  ähnlich,  und  da  Val.  Max.  sein  vorher- 

gehendes Kapitel  V  10  aus  Ciceros  Consolatio  geschöpft  hat  (s.  den  Anhang),  so  wird  dieses 
Beispiel  ebendaher  entlehnt  sein. 
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hin  muß  der  Sohn,  da  Cicero  mit  der  entgegengesetzten  Möglichkeit  rechnete,  noch 

verhältnismäßig  jung  gewesen  sein,  aber  anderseits  auch  wieder  nicht  zu  Jung,  da  er 
bereits  eine  Tochter  hinterließ.  Offenbar  war  er  der  einzige  Sohn,  der  das  Geschlecht 
fortpflanzen  sollte,  aber  erst  eine  Tochter  hatte,  als  er  von  seinem  Geschick  ereilt 

wurde;  deshalb  wäre  sein  frühes  Ende  für  den  Vater,  wenn  er  es  erlebt  hätte, 
besonders  schmerzlich  gewesen.  Die  hinterbliebene  Servilia  war  mit  einem  Clau- 

dius verheiratet  und  jedenfalls  Zeitgenossin  und  etwa  Altersgenossin  des  Cicero 

und  des  Atticus,  so  daß  dieser  sich  bei  ihr  oder  ihren  Angehörigen  nach  der 

Familie  erkundigen  konnte.  Der  letzte  Cn.  Caepio  hat  ein  höheres  Alter  erreicht, 
da  seine  Censur  von  dem  Consulat  um  mehr  als  anderthalb  Jahrzehnte  entfernt 

ist;  war  der  ertrunkene,  rund  dreißig  Jahre  alte  jüngere  Cn.  Caepio  sein  Sohn, 
so  kommen  wir  mit  seinem  Tode  und  mit  der  Geburt  seiner  Tochter  in  der  Tat 

ins  letzte  Viertel  des  2.  Jahrhunderts,  vielleicht  bis  in  die  Nähe  der  Geburtszeit 
des  Cicero  und  des  Atticus. 

Nun  wird  allerdings  der  Name  des  Vaters  Caepio  nicht  genannt;  deshalb 

konnte  Groebe  —  der  meines  Wissens  als  einziger  die  Sache  erwogen  hat  —  die 
Vermutung  aufstellen,  daß  es  Quintus,  der  Consul  von  106,  gewesen  sei;  er  meint 

nämlich  (DG  IV  604,  6),  Cn.  Caepio  Serviliae  Claudi  pater  sei  „vielleicht  ein 

Bruder  des  Q.  Caepio  qu.  100  f  90,  Urenkel  des  Cn.  Caepio  cos.  169  und  Schwie- 

gervater des  Ap.  Claudius  cos.  54",  und  der  Quaestor  von  100  war  Sohn  des  Con- 
suls  von  106  (s.  u.  S,  292).  Doch  die  Unsicherheit  hinsichtlich  des  Vornamens 

des  Vaters  jenes  verunglückten  Gnaeus  wird  beseitigt  durch  eine  Inschrift  aus 

Thessalonike :  '^H  noXiq  FvaTov  ^sqovCXiov  TvaCov  vlov  Kainioova  \  Ta/iiiav 
\Pcofjiaicov  '   yvfjivaaiaQxovvToov  Jooatd^eov   \  tov    JIoaEiSoavCov   ^AgiaroffCkov    tov 
[   ],    scprjßag  \  xovvvoq   (pelidgxov   tov    J/,ovva[   ].      Dumont,  der  den 
Stein  1876  kopiert  und  veröffentlicht  hat  (Archives  des  missions  scientifiques 

3.  Serie  III  209),  bemerkte  über  die  Schrift  in  Kürze:  Bonne  epoque,  peut-etre 
anterieure  ä  V  empire.  Seitdem  hat,  soviel  ich  sehe,  nur  Gardthausen  sich  über  die 

Zeit  geäußert  (Augustus  II  69,  10) :  „Wenn  die  Stadt  Thessalonike  einen  Ver- 

wandten (Bruder?)  von  Brutus'  Adoptivvater  durch  eine  Inschrift  ehrt,  so  liegt 
die  Vermutung  nahe,  dieses  Denkmal  der  Zeit  zuzuweisen,  in  der  Brutus  Mäce- 

donien  regierte."  Da  der  Adoptivvater  des  Brutus  Quintus  Caepio  einen  Quintus 
zum  Vater  hatte,  könnte  der  Quaestor  Gnaeus  Caepio  als  Sohn  eines  Gnaeus  keines- 

falls sein  Bruder,  sondern  höchstens  sein  Vetter  sein,  und  es  wäre  sonderbar, 

wenn  ein  Mann,  der  zu  der  Generation  der  Eltern  des  Brutus  gehört  hatte,  erst 

unter  diesem  selbst  als  Quaestor  gedient  hätte.  Die  Inschrift  ist  vielmehr  rund 

sechzig  Jahre  älter.  Man  braucht  nämlich  nur  eine  größere  Keihe  von  sicher 

datierbaren  griechischen  Inschriften,  die  römische  Beamte  nennen,  etwa  bei  Dit- 
tenberger  Syll.  676  ff.,  auch  Or.  Gr.  435  ff.  oder  bei  Dessau  8765  ff.  9459 ff., 

flüchtig  zu  durchmustern,  um  zu  bemerken,  daß  die  älteren  von  ihnen  die  Beamten 

fast  ausnahmslos  als  solche  der  Kömer  bezeichnen,  die  jüngeren  aber  fast 
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ebenso  allgemein  den  Zusatz  'Paiiuiamv  bei  den  Amtstiteln  weglassen.  Das  ist  bei 
der  fortschreitenden  Ausbreitung  und  Befestigung  der  römischen  Herrschaft  im 
hellenischen  Osten  nur  natürlich.  Der  Stein  von  Thessalonike  ist  daher  wegen 

des  Titels  zcefit'ag  'Pwinai'tov  dem  2.  Jahrhundert  oder  allenfalls  dem  ersten 
Jahrzehnt  des  1.  Jahrhunderts  zuzuweisen.  Der  letzte  bekannte  Cn.  Caepio,  der 

Consul  von  141,  kommt  nicht  in  Betracht,  weil  er  noch  vor  der  Einrichtung  der 

Provinz  Makedonien  Quaestor  gewesen  sein  muß.  Aber  sehr  wohl  kann  man  einen 

Sohn  dieses  Cn.  Caepio  in  dem  Quaestor  erblicken  und  damit  kommt  man  ins 
letzte  Drittel  oder  Viertel  des  2.  Jahrhunderts  und  auf  dieselbe  Persönlichkeit, 

nach  der  sich  Cicero  erkundigt.  Nicht  bloß  Name  und  Zeit,  sondern  auch  das 

Alter  stimmt  dazu.  Ein  Quaestor  mußte  mindestens  dreißig  Jahre  alt  sein,  und 

so  alt  muß  auch  der  von  Cicero  gemeinte  bei  seinem  Tode  gewesen  sein.  Von 

einem  Manne  des  hohen  Adels,  der  dem  Senate  angehörte  und  mit  dem  sein  Haus 

im  Mannesstamme  ausstarb,  versteht  man  es,  daß  die  Umstände  seines  vorzeitigen 

Todes  bekannt  geworden  und  noch  in  späterer  Zeit  vielen  Leuten  im  Gedächtnis 

geblieben  waren.  Vielleicht  ist  wie  der  Consular  M.  Marcellus  im  Jahre  148, 

dessen  Cicero  öfter  gedenkt  (Pis.  44;  div,  II  14;  de  fato  33),  auch  der  Quaesto- 
rier  Cn.  Caepio  gerade  in  einer  diplomatischen  Mission  unterwegs  gewesen,  als 

sein  Schiff  scheiterte;  wer  seine  Laufbahn  im  griechischen  Osten  begonnen  hatte, 

kehrte  oft  dorthin  in  amtlichem  Auftrage  zurück. 

So  war  mit  dem  gleichnamigen  Sohne  des  Consulars  und  Censoriers  Cn. 

Caepio,  auf  den  sich  die  beiden  Zeugnisse  Ciceros  und  der  Inschrift  beziehen,  um 

das  Jahr  100  auch  diese  Linie  der  Caepionen  ausgestorben  bis  auf  die  Erbtochter, 

die  der  Ertrunkene  hinterließ,  vielleicht  als  ganz  kleines  Mädchen.  Sie  hat  einen 

Claudius  geheiratet,  und  schon  vor  Jahren  habe  ich  (PW  Suppl.  I  320,  41  zu 

Nr.  297)  die  Ansicht  ausgesprochen,  die  auch  Groebe  teilt,  daß  dies  der  wohlbe- 
kannte Ap.  Claudius  Pulcher  gewesen  sei,  der  Consul  von  54  und  Censor  von  50. 

Dieser  bisher  nur  flüchtig  hingeworfene  Gedanke  läßt  sich  aber  begründen  und 
stützen. 

Die  Bezeichnung  mit  dem  bloßen  Geschlechtsnamen  Claudius  läßt  eher  an 

einen  der  patricischen  Claudier  denken,  als  an  einen  der  plebeischen  Claudii 

M  a  r  c  e  1 1  i ;  jene  sahen  aber  in  Appius  zu  Ciceros  Zeit  ihr  Geschlechtshaupt. 

Seine  Ämterlaufbahn  führt  auf  das  Jahr  97  als  spätesten  Termin  für  seine  Ge- 
burt, während  die  jener  Servilia  wohl  einige  Jahre  früher  anzusetzen  wäre.  Doch 

es  empfiehlt  sich,  mit  der  Geburt  des  Appius  etwas  höher  hinaufzugehen  und 
selbst  an  einem  etwas  höheren  Alter  der  Frau  keinen  Anstoß  zu  nehmen,  wenn 

man  die  besonderen  Verhältnisse  bei  dieser  Eheschließung  erwägt.  Im  Jahr  76 

ist  nämlich  der  Vater  des  Appius  im  besten  Mannesalter  gestorben  und  ließ  seine 

zahlreiche  Familie  in  sehr  bedrängten  Umständen  zurück,  wie  der  Sohn  selbst 
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erzählte  ̂ ) .  Von  den  drei  Töchtern  war  damals  erst  eine  verheiratet,  und  Appius 
hatte  die  beiden  anderen  zu  versorgen,  und  daneben  zwei  jüngere  Brüder.  Die 
eine  der  Schwestern  hat  er  schon  im  Jahre  75  mit  dem  reichen  L,  LucuUus  ver- 

mählt und  dadurch  aller  materiellen  Sorgen  enthoben  (vgl.  DG  II  319);  ebenso 

wird  er  sich  selbst  eine  zugleich  standesgemäße  und  vorteilhafte  Partie  ausgesucht 

haben.  Beide  Forderungen  erfüllte  Servilia,  die  Erbtochter  der  Cn.  Caepiones, 
und  diese  Vorzüge  ließen  über  einen  etwaigen  Altersunterschied  zwischen  den 

Verlobten  leicht'  hinwegsehen  2) . 
Zugunsten  der  Annahme,  daß  Ap.  Claudius  Pulcher  der  Gatte  dieser  Servilia 

war,  spricht  z-.  B.  die  Verbindung  des  Atticus,  der  um  Auskunft  über  die  Servilia 
Claudii  gebeten  wird,  einerseits  mit  Appius  (vgl.  Cic.  ad  Q.  fr.  II  10,  2;  ad  Att. 

VI  2, 10),  anderseits  mit  einer  zweiten  ServiHa  aus  dem  Hause  derCaepionen  (Nep. 

Att.  11,  4  u.  a. ;  vgl.  u.  S.  336.  363)  oder  die  Erwähnung  eines  Q.Servilius  als  eines 

besondern  Vertrauten  und  Agenten  des  Appius  (Cic.  fam,  III  10,  2.  11,  1.  12,  4) ; 

doch  mehr  als  alles  andere  gibt  die  folgende  Tatsache  zu  denken:  Appius  hatte 

keine  Söhne,  sondern  nahm  einen  Bruderssohn  an  Kindes  Statt  an  (PW  III  2854 

Nr.  299.  DG  II  320) ;  wohl  aber  hatte  er  zwei  Töchter,  die  er  um  die  Zeit  seines 

Consulats,  gegen  54,  verheiratete,  die  eine  mit  Cn.  Pompeius,  dem  älteren  Sohne 

des  Triumvirs  (PW  III  2886  Nr.  388.  DG  II  319  f.  IV  563),  die  andere  mit 

M.  Brutus  oder,  wie  der  offizielle  Name  lautete,  mit  Q.  Gaepio  Brutus.  Maß- 
gebend für  die  Gattenwahl  der  ersteren  war  natürlich  der  politische  Ehrgeiz  des 

Vaters,  aber  für  die  der  letzteren  die  Pamiiienpolitik  der  Mutter.  Denn  wenn  die 

Mutter  die  Servilia  Cn.  Caepionis  ßlia  war,  so  war  ihre  Tochter  die  letzte  aus  dem 

Blute  der  Cn.  Caepiones,  und  der  zum  Gatten  für  sie  erkorene  Brutus  war  durch 

seine  leibliche  Mutter  Servilia  Q.  Caepionis  f.  und  durch  die  Adoption  von  selten 

ihres  Bruders  Q.  Caepio  der  letzte  vom  Stamme  der  Q.  Caepiones,  so  daß  in  dem 

Ehebunde  des  jungen  Paares  die  beiden  Linien,  die  von  dem  Consul  des  Jahres  169 

Cn.  Caepio  ausgegangen  waren,  nach  einem  Jahrhundert  wieder  vereinigt  wurden. 

Darin  liegt  wohl  die  beste  Eechtf  ertigung  der  Identifikationen,  die  hier  vorgenom- 
men wurden,  denn  der  eben  erwähnte  Ehebund  ist  das  rechte  Gegenstück  zu  einem 

1)  Bei  Varro  r.  r.  III  16,  2 :  Cum  pauper  cum  dudms  fratrtbus  et  duahics  sororibus  essem 
rdktus,  quarum  alteram  sitie  dote  dedi  LiicuUo,  a  quo  hereditate  mi  (Hss. :  me)  cessa  primum  et 
primvs  mulsum  donii  meae  hibere  coepi  ipse,  cum  interea  nihüo  minus  paene  cotidie  in  convivio 
Omnibus  daretur  miäsum.  Eine  ähnliche  Jugenderinnerung  des  Lucullus  verwendete  Varro  de 
Vita  p.  E.  IV  nach  Plin.  n.  h.  XIV  96 ;  vgl.  Non.  495,  35. 

2)  Aus  denselben  Gründen  heiratete  P.  Cornelius  Dolabella  die  weit  ältere  Fabia  (Cic. 
bei  Quintilian.  inst.  or.  VI  3,  73;  vgl.  DG  II  497)  und  bewarb  sich  der  junge  luventius 
Thalna,  allerdings  erfolglos,  um  Cornificia,  die  vetula  et  multarum  nuptiarum  war  (Cic.  ad 
Att.  Xni  29,  1 ;  Tgl.  PW  X  1370  Nr.  27) ;  der  eine  war  der  Stammhalter  des  einen  Hauses 
der  patricischen  Gens  Cornelia  (S.  359),  der  andere  der  des  einen  Hauses  des  tusculanischen 
Adelsgeschlechts  der  luventier  (o.  S.  48,  1.  93,  1),  die  bei  ihren  Frauen  auch  wieder  auf 
Ebenbürtigkeit  und  Vermögen  mehr  Wert  legten  als  auf  Jugend  und  Tugend. 
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andorn :  Die  eine  Schwester  des  Brutus,  gleich  ihm  von  mütterlicher  Seite  den 

patrieischen  Servilii  Caepiones  entsprossen,  die  im  Mannesstamm  ausgestorhen 
waren,  ist  mit  P.  Servilius  Isauricus  vermählt  worden,  dem  letzten  aus  der 

plebeischen  Linie,  deren  Begi'ünder  kurz  vor  dem  Hannibalischen  Kriege  seinen 
Adel  abgelegt  hatte;  hier  flössen  also  die  beiden  Linien  ineinander,  die  sich  im 

Beginn  des  3.  Jahrhunderts  voneinander  geschieden  hatten  (s.  S.  354  jff.).  Die  Ge- 
meinsamkeit des  Blutes  galt  damals  dem  hohen  römischen  Adel  als  das  wertvollste 

Unterpfand  künftigen  Gedeihens  bei  einer  neuen  Eheschließung;  in  diesem 
Punkte  stellt  er  sich  zu  dem  Fürstentum  aller  Zeiten  und  Völker. 

lY.  Adlige  H  i  n  t  e  r  m  ä  n  n  e  i-  der  G  r  a  c  c  h  e  n. 

Das  wichtigste  Zeugnis  für  die  Farteigeschichte  der  Gracchenzeit  bei  Cic. 

rep.  1  31  (o.  S.  246)  nennt  neben  Ap.  Claudius  (Pulcher)  und  (Q.)  Metellus 

(Macedonicus)  als  die  Hanptführer  der  Gegner  des  Scipio  Aemilianus  P.  (Lici- 
iiius)  Crassus  (Dives  Mucianus)  und  P.  Mucius  (Scaevola) ;  diese  beiden  werden 

als  die  Hintermänner  des  Ti.  Gracchus  auch  genannt  von  Cic.  acad.  pr.  II  13: 

Duo  sapientissimos  et  clarissiinos  fratres  P.  Crassnm  et  P.  Scaevolam  aiunt  Ti. 

Graccho  auctores  legum  fuisse,  alterum  quidem,  ut  videmus,  palam,  alterum,  ut 

suspicantur,  obsciirius.  Mit  Ap.  Claudius  zU'Sammen  erwähnt  sie  ferner  Plutarch 
(Ti.  Gracch.  9,  1)  als  die  Berater  und  Förderer  des  Tribunen.  Nach  anderen  wie 

Ed.  Meyer  (Kl.  Sehr.  420)  hat  P.  Fraccaro  (Studi  sulF  etä  dei  Gracchi  [Cittä 

di  Castello  1914]  1  78—82)  neuerdings  die  Gruppierung  der  Parteien  dieser  Zeit 
ausführlicher  besprochen ;  doch  läßt  sich  noch  manches  darüber  sagen. 

/'.  Crassus  und  P.  Scaevola  waren  leibliche  Brüder^),  Söhne  des  P.  Mucius 
Scaevola,  der  als  erster  seines  Namens  im  Jahre  175  Consul  geworden  war  und 

sofort  seinem  Bruder  Quintus  zu  der  gleichen  Ehre  im  Jahre  174  verholfen  hatte 

(o.  S.  207 ff.) .  Von  diesen  älteren  Scaevolae  hatte  Quintus  einen  Sohn  und  Publius 
zwei  Söhne,  denen  sie  die  in  ihrer  Familie  üblichen  Vornamen  Publius  und 

Quintus  beilegten;  aber  von  den  drei  Vettern  ist  Quintus,  der  Sohn  des  Puiblius, 

durch  Adoption  zum  P.  Lici[ni]ns  P.  f.  P.  n.  Cr[ass(u^  Dives)  Mucianus]  gewor- 
den (Fasti  Cap.  CIL  12  p.  26).  Sein  Adoptivvater  war  der  Sohn  des  Oberponti- 

fex  P.  Crassus  Dives.  Der  Enkel  stand  neben  Scipio  Aemilianus  ähnlich  da,  wie 

zwei  Menschenalter  zuvor  der  Großvc},ter,  jener  Oberpontifex,  neben  Scipios  Groß- 
vater, dem  älteren  Africanu«  (o.  S.  184ff.) ;  der  Parallelismus  erstreckt  sich  auf 

die  Mittelglieder,  die  Adoptivväter;  sie  sind  durch  nichts  oder  nicht  viel  anderes 

1)  Vgl.  Cic.  de  or.  I  170,  auch  240.  Brut.  98.  Eine  doppelte  Verwechslung  liegt  bei 
Pompon.  Dig.  I  2,  2,  40  vor:  L.  Crassits,  f rater  P.  Mudi,  qui  Mudanu^'i  dictus  est;  hunc 
Cicero  ait  iuris  cotmiUorum  disertissimum ;  wenn  nicht  die  Stellen  Ciceros  de  or.  I  180  und 

Brut.  145.  148  im  Original  vorlügen,  würde  die  Angabe  große  Schwierigkeiten  machen;  sie 
hat  auch  so  noch  früher  zu  einem  falschen  Schluß  auf  den  ursprünglichen  Vornamen  de.s 
Crassus  Mucianus  verführt  (vgl.  Baidt  Priester  5  Anm.). 

Münzer,  Böni.  Adel.  17 
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bekannt,  als  daß  sie  der  Pflicht  zur  Erhaltung  des  berühmten  Namens  dureh  die 

Wahl  von  Söhnen  nachkamen  (vgl.  für  Scipio  PW  IV  1437 f.,  für  Crassus  DG 

IV  70).  Für  die  Familie  der  Mucii  Scaevolae  war  diese  Verbindung  mit  der 

vornehmeren,  angeseheneren  und  reicheren  des  Oberjwntifex  Crassus  eine  hohe 

Ehre;  der  dadurch  Ausgezeichnete,  Crassus  Mucianus,  war  sich  auch  dessen  be- 

wußt, was  von  ihm  erwartet  wurde;  man  vermag  es  nur  nicht  deutlich  zu  er- 
kennen, weil  er  später  als  sein  Bruder  P.  Seaevola  in  der  trümmerhaften  Über- 

lieferung hervortritt.  Denn  im  Tribunatsjahr  des  Ti.  Gracchus  133  stand  P. 

Seaevola  als  Consul  an  der  Spitze  der  Regierung  und  hatte  die  volle  Leitung  der 

Innern  Politik,  da  sein  Amtsgenosse  L.  Piso  den  gefährlichen  Sklavenaufstand 

auf  Sicilien  unterdrücken  mußte.  Von  den  Führern  der  Scipionenpartei  stand 
der  bedeutendere,  Scipio  Aemilianus,  damals  ebenfalls  im  Felde,  vor  Numantia; 

seine  Vertretung  hatte  der  zweite,  sein  Verwandter  Nasica  Serapio.  der  Pontifex 
Maximus.  Es  ist  bekannt,  wie  dieser  gegen  den  Willen  des  Consuls  Seaevola  den 

Senat  zur  blutigen  Bewältigung  der  Gracchischen  Eeformbewegung  fortriß.  Aber 

nach  kurzer  Frist  raffte  sich  die  unterlegene  Partei  wieder  auf;  dem  allgemeinen 
Hasse  mußte  Nasica  weichen;  er  wurde  in  diplomatischer  Mission  nach  dem 

soeben  an  Rom  gefallenen  Pergamon  entsandt  und  ist  dort  schon  im  Laufe  von 

133  gestorben  und  beigesetzt  worden  (PW  IV  15031    Suppl.  III  261,  35 ff.). 

Seinem  Rücktritt  vom  Schauplatz  steht  gegenüber  der  Aufstieg  der  Muci- 

schen  Brüder.  Zunächst  trat  Anfang  132  Crassus  Muciatius  in  die  Landver- 
teilungskommission ein  als  Nachfolger  des  ermordeten  Tribunen  Ti.  Gracchus 

und  neben  dessen  Schwiegervater  Ap.  Claudius  Pulcher  und  den  jungen  Bruder 

C.  Gracchus!);  als  etwa  um  dieselbe  Zeit  Mucianus  und  Appius  wiederum  durch 
den  Tod  ausschieden,  bildeten  M.  Fulvius  Flaccus  und  C.  Papirius  Carbo  mit 
C.  Gracchus  das  Triumvirat.  Alle  diese  Männer  sind  mit  Ausnahme  des  Carbo 

alte  Bundesgenossen  von  ihren  Vätern  her,  die  sich  in  den  siebziger  Jahren  des 

Jahrhunderts  in  die  Regierung  geteilt  hatten  (o.  S.  208 ff.).  Nur  Ti.  Gracchus 

der  Ältere,  der  Vater  der  beiden  Tribunen,  hat  zu  den  Fulviern,  Claudiern  und 

Muciern  zunächst  weniger  Beziehungen  gehabt  als  zu  den  Scipionen,  ist  aber 

wohl  durch  die  gemeinsame  P'iiluung  des  Consulats  177  und  der  Censur  169  mit 
C.  Claudius  Pulcher,  dem  Vat^r  des  Apyjius.  enger  verbunden  worden.  Der  Grund 

zur  Verschwägerung  und  zur  politischen  Einigung  der  Familien  ist  damals  gelegt 

worden;  schon  einige  Jahre  vor  dem  Tribunat  des  jüngeren  Ti.  Gracchus  traten 

die  Folgen  zutage. 
Das  Jahr  136,  in  dem  P.  Seaevola  die  Praetur  bekleidete  (Cic.  ad  Att.  XII 

5,  3),  brachte  die  Censur  dem  Appius,  der  bei  der  ersten  Bewerbung  dem  Scipio 

1)  Vgl.  Plut.  Ti.  Gr.  21,  1  u.  S.  268.  Die  drei  Mitglieder  der  Kommission  aus  den 
ersten  Jahren  auf  den  Grenzsteinen  CIL  I  552  f.  1504  =  X  3760.  3861  289  =  Dessau  24,  auch 
CIL  I  583  =  XI  6331  =  Dessau  26  (vgl.  PW  III  2848  Nr.  295),  die  aus  den  späteren  Jahren 
CIL  I  554  f.  =  IX  1024  f.  =  Dessau  25  (vgl.  PW  VH  241  ff.  Nr.  58). 
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Aemilianus  unterlegen  war  (o.  S.  248.  251),  und  dem  Jüngern  Sohne  des  Aetoler- 

siegers  Fulvius  Nobilior  (PW  VII  268  f.  Nr.  95),  dazu  dem  Appiu.«;  durch  die 
Verleihung  von  selten  des  Fulvius  den  Prineipat  des  Senats.  Die  beiden  nächsten 

Jahre  135  und  11)!  sahen  je  einen  Fiilvier  aus  dem  Hause  der  Flacci  im  Regie- 

ningskollegium,  und  im  Jahre  133  folgte  ihnen  P.  Scaevola  als  Consul,  unmittel- 
bar nach  Ablauf  d€s  gesetzlichen  Bienniums.  Vermutlich  hatten  sich  auch  die 

beiden  Pisonen,  die  in  den  Jahren  135  und  133  die  zweite  Stelle  in  den  Regife- 
rungskollegion  einnahmen,  mit  diesen  Männern  zu  gegenseitiger  Unterstützung 

tei  den  Wahlen  verbündet,  so  daß  der  einzige  Erfolg  der  Scipionenpartei  in  diesen 

Jahren  die  Plrhebung  des  Scipio  Aemilianus  zum  zweiten  Consulat  für  134  war. 

Diese  Wahl  wurde  durch  die  Notlage  in  Spanien  herbeigeführt  (vgl.  PW  IV 

1453) ;  aber  in  der  Innern  Politik  lag  mehrere  Jahre  lang  der  maßgebende  Ein- 
fluß bei  der  andern  Partei,  die  den  Reformplänen  des  Ti.  Gracchus  freundlich 

gegenüberstand. 

Für  132  stellte  diese  Partei  als  patricischen  Consulatskandidaten  den  Ap. 

Claudius  auf  (Dio  frg.  83,  8),  wahrscheinlich  unter  Berufung  auf  die  Wiederwahl 

Scipios;  denn  auch  das  Consulat  des  Appius  von  143  lag  nun  um  zehn  Jahre  zu- 
rück, so  daß  nach  jenem  Präcedenzfalle  die  Iteration  zulässig  erschien  (vgl.  über 

die  damals  geltenden  Bedingungen  Liv.  ep.  LVI.  Mms  StR  1  519.  521).  Aber 

die  Scipionenpartei  brachte  ihre  Kandidaten  durch,  zwei  Plebeier.  P.  Popillius 

Laenas  und  P.  Rupilius:  von  dem  letzteren,  einem  Homo  Novus,  ist  ausdrück- 
lich bezeugt,  daß  er  das  Consulat  der  Unterstützung  Scipios  verdankte  (Cic. 

Lael.  73 :  vgl,  PW  I  A  1229  f.  Nr.  5),  d.  h.  bei  der  Abwesenheit  Scipios  von  Rom 

der  Unterstützung  seiner  Partei;  von  Popillius  ist  jedenfalls  sicher,  daß  er  zu  den 

entschiedenen  Gegnern  der  Reformbewegimg  gehörte,  da  er  später  wegen  der  eifri- 
gen Verfolgung  der  Anhänger  des  Ti.  Gracchus  zur  Rechenschaft  gezogen  wurde. 

Diese  Wahlen  für  132  standen  noch  unter  dem  Eindruck  der  Furcht  vor  der  durch 

den  Tribunen  entfesselten  Revolution ;  im  Jahre  132  selbst  überwog  die  Besorg- 

nis vor  den  Ausschreitungen  der  siegreichen  Reaktion  und  führte  einen  Um- 
schwung herbei.  Vorgreifend  sei  bemerkt,  daß  die  Brüder  der  beiden  Consuln 

Rupilius  und  Popillius  nicht  zum  Consulat  gelangen  konnten ;  von  dem  einen, 

J^.  Rupilius,  wird  wieder  geradezu  gesagt,  daß  Scipios  Bemühungen  für  ihn  er- 
folglos blieben  (vgl.  a.  0.  Nr.  4):  der  andere,  C.  Popillius,  war  133  Praetor 

(Senatsconsult  für  Pergamon  Dittenberger  Or.  Gr.  435  =  Mms  Histor.  Sehr.  I 
63)  und  hat  sich  infolgedessen  sicher  schon  für  130  ums  Consulat  beworben,  aber 

ebenfalls  ohne  Erfolg.  Um  so  mehr  bedeutete  es,  daß  Crassus  Mucianus  gegen 

l'^nde  des  Jahres  132  sowohl  die  geistliche  wie  die  weltliche  Vollgewalt  erhielt, 
den  Oberpontificat  und  das  Consulat.  Seine  Wahl  zum  Pontifex  Maximus  an 
Stelle  des  in  Asien  verstorbenen  Nasiea  ist  schon  von  Ed.  Meyer  (Kl.  Sehr.  412, 

1)  als  „ein  Sieg  der  demokratischen  Partei"  erkannt  worden,  und  war  eine  ähn- 
liche Kundgebung  des  Volkswillens  wie  die  seines  Adoptivgroßvaters  vor  80  Jahren 
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(o.  S.  185 ff.).  Im  Jahre  212  hatte  die  Plebs  die  Oberpriesterwürde  zum  zweiten 

Male  für  einen  der  Ihrigen  errungen;- P.  Crassus  Dives  hatte  sie  fast  drei  Jahr- 
zehnte besessen.  Aber  dann  war  sie  ein  halbes  Jahrhundert  hindurch  fest  in  den 

Händen  des  Patriciats  und  zuletzt  wie  eine  erbliche  Würde  sogar  in  denen  einer 

einzigen  Familie  gewesen.  Auf  die  kurze  Amtsperiode  des  C.  Servilius  Geminus 

183—180  (o.  S.  147)  war  die  lange  des  M.  Aemilius  Lepidus  180—152  gefolgt 
(o.  S.  170  ff.  177),  dann  die  des  P.  Scipio  Nasica  Coreulum,  der  gleich  Lepidus 

mit  der  höchsten  kirchlichen  Würde  die  des  Princeps  Senatus  vereinigte  (o.  S.  251) , 
Zwischen  Nasica  Coreulum  einerseits  und  den  Brüdern  P.  Crassus  Mucianus  und 

P.  Scaevola  anderseits  ist  als  Pontifex  Maximus  Nasieas  gleichnamiger  Sohn 

3Üt  dem  Spottnamen  Serapio  verzeichnet  (Bardt  Priester  4 ff.).  Daß  dieser  erst 

kurz  vor  seinem  Ende,  womöglich  gar  nach  seinem  Abgange  aus  Kom  gewählt 

worden  wäre,  ist  ganz  mit  Unrecht  gefolgert  worden,  hauptsächlich  aus  Velleius 

(II  3,  1) :  Primus  omnium  absens  pontifex  maximtis  f actus  est.  Wer  die  Arbeits- 
weise dieses  Autors  kennt,  kann  nicbt  im  Zweifel  sein,  daß  die  Notiz  aus  einer 

zusammenhängenden  Lebensgeschichte  Nasicas  herausgerissen  und  an  falscher 

Stelle  höchst  ungeschickt  eingereiht  worden  ist,  gleichsam  eine  in  den  Text  ge- 
ratene Eandbemerkungi) .  Es  steht  nichts  im  Wege,  den  Nasica  für  den  unmittel- 
baren Nachfolger  seines  Vaters  im  Oberpontificat  zu  halten,  denn  selbst  in  der 

dürftigen  Überlieferung  dieser  Periode  wird  schwerlich  der  Name  eines  andern 

zwischen  beiden  stehenden  Pontifex  Maximus  gänzlich  verschollen  sein.  Der 

Vater  Nasica  ist  von  den  Censoren  des  Jahres  142,  seinem  Verwandten  Scipio 

Aemilianus  und  L,  Mummius,  noch  als  Princeps  Senatus  bestätigt  worden,  aber 

bald  darauf  gestorben,  vielleicht  bei  der  großen  Epidemie  dieser  Jahre  142  und 

141  (Obsequens  22) ;  der  Sohn  Nasica  hat,  da  er  138  Consul  war,  wahrscheinlich 
141  die  Praetur  bekleidet  und  konnte  daher  als  Statthalter  einer  Provinz  wohl 

von  Rom  abwesend  sein,  als  seine  Aufnahme  in  das  Pontificalkollegium  und  seine 

Wahl  zu  dessen  Oberhaupt  stattfand.  Von  beiden  Seiten  her  kommt  man  so  auf 

das  Jahr  141  als  das  des  Überganges  der  Hollenpriesterwürde  vom  Vater  auf  den 

Sohn,  und  es  ist  ein  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Macht  der  Scipionen  sich  auch  sonst 

kundgab  (o.  S.  251).  Aber  nachdem  nun  von  183,  dem  Todesjahr  des  Crassus 

Dives,  bis  132  die  Pontifices  Maximi  nur  dem  höchsten  Adel  angehört  hatten, 

knüpfte  die  Neuwahl  an  die  damals  abgerissene  Tradition  an.  Nicht  ein  bloß 
äußerlich  zur  Plebs  gerechneter  Patricier,  wie  damals  C.  Servilius  Geminus,  wurde 

an  Stelle  des  verhaßten  Nasica  Serapio,  des  Mörders  des  Ti.  Gracchus,  erhoben, 

1)  Die  Anschauungen,  die  ich  mir  ohne  Voreingenommenheit  bei  eingehender  Beschäf- 
tigung mit  Velleius  von  seiner  Arbeitsweise  im  ganzen  gebildet  habe  (Basler  Festschr,  z.  Philo- 

logenversamralung  1907,  247  ff.),  werden  durch  Gegenbemerkungen  über  Einzelheiten  wie  die 
von  Schob  (Velleius  Paterculus  und  seine  literarhistorischen  Abschnitte,  Tübinger  Diss.  1908) 
und  Komemann  (Klio  IX  378  £F.)  nicht  umgestoßen.  Manche  Stücke  braucht  man  nur  mit 
Aufmerksamkeit  laut  zu  lesen,  um  zu  bemerken,  wie  sie  in  ihre  Bestandteile  auseinanderfallen. 
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sondern  Crassus  Mucianus»  der  durch  Geburt  und  durch  Adoption  zwei  hoch*- 
angesehenen  plebeischen  Familien  angehörte  und  als  Enkel  des  letzten  plebeischen 

Pontifex  Maximus  eine  Art  Erbanspruch  auf  das  Amt  geltend  machen  konnte. 
Diese  Kundgebung  der  Comitien  wurde  noch  unterstrichen  und  verstärkt  durch 

die  gleichzeitige  Wahl  desselben  Mannes  zum  Consul  für  das  folgende  Jahr  und 

wurde  nach  seinem  überraschend  frühen  Tode  bestätigt  durch  die  Wahl  seines 

Bruders  Scaevola  zu  derselben  geistlichen  Würde. 

Getragen  von  dem  Vertrauen  des  römischen  Volkes,  hat  Crassus  im  Jahre  131 

seine  Doppelstellung  an  der  Spitze  des  Staates  und  der  Kirche  rücksichtslos  zum 

eigenen  Vorteil  ausgebeutet,  wie  Cic.  Phil.  XI  18  berichtet:  Cum  Aristonico 

bellum  genindum  fw't  P.  TAcinio  L.  Valerio  consulihiis.  rogatus  est  populus^  quem 
id  bellum  gerere  placeret.  C^rassus  consul.  pontifex  maxinius,  Flacco  collegae, 
flamini  Martiali,  multam  dixii,  si  a  sacris  discessisset;  quam  muliam  populus 

remisit,  pontifici  (amen  fiaminem  parere  ivssit.  sed  ne  tum  guidem  populus  Roma- 

nus ad  privatum  detuUt  bellum,  quamquam  erat  Africanus,  qui  anno  ante  de  Nu- 
mantinis  frinmpharat:  qui  cum  longe  omnes  belli  gloria,  et  virtute  superaret,  duas 
tamen  iribus  solas  tulit.  Für  das  gegen  den  Flamen  Martialis  erlassene  Verbot 

konnte  sich  Crassus  Mucianus  auf  das  Beispiel  seines  Großvaters  Crassus  Dives 
vom  Jahre  189  berufen  und  vor  allem  mit  diesem  auf  das  ältere  des  zweiten 

plebeischen  Oberpriesters  L.  Metellus  vom  Jahre  242  (Liv.  XXXVII  51,  1—6; 

vgl.  ep.  XIX.  Val.  Max.  I  1,  2).  Dieses  wurde  noch  unter  Kaiser  Tiberius  heran- 
gezogen, als  ein  Flamen  Dialis  ein  auswärtiges  Komniando  zu  übernehmen 

wünschte  (Tac.  ann.  III  71)  ;  er  begründete  seinen  Anspruch:  Nulla  de  eo  populi 

.<icita.  noii  in  libri.s  caerimoniarum  reperiri,  und  bestritt  den  Wert  der  republika- 
nischen Präcedenzf  alle :  P  riv  ati  s  olim  simultatihus  effectum,  ut  a  pontificibu-s 

maximis  ire  in  provincias  prohiberentur  (ebd.  58).  Er  hatte  vollkomnien  recht : 

Die  Macht  des  geistlichen  Oberamtes  diente  den  plebeischen  Inhabern  nur  dazu, 

das  Vorrecht  der  Patricier,  die  ausschließliche  Befähigung  für  den  Flaminat,  in 

eine  politische  Zurücksetzung  zu  verw^andeln.  Indem  L.  Metellus  242  im  zweiten 
Jahre  seines  Oberpontificats  den  patricischen  Consul  A.  Postumius  Albinus  als 

Flamen  des  Mars  in  Rom  festhielt,  wandte  er  dem  plebeischen  C.  Lutatius  Catu- 
lus,  dem  ersten  dieses  Geschlechts,  die  Ehre  zu,  die  neu  geschaffene  römische  Flotte 

nach  Sicilien  zu  führen  und  mit  dem  lange  vorbereiteten  entscheidenden  Schlage 

den  Krieg  um  die  Insel  zu  beenden.  Nach  diesen  schlimmen  Erfahrungen  setzte 

sich  im  Jahre  189  der  Praetor  und  Flamen  Quirinalis  aus  dem  Faliischen  Ge- 
schlecht, obwohl  er  in  der  geistlichen  und  in  der  weltlichen  Rangordnung  etwas 

tiefer  stand,  um  so  kräftiger  zur  Wehr,  als  der  plebeische  Vorgesetzte  aller  kirch- 

lichen Würdenträger  ihm  die  Übernahme  einer  Provinz  untersagte.  Livius  schil- 
dert kurz  aber  lebhaft  den  scharfen  Kampf:  Et  in  senatu  et  ad  populum  magnis 

contentionibtis  certatum,  et  imperia  inhibita  ultra  citroque,  et' pignern  capta,  et 
mvltae  dictae.  ei  tribuvi  appellafi,  et  provocaium  ad  populum.  est;  er  berichtet 
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die  Entscheidung  des  Volkes  mit  denselben  Worten  wie  Cicero  die  von  131:  Ut 

diclo  audiens  esset  flamen  pontißci  iussus;  et  multa  iussu  populi  ei  remi^sa.  Doch 

bei  dem  vermittelnden  Schiedsspruch  hat  sich  der  Fabier  nicht  beruhigt,  sondern 
wollte  dem  Volke  das  verliehene  und  nun  verkürzte  Staatsamt  vor  die  Füße 

werfen ;  dieses  Äußerste  haben  seine  Standesgenossen  in  der  Cnrie  noch  glücklich 

verhütet  1). 

Die  Haltung  des  Crassus  Mucianus  im  Jahre  131  war  noch  anmaßender  und 

schroffer  als  die  seiner  Vorgänger,  denn  sein  Einschreiten  gegen  den  Flamen 

kam  keinem  andern  zugute,  sondern  ganz  allein  seinem  eigenen  Ehrgeiz.  Wäh- 

rend er  als  Pontifex  Maximus  dem  Kollegen  im  Consulat  das  geheiligte  Her- 

kommen als  un übersteigbare  Schranke  entgegenstellte,  setzte  er  seinerseits  sich 

kühn  darüber  hinweg.  Wenn  auch  nicht  dem  Rechte,  so  doch  dem  Herkommen 

nach  war  der  Oberpontifex  an  Italien  gefesselt 2);  gerade  der  eigene  Großvater 
des  Crassus  hatte  sich  dem  ohne  Widerspruch  gefügt  (o.  S.  190).  Der  Anspruch 

auf  das  Kommando  in  Asien  war  demnach  bei  ihm  nicht  minder  anfechtbar, 

als  bei  seinem  Mitconsul;  daher  tauchte  der  Vermittlungsvorschlag  auf,  es  über- 

haupt keinem  der  oi-dentlichen  Oberbeamten  zu  übertragen,  sondern  in  außer- 
ordentlicher Weise  einem  Privatmann;  das  konnte  nur  der  erste  Feldherr  und 

Staatsmann  seiner  Zeit  sein,  Scipio  Aemilianus.  Durch  Cicero  wissen  wir,  daß 

seine  Partei  den  Gedanken  erwog,  der  inneren  Nöte  durch  seine  Erhebung 

1)  Livius  sagt :  Ira  provindae.  ereptae  praetorem  magistraüi  abdimre  se  cotiantem  paires 
Qttcioritate  stm  deteiruerunt  et,  ut  im  inier  peregrinos  diceret,  decreverunt.  Das  Subjekt  patres 

steht  zwar  nur  einmal,  hat  aber  in  den  beiden  Sätzen  zweierlei  Bedeutung ;  im  ersten  handelt 

€8  sich  um  die  auctoritas  patnim,  die  das  Urteil  der  Comitien  bestätigt  (vgl.  Mms  StR  III 

1039,  4)  und  im  zweiten  um  das  senattis  consultum,  das  dem  Praetor  die  Kompetenz  in  der 

Stadt  zuweist  (vgl.  ebd.  II  214,  1).  Eine  ganz  ähnliche  Entscheidung  traf  das  Volk  auch 
in  dem  ähnlichen  Falle  von  180,  wo  der  Pontifex  Maximus  den  Inhaber  eines  weltlichen  Amtes 

zum  Opferkönig  erkor  und  von  ihm  die  Niederlegung  des  Amtes  forderte:  rectisantiq^ixe  vi 
f (teere  ob  eam  rem  rmdta  .  .  .  dicta  a  pontifice,  deqtie  ea,  cum  provocasset,  certatnm  ad  poptdnm. 

cum  plures  iam  trübun  itdro  vocatae  diclo  esse  audienteni  pontifid  duumvirum  ivberent  mtdtamque 

reinitti,  si  mugistratu  se  abdimsset,  ultimmn  de  caelo  quod  comitia  turbaret  intervenit  (Liv.  XL 

42,  8  ff.  vgl.  S.  147);  der  Gang  der  Dinge  und  der  Wortlaut  des  Berichts  ist  wieder  derselbe 
wie  189  und  131. 

2)  Dies  ist  die  Auffassung  Mommsens  (Stß  I  491,  2) :  „Wenn  ein  gewissenhafter  Pontifei 

Maximus  es  vorzog,  als  Praetor  in  Eom  und  als  Consul  in  Italien  zu  bleiben  (Crassus  Dives), 

so  beweist  das  vielmehr,  daß  rechtlich  seiner  Entfernung  nichts  im  Wege  stand."  Vielleicht 
ist  der  Beweis  nicht  ganz  zwingend.  Bei  Liv.  ep.  LIX  heißt  es :  Adversus  mm  (seil.  Aristmmum) 

P.  TJcinius  Crassus  consuJ,  c%im  idem  pontifex  vmximus  esset,  quod.  nunquam  antea  factum 

erat,  extra  Italmni  profectus,  proelio  viclus  et  occisus  est.  Der  Epitomator  hat  seine  Vorlage 

so  stark  zusammengezogen,  daß  es  nicht  sicher  ist,  worauf  sich  die  Bemerkung  bezieht :  qiiod 
nunquam  antea  factum  est;  Livius  kann  sie  bei  dem  gewaltsamen  Ende  des  Crassus  gemacht 

haben  (so  PW  IV  1503  f.),  aber  auch  bei  der  Entsendung  als  Oberfeldherr  in  die  Provinz, 

die  immer  noch  etwas  anderes  war  als  die  einer  halben  Verbannung  gleichende  Mission  Nasicas 

(0.  S.  258). 
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zum  Diktator  Herr  zu  werden,  und  daß  die  Mucischen  Brüder  und  ihre  Gesin- 

nungsgenossen diese  Pläne  leidenschaftlich  bekämpften  (rep.  I  31;  vgl.  VI  12; 

o.  S,  100.  246) .  Die  Zeit  war  noch  nicht  reif  für  solche  Durchbrechungen  der  repu- 

bhkanischen  Verfassung;  deswegen  stimmten  auch  nur  zwei  Tribus  für  jenen 

Vorschlag  der  l'^rnennung  eines  außerordentlichen  Oberfeldherrn  gegen  Aristo- 
nikos,  obgleich  er  sowohl  den  Streit  der  Consuln  wie  die  pergamenische  Frage 

der  besten  Lösung  zugeführt  hätte.  Crassus  Mucianus  empfing  nach  dem  Ober- 

pontificat  und  dem  Consulat  mit  dem  Oberbefelil  in  Asien  den  dritten  und  viel- 

leicht stärksten  Vertrauensbeweis  seiner  Mitbürger;  gleichmäßige  Billigung  er- 

fuhr seine  strenge  Auffassung  der  hohenpriesterlichen  Eechte  gegenüber  den  ande- 

ren Dienern  der  Götter  und  seine  leicht-  und  weitherzige  Auffassung  der  hohen- 

priesterlichen Pflichten  im  Dienste  der  Götter.  Sein  Sieg  war  vor  allem  auch  ein 

Sieg  über  die  Partei  Scipios;  ihr  politisches  Programm  wurde  abgelehnt  und  des- 

gleichen ihr  in  der  äußern  Politik  so  bewährter  Führer;  die  Erbitterung  über 

das  blutige  Ende  des  Ti,  Gracchus  ließ  das  römische  Volk  den  Weg  zu  seinem 

eigenen  Heile  verkennen. 

Crassus  Mucianus  hat  seine  Aufgabe  nicht  erfüllt,  sondern  schon  im  An- 

fang 130  eine  Niederlage  und  den  Tod  durch  Feindeshand  erlitten;  doch  weil  er 

memor  et  familiac  et  Romani  nonmiis  (Flor.  I  35,  5)  den  Tod  der  Schande  vor- 
zog, erschien  sein  Ausgang  in  verklärtem  Lichte.  Das  römische  Volk  hielt  fest 

an  seiner  Partei,  indem  es  ihm  seinen  Bruder  P.  Scaevola  zum  Nachfolger  im 

Oberpontificat  gab,  und  in  der  geschichtlichen  Überlieferung  fanden  die  Vorwürfe 

der  politischen  Gegner  kein  Echo^).    Nur  lustin  XXXVI  4,  8  sagt  von  ihm: 

1)  Ein  Nachruf  auf  ihn  ist  aus  einem  gleichzeitigen  Geschichtswerk  erhalten  bei  Gell.  1 
13,  10:  6Va.ssM.s  a  Semprotiio  Aseüione  (frg.  8  Peter)  et  plerisque  aliis  Mstoriae  Fomanae  scrip- 

torihiiii  tradit'ur  habicisse  quinqne  verum  honarum  nuixima  et  praedpua:  quod  esset  ditissitnm, 
ipiofl  nobüissimiis,  quod  eloquentissimtis,  qiuxl  iuris  consuüissimv.9,  qitod pontifex  maonmus.  Dieser 
Nachruf  weist  eine  merkwürdige  tJbereinstimmung  auf  mit  dem,  welchen  Livius  XXX  1,  4—6 
(vgl.  0.  S.  190,  1)  dem  Großvater  des  Mucianus,  dem  Pontifex  Masimus  Crassus  Dives  widmet : 

Bello  qiwque  homts  Jiabitus  ad  cdera,  quibus  nemo  ea  tempestate  insiructior  civis  habebatur,  con- 
(fe^ttii  Omnibus  humams  ah  natura  fortunaque  bonis.  ndbilis  idem  ac  dives  erat ;  forma  tfiribusque 
corporis  exceüebat ;  facundissimus  habebatur  .  .  .  . ;  iuris  pontificii  peritissimus ;  super  haec  bellicae 

quoque  laudis  consvHaius  compotem  fecerat.  Die  körperlichen  Vorzüge  und,  was  leicht  fest- 
zustellen war,  den  Kriegsruhm  hatte  der  Großvater  vor  dem  Enkel  voraus,  aber  die  übrigen 

fünf  Punkte  kehren  bei  beiden  wieder,  nur  wird  iuris  consultissimus  und  pwitifcx  maximuji 
bei  dem  einen  zusammengefaßt  in  den  Worten :  iuris  pontificii  peritimmus.  Das  Vorbild  für 
diese  Nachrufe  auf  den  dritten  und  vierten  plebeischen  Oberpontifex  in  Geschichtswerken  der 

Gracchenzeit  bietet  offenbar  die  Leichenrede,  die  auf  den  zweiten  plebeischen  Pontifex  Maxi- 
mufi  ein  Jahrhundert  zuvor  wirklich  gehalten  worden  ist  und  als  die  erste  in  Rom  schriftlich 
überlieferte  eines  der  ältesten  römischen  Literaturdenkmäler  war:  Q.  MeteUus  in  ea  oratione 
qnavi,  habuit  supremis  laudibus  patris  siii  L.  MeteUi  pontificis  (seil,  vmxivii  vgl.  o.  S.  60. 185).  .  .  . 
ncriptuvi  reliquit  decem  maximas  res  optumasque,  in  quibus  quaerendis  sapientes  aetatem  exigerenä, 
consumnmsse.  eum  (Pliu.  n.  h.  VII  139  ff.  vgl.  Vollmer  Jahrb.  für  PhüoL  Suppl.  XVIII  467. 
480).     Unter  den  zehn  Vorzügen  des  MeteUus  kehren  nicht  gerade  alle  Vorzüge  der  beiden 
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Intentior  Attalicae  praedae  quam  hello   poenas  inconsultae  avaritiae  sanguine 

dedit.  Der  Gewährsmann  des  Pompeius  Trogus  hat  überall  eifrig  alle  feindlichen 

Stimmen  gesammelt,  u]ii  die  römische  Aristokratie  im  ganzen  und  in  jedem 

ihrer  Glieder  zu  verurteilen  (s.  S.  291  ff.);  gewiß  ist  die  Eücksichtslosigkeit,  mit 

der.Crassus  sein  Ziel  erstrebte  und  erreicht«,  von  der  Scipionischen  Partei  auf 

solche  unedlen  Motive  zurückgeführt  worden. 

Die  zusammenhängende  t^berlieferung,  die  bisher  betrachtet  wurde,  zeigt 

den  Crassus  Mucianus  auf  der  Höhe  seiner  Laufbahn :  in  ihren  Beginn  führen 

zwei  gutbeglaubigte  Anekdoten.  Die  eine  ergibt  klar  und  deutlich  den  weiten 

Abstand  zwischen  seinem  ersten  und  seinem  letzten  curulischen  Amte;  er  hat 

nämlich  die  Quaestur  nach  Val.  Max.  II  2.  1  schon  drei  Jahre  vor  der  Kriegs- 

erklärung gegen  Karthago,  also  im  Jahre  152  bekleidet;  die  aiidere  Anekdote 

spielt  in  der  Zeit,  cum  aediUtaiem  P.  Crassus  peteret  eumque  maior  natu  et  iam 

consularis  Ser.  Oalba  adsectaretur,  quod  Crassi  ßliam  Gaio  filio  suo  despondisset 

(Cic.  de  or.  I  239  f. ;  vgl.  dazu  Brut.  98.  127).  Für  diese  Kandidatur  bildet  einen 

Terminus  post  quem  das  Consulatsjahr  Galbas  144  und  einen  Terminus 

ante  quem  der  Minimalabstand  der  Aedilität  von  dem  eigenen  Consulatsjahr 

des  Crassus  131,  weil  zwischen  beiden  das  .Tahr  der  Praetur  und  vor  und  nach 

diesem  je  ein  amtsfreies  Biennium  liegen  mnßte;  wenn  noch  die  Eegel  galt, 

daß  Plebeier  die  Aedilität  nur  in  einem  nach  unserer  Zählung  geraden  Jahre  ver- 

walten durften!),  so  kommen  für  Crassus  lediglich  142,  140  oder  138  in  Be- 

tracht. Aus  beiden  Erzählungen  folgt  zunächst,  daß  er  das  Consulat  ungewöhn- 

lich spät  erlangt  hat.  Für  die  Quaestur  wurde  mindestens  das  28.  Tjebensjahr 

gefordert  (vgl.  Mms  StR  T  507.  56fi),  und  zur  Zeit  der  Bewerbung  um  die  Aedi- 
lität mußte  Crassus  als  Vater  einer  bald  heiratsfähigen  Tochter  doch  etwa  in 

der  Mitte  der  dreißiger  Jahre  stehen;  selbst  wenn  man  die  Aedilität  möglichst 

dicht  an  die  Quaestur,  bis  ins  Jahr  142.  rübkt,  so  bleibt  das  Ergebnis,  daß  er  um 

180  geboren  und  erst  im  Alter  von  fast  fünfzig  fJahreu  Consul  geworden  ist. 

Crassi  luit  denselben  Worten  wieder,  aber  sehr  bezeichnenderweise  gerade  auch  der  Beichtum 

{peennütm  magnavi  hmw  moflo  mremre).  Nahe  verwandt  ist  dann  die  Charakteristik  Catos, 
deren  Grundzüge  bei  verschiedenen  Schriftstellern  gleichlautend  wiederkehren,  bei  Cicero  (de 

or.  III  135),  beiNepos  (Cato  3,  1),  bei  Livius  (XXXIX  40,  4  ff.),  bei  Plinius  (n.  h.  VII  100) 
und  bei  Quintilian  (inst.  or.  XII  11,  23).  Doch  nicht  allein  solche  literarische  Nachrufe, 
sondern  auch  Grabschriften  verraten  nicht  selten  die  Einwirkung  der  alten  T.audationen. 

1)  Seidel  Fasti  aed.  41  ff.  vgl.  3  suchte  aus  Cic.  ad  Att.  XIII  32,  3  den  Nachweis  zu 
führen,  daß  C.  Sempronius  Tuditanus  in  dem  ungeraden  Jahre  135  die  curulische  Aedilität 
bekleidete,  und  daß  damals  der  regelmäßige  Wechsel  zwischen  Patriciern  und  Plebeiem  nicht 

mehr  beobachtet  wurde.  Er  hat  die  Zustimmung  seines  liehrers  Cichorius  gefunden  (Unter- 
such, zu  Lucilius  234  ff.),  aber  einen  bündigen  Beweis  doch  nicht  erbracht;  aucli  die  Berufung 

auf  Mms  StE  I  506,  1  hilft  nicht  weiter.  —  Daß  die  Aedilität,  um  die  sich  Crassus  bewarb, 
die  curulische  war,  versteht  sich  wohl  von  selbst ;  bei  der  plebeischen  wäre  die  Unterstützung 
des  Patriciers  Galba  nicht  am  Platze  gewesen. 
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Dadurch  wird  seine  ungewöhnliche  Begünstigung  durch  die  Wähler  in  den 

Jahren  132  und  131  erst  voll  verständlieh;  sie  war  die  Entschädigung  für  jahre- 
lange Zurücksetzung. 

Die  Wahlkämpfe  für  1 42  waren  besonders  heftig ;  als  Consuln  wurden  der 
Bruder  des  im  Amte  befindliehen  Metellus  Macedonicus,  L.  Metellus  Calvus, 

und  der  älteste  der  Caepionen  gewählt,  Q.  Fabius  Servilianus;  bei  den  Censoren- 
wahlen  im  Anfang  von  142  schlug  dagegen  Scipio  Aemilianus  den  soeben  vom 

Consulat  abgegangenen  Appius  Claudius  aus  dem  Felde  (o.  S.  248).  Zwischen 
die  noch  ins  Anitsjahr  143  fallenden  Consulwahlen  und  die  im  neuen  Amtsjahr 

abgehaltenen  Censorenwahlen  fielen  die  der  Aedilen  (Mms  StR  I  580,  2) ;  da 

Metellus  in  seiner  spanischen  Provinz  als  Proconsul  verweilte,,  leitete  sie  der  aus 

Oberitalien  heimgekehrte  Appius.  Wenn  sich  nun  dabei  Crassus  bewarb,  so  durfte 

er  auf  die  Unterstützung  sowohl  der  noch  im  Amte  tätigen  Consuln,  wie  der  be- 
reits designierten  rechnen,  namentlich  auch  der  patricischen  Appius  und  Fabius, 

bei  denen  es  sich  sonst  nicht  von  selbst  verstand;  gerade  jene  Anekdote,  aus  der 

das  Quaestorenjahr  des  Crassus  zu  erschließen  ist,  zeigt  ihn  als  alten  vertrauten 

Freund  des  Fabius  (Val.  Max.  II  2,  1  o.  S.  2(i4).  So  spricht  verschiedenes  dafür, 

die  Bewerbung  des  Crassus  um  die  Aedilität  in  das  früheste  der  drei  möglichen 

Jahre  zu  setzen,  und  ohne  Bedenken  darf  angenommen  werden,  daß  sie  Erfolg 

hatte,  und  daß  nun  der  curulische  Aedil  nach  dem  Beispiel  seines  Adoptivgroß- 
vaters  (o.  S.  188)  von  dem  ererbten  Reichtum  des  Hauses  freigebig  Gebrauch 

machte,  um  das  Volk  zu  gewinnen,  was  auch  späterhin  Mitglieder  des  Geschlechts 

bei  solchen  Anlässen  nicht  versäumten  (vgl.  Cic.  de  off.  II  57).  Aber  derartige 

Bemühungen  liefen  den  gleichzeitigen  Bestrebungen  des  Censors  Scipio  stracks 

zuwider,  denn  Scipio  hat  die  überhandnehmende  Genußsucht,  Üppigkeit  und 

Leichtlebigkeit  in  allen  ihren  Erscheinungsformen  heftig  bekämpft  (vgl.  PW 

IV  1451  f.).  Daß  er  ihre  Vertreter  vornehmlich  unter  seinen  politischen  Gegnern 

suchte,  ist  an  sich  wahrscheinlich;  daß  unter  den  von  ihm  bekämpften  Persönlich- 

keiten gerade  ein  Sulpicier,  ein  Licinier  und  ein  allerdings  plebeischer  Claudieri) 
erscheinen,  also  Leute  desselben  Geschlechtsnamens,  wie  seine  bekannten  Partei- 

gegner Ser.  Galba,  Crassus  Mucianus  luid  Appius,  ist  wohl  kein  Zufall.  Man 
erwäge  ferner,  daß  Crassus,  wenn  er  142  Aedil  war,  bei  normalem  Aufrücken 

schon  136  statt  131  Consul  hätte  sein  können,  und  daß  die  Verzögerung  seines 

Aufstiegs  um  fünf  Jahre  der  gewöhnlichen  Daum-  einer  censorischen  Amtsperiode 
gleichkommt.  Alles  zusammen  läßt  trotz  des  Fehlens  jeder  Überlieferung  den 
Gedanken  nicht  abweisen,  daß  Crassus  als  Aedil  im  Jahre  142  mit  dem  Censor 

h  Es  ist  Ti.  Claudius  Asellus  (vgl.  über  ihn  jetzt  Liv.  ep.  Oxyr.  LIV,  dazu  Klio  V'  135; 
PW  Suppl.  III  252.  OB ;  nicht  überzeugend  Leuze  Zur  Gesch.  d.  röni.  Censur  148),  ein  naher 
Verwandter  und  vielleicht  der  Sohn  des  Clmidiiix  Asellus,  der  1  ̂̂ 2  gestorben  ist,  und  der  TJcima 
(Val.  Max.  VI  3,  8 :  vgl.  Liv.  ep.  XLVIII),  die  wiederum  zu  der  Verwandtschaft  des  Crassus 
Muciajius  gehört  haben  dürft«  (vgl.  DG  TV  Sl.  6 f.  603.  612 f.). 
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Scipio  in  Konflikt  geriet,  dabei  den  kürzern  zog  und  in  seiner  Laufbahn  jäh 
unterbrochen  wurde,  etwa  so,  daß  er  erst  durch  die  n«ächsten  Censoren,  die  von 

136,  die  ja  seine  Parteifreunde  waren  (o.S.  251.259),  rehabilitiert  werden  mußte, 

um  für  das  folgende  curulische  Amt,  die  Praetur,  wahlfähig  zu  werden.  Unleug- 
bar gewinnt  bei  einer  solchen  Annahme  sowohl  der  Zwist  des  Crassus  mit  Scipio 

um  132  wie  die  damalige  ebenso  befremdende  wie  entschiedene  Parteinahme  des 

Volkes  zu  seinen  Gunsten  an  Verständlichkeit;  es  bleibt  sonst  fast  rätselhaft, 

wie  die  Comitien  einen  scheinbar  noch  kaum  irgendwie  erprobten  PoHtiker  dem 
Überwinder  von  Karthago  und  Numantia  vorziehen  konnten. 

Mit  der  öffentlichen  Stellung  des  Crassus  hängen  seine  häuslichen  Verhält- 
nisse in  mancher  Hinsicht  zusammen.  Die  Tochter,  die  er  nach  aller  Wahrschein- 

lichkeit Ende  143  dem  Sohne  des  Ser.  Galba  verlobte  und  gewiß  bald  darauf  ver- 

mählte, mag  ungefähr  zwölf  Jahre  alt  gewesen  und  ihm  als  etwa  fünfundzwanzig- 
jährigen Manne  geboren  worden  sein.  Ser.  Galba  hat  bei  seinem  berühmten 

Prozeß  im  Jahre  149  das  Mitleid  der  Kichter  dadurch  erregt,  daß  er  sein  Mündel 

Q.  Sulpicius  Galus  paene  in  humeros  suos  extulisset   et  duos  filios  suo-'i  parvos 
tutelae  populi  coinmendasset  ac  se   populum  Romanum  tuiorem,  instituere 

dixisset  illorum,  orbital i  (Cic.  de  or.  I  228).  Die  beiden  kleinen  Söhne  werden 

etwas  älter  als  der  des  verstorbenen  C.  Galus  gewesen  sein  und  im  Alter  wenig 
auseinander,  vielleicht  um  zehn  Jahre  herum.  Der  ältere  war  jedenfalls  Servius, 

als  der  Träger  des  dem  Geschlechte  eigentümlichen  Vornamens,  und  der  jüngere 
Oaiit.s,  der  Verlobte  der  Licinia.  Jener  war  Consul  im  Jahre  108,  wahrschein- 

lich der  Ser.  Sulpicius  Ser.  f.  Galba  cos.,  dessen  Grabmal  auf  dem  Aventin  ge- 

funden worden  ist  (CIL  VI  31617  =  Dessau  863;  vgl.  CIL  12  p.  25.  Jordan- 
Hülsen  Topogr.  d.  Stadt  Rom  I  3,  175,  58);  dieser  ist  vor  allem  bekannt  aus 

Cic.  Brut.  127:  C.  Galba,  Servii  illvus  eloquent issimi  viri  ßlius,  F.  Crassi   

gener   cecidit  in  cursu.  nam  rogatione  Mamilia  lugurthinae  coniurationis 

invidia,  cum  pro  sese  ipse  dixisset,  oppressus  est   hie,  qui  in  collegio  sacerdo- 
tum  esset,  primns  post  Romam  conditam  iudicio  publico  est  condemnatus.  Von 

der  Tätigkeit,  die  den  Anlaß  zu  seiner  Verurteilung  im  Jahre  109  gab,  zeugt  eine 

karthagische  Inschrift  (CIL  VIII  Suppl.  12535  =  Dessau  28),  die  ihn  neben 

dem  Hauptschuldigen,  dem  Consul  von  111  L.  Calpurnius  Bestia,  und  neben 

einem  Papirius  Carbo  als  Mitglied  irgendeijier  Senatskommission  nennt.  In  seiner 

politischen  Laufbahn  ist  er  höchstens  bis  zui-  Praetur  gekommen;  das  Prieeter- 
koUegium,  dem  er  angehörte,  war  entweder  das  der  Pontifices  oder  das  der  Augu- 

res;  in  jenem  sind  di-ei  ältere  und  ein  jüngerer  Galba  während  der  republikit- 
nischen  Zeit  gewesen,  und  in  diesem  sein  Vater  und  wiederum  ein  jüngerer  Ver- 

wandter, entweder  sein  eigener  *Sohn  oder  der  seines  Bruders  i).    Bei  dem  An- 

1)  Als  Pontifices  begegnen  in  früherer  Zeit  Sermis  und  Gaius  Galba,  gestorben  in  dem- 
selben Jahre  199  (Liv.  XXXII  7,  15;  vgl.  Mms  RF  I  89,  37)  und  ein  zweiter  Gaim,  gestorben 

nach  168  (Liv.  XU  21,  9;  vgl.  Bardt  Priester  10 f.);  ein  vierter  Pontifex  GaVxi  gehört  der 
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satz  der  Geburt  dieser  Brüder  Servius  und  Gaius  Galba,  etwa  159  und  158,  ergibt 

sich,  daß  der  ältere  mit  iünfzig  Jahren  Consn]  wurde,  der  jüngere  sich  mit  sech- 

zehn Jahren  verlobte.  Das  eine  erscheint  ziemlich  spät  und  das  andere  ziemlich 

früh ;  aber  gerade  darin  liegt  der  Beweis  für  die  annähernde  Richtigkeit  der  Be- 

rechnung. Je  näher  man  nämlich  eine  der  gegebenen  Tatsachen  dem  scheinbaren 

Minimalalter  bringt,  also  das  Consulat  des  Servius  seinem  vierzigsten  Lebens- 

jahre oder  die  Verlobung  des  Gaius  der  Mitte  der  zwanziger  Jahre,  um  so  größer 
wird  der  Abstand  zwischen  dem  zu  berechnenden  und  dem  normalen  Lebensalter 

bei  der  andern  Tatsache;  im  ersteren  Falle  wjire  Gaius  beim  Prozeß  des  Vaters 

noch  ein  Säugling  und  bei  seiner  Verlobung  ein  sechsjähriges  Kind  gewesen,  und 

im  zweiten  Falle  Servius  als  Consul  bereits  ein  Sechziger.  Es  steht  hier  ähnlich 

wie  bei  Crassus  Mucianus  selbst  und  bei  manchem  andern  (o.  S.  105 ff.).  Ver- 

gleichung  zwischen  den  Daten  des  öffentlichen  und  des  Privatlebens  lehrt,  daß 

Männer  aus  hochangesehenen  P'amilien  durch  die  politischen  Parteikämpfe  nicht 
selten  weit  länger  von  dem  Consulat  ferngehalten  wurden,  als  es  nach  den  ge- 

setzlichen Altersvorsehriften  möglich  und  zu  erwarten  war,  daß  sie  aber  häufig 

in  einem  sehr  jugendhchen  Alter  zi^r  Ehe  scliritten.    Das  junge  Paar,  dessen 

Ciceronischen  Zeit  an  (Cic.  liar.  resp,  12.  Mms  EMW  621  Nr.  260;  vgl.  Bardt  15).  Als 
Augur  verzeichnet  Bardt  (a.  0.  26)  nur  einen  Galba,  nämlich  auf  Grund  von  Cic.  ad  Att. 

IX  9,  3  im  Jahre  49  den  Enkel  des  Consuls  von  144,  der  ebenfalls  Servms  hieß,  in  Gall'en 

unter  Caesar  als  Legat  diente,  aber  später  aus  gekränktem  Ehrgeiz  an  der  Verschwörung  teil- 
nahm (Suet.  Galba  3,  2 ;  vgl.  DG  III  631  f.).  Doch  schon  der  Großvater  war  Augur  gewesen, 

denn  er  wird  von  Scipio  und  Laelius  bei  Cic.  rep.  III  42  als  ihr  gemeinsamer  Kollege  er- 
wähnt. Mit  Einschluß  seines  von  Bardt  ebenfalls  übergangenen  Sohnes  Gaitis  (s.  o.)  haben 

also  sieben  Galbae  den  beiden  vornehmsten  Priesterschaften  angehört  im  Laufe  von  anderthalb 
Jahrhunderten,  für  deren  mittlere  Hälfte  die  Überlieferung  besonders  dürftig  ist.  Das  ist 
eine  große  Zahl  sowohl  im  Verhältnis  zu  der  kleinen  Zahl  der  patricischen  Priesterstellen 

wie  zu  der  der  Familienmitglieder.  Die  Sulpicii  Galbae  hatten  oflFenbar  als  Angehörige  des 
alten  hohen  Geburtsadels  einen  erblichen  Anspruch  auf  mindestens  einen  Platz  in  den  an- 

gesehensten Kollegien  und  bieten  dadurch  ebenso  ein  Beispiel  für  die  im  allgemeinen  über- 
lieferten Regeln  (vgl.  Wissowa  Rel.  484,  2),  wie  teilweise  durch  ihre  persönlichen  Eigen- 
schaften ein  Beispiel  für  den  dauernden  Zusammenhang  von  Priesteramt,  Rechtskunde  und 

geistiger  Bildung.  —  Auf  die  Priesterweihe  eines  ....  Sulpiciua  Sei:  f.  bezieht  sich  das  von 
Mommsen  (StR  II  35,  1)  ergänzte  Stück  des  Fest.  343  (vgl.  auch  Wissowa  Rel.  490,  6.  524). 
Beteiligt  bei  der  Inauguration  ist  ein  Oberpontifex  aus  der  Familie  der  Caecilä  MetcUi  und 

ein  Augur  aus  der  patricischen  Gens  Claudia.  Von  den  drei  Metellem,  die  243 — 221,  115—106 

und  82 — 63  die  Oberpriesterwürde  innehatten,  kennen  wir  nur  den  letzten  als  Zeitgenossen 
eines  Augurs  Ap.  Claudius,  nämlich  des  Consuls  von  54  (PW  III  2849  ff.  DG  II  1601t.). 
Dieser  war  im  Jahr  63  schon  mindestens  einige  Zeit  als  Augur  tätig  (Cic.  de  div.  1 105)  und 
war  nach  seiner  ganzen  Art  wohl  fähig,  im  Konflikt  mit  dem  Pontifex  Maximas  bis  zur  Pro- 

vokation ans  Volk  zu  gehen.  Doch  die  Bestimmung  des  inaugurierten  Sulpiciers  bleibt  auch 
dann  unsicher;  man  könnte  an  den  Pontifex  P.  Galba  denken,  weiß  aber  nicht,  ob  er  Ser.  f. 
war,  und  es  kann  sich  natürlich  auch  um  einen  andern  Priester  handeln.  Z.  B.  war  zur  Zeit 

des  ersten  Oberpontifex  Metellus  ein  Flamen  Q.  Sulpicius  im  Amte  (Val.  Mai.  I  1,  5.  Plut. 
Marcell.  5,  4),  und  auch  damals  kann  unter  den  Auguren  ein  Claudier  gewesen  sein. 
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Bund  die  Väter  Ende  143  vereinbarten,  (!.  Galba  und  Licinia,  stand  damals 

•etwa  im  Alter  von  16  und  12  Jahren;,  auch  seinen  zweiten  Schwiegersohn  fand 
Crassus  Mucianus  in  einem  Jüngling,  der  nicht  älter  war  als  der  erste ;  auch  diese 

Wahl  wurde  durch  politische  Erwägungen  bestimmt. 
Nach  dem  Tode  des  Ti,  Gracchus  im  Jahre  133  suchte  der  Senat  dem  Volke 

entgegenzukommen:  Oilrs  ngog  t^v  Siavofirjv  sei,  zijg  XdäQag  rjvavciovro,  xal 

avrl  cor  TißeqCoi^  ngovd^xs  rote  noXkoTg  OQiOTijv  eXsffd^ai.  Xaßovzsc  Se  rag 
ipilffovg  stXovzo  TIoTiXiov  K^dodov  olxsiov  ovtct  rgdxj^q).  ̂ vydtriQ  yccQ  avtov 
AixivvCa  ratq)  Fgdxx^  avvcpxsf  (Plut.  Ti.  Gr.  21,  If.).  Von  C.  Gracchus 

heißt  es  (ebd.  C.  Gr.  1,  2)  :  "Evvbu  svcavToig  sXemexo  zddsXcpov  xni^  TjXtxiav, 
ixsTvoc  Storno}  TQiäxoviä  ysyovmc  nnB&avsv.  Demnach  war  C.  Gracchus  im 
Jahre  133  zwar  erst  zwanzig  Jahre  alt,  aber  bereits  mit  der  zweiten  Tochter  des 

Crassus  Mucianus  verheiratet.  Es  stimmt  dazu,  daß  er  bei  seinem  Tode  einen 

Sohn  hatte,  den  er  auf  das  Forum  mitnahm  (ebd.  15.  3:  natSCov)  und  dem 

Volke  empfahl  (Frg.  einer  Kede  bei  Schol.  Bob.  Sulla  p.  81,  22  Stangl:  puer\ 
s.  u.  S.  273) ;  das  war  gewiß  ein  Knabe  von  zehn  bis  zwölf  Jahren.  Das  frühe 
lleiratsalter  des  Gaius  Gracchus  stimmt  aber  auch  zu  dem  seuies  Bruders  Tibe- 

rius,  von  dessen  Familienverhältnissen  besonders  der  Censor  Metellus  Numi- 

dieus  im  Jahre  101  zuverlässiges  Zeugnis  ablegte  (bei  Val.  Max.  IX  7,  2) :  Tres 

tantnmmodo  ßlios  Ti.  Graccho  fuisse,  e  quihus  unum  in  Sardiniu  stipendia  meren- 
tem,  alterum  infantem  Praeneste,  tertium  po.st  pairis  mortem  natum  Romae 
decessisse.  Auch  Tiberius  hatte  vor  seinem  Ende  seine  Kinder  dem  Volke  vor- 

gestellt und  ans  Herz  gelegt;  TovgnatSag  nennt  siePlutarch  (Ti.Gr.  13,  6)  und 

Tc)  naiSCa  Dio  (frg.  83,  8),  und  der  Zeitgenosse  Sempronius  Asellio  (frg.  7  bei 

Gell.  II  13,  5;  ebenso  Appian.  b.  c.  I  62)  spricht  nur  deshalb  von  einem  Sohne, 

weil  allein  dieser  den  Vater  in  die  Öffentlichkeit  begleiten  konnte,  und  nicht  der 

zweite,  schon  als  infans,  doch  nach  dem  Vater  verstorbene  (vgl.  Ed.  Meyer 

Kl.  Scbr.  427,  1).  Wenn  der  älteste  auf  Sardinien  gestorben  ist,  so  drängt  sich 

die  Vermutung  auf,  daß  er  dorthin  im  Gefolge  seines  Oheims  Gaius  gekommen 
ist,  der  im  Jahre  126  als  Quaestor  auf  der  Insel  war;  wenn  er  ferner  damals  nach 

Anlegung  der  Männertoga  seinen  ersten  Kriegsdienst  leistete,  so  war  er  beim 

Tode  seines  Vaters  höchstens  neun  Jahre  alt  und  war  er  geboren  im  Jahre  142. 

Daraus  folgt  für  Tiberius  das  Jahr  143  als  das  seiner  Verheiratung,  d.  h.  sein 

zw^anzigstes  Lebensjahr  —  wenn  nicht  ein  noch  früheres  —  und  somit  dasselbe 
Alter,  in  dem  sieh  Gaius  vermählte.  Der  Schwiegervater  des  Tiberius  war  Ap. 

Claudius,  und  es  ist  kein  zufälliges  Zusammentreffen,  daß  wir  mit  der  chrono- 

logischen Fixierung  dieser  Familienverbindung  gerade  in  sein  Consulatsjahr  kom- 
men i)  und  in  dasselbe  .lahr,  in  das  wir  auch  das  Verlöbnis  des  Jungen  Galba  mit 

1)  Plut.  Ti.  Gr.  4,  1  f.  erzählt  ganz  richtig  in  chronologischer  Folge,  Tiberius  sei  ev&v? 
ix  naiScov  yev6/4svo?  unter  die  Auguren  aufgenommen  und  dann  von  Ap.  Claudius  zu  seinem 
Schwiegersohn  erkoren  worden.    Das  Augurat,  das  übrigens  bei  Bardt  fehlt,  ist  ihm  freilich 
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der  älteren  Tochter  des  Crassus  Mucianus  setzen  zu  dürfen  meinten  (o.  S.  264 ff.) . 

Alles  hängt  vielmehr  miteinander  fest  zusammen:  Es  ist  bereits  damals,  zehn 

Jahre  vor  dem  Tribuuat  des  Ti.  Gracchus,  ein  großes  politisches  Bündnis  zwischen 

verschiedenen  Gegnern  der  Scipionenpartei  geschlossen  und  durch  Ehestiftungen 

bekräftigt  worden;  namentlich  die  Verschwägerung  der  patricischen  Geschlechter 

mit  den  angesehensten  Familien  der  plebeischen  Nobilität  diente  solchen  Ab- 

sichten; neue  Verbindungen  trieben  auch  wohl  einen  Keil  in  die  alten,  so  daß 

etwa  dadurch  die  bisherigen  Beziehungen  zwischen  den  Gracchen  und  den  Sci- 
pionen  gelockert  wurden.  Es  ist  gar  nicht  ausgeschlossen,  daß  Crassus  Mucianus 

damals  bereits  die  Zukunft  seiner  beiden  Töchter  sicherte,  indem  er  der  einen 

den  Gaius  Galba  und  der  andern  den  Gaius  Gracchus  zum  Manne  bestimmte, 

wenn  auch  dieser  erst  ein  zehnjähriger  Knabe  war. 

Licinia,  die  ihm  im  Alter  ziemlich  nahe  gestanden  haben  mag,  ist  keine  un- 

würdige Lebensgefährtin  des  genialen  Volksführers  gewesen.  Aus  ihrem  reichen 

väterlichen  Hause  brachte  sie  ihm  eine  nicht  unbeträchtliche  Mitgift  zu,  die  ihm 

nicht  bloß  die  Mittel  für  kostspielige  Kunstliebhabereien  gab,  sondern  auch  für 

politische  Agitation;  seine  Gegner  haben  das  eine  aufgegriffen,  um  seine  Popu- 
larität zu  untergraben,  und  haben  das  andere  für  die  Folge  unmöglich  machen 

wollen,  indem  sie  nach  dem  Untergange  des  Mannes  das  Heiratsgut  der  Frau  mit 

Beschlag  belegten  i).  Doch  außer  Geld  und  Geldeswert  brachte  die  Tochter  des 
Crassus  Dives  Mucianus  noch  anderes  in  die  Ehe  mit,  so  den  wohlgcschulten  und 

nicht,  wie  Plut.  meint,  8i'  oQetijv  ixäXXov  ̂   öta  trfv  evyevsiav  verliehen  worden,  sondern  im 
Gegenteil  auf  Grund  eines  gewissen  Erbanspruches,  weil  sein  Vater  und  andere  ältere  Ge- 
schlechtsgeaossen  es  besessen  hatten  (vgl.  Bardt  Priester  19  f.  o.  S.  130);  das  hat  auch  Fraccaro 
(Studi  suir  etä  dei  Gracchi  I  41  f.)  richtig  erkannt.  Die  Erzählung  von  der  Verlobung  des 
jungen  Augurs,  die  fälschlich  auf  seinen  Vater  übertragen  wurde,  ist  so  glaubwürdig,  wie 

eine  Anekdote  nur  sein  kann  (vgl.  Mms  RF  II  478,  129.  492  f.,  158),  denn  ihre  Voraus- 
setzungen sind  ganz  und  gar  geschichtlich.  Der  Priesterschmaus,  woran  Appius  als  Salier 

tcibiahm  (vgl.  Macrob.  Sat.  III  14,  14),  wird  die  Cena  Aditialis  des  Tiberius  gewesen  sein 
(vgl.  über  solche  Festmahle  Wissowa  Rel.  491,  1.  500,  2). 

1)  Ol  Tieoi  Aoovaov  tßeyxov,  daß  C.  Gracchus  silberne  Delphine  zum  fünffachen  Preise 

des  Metallwerts  kaufte  (Plut.  Ti.  Gr.  2,  4 ;  vgl.  Plin.  n.  h.  XXXIII  147,  dazu  meine  Quellen- 
kritik des  Plin.  219 ;  s.  auch  Mms  RG  II  403).  —  Tijv  8s  Fätov  Aixivviav  xal  xtjg  nooixb^ 

djteotiQTjoav  (Plut.  C.  Gr.  17,  5),  was  teilweise  berichtigt  wird  durch  Dig.  XXIV,  3,  66  pr. : 

Jn  kis  rebus,  quae  praeter  nunieratam  pecuniam  doli  vir  habet,  ddum  malum  et  cidpam  eum 

praestare  oportere  So-viiis  aü.  ea  sentetitia  PxMii  Mticii  est ;  nam  is  in  Licinia  Gracchi  uxorf 

statuit,  (juckI  res  dotaies  in  ea  seditione,  qua  Gracchus  occisus  erat,  perissent,  quin  Gracchi  culpa 
ea  seditio  facta  esset,  Liciniae  praestari  oportere.  Im  wesentlichen  richtig  sind  diese  beiden 

Angaben  von  M.  Radin  (Classical  Philology  1913.  VIII  354—356)  besprochen  worden: 
P.  Scaevola,  der  damalige  Pontifex  Maiimus,  nahm  als  Schiedsrichter  die  Witwe  des  Gaius 

Gracchus  in  Schutz,  weil  sie  die  Tochter  seines  verstorbenen  Bruders  war ;  der  Vorwurf,  dad 

er  sich  bei  seinen  Rechtsgutachten  durch  seine  politische  Parteistellung  beeinflussen  ließ,  ist 

nicht  nur  damals,  sondern  schon  früher  gegen  ihn  erhoben  worden  (vgl.  Cit.  de  or.  II  285^ 
dazu  Fraccaro  Studi  sulF  etä  dei  Gracchi  178,  1). 
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klugen  Sklaven,  der  den  Gracchus  beim  Auftreten  auf  der  Rednerbühne  in  eigen- 
artiger und  wirksamer  Weise  unterstützte,  nach  seinem  Tode,  von  der  Herrin 

freigelassen,  ihren  Greschlechtsnamen  Licinius  führte  (Cic.  de  or.  III  225  ver- 
glichen mit  Plut.  Ti.  Gr.  2,  6;  dazu  Ed.  Meyer  Kl.  Sehr.  418 f.,  1.  439 f.,  4)  und 

späterhin  dem  kunstverständigen  Q.  Catulus  seine  Dienste  widmete,  so  vielleicht 

auch  die  Verbindung  mit  dem  Philosophen  C.  Blossius,  der  ein  Gastfreund  der 

Scaevolae  war  (Cic.  Lael.  37)  und  mit  seinen  Theorien  auf  den  älteren  Gracchus 

starken  Einfluß  ausübte  (Plut.  Ti.  Gr.  8,  6.  17,  5.  20,  5 f.).  Doch  das  Beste,  was 
Lieinia  mit  Gaius  Gracchus  teilte,  war  der  hohe  Sinn  und  die  treue  Liebe,  die 

Plutarchs  schöne,  wenngleich  von  Homer  und  der  Tragödie  beeinflußte  Schil- 
derung des  letzten  Abschieds  beider  Gatten  offenbart  (C.  Gr.  15,  2  mit  der  Anm. 

K.  Zieglers  in  seiner  Sonderausgabe  [Heidelberg  1911]  45). 

V.   Frauen   aus  dem   Kreise  der   Gracchen. 

Von  den  Adelsfamilien  der  Gracchenzeit  hatte  die  Zeit  Ciceros  noch  eine 

^zuverlässige  und  ausgiebige  Kenntnis,  und  was  Cicero  selbst  über  die  verwandt- 
schaftlichen Beziehungen  mancher  von  diesen  Familien  sagt,  besonders  über  die 

durch  Heirat  begründeten,  genießt  das  vollste  Vertrauen,  Dagegen  kommen 

bei  späteren  Autoren  manche  unzutreffenden  Angaben  vor,  die  meistens  als  falsch 

verworfen  und  erst  gar  nicht  näher  geprüft  werden.  Dennoch  verdienen  auch 

von  ihnen  einzelne  eine  höhere  Beachtung,  denn  sie  sind  nicht  einfach  fehler- 
haft, sondern  durch  Verwechslung  und  Mißverständnis  entstanden. 

Eine  solche  Streitfrage  knüpft  sich  an  die  Persönlichkeit  der  Gattin  des 
C.  Gracchus,  der  Lieinia,  Tochter  des  Crassus  Mucianus.  Im  Anschluß  an  die 

Wahl  ihres  Vaters  in  die  Ackeranweisungskommission  sagt  nämlich  Plutarch 

folgendes  (Ti.  Gr.  21,  2  f.) :  'H  8e  ßovXij  ....  dvrl  rov  Tißsgiov  tvqov^i^xs 
xoi^  noXXoTg  OQiatijv  tXead-ai'  Xaßcvveg  S^'  rag  \p^(povg  aTXovro  JlonXiov 

KQtxaffov  otxetov  ovca  rgdxxtp '  d^vyätriQ  yaQ  avvov  Aixiv%>ia  Fatq)  rQäxx<p 
Qvv((xu  (s.  o.  S.  268).  xaixoL  Nincag  o  KoQvrjXtog  (prjatv  (vir.  ill.  frg.  9  Peter)  ov 

Kgdaaov,  Bgorzor  3e  tov  S-Qiafißsvaavrog  and  Avmtavmv  ^%^yaT^(ja  y^fxat  FaCov' 
dXX  OL  nXsCovg  wg  rifistg  yQd(f)Ofiev  tavoQovmv.  Weil  schon  Plutarchs  Vorlagen 

in  ihrer  Mehrzahl  und  weil  ebenso  die  meisten  uns  erhaltenen  Zeugnisse  hin- 
sichtlich Licinias  übereinstimmen,  pflegt  man  an  der  Behauptung  des  Nepos 

stillschweigend  vorüberzugehen,  obgleich  sie  auch  bei  Ampelius  an  zwei  Stellen 

vorausgesetzt  wird:  19,  4:  Dec.  Bndus  Callaicus,  qui  C.  Gracchum  gen  er  um 

  ciim  Opimio  consule  oppressit;  26,  2:  seditio  C.   Oracclii,   quem 

Opimius  conml  cum  D.   Bruto  Callaico  s  o  c  er  o   eius   oppressit.     Bei 

DG  IV  13  und  72,  3  wird  die  Angabe  kurzerhand  als  „irrig"  abgetan;  flüchtige 
und  unbefriedigende  Bemerkungen  darüber  sind  mir  sonst  nur  aufgestoßen  bei 

Soltau   (Jahrb.  f.   Philol.   1896.    CLIII   368):    „Dagegen  könnte  Nepos  sehr 
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wohl  in  seinen  Exempla,  wo  er  häufig  mit  Angabe  der  Gewährsmänner  ab- 
weichende Ansichten  erwähnte,  einer  andern  Version  gedacht  haben,  und  so  Plut- 

arch  zu  seiner  Variantenangabe  gekommen  sein",  und  bei  M.  Radin  (Claseical 
Philology  1913.  VIII  354  f.,  1):  Gaius  may  have  married  twice.  Eine  Wider- 

legung ist  überflüssig.  Plutarch  hat  diese  Berichte  verschiedener  Quellen  über 

die  Ehe  des  Gaius  Gracchus  ähnlich  zusammengestellt,  wie  die  über  die  Ver- 

lobung des  Tiberius  Gracchus  (Ti.  Gr.  4,  4)  und  hat  dabei  einen  Widerspruch 
gefunden,  wo  in  Wahrheit  gar  keiner  vorhanden  war. 

Diese  schon  bei  PW  X  1024,  62  ff.  kurz  angedeutete  Ansicht  beruht  darauf, 

daß  ̂ epos  keineswegs  den  Namen  lunia.  für  die  Frau  des  Gaius  angibt,  daß 

Ampelius  die  Verwandtschaft  zwischen  Brutus  und  Gaius  durch  die  Bezeichnung 

als  Schwiegervater  und  Schwiegersohn  erst  bei  der  Katastrophe  des  Tribunen 

erwähnt,  daß  sogar  Plutarch  die  Fi-au  erst  bei  dieser  Gelegenheit  überhaupt  nennt 
.(C.  Gr.  15,  3  ff..  17,  6  o.  S.  270),  und  daß  damals  Crassus  Mucianus  bereits  seit 

neun  Jahren  tot  war.  Es  erhebt  sich  die  Frage,  ob  nicht  Licim'a,  deren  Name 
für  die  Gattin  des  Gaius  Gracchus  außer  Zweifel  steht,  zur  Zeit  des  Todes  ihres 

Mannes  in  der  Tat  einen  zweiten  Vater  hatte,  mit  andern  Worten:  ob  nicht  etwa 

die  Witwe  des  Anfang  130  verstorbenen  Crassus  Mucianus  bald  darauf  eine  neue 

Ehe  mit  Brutus  Callaicus  schloß,  wodurch  dieser  zum  Stiefvater  der  Licinia, 

Frau  des  Gracchus,  wurde.  Dann  kann  neben  der  sonstigen  Überlieferung  die 

Nachricht  des  Nepos  zu  Recht  bestehen,  und  ehe  man  sie  verwirft,  hat  man  eine 

solche  Möglichkeit  jedenfalls  reiflich  zu  erwägen. 

Crassus  Mucianus  war  bei  seinem  gewaltsamen  Ende  ungefähr  fünfzig 

Jahre  alt  und  kann  außer  den  Töchtern,  die  jung  geheiratet  haben,  und  von 

denen  die  ältere  rund  fünfundzwanzig  Jahre  zählte  (o.  S.  266 ff.),  auch  seine  Frau 

in  dem  noch  heiratsfähigen  Alter  von  etwa  vierzig  Jahren  zurückgelassen  haben. 
Auf  der  andern  Seite  ist  Dec.  Brutus  Callaicus,  über  dessen  Leben  nach  dem 

Jahre  121  nichts  mehr  bekannt  ist,  schon  im  Jahre  138  Consul  gewesen,  sein 

Sohn  Dec.  Brutus  aber  erst  77.  Der  Sohn  dankte  die  Beförderung  der  Gunst 

Sullas  (vgl.  die  Rede  des  Lepidus  bei  Sali.  bist.  I  55,  3  Maur.;  PW  X  968 

Nr.  46)  und  war  vermutlich  in  seiner  Jjaufbahn  durch  die  Gewaltherrschaft  der 

Marianischen  Partei  stark  zurückgehalten  worden.  Doch  da  er  im  Jahre  63  noch 

am  Le))en  und  anscheinend  bei  voller  Rüstigkeit  war  (Sali.  Cat.  40,  5;  vgl.  25,  2), 
so  wird  man  auch  wieder  nicht  einen  allzu  frühen  Ansatz  seines  Geburtsjahres 

vorschlagen  dürfen.  Hätte  er  beispielsweise  unter  dem  Consulat  seines  Vaters 

oder  gar  noch  früher  das  Licht  der  Welt  erblickt,  so  wäre  er  selbst  erst  mit  sech- 
zig Jahren  Consul  geworden  und  zur  Zeit  der  Catilinarischen  Verschwörung  ein 

Greis  von  75  Jahren  gewesen.  Rückt  man  dagegen  seine  Geburt  um  ein  Jahr- 
zehnt tiefer,  so  kommt  man  gerade  in  die  Zeit,  wo  für  vseinen  Vater  Callaicus 

noch  sehr  wohl  eine  Vermählung  und  die  Zeugung  eines  Sohnes  denkbar  war, 

und  wo  für  die  Witwe  des  Crassus  Mucianus  eine  Wiederverehelichung  und  noch- 
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malige  Mutterschaft  überhaupt  einzig  möglich  war.  Dann  hat  nämlich  Brutus 

CaUaicus  als  Mann  von  fünfzig  Jahren  —  vielleicht  als  kinderloser  Witwer  — 
die  um  etwa  acht  Jahre  jüngere  Witwe  des  Crassus  Mucianu«  geheiratet  und 

mit  ihr  einen  Sohn  gezeugt,  der  später  im  Alier  von  fünfzig  Jahren  Consul 

wurde.  Licinia,  die  junge  Frau  des  C.  Gracchus,  erhielt  somit,  als  sie  selbst 
wohl  schon  Mutter  war,  durch  die  zweite  Heirat  ihrer  Mutter  einen  Stiefvater 
und  bald  darauf  einen  kleinen  Stiefbruder.  Der  Stiefvater  Brutus  Callaicus 

stand  im  Parteikampf  auf  einer  andern  Seite,  als  ihr  eigener  Vater.  Denn  als 

Consul  138  hatte  er  die  Ansprüche  des  Volkstribunats  bekämpft  (PW  X  1021, 

31  ff.)  gemeinsam  mit  seinem  Amtsgenossen  Scipio  Nasica  Serapio,  demselben, 
der  fünf  Jahre  später  den  Volkstribunen  Ti.  Gracchus  niederwarf.  Als  nun  im 

Jahre  121  der  Entscheidungskampf  mit  Gaius  Gracchus  nahte,  stellte  sich  Bru- 

tus seinen  alten  Parteigenossen  zur  Verfügung  und  wurde  wegen  seiner  Kriegs- 
erfahrung mit  der  Leitung  der  militärischen  Maßnahmen  betraut,  obwohl  an 

der  Spitze  der  Gegner  der  Mann  seiner  Stieftochter  stand.  Solehe  tragische  Ver- 

wicklungen waren  bei  den  wechselseitigen  Verbindungen  der  Adelsfamilien  un- 
ausbleiblich, wenn  der  Parteizwist  zum  Bürgerkriege  ausartete;  schon  in  Ti. 

Gracchus  und  Scipio  Nasica  Serapio  hatten  sich  ja  zwei  Enkel  des  älteren  Afri- 
canus,  die  Söhne  seiner  Töchter,  als  Todfeinde  gegenübergestanden  (s.  den 
Stammbaum  o.  S.  102). 

Doch  auch  die  Versöhnung  nach  blutigem  Hader  konnte  durch  Stiftung 

neuer  Ehebündnisse  begründet  werden.  Darum  ist  es  eine  Bestätigung  der  so- 
eben dargelegten  Vermutungen,  wenn  wir  eine  Tochter  des  Sempronischen 

Geschlechts  als  Gattin  des  Sohnes  des  Brutus  Callaicus  finden.  Es  ist  jene  Frau 

von  hohem  Adel  und  hohem  Reiz,  von  feinster  Bildung  und  glänzendster  Be- 
gabung, von  kühnem  Ehrgeiz  und  zügelloser  Leidenschaft,  deren  lebensvolles 

Bild  Sallust  als  Gegenstück  zu  Catilinas  Bild  entworfen  hat  (Cat.  25,  1—5; 
vgl.  24,  3 f.).  Auffallend  ist  dieses  Porträt  in  der  Darstellung  des  Sallust  selbst, 

weil  er  von  dem  wirklichen  Anteil  Sempronias  an  der  Verschwörung  nur  sehr 

wenig  zu  sagen  weiß  (Cat.  40,  5),  und  auffallend  ist  es  in  der  ganzen  Über- 
lieferung, weil  nirgends  sonst  dieser  Frau  gedacht  wird.  Man  hat  vermutet, 

Sallust  habe  in  Sempronia  eine  andere  Persönlichkeit  treffen  wollen,  in  der  Mut- 
ter den  Sohn,  den  Caesarmörder  Dec.  Brutus  Albinus,  den  die  Getreuen  Caesars 

als  Verräter  am  bittersten  haßten  (Schwartz  Herm.  XXXII  564.  570).  Diese 

Ansicht  verdient  vollen  Beifall,  und  auch  die  allgemeinen  Gedanken  über  Sal- 
lusts  Ziele  bei  Boissier  (La  conjuration  de  Catilina  129jf.)  sind  ansprechend, 

wenn  sie  auch  unerklärt  lassen,  warum  gerade  diese  Dame  als  typische  Ver- 

treterin der  damaligen  Frauenemanzipation  gewählt  wurde.  Doch  nicht  nur  Sal- 

lusts  durch  alle  Abneigung  hervorbrechende  Bewunderung  für  Sempronia,  son- 

dern auch  Ciceros  rücksichtsvolles  Schweigen,  das  durch  Schonung  des  ihm  gänz- 
lich fem  stehenden  Gatten  Dec.  Brutus  nicht  genügend  motiviert  werden  kann, 
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würden  mit  einem  Schlage  begreil'licher,  wenn  Sempronia  das  Kind  der  älteren 
Stiefschwester  ihres  Mannes  gewesen  wäre,  d.  h.  die  (M3hte  und  rechte  Tochter 

eines  Vaters,  dessen  Cicero  und  seine  Altersgenossen  mit  einer  Mischung  von 

Ehrfurcht  und  Schauder  giedachten,  des  großen  Tribunen  C.  Gracchus.  In  Geist 
und  Wesen  war  jedenfalls  die  Sempronia  Sallusts  diesem  größten  Träger  des 

Soniproniernamens  nicht  unähnlich;  wenn  auch  bei  der  Existenz  verschiedener 

AUT  Nobilität  gerechneter  Familien  gleichen  Namens  ihre  Abkunft  von  den 

Gracchen  nicht  zu  beweisen  ist,  so  blei])t  sie  mindestens  erwägenswert.  Ein  Be- 
denken dagegen  könnte  abgeleitet  werden  aus  den  Worten,  die  C.  Gracchus  kurz 

vor  seinem  Ende  sprach :  cum   nee  quisquam  de  P.  Africani  ei  Ti.  Gracchi 

famüia  nid  ego  et  puer  restaremiis  (Schol.  Bob.  Sulla  p.  81,  21  Stangl ;  vgl. 

N.  Häpke  C.  Gracchi  or.  Eom.  frg.  [Diss.  München  1915]  59;  o.  S.  268).  Aber 
seine  Schwester  Sempronia,  die  Witwe  des  Jüngern  Africanus,  war  sogar 

noch  im  .Jahre  101  am  Leben  (Val.  Max.  III  8,  6.  Auct.  de  vir.  iU.  73,  4;  vgl. 

PW  VI  322,  58 ff.  o.  S.  105 f.),  so  daß  bei  jener  Äußerung  des  Tribunen  nur 

die  männUche  Nachkommenschaft  berücksichtigt  wurde  und  das  Vorhandensein 

von  T  ö  c  li  t  e  r  n  nicht  ausgeschlossen  wird.  Ein  anderes  Bedenken  wird  man- 

chem aufsteigen,  daß  die  Schilderung  SaUusts  doch  nicht  für  eine  Matrone  —  in 

unserm  Sinne  —  paßt,  sondern  für  eine  jüngere  Frau,  allenfalls  eine  Altersge- 

fiossin  der  um  94  geborenen  Clodia-Lesbia  (u.  S.  274,  2);  Doch  Sempronias  Sohn 
Dc.c.  Brutus  Albinus  ist  von  Caesar  für  42  zum  Consul  designiert  worden  und 
war  vielleicht  schon  48  Praetor,  wogegen  auch  seine  Bezeichnung  als  adulescens 

während  der  fünfziger  Jahre  nichts  beweist  (vgl.  DG  III  613 f.  698.  IV  13 f.); 

folglich  kann  auch  die  Geburt  der  Mutter  nicht  unter  das  Jahr  100  hinabgerückt 

werden,  sondern  in  Anbetracht  des  Alters  des  Vaters  Dec.  Brutus  sogar  beträcht- 
lich höher  hinauf.  Vielleicht  erregte  Sempronia  gerade  dadurch  Anstoß  in 

manchen  Kreisen,  daß  sie  auch  mit  sechzig  Jahren  noch  kein  altes  Mütterchen 

sein  wollte.  So  mag  die  Hypothese,  daß  die  Umsturzpläne  Catilinas  wie  von 

Caesar  und  Crassus,  so  auch  von  einer  Tochter  des  Vorläufers  Caesars  gefördert 

wurden,  der  Prüfung  empfohlen  sein^). 

Die  mütterliche  Großmutter  dieser  Frau  war  nach  den  bisherigen  Dar- 
legungen um  170  geboren,  in  erster  Ehe  mit  Crassus  Mucianus  vermählt  und  in 

zweiter  mit  Bmtus  Callaicus,  von  jenem  Mutter  der  Licinia,  Gemahlin  des  Gaius 

Gracchus,  und  von  Brutus  Mutter  des  Consuls  von  77.  Sind  ihre  Lebensschick- 
sale richtig  ermittelt,  so  ist  auch  ilir  Name  bekannt:  die  Mutter  des  Consuls  von 

77  war  näinliciT  nach  Cicero  ad  Att.  XII  22,  2  eine  Clodia.  Es  wird  später  im 

Anhang  gezeigt  werden,  was  dieses  Ciceronische  Zeugnis  für  ihr  Geschick  lehren 

kann,  und  wie  es  sich  mit  den  hier  vorgelegten  Annahmen  verträgt:  für  jetzt 

1)  Sali.  Cat.  24,  3  deutet  an,  daß  Sempronia  zu  den  Angejahrten  gehörte,  deren  aetas  .  .  . 
qvuxestui  (seil,  stupro  corporis)  .  .  .  modum  fecerat  [Meister]. 

Münzer,  Rom.  Adel.  ^  18 
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ist  nur  ihr  Name  zw  besprechen.  Claudius  und  Clodius  unterscheiden  sich  bloß 

durch  die  Aussprache;  die  Form  Clodius  ist  wiederholt  von  den  patricischen 

Claudii  Pulchri  bevorzugt  worden,  während  sie  beispielsweise  von  den  plebeischen 

Claudii  Marcelli  verschmäht  wurdet).  Nicht  nur  verschiedene  Freigelassene,  die 
ausdrücklich  Claudii  Pulchri  als  ihre  Patrone  nennen,  bezeichnen  sich  selbst 

auf  Inschriften  als  Clodii  (Thes.  Ling.  Lat.  Nom.  propr.  498,  57 — 63),  sondern 
auch  die  drei  Schwestern  des  bekannten  Gegners  Cieeros,  des  Volkstribunen 

P.  Clodius  Pulcher,  heißen  stets  Clodia,  nicht  Claudia^).  Auch  in  der  vorher- 
gehenden Generation  der  Claudier  gab  es  drei  Schwestern,  Töchter  des  Appius, 

des  Consuls  von  143  (o.  S.  246  if.);  für  die  eine,  die  Gattin  des  Ti.  Gracchus 

(o.  S.  269),  ist  die  Namensform  Claudia,  durch  Plut.  Ti.  Gr.  4,  3  bezeugt,  und 

für  die  andere,  die  als  Vestalin  unvermählt  blieb,  durch  Cic.  jtro  Caelio  34  (vgl. 

o.  S.  244).  während  die  Existenz  der  dritten  nur  aus  Cic.  de  domo  84  er- 
schlossen werden  kann.  Doch  warum  sollte  nicht  schon  eine  Schwester  des 

Appius,  des  Consuls  von  143,  ebensogut  Clodia  genannt  worden  sein,  wie  seine 

drei  Enkelinnen?  Nahe  verbunden  mit  Crassus  Mucianus  war  jener  Appius 

ganz  zweifellos;  stellt  sie  doch  Cicero  an  der  öfter  herangezogenen  Stelle  rep.  121 

(o.  S.  246)  an  die  Spitze  der  Gegner  Scipios;  haben  sie  doch  beide  ihren  Töchtern 

je  einen  der  Gracchen  zu  Gatten  bestimmt.  Können  nicht  Appius  und  Crassus 

Mucianus  einander  von  jeher  als  Schwäger  nahegestanden  haben?  Mit  allem, 
was  sonst  über  ihre  Familienverhältnisse  bekannt  ist,  läßt  sich  das  aufs  beste 

vereinigen.  Appius  selbst  hatte  eine  Frau  aus  dem  wenig  angesehenen  plebeischen 

Hause  der  Antistier  heimgeführt  (Plut.  Ti.  Gr.  4,  3)  ;  sowohl  seine  beiden  Töch- 

ter, wie  die  drei  Töchter  seines  Sohnes  haben  in  plebeische  Familien  hinein- 
geheiratet; von  der  einen  dieser  seiner  Enkelinnen  ist  ausdrücklich  überliefert, 

daß  sie  einen  Mann  aus  dem  reichen,  doch  erst  neuerdings  emporgekommenen 

Zweige  des  Licinischen  Geschlechts,  dem  der  Luculli,  um  der  guten  Versorgung 

willen  heiratete  (vgl.  Varro  r.  r.  III  16,  2,  o.  S.  256) ;  ebenso  wird  zwei  Men- 
schenalter zuvor  die  Ehe  seiner  Schwester  mit  einem  andern  Licinier,  dem  Erben 

der  Crassi  Divites,  eine  glänzende  Partie  gewesen  sein.   Die  beiden  Gracchen  aber 

1)  Vgl.  die  Ausfülnungen  von  Sommer  (Krit.  Erörterungen  zur  latein.  Laut-  und  Formen- 
lehre [Heidelberg  19141  22 f.)  mit  dem  Sclüusse:  ^Die  schematische  Aufstellung:  patricisch 

(Jlaudins,  plebeisclx  Clodim  läßt  sich  wenigstens  für  die  damalige  Zeit  nicht  glatt  durch- 
führen." 

2)  Vgl.  PW  IV  105  ff.  Nr.  6G.  67.  72  und  DG  II  313--319.  Die  berühmteste  der  drei 
Schwestern,  die  von  CatuU  als  seine  Lesbin  gefeierte,  war  verheiratet  mit  Q.  Metellus  Celer, 
und  die  P^lie  zwischen  beiden  hat  wegen  der  Ungleichheit  des  Paares  oft  Befremden  erregt. 
Dennoch  ist  auch  sie  wieder  auf  die  natürlichste  Weise  entstanden  als  eine  Verbindung 
zwischen  Geschwisterlcindern.  Metellus  Geiers  Vater  Avar  der  Consul  von  98  Q.  Metellus 

Nepos,  und  sein  Großvater  Q.  Metellus  Baliaricus ;  Clodias  Mutter  aber  war  eine  Caecilia  Me- 
tella, und  zwar  Tochter  desselben  Baliaricus  (vgl.  die  Stammtafeln  der  beiden  Familien  PW 

m  1229 f.  2665 f.  und  DG  II  14.  141  mit  den  leicht  zu  findenden  Belegen). 
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fanden  ihre  Bräute  nicht  in  getrennten  Kreisen,  sondern  in  einem  einzigen;  ihre 

Frauen  Claudia  und  Licinia  waren  Geschwisterkinder.  Alle  diese  Wechselbe- 

ziehungen wiederholen  sich  unter  ähnlichen  Verhältnissen  wie  in  der  Gesell- 

schaft der  Ciceronischen  und  der  Kaiserzeit,  so  zu  anderen  Zeiten  und  bei  anderen 

Völkern;  darin  liegt  nicht  zuletzt  ein  Beweis  für  die  Richtigkeit  ihrer  Annahme. 

C.  Claudius  Pulcher 

Augur  195.     Consul  177.     Censor  169.     f  167. 

Ap.  Claudius  Pulcher  Clodia  *  um  170. 
*  um  185.     t  um  130.  «ss  I  F.  Licinius  Crassus  Dives  Mucianus   *  gegen  180.   f  130. 

CN3  Antistia.  ex:  um  129 II D.  lunius  Brutus  Callaicus  *  gegen  180.  f  nach  121. 

Claudia  von  I:  Licinia  (Maior)  Licinia  (Minor) 
14oTi.Sempronius  Gracchus         cvs  143  C.  Sulpicius  Galba         cnj  C.  Sempronius  Gracchus 

*  162.    t  133.  '  um  158.    t  nach  109.  *  153.    f  121. 

von  11:  D.  lunius  Brutus  evi  Sempronia 

*  um  128.    t  nach  63.  *  um  123.    t  nach  63. 

D.  lunius  Brutus  Albinus 

*  gegen  85.    f  43. 

Der  Bruder  des  Crassus  Mucianus  war  der  an  seine  Stelle  im  Oberpontificat 

tret-ende  P.  Mucins  Scaevola,  Auf  ihn  bezieht  ein  antiker  Erklärer  eine  Cice- 

i'onische  Bemerkung  in  der  Anrede  an  den  Vorsitzenden  im  Verresprozeß  vom 

Jahre  70.  Dieser  Vorsitzende  war  der  Praetor  M.'  Acilius  Glabrio,  nach  späteren 
Angaben  Ciceros  (Brut.  239)  aequalis  des  C.  Piso,  mit  dem  er  im  Jahre  67  das 

Consulat  bekleidete,  und  hene  institutus  avi  Scaevolae  diligentia.  In  der  ersten 

Verhandlung  gegen  Verres  erinnerte  ihn  der  Ankläger  an  seinen  sapientissimus 

avus  und  an  avi  Scaevolae  prudentia  ad  prospiciendas  insidias  (act.  I  52).  Dazu 

sagt  Pseudo-Ascon.  149  Orelli  =  221  Stangl:  Scaevolam  didt  iuris  peritissimum, 
qui  cum  L.  Pisone  consvl  fuit  quo  anno  Ti.  Gracchus  occisus  est.  Mommsen  im 

('ommentar  zur  Lex  Acilia  repetundarum  (CIL  I  198  p.  55  =  Jur.  Sehr.  I  18) 
hat  die  Behauptung  des  Scholiasten  angenommen.  Der  Antragsteller  dieses  Ge- 

setzes war  Vater  des  Praetors  von  70,  Volkstribun  123  oder  122,  und  nicht  weiter 

bekannt  als  durch  die  Andeutungen  Ciceros  imd  des  Pseudo-Asconius:  Ei  nupsit 

Muciu  P.  Scaevolae  con^dis  a.  6^J  filia:  hnic  enim.  Scaevolae  quae  Cicero  de 

moribus  ßiuj<  significat  unice  convenivnt.  denique  quod  filium  avus  educavit,  pat- 
rem  immatura  morte  ohiisse  indicai.  Dieser  Ansicht  Momnisens  hat  auch  Klebs 

(PW  I  256  Nr.  37)  ohne  weiteres  zugestimmt,  obgleich  er  mit  Recht  rügt 

(ebd.  38).  daß  Mommsen  die  Charakteristik  des  Sohnes  Glabrio  im  „Brutus" 
mißverstanden  habe,  wenn  er  ihn  erst  in  höherem  Alter  (aetate  provectus)  zu  den 

.Ämtern  gelangen  und  folglich  einige  Zeit  (aliquanto)  vor  110  ge,boren  sein  ließi). 

1)  Vorsichtiger  drückt  sich  Jahn  im  Kommentar  zum  „Brutus"  aus,  daß  Scaevola  , wahr- 
scheinlich" der  Consul  von  133  sei.    ESne  Anspielung  auf  diese  Dinge  macht  Cicero  in  einem 
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Wenn  die  beiden  Cousuln  Piso  und  Glabrio  im  Jahre  67  nicht  annähernd  in  dem 

normalen  Amtsalter  gestanden  hätten,  wären  sie  dem  Cicero  schwerlich  als 

Altersgenossen  in  Erinnerung  gewesen. 

Was  von  den  Familienverhältnissen  des  jüngeren  M.'  Acilius  Glabrio  be- 
kannt ist,  empfiehlt  auch  nicht,  mit  seiner  Geburt  weit  über  310  hinaufzugehen. 

Seine  Frau  war  eine  Aemilia,  Tochter  des  Princeps  Senatus  M.  Scaurus  und  jener 

Caecilia  Metella,  die  in  zweiter  Ehe  mit  dem  Dictator  Sulla  verheiratet  war;  auf 
Befehl  dieses  ihres  Stiefvaters  mußte  Aemilia  sich  im  Jahre  81  von  Glabrio 

trennen  und  mit  Cn.  Pompeius  vermählen,  obwohl  sie  vor  ihrer  Entbindung 
stand;  sie  brachte  dann  im  Hause  des  Pompeius  ein  Kind  zur  Welt  und  starb  im 

Wochenbett  (Plut.  Sulla  33,  3;  Pomp.  9,  2  f.,  vgl.  DG  I  24.  IV  560).  Das  Kind 

ist  offenbar  der  M/  Glabrio  sororis  filius,  der  im  Jahre  54  unter  den  Fürbittern 

des  angeklagten  Jüngeren  M,  Scaurus  erschien  (Ascon.  Scaur.  25  Kiessl.  = 

28  Stangl) ;  nach  dem  Praenomen  war  dieser  M.*  Glabrio  der  erste  Sohn  aus 
jener  Ehe  und  blieb  nun  der  einzige;  der  Vater  war  nach  römischen  Begriffen 

gar  nicht  mehr  jung,  wenn  er  zur  Zeit  der  Geburt  des  Kindes  etwa  dreißig  Jahre 

alt  war.  Daß  der  Vater,  dessen  letzte  Erwähnung  sich  Ende  57  findet  (Cic.  ad 

Q.  fr.  II  1,  1;  har.  resp.  12;  vgl.  Klebs  a.  0.),  beim  Prozeß  des  Scaurus  54  nicht 

genannt  wird,  kann  mit  Bardt  (Priester  16)  als  sicherer  Beweis  dafür  angesehen 

werden,  daß  er  in  der  Zwischenzeit  gestorben  ist.  Der  junge,  27jährige  Sohn 
vertrat  damals  die  Familie  und  wurde  jedenfalls  der  Stammvater  der  Acilii 

Glabriones  der  Kaiserzeit  (PIE  I  7 f.). 

Der  Tribun  von  123  oder  122  muß  zur  Zeit  seines  Tribunats  noch  in  jünge- 
ren Jahren  gestanden  haben,  wenn  sein  Stammhalter  erst  um  110  geboren  wurde ; 

er  ist  nicht  zu  den  höheren  curulischen  Ämtern  gelangt,  sondern  gestorben,  ehe 

sein  Sohn  heranwuchs,  so  daß  dessen  Erziehung  dem  mütterlichen  Großvater 

Scaevola  zufiel.  Nun  ist  aber  P.  Scaevola,  den  Pseudo-Asconius  dafür  ausgibt, 

zwischen  123  und  115  gestorben,  denn  123  stattete  er  noch  als  Pontifex  Maxi- 
mus im  Namen  des  Kollegiums  ein  Gutachten  ab  (Cic.  de  domo  136 ;  o.  S.  243), 

während  Ende  115  bei  dem  großen  Vestalenprozeß  bereits  L.  Metellus  (Delma- 
ticus)  seinen  Platz  einnahm  (Ascon.  Mil.  40  Kiessl.  =  39  f.  Stangl) .  Folglich 
besteht  kaum  irgendeine  Berührung  zwischen  der  Lebenszeit  dieses  P.  Scaevola 

Briefe  aus  Kilikien  vom  Jahre  50.  wo  er  über  den  von  mächtigen  römischen  Gläubigem  be- 
drängten und  seinem  Schutze  empfohlenen  Ariobarzanes  von  Kappadokien  schreibt  (ad  Att. 

VI  1,  4):  Et  mdiercule  ego  ita  itidico,  nihil  itto  regno  spoliatius,  nihü  rege  egentius,  itaqur 
aut  tutela  cogito  me  abdicare  aut  ut  pw  Glabrtone  Scaevola  faenus  et  impendium  recusare. 
Boot  z.  d.  St.  meint,  daß  Cicero  hier  nur  auf  stadtbekannte  Verhältnisse  der  Gegenwart  hin- 

weisen könne ;  diese  Auffassung  erledigt  sich  durch  den  Nachwei.s,  daß  der  Vormund  Glabrios, 
der  in  dessen  Namen  Zins  und  Kapital  verweigerte,  der  Augur  Q.  Scaevola  war.  Denn  bei 
diesem  hatte  der  Briefschreiber  Cicero  und  vermutlich  auch  der  Briefempfänger  Atticns  das 
Privatrecht  studiert,  so  daß  ein  Rechtssatz,  nach  welchem  der  Lehrer  selbst  in  der  Praxis 
verfahren  war,  dem  Schüler  noch  nach  Jahrzehnten  lebhaft  vor  Augen  stand. 
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und  des  M.'  Glabrio  der  Ciceronischen  Zeit;  eine  Er/.iehung  des  Pinkels  durch  den 
Großvater  ist  ausgeschlossen;  unabweisbar  ist  die  Folgerung,  daß  der  Großvater 

eben  n  ich  t  dieser  Scaevola  sein  kann.  Die  Angabe  des  Scholiasten  ist  falsch; 

er  wußte  nichts  Bestimmtes  und  stellte  nur  eine  Vermutung  auf,  indem  er  von 
den  drei  berühmten  Juristen  aus  dem  Hause  der  Mucii  Scaevolae,  die  in  den 

Fasten  verzeiclinet  sind,  ohne  viel  Überlegung  den  ältesten  für  den  gesuchten 
Mann  erklärte. 

In  Wahrheit  ist  der  Großvater  des  Praetors  Glabrio  nicht  der  Pontifex 

Maximus  P.  Scaevola  gewesen,  der  erste  des  Dreigestirns,  sondern  der  zweite, 

der  iVugur  Q.  Scaevola,  Consul  von  117.  Daß  die  Charakteristik^ der  Persön- 
lichkeit in  der  Rede  gegen  Verres  auf  den  einen  besser  passe  als  auf  den  andern, 

wird  niemand  zu  behaupten  wagen;  zwar  sehe  ich  nicht  gerade,  bei  welchem  An- 

laß der  Augur  Quintus  besondere  prudentia  ad  prospiciendas  insidias  gezeigt 
haben  mag;  aber  der  Pontifex  Publius  hat  sie  jedenfalls  in  seinem  Consulat 

gegenüber  Ti.  Gracchus  eher  vermissen  lassen,  als  an  den  Tag  gelegt :  das  hört 
man  noch  bei  Cicero  de  domo  91  und  Tusc.  IV  51  heraus  als  Echo  der  von  der 

Scipionenpartei  gegen  ihn  erhobenen  Anklagen.  Dagegen  paßt  bei  dem  Augur 

Scaevola  aufs  beste  die  Lebenszeit  und  nicht  minder  gut  alles  übrige.  Er  ist 

sicherlich  vor  160  geboren,  vielleicht  sogar  schon  bald  nach  170,  denn  er  hat  als 

advlescens  den  Karneades  in  Rom  gehört  (Cic.  de  or.  III  68),  und  zwar  gelegent- 
lich der  Philosoph engesand tschaft  von  155;  auch  war  sein  Vater  Q.  Scaevola 

schon  179  Praetor  und  174  Consul  (o.  S.  206 f.).  Quintus,  der  Augur  selbst, 

scheint  längere  Zeit  von  den  höheren  Ämtern  ferngehalten  zu  sein,  wohl  durch 

die  Gegner  der  Gracchischen  Bewegung,  die  von  ihm  eine  ähnliche  Stellungnahme 

zugunsten  des  Gaius  Gracchus  fürchteten,  wie  man  sie  von  dem  Pontifex  Pu- 
blius und  seinem  Bruder  Crassus  Mucianus  zugunsten  des  Ti.  Gracchus  erlebt 

hatte.  Erst  120  wurde  Quintus  Praetor  und  Statthalter  von  Asien,  hatte  dann 

den  Repetundenprozeß  zu  überstehen,  der  durch  die  humoristische  Schilderung 

des  Lucilius  berühmt  geworden  ist  (vgl.  Ciehorius  Untersuch,  zu  LuciUus  88 f. 

237  ff.)  und  gelangte  erst  1 17  zum  Consulat,  etwa  als  ein  hoher  Vierziger.  Doch 

nach  dem  Consulat  hat  er  noch  fast  drei  Jahrzehnte  gelebt  und  gewirkt.  Cicero 
schilderte  ihn  im  Jahre  63  so,  wie  er  ihn  beim  Aufstande  des  Saturninus  im 

Jahre  100  der  Phantasie  des  großen  Haufens  vorstellen  wollte,  und  zwei  Jahr- 

zehnte später  so.  wie  er  ihn  aus  der  Zeit  um  90  herum  wirklich  in  der  Erin- 

nerung hatte^).    Demnach  stand  der  nahezu  achtzigjährige  Greis  damals  noch, 

J)  I>ie  Vergleichunp:  der  beiden  Stellen  ist  interessant  sowohl  wegen  der  Übereinstim- 
mungen  wie  wegen  der  Abweichungen:  Cic.  Rab.  perd.  21;  Cum  Q.  Smevola  confectu$ 
Kene.ctute,  perditus  tnorbo,  viancus  et  menibris  omnibm  aipttis  ac  dehilis.  hastüi  nixm, 
et  animi  vim  et  infirmitatem  corporis  ostenderet.  Phil.  VIII  31 :  Q.  Scaetviam  augurem  memoria 
teneo  6eßo  Marsico,  cum  esset  summa  senectute  et  perdiia  valetudine,  cotidie  simtd  atqur 

hiceret  facere  Omnibus  conveniendi  sui  potestatem ;  nee  eum  quisquam  iüo  beOo  vidit  iv  lecto,  serwx- 
cpte  dehilis  primus  ijeniSbai.  in  curiam.    Vgl.  auch  de  or.  I  200. 



—     278     — 

ungebeugt  durch  Alter  und  Kränklichkeit,  in  voller  Tätigkeit,  und  dem  entsprach 
auch  sein  letztes  uns  bezeugtes  Auftreten  im  Jahre  88  (s.  u.  S.  279).  Bei 

dieser  langen  Erstreckung  seines  Lebens  hat  der  Augur  den  Tribunen  M.'  Gla- 
brio  bedeutend  überlebt  und  war  sehr  wohl  in  der  Lage,  einen  maßgebenden 

Einfluß  auf  die  Bildung  des  Consuls  Glabrio  von  67  auszuüben;  hat  er  doch  auch 

auf  einen  andern  jungen  Menschen  nachhaltig  eingewirkt,  der  als  Consul  von 

63  um  ein  paar  Jahre  jünger  war  und  nicht  mit  ihm  verwandt,  auf  Cicero 

(vgl.  Lael.  lÜ'.  Brut.  306).  Die  Schüler  des  Oberpontifex  Publius  Scaevola  ge- 
hören dagegen  einer  weit  älteren  Generation  an,  so  eein  eigener  Sohn,  der  Ober- 

pontifex Quintus  (Cic.  de  or.  I  244;  Brut.  197),  der  gegen  140  geboren  ist,  und 

der  noch  um  anderthalb  Jahrzehnte  ältere  P.  Rutüius  Rufus  (Cic.  off.  II  47; 

vgl.  PW  I  A  1269 f.).  Alles-  vereinigt  sich  zugunsten  der  Annahme,  daß  Gla- 
brios  Mutter  die  Tochter  des  Augurs  Quintus  Scaevola  gewesen  ist. 

Noch  ein  weiterer  Umstand  fällt  dafür  ins  Gewicht.  Der  Pontifex  Publius 

Scaevola  hatte,  wie  eben  erwähnt,  einen  Sohn  Quintus,  der  ebenfalls  das  höchste 

geistliche  Amt  innehatte,  der  alle  weltlichen  Ämter  bis  zum  Consulat  im  Jahre  95 

zusammen  mit  dem  Redner  L.  Crassus  verwaltete  (Cic.  Brut.  161)  und  im 

Jahre  82  den  Marianern  zum  Opfer  fiel.  Cicero  hat  diesen  Jüngern  Pontifex  Scae- 
vola, den  dritten  der  berühmten  Rechtsgelehrten,  sehr  oft  erwähnt  und  gerühmt ; 

aber  beim  Verresprozeß  weist  er  zwar  den  Praetor  Glabrio  auf  seinen  Vater,  auf 

seinen  mütterlichen  Großvater  (Scaevola),  auf  seinen  Schwiegervater  (Scaurus) 
hin,  aber  mit  keinem  Worte  auf  einen  Bruder  seiner  Mutter,  was  doch  zu  erwarten 

wäre,  wenn  der  Scholiast  recht  hätte.  Es  fehlt  auch  jede  Andeutung,  daß  der 

jüngere  der  beiden  Oberpriester  noch  eine  Schwester  gehabt  hätte.  Dagegen  hat 

der  Augur  Scaevola  nach  Ciceros  ausdrücklicher  Angalje  (Brut.  211)  zwei 

Töchter  gehabt.  Nur  von  der  einen  ist  Näheres  bekannt,  nämlich  daß  sie  die 

Frau  des  Redners  L.  Crassus  w^ai':  die  andere  darf  nun  wohl  mit  Sicherheit  in 
der  Mutter  des  Praetors  Glabrio  gesehen  werden.  Dessen  Vater  war  123  oder  122 

Volkstribun,  dagegen  Crassus,  geboren  140  (Cic.  Brut.  161),  erst  107  (ebd. 

160  f.) ;  die  Frau  des  ersteren  wird  die  ältere  Schwester  gewesen  sein.  Aber  Cras- 
sus hat  nicht  allein  mit  einundzwanzig  Jahren  im  Jahre  119  seinen  Ruf  als 

Redner  durch  die  erfolgreiche  Anklage  des  C.  Carbo  begründet  (Cic.  de  or.  III 

74  u.  a.:  vgl.  DG  IV  72 f.),  sondern  war  damals  auch  schon  der  Schwiegersohn 

Scaevolas,  da  sich  dieser  bei  dem  von  LucUius  geschilderten,  Ende  119  oder  An- 
fang 118  verhandelten  Prozeß  bereits  auf  ihn  berufen  konnte  (Lucil.  86  Maix 

aus  Cic.  de  or.  IIT  171  vgl.  Cichorius  Untersuch,  zu  Lucilius  238).  Wenn  die 

beiden  Töchter  Scaevolas  im  Alter  wenig  auseinander  waren  und  bald  nachein- 
ander heirateten,  so  steht  die  Annahme,  daß  die  bisher  weniger  bekannte  von 

beiden  die  Frau  des  älteren  Glabrio  wurde,  mit  allem  in  Einklang,  was  sich  über 

das  Alter  ihre^  Vaters,  ihres  Gatten  und  ihres  Sohnes  ermitteln  läßt,  auch  wenn 

bei  den  nicht  genau  zu  fixierenden  Daten  stets  ein  voDes  Jahrzehnt  Spielraum 
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gewährt  wird.   So  ist  eine  einwandfreie  neue  Erkenntnis  gewonnen  an  Stelle  der 

unrichtigen  Behauptung  des  späten  Scholiasten  (s.  S.  224  Stammtafel  II), 

Nicht  in  demselben  Grade  unrichtig,  aber  ungenau  und  deshalb  einer  Er- 

klärung bedürftig  ist  eine  Angabe  Plutarchs  über  die  Familie  des  Augurs  Scae- 

vola.  Als  Sulla  im  Jahre  88  infolge  der  Sulpicischen  Revolution  Rom  mit  Ge- 

walt einnahm,  berief  er  den  Senat,  um  Sulpicius,  Marius,  dessen  Sohn  und  meh- 
rere andere  Männer  als  Feinde  des  Staates  für  vogelfrei  zu  erklären  (Appian. 

bell.  civ.  I  971  u.  a.).  Als  einziger  Senator  ließ  sich  der  Augur  Scaevola  von 

ihm  nicht  einschüchtern:  Licet,  inquit,  mihi  agmina  militum,  quibus  curiam  cir- 
cumsediHti,  ostcntes,  licet  mortem  identidem.  miniteris,  nunquam  tarnen  efficie.s, 

ut  propter  exiguum  senilemque  sanguinem  meum  Marium,  a  quo  urbs  et  ItaUa 

cotiKervata  est,  hostem  iudicem,  (Val.  Max.  III  8,  5)i).  Von  den  Geächteten 
wurde  Sulpicius  auf  der  Flucht  getötet,  Marius  entkam  zunächst  bis  Soloniura, 

um  von  da  weiter  bis  Ostia  und  dann  zur  See  zu  fliehen,  xal  vor  {nev  vlov  tntfi- 
ipev  fix  tiäv  Movxiov  tov  nevi^sgov  yiuioffov  ov  fiuxQav  (ivrbiv  va  pjinriSeuc 

hjipojiisvov  (Plut.  Mar.  35,  8 ff.);  der  Sohn  gelangte  elg  tu  i'^{)Ca  cor  Movxiov 

und,  vor  den  Häschern  verborgen,  ngoq  cijv  nlxCav  ttjc  yi^vaixoc,  verscliaffte 
sich  dort  alles  zur  Reise  Nötige  und  setzte  die  Flucht,  getrennt  von  dem  Vater, 

bis  Afrika  fort 2).  Das  Eintreten  des  Augurs  Scaevola  für  Marius,  den  Vater,  an 
jenem  Tage  der  Achtserklärung  beweist,  daß  nur  an  i  h  n  gedacht  werden  kann,, 
wenn  von  einem  Mticius  die  Rede  ist,  bei  dem  der  Sohn  Marius  zuerst  Beistand 

suchte.  Aber  er  war  nicht  dessen  Schwiegervater.  Cicero  Brut.  211  erwähiit  ja 

seine  Töchter  Mucias  amhas,  quarum  sermo  mihi  fuit  notus,  und  zwar  aus  dem 

Verkehr  im  Hause  des  Augurs  um  90 ;  die  eine  war  die  Frau  Glabrios,  die  andere 

die  des  Redners  Crassus.  Von  dessen  Familie  spricht  Cicero,  indem  er  übergeht 

auf  neptes  Licinia^,  quas  non  quidem  amhas,  hanc  vero  Scipionis  etiam.  tu.  Brüte, 
credo,  aliquando  audisti  loquentem.  Wiederum  sagt  er  nur  von  einer  der  zwei 
Frauen,  mit  wem  sie  verheiratet  war;  aber  auch  von  der  andern  ist  es  bekannt 

(DG  IV  80),  denn  im  Mai  44  wurde  er  von  dem  vermeintlichen  Sohne  des  jünge- 
ren Marius  brieflich  beschworen  per  cogrmtionem,  quae  mihi  secum  esset,  per 

fum  M avium  quem,  scripsissem,  per  eloquentiam  L.  Crassi  avi  sui,  ut  se  defen- 

derem  (ad  Att.  XII  49,  2),  und  auf  die  Nachricht  vom  Ausgange  dieses  Aben- 
teurers schrieb  er  (ebd.  XIV  8,  1) :  De  Mario  probe,  etsi  doleo  L.  Crassi  nepotem.. 

Also  die  zweite  Tochter  des  Redners  Crassus  und  der  Mueia  war  die  Mutter  des 

1)  Ein  Torbild  oder  Gegenstück  ist  Solons  Widerspruch  gegen  die  Usurpation  der  Herr- 
schaft durch  Peisistratos  und  seine  kurze  Antwort  auf  die  Frage,  wem  er  vertraue,  um  so 

kühn  zu  sein:  Tm  yiiQo.  (Diod.  IX  20,  4.  Plut.  Sol.  31,  1).  Ein  Nachahmer  Scaevolas  ist 
Q.  Oonsidius  im  Jahr  59  (Plut.  Caes.  14,  6.    PW  IV  913). 

2)  Plutari'hs  Bericht  wird  ergänzt  durcli  Nep.  Att.  2,  2  (vgl.  1,4),  wonach  damals  dem 

jungen  Marius  sein  Altersgenosse  und  Mitschüler  mit  Geld  unter  die  Arme  grifi".  Marius 
und  Atticus  waren  wie  Cicero  und  der  von  Nepos  noch  erwähnte  L.  Torquatus  —  Consul  65, 
also  geboren  gegen  108  —  gewiß  gerade  bei  Scaevola  zusammen  in  die  Schule  gegangen. 
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jüngsten  Marius,  der  Augur  Scaevola  war  zwar  nicht  ihr  Vater,  wohl  aber  ihr 
mütterlicher  Großvater  und  nach  dem  Tode  ihres  Vaters  im  Herbst  91  der  nächste 

männliche  Verwandte,  der  sich  ihrer,  ihres  Jungen  Ehemannes  und  ihres  Schwie- 

gervaters annahm.  Das  Verhältnis  zwischen  ihm  und  dem  Jüngern  Marius  mit 

einem  Worte  zu  bezeichnen,  ist  nicht  ganz  einfach;  wir  müßten  Schwiegergroß- 
vater sagen,  und  Plutarch  sagt  dafür  neviHQog,  was  eigentlich  Schwiegervater 

heißt;  sein  Fehler  ist  nur  eine  Ungenauigkeit  im  Ausdruck:  im  übrigen  ist  alles 
in  bester  Ordnung. 

Schließlich  seien  noch  in  aller  Kürze  die  Familienverhältnisse  eines  Mannes 

erwähnt,  der  den  eben  besprochenen  Persönlichkeiten  zwar  ferner  stand,  aber 
doch  mit  ihnen  in  Berührung  kam,  des  M.  Aemilius  Scaurus.  Er  hat  in  einer 

Periode,  während  der  das  Aemilische  Geschlecht  fast  ganz  von  der  pglitischen 

Bühne  verschwunden  war,  dessen  Ansehen  allein  etwas  aufrechterhalten,  ob- 
gleich er  einem  herabgekommenen  Hause  des  Geschlechts,  vielleicht  dem  der 

Barbulae  (so  G.  Bloch  Melanges  d'hist.  ancienne.  Bibl.  de  la  fac.  de  lettree 
[Paris  1909]  XXV  8 f.),  entstammte,  sich  mühsam  wie  ein  Homo  Novus  empor- 

arbeitete (Ascon.  Scaur.  30  Kiessl.  =—  25  Stangl)  und  noch  bei  der  Bewerbung 
ums  Consulat  für  116  einem  persönlich  weit  tiefer  stehenden  patricischen  Gegen- 

kandidaten unterlag  (Cic.  Mur.  36;  vgl.  PW  VI  1797;  o.  S.  253).  Erst  für  das 

folgende  Jahr  115  wurde  er  gewählt  und  stand  damals  schon  im  48.  Lebensjahre 

(vgl.  Ascon.  a.  0.).  Er  hatte  einen  Sohn,  der  im  Jahre  102  bereits  dienstpflich- 
tig war  und  in  Schande  durch  Selbstmord  endete  (Klebs  PW  T  587,  45 f.),  und 

hatte  einen  zweiten  Sohn,  der  seine  Laufbahn  zwischen  66  und  62  als  Quaestor 

begann  (vgl.  Dessau  8775)  und  mit  der  Bewerbung  ums  Consulat  für  54  un- 
rühmlich abschloß  (DG  1  20  ff.):  die  Mutter  dieses  Sohnes  war  Caecilia  Metella, 

Tochter  des  um  104  verstorbenen  L.  Metellus  Delmaticus,  Nichte  des  Q.  Metellus 

Numidicus,  die  nach  dem  Tode  des  alten  Scaurus  im  Jahre  88  den  damaligen 

Oonsul  Sulla  heiratete  und  ihm  ein  Zwillingspaar  und  noch  ein  Kind  gebar 

(PW  III  r^"34f.  Nr.  134  vgl.  IV  1515  Nr.  377.  DG  II  301  432.  G.  Bloch 
a.  0.  22.  74).  Weil  der  Sohn  des  Scaurus  und  der  Metella,  den  Cicero  gegen  die 

Anklagen  auf  Erpressung  und  auf  Ambitus  verteidigte,  das  Praenomen  des  Vaters 

Marcus  führt,  wird  er  für  den  älteren  gehalten  (DG  I  18.  Klebs  a.  0.);  aber 

man  muß  sich  klar  machen,  zu  welchen  Folgerungen  diese  Annahme  führt. 

Ein  im  Jahre  102  wehrpflichtiger  Scaurus  muß  gegen  120  geboren  sein, 
sein  älterer  Bruder  also  noch  etwas  früher.  Dann  hätte  dieser,  Ciceros  Klient, 
trotz  seiner  vornehmen  Herkunft  und  Verwandtschaft  und  trotz  seines  raschen 

Aufstiegs  von  Amt  zu  Amt  die  unterste  Stufe  der  politischen  Laufbahn  erst  mit 

beinahe  sechzig  Jahren  betreten.  Das  ist  mehr  als  unwahrscheinlich.  Ferner 

wäre  in  diesem  Falle  seine  Mutter  Metella  nicht  viel  Jünger  gewesen  als  ihr  im 

Jahre  138  geborener  zweiter  Gemahl  Sulla,  und  hätte  dessen  Wunsch  nach  Leibes- 

erben —  denn  deswegen  hatte  Sulla  sich  von  seiner  dritten  Frau  geschieden  und 
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die  neue  Ehe  geschlossen  (Plut.  Sulla  (j,  11)  —  zu  einem  Zeitpunkt  erfüllt,  wo 
sie  eigentlich  über  die  Grenze  der  Fruchtbarkeit  hinaus  war  und  einen  mindestens 

dreißigjährigen  Sohn  erster  Ehe  besaß.  So  stößt  man  auf  eine  weitere,  fast  noch 

größere  Uuwalirscheinlichkeiti). 
Aber  alle  Schwierigkeiten  werden  einfach  und  glatt  aufgehoben  durch  die 

folgende  Annahme:  Der  im  Jahre  102  unglücklich  endende  junge  Scaurus  war  der 

Sohn  einer  unbekannte  n  Mutter,  mit  der  der  Princeps  Senatus  in  seinen 

jüngeren  Jahren  in  erste  r  Ehe  verheiratet  war.  Nach  dem  Tode  des  Sohnes 

nahm  der  alte  Herr  nach  dem  Muster  Catos,  dem  er  auch  sonst  nacheiferte,  eine 

zweite,  und  zwar  eine  junge  Fran:  mit  ihr  zeugt«  er  einen  neuen  Stammhal- 
ter und  legte  ihm  sein  eigenes  Praenomen  bei,  wie  es  vermutlich  auch  der  ver- 

storbene Sohn  erster  Ehe  getragen  hatte  2).  Der  Unterschied  von  Cato  war  nur, 
daß  Scaurus  seine  junge  Gattin  nicht  aus  niederem  Stande  erkor,  sondern  aus  der 

damals  mächtigsten  Adelsfamilie:  das  Jahr  102  bezeichnet  den  Höhepunkt  der 
Macht  der  Meteller  mit  der  Censur  zweier  Vettern,  des  Numidicus  und  des  Gaiuß 

Metellus  (Vell.  II  8,  2  vgl.  11,  3:  dazu  Basler  Festschr.  zur  Philologenvers.  1907, 
266 ff.).  Etwa  im  folgenden  Jahre  fand  die  Hochzeit  statt,  und  in  den  nächsten 

Jahren  entsprossen  dem  Bunde  eine  Tochter  und  ein  Sohn;  die  Tochter,  die  Frau 

des  M.'  Glabrio,  konnte  im  Jahre  82  selbst  schon  Mutter  werden  (o.  S.  276), 
und  der  Sohn  um  64  nicht  mit  beinahe  sechzig,  sondern  mit  einigen  dreißig  Jah- 

ren die  Quaestur  übernehmen. 

il  Beiläufig  sei  noch  bemerkt,  wie  unwahrscheinlich  Sullas  Vermählung  mit  einer  so 
alten  Frau  wäre  angesichts  seiner  sonstigen  Schwäche  für  das  schöne  Geschlecht;  Tgl.  z.  B. 

Sali.  bist.  I  61  Maur.  aus  Plut.  comp.  Lys.  et  Sull.  r>>  oder  die  Geschichte  seiner  fünften  Ehe 
Plut.  Sulla  35,  3iF.  Cn.  Pompeius  hat  sich  später  bei  seiner  Vermählung  mit  Cornelia  den 
Sulla  gleichsam  zum  Muster  genommen  (vgl.  PW  IV  1596  f.  Nr.  417  u.  S.  317). 

2)  Der  Fall  liegt  ähnlich  wie  ein  Jahrhundert  zuvor  bei  einem  andern  berühmten  Aemilier, 
dem  Oberpontifex  und  Princeps  Senatus  M.  Lepidus  (s.  o.  S.  240). 
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Sechstes  Kapitel. 

Niedergang  des  alten  Adels. 

I.    Zeiten   des   Zusammenbruchs. 

Seit  der  Gracchischen  Revolution  ging  es  ersichtlich  abwärts  mit  der»  alten 
hohen  Adel  in  Rom.  Die  demokratische  Flut  schwoll  unaufhaltsam  an  und  ließ 

keine  Vorrechte  der  Geburt  bestehen.  Seitdem  im  Jahre  172  zum  ersten  Male 

beide  Consuln  aus  der  Plebs  hervorgegangen  waren,  sind  in  den  beinahe  vierzig 

J  ahren  bis  zum  Tribunat  des  Ti.  Gracchus  immerhin  die  rein  plebeischen  Consul- 

paare  seltene  Ausnahmen  geblieben,  und  nie  wieder  ist  es  einem  von  ihnen  so 

wie  in  den  drei  ersten  Jahren  172 — 170  gelungen,  auch  zwei  Plebeier  als  Nach- 

folger einzusetzen  (o.  S.  217.  245).  Das  ist  in  den  nächsten  vier  Jahrzehnten,  von 

dem  Tribunat  des  Ti.  Gracchus  bis  gegen  den  Bundesgenossenkrieg  hin,  gründ- 

lich anders  geworden.  Nur  in  fünfzehn  von  den  vierzig  EponymenkoUegien  der 

Jahre  133  —  94  ist  der  eine  Platz  einem  Patricier  eingeräumt  worden,  so  daß 

diesen  wenigen  die  mehr  als  vierfache  Zahl  (05)  der  plebeischen  Consuln  gegen- 

übersteht. Ebenso  sind  in  den  Censorenkollegien  desselben  Zeitraums  die  Ple- 

beier doppelt  oder  dreifach  ̂  )  so  stark  vertreten  wie  die  Patricier,  obgleich  doch 

1)  Von  den  Censorenpaaren  der  Jahre  131,  125,  115,  109,  108,  102  und  97  bestehen 
drei,  die  der  Jahre  131,  115  und  102,  aus  zwei  Plebeiem  (vgl.  De  Boor  Fasti  censorii  21 — 24). 
Zwischen  125  und  115  war  nach  der  gewöhnlichen  Annahme  ebenfalls  ein  rein  plebeisches 
Kollegium  im  Amte,  L.  Calpurnius  Piso  und  Q.  Metellus  Baliaricus  im  Jahre  120,  so  daß 
insgesamt  auf  8  Kollegien  12  Plebeier  und  4  Patricier  kämen.  Nach  einer  von  Cichorius 

aufgestellten  Ansicht  (Untersuch,  zu  Lucilius  79 — 88)  haben  dagegen  jene  beiden  plebeischen 
Censoren  nacheinander  zwei  verschiedenen  Kollegien  angehört  und  je  einen  patricischen 
Amtsgenossen  gehabt,  Piso  im  Jahre  123  den  P.  Cornelius  Lentulus  und  Metellus  im  Jahre 

120  den  Q.  Fabius  Maximus  Servilianus ;  in  diesem  Falle  kämen  auf  9  Censorenpaare  gegen- 
über den  12  Plebeiem  6  Patricier,  so  daß  sich  die  Verteilung  für  die  letzteren  günstiger  stellte. 

Die  Meinung  von  Cichorius  hat  bei  Lenze  (Zur  Gesch.  der  röm.  Censur  24—31)  und  eben 
jetzt  bei  W.  A.  Baehrens  (Herrn.  LIV82f.)  Widerspruch  gefunden;  ich  habe  mich  seinerzeit 
zu  ihr  bekehrt  und  bekannt  (Neue  Jahrb.  f.  d.  klass.  Altert.  XXIII  192),  und  halte  sie  noch 
für  sehr  annehmbar  (s.  o.  S.  250,  1).  Ich  halte  es  auch  nicht  für  entscheidend,  daB  Piso  von 
Cicero  (Tusc.  III  48)  in  dem  Jahre  seiner  vermutlichen  Censur,  123,  als  constdaris  bezeichnet 

wird;  die  dort  erzählte  Episode  kann  ganz  in  den  Anfang  des  Jahres,  vor  die  Censoren- 
wahlen  gehören.  —  Bei  den  Consuln  der  Jahre  133—94  ändert  sich  das  Zahlen  Verhältnis 
zwischen  den  Plebeiem  und  Patriciern  auch  dann  nicht,  wenn  man  die  Sulfectconsulate  der 

Jahre  130  und  108  hinzurechnet,  denn  das  eine  ist  ein  patricisches  (vgl.  PW  III  2667  f.  Nr.  11. 

IV  1368  Nr.  192),  und  das  andere  ein  plebeisches  (ebd.  II  2525,  1  fF.    VIII  2465  f.  Nr.  2). 
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-erst  im  Jähre  131  primum  utergue  ex  plehe  facti  censore.s  (Liv.  ep.  LIX  oben 
S.  251).  Zwischen  den  Tribunalen  der  beiden  Gracchen  sieht  es  fast  so  aus,  als 

ob  ein  zweijähriger  Turnus  zwischen  rein  plebeischen  und  patricisch-plebeischen 

Kollegien  eingerichtet  worden  wäre;  jene  sind  133  und  132,-  129  und  128,  12-'', 
und  124  verzeichnet,  diese  131  und  130,  127  und  126.  Ein  ähnlicher  Wechsel 

hatte  regebnäßig  von  Jahr  zu  Jahr  in  früheren  Zeiten  stattgefunden  (355—343 

0.  S.  30) :  aber  damals  kam  er  den  Adligen  zugute  und  jetzt  den  Bürgerlichen. 

Der  letzte  patricische  Consul  dieser  Reihe,  M.  Lepidus  im  Jahre  126,  hat  jedoch 
im  folgenden  Jahre  entweder  selbst  einen  tiefen  Fall  getan  oder  den  Sturz  seines 

Geschlechtshauptes  nicht  verhindern  können,  so  daß  infolgedessen  das  ange- 
sehenste Haus  der  Aemilier  seine  ganze  Stellung  auf  absehbare  Zeit  verlor  (oben 

•S.  2421). 

Dann  brachten  die  Patricier  für  123  den  letzten  Quinctier  durch,  T.  Fla- 

mininus,  den  Enkel  des  Siegers  von  Kynoskephalai  (o.  S.  121),  und  für  121  den 

letzten  würdigen  Sprößling  der  Fabii  Maximi,  der  durch  seinen  Vater  Fabius 

Aemilianus  zugleich  Enkel  des  Siegers  von  Pydna  und  Neffe  des  Überwinders 

von  Karthago  und  Numantia  war  (PW  VT  1794  ff.).  Diese  durch  Adoption 
begründete  Linie  der  Fabii  Maximi  war  vornehmer  als  die  andere,  weil  der  Be- 

gründer Fabius  Aemilianus  zugleich  durch  Geburt  einer  der  Gentes  Maiores  ent- 

stammte, sein  Adoptivbruder  Fabius  Servilianus  (o.  S.  246.  250)  aber  nicht;  auch 

hat  der  Sohn  des  Fabius  Aemilianus  durch  seine  kriegerische  Tüchtigkeit  sich 

des  ruhmvollen  Namens  würdiger  gezeigt  als  der  Sohn  des  Fabius  Servilianus. 

Doch  ist,  nachdem  volle  vier  Jahre  lang,  120—117,  die  Patricier  vom  Consulat 
gänzlich  ausgeschlossen  waren,  auch  dieser  Fabier,  der  den  Individualbeinamen 

Eburnus  trug,  schließlich  zum  Consulat  für  116  erhoben  worden  und  für  115 

der  Sprößling  eines  herabgokommenen  Zweiges  der  Aemilier,  M.  Scaurus  (oben 

S.  280 f.).  Dann  wurde  in  den  drei  Jahren  114 — 112  wieder  kein  patricischer 
Consul  an  die  Spitze  des  Staates  gestellt,  sondern  erst  für  111  der  letzte  vom 

glorreichen  Stamme  der  Scipionen,  P.  Nasica,  der  Sohn  des  Oberpontifex  Serapio, 

Urenkel  dos  altern  Africanus  und  des  ersten  P.  Nasica  (vgl.  die  Stammtafel 

o.  S.  102) .  Als  dieser  Mann  während  seines  Aratsjahres  starb,  wurde  er  in  einem 

ganz  ungewöhnlichen  Maße  betrauert  und  geehrt  (Plin.  n.  h.  XXI  10.  Diod. 

XXXIV  33, 1.  8  ;  vgl.  PW  IV  1504 f.  Nr.  355) :  das  erklärt  sich  nicht  nur  durch 

seinen  angeblich  vortrefflichen  Charakter,  sondern  auch  dadurch,  daß  mit  ihm 

die  Hoffnung  eines  der  fürstlichsten  Geschlechter  Eoras  zu  Grabe  getragen  ward. 

Daraufhin  mochte  sich  in  weiteren  Kreisen  die  Anschauung  verbreiten,  daß  von 

■dem  alten  Adel  gerettet  werden  müßte,  was  noch  zu  retten  sei ;  die  Consulwahlon 
brachten  für  das  nächste  Jahr  110  und  dann  wenigstens  für  jedes  zweite  Jahr, 

für  108  und  106,  einen  Patricier  an  die  leitende  Stelle,  und  die  Censorenwahlen 

sowohl  109  wie  bei  der  notwendig  werdenden  Ersatzwahl  108  in  diese  Behörde 

ebenfalls  je  einen.    Damit  ist  jedoch  wieder  ein  Abschnitt  zu  Ende,  denn  fünf 
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volle  Jahre  hindurch,  105 — 101,  ist  das  Patriciat  vom  Oberamt  gänzlich  fem- 

gehalten worden;  erst  die  Jahre  100.  99  und  97  weisen  patricische  "Namen  in 
den  Oonsular fasten  auf,  und  erst  von  93  an  stellen  sich  solche  mit  größerer 

ßegelmäßigkeit  ein. 

Das  letzte  Jahrzehnt  des  2.  Jahrhunderts  war  eine  verhängnisvolle  Zeit  für 
die  alten  Geschlechter  und  führte  mehr  als  eines  von  ihnen  dem  Verderben  zu. 

J3ie  beiden  Männer,  die  trotz  ihrer  nicht  ganz  einwandfreien  Vergangenheit  in 
den  Jahren  116  und  115  das  Consulat  erhalten  hatten,  Fabius  Eburnus  und 

A.emiliu8  Scaurus,  sind  auch  109  und  108  nacheinander  zu  patricischen  Censoreo 

gewählt  worden,  Fabius  als  Nachfolger  des  Scaurus,  den  der  Tod  seines  Kollegen 

zum  Kücktritt  zwang  (s.  S.  293).  Aber  diese  zwei  zu  den  höchsten  Ehren  und 

Würden  aufgestiegenen  Vertreter  des  hohen  Adels  sind  von  schwerstem  häue- 
lichen  Unglück  heimgesucht  worden;  ihre  Söhne  sind  aus  der  Art  geschlagen 

und  haben  ein  trauriges  und  schimpfliches  Ende  genommen;  der  Vater  Fabius 

ist  darüber  selbst  zugrunde  gegangen  (vgl.  PW  VI  1797,  46 ff.  o.  S.  253),  wäh- 
rend der  elastischere  Scaurus  darüber  hinwegkam  (o.  S.  281  vgl.  den  Anhang)  ; 

dem  Ansehen  des  l'atriciats  in  der  öffentlichen  Meinung  mußten  aber  solche  Vor- 

fälle großen  Abbruch  tun.  Die  patricischen  Consuln  von  110  und  108,  Sp.  Postu- 

inius  und  Ser.  Sulpicius  Galba,  haben  mit  ihren  Brüdern  ähnliche  schlimme  Ei- 
fahrungen  gemacht,  wie  Fabius  und  Scaurus  mit  ihren  Söhnen.  Die  schlaffe 

Führung  des  numidischen  Krieges  durch  Sp.  PovStumius  und  vollends  der 

schmähliche  Vertrag  mit  lugurtha,  zu  dem  sein  Bruder  Aulus  als  stellvertreten- 
der Oberfeldherr  gezwungen  wurde,  erregten  so  allgemeine  und  große  Empörung, 

daß  eine  besondere  Untersuchung  gegen  alle  bei  den  bisherigen  afrikanischen 

Ereignissen  beteiligten  Offiziere  und  Diplomaten  angeordnet  wurde;  infolge- 
dessen sind  die  beiden  Postumischen  Brüder  und  C.  Galba,  der  Bruder  des  Con- 

suls  Ser.  Galba  von  108,  verurteilt  worden  (vgl.  o.  S.  266),  was  wohl  auch  auf 

dessen  Stellung  einwirkte.  Jedenfalls  sind  dadurch  wieder  zwei  berühmte  patri- 
cische Geschlechter  schwer  geschädigt  worden.  Aber  alle  diese  Falle  wurden  über- 
boten durch  die  Katastrophe  des  Consuls  von  106  aus  dem  hochadligen  Hause 

der  Servil ii  Caepiones;  sie  hat  nicht  nur  ihm  persönlich  und  seinem  Geschlecht 

einen  kaum  je  zu  verwindenden  Schlag  versetzt,  sondern  hat  den  ganzen  Stand 

in  Mitleidenschaft  gezogen ;  denn  sie  trug  mit  dazu  bei,  daß  länger  als  je,  wäh- 
rend eines  halben  Jahrzehnts,  kein  Patricier  in  die  Regierungskollegien,  die 

consularischen  von  105—101  und  das  censorische  von  102,  aufgenommen  wurde. 

Dieser  Consul  von  1 06,  Q.  Servilius  Caepio,  ist  nach  Namen,  Alter  und  Stel- 

lung unzweifelhaft  der  Sohn  des  gleichnamigen  von  140  und  das  am  besten  be- 

kannte Mitglied  seiner  Familie.  Doch  beginnt  die  Kenntnis  seiner  Lebensge- 
schiehte  erst  mit  seiner  Praetur  kurz  vor  dem  Consulat;  es  ist  deshalb  zu  prüfen, 

ob  nicht  ein  neuerdings  gefundenes  Zeugnis  in  einen  früheren  Abschnitt  hin- 

aufführt.  Ein  von  Foucart  (Mem.  de  l'acad.  des  inscr.  1904,  XXXVTI  1,  328: 
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danach  Dittenberger  Or.  Gr.  II  p.  551)  veröffentlichtes  und  erläutertes  Ehren- 
dekret von  Bargylia  in  Karien  handelt  von  den  Kämpfen,  die  die  Römer  hier 

bei  der  Einrichtung  der  Provinz  Asien  infolge  der  Erhebung  des  Aristonikos  zu 

I)estehen  hatten.  Von  Römern  werden  darin  genannt  M.'  Aquillius,  der  als 
Consul  129  den  Oberbefehl  übernahm  und  bis  126  behielt,  und  zwei  andere: 

Erstens  ließ  Aquillius  bei  seinem  Abmarsch  aus  Karien  ins  Binnenland  mit 

Truppenmacht  zurück  dvfi<ngcttijyov  Fvaiov  Jo^stiov  FvaCov  (Z.  16  vgl. /Varog 

Z.  22.  23.  38.  39) ;  zweitens  wurde  Bargylia  hart  bedrängt  durch  die  iniTayi] 

•eines  Koiwog  Kainimv  (Z,  25.  30).  In  Cti.  Domitius  Cn.  f.  hat  Foucart  mit  Recht 
den  AJienoharbus!  erkannt,  der  122  Consul  wurde  und  das  Ansehen  seiner  Familie 

begründete  (a.  0.  330;  vgl.  PW  Suppl.  III  349,  32  ff.),  und  in  Q.  Caepio  den 

späteren  Consul  von  106,  Zwar  sind  die  in  der  Inschrift  berührten  Ereignisse 
von  dem  Consulat  seines  Vaters  zeitlich  imr  halb  so  weit  entfernt  wie  von  dem 

seinigen;  aber  die  sniTayrj  bestand  in  Requisitionen,  wie  sie  ein  jüngerer,  dem 

Domitius  untergeordneter  Offizier  in  einer  einzelnen  Stadt  von  dessen  Kom- 

mandobezirk vorzunehmen  hatte,  doch  nicht  ein  älterer  Consular.  Q.  Caepio,  der 
Consul  von  106  und  Vater  eines  Sohnes,  der  schon  im  Jahre  100  Quaestor  war 

(s.  u.),  muß  aber  um  3  50  geboren  sein  und  war  demnach  zur  Zeit  der  Vorgänge 

in  Bargylia  gerade  in  dem  geeigneten  Alter;  sein  Vatersname  und  sein  Amts- 
titel waren  vielleicht  bei  einer  früheren  Erwähnung  In  dem  verlorenen  Teil  der 

Urkunde  angegeben. 

Als  Praetor  109  woirde  Caepio  gleich  seinem  Vater  vor  drei  Jahrzehnten 

nach  Hispania  Ulterior  gegen  die  Lusitanier  geschickt,  kehrte  Ende  107  im 

Triumph  zurück  (Acta  triumph.  CIL  12  p.  49  vgl.  53),  erhielt  daraufhin  für 
106  das  Consulat  und  den  Oberbefehl  in  Gallien  gegen  die  Kimbern,  ganz  so  wie 

zwei  Jahre  darauf  C.  Marius.  Mit  Caepio  bewarb  sich  Q.  Lutatius  Catulus  um 

die  plebeische  Stelle,  erlag  aber  dem  C.  Atilius  Serranus  (Cic.  Plane.  12;  vgl. 

Klebs  PW  II  2098  Nr.  64).  Er  war  der  Schwager  Caepios,  so  daß  seine  Kandi- 
datur mit  der  des  Patriciers  gemeinsam  aufgest-ellt  war  und  seine  Niederlage  die 

Siegesfreude  Caepios  beeinträchtigte.  Die  Verwandtschaft  der  beiden  Kandi- 
daten folgt  aus  zwei  Stellen  Ciceros;  de  or.  III  228  nennt  Catulus  selbst  den 

Hortensius  seinen  Schwiegersohn,  und  Verr.  II  24  fragt  Cicero  den  gegnerischen 

Anwalt,  eben  diesen  Hortensius,  nach  dem  angesehenen  Dio  aus  Halaesa  auf 

Sicilien :  Nihil  ex  Dione,  nihil  ex  socru  tua,  femina  primaria, Servilia,  veter e Dionis 

hospita,  audisti?  Die  Frau  des  Hortensius  war  demnach  eine  Tochter  des  87  von 

den  Marianern  erschlagenen  Catulus  und  einer  70  noch  lebenden  Servilia.  Nun 

bezeichnet  freilich  Cic.  Cornel.  II  6  bei  Ascon.  71  Kiessl.  =  62,  9  Stangl  als 

avnnculuii  des  Sohnes  Q.  Catulus,  des  Consuls  von  78,  den  Cn.  Domitius  Aheno- 
barbus,  der  96  Consul  und  92  Censor  war,  und  daraus  ist  auch  von  mir  selbst 

(PW  V  1326,  33.  1509  Nr.  90)  der  Schluß  gezogen  worden,  eine  Domitia, 
Schwester  des  Ahenobarbus,  sei  die  Frau  des  älteren  Catulus  und  Mutter  seiner 
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Kinder  gewesen.  Doch  jene  bestimmten  Zeugnisse,  Hortensius  sei  sein  und  einer 

ServiUn  Tochtermann  gewesen,  stehen  dem  entgegen.  Zulässig  wäre  die  An- 
nahme, daß  der  Vater  Catulus  zwei  mai  verheiratet  war,  erst  mit  einer  Domitia, 

die  ihm  um  1 20  den  Sohn  schenkte,  der  78  Consul  war,  und  dann  mit  Servilia, 

die  ihm  die  Tochter  gebar:  wenn  die  Tochter  auch  im  Jahre  91  schon  die  Frau 

des  Hortensius  gewesen  ist,  kann  sie  dennoch  um  zehn  bis  fünfzehn  Jahre  nach 

dem  Sohne  das  Licht  erblickt  haben.  Aber  ebenso  möglich  und  vielleicht  noch 

annehmbarer  ist  eine  zweite  Erklärung:  Wie  nämlich  Cichorius  (Herrn.  XXXIX 

468)  gelegentlich  einer  ähnlichen  Untersuchung  feststellte,  „wird  avuncnlus  in 

der  späteren  Literatur  in  sehr  viel  weiterem  Sinne  als  in  dem  ursprünglichen 

,Mnt.terbruder' gebraucht";  er  verwies  dafür,  wohl  nach  Thes.  L.  L.  II  1609,  11, 
namentlich  auf  Sen.  cons.  ad  Helv.  19.  4,  wo  das  Wort  den  Gemahl  der  Mutter- 

schwester bezeichnet,  und  nahm  dieselbe  Bc>deutung  für  Tac.  ann.  III  35  und 
rV  36  in  Anspruch,  wo  lunius  Blaesus  avuncnlus  des  Seianus  heißt.  Diese  oder 

eine  ähnliche  Verwandtschaft  kann  schon  Cicero  in  derselben  Weise  ausgedrückt 

habend).  Es  ist  bekannt,  daß  jener  Domitius  Ahenobarbus  bis  zw  seiner  Censur 
nicht  weniger  als  drei  Frauen  gehabt  und  überlebt  hatte  (s.  S.  108  und  den 

Anhang)  ;  unter  ihnen  mag  eine  Tante  des  Jüngern  Catulus,  Schwester  seiner 

Mutter,  gewesen  sein.  Dann  kann  von  einer  Domitia  als  seiner  Mutter  gänzlich 

nbgesehen  werden.  Jedenfalls  ist  die  Mutter  seiner  Schwester  und  vielleicJit  auch 

>eine  eigene  eine  Servilia  gewesen.  Der  Vater,  der  Mann  dieser  Frau,  der  ältere 

Catulus,  war  Altersgenosse  des  Q.  Caepio  und  gewiß  dessen  Anitsgenosse  in  der 
Practur  von  109  wie  sein  Mitbewerber  ums  Consulat  für  106:  er  verwaltete  eine 

der  Kornprovinzen  nach  Cic.  Verr.  III  209.  offenbar  Sicilien;  dort  hatte  sein  Ahn- 
herr im  Ersten  Punischen  Kriege  Ruhm  erworben,  dort  hatte  seine  Witwe  noch 

im  Jahre  70  alte  Gastfreunde,  und  dort  klafft  in  der  Liste  der  Statthalter  dieser 

Jahre  noch  manche  Lücke.  Die  femina  primaria  Servilia  war  jedenfalls  eine 
Dame  von  hohem  Adel  und  ihrem  Alter  nach  am  ehesten  eine  Schwester  des 

Q.  Caepio;  bei  dieser  Annahme  wird  mancher  Zug  in  der  Geschichte  der  nächsten 
Jahre  verständlicher  werden. 

Bevor  Q.  Caepio  als  ('onsul  auf  den  Kriegsschauplatz  abging,  unternahm 
vv  einen  Sturm  auf  eine  der  Gracchisclien  Errungenschaften,  auf  die  Bildung  der 

(reschworenengerichtshöfe  durch  die  Ritterschaft.  Die  knappen  Auszüge  aus 

Livius  (Obsequens  41  und  Frg.  von  LXVI  bei  Cassiod.)  sagen,  daß  die  von  ihm 

eingebrachte  Lex  iudiciaria  den  beiden  Ständen  der  Senatoren  und  der  Ritter 

gleichen  Anteil  daran  gegeben  habe  (iudicia  communicata) ;  daß  dadurch  die 

Lage  des  Senates  und  des  Adels  bereits  eine  wesentliche  Besserung  erfuhr,  lehrt 

1)  Vgl.  als  Gegenstück  die  Verwendung  von  avus  bei  Cic.  de  fin.  III  8  n.  S.  335.  Um- 
ständlicher drückt  sich  Cicero  de  or.  II  2  aus:  C.  Aculeone  propinquo  nostro   Aevko, 

qitx)cum  erat  tiosira  matertera,   cum  consdn-inis  nostris,  Aculeoriis  filiis. 
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die  Empfehlung  des  Antrags  durch  L.  Crassus  (Cic.  Brut.  161.  1G4  u.  a. ;  vgl. 
Krüger  M.  Antonii  et  Tj.  Crassi  or.  Kom.  frg.  38  f.) ;  diesen  Kern  der  Sache 

trifft  das  Urteil  Ciceros  (de  inv.  J  92;  vgl.  de  or.  II  199)  über  die  grobe  Takt- 
losigkeit,  si  quis  apud  equites  cupidos   iudicandi   Caepionis   legem   iudiciariam 

landet,  trifft  der  Bericht  des  Tacitus  (ann.  XII  60) :  cum   n-ursum  Servüiae 
leges  senatni  mdicia  redderenl,  trifft  die  Angabe  des  Val.  Max.  VI  9,  13  über 

Gaepio:  JJt  senatus  patronus  diceretur  adsecutus.  So  war  M.  Livius  Drusus  oh 

eximiam  adversus  Gracchos  operam  patronus  senatus  dictus  (Suet.  Tib.  3,  2),  und 

80  galt  dessen  Sohn,  der  im  Jahre  91  Caepios  Antrag  wieder  aufnahm,  als  senatus 

propugnator  atque  Ulis  quidem  temporihu.s  paene  patronus  (Cic.  Mil.  16 ;  vgl. 
Diod.  XXXVII  10,  1),  und  es  tat  dem  Verdienste  des  Caepio  und  des  Jüngern 

Drusus  keinen  Eintrag,  daß  ihre  Gesetze  nur  vorübergehende  Wirkung  hatten. 

In  Gallien  nahm  dann  Caepio  die  Hauptstadt  der  Tektosagen  Tolosa  ein, 

wo  mit  dem  berühmten  keltischen  Nationalheiligtum  unermeßlich  reiche  Schätze 

erbeutet  wurden;  sie  sind  jedoch  auf  dem  Wege  nach  Rom  verloren  gegangen. 

Als  Proconsul  behielt  Caepio  das  Kommando  im  Jahre  105  und  sollte  sich  mit 

dem  neuen  Consul  und  OberfeldheiTn  Cn.  MaUius  Maximus  zu  gemeinsamer 

Führung  des  Kimbernkrieges  verständigen;  seine  ünbotmäßigkeit  trug  die 

Hauptschuld  an  der  vernichtenden  Niederlage  bei  Arausio  vom  6.  Oktober  105 

und  zog  auf  sein  eigenes  Haupt  die  furchtbarste  Rache  hernieder.  Seme  Abnei- 

gung gegen  Mallius  galt  nicht  bloß  dem  Homo  Novus,  sondern  hatte  noch  einen 
persönlichen  Grund.  Wiederum  bewarb  sich  nämlich  Catulus  ums  Consulat  für 
dieses  Jahr  105  und  fiel  zum  zweiten  Male  durch,  ebenso  wie  im  nächsten  Jahre  zum 

dritten;  daß  er  den  Gegenkandidaten  für  106  und  104  nicht  gewachsen  war,  konnte 

man  verstehen,  aber  daß  er  von  einem  so  durch  und  durch  verächtlichen  Men- 
schen wie  dem  Mallius  geschlagen  wurde,  fand  man  empörend  (Cic.  Mur.  36; 

Plane.  12),  und  keiner  wird  das  mehr  empfunden  haben,  als  sein  Schwager 

Caepio,  der  festgehalten  in  GaUien  ihm  nicht  helfen  konnte,  obwohl  er  an  der 

Spitze  der  Regierung  stand.  Deswegen  brachte  er  dem  Mallius  von  vornherein 

gründlichen  Haß  entgegen  (vgl.  besonders  Licinian.  17  Bonn.  =  11  f.  Flemiseb, 

auch  Gros.  V  16,  2.    Dio  frg.  91,  1  —  4). 
Nach  der  Schlacht  bei  Arausio  wurde  er  noch  im  Jahre  105  durch  einen 

förmlichen  Volksbeschluß  seines  proconsularischen  Imperiums  entkleidet,  im 

Jahre  104  auf  Grund  eines  von  L.  Cassius  durchgebrachten  Volksbeschlusses  für 

unfähig  zur  weiteren  Mitgliedschaft  des  Senats  und  zur  Übernahme  von  Ämtern 
erklärt,  wie  seinerzeit  M.  Octavius  durch  C.  Gracchus  (vgl.  Ascon.  Cornel.  69 

Kiessl.==61,  llff.  Stangl;  dazu  Mms  RG  II  179 f.  StR  I  492.  629,  4).  Dann 
holte  man  zu  dem  dritten  und  tötlichsten  Schlage  gegen  den  hochfahrenden 

Edelmann  aus :  Von  dem  Kimbernfeldzug  griff  man  zurück  auf  die  Amtsführung 

in  seinem  Consulat,  erhob  die  Anklage  auf  Unterschlagung  der  Tolosanischen 
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Beute  und  bestellte  für  die  Untersuchung  einen  außerordentlichen  Gerichtshof!), 
Diese  Quaestio  auri  Tolosani  steht  neben  der  Quaestio  coniurationis  lugurthinae 

von  109  (o.  S.  285)  als  der  berühmteste  politische  Sensationsprozeß  der  ganzen 

Periode  (Cic.  nat.  deor.  III  74).  Es  darf  nicht  über  den  Verlauf  der  Dinge  täu- 
schen, wenn  Liv.  ep.  LXVII  schon  beim  Jahre  105  berichtet:  Caepionis,  cuius 

temeritate  clades  accepta  erat,  damnati  bona  publicata  sunt  primi  post  regem  Tar- 
quinium  imperiumque  ei  abrogatum,  und  wenn  Licinian.  21,  7  Bonn.  =  13,  12 
Flemisch  mitten  in  den  Bericht  über  105  den  Satz  einschiebt:  Cn.  Mallius  ob 

eandem  causam  quam  et  Caepio  L.  Saturnini  rogatione  e  civitate  plebiscito  eiectus. 

Vermutlich  hat  Livius  bereits  beim  Jahre  105  zusammenhängend  und  in  der  Zeit 

vorauseilend  erzählt,  welche  Strafen  über  die  für  die  Niederlage  verantwort- 

lichen Feldherrn  verhängt  wurden;  daß  die  Amtsenthebung  der  gerichtlichen 

Verurteilung,  an  die  sich  die  Vermögenseinziehung  anschloß,  vorausgegangen 
sein  muß,  ist  ohne  weiteres  klar.  Die  Verurteilung  strafte  den  Schuldigen  an  Leib 

und  Gut;  er  selbst  wurde  verbannt  und  mußte  seine  ganze  Habe  als  Ersatz  für 

den  dem  Staate  zugefügten  Schaden  hergeben.  Die  aus  dem  Verkauf  gelösten 
Summen  wollte  L.  Appuleius  Saturninus,  der  Volkstribun  von  103  und  100,  zur 

Durchführung  seiner  Agrarreform  verwenden  (Auct.  de  vir.  ill.  73,  5),  wie  früher 

Ti.  Gracchus  die  aus  der  Attalischen  Erbschaft  stammenden.  Hauptsächlich  des- 
halb wird  Saturninus  für  den  Ankläger  Caepiois  gehalten.  Aber  es  ist  darum  nicht 

nötig,  mit  dessen  Prozeß  bis  in  sein  zweites  Tribunat  hinabzugehen,  sondern  man 

wird  mit  Mommsen  auch  jetzt  noch  festhalten,  daß  „die  sehr  überwiegende  Wahr- 

scheinlichkeit" zugunsten  des  ersten  Tribunates,  des  Jahres  103,  spricht. 
Von  Caepios  herbem  Geschick  sagt  Val.  Max.  VI  9,  13:  Praeturae  splendore, 

triumphi  claritate,  consulatus  decore,  maximi  pontificis  sacerdotio  ut  senatus 

pafronus  diceretur  adsecutus  (s.  o.  S.  288)  in  publicis  vinculis  spiritum  deposuit, 
corpusque  eins  funestis  carnificis  manibns  laceratum  in  scalis  Gemoniis  iacens 

magno  cum  horrore  totius  fori  Romani  conspectum  est.   In  der  Übersicht  über 

i)  Vgl.  besonders  Mms  EG  II  179  f.,  auch  Strafr.  198,  1  und  die  Spezialuntersucliuiigen 
von  F.  Vonder  Mühll  De  L.  Appuleio  Saturnino  tribuno  plebis  (Basler  Diss.  1906)  63  ff. 
100  ff.  und  F.  W.  Kobinson  Marius,  Saturninus  und  Glaucia  (Jenaer  histor.  Arbeiten  III.  Bonn 
1912)  25  ff.  30  f.  In  der  Chronologie  weiche  ich  von  beiden  darin  ab,  daß  ich  weder  mit 
Vonder  Mühll  (76.  103)  den  Prozeß  des  Vaters  Caepio  bis  ins  Jahr  100  hinabsetzen  kann 
(vgl.  dagegen  schon  Krüger  M.  Antonii  et  L.  Licinii  Crassi  or.  Eom.  frg.  19.  22.  40  und 
Eobinson  31,  1),  noch  mit  Eobinson  (62  f.)  die  Quaestur  des  Sohnes  Caepio  bis  ins  Jahr  103 

hinauf;  in  beiden  Fällen  käme  die  Verurteilung  des  einen  und  die  Eache  des  andern  in  das- 
selbe Jahr,  und  das  scheint  mir  ausgeschlossen.  Daß  Caepio  primus  post  regein  Tarquiniuvi 

(Liv.  ep.  LXVII)  die  schwere  Strafe  der  Kommandoentziehung  —  nicht  der  Vermögenskon- 
fiskation (vgl.  Vonder  Mühll  73  f.,  3  und  Eobinson  27,  2)  —  erlitt,  entsprach  dem  Verfahren 

gegen  seinen  Standesgenossen  C.  Galba  vom  Jahr  109,  der  als  Mitglied  eines  der  großen 
Priesterkollegien  primus  post  Bomam  cotiditam  (Cic.  Brut.  127)  verurteilt  wurde ;  man  durch- 

brach jetzt  rücksichtslos  alle  Staats-  und  sakralrechtlichen  Traditionen,  hinter  denen  der  alte 
Adel  vor  der  demokratischen  Bewegung  Schutz  sachte  (s.  S.  266). 

Münzer,   Rom.  Adel.  19 
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die  Ehren  und  Würden  Caepios  bietet  maximi  pontificis  sacerdotio  eine  sonst  nicht 

zu  belegende  Einzelheit.  Für  die  Einreihung  in  die  Liste  der  Pontifices  Maximi 

fand  Bardt  (Priester  6  ff.)  keinen  rechten  Eaum,  und  die  Streichung  des  Wortes 

maximi  tadelte  er  als  „unmethodisch";  doch  ist  weder  die  Festhaltung  der  Über- 
lieferung ganz  ausgeschlossen,  noch  ihre  Änderung  und  Abschwächung.  Als  Pon- 

tifices Maximi  dieser  Zeit  sind  L.  Metellus  Delmaticus  und  Cn.  Domitius  Aheno- 

barbus  bezeugt.  Der  letztere  hat  als  Volkstribun  im  Jahre  103,  während  sein 

Kollege  Satiirninus  den  Caepio  znr  Eechenschaft  zog,  die  Priesterbestellung  den 
Kollegien  genommen  und  der  Volksversammlung  übertragen  und  ist  zum  Dank 

dafür  selbst, zum  Pontifex  Maximus  gewählt  worden  (Liv.  ep.  LXVII;  vgl. 

PW  V  1325 f.);  doch  daß  die  Lebenszeit  des  Metellus  Delmaticus  sich  bis  103 

erstreckte,  ist  nicht  zu  beweisen,  da  nur  seine  Teilnahme  am  Vestalenprozeß  von 

113  (Ascon.  Mil.  40  Kiessl.  =  39f.  Stangl)  einen  Terminus  post  quem  bietet. 
Es  ist  denkbar,  daß  Metellus  schon  gegen  107  gestorben  wäre,  und  daß  der  damals 

auf  der  Höhe  seines  Ansehens  stehende  Caepio  sein  Nachfolger  geworden,  aber 

im  Jahre  103  auch  der  Priesterwürde  entkleidet  und  durch  Domitius  abgelöst 

v/orden  wäre.  Gegen  diese  Möglichkeit  spricht  vielleicht  nicht  so  sehr  das  Fehlen 

jeder  Nachricht  über  den  besonderen  Fall  wie  das  jeder  Angabe  über  die  Ab- 
setzbarkeit des  Oberpontifex  (vgl.  Mms  StE  II  21,  1).  Wer  dieses  Bedenken 

für  entscheidend  hält,  wird  wenigstens  zugeben,  daß  Caepio  dem  Pontificalkol- 
legium  angehört  haben  dürfte.  Kriminelle  Verurteilung  hatte  Aberkennung  der 

sonst  lebenslänglichen  Priesterwürde  zur  Folge  (Plut.  quaest.  Eom.  99;  vgl.  Mms 

Strafr.  1002.  Wissowa  Bei.  491,  4.  494).  Wie  C.  Galba  der  erste  Priester  war, 

der  trotz  seines  geistlichen  Amtes  von  einem  Kriminalgerichtshof  verurteilt  wurde 

(Cic.  Brut.  127;  o.  S.  266),  so  kann  Q.  Caepio  der  zweite  gewesen  sein; 

eine  entsprechende  Bemerkung  mag  dem  Val.  Max,  vorgelegen  haben  und  von 

ihm  selbst  durch  Aufbauschung  oder  von  einem  Abschreiber  durch  ein  Versehen 

entstellt  worden  sein.  Demnach  ist  das,  was  dieser  Autor  von  Caepios  Laufbahn 

berichtet,  im  wesentlichen  zutreffend ;  anders  steht  es  mit  dem,  was  er  über  seinen 

Ausgang  erzählt. 

Valerius  Maximus  selbst  sagt  an  einer  andern  Stelle  im  Widerspruch  mit  der 

angeführten  und  in  Übereinstimmung  mit  den  sonstigen  Zeugnissen,  daß  Caepio 
sich  durch  die  Flucht  rettete  und  im  Exil  sein  Leben  beschloß  (IV  7,  3),  und 

zwar  nach  Cic.  pro  Balbo  28  in  Smyrna;  wie  zehn  Jahre  später  P.  Eutilius  Eufus, 

so  ging  auch  Caepio  nach  Asien,  weil  er  dort  von  seiner  früheren  Tätigkeit  her 

Beziehungen  hatte;  diese  Beziehungen  lehrte  die  o.  S.  286  besprochene  Inschrift 

von  Bargylia  kennen.  Die  Angabe  über  den  Tod  des  Verurteilten  in  Eom  bei 

Val.  Max.  ist  dagegen  eine  Fälschung  seiner  eigenen  Zeit;  aus  welchen  Gründen 

und  zu  welchen  Zwecken  sie  vorgenommen  wurde,  suchte  ich  in  anderem  Zu- 

sammenhange darzulegen  (Herm.  XLVII  170  —  177),  Tatsächlich  war  die 
öffentliche  Meinung  nach  Caepios  Verbannung  befriedigt;  sein  Frevel  schien 
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gesühnt.  Darum  wurde  auch  jetzt  für  102  sein  Schwager  Catulus  endlich  zum 

Consulat  befördert,  obgleich  er  dreimal  zurückgewiesen  war  und  während  der 

Hetze  gegen  Caepio  nicht  gewagt  hatte,  sich  für  103  zu  bewerben  (s,  o.  S,  287 ff., 

auch  197);  darum  begann  man  schon  auf  Rache  für  den  Gestürzten  zu  sinnen, 

indem  man  seinen  Ankläger  Saturninus  mit  gerichtlicher  Klage  (Diod.  XXXVI 

15,  Iff.),  mit  censorischer  Rüge  (Cic.  Sest.  101),  Ja  sogar  mit  Ausstoßung  aus 

der  Curie  bedrohte  (Appian.  b.  c.  I  126) ;  darum  sah  man  in  Caepio  immer  mehr 

ein  unglückliches  Opfer  der  Parteiwut,  als  einen  Schuldigen.  In  diesen  An- 

schauungen der  Adelskreise  wuchs  auch  der  Knabe  auf,  der  unter  Caepios  Con- 
sulat das  Licht  der  Welt  erblickt  hatte,  Cicero;  durch  den  Mund  eines  Zeit-  und 

Parteigenossen  brachte  er  sie  zum  Ausdruck  (de  or.  II  197),  lange  bevor  er  sie 

dem  Urenkel  Caepios  gegenüber  in  die  Worte  Ideidete  (Brut.  135) :  Q.  Caepio, 
vir  acer  et  fortis,  cui  fortuna  belli  (vgl.  Auct.  ad  Her.  I  24)  crimini,  invidia 

populi  calamitati  fnit^). 
Doch  sprichwörtlich  blieb  und  von  einem  ganzen  Sagenkranze  umrankt 

wurde  das,  was  den  Mann  ins  Verderben  gebracht  hatte,  das  Aurum  Tolosanum: 

Quisquis  ex  ea  direptione  aurum  atiigit,  misero  cruciabilique  exitu  periit;  so 

ging  die  Rede  im  Munde  des  Volkes  und  wurde  besonders  mit  Caepios  und  seines 

Hauses  Beispiel  bewiesen  (Gell.  III  9,  7;  vgl.  Otto  Sprichwörter  der  Römer  350). 
Eine  der  Hauptquellen  ist  Strabo  IV  188,  der  die  Berichte  >des  Poseidonios 

(FHG  III  261  f.  frg.  27)  und  des  Timagenes  (ebd.  323  frg.  9)  miteinander 

verglichen  und  den  letzteren  verworfen  hat;  sein  Hauptinteresse  gilt  allerdings 

der  Frage,  ob  die  Schätze  aus  dorn  delphischen  Apollontempel  stammten;  von 

Caepio  als  ihrem  späteren  Räuber  spricht  er  in  dem  aus  Poseidonios  entlehnten 

Stücke  nicht,  sondern  nur  in  dem  andern:  Kai  zovg  Texrcaayaq  de  cjaac  f.i€- 

xacx^lv  TTjg  ini  JsX(fovg  acgavstag,  zovg  xe  y'irjffavQovg  rovg  evQS^evtag  nag 

avtoTg  vno  Kairticovog  xov  avQaztjYOv  xo5v  'Pio/^iai'ojv  iv  noXet  ToXtaaari  xtaV 
ixsiO^sv  YQr^iccroyv  fuSQog  8ivai  (fccac  ....  nQogaipd^evov  Savxwv  xov  Kairci'iava 
Stä  xov  10  SV  Svaiv/Tqiiaat  xaxaaiqsxpai  xov  ßCov,  mg  IsQOffvXov  ixßXrj&ävTa  xrjg 

TcmqCSog,  ihaSox^vg  S'anoXmovia  natSac,  Sc  avvsßr]  xaxanoQvevd-€i(fag,  a'g  eigrjxe 
Tffiaysvrjc,  cc/ffyQMc  ännXfGi>a(.  Von  Timagenes  hängt  hier  wie  anderwärts 

Pompeius  Trogus  ab,  der  an  die  Plünderung  Delphis  durch  die  Kelten  gleich 

die  ganze  Geschichte  des  Aurum  Tolosanum  anknüpft  (lustin.  XXXII  3,  10 f.)  ; 

Quod  omne  magno  post  tempore  Caepio  Romanus  consul  abstulit   quod 

sacrilegium.  causa  excidii  Caepioni  exercituique  eins  postea  fuit.  Romanos  quoque 

1)  Vgl.  auch  Tusc.  V  14  in  einer  ebenfalls  dem  Brutus  gewiiimeten  Schrift.  Eine  An- 
spielung auf  den  Prozeß  des  Caepio  liegt  nach  Vergleichung  mit  diesen  Stellen  offenbar  auch 

bei  Cic.  Yerr.  V  132,  also  im  Jahr  70  vor,  worauf  mich  F.  Vonder  Mühll  hinwies :  Num 
tibi  insultare  in  calamitate,  num  iniercludere  perfugia  fortunae,  num  casus  belUcos  expro- 
brare  aut  (Meere  mdeor?  tatnetsi  sölent  ii  fortunam  sibi  öbici  noUe,  qui  se  fortunae  commiserunt, 

qui  in  eius  pei'iculis  sunt  ac  varietate  versati. 
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Cimhrici  belli  tumultus  velut  ultor  sacrae  pecunine  insecutus  est.  Der  maß- 
gebende gleichzeitige  Historiker  der  Kirabernkriege  und  überhaupt  der  ganzen 

Periode,  der  seine  Kenntnisse  vielfach  der  römischen  Nobilität  verdankte,  wies 

die  populäre  Legendenbildung  über  den  Tempelhort  zurück  und  machte  gemäß 

seiner  eigenen  Weltanschauung  und  der  Auffassung  seiner  römischen  Freunde 

die  allwaltende  Tryr]  für  Caepios  Unglück  verantwortlich.  Timagenes  dagegen 

mit  seiner  römerfeindlichen  Tendenz  griff  begierig  die  Anklage  auf,  daß  sich 

das  habgierige  Eom  und  sein  höchster  Beamter  an  dem  heiligen  Gut  vergriffen 

und  den  Fluch  der  Götter  auf  sich  gezogen  hätten,  auf  das  gesamte  Heer  und 

Volk  und  auf  des  Schuldigen  eigenes  Haupt  und  seine  Kinder.  Gerade  für  diesen 

letzten  Punkt  wird  Timagenes  von  Strabo,  der  sich  wieder  von  ihm  zu  dem 

besseren  und  älteren  Gewährsmann  zurückwendet,  angeführt,  und  er  ist  dafür 

die  einzige  Quelle.  Es  war  durchaus  verfehlt,  wenn  man  diese  seine  Nachricht  in 

die  eine  über  Caepios  Ende  bei  Val.  Max.  VI  9,  13  (o.  S.  289  f.)  hineinbringen 

woUte  (Hilberg  Wien.  Stud.  XI  173 f.;  vgl.  dagegen  Herm.  XLVII  171  f.). 

Die  Erklärung  der  Angabe  ist  in  einer  ganz  andern  Eichtung  zu  suchen;  doch 

muß  vorher  die  Geschichte  der  Familie  Caepios  aufgehellt  werden. 

Q.  Caepio  ließ  bei  seiner  Flucht  in  Rom  als  seinen  Eächer  zurück  seinen 

Sohn  gleichen  Namens,  der  im  Jahre  100  Quaestor  war  und  im  Jahre  90  als 

Praetor  starb,  also  um  130  geboren  war.  Selbst  wenn  man  Strabos  Worte  dahin 

verstehen  wollte,  der  Vater  habe  bei  seinem  Tode  nur  Töchter  hinterlassen,  würden 

sie  nichts  gegen  die  Existenz  eines  Sohnes  beweisen,  ,,denn  der  jüngere  Caepio 

fiel  90,  und  der  ältere,  der  im  Exil  zu  Smyrna  sein  Leben  beschloß,  kann  gar  wohl 

ihn  überlebt  haben"  (Mms  EG  II  203  Anm.) ;  doch  jene  Auslegung  ist  nicht 
einmal  nötig.  Im  Jahre  100  hat  Saturninus  nach  dem  Muster  des  C.  Gracchus 

eine  neue  Lex  frumentaria  eingebracht.  Der  Quaestor  Q.  Caepio  legte  dem  Senate 
dar,  daß  deren  Annahme  die  Staatsfinanzen  ruinieren  würde,  und  führte  ein 

Verbot  der  Abstimmung  herbei;  als  der  Tribun,  unbekümmert  um  den  Senats- 

beschluß und  um  die  Intercession  seiner  Kollegen,  die  Abstimmung  dennoch  vor- 
nahm, suchte  Caepio  sie  mit  Gewalt  zu  hindern  (Auct.  ad  Herenn.  I  21;  vgl. 

Sali.  bist.  I  62  Maur.),  mußte  aber  der  überlegenen  Macht  des  Gegners  weichen. 

Um  gegen  das  neue  Gesetz  zu  demonstrieren,  ließ  der  Senat  in  Masse  neues  Geld 

schlagen,  auf  dessen  Vorderseite  die  außerordentlichen  Münzmeister  Piso  Caepio 

q(uaestores)  genannt  werden  und  auf  dessen  Eückseite  der  Zweck  der  Emission: 

Ad  fru(mentum)  ermifndum)  ex  s(enatus)  c(onsulto)  (Mms  EMW  560  Nr.  175. 

Babelon  I  287 f.  II  448 f.  Grueber  I  170 f.).  Dafür  wurde  Caepio  wegen  der 

gewaltsamen  Störung  der  Volksabstimmung  auf  Grund  des  Majestätsgesetzes 

angeklagt  (Auct.  ad  Her.  I  21.  II  17.  IV  35),  wahrscheinlich  nach  seinem  Ab- 
gang vom  Amte  im  Jahre  99  und  jetzt,  nach  dem  Sturz  des  Saturninus,  ohne 

Erfolg ;  er  hatte  eine  ähnliche  EoUe  gespielt,  wie  später  Milo  und  seinesgleichen 
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unter  den  Parteigängern  des  Senats^  und  hatte  in  dem  Demagogen  zugleich  den 

Urheber  des  Unglücks  seiner  Familie  bekämpft. 

Doch  nicht  lange  darauf  wechselte  er  die  Partei,  und  zwar  wiederum  aus  ganz 

persönlichen  Beweggründen.    Darüber  sagt  Dio  frg.  9G,  3:  "0«  o  J(Jovaog  xal 

6    KatniMV    idCav   ctXXiqXoig   tj^O^Qav   ix    (fiXCaq    noXXijc.    xal   yafKüV   inaXXayiiq 
noiTjffaßsvoi,  xal  ig  r«  noXnixa  avTTJv  nQoijyayov,  und  Plin.  n.  h.  XXXIII  20: 
Inter  Caepionem  quoque  et  Drusum  ex  amilo  in  auctione  vonali  inimicitiae  cocpere, 

Wide  origo  socialis  belli  et  exitia  rerum.  M.  Livius  Drusus,  der  spätere  Volkstribun 

von  91,  war  durch  den  Tod  seines  als  Censor  109  verstorbenen  Vaters  (Fasti  Cap. 

CIL  12  p.  26  erhalten:  in  mag.  m.  e.  Plut.  quaest.  Eom  50)  in  jungen  Jahren 
selbständig  und  Herr  eines  großen  Vermögens  geworden,  nXovcüt ...  yiävcag  covg 

noXCvag  vTcegßciXXiiiv(Diod.  XXXVII  10,  1);  die  Caepionen  aber  waren  durch  die 
Vermögenseinziehung  von  103  vollständig  verarmt.  Der  junge  Quintus  und  Drusus 

waren  ungefähr  Altersgenossen,  waren  Gesinnungsgenossen  —  denn  Drusus  ge- 
hörte im  Jahre  100  ebenfalls  zu  den  Gegnern  des  Saturninus  (Cic.  Kab.  perd. 

21)   —  und  waren  Freunde;  gerade  in  der  Not  bewährte  Drusus  dem  Caepio 
seine  Freundschaft,  indem  er  ihm  die  Sorge  um  seine  Schwester  abnahm,  wie 

L.  Lucullus  im  Jahre  75  dem  in  ähnhcher  Lage  befindlichen  Ap.  Claudius  Pul- 
cher  (s.  S.  256.  274),  und  dafür  die  eigene  Schwester,  gewiß  mit  reicher  Mitgift, 

zur  Frau  gab.  Freilich  war  der  reiche  und  durch  seine  Freigebigkeit  ausgezeichnete 

Mann  (vgl.  darüber  Dio  a.  0.  2;  Auct.  de  vir.  ill.  66,  5,  auch  1)  kein  gesunder 

Mann,  da  er  an  epileptischen  Anfällen  litt  (Plin.  n.  h.  XXV  52.  Auct.  de  vir. 

ill.  66,  11).   Wenn  nun  ein  solcher  ein  Mädchen  zur  Frau  nimmt,  wie  es  Caepios 

Schwester  Servilia  war,  aus  einer  hochadligen,   aber  gänzlich  verarmten  und 

entehrten  Familie,  so  urteilt  die  böse  Welt  rasch,  sie  habe  sich  verkuppeln  lassen ; 

führt  dann  Verfeindung  des  Mannes  mit  den  Angehörigen  der  Frau  zur  Schei- 
dung, so  liegen  genug  Tatsachen  vor,  um  gehässiges  und  aufbauschendes  Gerede 

über  die  Töchter  jener  Adelsfamilie  in  Umlauf  zu  setzen:  nalSag  ....  avvfßq 

xatanoQvsv^si'arxg  ....  aiaxQcog  d/[oXefT>'/at.  Das  ist  ja  gerade  das,  was  Tima- 
genes  behauptete,  dieser  Historiker,  dem  jeder  boshafte  Klatsch   willkommen 

war,  wenn  er  Stoff  zur  Herabsetzung  der  Römer  lieferte.     Vielleicht  ist  gar 

schon  bei  der  Versteigerung  der  Habe  des  Vaters  Caepio  die  erste  Verstimmung 
zwischen  den  beiden  Schwägern  entstanden,  von  der  Plinius  Kunde  hat,  wegen 

eines  Ringes,  den  etwa  der  Sohn  als  Erbstück  und  Drusus  als  Liebhaber  oder  aus 

sonstigen  Gründen  zu  besitzen  wünschte;   aus  der  Verstimmung  erwuchs  Ab- 
neigung, dann  Feindschaft  und  schließlich  grimmiger  Haß,  und  als  Drusus  unter 

geheimnisvollen  Umständen  ein  gewaltsames  Ende  fand,  heftete  sich  der  Ver- 
dacht des  Mordes  an  seinen  ehemaligen  Schwager  Caepio  (Auct.  de  vir.  iU.  66,  13 ; 

vgl.  Plin.  n.  h.  XXVIII  148),  wie  bei  dem  ähnlich  rätselhaften  Ausgang  des 

Scipio  Aemilianus  an  den  Schwager  C.  Gracchus  und  die  Frauen  der  Familie 

(vgl.  die  Zusammenstellung  beider  Fälle  Cic.  Mil.  16).  Da  bei  dieser  Gelegenheit 



—     294     — 

Servilia,  die  Frau  des  Drusus  und  Schwester  des  Caepio,  nicht  von  solchem  Ver- 
dacht herührt  und  überhaupt  nicht  genannt  wird,  so  war  sie  wohl  damals  schon 

längst  von  Drusus  geschieden  und  vielleicht  nicht  mehr  am  Leben.  Aber  die  üble 

Nachrede,  sie  habe  sich  um  des  Geldes  willen  verkauft,  konnte  sich  ganz  wohl 

darauf  stützen,  daß  der  reiche  Mann  sie  erst  zu  sich  genommen  und  dann  wieder 
verstoßen  habe. 

Immerhin  wird  man  den  Einwand  erheben,  daß  es  sich  hier  nur  um  eine 

einzige  Tochter  handele  und  nicht  um  mehrere,  wie  bei  Timagenes.  Aber  diesem 

Einwände  können  wir  begegnen,  wenn  wir  die  von  Caepio,  dem  Consul  von  lOG, 

hinterlassenen  naTc^Ec  aq  avvsßr}  xaranogvevi^Eiaac  ....  aiay^gwc  dnolEüi^ca 
in  etwas  weiterem  Sinne  als  Kinder  und  Kindeskinder  weiblichen  Geschlechts 

fassen,  als  Tochter  und  Enkelinnen.  Weit  besser  als  jene  Servilia  ist  die  andere 

Frau  bekannt,  deren  Existenz  aus  Dios  Nachricht  von  der  doppelten  Verschwä- 
gerung des  Drusus  und  des  jüngeren  Caepio  erschlossen  wird,  Livia,  die  Schwester 

des  Drusus  und  die  Frau  des  Caepio,  die  aber  außer  Caepio  noch  einen  andern 

Mann  gehabt  hat,  einen  Enkel  des  Censoriers  M.  Cato.  Ihre  Kinder  von  Cato 

waren  ein  Mädchen  und  ein  Knabe,  Porcia  und  M.  Cato,  den  die  Nachwelt  den 

üticensis  zu  nennen  pflegt ;  die  Kinder,  die  sie  dem  Caepio  gebar,  waren  ein  Sohn, 

der  den  väterlichen  Namen  Q.  Servüius  Caepio  führte,  und  zwei  Töchter.  Diese 

beiden  Serviliae,  die  also  Enkelinnen  des  Consuls  von  106  waren,  hat  Timagenes 

im  Auge. 

Die  eine  von  ihnen  wurde  vor  ihrem  Halbbruder,  dem  sittenstrengen  Cato, 

durch  ein  peinliches  Intermezzo  bei  der  Senatsverhandlung  des  5.  Dezember  63 

über  die  Catilinarier  als  Geliebte  Caesars  bloßgestellt.  Plutarch  berichtet  diese 

Episode  an  einer  Stelle  mit  dem  Schluße  (Brut.  5,  2) :  Ovtm  ihsv  tJv  ff^  ngrg 
Kaiaaga  ̂ EQßfliaz  8qwc  negtßotjToc ;  an  einer  zweiten  Stelle  knüpft  er  daran 

die  Bemerkung  (Cato  min.  24,  2) :  ̂ aivsTai,  6r  oXoig  ait'yr^ijia  yevsaO-ai  tov 

Kdrcovog  rj  yvvaixcovtng .  avTTj  f.isv  yccQ  inl  Kaicaqt  xaxcog  i'jxovas '  tcc  öe  vijg 
tregag  ̂ sqßiXiac,  dSsXtffjg  3e  Kdccovog,  äG'/^Tjf^Lovscrvsga .  AevxoXXm  yag  ya- 

Hi^O^eTo'a^  TCQbovEvcavTL  "Pco/iiaiMv  xavct  So^rrv  dvdgi\  xal  xexnvaa  jiai^iov  E^sneae 
TOV  oXxnv  (if'  dxoXrvai'av.  Von  der  zweiten  Servilia,  der  Frau  des  Lucullus,  sagt  er 
einmal  (Lnc.  38,  1),  sie  habe  an  Sittenlosigkeit  dessen  früherer  Gattin,  einer  der 

berüchtigten  Schwestern  des  P.  Clodius,  in  nichts  nachgestanden  außer  darin,  daß 

sie  nicht  der  Blutschande  mit  dem  eigenen  Bruder  beschuldigt  wurde;  aber  ein 

andermal  berichtet  er,  daß  gerade  dieser  Vorwurf  in  Hinblick  auf  Cato  auch  gegf^r* 
sie  erhoben  wurde,  nämlich  von  Caesar  im  Anticato  (Cato  min.  54,  1  =  frg.  in 

Kühlers  Caesarausg.  III  147).  Das  Schicksal  dieser  Serviha  war  ganz  ähnlich  wie 
das  ihrer  Vatersschwester;  beide  verheirateten  sich  mit  Männern,  deren  Adel  sich 

mit  dem  ihrigen  nicht  messen  konnte,  die  aber  an  Eeichtum  alle  Zeitgenossen 

übertrafen,  und  beide  wurden  nach  einigen  Jahren  tschimpfhch  heimgeschickt,  die 

ältere  von  Livius  Drusus  und  die  jüngere  von  Lucullus;  so  konnte  auch  von  dieser 
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erklärt  werden,  sie  habe  in  Sehimpf  und  Schande  geendet.  Von  ihrer  Schwester 

vollends  waren  massenhaft  Klatschgeschichten  im  Umlauf,  vor  allem  jene  welt- 
bekannte und  vielgeglaubte,  die  Frucht  ihres  langdauernden  Verhältnisses  mit 

Caesar  sei  dessen  Mörder  M.  Brutus  gewesen  (Plut.  Brut.  5,  1  u.  a.  vgl.  DG  IV 

19  ff.  Geizer  PW  X  976,  50  ff.  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  85,  3.  444,  2. 

u.  S.  363),  und  die  durch  Ciceros  boshafte  Witze  geförderte,  sie  habe,  als  ihre 

eigene  Blüte  vorüber  war,  dem  Caesar  auch  noch  ihre  jüngste  Tochter  verkuppelt 

(Suet.  Caes.  50,  2  u.  a.  DG  IV  55.  PW  X  1114,  13 ff.  u.  S.  358.  363).  Das  alles 

zusammen  war  Wasser  auf  die  Mühle  des  Timagenes.  Nicht  nur  die  Römer  im 

allgemeinen  verfolgte  er  mit  grimmigem  Haß  (vgl.  Wachsmuth  Rhein.  Mus. 

XLVI  478 f.),  sondern  den  giftigsten  Hohn  schüttete  er  aus  über  die  ersten 

Männer  und  Frauen  aus  den  beiden  feindlichen  Lagern,  auf  der  einen  Seite  über 

die  Sieger  im  Kampf  um  die  Herrschaft,  über  den  großen  Caesar  und  sein  ganzes 

Haus  (Sen.  de  ira  III  23,  4),  auf  der  andern  über  die  Heiligen  und  Märtyrer 

der  Republik,  Cato  und  Brutus,  indem  er  ihre  Schwestern  und  Mütter  in  den 

Schmutz  zog.  lulier  und  Servilier  sind  auch  in  dieser  Hinsicht  Gegenstücke; 
der  Römerfeind  schonte  keines  der  erlauchten  Geschlechter  albanischer  Herkunft; 

der  mythische  Kampf  zwischen  Griechen  und  Trojanern  hatte  hier  gleichsam 

noch  einen  letzten  Nachklang. 

Nicht  einig  ist  man  darüber,  in  welchem  Altersverhältnis  Cato  Uticensis 

und  die  Mutter  des  Brutus  zueinander  standen,  ob  der  Vater  Catos  oder  Q.  Caepio 

der  erste  Mann  der  Livia,  Schwester  des  M.  Drusus,  gewesen  ist.  Borghesi 

(Oeuvres  V  176—178)  hat  sich  für  Caepio  entschieden,  und  Gelehrte  wie  0.  Jahn 
(Kommentar  zu  Cic.  Brut.  222,  schon  in  der  1.  Aufl.  1849)  und  Mommsen 

(Herm.  XV  100,  7)  haben  ihm  zugestimmt;  aber  meistens  wird  die  entgegen- 

gesetzte Meinung  vertreten,  die  Drumann  ausgesprochen  und  Groebe  übernom- 
men hat  (DG  IV  19.  V  164),  nur  mit  der  Anmerkung  an  der  späteren  Stelle, 

daß  weder  die  eine  noch  die  andere  Möglichkeit  zu  beweisen  sei.  Die  Frage  ist 

wohl  einer  erneuten  Prüfung  wert. 

Für  den  Vater  des  jüngeren  Cato  fehlen  fast  alle  bestimmten  Daten  außer 

bei  Gell.  XIII  20,  14:  M.  Cato  tribunus  plebis  fuit  et  praeturam  petens  mortem 

ohiit,  ex  eoque  natus  est  M.  Cato  praetorius,  qui  se   Uticae  interemit,  de 

cliius  vita  laudibusque  cum  M.  Tullius  scriheret,  pronepotem  eum  Catonis  Censorii 

dixit  fuisse.  In  der  Übersicht  der  Redner  (Brut.  222  u.  S.  299)  reihte  Cicero 

M.  Catonem  patrem  unter  seine  ungefähren  Altersgenossen,  Drusus,  Caepio,  den 

Jüngern  Catulus,  die  beiden  LucuUi,  und  unter  die  praesidia  rei  publicae  ein;  er 

wollte  ihn  doch  nicht  übergehen,  aber  wußte  auch  nichts  von  ihm;  erst  etwas 

später  scheint  er  in  den  Aufzeichnungen  des  Augurenkollegiums  einen  von  jenem 

gefällten  Schiedsspruch  aufgestöbert  zu  haben,  den  er  vielleicht  zuerst  in  der 

Lobschrift  auf  den  Uticensis  und  späterhin  nochmals  off.  III  66  verwertete 

(daraus  Val.  Max.  VIII  2,  1;  vgl.  DG  V  163,  16).   Leider  ergibt  die  Anekdote 
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keine  genauere  Zeitbestimmung,  da  von  den  Parteien,  deren  Streit  Cato  schlich- 

tete, die  eine  nur  längere  Zeit  nach  dessen  Tode  (PW  III  1374  Nr,  49)  und  die 

andere  überhaupt  nicht  mehr  erwähnt  wird  (ebd.  2695  Nr.  107,  wo  die  Jahres- 

zahl 81  in  91  zu  verbessern  ist).  Wenn  Caepios  Ehe  mit  Livia  schon  bald  nach 

der  Verbannung  seines  Vaters  geschlossen  und,  wie  auch  Borghesi  annahm,  in- 
folge der  Entzweiung  zwischen  Caepio  und  Drusus  bald  wieder  getrennt  wurde, 

80  ist  es  das  Wahrscheinlichere,  daß  sie  die  frühere  der  Livia  gewesen  ist. 

Die  Wahrscheinlichkeit  steigt  bei  Betrachtung  von  Plut.  Cato  min.  1,  1 : 

(KccTcov)  xixxsXH(fi)-ri  Je  yovsoav  oQ<favog  fiev  aSsXifov  Kamioovoq  xai  JJoQxCag 
ddsXgiTjg.  i^v  Ss  xal  ̂ egßiXia  Kdcoavog  ofJtofxi^rQiog  dSsX(f')j .  xai  ndvrsg  ovvoi 
nagd  Aißico  jQovao)  TQotpr^v  xai  diaivav  slxov,  ̂ €io)  fXFv  ovn  zfjg  fitjVQog, 
dyovii,  S^  Tijv  noXuiiav  roxF.  Mindestens  im  letzten  Lebensjahr  des  Drusus, 
seinem  Tribunatsjahr  91,  lebten  die  Kinder  seiner  Schwester  aus  ihren  beiden 

Ehen  in  seinem  Hause.  Damals  war  von  ihren  beiden  Männern,  wie  hier  richtig 

angegeben  wird,  Cato  bereits  verstorben,  aber  Caepio  war  noch  am  Leben.  Wäre 
er  der  zweite  Gatte  gewesen,  so  hätte  er  nach  dem  Verluste  seiner  Frau  nicht 

nur  die  von  ihr  in  die  Ehe  mitgebrachten  Kinder,  sondern  auch  "die  gemeinsamen 
Kinder,  die  sie  ihm  selbst  geboren,  ihrem  Bruder  Drusus  überlassen,  obgleich 

er  mit  ihm  ganz  zerfallen  war.  War  aber  Caepio  der  erste  Mann  der  Livia,  so 

ist  die  Ehe  beider  nicht  durch  den  Tod  eines  der  Gatten,  sondern  durch  Scheidung 

infolge  Familienzwistes  gelöst  worden;  Livia  heiratete  dann  den  Cato,  dem  sie 

die  Kinder  Caepios  zubrachte  und  zwei  eigene  schenkte;  als  Cato  noch  in  jungen 

Jahren  starb,  kehrte  die  Witwe  mit  ihren  Kindern  aus  beiden  Ehen  in  das  väter- 
liche Haus  zurück,  wo  die  noch  lebende  Mutter  und  der  kinderlose  Bruder  ihr 

die  Sorge  abnahmen,  und  wo  nun  sie  selbst  bald  verschieden  ist.  Vergleicht  man 

unbefangen  beide  Möglichkeiten,  so  muß  man  unbedingt  der  zweiten  den  Vorzug 

(geben,  wonach  Livias  Ehe  mit  Caepio  die  frühere  und  die  ihr  entsprossenen 
Kinder  mit  Namen  Servilius  und  Servilia  die  älteren  waren. 

Jünger  als  diese  war  Cato  Uticensis,  und  dafür  hat  bereits  Borghesi  einen 
überzeugenden  Beweis  gefunden  bei  Plut.  Cato  min.  8,  1 :  Tov  Sß  ̂ ovXixnv 

noX^fiov  (Tweffiöiroc,  ov  ̂ rragraxeiov  ixdXovv^  FeXXcog  fiev  iatgaT'ijyst,  (im  Jahr 

72),  KdvMV  Sh  rrjc  Ctgarsiag  fierscxf^v  i^eXovzrig  Sta  tov  dSs'kqov'  iyiXiäQX^t, 
ydg  o  dSeXqnc  avrnv  KamnoVy  erst  dann  folgt  Catos  eigene  Bewerbung  um 
das  Kriegstribunat  (8,  2)  und  sein  Dienst  in  dieser  Stellung  unter  der  freilich 

nur  mit  Bedenken  auf  die  Jahre  70—68  festzulegenden  Statthalterschaft  des 
Rubrius  in  Makedonien  (9,  Iff.;  vgL  PW  I  A  1169  Nr.  4,  auch  DG  V  165 f.). 

Im  Sklavenkriege  war  Caepio  schon  Offizier,  Cato  dagegen  einfacher  Soldat,  also 

ohne  Zweifel  der  jüngere  von  beiden  (vgl.  dazu  Mms  StR  I  510 f.). 

Ein  weiterer  zwingender  Beweis  wäre  geliefert,  wenn  die  gewöhnlich  an- 
genommene Ansetzung  der  Geburtsjahre  von  zwei  wohlbekannten  Männern  jedem 

Zweifel  entrückt  wäre,  nämlich  Catos  auf  95  und  des  Caesarmörders  M.  Bru- 
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tus  auf  85.  Denn  die  Mutter  des  Brutus  war  Catos  Halbschwester  Servilia,  und 

wenn  sie  jünger  als  Cato  gewesen  wäre,  so  hätte  sie  den  Sohn  zu  einer  Zeit  in 

die  Welt  gesetzt,  wo  auch  die  frühreife  Südländerin  noch  ein  Kind  ist.  Folglich 

muß  Servilia  älter  als  Cato  gewesen  sein ;  folglich  hatte  die  Mutter  Livia  in 

erster  Ehe  Servilias  Vater  Caepio  zum  Manne  und  in  zweiter  Ehe  den 

Vater  Catos.  Doch  dieser  Beweis  kann  von  denen  angefochten  werden,  die  neuer- 

dings Catos  Geburt  bis  97  hinauf-,  und  die  des  Brutus  bis  78  hinabzuschieben 

geneigt  sind^);  so  mag  seine  Kraft  geringer  erscheinen.  Aber  wenn  auch  ohne- 
hin alles  dafür  spricht,  in  Servilia  die  ältere  Schwester  Catos  zu  sehen,  so  ist  das 

Zeugnis  eines  gutunterrichteten  und  gewissenhaften  antiken  Forschers  eine 

willkommene  Bestätigung   (Ascon.  Scaur.   17  Kiessl.  =  23,  lOff.  Stangl) :  M. 

Catonem   (Scaurus)  metuehat  admodum  propter  amicitiam,  quae  erat  Uli 

cum  Triario:  nam  Flaminia,  Triarii  mater,  et  ipse  Triarius  sororem  Catonis 

Serviliam,  quae  mater  M.  Bruti  fuit,  famüiariter  diligebat;  ea  porro  apud  Cato- 
nem mater  nam  ohtinebat  auctoritatem.  Mütterliche  Autorität  räumte  ein 

Starrkopf  wie  Cato  ganz  gewiß  nur  einer  Schwester  ein,  die  ihn  in  seinen  ersten 

Lebensjahren  bemuttert  hatte,  weil  sie  älter  als  er  war. 

1)  Für  97  als  Catos  Geburtsjahr  trat  Groebc  ein  (Herrn.  XLII  310—313;  DG  V  164,  6), 
hauptsächlich  weil  Cato  schon  im  Jahr  65  Quaestor  war.  Daß  dieser  Grund  kein  durch- 

schlagender ist,  bemerkt  Ed.  Meyer  in  seinem  während  des  Druckes  erschienenen  Buche 

Caesars  Monarchie  571,  4.  Zugunsten  des  Jahres  05  ist  das  Ciceronische  Zeugnis  zu  ver- 
werten, das  Groebe  Herrn,  a.  0.  unberücksichtigt  gelassen  und  DG  V  164,  6  nur  flüchtig  be- 

rührt hat,  die  freilich  erst  im  Zusammenhange  zu  würdigende  Weisung  an  Tiro  vom  Jahr  45 

(ad.  fam.  XVI  22,  1) :  Tu  istic  si  quid  librarii  mea  mann  non  intellegent  monstrahis^.  una  anv- 
nino  ijiterpositio  difficilior  est,  qxinm  ne  ipse  quideni  fädle  legere  söleo,  de  quadrimo  Ccilone. 
Ganz  sicher  handelt  es  sich  um  die  älteste  Anekdote  aus  Catos  Leben,  die  von  VaL  Max.  III 

1,-2.  Plut.  Cato  min.  2,  1.  Auct.  de  vir.  ill.  80,  1  erzählt  wird  und  die  im  vierten  Lebens- 
jahre des  Helden  und  im  Jahr  Ol  spielt  (vgl.  DG  V  165.  Tyrrell  und  Purscr  z.  d.  St.  Bd.  V 

144).  Es  ist  bekannt,  daß  Brutus  von  Ciceros  Laudatio  Catonis  nicht  befriedigt  war  imd 
selbst  eine  andere  verfaßte,  in  der  er  die  Tatsachen  aus  Catos  Leben  nach  seiner  Kenntnis 

und  Auffassung  darstellte.  Eine  Episode  aus  den  Kinderjahren  konnten  wohl  nur  wenige 
Menschen  so  genau  kennen  und  im  Gedächtnis  haben  wie  eine  ältere  Schwester;  von  ihr, 
von  seiner  eigenen  Mutter  Servilia,  wird  Brutus  die  Sache  erfahren  und  in  seiner  Lobschrift 
zuerst  erzählt  haben ;  daraus  entnahm  sie  Cicero  und  schob  sie  in  die  zweite  Ausgabe  seiner 
Laudatio  Catonis  ein ;  auf  derartiges  bezieht  sich  Avohl  auch  das  Fragment  eines  Briefes 
Ciceros  an  Brutus  bei  Quintilian.  V  10,  9.  Unmittelbar  von  einer  dieser  zwei  Schriften  hängt 
Val.  Max.  III  1,  2  ab,  der  sofort  eine  weitere  Anekdote  aus  Catos  Kindheit  anschließt  und 

zwei  aus  seinem  späteren  Leben  kurz  vorher  erzählt  (II  10,  7  f.).  Die  Anrede  an  Cato  bei 

Plut.  a.  0. :  d)  vsavia  ist  scherzhaft  zu  verstehen,  gleichviel,  ob  der  „junge  Mann"  vier  oder 
sechs  Jahre  alt  war.  —  Das  Geburtsjahr  des  Brutus  ist  85  nach  der  tlbcrlicferung  bei  Cic. 
Brut.  324  und  78  nach  Vell.  II  72,  1;  für  jenes  entscheiden  sich  Groebe  (Herrn,  a.  0.  304 if. 

DG  IV  21  f.)  und  Geizer  (PW  X  974),  für  dieses  Sceck  (Herrn,  a.  0.  505—508),  während 
Ed.  Meyer  (a.  0.  444,  2)  gesteht:  ,Über  diese  Frage  vermag  ich  zu  einer  Entscheidung  nicht 

zn  gelangen." 
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Schon  ums  Jahr  98  war  die  Entfremdung  zwischen  den  ehemaligen  Freun- 
den M.  Livius  Drusus  und  Q.  Servilius  Caepio  soweit  fortgeschritten,  daß  sie  die 

Auflösung  der  Verschwägerung  nach  sich  zog.  Caepio  trennte  sich  von  Livia,  und 

diese  heiratete  nun  den  Cato,  blieb  aber  mit  ihm  nur  wenige  Jahre  vereinigt. 
Ihre  Kinder  erster  Ehe  waren  zwei  Mädchen  und  ein  Knabe,  und  ihre  Kinder 

zweiter  Ehe  ein  Mädchen  und  ein  Knabe;  die  beiden  Knaben  schlössen  sich  an- 
einander besonders  eng  an,  und  standen  wohl  im  Alter  einander  am  nächsten; 

Caepios  Sohn  wäre  dann  jünger  als  seine  beiden  Schwestern  gewesen.  Im  Laufe 

weniger  Jahre  starben  der  zweite  Gatte  Livias,  Cato,  die  schwergeprüfte  Livia 
selbst,  im  Herbst  91  ihr  Bruder  Drusus  und  im  Laufe  des  Jahres  90  ihr  erster 

Mann  Caepio,  alle  Persönlichkeiten,  die  für  die  Kinder  zu  sorgen  zunächst  und 

der  Eeihe  nach  berufen  waren.  Allein  übrig  blieb  Livias  alte  Mutter  Cornelia, 

und  sie  mußte  nun  die  Erziehung  der  fünf  verwaisten  Enkelkinder  übernehmen, 
von  denen  das  älteste  höchstens  10 — 12  Jahre  zählte.  In  den  vornehmen  Fami- 

lien, in  denen  der  Tod  reiche  Ernte  hielt,  kam  dergleichen  manchmal  vor;  so  ist 

anscheinend  der  spätere  Kaiser  Augustus  vom  vierten  bis  zum  zwölften  Lebensjahre 

unter  der  ausschließlichen  Obhut  seiner  mütterlichen,  Großmutter  lulia  aufge- 
wachsen, obgleich  seine  Mutter  Atia  noch  lebte  und  sich  nach  dem  Tode  seines 

Vaters  C.  Octavius  wieder  verheiratet  hatte  (Nicol.  Damasc.  vita  Aug.  3;  vgl. 

Suet.  Aug.  8,  1.  Gardthausen  Augustus  I  47) ;  vielleicht  sollte  er  dem  Einfluß 

des  Stiefvaters  entzogen  werden.  M.  Livius  Drusus,  der  Tribun  von  91,  hat  sich 

der  Kinder  seiner  Schwester  mit  voller  Uneigennützigkeit  angenommen ;  er  selbst 

war  kinderlos  und  adoptierte  im  Testament  einen  Claudier,  M.  Livius  Drusus 

Claudianus,  den  Vater  der  späteren  Kaiserin  Livia  (Groebe  DG  II  546  f.)  ;  auf 

die  Söhne  der  Schwester,  den  jungen  Caepio  und  den  jungen  Cato,  erhob  er  keinen 

Anspruch,  weil  sie  schon  die  einzige  Hoffnung  ihrer  eigenen  väterlichen 
Familien  waren. 

Nicht  lange,  nachdem  die  Bande  der  Freundschaft  und  der  Verwandtschaft 

zwischen  M.  Livius  und  Q.  Servilius  Caepio  zerrissen  waren,  traten  beide  auf 

politischem  Gebiet  als  unverhohlene  und  erbitterte  Feinde  einander  entgegen. 

Was  für  Kämpfe  Caepio  im  Jahre  95  unter  dem  Beistand  des  damaligen  Consuls 

L.  Crassus  durchzufechten  hatte  (Cic.  Brut.  162),  entzieht  sich  unserer  Kennt- 
nis. Doch  im  Jahre  92,  wo  P.  Eutilius  Eufus  verurteilt  wurde  und  Drusus  sich 

um  das  Tribunat  bewarb,  ward  der  Zwist  offenbar.  Flor.  II  5,  4f.  berichtet: 

In  hoc  statu  rerum  pares  opibus  animis  dignitate  —  unde  et  nata  aemulatio^)  — 
equitem  Servilius  Caepio,  senatum  Livius  Drusus  adserere  (vgl.  Ampel.  26,  4). 
Signa  aquilae  et  vexilla  deerant.  ceterum  sie  urbe  in  una  quasi  in  hinis  castris 

dissidehatur  (vgl.  Dio  frg.  96,  1  —  3,  ebenfalls  nach  Livius).    Der  Streit  drehte 

1)  Der  Text  ist  hier  nicht  ganz  in  Ordnung;  von  den  vorgeschlagenen  Verbesserungen 

(vgl.  Koßbach  z.  d.  St.)  ist  die  hier  befolgte  durch  Streichung  von  drei  "Wörtern  erzielt  und 
daher  ein  wenig  gewaltsam. 



—     299     — 

sich  um  die  Bildung  der  Geschworenengerichte;  Drusus  wollte  sie  in  Wiederauf- 

nahme der  Gedanken  des  Vaters  Caepio  den  Rittern  entreißen,  Caepio  der  Sohn 

diesen  vorbehalten.     Deswegen  erklärt  Cicero  Brut.  222 f.:  Nam  M.  Drusum, 

tunm  inagnum  avunculum   ,  L.  autcm  Imcullum   patrernque  tuum. 

Brüte,   M.  Lucullum,  M.  Octavium  Cn.  f   ,  Cn.  Octavium  M.  f., 

M.  Caionem  patrem,  Q.  ciiam  Catulum  filiuni  ahdncamu.s  ex  acie  —  id  est  a 

iudiciis  —  ot  in  praesidiis  rei  puhlicae,  cid  facile  satisfacere  possint,  collocemus. 
eodem  Q.  Caepionem  referrem,  nisi  nimis  equestri  ordini  deditus  a  senatu  dis- 
cessissct.  Das  sachlich  durchaus  absprechende  Urteil  über  Caepio  wird  in  der 

Form  gemildert,  weil  er  der  Adoptivgroßvater  des  angeredeten  Brutus  ist.  Der 

Gegensatz  zu  Drusus  und  der  Senatspartei  bestimmte  Caepios  Beziehungen  zu 
anderen  Politikern. 

Die  Verurteilung  des  P.  Rutilius  Rufus  brachte  die  Erbitterung  der  Nobi- 
lität  gegen  die  Eittergerichte  auf  den  Höhepunkt  (vgl.  PW  I  A  1274 f.),  doch 

Caepio  teilte  sie  nicht.  Rutilius  war  105  Nachfolger  seines  Vaters  im  Consulat 

gewesen  und  führte,  da  sein  Amtsgenosse  Mallius  gegen  die  Kimbern  befehligte 

(o.  S.  288),  die  Geschäfte  in  Rom.  Nach  dem  Unglückstage  von  Arausio  wurde 

dem  Proconsul  Caepio  das  Imperium  abrogiert;  dazu  war  nur  das  Gesamtvolk  in 

Centuriatcomitien  imstande  (Ascon.  Cornel.  69  Kiessl.  =  61, 11  ff.  Stangl  s.  ebd.), 

und  deren  Beschluß  konnte  nur  ein  Consul,  nicht  etwa  ein  Volkstribun,  bean- 
tragen, in  diesem  Falle  also  kein  anderer  als  der  Consul  Rutilius.  Grund  genug, 

daß  Caepios  Sohn  dreizehn  Jahre  später  für  diesen  Mann  kein  Mitleid  hatte. 
Aber  außerdem  war  Rutilius  einer  der  nächsten  Verwandten  seines  verhaßten 

Gegners  Drusus.  In  der  Liste  der  langlebigen  Frauen  bei  Val.  Max.  VIII  13,  6 

(daraus  Plin.  n.  h.  VII  158)  steht  eine  Livia,  Frau  eines  Rutilius,  die  97  Jahre 

alt  wurde,  an  der  Spitze,  noch  vor  Ciceros  Frau  Terentia;  es  steht  außer  Zweifel, 
daß  diese  Livia  einer  älteren  Generation  als  Terentia  und  dem  bekannten  Ge- 

schlecht der  Livii  Drusi  angehört,  und  daß  ihr  Gatte  nur  der  berühmteste  Träger 

des  Namens  Rutilius  sein  kann,  P.  Rutilius  Rufus.  Er  war  schon  134  Kriegs- 
tribun und  115  Bewerber  ums  Consulat,  hatte  105  einen  dienstpflichtigen  Sohn, 

war  also  gegen  154  geboren  (vgl.  PW  I  A  1269  ff.)  und  gegen  124  verheiratet, 

war  demnach  ferner  Altersgenosse  des  Vaters  M.  Drusus,  des  Tribunen  von  122, 
Consuls  von  112  und  Censors  von  109,  so  daß  seine  Gattin  Livia  unbedenklich 

für  eine  Schwester  eben  dieses  M.  Livius  Drusus  und  für  eine  Tante  des  jüngeren 

Tribunen  von  91  zu  halten  ist.  Je  empfindlicher  der  letztere  von  der  Verur- 
teilung des  Oheims  im  Jahre  92  getroffen  wurde,  um  so  erwünschter  war  sie 

seinem  Feinde  Caepio. 

Ein  anderer  hervorragender  Mann,  mit  dem  Caepio  in  demselben  Jahre  93 

einen  scharfen  Zusammenstoß  hatte,  war  der  langjährige  Princeps  Senatus  M. 

Aemilius  Scaurus  (vgl.  darüber  G.  Bloch  Melanges  d'hist.  ancienne  27 ff.  35). 
Er  hatte  109  zusammen  mit  dem  Vater  M.  Drusus  die  Censur  übernommen 
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(CIL  12  p.  36,  35.  Plut.  quaest.  Eom.  50),  vielleicht  sogar  von  ihm  die  Würde 
des  Princeps  Senatus  erhalten  und  jedenfalls  in  guten  Beziehungen  zu  ihm  ge- 

standen. Infolge  des  Angriffs,  den  Caepio  gegen  ihn  richtete,  trieb  er  den  Sohn 

M.  Drusus  zur  Einbringung  seines  Geschworenengesetzes  an  (Ascon.  Scaur.  19 

Kiessl.  =  24,  20  Stangl;  vgl.  Cic,  de  domo  50).  Ob  sich  Scaurus  bereits  dem 
Vater  Caepio  feindlich  gegenübergestellt  hatte,  ist  freilich  nicht  zu  ermitteln; 

aber  seine  Vergangenheit  bot  ähnliche  Angriffspunkte,  wie  dessen  Amtsführung, 

und  hier  setzte  Caepio  ein,  um  den  Vormann  des  Senats  zu  stürzen,  indem  er  bald 

nach  dem  Prozeß  des  Rutilius  im  Jahre  92  den  Scaurus  oh  legationis  Asiaticae 

invidiam  zvlt  Rechenschaft  zog  (Ascon.  a.  0.  vgl.  G.  Bloch  a.  0.  30 ff.).  Scaurus 

antwortete  unverzüglich  mit  einer  Gegenklage,  deren  Anlaß  nicht  überliefert  ist; 

vermutlich  beschuldigte  er  den  Caepio  des  Ambitus,  begangen  bei  der  Bewerbung 

um  die  Praetur  für  91;  durch  ungeschickte  Verkürzung  der  Vorlage  ist  bei 

Flor.  II  5,  5  die  Sache  ins  Gegenteil  verkehrt  worden:  Prior  Caepio  in  senatum 

impetu  facto  reos  amhitus  Scaurum  et  Philippum  principes  nohilitatis  elegit, 

was  durch  Asconius  widerlegt  wird. 

Im  Jahre  91  hat  Drusus  als  Volkstribun  seine  bedeutsamste  Tätigkeit  ent- 
faltet und  den  entschiedensten  Widerstand  gefunden  bei  dem  Consul  L.  Marcius 

Philippus  und  bei  Caepio,  so  daß  nach  seinem  Tode  diese  beiden  und  Q.  Varius 

der  Anstiftung  des  Mordes  bezichtigt  wurden  (Cic.  nat.  deor.  III  81.  Auct.  de 

vir.  ill.  66,  13.  Ampel.  19,  6.  26,  4;  s.  o.  S.  293 f.).  Mit  Philippus  verbanden 

den  Caepio  vielleicht  sehr  alte  Familienbeziehungen,  denn  durch  eine  Wahl,  die 

einen  wichtigen  Kompromiß  verschiedener  Parteien  darstellte,  waren  im  Jahre  169 

die  Urgroßväter  beider,  Q.  Philippus  (II)  und  Cn.  Caepio,  zusammen  an  die 

Spitze  der  Regierung  gestellt  worden  (o.  S.  151  ff.  222).  Sehr  richtig  hat  Von 

der  Mühll  (De  L.  Appuleio  Saturnino  65)  die  Frage  aufgeworfen  und  beant- 
wortet, ob  nicht  im  Jahre  91  auch  wieder  der  Marcier  und  der  Servilier  in  amt- 

licher Eigenschaft  gemeinsam  den  Kampf  gegen  Drusus  führten.  Caepio  ist 

offenbar  einer  der  Praetoren  dieses  Jahres  gewesen.  Dazu  paßt  sein  Amtsalter, 
der  Abstand  von  der  Quaestur  des  Jahres  100,  und  dazu  paßt  seine  Verwendung 

als  Legat  im  nächsten  Jahre  90  unter  lauter  gewesenen  Consuln  und  Praetoren. 

Dadurch  erklärt  sich  ferner,  weshalb  er  im  Laufe  des  Jahres  91  weder  als  An- 
kläger noch  als  Angeklagter  vor  Gericht  erschien,  wohl  aber  von  Drusus  wegen 

des  Widerstandes  gegen  die  tribunicischen  Amtshandlungen  mit  dem  Sturz  vom 

Tarpeischen  Felsen  bedroht  wurde  (Auct.  de  vir.  ill.  66,  8) ;  diese  Waffe  war  vor 

vierzig  Jahren  aus  der  alten  Rüstkammer  der  plebeischen  Beamten  hervorgeholt 

worden  (vgl.  Mrns  Strafr.  46  f.  932  f.)  und  wurde  gegen  Magistrate  der  Ge- 
samtgemeinde, die  sich  über  die  tribunicische  Intercession  hinwegzusetzen  wagten, 

als  die  letzte  bereitgehalten. 

In  der  zeitgemäßeren  Form  des  Prozeßkrieges  ging  der  Kampf  der  Parteien 

im  Jahre  90  weiter,  wo  das  Gesetz  des  Tribunen  Q.  Varius  durch  seine  unbe- 
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stimmte  Fassung  die  Möglichkeit  bot,  alle  erdenklichen  politischen  Prozesse  an- 

zustrengen (Cic.  Brut.  304).  Gemeinsam  mit  dem  Urheber  der  Lex  Varia  er- 
neuerte Caepio  den  Angriff  auf  M.  Scaurus  (Ascon.  a.  0.),  aber  der  gewandte 

Fechter  wußte  diesen  Streich  zu  parieren.  Varius  ist  im  Jahre  89  nach  Abgang 

vom  Tribunat  auf  Grund  seines  eigenen  Gesetzes  angeklagt  und  verurteilt  worden 

(Cic.  Brut.  305;  vgl.  nat.  deor.  III  81),  obgleich  der  Hauptpunkt  die  Anfech- 
tung seines  römischen  Bürgerrechts  war  (Val.  Max.  VIII  6,  4) ;  da  dieser  Punkt 

von  Scaurus  in  seiner  Verteidigung  gegen  Varius  besonders  hervorgehoben  worden 

war  (Ascon.  20  Kiessl.  =  25  Stangl.  Quintilian.  V  12,  10.  Auct.  de  vir.  ill.  72, 
11),  so  wird  Scaurus  der  Anklage  nicht  ferngestanden  haben.  Und  ebenso  hat 

er  den  Gegenschlag  gegen  Caepio  zwar  nicht  persönlich  geführt,  aber  doch  ge- 
lenkt und  verstärkt.  Um  der  einen  Eede  willen,  die  den  Caepio  wiederum  nach 

der  Lex  Varia  zur  Verantwortung  zog,  hat  Cicero  einen  sonst  unbekannten  Mann 

aus  Asculum,  T.  Betutius  Barrusi),  unter  die  römischen  Eedner  aufgenommen 

(Brut.  169.  205—207.  304);  in  Asculum  brach  ja  nach  dem  Tode  des  Drusus 
der  Aufruhr  der  Italiker  aus,  und  da  konnte  man  wohl  den  Caepio,  den  vermeint- 

lichen Mörder  des  Drusus,  unschwer  auch  der  Schuld  an  dem  furchtbaren  Kriege 

anklagen.  Der  junge  Cicero,  der  soeben  —  wohl  am  3.  Januar  90  als  an  seinem 

sechzehnten  Geburtstage  (DG  V  238,  6)  —  die  Männertoga  empfangen  hatte 
und  nun  mit  höchster  Spannung  alle  Vorgänge  des  öffentlichen  Lebens  verfolgte, 

hat  der  Gerichtsverhandlung  beigewohnt  und  wußte,  daß  die  Verteidigungsrede 

Caepios  von  L.  Aelius  Stilo  verfaßt  war,  ebenso  wie  die  Verteidigungsreden  für 

C.  Cotta  und  Pompeius  Eufus,  die  gleichfalls  auf  Grund  der  Lex  Varia  angeklagt 

wurden ;  Reden  des  Caepio  und  des  Scaurus  aus  diesem  Prozeßkrieg  von  Ende  92 

und  Anfang  90  sind  auch  später  noch  gelesen  worden  (vgl.  Fragmente  Caepios 

bei  Charis.  193,  19.  196,  7.  224,  21  Keil  und  die  des  Scaurus  ebd.  147, 10  und  12). 

Aber  der  gefährliche  wirkliche  Krieg  rief  den  Caepio  im  Frühjahr  90  vom 

Forum  ins  Feld.  Er  diente  mit  C.  Marius  als  Legat  unter  dem  Consul  P.  Ruti- 
lius  Lupus  gegen  die  Marser,  übernahm  nach  dem  Falle  des  Feldherrn  (am 

11.  Juni  vgl.  Ovid.  fasti  VI  563—567)  mit  Marius  das  Kommando,  ist  aber  im 
Hochsommer  oder  Anfang  des  Herbstes  in  einen  Hinterhalt  gelockt  worden  und 

umgekommen  (Appian.  b.  c.  I  179.  196—198.  Liv.  ep.  LXXIII.  Flor.  II  6,  12. 
Eutrop.  V  3,  2.  Oros.  V  18,  14.  Grabschrift  eines  Soldaten,  der  quom  Q.  Caepione 

proelio  est  occisus  CIL  VI  32991  =  1  22  708=Dessau  29) .  Seine  Gegner  machten 
ihm  den  Abfall  von  der  Sache  des  Senats  und  der  Nobilität  zum  bittersten  Vorwurf, 

aber  sein  Stellungswechsel  war  nicht  so  jäh  und  überraschend,  wie  sie  ihn  auf- 

1)  Verwandt  mit  ihm,  doch  nicht  identisch  sind  L.  Betutius  Samts,  dessen  Name  durch 
Vergleichung  von  Oros.  V  15,  22  (o.  S.  182,  1),  Plut.  quaest.  Eom.  83  und  Porphyrio  zu 
Her.  sat.  I  6,  30  gewonnen  wird,  und  P.  Betutius  Barrus  auf  einer  nicht  weit  von  Asculum 
gefundenen  Inschrift  CIL  IX  3455,  identisch  allenfalls   T.  Barrus  bei  Val.  Max.  VII  8,  8. 
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faßten.  Der  leitende  Gedanke  Caepios  war  Eache  für  den  Sturz  seines  Vaters; 

die  Institution,  die  dessen  Anklägern  die  besten  Dienste  geleistet  hatte,  war  das 

Volkstribunat,  und  darum  suchte  Caepio  dieses  Amt  und  seine  Träger  vor  allem 

ihrer  Macht  zu  berauben;  er  war  ein  echter  Sproß  des  alten  stolzen  Patriciats 

und  ein  ebenbürtiofer  Eivale  des  Drusus,  des  Nachfolo:ers  der  Gracchen. 

II.  Z  e  i  t  e  n  .  d  e  r  W  i  e  d  e  r  a  u  f  r  i  c  h  t  u  n  g. 

Mit  der  Gracchischen  Bewegung  setzte  die  demokratische  Hochflut  ein,  die 

alles  hinwegreißen  wollte,  was  an  Vorrechten  der  Geburt  und  des  Standes  noch 
den  Wandel  der  Zeiten  überdauert  hatte.  Sie  schwoll  in  den  nächsten  Jahrzehnten 

beständig  an,  bis  sie  in  dem  des  Bundesgenossenkrieges  und  des  Sullanischen 

Bürgerkrieges  ihren  Höhepunkt  erreichte  und  mit  den  Institutionen  auch  ihren 

Trägern  den  Untergang  brachte.  Denn  in  diesen  blutigen  Wirren  ist  eine  ganze 

Reihe  der  adligen  Familien  zugrunde  gegangen,  sei  es,  daß  sie  bis  auf  den  letzten 

Mann  ausgerottet  wurden,  sei  es,  daß  einzelne  ihrer  Glieder  dem  Verderben  ent- 

rannen; eine  ganze  Anzahl  der  berühmten,  in  den  Fasten  und  Annalen  oft  wie- 
derkehrenden Namen  sind  damals  für  immer  verschwunden  oder  lassen  sich  nur 

noch  bei  einzelnen  Vertretern  nachweisen.  So  ist  von  den  Fulviern,  die  noch  ein 

Jahrhundert  zuvor  den  römischen  Staat  eine  Zeitlang  völlig  beherrscht  hatten 

(o.  S.  199 ff.),  nur  noch  ein  einziger  unwürdiger  Erbe  vorhanden  gewesen;  er 

heiratete  die  Erbtochter  eines  der  letzten  Sempronier,  dessen  Adelsstolz  in  Größen- 
wahn ausartete;  diese  Praetendenten  waren  nichts  als  lächerliche  Figuren  in  den 

Augen  der  neuen  Generation  (vgl.  Cic.  Phil.  III  16;  dazu  PW  VII  235  Nr.  40). 

Aber  einen  sehr  ernsthaften  und  kräftigen  Versuch  zur  Wiederaufrichtung  der 

Adelsherrschaft  hat  Sulla  unternommen;  noch  einmal  haben  die  alten  Geschlech- 
ter des  Geburtsadels  und  die  der  Eingewanderten,  denen  trotz  der  Einreihung  in  die 

Plebs  die  Ebenbürtigkeit  und  Gleichberechtigung  mit  dem  Patriciat  zugestanden 

war,  sich  mit  der  Hoffnung  tragen  dürfen,  wieder  die  höchste  Macht  im  Staate 

zu  besitzen  und  zu  behalten;  noch  einmal  haben  sie  sich  durch  Familien  Verbin- 

dungen jeder  Art,  durch  Wechselheiraten  und  Kinderaustausch,  zu  festen  Bünd- 
nissen zusammengetan  und  frische  Lebenskraft  in  ihren  Adern  gefühlt. 

Im  Jahre  88  in  seinem  ersten  Consiilat  hat  Sulla  mit  Waffengewalt  sich  zum 

Herrn  der  Stadt  Eom  und  des  römischen  Staates  gemacht,  und  nachdem  er,  aus 

dem  Osten  zurückgekehrt,  mit  Strömen  Blutes  zum  zweiten  Male  dasselbe  er- 

reicht hatte,  ist  er  im  Jahre  80  zum  zweiten  Male  als  Consul  an  die  Spitze  ge- 
treten. Zu  seinem  Amtsgenossen  erhob  er  Q.  Metellus  Pius,  und  als  Nachfolger 

für  79  bestimmte  er  Ap.  Claudius  Pulcher  und  P.  Servilius  Vatia,  den  späteren 
Isauricus.  Diese  drei  Männer  standen  mit  ihm  in  engster  und  mannigfaltigster 

Beziehung.  Zunächst  hatten  sie  sämtlich  einen  Anspruch  auf  das  Oberamt  schon 

während  seiner  ersten  Führung  des  Consulats  gehabt,  der  Servilier  als  einer  der 
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Praetoren  von  90  und  die  beiden  anderen  als  Praetoren  von  89.  Denn  Jener  war 

Ende  88  als  Propraetor  und  Triumphator  aus  einer  Provinz,  vermutlich  einer 

der  beiden  spanischen,  heimgekehrt  (Acta  triumph.  CIL  12  p.  49),  von  Sulla  als 
Kandidat  für  das  Consulat  auf  87  vorgeschlagen,  aber  von  den  Demokraten  ab- 

gelehnt worden  {^egrwrj'iog'Plut.  Sulla  10,  3,  richtig  gedeutet  von  Mms  EMW 
536;  vgl.  DG  II  559) ;  für  die  beiden  anderen  ist  die  Bekleidung  der  Praetur  im 

Jahre  89  durch  Cic.  pro  Archia  9  (vgl,  7.  31)  bezeugt  und  in  ihrem  gesetzlich 

zulässigen  Lebensalter  wahrscheinlich  (vgl.  für  ihre  Laufbahn  PW  III  1221  f. 

2849.  DG  II  34.  159;  auch  Seidel  Fasti  aed.  46f.).  Indem  Sulla  im  Jahre  80 

und  79  die  drei  Praetorier  unverzüglich  zum  Consulat  beförderte,  erklärte  er  ge- 
wissermaßen die  zwischen  seinen  beiden  Amtsjahren  vorgenommenen  Wahlen 

für  ungültig.  Sodann  waren  Appius,  Servilius  und  Metellus  Vertreter  des  höch- 
sten römischen  Adels,  die  derzeitigen  Häupter  von  Geschlechtern,  die  dem  durch 

Sulla  selbst  vertretenen  Cornelischen  an  Alter,  Euhm  und  Ehre  ganz  nahe 

kamen.  Der  letzte  Ap.  Claudius  Pulcher,  der  eine  bedeutende  politische  Eolle 

gespielt  hatte,  war  der  patricische  Führer  der  Partei,  die  den  Scipio  Aemilianus 

bekämpfte  und  den  Plänen  des  Ti.  Gracchus  einen  Kückhalt  gab;  er  hatte  dem 

hochstrebenden  jungen  Manne  seine  Tochter  zur  Ehe  gegeben  (o.  S.  246  ff.) .  Wenn 

jetzt  sein  Erbe  auf  Sullas  Seite  stand,  so  wurde  dadurch  kundgemacht,  daß  die 

alten  politischen  Gegensätze  zwischen  Corneliern  und  Claudiern  begraben  seien. 

P.  Servilius  Vatia  war  der  Sprößling  jener  Linie  des  Servilischen  Geschlechts, 

die  vor  anderthalb  Jahrhunderten  zur  Plebs  übergetreten  war  (o.  S.  137ff.),  und 

konnte  daher  auch  als  ein  Bindeglied  zwischen  dem  alten  Adel  und  den  aufstreben- 

den Massen  des  Volkes  erscheinen;  in  Wahrheit  rechneten  sich  freilich  diese  ple- 
beischen  Servilier  noch  immer  zum  Patriciat  und  waren  nach  dem  Aussterben  der 

patricischen  Linie  der  Caepionen  (s.S. 255. 301)  in  der  Tat  die  Vertreter  des  alten 

albanischen  Adelsgeschlechts.  Dagegen  haben  die  Meteller,  von  denen  der  älteste 

sich  mit  Sulla  in  die  Ehre  des  höchsten  Amtes  teilen  durfte,  von  jeher  zur  Plebs 

gehört,  aber  haben  als  letzte  Adelsfamilie  in  den  Zeiten  des  Jugurthinischen  und 

des  Kimbernkrieges  die  Herrschaft  in  Händen  gehabt  und  sich  dadurch  hoch 

über  alle  anderen  plebeischen  erhoben.  Wie  seinerzeit  die  Fulvier,  so  durften 

damals  die  MeteUer  sich  anstandslos  den  mächtigsten  Patriciergeschlechtern  zur 

Seite  stellen  (o.  S.  281). 

Gerade  die  Meteller  haben  nun  auch  in  den  Jahrzehnten  von  den  Gracchen 

bis  Sulla  aus  ihrem  Kinderreichtum  Vorteil  gezogen  und  durch  Ehebündnisse 

andere  Adelsfamilien  für  ihre  Interessen  gewonnen.  So  schlang  sich  als  ein 
weiteres  Band  die  Verwandtschaft  um  die  Consuln  der  Jahre  80  und  79;  um  das 

zu  erkennen,  braucht  man  nur  einiges  aus  dem  Stammbaum  der  Meteller  heraus- 
zuheben (vgl.  PW.  III  12291  DG  II  14): 
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Q.  Caecilius  Metellus 
Consul  206. 

Q.  Metellus  Macedonicus 
Consul  143.     Censor  131. 

Metellus  Calvus 
Consul  142. 

Q.  Metellus  Baliaricus 
Consul  123. 
Censor  120. 

I 
Caecilia  Metella 

CSS  Ap.  Claudius  Pulcher 
Consul  79.. 

Caecilia  Metella        L.  Metellus  Delmaticus    Q.  Metellus  Numidicus 
CSD  C.  Servilius  Vatia    Consul  119.  Censor  115.  Consul  109. 
I  Pont.  Max.  Censor  102. 

P.  Servilius  Vatia 
Isauricus 
Consul  79. 

Caecilia  Metella 
'  L.  Cornelius  Sulla 
Consul  88.  80. 

Q.  Metellus  Pius 
Consul  80. 

Sowohl  im  Jahre  80  wie  im  Jahre  79  waren  jedesmal  der  pleheische  Consul 

und  die  Frau  des  patricischen  Consuls  Vetter  und  Base,  Enkel  desselben  Groß- 
vaters; diese  beiden  Paare  von  Geschwisterkindern  Avaren  aber  auch  unter  sich 

nur  um  einen  Grad  weiter  verwandt,  nämlich  sämtlich  Urenkel  desselben  Ur- 

großvaters. Dabei  kennen  wir  nur  von  einem  der  vier  Consuln,  von  dem  Ser- 

vilier,  die  Namen  beider  Eltern,  von  den  drei  anderen  lediglich  die  Väter,  so 

daß  durch  die  unbekannten  Mütter  vielleicht  der  verwandtschaftliche  Zusammen- 

hang zwischen  ihnen  noch  größer  war^).  Beispielsweise  ist  gerade  in  der  Ge- 
neration ihrer  Eltern  ein  Metellus  bekannt,  der  in  erster  Ehe  eine  Caecilia,  doch 

1)  Den  Vater  des  einen,  C.  Servilius  Vatia,  den  Schwiegersohn  des  Metellus  Macedonicus, 
hat  Cichorius  (Untersuch,  zu  Lucilius  155 — 157)  in  dem  varicosus  vatax  hei  Lucil.  801  Marx 
erkannt  und  besprochen,  wonach  die  Vermutungen  Mommsens  (RMW  536)  teilweise  zu  be- 

richtigen sind.  Im  Anschluß  daran  habe  ich  Inschr.  von  Olympia  329 :  ['H  nöXiJg  rj  rä)[v]  | 
'HXeicov  I  rdiov  üsQoviXiov  |  Ovariav  ägerijs  \  evexa  Ad  'Olvfinico  auf  Vatia  bezogen  (Neue  Jahrb. 
f.  d.  klass.  Altert.  XXIII  193  f.)  und  seinerzeit  die  briefliche  Zustimmung  von  Cichorius  ge- 

funden. Vielleicht  stammt  von  der  Bronzestatue  des  Mannes  im  Zeustempel  das  Stückchen 
des  Gewandes,  das  mit  silbernen  Buchstaben:  Servilio  bietet  (CIL  III  Suppl.  7248,  weder 

unter  den  „Inschriften"  noch  unter  den  „Bronzen"  des  Olympiawerks  zu  finden).  Daß  dieser 
C.  Vatia  114  Praetor  gewesen  sei,  ist  unbeweisbar  (DG  II  19,  leider  von  mir  wiederholt 

PW  III  1234,  42).  —  Es  könnte  scheinen,  als  ob  von  einem  andern  der  vier  Consuln,  dem 
Claudier,  die  Mutter  bekannt  sei  in  der  Person  Antistias,  die  als  Gattin  des  Consuls  von  143 

Ap.  Claudius  Pulcher  etwa  um  die  Zeit  seines  Consulats  genannt  wird  (Plut.  Ti.  Gr.  4,  3; 
vgl.  oben  S.  274).  Damals  hatte  dieser  Appius  eine  Tochter,  die  bereits  dem  Dienste  der 
Vesta  geweiht  war,  und  eine  zweite,  die  bereits  verlobt  werden  konnte.  Dagegen  ist  von 
seinen  Söhnen  Gaius  erst  fünfzig  Jahre  später,  für  92,  zum  Consul  gewählt  worden  (PW  III 

2856  Nr.  302.  DG  II  157)  und  Appius  erst  für  86  wählbar  gewesen.  Da  man  nicht  an- 
nehmen kann,  daß  die  hochadligen  Herren  ganz  ungewöhnlich  spät  in  die  öffentliche  Lauf- 

bahn eingetreten  seien,  bleibt  kaum  eine  andere  Annahme  übrig,  als  daß  sie  beträchtlich 
jünger  waren  als  ihre  Schwestern  und  somit  aus  einer  zweiten  Ehe  des  Vaters  stammten, 
nicht  aus  der  mit  Antistia.  Wir  sind  öfter  genötigt,  mit  solchen  Wiederverheiratungen  zu 
rechnen  (o.  S.  280  f.),  aber  noch  mehr  als  gesicherte  Fälle  aus  älterer  Zeit  (o.  S.  107  f.),  geben 
uns  dazu  das  Recht  die  näher  bekannten  Familienverhältnisse  von  Männern  wie  Sulla,  Pom- 
peius  und  anderen. 
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gewiß  auch  aus  dem  Hause  der  Metelli,  zur  Frau  hatte,  und  in  zweiter  Ehe  eine 

Schwestertochter  dieser  seiner  ersten  Gattin  (Cic.  de  div,  I  104  vgl.  II  83,  daraus 

Val.  Max.  I  5,  4;  o.  S.  103);  wenn  dieser  unbekannte  Metellus  einer  der  Söhne 

des  Caivus  und  Caecäia  eine  der  Töchter  des  Macedonicus  war  oder  umgekehrt, 
so  würden  die  entfernteren  Verwandten  der  Jahre  80  und  79  sofort  um  einen 

Grad  enger  zusammenrücken  und  als  Geschwisterkinder  einen  ihrer  Großväter 

gemeinsam  haben.  Doch  schon  ohne  eine  solche  Annahme  springt  in  die  Augen, 
wie  fest  alle  diese  Persönlichkeiten  aneinandergekettet  waren.  Von  den  Töchtern 

der  Meteller  war  die  des  Delmaticus  in  erster  Ehe  mit  M.  Aemihus  Scaurus  ver- 

heiratet (o.  S.  281),  jetzt  nach  dessen  Tode^)  in  zweiter  Ehe  mit  Sulla;  der 
Meteller  war  Oberpontifex,  Scaurus  Princeps  Senatus,  Sulla  schon  im  Jahre  88 

der  eigentliche  Herrscher  Roms.  Aber  weder  von  den  unmittelbaren  Vorfahren 

des  Scaurus,  noch  von  denen  des  Sulla,  noch  von  denen  des  P.  Servilius  Vatia, 

der  eine  Tochter  des  Metellus  Macedonicus  zur  Frau  hatte,  war  einer  zum  Con- 

sulat  gelangt;  diese  Zweige  der  alten  patricischen  Geschlechter  der  Aemilier, 

Cornelier,  Servilier  schienen  bereits  im  Absterben  zu  sein,  als  sie  plötzUch  neue 

und  glänzende  Blüten  entfalteten ;  dabei  ist  ihnen  die  Verschwägerung  mit  den 

Metellern  offensichtUch  höchst  wertvoll  und  vorteilhaft  gewesen.  Auch  die 

Claudier  waren  seit  den  Tagen,  des  Ti.  Gracchus  von  der  Regierung  der  Republik 

ferngehalten  worden;  auch  für  sie  war  es  notwendig,  mit  der  in  der  Regierung 

mächtigsten  Familie  in  ein  Bündnis  zu  treten,  wenn  sie  die  ihnen  gebührende 

Stellung  wiedergewinnen  wollten. 

Aemilier,  Claudier,  Cornelier  gehörten  zu  den  Gentes  Maiores  der  Patricier, 

zu  den  fürstlichen  Geschlechtern  und  hatten  um  den  Vorrang  miteinander  im 

zweiten  Jahrhundert  heftig  gestritten.  Die  Haupthnie  der  AemiHet,  die  Lepidi, 
war  gezwungen,  vom  Schauplatz  zurückzutreten,  und  hatte  dem  Sprößling  einer 

Seitenlinie,  dem  M.  Scaurus,  die  Führung  überlassen  müssen.  Als  Princeps 

Senatus  nahm  er  trotz  aller  Anfeindungen  den  höchsteü  Rang  im  Staate  während 
des  ersten  Jahrzehnts  des  letzten  vorchristlichen  Jalirhunderts  ein.  Bei  seinem 

Tode  stand  der  Sohn,  den  ihm  die  Tochter  des  Metellus  Delmaticus  geboren  hatte, 

noch  im  Kindesalter,  und  auch  ein  Jahrzehnt  später  war  dieser  Sohn  viel  zu  jung, 

1)  Zur  Bestimmung  der  Todeszeit  des  Scaurus  stehen  keine  anderen  Daten  zur  Ver- 
fügung, als  der  Terminus  post  quem  90,  die  Anklage  nach  der  Lex  Varia,  und  der  Terminus 

ante  quem  88,  die  Wiederverheiratung  der  Metella,  die  nach  Plut.  Sulla  6,  10  unmittelbar 

auf  die  Wahl  Sullas  zum  Consul  folgte  (vgl.  auch  G.  Bloch  Melanges  d'hist.  anc.  37) 
Gleichzeitig  knüpfte  SuUa  seine  Verbindung  mit  Q.  Pompe  ius  Eufus,  seinem  Amtsgenossen, 
fest  durch  die  Vermählung  seiner  Tochter  erster  Ehe  mit  dem  Sohne  des  Porapeius;  die 
dreißig  Jahre  später  geschlagenen  Münzen  des  Sprößlings  dieser  Ehe  zeigen  die  Porträts 
und  Abzeichen  der  beiden  Großväter  (Mms  KMW  643  Nr.  292.  Babelon  II  337-339.  Grueber  I 
484  f.) ;  dieser  bekannte  Fall  ist  gewiß  nicht  ein  vereinzelter  gewesen,  sondern  nur  einer  von 
vielen,  in  denen  die  Gemeinschaft  der  Amtsführung  durch  ein  Familienbündnis  besiegelt  wurde. 

Münzer,  Rom.  Adel.  20 
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um  schon  ins  öffentliche  Leben  eingeführt  zu  werden,  obgleich  sein  Stiefvater 

der  Herrscher,  Sulla,  war.  So  ging  die  Vertretung  der  Aemilischen  Ansprüche 

wieder  auf  die  Lepidi  über;  zwei  von  ihnen  nahmen  nacheinander  in  den  folgen- 
den Jahren  78  und  77  die  patricische  Stelle  im  Consulkollegium  ein,  der  erste 

neben  dem  Sohne  des  Kimbernsiegers  Q.  Lutatius  Catulus  und  der  zweite  neben 

dem  des  Gallaekersiegers  D.  lunius  Brutus  (s.  S.  271.  311). 

Der  weitaus  bekanntere  ist  der  Consul  von  78,  M.  Aimilius  Q.  f.  M.n.  Lepi- 

dus  (Fasti  Cap.) ;  er  hat  den  ersten  Versuch  zum  Umeturz  der  Sullanischen  Ord- 
nungen unternommen,  ist  aber  dabei  gescheitert  und  im  nächsten  Jahre  auf 

Sardinien  von  einem  frühen  Tode  ereilt  worden  (vgl.  Klebs  PW  I  554ff.  DG  I  3. 

IV  346 ff.).  Seine  Söhne  waren  L.  Paullus,  Aedilis  Curulis  55,  Praetor  53, 

Consul  50  (Klebs  PW  I  564 f.  DG  I  4ff.)  und  M.  Lepidus,  Praetor  49  und 

Consul  I  46,  der  spätere  Triumvir.  Da  alle  drei  die  hohen  Ämter  ungefähr  in 
normalem  Alter  bekleidet  haben  dürften,  ist  die  Geburt  des  Vaters  zwischen  125 

und  120  und  die  der  Söhne  etwa  drei  Jahrzehnte  später  anzusetzen. 

Nicht  mit  Sicherheit  festzustellen  ist  der  genealogische  Zusammenhang  des 

Consuls  von  78  mit  den  Lepidi  des  2.  Jahrhunderts.  Auf  den  berühmtesten,  den 

Oberpontifex,  weist  Cicero  Phil.  XIII  15  den  Triumvir  hin  mit  der  pathetischen 

Beschwörung:  Haec  si  cogitas,  es  M.  Lepidus,  pontifex  maximus,  M.  Lepidi,  ponti- 
ficis  maximi,  pronepos.  Nach  Drumanns  Ansicht  (DG  I  9,  danach  3,  13)  kann 

hier  pronepos  nicht  in  streng  wörtlichem  Sinne  als  Urenkel  gefaßt  werden,  weil 

dann  zwischen  den  Geburtsjahren  des  Ahnherrn  und  des  Enkels,  des  Oberpontifex 

und  des  Consuls  von  78,  ein  allzu  weiter  Zeitabstand  läge,  mehr  als  ein  Jahrhun- 
dert, die  Zeit  von  rund  230  bis  gegen  120  (o.  S.  171  ff.).  Doch  unmöglich  ist 

das  nicht.  Denn  ein  Altersgenosse  des  um  230  geborenen  und  152  gestorbenen 

Oberpontifex  Lepidus  war  der  alte  Cato,  geboren  234  und  gestorben  149  (DG  V 

103),  und  wiederum  ein  Altersgenosse  des  Triumvirs  Lepidus  der  jüngere  Cato, 

beide  geboren  um  95  (s.  über  Cato  S.  297),  und  die  Catonen,  der  Censorier  und 
der  Uticenser,  standen  wirklich  in  dem  Verhältnis  von  proavns  und  pronepos. 
Wenn  der  alte  Cato  nach  dem  Verlust  seines  Sohnes  erster  Ehe  in  hohem  Alter 

mit  einer  Jungen  Frau  noch  einen  zweiten  Sohn  zeugte,  von  dem  der  Jüngere 

Cato  abstammte  (s.  S.  328  f.),  so  stand  es  bei  dem  Oberpontifex  Lepidus  nicht  viel 

anders.  Er  hat  seinen  Erstgeborenen,  der  doch  schon  nach  Bekleidung  des  Kriegs- 
tribunats  verstorben  ist,  noch  um  drei  bis  vier  Jahrzehnte  überlebt  und  mehrere 

andere,  beträchtlich  Jüngere  Söhne  hinterlassen;  einer  von  diesen  mag  der  Vater 

des  Consuls  von  78  gewesen  sein;  daß  dieser  ein  Jüngerer  Sohn  des  Hauses  war, 

zeigt  ohnehin  sein  Praenomen  Quintus.  Der  Stammbaum  o.  S,  179  wäre  dem- 
nach in  folgender  Weise  fortzusetzen: 
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M.  Acmilius  Lepidus 
um  230.     Pont.  Max.    f  152. 

M.  Lepidus  (I)  M.  Lepidus  (II)  Porcina  Q.  Lepidus  Mam.  Lepidua 

=•  am  210.    Trib.  mil.     *  um  183.    Praet.  143.  l  i 
t  nach  190.  Consul  137.  I  I 

(ni26?).   tnach  125.  '  i 
M.  Lepidus  Mam.  Lepidus 

'  gegen  120.  Consul  78. 1 77.     Livianus  Consul  77. 

L.  Cornelius  Scipio        L.  (Lepidus)  Paullus  M.  Lepidus 

Asiagenus  Aemilianus    *  gegen  95.    Consul  50.   *  nra  95.    Consul  I  46. 
'  um  100.    t  77.  t  nach  40.  PontifeiMax.44.  Trium- 

vir  reip.  const.  43.  f  12. 

Wer  es  aber  mit  Drumann  für  nötig  hält,  zwischen  dem  ersten  und  dem  letzten 

Oberpontifex  M.  Lepidus  noch  eine  Generation  einzuschieben,  der  muß  den  unbe- 
kannten Q.  Lepidus  zum  Sohne  eines  ebenfalls  unbekannten  dritten  und  doch 

wieder  Marcus  genannten  Sohnes  des  alten  Oberpontifex  oder  zum  Sohne  des 

Porcina  machen  und  pronepos  nicht  =  Urenkel,  sondern  =  Ururenkel  verstehen ; 
das  ist  jedenfalls  keine  bessere  Lösung  der  Frage. 

Der  Consul  von  78  hat  sich  ganz  besonders  berufen  und  verpflichtet  ge- 
fühlt, den  verblaßten  Glanz  seiner  Familie  wieder  aufzufrischen.  Seit  einem 

halben  Jahrhundert  war  kein  Lepidus  mehr  in  den  Listen  der  Consuln  verzeich- 
net; sein  Vater  Quintus  hat  es  überhaupt  nicht  zu  Ämtern  und  Ehren  gebracht; 

so  ergriff  er  selbst  jedes  Mittel,  um  sich  emporzuschwingen.  Sein  Ehrgeiz  machte 

ihn  dem  Sulla  verdächtig;  gegen  dessen  Willen  hat  er  mit  Unterstützung  des 

Pompeius  sein  Ziel  erreicht  (Plut.  Sulla  34,  4  f.  =  Pomp.  15,  1),  und  hat  sich 
als  Gegner  von  Sullas  Werk  bekannt,  sobald  Sulla  die  Augen  geschlossen  hatte; 

nicht  politische  Überzeugung,  sondern  das  Streben  nach  der  Nachfolgerschaft  des 

Herrschers  hat  ihn  dabei  geleitet.  Um  den  fürstlichen  Rang  und  Ruhm  seines 

Geschlechtes  und  seiner  Familie  dem  Volke  immer  vor  Augen  zu  stellen,  hat  er 

die  Säulenhalle  am  Forum  wieder  hergestellt.  Gerade  vor  hundert  Jahren  war 

sie  von  seinem  Ahnherrn,  dem  Oberpontifex,  in  seiner  Censur  179  gemeinsam 

mit  dem  Bundesgenossen  und  Amtsgenossen  M.  Fulvius  Nobilior  (o.  S.  200)  als 

Denkmal  ihrer  Eintracht  errichtet  worden  (liiv.  XL  51,  5) ;  als  die  Jahrhundert- 

feier kam,  waren  die  Fulvier  so  gut  wie  ausgestorben,  und  daher  wurde  die  er- 
neuerte BasiUca  zum  alleinigen  Ehrentempel  der  Aemilier;  Varro  (L.  L.  VI  4) 

nennt  sie  noch  Aemilia  et  Ftdvia  mit  den  Namen  der  beiden  Stifter;  die 

Folgezeit  kennt  sie  nur  als  BasiUca  Aemilia  (o.  S.  156).  Nach  dem  Beispiel,  das 

der  hochadlige  Amtsvorgänger  Ap.  Claudius  in  einem  Consulat  79  gegeben, 

schmückte  jetzt  78  Lepidus  seinen  Neubau  (s.  noch  o.  S.  172)  und  gleichmäßig 

seinen  prächtigen  Palast  mit  den  Medaillonporträts  seiner  Vorfahren  (Plin. 

n.  h.  XXXV  13.  XXXVI  49.  109;  vgl.  meine  Quellenkritik  des  Phnius  124f. 
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332) ;  noch  die  Inschriftfunde  zeigen  uns,  welchen  Charakter  er  dem  Monument 

aufgeprägt  hat  (o.  S.  156). 

Die  Frau  des  Lepidus  war  eine  Appuleia  (Plin.  n.  h.  VII  123),  und  Dru- 
mann  hat  beiläufig  die  Vermutung  geäußert,  daß  sie  eine  Tochter  des  revolutio- 

nären Volkstribims  L.  Appuleius  Saturninus  gewesen  sei.  Das  hat  manches  für 

sich.  Zur  Zeit  der  höchsten  Machtstellung  des  Saturninus  zwischen  seinen  zwei 

Tribunaten  von  103  und  100  war  Lepidus  etwa  zwanzig  Jahre  alt,  gerade  in  dem 

Alter,  das  für  eine  Eheschließung  in  den  Kreisen  des  Adels  das  geeignete  war; 

die  Verbindung  mit  dem  Demagogen,  der  sogar  im  Verein  mit  Marius  der 

stärksten  Adelspartei,  den  Metellern,  überlegen  schien,  eröffnete  dem  Lepidus  die 

•  Aussicht,  sein  durch  Porcinas  Sturz  (o.  S.  243)  zu  Boden  geworfenes  Haus 
wieder  aufzurichten.  So  ist  er  ungeachtet  seiner  fürstlichen  Herkunft  schon 

damals  mit  den  demokratischen  Kreisen  in  Beziehung  getreten  und  konnte  daher 

auch  aus  diesem  Grunde  zwanzig  Jahre  später  dem  Sulla  nicht  als  ein  zuverläs- 
siger Anhänger  erscheinen. 

Der  Ehe  mit  Appuleia  sind  nicht  bloß  die  beiden  Söhne  entsprossen,  die 

das  eigene  Geschlecht  fortpflanzten.  Schon  an  den  politischen  Umtrieben  des 

Consuls  im  Jahre  78  beteiligt  und  in  sein  trauriges  Ende  77  hineingezogen  war 

ein  dritter  Sohn,  Scipio  Lepidi  filius  nach  Oros.  V  22,  17  (vgl.  24,  16).  Schick- 
sal und  Name  lassen  darauf  schließen,  daß  er  der  älteste  war  und  von  dem  Vater 

einem  Cornelius  Scipio  zur  Adoption  übergeben  (vgl.  PW  IV  1427  Nr.  318. 

DG  I  18.  IV  355).  Ansetzung  seiner  Geburt  um  100  fügt  sich  den  anderen  er- 
mittelten und  noch  zu  ermittelnden  Daten  passend  ein;  mit  seiner  Abtretung  an 

die  Scipionen  befolgte  der  Vater,  dem  die  Erhaltung  des  eigenen  Namens  durch 

zwei  jüngere  Söhne  gesichert  schien,  aufs  getreueste  das  Beispiel  des  L.  Aemilius 
PauUus;  auch  dieser  hatte  in  der  Aussicht  auf  den  Nachwuchs  von  zwei  weiteren 

männlichen  Sprößlingen  die  beiden  ältesten  anderen  hochadligen  Häusern  anver- 
traut, den  einen  davon  den  Scipionen;  doch  hat  er  gerade  diesen  nicht  aus  seiner 

väterlichen  Obhut  entlassen,  sondern  im  Perseuskriege  bei  sich  gehabt  (PW  IV 

1440,  61  ff.  o.  S.  246). 

Mit  diesem  berühmten,  zum  Cornelier  gewordenen  Aemilier,  dem  Jüngern 

Africanus,  ist  die  Linie  der  Scipionen  ausgestorben,  die  sich  von  dem  älteren 

Africanus  ableitete;  eine  zweite  stammte  von  dessen  Bruder  Lucius  mit  dem 

Beinamen  Asiagenus,  und  eine  dritte  von  üirem  Vetter  Publius  mit  dem  Beinamen 

Nasica;  in  eines  von  diesen  zwei  Häusern  muß  Scipio  Lepidi  filius  gehören.  Der 
vierte  Nasica  war  in  seinem  Consulat  111  von  einem  allzufrühen  Tode  ereilt  wor- 

den (o.  S.  284).  Sein  Sohn  war  nach  Obsequens  51  Praetor  im  Jahre  93  und 

nach  den  miteinander  zu  vereinigenden  Zeugnissen  Ciceros  de  or.  III  134  und 
Brut.  212  verheiratet  mit  einer  Tochter  des  Eedners  L.  Licinius  Crassus  und 
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\'uter  zweier  Söhnet).  Wie  die  hochadligeii  Consuln  von  80  und  79  Metellus 
Pius,  Appius  Claudius,  Servilius  Vatia  (o.  S.  303),  ja  noch  früher  als  sie  hatte 

dieser  Scipio  den  berechtigten  Anspruch  auf  das  Consulat.  Wenn  ihn  die  wilden 

Jahre  des  Bundesgenossenkrieges  und  der  inneren  Kämpfe  davon  fernhielten, 

mußte  die  Eestauration  das  schleunigst  wett  machen;  da  ihm  aber  im  Gegensatz 

zu  jenen  Männern  auch  nach  Sullas  Siege  diese  Ehre  versagt  blieb,  kann  das 

nur  daran  gelegen  haben,  daß  es  ihm  nicht  beschieden  war,  diese  Zeit  zu  erleben. 

Er  war  sicherlich  nicht  mehr  am  Leben  im  Jahre  78,  weil  damals  das  Haupt  der 

Familie  bereits  sein  Sohn  war,  von  Cicero  Cornel.  I  37  (bei  Ascon.  66  Kiessl.  == 

58,  25  Stangl)  als  P.  Scipio  adulescens  summa  nohilitate,  eximia  virtute  praeditus 
bezeichnet.  Im  Jahre  80  Avandte  sich  Cicero  Rose.  Am.  77  öffentlich  an  einen 

P.  Scipio,  den  er  ebd.  119  zu  den  homines  nobilissimi  atque  integerrimi  nostrae 

civitatis  rechnete;  für  den  Praetor  von  93,  der  sich  als  Statthalter  in  Spanien 

kriegerischen  Ruhm  erworben  hat,  klingt  dieses  Lob  in  dem  Munde  des  jungen 

und  sonst  überscliwenglichen  Redners  fast  zu  bescheiden;  es  kann  sehr  wohl 

wiederum  dem  Sohne  gelten,  dessen  Hauptvorzug  einstweilen  die  vornehme  Her- 
kunft war  (danach  zu  berichtigen  PW  IV  1497,  46 ff.).  Dann  ist  aber  der 

Praetor  Nasica  schon  zur  Zeit  des  Bundesgenossenkrieges  gestorben  und  deswegen 

1)  Vielleicht  ist  er  auch  der  P.  Scipio,  den  Valerius  Soranus  bei  Varro  L.  L.  VII  31 
anredet;  vgl.  darüber  Cichorius  Herrn.  XLI  60.  67.  Dagegen  ist  die  von  mir  (PW  SuppL  I 

331,  3-4)  versuchte  Beziehung  der  Äußerung  Ciceros  de  or.  III  8  auf  diesen  Schwiegersohn 
des  Crassus  falsch.  Die  Ereignisse,  die  zu  erleben  dem  Crassus  nach  dieser  Stelle  erspart  blieb 

(vgl.  ähnliche  Gedanken  über  Hortensius  Brut.  4 f.  S.  378),  zerfallen  in  mehrere  Gruppen: 
Non  vidit  flagrantem  Italiam  hello,  non  ardentem  invidia  senatum,  non  sceleris  neUirii pritvcipes 
civitatis  reos,  geht  auf  die  Begebenheiten  von  Ende  91  und  Anfang  90;  dann  aber  springt 
Cicero  über  zu  solchen  des  Jahres  88 :  non  htctum  filiae,  non  exsiliwn  gcneri,  non  acerhissimam 

C.  Mani  fugam.  Diese  drei  Dinge  gehören  eng  zusammen,  sind  aber  weder  nach  ihrer  Zeit- 
folge geordnet,  noch  nach  ihrer  ursächlichen  Verknüpfung,  sondern  nach  dem  Grade  der  Ver- 

wandtschaft zwischen  Crassus  und  den  betroffenen  Persönlichkeiten :  Die  Trauer  der  Tochter 

(fiiia)  wurde  hervorgerufen  durch  die  Verbannung  ihres  Gatten  (gener),  und  diese  war  die 
Folge  der  Vertreibung  des  hier  mit  Namen  genannten,  aber  vorher  von  Crassus  selbst  (de  or. 
I  66)  als  adßnis  noster  bezeichneten  C.  Marius.  Der  Schwiegersohn  ist  also  nicht  etwa  Nasica, 

sondern  der  junge  Marius,  der  Mann  der  andern  Tochter  (S.  279  f.).  —  Dabei  möge  auch  die 
Frage  nach  dessen  Alter  kurz  berührt  werden.  Er  war  beim  Antritt  des  Consulats  82  sieben- 

undzwanzig Jahre  alt  nach  Appian.  b.  c.  I  394  und  Auct.  de  vir.  ill.  68,  1,  annos  natus  sex 
et  viginti  nach  Vell.  II  26,  1,  was  kaum  eine  Abweichung  ist,  dagegen  nach  Liv.  ep.  LXXXVI: 
COS.  ante  annwi  XX  per  vim  creatus.  Mommsen  hat  zwar,  wie  Viereck  zu  Appian.  a.  0.  notiert, 

RG9  11  323  den  „eben  zwanzigjährigen"  Consul  der  ersten  Bearbeitung  stehen  lassen,  aber 
StK  I  539,  1  die  27  Jahre  angenommen,  und  nur  dies  ist  möglich.  In  der  Livianischen 
Epitome  ist  die  Zahl  verderbt;  wäre  sie  richtig,  so  hätte  der  junge  Marius  beim  Tode  des 

Crassus  91  zehn  Jahre  gezählt,  und  doch  setzt  der  gutunterrichtete  Cicero  für  diesen  Zeit- 
punkt die  Verschwägerung  zwischen  Crassus  und  Marius  voraus.  Der  Jüngling  hat  Hochzeit 

gefeiert,  nachdem  er  eben  die  Männertoga  empfangen  hatte,  ähnlich  wie  etwas  später  sein 
Vetter  Caesar,  der  mit  sechzehn  Jahren  verheiratet  und  mit  siebzehn  Vater  war  (Suet.  Caes. 
1.  1 ;  vgl.  DG  III  684.  3). 
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auch  unter  Sullas  Herrschaft  nicht  zum  Consulat  gelangt.  Von  seinen  zwei  Söh- 
nen ist  der  eben  erwähnte,  da  er  sich  für  52  ums  Consulat  bewarb,  spätestens  im 

Jahre  95  geboren,  wahrscheinlich  ein  paar  Jahre  früher.  Auf  ihm  ruhte  die 

Hoffnung  der  Erhaltung  des  Geschlechts ;  er  ist  als  erwachsener  Mann,  nachdem 

er  dieser  Pflicht  genügt  hatte,  in  die  Familie  der  Meteller  übergegangen  und 

wird  deshalb  gewöhnlich  MeteUus  Scipio  genannt  (S.  130.  315).  Sein  Bruder 

aber  ist  bereits  als  Kind  in  ein  anderes  Haus  übergegangen,  nämlich  in  das  der 

Licinii  Crassi  durch  testamentarische  Adoption  seines  mütterlichen  Großvaters, 

des  Redners  L.  Crassus,  dessen  Tod  in  den  Herbst  91  fiel;  der  Knabe  war  gut 

beanlagt,  ist  aber  jung  gestorben;  das  ergibt  sich  aus  dem  dicitnr  bei  unserm  mit 
den  Persönlichkeiten  bekannten  Gewährsmann  Cicero  (Brut.  212).  In  den 

Jahren  nach  Sullas  Rückkehr  konnte  den  Scipiones  Nasicae  unter  diesen  Um- 

ständen die  natürliche  Fortpflanzung  ihres  Namens  und  Geschlechts  gesichert  er- 
scheinen und  die  Annahme  eines  Kindes  als  unnötig. 

So  bleibt  nur  das  Haus  der  Scipiones  Asiageni  als  das  übrig,  dem  Scipio 

Lepidi  filius  durch  die  Adoption  angehörte.  Der  letzte  dieses  Namens  ist  der 
LuciiLS,  den  die  Machthaber  in  Rom  beim  Nahen  Sullas  mit  C.  Norbanus 

zum  Consul  für  83  machten.  Er  traf  mit  SuUa  in  Campanien  zusammen 

und  suchte  durch  Verhandlungen  zu  einer  Einigung  zu  kommen;  a]>or 
der  Gegner  brachte  sein  Heer  zum  Abfall,  mg  %dv  vnazov  ^xmicova  xal  liv 

vtov  ctVTov  Asvxiov  [.lovoi'g  ex  cov  atgarov  navTog  ev  zfj  ffxrjTfj  Si7inoQrii.i8Vovg 

2,vXXav  xaiaXaßsbv  (Appian.  b.  c.  I  387) ;  2xinmva  [xsv  öij  ixsxu  tov  naifiuc: 

ov  fxszanEC&wv  b  2vXXag  dnsnsfinsv  dnal>i]  (ebd.  388  vgl.  PW  IV 1483  ff.)-  ̂ 'on 
dem  Vater  Scipio  ist  daim  noch  gelegentlich  der  Proskriptionen  die  Rede,  von 
dem  Sohne  weiterhin  nicht  mehr.  Da  ist  doch  sehr  wohl  denkbar,  daß  dieser 

Knabe  Lucius  Scipio,  der  83  mit  seinem  gleichnamigen  Vater  in  Sullas  Hände 

fiel  und  begnadigt  wurde,  kein  anderer  ist,  als  der  junge  Scipio,  der  77  nach  der 

Erhebung  seines  Vaters  M.  Lepidus  ebenfalls  von  den  Sullanern  gefangen  wurde, 

aber  keine  Gnade  fand  —  wenn  er  nämlich  das  erstemal  seinen  Adoptivvater 

begleitete,  L.  Scipio  Consul  83,  und  das  zweitemal  seinen  leiblichen  Vater,  M.  Le- 
pidus Consul  78.  Damit  erklärt  sich  das  Erlöschen  dieses  Hauses  der  Scipionen. 

Die  Familienverbindung  aber  ist  geradezu  eine  Wiederaufnahme  der  vor  einem 

Jahrhundert  geschlossenen,  denn  der  Vater  licpidus  knüpfte  gerade,  wie  die  Wahl 

des  Cognomens  seines  einen  Sohnes  zeigt  (o.  S.  157.  307),  nicht  allein  an  die 

älteren  Lepidi,  sondern  auch  an  die  ausgestorbenen  Paulli  an,  und  die  Scipiones 

Asiageni  waren  die  nächsten  Agnaten  und  Fortsetzer  der  gleichfalls  ausgestor- 
benen Scipiones  Africani;  so  sollte  nach  ihren  Hoffnungen  in  dem  Scipio  Lepidi 

ßliüs  der  große  Scipio  Aemilianus  wieder  auferstehen.  Auch  darin  begegneten 
sich  die  beiden  Väter,  daß  sie  trotz  ihres  hohen  Adels  nicht  auf  Sullas  Seite 

standen ;  es  gab  eben  doch  selbst  in  jener  Zeit  nicht  nur  die  beiden  Parteien  der 
Aristokraten  und  Demokraten,   sondern  eine  Anzahl  von   Männern,  die  durcli 
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Geburt  der  Aristokratie  angehörten,  aber  zu  den  Demokraten  hinneigten  und 

eine  eigene  Partei  zu  bilden  suchten  unter  Vermeidung  der  Extreme;  die  Nach- 
welt pflegt  freilich  solche  Halbheit  zu  verurteilen  und  über  die  betreffenden 

Persönlichkeiten  den  Stab  zu  brechen;  diesem  Verhängnis  ist  Lepidus  nicht  ent- 

gangen. 
Zu  seiner  Charakteristik  hat  Sallust  im  Anfang  seines  Geschichtswerkes  eine 

große  Programmrede  ausgearbeitet  und  ihm  in  den  Mund  gelegt;  aber  es  ist  recht 

unwahrscheinlich,  daß  Lepidus  noch  bei  Lebzeiten  Sullas  sich  öffentlich  in  dieser 

Weise  geäußert  haben  sollte;  der  Historiker  hat  aus  künstlerischen  Absichten 

die  Tatsachen  umgruppiert  und  umgestaltet  (vgl.  J.  Franke  Jahrb.  f.  Philol. 

1893.  CXLVII  49  f.,  auch  Klio  I  305) .  Daher  sind  auch  die  Gedanken  das  Eigen- 
tum des  Sallust  und  nicht  des  Lepidus,  z.  B.  der  scharfe  Angriff  gegen  seinen 

Kollegen  und  seine  Nachfolger  im  Consulat,  die  Sulla  designiert  hatte  (hist.  I 

55,  2 f.):    Satellites  quidem  eins,  homines  maximi  nominis  optimis  maiorum 

exemplw,  ncqueo  satis  mirari   praeclara  Brutorum  atque  Aemüiorum  et 

Lutatiorum  proles,  geniti  ad  ea,  quae  maiores  virtutc  peperere,  siihvertenda.  Die 
Gegensätze  zwischen  den  Verwandten  waren  von  vornherein  gewiß  nicht  so  groß, 

wie  sie  hier  dargestellt  werden,  weder  der  zwischen  Lepidus  und  seinem  Ge- 
schlechtsgenossen und  Amtsnachfolger  Mamercus  Lepidus,  noch  der  zwischen  den 

beiden  Geschlechtsgenossen  aus  dem  Hause  der  lunii  Bruti,  das  seit  Jahrhunderten 

mit  den  Aemiliern  freundschaftlich  verbunden  war  (o.  S.  157  ff.  203  f.  242),  näm- 
lich zwischen  dem  Gesinnung  und  Schicksal  des  Lepidus  teilenden  M.  Brutus, 

Volkstribunen  von  83  und  Vater  des  Caesarmörders  (DG  IV  18.  PW  X  972 f. 

u.  S.  336),  und  dem  andern  Consul  von  77  D.  Brutus  (DG  IV  12.  PW  X  968; 

o.  S.  271) ;  die  praeclara  Brutorum  atque  Aemüiorum  proles  ist  schwerlich  durch 

die  Parteinahme  für  und  wider  die  Sullanische  Ordnung  völlig  gespalten  und 
entzweit  worden. 

Von  dem  Namen  des  Mani.  Lepidus  ist  in  den  Fasti  Cap.  nicht  mehr  er- 

halten als:  Mom.  [Ai]miliuf<  [   Lepi]d(ns)  Livi[a?ius]  (CIL  I^  p.  27);  die 
Herausgeber  bemerken  dazu  (p.  37) :  Coynomen  Liviani  declarat  consulem  e  gente 

Livia  in  Aemiliam  adoptione  transisse;  quare  Mamerci  filius  rede  iam  a  Panvinio 

appellatus  est.  Außer  seinem  Consulat  ist  von  diesem  Manne  nicht  viel  bekannt 

(vgl.  Klebs  PW  I  564  Nr.  80  DG  I  3  Nr.  16);  doch  einiges  läßt  sich  ermitteln. 

Wie  die  lunier,  so  standen  auch  die  Livier  seit  alten  Zeiten  den  Aemiliern  be- 

sonders nahe  (vgl.  o.  S.  158 f.  229 ff.);  nun  war  um  200  ein  Aemilier  in  die  ple- 

beische  Familie  der  Livier  übergangen,  und  um  100  ward  ein  Livier  in  das  patri- 
cische  Geschlecht  der  Aemilier  aufgenommen;  die  einen  gaben  den  anderen  zu- 

rück, was  sie  einst  von  ihnen  empfangen  hatten.  Jener  Livius  Aemilianus  ge- 
hörte von  Hause  aus  zu  den  inzwischen  ausgestorbenen  Paulli,  und  es  ist  am  wahr- 

scheinlichsten, daß  der  zu  dem  patricischen  Geschlecht  zurückkehrende  Aemilius 

(Lepidus)  Livianus  einer  von  seinen  Nachkommen  war.   Sein  Sohn  war  der  Con- 
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sul  von  147  C.  Livius  Drusus  gewesen  (o.  S.  335  ff.) ;  dieser  wiederum  hatte  zwei 

Söhne,  die  miteinander  eng  verbunden  waren,  Gaius  und  Marcus  (Cic.  Brut.  109). 

Gaius  war  nach  seinem  Praenomen  der  ältere  und  als  Ilechtsgelehrter  allgemein 

geachtet,  aber  wegen  Blindheit  zur  Bekleidung  von  Ämtern  nicht  befähigt; 
Cicero,  der  darüber  Auskunft  gibt,  kannte  ihn  nicht  mehr  persönlich,  sondern 

nur  vom  Hörensagen  (Cic.  Tusc.  V  113:  accepimus  im  Gegensatz  zu  dem  fol- 
genden: pueris  nohis),  doch  hatte  er  nach  Val.  Max.  VIII  7,  4  das  Greisenalter 

erreicht,  so  daß  sich  sein  Leben  ungefähr  über  den  Zeitraum  160—100  erstreckt 
haben  wird.  Marcus,,  sein  Jüngerer  und  bekannterer  Bruder,  ist  als  Volkstribun 

122  seinem  Rollegen  C.  Gracchus  entgegengetreten,  im  Jahre  113  Consul  ge- 
wesen und  109  als  Censor  gestorben  (o.  S.  293).  Er  wird  von  Cicero  de  fin.  IV  66 

als  ungefähr  gleichaltrig  mit  dem  153  geborenen  C.  Gracchus  bezeichnet,  war 

aber  doch  um  etliche  Jahre  älter;  seine  Geburt  wird  näher  an  die  des  Ti.  Gracchus, 

163,  und  an  die  seines  eigenen  Bruders  Gaius  zu  rücken  sein,  etwa  in  das  Lustrum 

160—155;  auch  dann  ist  sein  Tod  mit  rund  fünfzig  Jahren  ein  verhältnismäßig 
früher  gewesen.  Der  blinde  Garns  hat  unseres  Wissens  keine  Kinder  hinterlassen, 

Marcus  aber  einen  Sohn,  den  bekannten  Tribunen  gleichen  Namens  von  91.  In 

die  Nähe  von  dessen  Geburtszeit,  um  130  (vgl.  S.  393),  rückt  auch  die  Geburt 

des  Lepidus  Liviatms,  denn  dieser  ist  nicht  suo  anno  Consul  geworden,  sondern 

in  ziemlich  viel  fortgeschritteneren  Jahren.  Von  ihm  sagt  Cic.  off.  II  58: 

Vitanda  suspicio  est  avaritiae.  Mamerco,  homini  divitissimo,  praeiermissio  aedi- 
litatis  consulatus  repulsam  attulit,  und  sagt  Sallust.  bist.  I  86  Maur.:  Curionem 

quaesit,  uti  adulescentior  et  a  populi  sujfragiis  integer  aetati  concederet  Mamerci. 

Hat  der  Mann  erst  als  Fünfziger  das  Consulat  bekleidet,  so  ist  es  nicht  weiter 

auffallend,  daß  er  darauf  verschwunden,  also  wohl  bald  gestorben  ist.  Durch 

seinen  Eeichtum  ausgezeichnet  war  M.  LepiduiS,  der  Amtsvorgänger  und  Ge- 
schlechtsgenosse (Sali.  I  55,  18.  Plin.  n.  h.  XXXVI  109),  und  war  M.  Livius 

Drusus  der  Tribun  und  Genosse  des  ursprünglichen  Geschlechts,  der  nach  Auct. 

de  vir.  ill.  66,  1  (vgl.  PW  lA  595,  41  ff.)  aedilis  munus  magniß,centissimuw, 
dedit.  Die  Vergleichung  des  Mam.  Lepidus  Livianus  mit  diesen  seinen  beiden 

Verwandten  lag  an  sich  nahe  und  lag  desto  näher,  je  enger  ihre  Verwandtschaft 

war.  Sind  nun  M.  Livius  Drusus  und  Mam.  Lepidus  Livianus  leibliche  Brüder 

gewesen,  so  wird  zugleich  die  einzige  noch  übrige  Nachricht  aus  dem  Leben  des 

letzteren  einigermaßen  verständlich,  die  Nachricht,  daß  der  junge  Gaius  Caesar 

von  dem  Dictator  Sulla  per  virgines  Vestales  perque  Mamercum  Aemilium  ei 

Aurelium  Cottam  propinquos  et  adfines  suos  veniam  impetravit  (Suet.  Caes.  1,  2). 
So  lückenhaft  unsere  Kenntnis  von  den  Familienverhältnissen  des  Adels  auch  ist, 

so  vermögen  wir  bei  jener  Annahme  wenigstens  in  einer  genealogischen  Tabelle 

die  drei  Männer  so  zusammenzubringen,  daß  sie  als  propinqui  et  adfines  zwar  ent- 
fernteren Grades,  aber  dennoch  deutlich  zu  erkennen  sind : 
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C.  Livius  Drusus 

Consul  147. 
P.  Kutilius  Kufus 

Tr.  pl.  169. 

L.  Aurelius  Cotta 
Consul  144. 

M.  Livius  Drusus      Livia    cn:     P.  Kutilius Butilia    es;    M.  Aurelius    L.  Aurelius 

Trib.  pl.  122. 
oiisnl  112.     Censor 

t  109. 
i>«i  Cornelia. 

M.  Livius  Mam.  Aemilius 

,    Drusus  Lepidus  Livianus 

*  um  130.    *  gegen  125. 
Tr.pl.  1 91.       Consul  77. 

Rufus 
*  155. 

Consul  105. 

t  um  75. 

gegen  150.  Cotta 
t  um  75.     Triumv.raonet. 

um  125. 

C.  Aurelius  Cotta 
um  124.    Consul  75. 

t74. 

Cotta 

Consul  119. 

Aurelia  c\5  C.  lulius  Caesar 

t  54.         Praetor  um  92. 

t  85. 

C.  lulius  Caesar 
*  100.     Dictator  f  44. 

Mit  einer  ähnlichen  Wahrscheinlichkeit,  wie  die  Frage  nach  dem  leib- 

lichen Vater  des  Lepidus  Livianus,  läßt  sich  die  Frage  nach  seinem  Adop- 
tivvater beantworten.  Die  scheinbar  schwachen  Beweisgründe  für  das  eine 

wie  für  das  andere  werden  vermehrt  und  verstärkt  durch  die  weiteren  Betrach- 

tungen über  die  Familienboziehungen.  Die  Ergänzung  des  Panvinius  in  den 

Capitolinischen  Fasten:  Mam.  f.  (o.  S.  311)  hat  etwas  für  sich.  Schwerlich  ist 

der  alte,  fast  verschollene  Name  Manierciis  (o.  S.  157)  dem  in  das  Geschlecht 

aufgenommenen  fremden  Sprößling  als  erstem  beigelegt  worden,  sondern  eher 

einem  echten  Aemiher.  Darauf  wird  gewiß  ein  Vater  gekommen  sein,  der  wegen 

der  größeren  Zahl  seiner  Söhne  mit  den  für  gewöhnlich  gebrauchten  Vornamen 

nicht  auskam.  In  dieser  Lage  warder  Oberpontif ex ;  er  hinterließ  mehrere  Söhne 

(o.  S.  177) ;  den  ältesten  glauben  wir  in  Porcina  sehen  zu  dürfen,  dem  Träger 

des  väterlichen  Praenomens  Marcus  (o.  S.  240),  einen  zweiten  in  dem  imbe- 
kannten Vater  des  Consuls  von  78,  der  den  sonst  in  der  Familie  nicht  üblichen 

Vornamen  Quintus  emfing  (o.  S.  306),  und  nun  einen  dritten  in  dem  Adoptiv- 

vater des  Consuls  von  77,  dem  hypothetischen  Mamercus.  Dann  sind  die  Aemi- 

üschen  Consuln  von  78  und  77  richtige  Vettern  gewesen.  Nachdem  der  älteste 

Sohn  des  Oberpontifex  und  Princeps  Lepidus  zur  Zeit  der  Gracchischen  llevo- 
lütion  das  ererbte  Ansehen  eingebüßt  hatte,  haben  unter  der  Sullanischen 

Rastauration  die  Söhne  seiner  jüngeren  Brüder  zusammen  den  alten  Eang  wie- 

dererobert. Aber  freilich  ist  der  Wunsch  des  einen  nicht  in  Erfüllung  gegangen, 

daß  reiche  Früchte  aus  einem  fremden,  auf  den  alten  Stamm  gepfropften  Reis 

entspringen  sollten;  denn  von  dem  an  Kindes  Statt  angenommenen  Mam.  Lepidus 
Uvianus  sind  Nachkommen  in  den  Fasten  nicht  verzeichnet. 

Gerade  deshalb  wird  aber  auf  ihn  die  Frage  zu  beziehen  sein,  die  Cicero 

während  der  Arbeit  an  seiner  Consolatio  dem  Atticus  vorlegte  (ad  Att.  XII 

24,  2 ;  s.  Anhang) :  Item  quaero  de  Regillo  Lepidi  filio  rectene  meminerim  patre 

vivo  mortuuvi.  Sowohl  Klebs  (PW  I  556,  7.  567  Nr.  84)  wie  Groebe  (DG  IV 

604,  8)  neigen  zu  der  Annahme,  daß  M.  Lepidus,  der  Consul  von  78,  gemeint  sei. 
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Aber  einerseits  war  dieser  so  kinderreich,  daß  er  sogar  selbst  einen  Sohn  an  die 

Scipionen  abgeben  konnte,  und  anderseits  war  er  für  Cicero  gerade  kein  Muster 

der  Standhaftigkeit  bei  Schicksalschlägen,  da  von  ihm  sogar  die  Rede  ging,  nicht 
das  Scheitern  seiner  großen  politischen  Pläne,  sondern  der  Kummer  über  Untreue 

seiner  Gattin  Appuleia  habe  ihm  das  Herz  gebrochen  (Plin.  n.  h.  VII  1S3  vgl. 

186.  Plut,  Pomp.  16,  4;  s.  o.  S.  308).  Dagegen  haftete  den  Zeitgenossen  leicht 
im  Gedächtnis  das  Aussterben  einer  anderen  Linie  des  edlen  Geschlechtes,  das 

sich  gerade  durch  Aufnahme  eines  Plebeiers  davor  geschützt  zu  haben  glaubte. 

Wahrscheinlich  sind  der  Vater  Mamercus  Lepidus,  der  nach  seinem  Consulat 

nicht  mehr  genannt  wird,  und  der  Sohn  Ilegillus  bald  nacheinander  gestorben; 

wer  von  ihnen  dem  andern  im  Tode  vorangegangen  war,  ist  dem  Cicero  im  Laufe 

von  dreißig  Jahren  entfallen.  In  demselben  Hause  der  Lepidi  sind  zwei  der  alten 

Namen  des  Aemilischen  Geschlechts,  Mamercus  und  Regülus,  wieder  hervorge- 
sucht worden,  aber  bald  wieder  verklungen. 

Um  dieselbe  Zeit,  wo  ihre  Träger  gestorben  zu  sein  scheinen,  wird  eine 

Tochter  der  Lepidi  als  vielumworbene  Erbin  genannt  bei  Plut.  Cato  min.  7,  1 : 

^Enei  ÖS  (KccTcov)  üqav  o)sro  txqoc.  yoiiov  t%eiv^  ovSenid  yvvaixi  GvvskTjXvd-oic 
^Qfioaaio  AentSav,  tiqozsqov  fisv  iyyvrid^tTaav  2x7jnioovt  MstfXXw^  tots  Si 
ccnEinafiEvov  tov  2xrjni(ovog  xal  zijg  iyyviqq  Xvi}tCcrfi  ayoX.d^ovcrav.  ov  fiip' 

dXXa  TCQo  TOV  yd/nov  fieiaßsXr^'d-elg  ndXiv  b  2x7ini(i)V  xal  ndvra  notiqaag  eXaße 
f^v  xoQY^v.  Unmittelbar  nach  dieser  Epicode  und  der  Vermählung  Catos  mit 

einer  andern  Frau  wird  sein  Kriegsdienst  gegen  Spartacus  vom  Jahre  72  berich- 
tet (8,  If.),  so  daß  sich  dadurch  die  Zeit  jener  Verlobung  bestimmt.  Cato  aber 

war  der  Sohn  der  Livia,  Schwester  des  Volkstribunen  von  91  und  folglich  —  nach 

der  hier  angenommenen  Hypothese  —  auch  des  Lepidus  Livianus.  Damit  er- 
öffnet sich  ein  besserer  Einblick  in  diese  Verlobungs-  und  Entlobungsgeschichte. 

Aemilia  Lcpida  war  als  Tochter  des  Lepidus  Livianus  die  Base  Catos;  nach  der 

Auflösung  ihres  Verlöbnisses  mit  Metellus  Scipio,  nach  dem  Tode  ihres  Vaters, 
nach  dem  ihres  Bruders  stand  sie  allein,  und  Cato  als  ihr  nächster  Agnat  hatte 

die  Pflicht,  sie  zu  versorgen.  Aber  jetzt  war  die  Waise  eine  glänzende  Partie,  und 

da  erneuerte  der  alte  Bewerber  wieder  seine  Ansprüche  und  trug  den  Sieg  davon. 

Cato  dachte  sogar  daran,  sein  Hecht  auf  dem  Prozeßwege  zu  suchen  —  es  war 
eben  doch  eine  Geschäftssache  — ,  ließ  sich  aber  durch  seine  Freunde  davon  ab- 

bringen und  rächte  sich  auf  andere  Weise i) .  Die  Feindschaft  zwischen  den  beiden 

1)  Plut.  Cato  min.  7,  2 :  X)  8e  Kdtcav  otpoÖQa  jiaQo^w&etg  xal  öiaxaelg  tJtexsiQV^s  /tth' 

Ins^ek&Eiv  8iä  8ixT]C,  w?  5s  ol  qj'iXoi  xovxo  IxcoXvaav,  oQyfj  xal  vsörrjxi  XQhpag  eavxov  elg  iäjxßovg 

noXXa  xov  Sxrjnioiva  xaOvßQias,  xqi  ntxQÜ  7toooxQ''loäii,Evog  xov  'AqxiXöxov,  x6  8s  äxoXaoxov  afpstg  xal 
nai8aoiä)8sg.  Archilochos  war  den  Römern  schon  durch  Lucilius  vertraut  geworden  (vgl.  frg. 

698.  699  Marx  mit  Anm.),  diente  aber  dem  Cato  gewiß  deshalb  als  Muster,  weil  er  sich  in 

einer  ganz  ähnlichen  Situation  befunden  hatte  gegenüber  Neobule,  der  Tochter  des  Lykambes : 

,Der  Dichter  hat  zuerst  Glück  mit  seiner  Bewerbung;  Neobule  wird  ihm  verlobt.    Aber  die 
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Nebenbuhlern  dauerte  jahrzehntelang,  bis  sie  das  Schicksal  auf  afrikanischem 

Boden  zum  letzten  Kampf  gegen  Caesar  zusammenführte. 

Jener  Zweig  der  Aemilii  Lepidi,  der  sich  fortpflanzen  wollte  durch  die  Kin- 

desannahme eines  Liviers,  in  dessen  eigenen  Adern  Aemilisches  Blut  floß,  sah 

also  seine  Hoffnungen  nicht  erfüllt,  verband  sich  aber  durch  Heirat  mit  einem 

andern  Hause  des  höchsten  Adels.  Metellus  Scipio,  der  die  Braut  als  der  be- 

günstigte Freier  heimführte,  wird  von  Plutarch  hier  mit  dem  Namen  genannt, 

den  er  späterhin  getragen  hat,  und  unter  dem  er  allgemein  bekannt  ist.  Das  ist 
ein  leichter  und  entschuldbarer  Anachronismus.  Cicero  bezeichnet  ihn  mit  seinem 

eigentlichen  Namen  P.  Scipio  im  Jahre  80  (Eosc.  Am.  77  o.  S.  309),  im 

Jahre  78  (Cornel.  I  37  s.  S.  316)  und  im  Jahre  70  (Verr.  IV  79—81)  ;  charak- 
terisiert ihn  in  den  beiden  letzten  Jahren  als  adulescens  und  weist  in  allen  drei 

Jahren,  am  eindringlichsten  im  letzten,  auf  seine  erlauchte,  fürstliche  Abkunft 

hin.  Metellus  Scipio  ist  in  dieser  Zeit  der  Restaurationsherrschaft  nichts  als 

Scipio,  der  Erbe  des  größten  Namens  aus  der  Vergangenheit  Eoms;  Cornelia 

hieß  daher  auch  seine  Tochter,  die  ihre  erste  Ehe  im  Jahre  55  schloß  und  ihm 

infolgedessen  in  dieser  Zeit  um  70  herum  geboren  sein  muß  (PW  IV  1596 

Nr.  417).  Er  war  der  sechste  P.  Scipio  Nasica  seit  dem  Vetter  des  Africanus, 

der  fünfte  seit  dessen  Schwiegersohn  Nasica  Corculum  (s.  S.  284.  309).  Dieser 

vornehmste  Mann  in  Rom  konnte  nur  eine  ebenbürtige  Gattin  wählen ;  trat  er  als 

Freier  auf,  so  schlug  er  jeden  andern  aus  dem  Felde;  das  eine  wie  das  andere  läßt 

es  begreiflich  erscheinen,  daß  die  Erbtochter  des  Lepidus  Livianus  ihrem  Vetter 

Cato  den  Abschied  gab,  als  der  zurückgetretene  Scipio  von  neuem  ihre  Hand 

begehrte.  Diese  Hochzeit  des  Scipio  mit  Lepida  bedeutete  die  Verbindung  zweier 

Familien,  die  nacheinander  die  erste  Stelle  im  Staate  eingenommen  hatten;  der 

Urgroßvater  der  Braut  und  der  Urgroßvater  des  Bräutigams  hatten  als  die  ein- 

Arnmt  und  die  nicht  ganz  ebenbürtige  Herkunft  des  Bräutigams  macht  den  Vater  schwankend ; 

ein  reicherer,  vornehmerer  Mann  ....  nähert  sich  dem  Mädchen ;  das  alte  Verlöbnis  wird  aut- 

gelöst",  und  nun  richten  sich  die  heftigen  Angriffe  des  Archilochos  gegen  die  ganze  Familie. 

Fast  Zug  für  Zug  dieser  mit  den  Worten  von  Crusius  (PW  II  494,  o5il".)  wiedergegebenen 
Schilderung  konnte  von  Cato  auf  sein  eigenes  Verhältnis  zu  Lepida  und  den  Uirigen  über- 

tragen werden;  seine  lateinische  Bearbeitung  einzelner  der  berühmtesten  Epoden  des  Archi- 
lochos war  ein  um  anderthalb  .Tahrzehnte  älteres  Gegenstück  zu  Catulls  Liebeswerbung  um 

Clodia-Lesbia,  die  sich  in  die  Form  einer  berühmten  Ode  Sapphos  kleidete  (51).  —  Den 
Metellus  Scipio  bezeichnet  Plutarch  gelegentlich  des  Zusammentreffens  in  Africa  (Cato  min. 
57,  1)  als  kx&QOv  ovra  xai  xi  xal  ßißXlov  ixSedcoxoza  ßlaa<pr]fiiag  e^ov  xov  Edrcovog;  zwei 

Fragmente  dieser  Schmähschrift  (bei  Plin.  n.  h.  VIII  196.  XXIX  96  vgl.  meine  Quellen- 
kritik der  Naturgesch.  des  Plinius  397)  gehen  auf  die  kyprische  Expedition  Catos,  beweisen 

also  die  Abfassung  nach  56  und  sind  vielleicht  schon  in  Caesars  Anticato  für  diesen  Teil  des 

Lebens  Catos  verwendet  Avorden  (vgl.  Plut.  36,  :') ;  Caesar  konnte  davon  nur  durch  fremde 
Berichte  Kenntnis  haben  und  berief  sich  gegen  Cito  mit  Vergnügen  auf  dessen  eigene  Partei- 

genossen. Vgl.  jetzt  auch  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  430,  2  nach  einem  mir  unbekannten 
und  unzugängliclien  Aufsatz  von  Piotrowicz. 
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zigen  im  Laufe  der  Jahrhunderte,  und  zwar  nach  einander  die  beiden  höchsten 

Würden  des  Princeps  Senatus  und  des  Pontifex  Maximus  zugleich  innegehabt; 
Scipios  Vorfahr  war  Corculum,  Lepidas  Urgroßvater  aber  der  berühmte  Ober- 

pontifex  M.  Lepidus  —  wenn  wir  in  ihr  eine  Tochter  des  Lepidus  Livianus  und 
in  dessen  Adoptivvater  einen  der  jüngeren  Söhne  des  Oberpontifex  mit  Eecht 

vermutet  haben  (o.  S.  313).  Schon  der  Bräutigam  überstrahlte  durch  den  Glanz 

seiner  Herkunft  alle  seine  Zeitgenossen;  er  hätte  weit  mehr,  als  späterhin  Kaiser 

Commodus  (vgl.  Dessau  397:  nohilissimus  omnium   principum;  398:   riviiQ 
ßaailixuatmoc)^  das  Eecht  gehabt,  sich  den  ahnenreichsten,  edelsten,  fürstlichsten 

Mann  seines  Volkes  zu  nennen.  Er  selbst  fand  sieh  in  seinem  weitverzweigten 
Stammbaum  nicht  mehr  zurecht;  doch  der  Kundige,  der  ihn  darob  hinter  dem 

Rücken  verspottete  (Cic.  ad  Att.  VI  ],  17),  konnte  öffentlich  bei  der  Betrach- 

tung dieses  Bildes  den  Ausruf  der  Bewunderung  nicht  unterdrücken  (Cic.  Brut. 

313  vgl.  dazu  die  Übersichten  PW  ITI  1225  f.  DG  IV  80,  4;  auch  Herm.  XL  96). 

Wenn  nun  dem  Ehebunde  Scipios  mit  Lepida  Söhne  entsprossen,  so  waren 

sie  zum  Herrschen  geboren.  Man  möchte  annehmen,  daß  dieser  Wunsch  nach 

männlicher  Nachkommenschaft  in  Erfüllung  ging,  und  daß  Scipio  nur,  weil  er 
den  Fortbestand  seines  eigenen  Namens  und  Geschlechtes  durch  seine  Kinder 

gesichert  glaubte,  sich  entschloß,  nach  etwa  zehnjähriger  Ehe  als  reifer  Mann 
und  Familienvater  Namen  und  Geschlecht  zu  wechseln.  In  weiblicher  Linie 

stammte  er  nämlich  von  den  Caecilii  Metelli  ab,  die  auch  wieder  eine  Zeitlang 

geradezu  den  Staat  beherrscht  hatten;  seine  Großmutter  war  eine  Tochter  des 

Metellus  Macedonicus  gewesen  (S.  252).  Im  Jalire  63  starb  das  Geschlechtshaupt 
der  Meteller,  Metellus  Pius,  Enkel  des  Bruders  des  Macedonicus,  im  Jahre  80  von 

Sulla  als  würdigster  Teilhaber  an  der  Regierung  zum  Kollegen  im  Consulat  er- 
koren (o.  S.  303)  und  kurz  vorher  ebenfalls  mit  Sullas  Einverständnis  als  Nach- 
folger des  im  Jahre  82  von  den  Marianern  ermordeten  Q.  Scaevola  zur  höchsten 

geistlichen  Würde  in  Rom  erhoben;  dieser  Consular  und  Oberpontifex  von  hohem 
Adel  war  also  bei  seinem  Tode  wiederum  der  vornehmste  Mann  in  Rom,  und  selbst 

für  den  Scipio  war  es  eine  Ehre,  von  ihm  zum  Sohn  und  Erben  eingesetzt  zu 

werden.  Offenbar  ist  er  testamentarisch  adoptiert  worden  und  hat  seitdem  seinen 

Namen  geändert:  Q.  Caecüius  Metellus  Pius  Scipio,  gewöhnlich  Metellus  Scipio 

genannt.  Noch  in  einer  im  Jahre  65  gehaltenen  Rede  heißt  er  P.  Scipio  (Cic. 

Cornel.  I  2  o.  S.  309.  315) ;  die  Stelle  bezieht  sich  zwar  auf  das  Jahr  78,  setzt  aber 

doch  voraus,  daß  er  auch  65  noch  allgemein  unter  dem  alten  Namen  bekannt  war. 

Den  neuen  gibt  ihm  zuerst  ein  Bericht  über  die  Ereignisse  im  Herbst  63,  wonach 

2xijniu)v  MecsXP.og  mit  zwei  anderen  als  civfigsg  nl  ngmtoi  xal  öwarmtmoi 

^Poifiqi'on' den  Consul  Cicero  aufsuchten  (Plut.  Cic.  15,  1).  Erst  um  diese  Zeit 
hatte  er  das  vorgeschriebene  Alter  für  die  Mitgliedschaft  des  Senats  und  für  die 

Bekleidung  von  Staatsämtern ;  deswegen  ist  sein  weiteres  Leben,  das  er  unter  dem 
neuen  Namen  führte,  wohl  bekannt.  Kinder  hat  er  anscheinend  auch  jetzt  noch 
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gezeugt;  aus  Tibur,  wo  er  ein  von  dem  Adoptivgroßvater  und  Adoptivvater  er- 
erbtes Gut  besaß  (vgl.  darüber  Cie.  de  or.  II  263;  Phil.  V  19;  fam.  XII  2,  1. 

CIL  12  733  =^  XIV  3588),  stammt  das  Bruchstück  einer  Grabschrift:  [Metjelhts 
Scip[io],  die  Mommsen  mit  Wahrscheinlichkeit  einem  jung  {[annorumf]  XIIX) 

verstorbenen    Sohne    zuweist    (CIL  Ii  p.  13  =  XIV  3589    vgl.  12  p.  376); 
dadurch  wird  die  Annahme  unterstützt,  daß  Metellus  Scipio  beim  Ausscheiden 

aus  dem  Cornelischen  Geschlecht  Söhne  besaß.    Aber  über  die  Kindheits-  oder 

Jugendjahre  sind  sie  dann  nicht  hinausgekommen;  nur  der  Tochter  Cornelia  hat 

die  Mitwelt  und  Nachwelt  Beachtung  geschenkt.  Scipios  Mutter  war  eine  Licinia, 

Tochter  des  Redners  L.  Crassus,  gewesen  (o.  S.  224.  309) ;  aus  der  Familie  der 

lÄcinii  Crassi  wählte  er  im  Jahre  55  den  Mann  für  die  eigene  Tochter,  den 

jungen  trefflichen  Puhlius,  Sohn  des  Triumvirs  Marcus,  der  unter  dem  Vater 

gegen  die  Parther  zeigen  sollte,  was  er  unter  Caesar  gegen  die  Kelten  gelernt 

hatte,  aber  ein  frühes  und  trauriges  Ende  fand  (DG  IV  129 f.).   Es  gab  in  Rom 
keine  Dame  von  erlauchterem  Adel,  als  die  so  früh  verwitwete  Cornelia ;  darum  hat 

kein  geringerer  Mann  sie  jetzt  zur  Ehe  begehrt  und  zur  Ehe  erhalten,  als  einer, 

der  etliche  dreißig  Jahre  älter  als  sie  war  und  soeben  seine  vierte  Frau  verloren 

hatte,  der  ihrem  Vater  an  Alter  um  etwa  ein  Jahrzehnt  und  an  Rang  nach  z  w  e  i  - 
maliger  Bekleidung  des  von  jenem  erst  erstrebten  Consulats  um  ein  Gewaltiges 
übertraf,  der  vollends  an  Ruhm  und  Größe  seinesgleichen  nicht  hatte  in  Rom 

und  in  der  Welt.  Die  Historiker,  wie  noch  kürzlich  Ed.  Meyer  (Caesars  Monarchie 

236),  gehen  flüchtig  und  gleichgültig  über  diese  Heirat  und  über  manches  ähn- 
liche hinweg  und  machen  sich  nicht  klar,  wie  befremdlich  vom  menschlichen  und 

vom  politischen  Standpunkt  aus  der  Bund  zweier  so  ungleicher  Gatten  erscheint. 

Die  Lösung  liegt  auf  der  Hand :  Pompeius,  der  als  Nachfolger  der  großen  Scipio- 
nen  und  in  höherem  Maße  als  sie  herrschen  und  gebieten  wollte,  meinte  ein  Recht 

darauf  zu  gewinnen  durch  die  Hand  ihrer  Erbin.  Die  Vorstellung,  daß  innerhalb 

der  Aristokratie  ein  Mann  als  der  beste  und  größte  den  Staat  lenken  sollte,  ist 

nicht,  wie  Ed.  Meyer  (a.  0.  183  f.)  nachweisen  will,  dem  Römertum  fremd  und 
von  Cicero  aus  einer  andern  Welt  als  ein  Ideal  hierher  übertragen  worden;  es 

sind  vielmehr  die  Arcana  imperii  der  Aristokratie  (o.  S.  133),  die  zu  enthüllen 
der  Homo  Novus  entweder  den  Mut  oder  die  Naivität  besaß. 

Diese  Geschlechter  der  Aemilier,  Claudier,  Cornelier,  Fabier,  die  Gentes 

Maiores  der  Patricier,  sind  eine  Art  von  Fürstenstand  gewesen  und  geblieben  bis 

zu  Ende,  in  ihren  eigenen  Augen  und  in  denen  des  Volkes.  Gerade  in  den  Zeiten, 

in  denen  Pompeius,  Crassus  und  Caesar  sich  in  das  Regiment  teilen,  stellen  sie 

Alter  und  Ruhm  ihrer  Ahnen  aller  Welt  vor  Augen.  Damals  weihte  Metellus 

Scipio  auf  dem  Capitol  eine  ganze  Schar  vergoldeter  Reiterstatuen  seiner  Ahnen 

(Cic.  ad  Att.  VI  1,  17  s.  o.  S.  316) ;  damals  stellte  der  letzte  Fabier  das  Ehren- 
denkmal seiner  Vorfahren,  den  Torbogen  am  Eingang  des  Forums,  prächtig 

wieder  her  (CIL  12  p.  198  und  542  =  Dessau  43.  43  a;  vgl.  Herrn.  XL  95. 
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PW  VI  1791) ;  damals  vollendete  der  Sohn  des  Consuls  Lepidus  von  78  den  Neu- 
bau der  Euhmeshalle  seines  Geschlechts  an  der  Langseite  des  Forums  (Cic.  ad 

Att.  IV  IG,  14.  Plut.  Caes.  29,  2.  Appian.  b.  c.  II  102;  vgl.  Herm.  XL  98) 

und  traf  der  Sohn  des  Consuls  Appius  von  79  Vorbereitungen  für  ähnliche 

Zwecke  (Cic.  de  domo  111).  Damals  wurde  auch  von  dritter  Seite,  nicht  nur  von 

dem  persönlichen  Gegner  aus  dem  Claudischen  Geschlecht,  der  Emporkömmling, 

der  mit  dem  alten  Adel  wetteifern  wollte,  in  seine  Schranken  zurückgewiesen: 

Oro  te,  Romule  Arpinas,  qui  egregia  tua  virtute  omnes  Paullos,  Fahios,  Scipiones 

superasti,  quem  tandem  locum  in  hac  civitate  optines?  (Ps.-Sallust.  in  Cic.  7; 
vgl.  dazu  Ed.  Meyer  a.  0.  163,  2  gegen  PW  Suppl.  I  272,  Iff.).  So  hat  die 

Wirkung  der  Sullanischen  Anerkennung  des  Patriciats  sich  bis  zum  Ausbruch  der 

neuen  Kämpfe  um  die  Alleinherrschaft  erstreckt. 

Außer  den  Aemiliern,  die  von  den  Consuhi  der  Jahre  78  und  77  abstammen, 

hat  in  der  republikanischen  Zeit  noch  ein  Lepidus  das  Consulat  bekleidet,  Manius 

im  Jahre  66  mit  L.  Volcatius  Tullus  (Klebs  PW  I  550  f.  Nr.  62  DG  I  3  f.  mit 

Berichtigung  V  185,  11.  Praenomen  gesichert  auf  den  Ziegelstempeln  CIL  I^ 
958f.  =  XI  6673,  7 f.).  Von  seiner  Herkunft  und  seinem  Vorleben  geben  zwei 

griechische  Inschriften  auf  Statuenpostamenten  Kunde. 

Dolos.  Bull.  hell.  III  150—153  =  Dittenberger  Syll.i  267  (nicht  wieder- 

holt Syll.  2*3)  :  ̂Jd'rivaCuiV  xal  'PMnai'wv  xal  j  rcov  aXXoiv  'EXXtjvoov  ol  xa\ToixovvTeg 
8v  Jt^Xchi  xai\ol  naQsmSrifiovvisg  8(n\\7TOQOt  xal  vavxXrjQOi  Mdviov  J[i]\fivXiov 

Maviov  vov  yisnedov  \  \d]vciTafiiav,  aQ€Trjg  svexev  |  xal  Sixaioavvtjg  xal  Tr]g 

TtQog  j  zovg  O^eovg  <«t;a^  €V(Tsßst\\ag,  'AnoXXmvi,  ̂ AQTfifit\8i^  yiTjioi,\nQovorj&ivzog 
c^g  xazaalxsvfig  xal  ävad^EGewg  rov  STii\fJi,eXrjTov  Nixdvoqog  vov  Ntxdvo\\[Q\og 
Asvxovo^oag. 

Priene.  Inschr.  von  Priene  244  (s.  o.  S.  180,  1) :  ['O  STjflog  u  nQf]rjvsa>[v  \ 
M]d[v]iov  AijivXiov  \M\nvCox^  vtov  \  yien\i\Sov  dvTi\i\v(\fxt\av  \  dgsTfjg  svsxsv 

xal  svvof'ag  |  xnl  8Vf-Qye.aiag  tTjC  elg  i^avtnv  \  xal  tovc  nXXovg  "EXXrjvac. 

Daß  der  geehrte  Proquaestor  M.'  Aemilius  Mf  /'.  Lepidus  derselbe  ist,  be- 
darf keines  Beweises;  aus  der  Errichtung  seiner  Statue  an  zwei  Orten,  die  zwar 

nicht  weit  voneinander,  aber  in  zwei  verschiedenen  Provinzen  lagen,  kann  man 

schließen,  daß  er  zu  einer  Zeit  im  griechischen  Osten  tätig  war,  wo  die  normalen 

Grenzen  der  Provinzialverwaltungen  nicht  scharf  innegehalten  wurden.  Die  ge- 
nauere Datierung  ergibt  die  delische  Inschrift.  Der  Epimelet  Nikanor,  Nikanors 

Sohn  aus  dem  Demos  Leukonoe,  führte  sein  Amt  unter  dem  Archontat  eines 

ApoUodoros  (vgl.  Bull.  hell.  III  376  —  378.  Kirchner  Prosopogr.  Attica  II  121 
Nr.  10705),  und  dieses  gehört  nicht  in  die  Caesarische  Zeit  zwischen  48  und  42, 

wie  früher  angenommen  wurde  (nach  Köhler  zu  IG  11  481,  61),  sondern  in  die 

Sullanische,  zwischen  83  und  78 1);  folglich  ist  der  Proquaestor  auch  nicht  ein 

1)  Die  richtige  Datierung  ist  zuerst  von  Gurlitt  Über  Pausanias  244—246  begründet; 
worden   und  allgemein  angenommen  worden  fvgl  Wilhelm  PW  I  2848   Nr.  4.     Kirchner 
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sonst  unbekannter  Sohn  des  gleichnamigen  Consuls  von  66  (DG  I  4  Nr.  18;  vgl. 
PW  Suppl.  I  18  Nr.  62  a),  sondern  kein  anderer  als  der  Consul  selbst.  Das  hat 

auch  schon  Sobeck  erkannt  (Die  Quaestoren  der  röm.  Rep.  32) ;  nur  hat  er  merk- 
würdigerweise die  Inschrift  von  Priene  übersehen,  obgleich  er  unmittelbar  vorher 

eine  andere  desselben  Fundorts  anführt. 

Der  Zeitabstand  zwischen  der  Quaestur  und  dem  Consulat  des  M.'  Lepidus- 
ist  fast  der  normale  der  nachsullanischen  Periode,  für  deren  Ordnungen  Cicero 

mit  seiner  Quaestur  75  und  seinem  Consulat  63  das  beste  Beispiel  ist.  Was  etwa 

aus  der  Weihung  in  zwei  verschiedenen  Verwaltungsbezirken  geschlossen  werden 

kann,  trifft  für  die  Zustände  unter  Sullas  Herrschaft  zu;  das  Emporsteigen  des 

dritten  Lepidus  in  diesen  Jahren  entspricht  dem  seiner  älteren  Verwandten,  der 
Consuln  von  78  und  77.  Sein  Vater  Manim  ist  unbekannt;  aber  dieser  Vorname 

eignete  einer  jüngeren  Linie  der  Lepidi,  die  wir  vom  Beginn  des  3.  Jahrhunderts 

bis  in  die  Mitte  des  2.  verfolgen  konnten;  sie  ist  im  Jahre  158  mit  einem  Marcus, 

dessen  Vorname  von  dem  der  älteren  abweicht,  zum  Consulat  gelangt  (o.  S.  179), 

und  ihr  werden  der  Consul  von  66  und  sein  gleichnamiger  Vater  zuzurechnen 

sein,  etwa  als  Urenkel  und  Enkel  jenes  Consuls  Marcus.  Das  Intervall  zwischen 

Praetur  und  Consulat  wird  sich  bei  Manius,  dem  Zeitgenossen  Ciceros,  von  der 
Begel  des  Bienniums  nicht  weit  entfernen;  doch  die  Praetorenlisten  dieser  Zeit 

lassen  sich  nur  im  Zusammenhange  mit  den  Statthalterlisten  sämtlicher  Pro- 
vinzen feststellen;  einstweilen  sind  sie  recht  lückenhaft.  Beim  Ausbruch  des 

Caesarischen  Bürgerkrieges  49  gehörte  M.'  Lepidus  mit  seinem  Amtsgenossen 
Volcatius  Tullus  zu  den  älteren  Consularen  (Cic.  ad  Att.  VIII  1,  3.  9,  3.  15,  2. 

IX  10,  7) ;  nach  dem  Ende  des  Krieges  im  Jahre  44  waren  beide  tot  (Cic.  Phil. 

II  12;  vgl,  Mms  Hist.  Sehr.  I  177,  1);  im  übrigen  ist  von  seinem  lieben  wenig 
und  von  seiner  Familie  nichts  bekannt. 

III.  Zeitendes  Übergangs. 

Die  Zusammensetzung  der  Regierungskollegien  in  den  Jahren  80 — 77  zeigt, 
daß  Sulla  bestrebt  war,  dem  alten  Adel  seine  frühere  Bedeutung  zurückzugeben. 

Aber  die  Reihen  seiner  Angehörigen  waren  bereits  so  gelichtet,  daß  an  eine 

dauernde  Besetzung  der  Hälfte  der  leitenden  Stellen  durch  sie  nicht  mehr  zu 
denken  war.  So  wichen  die  vornehmen  Herren,  die  ihre  Ahnenreihe  bis  ins 

4.  Jahrhundert  oder  noch  höher  hinauf  verfolgen  konnten,  sehr  bald  wieder 

Männern,  deren  Nobilität  im  besten  Falle  bis  ins  Zeitalter  der  Punischen  Kriege 

zurückging.  Die  Consularf asten  der  nächsten  vier  Jahre  76  —  73  weisen  keinen 
einzigen  patricischen  Namen  mehr  auf,  lehren  dafür  den  engen  Zusammenschluß 

Prosop.  Att.  I  97  Nr.  1391  und  a.  0.  Kolbe  Abh.  d.  Gott.  Gesellsch.  X  4,  144  f.  Ferguson 

Klio  IX  323);  ein  Versuch  Roussels  (Bull.  hell.  XXXII  412,  7),  mit  Nikanor  bis  89/88  liin- 
aufzugehen,  ist  bereits  von  Hatzfeld  (ebd.  XXXVI  107i  mit  Recht  abgelehnt  worden. 
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der  Elemente  kennen,  die  jetzt  an  die  Eegierung  kamen.  Denn  unter  den  acht 

Consuln  sind  drei  Paare  von  ganz  nahen  Blutsverwandten,  zwei  Bruderssöhne  aus 

der  Familie  der  Octavier  und  je  zwei  leibliche  Brüder  aus  denen  der  Cottae  und 

der  Luculli  (o.  S.  216).  Sie  standen  sämtlich  noch  auf  dem  Boden  der  von  Sulla 

geschaffenen  Staatsordnung,  aber  dieser  Boden  wurde  in  den  Jahren  ihrer  Amts- 

führung beständig  unterwühlt,  während  gleichzeitig  schwere  äußere  Erschüt- 
terungen die  Grundmauern  des  Staatsgebäudes  erzittern  ließen;  der  Bau  zeigte 

klaffende  Eisse  und  Spalten,  und  sein  Einsturz  kündigte  sich  an,  der  im  Jahre  70 

unter  dem  ersten  Consulat  des  Pompeius  zur  Tatsache  wurde.  Jene  Staatsleiter 

selbst  hatten  Gedanken  und  Beziehungen,  die  von  den  durch  Sulla  gewiesenen 

Bahnen  hinweg  und  zu  neuen  Verhältnissen  hinführten.  Diese  Verhältnisse 

bilden  den  Hauptinhalt  in  Drumanns  großem  Werk,  das  wegen  seiner  eigentüm- 
lichen Anlage  oft  getadelt  worden  ist.  Eine  Ergänzung  dazu  zu  geben  ist  niemals 

die  Absicht  des  vorliegenden  Buches  gewesen;  aber  doch  soll  die  Überleitung  zu 

der  neuen  Periode  der  innern  Geschichte  deutlich  gemacht  werden  an  dem  Bei- 

spiel der  einen  jener  drei  consularischen  Familien  von  76 — 73,  der  Drumann 
keine  Darstellung  gewidmet  hat. 

Die  Aurelii  Cottae  gehörten  seit  dem  Ersten  Punischen  Kriege  zur  Nobi- 
lität  (o.  S,  136)  und  traten  mit  mehreren  patricischen  Geschlechtern  in  nähere 

Verbindung.  Im  Jahre  200  hatte  C.  Aurelius  Cotta  mit  P.  Sulpicius  Galba  II 

das  Consulat  bekleidet  und  im  Jahre  144  L.  Aurelius  Cotta  mit  Ser.  Sulpicius 

Galba,  offenbar  die  Enkel  jenes  Paares  i)  und  Parteigenossen,  die  durch  den  ge- 
meinsamen Gegensatz  zu  Scipio  Aemilianus  und  seinem  Anhang  verbunden 

waren  (o.  S.  247) ,  Es  scheint,  daß  L.  Cotta  zwei  Söhne  hatte,  von  denen  jedoch 

nur  der  ältere,  der  denselben  Vornamen  Lucius  trug,  ebenfalls  zum  Consulat  ge- 
langt ist,  und  zwar  im  Jahre  119  zusammen  mit  L.  Metellus  Delmaticus.  Wie 

Cichorius  (Untersuch,  zu  Lucilius  309  f.)  richtig  erkannt  hat,  spricht  von  dem 

Vater  und  dem  Sohne  Lucilius  413  Marx:  Lucius  Cotta  senex,  crassi  pater  liuius. 

Daß  das  auf  den  Sohn  zu  beziehende  crassus  nicht  Beiname,  sondern  Epitheton 

ist,  steht  außer  Frage,  aber  es  braucht  deshalb  nicht  mit  Marx  und  Cichorius  in 

der  eigentlichen  Bedeutung  gefaßt  imd  auf  die  Korpulenz  des  Mannes  bezogen 

zu  werden.  Leo  (Götting.  Gel.  Anzeigen  1906,  850)  hat  in  überzeugender  Weise 

bei  Lucil.  386  hergestellt:  crassis,  ut  dixi,  scrihimus,  ante,  und  damit  einen  Beleg 

für  die  Verwendung  des  Wortes  in  übertragenem  Sinne  geliefert:  Der  Satiriker 

1)  Für  Ser.  Galba  vgl.  CIL  12  p.  34 ;  sein  Vater  Servins  war  cumlischer  Aedil  188 
und  Praetor  187  (o.  S.  234,  1).  Von  Aurelii  Cottae  werden  zwischen  den  beiden  Consuln  nur 
erwähnt  ein  Marciis  als  Legat  im  syrischen  Kriege  von  189  (Liv.  XXXVII  52,  Iff.)  und  ein 
iMcitis  als  Kriegstribun  im  Ligurerkriege  von  181  (ebd.  XL  27,  6.  28,  8,  freilich  aus  trüber 
Quelle ;  vgl.  Nissen  Krit.  Untersuch.  94) ;  einer  von  beiden  wird  das  Mittelglied  sein.  Später 
sind  die  Beziehungen  zwischen  den  Sulpiciern  und  den  Aurelii  Cottae  nicht  mehr  zu  er- 
kennen. 
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schreibt  nicht  für  die  Hochgebildeten,  sondern  für  die  Bauern i).  Nun  kennen 
wir  einen  dritten  jüngeren  Lucius  Cotta  aus  Ciceros  Büchern  vom  Eedner  und 

seiner  Geschichte  der  römischen  Beredsamkeit  (de  or.  II  197.  III  42.  46;  Brut. 

137.  259) ;  er  war  Volkstribun  95  und  brachte  es  bis  zur  Praetur,  stand  dem 

Kimbernsieger  Q.  Catulus  nahe  und  überhaupt  den  Kreisen,  in  denen  Cicero  seine 

starken  Jugendeindrücke  empfing,  hatte  aber  in  seinem  Wesen  und  in  seiner 

Eede,  wie  dieser  immer  wieder  betont  (de  or.  III  42.  46;  Brut.  137.  259),  etwas 

Bäurisches  und  Altmodisches.  Er  ist  gewiß,  was  Cichorius  annahm,  der  Sohn 

des  Consuls  von  119,  und  waren  beide  von  ähnlichem  Schlage,  so  ist  der  Vater 

von  Lucihus  wegen  dieser  seiner  geistigen  und  nicht  wegen  der  leiblichen  Be- 
schaffenheit crassus  genannt  worden.  Der  Vater  trat  in  seinem  Consulat  dem 

C.  Marius  entgegen,  der  sich  damals  als  Volkstribun  zuerst  bekannt  machte,  und 

verwandelte  durch  Hineinziehung  seines  Amtsgenossen  auch  das  bisherige  gute 

Verhältnis  des  Marius  zu  den  Metellern  in  bittre  Feindschaft  (Plut.  Mar.  4, 

1  —  5).  Der  Sohn,  der  die  Praetur  etwa  während  des  Bundesgenossenkrieges  oder 
unter  Sullas  Consulat  führte,  war  nun  für  das  Consulat  wahlfähig  gerade  in 

den  Jahren  der  Gewaltherrschaft  des  Marius  und  seiner  Partei;  da  ist  er  natür- 
lich nicht  weiter  aufgestiegen,  sondern  hat  eher  in  diesen  kampferfüllten  Jahren 

ein  vorzeitiges  Ende  gefunden. 

Dagegen  weisen  nach  der  Niederlage  der  Demokraten  die  Fasten  der  Jahre 

75,  74  und  65  drei  Brüder  Aurelii  Cottae  als  Consuln  auf,  Gaius,  Marcus  und 
Lucius.  Die  beiden  ersten  bezeichnet  Cicero  Cornel.  119  bei  Ascon.  59  Kiessl.  = 

54  Stangl  als  Brüder,  und  alle  drei  Ascon.  z.  d,  St. ;  der  Vatersname  M.  ist  nur  bei 

Gaius  in  den  CapitoHnischen  Fasten  erhalten  (CIL  12  p.  27),  bei  Lucius  im 
Index  von  Dio  XXXVII;  für  Marcus  bezeugte  ihn  bisher  nur  die  etwas  ver- 

dächtige Inschrift  aus  Aquileia  CIL  V  863  =  12  739  (vgl.  Mms  im  Kommentar. 
Klebs  PW  II  2489,  20 ff.),  doch  jetzt  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  auch  das 

Dekret  des  Pompeius  Strabo  vom  Jahre  90,  wo  M.  Aurelius  M.  f.  Volftinia  tribu) 

mit  ihm  identificiert  werden  darf  (Bull,  comun.  XXXVI  170  vgl.  204  = 

CIL  12  709  vgl.  p.  714;  unvollständig  und  ohne  diesen  Namen  Dessau  8888). 

Gaius  wird  von  Asconius  vor  Marcus  genannt  und  hat  vor  diesem  das 

Consulat  bekleidet;  also  war  er  der  älteste.  Die  Regel,  daß  der  Erstgeborene  das 

Praenomen  des  Vaters  empfing,  hat  ja  auch  sonst  Ausnahmen  erlitten,  so  bei  den 

Quinctii  Flaminini  (o.  S.  119)  und  bei  den  Mucii  Scaevolae  (o.  S.  207),  viel- 
leicht auch  bei  den  Aemilii  Paulli(o.  S.  165)  und  noch  öfter.  Schon  im  Jahre  92 

als  adulescens  nahm  Gaius  am  Prozeß  des  P.  Rutilius  Rufus,  des  Bruders  seiner 

Mutter,  als  einer  der  Verteidiger  teil  (Cic.  de  or.  I  229;  s.  den  Anhang),  und  im 

Jahre  91  bewarb  er  sich  für  das  folgende  Jahr  um  das  Volkstribunat.  Aber  nicht 

1)  Cichorius  a.  0.  299  nimmt  Leos  Textgestaltung  an,   schreibt  aber  Crassis;   dadurch 
erhält  der  Vers  den  entgegengesetzten  Sinn,  was  nicht  passend  scheint. 

Münz  er,  Rom.  Adel.  21 
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nur  seine  Bewerbung  scheiterte,  sondern  eine  Anklage  auf  Grund  der  Lex  Varia 

führte  zu  seiner  Verurteilung  und  Verbannung  (ebd.  III  11  u.  a.  vgl.  Klebs 

PW  II  3483),  aus  der  ihn  erst  Sullas  Sieg  zurückführte  (Brut.  311).    Cicero 

hat  ihn  sowohl  in  dem  älteren  Dialog  vom  Eedner  wie  in  dem  jungem  über  die 

berühmten  Eedner  in  enge  Verbindung  mit  P.  Sulpicius  Eufus,  dem  Tribunen 

von' 88,  gebracht;  er  betrachtet  sie  als  gleichaltrig  und  als  annis  decem  maiores 
wie  Hortensius  (Brut.  301),  dessen  Geburtsjahr  114  sicher  feststeht  (ebd.  239  f. 

324) ;  da  Cotta  sich  ein  bis  zwei  Jahre  vor  Sulpicius  ums  Tribunat  bewarb,  sind 

diese  Angaben  nicht  allzusehr  zu  pressen.  Aber  auch  wenn  C.  Cotta  nicht  genau 

im  Jahre  124  geboren  ist,  so  war  er  zu  der  Zeit,  wo  er  als  adulescens  an  die  Öffent- 
lichkeit trat  und  Schiffbruch  litt,  über  dreißig  Jahre  alt  und  hatte  die  Mitte  der 

Vierzig  überschritten,  als  er  zum  Consul  gewählt  wurde.     Die  Jahre  des  Exils 

verzögerten  sein  Fortschreiten  in  der  Ämterlaufbahn;   nach  seiner  Eückkehr 

mußte  er  von  unten  anfangen  und  brauchte  daher  noch  ein  halbes  Jahrzehnt,  bis 

er  nach  Bekleidung  von  Aedilität  und  Praetur  und  Beobachtung  der  gesetzlichen 
Zwischenzeit  Consul  wurde.    Seinerseits  hat  er  dann  rasch  dem  Marcus  zu  der 

gleichen  Ehre  verholfen   (s.  o.  S.  316);  aber  der  dritte  Bruder  Lucius  mußte 

länger  warten.    Er  war  Praetor  im  Jahre  70,  aber  Consul  erst  65,  also  keines- 

falls suo  anno;  doch  auch  jenes  Amt  hat  er  vielleicht  verhältnismäßig  spät  er- 

langt.   Gaius,  der  bedeutendste  der  Brüder,  ist  als  Proconsul  im  Jahre  74  ge- 

storben und  konnte  ihn  nicht  mehr  fördern;  Marcus,  der  zweite,  ist  wegen  Beute- 
unterschlagung, begangen  bei  der  Einnahme  des  pontischen  Herakleia,  im  Jahre  67 

verurteilt  worden,  und  das  hat  jedenfalls  dem  Ansehen  der  Familie  geschadet 

und  den  Lucius  aufgehalten,  so  daß  er  damals  noch  nicht  zum  Consulat  gelangte. 

Marcus  ist  später  an  dem  Ankläger  C.  Papirius  Carbo  gerächt  worden  durch 

seinen  gleichnamigen  Sohn,  sobald  dieser  herangewachsen  war   (Klebs  PW  II 

2487 ff.  Nr.  107  f.)  i) ;  bei  dem  jungen  Marcus  soll  nach  Ciceros  Weisung  vom 
18.  April  45  (ad  Att.  XII  22,  2)  Atticus  sich  erkundigen,  ob  beim  Tode  des 

Gaius  dessen  treue  Mutter  Butilia  noch  am  Leben  gewesen  sei.  Zufällig  erwähnt 

ein  Brief  vom  folgenden  Tage  den  noch  lebenden  jüngsten  der  drei  Brüder, 

Lucius,  doch  in  ganz  anderem  Zusammenhange;  Cicero  hatte  nämlich  beim  Suchen 
nach  einem  Platze  für  Tullias  Mausoleum  ein  Grundstück  dieses  L.  Cotta  ins 

Auge  gefaßt  und  schrieb  darüber  am  19.  April  45  (ebd.  23,  3) :  Ad  Siccam 

scripsi,  quod  utitur  L.  Cotta.  si  nihil  conficietur  de  Transtiberinis  (seil,  hortis  vgl. 

19,  1),  habet  in  Ostiensi  Cotta  celeberrimo  loco,  sed  pusillum  loci,  ad  haue  rem 

tarnen  plus  etiam  quam  satis.  id  velim  cogites  (vgl.  27,  1  vom  23.  April).  Warum 
Cicero  lieber  durch  einen  Dritten  bei  dem  Enkel  Eutilias  oder  anderen  Leuten 

1)  Die  bitliynischen  Münzen,  die  im  Fatov  ITaniQtov  Kdgßcovos  geschlagen  und  für  die 
Zeitbestimmung  dieser  Anklage  zu  verwerten  sind  (Klebs  a.  0.),  werden  in  die  Jahre  62 — 59 
gesetzt  (vgl.  Catal.  of  greek  coins  of  the  Brit.  Mus.  Pontus  117.  152.  179.  Head  Hist.  numo- 
ram2  511.  516.  517.  518). 
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--  Syrus  und  Satyrus,  wohl  ehemaligen  Sklaven  der  Familie  und  jetzigen  des 

Atticus  —  als  direkt  bei  dem  Sohne  Erkundigungen  über  ihre  Todeszeit  einzog, 
können  wir  nicht  erraten. 

Rutilia  war  die  Schwester  des  P.  Eutilius  Eufus,  dessen  Leben  sich  von  155 

bis  75  erstreckte  (PW  I  A  1269 ff.);  sie  kann  etwas  jünger  gewesen,  aber  eben- 

falls  recht  alt  geworden  sein  (ebd.  1280 f.;  s.  S.299.  398ff.).  Jhr  Mann  Marcus 

Cotta,  dem  sie  drei  Söhne  schenkte,  ist  offenbar  früh  gestorben,  ehe  er  zu  höheren 

Ämtern  aufsteigen  konnte;  er  ist  sicherlich  der  Münzmeister  M.  Aureli(us) 

■Coi(t)a  in  der  Gracchenzeit  (Klebs  PW  II  2487  Nr.  105),  dessen  Münzen  gegen 

125  zu  setzen  sind  (Grueber  I  128 f.)^),  und  ein  jüngerer  Bruder  des  Consuls 
L.  Cotta  von  119;  ihre  Söhne  standen  drei  bis  vier  Jahrzehnte  später  durchaus 

auf  derselben  Seite,  mit  dem  Senat  und  der  Nobilität  gegen  die  Eitterschaft,  die 
Marianer,  die  Demokraten ;  das  gilt  von  dem  älteren  Vetter  Lucius,  dem  Tribunen 
von  95,  und  von  den  drei  Brüdern,  den  Consuln  der  Eestaurationszeit. 

Die  Eutilier,  mit  denen  die  Familie  sich  durch  Heirat  verband,  sind  erst  im 

zweiten  Jahrhundert  in  die  Höhe  gekommen  und  waren  nicht  sehr  zahlreich; 

Beinamen  von  ziemlich  klarer  Bedeutung,  wie  Galvus,  Nudus,  Rufus  und  Lupis^), 
unterschieden  die  Individuen  und  ihre  Nachkommen  voneinander  (PW  I A 

1247 ff.).  Von  den  Rufi  ist  außer  dem  Consul  Marcus  und  seiner  Schwester,  der 

Mutter  der  drei  Cottae,  noch  ein  Bruder  Gaius  bekannt  (ebd.  Nr.  33),  von  den 

Lupi  als  ältester  ein  Puhlins,  der  im  Jahre  90  mit  L.  lulius  Caesar  Consul  war 

und  im  Bundesgenossenkriege  fiel  (ebd.  Nr.  26).  Der  einzige  bekannte  Nudus, 

ebenfalls  mit  Vornamen  Publius  geheißen,  hat  im  dritten  Mithridatischen  Kriege 

unter  dem  Consulat  und  Proconsulat  des  Marcus  Cotta  dessen  Seemacht  be- 

fehligt (ebd.  Nr.  30  vgl.  39),  Er  muß  damals  bereits  ein  älterer  Mann 

gewesen  sein;  denn  seine  Tochter  war  die  Frau  des  L.  Calpurnius  Piso  Cae- 
soninus,  der  als  Consul  von  58  bereits  101  geboren  war,  und  hatte  selbst 

schon  im  Jahre  59  eine  heiratsfähige  Tochter.   Diese  Enkelin  des  Flottenführers 

1)  Ein  angeblicher  Quaestor  von  Sicilien  M.  Aurelius,  an  dessen  Identifikation  mit  diesepi 
Cotta  gedacht  worden  ist  (Klein  Die  Verwaltungrsbeamten  von  Sicilien  und  Sardinien  157  f., 
danach  Holm  Gesch.  Siciliens  III  732  Nr.  775  und  noch  Soheck  Die  Quaestoren  der  röm.  Bep. 

[Breslauer  Diss.  1909]  86),  ist  zu  streichen;  sein  Name  stammt  nur  aus  der  falschen  Auf- 
lösung eines  Münzmonogrjimms  (vgl.  M.  Bahrfeldt  Die  römisch-sicilischen  Münzen  [Genf  1904 

aus  Eevue  suisse  de  numism.  XII]  63). 

2)  Auf  die  Frage  nach  der  möglichen  Bedeutung  des  Cognomens  Lupus  neben  den  an- 
deren weist  mich  Meister  darauf  hin.  daß  bei  dichterischer  Schilderung  von  Wölfen  die  graue 

Farbe  fast  ein  stehendes  Beiwort  liefert  (vgl.  noXidio  Xvxoio  Hom.  II  X  334  und  andere 
griechische  Zeugnisse,  Keller  Tiere  des  klass.  Altertums  402,  94;  rava  lupa  Hör.  c.  III  27,  3; 
besonders  cani  lupi  Ovid.  am.  I  8,  56;  met.  VI  527  f,  VII  550),  daß  daher  wolil  ein  Rutilius 
als  Lupus,  d.  h.  der  Graue  oder  Gelbgraue  von  einem  andern,  dem  Roten  (Rufus  vgl.  PW  I 
A  1203)  unterschieden  werden  konnte.  Ein  entsprechendes  Beinamenpaar  bei  den  Comelii 
Lentuli  wäre  dann  Lupus  und  Niger,  freilich  nicht  in  derselben  Generation  (ebd.  IV  1386  f. 
1391 ;  vgl.  in  dieser  Familie  ein  weiteres  Paar  von  Spitznamen  Crus  und  Suva  ebd.  1382.  1400). 
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von  73,  Tochter  Pisos  und  der  Rutilia  P.  Nudi  f.,  heiratete  damals  den  Consul 

C.  lulius  Caesar,  der  infolgedessen  die  Kandidatur  seines  nunmehrigen  Schwie- 
gervaters kräftig  unterstützte  (vgl.  PW  III  1387  ff.  1407  Nr.  126.  DG  II  51  ff. 

66).  Hier  zeigen  sich  schon  wieder  verschiedene  Zusammenhänge  zwischen  diesen 

wenig  bekannten  pleheischen  Emporkömmlingen  aus  dem  Geschlecht  der  Eutilier 

und  den  altadligen,  doch  auch  erst  im  zweiten  Jahrhundert  zu  neuem  Ansehen 

aufsteigenden  (s.  o.  S.  23.  135)  lulii  Caesares.  Mit  beiden  aber  stehen  die 

Aurelii  Cottae  in  Verbindung. 

Eine  Aurelia  war  ja  die  Mutter  des  Caesar,  der  59  sein  erstes  Consulat  führte 

und  dann  seinen  Namen  unsterblich  gemacht  hat  (Klebs  PW  II  2543  Nr.  248. 

DG  III  125).  Unter  Sullas  Dictatur  sah  sich  dieser  damals  ganz  junge  Mensch 

wegen  seiner  Verschwägerung  mit  Cinna  großer  Gefahr  ausgesetzt,  donec  per  vir- 
gines  Vestales  perque  Mamercum  Aemüium  et  Aurelium  Cottam  propinquos  et 

adfines  suos  veniam  impetravit  (Suet.  Caes.  1,  2  o.  S.  312;  vgl.  auch  3:  amicis- 
simi  [seil.  Bullae^  et  ornatissimi  viri).  Man  hat  mit  Recht  geschlossen,  daß 
Aurelia  dem  Hause  der  Cottae  angehörte,  und  daß  der  einflußreiche  Fürsprecher 

für  ihren  Sohn  der  soeben  von  Sulla  aus  dem  Exil  zurückgeführte  C.  Cotta  war. 

Wenn  aber  Aurelia  von  Drumann  (DG  III  125)  für  dessen  Schwester  gehalten 

wird,  so  ist  dies  freilich  „nach  dem  Zeitverhältnisse"  möglich,  aber  im  ganzen 
nicht  wahrscheinlich.  Denn  wo  die  Quellen  verhältnismäßig  so  ergiebig  sind  wie 

hier,  ist  ihr  völliges  Schweigen  doch  ein  nicht  leicht  zu  nehmender  Gegengrund. 

Schon  die  Unbestimmtheit  der  von  Sueton  gewählten  Ausdrücke:  propinqui  et 

adfines,  ist  der  Annahme  nicht  günstig,  daß  darunter  einer  der  mütterlichen 

Oheime  Caesars  zu  verstehen  sei;  vor  allem  sind  aber  die  Berührungen  zu  er- 
wägen, die  er  mit  einem  der  drei  Brüder  Cotta  am  Anfang  und  mit  dem  andern 

am  Ende  seiner  Laufbahn  hatte.  Sein  erster  Schritt  zur  Erwerbung  von  Popu- 
larität war  seine  Repetundenklage  gegen  Cn.  Dolabella  im  Jahre  77.  Sie  richtete 

sich  gegen  einen  Mann,  der  von  Sulla  zum  Consulat  und  zur  Statthalterschaft 
Makedoniens  erhoben  worden  und  aus  der  Provinz  im  Triumphe  heimgekehrt 

war  (vgl.  PW  IV  1297,  30 ff.  DG  II  483.  III  130)  und  der  nun  auch  den  Bei- 
stand der  besten  Anwälte  unter  seinen  Parteigenossen  fand,  den  des  Q.  Horten- 

sius  und  des  C.  Cotta  (Cic.  Brut.  317).  Der  junge  und  kühne  Ankläger  be- 

schwerte sich  nach  Val.  Max.  VIII  9,  3:  Extorqueri  sihi  causam  optimam  (L.  irr- 

tümlich statt  C.)  Cottae  patrocinio^) ;  darin  liegt  eine  gewisse  Höflichkeit,  wie 
sie  zwischen  Nahestehenden  ausgetauscht  wird,  wenn  sie  sich  einmal  feindhch 

begegnen;  aber  wenn  die  Hoffnung  des  angehenden  Politikers,  sich  in  diesem 

Prozeß  einen  Namen  zu  machen,  von  dem  eigenen  Onkel  durchkreuzt  worden 

1)  Einen  Anklang  an  diese  Worte  enthalten  die  des  Catulus  bei  Cic  de  or.  II  74,  wo 
3er  Sprechende  seine  eigene  Art  gerichtlicher  Beredsamkeit  der  gerade  für  Cotta  vorhildlichen 
des  Antonius  gegenüberstellt:  AKiid  genus  quoddam  dicendi  nos  secuti  summ,  qui  nunquam 
sententias  de  manibus  iudicum  vi  quadam  orationis  extorsirmis  (vgl.  den  Anhang). 
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wäre,  so  hätte  er  über  eine  solche  Unfreundlichkeit  wohl  in  schärferem  Tone 

Klage  geführt.  Kein  Bericht  deutet  an,  daß  so  nahe  Verwandte  wie  Oheim  und 
Neffe  in  diesem  Prozeß  die  feindlichen  Parteien  vertreten  hätten.  Ähnlich  steht 

es  mit  der  Notiz  des  Vell.  II  43,  1,  daß  der  junge  Caesar  ahsens  pontifex  factus 

erat  in  Coitae  consularis  locum  (o.  S.  130);  Drumann  (DG  III  132;  vgl,  Bardt 

Priester  15)  hat  ganz  recht  damit,  daß  er  die  Stelle  des  im  Jahre  74  gestorbenen 

Cotta  erhielt,  aber  hat  unrecht,  bei  dieser  Gelegenheit  Cotta  als  Caesars  Oheim 

zu  bezeichnen;  das  Schweigen  des  Velleius  wäre  hier  wieder  zum  mindesten  sehr 

befremdlich.  Von  dem  dritten  der  Brüder  Cotta,  Lucius,  ist  zur  Zeit  der  Herr- 

schaft Caesars  mehrfach  die  Eede;  er  spielte  damals  im  Senat  eine  gewisse  Rolle 

auf  Grund  seines  Alters  von  vielleicht  mehr  als  siebzig  Jahren,  auf  Grund  seines 

Ranges  als  Consular  und  Censorier  und  auf  Grund  seiner  Verwandtschaft  mit 

dem  gebietenden  Herrn;  aber  daß  die  Verwandtschaft  so  eng  war,  wie  man  an- 
nimmt, wird  nirgends  angedeutet.  Caesar  erwähnt  ihn  unter  den  Consularen, 

die  Anfang  49  bei  der  Verteilung  der  Provinzen  in  Frage  kamen  (b.  c.  I  6,  5) : 

Philippus  et  Cotta  privato  consilio  praeter euntur.  Philippus  ist  der  Consul  von 

56  L.  Marcius  Philippus,  Octavians  Stiefvater,  also  mit  Caesar  verwandt  als  Ge- 
mahl einer  seiner  Nichten;  wenn  das  Mißtrauen  der  Senatsmehrheit  sich  gegen 

ihn  richtete,  warum  nicht  gegen  Cotta  als  einen  Verwandten  ähnlichen  Grades  ? 

Cicero  scheint  im  Juli  45  auf  Cotta  anzuspielen  als  auf  einen  Anreger  der  Ehren- 
beschlüsse, die  für  den  aus  Spanien  zurückerwarteten  Dictator  gefaßt  wurden 

(ad  Att.  XIII  44,  1) ;  bestimmter  weist  er  auf  ihn  hin  als  auf  den  Ausleger  der 

Sibyllinischen  Sprüche,  der  nach  dem  Gerücht  im  März  44  für  jenen  den  Königs- 
titel fordern  wollte  (de  div.  II  110)  ;  Namen  und  Priesteramt  nennt  ausdrücklich 

Sueton  (Caes,  79,  3) :  L.  Cottam  quindecimvirum  (vgl.  Ed.  Meyer  Caesars  Monar- 
chie 522),  doch  von  einem  avunculus  dictatoris  verlautet  nichts.  Nach  Caesars 

Tode  nennt  Cicero  den  Cotta  zweimal  als  den  rangältesten  Senator  noch  vor  seinem 

patricischen  Nachfolger  im  Consulat,  der  gleichfalls  ein  Verwandter  des  Dictators 

war,  vor  L.  Caesar;  an  Cassius  schreibt  er  (fam.  XII  2,  3)  von  L.  Cotta  fami- 
liaris  meus,  und  zu  Antonius  spricht  er  (Phil.  II  13)  von  L.  Cotta  vir  siimmo 

ingenio  sunimaque  prudentia.  Einen  sichern  Schluß  auf  den  näheren  oder  ent- 
fernteren Grad  der  Verwandtschaft  mit  dem  Dictator  erlaubt  weder  Ciceros 

Ausdrucksweise  noch  Cottas  offenbar  zurückhaltendes  Benehmen  in  dieser  Zeit; 

aber  groß  ist  die  Wahrscheinlichkeit  doch  nicht,  daß  der  alte  Consular  in  dem 

nahen  Verhältnis  des  Mutterbruders  zu  Caesar  gestanden  habe.  So  wird  man 
Aurelia  nicht  für  die  Schwester  der  drei  Consuln  halten  dürfen,  sondern  eher  für 

die  ihres  etwas  altern  Vetters  L.  Cotta,  der  den  Höhepunkt  seiner  Laufbahn  in 

der  Praetur  ums  Jahr  90  erreichte,  in  denselben  Jahren  wie  ihr  eigener  Gatte 

(vgl.  über  diesen  PW  X  185  f.  Nr.  130). 

Auch  hier  sind  keineswegs  alle  Familienbande,  die  sich  um  die  genannten 

Persönlichkeiten  schlangen,  bekannt;  so  hat  eine  nähere  Verbindung  zwischen 
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den  beiden  angesehenen  Verwandten,  die  den  Dictator  trotz  ihres  höheren  Alters 

überlebten,  wohl  von  jeher  bestanden,  denn  es  ist  gewiß  kein  Zufall,  daß  L.  Cotta 

nach  Niederlegung  des  Consulats  im  Jahre  64  den  L.  Caesar  zum  Nachfolger 

erhielt  (PW  X  468 ff.;  Herm.  LH  153 f.)  und  selbst  das  Amt  des  Censors  bei 

Ersatzwahlen  für  die  abdankenden  Censoren  Q.  Catulus  und  M.  Crassus  (Dio 

XXXVII  9,  4  verglichen  mit  Plut.  Cic.  27,  1.  Cic.  de  domo  84).  Aber  auch 
das,  was  uns  bekannt  ist,  bietet  ein  gewisses  Interesse  um  Caesars  willen.  Er 

war  ein  geborener  Herrscher  und  fühlte  sich  als  Herrscher  nicht  nur  kraft  seines 

eigenen  Wertes,  sondern  auch  kraft  seiner  hohen  Abkunft.  Jedoch  das  edle  Blut 

war  nicht  ein  rein  patricisches ;  es  hatte  gerade  bei  dem  Zweige  der  Caesares, 

dem  er  entstammte,  eine  starke  Beimischung  von  plebeischem  erfahren  (vgl.  DG 
III  124 f.  687 ff.  IV  248.  PW  X  185 f.  892 ff.).  Sein  Großvater  hatte  eine  Erau 

aus  dem  Geschlecht  der  Marcier  geheiratet,  das  den  patricischen  zwar  sehr  nahe- 
stand (o.  S.  31.  63 f.  81.  123),  aber  doch  außerhalb  ihres  Kreises;  die  Kinder 

aus  dieser  Ehe  heirateten  wieder  Plebeier,  die  Tochter  den  aufstrebenden 

C.  Marius,  der  Sohn  die  Aurelia  aus  dem  Hause  der  Cottae,  das  zur  plebeischen 

Nobilität  gehörte  und  sich  sabinischer  Abkunft  rühmte  (Fest.  ep.  23 ;  vgl.  Klebs 

PW  II  2431).  Die  Töchter  dieses  Paares  haben  geradezu  schlechte  Partien 

gemacht;  die  ältere  heiratete  zwar  zuerst  einen  Patricier,  aber  aus  dem  ganz 

heruntergekommenen  Geschlecht  der  Pinarier,  und  in  zweiter  Ehe  einen  Pedier, 

der  ebensowenig  überhaupt  zur  Nobilität  gerechnet  werden  konnte,  wie  der  Mann 

der  jüngeren,  ein  Atier.  Der  Bruder  dieser  Frauen,  der  spätere  Dictator,  hat  sich 

bei  der  Wahl  seiner  Gattinnen  in  erster  Linie  von  politischen  Eücksichten  leiten 

lassen;  doch  dem  Eat  und  Einfluß  seiner  Mutter  hat  er  sich  dabei  nicht  entzogen. 

Sie  war  es,  die  als  eine  yvv^  rmcf^Mv  in  seiner  Abwesenheit  die  leichtfertige 

Schwiegertochter  Pompeia  überwachte  (Plut.  Caes.  9,  1),  die  bei  dem  Bona- 

Dea-Feste  Ende  62  deren  Verhältnis  zu  P.  Clodius  entdeckte  (ebd.  10,  2  u.  a. ; 
DG  II  177),  die  zusammen  mit  ihrer  einen  Tochter  vor  Gericht  im  Jahre  61 

gegen  den  Religionsfrevler  zeugte  (Suet.  Caes.  74,  2) ;  daraufhin  trennte  sich 
Caesar  von  seiner  Frau,  weil  auf  ihr  nicht  einmal  ein  Verdacht  ruhen  sollte 

(Suet.  a.  0.  Plut.  10,  4  u.  a.;  DG  II  179.  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  48). 

War  diese  Scheidung  nicht  ohne  Zutun  der  Mutter  erfolgt,  so  noch  weniger  die 

Wiedervermählung.  Bei  der  Brautwahl  des  Vierzigers  kam  außer  der  Politik  der 

sehnliche  Wunsch  nach  einem  Leibeserben  in  Betracht  i)  und  ließ  ihn  unter  den 

1)  Dieser  Wunsch  blieb  bei  Caesar  auch  später  lebendig.  Wenn  er  im  Jahr  54  aus 
politischen  Gründen  an  eine  neue  Ehe  dachte  (Suet.  Caes.  27,  1),  so  sollte  ihm  gewiß  Cal- 
pumias  Unfruchtbarkeit  den  Vorwand  zur  Scheidung  geben,  zumal  da  ihre  in  Aussicht  ge- 

nommene Nachfolgerin,  die  Tochter  des  Pompeius  und  der  Mucia,  wieder  ein  etwa  zwanzig- 
jähriges Mädchen  war  (DG  IV  592  vgl.  5601).  Und  wenn  in  Rom  alles  Ernstes  geglaubt 

wurde,  der  Dictator  habe  ein  Gesetz  vorbereitet,  uti  uxores  liberorum  quaerendorum  causa  quas 
et  quot  veUet,  ducere  liceret  (Suet,  Caes.  52,  3),  so  war  die  Voraussetzung  eine  zweifellos  richtige 
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jungen  Mädchen  Umschau  halten.  Die  Erkorene  war  höchstens  halb  so  alt  wie 

er,  und  ihrem  Vater  L.  Piso  konnte  er  mindestens  ebenso  große  Vorteile  bieten, 

wie  von  ihm  erwarten,  da  er  bereits  damals  im  Jahre  59  im  Besitze  des  Consulats 

war,  um  das  jener  sich  erst  bewarb').  Aber  die  Mutter  der  Braut  war  eine 

Rutilia,  und  eine  Rutilia  war  auch  —  zwar  nicht,  wie  Drumann  meinte,  die 

Mutter,  aber  ganz  sicherlich  —  die  Tante  seiner  eigenen  Mutter  Aurelia  ge- 
wesen; es  wäre  wunderbar,  wenn  bei  der  Stiftung  dieses  Ehebundes  die  Matronen 

aus  den  verschwägerten  Familien  der  Aurelii  Cottae  und  der  Rutilier  ihre  Hände 

nicht  sehr  stark  im  Spiele  gehabt  hätten.  Unter  den  Müttern  großer  Männer, 

die  ihren  Söhnen  mehr  mitgegeben  haben  als  die  Geschichtsbücher  wissen,  wird 

wohl  auch  die  Tochter  der  Aurelii  Cottae  ihren  Ehrenplatz  verdienen,  den  ihr 

der  tiefe  Menschen-  und  Frauenkenner  Tacitus  (dial.  28)  bereits  angewiesen  hat. 

(P.?)  Eutilius 
L.  Aurelius  Cotta 

Consul  144. 
P.  Rutilius  Rufus 

Trib.  pl.  169. 

L.  Cotta 
Consul  119. 

M.  Cotta 
Triumvir  monet. 

gegen  125. 

Rutilia 

*  gegen  150. 

t  um  75. 

P.  Eutilius  Rufus 
*155.  Consul  105. 

t  um  75. 
L.  Cotta 

Trib.  pl.  95. 
Praetor  gegen 

90. 

Aurelia 

t  54 CN3  C.Iulius  Caesar 
Praetor  um  92. 

t  85. 
C.  lulius  Caesar 

*  100.     Pontifex   74. 
Pont.  max.  63.  Consul 

I  59.     Dictator  f  44. 

C.  Cotta 
*  um  124. 

Consul  75. 

Pontifex.  f  74. 

M.  Cotta 
Consul  74. 

t  nach  67. 

M.  Cotta 

•  gegen  75. 

t  nach  44. 

L.  Cotta 
Praet.  70. 
Consul  65. 

Censor  64. 

j-  nach  44. 

Rutilius 

P.  Rutilius  Nudus 
Praefect.classis  73. 

Rutilia  CV5 

L.  Calpumius  Piso 
Caesoninus 

Consul  58. 

t  nach  43. 
Calpurnia 
*  um  78. 

t  nach  44. 

vermählt  59. 

Erkenntnis  seiner  geheimen  Wünsche.  Der  Gedanke  lag  auch  keineswegs  ganz  außer  dem 
römischen  Vorstellungsbereich ;  das  zeigt  beispielsweise  die  von  dem  alten  Cato  erzählte 
Anekdote  bei  Gell.  I  23,  8  (vgl.  Macrob.  Sat.  I  6,  21). 

2)  Vgl.  auch  S.  338  und  den  ähnlichen  Fall  des  Pompeius  im  Jahre  52  o.  S.  317. 



Siebentes  Kapitel. 

Letzte  Kämpfe. 

I.  Ehestiftungen  und  Parteibildungen. 

Die  Persönlichkeit  der  beiden  Catonen,  des  Censoriers  und  des  UticenserSy 

hat  im  Altertum  so  großes  Interesse  erregt,  daß  ein  reiches  Material  für  ihre 

Lebensgeschichte  zusammengebracht  wurde.  So  konnte  ein  später  Sammler  wie 

Gellius  in  einer  ausführlichen  Erörterung  de  genere  atque  nominibus  familiae 

Porciae  (XIII  20)  die  falsche  Ansicht  über  den  genealogischen  Zusammenhang 

beider  berichtigen  und  einen  nahezu  vollständigen  Stammbaum  auf  Grund  zuver- 
lässigster Quellen  entwerfen;  er  nennt  selbst  am  Schluß  (17)  seinen  direkten 

Gewährsmann  Sulpicius  Apollinaris  und  die  Primärquellen,  laudationes  funehres 

et  liher  commentarius  de  familia  Porcia  (vgl.  o.  S.  133) ;  zwischen  beiden  standen 
natürlich  noch  manche  Vermittler.  Die  Übersicht  über  die  Nachkommen  des 

Censoriers  bei  DG  V  96  f.  bedarf  nur  weniger  Bemerkungen. 

Es  ist  allgemein  bekannt,  daß  der  alte  Herr,  nachdem  sein  Sohn  schon  eine 

hochadlige  Dame  heimgeführt  hatte,  die  junge  Tochter  eines  seiner  Clienten, 

Salonius,  heiratete  und  mit  ihr  noch  einen  Sohn  zeugte  (Plut.  Cato  24.,  Ijff.  DG  V 

159.  0.  S.  108).  Gellius  sagt,  er  sei  damals  ipse  iam  multum  senex  gewesen  (8), 

und  das  Kind  sei  in  extrema  patris  aetate  zur  Welt  gekommen  (15),  während 

Plin.  n,  h.  VII  61  und  Auct.  de  vir.  ill.  47,  9  mit  größerer  Bestimmtheit  angeben, 

der  Sohn  sei  nach  dem  achtzigsten  Lebensjahre  des  Vaters  geboren.  Das  Auf- 

fallende ist,  daß  die  beiden  Söhne,  die  um  dreißig  bis  vierzig  Jahre  im  Alter  aus- 
einander waren,  denselben  Vornamen  Marcus  führen;  das  würde  dafür  sprechen, 

daß  der  der  zweiten  Frau  erst  nach  dem  Tode  des  älteren  geboren  wurde. 

Groebe  (DG  VIS  9,  8.  163)  hat  deswegen  mit  der  Geburt  dieses  Sohnes  sogar  bis 

über  152,  das  zweiundachtzigste  Lebensjahr  des  Vaters,  hinabgehen  wollen,  ohne 

zu  erwägen,  daß  damit  die  Grenze  normalen  Zeugungs Vermögens  immer  mehr 

überschritten  wird.  Der  brave  Joachim  Nettelbeck,  der  1738  geboren  ist,  berich- 
tet selber  mit  Stolz,  daß  seine  dritte  Frau  ihm  noch  1814  eine  Tochter  schenkte, 

also  in  seinem  sechsundsiebzigsten  Jahre;  Cato  wäre  ihm  noch  bedeutend  über- 
legen. Vielleicht  war  doch  der  Sohn  der  Salonia  um  etliche  Jahre  älter,  als  unsere 

Berichterstatter  angeben,  und  empfing  das  Praenomen  des  Bruders  erst  nachträg- 
lich anstatt  eines  andern. 
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Einige  Verwirrung  herrscht  in  den  genealogischen  Notizen  am  Schluß 

der  Plutarchischen  Biographie  des  Censoriers  (27,  5):  'O  Se  Kävwv  aniihne 
ysveav  8va  fiFv  viov  ix  xf^g  irccyaiirj3{:iarjc,  t[>  naQwvvfxiov  ttpafisv  yEVf-ad-ai 
2(xX(6vtov,  eva  Ss  vloovov  sx  xov  TeXsinr^Gccviog  vlov.  Kai  2aX(üviog  fisv 

icsXsvrr^ae  aigairiycHv,  6  S^  s^  avvov  yevousvog  MaQxog  tnazevCEV.  ryv  Ss  ndrt' 
Tiog  ovTog  xov  (füoaofpnv  Kdzojvog.  Die  Eückverweisung  bezieht  sich  auf 

24,  6 :  rrif.iavti  Ss  xcp  Kdxwvi  yivsxai  nalg,  o)  naqwvviiiov  dno  xijg  fir^xQog 

tO^ezo  ̂ akwviov.  6  Se  nQeaßvrsQog  vlog  ixslevTrjcrs  acQctxriyuiv  (genauer  Gell.  9  : 
Praetor  designahis  faire  vivo  mortuvs  est.  DG  V  161).  Daß  sowohl  der 

ältere  Sohn  der  Licinia  wie  der  jüngere  der  Salonia  sxskBvir^Gs  GX(jaxrj(Sv^ 
ist  unwahrscheinlich,  und  deswegen  müssen  in  den  Schlußsätzen  JSaXoüviog  und 

ojToc  die  Plätze  tauschen:  sx  xov  xsXsvzy^aavxog  vlov'  xai  ovxog  fjisv  steXsv- 
xrjffs    ac(}nx7jy(üv   r^v   Ss   ndixTiog    2aX(ovtog    xov    (piXoaocfjov    Kdtoivog. 
Diese  leichte  Änderung  erzielt  auch  eine  vollkommene  Übereinstimmung  mit 

Gellius;  doch  ist  immerhin  möglich,  daß  der  Irrtum  nicht  einem  Schreiber,  son- 
dern dem  Autor  selbst  zur  Last  fällt. 

Die  Familie,  die  ein  so  kerngesunder  und  urkräftiger  Mann  wie  der  Censorier 

begründet  hat,  ist  eigentlich  recht  schnell  ausgestorben;  von  den  zwei  Söhnen, 

vier  Enkeln  und  zwei  Urenkeln  haben  sechs  noch  nicht  das  fünfzigste  Lebens- 
jahr erreicht;  von  den  zwei  anderen  hat  Salonianus  infolge  des  Makels  seiner 

Herkunft  die  politische  Laufbahn  entweder  gar  nicht  eingeschlagen  oder  früh 

wieder  aufgegeben,  und  hat  der  zweite  Sohn  des  Licinianus,  der  Consul  C.  Cato 

von  114,  sein  Leben  als  Verurteilter  und  Verbannter  beschlossen  (vgl.  Cic. 

Balb.  28,  DG  V  162 f.),  so  daß  beide  ein  ruhiges  Alter  nur  äußerm  Zwange  ver- 
dankten. Ein  Enkel  fiel  als  Consul  im  Bundesgenossenkrieg  (DG  V  214)  ;  ein 

zweiter  Enkel  starb  während  seines  Consulats  in  Afrika  (Gell.  10.  DG  V  161  f.) 
und  dessen  Sohn  zwischen  Praetur  und  Consulat  im  Narbonensischen  Gallien 

(Gell.  13),  also  offenbar  beide  im  Dienste  des  Staates,  und  wenn  nicht  auf  gewalt- 
same Art,  so  etwa  infolge  ungewohnter  Anstrengungen;  der  Licinianus  und  der 

Vater  des  Uticensis  sind  unmittelbar  vor  Übernahme  der  Praetur  durch  Krank- 

heit dahingerafft  worden.  Sie  alle  bis  auf  den  Urenkel,  der  in  Utica  46  durch 

eigene  Hand  endete,  sind  nach  den  Punischen  Kriegen  und  vor  den  großen 

Kämpfen  um  die  Alleinherrschaft  vorzeitig  dahingegangen;  Eom  stellte  damals 

an  die  Blüte  seiner  Bürgerschaft  doch  ganz  gewaltige  Anforderungen,  und  die 

Geschichte  seines  Adels  ist  nicht  nur  von  Entartung  und  Verfall  erfüllt,  sondern 

auch  von  Leistungen  und  Opfern. 

Der  Sohn  des  Salonianus  hinterließ  nach  seiner  kurzen  Ehe  mit  Livia,  der 

Schwester  des  M.  Livius  Drusus  (o.  S.  282.  295 ff.),  zwei  unmündige  Kinder,  einen 

Sohn  und  eine  Tochter.  Die  Tochter  heiratete  denL.  Domitius  Ahenobarbus  (DG  V 

213 f.),  und  die  Zeit  der  Vermählung  läßt  sich  ungefähr  bestimmen.   Denn  der 
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Gatte  war  61  Aedil,  58  Praetor  und  56  Kandidat  fürs  Consulat,  zweifellos  alles 

suo  anno,  ist  also  98  geboren  (PW  V  1334ff.  DG  III  18 if.),  und  der  Sohn  des 
Paares,  Gnaeus,  war  49  schon  erwachsen  und  verheiratet  und  wurde  33  Consul 

(PW  V  1328ff.  DG  III  24ff.),  ist  also  gegen  75  geboren.   Die  Ehe  wurde  dem- 

nach in  den  Jahren  der  Eestauration  geschlossen  und  führte  zwei  Menschen  zu- 

sammen, die  gut  zueinander  paßten.   Die  Catonen  waren  seit  195  und  die  Aheno- 
barbi  seit  192  in  den  Consularf asten  verzeichnet;  ihr  Adel  war  von  gleichem 

Alter.   Ebenso  waren  die  beiden  Verlobten  an  Wohlstand  einander  gleich.    Der 

junge  L.  Ahenobarbus  hatte  bei  den  Sullanischen  Proskriptionen  gute  Geschäfte 

gemacht;  diese  Angabe  Dios  XLI  11,  2  hat  mir  früher  (PW  V  1334,  18)  un- 

nötige Bedenken  verursacht,  weil  sie  sich  weder  mit  seinem  jugendlichen  Alter 

vertrage,  noch  mit  der  Parteistellung  seines  Bruders  Gnaeus,  der  als  Schwieger- 
sohn Cinnas  auf  demokratischer  Seite  kämpfte  und  starb ;  es  hat  aber  weder  bei 

den  Sullanischen  Güterversteigerungen  den  Chrysogonus  sein  jugendliches  Alt^r 
(vgl.  Cic.  Eosc.  Am.  6),  noch  bei  den  Caesarischen  die  Servilia  Eücksicht  auf 

die  Parteistellung  ihres  Bruders  Cato  und  ihres  Sohnes  Brutus  daran  gehindert, 

ihren  Vorteil  wahrzunehmen  (u.  S.  362 f.);  so  wird  auch  Ahenobarbus  gehandelt 
haben.  Porcia  war  mit  ihrem  Bruder  M.  Cato  zusammen  Erbin  der  Catonen.   In 

der  Jugendgeschichte  ihres  Bruders  heißt  es  unmittelbar  vor  dessen  Verlobung 

(Plut.  Cato  min.  6,  3):    Kai    xXr^Qovofii'av    Ss    avTo^    TXQoqyevopL^vriv    aveif-iov 
Kavcovog  exarov  TaXdvvcov  sig  agyVQiov  avvayayaw  naQEiXBV  ävsv  voxcav  j^Qfjcr^ca 

TM   öeopevfi)   TMP   (ff'Xan';   der  dvexpioq  kann  kaum   ein  anderer  gewesen  sein 
als  der  in  der  Narbonensis  gestorbene  Praetorier  M.  Cato,  Sohn  des  Consuls 

von  118,  der  Letzte  aus  der  Hauptlinie  der  Catones  Liciniani;  durch  den  Heim- 
fall der  Erbschaft  an  die  Saloniani,  die  verwaisten  Geschwister  Marcus  und 

Porcia,  wurde  diese  eine  gute  Partie.   Und  so  paßten  nach  Herkunft  und  Alter, 

Vermögen  und  politischer  Stellung  der  Domitier  und  die  Tochter  der  Catonen, 

die  um  78  ihre  Hochzeit  feierten,  trefflich  zueinander;  in  den  folgenden  Zeiten 

bis  Actium  haben  Porcias  Gatte  und  Sohn  stets  mit  ihrem  Bruder,  seinen  Ver- 
wandten, Parteigenossen  und  Nachfolgern  fest  zusammengehalten.  Als  ihr  Mann 

bei  Pharsalos  und  ihr  Bruder  in  Utica  geendet  hatten,  rief  Cicero  dem  Sohne 

brieflich  zu  (fam.  VI  22,  2,  vom  Mai  46) :  Tc  ut  nohis  parenti  coniugi  tuisque 

Omnibus,  quibus  es  fuistique  semper  carissimus,  salvum  conserves;  er  versprach 

ihm  Unterstützung  seines  Gnadengesuches  bei   Caesar    (ebd.  3) :   Haue  meam 

voluntatem  ad  matrem  iuam,  optimam  feminam,  detuli.     Doch  als  Porcia  im 

Sommer  des  nächsten  Jahres  45  starb,  war  der  Sohn  noch  in  halber  Verbannung 

fern  (vgl.  Cic.  Phil.  II  27)  und  der  Neffe  Brutus  —  zwiefach  ihr  Neffe  durch 
seine  Mutter  und  durch  seine  Frau  —  mit  Caesar  in  Oberitalien,  so  daß  die 
nächsten  männlichen  Verwandten,  die  die  Leichenrede  zu  halten  hatten,  fehlten 

und  Freimde  an  ihre  Stelle  treten  mußten,  Cicero,  Varro  und  ein  sonst  unbe- 
kannter Ollius.  Vielleicht  wurden  in  Abwesenheit  der  nächsten  männlichen  Ver- 
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wandten  solche  Laudationen  von  literarisch  tätigen  Bekannten  ausgearbeitet  und 

bei  dem  Leichenbegängnis  vorgelesen;  Cicero  sah  die  seinige,  die  in  diesem  Falle 

sehr  rasch  niedergeschrieben  werden  mußte,  später  noch  einmal  durch  und 

schickt-e  sie  in  dieser  verbesserten  Form  an  die  auswärts  weilenden  Angehörigen, 
den  Sohn  und  den  Neffen.  Das  allein  ist  aus  seinen  Äußerungen  vom  2.  August  45 

(ad  Att.  XIII  48,  2  und  37,  3)  zu  entnehmen,  aber  nicht,  daß  diese  „Laudationen 

durch  die  Koryphäen  der  Anticaesarianer  eine  gewisse  politische  Bedeutung 

hatten"  (Mommsen  Herm.  XV  101,  1) ;  der  unbekannte  Ollius  zählte  gewiß  nicht 
zu  den  Koryphäen  i),  und  Cicero  hat  vielleicht  derselben  Familie  für  denselben 
Zweck  seine  Feder  schon  früher  einmal  zur  Verfügung  gestellt. 

Um  dieselbe  Zeit,  in  der  L.  Ahenobarbus  und  Porcia  sich  vermählten, 

entschloß  sich  auch  Cato  zum  Heiraten,  bald  nach  dem  Eintritt  ins  Mannes- 

alter, ein  paar  Jahre  vor  seinem  Kriegsdienst  gegen  Spartacus  72 :  ̂ End  Se 

wqav  ̂ jSvo  nqog  ya^uov  ̂ x^iv,  ovdefi/a  yvvaixl  avvsXrjXvx^cog  -^Qfioaavo  Aeni'ciav 

....  eyrjjLie  S&  'Ac/Xi'av  ̂ eggavod  -d-ryaTsgce,  xal  ravcrj  nQwtov  (rvvrjXO^sv  (Plut. 
Cato  min.  7,  If.).  Lepida,  um  die  er  zuerst  freite,  war  eine  Verwandte,  eine 

reiche  Erbin  und  eine  junge  Dame  von  höchstem  Adel;  die  Ehe  mit  ihr  hätte 

den  Jüngling  in  ähnliche  Verbindung  mit  dem  Fürstenhause  der  Aemilier  ge- 
bracht, wie  die  mit  einer  Tochter  des  L.  Aemilius  PauUus  seinerzeit  den  Erst- 

geborenen des  Censoriers  (o.  S.  108.  247) ;  aber  Lepida  zog  eine  ebenbürtige  Ehe 

vor,  die  mit  ihrem  früheren  Verlobten  P.  Scipio  (o.  S.  3 14 f.),  und  Cato  suchte 
sich  eine  andere  Frau,  und  zwar  auch  wieder  eine  reiche  Erbin,  Atilia  aus  dem 
Hause  der  Serrani. 

Die  Atilier  waren  ein  altes  und  reiches  campanisches  Kittergeschlecht 
(o.  S.  56 ff.);  die  Serrani  waren  nach  dem  Aussterben  der  anderen  Linien  allein 

übrig;  als  letzter  von  ihnen  ist  C.  Serranus  trotz  persönlicher  Unbedeutendheit 

um  seines  Adels  willen  106  Consul  geworden  (Cic.  Plane.  12)  und  um  seiner 

streng  aristokratischen  Gesinnung  willen  87  dem  Marius  und  Cinna  zum  Opfer 

gefallen  (Appian.  b.  c.  I  332;  vgl.  Klebs  PW  II  2098  Nr.  64).  Nach  ihm 
werden  in  Ciceronischer  Zeit  nur  noch  zwei  seines  Namens  erwähnt,  und  beide 

sind  keine  echten  Sprößlinge  des  stolzen  Geschlechts.  Der  eine  war  Quaestor  63 

und  Volkstribun  57  und  wird  von  Cicero  Sest.  72.  74  wegen  der  niedrigen  Her- 

kunft aus  einer  unbekannten  Familie  in 'ähnlicher  Weise  angegriffen  wie  um  die- 
selbe Zeit  der  in  gleicher  Lage  befindliche  Piso  Caesoninus  (Pis.  53) ;  schon  die 

Bezeichnung  der  Jetzt  zur  Nobilität  gehörigen  Männer  nach  ihren  natürlichen 

Eltern,  des  Serranus  als  Atilius  Gavianus  (Sest.  74)  und  des  Piso  als  Caesoninus 

1)  Sogar  der  Name  Ollius  kommt  in  republikanischer  Zeit  nirgends  vor,  in  der  späteren 
bei  dem  Vater  der  Poppaea  Sabina  (PIR  11  432  0  62)  und  sonst,  doch  im  ganzen  nicht  häufig 
(vgl.  Schulze  Eigenn.  424).  Die  Änderung  Ldüius  (vgl.  auch  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie 
448,  1)  fördert  nicht  und  ist  bei  der  Einheitlichkeit  der  Textüberlieferung  kaum  zulässig. 
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Calventius  (p.  red.  in  sen.  13)  ist  eine  Beleidigung.  Von  -vrelchem  Atilius  Ser- 
ranus  der  Gavier  adoptiert  worden  ist  (vgl.  über  ihn  Klebs  PW  II  2099  Nr.  70, 

auch  VII  866  ff.)  steht  dahin;  jedenfalls  sollte  er  eine  Familie  vor  dem  Erlöschen 

bewahren.  Der  andere  Serranus  wird  erwähnt  in  einer  Briefstelle,  deren  ge- 
wöhnHche  Lesung  lautet  (Cic.  ad  Q.  fr.  III  8,  5) :  Serrani  Domestici  fili  funus 

perluctuosum  fuit  a.  d.  VIII  K.  Decemhr.  (24.  Nov.  54) ;  laudavit  pater  scripto 

meo.  Hier  liegt  also  wieder  eine  von  Cicero  für  einen  andern  verfaßte  Leichen- 

rede vor,  wie  bei  Porcia  im  Jahre  45.    „Der  Mediceus",  bemerkt  Klebs  (PW  II 
2100  Nr.  71),  „hat  serranido  mestitü,  am  Eande  serrani  domestici       Die 

Lesung  des  Namens  ist  ganz  unsicher".  Die  richtige  Lesung  dürfte  sein  Serrani 
Domitii  fili.  Durch  falsche  Worttrennung  entstand  daraus  serranido  mitii,  dann 

wegen  des  folgenden  funus  perluctuosum  die  Schhmmbesserung,  die  der  Mediceus 

gibt,  m(est)itii  (luctus  =  maestitia) ;  endlich  wurde  das  erste  Wort  zwar  richtig 
abgeteilt,  aber  aus  dem  übrigen  domestitii  das  an  den  Eand  gesetzte,  wenigstens 

lateinische  Domestici  gemacht.  Nach  Analogie  von  Bezeichnungen  wie  sie  in 

anderen  Briefen  und  auf  Inschriften  vorkommen  —  Lentulus  Clodiani  filius 
ad  Att.  I  19,  2,  Regilhis  Lepidi  filius  ebd.  XII  24,  2  (o.  S.  313),  Cornelius  Paulli 

f.  Scipio,  Pompeius  Crassi  f.  Magnus,  Sempronius  Bestiae  f.  Atratinus  (Herm. 

XLIV  135)  —  stehen  auch  hier  die  drei  Genitive  nicht  einander  gleich,  sondern 
hängt  der  zweite  von  dem  dritten  ab;  das  funus  perluctuosum  galt  einem  Ser- 
ranus  Domitii  filius.  Domitius  aber  war  eben  damals  im  Jahre  54  Consul  und 
war  der  Mann  von  Catos  Schwester  Porcia.  So  schrieb  Cicero  für  den  leitenden 

Staatsmann  im  Jahre  54  die  Laudatio  seines  Sohnes  i)  und  später  45  nach  seinem 
Tode  die  Laudatio  seiner  Frau.  Daraus  ergibt  sich  für  die  Zeit  der  Eestauration 

gegen  75  eine  zwiefache  Verbindung  zwischen  den  letzten  Atilii  Serrani  und  den 

letzten  Porcii  Catones.  Die  Ersteren  sahen  dem  Aussterben  entgegen;  ihr  letzter 

Sprößling,  wahrscheinlich  Sohn  des  Consuls  von  106,  hatte  nur  eine  Tochter.  Er 

gab  diese  dem  Cato  zur  Frau  unter  der  Bedingung,  daß  ihm  Cato  dafür,  wenn 

möglich,  einen  Sohn  verschaffen  müßte.  Atilia  gebar  dem  Cato  zwar  zwei  Kinder, 

aber  das  eine  war  ejn  Mädchen  (Plut.  Cato  min.  24,  2;  vgl.  DG  V  208  ff.).  Da- 
gegen entsprangen  der  Ehe  der  Schwester  Catos  mit  L.  Domitius  Ahenobarbus 

zwei  —  oder  gar  noch  mehr  —  Söhne,  und  der  ältere  von  diesen  wurde  nunmehr 
dem  Serranus  übergeben,  wie  es  auch  sonst  zu  geschehen  pflegte  (o.  S.  154.  246) 
und  wohl  auch  aus  den  Vornamen  der  Domitier  zu  erschließen  ist  (s.  noch  u. 
S.  345). 

1)  Dem  Vater  selbst  fehlte  dafür  nach  Ciceros  Urteil  sowohl  die  Begabung  (ad  Att. 
VIII  1,  3)  wie  die  Bildung  (Brut.  267;  vgl.  PW  V  1313,  1  ff.).  Das  paßt  alles  sehr  gut  zu 
der  oben  angenommenen  Konjektur. 
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C.  Atilius  Serranus 

Consul  106.     t  87. 

(C.  ?)  Atilius  Serranus M.  Porcius  Cato 

Candid.  Praet.     f  um  93. 

Cn.  Domitius  Ahenobarbus 

Consul  96.    Censor  92, 

(C.  ?)  Atilius  Serranus Atilia.  .-Ns 
M.  Porcius  Cato 

Adoptivsohn,    vorher (Uticensis) 
L.   Domitius   Aheno- * 95.  Praetor  54. 

barbus.  t  54. 

t  46. Porcia M.  Porcius  Cato 

t43. t  42. 

Porcia.     cv>    L.  Domitius  Ahenobarbus 

t  45.  *  um  98.    Consul  54.    t  48. 

L.  Domitius  Aheno-  Cn.  Domitius  Aheno- 
barbus, später  (C.  ?)  barbus 

Atilius  Serranus.  *  um  75.  Consul  32. 
t  54.  t  31. 

Der  junge  Cato  war  von  seiner  frühen  Kindheit  an  aufs  innigste  vertraut 

mit  seinem  älteren  Stiefbruder  Q.  Caepio;  wenn  es  heißt,  daß  er  bis  zu  seinem 

zwanzigsten  Jahre  stets  mit  ihm  zusammen  lebte  (Plut.  Cato  min.  3,  3),  so  wird 

eben  damals,  um  75,  seine  Verheiratung  die  Änderung  der  Lebensweise  nach  sich 

gezogen  haben.  Im  Jahre  73  dienten  die  Brüder  im  Sklavenkriege,  und  zwar  Caepio 

schon  als  Militärtribun  (ebd.  8,  1  o.  S.  296) ;  dann  ging  Cato  nach  Makedonien 

als  Militärtribun  unter  der  Statthalterschaft  eines  Kubrius  (9,  1)  und  verweilte  in 

der  Provinz  ebensolange  wie  sein  Vorgesetzter,  da  er  das  Kommando  über  eine 

Legion  erhielt  (9,  3)  und  zwei  Monate  für  eine  Eeise  nach  Pergamon  beurlaubt 

wurde  (10,  Iff.).  "Evi  ös  avcov  nsfji  zr^v  avQazeCav  ovvog  6  dSsltpog  sig  rrjv 

*AaCav  ßaStXoav  evoarjas  nsgl  &Qnxr^v  ev  Älvm  (11,  1).  Auf  diese  Nachricht 
eilte  Cato  aus  dem  benachbarten  Makedonien  herbei,  x^tf.iaivng  ()s  noXlov 

xniexovfog  z^v  d^dXarvav^  traf  aber  Caepio  nicht  mehr  am  Leben  an  und 
konnte  nur  für  seine  Bestattung  Sorge  tragen;  elg  Je  zavta  xat  rioXsig 

avc(h  xcd  Svrdatai  noX).d  xazd  Ttßijv  znv  zsO^vecovog  l^rrsiirrov  (11,  3).  Wenn 
auch  die  genaue  Festlegung  der  makedonischen  Statthalterschaft  des  Kubrius 

(vgl.  PW  I  A  1169  Nr.  4)  und  manche  Angaben  über  Cato  in  diesen  Jahren 

Schwierigkeiten  bereiten  (\gl.  DG  V  168),  so  läßt  sich  doch  der  Tod  Caepios  auf 

den  Anfang  67  datieren.  Seine  Reise  während  des  Winters  und  die  dem  Toten 

erwiesenen  Ehren  lassen  vermuten,  daß  er  in  amtlicher  Eigenschaft  nach  Thrakien 

kam,  wahrscheinlich  als  Quaestor,  wie  bereits  bei  Pauly  RE^  VI  1118  Nr.  39 
angenommen  wurde.  Der  Abstand  seiner  Quaestur  von  der  Quaestur  Catos  im 

Jahre  65  (Plut.  Cato  16,  Iff.  vgl.  DG  V  167)  entspricht  aufs  beste  dem  Alters- 
unterschied, den  man  für  beide  Brüder  vorauszusetzen  hat.  Es  ist  sehr  möglich, 

daß  Caepio  einer  der  beiden  Quaestoren  war,  die  dem  Pompeius  für  den  See- 
räuberkrieg auf  das  Jahr  67  bewilligt  worden  waren  (Plut.  Pomp.  26,  2).  Die 

Liste  der  Unterführer  des  Pompeius  bei  Flor.  I  41,  8—10  schließt  nämlich: 

Asiaticum  (mare)  Caepio,  ipsas  Proponttdos  fauces  Porcius  Cato  sie  ohditis  navi- 
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bus  quasi  porta  ohseravit,  und  ein  anderer  Caepio  als  Catos  Halbbruder  Quintus 

ist  in  dieser  Zeit  nicht  zu  finden.  Allerdings  ist  die  Liste  des  Florus  nach  Ver- 

gleichung  mit  der  des  Appian.  Mithr.  95  durch  mehrere  Fehler  entstellt  (vgl. 

Groebe  Klio  X  378 ff.);  deshalb  ist  jene  Angabe  einfach  verworfen  worden 

(Groebe  a.  0,  382;  DG  IV  423,  10.  423,  1.  V  166,  8).  Doch  die  Fehler  beruhen 

meistens  nur  auf  ungeschickter  Verkürzung  der  Livianischen  Vorlage,  und  es 

ist  sachlich  durchaus  möglich,  daß  für  die  Sperrung  des  Hellesponts  besondere 

Maßnahmen  getroffen  wurden.  Hier  berührten  sich  die  Sprengel  dreier  Legaten, 

des  makedonischen  L.  Sisenna,  des  asiatischen  L.  Lollius  und  des  bithynischen 

M.  Pupius  Piso  1) ;  hier  konnte  Cato  als  Befehlshaber  einer  makedonischen  Legion 
vom  Lande  aus  die  Blokade  unterstützen  und  konnte  ein  Quaestor  die  Einheit- 

lichkeit der  Führung  herstellen.  So  ist  wohl  dem  Caepio  eine  besonders  ehren- 

volle Einführung  in  die  politische  Laufbahn  und  ein  Zusammenarbeiten  mit 

seinem  Bruder  Cato  zugedacht  gewesen;  aber  das  Schicksal  ließ  es  nicht  dazu 
kommen. 

Caepios  Tod  war  ein  harter  Schlag  für  die  Seinigen,  denn  er  war  der  Stamm- 
halter und  hatte  bisher  noch  keinen  Sohn,  sondern  nur  ein  Töchterchen.  Was 

Plutarch  von  Cato  bei  und  nach  dem  Tode  des  Bruders  weiß  (11,  Iff.  15,  4),  geht 

nämlich  auf  einen  der  wenigen  Augenzeugen  zurück,  jedenfalls  auf  Munatius 

Eufus,  einen  der  vier  Begleiter  Catos  in  Makedonien  (9,  If.)  und  gewiß  den  einen 

der  beiden  auf  der  Fahrt  von  Thessalonike  nach  Ainos  (11,  1) ;  zu  den  tatsäch- 
lichen Grundlagen  der  Berichte,  die  freilich  schon  von  Caesar  gegen  den  Helden 

gewendet  wurden  (11,  4  ==  Caesar  Anticato  frg.  in  Kühlers  Caesarausg.  III  146; 

vgl.  jedoch  auch  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  429,  3)  gehört  die  Angabe  (11,  3) : 

T^c  ÖS  xXyjQovopLiag  eiq  avcov  zs  xal  ■d^vydxQiov  vov   Kainiwvog  rjxoi'fffjg. 
1)  Ilovniog  Ilslacov  ist  von  Borghesi  bei  Appian  aus  dem  hsl.  TlovnXtos  richtig  her- 

gestellt worden.  Ihm  gehört  auch  eine  Ehreninschrift  aus  Samos,  die  weder  von  Groebe  noch 
kurz  vorher  von  Bartsch  (Die  Legaten  der  röm.  Eepublik  vom  Tode  Sullas  bis  zum  Ausbruche 
des  zweiten  Bürgerkrieges  [Diss.  Breslau  1908]  HAT.)  herangezogen  ist,  obgleich  sie  außer 
einer  kyrenäischen  für  Lentulus  Marcellinus  (Dittenberger  750)   die  einzige  bisher  bekannte 

eines  Legaten  aus  dem  Seeräuberkrioge  ist :  'O  bfjfxo;   [  MaQxov  Iliocova  .  .  .  .  ,  |  ngea- 
ßevTTjv  [xal  dvTiOTQarrjYov]  \  xov  naxQCOva  x[al  evEQyixrjv]  \  bianEnQayfA,ev[ov  .  .  ./  |  xaiQols  tnl 

ö  ....  I  xovtcov  r^  n[6kei'^]  (Eayet  Bull,  de  l'öcole  franfaise  d'Athenes  XI  229).  Für  Z.  3 
und  4  kann  die  Widmung  der  Kyrenäer  an  Lentulus :  jiQegßsvzäv  dvTiazQdrayov  rov  cidtgcova 
xal  acüTTjQa  eine  etwas  abweichende  Ergänzung  empfehlen.  An  eine  andere  Persönlichkeit 
als  an  M.  Pupius  Piso  ist  nicht  zu  denken,  denn  das  Praenomen  M.  kommt  bei  den  Calpurnii 

Pisones  kaum  jemals  vor  (vgl.  DG  II  542  f.  PW  III  1386  Nr.  85),  und  für  jenen  sind  be- 
sondere Beziehungen  zu  dem  Fundort  der  Inschrift  bezeugt  durch  Varro  r.  r.  III  6,  2: 

(Pavones)  transmarini  esse  dicuntur  in  insulis,  Sami  in  luco  lunonis,  item  in  Planasia  insula 

M.  Pisonis  (vgl.  dazu  Hehn  Kulturpflanzen  und  Haustiere^  348).  Vermutlich  hat  Piso  gegen 
Ende  des  Kesseltreibens  sein  Hauptquartier  von  der  Propontis  nach  Samos  verlegt  und  die 
Pfauenzucht  des  Heraions  mit  ähnlichem  Interesse  und  Nutzen  kennen  gelernt  wie  sein  Kollege 

M.  Varro  allerhand  Merkwürdigkeiten  in  dem  ihm  zugewiesenen  Operationsgebiet  (vgl.  r.  r.  II 
|)raef.  6.   Plin.  n.  h.  III 100.  101.  XVIII  307  u.  a.,  dazu  meine  Quellenkritik  des  Plinius  276  f.). 
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Von  Caepios  Schwestern  war  die  eine  mit  M.  Brutus  und  dann  mit  D.  Silanus 

verheiratet,  die  andere  seit  65  mit  L.  Lucullus;  vermutlich  war  dieser  ebenso  ihr 

zweiter  Mann,  wie  sie  seine  zweiteFrau  war  (o.  S.  253.  282.  294).  Aus  der  Ehe  des 

Lucullus  und  der  jüngeren  Servilia  ging  ein  Sohn  hervor,  dessen  Vormundschaft 

Servilias  Halbbruder  Cato  übernahm  (DG  IV  188) ;  diese  Tatsachen  geben  den 

Ausgangspunkt  für  das  Gespräch  bei  Cic.  de  fin.  III  7—9:  Cicero  kommt  von 
seinem  Tusculanum  auf  das  benachbarte  des  jungen  Lucullus,  um  die  reiche 
Bibliothek  zu  benutzen,  findet  dort  den  Cato  in  die  Lektüre  von  stoischen  Werken 

vertieft  und  empfiehlt  ihm,  den  jugendlichen  Besitzer  dieser  Schätze  recht  in  ihr 

Verständnis  einzuführen:  Est  enim  mihi  magnae  curae  —  quamquam  hoc  quidem 

proprium  tuum  munus  est  — ,  ut  ita  erudiatur,  ut  et  patri  et  Caepioni  nostro  et  tibi 
tarn  propinquo  respondeat.  Laboro  avtem  non  sine  causa;  nam  et  avi  eins  memo- 

ria moveor  —  nee  enim  ignoras,  quanti  fecerim  Caepionem,  qui,  ut  opinio  mea 
fert,  in  principibus  iam  esset,  si  viveret  —  et  ImcuIIus  mihi  versatur  ante  oculos 
  Praeclare,  inquit,  facis,  cum  et  eorum  memoriam  tenes,  quorum  uterque 
tibi  testamento  liberos  suos  commendavit,  et  puerum  diligis.  Die  neueren  Erklärer 

haben  die  Schwierigkeit,  die  diese  Stelle  bietet,  richtig  erkannt  und  gelöst  (vgl. 

Madvigs  Kommentar) :  Der  Caepio,  von  dem  Cicero  und  Cato  sprechen,  ist  nicht 
der  Quaestor  des  Jahres  100,  sondern  der  des  Jahres  67,  ist  nicht  der  mütterliche 

Großvater,  sondern  der  mütterliche  Oheim  des  jungen  Lucullus.  Nur 

dieser  gehörte  zu  der  Generation  des  Cicero  und  des  Cato,  konnte  mit  Cicero  in 

freundschaftlichen  Beziehungen  stehen,  konnte  Cicero  in  seinem  Testamente  er- 
wähnen und  hätte  bei  längerem  Leben  zur  Zeit  des  fingierten  Gespräches  zu  den 

Consularen  gehört.  Der  Vater  Q.  Caepio  war  ein  Altersgenosse  ihrer  Väter,  trieb 

eine  Politik,  die  ihm  schwerlich  einen  Platz  unter  den  principes  in  Ciceros  Sinne 

verschafft  hätte  (Cic.  Brut.  223  s.  o.  S.  299)  und  fiel  im  Bundesgenossenkriege 

unter  Verhältnissen,  die  ihn  vielleicht  gar  nicht  zur  Aufstellung  eines  Testamen- 

tes kommen  ließen.  Madvig  ist  möglicherweise  im  Eecht,  wenn  er  den  naheliegen- 

den Vorschlag  von  Schütz,  nun  einfach  av(uncul}i  eius  in  den  Text  zu  setzen,  ab- 

lehnt und  einen  psychologisch  leicht  zu  erklärenden  Irrtum  des  Verfassers  selbst  an- 
nimmt, nicht  eines  Schreibers  (s.  auch  o.  S.  279  f.  287) ;  immerhin  verdient  dann 

Ciceros  Flüchtigkeit  einen  Tadel,  weil  er  den  Dialog  dem  Brutus  widmete,  der 
als  nächster  Verwandter  der  hier  erwähnten  Persönlichkeiten  das  Versehen  gewiß 

bemerkt  hätte;  und  außerdem  ist  avunculus  aus  der  Umgangssprache  in  die  der 
Juristen  und  Ciceros  übernommen,  aber  in  der  Literatur  höheren  Stils  immer 

etwas  gemieden  worden  (Thes.  L.  L.  II  1607 f.),  so  daß  es  als  seltenerer  Aus- 
druck leicht  durch  einen  Zufall  entstellt  werden  konnte.  Jedenfalls  aber  kann 

der  hier  gemeinte  Caepio,  der  mit  dem  Vater  des  Knaben  und  mit  dem  Halb- 
bruder der  Mutter  auf  einer  Linie  steht,  nur  der  rechte  Bruder  der  Mutter  sein, 

der  im  Jahre  67  verstorbene;  seine  eigenen  Beziehungen  zu  ihm  stellt  Cicero  mit 
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Rücksicht  auf  Brutus  wahrscheinlich  etwas  inniger  und  wärmer  dar,  als  sie  in 

Wirkhchkeit  gewesen  waren. 

Die  bekanntere  der  Schwestern  des  im  Jahre  67  verstorbenen  Q.  Servilius 

Caepio  hatte  zum  ersten  Gemahl  den  M.  lunins  Erutus,  Volkstribunen  von  83, 

und  zum  Sohn  den  gleichnamigen  Mörder  Caesars.  Ihr  Gatte  nahm  den  eifrigsten 

Anteil  an  dem  Versuche  des  M.  Lepidus  zum  Sturz  der  Sullanischen  Ordnungen 

im  Jahre  78  und  teilte  dann  auch  dessen  Schicksal;  er  fand  sein  Ende  in  Ober- 

italien durch  Cn.  Pompeius  (DG  IV  18.  PW  X  972  f.  Nr.  52).  Die  Witwe  erzog 

den  Sohn  im  Haß  gegen  diesen  Mörder  seines  Vaters  (Plut.  Pomp.  64,  3  =  Brut. 

4,  2),  mehr  mit  dem  Beistand  ihrer  Brüder  —  des  leiblichen  Bruders  Q.  Caepio 
und  des  Halbbruders  Cato  — ,  als  mit  dem  ihres  zweiten  Gatten  D.  Silanus,  mehr 
in  den  groi3en  Erinnerungen  ihres  eigenen  Geschlechts,  als  in  denen  des  väter- 

lichen. Denn  mit  Eecht  betont  Plut.  Brut.  1,  2:  ̂ fQßih'a  Ss  tj  fir^iriQ  dvsifeqs 
zo  yevog  eig  "AXav  2sQßiXiov   tovvo  fisv  ovv  o^ioXoyov fisvov  saxi  '  xc 
()fi  naT()ci)ov  yävnc.  ....  ov  cfnctv  sie  zov  exßnXovTa  Tagxvvf'ovc  ävijxen'. 
Erst  Atticus,  der  mit  Servilia  befreundet  war  (Nep.  Att.  11,  4.  Cic.  ad  Att.  XV 

11,  2:  tua  fam.iliaris.  17,  2;  vgl.  DG  IV  20,  12),  tat  ihr  den  Gefallen,  ut  M. 

Bruti  rogatu  luniam  famüiam  a  stirpe  ad  hanc  aetatem  ordine  enumeraverit, 

notans  qui  a  quoque  ortus  quos  honores  quihusque  teniporihus  cepisset  (Nep.  18,3), 

und  überbrückte  dabei  ohne  viel  Bedenken  nach  dem  Vorbild  älterer  Genealogen  i) 

den  Abgrund  zwischen  dem  Schwestersohn  des  letzten  Königs,  dem  ersten  patri- 
eischen  Consul  Brutus,  und  den  seit  den  Licinischen  Gesetzen  emporgestiegenen 

plebeischen  Bruti  (o.  S.  157 f.),  ohne  jedoch  bei  Freunden  (Cic.  Brut.  62  vgl.  53; 

dazu  Herm.  XL  100;  o.  S.  133)  und  Feinden  (Plut.  s.  o.)  rechten  Glauben  zu 

finden.  Dagegen  erfüllten  die  Servilischen  Traditionen  das  Herz  des  jungen 
Brutus. 

Zum  ersten  Male  wird  er  genannt  im  Jahre  59  unter  den  Führern  der  an- 
geblichen Verschwörung  gegen  Pompeius  durch  den  falschen  Ankläger  L.  Vettius; 

die  Söhne  der  beiden  Gegner  der  Sullanischen  Verfassung  von  78  wollten  dem- 
nach ihre  Väter  an  Pompeius  rächen,  PauUus  Aemilius  der  Sohn  des  M.  Lepidus 

(o.  S.  306)  und  Q.  Caepio  hie  Brutus,  wie  sein  Name  in  dem  vertraulichen 

Bericht  Ciceros  lautet  (ad  Att.  II  24,  2  vgl.  3:  Caepio  o.  S.  135,  1).  Dieselbe 

offizielle  Form  des  Namens  geben  Urkunden  aus  der  Zeit  der  höchsten  Macht 

1)  Den  genealogischen  Zusammenhang  muß  mindestens  schon  L.  Accius  hergestellt  haben^ 
als  er  in  einem  Festspiel  zu  Ehren  seines  Gönners  D.  Brutus  Callaicus  (o.  S.  271  f.)  den  Be- 

gründer der  Republik  verherrlichte  (Eibbeck  Trag.  Rom.  frg.3  328  ff. ;  viel  zu  weit  gehend 
Soltau  Anfänge  der  röm.  Geschichtschreibung  36 ff.  93 ff.);  M.  Brutus  plante  eine  Wieder- 

aufführung des  Stückes  für  seine  Apollinarspiele  im  Juli  -14  (Cic.  ad  Att.  XVI  5,  1).  Die 

•wissenschaftliche  Begründung  für  die  Ableitung  der  plebeischen  Bruti  von  dem  Befreier  gab 
Poseidonios  (FHG  III  272  frg.  47  aus  Plut.  Brut.  1,  3),  doch  den  von  Atticus  konstruierten 
vollständigen  Stammbaum  verspottet  Cicero  ad  Att.  XIII  40,  1  als  qnXoxixvrjfia  ülud  tuum. 
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des  Brutus,  aus  dem  Jahre  43,  die  Aufschriften  der  Münzen  mit  den  Bildern 

seiner  Ahnherrn  L,  Brutus  und  Servilius  Ahala  (o.  S.  135,  1),  der  Wortlaut  eines 

Antrags  an  den  Senat  (Cic.  Phil.  X  25 f.),  die  Inschrift  eines  Ehrendenkmale 

im  Amphiareion  (IG  VII  383;  vgl.  Geizer  PW  X  975f.  vollständiger  als  DG  IV 

22);  seine  Lebensaufgabe  bekundet  sich  darin,  nämlich  die,  duorum  generum 

amplissumorum  renovare  memoriam  atque  augere  (Cic.  Brut.  331).  Stets  hat  er 

gleichmäßig  Jene  beiden  Ahnen  verehrt  (Cic.  ad  Att.  XIII  40,  1 ;  zusammen- 

gehörig Brut.  53  und  or.  153)  und  sich  leiten  lassen  fato  quodani  paterni  materni- 
que  generis  et  nominis;  nur  einmal  läßt  Cicero  nach  Caesars  Ermordung  den 
Ahala  hinter  dem  alten  Brutus  zurücktreten,  um  jeden  als  den  Stammvater  eines 

Paares  der  Tyrannenmörder  nennen  zu  können,  den  einen  bei  M.  und  D.  Brutus, 

den  andern  bei  den  Brüdern  Servilius  Casca  (Phil.  II  26.  27). 

Befremdend  ist  in  der  Gestaltung  des  offiziellen  Namens  des  Brutus  die  Weg- 
lassung des  Servilischen  Geschlechtsnamens;  der  Auct.  de  praen.  2  E.  faßt  es  so 

auf,  daß  Caepio  an  die  Stelle  des  Geschlechtsnamens  getreten  sei;  dann  wäre 

().  Caepio  Brutus  das  Gegenstück  oder  vielmehr  das  Vorbild  für  Imp.  Caesar 
Äugustus  und  TL  Caesar  Augustus  gewesen.  Die  Filiation  gibt  die  Inschrift  von 

Oropos:  Koivtov  Kamfutvoc  KfH\vt;ov\  vlov  Bgovror,  und  die  naheliegende  und 
allgemein  geteilte  Annahme  ist  die,  daß  Brutus  von  Q.  Caepio,  dem  Bruder  seiner 

Mutter  Servilia,  an  Kindes  Statt  angenommen  worden  sei.  Doch  wenn  Q.  Caepio 

im  Jahre  67  gestorben  ist,  so  müßte  die  Adoption  spätestens  damals  in  seinem 

Testament  erfolgt  sein,  während  nach  Plut.  Cato  11,  3  (o.  S.  334)  dieses  Testa- 
ment nur  den  Halbbruder  Cato  und  ein  Töchterchen  zu  Erben  einsetzte.  Geizer 

(PW  X  976,  31)  ist  so  zu  dem  Schluß  geführt  worden:  „Servilia  muß  zwei  Brüder 

gehabt  haben";  der  Adoptivvater  müsse  von  dem  67  gestorbenen  Quintus  Caepio 
verschieden  gewesen  sein.  Doch  es  ist  bedenklich,  einen  solchen  unbekannten  Mann 

einzusetzen,  wenn  sonst  alle  Verhältnisse  der  Familie  klar  zutage  liegen ;  uner- 
klärt bleibt  auch  dabei  das  Aufgeben  des  Servilischen  Geschlechtsnamens  durch 

den  Adoptierten.  Darum  sei  eine  andere  Lösung  vorgeschlagen.  Als  mit  Q.  Cae- 
pio im  Jahre  67  das  alte  Patricierhaus  ausstarb,  hatte  von  seinen  Schwestern  die 

eine  einen  Sohn,  der  ohne  Vater  war,  eben  den  jungen  M.  Brutus;  diesen  einzigen 

Knaben,  in  dessen  Adern  von  Mutterseite  her  das  Blut  der  Caepionen  floß,  wollten 

alle  Beteiligten  gern  als  Stammhalter  des  Geschlechts  betrachten  und  gewinnen, 

und  fanden  irgend  einen  Weg,  um  diesen  Wunsch  in  die  Tat  umzusetzen.  Gerade 

die  ungewöhnliche  Bildung  des  Namens  erregt  den  Verdacht,  daß  Q.  Caepio 

Brutus  ihn  nicht  erworben  habe  in  einer  der  rechtsgültigen  Formen  der  Adoption, 

sondern  durch  irgendeine  fiktive  Adoption,  etwa  wie  bei  uns  vor  nicht  langer 

Zeit  die  Krupp  von  Bohlen.  Zeigt  doch  die  testamentarische  Kindesannahme 
durch  Frauen,  daß  die  Praxis  des  hohen  Adels  im  damaligen  Eom  Möglichkeiten 

kannte,  von  denen  die  spätere  Theorie  der  Juristen  nichts  wußte  (Mms  Histor. 

Sehr.  I  399 f.).  Vielleicht  war  der  im  Kindesalter  erfolgte  Tod  des  Töchterchens, 
Münz  er,  Rom.  Adel.  22 
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das  Q.  Caepio  hinterließ,  und  von  dem  nirgends  mehr  die  Kede  ist,  für  die  Familie 

der  Anlaß,  dem  gleichsam  nach  seinem  eigenen  Tcxle  kinderlos  gewordenen  Vater 

nachträglich  einen  Sohn  zu  erwecken,  um  das  gänzliche  Erlöschen  des  Namens 

zu  verhüten;  die  fiktive  Adoption  hätte  dann  zwischen  67  und  59  stattgefunden. 

Nun  kommt  freilich  in  dem  letzteren  Jahre  ein  Servilius  Caepio  vor,  dessen 

Existenz  das  ganze  hier  aufgeführte  Hypothesengehäude  umstürzen  würde,  wenn 

es  nicht  gelingen  sollte,  ihn  mit  einem  der  bisher  betrachteten  gleichzusetzen. 

Suh  idem  tempus,  sagt  Sueton  Caes.  21  von  dem  Consul  Caesar,  Calpurniam  L. 

Pisonis  filiam  successuri  sibi  in  consulatu  duxit  uxorem  suamque,  luliam,  Gna,eo 

Pompeio  conlocavit  repudiato  priore  sponso  Servilio  Caepione,  cuius  vel  praecipua 

opera  paulo  ante  Bihulum  impugnaverat.  Etwas  vollständiger  berichtet  Plutarch 

C'aes.  14,  3  und  Pomp.  47,  4,  Pompeius  habe  lulia  geheiratet,  obgleich  sie  mit 
Servilius  Caepio  verlobt  war,  und  diesem  sei  dafür  die  Tochter  des  Pompeius  ver- 

sprochen worden,  obgleich  auch  sie  nicht  mehr  frei  war,  sondern  Braut  des 
Faustus  Sulla,  Sohnes  des  Dictators.  In  der  Caesarbiographie  gibt  Plutarch  die 

beiden  Namen  Servilius  Caepio  und  stellt  Caesar  als  den  Ordner  aller  dieser 

Familienangelegenheiten  hin,  übereinstimmend  mit  Sueton  a.  0.,  mit  Appian. 

b,  c.  II  50 :  nofxnrji'ti)  ftev  FC^vyvi^  r?)v  S-ryatsya,  xamsg  ivriyyvTqpievriv  Kai- 
7imvi  (Hss. :  JSxrjntiovi)  und  mit  Dio  XXXVIII  9,  1:  Tw  /itev  yag  noiiinrjicf> 

zrjv  d^vyacega  xat'nsQ  alXu)  nvi  '^yyvtjxcüg  avvMxtas;  in  der  Pompeiusbio- 
graphie  findet  sich  nur  der  eine  Name  Caepio  und  eine  mehr  vom  Stand- 

punkt des  Pompeius  aus  gegebene  Darstellung:  Caepio  habe  schon  dicht  vor 

der  Hochzeit  mit  lulia  gestanden  {yafieZad^ai  fieXhwauv  öXCyutv  iniSQtZv)  und 
habe  zur  Beschwichtigung  seines  Zornes  von  Pompeius  die  Zusage  für  dessen 

Tochter  erhalten  (nsi'X'yfia  Kaim'con  rfjc  d(jyf}c  rrjv  tavzov  O^vyaiega  xatai- 
if(Tnc).  Aber  diese  Tochter  ist  wirklich  die  Frau  des  Faustus  Sulla  geworden  (DG  IV 

592);  Caepio  ist  wiederum  leer  ausgegangen  i)  und  ist  seitdem  gänzlich  von  der 
Bildfläche  verschwunden.  Drumann  scheint  sich  die  Frage  nach  seiner  Persönlich- 

keit gar  nicht  vorgelegt  zu  haben  (DG  III  180,  6.  187,  4.  684.  IV  592 ;  vgl.  auch 

Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  77)  ;  dagegen  sieht  Geizer  (PW  X  976,  14ff.)  eben 

in  diesem  Caepio  den  Adoptivvater  des  Brutus  und  setzt  ihn  mit  dem  Legaten  des 

Pompeius  im  Seeräuberkriege  gleich. 

Doch  diesen  Legaten  von  dem  gerade  damals  und  in  derselben  Gegend  er- 

wähnten Q.  Caepio  zu  trennen,  dem  67  in  Thrakien  verstorbenen  Halbbruder 

Catos,  liegt  sonst  nicht  der  geringste  Grund  vor  (o.  S.  333 f.);  eine  Erklärung 

für  das  spurlose  Verschwinden  des  Betreffenden  nach  dieser  Episode  wird  ver- 
mißt; daß  er  damals  auf  Freiersfüßen  ging  und  doch  schon  einen  Adoptivsohn 

besaß  —  denn  bei  der  Vettiusangelegenheit  trug  Brutus  schon  seinen  Namen  — . 

1)  Unrichtig  Ferrero  Größe  und  Niedergang  Eoms.  Deutsche  Übers.  I  347 :  Caesar  ,ver- 
heiratete  seine  Tochter  Julia  an  Pompeius,  die  mit  Servilius  Caepio  verlobt  war,  unl  dieser 

heiratete  dafür  Pompeius'  Tochter*. 
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«tiDamt  nicht  recht  zusammen.    So  bleibt  kaum  eine  andere  Antwort  auf  die 

Frage  nach  lulias  Verlobten,  als  diese:  Es  war  nicht  der  Adoptivvater  des 

Brutus,  sondern  Brutus  selbst.    Gegen  diese  Annahme  sprechen  zwei  Umstände, 

die  jedoch  nicht  allzu  sehr  ins  Gewicht  fallen,  erstens  daß  Sueton  und  an  der  einen 

Stelle  auch  Plutarch  den  Gentilnamen  Servilius  geben,  den  Brutus  offiziell  nicht 

führte  1),  und  zweitens,  daß  ihnen  die  Identität  entging;  doch  eben  wegen  des 

Namens  blieb  ja  den  Biographen  des  Brutus  auch  verborgen,  daß  er  in  die  Denun- 
ziation des  Vettius  hineingezogen  wurde.  Deswegen  ist  es  auch  nicht  wesentlich, 

daß  von  einer  Stellungnahme  des  jungen  Mannes  für  Caesar  und  gegen  Bibulu» 

Bonst  nichts  überliefert  ist.    Manches  aber  läßt  sich  zugunsten  der  Vermutung 

anführen:  Brutus  war  damals  der  einzige  Träger  des  Caepionennamens,  war  im 

heiratsfähigen  Alter  und  gehörte  zu  dem  hohen  Adel,  in  dem  Caesar  seinen 

Schwiegersohn  suchte;  lulier  und  Servilier  standen  einander  als  die  ersten  der 

albanischen  Geschlechter  gleich  und  nahe  (o.  S.  133  ff.),  und  persönlich  einander 
nahe  in  vertrautestem  Verkehr  standen  die  allein  über  die  Kinder  bestimmenden 

Eltern,  der  Vater  der  mutterlosen    lulia  und  die  Mutter  des  längst  vaterlosen 

Brutus,  Caesar  und  Servilia ;  nach  der  Entlobung  galt  nicht  dem  Caesar,  sondern 

dem  Pompeius  der  Groll  des  verschmähten  Bräutigams,  und  Pompeius  war  von 

jeher  Gegenstand  des  Hasses  für  Brutus  gewesen  (o.  S.  336),  mußte  also  auf 

dessen  Versöhnung  mit  Eifer  bedacht  sein.     Bei  dem  lebhaften  Hin-  und  Her- 
wogen der  inneren  Kämpfe  nahmen  damals  die  Parteien  alle  paar  Monate  neue 

Orientierungen  und  Gruppierungen  vor;  so  hatte  Pompeius  noch  kürzlich,  ehe  er 
sich  dem  Caesar  in  die  Arme  warf,  eine  Annäherung  an  Cato  versucht  und  war 

bereit,  das  erstrebte  politische  Bündnis  durch  eine  Doppelhochzeit  zu  bekräftigen 

(Plut.  Pomp.  44,  2;  Cato  min.  30,  2;  s.  S.  103.  350);  so  dachte  er  auch  jetzt 
daran,  sich  nach  mehreren  Seiten  zugleich  zu  sichern.    Unter  diesen  Umständen 

sind  wir  vollauf  berechtigt,  alle  Zeugnisse  aus  dem  Jahre  59,  die  einen  Caepio 

betreffen,  auf  einen  einzigen  Träger  dieses  Namens  zu  beziehen,  auf  den  von  der 

Familie  adoptierten  jungen  Brutus,  und  lediglich  einen  einzigen  rechten  Bruder 

»einer  Mutter  Servilia  anzunehmen,  der  entweder  wirklich  sein  Adoptivvater  war 

oder  doch  dafür  galt.   Jedenfalls  wurde  um  diese  Zeit  seine  eigene  Entwicklung 
bestimmt  durch  die  Interessen  der  Familie  seiner  Mutter,  der  Servilischen. 

Das  Interesse  für  M.  Brutus  konzentrierte  sich  auf  seine  letzten  Lebens- 

jahre; als  man  daran  ging,  sein  ganzes  Leben  der  Beachtung  und  Darstellung 

1)  Zur  Abschwächung  dieses  Bedenkens  sei  auf  die  früheste  und  betonte  Nennung  des 
Brutus  bei  Dio  verwiesen  (XLI  6o,  6,  am  Schluß  des  Buches) :  6  Eatniwv  6  Bqovxoc  6  MöQxog; 
auch  diesen  Namen  hat  Brutus  offiziell  nie  geführt,  sondern  als  Caepio  nur  das  Praenomeu 
Quirütis.  Vgl.  ähnliche  Ungenauigkeiten  Appian.  b.  c.  II  464 :  Möqxö;  tc  Bqovto?,  6  Kamtcov 
hilxXriv,  vielleicht  Ascon.  Mil.  30  Kiessl.  =  33,  6  Stangl:  M.  Caepio  (vgl.  Stangl  z.  d.  St. 
Meyer  Caesars  Monarchie  223,  4);  s.  auch  o.  S.  130,  1.  332.  —  Beiläufig  sei  bemerkt,  daß 
wolil  auch  der  Caepio  bei  Cic.  ad  Q.  fr.  I  3,  7  im  Jahr  58  Brutus  ist. 
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wert  zu  finden,  waren  alle  längst  gestorben,  die  von  seinen  jüngeren  Jahren 

Zeugnis  ablegen  konnten,  während  beispielsweise  bei  seinem  Oheim  Cato  die 
literarische  Arbeit  von  Freund  und  Feind  unmittelbar  nach  dem  Tode  einsetzte 

und,  von  den  frühesten  Erinnerungen  der  Angehörigen  an  seine  Kinderjahre 

anfangend,  ein  reiches  Material  zusammenbrachte  (vgl,  u.  a.  die  bekannten  Worte 

Mommsens  KG  III  460;  o.  S.  297, 1).  Schon  die  Vergleichung  der  Plutarchischen 

Biographien  des  Cato  und  des  Brutus  zeigt  den  Unterschied. 
So  leben  denn  im  Gedächtnis  der  Nachwelt  auch  nur  Brutus  und  Porcia  als 

ein  ebenbürtiges  Paar  fort,  obgleich  ihre  Ehe  nur  drei  Jahre  dauerte,  und  obgleich 

vorher  jeder  von  beiden  Gatten  etwa  zehn  Jahre  mit  einem  andern  vereinigt  war. 

Brutus  hat  weder  Caesars  Tochter  noch  Pompeius'  Tochter  heimgeführt;  aber  es 
war  selbstverständlich,  daß  er  seine  Gattin  unter  dem  höchsten  Adel  fand,  und 

daß  bei  der  Wahl,  da  die  große  Politik  mit  ihm  nicht  rechnete,  die  Hauspolitik 

eine  um  so  bedeutendere  Holle  spielte.  Seine  Heirat  fällt  nach  seinen  Aufent- 

halt n)it  Cato  auf  Kypros,  der  von  Mitte  58  bis  Mitte  56  dauerte i),  und  vor 
seinen  Aufenthalt  mit  Ap.  Claudius  Pulcher  in  Kilikien,  der  sich  etwa  von  Früh- 

jahr 53  bis  Frühjahr  51  erstreckte,  also  ungefähr  ins  Jahr  55,  und  die  Tochter 

des  Appius  war  die  Erkorene.  Beide  Gatten  waren  die  Kinder  von  Töchtern  des 

Servilischen  Geschlechts;  in  ihrem  Bunde  vereinigten  sich  die  letzten  Sprößlinge 

der  zwei  vor  einem  Jahrhundert  gespaltenen  Linien  des  Caepionenhausee 

(o.  S.  256  f.) ;  die  Mütter  haben  ihn  zustande  gebracht,  auf  daß  der  fast  verdorrte 

Stamm  des  uradligen  Geschlechtes  neue  frische  Triebe  zeitigen  möge.  Doch  ihre 

Hoffnung  hat  sich  nicht  verwirklicht ;  denn  im  Sommer  45  durchschnitt  Brutus 
dieses  Band. 

Es  würde  zu  weit  führen,  die  Geschicni>e  seiner  Scheidung  von  Claudia  und 

seiner  Vereinigung  mit  Porcia  vollständig  darzustellen;  es  muß  aber  ausge- 
sprochen werden,  daß  wir  über  die  Beweggründe  und  die  näheren  Umstände  seiner 

Handlungsweise  viel  weniger  wissen,  als  die  Neueren  zu  wissen  meinen  (vgl. 
0.  E.  Schmidt  Briefwechsel  des  Cicero  312.  323.  DG  IV  20.  32.  Geizer  PW  X 

986).  Denn  es  liegen  uns  nur  flüchtige,  an  mündliche  Unterhaltungen  an- 
knüpfende Andeutungen  in  vertraulichen  Briefen  Ciceros  vor;  die  tatsächlichen 

Voraussetzungen  sind  uns  unbekannt;  die  vielfachen  Familienbeziehungen  des 

Brutus  werden  nicht  genügend  beachtet.  Mit  seinem  Schwiegervater  Appius  hat 

Brutus  bis  zu  dessen  Ende  in  einem  guten  Verhältnis  gestanden;  da  eine  andere 

Tochter  des  Appius  mit  dem  ältesten  Sohne  des  Pompeius  vermählt  war,  ist  durch 

Vermittlung  dieser  Verwandten  die  Annäherung  zwischen  dem  jungen  Manne 

1)  Die  Anschauung,  Brutus  sei  damals  mit  diplomatischen  Geschäften  betraut  worden 
Iti  (leiQaxiov  wv  und  axs  di]  viog  xal  axoi.aaT^s  (Plut.  Brut.  3,  1  f.),  beruht  auf  ähnlicher 
Unklarheit,  wie  die  andere,  daß  zur  Zeit  seiner  Hochzeit  mit  Porcia  im  Jahr  45  deren  Sohn 
erster  Ehe  L.  Calpurnius  Bihulus  ein  naibiov  [hkqöv  gewesen  sei  (ebd.  13,  2 ;  vgl.  Rühl  Jahrh. 
f.  Philol.  CXXI  148,  auch  DG  V  209  f.,  12). 
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und  dem  Mörder  seines  Vaters  (o.  S.  336.  350)  erfolgt;  nach  einigem  Schwanken 

haben  sich  Appius  und  Brutus  auch  im  Bürgerkriege  im  Sommer  49  auf  die  Seite 

des  Pompeius  gestellt.  Als  dann  um  die  Wende  des  Jahres  Appius  in  Griechen- 

land verschied,  bekundete  Brutus  ihm  seine  Pietät  in  derselben  Weise  wie  später- 
hin Tacitus  dem  Agricola:  Der  Mann  der  Tochter  war  in  Ermangelung  eigener 

Söhne  zunächst  berufen,  dem  Verstorbenen  die  Leichenrede  zu  halten;  da  die 

Verhältnisse  ihm  das  unmöglich  machten,  sehrieb  er  sie  nieder  und  gab  sie  in 

Buchform  heraus  (Diomed.  I  367,  27  Keil:  Bruttis  laudatione  Appii  Claudii; 

Yf^l  Vollmer  Jahrb.  f.  Philol.  Suppl.  XVIII  469.  482).  Das  darf  wie  bei  Tacitus 

so  auch  bei  Brutus  als  ein  Zeichen  dafür  angesehen  werden,  daß  seine  Ehe  mit 

Claudia  eine  glückliche  war. 

Dagegen  war  Brutus  seinem  Oheim  Cato  nach  der  kyprischen  Expedition, 

also  etwa  seit  seiner  Vermählung  mit  der  Tochter  des  Appius,  ferner  gerückt; 

er  ist  ihm  weder  beim  Ausbruch  des  Bürgerkrieges  noch  nach  der  Entscheidung 

yun  Pharsalos  gefolgt,  sondern  hat  sogar,  während  jener  sich  den  Tod  gab,  um 

Caesars  Herrschaft  zu  entfliehen,  die  Verwaltung  der  dem  neuen  Herrscher  er- 
gebensten Provinz  übernommen.  Der  Entfremdung  trägt  auch  Cicero  Rechnung, 

indem  er  damals  den  Brutus  nur  ziemlich  kühl  von  Cato  reden  läßt  (Brut.  118). 

Erst  nachdem  nun  Cicero  auf  Anregung  des  Brutus  (or.  35),  doch  nicht  zu  dessen 

Zrifriedenhoit  (vgl.  ad  Att.  XII  21,  1.  o.  S.  297,  1)  mit  der  literarischen  Verherr- 
lichung des  Toten  von  Utica  den  Anfang  gemacht  hatte,  vollzog  Brutus  selbst  einen 

Wechsel  seiner  Stellung.  Mit  seiner  eigenen  Lobschrift  auf  Cato  nahm  er  die  ver- 
wandtschaftlichen Beziehungen  zu  ihm  wieder  auf,  mit  seiner  Scheidung  von 

Claudia  löste  er  seine  Verpflichtungen  gegen  die  Servilier,  und  mit  seiner  neuen 

Heirat  schloß  er  den  Übergang  ins  andere  Lager  ab.  Doch  sein  Verhalten  rief  viel- 

fache Mißbilligung  hervor.  Eine  ähnliche  Angelegenheit,  die  Trennung  des  P.  Len- 

tuluB  Spinther  von  Metella,  hatte  eben  erst  unliebsames  Aufsehen  erregt  i);  eine 
andere  in  denselben  Gesellschaftskreisen  veranlaßte  sogar  Caesar  zum  Einschreiten 

iSuet.  Caes.  43,  1  aus  dem  Jahre  45)  ;  Brutus  konnte  seiner  bisherigen  Gattin 

:chts  vorwerfen;  selbst  wenn  ihre  Kinderlosigkeit  ihm  den  Vorwand  zur  Schei- 
(iimg  bot,  so  vermochte  er  bei  Porcia  auf  Leibeserben  auch  nicht  sicher  zu  rechnen, 
weil  sie  in  ihrer  ersten  Ehe  mit  L.  Bibulus  schon  vor  mindestens  anderthalb 

Jahrzehnten  Kinder  geboren  hatte  (o,  S.  340,  1)  und  jetzt  über  die  Jugendblüte 

hinaus  war.  Aus  diesen  und  anderen  Gründen  hat  die  Scheidung  des  Brutus  von 

1)  Vgl.  Cic.  ad  Att.  XIII  7,  1,  auch  XII  52,  2.  Es  ist  sicherlich  dieselbe  Metdia,  die 
mit  P.  Dolabella  (ebd.  XI  23,  3),  mit  dem  als  Dichter  bekannten  Caesarianer  Ticida  (bell 
Afr.  44,  1.  46,  3.  Apul.  apol.  10;  vgl.  Ehwald  Philol.  LIV  459  ff.,  auch  PW  Suppl.  IH  223, 
45  ff.)  und  mit  dem  Sohne  des  Clodius  Aesopus  (Her.  sat.  II  3,  239.  Porphyr,  x.  d.  St.)  Liebes- 

verhältnisse unterlialten  hat ;  sie  muß  unter  Caesars  Dictatur  eine  ähnliche  Rolle  in  der  Ge- 
sellschaft gespielt  haben,  wie  zur  Zeit  des  ersten  Triumvirats  die  berühmte  und  berüchtigte 

Clodia  und  ist  womöglich  deren  Tochter  —  aus  ihrer  Ehe  mit  Q.  Metellus  Celer  —  gewesen. 
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Claudia  mehr  Verstimmung  als  Befriedigung  erzeugt,  zumal  bei  seiner  Mutter 

Servilia  und  den  Ihrigen,  die  den  Wunsch  nach  Erhaltung  des  eigenen  patricisehen 

Geschlechts  an  seinem  Willen  scheitern  sahen  i). 

Doch  in  jene  älteren  Beziehungen  zu  den  Serviliern,  die  den  bisherigen  Ent- 
wicklungsgang des  Brutus  bestimmten,  führt  die  folgende  delische  Ehreninschrift 

zurück,  die  zuerst  1879  (Bull.  hell.  III  159  von  HomoUe)  veröffentlicht,  1884 

(ebd.  VIII  154)  im  wesentlichen  richtig  gedeutet  und  1909  (ebd.  XXXIII  467 

bis  471  von  Hatzfeld)  eingehender  behandelt  worden  ist:  '()  drjfiog  o  ̂AO^rjvauov 

3uxt  ot  T'^v  v^Gov  olxovvTsg  I  Koivtov  'OQvqaiov  Kotvcov  viov,  zov  d^elov  Kut- 

TTMojt'Oc,  8ta  Tag  i^  avzpv  KamiMVog  elg  ttjv  nöXiv  Ev\€Qyeai'ac,,  ̂ AncXXbni,, 
Der  geehrte  Q.  Ilortensius  ist  der  Sohn  des  Redners,  der  von  Caesar  im  Jahre  44 

als  Pröpraetor  nach  Makedonien  geschickt  worden  ist,  nach  dem  Tode  des  Dicta- 

tors  und  dem  Ende  seiner  eigenen  Amtszeit  die  Provinz  bereitwillig  dem  Brutus 

auslieferte  und  dafür  unter  dessen  Oberbefehl  in  seiner  Statthalterschaft  bestätigt 

wurde  (DG  III  104.  PW  VIII  2469) ;  Caepio  ist  Brutus,  mit  seinem  offiziellen 

Namen  Q,  Caepio  Brutus  genannt  (o.  S.  336 f.),  und  das  Jahr  der  Weihung  ist 
das  Jahr  43.  Nur  das  Verwandtschaftsverhältnis  zwischen  den  beiden  in  der 

Inschrift  genannten  Männern  hat  die  letzte  Behandlung  noch  nicht  geklärt;  eine 

andere  Erklärung  ist  von  mir  (PW  VIII  2469,  25 ff.  2482,  3 ff.)  vorgeschlagen 

und  von  Geizer  (ebd.  X  976,  33 ff.)  gebilligt  worden. 

Hatzfeld  geht  davon  aus,  daß  Cato  dem  Redner  Q.  Hortensius  seine  eigene 

Gattin  Marcia  abgetreten  und  nach  dem  Tode  des  Freundes  wieder  zu  sich  ge- 
nommen habe  (DG  III  101  f.  V  208 f.  Vonder  MühU  PW  VIII  2478,  40 ff.; 

zur  Beurteilung  Ed.  Meyer  Gesch.  d.  Altertums  I  1^,  19.  28;  Caesars  Monarchie 
218.  431).  Da  nach  Appian.  b.  c.  II  413  Marcia  dem  Hortensius  überlassen  wurde 

rraidiov  t€  encO^vfxovvTi  xai  Texvonoinv  yvvwxbg  ov  rvYxavovrr,  so  habe  sie  doch 
jedenfalls  ihm  den  Sohn  geboren;  der  Sohn  war  dann  Halbbruder  der  Porcia,  die 

Marcia  dem  Cato  geboren  hatte;  Porcia  war  die  Frau  des  Brutus;  um  das  eigen- 
tümliche und  verzwickte  Verwandtschaftsverhältnis  zwischen  beiden  Männern 

auszudrücken,  nenne  die  Inschrift  den  Sohn  Hortensius  ^siog  des  Brutus: 

I.  III.  M.  Porcius  Cato  *  95.   t  46.     cvs    Marcia    cnj    II.  Q.  Hortensius  *  114.   f  50. 

Q.  Caepio  Brutus,    evs   Porcia.  Q.  Hortensius. 

Dagegen  ist  zunächst  einzuwenden,  daß  es  sich  in  solchem  Falle  um  eine  Ver- 

schwägerung zwischen  zwei  Männern  derselben  Generation  handeln  würde, 

1)  Darauf  bezieht  sieh  u.  a.  Cic.  ad  Att.  XIII  22,  4  vom  4.  Juli,  wo  die  Scheidung  -/um 
Abschluß  gekommen  zu  sein  scheint:  De  Bruto  nostro  perodionHm,  sed  mta  fert.  Mnlieres 
aniem  vix  satis  humane  quae  inimico  animo  ferant,  cum  tttrague  officio  parcat.  Tyrrell  und 

Purser  müssen  hier  eingestehen  (Bd.  V  124 f.):  We  liave  accepted  OreUi's  slight  correctio», 
ihe  inscrtion  of  in :  Cum  {in}  utraque  officio  pareat.  Wo  wir  nicht  wissen,  was  Cicero  von  den 
Dingen  wußte  und  bei  Atticus  als  bekannt  annehmen  durfte,  da  ist  es  fast  unTerantwortlich, 

an  dem  Text  herurazukorrigieren. 
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a,u  deren  Bezeichnung  weit  eher  yafißi)6c  oder  xriSFrrcrjc  dienen  könnte  als  &erog^ 

idas  den  Bruder  des  Vaters  oder  der  Mutter,  also  einen  Verwandten  aus  der  Ge- 
neration der  Eltern  bezeichnet.  Sodann  führt  die  Annahme  zu  ganz  unmöglichen 

Folgerungen,  sobald  die  Frage  nach  der  Zeit  der  Abtretung  Marcias  an  Horten- 
sius  erwogen  wird.  Der  Sohn  Hortensius  mag  ja  wohl  durch  Caesar  bedeutend 

vor  dem  gesetzlichen  Minimalalter  zur  Praetur  zugelassen  worden  sein,  vielleicht 

mit  25  Jahren,  wie  P.  Dolabella  zum  Consulat  (vgl.  PW  IV  1300,  28  ff.  1304, 

36  ff.  DG  II  491.  Mms  StR  I  540,  1.  575  f.  u.  S.  359;  anders  Ed.  Meyer  Caesars 

Monarchie  444 f.,  2)  ;  doch  wenn  er  auch  erst  im  Jahre  70  geboren  war,  aber 

Marcia  zur  Mutter  gehabt  hätte,  so  müßte  diese  dem  Cato  nur  etwa  vier  Jahre 

lang  in  seiner  Jugend  und  vier  Jahre  lang  in  den  unruhigen  und  unstäten  Zeiten 
vor  seinem  Ende  angehört  haben,  dazwischen  aber  mehr  als  zwei  Jahrzehnte  dem 

Redner  Hortensius.  Das  ist  unmöglich,  und  es  wird  geradezu  widerlegt  durch  den 

zuverlässigen  Bericht  Plutarchs  über  den  ganzen  Frauenhandel,  den  Bericht,  der 
durch  die  Mittelquelle  Paetus  Thrasea  auf  Munatius  Rufus,  einen  Vertrauten 

Catos  und  Marcias,  zurückgeht  (DG  V  173,  1).  Hortensius  richtete  sein  Be- 
gehren erst  auf  Catos  Tochter  Porcia,  obgleich  sie  bereits  mit  Bibulus  verheiratet 

war  und  von  ihm  Kinder  hatte,  und  dann  nach  Ablehnung  dieses  Ansinnens  auf 

Catos  Frau  Marcia  (Plut.  Cato  min.  25,  2).  Wenn  auch  Cato  selbst  und  Catos 

Tochter  noch  so  früh  geheiratet  haben  mögen,  so  sind  doch  die  Voraussetzungen 

dieses  Berichts  undenkbar  vor  ungefähr  dem  Jahre  60,  dem  35.  Lebensjahre 

Catos  1),  das  mindestens  zehn  Jahre  nach  dem  Geburtsjahr  des  jüngeren  Horten- 
sius liegt.  Ferner  war  Marcia  sicher  noch  Catos  Frau  im  Jahre  58,  wo  Muna- 

tius selbst  sich  ihrer  Vermittlung  bei  dem  Manne  bediente;  Plutarch,  der  die  Tren- 

nungsgeschichte vorweggenommen  hat  (25, 3:  slxal  yyovoig  vc>cS(jov  i.i(jixyx}rj)  fügt 
hier  zur  Vermeidung  jedes  Irrtums  hinzu  (37,  3):  fr/,  yctq  avvmxsi.  r^7  Kärmvi. 
Mit  zwingender  Notwendigkeit  folgt  aus  allem,  daß  der  Redner  Hortensius  die 

Marcia  von  Cato  frühestens  um  55  für  seine  letzten  Lebensjahre  übernommen 

hat  (vgl.  auch  DG  III  101  f.  V  209).  Er  war  von  91  (Cic.  de  or.  III  228)  bis 

über  70  hinaus  (Cic.  Verr.  II  24)  und  zwar  wohl  lange  Jahre  darüber  hinaus 

verheiratet  mit  Lutatia,  der  Tochter  des  Kimbernsiegers  Q.  Catulus  (o.  S.  286) , 

und  stand  mit  deren  Bruder,  dem  Consul  von  78,  stets  in  engem  liolitischen  und 

persönlichen  Bunde;  aus  dieser  Ehe  stammte  der  Sohn,  der  unter  Caesar  Statthal- 
ter von  Makedonien  wurde.  Erst  als  der  Vater  gegen  Ende  seines  Lebens  von  dem 

ungeratenen  Sohne  nichts  mehr  wissen  wollte  und  sich  selbst  als  kinderlos  betrach- 
tete (Val.  Max.  V  9,  2  s.  Anhang),  begehrte  er  Marcia  zur  Frau,  um  nach  des 

alten  Cato  Beispiel  andere  Söhne  in  die  Welt  zu  setzen.  Ist  aber  der  makedonische 

1)  Vgl.  Rühl  Jahrb.  f.  Philol.  CXXI  147  f.  Mommsen  hat  seine  dadurch  widerlegten 
Vermutungen  über  Porcia  (Herrn.  XV  99— 102)  selbst  fallen  lassen,  denn  auf  seinen  naündlici'. 
geäußerten  Wunsch  sind  sie  in  die  Samuilurg  seiner  Hist.  Sehr,  nicht  aufgenommen  worden 
(Tgl.  Hirschfelds  Vorredo  dazu  I  S.  VI). 
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Statthalter  Hortensius  keinesfalls  Sohn  der  Marcia,  der  Schwiegermutter  des 

Brutus,  so  muß  seine  Bezeichnung  als  dessen  O^slog  auf  der  delischen  Inschrift 
einen  andern  Grund  haben. 

Aus  der  regelmäßigen  Bedeutung  von  &eTo(;  ergibt  sich  eine  Keihe  von  Mög' 
lichkeiten.  Der  Oheim  kann  sein:  1.  der  Vatersbruder,  2.  der  Mutterbruder, 
3.  der  Mann  der  Vatersschwester,  4.  der  Mann  der  Mutterschwester,  und  da 
Brutus  a)  ein  natürliches  Elternpaar  hat  —  M.  lunius  Brutus  und  Servilia  — 

und  b)  ein  Adoptivelternpaar  —  Q.  Servilius  Caepio  und  eine  unbekannte  Frau  — , 
so  erscheinen  auf  den  ersten  Bhck  acht  verschiedene  Kombinationen  denkbar. 

Doch  sie  vermindern  sich  schnell  bei  näherem  Zusehen.  Eine  agnatische  Ver- 
wandtschaft zwischen  Q.  Hortensius  und  Q.  Caepio  Brutus  ist  ausgeschlossen, 

weil  Männer  mit  verschiedenen  Geschlechtsnamen,  ein  Hortensius  und  ein  lunius 
oder  ein  ServiHus,  nicht  Brüder  sein  können;  so  fallen  die  Möglichkeiten  la  und 
1  b  weg.  Ebenso  scheidet  2  a  aus,  weil  die  Tochter  des  Q,  Servilius  und  der  Livia 
imd  der  Sohn  des  Q.  Hortensius  und  der  Lutatia  natürlich  auch  nicht  Geschwis- 

ter sein  können.  Die  Möglichkeiten  3  b  und  4  a  sind  in  Wirklichkeit  nur  eine 

einzige,  weil  die  leibliche  Mutter  des  Brutus  und  sein  Adoptivvater  Geschwister 
gewesen  sind,   Sie  würde  das  folgende  Bild  ergeben: 

Q.  Seryilius  Caepio  f  90.  Q.  Hortensius 

I  *  114.   t  50. 

Q.  Servilius  Caepio  f  67.         Servilia  I.  Servilia  II.     Servilia  III.     «nj    Q.  Hortensius 

i                                   I  I  -  Praetor  45.  t42. 
Adoptivsohn  leiblicher  Sohn  | 

Q.  Caepio  Brutus    =  M.  lunius  Brutus.  M.  Lucullus. 

Hatzfeld  a.  0.  468  hat  diese  Möglichkeit  erwogen,  aber  abgelehnt,  weil  die  Exi- 

stenz einer  Servilia  III  nicht  bekannt  ist.  Sie  ist  geradezu  ausgeschlossen,  denn 

eine  solche  Frau  müßte  spätestens  im  Jahre  90,  dem  Todesjahre  ihres  Vaters,  er- 

zeugt sein  und  wäre  dann  um  etwa  zwanzig  Jahre  älter  gewesen  als  der  Sohn  Hor- 

tensius, der  ihr  Gatte  sein  müßte.  Dasselbe  wird  von  der  Kombination  3  a  gelten, 

die  diesem  Jungen  Manne  eine  Schwester  des  77  getöteten  M.  Brutus  zur  Ge- 
mahlin gäbe,  wiederum  eine  Frau,  die  dem  Alter  nach  seine  Mutter  sein  könnte, 

und  deren  Existenz  ebenfalls  unbezeugt  ist.  Überhaupt  keine  Lösung  wäre  die 
Kombination  4b: 

Q.  Servilius  Caepio  f  90.  Q.  Hortensius  *  114.    f  50. 

Q.  Servilius  Caepio  f  67.     co   x  \  x  1\     c>i  Q.  Hortensius 

"77 — : — ;^   ^~   '  Praetor  45.    f  42. Adoptivsohn  Q.  Caepio  Brutus. 

Eine  Rechnung  mit  so  vielen  unbekannten  Größen  wäre  der  äußerste  Notbehelf, 

und  dazu  braucht  man  nicht  zu  greifen,  weil  die  letzte  noch  übrige  Möglichkeit 

(2b)  eine  durchaus  befriedigende  Lösung  der  Frage  bietet: 
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Q.  Servilius  Caepio  f  90.  Q.  Hortcnsins  *  IM.    f  50. 

I    ■   , 
Q.  Servilius  Caepio  f  67.     cnj  Hortensia.       Q.  Hortcnsins 
  .^       Praetor  45.    142. 

Adoptivsohn  M.  Caepio  Brutus. 

Diese  Möglichkeit  empfiehlt  sich  vor  der  zuletzt  erwähnten  durch  ihre  größere 

Einfachheit;  sie  rechnet  nicht  mit  unbekannten  Persönlichkeiten,  sondern  nur 

mit  einer  unbekannten  Verwandtschaftsbeziehung;  sie  läßt  sich  stützen  durch 
manche  Tatsachen. 

Schon  die  sonderbare  Zumutung  des  alten  Hortensius  an  Cato  um  Über- 
lassung seiner  Tochter  oder  seiner  Frau  gewinnt  dadurch  ein  etwas  anderes 

Aussehen.  Cato  war  für  Hortensius  nicht  ein  beliebiges  Mitglied  der  Gesellschaft, 

dessen  Gattin  seine  Begierde  reizte,  sondern  der  nächste  und  liebste  Verwandte 

dös  Q.  Servilius  Caepio,  als  dessen  Witwe  die  Tochter  des  Redners  ihr  junges  Leben 
vertrauerte.  War  ihr  Verzicht  auf  eine  neue  Ehe  nach  dem  frühen  Ende  des  Gatten 

und  des  einzigen  Kindes,  eines  Mädchens  (o.  S.  337 f.),  vielleicht  auch  ein  frei- 

williger, so  mochte  doch  der  Vater  sich  nach  dem  Muster  des  Serranus  (o.  S.  332) 

berechtigt  fühlen,  von  der  Familie  ihres  Mannes  Ersatz  für  dieses  Opfer  zu  fordern. 
Sodann  ist  beachtenswert  das  wiederholte  Zusammenwirken  des  alten  Hortensius 

in  seiner  letzten  Zeit  mit  dem  jungen  Brutus,  ihr  Eintreten  für  Milo  (DG  III 

95 f.  IV  24.  PW  VIII  2478,  21  ff.  X  978,  38 ff.),  vielleicht  für  den  Schwester- 

sohn des  Hortensius  M.  MessaUa  (Cic.  Brut.  328)  und  namentlich  für  den 

Schwiegervater  des  Brutus  Ap.  Claudius.  Bei  dieser  Gelegenheit  ist  der  berühmte 

Redner  zum  letzten  Male  öffentlich  aufgetreten,  und  daß  er  damals  mit  Brutus 

zusammen  auftrat,  hebt  Cicero  in  der  diesem  gewidmeten  Schrift  (Brut.  230.  324) 

wohl  gerade  deshalb  hervor,  weil  sie  gleichsam  als  Vertreter  der  ersten  und  der 

dritten  Generation,  als  Großvater  und  Enkel  Schulter  an  Schulter  kämpften.  Vor 

allem  aber  gewinnt  dadurch,  wie  bereits  früher  (PW  VIII  2482,  11  ft'.)  ausge- 
sprochen wurde,  das  Verständnis  einer  Episode  aus  den  Proskriptionen  der  Trium- 

virn.  Bestrafung  der  Gegner  und  Einziehung  der  großen  Vermögen  waren  die 

beiden  Ziele  der  Machthaber;  je  länger  die  Schreckenstage  dauerten,  um  so 

stärker  und  um  so  unverhüllter  trat  das  letztere  hervor,  zumal  im  Anfang  von  42. 

Dio  XLVII  16,  1  beginnt  den  Bericht  über  dieses  Jalir:  Tov  äs  Sij  yienidov  tov 

MaQxov  xov  xe  Jlldyxov  tov  AovxCov  vnaTSvadvimv  Xevxcofxaia  av^ig  8^€ci9ifj 

^dvttvov  juev  firjSsvl  ?ti  qFgovra,  tixc  äs  nvaCac  raiv  ̂ (vvrmv  dnoarlmvia; 

Appian.  b.  c.  IV  135  berichtet  unmittelbar  nach  dem  Triumph  des  Lepidus  und 

Plancus,  von  dem  aus  sie  ihr  Consulat  antraten  (vgl.  Acta  triumph.  CIL  I^ 

p.  50.  Vell.  II  G7,  4):  n(joi>yga(pov  %'/'«?  xcel  isc(jnxftai'nq  yvvittxac,  ai  f.id- 
Xiacn  nXovTM  3'S(fsgov.  Es  handelt  sich  in  beiden  Berichten  um  dieselbe  An- 

ordnung; in  Fortsetzung  der  Proskriptionen  der  Männer  wurden  jetzt  die  Frauen 

auf  die  Liste  gesetzt,  natürlich  unter  Wahrung  des  Scheins,  daß  in  erster  Linie 

diö  Caesarmörder  und  die  Ihrigen  von  der  Rache  getroffen  werden  sollten.    Da 
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war  es  denn  nur  natürlich,  daß  die  Adoptivmutter  des  Q.  Caepio  Brutus  an  der 

Spitze  stand,  und  noch  mehr  <ieshalb,  als  wegen  der  vom  Vater  ererbten  Kedner- 

gabe,  wie  in  alter  und  neuer  Zeit  geglaubt  wurde  (Val.  Max.  VIII  3,  3;  vgl. 

Quintilian.  I  1,  6),  ist  Hortensia  zur  Wortführerin  der  bedrohten  Frauen  gewor- 

den; in  der  Wiedergabe  des  Inhalts  ihrer  Rede  bei  Appian  kommt  gerade  jener 

Gesichtspunkt  zur  Geltung  (a.  0.  1381):  Yfitig  6'  i\(iäq  uyftUaai^t  /jfv  ijdrj  ya- 
VSfxg  ze  xal  nacSag  xal   uv(f(jag  xai  ddeXipovg    entxaXovviec^    ou   TiQog  avcmv 

"^dixriade.    et  Se  xal  xa  y[^rjf.iata  nQocaqeXotad^e  xtX   eI  fiev  dij  n  xal 
TiQog  rifxmv,  olov  vno  xdöv  dvSgwv^  ridixfiai>aC  (pare^  nQoy{)d{pais  xai  rjfiag  «t? 
ixsivovg. 

Der  ganzen  Beweisführung,  daß  Q.  Hortensius  der  Sohn  als  Schwager  des 

im  Jahre  67  verstorbenen  Q.  Caepio  .V^/Toc  dos  Brutus  genannt  wird,  fügt  den 

Schlußstein  die  folgende  Beobachtung  ein :  Wie  in  so  vielen  anderen  Fällen,  ist  die 

Vermählung  des  Q.  Caepio  mit  Hortensia  wieder  nichts  anderes  gewesen  als  eine 

Erneuerung  alter  Familienbündnisse,  das  Werk  der  Frauen  aus  dem  Servilischen 

Geschlecht,  die  nach  Frauenart  am  Ehestiften  ihre  Freude  hatten  und  damit  dem 

Ansehen  ihres  Geschlechtes  und  seiner  ganzen  bedrohten  Existenz  die  wirksamste 

Hilfe  brachten.  Denn  Hortensias  Mutter  war  die  Tochter  einer  Servilia,  und  die 

beiden  Adoptiveltern  des  Brutus  waren  Urenkel  desselben  Q.  Caepio,  des  Con- 

suls  von  140.  Die  Belege  sind  bereits  an  frühereu  Stellen  beigebracht  worden 

(o.  S.  286  f.  343);  nur  das  Gesamtbild  der  Verwandtschaftsbeziehungen  bleibt 

nachzutragen: 

Q.  Servilius  Caepio 
Coiisul  140. 

Q.  Servilius  Caepio 
Consul  106. 

Servilia.   cv>   Q.  Lutatius  Catulus 
Consul  102.    t  87. 

Q.  Servilius  Caepio  Servilia.  Q.  Lutatius  Catulus     Lutatia.    cvi    Q.  Hortenslue 
Praetor  91. 1 90.   cns  Livia.     oo  M.  Livius  Drusus     Consul  78.  Censor  65.  *  114.  Consul 6i' 

j  Trib.  pl.    t  91-  1 60.  f  50. 

Q.  Servilius  Caepio 
Quaestor.  f  67. 

Hortensia 

t  nach  43. 
Q.  Hortensius Praetor  45. 1 42 

Servilia 

t  um  60. 

Q.  Caepio  Brutus 
Adoptivsohn 

Praetor  44.   f  42. 

Man  könnte  etwa  vermuten,  daß  die  Hochzeit  des  Q.  Caepio  mit  der  Hor- 

tensia im  Consulatsjahre  des  Brautvaters  69  stattgefunden  habe,  daß  den  jungen 

Gatten  im  folgenden  Jahre  ein  Mädchen  geboren  wurde^  und  daß  dann,  ehe  der 

Wunsch  nach  weiterer  Nachkommenschaft  in  Erfüllung  ging,  der  Tod  des  Man- 

nes das  Band  zerriß.  Nur  kommt  man  damit  auf  einen  verhältnismäßig  späten 

Zeitpunkt  für  die  Vermählung  Caepips,  bis  gegen  .«ein  dreißigstes  Lebensjahr 
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hin.  Ungewöhnlich  ist  in  dieser  Zeit  Hortensias  Verzicht  auf  eine  neue  Ehe; 

doch  noch  ungewöhnlicher  wäre  es,  wenn  sie  überhaupt  unvermählt  geblieben 

wäre  (so  DG  III  104,  6),  als  wenn  sie  nach  dem  Ruhme  einer  univira  gestrebt 

hätte  (vgl.  darüber  Marquardt-Mau  Privatleben  d.  Römer  42,  6). 

II.  Um  Caesars  Erbe. 

Servilia,  die  Witwe  des  im  Jahre  77  getöteten  M.  lunius  Brutus  gab  ihrem 

anmündigen  Sohne  gleichen  Namens,  dem  späteren  Caesarmörder  Q.  Caepio 

Brutus,  einen  Stiefvater  in  seinem  Geschlechtsgenossen  D.  lunius  Silanus  und 
schenkte  diesem  ihrem  zweiten  Gatten  drei  Töchter.  Die  Heirat  war  insofern  eine 

standesgemäße,  weil  der  Großvater  des  Silanus  von  Geburt  dem  patricischen  Ge- 
schlecht der  Manlii  Torquati  entsprossen  und  durch  Adoption  in  die  plebeischo 

Familie  der  lunii  Silani  übergegangen  war  (DG  IV  50  f.  vgl.  4.  PW  X  1089 

Nr.  161  vgl.  1085,  23 ff.).  Dieser  Großvater  war  141  unter  der  Parteiherrschaft 

der  Servilier  (o.  S.  246)  bis  zur  Praetur  gelangt,  der  Vater  M.  Silanus  109  unter 

der  der  Meteller  bis  zum  Consulat  (DG  IV  51  f.  PW  X  1093ff.  Nr.  169). 
D.  Silanus  selbst  wird  von  Cicero  Brut.  239  f.  zwischen  andere  Redner  so  ein- 

gereiht, daß  sein  Geburtsjahr  107  festgestellt  werden  kann:  Mens  autem  aequalis 

Cn.  Pompeius,  vir  ad  omnia  summa  natus  (==  Magnus)   noster  item  aequalis 

D.  Silanus  vilricus  tuus   Q.  Pompeius  A.  f.,  qui  Bithynicus  dictus  est,  bien- 

nio  quam  nos  fortasse  maior.  Cicero  und  Cn.  Pompeius  sind  in  demselben  Consu- 
latsjahr  106  geboren,  aber  jener  im  Anfang  Januar  (DG  V  230  f.)  und  dieser 

Ende  September  (ebd.  IV  332 f.);  Silanus  war  im  Alter  vielleicht  von  Cicero 

weniger  weit  entfernt,  als  dieser  selbst  von  Pompeius,  aber  unter  den  vorher- 
gehenden Consuln  geboren  und  daher  ein  Jahr  vor  ihm  wahlfähig  zu  den  Ämtern, 

so  daß  Cn.  Pompeius,  D.  Silanus,  Q.  Pompeius  in  umgekehrter  Folge  nach  den 

Jahrgängen  106,  107,  108  aufgeführt  werden. 
In  den  vier  Jahren  70—67  hatten  ebenso  wie  in  den  vier  Jahren  76—73 

(o.  S.  216.  320)  lediglich  Plebcier  als  Consuln  die  Regierung  geführt ;  im  Jahre  66 

kam  wieder  in  der  Person  dos  M.'  Aemilius  Lepidus  (o.  S.  318  f.)  ein  Patricier 
ans  Ruder;  es  folgte  für  65  die  Wahl  eines  zweiten,  des  P.  Cornelius  Sulla,  dann 

nach  dessen  Verurteilung  wegen  Ambitus  die  eines  dritten,  des  L.  Manlius  Tor- 
quatus,  und  für  64  die  eines  vierten,  des  L.  lulius  Caesar.  Bereits  für  dieses 

Jahr  bewarb  sich  Silanus  —  suo  anno  —  um  die  plebeische  Stelle;  Caesars  Wahl 
erschien  gesichert  (Cic.  ad  Att.  I  1,  2) ;  von  den  beiden  plebeischen  Kandidaten 
rechnete  offenbar  Silanus  auf  den  Beistand  des  im  Amt  befindlichen  Manliers 

als  eines  Verwandten  vom  Großvater  her,  aber  sein  Rivale,  ein  zum  Marcier  ge- 
wordener Minucier  (DG  V  431),  auf  den  patricischen  Mitbewerber  Caesar  und 

auf  den  andern  Consul  L.  Aurelius  Cotta,  weil  die  Caesares  sowohl  mit  den  Mar- 
dern wie  mit  dem  Cottae  verschwägert  waren  (o.  S,  326) ;  in  der  Tat  ist  Silanus 
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ihrer  Koalition  erlegen.  Die  Aufstellung  seiner  Kandidatur  bei  Comitien,  die 

nun  von  einem  dieser  Verbündeten  geleitet  wurden,  erschien  ihm  so  aussichtslos, 

daß  er  für  63  darauf  verzichtete  und  erst  für  62  seine  Bewerbung  erneuerte, 

diesmal  mit  besserem  Erfolge, 

Es  sei  beiläufig  bemerkt,  daß  der  Ausfall  der  Wahlen  für  63  gewöhnlich 

nur  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Catilinarischen  Verschwörung  beurteilt  wird, 
aber  auch  unter  normalen  Verhältnissen  beachtenswert  war.  Die  Kandidaten 

waren  damals  die  Patricier  P.  Sulpicius  Galba  und  L.  Sergius  Catilina,  der  in 

den  beiden  vorausgegangenen  Jahren  an  der  Bewerbung  verhindert  worden  war 

(DG  V  419,  4),  die  Angehörigen  der  plebeischen  Nobilität  C.  Antonius,  L.  Cas- 
«ius  Longinus,  C.  Licinius  Sacerdos,  der  zwar  nicht  nach  seiner  Familie,  aber  nach 

■seinem  Geschlecht  dazu  gerechnet  werden  durfte,  die  Homines  Novi  Q,  Corni- 

ficius  und  M.  Tullius  Cicero  (Ascon.  tog.  cand.  73  Kiessl.  =  64  Stangl;  vgl  Cic. 
a.  0.  1).  Die  Wahl  des  Antonius  und  des  Cicero  war  nicht  nur  für  den  einzelnen 

patricischen  Kandidaten  Catilina  eine  Niederlage,  sondern  für  den  ganzen  patri- 
cischen  Stand,  der  bei  den  vier  letzten  Comitien  seine  Leute  durchgebracht  hatte. 

Ferner  ist  der  Erfolg  des  Antonius  nicht  bloß  anderweitigen  Abmachungen  zu- 
zuschreiben, sondern  auch  der  Unterstützung  des  regierenden  Consuls  Caesar; 

dieser  war  nämlich  der  Schwager  des  älteren  Bruders  des  Antonius,  der  selbst 

gestorben  war,  ehe  er  das  Consulat  erlangen  konnte  (vgl.  DG  III  122.  PW  X 

892  f.  Nr.  543).  Es  ist  auch  eine  irrige  Vorstellung,  daß  von  den  fünf  durchge- 
fallenen Kandidaten  bei  den  nächsten  Wahlen  Catilina  allein  seine  Bewerbung 

wiederholte;  weder  die  patricischen  Sulpicier  noch  die  plebeischen  Licinier  dachten 

daran,  ihre  Jahrhunderte  alten  Ansprüche  auf  die  höchste  Würde  im  Staate  fahren 
zu  lassen,  sie  hielten  nur  die  Persönlichkeiten  des  Galba  und  des  Sacerdos  für 

bloßgestellt  und  schickten  an  ihrer  Stelle  andere  vor,  die  einen  den  Ser.  Sulpicius 
Ruf  US  und  die  anderen  den  L.  Licinius  Murena.  Wiederum  ist  nicht  bloß  Catilina, 

sondern  das  Patriciat  überhaupt  geschlagen  worden;  von  seinen  Vertretern  hat 

jener  durch  gewaltsamen  Umsturz  Rache  nehmen  wollen,  der  Sulpicier  aber  durch 

die  gerichtliche  Anklage  des  siegreichen  Liciniers  wegen  Ambitus.  Alle  diiese 

Verhältnisse  werden  von  Cicero  doch  wohl  etwas  einseitig  betrachtet  und  be- 
leuchtet. 

Die  Wahl  des  Silanus,  der  nach  einjähriger  Pause  sich  beworben  hatte  und 

mit  Murena  gewählt  worden  war,  ist  nicht  beanstandet  worden;  doch  ist  es  auch 
bei  ihr  nicht  ohne  Bestechungen  abgegangen.  Aber  der  neue  Volkstribun  M.  Cato, 

der  eidlich  vor  allem  Volk^  gelobt  hatte,  rov  Snvrog  agyx'Qiov,  offne  ccv  ̂ , 
xccrrjYogi^ffetv,  begnügte  sich  doch  damit,  die  Klage  des  Sulpicius  gegen  Murena  zu 

unterstützen,  und  ließ  den  Silanus  als  Mann  seiner  Schwester  Servilia  unange- 
fochten (Plut.  Cato  min.  21,  2).  Der  gewandte  Anwalt  Murenas  hat  diesen 

Trumpf  gegen  Cato  nicht  ausgespielt,  daß  er  seine  strengen  Grundsätze  (vgl.  Cic. 

Mur.  3.  62)  außer  acht  ließ,  wenn  es  sich  um  seine  Familie  handelte,  und  hat  deii 
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Silanus  nur  einmal  flüchtig  erwähnt  (ebd.  82) ;  er  brauchte  in  seiner  Eigenschaft 

als  Consul  Cato  und  Silanus  notwendig  gegen  Catilina  und  dessen  Verbündete 
und  Hintermänner  und  mußte  sie  darum  schonen. 

Vor  der  Senatssitzung  des  5.  Dezember  63  hat  er  sich  mit  den  beiden  Schwä- 

gern über  das  zu  befolgende  Verfahren  verständigt,  denn  Silanus  wurde  als 

designierter  Consul  zuerst  um  seine  Meinung  befragt  und  beantragte  für  die 

Catilinarier  die  Todesstrafe.  Als  er  dann  unter  dem  Eindrucke  der  Ausführungen 

Caesars  seinen  Antrag  mit  einer  gewundenen  Erklärung  wieder  zurückzog  (vgl. 
Hermes  XLVII  180  f.  Anm.),  mußte  er  sich  von  seinem  an  Jahren  jüngeren  und 

im  Eange  tiefer  stehenden  Schwager  Cato  eine  scharfe  öffentliche  Zurechtweisung 

gefallen  lassen,  die  allerdings  Sallust  (Cat.  51,  2 ff.)  in  seiner  freien  Gestaltung 

der  Eede  Catos  gestrichen  hat:  6  Kdtcov  uQog  irjv  yvoJ/iiyv  avaarag  svifvc 

Teco  rcf"  Xoyq)  fi8T  ogyrjc  xcet  nd^ovc,  xov  ts  2i.Xavov  xnxi^uiv  tfig  ̂ sraßnlTJc 
(Flut.  a.  0.  23,  1).  Silanus  hat  sein  Consulat  nicht  lange  überlebt,  denn  da  er 

Pontifex  war  (Macrob.  Sat.  III  13,  11),  aber  in  der  Liste  der  Pontifices  von  57 

bei  Cicero  har.  resp.  12  fehlt,  ist  er  damals  schon  tot  gewesen.  Seine  Vermählun,!;- 
mit  Servilia  wird  man  mit  Kücksicht  auf  Alter  und  Lebensstellung  beider  Gatten 

etwa  um  das  Jahr  75  oder  wenig  später  ansetzen  dürfen,  so  daß  die  Ehe  run<! 

anderthalb  Jahrzehnte  gedauert  hatte,  bis  sie  durch  den  Tod  des  Mannes  getrennt 

wurde.  Wenn  ihr  Söhne  entsprossen  wären,  so  hätten  sie  damals  noch  im  Knaben- 
alter gestanden  und  erst  in  etwa  zwei  Jahrzehnten  eine  Rolle  im  politischen  Leben 

spielen  können;  dagegen  wären  Töchter  bereits  heiratsfähig  gewesen  und  folglich 

bei  politischen  Kombinationen  schon  in  Rechnung  zu  stellen.  In  der  Tat  scheinen 

die  Kinder  Servilias  aus  ihrer  zweiten  Ehe  nur  Mädchen  gewesen  zu  sein,  und 
zwar  drei  an  der  Zahl. 

Zunächst  ist  im  Anfang  61,  unmittelbar  nach  der  Rückkehr  des  Pompeiu.s 
aus  Asien  und  seiner  Scheidung  von  Mucia,  von  diesen  Töchtern  Servilias  dir 

Rede,  als  Pompciiis  sich  dem  Cato  zu  nähern  suchte  durch  Vermittlung  des  Muna- 
tius  Rufus.    Darüber  sagt  Plutarch 

Cato  min.  30,  2:  Pomp.  44,  2: 

xal  ovo   tov   Kdvcovog  dSeX(pi.Säg  bni-      xai  Svelv  ovGcov  ddsXqiiSdciv  r&5  Kdriov 

ydfioifg  exovtog  fjvsc  trjv  fisv  ngsaßv-      xriv  yLfv  avioghßovXsvoXaßetvyvvalxix, 

zEQttV  iavr^  yi^vaixa,  tjJv  Se  v€(oreQav      f^v  de  t(Z  naiSl  cvvotxLffai. 

%(^  tHip   (o.  S.  103) 
tiveg  de.  (faffiv,  ov  zö5v  uSeXqidcöv^ 

äXXä  TCüv  d-vyaieQUiv  xriv  fivrjaxEiav 

ysveod^cci. 
Groebe  (DG  V  210,  4  vgl.  173)  hat  zwar  dieser  Brautwerbung  des  Pompeius  eine 

Untersuchung  gewidmet,  ist  aber  doch  nicht  zu  einem  abschließenden  Ergebnis 

darüber  gekommen.  Der  Hauptbericht  geht  offenbar  auf  Munatius  Rufus  zurück, 
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der  an  der  Sache  persönlich  beteiligt  und  daher  der  beste  Gewährsmann  war. 

Doch  im  Jahre  56  griff  Clodius  den  Cato  heftig  an,  und  warf  ihm  unter  anderem 

vor,  er  bekämpfe  den  Pompeius,  weil  dieser  eine  Vermählung  mit  seiner  Tochter 

verschmäht  habe  {xacaßodiv  xov  Kdiownc  o)c  .  .  .  Uofjinrii'q)  .  .  .  no'/ffiorvTog 
flriaiiü'aavii  yniiov  atiot>  ̂ vyntQoc  Plut.  Cato  min. 45,  1) ,  wozu  natürlich  zu  er- 

gänzen ist,  daß  er  die  mit  Caesars  Tochter  vorgezogen  habe.  Hier  ist  also  deir 

Spieß  umgedroht:  Nicht  Cato,  sondern  Pompeius  habe  die  Verschwägerung  ver- 

schmäht. Cato  antwortete  darauf:  xrjSsacijv  äe  ̂ n^de  lots  nQoe/.sa^a/  n'fifTJ'tov, 
ovK  ava^f.ov  fjyovfievnc^  dlJC  oqmv  rtjv  iv  rfj  noXicfCa  SiaqoQÜv  (ebd.  2) ;  aber 
der  Streit  setzte  sich  jedenfalls  in  der  Catoliteratur  der  Folgezeit  fort,  und  die 

Verehrer  und  die  Gegner  des  Mannes  stritten  sich  nicht  nur  darum,  ob  er  der  Ab- 
weisende oder  der  Abgewiesene  gewesen  sei,  sondern  auch  darum,  ob  es  sich  xna 

seine  Tochter  oder  Schwestertochter  gehandelt  habe.  Clodius  hatte  nach  der  Ge- 
wohnheit solcher  Invektiven  den  boshaftesten  Klatsch  wiederholt;  Spätere,  die  seine 

Behauptung  mit  dem  Zeugnis  des  Munatius  verglichen,  wollten  beide  miteinander 

vereinigen  und  machten  aus  der  einen  Tochter  zwei,  weil  Munatius  von  zwei 

Nichten  sprach.  So  ist  die  Entstehung  der  falschen  Angabe  erklärt.  Doch  auch 

wenn  es  sich  um  Nichten  Catos  handelt,  sieht  Groebe  weitere  Schwierigkeiten, 
weil  er  nur  an  Töchter  der  einen  Schwester  Catos  denkt,  der  Schwester,  die 

beide  Eltern  mit  ihm  gemeinsam  hatte,  der  Porcia,  und  nicht  an  Töchter  der 

andern,  der  Halbschwester  (ojunfirjrQinc  dSfAcpfj  Plut.  Cato  min.  1,  1  o.  S,  296) 
Servilia.  Bei  der  Werbung  um  etwaige  Töchter  Porcias  hätte  Pompeius  freilich 
eher  an  den  Vater  und  Gatten  L.  Ahenobarbus,  der  als  curulischer  Aedil  in  Rom 

weilte  (o.  S.  330),  herantreten  müssen  als  an  den  Oheim  Cato;  doch  bei  Servilia 

lag  der  Fall  anders:  Sie  hatte  in  der  Tat  mehrere  Töchter  in  heiratsfähigem 

Alter,  was  von  Porcia  nicht  bekannt  ist,  und  ihr  Gatte  war  nach  Anfang  61  von 

Rom  jedenfalls  abwesend,  denn  er  hatte  so  dringend  nach  der  Verwaltung  einer 

Provinz  verlangt  (Cic.  Pis.  56),  daß  er  in  die  ihm  zugewiesene  sofort  nach  Ablauf 

seines  Consulats  abgegangen  sein  wird  —  wenn  er  nicht  schon  damals  ge- 
storben ist. 

Erst  diese  Erkenntnis  gibt  der  Brautwerbung  des  Pompeius  die  volle  Be- 
deutung. Auf  ihm  lastete  ja  doch  die  Schuld  an  dem  Untergange  von  Servilias 

ersten  Gatten  M.  Brutus;  der  tiefe  Haß,  den  sie  und  die  Ihrigen  gegen  ihn  im 

Herzen  trugen,  trat  ihm  bei  der  jüngeren  Generation  jetzt  zum  ersten  Male  in 

den  verletzendsten  Formen  entgegen  (vgl.  Plut.  Pomp.  64,  3;  Brut.  4,  2;  oben 

S.  336) ;  so  suchte  er  nicht  allein  Verbindung  mit  Cato,  sondern  auch  Versöhnung 

mit  der  einflußreichen  Familie  der  Caepionen.  An  Töchter  der  andern  Halb- 
schwester Catos  ist  nicht  zu  denken,  erstens  weil  solche  ebensowenig  bekannt  sind, 

wie  Töchter  seiner  rechten  Schwester  Porcia,  und  zweitens  weil  sich  der  Freier 

iiier  erst  recht  nicht  an  den  Bruder,  sondern  an  den  Gatten  der  Frau  zu  wenden 

gehabt  hätte;  das  war  aber  L.  Lucullus  (o.  S.  294 f.),  und  der  Versuch,  mit  diesem 
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Fühlung  zu  nehmen,  wäre  schwerlich  von  Pompeius  gewagt  worden  und  wäre 

schwerlich  unbemerkt  geblieben.  Wenn  aber  die  Nichten  Catos,  die  er  für  sich 

und  seinen  Sohn  freien  wollte,  die  Töchter  des  damaligen  Proconsuls  Silanus  und 

Servilias  waren,  so  schwinden  alle  Bedenken.  Cato  selbst  hat  sich  begreifhcher- 

weise  über  die  ganze  Angelegenheit  öffentlich  nicht  geäußert;  der  für  ihn  vorteil- 
haftere Eindruck  blieb  zurück,  daß  er  das  angetragene  Bündnis  zurückgewiesen 

habe,  um  seinen  Grundsätzen  nicht  untreu  zu  werden;  so  haben  nach  Plutarch 

noch  Ferrero  (Größe  und  Niedergang  Koms.  Deutsche  Übers.  I  333  f.)  und 

JUd.  Meyer  (Caesars  Monarchie  45)  die  Sache  aufgefaßt  und  dargestellt. 
Daß  D.  Silanus  und  Servilia  drei  Töchter  hatten,  ist  bereits  von  Drumann 

(DG  IV  54,  H)  daraus  gefolgert  worden,  daß  die  eine  von  ihnen,  die  Frau  des 

Caesarmörders  C.  Cassius,  lunia  Tertia  oder  Tertulla  genannt  wurde  (vgl.  PW  X 

H14  Nr.  206).  Tertia  kommt  als  Praenomen  und  als  Cognomen  vor,  weil  es  im 

Grunde  keins  von  beiden  ist  (vgl.  Schulze  Eigenn.  48.  49  f.,  5),  und  es  läßt  sich 
nicht  mit  Sicherheit  dartun,  daß  es  in  älterer  Zeit  immer  nur  für  eine  dritte 

Tochter  verwendet  wurde.  Denn  der  Zufall  hat  uns  in  der  Eegel  nur  die  Namen 

einzelner  Frauen  aufbewahrt,  die  mit  dem  Geschlechtsnamen  dieses  Zahl- 

adjektiv verbinden,  nicht  aber  jedesmal  die  Keihe  der  Schwestern.  Dahin  gehören 

aus  den  höheren  Ständen  Tertia  Aemilia,  die  Frau  des  altern  Scipio  Africanus 

(mit  dem  Praenomen  Val.  Max.  VI  7,  1;  o.  S.  165 ff.),  Mucia  Tertia,  die  des 

großen  Pompeius  {Tertia  Scaevolae  filia  Ascon.  Scaur.  17  Kiessl.  =  23,  9  Stangl. 
DG  IV  560 f.),  in  der  frühen  Augustischen  Zeit  Volasennia  Tertia,  die  des 

M.  Nonius  Baibus  (CIL  X  1435— 1437  =  Dessau  896b),  ferner  freigeborene 

Frauen  auf  alten  Grabschriften  wie  Trtia  Saufia  in  Praeneste  (CIL  12  289  ̂ = 

Dessau  7819  s),  Tertia  Avilia  C.  f.  Ruft  uxor  in  Perusia  (CIL  12  2080  =  Dessau 

7829d),  in  Eom  Tertia  Basilia  L.  f.  (CIL  12  1410  =  VI  28560)  und  die,  welche 

ultuma  suoriini  Cupieinnia  L.  f.  Tertulla  fuucit  (CIL  12  1297  =  VI  16614  = 

Dessau  7998)').  Doch  wenigstens  in  zwei  Fällen  kann  bei  besonders  kinder- 
reichen Familien  des  ältesten  und  höchsten  Adels  nachgewiesen  werden,  daß  in 

derselben  Generation  mehrere  Töchter  vorhanden  waren  und  eine  l^ochter  mit 
■dem  Beinamen  Tertia,  bei  den  Aemilii  Paulli  und  bei  den  Claudii  Pulchri.   Der 

1)  Beispiele  von  Frauen  des  Freigelassenenstandes  begegnen  ebenfalls  schon  in  republi- 
kanischer Zeit:  Ter.  Loucia  L.  l  in  Corfiniura  (CIL  12  1785  =  Dessau  7824a)  und  TeHia 

Sapiena  0.  l.  in  Areia  (CIL  12  1809  =  IX  3621),  Aquillia  C.  l.  Tertia  in  Eom  (CIL  12  1249 
=  VI  12274)  und  gewiß  noch  manche  andere;  aber  seine  Sklavinnen  konnte  man  mit  Zahlen 
bezeichnen,  ohne  daß  sie  Schwestern  zu  sein  brauchten.  Leider  fehlt  der  volle  Name  der 
Frau,  die  in  ihrer  Grabschrift  von  sieh  selbst  sagt :  Tertia  quom  esscm,  nie  primam  speravi 
fare  (CIL  F  1217  =  VI  80105  =  Carm.  epigr.  68  V.  8  mit  Büchelers  Anm.);  ebenso  ist  von 
der  Frau  des  Triumvirs  Crassus,  die  Suet.  Caes.  50,  1  Tertuüam  M.  Crom  nennt,  und  von 
der  des  Pompeianers  T.  Flavius  Petro  aus  Reato,  die  ebenfalls  Tertulla  hieß  (Suet.  Vesp.  2,  1 
vgl.  1,  4.  5,  2),  unbekannt,  zu  welchem  Geschlecht  sie  gehörten ;  deswegen  bleiben  diese  Zeug- 

nisse für  uns  wertlos. 



—     352     ~- 

Sieger  von  Pydua  L.  Paullus  hatte,  als  er  selbst  ein  Sechziger  war,  vier  Söhne 

und  drei  Töchter,  und  zwar  filiolam  suam  Tertiam  quae  tunc  erat  admodum  parva 
(Cic,  div.  I  103;  vgl.  o.  S.  166) ;  daß  nur  von  zweien  der  Töchter  die  Ehemänner 

bekannt  sind  (vgl,  über  Tertia  DG  V  161),  ist  unwesentlich.  Der  Consul  von  79 

Ap.  Claudius  Pulcher  hatte  drei  Söhne  und  drei  Töchter,  und  von  diesen  wurde 

wiederum  eine  Tertia  genannt.  Daß  sie  sich  anscheinend  früher  und  mit  einem 

älteren  Manne  verheiratete  als  ihre  beiden  Schwestern  (vgl.  PW  IV  108  Nr.  72. 

DG  II  313),  beweist  nicht,  daß  sie  selbst  älter  als  diese  war;  auch  von  den  zwei 

Töchtern  des  C.  Laelius  hat  die  jüngere  einen  älteren  Mann  gehabt  als  üire 

Schwester  (Cic.  Brut.  101)  und  von  den  beiden  des  M.  Fabius  Ambustus  nach 

der  Tradition  die  jüngere  wenigstens  einen  vornehmeren  (Zonar.  VII  24;  vgl. 
PW  VI  1884 f.  0.  S.  13.  25.  56).  So  wird  denn  auch  von  den  drei  Töchtern 

des  D.  lunius  Silanus  die  lunia  Tertia  für  die  jüngste  zu  halten  sein,  selbst  wenn 

sie  vor  ihren  Schwestern  geheiratet  haben  sollte. 
Gestorben  ist  sie  erst  im  Jahre  22  n.  Chr.,  wie  Tac.  ann.  III  76  berichtet: 

Ju7iia  sexagesimo  quarto  post  Philippensem  aciem  anno  supremum  diem  explevil. 
Catone  avunculo  genita,  C.  Cassi  uxor,  M.  Bruti  soror.  Im  Mai  44  hatte  sie  eine 

Fehlgeburt  (Cic.  ad  Att.  XIV  20,  2) ;  aber  zwei  Monate  zuvor,  an  den  verhäng- 
nisvollen Iden  des  März,  lud  ihr  Mann  seine  Mitverschworenen  zur  feierlichen 

Verleihung  der  Männertoga  an  seinen  Sohn  ein  (Plut.  Brut.  14,  2),  so  daß  sie 

die  erste  Entbindung  schon  längst  hinter  sich  hatte,  wenn  dieser  Knabe,  der 

mindestens  das  vierzehnte  Lebensjahr  damals  vollendet  haben  mußte  (ygl.  Mar- 

quardt-Mau  Privatleben  127 ff.,  auch  Blümner  Die  röm.  Privataltertümer  335 f.), 
ihr  erstes  Kind  war.  Ihre  Hochzeit  fällt  demnach  ins  Jahr  59,  ihre  Geburt 

gegen  72,  ihr  Tod  etwa  in  ihr  eigenes  93.  Lebensjahr.  Alle  Daten  stimmen  gut 
zusammen:  D.  Silanus  heiratete  die  im  Jahre  77  Witwe  gewordene  Servilia  ein 

bis  zwei  Jahre  später;  sie  gebar  ihm  in  den  nächsten  Jahren  rasch  nacheinander 
drei  Mädchen;  im  Jahre  61  war  die  älteste  davon  dreizehn  bis  vierzehn  Jahre  alt, 

so  daß  Cn.  Pompeius  sie  ganz  wohl  zur  Ehe  begehren  konnte,  und  im  Jahre  59 

war  die  jüngste  ebenso  alt,  so  daß  sie  mit  dem  sieben-  bis  achtundzwanzig  jährigen 
Cassius  verheiratet  werden  konnte.  Vielleicht  machte  gerade  damals  der  Tod 

dos  Vaters  Silanus  ihre  rasche  Versorgung  wünschenswert. 
Eine  andere  Tochter  des  D.  Silanus  und  der  Servilia  war  die  Frau  des 

Triumvirs  M.  Lepidus  (PW  X  11 10  f.  Nr.  193).  Diese  Ehe  führt  in  eine  ganze 

Keihe  von  früheren  und  späteren  Familienbeziehungen  hinein.  Die,  Verbindung 

zwischen  den  Aemiliern  und  den  luniern  war  Jahrhunderte  alt  (o.  S.  157f[". 
u.  ö.)  ;  vor  allem  haben  der  Vater  des  M.  Lepidus,  der  gleichnamige  Consul 

von  78,  und  M.  lunius  Brutus,  der  erste  Mann  Servilias  und  Vater  ihres  Sohnes, 

gemeinsam  den  Kampf  gegen  die  Sullanische  Verfassung  unternommen  und  dabei 

ihr  Ende  gefunden  (o.  S.  336);  dieser  Bund  wurde  erneuert  durch  die  Hochzeil. 
des  Sohnes  Lepidus  und  einer  Tochter  Servilias  im  Anfang  der  fünfziger  Jahre. 
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Der  Bräutigam  war  etwa  dreißig  Jahre  alt,  die  Braut  etwa  fünfzehn.  Denn  jener 
bekleidete  die  Praetur  zehn  Jahre  später,  im  Jahre  49,  als  noch  keine  Gunst 

eines  Herrschers  von  den  gesetzlichen  Altersvorschriften  entbinden  konnte,  also 

mit  vierzig  Jahren.  Die  ungefähre  Zeit  der  Heirat  ergibt  sich  aus  dem  Alter  der 

Söhne  M.  und  Q.  Lepidus;  jener  war  im  Jahre  30  bereits  verheiratet  (Vell.  II 

88,  3  u.  S.  354),  und  dieser,  nach  dem  Praenomen  der  jüngere,  war  im  Jahre  21 

Consul,  nach  den  neuen  Altersbestimmungen  des  Augustus  (vgl.  Mms  StR  I 

574)  mindestens  33  Jahre  alt;  sie  sind  demnach  beide  gegen  die  Mitte  der  fünf- 
ziger Jahre  geboren. 

Allerdings  ist  eine  abweichende  Angabe  über  die  Familienverhältnisse  des 

Triumvirs  Lepidus  zu  berücksichtigen.  Von  den  Unruhen  nach  der  Ermordung 

des  Clodius  im  Anfang  52  berichtet  Ascon.  Mil.  38  Kiessl.  =  38,  lOff.  Stangl, 
daß  die  Banden  der  Clodianer  das  Haus  des  soeben  bestellten  ersten  Interrex 

M.  Aemilius  Lepidus  erstürmten:  Omni  vi  ianua  expugnata  et  imagines  maiorum 

deiecerunt  et  lectulum  adversum  uxoris  eins  Corneliae,  cuius  castitas  pro  exemplo 
hahita  est,  fregerunt,  itemque  telas,  quae  ex  vetere  more  in  atrio  texehantur, 

diruerunt.  Wie  allgemein  angenommen  wird,  so  auch  von  Ferrero  (Größe  und 

Niedergang  Eoms.  Deutsche  Übers.  II  126)  und  Ed.  Meyer  (Caesars  Monarchie 

215),  war  jener  Interrex  kein  anderer  als  der  spätere  Triumvir;  dann  hätte  dieser 

damals  eine  Cornelia  zur  Frau  gehabt.  Hier  muß  ein  Irrtum  vorliegen,  dessen 
Aufklärung  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  versucht  worden  ist.  Drumann 
wollte  den  Interrex  von  dem  Triumvir  unterscheiden  und  in  dem  Consul  von  66 

Manius  Lepidus  (o.  S.  318  f.)  erblicken,  und  auch  Mommsen  hat  ihn  gelegentlich 

„M.  (oder  M.')  Aemilius  Lepidus"  genannt  (StR  I  653,  2).  Doch  Groebe  hat 
Drumanns  Ansicht  fallen  lassen  (vgl.  DG  I  3  f.  mit  17,  7.  400.  V  185,  11);  sie 
ist  in  der  Tat  unhaltbar.  Das  Praenomen  M.  ist  in  diesem  Falle  bei  Cicero, 

Asconius  und  dem  Bobbienser  SchoHasten  so  oft  überliefert,  daß  eine  Ver- 

tauschung mit  M.'  nicht  möghch  ißt  (vgl.  Stangls  Ausg.  32,  7.  38,  2.  6.  39,  2. 
115,  28.  116,  3.  4).  Außerdem  paßt  niemand  besser  für  den  Interrex  als  M.  Lepi- 

dus; denn  wenn  dieser  vor  seiner  Praetur  von  49  curulischer  Aedil  war,  so  war 

er  das  im  Jahre  52  (unnötige  Bedenken  bei  Seidel  Fasti  aedilicii  70),  und  von 

dem  Interrex  M.  Lepidus  sagt  Asconius  ziemlich  deutlich,  er  sei  dazu  gemacht 

worden,  weil  seine  Wahl  allein  von  denen  der  curulischen  Magistrate  zustande 

gekommen  war  (32,  8  verglichen  mit  30,  17),  d.  h.  daß  er  curuHscher  Aedil  war, 

da  eben  Consuln  und  Praetoren  nicht  existierten.  Die  Verwechslung  muß  also  auf 

einer  andern  Seite  liegen,  und  P.  von  Rohden  (PW  I  560  f.)  hat  sich  mit  einem 

gewissen  Erfolge  um  die  Lösung  bemüht;  das  wahrscheinlichste  sei  Ver- 

wechslung der  Frau  des  Triumvirs  Lepidus  mit  der  Gattin  seines  Bruders- 
sohnes, die  Cornelia  hieß  und  nach  einer  hochberühmten  Schilderung  (Propert. 

IV  11  0.  S.  176)  ein  Muster  weibhcher  Tugend  war.  Hinzuzufügen  ist  vor  allem, 

daß  im  Jahre  50  Lepidus  ganz  sicher  mit  lunia  verheiratet  war  und  offenbar 
Vttazer.  Rom.  Adel.  28 
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nicht  erst  neuerdings;  denn  im  Anfang  dieses  Jahres  wird  seine  Gattin  von 

Cicero  ad  Att.  VI  1,  25  zwar  nicht  mit  Namen,  aber  ganz  klar  und  unverkennbar 

als  Schwester  des  Brutus  bezeichnet.  Die  Angabe  des  Asconius  ist  noch  nicht 

völlig  befriedigend  aufgeklärt,  aber  doch  erledigt;  nur  lunia  ist  als  Gattin  des 

Lepidus  und  Mutter  seiner  Söhne  gesichert. 

Im  Jahre  50  schonte  der  Stadtklatsch  sie  so  wenig  wie  ihre  Mutter  (vgl. 
Cic.  a.  0.),  aber  im  Jahre  30  zeigte  sie  sich  auch  in  anderem  Sinne  als  deren 

rechte  Tochter.  Damals  wurde  der  älteste  Sohn  des  Lepidus  eines  Anschlags 

gegen  das  Leben  des  Siegers  von  Actium  überwiesen  und  hingerichtet;  wenig 

fehlte,  daß  die  Mutter  als  Mitwisserin  des  Jungen  Mannes  in  seinen  Untergang 

verstrickt  wurde  (Vell.  II  88,  1  Appian.  b.  c.  IV  215—219).  Wirklich  geteilt 
hat  sein  Los  aus  freien  Stücken  seine  Gattin,  Servilia  Lepidi  uxor,  quae  vivo  igni 

devorafo  praematura  morte  immortalem  nominis  sui  pensavit  memoriam  (Vell.  II 

88,  3) .  Diese  junge  hochgesinnte  Frau  ist  ebenso  wie  der  Mann  ein  Enkelkind 

der  alten  Servilia  gewesen,  der  Geliebten  Caesars  und  der  Mutter  seines  Mörders; 

die  Großmutter,  die  den  Tod  des  Brutus  überlebt  und  sich  die  Verehrung  alter 

Freunde  erhalten  hat  (Nep.  Att.  11,  4  u.  S.  371)  hat  diese  Ehe  gestiftet  und 

den  Kindern  wie  den  Enkeln  die  Lehren  eingepflanzt,  so  daß  sie  nach  dem 

höchsten  Preise  strebten  und  sich  dem  Caesar  und  seinem  Erben  gleichstellten 

und  entgegenstellten. 
Die  dritte  Tochter  Servilias  nämlich,  die  lunia,  deren  Existenz  früher 

nur  aus  dem  Beinamen  Tertia  der  einen  Schwester  erschlossen  werden  konnte 

(o.  S.  351  f.),  ist  die  Mutter  dieser  jüngeren  Servilia  gewesen;  der  Vater  war  der 

letzte  Vertreter  des  alten  Adelsgeschlechts,  den  die  damaligen  Machthaber  als 

ihresgleichen  anzuerkennen  sich  nicht  weigerten,  P.  Servilius  Isauricus,  der 

Sproß  des  gegen  220  zur  Plebs  übergetretenen  Zweiges  (o.  S.  137 ff.). 
Diese  wertvolle  Erkenntnis  wird,  wie  ich  bereits  früher  mitteilen  durfte 

(PW  X  1110  Nr.  192),  einer  Inschrift  verdankt,  die  mein  ehemaliger  Kollege 

R.  Herzog  im  Jahre  1902  auf  einer  runden  Basis  im  Asklepieion  von  Kos  ent- 
deckt und  mir  freundlichst  zur  Veröffentlichung  und  Verwertung  überlassen  hat: 

'O  Sufiog  icCfiaas  j  ^lovviav  Jex/iov  ̂ ryatsga  |  y^'vatxa  ds  tlonkiov  \  SegnrÄi'ov 
(so !)  TloTiXfnv  vtov  \  'lacevgtxov  ävd-vndrnv.  Wie  Herzog  bemerkte,  ermöglicht 
dieser  Fund  auch  die  Ergänzung  einer  andern  kölschen  Inschrift,  die  1881  von 

Hauvette-Besnault  und  Dubois  (Bull,  hell.  V  238  Nr.  25)  publiziert,  von  Paton 
und  Hicks  nicht  wieder  gesehen  und  nur  danach  wieder  abgedruckt  (Inscriptions 

of  Cos  206),  doch  1900  ebenfalls  von  Herzog  wiedergefunden  wurde  und  zu  einem 

Weihgeschenk  gehörte:  ̂ lovvia  Jexfjiov  ̂ t'yan^(>  |  yrvij  Se  no7i[Uov  2€Qo]vi\[liov 

P.  ServiHus  Isauricus  ist  der  Sohn  jenes  P.  Servilius  Vatia,  den  Sulla  durch 

die  Beförderung  zum  Consulat  für  79  auszeichnete  (o.  S.  303  f.).  Der  Vater  hat  als 

Proconsul  seit  78  in  mehrjährigen  schweren  Kämpfen  gegen  die  Räuberstämme 
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Kilikiens  sich  einen  Triumph  —  seinen  zweiten  —  und  den  Ehrenbeinamen  des 
Isauricus  erworben;  der  Sohn  hat,  wie  bereits  Mommsen  bemerkte  (zu  CIL  I 

622,  nicht  wiederholt  zu  12  786),  das  ältere  und  erbliche,  doch  durch  Lucilius  (801 
Marx:  varicosus  vatax  o.  S.  304,  1)  der  Lächerlichkeit  verfallene  Cognomen  Yatia 

abgelegt  und  das  rühmliche  neue  übernommen i).  Er  war  ein  reifer  Mann,  als 
der  Caesarische  Bürgerkrieg  ausbrach,  und  es  kam  viel  darauf  an,  welche  Partei 

er  ergreifen  würde.  Denn  noch  war  auch  der  Vater  in  hohen  Jahren,  aber  unge- 

beugter Kraft  und  großem  Ansehen  am  Leben,  hatte  im  Jahre  55  die  Censur 

verwaltet  und  ist  als  ein  Neunziger  erst  ein  paar  Monate  nach  Caesars  Tode 

gestorben  2). 

In  dem  Jahrzehnt  vor  dem  Kriege  hat  der  Sohn  Isauricus  getreu  den  Ser- 

vilischen Familientraditionen  fest  mit  Cato  zusammengehalten.  Im  Jahre  60, 

wo  er  im  Senate  in  postremü  sententiam  dixit  (Cic.  ad  Att.  I  19,  9),  also  wahr- 

scheinlich Quaestorier  war,  nahmen  sich  beide  der  Untertanen  gegen  die  Publi- 

canen  an  (vgl.  Cic.  ebd.  II  1,  10:  Quod  Sicyonn  te  laediint,  Catoni  et  eins  aemu- 

latori  aitrihuis  Servüio) ;  im  Jahre  54  waren  sie  beide  Praetoren,  nahmen  aber 

1)  Nach  P.  Servilius  Vatia  Consul  79  hat  in  republikanischer  Zeit  nur  noch  Q.  Metellus 
Consul  69  einen  solchen  Siegesheinamen,  den  des  Creticus,  empfangen,  weshalb  Ovid.  fasti  I 

593  dieses  Paar  zusammenstellt.  Vererbung  der  Siegesbeinamen  findet  sich  vorher  nur  bei 

dem  ältesten  von  allen,  dem  Cognomen  der  Valerier  Messalla  und  höchstens  noch  dem  der 

Scipionen  Asiagenus  (o.  S.  808  ff.).  Doch  gleich  dem  Sohne  des  Vatia  Isauricus  bezeichnet  sich 
die  Tochter  des  Metellus  Creticus  mit  dem  Ehrennamen  des  Vaters,  obgleich  sie  ihn  als  Frau 

nicht  führen  kann,  in  ihrer  berühmten  Grabschrift  CIL  VI  1274  =  Dessau  881:  Caecüiae 

Q.  Crelici  f.  MeteUae.  Seit  der  Augustischen  Zeit  erhalten  nicht  mehr  die  siegreichen  Feld- 
herren die  Beinamen,  sondern  ihre  Söhne,  so  der  des  Cossus  Cornelius  Lentulus  den  eines 

Gaetulicus,  die  des  Drusus  den  eines  Germanicus,  der  des  Drusussohnes  Claudius  den  eines 
Bntannicus.  Charakteristisch  sind  auch  Inschriften  wie  die  des  M.  luniiis  Silanus  D.  Silani  f. 

Gaetulici  nepos  Cossi  pran.  Lutatius  Catulus  (CIL  VI  1439  =  Dessau  959),  des  L.  Nonius 

QuinUUanus  L.  f.  Sex.  n.  C.  Sosi  cos.  triumphal,  pronep.  (CIL  IX  4855  =  Dessau  934)  und 

des  späteren  Kaisers  Galba  als  Q.  Catuli  Capitolini  pronepos  (Suet.  Galba  2  vgl.  Basler 

Festschr.  1907  272,  1).  Stets  handelt  es  sich  um  Personen  des  höchsten  und  ältesten  römischen 
Adels.  Aber  frei  erfunden  sind  nach  solchen  Vorbüdern  Asturicus  und  Persicus  bei  luvenaL 

3,  212  und  221  (trotz  Groag  PW  VI  1835  Nr.  121.    Vgl.  Ähnliches  o.  S.  85,  1). 

2)  Seine  Todeszeit  läßt  sich  genauer  bestimmen,  als  es  von  Mms  Hist.  Sehr.  I  177,  1 
geschehen  ist.  Dio  XLV  16,  1  f.  stellt  nach  annalistischer  Weise  die  Notiz  über  den  Tod  des 

vntQyriQOig  an  den  Schluß  des  Jahresberichts  von  44,  und  Hieron.  zu  Euseb.  chron.  II  137  ö 

Schöne  faßt  sogar  zusammen :  Sergiiis  Sulpicius  iuris  consultus  et  P.  Servilius  Isauricus  publico 

funere  elati,  obgleich  der  Tod  des  Ser.  Sulpicius  Eufus  schon  in  den  Januar  43  gehört.  Doch 

Cicero  sagt  von  Isauricus  im  September  44  (Phil.  II  12) :  Proxime  est  mortuus,  und  schreibt 

offenbar  unter  dem  frischen  Eindruck  seines  Heimganges  im  Mai  oder  Juni  an  Tiro  (fam. 

XVI  23,  2):  De  Servüio  tu  videris,  qui  senectutem  non  ccytitemtiis  cet.  Ganz  gewiß  hat 

dieser  Consul  Servilius  dem  Asconius  in  seinem  Symposion  als  Musterbeispiel  dafür  gedient, 

wie  die  rechte  Lebensweise  Körper  und  Geist  bis  ins  höchste  Alter  frisch  erhalte  (vgl.  Suid.  I 

1,  580  Bernhardy  =  Aelian.  frg.  110  Hercher;  überflüssiges  Sueben  nach  einem  andern  Manne 

PIR  m  225  S  407  vgl.  419). 
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auch  gemeinsam  Stellung  zu  einer  Frage,  die  über  ihr  Amtsbereich  hinausging, 

gegen  den  Anspruch  des  C.  Pomptinus  auf  einen  Triumph  (Cic.  ad  Att.  IV  16, 

12;  ad  Q.  fr.  III  4,  6),  Um  60  herum  wird  ihre  enge  Verbindung  dadurch  be- 

festigt worden  sein,  daß  Isauricus,  obgleich  er  mit  Cato  ungefähr  in  demselben 

Alter  stand,  dessen  Nichte  heiratete.  Nach  der  Praetur  hat  Cato  sich  für  51 

ums  Consulat  beworben  (Plut.  Cato  min.  49,  Iff.  Dio  XL  58,  If.  vgl.  DG  V 

187  f.  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  244);  Isauricus  ließ  ihm  den  Vortritt  und 

wartete  mit  seiner  eigenen  Bewerbung.  Nun  aber  brach  der  Kampf  um  die 

Alleinherrschaft  aus,  und  infolgedessen  blieb  seine  Erwartung  einer  Beförderung 

überhaupt  unerfüllt. 

Da  hat  er  sich  von  Cato  und  von  der  Mehrheit  seiner  Standesgenossen  ge- 

trennt und  als  einer  der  wenigen  angesehenen  Männer  der  Nobilität  sich  auf 

Caesars  Seite  gestellt,  wo  er  mit  großer  Freude  empfangen  wurde.  Denn  bei  den 

ersten  Wahlen,  die  Caesar  nach  der  Errichtung  seiner  Herrschaft  in  Eom,  Italien 

und  dem  Westen  Ende  49  veranstaltete,  hat  er  sich  selbst  und  diesen  Servilier  zu 

Consuln  wählen  lassen.  Er  hat  in  ganz  derselben  Weise  den  Sohn  für  unverdiente 

Zurücksetzung  schadlos  gehalten  und  ehrenvoll  ausgezeichnet,  wie  Sulla  drei  Jahr- 
zehnte früher  den  Vater  (o.  S.  303) ;  die  Anerkennung  der  Ebenbürtigkeit  der 

beiden  vornehmsten  albanischen  Geschlechter  (o.  S.  133  f.)  konnte  kaum  deut- 
licher bekundet  werden. 

Dann  hat  Caesar  dem  Isauricus  einen  der  wichtigsten  Posten  in  seinem 

ganzen  Eeiche  übertragen,  die  Verwaltung  der  Provinz  Asien,  und  hat  dabei 

offenbar  eine  glückliche  Wahl  getroffen.  Von  der  umfassenden  Tätigkeit  des 

Proconsuls  in  Asien  seit  46  zeugen  weit  mehr  als  die  Empfehlungsbriefe,  die 

Cicero  an  ihn  sendet  (fam.  XIII  66—72),  ein  von  ihm  an  Milet  gerichtetes 

Schreiben  über  die  Stellung  der  Juden  i)  und  die  sich  beständig  mehrende  Zahl 

der  Inschriften  aus  dem  griechischen  Osten.  Noch  Waddington  (Fastes  des  pro- 

vinces  asiatiques  678  Nr.  37)  kannte  deren  nur  zwei;  jetzt  sind  sie  zahlreicher 

als  die  irgend  eines  andern  römischen  Staatsmannes  republikanischer  Zeit  2),  so 

1)  loseph.  Ant.  lud.  XIV  244—246 :  JJönXiog  ÜeqoviXcos  UonXiov  vlog  FäXßa?  äv&v^iaros. 

Hier  ist  FdXßas  verderbt,  doch  schwerlich  aus  Ovaria? ;  bis  zu  völlifrer  Unkenntlichkeit  ent- 
stellt ist  der  Name  in  einem  zweiten  Schreiben  an  Parion  bei  loseph.  a.  0.  213  ff.  (vgl.  u.  a. 

Viereck  Sermo  Graecus  101.  108,  1.    Wilhelm  Oesterreich.  Jahresh.  VIII  242.  CIL  12  zu  786). 

2)  Eine  Zusammenstellung  der  Inschriften  ist  vielleicht  willkommen:  1.  2.  Pergamon,  Ehren- 
inschrift und  Anfang  eines  Briefes;  1.  Inschr.  v.  Pergamon  II  413  =  Dittenberger  Or.  Gr.  449 

=  Dessau  8779.  2.  Dittenberger  Or.  Gr.  435  vgl.  Foucart  Möm.  de  l'acad.  des  inscr.  XXXVII 1, 314. 
317  f.  Hepding  Athen.  Mitt.  XXXIV  339  f.  —  3—5.  Aegae  in  der  Aeolis,  zwei  Bauinschriften 

und  eine  Weihinschrift.  3.  Fabricius  Athen.  Mitt.  X  273.  Clerc  Bull.  hell.  X  293.  Schuch- 

hardt  Archäol.  Jahrb.  Erg.-Heft  II  47  f.  (Dittenberger  Or.  Gr.  450  als  unvollständig). 

4.  Schuchhardt  a.  0.  54  Nr.  5  =  CIL  HI  Suppl.  7097  =  12  784.  5.  Schuchhardt  a.  0.  53 

Nr.  4  =  CIL  III  Suppl.  7098  =  12  785.  —  6.  Smyrna  (?),  Weihinschrift  CIL  III  462  =  12  786 

=  Dessau  40.  —  7.  Ephesos,  Ehreninschrift,  bisher  nur  unvollständig  nach  Heberdeys  Ab- 
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daß  Isauricus  den  größten  Organisatoren  wie  Flamininus  und  Mummius,  Sulla, 

Pompeius  und  Caesar  zur  Seite  tritt.  Das  war  eigentlich  schon  dem  Briefe  Ciceros 

an  ihn  XIII  68  zu  entnehmen,  der  zu  Unrecht  unter  die  Empfehlungsschreiben 

geraten  ist;  er  spricht  davon,  wie  der  Proconsul  zu  Schilf  alle  Teile  seiner  Pro- 

vinz, also  offenbar  auch  die  Inseln  besuche  (1:  cursus  navigationum  tuarum)  und 

überall  Eeformen  einführe  {de  institutis  tuis),  wie  er  von  einer  hohen  Auffas- 

sung seiner  Pflichten  beseelt  sei  (2:  si  tibi  utilius  est,  id  est  gloriosius,  Asiae 

praeesse  et  istam  partem  rei  publicae  male  adfectam  tueri)  und  allgemeines  Lob 

ernte  (1:  quamquam  ex  niultis  pro  tua  claritate  audiam).  Die  Steine  lehren,  wie 

der  ehemalige  Schützer  der  Untertanen  gegen  die  römischen  Geldleute  (s.  o.)  jetzt 
als  Statthalter  die  Provinzialen  mit  der  römischen  Herrschaft  zu  versöhnen  und 

in  jeder  Hinsicht  zu  lieben  suchte;  in  erfreulichem  Gegensatz  zu  den  Kunst- 

räubereien vieler  Vorgänger  stand  allein  schon  die  Wiederaufrichtung  so  vieler 

Heiligtümer  und  Weihgeschenke  (vgl.  die  Inschriften  4.  5.  6.  8.  9.  10).  Ihre 

Dankbarkeit  bekundeten  die  Untertanen  in  gewohnter  Weise  (vgl.  darüber  Neue 

Jahrb.  f.  d.  klass.  Altert.  XXIII  194,  2),  indem  sie  nicht  nur  dem  Isauricus 

selbst,  sondern  auch  seiner  Familie  Ehrenstatuen  setzten,  seinem  greisen  Vater, 

seiner  Gemahlin,  seiner  jungen  Tochter. 

Es  könnte  allerdings  der  Einwand  erhoben  werden,  daß  lunia  Dec.  f.  der 

kölschen  Inschriften  die  Tochter  eines  andern  Dec.  lunivs  gewesen  sei,  als  des 

Schrift  Benndorf  Forschungen  in  Epliesos  I  49,  3  und  Hepding  Athen.  Mitt.  XXXII  254 : 

'H  ßovXr}  xal  6  dij/iios  Exdj^irjoav  F  .  Aixiviov  MevdvÖQOV  vlov  SsQyla  Md^ifiov  ifiT^oaißaotov 
rov  jiQvravtv  aal  ienia  Tuifi)]?  xal  IlojtUov  Segovediov  laavQixov  öovza  ....  ftV  t^v  t[ov] 

hl-iEvog  xaraaxevijv  ̂ ,  ß(p  .  .  .  .  Dies  der  von  Hirschfeld  Kl.  Sehr.  475,  2  vermißte  urkund- 
liche Beleg  für  die  aus  Cic.  ad  Q.  fr.  I  1,  26  erschlossene  Verbindung  des  Kultes  der  Koma 

mit  dem  des  republikanischen  Statthalters.  —  8.  9.  Kalymna,  Weihinschriften.  Bisher  nur 
unvollständig  als  eine  einzige  ohne  Zeilcntrennung  nach  Newtons  Kopie  hei  Waddington  a.  0., 
hier  nach  Kopien  von  Newton  und  Kallisperis  und  Abklatschen  im  Besitz  von  E.  Herzog,  dank 
dessen  Mitteilungen :  8.  (Schrift  des  3.  Jhdts.  v.  Chr.)  KoQamvog  KaXXixQ&zovg.  (Größere  und 

spätere  Schrift)  UonXiog  ZeqoviXios  IIojiXIov  viog  \  loavQixog  äv^vnarog  'ÄnöXXcovi  |  KaXv/j,viü) 
ä[noxa]reax[T]aev].  9.  (Schrift  des  3.  Jhdts.  v.  Chr.)  'Ä-&avi<ov  Tlaix(i,[evovg^]  \  EaXXiatQdrrjv 
^OQfiicüvog.  (Kleinere  und  spätere  Schrift)  ÜotcXcos  SsQOviXiog  JJo^iXlov  \  vlog  loavQixog  av&ima 

xog  I  'AnöXXoivi  KaXvfivioj  (bioxazsatTjaev.  —  10.  a.  b.  Tenos,  gleichlautende  Weihinschriften 
zweier  Basen.  IG  XII  5,  917  =  CIL  12  783.  —  11—14.  Inschriften  der  Familie  des  Isauricus. 
11.  Magnesia  a.  M.,  Ehreninschrift  des  Vaters  8[tä  xrjv]  löiav  aQtxtjv  xal  bi[a  rag  ijx  xov 
vlov  avxov  n[onXiov]  yeyevquivag  ....  sveQyeaiag  Inschr.  v.  Magnesia  a.  M.  142  (Gegenstück 
Statue  des  Vaters  Verres  Cic.  VeiT.  II  145).  12.  13.  Kos,  Inschriften  der  Frau.  Weihung 
an  Asklepios  (Gegenstück  die  des  Mannes  an  Apollon  auf  der  Nachbarinsel  Kalymna)  und 
Ehreninschrift  (Gegenstücke  Ehreninschriften  der  Mutter  und  der  Frau  des  L.  Valerius  Flaccus 

Inschr.  von  Magnesia  a.  M.  144 — 14G  vgl.  Wilamowitz  Götting.  gel.  Anz.  1900.  576,  2)  s.  o. 

14.  Pergamon,  Ehreninschrift  der  Tochter :  ['0]  S[rj]fxo[g  UeQolXlav]  \  xr)[v  UoJnXiov  UeqIoI- 
Xlov  laavQixov]  \  ■&vyaxeQa,  o<oxfjQog  y[Eyov6xog  xal  evsQyhov]  \  rfjg  ji[6X£cog]  Inschr.  von  Per- 

gamon II  414  (Gegenstücke  Statuen  des  unmündigen  Sohnes  des  Verres  und  der  Tochter  des 
Flaccus  a.  0.). 
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Consuls  Silanus  von  62.  Aber  die  einzigen,  die  in  Betracht  kämen  nach  Namen, 

Alter  und  Stellung,  der  Consul  Dec.  Brutus  von  77  (o.  S.  271)  und  der  nur  als 

Münzmeister  von  89  oder  88  bekannte  Dec.  Silanus  L.  f.  (PW  X  1089 f.  Nr.  162), 

haben  sonst  schlechterdings  nichts  aufzuweisen,  was  sie  mehr  empfehlen  könnte 
als  den  Gatten  Servil ias.  Die  Servilier  haben  den  Ehebund  gestiftet,  der  alte 

Isauricus,  der  seinen  Sohn  auch  noch  als  längst  erwachsenen  Mann  in  strenger 

Zucht  hielt  (vgl.  Quintilian.  inst.  or.  VI  3,  25),  und  die  Witwe  des  Silanus,  die 

über  ihre  Töchter  ganz  und  gar  verfügte  (vgl.  Suet.  Caes.  50,  2.  Macrob.  Sat  II 

2,  5  0.  S.  295).  Sie  haben  dadurch  nicht  nur  die  Bande  zwischen  den  wenigen 

noch  vorhandenen  Gliedern  des  eigenen  alten  Adelsgeschlechts  befestigt,  sondern 

noch  andere'  Famihen  in  ihre  Gemeinschaft  hineingezogen.  So  ist  die  weit  in  die 
Vergangenheit  zurückreichende  Feindschaft  zwischen  dem  Vater  Isauricus  und 

den  Luculli  (vgl.  DG  IV  135)  im  Jahre  56  völlig  beigelegt  gewesen  (Cic.  prov. 

cons.  22) ;  nach  der  Rückkehr  aus  dem  Mithridatischen  Kriege  hatte  L.  Lucul- 
lus  die  Schwester  Servilias  geheiratet  (o.  S.  294 f.  335),  jetzt  ums  Jahr  60  der 

Sohn  Isauricus  ihre  Tochter;  so  war  sie  es,  die  dessen  Vater  und  ihren  Schwager 

miteinander  versöhnte  und  gegen  Pompeius,  den  Mörder  ihres  ersten  Gatten, 

einigte;  in  der  Curie  durfte  natürlich  von  diesem  weiblichen  Einfluß  auf  die  Bil- 
dung der  Parteien  nichts  verlauten. 

Dieser  weibliche  Einfluß  auf  die  Politik  erreichte  vielleicht  seinen  Gipfel 

zu  einer  Zeit,  wo  man  es  am  wenigsten  erwarten  sollte,  in  den  Wirren  nach  Caesars 

Tod.  Caesar  selbst  huldigte  den  gleichen  Anschauungen  wie  Sulla ;  so  sehr  er 

auch  tüchtige  Männer  und  bewährte  Anhänger  aus  allen  Schichten  des  Volkes 

und  nicht  zuletzt  aus  den  untersten  an  sich  zog  und  mit  Ehren  bedachte,  so  war 

er  doch  zugleich  auf  das  eifrigste  bestrebt,  den  alten  hohen  Adel  für  sich  zu  ge- 
winnen und  mit  seiner  neuen  Ordnung  der  Dinge  zu  versöhnen.  Soweit  er  nicht 

seine  Getreuen  niederen  Standes  zum  Consulat  zu  befördern  verpflichtet  war,  hat 

er  systematisch  die  Vertreter  der  vornehmsten  und  ältesten  Patriciergeschlechter, 

die  Abkömmlinge  der  alten  Fürstenhäuser  zur  Regierung  berufen,  nach  dem 
Servilier  die  der  Aemilier,  Fabier,  Cornelier.  Im  Jahre  48  teilte  er,  wie  wir 

sahen,  die  Würde  mit  dem  scheinbar  zur  Plebs,  in  Wahrheit  aber  zum  hohen  Adel 

gehörigen  Servilius  Isauricus,  dem  einen  der  Schwiegersöhne  Servilias;  nach  ihm 

kam  deren  anderer  Schwiegersohn  an  die  Reihe,  der  Aemilier  M.  Lepidus.  Da  er 

erst  49  diePraetur  bekleidet  hatte,  war  er  für  47  noch  nicht  zum  Consulat  wählbar; 

aber  Caesar  ernannte  ihn  in  diesem  Jahre,  in  dem  er  das  Consulat  zwei  plebeischen 

Parteigängern  übertrug,  zu  seinem  Magister  Equitum  und  empfahl  ihn  dadurch  als 

seinen  Kandidaten  (vgl.  o.  S.  144) ;  selbstverständlich  wurde  nun  Lepidus  für  46 

gewählt.  Im  Jahre  45  wurde  nach  Caesars  eigenem  Rücktritt  vom  Consulat  Q.  Fabius 

Maximus  auf  die  patricische  Stelle  erhoben,  der  letzte  seines  Hauses,  der  sich  dem 

neuen  Herrscher  schon  früh  angeschlossen  zu  haben  scheint  und  ihm  auch  wert- 
volle Dienste  geleistet  hatte;  er  ist  noch  während  seiner  Amtszeit  gestorben  (vgl. 
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PW  VI  1791  f.).  Die  Cornelier  hatten  größtenteils  im  Bürgerkriege  auf  der 

Seite  des  Pompeius  gestanden,  nnd  ihre  führenden  Männer  aus  den  Häusern  der 

Seipionen,  der  Lentuli,  der  Sullae  hatten  darin  ein  gewaltsames  Ende  gefunden. 

Das  war  jedenfalls  einer  der  Gründe,  weshalb  Caesar  zum  patricischen  Consul  für 

44  einen  Cornelier  aus  einem  andern  Hause  designierte,  obgleich  er  weder  nach 

seinem  Alter  noch  nach  seiner  Ära  terlauf bahn,  weder  nach  seiner  Tätigkeit  noch 

nach  seiner  Zuverlässigkeit  besonders  geeignet  dafür  erschien,  den  fünfundzwan- 
zigjährigen P.  Dolabella  (o.  S.  343) ;  er  sollte  nach  Caesars  Abreise  zum  Par- 

therkriege dessen  Platz  einnehmen  und  hat  ihn  eingenommen  nach  dessen  jähem 
Tode,  noch  ehe  des  Märzen  Iden  vorüber  waren. 

In  den  stürmischen  ersten  Monaten  nach  dem  Morde  hat  ein  anderer  der 

eben  erwähnten  Männer  fürstlicher  Herkunft  von  einem  andern  Amte  Besitz 

ergriffen,  das  Caesar  zu  einer  der  Grundlagen  seiner  Stellung  gemacht  hatte, 

nämlich  M.  Lepidus  von  dem  Amte  des  Pontifex  Maximus.  Seitdem  sein  be- 
rühmter Ahnherr  Jahrzehnte  hindurch  diese  höchste  geistliche  Würde  mit  der 

des  Princeps  Senatus  vereinigt  hatte  (o.  S.  170 ff.),  war  immer  mehr  das  Be- 
streben hervorgetreten,  sie  zu  einer  erbhchen  zu  machen.  Die  Seipionen  aus  dem 

Hause  der  Nasicae,  Vater  und  Sohn,  von  denen  der  Vater  dieselbe  Doppelstellung 

in  Staat  und  Kirche  wie  der  alte  Lepidus  einnahm,  hatten  dieses  Ziel  am  unver- 
hülltesten verfolgt  und  am  vollständigsten  erreicht  (o.  S.  251).  Dann  aber  ist 

die  Oberpriesterwürde  dem  Patriciat  entrissen  und  damit  jene  Personalunion  mit 

der  weltlichen  Fürstenwürde  unmöghch  gemacht  worden;  fast  siebzig  Jahre  lang 

sind  nur  Plebeier  als  Pontifices  Maximi  einander  gefolgt,  131  —  130  P.  Licinius 

Crassus  Dives  Mucianus  (o.  S.  260ff.),  130—115  sein  leiblicher  Bruder  P.  Mucius 

Scaevola,  115—103  L.  Caecilius  Metellus  Delmaticus,  ein  Urenkel  des  berühmten 
L.  Metellus,  der  als  zweiter  Plebeier  das  hohe  Amt  zwischen  dem  Sicilischen  und 

dem  Hannibalischen  Kriege  bekleidet  hatte,  103—89  Cn.  Domitius  Ahenobarbus, 

89—82  Q.  Scaevola  der  Sohn  des  Publius,  der  ein  Opfer  des  jüngeren  Marius 
wurde,  82—63  Q.  Metellus  Pius,  Bruderssohn  des  Delmaticus,  der  selbst  keinen 
männlichen  Erben  hinterlassen  hatte.  So  sind  unter  diesen  sechs  Pontifices 

Maximi  drei  aus  der  Famihe  der  Scaevolae,  von  denen  der  Bruder  dem  Bruder 

unmittelbar  und  der  Sohn  dem  Vater  nach  zweieinhalb  Jahrzehnten  gefolgt  ist, 
und  zwei  aus  der  Familie  der  Metelli,  die  schon  früher  einen  Inhaber  der  Würde 

aufzuweisen  hatte  und  jetzt  nach  etwa  zwanzigjähriger  Unterbrechung  sie  von 

einem  ihrer  Mitglieder  auf  den  nächsten  männlichen  Blutsverwandten  übergehen 

sah.  Nur  Cn.  Domitius  Ahenobarbus  unterbrach  diese  Reihe;  wie  er  dazu  kam, 

ist  allgemein  bekannt:  Cn.  Domitius  in  tribiinatu  potitificibiis  offensior,  quod 

aliiim  quam  se  m  patris  sui  locum  cooptassent,  ius  sacerdotum  suhrogandornm 

a  collegiis  ad  pöpulum  transtulit  (Suet.  Nero  2,  1).  Cn.  Domitius  pontifex  maxi- 

mus  populi  suffragio  creaius  est  (Liv.  ep.  LXVII).  Weil  er  selbst  von  den  Ponti- 

fices nicht  kooptiert  wurde,  hat  er  ihnen  und  zugleich  den  anderen  hohen  Priester- 



—     360     — 

kollegien  durch  ein  Plebiscit  das  Kooptationsrecht  entzogen  und  die  Wahl  durch 
das  Volk,  wie  sie  bisher  nur  für  den  Pontifex  Maximus  üblich  war,  auf  sämtliche 
Mitglieder  erstreckt;  dafür  wurde  er  selbst,  der  damals  noch  wie  ein  Jahrhundert 

zuvor  Crassus  Dives  (o.  S.  184 ff.)  in  seiner  politischen  Laufbahn  ganz  am  Anfang 

stand,  vom  Volke  nicht  nur  in  das  Kollegium  hineingewählt,  sondern  sogleich  zu 

dessen  Oberhaupt  gemacht,  wie  vierzig  Jahre  zuvor  der  jüngere  Scipio  Nasica 
(PW  V  1325.  0.  S.  251) .  Sullas  Neuordnung  hat  diese  Erweiterung  der  Volksrechte 

wieder  aufgehoben,  und  vielleicht  ist  die  Erhebung  seines  angesehensten  Teilhabers 

am  Eegiment  zu  der  Oberpriesterwürde,  die  des  Metellus  Pius,  auf  anderem  Wege 
erfolgt.  Doch  als  es  sich  im  Jahre  63  nach  dem  Heimgange  des  Metellus  um  die 
Neubesetzung  handelte,  ward  durch  ein  neues  Plebiscit  die  Volkswahl  wieder  ein- 

geführt (vgl.  Wissowa  Rel.  488)  und  wieder  angewendet  in  derselben  Weise  und 

mit  demselben  Ergebnis  wie  vor  150  Jahren;  was  Livius  XXV  5,  2—4  (o,  S,  185) 
von  der  Wahl  des  Jahres  213  erzählt,  hat  sein  genaues  Gegenstück  an  dem,  was 

Plut.  Caes.  7,  1  und  Suet.  Caes.  13,  auch  Dio  XXXVII  37,  1  —  3  von  der  da- 

maligen berichten  (vgl.  DG  III  155ff.  Ed.  Meyer  Caesars  Monarchie  15).  Die 
meisten  Aussichten  winkten  anscheinend  dem  P.  Servilius  Vatia  Isauricus  Con- 

sul  79  und  dem  Q.  Lutatius  Catulus  Consul  78 ;  sie  waren  nächst  dem  eben  ver- 

storbenen Metellus  Pius  die  vornehmsten  Stützen  der  Sullanischen  Eestauration, 

die  ältesten  und  ranghöchsten  der  Pontifices,  von  ihren  Vorfahren  her  und  per- 
sönlich in  größtem  Ansehen,  der  Servilier  direkter  Nachkomme,  Urenkel  oder 

Ururenkel,  des  C.  Servilius,  der  183  —  180  Pontifex  Maximus  gewesen  war 
(o.  S.  147) .  Doch  diesen  beiden  würdigen  Bewerbern  lief  den  Rang  ab  ein  weit 

jüngerer  Mann,  der  kein  Mittel  der  Wahlbeeinfiussung  scheute  und  trotz  seines 
hohen  Adels  von  der  demokratischen  Partei  auf  den  Schild  erhoben  wurde, 

C.  lulius  Caesar.  So  wenig  wie  etwa  Crassus  Mucianus  ließ  er  sich  durch  die 

geistliche  Würde  in  rseinen  weltlichen  Plänen  und  Werken  binden  und  hemmen; 

viele  Jahre  war  er  fern  von  Rom.  Als  Mitte  48  seine  Niederlage  bei  Dyrrachion 

die  Gegner  in  den  Wahn  des  bereits  errungenen  Sieges  einwiegte,  verteilten  sie 

vorschnell  die  Beute:  lam  de  sacerdotio  Caesaris  Domitius,  Scipio  Spintherque 

Lentulus  cotidianis  contentionihus  ad  gravissimas  verhorum  contumelias  palam 

descenderunt  (Caes.  bell.  civ.  III  83,  1 ;  vgl.  Plut.  Pomp.  67,  6  =  Caes.  42,  1).  Die 
drei  Männer  gehörten  zu  den  angesehensten  Parteigängern  des  Pompeius  und 

selbstverständlich  zu  den  Pontifices,  aber  sie  machten  alle  eine  Art  von  Erban- 

spruch auf  die  Würde  geltend;  Domitius  war  der  Sohn  des  Oberpontifex  von  103 

und  Scipio  der  des  Oberpontifex  von  82,  Lentulus  Spinther  ein  Nachkomme  des 

Lentulus,  der  bei  Ausbruch  des  Hannibalischen  Krieges  Oberpontificat  und 

Senatsprincipat  vereinigt  hatte.  Der  vornehmste  Anwärter  war  Metellus  Scipio, 

der  adligste  Mann  in  Rom  (o.  S.  316),  denn  da  er  durch  Geburt  der  FamiHe  der 

Scipiones  Nasicae  und  durch  Adoption  der  der  Meteller  angehörte,  konnte  er  unter 
seinen  direkten  Vorfahren  nicht  weniger  als  f  ü  n  f  Pontifices  Maximi  aufweisen, 
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beinahe  die  Hälfte  von  allen,  die  zwischen  Ti.  Coruncanius  und  Caesar  das  hohe 

Amt  innegehabt  hatten;  es  waren  nämlich  nur  zwölf  in  diesen  zweihundert 

Jahren  gewesen.  Unter  diesem  Gesichtspunkt  gewinnt  die  Notiz  Dios  über  einen 

der  Ehrenbeschlüsse  aus  Caesars  letzter  Lebenszeit  erhöhten  Wert  (XLIV  5,  3) : 

Tov  .  .  .  drj  vlov,  av  riva  ysvvriOr]  ij  xai  ianoirjarjTaf^  agy^L^gsa  urcoÖ8ix&fjVat 

siljrjcpi'aavto.  Mommsen  (StE  II  HOC,  G)  hielt  das  für  sicher  falsch,  weil  die 
Zeitgenossen  nichts  davon  wüßten,  und  für  möghcherweise  aufgebracht  durch 

Caesars  Erben;  richtiger  erklärt  Ed.  Meyer  (Caesars  Monarchie  5 17 f.  vgl.  504), 

daß  der  Beschluß  ganz  und  gar  in  dem  Gedankenkreise  Caesars  lag,  daß  der  Dicta- 
tor  die  Oberpriesterwürde  selbst  schon  auf  Grund  dos  Erbrechtes,  als  Nachkomme 

des  ersten  mythischen  Oberpontifex,  des  lulus,  zu  besitzen  vorgab  und  daß  er  sie 
darum  für  immer  mit  seinem  Hause  verbinden  wollte.  Diese  Auffassung  wird  nur 

noch  bestätigt  und  bekräftigt  durch  die  soeben  angestellten  Beobachtungen. 

So  ist  es  denn  auch  verständlich,  weshalb  gerade  dieser  Teil  des  Caesarischen 

Erbes  dem  Magister  Equitum  des  Dictators  zufiel ;  nicht  nur  der  Einfluß  seines 

Bundesgenossen  Antonius,  sondern  auch  das  Erbrecht  hat  es  zuwege  gebracht,  daß 

in  der  zweiten  Hälfte  des  Mai  44  der  Sproß  des  alten  Pontifex  Maximus  und 

Princeps  Senatus  M.  Lepidus  an  Caesars  Stelle  zum  Oberhaupt  der  römischen 

Staatskirche  erhoben  wurde ;  bezeichnend  ist  es,  wie  ihn  Cicero  einmal  beim  An- 
denken seines  Ahnherrn  beschwört  (Phil.  XIII  15  o.  S.  306.  Vgl.  über  die 

Wahl  Becht  Eegeste  über  die  Zeit  von  Caesars  Ermordung  [Diss.  Freiburg  i.  B. 

1911]  63 f.).  Seine  Verschwägerung  mit  den  Führern  der  Caesarmörder  Brutus 
und  Cassius  war  nur  eine  Empfehlung  mehr  in  den  Augen  des  Volkes;  niemand 

schien  geeigneter  als  er,  um  zwischen  den  Caesarianern  und  den  Caesarmördern 
zu  vermitteln.  Die  Bande  der  Verwandtschaft,  die  den  Mann  aus  fürstlichem 
Geblüt  an  Brutus  den  Halbbruder  seiner  Frau  und  Cassius  den  Gatten  einer 

Schwester  seiner  Frau  fesselten,  schienen  im  ersten  Augenblick  ausschlaggebend 

für  seine  ganze  Haltung,  bedeutsamer  als  die  amtliche  und  dienstliche  Verbin- 

dung, die  Caesars  Doppelstellung  als  Consul  und  Dictator  zwischen  seinen  Ge- 
nossen in  diesen  Ämtern,  dem  Mitconsul  Antonius  und  dem  Eeiteroberst  Lepidus 

hergestellt  hatte.  Antonius  beeilte  sich  deshalb,  eine  neue  Verbindung  zu  schaffen 

auf  zwiefache  Weise:  Tr^v  re  i^vymsQcc  zip  viel  atvov  avvipxiae  xai  aqyieQfa 

avcov  aTToSeix'^ijvai  nnosaxf-vaasv  (Dio  XLIV  53,  6) ;  die  Verlobung  der 
Kinder  —  sie  standen  beide  noch  im  Kindesalter  (vgl.  die  Bezeichnung  der  Söhne 
des  Lepidus  als  pueri  noch  im  Sommer  43  Cic.  ad  Brut.  I  13,  1.  12,  If.  18,  6. 

s.  u.)  —  und  die  Unterstützung  des  Erbanspruchs  auf  den  Oberpontificat  gehören 
wirklich  auf  das  engste  zusammen.  Von  der  eifrigen  Vermittlertätigkeit  zwischen 

den  Parteien  gibt  eine  Vorstellung  der  Brief,  den  Cicero  am  15.  April  44,  einen 

Monat  nach  Caesars  Ermordung,  an  Atticus  sandte  (XIV  8,  1):  Lepidus  hatte 

aus  Gallien  gleichzeitig  an  seine  Frau  lunia  und  an  seinen  Bruder  Paullus  ge- 
schrieben; jene  hatte  dem  Atticus  in  Eom  von  ihrem  Briefe  Kenntnis  gegeben 
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und  dieser  von  dem  seinigen  dem  Cicero  bei  einer  zufälligen  Begegnung  in  Caieta; 
dabei  stellte  sich  heraus,  daß  die  Mitteilung  an  den  Bruder  weniger  freundlich 

für  die  Caesarmörder  lautete,  als  die  an  die  Frau,  die  so  gehalten  war,  daß  sie 

auch  der  Mutter  Servilia  und  der  Schwester  lunia  Tertia  gezeigt  werden  konnte. 

Mit  der  Zeit  gewann  nun  die  neue  enge  Beziehung,  in  die  Lepidus  zu  Antonius 

getreten  war,  die  Oberhand  über  die  ältere  zu  Brutus  und  Cassius;  im  Anfang 
des  Sommers  43  hat  er  sich  losgesagt  von  den  Schwägern  und  von  allen,  die  aus 

Überzeugung  oder  aus  Heuchelei  an  der  Eepublik  festhielten,  und  ist  in  Acht  und 

Bann  getan  worden.  Da  verwendet  sich  Brutus  für  die  Familie  des  geächteten 

Lepidus,  die  in  Rom  der  von  Cicero  geführten  Senatspartei  hilflos  preisgegeben 
ist,  mit  einer  Wärme  und  Herzlichkeit,  die  kaum  jemals  in  seinen  erhaltenen 

Äußerungen  überboten  wird;  man  sollte  vergessen,  daß  die  Knaben  Lepidus  zum 
Vater  hätten,  und  nur  bedenken,  daß  sie  die  Schwester  des  Brutus  zur  Mutter 

hätten  (bei  Cic.  ad  Brut.  I  13,  1  vom  1.  Juli  43).  Wie  sich  der  Tribun  M.  Livius 

Drusus  der  verwaisten  Kinder  seiner  Schwester  Livia  angenommen  hatte,  wie 
Cato,  der  selbst  dazu  gehört  hatte,  seinerseits  für  die  Kinder  seiner  Schwestern 

Sorge  getragen  hatte,  zumal  für  Brutus,  den  Sohn  Servilias,  so  empfand  es  nun 
in  der  dritten  Generation  Brutus  selbst  als  eine  heilige  Pflicht,  die  Kinder  seiner 

Schwester  nicht  zu  verlassen.  Es  erinnert  geradezu  an  Verhältnisse  der  Urzeit, 

wenn  sich  das  Familiengefühl  ganz  besonders  in  der  Verbindung  des  Mutter- 

bruders mit  dem  Neffen  kundgibt  (vgl.  Ed.  Meyer  Gesch.  d.  Altertums  I  l^,  22), 
und  insofern  mag  man  schließlich  das  Hineintragen  solchen  Familiengefühls  in 

die  Politik  fortgeschrittener  Zeiten  „naiv"  finden  (so  Ed.  Schwartz  Herm. 
XXXIII  237);  die  Stärke  und  Innigkeit  erscheint  noch  bemerkenswerter,  da  die 

Geschwister  Cato  und  Serviha,  Brutus  und  lunia  gar  nicht  einmal  beide  Eltern, 

sondern  nur  die  Mutter  gemeinsam  haben. 

Nirgends  enthüllt  sich  der  sonst  versteckte  Einfluß  des  Familieninteresses  und 

seiner  vornehmsten  Vertreter,  der  Frauen,  in  gleichem  Maße,  wie  in  Ciceros  Bericht 

über  seine  Zusammenkunft  mit  Brutus  und  Cassius  in  Antium  am  8.  Juni  44  (ad 

Att.  XV  11,  If.):  Antium  veni  a.  d.  VI  Mus.  Bruto  iucundus  noster  adventus. 

deinde  multis  audientihus  Servilia,  Tertulla,  Porcia,  quaerere  quid  placeret.  aderat 

etiam  Favonius   (vgl.  PW  VI  20 74 ff.)     orationem  cum  ingressus  essem, 

Cassius  intervenit.  Es  war  ein  Familientag  und  ein  Parteitag  zugleich;  die 

Leitung  hatte  „Servilia,  sozusagen  das  Familienhaupt  der  Tyrannentöter"  (Mms 
Hist.  Sehr.  I  172),  und  vor  ihrer  materna  auctoritas,  der  sogar  Cato  Gehör  ge- 

schenkt hatte  (Ascon.  Scaur,  17  Kiessl.  =  23,  13  Stangl  o.  S.  297),  beugten  sich 
Kinder  und  Schwiegerkinder  und  verstummte  Eoms  beredtester  Mund.  Oft  genug 

hatte  er  über  sie  Klage  geführt;  daß  sie  sich  durch  Caesars  Gunst  an  Hab  und  Gut 

überwundener  Republikaner  bereichert  hattet),  entlockte  Cicero  dem  Spötter  bei 

J)  Die  Frage  darf  wohl  aufgeworfen  werden,  ob  nicht  von  Servilia  die  Ilorti  Serviliani 
ihren  Namen  haben,   die  aus  literarischen  und  inschriftlichen  Zeugnissen  bekannt  sind,   die 
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Lebzeiten  des  Herrschers  nur  einen  boshaften  Witz  (Suet.  Caes.  50,  2,  Macrob. 

Sat.  II  2,  5),  doch  Cicero  dem  Patrioten  nach  dem  Untergange  des  Tyrannen 

einen  schweren  Seufzer  über  die  Welt  voll  Widerspruchs  (ad  Att.  XIV  21,  3). 
Jahrelang  hatte  er  mit  all  seinem  Reichtum  an  Liebe,  Kraft  und  Kunst  um  das 

Herz  des  Brutus  geworben;  jetzt  sah  er  mit  Trauer,  daß  er  nichts  bei  ihm  ver- 
möge gegen  die  Ratschläge  oder  gar  gegen  die  Bitten  der  Mutter  (ebd.  XV  10),  und 

konnte  dem  Freunde  nur  danken  (ebd.  17,  2) :  Tu  vero  facis,  ut  omnia,  quod  Ser- 
viliae  non  dces,  id  est  Bruto.  Als  Brutus  und  Cassius  den  Vorwand  einer  Ent- 

sendung zu  Getreideankäufen  nicht  anständig  genug  fanden,  um  während  ihres 

praetorischen  Amtsjahres  Italien  zu  verlassen  und  ihre  Person  in  Sicherheit  zu 

bringen,  versprach  Servilia  dafür  zu  sorgen,  daß  der  Senatsbeschluß  eine  für  sie 

annehmbare  Fassung  erhielt  (ebd.  XV  11,  2.  12,  1) ;  „und  es  muß  dies  ge- 

schehen sein",  urteilte  Mommsen  (a.  0.  vgl.  Geizer  PW  X  996 f.);  jedenfalls 
zeigt  es,  was  diese  Frau  sich  selbst  zutraute,  und  was  ihr  zugetraut  wurde.  Sie, 

zu  der  der  große  Caesar  eine  Neigung  empfand  wie  zu  keiner  zweiten  (vgl.  Suet. 

Caes.  50,  2:  Ante  alias  düexit   Serviliam),  war  offenbar  seiner  wert  wie 

keine  zweite;  in  ihr  fand  er  Geist  von  seinem  Geiste. 

Freilich  blieb  es  weiblichem  Fühlen  und  Denken  gemäß,  daß  sie  das  Wohl 

der  Ihren  höher  stellte  als  Ehre  und  Pflicht;  daraus  ergab  sich  der  Widerstreit 

mit  dem  alten  Staatsmann,  der  jetzt  über  alle  seine  frühere  Weichheit  und  Un- 
sicherheit hinausgewachsen  nur  den  Weg  der  Vaterlandsliebe,  der  Freiheit,  der 

Opferwilligkeit  vor  Augen  sah  und  den  Jüngeren  wies;  in  diesem  Streit  hat 

Cicero  damals  und  später  den  kürzern  gezogen.  Damals  haben  Brutus  und  Cassius 

Italien  geräumt  und  nur  in  einem  offenen  Brief  an  den  Consul  Antonius  ihren 

Standpunkt  gewahrt  (bei  Cic.  fam.  XI  3).  Ende  Februar  und  Anfang  März  43 

drohte  ein  ähnlicher  Zusammenstoß  zwischen  ihnen  und  anderen  Trägern  der 

gesetzlichen  Gewalt,  dem  Proconsul  Dolabella  und  dem  Consul  Pansa;  wiederum 

scheute  Servilia  —  und  mit  ihr,  der  Schwiegermutter  des  Cassius,  dessen  dem 
Namen  nach  nicht  bekannte  Mutter  —  zurück  vor  dem  entschiedenen  Bruche 

mit  jenen,  für  den  sich  Cicero  leidenschaftlich  bei  Senat  und  Volk  einsetzte 

(Phil.  XI  15  f.  und  sonst;  fam.  XII  7,  1).  Zum  dritten  Male  kämpften  mitein- 

ander die  zärtliche,  ängstliche,  zurückhaltende  Mutter  und  der  feurige,  weit- 

blickende, vorwärtsdrängende  Freund  des  Brutus,  als  im  Sommer  43  die  Ent- 
scheidung der  Waffen  unvermeidlich  schien.  Der  letzte  Brief  Ciceros,  den  wir 

überhaupt  besitzen,  ad  Brut.  1 18,  1  vom  27.  Juli  43,  verglichen  mit  den  früheren, 

wie  andere  Parkanlagen  spätrepnblikanischer  Zeit  mit  Kunstwerken  —  u.  a.  mehreren  be- 
rühmten Statuen  weiblicher  Gottheiten  (Plin.  n.  h.  XXXVI  23.  25)  —  geschmückt  waren 

und  später  in  kaiserlichen  Besitz  übergingen  (vgl.  darüber  Jordan-Hülsen  Topogr.  d.  Stadt 
Eom  I  3,  199,  42.  Hirschfeld  Kl.  Sehr.  531,  auch  Gall  PW  VIII  2487 f.);  Servilia  als 
Schöpferin  dieser  Anlagen  würde  dann  mit  ihrem  Schwager  L.  Lucullus  und  mit  Sallust  zu- 

sammenzustellen sein.  —  Von  ihrem  beweglichen  Vermögen  zeugt  die  Grabschrift  eines  Frei- 
gelassenen Stephanus  SemJiai  SilafniJ  (uxoris)  l(ibertus)  (CIL  12  1389  =  VI  26848). 
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auf  die  er  sich  beruft  (ebd.  10,  4.  12,  2.  14,  2.  15,  12),  verrät  deutlich,  daß  bis 

dahin  die  um  den  Sohn  bangende  Mutterliebe  noch  immer  siegreich  geblieben  war. 
Menschlich  ist  es  wohl  zu  verstehen,  daß  Servilia  nach  einem  Leben  voll  Mühen 

und  Leiden  für  ihres  Hauses  Größe  bei  dem  Gedanken  zitterte,  daß  der  Sohn  vor 

der  Zeit  fallen  und  damit  auch  ihr  Lebenswerk  zugrunde  gehen  sollte. 

Der  vierte  der  Männer,  die  sie  als  Mutter  ehrten,  war  zur  Zeit  der  Ermordung 

Caesars  anscheinend  noch  nicht  nach  Eom  zurückgekehrt.  Wie  schon  Waddington 

(Fastes  des  provinees  asiatiques  679)  bemerkte,  ist  seine,  des  Servilius  Isauricus 
Anwesenheit  in  der  Hauptstadt  erst  für  Anfang  September  44  sicher  bezeugt; 

seine  Verwaltung  Asiens  wird  sich  über  die  beiden  Jahre  46  und  45  erstreckt 

haben,  seine  Ankunft  in  Eom  in  die  Zeit  nach  Caesars  Tode  und  vielleicht  sogar 

nach  dem  Tode  seines  eigenen  Vaters  (o.  S.  355,  2)  fallen.  Die  Empfehlung,  die 

Cicero  dem  A.  Caecina  an  Servilius  nach  Asien  ausstellte  (fam.  XIII  66)  gehört 

sicher  erst  ins  Jahr  45  (vgl.  ebd.  VI  8,  2  und  die  sonstigen  Briefe  an,  von  und 

über  Caecina),  und  der  gewiß  noch  von  Caesar  bestellte  Nachfolger  des  Servilius 

in  Asien,  C.  Trebonius,  war  Ende  Mai  erst  in  Athen  (vgl.  seinen  Brief  bei  Cic. 

fam.  XII  16,  1.  4)  und  übernahm  wahrscheinlich  doch  von  jenem  persönlich  die 
Geschäfte  in  der  Provinz. 

Mit  dem  Wiederauftreten  des  Servilius  im  Mittelpunkte  der  Politik  beginnt 

seine  bedeutsame  Rolle  als  Vermittler  zwischen  den  Parteien,  die  erst  jetzt  richtig 

gewürdigt  werden  kann  auf  Grand  der  Erkenntnis,  daß  dieser  angesehene  und 

zuverlässige  Gehilfe  Caesars  durch  die  engsten  Familienbande  mit  den  Häuptern 

der  Caesarmörder  verknüpft  ist.  Die  Willkürherrschaft  des  Consuls  Antonius  rief 

auch  bei  Unparteiischen  Empörung  hervor.  Darum  wurde  der  Angriff  gegen  ihn 

eröffnet  am  1.  August  44  von  L.  Piso,  dem  Vater  derWitwe  Caesars  (vgl.o.S.327), 

wurde  wieder  aufgenommen  am  2.  September  von  dem  soeben  in  Rom  eingetrof- 

fenen Cicero  und  wurde  ungesäumt  fortgesetzt  von  Servilius,  der  offenbar  gleich- 
falls zum  ersten  Male  nach  langer  Abwesenheit  Gelegenheit  hatte,  in  der  Curie 

das  Wort  zu  nehmen.  Frohlockend  meldet  Cicero  dem  Cassius,  dem  Schwager  des 

Servilius,  den  eingetretenen  Umschwung ;  d  r  e  i  Consulare  hätten  sich  mutvoll 

gegen  den  Consul  erklärt,  seien  deshalb  des  eigenen  Lebens  nicht  mehr  sicher, 

aber  hätten  dem  ganzen  Volke  die  wahre  Lage  enthüllt  (fam.  XII  2,  If.  von 

Ende  September).  Ihnen  stellt  er  die  übrigen  maßgebenden  Consulare  in  zwei 

Gruppen  von  je  dreien  gegenüber,  die  einen,  die  sich  nicht  gegen  Antonius  wenden 
wollten,  und  die  anderen,  die  es  nicht  könnten.  Die  letzteren  nennt  er  mit  Namen 

und  begründet  ihre  Haltung;  bei  Ser.  Sulpicius  genügt  die  Abwesenheit  zur  Er- 

klärung, doch  bei  L.  Cotta  und  L.  Caesar  kommt  zu  den  angegebenen  Entschul- 
digungsgründen (ebd.  3)  die  Verwandtschaft  mit  Caesar  und  mit  Antonius  hinzu 

(o.  S.  325.  348) .  Die  drei  ungenannten  Consulare,  die  die  zweite  Gruppe  bilden,  sind 

nach  Mommsens  Darlegungen  (Hist.  Sehr.  I  178)  L.  Aemilius  Paullus,  C.  Clau- 
dius Marcellus,  L.  Marcius  Philippus;  ihnen  allen  ist  gemeinsam,  daß  sie  zugleich 
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mit  je  zweien  von  den  drei  Parteihäuptern  Antonius,  Brutus,  Octavianus  in  Fami- 
lienverbindung stehen:  Paullus  und  Marcellus,  Kollegen  im  Consulat  von  50,  sind 

mit  Antonius  verwandt,  Marcellus  und  Philippus  mit  Octavian  —  jener  mit  seiner 
Schwester  und  dieser  mit  seiner  verwitweten  Mutter  verheiratet  (vgl.  ihre  Zusam- 

menstellung bei  Cic.  ad  Att.  XVI  14,  2)  — ,  Paullus  und  Philippus  wiederum  mit 

den  Caesarmördern  —  jener  Bruder  des  Lepidus  und  Schwager  der  lunia,  dieser 
Schwiegervater  des  toten  Heros  Cato.  Aber  die  Abneigung  gegen  die  Freiheitsmän- 

ner überwiegt  bei  Paullus,  Marcellus,  Philippus,  während  Servilius,  der  durch  Ver- 
schwägerung lediglich  an  diese  Partei,  an  die  Caesarische  durch  Politik  gekettet 

ist,  seine  Stellung  neben  Piso  und  Cicero  wählt.  Weil  er  von  dem  Briefschreiber 

mit  Namen  genannt  wird,  ist  die  Andeutung  seiner  Verschwägerung  mit  dem 

Adressaten  unterblieben,  während  bei  dem  nicht  mit  Namen  genannten  Paullus 

eine  solche  Bezeichnung  (tuus  necessarius)  notwendig  war.  Mit  Eecht  hat  Ed. 

Schwartz  (Herm.  XXXIII  184)  die  Briefstelle  herangezogen  zur  Erläuterung 

einer  Angabe  über  die  Leute,  die  den  Zwist  zwischen  Antonius  und  Octavian  ver- 

größerten (Nie.  Damasc.  v.  Caes.  28):  Tovtmv  (5'  r/ffav  xogvcfalot  IJonhoc, 

Ovf'ßtog,  Asvxiog^  ndvvwv  S^  ficcXidta  Kixfqcov;  es  sind  die  Vorkämpfer  gegen 
Antonius  L.  Piso  [Aevxioc),  Cicero  und  P,  Servilius  {IJonhoc)  und  dazu  C. 

Vibius  Pansa  (Ovißioc),  der  als  designierter  Consul  bei  der  Umfrage  im  Senat 

unter  den  ersten  zu  sprechen  hatte. 

Sein  Amtsantritt  am  1.  Januar  43  bereitete  dem  Cicero  allerdings  einige 

Enttäuschung.  Der  neue  Consul  mußte  doch  verhüten,  daß  die  von  Cicero  ver- 
fochtene  extreme  Richtung  die  Oberhand  gewann  und  den  Bürgerkrieg  entfachte; 

er  gab  deshalb  vor  ihm  jüngeren  Consularen  das  Wort,  dem  Consul  von  47  Q. 

Fufius  Calenus,  der  sein  eigener  Schwiegervater  war,  und  dem  von  48  P.  Servilius, 
so  daß  Cicero  sich  meistens  mit  den  Voten  der  Vorredner  auseinandersetzen 

mußte,  ehe  er  seine  Gedanken  und  Anträge  entwickeln  konnte.  Am  1,  Januar 

selbst  herrschte  in  der  Frage  der  Entbindung  des  jungen  Caesar  von  den  Wahl- 
vorschriften große  Einstimmigkeit;  Ser.  Sulpicius  stellte  einen  dahingehenden 

Antrag,  Servilius  einen  Erweiterungsantrag  (Cic.  ad  Brut.  I  15,  7;  vgl.  DG  I 

443),  und  Cicero  faßte  die  einzelnen  Punkte  zusammen  (Phil.  V  46) ;  aber  in  der 

Frage  der  Stellungnahme  zu  Antonius  gingen  die  Ansichten  weit  auseinander. 

Nach  langen  Debatten  wurde  Absendung  einer  Kommision  beschlossen,  deren 

Mitglieder  aus  jenen  drei  Gruppen  von  Consularen  genommen  wurden,  die  Cicero 

unterschieden  hatte  (o.  S.  364),  L.  Piso,  L.  Philippus  und  Ser.  Sulpicius,  alle 
drei  wegen  ihrer  Beziehungen  zu  dem  Dictator  Caesar  auch  dem  Antonius  als 

Vermittler  annehmbar.  Ser.  Sulpicius  ist  während  der  Gesandtschaftsreise  ge- 
storben; bei  der  Beratung  über  die  dem  Toten  zu  gewährenden  Auszeichnungen 

beantragte  Servilius  ein  Funus  publicum,  wie  es  kurz  zuvor  sein  eigener  Vater 

erhalten  hatte  (o.  S.  355,  2),  Cicero  noch  überdies  die  Errichtung  einer  Statue 

(Cic.  Phil.  IX  3.  14) ;  in  einer  etwas  früheren  Sitzung  hatte  Cicero  dem  Vor- 
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redner  Servilius  einfach  beigestimmt,  aber  doch  von  der  Eedefreiheit  ausgiebigsten 

Gebrauch  gemacht  (ebd.  VII  27;  vgl.  Mms  StE  III  939,  2). 

Trotz  der  Erfolglosigkeit  der  ersten  Gresandtschaft  wurde  Ende  Februar  die 

Absendung  einer  zweiten  von  höherem  Ansehen  beschlossen,  zusammengesetzt  aus 
demselben  L.  Piso,  aus  L.  Caesar,  dem  Mutterbruder  des  Antonius,  und  Calenus. 

seinem  ausgesprochenen  Parteigänger,  aus  Cicero  und  Servilius  als  Vertretern  der 

Gegenpartei.  Die  Freunde  des  Antonius  begrüßten  diesen  Beschluß  mit  Freuden 

(Cic.  Phil.  XII  18) ;  aber  Cicero  und  Servilius  sahen  ein,  daß  sie  überrascht  und 

überlistet  waren,  brachten  die  Sache  von  neuem  zur  Sprache  und  erwirkten  die 

Aufhebung  des  Beschlusses.  Von  ihren  Reden  ist  nur  die  Ciceros  erhalten,  aber 
sie  setzt  die  des  Servilius  voraus  und  führt  eine  Stelle  daraus  im  Wortlaut  an 

(Phil.  XII  5) :  Maestam,  inquit  (Servilius),  domum  offendi,  coniugem,  liheros; 

admirahantur  honi  viri,  accusabant  amici,  quod  spe  pacis  legationem  suscepissem. 

Das  ist  ein  wertvolles  Geständnis,  denn  es  zeigt,  welche  Einflüsse  den  von  Caesar 

so  begünstigten  Mann  auf  die  Seite  führten,  wo  Caesars  Feinde  und  Mörder  stan- 

den. Im  Laufe  des  Februar  wurde  sein  Name  auch  bei  anderer  Gelegenheit  ge- 
nannt, bei  der  Beratung  darüber,  wer  die  Ordnung  in  Asien  herstellen  sollte; 

Calenus  stimmte  für  die  Consuln,  Cicero  für  Cassius,  und  ein  Vermittlungsvor- 
schlag  des  L.  Caesar  für  Servilius  (Cic.  Phil.  XI  16 ff.,  besonders  19.  20.  25) ; 
dafür  konnte  nicht  nur  dessen  Vertrautheit  mit  den  Verhältnissen  in  der  Provinz 

geltend  gemacht  werden,  sondern  auch  seine  Verwandtschaft  mit  Brutus  und 

Cassius.  Aber  er  selbst  wies  den  Gedanken  von  sich  (vgl.  Phil.  XI  20  E.),  und 

vielleicht  neigte  er  damals  schon  eher  zu  Ciceros  Ansicht;  jedenfalls  eignete  er 

sich  dessen  Standpunkt  an,  als  die  Frage  zwei  Monate  später  nach  der  Entschei- 
dung von  Mutina  von  neuem  zur  Verhandlung  kam  (Cic.  ad  Brut.  I  5,  1). 

Am  20.  März  liefen  im  Senate  Mahnungen  von  Lepidus  und  Plauens  zum 

Frieden  ein;  ihre  Ablehnung  verstand  sich  von  selbst,  da  jetzt  auch  schon  der 

zweite  Consul  Pansa  zum  Kriege  gegen  Antonius  aufgebrochen  war;  Servilius 

stellte  den  Antrag  in  diesem  Sinne  und  Cicero  schloß  sich  ihm  ohne  weiteres  an 

(Phil.  XIII  50).  Weder  in  der  längeren  Erörterung  und  dem  Zusatzantrag,  die 

er  daran  knüpfte,  noch  in  den  Privatbriefen,  die  er  umgehend  an  Lepidus  (fam. 

X  27)  und  Plauens  (ebd.  6)  abgehen  ließ,  deutet  er  irgendwelche  Meinungsver- 
schiedenheit an;  der  Senat  hatte  keine  Wahl  mehr  und  war  eines  Sinnes.  Das 

Doppelspiel  des  Lepidus  machte  freilich  dem  Cicero  große  Sorge,  reizte  ihn  münd- 
lich (Phil.  XIII  13  ff.)  und  schriftlich  (fam.  X  27,  2)  bis  zu  wenig  verhüllten 

Drohungen  und  ließ  ihn  auf  Plauens  die  größeren  Hoffnungen  setzen.  Doch  außer 

den  politischen  Gründen  gebot  ihm  die  Rücksicht  auf  die  Verwandtschaft  des 

hochadligen  Herrn  mit  seinen  Parteigenossen  (vgl.  Phil.  XIII  8:  Probatissima 

uxor,  optatissimi  Kberi)  möglichste  Zurückhaltung,  und  sowie  er  davon  abging 

und  den  sich  benachteiligt  fühlenden  Plauens  (vgl.  dessen  Beschwerden  fam.  X 

7  imd  8  und  die  Antwort  10)  gegen  Lepidus  auszuspielen  suchte,  stieß  er  auf  un- 
erwarteten Widerstand,  nämlich  bei  Servilius. 
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Am  7.  April  nahm  der  Senat  die  von  Plancus  eingelaufenen  Nachrichten 

entgegen  und  vertagte  sich  sodann  auf  den  folgenden  Tag.  Anscheinend  hatte 

Plancus  seine  Unterwerfung  unter  den  Willen  des  Senats  angeboten,  Lepidus  aber 

nicht ;  daraufhin  wollte  Cicero  gegen  beide  Feldherren  verschieden  vorgehen  und 

kam  darüber  am  9.  April  in  heftigen  Streit  mit  Servilius,  der  am  20.  März  gegen 

den  von  beiden  gemachten  Friedensvorschlag  gestimmt  hatte  und  ebenso  jetzt  die 

gleichmäßige  Behandlung  beider  als  die  allein  richtige  und  unparteiische  forderte. 
Es  ist  bemerkenswert,  wie  verschieden  die  Berichte  lauten,  die  Cicero  an  den 

nächstbeteiligten  Plancus  (fam.  X  12,  3  f.  vgl.  dessen  Antwort  11,  1,  auch  noch 

23,  1  und  ohne  Namennennung  22,  1  E.)  und  an  den  von  den  Dingen  weiter 

entfernten  Brutus  (II  2,  3)  schickte;  die  Tatsachen  sind  dieselben,  aber  der  Ton 

ist  ein  anderer.  Wider  Willen  gesteht  er  dem  Brutus,  daß  Servilius  im  Senate 

ihm  selbst  den  Eang  streitig  mache:  Coeperat  enim  esse  tanta  insolentia,  ut  nemi- 

nem liberum  duceret,  schreibt  er  von  ihm,  wie  ähnlich  früher  einmal  von  Anto- 
nius (fam.  X  1,  1:  Cuius  tanta  est,  non  insolentia   sed  immanitas,  non  modo 

ut  vocem,  sed  ne  vultum  quidem  liberum  possit  ferre  cuiusquam) ;  aber  in  Wahr- 
heit beruhte  der  Einfluß  des  Servilius  doch  darauf,  daß  er  an  der  gemäßigten 

Politik  festhielt,  die  eine  unbedingte  und  einseitige  Parteinahme  gegen  die  Cae- 

sarianer  auch  jetzt  noch  ablehnte.  Von  der  Klage  über  den  unzuverlässigen  Lepi- 
dus geht  Cicero  zu  der  über  Servilius  weiter  und  fühlt  das  Bedürfnis,  sich  dem 

Brutus  rückhaltlos  zu  eröffnen;  aber  bei  aller  Bitterkeit  ist  doch  eine  gewisse 
Rücksicht  nicht  zu  verkennen,  wie  sie  bei  der  Beschwerde  über  eine  dem  Dritten 

nahestehende  Persönlichkeit  beobachtet  zu  werden  pflegt.  Einen  homo  furiosus 

nennt  er  den  Servilius  und  erläutert  diesen  Ausdruck  durch  die  Bezeichnung 

parum  sanus;  er  findet  das  Benehmen  des  Mannes  so  widerspruchsvoll  und  in- 
konsequent, daß  er  es  nur  als  Folge  geistiger  Verwirrung  ansehen  kann ;  furiosus 

ist  in  dem  alten  Sinne  zu  nehmen,  den  es  im  Zwölf tafelgesetz  (V  7a  Scholl)  und 

noch  häufig  bei  Cicero  hat  (z.  B.  Cluent.  182;  Sest.  97;  Pis.  47;  acad.  pr.  II  88; 

vgl.  die  Erörterung  Tusc.  III  11  und  furere  vom  Redner  de  or.  III  55;  Brut. 

233;  or.  99;  dazu  Norden  Herm.  XL  506,  2).  Der  Vorwurf  der  Inkonsequenz 

hatte  am  meisten  Berechtigung  bei  Lepidus,  den  D.  Brutus  einmal  als  hominem 

"ventosissimum  charakterisierte  (fam.  XI  9,  1),  und  über  dessen  levitas  et  in- 
constantia  auch  dieser  Brief  klagt  (ad  Brut.  II  2,  1).  Die  Äußerungen  über  ihn 

in  den  Briefen  an  die  Schwäger  aus  der  Zeit  seines  Bundes  mit  Antonius  wechseln 

öfter  zwischen  solchen  Ausdrücken,  so  Anfang  Juli  an  Brutus  (I  12,  1) :  Lepidi 

scelere  et  amentia,  und  an  Cassius  (fam.  XII  10,  1) :  Scelere  et  levitate  Lepidi, 

und  Mitte  Juli  wieder  an  Brutus  (I  15,  9) :  At  in  Lepido  reprehendimur   

nos  illum  honore  studuimus  a  furore  revocare;  vicit  amentia  levissimi 

hominis  nostram  prudentiam;  an  Decimus  Brutus  hatte  er  schon  im  Mai  ge- 
schrieben (fam.  XI  18,  2) :  Nee  vero  Lepidum  timebamus.  Quis  enim  esset,  qui 

•ülum  tarn  f  urio  sum  arbitraretur, ut,  qui  in  maximo  bello  pacem  velle  se  dixis- 
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set,  is  in  optatissima  pace  bellum  rei  puhlicae  indiceret.  Überall  ist  hier  der  jähe 
und  verwerfliche  Gesinnungswechsel  ein  Unsinn  und  eine  Tollheit,  und  derselbe 

Vorwurf  wie  hier  gegen  Lepidus  wird  gegen  Servilius  erhoben  in  einem  Bruch- 

stück, das  wegen  des  freilich  nur  für  Eingeweihte  verständlichen  Doppelsinnes 

erhalten  ist  und  gewiß  aus  der  heftigen  Polemik  des  9.  April  stammt,  deren  sich 

Cicero  selbst  rühmte:  Miror  quid  sit  quod  paier  tuus,  homo  constantissimus,  te 

nohis  V  arium  reliquit  (Quintilian.  inst.  or.  VI  3,  48  vgl,  25) .  Dem  Brutus  be- 
richtet Cicero  weder  etwas  von  der  Intercession  des  Tribunen  P,  Titius,  noch  von 

der  Leitung  der  Verhandlung  durch  den  Praetor  M.  Cornutus  noch  von  der  Be- 

teiligung anderer  Senatoren;  für  diesen  Empfänger  eines  Briefes  hatte  nicht  wie 

für  Plancus  die  S  a  c  h  e  an  sich  Bedeutung,  sondern  nur  die  P  e  r  s  o  n  des  einen 

Redners  Servilius,  mit  dem  Cicero  den  scharfen  Zusammenstoß  hatte,  von  dem 

aber  in  den  Briefen  an  andere  Parteigenossen  über  die  damaligen  Vorgänge  in 
der  Hauptstadt  nie  die  Eede  ist.  Alles  das  ist  erst  jetzt  in  vollem  Maße  verständlich, 

nachdem  in  Servilius  ebenso  wie  in  Lepidus  der  Mann  einer  Schwester  des  Brutus 

erkannt  worden  ist.  Als  Schwager  einerseits  des  Lepidus  und  anderseits  des  Bru- 
tus und  Cassius  war  er  der  gegebene  Vermittler,  der  Führer  jener  starken  Partei 

im  Senate,  die  um  ihrer  Inkonsequenz  willen  von  Cicero  in  den  Reden  des  Win- 
ters so  oft  getadelt  wurde. 

Die  Verstimmung  zwischen  ihm  und  Cicero  war  von  loirzer  Dauer;  die 

scharfen  Worte  der  Reden  und  Briefe  vom  Anfang  April  waren  nur  von  dem 

Augenblick  eingegeben;  Ende  des  Monats  nach  der  Siegesbotschaft  von  Forum 

Gallorum  herrschte  zwischen  beiden  volle  Einstimmigkeit;  sowohl  am  21.  April 

in  bezug  auf  ein  Dankfest  für  die  Sieger,  wie  am  27.  in  bezug  auf  die  Ächtung 

des  Ventidius  und  das  Vorgehen  des  Cassius  gegen  Dolabella  stellte  Servilius  seine 

Anträge  in  solchem  Sinne,  daß  der  nach  ihm  zu  Wort  gelangende  Cicero  sachlich 

nur  seine  Übereinstimmung  mit  dem  Vorredner  aussprechen  konnte  (vgl.  Phil. 

XIV  11.  23;  ad  Brut.  I  5,  1).  Erst  die  Ende  Mai  aus  Gallien  eintreffenden 

Nachrichten  über  Lepidus  und  Plancus  beschworen  wieder  den  Streit  zwischen 

deren  Beschützern  in  der  Curie  herauf;  aufs  neue  trat  Servilius  für  den  Schwa- 
ger Lepidus  ein  und  ist  aufs  neue  unterlegen  (Cicero  an  Plancus,  fam.  X  16,  1). 

Hier  enden  die  Nachrichten  der  Zeitgenossen  über  ihn,  aber  keineswegs 

endete  die  politische  Rolle,  die  er  im  Kampf  der  Parteien  spielte.  Selbst  wenn 
von  ihm  nichts  weiter  bekannt  wäre,  als  daß  er  im  Jahre  41  noch  einmal  das 

Consulat  erhielt  (CIL  12  p.  1581,  dazu  VI  358  =  Dessau  3102.  Suet.  Tib.  5), 
wäre  das  Beweis  genug.  Nach  dem  Abschluß  des  Triumvirats  im  Herbst  43  sind 

von  den  angesehensten  Consularen,  die  während  des  Mutinensischen  Krieges  einen 

vermittelnden  Standpunkt  eingenommen  hatten,  L.  Caesar  und  L.  Paullus  trotz 
ihrer  nahen  Verwandtschaft  mit  den  Triumvirn  Antonius  und  Lepidus  sogar  auf 

die  Proskriptionsliste  gesetzt  worden;  vollends  Ehre  anstatt  Strafe  und  Erhöhung 

anstatt  Erniedrigung  haben  die  neuen  Machthaber  nicht  leicht  und  wahllos  je- 
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manden  zuteil  werden  lassen.  Sie  bestimmten  gemeinsam  die  Cousuln  der  nächsten 

Jahre,  so  wie  es  Sulla  und  Caesar  getan  hatten,  für  42  Lepidus  II  und  Plancus, 

für  41  Servilius  II  und  L.  Antonius,  für  40  Cn.  Domitius  Calvinus  II  (vgl.  PW 

V  1419 ff.  Suppl.  III  394,  38  ff.)  und  C.  Asinius  Pollio.  Plancus  und  Pollio  waren 
die  Heerführer  und  Statthalter  des  Westens,  deren  Beitritt  zu  dem  Bunde  von 

entscheidender  Bedeutung  gewesen  war,  Lepidus  selbst  einer  der  drei  Herrscher, 

und  Lucius  Antonius  der  Bruder  und  Stellvertreter  des  andern;  Domitius  aber, 

der  schon  im  Jahre  53  das  Consulat  bekleidet  hatte,  und  Servilius  waren  nach 

Herkunft,  Kang  und  Leistungen  die  ersten  unter  allen  den  Caosarianern,  die  nicht 

von  dem  Dictator  abgefallen  waren  und  bei  seinem  Tode  nicht  an  der  Spitze  von 
Armeen  standen.  Ihre  Aufnahme  unter  die  Kandidaten  für  das  Consulat  be- 

deutete die  unbedingte  Anerkennung  der  Gleichberechtigung  mit  den  gebietenden 

Herren.  Vor  allem  ist  Servilius  durchaus  seinem  Schwager  Lepidus  gleichge- 
stellt worden;  gerade  weil  ihre  beiden  Frauen  Schwestern  des  Brutus  und  der 

Frau  des  Cassius  waren,  wurde  ihr  Anschluß  an  die  Caesarische  Partei  mit  größter 

Genugtuung  begrüßt;  der  Servilier  führte  den  Verbündeten  zwar  kein  Heer  zu, 

aber  den  hohen  Adel  und  die  starke  Mittelpartei  des  Senats.  Wohl  heißt  es,  daß 

er  als  Consul  im  Jahre  41  nur  dem  Namen  nach  die  Kegierung  geführt  habe, 
während  in  Wahrheit  der  Bruder  und  die  Gattin  des  M.  Antonius  nach  Belieben 

schalteten  (Dio  XLVIIt  4,  1),  jener  der  Kollege  im  Consulat  und  diese  im  Voll- 
gefühl ihres  alten  tusculanischen  Adels,  der  Macht  ihrer  römischen  Ahnen  und 

der  fürstlichen  Stellung  des  Gemahls i).  Doch  wenn  auch  die  faktische  Macht 
dem  Servilius  fehlte,  so  wurde  sein  Eecht  und  sein  Ansehen  dadurch  nicht  gemin- 

dert. Daß  er  von  den  Triumvirn  als  ebenbürtig  und  gleichberechtigt  geachtet 

wurde,  geht  aus  den  letzten  Nachrichten  über  ihn  und  die  Seinigen  deutlich  hervo]-. 
Nach  dem  von  Cicero  Phil.  XII  5  (o.  S.  366  f.)  angeführten  Bruchstück 

seiner  Senatsrede  vom  Ende  Februar  43  hatte  er  m  o  h  r  e  r  e  Kinder;  eine  Toch- 
ter ist  schon  während  seiner  asiatischen  Statthalterschaft  in  Pergamon  durch  eine 

Statue  geehrt  worden  (o.  S.  357,  2  Nr.  14).  Nun  berichtet  Suet.  Aug.  62,  1  von 

Octavian:  Spo?isam  habuerat  adulescens  P.  Servili  Isaurici  filiam,  sed  reconciliatius 

post  primain  discordiam  Antonio,  expostulantihus  utriusque  mililibus,  ut  et  neces- 
situdinc  aliqua  iungerentnr,  privignam  eius  Claudiam,  Fulviae  ex  P.  Clodio  filiam . 

duxit  uxorem  vixdum  nuhilem.  Die  Soldaten  erzwangen  die  Verlobung  der  Stief- 
tochter des  Antonius  mit  dem  jungen  Caesar  xnfrni,  trsgav  riYyvrjfievcp  (Dio 

XLVI  56,  3)  unmittelbar  nach  dem  förmlichen  Abschluß  das  Triumvirats  bei 

1)  Vgl.  über  Fulvia  PW  VII  281  ff.  Das  landläufige  Urteil  über  sie  ist  beispielsweise 
von  Domaszewski  (Gesch.  d.  röm.  Kaiser  I  68.  90  S.)  nur  wiederholt  und  unterstrichen  worden, 
während  die  ihren  eigenen  Weg  gehende  Untersuchung  Kahrstedts  über  Frauen  auf  antiken 
Münzen  meine  selbständig  gewonnene  Auffassung  an  einem  Punkte  durchaus  bestätigt  hat 
(Klio  X  291  f.  verglichen  mit  PW  VII  284,  44  ff.).  Auf  Grund  der  Ergebnisse  dieses  ganzen 
Buches  könnte  ich  sie  jetzt  noch  schärfer  und  hesser  formulieren  als  vor  langen  Jahren. 

M Unzer,  Rom.  Adel.  24 
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Bononia  Ende  November  43 ;  wenn  der  Caesar  damals  mit  einer  Tochter  des  Ser- 
vilius  erst  versprochen  und  noch  nicht  vermählt  war,  so  wird  dieses  sein  erstes 

Verlöbnis  nicht  weit  zurückreichen.  Entweder  ist  es  schon  im  Herbst  44  erfolgt, 

als  er  sich  mit  dem  Senat  gegen  Antonius  verbündete,  oder  wahrscheinlicher  im 

Bommer  43,  als  er  von  dem  Senat  die  "Übertragung  des  Consulats  forderte  und 
erhielt,  jedenfalls  zu  einem  Zeitpunkt,  wo  eine  Einigung  mit  Antonius  noch 

außerhalb  seines  Gesichtskreises  lag,  dagegen  eine  solche  mit  der  Senatsmehrheit, 

deren  Führer  Servilius  war,  und  mit  Leoidus,  dessen  Nichte  die  Braut  war,  viel- 

leicht auch  die  Fühlung  mit  Brutus  und  Cassius,  ihren  anderen  Onkeln,  erwünscht 

war.  Den  Bruch  des  Versprechens  hat  fremder  Wille  herbeigeführt;  die  Servi- 
licr  brachten  dabei  ein  Opfer  und  mußten  entschädigt  werden;  die  Beförderung 

des  Vaters  zum  zweiten  Consulat  war  daher  eine  Art  Schadloshaltung  für  die  Ent- 
lobung der  Tochter. 

Aber  mit  einem  andern  der  drei  Herrscher  hat  sich  die  Familie  verschwägert, 

mit  Lepidus.  Im  Jahre  30  ist  dessen  ältester  Sohn  beschuldigt  und  überwiesen 

w^orden,  dem  nunmehrigen  Alleinherrscher  Caesar  Octavianus  nach  dem  Leben 
getrachtet  zu  haben;  er  wurde  hingerichtet  (Vell.  II  88,  1 — 3  o,  S.  354).  Als 
Knabe  war  er  im  Jahre  44  mit  der  ebenfalls  im  Kindesalter  stehenden  Tochter 

des  Antonius  verlobt  worden;  im  Anfang  37  bestand  diese  Verlobung  noch 

(Appian.  b.  c.  V  391),  doch  bald  darauf  ist  sie  aufgehoben  worden  (vgl.  DG  I 

380,  15).  Als  der  junge  Lepidus  seinen  Anschlag  mit  dem  Tode  büßen  mußte, 

war  er  aber  verheiratet,  und  seine  junge  Frau  folgte  ihm  freiwillig  in  den  Tod ; 

ihr  Name  war  Servüiu  (Vell.  a.  0.  3).  Es  kann  kaum  ein  Zweifel  sein,  daß  sie' 
eine  Tochter  des  Isauricus  war,  somit  durch  ihre  Mutter  ebenso  Enkelkind  der 

alten  Servilia  wie  der  junge  Gatte.  Vielleicht  war  sie  die  ehemalige  Braut  Octa- 

vians;  vielleicht  fand  die  Hochzeit  statt,  nachdem  die  Verlobung  des  jungen  Lepi- 
dus mit  Antonia  rückgängig  gemacht  war,  und  nachdem  im  Jahre  36  der  alte 

Lepidus  mit  Octavian  gebrochen  hatte;  vielleicht  war  die  Heirat  in  diesem  Augen- 
blick eine  bedeutsame  Demonstration.  Doch  Servilia  kann  auch  eine  andere,  etwa 

eine  jüngere  Tochter  des  Isauricus  sein;  als  sicher  betrachten  darf  man  aber,  daß 

uralte  und  ganz  neue  Bande  zwischen  den  beiden  erlauchten  Adelshäusern  der 
Acmilier  und  der  Servilier  durch  diesen  Ehebund  wieder  aufgefrischt  wurden. 

Im  Leben  und  im  Tod  vereint  und  würdig  ihrer  hohen  Abkunft  waren  diese  jungen 

edlen  Gatten,  die  als  Opfer  fallen  mußten,  damit  die  neue  Monarchie  fest  und 

«icher  begründet  wurde;  in  beiden  war  der  Geist  der  Großmutter  Servilia  leben- 

dig, der  Geist  ihres  Bruders  Cato  und  seiner  Tochter  Porcia,  der  Geist  der  Oheime 

Brutus  und  Cassius;  sogar  die  Todesart,  die  Servilia  wählte,  war  dieselbe,  die 

3*orcia  gewählt  haben  soll  (vgl.  DG  V  211  f.) .  Diese  Verschwägerung  der  jüngsten 
Generation  der  Aemilier  und  Servilier  ist  nicht  die  einzige  gewesen.  Denn  in 

einem  Columbarium,  in  dem  Verwandte  des  Kaiserhauses  unter  Augustus  ihren 

Dienern  die  letzte  Euhestätte  gewährten,  begegnet  an  der  Seite  eines  Mannes,  voh 
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dessen  Namen  nur  die  Endungen  ....  ilius  I   aniLs  erhalten  sind,  eine  Lachne 

JUpidae  I  Servili  («eil.  uxoris)  l(iberta)  (CIL  VI  4694).  Die  Herrin  Lepida,Frau 

des  ServiliuB,  ist  unbekannt  i),  ist  aber  gewiß  nicht  in  weiter  Entfernung  von  Ser- 
vilia,  FraudesLepiduSjZu  suchen.  Sowohl  der  TriumvirLepidus,  der  Consul  II  von  42, 

wie  P.  Servilius  Isauricus,  der  Consul  II  von  41,  hat  gewiß  eine  größere  Schar  von 
Kindern  gehabt,  und  ihre  Frauen,  die  beiden  Schwestern  aas  dem  Hause  der 

lunii  Silani,  werden  durch  eine  Doppelhochzeit  der  Kinder  die  Familienverbin- 
dung befestigt  haben  in  jenen  Tagen  zwischen  Philippi  und  Actium,  als  sie  auch 

für  die  Ihrigen  noch  einen  Anteil  an  der  Herrschaft  über  Rom  und  die  Welt  erhoff- 

ten. Noch  viel  länger  haben  die  alten  Beziehungen  fortgewirkt;  noch  unter  Tiberius 

war  ein  M.  lunius  Silanus,  der  zu  den  ersten  Männern  des  Staates  gehörte, 

verheiratet  mit  einer  Aemilia  Lepida,  die  zwar  als  einen  ihrer  Urgroßväter  den 

Kaiser  Augustus,  aber  als  einen  andern  den  Bruder  des  Triumvirs  Lepidus  nam- 
haft machen  konnte  (Mms  Epigr.  Sehr.  I  201;  vgl.  Hohl  PW  X  1097  ff.  zur 

Berichtigung  von  P.  von  Rohden  ebd.  I  562.  591  f.);  der  Name  ihrer  Tochter 

lunia  Lepida  weist  über  das  Elternpaar  hinaus  nach  rückwärts  auf  andere  Paare 

aus  denselben  Familien,  von  denen  ganz  zufällig  uns  nur  der  Triumvir  Lepidus 
und  seine  Gattin  lunia  Dec.  Silani  filia  bekannt  sind. 

Es  ist  eine  Zukunftsaufgabe,  die  Stellung  des  hohen  Adels  unter  der 

Monarchie  des  Augustus  und  seiner  nächsten  Nachfolger  darzulegen;  die  Frage, 

welche  Familien  als  ebenbürtig  mit  dem  lulisch-Claudischen  Herrscherhause  an- 
erkannt wurden,  dürfte  sich  auf  Grund  des  für  seine  Genealogie  verfügbaren 

Materials  ohne  allzu  große  Mühe  beantworten  lassen;  wahrscheinlich  werden 

sich  dann  manche  Rückschlüsse  auf  die  ganze  Geschichte,  Abstufung  imd  Ent- 
wicklung der  führenden  Gesellschaftskreise  in  republikanischer  Zeit  ergeben. 

Diese  Ergänzung  der  hier  vorgelegten  Untersuchungen  sei  den  Mitforschern 

empfohlen;  sie  selbst  machen  Halt  an  der  Wende  der  Zeiten. 

Von  Atticus,  der  im  Jahre  32  gestorben  ist,  rühmt  der  noch  bei  seinen  Leb- 
zeiten abgefaßte  Teil  der  Lebensbeschreibung  (Nep.  Att.  11,  If.),  wie  er  bis 

zuletzt  seinen  alten  Freunden  die  Treue  bewahrte,  auch  wenn  sie  besiegt  und 

verfolgt  waren:  Qui  quidem  Serviliara,  Bruti  matreni,  non  mimis  post  mortem 

eiiis  quam  florentem  coluerit  (ebd.  4).  Die  vielgeprüfte  Frau  gab  dem  Atticus 

wohl  noch  einige  Jahre  Gelegenheit,  ihr  seine  ungeminderte  Achtung  zu  be- 

weisen. Mit  ihrem  Sohne  Brutus  hatte  sie  bei  Philippi  den  einen  der  drei  Schwie- 
gersöhne verloren,  den  Cassius;  der  zweite,  Servilius,  wird  nach  seinem  Consulate 

von  41  nicht  mehr  erwähnt  und  mag  gleich  ihr  in  den  dreißiger  Jahren  gestor- 

1)  Eine  weitere  Lepida,  die  eine  Tochter  des  Triumvirs  nnd  Oberpontifei  gewesen  sein 
könnte,  ist  eine  Vestalin,  bezeugt  durch  die  Inschrift  des  Philo  Lepidaes  v(irginis)  V(ealctlis) 
serfvus)  CIL  VI  5477.  Der  Stein  wird  ebd.  p.  909  neben  den  andern  gestellt  mit  der  Be- 

merkung :  ̂ t  tarnen  neque  ex  eodem  monumento  prodiit  neque  eitisdem  aetatis  videtur  esse ;  er 
stammt  aber  ebenfalls  aus  der  Vigna  Codini. 



ben  sein;  der  dritte,  Lepidus,  war  seit  36  ein  toter  Mann,  wenn  er  auch  mit  dctn 

leeren  Titel,  doch  ohne  die  Rechte  und  Befugnisse  des  Pontif ex  Maximus  bis  zum 

Jahre  12  lebte.  Er  hatte  sich  ja  am  frühesten  und  am  weitesten  von  den  Bahnen 

der  Schwäger  Brutus  und  Cassius  entfernt,  aber  seine  Frau  hatte  von  der  Sin- 
nesart der  Mutter  viel  geerbt,  denn  sie  war  Ja  die  Mitwisserin  der  gefährlichen 

Pläne  ihres  ältesten  Sohnes  im  Jahre  30.  Vielleicht  wäre  auch  ihre  Schwester 

dabei  auf  ihrer  Seite  zu  finden,  die  Frau  des  Servilius  und  Schwiegermutter  des 

Jungen  Lepidus,  wenn  sie  damals  noch  am  Leben  gewesen  wäre.  Nur  von  der 
dritten  der  Schwestern,  von  der  Witwe  des  Cassius  ist  Näheres  über  ihr  Ende 

bekannt;  der  große  Künstler,  der  die  Geschichte  vom  Ausgang  des  Augustus  an 

erzählte,  fand  für  den  ersten  Teil  seiner  Darstellung  keinen  würdigeren  Abschluß 

als  den  Bericht,  wie  diese  Frau  und  in  ihrer  Person  gleichsam  die  alte  Republik 

selber  zu  Grabe  getragen  wurde  i).  Doch  hinter  und  über  den  Kindern  und 
Enkeln  erhebt  sich  immer  wieder  der  Schatten  der  alten  Servilia,  der  Tochter 

der  Caepionen,  der  Geliebten  Caesars,  der  Mutter  des  Brutus,  im  Hintergrunde 

der  großen  geschichtlichen  Begebenheiten  nur  in  schattenhaftem  Umriß  erkenn- 
bar, aber  so  gewaltig,  daß  er  wie  ein  weibliches  Gegenbild  Caesars  erscheint.  Bei 

der  Stiftung  der  Ehe  ihrer  Enkelkinder,  die  im  Jahre  30  ihre  Treue  bis  in  den 

Tod  bewährten,  wird  die  merkwürdige  Frau  ihre  Hand  vor  allem  noch  im  Spiele 

gehabt  haben. 

Nach  dem  Scheitern  des  Anschlags  des  jungen  Lepidus  hat  der  neue  Herr- 
scher Caesar  Augustus  eine  Reihe  von  Jahren  hindurch  unangefochten  den 

Staat  geleitet  in  stets  erneutem  Besitze  des  alten  republikanischen  Oberamts. 

*  Einen  bedeutsamen  Abschnitt  in  seiner  Regierung  bildet  das  Jahr  23,  wo  er 
darauf  verzichtete  und  eine  vollständige  Neuordnung  teils  plante,  teils  durch- 

führte; der  Bedeutung  dieser  Vorgänge  dürfte  von  den  Neueren  Ferrero  am 

meisten  gerecht  geworden  sein  (Größe  und  Niedergang  Roms.  Deutsche  Übers. 

V  129 ff.).  Hier  sei  nur  darauf  hingewiesen,  daß  gerade  damals  anscheinend  die 

miteinander  verschwägerten  Familien  des  hohen  alten  Adels  den  Augenblick 

gekommen  glaubten,  um  ihre  alten  Ansprüche  zu  erneuern,  die  Aemilier,  die 

Servilier,  die  lunier.  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  berechtigte  sie  dazu  das  Be- 
nehmen des  Augustus  selbst,  der  im  Laufe  des  Jahres  23  zwei  alte  Parteigenossen 

des  Brutus  und  überzeugte  Republikaner  zum  Consulat  beförderte,  den  Cn.  Piso 

als  seinen  eigenen  Kollegen  (PW  III  1391  f.)  und  den  L.  Sestius  als  seinen 

Nachfolger  (PIR  III  230  S  436;  vgl.  besonders  Dio  LIII  32,  4).     Schon  im 

1)  Tac.  ann.  HI  76  (o.  S.  352)  mit  den  berühmten  Schlußworten  über  das  Leichen- 
begängnis :  Viginti  darissimarum  familiarum  imagines  antdatae  sunt,  Manlii,  Quinctii  aliaque 

eiusdem  tiobüitatis  nomina.  sed  praefulgebant  Cassitis  atque  Brutus  eo  ipso,  quod  effigies  eorum 

non  visebantur.  Die  große  Zahl  der  Imagines  erklärt  Mommsen  (StR  I  -14?,  1)  richtig  da- 
mit, daß  „auch  die  Bilder  bloß  verschwägerter  Geschlechter"  im  Zuge  erschienen.  Die  Man- 

lier  hingen  mit  dem  lunii  Silani  durch  wechselseitige  Adoption  zusammen  (o.  S.  347). 
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tlahre  25  waren  nach  längerer  Pause  die  Namen  jener  Adelsgeschlechter  wieder 
in  den  Fasten  erschienen.  Als  Amtsgenossen  im  Consulat  hatte  dan3.al8  der 

Kaiser  den  M.  lunvus  Silanus,  der  seine  Laufbahn  unter  Lepidus  begonnen  hatte 

und  jedenfalls  ein  näherer  Verwandter  von  dessen  Frau  gewesen  ist  (PW  X 

1095  f.)  ;  unter  den  Praetoren  des  Jahres  zog  P.  Servillus  die  größte  Aufmerksam- 
keit auf  sich  durch  seine  Verschwendung  bei  den  Festspielen  (Dio  LIII  27,  6), 

nach  Namen,  Alter  i)  und  Eeichtum  gewiß  ein  Sohn  des  Isauricus  und  der  zweiten 
lunia,  vielleicht  derselbe,  der  eine  Tochter  des  Lepidus  zur  Frau  hatte.  Ja,  wenn 

man  den  Hss,  des  Dio  LIII  29,  1  glauben  dürfte,  hätte  Augustus  in  diesem 

Jahre  auch  bei  seinem  Aufbruch  aus  Spanien  dort  einen  Mann  aus  diesen  Fami- 

lien als  seinen  eigenen  Nachfolger  im  Oberbefehl  eingesetzt:  Aoi'xiov  AtfiiXiov 
(ioynvca  ....  xtxtctXinutv  (gleich  darauf  nochmals :  AtniXioc) ;  doch  da  Cassiodor 
(Chron.  min.  II  135  Mms)  den  Namen  Lucius  Lamia  gibt,  pflegt  man  AinCXiog 

in  AI. hoc  zu  ändern.  An  der  Spitze  der  Verschwörung,  die  als  die  erste  seit 

dem  Jahre  30  das  Leben  des  Augustus  bedrohte  und  ihm  vor  seinem  Abgange  in 

den  Orient  das  Schicksal  seines  Vaters  bereiten  wollte,  haben  zwei  Männer  ge- 

standen, über  deren  Persönlichkeiten  ins  Klare  zu  kommen  noch  nicht  gelungen 
ist;  Murena  wird  gewöhnlich  für  den  Amtsgenossen  des  Augustus  im  Consulat 

bei  Beginn  des  Jahres  23  gehalten  (DG  IV  206  f.  u.  a.,  doch  dagegen  Ferrero 

a.  0.  V  152 f.),  und  Fannius  Caepio  für  einen  alten  Gefährten  der  Caesarmörder 

(doch  dagegen  Kappelmacher  PW  VI  1993  f.) ;  sicher  ist,  daß  der  noch  lebende 

Vater  des  letzteren  mit  ihm  sympathisierte  (Dio  LIV  3,  7),  wie  die  Mutter  des 

jungen  Lepidus  mit  ihrem  Sohne;  nicht  unmöglich  ist  daher,  daß  dieser  Fannius, 

der  als  der  früheste  Träger  des  Cognomens  Caepio  nach  Q.  Caepio  Brutus  auftritt, 

in  irgendeinem  politischen  und  verwandtschaftlichem  Zusammenhange  mit  diesem 

und  mit  seinem  mütterlichen  Geschlecht,  den  ausgestorbenen  Servilii  Caepiones 

gestanden  hat.  Bei  der  Freigabe  von  Censorenwahlen  im  Jahre  23  wurden  ge- 
wählt L.  Munatins  Plancus,  der  in  den  Wirren  nach  Caesars  Tod  sich  zuerst  mit 

Lepidus  geeinigt  und  im  Jahre  42  mit  ihm  das  Consulat  bekleidet  hatte,  und 

L.  Lepidus  Paullus,  der  Neffe  des  Triumvirs,  der  Sohn  seines  damals  geächteten 

Bruders,  also  wiederum  zwei  Männer  aus  jenen  Kreisen,  die  sich  nicht  für  ge- 
ringer achteten  als  das  Haus  des  Caesar.  Die  höfische  Geschichtschreibung  hat 

über  beide  Censoren  ein  hartes  Urteil  gefällt  (Vell.  II  95,  3) ;  Tatsache  ist  nur, 

daß  sie  die  letzten  überhaupt  gewählten  gewesen  und  geblieben  sind,  daß  Augustus 

selbst  den  Versuch  zur  Wiederherstellung  dieses  Amtes  endgültig  als  mißlungen 

iinsehen  mußte  (Dio  LIV  2,  1—3;  vgl.  auch  Ed.  Meyer  Kl.  Sehr.  484);  die 

Frage  ist  nicht  abzuweisen,  wieweit  die  Vergangenheit,  die  Familienzugehörig- 
keit, die  Parteistellung  der  Gewählten  ihm  gefährlich  erschien  und  zur  Vorsicht 

1)  Die  Gültigkeit  der  Augustischen  Altersrorschriften,  die  für  die  Praetur  das  30.  Lebens- 
jahr forderten,  ist  für  das  folgende  Jahr  24  gesichert  (vgl.  Mms  StK  I  572  ff.)- 
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mahnte.  Dann  haben  im  Laufe  von  22  die  Consulwahlen  für  das  folgende  Jalir 
heftige  und  langanhaltende  Unruhen  hervorgerufen  infolge  des  Auftretens  von 

Kandidaten  aus  denselben  Adelshäusern ;  die  eine  Stelle  war  mit  einem  ergebenen 
Anhänger  des  neuen  Regiments  M.  LoUius  besetzt  worden;  aber  um  die  andere 

bewarben  sich  Q.  Lcpidus,  der  jüngere  Sohn  des  Triumvirs,  und  L.  Süanus,  der 

Bruder  des  Consuls  von  25  M.  Silanus,  und  brachten  durch  ihre  Agitation  alles  in 

Verwirrung.  Auch  als  Augustus  sie  nach  Sicilien,  wo  er  weilte,  kommen  ließ 

und  inzwischen  die  Abhaltung  der  Comitien  anordnete,  wurde  es  nicht  besser; 

der  Streit  dauerte  fort;  schließlich  wurde  Lepidus  gewählt.  Der  einzige  Bericht 

über  die  Vorgänge  (bei  Dio  LIV  6,  2 f.)  ist  nicht  in  jeder  Hinsicht  klar;  die 

Vorwürfe  des  Augustus  richteten  sich  gegen  beide  Kandidaten ;  vielleicht 

haben  sie  sick  weniger  gegenseitig  befehdet,  als  die  ganze  neue  Ordnung  der 

Dinge.  Jedenfalls  sieht  man,  daß  in  jenen  Jahren,  wo  Augustus  aus  verschie- 
denen Gründen  die  Zügel  etwas  locker  ließ,  sofort  die  alten  Familienbündniese 

des  hohen  Adels  wieder  in  Kraft  traten  und  die  Angehörigen  dieser  Familien 
nach  der  früheren  Macht  im  Staate  die  Hände  ausstreckten. 

Aber  L.  Silanus  ist  nach  seiner  Niederlage  bei  den  Comitien  für  21  über- 
haupt nicht  mehr  zum  Consulat  gelangt  (vgl.  Hohl  PW  X  1091  f.  Nr.  165), 

und  ebensowenig  ist  in  den  Consularfasten  der  Name  jenes  P.  Servüius  zu  fin- 

den, der  doch  ohne  Zweifel  durch  seine  Freigebigkeit  bei  den  praetorischen  Spie- 
len von  25  sich  den  Weg  zum  Consulat  hatte  eröffnen  wollen.  Der  Ausgang  die- 
ses Mannes  und  damit  der  des  Servilischen  Geschlechts  ist  zu  ermitteln.  Der 

Philosoph  Seneca  weilte  nach  seiner  Schilderung  epist.  55,  2  ff.  an  dem  Gastäde, 

quod  inter  Cumas  et  Servüü  Vatiae  villam  curvatur,  wandte  seine  Blicke  in  vÜ- 

lam,  qvae  aliquando  Vatiae  fuit  (3),  und  fand:  Non  stulte  videtur  elegi^se  hunc 

locum  Yatia,  in  quem  otium  suum  pignim  iam  et  senile  conferret  (7).  Auf  die- 

sem idyllischen  Euhesitz  —  so  wußte  er  (3)  —  ille  praetorius  dives,  nulla  alia  re 
quam  otio  notus,  consenuit  et  oh  hoc  unum  felix  hahebatur.  nam  quotiens  aliquos 

amicitiae  Asinii  Galli  (verurteilt  30  n.  Chr.  und  gestorben  33  n.  Chr.),  quotiens 
Seiani  (gestürzt  31)  odium,  deinde  amor  merserat,   exdamahant  homines: 

„O  Yatia,  solus  scis  vivere."  P.  Servilius,  der  mn  55  geborene  Praetor  von  25, 
und  Servilius  Vatia,  der  gegen  35  n.  Chr.  in  hohem  Alter  gestorbene  Praetorier, 
sind  identisch.  Der  Großvater  P.  Servilius  Consul  von  79  hatte  zu  dem  ererbten 

Cognomen  Vatia  das  ruhmvolle  des  Isauricus  erworben;  der  Sohn  P.  Servilius 

Consul  48  und  41  führte  mit  Stolz  nur  dieses  letztere  (o.  S.  355) ;  der  Enkel 

P.  Servilius  begnügte  sich  in  einer  Zeit,  wo  Ahnenstolz  verdächtig  machte  (vgl. 

z.  B.  Tac.  ann.  II  27  über  Scribonius  Libo)  wieder  mit  dem  altüberkommenen 

ersteren.  Die  Erfahrungen,  die  seine  Verwandten  in  den  Jahren  23  und  22,  als 

auch  er  wahlfähig  für  das  Consulat  war,  gemacht  haben,  ließen  ihn  auf  jeden 

politischen  Ehrgeiz  verzichten;  er  zog  sich  von  der  Öffentlichkeit  und  aus  der 
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Hauptstadt  zurück  auf  die  großen  Familiengüter  in  Campanieni)  und  wählt« 

das  Los,  das  sich  der  Triuravir  Lepidus  erkoren  hatte.  So  erkaufte  er  sich  sorg- 
losen Genuß  seines  reichen  Besitzes,  ein  ruhiges  Leben  bis  ins  höchste  Alter  und 

einen  friedlichen  Tod.  Die  Katastrophen  des  Adels,  die  mit  dem  Ende  des  Seia- 

nus und  des  Asinius  Gallus  zusammenhängen,  waren  das  Letzte,  was  er  erlebte 

und  überlebte;  im  Hinblick  darauf  pries  ihn  die  Menge  glücklich,  weil  er  am 

Scheidewege  nicht  den  Pfad  des  Herakles  eingeschlagen  hatte.  In  ähnlicher 

Zurückgezogenheit  hat  ja  auch  Kaiser  Tiberius  beinahe  das  achtzigste  Jahr  er- 
reicht; einige  Jahre  vor  ihm  und  noch  um  ein  Jahrzehnt  älter  wird  Servilius 

gestorben  sein,  seinem  väterlichen  Großvater  dem  Isauricus  (o.  S.  355)  und 

seiner  mütterlichen  Tante,  der  lunia  Tertia  (o.  S.  352)  an  Jahren  gleich- 
kommend. 

Um  dieselbe  Zeit  sind  auch  andere  Adelsgeschlechter  erloschen,  das  lulische, 

das  mit  dem  Servilischen  auf  einer  Stufe  gestanden  und  sich  zuletzt  so  hoch 

darüber  erhoben  hatte,  und  das  Aemilische,  das  mit  dem  Servilischen  in  guten 

und  bösen  Zeiten  und  gerade  noch  in  den  letzten  Zeiten  so  vielfach  und  nahe 

verknüpft  war  ̂ ) .  In  diesen  Jahrzehnten  sind  alle  die  noch  übrigen  Adelsge- 
schlechter zugrunde  gegangen,  die  Fürstenhäuser  der  Claudier  und  Valerier,  der 

Cornelier  und  Fabier,  die  ihnen  nahestehenden  patricischen,  wie  die  Manlier 

und  Sulpicier,  die  berühmten  und  seit  Jahrhunderten  mit  ihnen  verschwägerten 

und  verbündeten  aus  der  Plebs,  lunier  und  Livier,  Fulvier  und  Licinier,  Pisonen 

und  Meteller  und  viele  andere.  Die  meisterhafte  Darstellung  des  Tacitus  läßt 

uns  den  Untergang  vieler  von  ihnen  deutlicher  erkennen  als  den  der  Servilier. 

Noch  der  neue  Adel  seines  Zeitalters  knüpfte  gern  an  die  ruhmvollen,  erlauchten 

Geschlechter  der  Republik  an;  so  führt  noch  einer  von  seinen  ungefähren  Alters- 

genossen unter  anderen  Namen  den  eines  Servilius  Vatia  (CIL  XII  3167 -: 
Dessau  1016;  vgl.  Groag  PW  X  678,  31  ff.). 

1)  Brutus  hatte  ein  Cumanum  besessen  (Cic.  Brut.  300;  ad  Att.  XTI  36,  2)  und  seine 

Mutter  Servilia  ein  Neapölitamtm  (Cic.  ad  Att.  XIV  21,  3).  ebenso  anscheinend  ihre  Halb- 

Bchwester  Porcia  (ebd.  IX  3,  1) ;  der  Mann  ihrer  rechten  Schwester,  Lueullus,  und  der  Schwieger- 

vater ihres  rechten  Bruders,  Hortensius,  hatt-'U  Villen  in  der  Nachbarschaft,  bei  Baiae,  und 
im  Sommer  43  weilten  alle  miteinander  verschwägeiten  Familien  der  Caesamiörrler  auf  diesen 

ihren  Besitzungen.  So  war  auch  Vatias  Villa,  von  der  man  noch  Reste  festzustellen  meint 

(vgl.  Beloch  Campanien  188).  von  seinen  Vorfahren  ererbt. 

2)  In  dieser  Zeit,  wo  troische  Herkunft  als  Beweis  des  höchsten  Adels  in  Rom  palt, 
wxurde  auch  für  jedes  der  beiden  Geschlechter  die  Ahnfrau  des  römischen  Volkes  in  Anspruch 

genommen.  Die  mythische  Ilia  wurde  von  den  einen  zur  Aemilia  gemacht  und  von  dc:i 

andern  zur  Servilia;  vgl.  Plut.  Rom.  2,  3:  Ol  ö'  Äl/xvXlav  tfjv  Älvelov  xat  Aaßivias  "Aqu 
ovyyEvofMEvrjv  (rsxeiv  rov  YcofivXov  Xiyovoiv);  Anthol.  Pal.  III  19  (I  p.  66  Stadtmüller)  Aui- 

schrift  eines  der  kyzikenischen  Epigramme:  Yrlfios  xal  Tw/xilo;  ex  rf^s  'AfioXiov  xoXäoito^ 

^vöfievoi  xijv  firjTEQa,   S eQßrjXstav  ovöfiaxi  '  lavTTjv  yoQ  o^Äqt]?  q>^eioag  i^  air^s  iyivvfjny. 



Anhang. 

Die  geschichtlichen  Beispiele  in  Ciceros  Consolatio. 

Auf  welche  Weise  Cicero  sein  geschichtliches  Wissen,  insbesondere  seine  Ver- 
trautheit mit.  der  vaterländischen  Geschichte  erworben  und  verwertet  hat,  ist 

eine  Frage,  die  anscheinend  nicht  immer  die  gebührende  Beachtung  findet.  Jeder 

Versuch  ihrer  Beantwortung  gewährt  einerseits  tiefere  Einblicke  in  den  Bil- 

dungsgang und  die  Arbeitsweise  Ciceros,  und  anderseits  bessere  Kenntnis  von  ge- 

schichtlichen Ereignissen  oder  mindestens  von  der  Entwicklung  der  geschicht- 

lichen Tradition.  Gerade  im  Beginn  der  fruchtbarsten  Periode  seiner  populär- 
wissenschaftlichen Schriftstellerei  hat  sich  Cicero  mit  Eifer  in  das  Studium  der 

Vergangenheit  gestürzt,  um  die  Gegenwart  zu  vergessen;  das  zeigt  aufs  deut- 
lichste die  früheste  Frucht  dieser  Arbeitszeit,  die  in  den  ersten  Monaten  von  46 

verfaßte  Geschichte  der  Beredsamkeit,  die  dem  Brutus  gewidmet  ist  und  seinen 

Namen  trägt.  Cicero  rief  sich  dafür  alles  ins  Gedächtnis  zurück,  was  ihm  aus 

den  zwei  letzten  Jahrhunderten  von  den  geschichtlichen  Erlebnissen  und  den 

geistigen  Erzeugnissen  seines  Volkes  irgendwie  bekannt  war ;  diese  Auffrischung 

und  diese  teilweise  sogar  systematische  Bereicherung  seines  Wissens  mußte  ihm 

zugute  kommen,  als  er  in  den  nächsten  Jahren  mit  unglaublicher  Schnelligkeit 

und  Leichtigkeit  eine  philosophische  Schrift  nach  der  andern  in  die  Welt  schickte. 

Von  seiner  früheren  Tätigkeit  als  Kedner  sagt  er  selbst  in  jener  Schrift  (Brut. 

o22) :  Nihil  de  me  dicam:  dicam  de  cetcris,  quonim  nemo  erat,  qui   memo- 

riam  renim  Romanarum  ieneret,  ex  qua,  si  quando  opus  esset,  ah  inferis  locu- 
pletissimos  testes  excitaret;  damit  schreibt  er  sich  diesen  Vorzug  vor  den  andern 

zu.  Ebenso  dachte  er  von  seiner  künftigen  Tätigkeit  als  philosophischer  Schrift- 
steller, denn  (top.  45) :  in  lioc  genere  (seil,  fictorum  exemplorum)  oratoribus  et 

philosopMs  concessum  est,  ui   mortui  ah  inferis  excitentur.   Er  wollte  die 

Lehren  der  griechischen  Denker  seinen  Landsleuten  nicht  nur  dadurch  nahe- 
bringen, daß  er  sie  in  ihre  Sprache  üibertrug,  sondern  auch  dadurch,  daß  er  sie 

mit  Beispielen  und  Belegen  erläuterte,  die  der  heimischen  Vorstellungswelt,  dem 

nationalen  Geistesleben,  der  vaterländischen  Geschichte  angehören.  Dessen  rühmt 

er  sich  selbst  an  einer  bedeutsamen  Stelle,  indem  er  de  div.  118  nach  dem  einleiten- 

den Eückblick  auf  seine  ganze  philosophische  Schriftstellerei  die  Antwort  auf  den 
vorausgegangenen  Vortrag  seines  Bruders  eröffnet:  Accurate  tu  quidem   , 

Quinte,  et  Stoice  Sioicorum  sententiam  defendisti,  quodque  me  maxime  delectai, 

plurimis  nostris  exemplis  usus  es,  et  iis  quidem  claris  et  illustrihus.   Für  die 
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Beschaffung  solcher  Exempla  Romana  standen  damals  nur  in  geringem  Maße 

hequeme  und  übersichtliche  Hilfsmittel  zu  Gebote;  die  allgemeine  historische 

Bildung  war  damals  in  Eom  noch  nicht  so  leicht  aus  Handbüchern  und  Leitfäden 

und  Sammelöchriften  zu  erwerben,  wie  in  der  Kaiserzeit  und  wie  für  die  Griechen 

schon  in  hellenistischer  Zeit.  Mochte  sich  Cicero  auch  des  Beistandes  literarischer 

Handlanger  und  dienstwilliger  Freunde  in  weitem  Umfange  erfreuen,  so  kam  es 

doch  in  erster  Linie  auf  die  selbständige  Geistesarbeit,  die  eigene  Belesenheit  und 

das.  eigene  Gedächtnis  an;  er  selbst  mußte  den  Einfall  haben,  daß  ein  be- 

stimmter, irgendwo  aufgelesener  Gedanke  durch  dieses  oder  jenes  Wort  eines 

römischen  Dichters  oder  durch  diesen  oder  jenen  Zug  aus  der  römischen  Ver- 

gangenheit neues  Licht  empfing;  er  durfte  dann  diesen  Einfall  als  sein  volles 

Eigentum  beanspruchen,  auch  wenn  er  das  Aufsuchen,  Nachprüfen,  Ausschreiben 

des  Zitats  oder  der  Notiz  einem  andern  übertrug.  Gerade  das  Bewußtsein,  einen 

solchen  Fund  seiner  eigenen  geistigen  Anstrengung  zu  verdanken,  gab  ihm  das 

gute  Recht,  diesen  Fund  nicht  bloß  einmal,  sondern  auch  öfter  und  in  anderem 

Zusammenhange  zu  verwerten,  wie  ja  ein  jeder  dazu  neigt,  auf  eigene  frühere 

Arbeiten  und  Ergebnisse  später  von  neuem  zu  verweisen. 

Die  erste  philosophische  Schrift,  die  Cicero  in  der  letzten  Periode  seines 

Lebens  verfaßte  und  deren  Abfassung  seine  Lust  an  dieser  ganzen  Art  schrift- 
stellerischer Tätigkeit  weckte,  war  die  Trostschrift,  die  er  nach  dem  Tode  seiner 

geliebten  Tochter  TuUia  im  Frühjahr  45  zunächst  an  sich  selbst  richtete.  Vorher 

hatte  er  nach  seinem  eigenen  Bekenntnis  alle  griechischen  Werke  gelesen,  die  zur 

Aufrichtung  von  Trauernden  bestimmt  und  geeignet  waren ;  dann  stellte  er  zu- 

sammen, was  immer  von  den  verschiedenen  philosophischen  Lehrern  und  Schulen 

an  Trostgründen  vorgebracht  war;  so  entstand  eine  Schrift i),  die  mehr  durch 

Fülle  und  Mannigfaltigkeit  des"  Stoffes  ausgezeichnet  war,  als  durch  seine  Glie- 
derung und  Durchdringung,  und  die  daher,  wie  namentlich  Buresch  (Leipziger 

Studien  IX  95  ff.)  dargelegt  hat,  für  ihren  Verfasser  selbst  eine  reiche  Fund- 
grube war,  als  er  im  ersten  und  dritten  Buche  der  Tusculanen  und  im  letzten 

1)  Vgl.  über  ihre  Entstehung  besonders  Cic.  ad  Att.  XII  14,  3  (u.  S.  390)  und  Tusc.  in 
76;  die  Zeugnisse  sind  in  den  Fragmentsammlungen  leicht  zu  finden,  z.  B.  in  der  Ausgabe 

von  C.  F.  W.  Müller  IV  3,  "132  fF.  Trotz  mancher  Bemühung  ist  mir  leider  die  neueste  Mono- 
graphie unzugänglich  geblieben:  J.  van  Wageningen  De  Ciceronis  libro  Consolationis.  Gro- 

ningen 1916,  besprochen  Wochenschr.  f.  Mass.  Philol.  1917,  XXXIV  1  ff.  Bcrl.  philol.  Wochen- 

schr.  1917.  XXXVII  49) ft".  vgl.  12871.,  dazu  Verslagen  en  Mededeelingen  d.  Akad.  Amsterd. 
III  2,  175—197:  Die  Conso'.atio  mortis  bei  Griechen  und  Rümem,  erwähnt  Wochenschr.  f. 
Mass.  Philol.  1910,  XXXV  87;  auch  die  Arbeit  von  C.  Kunst  De  S.  Hieronymi  studiis  Cice- 

ronianis.  Diss.  philol.  Vindobon.  l'.ilS,  XII  109ff.  habe  ich  nur  flüchtig  während  des  Druckes 
zu  Gesicht  bekommen.  Doch  da  meine  eigenen  Untersuchungen  auf  ganz  anderen  Gebieten 
liegen,  als  anscheinend  die  dieser  Gelehrten,  und  seit  vielen  Jahren  abgeschlossen  sind  — 

das  Kapitel  war  ursprünglich  nicht  als  Anhang,  sondern  als  Grundlegung  geplant  — ,  so  lege 
ich  meine  Ausführungen  und  Ergebnisse  unverändert  vor. 
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Abschnitt  des  „Cato  maior"  (66  ff.)  auf  dieselben  Fragen  zurückkam.  Auch  auf 
die  Folgezeit  hat  sie  als  die  erste  ihrer  Gattung  in  lateinischer  Sprache  eine  starke 

Wirkung  ausgeübt.  Neuere  Untersuchungen,  die  ihrer  Kekonstruktion  gelten, 
haben  das  namentlich  für  den  Gedankeninhalt  nachgewiesen;  aber  es  ist  auch 

für  die  Beispiele  und  Belege  von  Bedeutung,  und  zwar  um  so  mehr,  Je  größer  die 

Selbständigkeit  des  Verfassers  bei  deren  Sammlung  gewesen  ist.  Unsere  eigene 
Untersuchung  wird  dadurch  erschwert,  daß  sie  zuerst  den  Stoff  der  Consolatio  aus 

anderen  Quellen  gewinnen  muß,  ehe  sie  darüber  hinaus  die  Herkunft  dieses  Stof- 
fes ermitteln  kann;  beide  Aufgaben  sind  nicht  ganz  voneinander  zu  trennen. 

Den  Ausgangspunkt  bildet  Ciceros  Zeugnis  de  div.  II  22:  Clarissimorvm 

hominum  nosfrae  civitatis  gravissimos  exitus  in  Consolatione  collegimus ;  es  folgt 

dann  der  Ausgang  der  drei  Mitglieder  des  sogenannten  ersten  Triumvirats 

(vgl.  99).  Aber  die  Consolatio  kann  von  Caesars  Ausgang  nichts  enthalten 

haben,  weil  sie  ein  Jahr  vorher  herausgegeben  wurde,  und  ob  sie  bereits  das  Ende 

des  C  r  a  s  s  u  s  berücksichtigte,  ist  mindestens  zweifelhaft.  Dagegen  ist  aus 

Tusc.  I  86  mit  Sicherheit  zu  entnehmen,  daß  der  Tod  des  Pompeius  darin 

vorkam,  und  in  welchem  Zusammenhange  und  in  welcher  Weise  er  behandelt 

wurde  (vgl.  Pohlenz  in  seiner  Ausgabe  von  Tusc.  I  und  II  [Leipz.  1912]  29). 
Bei  einem  vorzeitigen  Tode  wie  dem  der  Tullia  trösteten  sich  die  Hinterbliebenen 

gern  mit  dem  Gedanken,  daß  dem  Frühverstorbenen  selbst  vielleicht  manches 

herbere  Leid  erspart  geblieben  sei;  diesen  Gedanken  äußerte  z.  B,  Ser.  Sulpicius 

Eufus  in  seinem  damaligen  Trostbriefe  an  Cicero  (fam.  IV  5,  3  vgl.  5)  und  ver- 
wertete Cicero  in  etwas  anderer  Verbindung  im  Hinblick  auf  den  Tod  seiner 

berühmtesten  Vorgänger,  der  Eedner  L,  Crassus  (de  or.  III  8 ff.)  und  Q.  Hor- 
tensius  (Brut.  4  f.) ;  in  der  Consolatio  erinnerte  Cicero  sich  und  die  anderen  daran, 

wie  im  Jahre  50  die  Genesung  des  Pompeius  von  lebensgefährhcher  Krankheit 

allgemeinen  Jubel  erregte,  während  es  doch  für  den  Ruhm  und  das  Glück  des 

Mannes  weit  besser  gewesen  wäre,  das  Geschick  hätte  ihn  damals  dahingeraft't. 
Dieses  Beispiel  ist  von  den  Rhetoren  mit  Vorliebe  aufgegriffen  worden  (vgl. 

Liv.  IX  17,  6.  Propert.  III  11,  33  ff.  luvenal.  X  283 ff  mit  den  Anm.  der  Herauf^ 

geber),  aber  in  demselben  Zusammenhang  und  in  derselben  Ausführung  wie  in 

den  Tusculanen  kehrt  es  wieder  in  Senecas  Consolatio  ad  Marciam  20,  4^).  Diese 
zweite  prosaische  Trostschrift  der  römischen  Literatur  ist  ebenfalls  durch  den 

Tod  eines  Kindes  veranlaßt  und  an  einen  der  Eltern  gerichtet;  in  der  ersten  hat 

sich  freilich  ein  Vater  beim  Tode  seiner  Tochter  selbst  getröstet,  und  in  der 

zweiten  wird  eine  Mutter  über  den  Verlust  ihres  Sohnes  von  einem  Dritten  ge- 

1)  Sowohl  der  Gedanke,  daß  Pompeius  glücklich  gewesen  wäre,  wenn  er  seine  schwere 
Krankheit  vom  Frühjahr  50  nicht  überstanden  hätte,  wie  der  andere  Gedanke,  daß  Hortensins 
glücklich  war,  weil  er  den  Ausbruch  des  Bürgerkrieges  nicht  mehr  erlebte,  findet  sich  ia 
demselben  Kapitel  des  Velleius  wieder  (II  48,  2  und  6),  eines  Autors,  der  allgemein  bekannt*; 
Dinge  kurz  und  scharf  zu  formulieren  pflegt. 
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tröstet;  aber  dennoch  war  für  Seneca  Ciceros  Schrift  das  gegebene  Vorbild  und 

Muster ;  er  führt  sie  nicht  ausdrücklich  an,  aber  der  Fall  des  Pompeius  ist  allein 

schon  ein  genügender  Beweis  dafür,  weil  er  unbedingt  von  Cicero  als  allererstem 
in  solchem  Sinne  verwendet  worden  ist. 

Clarissimorum  hominum  gravissimos  exitus  in  größerer  Zahl  hat  Cicero  als 

Beweis  für  einen  Hauptsatz  seiner  Consolatio  zusammengetragen,  nämlich  für 

den,  daß  der  Tod  überhaupt  kein  Übel  sei.  Er  hat  denselben  Satz  noch  einmal  im 
zweiten  Teile  seines  ersten  Tusculanenbuches  verfochten  und  sich  dabei  vornehm- 

lich an  Krantors  Schrift  if(jl  jiev'hnc  angeschlossen i) ;  wie  er  angibt,  pflegton 
die  Griechen  bei  dieser  Gelegenheit  mit  vielen  clarae  mortes  pro  patria  oppetitac 
zu  prunken,  mit  den  ältesten  attischen  Landesheroen  beginnend  und  die  Reihe 

über  Leonidas  bis  Epaminondas  hinabführend:  Nostros  non  norunt,  quos  enu- 
merare  magnum  est;  ita  sunt  multi,  quibus  videmus  optabües  mortes  fuisse  cum 

gloria  (Tusc.  I  116;  vgl.  de  fin.  II  61  f.;  Sest.  48).  Er  war  stolz  darauf,  um 

wieviel  die  Geschichte  seines  Volkes  an  Helden,  die  freudig  für  das  Vaterland 
starben,  reicher  war,  als  die  der  Griechen ;  er  hatte  den  Beweis  dafür  zur  Hand 

und  verdankte  ihn  seinem  eigenen  Wissen.  So  verzeichnet  er  Tusc.  I  89  und 

später  ganz  übereinstimmend  Cato  74  f.  den  ersten  Consul  L.  Brutus,  die  Decier, 

die  Scipionischen  Brüder,  die  Consuln  L.  Paullus  und  M.  Marcellus,  sowie  die 

Tatsache,  daß  gleich  einzelnen  Feldherren  auch  ganze  römische  Truppenteile  mutig 

in  den  sichern  Tod  gegangen  seien.  In  der  Jüngern  Liste  des  „Cato"  tritt  Regu- 
lus  hinzu,  der  sich  durch  die  Art  seines  Todes  von  den  anderen  Männern  unter- 

scheidet und  gleichsam  als  ein  Märtyrer  neben  den  Helden  steht;  sonst  ist  die 

Liste  der  Tusculanen  die  vollständigere,  einerseits  weil  sie  d  r  e  i  Decier  zählt  und 

nicht  nur  zwei,  wie  Cato  a.  0.  und  früher  Sest.  a.  0.,  anderseits  weil  sie  den 

Opfern  des  Hannibalischen  Krieges,  den  Scipionen,  Paullus  und  Marcellus,  noch 

drei  weitere  Feldherren  hinzufügt;  diese  Abweichungen  der  beiden  Verzeichnisse 

erklären  sich  leicht  aus  der  Verschiedenheit  der  Absicht  und  des  Sprechenden  in 

den  beiden  Dialogen.  Deswegen  sind  die  Abweichungen  noch  stärker  an  einer 
dritten  Stelle,  wo  der  Zweck  ist,  zu  beweisen,  daß  die  Götter  sich  nicht  um  die 

guten  Menschen  kümmern,  nat.  deor.  III  80:  Cur  igitur  duo  Scipiones,  fortis- 
simos  et  optimos  viros,  in  Hispania  Foenus  oppressit  ?  cur  Maximus  extulit  filium 

consularemf  cur  Marcellum  Ilannibal  intercmit?  cur  Paullum  Cannae  sustu- 

lerunt?  cur  Poenorum  crudelitati  Reguli  corpus  est  praebitum?  cur  Africanum 

dom,estici  parietes  non  iexerunt  ?  Sed  haec  vetera  et  alia  permulta.  Hier  kehren 

die  Hauptbeispiele  des  Zweiten  Punischen  Krieges  wieder,  ferner  in  Einklang  mit 

„Cato"  der  edle  Dulder  Regulus;  diesem  tritt  zur  Seite  der  jüngere  Africanus 
und  jenen  der  zeitlich  zu  ihnen  gehörige  Fabius,  der  Cunctator.  Nun  waren  gewiß 

die  Decier  und  die  Scipionen  jedem  gebildeten  Römer  geläufig  (vgl.  z.  B.  parad.  I 

1)  Vgl.  Pohlenz  De  Ciceronis  Tusculanis  disputationibus  (Univ.-Progr.  Göttingen  lOOf') 
15  ff. ;  Ausg.  von  Tusc.  I  o.  II,  29  f. 
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12;  off.  III  16)  •  aber  man  kann  sich  doch  nicht  des  Eindrucks  erwehren,  daß 
iüle  diese  Äußerungen,  namentlich  die  darin  bekundete  Vertrautheit  mit  dem 

Ilannibalischen  Kriege,  durch  geschichtliche  Studien  beeinflußt  sind,  die  Cicero 

!;urz  vorher  unter  einem  bestimmten  Gesichtspunkte  getrieben  hatte.  Die  Ge- 
legenheit dazu  bot  ihm  TuUias  Tod,  wo  seine  Gedanken  sich  immer  wieder  auf 

den  Tod  und  was  mit  ihm  zusammenhing,  richteten;  dabei  stieß  er  auf  die 
frühesten  Denkmäler  lateinischer  Prosa,  wie  die  Leichenrede  des  alten  Fabius 

auf  seinen  Sohn  (u.  S.  384). 

Natürlich  gibt  er  diesen  Hinweis  aus  dem  Kopfe,  ebenso  den  auf  den  Jüngern 

Africanus  an  derselben  Stelle,  den  auf  die  Decier  und  auf  die  gefallenen  Heeres- 
abteilungen an  den  zwei  anderen  Stellen;  aber  er  läßt  doch  merken,  daß  ihm  diese 

letzteren  von  der  Lektüre  der  Catonischen  „Origines"  im  Gedächtnis  haften 
( Cato  75) .  Vom  Lebensende  des  L.  Brutus  weiß  er  nur  an  den  beiden  angeführten 

Stellen  und  in  den  Tusculanen  noch  an  einer  dritten  (IV  50),  wo  er  durchweg 

der  annalistischen  Tradition  nahesteht.  Desgleichen  entnahm  er  dieser  kurz  zu- 
vor (Brut.  53)  mehrere  Einzelzüge  aus  dem  Leben  des  ersten  Consuls;  offenbar 

regte  ihn  die  nähere  Verbindung  mit  M.  Brutus  an,  der  landläufigen  Überlie- 

ferung über  dessen  „Ahnherrn"  mehr  Beachtung  und  Vertrauen  als  früher  zu 
schenken.  Die  Vollständigkeit  des  Verzeichnisses  der  im  Kannibalischen 

Kriege  gefallenen  Heerführer  legt  den  Gedanken  nahe,  daß  dieses  Verzeichnis 

aus  der  Monographie  des  Coelius  Antipater  über  den  Hannibalischen  Krieg  aus- 
gezogen ist.  Ciceros  Bekanntschaft  mit  diesem  Werk  geht  sicherlich  bis  in  seine 

Schulzeit  zurück,  wo  es  das  Meisterwerk  der  bisherigen  römischen  Historiographie 
war ;  aber  wirklich  zitiert  hat  er  nur  einmal  im  Jahre  46  das  Vorwort  des  Coehus 

(or.  229  f.)  und  dann  im  Jahre  44  in  seinem  ersten  Buche  von  der  Weissagung 

dessen  Angaben  über  vorbedeutende  Träume  und  ähnliche  Götterzeichen ;  eines  der 

fünf  Zitate  hängt  eng  zusammen  mit  einem  sechsten  in  der  gleichzeitigen  Schrift 

vom  Wesen  der  Götter  (vgl,  Peter  Hist.  Rom.  rel.  I^  p.  CCXXV).  Als  Cicero 
die  Arbeit  an  diesen  religionsphilosophischen  Schriften  begann,  schrieb  er  im 

Juni  45  von  seinem  Tusculanum  an  Atticus  (XIII  8) :  Epüovien  Bruti  Caeliano- 

rüm  velim  mihi  mittas  et  a  Philoxeno  n'O'n/ciov  nfgl  riQovnia:',  man  hat  daraus 
mit  Recht  geschlossen,  daß  er  weniger  das  umfangreiche  Originalwerk  des  Coelius, 

als  den  Auszug  des  Brutus  benutzte.  Brutus  hat  sich  als  Redner  und  als  Philo- 
soph, doch  nicht  als  Historiker  betätigt;  seine  Auszüge  aus  fremden  Geschichts- 

vverken,  denen  des  Polybios  (Plut.  Brut.  4,  3),  des  Coelius,  des  Fannius  sind  nicht 

mit  Notwendigkeit  als  Beweise  seines  Interesses  für  Geschichte  anzusehen,  son- 
dern verfolgten  eher  das  Ziel,  geschichtliche  Belege  für  Reden  und  für  philo- 

sophische Erörterungen  zu  liefern,  waren  vielleicht  gar  nicht  chronologisch, 

sondern  systematisch  angelegt.  So  kann  Cicero  die  sämtlichen  bei  Coelius  vorkom- 
menden Fälle  von  zukunftskündenden  Träumen  und  von  im  Kampfe  gefallenen 

römischen  Feldherren  schon  bei  Brutus  ausgezogen,  gesammelt,  geordnet  vor- 



gefunden  haben.  Vielleicht  hatte  Brutus  selbst  schon  die  letzteren  in  seiner 

Schrift  de  virtute  verwendet,  die  er  dem  Cicero  etwa  im  Jahre  46  widmet« 

(u.  S.  395),  so  daß  die  Aufnahme  in  einer  eigenen  Abhandlung  Ciceros  ein 
feiner  Ausdruck  des  Dankes  war.  Jedenfalls  hat  Cicero  in  seiner  Consolatio  aus 

verschiedenen  Quellen  geschichtliche  Beispiele  des  vorzeitigen  Endes  berühmter 
Homer  entnommen  und  in  großer  Fülle  aufgeführt. 

Einen  noch  breiteren  Raum  nahmen  jedoch,  wie  leicht  begreiflich,  solclio 
Trauerfälle  ein,  die  mit  seinem  eigenen  näher  verwandt  waren,  in  denen  Eltern 

den  Verlust  der  Kinder  beklagten.  Unter  den  Gemeinplätzen  der  Grabschriften 

ist  ja  die  Klage  eine  der  häufigsten,  daß  ein  solcher  Fall  eine  Umkehrung  der 

Natur  sei  (vgl.  Belege  aus  poetischen  Grabschriften  bei  Lier  Philologus  LXIT 

446,  45GfE.),  und  in  der  Literatur  der  Klage-  und  Trostschriften  war  es  ähnhch. 
Wie  Hieron.  ep.  60,  5  ad  Hcliod.  (I  334  f.  Vallarsi)  lehrt,  fand  Cicero  schon  in 

den  griechischen  Schriften  dieser  Art  die  Beispiele  von  der  Trauer  des  Telamou 

und  des  Anaxagoras  (vgl,  Tusc.  III  58),  des  Perikles  und  des  Xenophon  (vgl. 
Buresch  a.  0.  47.  49.  100)  um  ihre  Kinder  allgemein  verwertet,  während  der  von 

Krantor  angeführte  Elysios  von  Terina  (Tusc.  I  115)  in  anderem  Zusammen- 
hange erwähnt  wurde  (vgl.  Buresch  a,  0.  52),  Aber  den  Griechen,  die  solchci? 

Leid  standhaft  erduldeten,  reihte  Cicero  in  noch  größerer  Zahl  aus  eigener  Kennt- 

nis seine  Landsleute  an.  Mehrerer  unter  ihnen  gedachte  er  bereits  in  seiner  Ant- 

wort auf  den  Beileidsbrief  des  Ser,  Sulpicius  Rufus,  ad  fam,  IV  6,  1:  Sed  oppri- 

mor  interdum  et  vix  rcsisto  dolori,  quod  ea  me  solacia  deficiunt,  qiiac  ceteri^t. 

quorum  mihi  cxempla  propono,  simili  in  foriuna  non  defnervnt.  nam  et  Q.  Maxi- 
mus, qui  filiinn  considarem,  darum  virum  et  mafiTm  rebus  gestis,  amisit,  et  L. 

Paullus,  qui  duo  Septem  diebus,  et  vester  Galus  et  M.  Cato,  qui  summo  ingento, 

summa  virtute  filium  perdidit,  iis  temporibus  fucrunt,  ut  eorum  luctum  ipsorum 

dignitas  consolaretur  ea,  quam,  ex  re  publica  consequebantur.  Von  diesen  vier 
Beispielen  hat  er  die  des  Fabius,  Paullus  und  Cato  im  Cato  maior  (12,  68.  84), 

einmal  die  beiden  letzteren  vereinigt  (68),  und  die  des  Paullus,  Galus  und  Cato 

im  Laelius  9  wieder  verwertet  und  nur  mit  Rücksicht  auf  Situationen  und  Per- 

sonen der  Dialoge  kleine  Änderungen  vorgenommen;  daß  er  sie  alle  und  noch 

weitere  vorher  in  der  Consolatio  gesammelt  hatte,  bezeugt  er  Tusc.  III  70: 

Quid,  qtii  non  putant  lugcndum  viris?  Qualis  fiiit  Q.  Maximus  efferens  filium 

consularem  (wörtlich  =  nat.  deor.  III  80  o.  S.  379).  quali<i  L.  Poullvs  duobus 
paucis  diebus  amissis  filiis,  qualis  M.  Cato  praetore  designato  mortno  fiiio,  quales 
reliquij  quos  in  Consolatione  collegimus.  Die  ganze  Liste  hat  daraus  Hieron. 

a.  0.  erhalten:  Quid  mcmorem  Romanos  duccs.  quorum  virtuiibus  quasi  quibusdam. 
stellis  Latinae  micant  historiae?  Pulvillus  Capitolium  dedicans  mortuum,  ut 

nuntiabatur,  subito  filium  se  iussit  absente  sepeliri.  L.  Paullus  Septem  diebus 

inter  duorum  exsequias  filiorum  triumphans  urbem  ingressus  est.  praetermitto 

Maximos,  Catones,  Galos,  Pisones,  Brutos.  Scaevolas,  Metellos,  Scauros,  Marcio:-,. 
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Crassos,  Marcellos  aique  Aufidios,  quorum  non  minor  in  luctu  quam  in  hellis 

virtus  fuit,  et  quorum  orbitates  in  Consolationis  lihro  Tullius  expUcavit,  ne  videar 

potius  aliena  quam  nostra  quaesisse. 

Das  erste  Beispiel,  das  des  M.  Horatius  Pulvillus  aus  dem  ersten  Jahre  der 

Eepublik,  stand  wohl  nicht  nur  um  seines  Alters  willen  an  der  Spitze,  sondern  war 

vermutlich  mit  dem  vorhergehenden  jüngsten  griechischen  Beispiel,  dem  des 

Xenophon,  in  ähnlicher  Weise  verknüpft,  wie  bei  Seneca  cons.  ad  Marc.  13,  1: 

Nc  nimis  admiretur  Oraecia  illum  patrem,  qui  in  ipso  sacrificio  nuntiata  filii 

morte  tibicinem  tantum  tacere  iussit  et  coronam  capiti  detraxit,  cetera  rite  per- 
fecit,  Pulvillus  effecit  pontifex,  cui  postem  tenenti  et  Capitolium  dedicanti  mors 

-ßlii  nuntiata  est.  Als  zweites  römisches  Beispiel  folgt  bei  Seneca  13,  3  das  des 
Paullus,  weil  es  durch  die  Verdopplung  des  Verlustes  und  die  begleitenden  Um- 

stände das  ergreifendste  war;  doch  nach  der  ausführlichen  Wiedergabe  dieser 

beiden  ersten  Fälle  bricht  Seneca  kurz  ab  (14,  1) :  Quid  nunc  te  per  innumerahüia 

magnorum  virorum  exempla  ducam?  (s.  u.  S.  396).  In  einem  andern  Trost- 
schreiben  hat  er  auf  jede  Nennung  von  bestimmten  Persönlichkeiten  verzichtet 

(ep.  99,  6) :  Innumerdbilia  sunt  exempla  eorum,  qui  liheros  iuvenes  sine  lacrimis 

extulerint,  qui  in  senatum  aut  in  aliquod  publicum  officium  a  rogo  redierint  aut 

statim  aliud  egerint  (vgl.  u.  S.  386) ;  doch  wenigstens  den  Fall  des  Paullus  hat 

er  auch  in  der  Consolatio  ad  Polybium  14,  5  verwertet;  nur  setzte  er  hier,  wo  er 
einen  trauernden  Bruder  zu  trösten  hatte,  an  Stelle  des  Paullus  dessen  berühmten 

Sohn  Scipio  Aemilianus,  der  als  Bruder  der  Dahingerafften  am  Schmerze  des 

Vaters  t-eilnahm;  ebenso  war  schon  Cicero  im  Cato  maior  68  verfahren,  weil  dieser 
Scipio  eine  der  Personen  des  Dialogs  war.  Man  sieht  deutlich,  daß  Seneca  bei 

allen  seinen  Trostschriften  eine  große  Fülle  römischer  Beispiele  zur  Hand  hatte 

und  daraus  nur  eine  kleine  Auswahl  traf:  die  ganze  Masse  aber  war  in  Ciceros 

gleichartiger  Abhandlung  aufgehäuft.  Daß  aus  dieser  Quelle  bereits  vor  Seneca 

Valerius  Maximus  sein  Kapitel  V  10  de  parentibus  qui  obitum  liberorum  forti 

animo  tiderunt  geschöpft  hat,  ist  längst  erkannt  worden i);  er  hat  zu  den  beiden 
an  der  Spitze  stehenden  Beispielen  des  Horatius  und  des  Paullus  nur  noch  eines 

aus  der  Masse  der  übrigen  hinzugefügt,  damit  die  römischen  an  Zahl  und  Art 

den  überkommenen  griechischen  des  Perikles,  Xenophon  und  Anaxagoras  mög- 
lichst genau  entsprächen.  Schließlich  sei  noch  auf  eine  Trostschrift  der  späteren 

lateinischen  Literatur  hingewiesen,  auf  Symmachus  ep.  III  6,  3  p.  72,  6  ff.  Seeck: 

Nee  ignoro  multa  invicti  animi  exempla  posse  referri,  wovon  dann  Perikles, 

Anaxagoras  und  Horatius  Pulvillus  wirklich  angeführt  werden;  auch  diese  Aus- 
wahl aus  einer  größeren  List«  geht  in  letzter  Linie  auf  Ciceros  Consolatio  zurück. 

Hier  waren  zum  ersten  Male  zahlreiche  Beispiele  dafür  gesammelt,  wie  be- 

1)  Vgl.  Krieger  Quibus  fontibus  Val.  Max.  usus  sit  (Diss.  Berl.  1888)  26  f.  Thormeyer 
Va  Val.  Max.  et  Cicerone  (Diss.  Götting.  1902)  101  f.  Zu  welcher  literarischen  Gattung  die 
Qielle  des  Kapitels  gehört,  verraten  allein  schon  seine  Schlußworte. 
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rühmte  Römer  den  vorzeitigen  Tod  ihrer  Kinder  mit  Fassung  ertrugen,  und  eine 

solche  Samrahmg  war  keine  ganz  leichte  Arbeit.  Bedeutsame  geschichtliche  Ereig- 
nisse wie  den  Heldentod  von  Consuln  während  ihrer  Amtszeit  verzeichneten  sogar 

die  Fasten  (vgl.  CIL  12  p.  361,  o.  S.  20)  und  erst  recht  die  Annalen;  aber  Notizen 
jener  Art  fanden  sich  nur  an  versteckten  Stellen.  Das  Beispiel  des  Horatius 
Pulvillus  hatte  Cicero  zu  ganz  anderem  Zweck  bereits  im  Jahre  57  in  der  Eede 

de  domo  sua  ad  pontifices  (139)  verwertet;  er  deutete  dort  an,  daß  Horatius  die 

Weihung  des  Capitolinischen  Tempels,  während  deren  er  den  Tod  des  Sohnes 

erfuhr,  in  seiner  Eigenschaft  als  P  o  n  t  i  f  e  x  vornahm,  und  dasselbe  sagen  aus- 
drücklich die  von  der  Consolatio  abhängigen  Autoren  (Val.  Max.,  Seneca, 

Hieron.),  während  nach  der  geschichtlichen  Überlieferung  jene  ehrenvolle  Auf- 
gabe dem  Horatius  als  Consul,  und  zwar  durchs  Los  zugefallen  war.  Doch 

wenn  auch  in  der  Eede  von  57  und  in  der  Abhandlung  von  45  dieselbe  Auffassung 

und  Vorlage  zugrunde  liegt  (vgl.  PW  VIII  2402),  so  mag  bei  der  erneuten  Ver- 

wendung das  Beispiel  auch  aus  erneuter  Lektüre  geflossen  sein;  daß  Cicero  da- 
mals eine  ausführlichere  Darstellung  der  Begründung  der  Republik  von  neuem 

gelesen  hat,  macht  schon  seine  Bekanntschaft  mit  Einzelheiten  aus  dem  Leben 

des  L.  Brutus  wahrscheinlich  (o.  S,  380).  An  diesen  L.  Brutus,  der  seine  eigenen 
Söhne  hinrichten  ließ,  ist  auch  bei  dem  Brutus  zu  denken,  der  in  der  Liste  der 

trauernden  Eltern  bei  Hieronymus  steht;  Val.  Max.  V  8,  1  sagt  von  ihm:  Exuit 

patrem,ut  consulem  ageret,  ähnlich  wie  V  10,  1  von  Horatius:  Neque  vultum   

deflexit,  ne  patris  magis  quam  pontificis  partes  egisse  videretur;  dies  ist  ein  deut- 
Hcher  Fingerzeig  für  die  Verwendung  des  Beispiels  in  einer  Consolatio.  Jene 
Lektüre  Ciceros  wirkte  also  auch  hierin  nach. 

.  Einem  andern  Geschichtswerk  verdankte  Cicero  die  Kenntnis  des  Beispiels 

des  L.  Paullus.  Von  dessen  Beredsamkeit  wußte  er  nichts  als:  Personam  pr in- 
et pis  civis  (vgl.  dazu  Geizer  Nob.  37,  6;  o.  S.  222)  facile  dicendo  iuehatur 

(Brut.  80),  und  als  memorabilu  eins  oratio  et  digna  Romano  principe  wird 

bei  Liv.  XLV  40,  9  gerade  die  Rede  eingeführt,  die  sowohl  von  Seneca  eons.  ad 

Marc.  13,  3  wie  von  Val.  Max.  V  10,  2,  also  von  ihrer  gemeinsamen  Quelle, 

Cicero  in  seiner  Consolatio,  zitiert  worden  ist,  die  berühmte  Triumphalrede  von 

167.  Ihr  lateinischer  Wortlaut  war  nicht  überliefert,  aber  ihr  Inhalt,  die  Klage 

des  Siegers  von  Pydna  über  sein  häusliches  Leid,  stand  bei  Polybios  und  wurde 

daraus  von  allen  Späteren  übernommen  (vgl.  Nissen  Krit.  Untersuch.  278.  339), 

vielleicht  auch  schon  von  Poseidonios,  der  im  ersten  Teil  des  ersten  Tusculanen- 
buches  hauptsächlich  zugrunde  liegt  (vgl.  Pohlenz  De  Ciceronis  Tusculanis  3  ff. 

Ausg.  von  Tusc.  I  u.  II.  31  f.).  Jedenfalls  stammt  das  Beispiel  bei  Cicero  wie 

überall  direkt  oder  indirekt  aus  Polybios  und  war  so  berühmt,  daß  er  es  auch  aus 
dem  Gedächtnis  anführen  konnte. 

Ähnlich  steht  es  mit  den  Beispielen  des  Fabius  und  des  Cato.   Die  Laudatio 
funebris  des  Cunctators  auf  seinen  als  Consular  205  verstorbenen  Sohn  war  eine 
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der  ältesten  in  Kom  schriftlich  aufgezeichneten  Reden;  Cicero  hat  um  ihretwillen 

dem  Verfasser  einen  Platz  in  der  Greschichte  der  römischen  Beredsamkeit  ange- 
wiesen (Brut.  57.  77;  vgl.  Hermes  XL  87)  und  nennt  nicht  bloß  die  Rede  als 

die  Quelle,  die  ihm  das  Beispiel  zur  eigenen  Aufrichtung  lieferte,  sondern  läßt 

auch  durchblicken,  wie  er  es  gegenüber  den  griechischen  Trostschriften  ausnützte 

(Cato  12) :  Nihil  admirabiliiis,  quam  quo  modo  ille  mortem  filii  tulit,  clari  viri 

(vgl.  fam.  IV  6,  1  o.  S.  381,  also  wohl  von  Fabius  gebrauchter  Ausdruck)  et 

consularis.  est  in  manihus  laudatio;  quam  cum  legimus  quem  philosophum  non 

contemnimus?  Von  Cato  erzählt  Plutarch  (Cato  24,  6):  '0  ds  ixQeaßviSQnq  vDc 
8 csXsv treffe  GTQmiqywv.  xal  uEfivrjTui  f^iev  avrov  rioXXaxig  ev  roTg  ßißXCniz  u 

Kdi(ov  (og  dv^Qcg  dyaO-ov  ysyovoTog,  TTQfxojg  Ss  xal  (fiXoa6(f(og  Xiysrac  Ttjv  oT/r- 

{poQccv  ivsyxsiv  xnt  /JTjSev  ufißXvtsgog  St^  avxrjv  eig  xd  noXiuxct  ysrsa^'  t. 
Hier  stehen  nebeneinander  Ciceros  Quelle  (/nefivrjtai  /lifv)  und  Ciceros  SchluJ'- 
folgerung  {ngdcog  ()p  .  .  .  .  /eys/nf);  weil  Cato  in  seinen  Schriften  den  Ver- 

storbenen mit  dem  bekannten  höchsten  Lobspruch,  den  er  zu  spenden  pflegte  (vgl, 

de  agr.  praef.  2;  ad  M.  filium  frg.  6  und  14  Jordan),  als  vir  bonus  bezeichnete, 

gibt  er  ihm  auch  bei  Cicero  regelmäßig  ein  entsprechendes  Beiwort,  Cato  15: 

optimi  viri,  filii  m,ei;  68:  in  optimo  filio;  84:  Catonem  meum,  quo  nemo  vir  meliöf 

natus  est.  Wie  „philosophisch"  der  abgesagte  Feind  der  griechischen  Philosophie 
sein  Unglück  getragen  habe,  wird  Cicero  auch  wieder  in  der  Consolatio  besonders 

betont  haben.  Daß  er  dieses  Beispiel  eines  trauernden  Vaters  Catos  eigenen 

Schriften  entnahm,  ist  demnach  außer  Zweifel;  natürlich  war  es  ihm  von  frühe- 
rer Lektüre  im  Gedächtnis  und  bei  der  Abfassung  seiner  Consolatio  ohne  langes 

Suchen  sofort  zur  Hand,  ähnlich  wie  eine  schon  o.  S.  380  besprochene  Reminis- 
zenz aus  Catos  Geschichtswerk. 

Als  Zeitgenosse  des  Paullus  und  des  Cato  wird  C.  Sulpicius  Galus  öfter 

erwähnt,  so  zwischen  ihnen  als  ihr  Leidensgenosse  in  dem  Dankschreiben  an  seinen 

Gentilen  Ser.  Sulpicius  Rufus  (fam.  IV  6,  1  o.  S.  381)  und  ebenso  nochmals  im 

„Laelius"  (9) .  Woher  wußte  Cicero,  daß  dieser  längst  vor  seiner  Zeit  verstorbene 
Mann  einen  Sohn  oder  gar  mehrere  Söhne  im  Kindesalter  verloren  hatte?  Das  ist 
leichter  festzustellen  als  es  auf  den  ersten  Blick  scheint.  Galus  ist  außer  seinem 

Großvater,  dem  gleichnamigen  Consul  von  243,  der  einzige  seines  Namens,  der  in 

den  Fasten  verzeichnet  war;  folglich  ist  seine  Familie  bald  nach  ihm  ausgestor- 
ben. Von  seiner  eigenen  Nachkommenschaft  ist  in  unserer  Überlieferung  nur  ein 

einziges  Mal  die  Rede,  aber  an  einer  berühmten  und  dem  Cicero  wohl  vertrauten 

Stelle.  Im  Jahre  149  wurde  ein  anderer  Sulpicier,  Ser.  Galba,  wegen  seines  Ver- 

haltens gegen  die  Lusitaner  peinlich  angeklagt,  aber  freigesprochen,  weil  er  —  in 
einer  zwar  in  Athen,  aber  bisher  in  Rom  nicht  üblichen  Weise  —  das  Mitleid  des 

Volkes  erregt  hatte.  Er  führte  ihm  nämlich  seine  beiden  Söhne  vor  und  sein 

Mündel,  den  noch  in  zartestem  Alter  stehenden  Sohn  seines  Geschlechtsgenossen, 

eben  des  C.  Sulpicius  Galus,  die  alle  verlassen  und  verwaist  zurückbleiben  würden, 
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wenn  er  selbst,  der  Vater  und  Vormund,  ihnen  durch  eine  Verurteihing  genom- 
men würde.  Diese  unerhörte  und  unwürdige  Art  der  Beeinflussung  der  Eichter 

hat  Cato  an  den  Pranger  gestellt,  indem  er  durch  die  Aufnahme  seiner  eigenen 
Anklage  Galbas  in  die  letzten  Abschnitte  seines  Geschichtswerkes  die  erdrückenden 

Schuldbeweise  und  ihnen  gegenüber  durch  den  Bericht  über  die  Verhandlung  die 

Leichtfertigkeit  des  freisprechenden  Urteils  der  Mit-  und  Nachwelt  vor  Augen 

führte.  Cicero  hat  diesen  Bericht  schon  im  Jahre  54  bei  der  Abfassung  von 
de  or.  I  227  ff.  eingehend  studiert  und  hat  ihn  dann  im  Jahre  46  bei  der  von 

Brut.  89  f.  aufs  neue  herangezogen;  nun  fiel  er  ihm  auch  bei  der  Consolatio  ein. 

Denn  wenn  im  Jahre  149  von  der  ganzen  Familie  des  Galus  nur  noch  ein  Kind 

vorhanden  war,  das  noch  getragen  werden  konnte,  so  hatte  gewiß  Galus,  der  be- 
reits 1G6  als  Consul  in  den  Vierzigen  stand  und  spätestens  als  ein  angehender 

Sechziger  gestorben  sein  mag,  andere  Kinder  vorher  verloren;  das  Mitleid  mit 

seiner  Familie,  die  ohne  Schuld  und  Fehl  und  bereits  dem  Erlöschen  nahe  war, 

kam  nun  auch  der  andern  Familie  des  altadligen  Sulpicischen  Geschlechts  zugute, 
deren  Haupt  auf  Leben  und  Tod  angeklagt  war. 

So  haben  gerade  die  vier  Beispiele  von  berühmten  Vätern,  die  den  Tod  ihrer 

Söhne  mit  ruhiger  Fassung  ertrugen  —  Fabius,  Paullus,  Galus,  Cato  — ,  dem 

Cicero  im  Jahre  45  besonders  nahegelegen,  weil  er  kurz  vorher  bei  seiner  Be- 
schäftigung mit  den  älteren  Eednern  auf  sie  gestoßen  war.  Deswegen  hat  er  sie 

schon  in  dem  Dankschreiben  an  Sulpicius  Kufus  (fam.  IV  6,  1  o.  S.  381)  an- 
geführt und  später  wiederholt  verwertet;  sie  lagen  zwar  sämtlich  weit  vor  seiner 

persönlichen  Erinnerung,  waren  ihm  aber  im  Gedächtnis  gegenwärtig,  als  er  nach 
Tullias  Tode  römische  Vorbilder  suchte. 

Außer  den  schon  besprochenen  Persönlichkeiten  bietet  die  Liste  des  Hiero- 
nymus  (o.  S.  381  f.)  die  Namen  von  folgenden:  Piso,  Scaevola,  Metellus,  Scaurus, 

Marcius,  Crassus,  Marcellus,  Aufidius;  es  gilt,  sowohl  die  einzelnen  Trauerfälle 

zu  ermitteln,  wie  die  jeweihge  Quelle  der  Kenntnis  Ciceros. 

Der  an  letzter  Stelle  genannte  Aufidius  ist  mit  großer  Wahrscheinlichkeit 

in  einem  Manne  erkannt  worden,  von  dem  nur  Cicero  berichtet  (vgl.  Klebs 

PW  II  2289  Nr.  6.  Peter  Hist.  Eom.  rel.  12,  CCXL).  Nach  zwei  Zeugnissen  der 
philosophischen  Schriften  des  Jahres  45  (Tusc.  V  112;  de  fin.  V  54)  erinnerte 
sich  dieser  aus  seiner  Knabenzeit  eines  Praetoriers  Cn.  Aufidius,  der  erblindet 

war,  aber  sein  Schicksal  mit  ungebrochenem  Mute  ertrug  und  eine  bedeutende 

politische  und  literarische  Tätigkeit  entfaltete;  nach  einer  früheren  Äußerung 

(de  domo  35)  hat  er  in  hohem  Alter  einen  offenbar  bereits  erwachsenen  Mann  aus 
dem  Aurelischen  Geschlecht  an  Sohnes  Statt  angenommen,  den  Consul  von  71 

Cn.  Aufidius  Orestes  (Klebs  2295  f.  Nr.  32).  Die  Voraussetzung  dafür  ist  gerade 

bei  einer  späten,  womöglich  testamentarischen  Adoption  der  Verlust  eigener 
Leibeserben ;  trifft  sie  zu,  so  bot  Aufidius  für  die  Consolatio  ein  ganz  besonders 

Münzer,  Rom.  Adel.  25 
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geeignetes  Beispiel,  um  die  lange  Reihe  von  Beispielen  zu  schließen.  Im  Cato 

maior  15 f.  wird  die  Behauptung:  A  rebus  gerendis  senectus  ahstrahit,  widerlegt 

durch  den  Hinweis  auf  Fabius  den  Cunctator  und  L.  Paullus,  die  ja  zu  anderm 

Zwecke  auch  in  der  Consolatio  verwendet  werden,  auf  ein  paar  andere  Greise  und 

vor  allem  auf  Ap.  Claudius  Caecus,  weil  hei  ihm  ad  senectutem  accedebat  etiam, 

ut  caecus  esset.  Ganz  ähnlich  kann  in  der  Consolatio  Aufidius,  der  mit  Appius 

von  Cicero  Tusc.  V  112  verglichen  wird,  am  Ende  gestanden  haben  mit  der- 
selben Begründung,  daß  sein  Los  ein  besonders  schweres  gewesen  sei,  weil  bei 

ihm  ad  orbitqtem  accedebat  etiam,  ut  caecus  esset.  Jedenfalls  ist  dieses  Bei- 

spiel dem  Verfasser  der  Consolatio  nicht  durch  irgendeine  literarische  Quelle, 
sondern  durch  seine  lebhafte  eigene  Erinnerung  an  die  Hand  gegeben  worden. 

Der  von  Hieronymus  gleich  dem  Aufidier  nur  mit  seinem  Geschlechtsnamen 
bezeichnete  Marcier  läßt  sich  mit  Hilfe  eines  Autors  ermitteln,  der  als  Benutzer 

der  Consolatio  gesichert  ist.  Valerius  Maximus  hat  nämlich  nach  den  ersten  Bei- 

spielen des  Horatius  und  des  Paullus  gerade  dieses  excerpiert  (V  10,  3) :  Q.  Mar- 
cius  Bex,  siiperioris  Catonis  in  consulatu  collega  (im  Jahre  118),  filium  summae 

pietatis  et  magnae  spei  et,  quae  non  parva  calamitatis  accessio  fuit,  unicum  amisit, 

cumque  se  obitu  eius  subrutum  et  eversum  videret,  ita  dolorem  altitudine  consilii 

coercuit,  ut  a  rogo  iuvenis  protinus  curiam  peteret  senatumque,  quem  eo  die  lege 

habere  oportebat,  convocaret.  Auch  dem  Seneca  ep.  99,  6  (o.  S.  382)  schwebt 

dieses  Gegenstück  des  Horatius  und  Paullus  vor  bei  den  innumerabilia  exempla 

eorum,  qui  liberos  iuvenes  sine  lacrimis  extulerint,  qui  in  senatum  aut  in 

aliquod  publicum  officium  a  rogo  redierint  aut  statim  aliud  egerint^).  Doch  vor 
allem  treten  bei  Val.  Max.  die  Züge  hervor,  die  das  Geschick  des  Marcius  zu 

einem  ungemein  harten  machten  und  dem  Cicero  beim  Vergleich  mit  seinem 

eigenen  am  ehesten  Trost  gewähren  konnten;  man  halte  neben  filium  summae 

pietatis  et  magnae  spei  seine  Charakteristik  des  Sohnes  Catos  (fam.  IV  6,  1 

0.  S.  381) :  summo  ingenio,  summa  virtute  filium;  (Lael.  9)  in  perfecto  et  spec- 

tato  viro,  neben  den  Ausdruck  calamitas  den  bei  Plut.  Cato  24,  6  (o.  S.  384)  ge- 

brauchten r!Vft(f)')Q(<.,  neben  den  Zwischensatz:  quae  non  parva  calamitatis  ac- 
cessio fuit,  den  soeben  herangezogenen  Gedanken  aus  Cato  maior  IQ:  ad  Appi 

Claudi  senectutem  accedebat  etiam,  ut  caecus  esset;  man  achte  vor  allem 

1)  Seneca  denkt  noch  mehr  an  die  beiden  Consuln  von  59,  die  er  selbst  cons.  ad  Marc. 
14,  1  ff.  zusammeno;estellt  hat  (s.  u.  S.  396) :  Bibulus  postero  die  quam  geminum  funus  (seiner 

Si'ihne)  reniintiatum  est,  processü  ad  sölita  imperii  officia  ....  (Caesar  nach  Julias  Tode)  intra 
tetium  diem  imperatoria  obiit  niunia.  Caesars  Biographen  wußten  damit  weniger  genau  Be- 

scheid als  die  Philosophen.  Ein  näherliegendes  Beispiel  hat  sich  Seneca  und  die  spätere 
Consolationenliteratur  entgehen  lassen,  nämlich  die  würdige  und  in  Wahrheit  altrömische 

und  fürstliche  Haltung  des  Tiberius  beim  Tode  seines  Sohnes  Drusus  23  n.  Chr.  Das  popu- 
läre Vorurteil  hat  auch  in  diesem  Falle  die  wirklichen  Tatsachen  in  ein  möglichst  ungünstiges 

Licht  gerückt,  wie  vor  allem  aus  Tac.  ann.  IV  8  f.,  aber  auch  aus  Suet.  Tib.  52,  1.  54,  1 
und  Dio  LVII  22,  8  ersichtlich  ist. 
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auf  den  Umstand,  in  dem  diese  höchste  Steigerung  des  Schmerzes  besteht,  auf 

den  Verlust  des   einzigen   Sohnes i).     Für   Cicero,   der  seine  Tochter  be- 

1)  Die  Klage  um  den  einzigen  Sohn  ist  als  Ausdruck  tiefster  Trauer  bei  yer- 
schiedenen  Völkern  des  Altertums  geradezu  sprichwörtlich  gewesen,  doch  ist  in  Sammlungen 
wie  Ottos  Sprichwörtern  der  Römer  und  den  dazu  von  Szelinski,  Sonny,  Weyman  veröffent- 

lichten Nachträgen  und  in  Kommentaren  der  einzelnen  Belegstellen  nichts  darüber  zu  finden. 
Auch  wird  die  Feststellung  der  bestimmten  Fassung  des  Wortlauts  dadurch  erschwert,  daß 
mehrere  Gedanken  und  Ausdrücke  durcheinandergehen.  Der  Hauptgedanke,  daß  der  Verlust 
des  einzigen  Sohnes  der  schwerste  ist,  kommt  bei  den  Israeliten  mehrfach  zum  Ausdruck 

(Jeremia  6,  26.  Arnos  8,  10.  Sacharja  12,  10);  bei  den  Ägyptern  wird  er  einmal  schon  da- 
durch verstärkt,  daß  der  fiovoyev^s  auch  noch  avcogog  ist  (Herodot.  II  79),  bei  dem  Evange- 
listen (Luc.  7,  12)  dadurch,  daß  die  Mutter  bereits  Witwe  ist.  Lucian  jieqI  niv&ovs  13  greift 

als  charakteristisches  Beispiel  der  Totenklage  die  des  Vaters  um  den  Sohn  heraus,  der  ge- 
storben ist  vor  der  Eeife,  vor  der  Ehe,  vor  der  Erzeugung  eigener  Nachkommenschaft,  so  daß 

die  Hoffnung  auf  Fortdauer  des  Kultes,  des  Geschlechtes,  des  Namens  vernichtet  ist,  und  in- 
folgedessen die  väterliche  Trauer  jedes  ähnliche  Leid  übertrifft.  Für  den  sprichwörtlichen 

Vergleich  bietet  das  älteste  Zeugnis  II.  XXIII  222— 224,  eine  zu  Interpolationen  geradezu  ein- 
ladende Stelle  (vgl.  die  Zutat  der  leicht  abgeänderten  Verse  II.  XVII  36  f.  in  Pap.  Bodleian,  63 

[Grenfell  Gr.  Pap.,  Second  Series  p.  5]  aus  dem  3.  Jhdt.  n.  Chr.),  die  mit  einer  eigentümlichen 
Erweiterung  von  Plutarch  in  der  Trostschrift  an  ApoUonios  30  verwertet  ist :  Iläaa  3iQ6q>aais 

ixavT]  nqos  x6  tag  Xvnag  xal  xovg  &Q^vovg  ovveyelQsiv.  xavxa  ö'ixlvTjoav  oi  noirjxai  xal  fidXioxa 
xovxcov  6  TiQwxog  X)/xt}oos,  ?.eycov 
(II.  XXIII   222)  (b;  6s  naxrjo  ov  Jiaidog  odvQsxai  ooxea  xcUcov, 

(223)  vvfiqpiov,  og  xs  ̂ avcDv  SstXovg  axd^rjas  xoxrjag 

(223a)  äoQtjxov  8e  toxevoi  yöov  xal  niv&og  e&rjxe   (=  II.  XVII  37  und  XXIV  741) 

xal  xavxa  fiev  ovnoi  öfjXov  st  dixaicog  odvQsxai '  dXX"  oQa  xb  i^fjg, 
(223b)  (xovvog,  xrjXvysxog,  noXXöloiv  ml  xxeareaoi  (=  II.  IX  482). 

Dem  Plutarch  war  der  ganze  Gedanke  in  der  Fassung  geläufig,  daß  der  betrauerte  Sohn  der 
einzige  und  als  spätgeboren  {xrjkvyexog)  unersetzliche  Erbe  sei.  Ähnliches  schwebt  bei  Catull 

39,  4  vor:  Si  ad  pii  rogiim  fili  |  lugctur,  orha  cum  flet  unicum  mater.  Zu  diesen  mir  freund- 
lichst von  Meister  nachgewiesenen  Belegen  aus  Homer  und  Catull  füge  ich  zwei  Ciceronische, 

aus  dem  Jahre  46  ad  fam.  IX  20,  3 :  Patriam  eluxi  tarn  et  gravius  et  diutius  quam  ulla  mater 
unicum  ßium,  und  aus  dem  Jahre  43  Phil.  IX  12:  Est  autem  ita  adfectus,  ut  neyno  unquam 
unici  filii  mortem  magis  döluerit  quam  ille  maeret  patris.  Der  Grundgedanke,  daß  der  Verlust 
des  einzigen  Sohnes  den  tiefsten  Schmerz  bereite,  wird  dann  durch  den  weiteren,  daß  der 
Verlust  jiQo  wQag  (Lucian.  a.  0.)  eingetreten  sei,  umgebogen  bei  Hör.  sat.  II  8,  58  f. :  Rufus, 
posito  capite,  ut  si  fiUus  immaturus  obisset,  flere.  Der  Redner  und  der  Satirendichter  haben 
aus  dem  lebendigen  Born  volkstümlicher  Anschauung  und  Redeweise  so  viel  geschöpft,  daß 
ihre  Zeugnisse  besondern  Wert  haben.  Die  Folge  der  hier  vertretenen  Auffassung  ist,  daß 
das  Gegenteil  dieses  größten  Unglücks  geradezu  undenkbar  und  unsagbar  erscheint,  nämlich 

die  Beseitigung  eines  Sohnes  durch  den  eigenen  Vater,  vor  allem  eines  einzigen  Sohnes  und  wo- 
möglich eines  in  jugendlichem  Alter  stehenden.  Das  behaupteten  die  Lästerzungen  von  Catilina 

(vgl.  Sali.  Cat.  15,  2.  Appian.  b.  c.  II  4),  und  es  ist  sehr  bezeichnend,  wie  Cicero  diesen  Punkt 

berührt  (Cat.  I  14):  Quid  vero?  nuper  cum  morte  superioris  uxoris  novis  nuptiis  domum  vacue- 
fecisses,  noniie  etiam  alio  incredtbili  scelere  hoc  scelus  cumidasti  ?  quod  ego  praetermitto  et  facile 
patior  sikri,  ne  in  hac  civitate  tanti  facinoris  immanitas  aut  exstitisse  aut  non  vindicata  esse 
videatur.  Von  Ciceros  Vorbild  L.  Crassus  wird  aus  der  Censur  des  Jahres  92  das  scharfe 

Wortgefecht  mit  seinem  Aratsgenossen  und  Widersacher  Cn.  Domitius  Ahenobarbus  angeführt, 
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trauerte,  aber  seinen  Sohn  wenigstens  noch  behielt,  war  das  bittere  Leid  des 

Q.  Marcius  Eex  zur  eigenen  Aufrichtung  wohl  geeignet. 

Aber  es  lag  vor  seiner  eigenen  Erinnerung  und  muß  ihm  also  durch  eine 

bestimmte  Quelle  bekannt  geworden  sein.  Er  läßt  de  or.  II  124  f.  den  Redner 

Crassus  rühmend  anerkennen,  mit  welcher  Kunst  sein  Nebenbuhler  M.  Antonius 

.das  Mitleid  für  seine  Clienten  zu  wecken  verstehe,  läßt  ihn  diese  auch  Brut.  143 

gepriesene  Kunst  nachweisen  an  den  berühmten  Verteidigungsreden  für  M.' 
Aquilius  vom  Jahre  98  (o.  S.  148  f.,  1)  und  für  C.  Norbanus  vom  Jahre  95  und 

läßt  ihn  dann  kurz  hinzufügen:  Quid  ego  de  Cn.  Mallii,  quid  de  Q.  Regis  com- 
jniseratione  dicam  ?  quid  de  aliis  innumerahilibus.  Der  Prozeß  des  Cn.  Mallius 

gehört  ins  Jahr  103,  aber  der  des  Q.  Marcius  Rex  kann  noch  älter  sein,  da  die 

Anwaltstätigkeit  des  Antonius  schon  um  ein  Jahrzehnt  früher  begonnen  hat,  und 

der  einzige  Mann  dieses  Namens  in  dieser  Zeit  ist  der  Consul  von  118.  Allerdings 

ist  von  einer  gerichtlichen  Anklage  gegen  ihn  nichts  bekannt,  aber  unsere  Be- 

kanntschaft mit  der  ganzen  Geschichte  jener  Jahre  ist  eine  außerordentlich 

lückenhafte.  Wenn  Q.  Marcius  Eex  in  einem  bedenklichen  Prozesse  ähnlich  wie 

Aquilius,  Norbanus,  Mallius  dadurch  geschützt  werden  mußte,  daß  die  Stimmung 

der  Richter  zu  seinen  Gunsten  beeinflußt  wurde  i),  so  war  am  Schlüsse  seiner 

der  spöttische  Vorwurf  des  letzteren:  Ov  ov  fivQalvri?  kv  {CcoyQsio)  oder)  xoXvfxßrjd'Qq  oot 
TQsqpofiivT]?,  SIT  ano&avovot]?  sxXavaas  ?  und  die  schlagfertige  Antwort :  Ov  av  rgeis  yvvalxag 

(ixxofilaag  oder)  ■d'äxpag  ovx  iSäxQvaag  ?  (Pliit.  inim,  util.  5 ;  praec.  reip.  ger.  14,  24 ;  soUert. 
anim.  23,  7.  Aelian.  hist.  an.  VIII  4  o.  S.  108.  287).  Dem  lateinischen  Wortlaut  scheint 
Macrob.  Sat.  III  15,  4  f.  näherzukommen,  wonach  Domitius  dem  Crassus  quasi  deforme  crimen 
öbiecit,  daß  er  kürzlich  murenam  in  piscina  domus  suae  morttuim  atrattis  tarn  quam  filiam 
luait.  Crassus  hatte  nur  Töchter  und  nahm  deshalb  im  Testament  einen  Tochtersohn  an 

Kindes  Statt  an  (o.  S.  224.  310);  war  nun  das  Weinen,  Klagen,  Trauern  wie  um  einen  Sohn 
eine  sprichwörtliche  Eedensart,  so  traf  Domitius  zu  allem  übrigen  noch  dadurch  eine  besonders 
empfindliche  Stelle  des  Gegners,  daß  er  durch  Einsetzung  der  Tochter  statt  des  Sohnes  diese 
Wendung  in  einer  für  Crassus  verletzenden  Weise  umformte.  Fälle  wie  die  des  Catilina  und 
des  Crassus  scheinen  die  allgemeine  Bekanntschaft  mit  dem  volkstümlichen  Vergleich  der  Klage 
um  den  einzigen  Sohn  vorauszusetzen  und  ergänzen  die  einstweilen  spärlichen  direkten  Belege. 

1)  Krüger  M.  Antonii  et  L.  Licinii  Crassi  or.  Eom.  frg.  19,  7  und  9.  26  hat  auf  eine 
Ermittlung  der  Person  und  der  Sache  verzichtet ;  ist  aber  die  eine  richtig  bestimmt,  so  darf 
trotz  der  Dürftigkeit  der  Überlieferung  auch  über  die  andere  eine  Vermutung  aufgestellt  werden. 
Q.  Marcius  Eex  hat  in  seinem  Consulat  118  einen  Triumph  de  Ligurihus  Stoenäs  erworben 

(Acta  triumph.),  und  zwar  dadurch,  daß  er  ein  ziemlich  harmloses  und  unschädliches  Alpen- 
völkchen überfiel  und  zu  solcher  Verzweiflung  trieb,  daß  es,  zum  Teil  durch  eigene  Hand, 

gänzlich  ausgerottet  wurde  (Oros.  V  14,  5  f.).  Diese  Ligurertriumphe  waren  nach  Cic.  Brut.  255 
im  allgemeinen  übel  berüchtigt,  und  ähnliche  Angriffe  gegen  halbwilde,  doch  ungefährliche 
Nachbarn  haben  rühm-  und  beutelüsternen  Feldherren  wiederholt  Prozesse  und  Anfeindungen 
daheim  eingetragen,  so  dem  Q.  Minucius  Thermus  der  gegen  die  Ligurer  schon  190  (vgl. 
Jordan  Catonis  quae  exstant  LXXIIff.  DG  V  115),  dem  Ser,  Galba  der  gegen  die  Lusitaner 

149  (o.  S.384f.  ),  dem  Ap.  Claudius  Pulcher  der  gegen  die  Salasser  (o.  S.  241).  Der  Triumph 

des  Marcius  war  der  letzte  seiner  Art;  möglich,  daß  die  gerichtliche  Verfolgung  des  Trium- 
phators  abschreckend  wirkte,  auch  ohne  daß  sie  zu  seiner  Verurteilung  führte. 
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Verteidigung  ein  Hinweis  auf  das  schwere  Leid,  das  ihm  der  frühe  Tod  des  ein- 

zigen Sohnes  gebracht  hatte,  sehr  am  Platze.  Dann  liegt  die  Sache  nicht  viel 

anders  wie  bei  C.  Sulpicius  Galus.  Cicero  kannte  die  Eede  des  Ser.  Galba  für  sich 
selbst  und  die  des  M.  Antonius  für  Q.  Marcius  Eex,  und  kannte  die  Mittel,  die 

sie  in  der  Peroratio  verwendet  hatten  und  die  er  Ja  selbst  in  solchen  Fällen  anzu- 

wenden pflegte!);  daher  stammte  seine  überraschende  Kenntnis  der  Familien- 
verhältnisse des  Galus  und  des  Eex,  die  ihm  bei  der  Abfassung  seiner  Consolatio 

zugute  kam;  die  Art  der  Verwendung  in  dieser  Schrift  ist  durch  und  durch  sein 

geistiges  Eigentum. 

Zeitgenossen  des  Marcius  sind  wahrscheinlich  Scaurus  und  Piso  gewesen, 

die  Hieronymus  unter  seinen  Schicksalsgenossen  nennt.  Zwei  Scauri  sind  in  den 

Jahren  des  Kimbernkrieges  vorzeitig  dahingegangen.  Der  eine  ist  der  Consular 
M.  Aurelius  Scaurus,  der  im  Jahre  105  bei  Arausio  in  die  Hände  der  Feinde 

fiel  und  sie  durch  seinen  Stolz  so  reizte,  daß  ihn  ein  Jähzorniger  Häuptling 

niederstieß  (Klebs  PW  II  2525  Nr,  215)  ;  der  andere  ist  der  Sohn  des  Princeps 

Senatus  M.  Aemilius  Scaurus,  der  wegen  seiner  schimpflichen  Flucht  beim 

Kimberneinfall  von  102  von  dem  strengen  Vater  verstoßen  und  durch  diese 

Schande  zum  Selbstmord  getrieben  wurde  (o,  S.  280.  285).  Der  Aurelier  war 
als  Consular  bei  seinem  Tode  schon  ein  älterer  Mann,  und  wenn  ihn  sein  Vater 

überlebt  haben  sollte,  so  ist  doch  der  Vater  völlig  unbekannt.  Um  so  bekannter 

ist  aber  der  Vater  des  Jüngeren  Aemiliers,  der  eigentliche  Held  Jener  Erzählung, 
die  uns  zuerst  als  Seitenstück  zu  der  von  L.  Brutus  und  seinen  Söhnen  in  dem 

Kapitel  des  Val.  Max.  de  severitate  patrum  in  liberos  (V  8,  4)  begegnet,  später 
noch  bei  Frontin.  strat.  IV  1,  13  und  beim  Auct.  de  vir.  ill.  72,  10  in  kürzerer 

imd  fast  wörtlich  übereinstimmender  Fassung.  Die  Primärquelle  aller  drei  Be- 
richte hat  Pais  (Eendiconti  della  accad.  dei  Lincei,  serie  V.  X  51;  vgl.  auch  Peter 

Hist.  Eom,  rel.  I^,  CCLIII,  1)  ganz  mit  Eecht  in  der  Autobiographie  des  Scaurus 
gesehen,  die  gerade  von  Val.  Max.  (IV  4,  11)  und  im  vierten  Buche  Frontins 

(3,  13)  Je  einmal  zitiert  wird;  immerhin  ist  es  denkbar,  daß  bei  allen  MittelqueUen 

dazwischengetreten  sind,  und  zwar  «bei  dem  ältesten,  dem  des  Ehetors,  Ciceros 

Consolatio,  zu  deren  Benutzern  er  auch  sonst  gehört.  Jedenfalls  hat  Cicero  gerade 

im  Jahre  vor  der  Abfassung  der  Consolatio  den  römischen  Attizisten,  die  die 

Cyropädie  studierten,  die  leider  gar  nicht  mehr  gelesenen  und  doch  sehr  lesens- 
werten Bücher  des  Scaurus  über  sein  eigenes  Leben  dringend  empfohlen  (Brut. 

112),  hat  also  gewiß  die  Erzählung  von  dem  Vater,  der  sich  des  hoffnungsvollen 

Sohnes  selbst  beraubte,  von  der  damaligen  Lektüre  im  Gedächtnis  behalten  und 

zum  eigenen  Tröste  wiederholt. 

1)  Vgl.  Preiswerk  De  inventione  orationum  Ciceronianarum  (Diss.  Basel  1905)  19.  Von 
dem  wegen  Erpressungen  verurteilten  Cn.  Dolabella  sagt  Cic.  Verr.  I  77 :  lam  iam,  DölabeUa, 
neque  me  tut  neqtie  ttiorum  liberum,  quos  tu  miseros  in  egestate  atque  in  sölitudine  reliquisti, 
misereri  potest;  das  klingt  geradezu  wie  die  Ablehnung  der  stehenden  Bitte  von  Angeklagten 
und  Verteidigern. 
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Bei  dem  Piso  der  Liste  des  Hieronymus  kann  man  etwa  an  L.  Piso  den 

Praetor  von  74  denken,  den  Vater  des  Gaius,  der  der  erste  und  zugleich  der  beste 

von  Ciceros  Schwiegersöhnen  war  und  im  Jahre  57  als  Quaestor  in  jungen  Jahren 
gestorben  ist  (vgl.  PW  III  1395  Nr.  98),  zumal  wenn  Oaius  einen  älteren,  noch 

früher  verstorbenen  Bruder  Lucius  gehabt  haben  sollte  (DG  II  68).  Doch  daß 

der  Vater  so  lange  gelebt  habe,  ohne  über  die  Praetur  hinauszukommen,  ist  wenig 
wahrscheinlich,  und  noch  mehr  für  sich  dürfte  eine  andere  Möglichkeit  haben, 
die  Gleichsetzung  des  Piso  der  Consolatio  mit  dem  Großvater  des  Praetoriers,  dem 

berühmtesten  des  ganzen  Geschlechts,  dem  Staatsmann  und  Annalisten  der 

Gracchenzeit.  Von  dessen  Sohn  ist  nichts  bekannt  als  sein  gewaltsamer  Tod 

während  der  Praetur  im  jenseitigen  Spanien  (Appian.  Ib.  99),  und  zwei  Anek- 
doten. Die  eine  davon  wird  von  Val.  Max.  IV  3,  10  überliefert  und  von  Plin. 

n.  h.  XXXIII  38,  von  diesem  unmittelbar  hinter  einem  durch  Varro  vermittel- 
ten Zitat  des  Annalisten  Piso:  Dieser  habe  als  Consul  im  sicilischen  Sklaven- 

kriege 133  seinem  jungen  Sohne  als  Auszeichnung  für  Tapferkeit  einen  gol- 
denen Kranz  verliehen,  aber  erklärt,  daß  er  ihm  den  Goldwert  im  Testament 

vermachen  werde,  damit  nicht  der  Schein  entstehe,  er  habe  seinem  eigenen 

Hause  Staatseigentum  zugewendet.  Die  andere  Anekdote  erzählt  Cic.  Verr.  IV 

56:  Als  dem  Jüngern  Piso  während  seiner  spanischen  Statthalterschaft  in  Cor- 
duba  sein  Ring  zerbrach,  wog  er  dem  Goldschmied  das  zur  Ausbesserung  nötige 

Gold  öffentlich  zu  und  ließ  ihn  die  Arbeit  vor  aller  Augen  ausführen,  ebenfalls 
in  der  Absicht,  selbst  den  leisesten  Verdacht  des  ünterschleifs  zu  vermeiden. 

Statthalterschaft  und  Tod  des  Sohnes  Piso  fallen  112;  daß  der  Vater  damals 

noch  am  Leben  war,  ist  freilich  nicht  überliefert  und  bei  der  Unsicherheit  des 

Datums  seiner  Censur  (vgl.  o.  S.  283,  1)  auch  nicht  mit  Bestimmtheit  zu  ver- 
muten, aber  es  ist  doch  recht  wahrscheinlich.  Die  zwei  Anekdoten  zeigen,  daß 

Vater  und  Sohn  den  ehrenvollen  Beinamen  Frugi  wohl  verdienten;  für  den 

Sohn  sind  sie  rühmliche  Zeugnisse  seiner  Tapferkeit  und  Rechtschaffenheit, 

aber  sie  sind  es  auch  für  den  Vater,  den  Urheber  der  Quaestio  repetundarum, 

direkt  und  indirekt  zugleich,  weil  er  selbst  nach  seinen  Grundsätzen  handelte 

und  seinen  Sohn  zu  deren  Nachachtung  erzog  (vgl.  Cic.  Font.  39). 

Die  Annahme  liegt  nahe,  daß  kein  anderer  als  der  Vater  selbst  in  seinen 

Annalen  diese  Züge  von  seinem  verstorbenen  Sohne  überliefert  hat,  ähnlich  wie 

Cato  in  Reden  und  Schriften  von  dem  /seinigen  mit  vielem  Lobe  sprach,  und  daß 

Cicero  auf  diese  Quelle  zurückging  (vgl.  auch  meine  Quellenkritik  des  Plin.  233. 

Peter  Hist.  Rom.  rel.  12  129  zu  frg.  21).  Pisos  Annalen  waren  dem  Cicero  ja 

von  jeher  bekannt  und  wurden  von  ihm  als  literarische  Leistung  nicht  sonder- 
lich geschätzt  (Brut.  106;  vgl.  aus  früherer  Zeit  de  or.  II  51 ;  de  leg.  I  6) ;  doch 

das  einzige  wörtliche  Zitat  aus  ihnen  steht  in  einem  Briefe  vom  Som- 
mer 45,  also  aus  den  Monaten  nach  der  Abfassung  der  Consolatio  und  während 

der  Arbeit  an  den  sich  damit  teilweise  berührenden  Tusculanen:  Piso  ille  Frugi 
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in  annalibus  suis  queritur,  adulescentes  pßni  deditos  esse  (fam.  IX  22,  2),  Die 

Schilderung  bezieht  sich  auf  die  unmittelbare  Gegenwart,  stand  gewiß  in  den 
letzten  Abschnitten  des  Geschichtswerkß  und  entbehrte  vielleicht  nicht  eines 

Innern  Zusammenhanges  mit  den  eigenen  Ansichten  des  Verfassers  über 

Jugenderziehung  und  mit  dem  bei  seinem  Sohne  erzielten  guten  Ergebnis.  Noch 

eine  weitere  Anekdote  aus  dem  dritten  Buche  der  Tusculanen,  von  dem  sich 

manche  Fäden  zu  der  Consolatio  spannen,  darf  herangezogen  werden.  Sie  han- 
delt von  dem  Benehmen  des  Vaters  Piso  nach  der  Annahme  des  von  ihm  be- 

kämpften Antrags  des  C.   Gracchus   über  die  Getreideverteilung;   er  forderte 

nunmehr  ebenfalls  seinen  Anteil,  indem  er   declaravit     lege   Sempronia 

Patrimonium  publicum  dissupari  (Cic.  Tusc.  III  48).  Die  peinliche  Sorge  für 
die  Staatsfinanzen  ist  bei  allen  diesen  Anekdoten  dieselbe  und  ist  bezeichnend 

für  den  Mann,  der  es  bis  zur  Censur,  der  höchsten  Verfügung  über  die  Staats- 
mittel, gebracht  hat;  sein  Zusammenstoß  mit  C.  Gracchus  ist  das  letzte,  was 

von  seiner  öffentlichen  Wirksamkeit  bekannt  ist.  Wenn  seine  eigenen  Annalen 
die  Quelle  auch  dieser  Anekdote  waren,  so  sind  es  wieder  ihre  letzten  Partien 

gewesen. 
Es  ist  das  Schicksal  vieler  Bücher,  daß  ihr  Anfang  und  ihr  Schluß  die 

meisten  Leser  finden  und  sich  dem  Gedächtnis  am  meisten  einprägen;  so  darf 
man  wohl  vermuten,  daß  Cicero  in  den  Jahren  46  und  45  die  Pisonischen 

Annalen  wieder  einmal  zur  Hand  nahm,  gerade  ihre  spätesten  Partien,  die  Ge- 
schichte der  eigenen  Zeit  des  Verfassers,  durchlas  und  daraus  entlehnte,  was  er 

im  Brutus  und  in  der  Consolatio,  in  den  Tusculanischen  Dialogen  und  in  seinen 

Briefen  bei  Gelegenheit  verwerten  konnte.  Von  den  sich  aufdrängenden  all- 
gemeinen Bemerkungen  kann  hier  nur  einiges  angedeutet  werden.  Von  den 

Historikern  sind  die  Annalen  Pisos  vornehmlich  als  Quelle  für  die  ältere 

Geschichte  benutzt  worden;  das  gibt  aber  von  ihrem  Wesen  kein  ganz  vollstän- 
diges Bild.  Die  literarischen  Gattungen  der  Staatsrede  und  Gerichtsrede  in 

eigener  Sache,  der  tendenziösen  Publizistik,  der  Memoirenschreiberei  und  der 

objektiven  Geschichtschreibung  waren  damals  noch  nicht  scharf  geschieden, 

sondern  gingen  vielfach  ineinander  ü.ber,  zumal  bei  Männern,  die  ihre  besten 

Jahre  mit  der  Teilnahme  an  der  praktischen  Politik  verbrachten  und  erst  in 

höherem  Alter  zur  Feder  griffen,  wie  Cato  und  Piso  und  erst  recht  Fannius, 

M.  Scaurus  und  Rutilius  Rufus;  ihr  Leben  und  ihre  Schriftstellerei  auf  histo- 
rischem Gebiete  hängen  eng  miteinander  zusammen.  Catos  letztes  Auftreten 

in  der  Öffentlichkeit  war  das  gegen  Ser.  Galba  im  Jahre  149;  von  dem  frei- 
sprechenden Urteil  der  Richter  legte  er  Berufung  bei  der  Nachwelt  ein,  indem 

er  seine  eigene  Anklage  und  die  Verteidigung  des  Angeklagten  in  seinem  Ge- 
schichtswerk wiedergab.  Der  Ausgang  des  Prozesses  war  der  unmittelbare  An- 

laß für  den  damaligen  Volkstribunen  Piso,  die  Einrichtung  eines  ständigen 

Gerichtshofes  für  Erpressungen  zu  fordern  und  durchzusetzen.    Piso  selbst  hat 
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dann  im  Jahre  123  seinen  letzten  Kampf  gegen  C.  Gracchus  für  die  Staatö- 
finanzen  ausgefochten  und  ist  darin  unterlegen;  auch  er  hat  von  dem  nicht  mehr 

umzustoßenden  Urteil  der  Gegenwart  an  die  Zukunft  appelliert,  hat  seine  An- 
sichten und  Absichten  vorgetragen  in  seinem  Geschichtswerke  und  hat  wie  Cato 

mindestens  den  Cicero  überzeugt,  daß  seine  Meinung  die  richtige  war,  wenn 

auch  der  gegnerischen  der  Sieg  zufiel.  Cato  und  Piso  haben  auch  ihren  Söhnen 

im  Eahmen  ihrer  Geschichtswerke  förmliche  Nachrufe  gewidmet.  Jener  als  eine 

Art  von  Entschädigung  für  die  bescheidene  Leichenfeier  (Liv.  ep.  XLVIII), 
dieser  als  Ersatz  für  eine  solche  Feier  überhaupt,  die  er  dem  im  fernen 

Spanien  gefallenen  Sohne  nicht  ausrichten  konnte.  Solche  literarische  Lauda- 

tionen, die  durch  die  Unmöglichkeit  von  mündlichen  Laudationen  zunächst  veran- 
laßt wurden  (vgl.  Vollmer  Jahrb.  f.  Philol.  Suppl.  XVIII  468  fE.  o.  S.  332.  341), 

brauchen  keineswegs  immer  selbständige  Schriften  gewesen  zu  sein,  am  wenig- 
sten in  älterer  Zeit.  Von  ihnen  führen  manche  Fäden  zu  einem  Nachruf,  wie 

ihn  Cicero  im  „Brutus"  dem  Hortensius  gewidmet  hat,  zu  solchen  Charak- 
teristiken, wie  sie  Livius  —  bisweilen  nach  dem  Vorbild  älterer  Historiker 

(o.  S.  190  f.,  1,  263  f.,  1)  —  beim  Tode  berühmter  Männer  einzulegen  liebte, 
und  deren  Verwandtschaft  mit  den  Laudationen  schon  der  ältere  Seneea 

(suas.  6,  21)  hervorhob,  schließlich  auch  zu  dem  wohlerwogenen  Abschluß  des 

großen  Livianischen  Werkes  mit  der  Laudatio  des  Drusus  durch  Augustus. 

Doch  von  diesen  Ausblicken  auf  die  Entwicklung  der  geschichtlichen  Lite- 
ratur kehren  wir  zu  der  eigentlichen  Aufgabe  zurück:  Der  von  Hieronymus 

unter  den  trauernden  Vätern  angeführte  Piso  in  Ciceros  Consolatio  war  der 

alte  Censorier,  der  um  seiner  Zeit  und  Bedeutung  willen  und  um  der  Schwere 

des  Verlustes  willen  ganz  wohl  gleich  nach  den  ersten  und  berühmtesten  seiner 

Leidensgefährten  genannt  zu  werden  verdiente  und  bei  Hieronymus  einen  ent- 
sprechenden Platz  einnimmt;  die  Quelle  waren  seine  eigenen  Annalen.  Es 

könnte  scheinen,  als  ob  die  Mannigfaltigkeit  der  Quellen,  aus  denen  Cicero  die 

Beispiele  der  ihrer  Söhne  allzufrüh  beraubten  Väter  schöpfte,  weit  übertrieben 

wäre.  Aber  man  darf  die  Mühe,  die  uns  ihre  Ermittlung  bereitet,  nicht  mit  der 

geistigen  Anstrengung  verwechseln,  die  dem  Cicero  die  Ausnützung  für  seine 

Zwecke  verursachte.  Man  vergleiche  etwa  einen  Abschnitt  wie  den  seines 

„Brutus"  77 — 82,  der  eine  lange  Eeihe  von  Eednern  des  zweiten  Jahrhunderts 
aufzählt,  mit  den  tatsächlichen  Grundlagen,  auf  denen  die  Einreihung  Jedes 

einzelnen  von  ihnen  beruhte.  Daß  sie  sich  als  Redner  betätigt  hatten,  war  über- 
haupt von  den  allerwenigsten  dieser  Männer  bezeugt,  aber  es  war  zu  erschließen 

aus  den  mannigfaltigen  Beweisen  ihrer  literarischen  und  politischen  Tätigkeit 

(vgl.  Hermes  XL  88 f.).  Wer  wie  Cicero  mit  der  gesamten  Geschichte  des 

öffentlichen  und  geistigen  Lebens  Jener  Zeit  vertraut  war,  konnte  eben  in  Jedem 

Einzelfalle  den  entsprechenden  Schluß  ziehen  und  eine  so  große  Zahl  von 
Einzelfällen  mühelos  zu  einem  Gesamtbilde  vereinigen.    Ähnlich  ist  es  auch  bei 



—     898     — 

der  Consolatio  gewesen;  wenn  ihm  sein  vorzügliches  Gedächtnis  sagte,  daß  er 

einmal  da  oder  dort  etwas  von  einem  solchen  Trauerfall  gelesen  habe,  so  war  die 

Nachprüfung  rasch  zu  erledigen.  Außer  einem  Werke,  das  für  das  erste  Jahr 

der  Eepublik,  für  L.  Brutus  und  Horatius  Pulvillus  herangezogen  wurde  (oben 

S.  383),  handelt  es  sich  nach  unseren  bisherigen  Feststellungen  um  die  Leichen- 
rede des  alten  Fabius  auf  seinen  Sohn,  um  die  bei  Polybios  wiedergegebene 

Trinmphalrede  des  Paullus,  um  die  in  Catos  „Origines"  zu  findenden  Äußerungen 
über  Catos  eigenen  Sohn  und  über  die  Selbstverteidigung  Galbas,  um  die  An- 
nalen  Pisos,  die  Denkwürdigkeiten  des  Scaurus  und  die  Gerichtsrede  des  M. 

Antonius  für  Marcius  Rex.  Dabei  war  es  für  die  Arbeit  des  Nachschlagens 

nicht  belanglos,  daß  die  betreffenden  Stellen  auch  in  umfangreicheren  Werken 

rasch  zu  finden  waren,  die  Geschichte  des  ersten  Jahres  der  Republik  in  jedem 

annalistisch  angelegten  Geschichtsbuch  am  Anfang,  die  Nachrufe  auf  die  Söhne 

des  Cato  und  Piso,  das  letzte  öffentliche  Auftreten  Catos,  die  zur  Peroratio  ge- 
hörenden Milderungsgründe  für  Angeklagte  stets  am  Ende.  So  war  die  Mühe 

für  Cicero  und  seine  Gehilfen  nirgends  so  groß,  daß  sie  gegen  die  Wahrschein- 
lichkeit der  ganzen  hier  vorgelegten  Anschauung  geltend  gemacht  werden 

könnte. 

Die  noch  nicht  besprochenen  Persönlichkeiten  der  Liste  des  Hieronymus 

dürften  wohl  sämtlich  wie  Cn.  Aufidius  (o.  S.  385  f.)  der  eigenen  Zeit  Ciceros 

angehören  oder  ihr  doch  so  nahestehen,  daß  er  sich  ihrer  erinnerte,  ohne  litera- 

rischer Quellen  zur  Auffrischung  des  Gedächtnisses  zu  bedürfen.  Nur  war  bis- 
weilen die  Erinnerung  nicht  so  zuverlässig,  daß  nicht  eine  nochmalige  Anfrage 

bei  gutunterrichteten  Leuten  angebracht  gewesen  wäre.  So  schrieb  er  am 

20.  März  45  an  Atticus  (XII  24,  2) :  Et  ut  ad  meas  ineptias  redeam,  velim  me 

certiorem  facias,  P.  Crassus  Venuleiae  filius  vivone  P.  Crasso  consulari  patre 

suo  mortuus  sit,  ut  ego  meminisse  videor,  an  postea.  item  quaero  de  Regula 

Lepidi  filio  rectene  meminerim  patre  vivo  mortuum.  Bei  Lepidus,  wahrschein- 
lich Mamercus  Lepidus  Livianus,  Consul  77  (o.  S.  313 f.),  hat  ihn  sein  Gedächtnis 

offenbar  getäuscht,  denn  der  Name  fehlt  im  Verzeichnis  des  Hieronymus;  At- 
ticus wird  die  Frage  ebenso  verneint  haben,  wie  die  nach  Cn.  Caepio  (siehe 

S.  253 ff.).  Dagegen  bietet  jenes  Verzeichnis  in  der  Tat  den  Namen  eines 

■Crassus,,  und  die  fragliche  Persönlichkeit  ist  von  Groebe  (DG  IV  604 ff.  vgl.  83) 
in  eingehender  Darlegung  richtig  bestimmt  worden:  Es  ist  P.  Crassus  Dives, 
Consul  97  und  Censor  89,  der  sich  im  Jahre  87  der  Rache  des  Marius  und  Cinna 

durch  Selbstmord  entzog  und  als  niaximi  aninii  vir  in  Ciceros  Gedächtnis  fort- 
lebte (de  or.  III  10  u.  S.  399,  1);  er  hatte  den  ältesten  seiner  drei  Söhne  als 

jungen  Ehemann  ins  Grab  sinken  sehen  und  sorgte  für  die  Witwe  und  für  sein 

eigenes  Geschlecht,  indem  er  jene  dann  mit  dem  jüngsten  vermählte,  dem  spä- 
teren Triumvir;  da  der  zweite  noch  vor  dem  Vater  im  Jahre  87  den  Marianerh 

zum  Opfer  fiel,  blieb  der  jüngste  schließHch  allein  übrig. 
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Wie  die  Erinnerung  an  diesen  Crassus  und  die  an  Aufidius,  so  reicht  bis 

in  dieselben  Jugendjahre  Ciceros  auch  die  Erinnnerung  an  Scaevola  zurück,  der 
in  der  Liste  des  Hieronymus  erscheint.  Zwei  Männer  dieses  Namens  haben  ihm 

als  seine  Lehrer  nahegestanden,  zuerst  der  Augur  und  dann  der  Oberpontifex, 

die  den  gleichen  Vornamen  Quintus  trugen  (o.  S.  224,  Stammtafel  II).  Von 
dem  Augur  sind  zwei  Töchter  bekannt,  und  von  ihnen  ist  die  eine  ohne  Zweifel 

vor  dem  Vater  gestorben,  denn  Cicero  de  or.  I  24  führt  ihn  im  Herbst  91  bei 

dem  Eedner  L.  Crassus  ein  als  socer  eins  qui  fuerat.  Das  gute  Verhältnis  zwi- 

schen Schwiegervater  und  Schwiegersohn,  das  dieser  Dialog  schildert,  setzt 

voraus,  daß  dem  Scaevola  die  mit  Crassus  vermählt  gewesene  Tochter  besonders 

lieb  war;  durch  sie  soll  sich  auch  nach  Ciceros  Ansicht  die  väterliche  Begabung 

weitervererbt  haben  (s.  S.  310).  Die  Behauptung  unseres  Gewährsmanns,  daß 

er  diese  Mucia  persönlich  gekannt  habe  (Brut.  211),  ist  wohl  ebenso  übertrieben 

wie  die  über  seinen  Verkehr  mit  ihrem  Gatten  (vgl.  dazu  Hermes  XLIX  2111, 

2) ;  aber  dem  Augur  Scaevola  hat  er  wirklich  nähergestanden  als  dem  Pontifex 

(vgl.  Brut.  306;  Lael.  1),  und  darum  «brauchen  wir  nicht  weiter  zu  suchen,  um 

den  trauernden  Vater  zu  finden,  dessen  Bild  sich  Cicero  zur  eigenen  Ermutigung 
ins  Gedächtnis  rief.  Der  Fall  unterscheidet  sich  von  den  anderen  insofern,  als 
Scaevola  nicht  um  einen  Sohn,  sondern  um  eine  besonders  liebenswerte  Tochter 

trauerte ;  aber  gerade  das  war  Ja  Cioeros  eigene  Lage,  so  daß  der  Vergleich  mit 
dem  Geschick  seines  Lehrers  ihm  ohne  weiteres  kommen  mußte. 

Bei  den  letzten  aus  der  Liste  des  Hieronymus  noch  übrigen  Namen,  denen 

der  Meteller  und  der  Marceller,  wird  eher  an  den  häufigeren  und  nach 

römischer  Auffassung  beklagenswerteren  Fall  zu  denken  sein,  daß  der  frühe 

Tod  eines  unersetzlichen  männlichen  Sprossen  eine  ganze  Familie  dem  Unter- 
gange preisgab.  Sowohl  die  Meteller  wie  die  Marceller  standen  unter  den  Fami- 

lien der  plebeischen  Nobilität  nicht  zum  wenigsten  deshalb  allen  anderen  voran, 

weil  sie  sich  noch  in  dem  letzten  Jahrhundert  der  Eepublik  einer  stattlichen 
Kinderzahl  erfreuten.  Von  den  Metellern  hat  die  ältere  Linie,  die  sich  von 

Metellus  Macedonicus  herleitete,  sogar  die  Gefahr  des  Absterbens  eines  Zweiges 

ohne  jede  fremde  Hilfe  vermeiden  können,  indem  sich  ein  kinderloser  Enkel  des 

Macedonicus  von  einem  andern,  der  zwei  Söhne  hatte,  den  einen  Sohn  abtreten 

ließ;  die  Consuln  von  60  und  57,  Q.  Metellus  Celer  und  Q.  Metellus  Nepos, 

waren  nämlich  von  Geburt  Söhne  desselben  Vaters,  des  Consuls  Q.  Metellus  Nepos 

von  98,  aber  der  ältere  von  ihnen  Adoptivsohn  eines  Vetters  des  Vaters  (vgl.  PW 

III  1208 f.  1216.  DG  II  20 f.).  Die  jüngere  Linie  mußte  sich  etwas  später 
zur  Annahme  eines  Sohnes  entschließen:  Metellus  Pius  hat  testamentarisch  den 

adoptiert,  in  dessen  Adern  von  seiner  Großmutter  her  und  vielleicht  auch  sonst 

von  mütterlicher  Seite  das  Blut  der  Meteller  floß  (o.  S.  316).  Aber  dieser 

Metellus  Scipio  selbst  hat  nur  eine  Tochter  hinterlassen,  obgleich  er  noch  andere 

Kinder  gezeugt  zu  haben  scheint  (o.  S.  317) ;  an  ihn  zu  denken,  lag  dem  Cicero 
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kurz  nach  seinem  Ende  im  afrikanischen  Kriege  sicherlich  nahe;  so  wird  er  der 

Metellus  sein,  der  zu  den  schöner  Hoffnungen  beraubten  Vätern  zählte. 
Nicht  allzuweit  von  ihm  ist  auch  der  Marcellus  zu  suchen.  Dessen  Fami- 

lie war  ums  Jahr  100  ihrer  eigenen  Zukunft  noch  so  sicher,  daß  sie  einen  Sohn 

den  Cornelii  Lentuli  zur  Adoption  geben  konnte  (vgl.  PW  IV  1389  ff.  DG  II 

340 ff.) ;  ein  halbes  Jahrhundert  später  haben  in  den  Jahren  51,  50  und  49  drei 

Marceller  nacheinander  das  Consulat  bekleidet;  die  Erwartungen  der  Familie 
hatten  sich  also  erfüllt.  Aber  von  den  drei  Consuln  hat  nur  der  mittlere,  Gaius, 

der  Schwager  des  späteren  Kaisers  Augustus,  Kinder  hinterlassen;  seine  Vettern, 
die  Brüder  Marcus  und  Gaius,  haben  ohne  Nachkommenschaft  geendet,  der 

Jüngere  wahrscheinlich  noch  vor  der  Schlacht  bei  Pharsalos  im  Bürgerkriege, 

und  der  ältere  Ende  Mai  45  durch  Mörderhand  in  Athen.  Als  dessen  Begna- 
digung im  Herbst  des  vorhergehenden  Jahres  46  von  Caesar  genehmigt  wurde, 

sagte  Cicero  in  der  Dankrede  (pro  Marc.  10) :  Nohüissimam  famüiam  tarn  ad 

paucos  redactam  paene  ah  interitu  vindicasti;  Marcellus  selbst  gedachte  damals 

in  dem  einzigen  Briefe,  den  wir  von  ihm  besitzen,  seiner  völligen  Vereinsamung 

(fam.  IV  11,  1):  In  summa  paucitate  amicorum,  propinquorum  et  necessarto- 
rum.  Brutus  rühmte  ihn  damals  in  seiner  Abhandlung  de  virtute  als  ein  Muster 

der  echten,  durch  keine  Schicksalsschläge  zu  beugenden  virtus  (vgl.  PW  III 

2762 f.  X  982 f.),  und  wenn  Seneca  von  diesen  Schicksalsschlägen  nicht  den 

Verlust  von  Kindern,  sondern  nur  die  Verbannung  des  Marcellus  erwähnt  (cons, 

ad  Helv.  9,  4 ff.),  so  tut  er  es  deshalb,  weil  er  an  der  betreffenden  Stelle  nur 

seine  eigene  Mutter  über  sein  eigenes  Exil  trösten  will.  An  sich  ist  es  trotz  des 

Fehlens  aller  Zeugnisse  durchaus  wahrscheinlich,  daß  der  Marcellus,  an  dessen 

vorbildlicher  Haltung  sich  der  trauernde  Cicero  erbauen  wollte,  dieser  M.  Mar- 
cellus gewesen  ist. 

Sind  aber  die  Angehörigen  der  Meteller  und  Marceller  richtig  bestimmt, 

so  sind  sie  die  einzigen  unmittelbaren  Zeitgenossen,  die  Cicero  aufgenommen 

hat,  und  ihre  Aufnahme  entbehrt  nicht  eines  gewissen  politischen  Bei- 
geschmacks, weil  beide  zu  den  hervorragendsten  Führern  der  unterlegenen 

Kepublikaner  zählten.  Der  um  seine  geliebte  Tullia  klagende  Cicero  hatte  ja 
doch  ein  anderes  Vorbild  innerhalb  seines  Gesichtskreises,  nämlich  Caesar,  der 

vor  kaum  neun  Jahren  in  seiner  nicht  minder  geliebten  und  liebenswerten  lulia 

sogar  sein  einziges  Kind  verloren  hatte  und  damals  durch  seine  Seelengröße 

Ciceros  Bewunderung  erregte  (vgl.  ad  Q.  fr.  III  8,  3  vom  November  54:  De 

virtute  et  gravitate  Caesaris,  quam  in  summo  dolore  adhihuisset,  magnam  e3> 

epistula  tua  cepi  voluptatem)  i).  Die  spätere  Consolationenliteratur  hat  sich  die- 

1)  Die  Ähnlichkeit  der  beiden  Trauerfälle  wurde  noch  dadurch  gesteigert,  daß  sowohl 

lulia  wie  Tullia  im  Wochenbett  starben  (s.  S.  108),  und  daß  auch  das  Neugeborene  nicht  lebens- 
fthig  war.  Gewiß  hat  das  Caesar  nicht  unerwähnt  gelassen,  von  dessen  Teilnahme  Cic.  ad  Ätt. 
Xm  20,  1  kurz  meldet :  Ä  Caesare  litteras  accepi  consolatorias  datas  pridie  Kai.  Maias  Hispali. 
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ses  hervorragende  Musterbeispiel  nicht  ganz  entgehen  lassen,  zumal  da  sogar 

Kaiser  Tiberius  in  einem  Erlaß  ausdrücklich  daran  erinnerte,  um  der  übertrie- 

benen Trauer  um  Germanicus  zu  steuern  (vgl.  Tac.  ann.  III  6).  Doch  Seneca 

hat  Caesars  Beispiel  in  recht  eigentümlicher  Weise  mit  einem  andern  verknüpft; 
er  lehnte  es  cons.  ad  Marc.  14,  Iff.  ab,  die  trauernde  Mutter  per  innumerabilia 

virorum  hiagnonim  exempla  zu  führen,  rief  ihr  aber  zu:  TJnum  quemlihet  annum 

occupa  et  ex  eo  magistratus  cita:  Lucium  si  vis  Bihiilum  et  C.  Caesar em  —  vide- 
his  inter  collegas  inimicissimos  concordem  fortunam.  Dem  Cicero  hätte  Bibulus, 

der  Amtsgenosse  Caesars  im  Consulat  von  59,  sehr  wohl  neben  Metellus  Scipio 

und  M.  Marcelluß  als  Vorbild  dienen  können;  er  hat  gleichzeitig  zwei  Söhne 

auf  entsetzliche  Weise  verloren  (vgl.  noch  Val.  Max.  IV  1,  15)  und  stand  per- 
.  sönlich  und  politisch  jenen  Männern  ganz  nahe,  aber  sein  Name  fehlt  in  der 

Liste  des  Hieronymus  ebenso  wie  Caesars  Name.  Anscheinend  hat  Seneca  diese 

beiden  aus  eigenem  hinzugefügt,  während  er  die  aus  Cicero  bekannten  Beispiele 

nicht  wiederholen  mochte;  daß  sie  aber  wiederum  in  Ciceros  Consolatio  über- 

gangen waren,  beruhte  gewiß  auf  Absicht.  Den  Bibulus  konnte  Cicero  nicht  er- 

wähnen, ohne  seines  Mitconsuls  zu  gedenken,  und  den  Caesar  wollte  er  nicht 

erwähnen;  so  sah  er  von  beiden  ab  und  steht  selbst  in  der  an  sich  ganz  unpoli- 
tischen Trostschrift  ein  wenig  unter  dem  Banne  der  Parteipolitik, 

Werfen  wir  nun,  nachdem  die  einzelnen  von  Hieronymus  verzeichneten 

Persönlichkeiten  bestimmt  sind,  einen  Blick  auf  das  Ganze,  damit  dem  Ein- 

wand begegnet  werde,  man  könnte  nicht  sehen,  nach  welchen  Gesichtspunkten 

das  Verzeichnis  angelegt  ist.  Wir  wissen  nicht,  ob  sich  Hieronymus  an  die  von 

Cicero  getroffene  Anordnung  gehalten  hat,  und  wissen  ebensowenig,  wenn  er 

das  getan  haben  sollte,  welche  Prinzipien  für  Cicero  maßgebend  waren,  ob  zeit- 

liche oder  sachliche  Gruppierung  bevorzugt  wurde.  An  zwei  Stellen  der  erhal- 

tenen Schriften,  fam.  IV  6,  1  und  Lael.  9,  folgen  die  Beispiele  des  Fabius,  Paul- 
lus,  Galus,  Cato  aufeinander  streng  nach  der  Chronologie,  aber  bei  Hieronymus 
steht  Paullus  vor  Fabius  und  Cato  vor  Galus.  So  könnte  in  der  Consolatio  auch 

die  Besonderheit  der  einzelnen  Trauerfälle,  die  Bedeutung  der  betroffenen  Per- 
sönlichkeiten, die  Zahl  und  Art  der  den  Schmerz  verstärkenden  oder  lindernden 

Begleitumstände  die  Anordnung  beeinflußt  haben.  Wir  vermögen  nicht  zu 
sagen,  daß  der  Verfasser  der  Consolatio  ein  bestimmtes  Verfahren  beobachten 

mußte,  und  wir  dürfen  deshalb  bei  der  Ermittlung  der  einzelnen  Fälle  die  Stel- 
lung innerhalb  des  Verzeichnisses  unbeachtet  lassen. 

Durch  ihre  Gleichartigkeit  hoben  sich  die  Beispiele  des.  L.  Brutus  und  des 

M.  Scaurus  heraus,  die.  bei  Val.  Max.  in  demselben  Kapitel  de  severitate  patriim 

in  liheros  (V  8)  ihre  passende  Stelle  gefunden  haben.  Den  Übergang  von  die- 
sem Kapitel  zu  dem  ganz  aus  der  Consolatio  geflossenen  de  parentibus,  qui  obi- 

tum  Uberorum  forti  animo  tulerunt  (V  10),  bildet  das  de  parentum  adversus  sus- 
pectos  liberos  moderatione  (V  9),  wo  im  zweiten  Beispiel  eine  Spur  derselben 
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Quelle  nachweisbar  ist.  Es  handelt  sich  nämlich  hier  um  die  Verteidigung  des 

im  Jahre  51  wegen  Amhitus  angeklagten  M.  Valerius  Messalla  durch  seinen 
mütterlichen  Oheim  Q.  Hortensius,  wobei  dieser  seinen  letzten  großen  Erfolg 

erzielte,  indem  er  ausnahmsweise  das  Mittel  anwandte,  das  Cicero  seit  seinem 

Consulat  bei  der  Verteidigung  von  Parteigenossen  mit  einer  ermüdenden  Eegel- 

mäßigkeit  gebrauchte  und  mißbrauchte,  nämlich  sich  selbst  mit  dem  Angeklag- 

ten solidarisch  zu  erklären  und  seine  eigenen  Verdienste  für  ihn  in  die  Wag- 
ßchale  zu  werfen  (vgl.  Preiswerk  De  inventione  orationum  Ciceronianarum 

15 f.).  Hortensius  war  nach  Val,  Max.  damals  durch  den  Lebenswandel  seines 
Sohnes  so  erbittert,  ut  Messallam  sororis  suae  filium  heredem  Tiabiturus, 

amhitus  reum  defendens  iudicibus  diceret,  si  illum  damnassent,  nihil  sihi  praeter 

osculum  nepotum,  in  quibus  adquiesceret,  super  futurum,  hac  scilicet  sententia, 

quam  etiam  editae  orationi  inseruit,  filium  potius  in  tormentis  animi  quam  in 

voluptatihus  reponens.  Der  in  der  Buchausgabe  der  Eede  stehende  Satz  be- 
schränkte sich  auf  die  Worte:  Si  illum  damnassent,  nihil  sihi  —  super  futurum; 

alles  übrige  ist  daraus  erschlossen,  und  zwar  teilweise  falsch  erschlossen;  denn 

als  Hortensius  im  nächsten  Frühjahr  starb,  zeigte  sich,  daß  er  seinen  Sohn  gar 

nicht  enterbt  hatte.  Deswegen  ist  er  bei  Val,  Max.  nicht  unter  die  strengen, 

sondern  unter  die  nachsichtigen  Väter  gesetzt  worden;  aber  nun  paßt  das  Zitat 

und  seine  Auslegung  wie  die  Faust  aufs  Auge.  Val,  Max.  hat  sie  in  neuem  Zu- 
sammenhange verwendet.  Der  Gedanke  an  das  Leben  und  den  Ausgang  des 

Hortensius  beschäftigte  den  Cicero  unausgesetzt,  als  der  schwerste  Sturm  des 

Bürgerkrieges  ausgetobt  hatte;  der  „Brutus",  der  die  neue  Periode  seiner  lite- 
rarischen Tätigkeit  im  Jahre  46  einleitet«,  knüpfte  daran  an,  und  der  verlorene 

„Hortensius"^,  der  im  Jahre  45  unmittelbar  nach  der  Consolatio  die  philoso- 
phische Schriftstellerei  programmatisch  eröffnete,  in  noch  höherem  Maße; 

schwerhch  fehlte  in  der  Consolatio  eine  Erinnerung  an  den  langjährigen  Neben- 
buhler. Sollte  nicht  gerade  beim  Verlust  der  teuren,  über  jedes  Lob  erhabenen 

Tochter  der  Gedanke  Trost  gegeben  haben,  daß  Hortensius  mit  seinem  Sohne 

eigentlich  weit  schwereres  Unglück  gehabt  hatte,  ihn  zwar  nicht  zu  begraben, 

aber  potius  in  tormentis  animi  quam  in  voluptatihus  zu  rechnen  hatte?  Cicero 

war  zur  Zeit  des  Messallaprozesses  in  Cilicien;  aber  er  ließ  sich  darüber  von 

Leuten,  die  genau  Bescheid  wußten,  eingehend  berichten,  von  Atticus  (vgl.  ad 

Att.  V  12,  2),  von  Caelius  Eufus  (fam.  VIII  2,  1),  von  Brutus  (Brut.  328 

s.  S.  345) ;  auf  die  Bemerkung  des  Brutus,  Hortensius  habe  mit  seiner  da- 
maligen Eede,  der  letzten,  die  er  gehalten,  sich  selbst  übertroffen,  antwortete  er: 

Sic  ferunt,  idque  declarat  totidem,  quot  dixit,  ut  aiunt,  scripta  verhis  oratio 

(Brut,  a.  0.),  Wie  bei  Val.  Max.,  so  wird  auch  hier  nicht  bloß  die  Buch  aus- 
gäbe der  Eede  zugrunde  gelegt,  sondern  ausdrücklich  deren  Übereinstimmung 

mit  dem  Wortlaut  der  wirklich  gehaltenen  Eede  festgestellt,  natürlich  nach  dem 

Zeugnis  der  Freunde,  die  sie  gehört  hatten.    Da  überdies  jedes  sonstige  Zitat 
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daraus  fehlt,  so  geht  Val.  Max.  sicherlich  auf  Cicero  zurück.  An  den  verlorenen 

„Hortensius"  zu  denken  verbietet  sich  deshalb,  weil  der  Dialog  ins  Jahr  60 
V.  Chr.  gesetzt  wurde  und  spätere  Schicksale  des  Hortensius  nicht  berücksich- 

tigen konnte;  so  bleibt  von  den  verlorenen  Schriften  nur  die  Consolatio,  und  der 

Anfang  des  „Brutus"  könnte  sogar  den  Gedanken  aufkommen  lassen,  daß  die 
Äußerung  des  Hortensius  über  seinen  Sohn,  ihre  Deutung  und  die  daran  ge- 

knüpfte allgemeine  Betrachtung  den  Ausgangspunkt  des  Ganzen  bildeten. 

Mitten  in  Ciceros  Arbeit  an  der  Trostschrift  führen  mehrere  Fragen  hin- 
ein, die  er  brieflich  aus  Astura  an  Atticus  richtete,  die  bereits  o.  S.  393  be- 

sprochenen über  P.  Crassus  Venuleiae  filius  und  Regillus  Lepidi  filius  (ad  Att. 
XII  24,  2)  und  die  weiteren  (20,  2) :  Velim  me  facias  certiorem  proximis  lit- 

teris  Cn.  Caepio  Serviliae  Claudi  pater  vivone  patre  suo  naufragio  perierit  an 

mortuo,  item  Rutilia  vivone  C.  Cotta  filio  suo  mortua  sit  an  mortuo.  pertinent 

ad  eum  lihrum,  quem  de  luctu  minuendo  scripsimus.  Wie  der  Name  der  Lepidi, 
so  fehlt  auch  der  der  Caepiones  in  der  Liste  des  Hieronymus,  so  daß  anzunehmen 

ist,  Atticus  habe  geantwortet,  der  Vater  des  fraglichen  Cn.  Caepio  habe  den  Tod 
des  Sohnes  auf  dem  Meere  nicht  erlebt  (s.  über  die  Persönlichkeiten  o.  S.  224. 

253).  Die  Frage  nach  Rutilia  wird  wiederholt  und  mit  einer  weiteren  verbun- 

den 22,  2:  De  Rutilia  quoniam  videris  duhitare,  scribes  ad  me  cum  scies,  sed 

quam  primum,  et  num  Clodia  D.  Bruto  consulari  filio  suo  mortuo  vixerit.  id 

de  Marcello  aut  certe  de  Postumia  sciri  potest,  illud  autem  de  M.  Cotta  aut  de 

Syro  aut  de  Satyro.  Aus  den  Fragen  ergibt  sich,  daß  Cicero  nicht  allein  Bei- 
spiele von  Vcätern  sammelte,  die  ähnliches  und  noch  härteres  als  er  erduldet  hatten, 

sondern  auch  von  Müttern.  An  eine  solche  begann  späterhin  Seneca  seine 

Tröstung  ganz  passend  (cons.  ad  Marc.  2,  2) :  Duo  tibi  ponam  ante  oculos 

maxima  et  s  exu  s  et  saeculi  tui  exempla;  dann  entlehnte  er  weitere  Beispiele 

den  Sammlungen  Ciceros  und  wiederum  der  eigenen  Kenntnis  und  der  eigenen 

Zeit;  darauf  fuhr  er  aber  fort  (16,  1) :  Scio  quid  dicas:  „Ohlitus  es  f  eminam 

te  consolari,  v  ir  or  um  refers  exempla."  Ähnlich,  nur  in  umgekehrter  Richtung, 
werden  Ciceros  Gedanken  gegangen  sein;  dem  seiner  Tochter  beraubten  Vater 
mußten  Mütter,  zumal  Witwen,  denen  ihre  Söhne  entrissen  wurden,  Vorbilder 

des  Leidens  ohne  Klage  sein  (vgl.  Tusc.  III  70  o.  S.  381). 

Daß  die  wiederholte  Erkundigung  und  Nachforschung  nach  einer  dieser 

Frauen  den  gewünschten  Erfolg  hatte,  geht  wieder  aus  Seneca  hervor  (cons.  ad 

Helv.  16,  7) :  Rutilia  Cottam  filium  secuta  est  in  exsilium  et  usque  eo  fuit  in- 
dulgentia  constricta,  ut  mallet  exsilium  pati  quam  desiderium,  nee  ante  in 

patriam  quam  cum  filio  rediit.  eundem' iam  reducem  et  in  re  publica  florentem 
tarn  fortiter  amisit  quam  secuta  est,  nee  quisquam  lacrimas  eius  post  elatum  filium 

notavit.  in  expulso  virtutem  ostendit,  in  amisso  prudentiam;  nam  et  nihil  illam 

a  pietate  deterruit  et  nihil  in  tristitia  supervacua  stultaque  detinuit.    Um  die 
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ganze  Angabe  Senecas  aus  Ciceros  Consolatio  abzuleiten  und  ihr  in  der  Vorlage 

den  richtigen  Platz  anzuweisen,  bedarf  es  freilich  weiteren  Ausholens. 

Cicero  hatte  seinerzeit  geschrieben  (ad  Att.  XII  14,  3) :  Nihil   de 

maerore  minuendo  scriptum  ab  ullo  est,  quod  ego  non  . .  .  legerim   quin 

etiam  feci,  quod  profecto  ante  me  nemo,  ut  ipse  me  per  litteras  consolarer, 

  adfirmo  tibi  nullam  consolationem  esse  talem.     Seneca  hat  diese  Origi- 

nalität noch  überboten  (cons.  ad  Helv.  1,  2) :  Cum  omnia  clarissimorum  inge- 
niorum  monumenta  ad  compescendos  moderandosque  luctus  composita  evolverem, 

non  inveniebam  exemplum  eius,  qui  consolatus  suos  esset,  cum  ipse  ab  illi^  com- 
ploraretur.    Doch  obgleich  sich  beide  Römer  der  Neuheit  ihrer  Grundgedanken 
rühmen,  sind  sie  abhängig  von  ihren  Vorgängern  und  haben  nur  den  von  diesen 

gebrachten  Lehren  und  Beispielen  eine  andere  Spitze  gegeben;  daher  wird  Seneca 

auch  in  der  Schrift,  die  seine  Mutter  über  seine  Verbannung  trösten  sollte,  die 

bei  anderer  Gelegenheit  entstandene  Ciceronische  Consolatio  nicht  unbenutzt  ge- 
lassen haben.  In  der  Tat  findet  sich  darin  ein  Gedanke,  der  uns  aus  seiner  Trost- 

schrift an  Marcia  bekannt  ist  und  als  Umbiegung  eines  Ciceronischen  erschien 

(o.  S.  398) :  Non  est,  quod  utaris  excusatione  muH  eh  ris  nominis,  cui  paene 

concessum  est  immoderatum  in  lacrimas  ius  (ad  Helv.  16,  1).   Dann  wird  ganz 

ebenso  wie  der  um  den  toten  Sohn  trauernden  Marcia  (ad.  Marc.  16,  3)  der  um 

den  verbannten  Sohn,  eben  den  Autor  selbst,  trauernden  Helvia  (ad  Helv.  16,  6) 

Cornelia  die  Mutter  der  Gracchen  als  Vorbild  hingestellt;  dieselbe  Äußerung, 

die  sie  nach  dem  Tode  des  jüngeren  Sohnes  getan  hat,  wird  in  beiden  Schriften 

wiedergegeben  und  wird  in  der  späteren  Schrift  mit  einer  andern  Äußerung  in 

einer  Rede  des  Gaius  Gracchus  zusammengebracht ;  das  entspricht  ganz  dem 

Verfahren  Ciceros,  der  im  Jahre  46  auf  Grund  eigener  Lektüre  die  innere  Ver- 
wandtschaft zwischen  den  Briefen  Cornelias  und  den  Reden  der  Gracchen  fest- 

stellte (Brut.  211;  vgl.  104.  125f.,  auch  PW  IV  1592.  Suppl.  III  261,  51ff.). 
Immerhin  könnte  Cornelias  Einführung  in  der  Trostschrift  an  Helvia  für  eine 

Reminiszenz  Senecas  aus  seiner  eigenen  älteren  an   Marcia  gehalten  werden, 

wenn  dieses  Beispiel  einer  hochgesinnten  Mutter  für  sich  allein  stände. 

Doch  es  folgt  darauf  je  ein  weiteres  Beispiel,  und  diese  beiden  Beispiele  sind 
zwar  voneinander  verschieden,  aber  zugleich  miteinander  nahe  verwandt.  In 
der  Consolatio  ad  Helviam  ist  es  das  der  Rutilia,  in  der  ad  Marciam  (16,  4) 

das  folgende:  Cornelia  Livii  Drusi  clarissimum  iuvenem  illustris  ingenii,  va- 

dentem  per  Gracchana  vestigia,  imperfectis  tot  rogationibus  intra  penates  inter- 
emptum  suos,  amiserat  incerto  caedis  auctore.  tarnen  et  acerbam  mortem  filii  et 

inultam  .  . .  magno  animo  tulit   i).     Cornelia  hat  den    Tod   des   Tribunen 

1)  Zu:  magno  animo  tulit  vgl.  die  Be7eichnung  von  Männern,  die  in  der  Consolatio  ge- 
rühmt werden,  als  maximi  animi,  nämlich  von  P.  Crassus  Dives  bei  Cic.  de  or.  III  10  o.  S.  393 

und  von  M.  Marcellus  bei  Cic.  fam.  IV  8.  1  vgl.  0,  4  (vgl.  o.  S.  39ö).  Dagegen  ist  Senecas 
und  nicht  Ciceros  Eigentum  die  geschmacklose  Schlußpointe:  tarn  magno  animo  tulit  quam 
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Drusus  überlebt  und  Eutilia  den  des  Consulars  Cotta,  den  sie  seinerzeit  ins  Exil 

«begleitet  hatte;  der  Tod  des  Drusus  und  die  Verbannung  Cottas  fallen  in  diesel- 
ben letzten  Monate  des  Jahres  91.  In  diesen  Monaten  beobachtete  der  junge 

Cicero,  der  eben  damals  das  Knabenkleid  ablegte,  mit  glühender  Teilnahme  die 

bedeutendsten  Persönlichkeiten  und  Begebenheiten;  er  entsann  sich  ihrer  zeit- 

lebens aufs  lebhafteste,  weil  es  ja  die  schwülen  Tage  waren,  die  dem  Ausbruch 

des  furchtbarsten  Unwetters  vorhergingen  (Brut.  303—305);  er  verlegte  in  sie 

seinen  ersten  und  vollendetsten  Dialog  de  oratore  und  verewigte  darin,  be- 
sonders in  der  Einleitung  des  letzten  Buches,  den  nachhaltigen  Eindruck  jener 

Erlebnisse.  Die  Einzelheiten  von  den  Müttern  des  Tribunen  Drusus  und  des 

Cotta,  der  Drusi  maxime  famüiaris  war  (de  or.  I  25),  wie  sie  bei  Seneca  zu  lesen 

sind,  konnte  nur  ein  Kenner  der  geschichtlichen  und  der  gesellschaftlichen  Zu- 

stände jener  Tage  überliefern,  kein  anderer  als  Cicero.  Seiner  Trostschrift  ver- 
dankt der  Stoiker  der  Claudischen  Zeit  die  Beispiele  der  Frauen  aus  dem  letzten 

Jahrhundert  der  Republik,  die  er  in  seinen  eigenen  Trostschriften  vorführte. 

Um  das  Beispiel  Eutilias  seinem  eigenen  Falle  anzupassen,  mußte  Seneca  es 
wieder  anders  wenden:  Dem  Cicero  kam  es  auf  ihr  Verhalten  beim  Tode  des 

Sohnes  an,  dem  Seneca  auf  das  bei  dessen  Verbannung;  über  den  letztern  Punkt 
bestand  keinerlei  Zweifel,  aber  hinsichtlich  des  ersteren  mußte  Cicero  selbst  sich 

erst  durch  eine  Anfrage  bei  Atticus  die  Gewißheit  verschaffen,  daß  Eutilia  noch 

am  Leben  war,  als  Cotta  starb  (o.  S.  321  ff.  398). 

Cicero  hat  sich  also  von  seinem  eigenen  Schmerz  um  Tullia  nicht  allein 

zu  der  Betrachtung  von  Vätern  geflüchtet,  die  ähnliches  Leid  tapfer  ertragen 

haben,  sondern  auch  zu  der  von  Frauen,  denen  mit  ihren  Söhnen  alles  geraubt 

wurde.  Cornelia,  die  Mutter  der  Gracchen,  war  ja  geradezu  eine  römische  Niobe ; 

ihre  Seelengröße  offenbarte  sich  in  ihren  Briefen,  die  den  Quellen  der  Cicero- 

nischen Consolatio  (o.  S.  393)  hinzuzufügen  sind;  natürlich  hatte  auch  in  die- 
sem Falle  Cicero  das,  worauf  es  ankam,  im  Gedächtnis  von  früherer  Lektüre, 

spätestens  von  den  Studien  für  seinen  „Brutus"  (vgl.  211).  Die  anderen  Frauen 
hatte  er  in  seinen  jungen  Jahren  selbst  gekannt,  mindestens  vom  Sehen  und 

Hörensagen;  seine  Erinnerung  war,  wie  die  Erkundigung  über  Eutilia  zeigt, 

keine  unbedingt  zuverlässige,  weil  sie  nicht  an  dem  für  Fernerstehende  gleich- 
gültigen Tode  einer  alten  Frau  haftete,  sondern  an  der  Episode  ihres  Lebens, 

die  mit  historischen  Ereignissen  und  mit  Ciceros  eigenen  Jugendeindrücken  ver- 
knüpft war.  Die  Gattinnen  und  Mütter  der  römischen  Staatsmänner  haben  im 

allgemeinen  nur  dann  die  Blicke  weiterer  Kreise  auf  sich  gezogen,  wenn  sie  mit- 

ipse  leges  tulerat,  ebenso  wie  etwa  in  dem  von  ihm  hinzugefügten  Beispiel  Caesars  (o.  S.  396) 
der  Schluß:  tarn  cito  dolorem  vicit  quam  omnia  solebat.  Das  Anhängen  eines  solchen 

geistreich  ein  den  Wortspiels  ist  bezeichnend  für  Senecas  Schalten  mit  dem  fremden  Gut.  Ver- 
gleichbar ist  etwa  die  Spielerei  bei  Vell.  I  11,  6f. :  quattuor  filios  sttsttdit .  .  .  .  sustulentnt 

quaüuor  filii.  11  4,  6 :  eius  corpus  vdato  capite  elatum  est,  cuius  opera  ....  Borna  extulerat  ca^ut. 
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handelnd  und  niitleideiid  iu  das  Grcschick  der  Männer  verflochten  wurden  (S.  104)  : 

»o  war  Ciceros  Kenntnis  von  den  Schicksalschlägen,  die  einzelne  von  ihnen  ge- 
troffen hatten,  keine  unniittelhare,  sondern  durch  bestimmte  Umstände  erzeugt 

und  bedingt;  diese  sind  ihm  bei  der  Abfassung  der  Consolatio  ins  Gedächtnis 
zurückgekehrt 

Kein  zweiter  unter  den  Teilnehmern  seines  Dialogs  über  den  Redner  hat 

ihm  persönlich  so  nahegestanden,  wie  C,  Aurelius  Cotta;  es  war  nach  seinem 

eigenen  Geständnis  sein  großer  Schmerz  im  Beginne  seiner  Studien,  daß  dieser 

Mann,  von  dem  er  viel  zu  lernen  hoffte,  in  die  Verbannung  gehen  mußte  (Brut, 

305)  ;  dem  Dialog  zwischen  den  Meistern  der  Beredsamkeit  im  Herbst  91  ließ 

er  ihn  nicht  nur  als  lernbegierigen  und  aufmerksamen  Jünger  beiwohnen,  son- 
dern als  den  Vermittler  zwischen  jenen  und  sich  selbst,  dem  Vertreter  einer 

dritten  Generation;  auf  Cottas  Bericht  soll  die  ganze  Darstellung  beruhen  (vgl. 

deor.  I  26.  29.  III  16;  dazu  ad  Att.  XIII  19,  4.  Herrn.  XLIX  2111,  2). 

Cotta  ist  auch  der  einzige,  den  Cicero  in  einer  späteren  Schrift  nochmals  ein- 
führte, in  der  Unterhaltung  über  das  Wesen  der  Götter  im  Jahre  76  als  auf  der 

Höhe  des  Lebens  stehenden  älteren  Freund,  Hausherrn,  Hauptsprocher  mid 

Verteidiger  der  eigenen  Überzeugung,  neben  dem  er  selbst  sich  mit  der  beschei- 
denen Rolle  des  Zuhörers  begnügt  (nat.  deor.  I  15  u.  ö.).  Mit  Cotta  hängt  nicht 

allein  seine  Mutter  Rutilia  zusammen,  sondern  ein  weiterer  Kreis  von  Personen, 

zu  denen  Cicero  seinerseits  schon  aus  dem  einfachen  Grunde,  daß  er  itn  Alter 

weit  von  ihnen  getrennt  war,  nur  ziemlich  oberflächliche  Beziehungen  hatte  und 
haben  konnte.  An  zwei  von  ihnen  läßt  er  seinen  Cotta  nat.  dnor.  III  80  erin- 

nern. Die  Götter,  heißt  es  da,  kümmern  sich  nicht  viel  um  die  Menschen,  denn 

sonst  dürften  «icht  gute  Menschen  so  oft  ein  schlechtes  Ende  nehmen.  Dafür 

wird  eine  Reihe  von  Beispielen  aus  älterer  Zeit  gegeben,  die  zu  anderem  Zweck 

bereits  in  der  Consolatio  verwendet  wurden  (o. S.379),  und  dann  fährt  Cotta  fort, 

indem  er  zur  eigenen  Zeit  übergeht:  Propiora  videamii^:  Cur  avunciilus  meus,  vir 

innoceniissimus  idemque  doctissimus   in  exsilio  est?  cur  sodalis  meus  inier- 

fect'us  domi  suae   ?  Das  Schicksal  beider  liegt  dem  Sprecher  nicht  allein  zeit- 
lich, sondern  auch  menschlich  näher  als  das  der  vorher  genannten  Männer,  weil  es 

sich  um  seinen  Mutterbruder  P,  Rutüius  Rufus  und  um  seinen  Freund  M,  Livius 

Dnisus  (o.  S,  400)  handelt.  Sein  eigenes  Exil,  aus  dem  er  ja  zurückgekehrt  ist, 
kann  er  nicht  wohl  neben  diese  unverdienten  Schicksalschläge  stellen;  doch  am 

Schluß  seiner  Beispielsreihe  weist  er  auf  das  Ende  des  Q.  Varius  hin,  des  homo 

importunissimus,  der  nach  seiner  Meinung  Drusum  ferro   sustulerat  (81), 

und  der  auch  an  seinem,  Cottas,  eigenen  Unglück  schuld  war ;  er  war  es  gewesen, 

der  Ende  91  Cottas  Bewerbung  ums  Tribunat  vereitelte  und  dann  durch  sein 

Majeetätsgesetz  die  Anklage  wegen  Mitschuld  am  Bundesgenossenkriege,  die 

Verurteilung  und  die  Verbannung  über  ihn  heraufbeschwor  (de  or,  III  11; 

Brut,  205),    Der  Gedanke  drängt  sich  auf,  wie  schwer  damals  Rutüm  getroffen 
Mttnzar,  Rom.  AdeL  20 
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wurde  erst  durch  die  Ver.bannung  ihres  Bruders,  und  nun  durch  die  ihres  Soh- 
nes; nicht  allein  diese  Frau  ist  uns  als  eine  der  in  Ciceros  Consolatio  erwähnten 

bezeugt  durch  Ciceros  Erkundigung  bei  Atticus  und  durch  Senecas  Zuspruch  an 
Helvia,  sondern  neben  ihr  steht  in  der  andern  Trostschrift  Senecas  an  die  ihren 

Sohn  betrauernde  Marcia  eine  zweite,  sonst  nirgends  mit  Namen  genannte 

Frau  aus  demselben  Kreise,  Cornelia,  die  den  von  Cotta  zweimal  genannten 
M.  Livius  Drusus  als  ihren  jäh  aus  dem  Leben  abberufenen  Sohn  beweinte. 
Rutiliu  und  diese  Cornelia,  die  in  den  verschiedenen  Consolationen  Senecas  ohne 

Zusammenhang  miteinander  vorkommen,  hängen  recht  eng  miteinander  zu- 
sammen nach  ihrer  Zeit,  nach  ihrem  Schicksal  und  nach  ihrer  Verbindung  mit 

den  Parteigenossen  Cotta,  Eutilius,  Drusus.  Nicht  ein  Fremder  und  ein  Sohn 

eines  andern  Zeitalters  wie  Seneca,  sondern  nur  ein  Mann,  der  mit  einem  dieser 

Politiker  näher  verkehrt  hatte,  rief  sich  mit  dem  Gedanken  an  den  Freund  dessen 

ganze  Umgebung  von  selbst  in  die  Erinnerung  zurück,  so  daß  sich  uns  immer 
sicherer  Cicero,  und  zwar  seine  Consolatio  als  die  letzte  Quelle  der  Kenntnis 

herausstellt  (vgl.  die  Stammtafel  S.  282.  313). 

Wiederum  aber  können  wir  noch  einen  Schritt  weiter  gehen  und  auch  noch 
erkennen,  woher  Cicero  einerseits  mit  den  in  Betracht  kommenden  Verhältnissen 

bekannt  war,  und  anderseits  zur  weiteren  Beschäftigung  damit,  also  zu  der  An- 
frage bei  Atticus  angeregt  wurde.  Rutilia  ist  früh  Witwe  geworden  und  hatte  bei 

der  Erziehung  ihrer  drei  Söhne  an  ihrem  Bruder  den  besten  Beistand  (s.  o. 

S.  322 f.).  Nun  wurde  im  Jahre  92  ihr  der  Bruder  durch  die  Verbannung  ge- 

raubt, dann  im  Jahre  91  der  älteste  Sohn,  der  gerade  ins  öffentliche  Leben  ein- 

trat, und  der  zweite  Sohn  M.  Cotta  —  vermutlich  auch  der  dritte  L.  Cotta  — 
hatte  in  dem  gefährlichsten  Kriege,  den  Eom  je  bestehen  mußte,  sein  Leben  aufs 

Spiel  zu  setzen.  Rutilius  Rufus  hat,  als  er  vor  Gericht  stand,  als  echter  Römer 
nach  Catos  Vorbild  und  als  echter  Stoiker  nach  dem  Vorbild  des  Sokrates  nichts 

davon  wissen  wollen,  das  Mitleid  der  Richter  zu  erregen  (Cic.  de  or.  I  227 ff.); 

er  verschmähte  die  beliebte  Vorführung  seiner  schuldlosen  Angehörigen,  aber 

paulum  huic  Cottae  trihuit  partium,  disertissimo  adulescenti,  sororis  suae  filio 

(ebd.  229),  und  zwar  überließ  er  ihm  gerade  diese  Anrufung  des  Mitleids.  Dafür 

war  Cotta  besonders  geeignet  durch  seine  Jugend  und  durch  seine  Schulung: 

denn  er  hatte  sich  namentlich  an  M.  Antonius  gebildet  (Brut.  203;  vgl.  de  or.  II 

12),  und  dieser  verstand  es  am  besten,  die  Herzen  der  Richter  zu  rühren  (oben 

S.  324, 1.  388) .  Was  Cotta  damals  zugunsten  des  Oheims  ins  Feld  führte,  das  wird 

er  auch  im  folgenden  Jahre  zu  seiner  eigenen  Verteidigung  vorgebracht  haben, 
zumal  wenn  er  sich  diese  Rede  von  einem  andern,  von  L.  Aelius  Stilo,  aufsetzen 

ließ  (vgl.  Brut.  205.  207),  und  sicherlich  wurde  in  beiden  Prozessen  die  arme 

Schwester  und  Mutter  eingeführt,  die  im  Falle  der  Verurteilung  einsam  und 

hilflos  zurückblieb,  die  ja  tatsächlich  nach  dem  unglücklichen  Ausgang  des 

'.-weiten  Prozesses  das  Los  des  Verurteilten,  ihres  Sohnes  Cotta,  teilte  (o.  S.398ff.). 
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Wir  können  uns  ein  Bild  dieser  Commiseratio  Cottas  in  den  Reden  für  Rutilius 

und  für  sich  selbst  machen,  wenn  wir  etwa  die  Einführung  von  Mutter  und 

Schwester  des  Angeklagten  in  Ciceros  Rede  für  Fonteius  vergleichen  (46 ff.); 
wie  sehr  Cicero  in  solchen  Partien  ältere  Muster  nachahmte,  lehrt  die  berühmte 

Klage  am  Schluß  der  Murenarede  (88),  die  unmittelbar  auf  C,  Gracchus  zurück- 
geht (vgl.  de  or.  III  214),  aber  in  letzter  Linie  über  Ennius  (ebd.  217)  auf 

Euripides  (doch  vgl.  Norden  Antike  Kunstprosa^  I  Anh.  10 f.),  den  Dichter,  der  in 

ids  (adfectihus),  q^d  in  mis  er  atio  n  e  con^tant,  facile  praeciptivs  war  (Quin- 
tilian.  inst.  or.  X  1,  68).  Jene  Reden  Cottas  hatte  der  junge  Cicero  als  die 

ersten  mit  eigenen  Ohren  und  mit  hoher  Bewunderung  gehört;  als  er  sie  für 

seinen  „Brutus"  nach  vier  und  einem  halben  Jahrzehnt  wieder  durchlas,  kam 
ihm  auch  Rutilias  herbes  Geschick  wieder  in  den  Sinn ;  als  er  dann  an  die  Con- 
solatio  heranging,  erinnerte  er  sich  daran,  daß  C.  Cotta  ein  unerwartet  frühes 

Ende  gefunden  (vgl.  Pis.  62 :  illvm  [seil,  triumpht^  honorem  mors  pr  a  e  ripuif 

mit  der  Erläuterung  des  Ascon.  13  Kiessl.  =  19  f.  Stangl),  erkundigte  sich,  ob 

seine  Mutter  damals  noch  am  Leben  war,  und  nahm  sie  auf  die  bejahende  Ant- 
wort des  Atticus  in  die  Liste  der  Frauen  auf,  die  ihm  selbst  einen  Trost  gaben. 

Selbst  hier,  wo  er  Famihenverhältnisse  eines  nahen  persönlichen  Bekannten  zur 

eigenen  Ermutigung  heranzog,  legte  er  gewissermaßen  eine  literarische  Quelle 

zugrunde;  die  berühmten  Gerichtsverhandlungen,  in  denen  er  sich  selbst  zum 

beredtesten  Anwalt  seiner  Zeit  herangebildet  hatte,  lieferten  ihm  sogar  da  Stoff 

und  Anregung,  wo  er  sich  von  der  gerichtlichen  Praxis  zu  ganz  anderen  Dingen 
wandte. 

Ähnliche  Erinnerungen  aus  seinen  Studienjahren  machten  ihm  das  Bild  der 

Cornelia  Livii  Drusi  lebendig,  deren  Name  nur  von  Seneca  überliefert  wird,  aber 
oline  Zweifel  aus  Ciceros  Consolatio.  Denn  ihr  Schicksal  machte  diese  Frau  zu 

einem  besonders  geeigneten  Beispiel  einer  schwergeprüften  Dulderin.  Ihr  Gatte 

M.  Livius  Drusus  starb  drei  Jahre  nach  seinem  Consulat  als  Censor  109  (oben 

S.  293),  also  im  besten  Mannesalter;  von  ihren  Kindern  hat  die  Tochter  Livia 

den  ersten  Mann,  Q.  Caepio,  infolge  Familienzwistes  durch  Scheidung  verloren 
und  den  zweiten,  M.  Cato,  nach  kurzer  Ehe  durch  den  Tod,  ist  darauf  selbst  mit 

Hinterlassung  von  fünf  unmündigen  Kindern  vor  dem  Jahre  91  gestorben 

(o.  S.  294ff.).  Das  andere  Kind  Cornelias,  der  berühmte  Volkstribun  von  91, 
fand  während  seines  Amtsjalires  einen  frühen  und  geheimnisvollen  Tod.  Etwa 

ein  halbes  Jahrzehnt  später  bringt  der  Auetor  ad  Herennium  IV  31  als  Probe 
der  Adnominatio  eine  Deklamation  über  das  Ende  der  demokratischen  Führer 

Ti.  Gracchus,  C.  Gracchus,  L.  Saturninus,  M.  Drusus  und  P.  Sulpicius,  worin 

es  von  dem  vorletzten  heißt:  Tuvs,  o  Druse,  sanguis  domesticos  parietes  (vgl. 

den  Ausdruck  Cic.  nat.  deor.  III  80  o.  S.  379)  et  vultum  parentis  aspersit.  Bei 

parens  konnte  man  nur  an  den  Vater  denken,  wenn  man  die  bestimmte  Nach- 

rieht von  dessen  Tode  übersah   (so  Haakh  bei  Pauly  RE^  IV  1109;  vgl.  Von 
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der  Mühll  De  L.  Appuleio  Saturnino  16)  ;  es  kann  lediglich  die  Mutter  gemeint 

»ein.  Die  Übereinstimmung  zwischen  den  Iseiden  einzigen  Quellen;  die  sie  er- 
wähnen, der  tendenziösen  Parteischrift  eines  Zeitgenossen  und  der  Trostschrift 

des  späteren  Stoikers,  ist  um  so  beachtenswerter,  weil  in  beiden  die  Ermordung 

des  Drusus  als  zweifellose  Tatsache  angesehen  wird,  während  Seneca  an  einer 

andern  Stelle  (brev.  vitae  6,  2)  die  Annahme  eines  Selbstmords  bevorzugt. 

Ciceros  Überzeugung  ist  stets  die  gewesen,  daß  der  Tribun  durch  Mörderhand 

gefallen  sei  (Mil.  16;  nat.  deor.  III  80 f.  o.  S.  401).  Das  Fragment  über  den 

Märtyrertod  der  fünf  Demagogen  beim  Auct.  ad  Her.  entstammt  einer  Rede, 

die  etwa  bei  der  Wiedereinsetzung  einer  demokratischen  Regierung  im  Jalire  86 

gehalten  und  auch  von  Cicero  gehört  wurde i);  jedenfalls  zeigt  es,  daß  da- 
mals öffentlich  nicht  bloß  von  Drusus  gesprochen  wurde,  sondern  auch  von  seiner 

alten  Mutter,  die  mit  ihm  ihren  letzten  Halt  auf  erschütternde  Weise  verlor. 

Den  späten  Nachhall  solcher  Äußerungen  glauben  wir  in  Ciceros  Consolatio  za 

vernehmen;  erwogen  werden  kann  jedoch  auch  die  zweite  Möghchkeit,  daß  sich 

das  Andenken  der  schwergeprüften  Cornelia  besonders  in  ihrer  eigenen  Familie 
erhielt  und  vielleicht  von  ihrem  Urenkel  M.  Brutus  in  seinem  Beileidsbriefe  dem 

Cicero  vorgehalten  wurde  (vgl.  ad  Att.  XII  13,  1). 

Cornelia,  die  Mutter  der  Gracchen,  Cornelia,  die  Mutter  des  Tribunen  Dru- 
sus, Rutilia,  die  Mutter  des  C.  Cotta,  waren  gewiß  nicht  die  einzigen  Frauen,  die 

Cicero  in  der  Consolatio  nannte,  aber  wir  wissen  nur  von  einer  vierten  durch  eine 

briefliche  Anfrage  bei  Atticus,  die  Anfrage,  die  mit  der  zweiten  nach  Rutilia 

verbunden  ist  (XII  22,  2  o.  S.  398) :  De  Rutilia  quoniam  videris  duhitarc,  scri- 
hes  ad  mo  cum  scie,s,  sed  quam  primum,  et  num  Clodia  D.  Bruto  consulari  filio 

suo  mortuo  vixerit.  id  de  Marcello  aut  certe  de  Postumia  sciri  potest,  illud  autem. 

de  M.  Cotta  aut  de  Syro  aut  de  Satyro.  Ob  die  Auskunft  über  die  nur  hier  ge- 
nannte Clodia,  Mutter  des  Consulars  D.  Brutus,  befriedigend  lautete,  so  daß  ihre 

Aufnahme  in  die  Consolatio  erfolgte,  bleibt  unsicher;  für  die  trauernden  Väter 

gab  das  Verzeichnis  des  Hieronymus  eine  Handhabe,  um  bei  zweien,  nach  denen 

sich  Cicero  gleichfalls  erlamdigte,  bei  Lepidus  und  Caepio,  eine  verneinende 

Antwort  zu  erschließen  (o.  S.  398)  ;  für  die  trauernden  Mütter  fehlt  ein  ent- 

sprechendes Verzeichnis,  da  Seneca  vermutlich  nur  einzelne  herausgegriffen  hat. 

Die  Einleitung  der  Frage  mit  ?ium  zeigt,  daß  eher  ein  Nein  als  ein  Ja  erwartet 

wurde.  Doch  jedenfalls  lohnt  es  sich,  zu  untersuchen,  wer  diese  Clodia  war  und 
was  sie  erlebt  haben  mag. 

Die  einzigen  Träger  des  Namens  D.  Brutus  in  den  Consularfasten  sind  die 

1)  Marx  notiert  zu  der  Stelle  (S.  322  seiner  Ausgabe) :  Eundem  auctorem  quem  hie  se- 
quitwr,  sequi  videtur  Cicero  de  har.  resp.  41.  43,  wo  Cicero  freilich  von  Drusus  nicht  gesprochen 

hat.  Gelegenheit  zu  jener  Deklamation  könnte  die  Verhandlung  über  den  Untergang  des 

Sulpicius  (vgl.  Marx  a.  0.  108)  gegeben  haben ;  doch  die  um  86  allein  zu  Worte  kommenden 

Demokraten  (Cic.  Brat.  308)  wiederholten  dergleichen  Anklagen  ihrer  Gegner  mehr  als  einmaL 
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Consuln  von  138  und  von  77,  und  Drumann  (DG  IV  12,  9  vgl.  604)  hat  mit 

vollem  Hecht  den  Jüngern  von  beiden  für  den  Sohn  der  Clodia  gehalten.  Weiter 

führt  die  Bestimmung  der  Persönlichkeiten,  von  denen  Cicero  noch  im  Jahre  45 

Auskunft  über  Mutter  und  Sohn  erhofft^',  Marcellus  und  noch  eher  (au  t 

(  erte)  Posiumia.  Es  gab  damals  einen  wohlbekannten  Mann,  der  zugleich  da* 
Familie  der  Decimi  Bruti  und  dem  i)atricischen  Geschlecht  der  Postumier  an- 
li^ehörte,  Dcc.  Brutus  Alb  im/s,  der  einer  der  Getreuen  und  einer  der  Mörder 

Caesars  war,  durch  Geburt  Sohn  des  Consuls  Dec.  Brutus  von  77  und  durch 

Adoption  Sohn  des  letzten  Postumius  ATbinus,  dessen  Beinamen  er  trug.  Seine 

direkte  Befragung  war  dem  Atticus  im  Frühjahr  45  nicht  möglich,  weil  er  erst 

im  Sommer  nach  mehrjähriger  Verwaltung  des  transalpinischen  Galliens  nach 

R()}n  kam,  als  Caesar  hierher  vom  spanischen  Kriege  heimkehrte  (Plut.  Ant. 

11,  2;  vgl.  DG  IV  14) ;  aber  eine  Frau  aus  seiner  Verwandtschaft  konnte  ebenso 

mit  seiner  ursjjrünglichen  Familie  Bescheid  wissen  Avie  mit  der  Postumischen. 

Postumia  war  aber  die  Gattin  des  bekannten  Juristen  Ser.  Sulpicius  Rufus  und 

Mutter  seines  gleichnamigen  Sohnes  (Cic.  fam.  IV  2,  1.  4;  ad  Att.  X  9,  3. 

XII  11,  ohne  Namen  ebd.  X  10,  4;  Phil.  IX  5;  vgl.  noch  Suet.  Caes.  50,  1), 

gewiß  trotz  der  Abwesenheit  des  Mannes  damals  in  Rom  weilend  mit  ihrem  Sohne 

(vgl.  Cic.  fam.  IV  3,  4.  4,  5.  G,  1)  ;  diesen  Sohn  aber  nennt  Cicero  in  einem  an 

Dec.  Brutus  Albinus  gerichteten  Briefe  (fam.  XI  7,  1  vgl.  24,  2) :  Servium  con- 

>\ohrinum  tuum'^).  Postumia  war  demnach  die  Schwester  jenes  letzten  Postu- 
mius Albinus,  der  sein  altadliges  Haus  durch  die  Kindesannahme  des  Dec.  Bru- 

tus vor  dem  Aussterben  bewahrte;  sie  hatte  ohne  Zweifel  für  diesen  Adoptiv- 
neflfen  lebhafteste  Teilnahme  und  vermochte  über  seine  Herlcunft  und  Blutsvw- 

wandtschaf t  Auskunft  zu  erteilen,  war  auch  bei  den  guten  Beziehungen,  in  denen 

Cicero  und  Atticus  zu  ihrem  in  Griechenland  abwesenden  Gatten  standen,  sicher- 

Kch  gern  dazu  bereit. 

Neben  Postumia  empfahl  Cicero  als  dafür  geeignet  einen  Marcellus.  Von 

der  arg  zusammengeschmolzenen  Familie  der  Marceller  war  im  Jahre  45  nur 

noch  einer  übrig  und  in  Rom  anwesend  (vgl.  Cic.  Marc.  10  o.  S.  395),  C.  Mar- 

1)  Sermis  muß  ein  Sulpiam  sein  (Tac.  bist.  II  48.  Plut.  Galba  3,  1 ;  vgl.  Mms  RF  I  24) 

■and  kann  nach  der  {janzen  Sachlaije  nur  einer  der  beiden  liufl  sein,  nach  dem  Alter  nur  der 
jüngere  von  ihnen.  Das  Eichtige  ist  schon  von  Haakh  (Pauly  REl  Y  19421)  gegeben,  aber 
bei  DG  IV  13  übersehen.  Die  patricischen  Geschlechter  der  Postumier  und  der  Sulpicier 
hatten  sich  jedenfalls  im  Laufe  der  Zeit  schon  oft  verschwägert ;  ganz  zufällig  ist  überliefert, 
daß  der  Consul  von  186,  Sp.  Postumius  Albinus  (o.  S.  213)  die  Tochter  einer  Sulpicia,  die 
hohes  Ansehen  genoß,  zur  Frau  hatte  (Liv.  XXXIX  11,  4  ff.).  Die  durch  Heirat  begründete 
Verwandtschaft  zwischen  den  Sulpicii  Rufi  und  Claudii  Marcelli  der  Ciceronischen  Zeit  erkl&rt 
manchen  kleinen  Zug  im  geselligen  Verkehr,  so  die  gemeinsame  Beratung  des  Ser.  Sulpiciuß 
und  des  C.  Marcellus  über  ihre  Haltung  im  Bürgerkriege  49  (Cic.  ad  Att.  X  13,  2)  und  die 
Erinnerung  des  Sulpicius  beim  Tode  des  M.  Marcellus  45  an  die  Dienste,  quae  nostra  offida 

fnenmt  pro  cdlegio  —  im  Consulat  von  51  —  et  pro  propinqnitate  (fam.  IV  12,  3). 
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cellns,  Consul  50  und  einer  der  eifrigen  Hetzer  gegen  Caesar,  aber  von  diesem 

damals  begnadigt,  weil  er  der  Mann  seiner  Großnichte  Octavia  war  (vgl.  PW  III 
2734 ff.  DG  II  335 f.).     Er  verkehrte  mit  Cicero  und  mit  Atticus,  ließ  sich 
wahrscheinlich  in  eben  dieser  Zeit  von  Atticus  die  Geschichte  seines  Geschlechts 

zusammenstellen  (Nep.  Att.  18,  4;  vgl.  Hermes  XL  99)  und  konnte  daher  von 

den  Freunden  auch  seinerseits  um  Auskunft  in  familiengeschichtlichen  Fragen 

angegangen  werden,  falls  er  mit  den  Verhältnissen  der  fraglichen  Familie  ver- 
traut war.    Gelegentlich  seiner  Wahl  zum  Consul  hatte  Cicero  aus  Kilikien  an 

ihn  einen  Glückwunsch  gesandt  und  gleichzeitig  einen  zweiten  an  seinen  noch 

lebenden  Vater,  der  unter  Sullas  Dictatur  im  Jahre  80  Praetor  gewesen  war 

(PW  III  2733  Nr.  214.  DG  II  334 f.);  in  beiden  sehr  ver.bindlich  gehaltenen 

Schreiben  richtete  er  eine  ehrerbietige  Empfehlung  aus   für  die  Mutter  und 

Gattin  der  Adressaten  (fam.  XV  7  und  8),  und  in  dem  zweiten  nannte  er  ihren 

Namen  Innia.   Wenn  nun  nach  seiner  Anweisung  im  Jahre  45  Atticus  sich  nach 

der  Mutter  eines  D.  I  u  n  i  u  s  Brutus  erkundigen  soll  bei  C.  Marcellus,  dessen 
Mutter  eine  I  u  n  i  a  war,  so  haben  doch  sicherlich  die  beiden  lunier  derselben 

Familie  angehört.   Die  lunia  0.  Marcelli  ist  nicht,  wie  Drumann  (DG  IV  55) 

ohne  jeden  genügenden  Grund  meinte,  den  Silani,  sondern  den  Bruti,  und  zwar 

dem  Zweige  der  Decimi  Bruti,  zuzurechnen ;  sie  wird  wie  der  Consul  von  77  ein 

spätgeborenes  Kind  des  Gallaekersiegers  gewesen  sein.    Um  128  hatte  dieser  als 
älterer  Mann  die  auch  bereits  in  reiferen  Jahren  stehende  Witwe  des  P.  Licinius 

Crassus  Mucianus  heimgeführt  und  hat  dann  bald  darauf  mit  ihr  zwei  Kinder 

gezeugt,  den  Sohn,  der  unter  der  Herrschaft  der  Marianer  in  seiner  Laufbahn 

aufgehalten  wurde,  und  die  Tochter,  die  den  C.  Marcellus  heiratete.    Die  Partei- 
steUung  und  die  Lage  des  Bruders  und  des  Gatten  dieser  Frau  in  den  achtziger 

Jahren  waren  dieselben;  vielleicht  sind  sie  nach  der  Zurücksetzung  unter  dem 

demokratischen  Eegiment  von  Sulla  im  Jahre  80  zusammen  zur  Praetur  beför- 
dert worden  und  sollten  dann  nacheinander  zum  Consulat  aufrücken;  doch  nur 

dem  Bruder  wurde  dieses  noch  infolge  der  Designation  durch  Sulla  zuteil  (oben 

S.  271) ;  der  Gatte  hat  freiwülig  oder  unfreiwillig  darauf  verzichtet  und  später 

das  Unterlassene  nicht  mehr  nachgeholt.  Auch  er  war  wie  D.  Brutus,  der  Consul 

von  77,  zu  der  Zeit,  wo  er  den  Gipfel  seiner  Ämterlaufbahn  erreichte,  über  das 
Durchschnittsalter  hinaus  und  zur  Zeit  des  Consulates  seines  Sohnes  den  Achtzig 

näher  als  den  Siebzig;  ,bei  dieser  Annahme  kann  auch  die  nach  Drumanns  Vor- 
gang (DG  II  334)  von  mir  (PW  III  2733  Nr.  214)  bezweifelte  Behauptung  des 

Ps.-Ascon.  Verr.  206  Gr.  =  259,  4f.  Stangl  zu  Kecht  bestehen,  daß  er  ein  Ur- 
enkel {pronepos)  des  Eroberers  von  Syrakus,  M.  Marcellus,  gewesen  sei,  freilich 

nicht  ein  Sohn  von  dessen  allein  bekannten  Enkel  Marcus,  der  schon  148  ge- 

storben  ist,   sondern  eines  gleichnamigen  jüngeren,   der  wiederum  von   einem 

jüngeren  Sohne  des  Helden  abstammte.    Jedenfalls  ergibt  sich,  daß  die  Erkun- 
digung nach  Clodia,  der  Mutter  des  D.  Brutus,  im  Jahre  45  bei  dem  Consular 
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C  Marcellus  vor  die  rechte  Schmiede  kam;  diese  Frau  hatte  ihm  recht  nahege- 

standen, denn  sie  war  seine  Großmutter  mütterlicherseits: 

M.  Claudius 
Marcellus 

I 
C.  Claudius 
Marcellus 

*  um  125. 
Tiaetor  80. 

t  nach  50. 

D.  lunius  Brutus  Callaicus  e<o  Clodia 
Consul  138.    t  nach  121. 

Postumius  Albinus 

lutiia 

t  nach  50. 

D.  lunius  Brutus 

*  um  127.  Consul  77. 

t  nach  63. 
Leiblicher  Vater 

(A. '?)  Postumius 
Albinus 

(Consul  99?) 

AdoptiTvater 

Postumia 

f  nach  45. 

>    Ser.  Sulpicius 

Rufus •  um  105. 

Praetor  65. 
Consul  51.   t43. 

C.  Claudius  Marcellus 

*  gegen  f>3.    Consul  50. 

t40. 

D.  Brutus  Albinus *  um  85. 

Consul  designatus  f  43. 

Ser.  Sulpicius  Kufus  filius. 

Als  Cicero  auf  den  Einfall  kam,  Clodia  könnte  für  seine  Consolatio  das  "Vor- 
bild geduldigen  Leidens  bieten,  wußte  er  gar  nicht,  ob  sie  den  Tod  ihres  Sohnes 

D.  Brutus  erlebt  hatte;  aber  er  wußte  jedenfalls  so  viel  von  ihrem  früheren 

Leben,  daß  ihm  ihr  Geschick  leicht  in  den  Sinn  kam.  Und  in  der  Tat  haben  die 

bisherigen  Untersuchungen  (o.  S.  271  ff.)  gelehrt,  daß  diese  Frau  viel  erlebt 

und  erlitten  hat.  Sie  stammte  aus  dem  patricischen  Geschlecht,  sah  ihren  Vater 

und  ihren  ersten  Gemahl  Crassus  Mucianua  als  Führer  im  Kampf  gegen  Scipio 

Aemilianus  sich  erheben  und  fallen,  den  Gemahl  ein  trauriges  Ende  im  Kriege 

gegen  Aristonikos  130  nehmen,  sah  dann  ihren  Töchtern  erster  Ehe  ein  bitteres 

Los  zuteil  werden.  Denn  die  eine  verlor  ihren  Mann,  C.  Gracchus,  in  den  Innern 

Wirren  121,  und  Clodias  eigener  zweiter  Gatte,  der  Gallaekersieger  D.  Brutus, 

führte  die  Regierungstruppen  gegen  ihn;  die  andere  Licinia  verlor  nicht  durch 

den  Tod,  aber  durch  gerichtliche  Verurteilung  im  Jahre  109  ihren  Mann,  C.  Sul- 

picius Galba,  den  Sohn  des  Servius:  Nani  rogatione  Mamilia,  lugurthinae  con- 
iurationis  invidia,  cum  pro  sese  ipse  dixisset,  oppressus  est.  So  berichtet  Cicero 

Brut.  127  und  fügt  unmittelbar  hinzu:  Exstat  eins  peroratio,  qui  epilogus  dici- 

tur;  qui  tanto  in  honore  pueris  nohis  erat,  ut  eum  etiam  edisceremus. 

Hier  greifen  wir  mit  Händen,  was  dem  Cicero  die  Anregung  gab,  sich 

Clodias  zu  erinnern.  Ser.  Galba  hatte  im  Jahre  149  die  Richter  zur  Milde  ge- 

stimmt, indem  er  ihnen  vor  Augen  stellte,  welchen  Jammer  ihr  Urteil  über  die 

Häupter  unschuldiger  Kinder  bringen  könnte;  vierzig  Jahre  später  ließ  der 

Sohn  C.  Galba  dieselben  Künste,  freilich  ohne  die  erhoffte  Wirkung,  spielen  und 

führte  die  Frauen  vor,  die  durch  seine  Verbannung  ihres  letzten  Beschützers 

beraubt  wurden,  danmter  die  Mutter  seiner  Frau,  die  schon  so  viele  der  Ihrigen 

für  das  römische  Volk  dahingegeben  hatte,  die  vielleicht  in  frischer  Witwen- 
trauer um  ihren  zweiten  Gatten  war  und  nun  dessen  noch  unmündige  Kinder 

zu  versorgen  hatte.  Der  rührende  Epilog  hat  jugendlichen  Gemütern  so  gi-oßen 
Eindruck  gemacht,  da^  er  noch  anderthalb  Jahrzehnte  später  von  den  Schülern 
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als  Musterstück  auswendig  gelernt  wurde.  Cicero  wird  auch  später  noch  ge- 
hört haben,  daß  die  darin  erwähnte  Clodia  ein  hohes  Alter  erreichte;  aber  wie 

lange  sie  lebte,  wußte  er  nicht,  weil  er  zu  ihren  Kreisen  keine  Beziehungen  hatte. 

Es  ist  anzunehmen,  daß  er  sich  in  späterer  Zeit  über  ihr  Alter  und  ihre  Lebens- 
dauer täuschte;  schon  um  das  Consulat  ihres  Sohnes  zweiter  Ehe  zu  erleben, 

müßte  sie  gegen  neunzig  Jahre  alt  geworden  sein;  über  diese  äußerste  Grenze 

wird  sich  ihr  Leben  nicht  erstreckt  haben,  und  die  Antwort  auf  die  Frage,  num 

Clodm  D.  Bruto  consvlari  filio  suo  mortuo  vixerit,  wird  verneinend  gelautet 
haben,  wie  auch  wohl  erwartet  wurde. 

Doch  im  übrigen  schließen  sich  alle  Beobachtungen  zu  einem  einheitlichen 

Bilde  zusammen:  Wie  BiiHlia,  so  war  Clodia  dem  Cicero  im  Gedächtnis  geblieben 

aus  den  Schlußpartien  von  Eeden,  die  ihm  in  seiner  Jugend  als  Muster  ge- 
richtlicher Verteidigungskunst  erschienen  waren;  als  alter  Mann  suchte  er  sich 

über  seinen  Verinst  zu  trösten  beim  Anblick  anderer,  deren  Alter  noch  viel  mehr 

ron  Trauer  und  I^eid  erfüllt  war ;  so  ging  er  jetzt  auch  den  späteren  Schicksalen 

jener  Matronen  nach,  um  die  er  sich  vorher  nicht  bekümmert  hatte. 

Die  Consolatio,  die  selbst  nicht  auf  uns  gekommen  ist,  hat  in  Ciceros  eigenen 

Schriften  und  in  denen  der  nächsten  Generationen  so  starke  Spuren  hinterlassen, 

daß  wir  gerade  an  ihr  lernen  können,  mit  welcher  Ausrüstung  von  ge- 

schichtlichen Kenntnissen  der  große  Kedner,  als  seiner  politischen  Wirk- 

samkeit durch  die  neue  Monarchie  ein  Ziel  gesetzt  war,  an  seine  andere  selbst- 
gewählte Aufgabe  herantrat,  ein  Lelirer  und  Erzieher  seines  Volkes  zur  Sitt- 

lichkeit zu  sein. 



Schluß. 

Übersicht  der  Entwicklung. 

An  der  Innern  Geschichte  Roms  ist  nicht  zum  wenigsten  erhaben  und  be- 
xFundernswert,  daJ3  sie  im  allgemeinen  in  ruhigen  und  sicheren  Bahnen  verläuft, 

ohne  jähen  Wechsel  und  gcwaltf?amen  Umsturz,  in  einer  stetigen,  folgerichtigen, 

organischen  Entwicklung.  So  oft  schroffe  Gegensätze  sich  herausbildeten  und  ver- 

wegene Neuerer  ungestüm  vorwärtsdrängten,  fand  der  gesunde  Sinn  der  Mehr- 
heit die  rechte  Mitte,  um  in  Anknüpfung  an  das  geschichtlich  Gewordene  und 

mit  Schonung  des  noch  lebensfähigen  Alten  den  Fortschritt  zu  dem  Neuen  zu 

vollziehen.  Das  aus  der  Ferne  darüber  hinschweifende  Auge  unterscheidet  leich- 
ter die  einzelnen  Spitzen  und  Gipfel,  die  sich  scharf  gegeneinander  abheben, 

als  die  sie  verbindenden  sanften  und  allmählichen  Übergänge. 

Schon  der  tTbergang  vom  Königtum  zum  A  d  e  1  s  s  t  a  a  t  geschali  offenbar 

langsamer  und  vorsichtiger,  als  es  die  römische  Tradition  darstellt.  Wenn  es 

nicht  ohne  jede  Gewalttätigkeit  abging,  so  lag  dies  wohl  daran,  daß  die  anti- 
monarchische Bewegung  zugleich  eine  nationale  Bewegung  war,  gerichtet  gegen 

eine  aus  der  Fremde  stammende  und  nach  erblicher  Herrschaft  trachtende 

Dynastie  (S.  4G).  Aber  das  Königtum  wurde  dem  Namen  nach  beibehalten,  und 

als  niemand  vom  Adel  für  das  geistliche  Schattenkönigtum  sich  hergeben  wollte, 

wurde  der  Rex  Sacrorum  aus  einem  der  ehemals  königlichen  Geschlechter,  dem 

Marcischen,  genommen  (S.  81.  134,  1.  147).  Es  begegnen  ferner  Zwischen- 
stufen zwischen  der  reinen  Monarchie  und  dem  patricischen  Staat  in  einer  Art 

von  Samtherrschaft  des  letzten  Königshauses  und  in  einer  sechsjährigen  Regie- 
rung der  Häupter  des  vornehmsten  einheimischen  Fürstenhauses  (S.  52 f.). 

Denn  die  patricischen  Geschlechter,  die  etwa  anderthalb  Jahrhunderte  lang 

die  bisher  von  Königen  ausgeübten  Rechte  gemeinsam  festhielten,  waren  keines- 

wegs von  einerlei  Rang  und  Ansehen,  Einfluß  und  Reichtum.  Noch  in  den  ge- 
schichtlichen Zeiten,  von  denen  bei  allen  Rückschlüssen  auszugehen  ist,  heben 

sich  aus  der  Gesamtheit  heraus  die  Gentes  Maiores  der  Fabier,  der  Aemilier,  der 

Cornelier  und  der  von  den  Sabinern  abgeleiteten  Valerier  und  Claudier.  Ihnen 

allein  blieb  vorbehalten,  wüb  von  weltlichem  Fürstentum  auch  in  dem  repubhka- 
nischen  Staatswesen  erst  sehr  spät  beseitigt  wurde,  der  Principat  des  Senats 

(S.  11  f.  98  f.  202).  Den  Sitz  im  Senate  nahm  für  das  Geschlecht  sein  jeweilige« 

Oberhaupt,  solange  es  lebte,  in  Anspruch,  und  w-er  den  ersten  Sitz  einnehmen 
durfte,  war  zwar  nicht  mehr  ein  König,  aber  ein  Fürst;  das  Wesenhafte  seiner 
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"Würde,  die  Unteilbarkeit  und  die  Lebenslänglichkeit,  stand  in  scharfem  Gegen- 
satz zu  den  Grundlagen  der  Magistratur,  den  Prinzipien  der  Kollegialität  und  der 

Annuität.  Das  Geschlecht,  das  als  das  edelste  von  allen  dem  Tarquinischen 

Königshause  am  nächsten  kam,  das  F  ab  i  sehe,  hat  mit  der  Einheitlichlceit  und 

UnVerantwortlichkeit  des  Principats  noch  im  ersten  Jahrhundert  des  patricisch- 
plebeischen  Staates  die  Erblichkeit  verbunden;  von  den  Licinisch-Sextischen 
Gesetzen  bis  zum  ersten  Punischen  Kriege  ist  in  drei  Generationen  stets  der  Sohn 

dem  Vater  gefolgt  (S.  53 f.);  nach  längerer  Unterbrechung  hat  dann,  um  eine 

Generation  später,  Fabius  der  Cunctator  diesen  Anspruch  seines  Hauses  erneuert 

und  wenigstens  für  die  Dauer  seines  eigenen  Lebens  durchgesetzt  (S.  54 f.  98  f. 
187). 

In  der  Zwischenzeit  hatte  der  Senior  einer  Hauptiinie  der  Gens  Cornelia 

(S.  100)  die  Stellung  des  Princeps  Senatus  erhalten  und  mit  der  ebenfalls  unver- 

lierbaren des  Pontifex  Maximus  vereint,  so  daß  beim  Ausbruch  des  Hanniba- 
lischen  Krieges  in  seiner  Hand  zugleich  die  höchste  geistliche  und  die  höchste 

weltliche  Ehre  und  Macht  lagen  (S.  186).  Solcher  Anhäufung  von  Autorität 

bei  einem  Einzelnen  wollte  man  künftig  vorbeugen  und  übertrug  deshalb  lieber 

von  vornherein  das  Hohenpriestertum  an  Männer,  die  nicht  den  Maiores  Gentes 

und  überhaupt  nicht  den  Gentes,  sondern  der  Plebs  entstammten  (u.  S.  414  f.). 

Doch  hat  der  Cunctator  als  Augur  Maximus  und  als  Mitglied  des  Pontifical- 
kollegiums  ebenfalls  der  weltlichen  Fürstenwürde  gleichsam  die  geistliche  Weihe 

gegeben  (S.  55.  63),  und  jenes  höchste  Ziel  des  Ehrgeizes  haben  xiemilier  und 

Cornelier  im  2.  Jahrhundert  erreicht.  Das  Familienhaupt  dereinen,  M.  Lepidus, 

hat  in  den  langen  Jahren  179 — 152  die  Doppelstellung  eingenommen  (S.  170 ff. 
201  ff.)  und  als  sein  Nachfolger  im  nächsten  Jahrzehnt  das  der  älteren  Linie  der 

Scipionen,  P.  Nasica  Corculum.  Nach  dessen  Heimgang  hoffte  die  Familie  sein 

ganzes  Erbe  zu  behalten,  wenn  sie  nur  jene  Personalunion  fallen  ließ;  das  geist- 

liche Amt  empfing  in  der  Tat  der  Sohn  des  Verstorbenen,  und  sein  Vorstimm- 
recht im  Senate  war  dem  Vertreter  des  andern  Scipionischen  Hauses  zugedacht, 

dem  P.  Scipio  Aemilianus,  der  zugleich  auch  Aemilische  Ansprüche  verkörperte 

und  mit  den  größten  persönlichen  Verdiensten  paarte;  indes  diese  Hoffnung 

wurde  zunichte  (S.  251  f.),  und  noch  weniger  gelang  es  dem  Sohne  des  Lepidus, 

das  überragende  Ansehen  seines  Vaters  zu  bewahren  (S.  237 ff.).  Die  allgemeine 

Stimmung  war  solch  unrepublikanischer  Erhöhung  eines  Bürgers  nicht  mehr 

geneigt ;  solange  wie  die  Fabier  in  der  älteren  Zeit  den  Vorrang  vor  allen  anderen 

Geschlechtern  besessen  hatten  —  und  auch  sie  hatten  ihn  gegen  Angreifer  wie 
die  zu  den  Minores  Gentes  gehörigen  Papirier  bisweilen  nur  mühsam  verteidigt 

(S.  110 ff.)  — ,  solange  hat  später  keine  andere  Familie  an  der  Spitze  gestanden; 
die  bedeutendsten  Verfechter  Cornelischer  Ansprüche,  der  ältere  und  der  jüngere 

Africanus  (S.  91.  100  f.  225  ff.)  und  L.  Sulla  haben  bei  Lebzeiten  in  Wahrheit 

eine  fürstliche  Stellung  gehabt,  doch  ihren  Erben  sie  nicht  hinterlassen;    du' 
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Aemilier  haben  unablässig  bis  zuletzt  darum  gerungen;  aber  ihr  Streben  blieb 

vergeblich  und  hat  auch  bei  der  Nachwelt  geringere  Beachtung  gefunden,  weil 

Siegesehren  und  auswärtige  Erfolge,  die  das  beste  Recht  auf  die  Führung  des 

Volkes  begründen,  ihnen  weniger  als  den  Fabiern  und  Corneliern  beschieden 
waren. 

Die  Anerkennung  der  vollen  Ebenbürtigkeit  bei  der  Aufnahme  eines  frem- 
den Adelsgeschlechts  in  den  Staatsverband  ist  zuletzt  den  Claudiern  gewährt 

worden  (S.  45.  47) ;  in  eine  noch  frühere  Periode  reichen  die  Unterschiede  zwi- 

schen den  höheren  und  minderen  Geschlechtern  zurück,  die  noch  in  dem  ge- 

schichtlichen patricisch-plebeischen  Staat  erkennbar  sind,  die  zwischen  den  aus 

Alba  abgeleiteten  und  den  übrigen  und  vielleicht  noch  weitere  auf  Verschieden- 

heit des  Ursprungs  beruhende.  Die  sog.  albanischen  sind  im  Laufe  des  4.  Jahr- 
hunderts entweder  für  immer  oder  doch,  wie  das  Servilische  und  das  lulische, 

für  mehrere  Menschenalter  in  den  Hintergrund  gedrängt  worden,  ohne  daß  die 

Ursachen  ersichtlich  wären  (S.  12.  23.  133 ff.).  Schon  unter  der  damaligen 

Adelsherrschaft  begann  eine  Umbildung  der  Gesellschaft.  Kdolleutc  gingen  frei- 
willig oder  gezwungen  ihres  Adels  verlustig,  und  Wechselheiraten  führten  zur 

Vermischung  der  Stände;  weder  die  Patricier  waren  eine  einheitHche,  gleich- 
artige Masse  noch  die  Plebs;  Fürstenhäuser,  niederer  Adel,  halbbürtige  Familien 

sonderten  sich  in  gewissen  Abstünden  voneinander,  waren  aber  alle  durch  eine 

Aveit  breitere  Kluft  von  dem  gemeinen  Volke  geschieden. 

Die  Einigung  zwischen  den  Patriciern  und  Plebeiern  war  von  langer  Hand 

vorbereitet,  als  sie  im  Jahre  367  zu  einem  gewissen  Abschluß  kam.  Unter  dem 

hohen  Adel  sammelten  damals  die  Fabier  und  die  Aemilier  den  stärksten  Anhang 
um  sich.  Zu  den  Aemiliern  hielten  sich  die  albanischen  Servilier  und  die  halb- 

adligen Genucier  und  Licinier,  denen  schon  um  400  die  Ehegemeinschaft  und  die 

Teilnahme  an  der  Staatsloitung  eingeräumt  worden  war;  die  durch  ihren  Zusam- 
menschluß entstandene  Partei  übernahm  die  Regierung  und  vermittelte  den 

Übergang  von  dem  patricischen  zu  dem  patricisch-plebeischen  Staat 

(S.  12 ff.).  Nach  einem  halben  Jahrzehnt  und  für  die  Dauer  eines  halben  Jahr- 
zehnts traten  die  Fabier  an  die  Spitze;  mit  ihnen  gingen  die  patricischen  Manlier 

zusammen  und  mehrere  hervorragende  Führer  der  Plebs,  ein  Poetelius,  ein 

Popillius,  ein  Plautius,  ein  Marcius,  denen  es  wohl  mehr  auf  die  Geltendmachung 

der  eigenen  Persönlichkeit  und  auf  soziale  Reformen  ankam,  als  auf  die  poli- 
tischen Rechte  ihres  Standes  (S.  22 ff.).  Unter  dem  Regiment  dieser  Partei  ist 

die  Macht  des  Patriciats  wieder  eo  erstarkt,  daß  von  355  bis  342  die  neue  Ver- 

fassung in  jedem  zweiten  Jahre  außer  Kraft  gesetzt  wurde;  die  Regierungskol- 

legien wurden  in  fast  regelmäßigem  Wechsel  entw^er  ausschließlich  aus  Patri- 
ciern  oder  unter  Hinzuziehung  eines  der  genannten  Plebeier  gebildet  (8.  30 ff.). 
So  verstrich  nach  dem  Erlaß  des  Licinisch-Sextischen  Gesetzes  über  das  Consulat 

ein   Viertel  Jahrhundert,  bis   mit   seiner    Durchführung   voUei'   Ernst   gemacht 
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wurde.  Fortan  konnten  aus  dem  alten  Adel  nur  dann  zwei  Männer  gemeinsam 

zum  Oberamt  gelangen,  wenn  der  eine  auf  seinen  Adel  verzichtete,  was  ein  Mit- 
glied der  Gens  Veturia  bereits  im  Jahre  334  tat  (S.  123 ff.)  ;  umso  zäher  hielt 

man  noch  anderthalb  Jahrhunderte  daran  fest,  daß  wenigstens  der  eine  der 

beiden  Plätze  alljährlich  mit  einem  Altadligen  besetzt  wurde. 

Der  Wiedereintritt  der  Aemiher  und  der  Servilier  in  die  Eegierung  seit  348 

leitete  eine  neue  Periode  im  Verfassungsleben  ein.  Bisher  hatten  nur  wenige  in 

Rom.  ansässige  Familien  und  ein  paar  ausgezeichnete  Persönlichkeiten  den  Mit- 
genuß der  patricischen  Eechte  empfangen;  infolge  der  Verschmelzung  Korns  und 

Latiums  zu  einem  einheitlichen  Staate  nahm  jetzt  der  Landadel  aus  den  wich- 
tigsten latinischen  Gemeinden  seinen  Platz  an  der  Seite  der  fürsthchen  und  der 

sonstigen  altadligen  Geschlechter:  bald  wurden  auch  die  edelsten,  mächtigsten, 

reichsten  Familien  aus  Campanien,  aus  Samnium,  aus  Etrurien  und  andern  neu- 
gewonnenen Landesteilen  nach  der  Hauptstadt  gezogen,  durch  Conubium  und 

auf  ähnliclie  Weise  in  die  Interessen  des  Patrieiats  verflochten  und  zur  Teilnahme 

an  den  öfi'entlichen  Angelegenheiten  zugelassen.  Hinter  den  Männern,  deren 
oViamen  mit  der  Förderung  der  Innern  Entwicklung  dauernd  verknüpft  sind, 
wie  Q.  Publihus  Philo,  dem  Dictator  von  339,  dem  Vollender  des  Licinisch-Sex- 

tischen  Eeformwerks  (S.  35),  wie  Ap.  Claudius  Caecus,  dem  Censor  von  312, 

wie  Q.  Hortensius,  dem  Dictator  von  287,  standen  mächtige  Parteien,  gebildet 

durcli  die  alten  Patriciergeschlechter  unter  dem  Beitritt  der  großen  Familien 
aus  den  neuen  Bürgergebieten.  Als  die  erste  solche  Familie  wetteiferten  von 

der  Mitte  bis  zum  Ende  des  4.  Jahrhunderts  mit  dem  altangesessenen  städtischen 

Adel  die  Plautier,  deren  ursprünglicher  Wohnsitz  und  Grundbesitz  im  Gebiet  von 

Tibur  und  von  Praeneste  lag  (S.  36 ff.) .  Aus  T  u  s  c  u  1  u  m  ,  dem  Mittelpunkt 

der  Bewohner  des  Albanergebirges,  siedelten  damals  die  Mamilier  und  die  Ful- 

vier  nach  der  neuen  Hauptstadt  des  geeinigten  Landes  über,  jene  das  ehemalige 

Fürstenhaus  und  diese  das  nach  Abschaffung  des  Königtums  mächtigste  Herren- 
geschlecht in  ihrer  Vaterstadt,  beide  durch  die  Fabier  in  den  Kreis  des  römischen 

Adels  eingeführt.  Das  Mißtrauen  gegen  etwaige  Herrscliaftsgelüste  der  einst 

unumschränkt  gebietenden  Mamilier  wirkte  vielleicht  lange  nach,  so  daß  sie  auch 

in  Eom  später  und  für  kürzere  Zeit  zu  den  höchsten  Ämtern  zugelassen  wurden 

als  die  Fulvier  (S.  64 ff.).  Die  Fulvicr  haben  es  an  Selbstbe\nißtsein  und  Ehr- 
geiz mit  den  stolzesten  und  mächtigsten  der  alten  Geschlechter  aufgenommen 

und  mehr  als  zweihundert  Jahre  lang  eine  große  Eolle  in  Eom  gespielt;  sie  sind 
in  ihrem  Wesen  den  Claudiern  nicht  unähnlich  und  haben  auch  eine  ähnliche, 

d.  h.  ziemlich  abschätzige  Beurteilung  bei  der  Nachwelt  erfahren.  Von  anderen 
vornehmen  tusculanischen  Familien  sind  die  Coruncanier  um  dieselbe  Zeit  in 

Eom  eingewandert  (S.  61.  185),  die  Fonteier,  die  luventier,  die  Forcier  erst  im 

Zeitalter  des  Hannibalischen  Krieges,  die  letzteren  auch  damals  noch  im  An- 
schluß an  die  Fabier  (S.  48 f.  191  ff.).    Denn  es  waren  vor  allem  die  Fabier,  die 
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in  den  Jahrzehnten  des  großen  Samniterkrieges  auf  dw  Höhe  ihres  fürstlichen 

Ansehens  mit  den  gleichstehenden  Familien  in  anderen  Teilen  Italiens  Ver- 
bindungen anknüpften  und  führende  Persönlichkeiten  zum  Übertritt  auf  die 

römische  Seite  und  in  römische  Dienste  bestimmten,  die  Atilier  von  Cales  und 

Caiatia  (S.  5Gff.),  die  Otacilier  von  Beneventum  (S.  70ff.),  die  Ogulnier  au« 

Etrurien  (S.  83 ff.);  die  Ergebnisse  ihrer  erfolgreichen  Werbetätigkeit  für  Rom 

treten  erst  im  3.  Jahrhundert  zutage. 

In  ähnlicher  Weise  haben  die  Aemilier  Roms  politische  Stellung  auf  der 

Halbinsel  und  ihre  eigene  innerhalb  des  Staates  zu  verbreitern  und  zu  befestigen 

gestrebt.  Für  die  vom  Schauplatz  verschwindenden  Bundesgenossen  von  367 

fanden  sie  gegen  Ende  des  4.  Jahrhunderts  Ersatz  in  Familien,  die  wie  die  lunier 

und  Livier  an  Ansehen,  Reichtum  und  Einfluß  den  Durchschnitt  der  plebeischen 

weit  übertrafen  (S.  157ff.  225ff.),  und  die  damals  geschlossenen  Bündnisse 
haben  durch  Verschwägerung  und  Kindertausch  wiederholt  eine  Bekräftigung 

erfahren  und  bis  zum  Ausgang  des  Freistaats  gedauert.  Leider  ist  die  Herkunft 

dieser  und  anderer  Aemilischer  Parteifreunde,  zu  denen  beispielsweise  C.  Fabri- 
cius  gehört  (S.  62.  159),  nicht  mit  derselben  Wahrscheinlichkeit  zu  ermitteln,  wie. 

die  der  eben  erwähnten  Fabischen;  aber  teilweise  werden  auch  sie  aus  verschie- 
denen Gegenden  des  durch  Rom  geeinigten  Landes  stammen  (vgl,  über  die  Livier 

8.  50.  51,  1.  231  f.).  Den  Corneliern,  die  später  und  weniger  lange  als  die  Fabier 

die  fürstliche  Stellung  und  Macht  besaßen,  dankten  fremde  Adelsgeschlechter 

nur  in  geringerer  Zahl  die  Aufnahme  unter  die  römischen  (S.  90 ff.);  eines 

der  wichtigsten  waren  die  aus  Picenum  gebürtigen  Pompeier  (S.  48.  248).  So- 

lange die  italischen  Bundesgenossen  annähernd  gleichberechtigt  neben  Rom  stan- 
den, verkehrte  auch  der  römische  Patricier  mit  den  edlen  Herren  aus  anderen 

Städten  und  Landschaften  auf  gleichem  Fuße  und  erkannte  sie  bei  einer  Über- 
sietllung  nach  Rom  als  Standesgenossen  an,  indem  er  ihnen  und  ihren  Kindern 

Anteil  am  weltlichen  und  geistlichen  Regiment  gab ;  je  mehr  sich  die  Überlegen- 
heit der  Hauptstadt  steigerte,  um  so  spröder  und  abgeschlossener  wurde  ihre 

regierende  Gesellschaft;  die  nunmehrige  Nobilität  hat  der  nunmehrigen 

Municipalaristokratie  weit  weniger  Achtung  und  Rücksicht  schuldig  zu  sein  ge- 

glaubt. 
Wie  die  neuen  AdelsfamiHen  seit  dem  4.  Jahrhundert  stufenweise  zur 

Gleichberechtigung  mit  den  alten  aufsteigen,  läßt  sich  in  einer  Reihe  von  ein- 
zelnen Fällen  gut  verfolgen;  bald  ist  es  die  Hand  einer  Tochter  aus  patricischem 

Geschlecht,  bald  ein  Priestertum,  bald  ein  außerordentliches  Amt,  bald  eines  der 

sich  allmählich  vermehrenden  ordentlichen  Ämter,  was  gegen  die  bisherige  Ge- 
wohnheit dem  Abkömmling  der  zur  Plebs  gerechneten  Familie  übertragen  wird ; 

von  hier  schwingt  er  sich  entweder  selbst  zu  höheren  Ehren  empor  oder  hinter- 
läßt seinen  Söhnen  das  Anrecht,  das  sie  siegreich  verfechten  (vgl.  S.  8  f.  20.  28  f, 

68.  72.  89  f.  161  ff.  181  f.  228.  347).    Ganz  besonders  wichtig  und  folgenreich 
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war  es,  daß  den  Plebeiern  nach  der  Ehegemeinschaft  und  nach  der  Teilnahme 

am  weltlichen  Eegiment  durch  das  Ogulnische  Gesetz  vom  Jahre  300  auch  die 

Sakralgemeinschaft  bewilligt  wurde;  die  nachhaltigen  Wirkungen  die- 
ser Bestimmung,  der  enge  Zusammenhang  von  Staat  und  Kirche,  das  beständige 

Hineinspielen  religiöser  Neuerungen  in  die  politischen  Ereignisse  offenbart  sich 
auf  Schritt  und  Tritt,  wenn  man  der  Geschichte  dieser  vornehmen  Gesellschaft 

nachgeht.  Das  sei  beispielsweise  an  der  Liste  der  Pontifices  Maximi 

in  Kürze  nachgewiesen i) : 
253  —  243  Ti.  Coruncanius.   Cos.  280.  Dict.  246  (S.  61.  72.  185.  360 f.). 

243  —  221  L.  Caecilius  Metellus.  Cos.  251.  247.  Mag.  Eq.  249.  Dict.  224  (S.  60. 
147,  1.  185.  261.  263,  1.  359). 

221—213  L.  Cornelius  Lontulus    Caudinus.  Cos.  237.   Cens.  236. 

Princ.  Sen.  220  (S.  99f.  183.  186.  360). 

213—183  P.  Licinius  Crassus  Dives.  Pont,  vor  218.  Cens.  und  Mag.  Eq.  210. 
Cos.  205   (S.  183  ff.  2591). 

183  —  180  C.  Servilius  Gcminus.  Pont.  211  Mag.  Eq.  208.  Cos.  203.  Dict.  202 
(S.  137  ff.). 

180—152  M.  Aemilius  Lepidus.  Pont.  199.  Cos.  187.  175.  Cens.  und 
Princ.  Sen.  179  (S.  170ff.  201.  233.  306.  316.  359). 

152 — 141  P.  Cornelius  Scipio  Nasica  Corculum.  Cos.  162.  155. 
Cens.  159.  Princ.  Sen.  147  (S.  102.  244.  251.  316.  359). 

141 — 132  P.  Cornelius  Scipio   Nasica   Serapi  o.  Pont.   141.   Cos. 
138  (S.  251.  258.  260). 

132—130  P;  Licinius  Crassus  Dives  Mucianus.  Cos.  131  (S.  224.  257ff.  359). 

130—115  P.  Mucius  Scaevola.  Cos.  133  (S.  257ff.  269,  1.  275ff.  359). 

115  —  103  L.  Caecilius  Metellus  Delmaticus.  Cos.  119.  Cens.  115  (S.  276.  290. 
305.  359). 

103  —  89     Cn.  Domitius  Ahenobarbus.  Pont.   103.  Cos.  96.  Cens.  92    (S.  290. 
3591). 

89—82     Q.  Mucius  Scaevola.  Cos.  95  (S.  278.  359). 

82—63     Q.  Caecilius  Metellus  Pius.  Cos.  80  (S.  267,  1.  316.  359 f.). 

63—44     C.  Julius   Caesar.   Pont.   74.   Cos.  59.  48.  46.  Dict    (S.  130. 
3601). 

44—12     M.  Aemilius  Lepidus.  Pont,  vor  64  Cos.  46.  42.  Mag.  Eq. 
45.  44  (S.  359 ff.). 

12 — 14   n,  Chr.  I  m  p.  Caesar  A  u  g  u  s  t  u  s.  Pont.  48.  Cos.  I  43. 
Bis  zu  der  Sullanischen  Verfassungs Veränderung  richtete  sich,  wie  schon 

erwähnt  (S.  410.)  der  Ehrgeiz  der  Fürstenhäuser  auf  die  Vereinigung  von  Ober- 
pontificat  und  Senatsprincipat  und  hat  zwischen  221  und  132  sein  Ziel  meistens 
erreicht.   Von  den  zwei  nichtfürstlichen  Pontifices  Maximi  ist  der  Licinier  durch 

1)  Patricier  durch  gesperrten  Druck  l)e.'eicLncl:. 
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möglichst  rasche  Erhebung  zur  Censiir  ihnen  im  Range  angenähert  worden,  und 

war  der  Servilier  Sprößling  eines  der  vornehmsten  uradligen  Geschlechter,  aus 

einer  Familie,  die  nur  politische  Berechnung  zur  Ablegung  des  Adels  bewogen 

hatte.  Die  Plebs  konnte  dem  Adel  nur  ihre  ersten  Männer  mit  Aussicht  auf  Erfo''g 
als  Kandidaten  entgegenstellen,  solche,  die  in  ihren  besten  Jahren  kriegerische 

Erfolge  davongetragen  und  in  reiferem  Alter  durch  ihre  Erfahrung  und  Weisheit 

allgemeine  Achtung  genossen;  sie  haben  sich  in  den  außerordentlichen  Ober- 
ämtern des  Dictators  und  des  Reiterobersten  bewährt,  haben  als  Consuln 

Triumphe  über  auswärtige  Feinde  gefeiert  (Coruncanius  und  L.  Metellus,  ebenso 
L.  Metellus  Delmaticus)  und  haben  ihre  Namen  als  Kenner  und  Deuter  des 

Rechtes  hochberühmt  gemacht  (Coruncanius  und  die  Scaevolae,  auch  Nasica 

Corculum  und  die  Crassi).  Der  ältere  P.  Crassus  hat  trotz  seiner  Jugend  auf 

kriegerischen  Lorl)cer  verzichtet,  aber  der  jüngere  hat  trotz  seiner  vorgerückten 

Jahre  umso  heißer  danach  begehrt;  es  fehlt«  gleichsam  etwas  an  der  vollen  Be- 

rechtigung im  Vergleich  zu  dem  alten  Ruhme  der  Fürstenhäuser,  denen  die  Vor- 

gänger entstammten.  Denn  die  Anknüpfung  an  ältere  Inhaber  der  Würde  ge- 
wann mit  der  Zeit  eine  erhöhte  Bedeutung;  unter  den  17  verzeichneten  Namen 

sind  nur  die  von  neun  verschiedenen  Geschlechtern,  denn  Cornelius  und  Caeci- 

lius  begegnen  je  dreimal,  Aemilius,  lulius,  Licinius,  Mucius  je  zweimal,  und  vor- 
nehmlich wenn  ein  neues  Verfahren  bei  der  Bestellung  des  Pontifex  Maximus 

angewendet  wurde,  erscheint  ein  neuer  Name  in  der  Liste,  so  243,  213,  103  und 
63,  während  sich  die  Bewerber  immer  häufiger  auf  eine  Art  von  Erbanspruch 

stützten  und  zwar  mit  wachsendem  Erfolg;  bei  den  Nasicae  ist  der  Sohn  dem 

Vater  unmittelbar  gefolgt  und  bei  den  Muciern  der  leibliche  Bruder  P.  Scaevola 

dem  Crassus  Mucianus  und  nach  einer  Unterbrechung  wiederum  jenem  sein  Sohn 

Q.  Scaevola;  Crassus  Mucianus  ward  Erbe  seines  Großvaters  P.  Crassus  nach 

fünfzig  Jahren  und  Metellus  Pius  Erbe  seines  Vatersbruders  Metellus  Delma- 
ticus schon  nach  zwanzig  Jahren.  Der  Hohenpriesterwürde  war  gemeinsam  mit 

dem  Senatsprincipat  die  Unteilbarkeit  und  die  Lebenslänglichkeit  und  von  Hause 
aus  die  im  eigentlichen  Wesen  des  Priestertums  begründete  Erblichkeit  (vgl. 

dazu  u.  a.  S.  54  f.  80.  88.  118 if.  130.  2GGf.,  1.  268 f.,  1) ;  alles  das  stand  in  schärf- 

stem Widerspruch  zu  den  Grundprinzipien  der  Magistratur,  nämlich  der  Kol- 
legialität, der  zeitlichen  und  zwar  meistens  einjährigen  Befristung,  der  freien 

Übertragung  durch  das  Volk.  Weil  Staat  und  Kirche  aufs  engste  verbunden 

waren,  wurde  allmählich  die  Priesterordnung  nach  dem  Muster  der  Staatsver- 

fassung umgestaltet ;  deswegen  wurde  das  höchste  Priesteramt,  das  mit  den  übri- 
gen politisch  einflußreichen  die  Lebenslänglichkeit  teilte,  aber  der  kollegialischen 

Gliederung  entrückt  war,  wenigstens  so  früh  und  so  vollständig,  wie  es  nur  an- 
ging, der  Volkswahl  unterworfen.  Freilich  liefen  diesen  Bestrebungen  stracks 

i:u wider  die  entgegengesetzten,  die  zu  der  Unteilbarkeit  und  Unverantwort- 

lichiccit  für  den  Pontifex  Maximus  auch  noch  die  Erbhchkeit  forderten;  von  die- 
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ser  Seite  her  ist  während  der  Blütezeit  der  Republik  das  monarchische  Prinzip 

in  seiner  schärfsten  Ausprägung  wieder  eingedrungen  und  hat  sich  einen  Weg 
zum  Siege  gebahnt  (S.  361). 

Während  die  Plebeier  von  den  geistlichen  Ämtern,  die  in  weltlichen  Ange- 

legenheiten mitzusprechen  haben,  Besitz  ergreifen,  suchen  sie  die  alten  patri- 
cischen  Ansprüche  auf  den  alleinigen  Verkehr  mit  den  Göttern  der  Gemeinde 

gegen  die  Patricier  zu  wenden;  bald  wird  von  der  einen,  bald  von  der  andern 

Partei  die  Religion  als  Deckmantel  benutzt,  um  lästigen  Gegnern  Schwierigkeiten 

zu  bereiten  (vgl.  z.  B.  74.  104.  147.  221.  241.  261  ff.),  sie  vielleicht  ganz  und  gar 
unschädlich  zu  machen  (S.  188  f.),  wobei  nicht  einmal  die  Frauen  verschont  bleiben 

(S.  97,  1.  177.  243 f.).  Solche  Beobachtungen  sind  allerdings  nur  möglich,  wo 
die  Quellen  reichlicher  fließen.  Indes  selbst  die  recht  trümmer-  und  lückenhafte 

Überlieferung  über  den  größten  Teil  des  3.  Jahrhunderts  läßt  die  allmähliche 

Verschiebung  der  alten  Parteigegensätze  erkennen.  Patricier  und  Plebeier  sind 

nicht  schlechthin  Feinde,  sondern  ebensogut  wie  der  alte  Geburtsadel  ist 

auch  die  Oberschicht  der  Plebs  ein  x\del,  zum  Teil  nicht  einmal  ein  neuer,  son- 

dern nur  ein  in  Rom  neu  eingewanderter ;  er  fühlt  sich  dem  Patriciat  ebenbürtig 
und  wächst  mit  ihm  zusammen  im  staatlichen  und  im  kirchlichen  Leben,  in  der 

gesellschaftlichen  Gliederung  und  Organisation  und  auf  anderen  Gebieten.  So- 

weit die  in  Ciceronischer  und  Augustischer  Zeit  zugänglichen  Familienarchive 

ims  noch  geöffnet  sind,  vermögen  wir  von  hier  an  die  Fortpflanzung,  Entwick- 
lung, Verzweigung  der  wichtigsten  Adelshäuser  im  Zusammenhange  zu  verfolgen 

und  bisweilen  gewährt  uns  ein  zufällig  erhaltener  Frauenname  oder  Adoptions- 
beiname überraschende  Einblicke  in  die  Parteibildung.  So  lassen  sich  sowohl 

im  Jahre  231  wie  im  Jahre  219  zwischen  den  patricischen  und  plebeischen  Amts- 
genossen im  Consulat  spätere  Beziehungen  aufspüren:  Von  den  Consuln  des 

ersten  Jahres,  die  ziemlich  die  einzigen  aus  ihren  Familien  waren,  hat  der  Patri- 
cier seine  Erbtochter  und  der  Plebeier  seinen  Schwestersohn  mit  je  einem  Kinde 

desselben  Mannes,  des  bei  Cannae  gefallenen  L.  Aemilius  Paullus,  verheiratet 

oder  verheiraten  lassen  (S.  162),  und  von  den  Consuln  des  zweiten  Jahres  hat 

der  Plebeier  einen  Sohn  des  Patriciers,  nämlich  desselben  L.  Aemilius  Paullus, 

adoptiert,  was  damals  noch  unerhört  war  (S.  236).  Diese  Familienverbindungen 

lassen  auf  ältere  und  engere  schließen,  und  bei  dem  Aemilier  auf  eine  weit- 

sichtige und  zielbewußte  Hauspolitik.  Aber  Ähnliches  hat  sich  öfter  wieder- 
holt, als  wir  wissen  und  ahnen  (vgl.  u.  a.  S.  209  f.  3041). 
Durch  die  Annahme  derselben  Gentilverfassung  sind  die  Gentes 

im  eigentlichen  Sinne,  d.  h.  die  patricischen,  und  die  Familien  der  plebeischen 
Mobilität  im  Laufe  des  3.  Jahrhunderts  immer  mehr  zu  einer  Einheit  geworden; 

dieselben  Sitten  und  Bräuche,  Regeln  und  Gewohnheiten,  Normen  und  Hausord- 
nungen gelten  für  das  gesamte  Familien-  und  Erbrecht,  mochte  es  sich  um  be- 

wegliches und  unbewegliches  Eigentum  handeln  oder  um  Eigennamen  oder 
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um  überkommenen  Anspruch  auf  «reltUche  und  geistliche  Ehrenämter,  Bei  der 

Aufstellung  von  Stammbäumen  kleinerer  Familien  wie  der  patricischen  Quinc- 
tier  (S.  114ff.)  oder  der  plebeischen  Livier  (S.  225 ff.)  zeigt  sich  beispielsweise 

die  allmähliche  Befestigung  schwankenden  Brauches  in  der  Vererbung  der  Cog- 
nomina  während  des  3.  Jahrhunderts,  und  auf  Grund  eines  reicheren  Materials 

lassen  sich  die  hier  gewonnenen  Ergebnisse  noch  l)efe8tigen;  wie  zu  den  erb- 

lichen Beinamen  bei  wachsender  Kinderzahl  persönliche  verschiedenster  Art  hin- 
zutreten, bisweilen  Ehrennamen,  bisweilen  Spitznamen  (Numida  und  Porcina  bei 

den  Aemilii  Lepidi  S.  178  f.  238,  Corculum  und  Serapio  bei  den  Cornehi  Scipio- 
nes  Nasicae  ebd.,  Lupus  und  Niger,  Crus  und  Sura  bei  den  Comelii  Lentuli 

S.  323,  2),  manche  von  diesen  sogar  selbst  wieder  vom  Vater  auf  den  Sohn  über- 
gehen {Serapio  PW  IV  1504,  38  ff.  o.  S.  284),  das  lehrt  etwa  die  charakteristische 

Anekdote  von  dem  Beinamen  Frugi  der  Calpurnii  Pisones  bei  Cic.  pro  Font.  39 

(vgl.  S.  390) ;  die  Bemerkungen  über  die  Unterscheidung  der  Quinctier  nach 

ihrer  Haartracht  können  gestützt  werden  durch  solche  über  die  ältesten  Domi- 
tier,  die  als  Ahenobarbus  und  Calvinus  bezeichnet  wurden  (PW  V  1313,  67 ff. 

Suppl.  III  349,  18 ff.  410,  56 ff.),  und  die  wechselnde  Führung  und  Ablegung 

von  Drusus  bei  den  Liviern  hat  ein  späteres  Gegenstück  in  der  Behandlung  von 

Vatia  bei  den  plebeischen  Serviliern  (S.  355.  374).  Für  die  Untersuchung,  die  all- 
gemeine Gesetze  aus  zahlreichen  Einzeltatsachen  ableiten  will,  bleibt  noch  genug 

zu  beobachten,  z,  B.  in  der  Frage,  wo  etwa  ein  Vorrecht  des  Erstgeborenen  be- 

gegnet und  wo  eine  Gleichberechtigung  sämtlicher  Söhne,  wo  infolgedessen  hin- 

ter der  Hauptlinie  aUe  Nebenlinien  verschwinden  oder  eine  Spaltung  in  meh- 
rere nebeneinander  blühende  Zweige  eintritt;  nur  für  die  bekanntesten,  also  vor- 

nehmsten Häuser,  die  der  Fabier  (S.  57.  59.  67.  71  f.  86.  88)  und  der  Aemilier 

(S.  156 f.  159.  179.  306 f.),  sind  hier  einzelne  Andeutungen  gegeben  worden,  die 

durchaus  noch  nicht  genügen;  Ähnliches,  aber  vollständiger  und  systematischer, 

wäre  für  die  Cornelier,  die  Claudier,  die  Valerier  vorzulegen;  dann  hätten  die 

ihnen  im  Range  nicht  weit  nachstehenden  ManUer  (S.  24 f.  59  f.  98  f.  186.  199  f. 

202 f.  245.  347),  Sulpicier  (S.  12.  266 f.  405),  Postumier  (S.  212 ff.  405) 
größere  Beachtung  zu  finden ;  hier  und  anderwärts  sind  aber  die  Vorarbeiten  noch 

im  Rückstand.  Die  Zusammensetzung  der  Adelsparteien  im  3.  Jahr- 
hundert unterlag  beständigen  Veränderungen,  weil  die  adlige  Gesellschaft  selbst 

noch  nicht  abgeschlossen  war;  die  Fabier  erscheinen  in  den  sechziger  Jahren 

(S.  66  f.)  mit  anderen  Bundesgenossen  zusammen  als  in  den  vierziger  Jahren 

(S,  57.  59.  72.  160),  und  gegen  Ende  der  dreißiger  Jahre  sah  sich  ihr  Ge- 

Bchlechtshaupt  anscheinend  zu  einem  Abkonmien  mit  der  Aemilischen  Partei  ge- 
nötigt, das  der  bisherigen  Politik  seiner  eigenen  nicht  entsprach  (S.  163 f.). 

Was  in  diesen  Jahren  die  Fabier  und  die  Aemilier  (vgl.  S.  164)  bewog, 

engere  Fühlung  miteinander  lu  nehmen,  war  weniger  das  Emporsteigen  der 

Cornelier,  die  alle  anderen  Geschlechter  zu  überflügeln  drohten,  als  das  gefähr- 
UUneer,  Rom.  Adel.  27 
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liehe  Anwachsen  der  demokratischen,  adelsfeindHchen  Gesinnung  in  den  breiten 

Massen  der  Bürgerschaft,  die  ihren  Führer  in  C.  Flaminius  fanden  (vgl.  PW 

VI  2496 ff,).  Der  Kampf  um  die  Eegierung  ist  in  den  letzten  Jahrzehnten  des 
3.  Jahrhunderts  mit  zäher  Beharrlichkeit  und  leidenschaftlicher  Erbitterung 

geführt  worden;  aber  die  patriotische  Geschieh tschreibung  hat  darüber  teils 
bewußt,  teils  unbewußt  einen  Schleier  gebreitet,  damit  dem  Ausland  und  der 

Nachwelt  kein  Zweifel  käme,  daß  das  römische  Volk  in  dem  größten  Ringen  um 

Dasein  und  Zukunft  gegen  den  furchtbarsten  auswärtigen  Feind  einig  und  ge- 

schlossen dagestanden  habe.  In  Wahrheit  ist  sogar  bei  den  Comitien  des  Jah- 

res 217,  als  nach  dem  Falle  des  Flaminius  dessen  entschiedenster  Gegner  cunc- 
iando  resiiinit  rem,  die  Wiederwahl  des  kriegserprobten  Aemilischen  Consuls 

von  219  für  216  nur  mit  Mühe  durchgesetzt  worden  (S.  124  f.  230),  und  ist  für 

215  die  Erhebung  des  ruhmgekrönten  Cunctators  Fabius  zu  seinem  eigenen  drit- 
ten Consulat  erst  erzielt  worden,  nachdem  die  bereits  vollzogene  Wahl  zweier 

Plebeier  glücklich  umgestoßen  (S.  74)  und  die  Überlassung  sämtlicher  Prae- 
torenstellen  an  eine  neugebildete  Mittelpartei  erfolgt  war  (S.  209).  Dann  hat  der 

Fabier  durch  ziemlich  bedenkliche  Machenschaften  sich  für  214  am  Ruder  ge- 
halten und  überhaupt  eine  Reihe  von  Jahren  hindurch  seinen  Einfluß  in  Staat 

und  Kirche  geltend  gemacht  (S.  55.  73  ff.  79.  83.  99.  129).  Er  mußte  sich  aber 

öfter  zu  Kompromissen  und  Konzessionen  bequemen,  so  mit  dem  berühm- 
testen Sprößling  des  plebeischen  Hauses  der  Claudier,  M.  Marcellus 

(S.  73 ff.  82 f.),  mit  dem  ihn  die  populäre  Anschauung  um  ihrer  Kriegstaten 

willen  gern  zusammenstellte  (vgl.  PW  VI  1824,  18 ff.).  Die  patricischen 

Claudier  schlössen  sich  dagegen  jener  Mittelpartei  an,  deren  Leitung  wohl  von 

vornherein  das  mit  den  ersten  einheimischen  Adelsgeschlechtern  rivalisierende 

der  tusculanischen  Fulvier  hatte.  In  den  letzten  Lebensjahren  des  greisen  Fabius 

übernahm  eine  Gruppe  plebeischer  Familien  von  altererbtem  Ansehen  die  Regie- 
rung (S.  129)  und  gab  sie  darauf  weiter  an  die  albanische  Gens  Servilia,  die 

jetzt  von  dem  früher  aus  rein  politischen  Rücksichten  vollzogenen  Übertritt  eines 

der  Ihrigen  zur  Plebs  den  größten  Vorteil  zog  (S.  132 ff.  145 f.).  Doch  neben 
dem  wechselnden  Hervortreten  und  Zurücktreten  anderer  Geschlechter  und 

Parteien  ging  unaufhaltsam  in  die  Höhe  der  Aufstieg  der  Cornelier;  ihr  großer 

Sohn  Scipio  Africanus  hat  die  Überlegenheit  seiner  Politik  und  Strategie  so 

glänzend  erwiesen,  daß  er  bis  185  als  der  unstreitig  erste  Mann  seiner  ganzen 
Zeit  die  Geschicke  der  Welt  lenkte.  Daß  die  Parteien  in  ihren  Ansichten  über 

auswärtige  Angelegenheiten  stark  voneinander  abwichen,  ist  selbstverständlich; 

für  die  Geschichte  Spaniens  war  es  auf  lange  bestimmend,  daß  die  Scipionische 
Partei  die  hier  auftauchenden  Fragen  als  ihre  besondere  Domäne  ansah;  nur 

weil  dergleichen  in  diesem  Buche  bloß  gelegentlich  und  flüchtig  gestreift  werden 
konnte  (S.  45.  78.  143 f.  159.  190.  215.  221.  223.  234.  241.  245 ff.  259),  sei  es 
einmal  ausdrücklich  betont. 
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Die  Bewegungen,  die  den  Sturz  der  Scipionen  im  Jahre  185  her- 
beiführten, waren  gegen  den  ursprünglichen  Geburtsadel  überhaupt  gerichtet. 

Seit  367  durften  beide  Consuln  aus  der  Plebs  genommen  werden,  und  die  Zahl 

der  wählbaren  Plebeier  übertraf  schon  längst  um  ein  Vielfaches  die  der  Patri- 
cier;  trotzdem  hatten  diese  noch  in  jedem  Jahre  den  einen  der  beiden  Plätze  im 

Kollegium  besetzt,  ja  sogar  im  Jahre  203  beide  Plätze,  nämlich  mit  zwei  Spröß- 
lingen desselben  Geschlechts,  von  deren  Vätern  der  eine  den  Adel  abgelegt  hatte, 

mit  zwei  Serviliern  (S.  143).  Dieser  gesetzwidrigen  Bevorzugung  der  patri- 

cischen  Minderheit  sollte  ein  Ende  gemacht  werden,  indem  künftig  von  allen  Be- 
werbern ohne  Unterschied  des  Standes  die  Erfüllung  der  gleichen  Bedingungen 

vorlangt  wurde.  Ein  erster  dahin  gehender  Antrag  wurde  im  Jahre  184  abge- 
lehnt (S.  149),  aber  ein  zweiter  im  Jahre  180  zum  Gesetz  erhoben  (S.  197 f.). 

Doch  diese  bedeutsame  Lex  Villia  annalis  hatte  wie  die  Lex  Licinia  Sextia  über 

das  Consulat  keineswegs  einen  schrankenlosen  Triumph  der  Plebs  in  ihrer  Ge- 
samtheit zur  unmittelbaren  Folge,  sondern  den  Übergang  der  Regierung  an  eine 

Mittelpartei.  Das  nächste  Jahr  179  brachte  nämlich  als  Gegenstück  zu  dem  eben 

erwähnten  Falle  von  203  das  gemeinsame  Consulat  ganz  naher  Blutsverwandter 

von  plebeischer  Herkunft,  der  Fratres  germani  aus  dem  Hause  der  Fulvii  Flacci 

(S.  199).  Die  bisher  rein  patricische  Stelle  erhielt  zum  ersten  Male  zwar  kein 

Plebeier,  aber  der  Sohn  eines  Plebeiers,  der  von  einem  Patricier  adoptiert  war; 

wie  es  häufig  zu  geschehen  pflegt  (S.  103.  236),  hatten  seine  neuen  Standes- 
genossen sich  zuvor  gegen  seine  Anerkennung  gesträubt  (S.  200,  1),  und  den 

alten  Standesgenossen  wiederum  schien  der  mit  dieser  Anerkennung  jetzt  er- 
rungene halbe  Erfolg  zu  genügen,  so  daß  sie  darauf  verzichteten,  die  aus  ihrer 

Mitte  erst  in  den  letzten  Jahren  erhobenen  Kandidaten  sogleich  zum  Oberamt 

zu  befördern  (S.  207 f.).  Man  hatte  sich  allmählich  schon  daran  gewöhnt,  die 

Ämterlaufbahn  in  der  nunmehr  gesetzlich  vorgeschriebenen  Weise  zurückzulegen; 

wer  auch  bei  der  dritten  Bewerbung  ums  Consulat  von  den  Wählern  abgelehnt 

wurde,  mußte  in  der  Regel  freilich  die  Hoffnung  fahren  lassen  (S.  196  f.  233  f. 

288.  291) ;  aber  gegen  diese  unangenehme  Möglichkeit  konnte  man  sich  bis  zu 

einem  gewissen  Grade  schützen,  indem  man  Wahlbündnisse  mit  anderen  Kan- 
didaten schloß  und  nicht  nur  für  die  nächsten  Comitien,  sondern  für  einige 

Jahre  alle  Aussichten  berechnete;  so  sind  selbst  unter  erschwerenden  Umständen 

die  Mitglieder  der  herrschenden  Gesellschaft  fast  stets  noch  als  mittlere  Vierziger 
ans  Ziel  gelangt  (S.  96.  152.  153.  166.  214.  233.  234.  247.  264f.  272.  277.  280. 

302 f.  312.  322),  haben  nach  wie  vor  ihren  nächsten  Angehörigen  kräftigen  Bei- 
stand leisten  können,  und  die  einzelnen  Parteien  behielten  das  Heft  gewöhnlich 

eine  Weile  in  der  Hand,  um  so  mehr,  da  ihren  einzelnen  Angehörigen  die  Wie- 
dererlangung des  Consulats  nicht  leicht  gestattet  wurde  (S.  152  f.  202.  222.  242. 

259).  Die  Fulvier  haben  die  Bildung  der  höchsten  Behörden  für  ein  halbes 

Jahrzehnt  im  wesentlichen  bestimmt  und  die  wichtigsten  Posten  unter  ihre  Ver- 
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wandten  und  Freunde  verteilt;  das  waren  Leute  aus  beiden  Ständen,  aber  doch 

nur  aus  einigen  wenigen  Familien  {S.  202  ff.  258);  insbesondere  schloß  der 

kluge  Vertreter  des  einen  der  alten  Fürstenhäuser,  der  Aemilier  M.  Lepidus, 

mit  den  Fulviern  ein  festes  und  dauerndes  Bündnis  (S.  170 ff.  200 ff.).  Die 
mächtige  Partei  mußte  allerdings  anderen  Parteien  Zugeständnisse  machen  und 

schließlich  das  Feld  räumen;  seit  174  übten  die  patricischen  Postumier  und  die 

plebeischen  Popillier  einen  großen  Einfluß  aus  (S.  212 ff.),  und  bei  den  Wahlen 

für  172  —  170  trat  die  Wirkung  der  neuen  Vorschriften  über  die  Amtsbe- 
fähigung voll  in  die  Erscheinung  mit  der  Wahl  beider  Consuln  aus  der  Plebs 

(S.  217).  Doch  nach  kurzem  rief  man  wieder  den  hohen  Adel  zur  Teilnahme  an 

der  Führung  der  Staatsgeschäfte  zurück;  wie  zweihundert  Jahre  zuvor  leiteten 

auch  jetzt  wieder  Servilier  und  Aemilier  zu  dem  neuen  Zustand  hinüber 

(S.  152  ff.  222  ff.  300). 

Die  Parteien  hatten  ihre  Kräfte  genugsam  erprobt  und  aneinander  gef- 
messen;  es  war  ihr  eigener  Vorteil  und  der  Nutzen  des  Staates,  wenn  sie  sich 

gütlich  verständigten.  In  den  Jahrzehnten  bis  zum  Tribunat  des  Ti.  Gracchus 

wurden  die  Patricier  zwar  wiederholt  vom  Oberamt  ferngehalten,  aber  jedesmal 

nur  nach  längerer  Pause  und  für  ein  einzelnes  Jahr  (S.  245) ;  bei  ihrer  geringen 

Kopfzahl  war  das  unvermeidlich,  wenn  die  neuen  Wahlbedingungen  eingehalten 

wurden;  es  kam  ziemlich  jeder  an  die  Eeihe,  aber  wurde  gewöhnlich  nicht  wie- 
dergewählt, und  bis  sein  Sohn  aufrücken  konnte,  verging  eine  geraume  Zeit. 

Daß  die  großen  Herren  auch  damals  noch  ihren  Rang  und  ihr  Ansehen  behaup- 

teten, lehrt  beispielsweise  die  Vereinigung  von  Senatsprincipat  und  Oberponti- 

ficat  während  der  Jahre  179—141  (o.  S.  410).  Eine  ernste  Gefahr  für  sie  war 
aber  der  Geburtenrückgang,  das  Zusammenschmelzen  und  Erlöschen 

der  Familien.  Das  vornehmste  Fürstenhaus,  das  Fabiscbe,  sah  seinen  Fort- 

bestand schon  so  in  Frage  gestellt,  daß  es  sich  von  den  beiden  patricischen  Con- 
suln der  Jahre  169  und  168,  dem  Servilier  und  dem  Aemilier,  ihre  ältesten  Söhne 

abtreten  ließ  (S.  154  f.  246),  und  der  Aemilier  schützte  außerdem  durch  Über- 
lassung seines  zweiten  Sohnes  an  die  Familie  seiner  Schwester  das  Scipionenhaus 

vor  dem  Aussterben  (S.  103  f.  225);  die  drei  Fürstenhäuser  gaben  dadurch 

zu  erkennen,  daß  sie  sich  als  solidarisch  und  das  Servilische  Geschlecht  als  eben- 

bürtig ansahen.  Aber  wenn  Servilier  und  Aemilier  nach  oben  hin  die  Verbin- 

dung mit  den  Fabiern  suchten,  so  nach  unten  hin  die  mit  der  Plebs.  Der  Ab- 
legung des  Adels  durch  einen  Servilischen  Sprößling,  wovon  bereits  die  Hede  war, 

entsprach  die  Aufnahme  eines  Aemilischen  in  die  hochangesehene,  aber  ple- 

beische  Familie  der  Li  vier;  sie  war  etwa  um  dieselbe  Zeit  .erfolgt,  wie  die  um- 
gekehrte Adoption  eines  Fulviers  durch  einen  Patricier  (S.  199  f.  419),  und 

hatte  die  Wirkung,  daß  sich  der  Fall  von  203  im  Jahre  147  wiederholte,  näm- 

lich die  Bekleidung  des  Consulats  durch  zwei  Abkömmlinge  desselben  Patricier- 
geschlechts,  des  Aemiiischen,  durch  Scipio  Aemilianus  und  den  Sohn  des  Livius 
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Aemilianus,  die  vielleicht  rechte  Vettern  waren  (S.  235  £E.).  Die  Cornelische 

Partei  trat  damals  immer  wieder  in  die  Regierung  ein,  aber  teilte  die  Macht  ia 

den  Jahren  159  und  158  mit  der  Fulvisch-Aemilischen  und  mit  der  Popillischen 
(S.  237 ff.),  und  in  den  Jahren  nach  143  mit  der  ServiHschen  und  mit  der  alten 

Mittelpartei  (S.  245ff.  265).  Wohl  sicherte  ihr  wiederum,  wie  zwei  Menschen- 

alter zuvor,  eine  überragende  Persönlichkeit,  die  des  Scipio  Aemilianus,  die  Vor- 

herrschaft, aber  die  Sorge  ward  rege,  daß  dessen  auf  auswärtige  Erfolge  be- 
gründete Autorität  jed»?  andere  erdrücken  könnte  (S.  262 f.).  Daher  bildete 

«ich  bald  nach  seiner  siegreichen  Rückkehr  aus  Afrika  bereits  um  144  eine 

starke  Opposition  unter  seinen  eigenen  Standesgenossen  und  befestigte  ihren 

Zusammenschluß  durch  Verlobung  der  Kinder  verschiedener  Parteigenossen. 

Es  gehörten  dazu  vom  höchsten  Adel  die  stets  fortschrittlich  gesinnten  Aemilier 

(S.  238 ff.)  und  Claudier  (S.  240  f.  248.  259.  265.  274),  von  dem  hohen  Adel 

nichtrömischer  Herkunft  die  Fulvier  (S.  258 f.),  von  den  seit  einem  Jahrhun- 
dert blühenden  plebeischen  Familien  die  miteinander  verbundenen  Licinii  Crassi 

und  Mucii  Scaevolae  (S.  224.  244.  257  ff.  273  ff.)  ;  hier  fanden  die  jungen 

Schwäger  Scipios,  die  beiden  Gracchen,  ihre  Lebensgefährtinnen  (S.  2 68  ff. 

274 f.).  In  ähnlichen  Beziehungen  der  Freundschaft  und  Verwandtschaft 

hatten  schon  die  Väter  dieser  Generation  gestanden,  meistens  sogar  schon  die 

Großväter  in  den  Stürmen  des  Hannibalischen  Krieges;  die  um  144  aufs  neue 

bekräftigten  oder  ganz  neu  begründeten  Verbindungen  wirkten  über  das  Tri- 
bunat  des  Ti.  Gracchus  und  über  das  Ende  Scipios  hinaus,  teilweise  bis  in  die 

Ciceronische  Zeit  (S.  253 ff.  272 f.  275 ff.).  Die  höchsten  und  einflußreichsten 
Ämter  waren  die  am  meisten  umworbenen  und  umstrittenen,  so  das  damals  auf 

dem  Gipfel  seiner  Macht  stehende  der  Censur,  bei  dem  die  Parität  der  beiden 
Stände  noch  festgehalten  wurde;  wenn  uns  ebenso  ausführliche  Berichte  wie 

über  die  Censoren wählen  der  ersten  Jahrzehnte  des  2.  Jahrhunderts  (S.  118. 

193  f.  200.  211.  214.  222)  auch  für  die  von  142  (S.  248.  251.  260.  265)  und 

136  (S.  241.  251.  259.  266)  vorlägen,  würden  wir  die  Heftigkeit  der  Wahl- 
kämpfe deutlicher  erkennen.  Die  gesamte  Entwicklung  im  Innern  schlug  jetzt 

ein  schnelleres  Tempo  an;  die  veränderte  Lage  des  Staates  rief  plötzliche  Neu- 

gruppierung  und  Neuorientierung  bei  den  Parteien  hervor;  sie  wechselten  häu- 
figer und  rascher  in  ihren  Zielen  und  in  ihrer  Zusammensetzung.  Manche  der 

führenden  Politiker  sind  mitten  in  den  Vorbereitungen  zu  neuen  Gestaltungen 

vom  Schauplatz  abgetreten,  ohne  daß  Näheres  über  ihren  Ausgang  bekannt  wäre, 

H.  B.  Ser.  Sulpicius  Galba  (S.  148.  234,  1.  247.  264ff.  320,  1.  384f.);  andere 

sind  von  der  Partei,  zu  der  sie  sich  anfangs  hielten,  später  abgeschwenkt,  etwa 

weil  sie  zwar  Scipios  Plänen  widerstrebten,  aber  den  Reformgedanken  des  Ti. 

Gracchus  erst  recht  keine  Begeisterung  entgegenbrachten;  solchen  Stellungs- 

wechsel vollzogen  die  beiden,  die  im  Jahre  131  das  erste  rein  plebeische  Censo- 

renpaar  bildeten  (S.  251.  283 f.),  der  aus  dem  Picenischen  stanmiende  Q.  Pom- 
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peius,  der  zuerst  seiner  Familie  einen  Platz  unter  den  herrschenden  verschaffte 

(S.  48.  248.  250),  und  ebenso  Q.  Metellus  Macedonicus  (S.  247  f.  251).  Dessen 
Geschlecht  hatte  sich  schon  seit  anderthalb  Jahrhunderten  den  allervornehmsten 

und  allertüchtigsten  würdig  zur  Seite  gestellt  und  war  jedenfalls  auch  in  mehr 
als  eine  Familienverbindung  mit  ihnen  getreten   (S.  60.  128  f.  136.  147.  185. 

226 f.),  doch  die  höchste  Anerkennung  ihrer  Ebenbürtigkeit  war  es,  als  der 

Stammhalter  der  Scipiones  Nasicae  keine  edlere  Gattin  als  die  Tochter  des 

Macedonicus  wählen  konnte  (S.  252) ;  für  die  damalige  politische  Lage  und  für 

die  Zukunft  war  diese  um  135  gefeierte  Hochzeit  bedeutsam.  Doch  auch  die 

Gegner  der  Scipionen  waren  nicht  zu  unterschätzen.  Ihre  Kraft  war  keines- 
wegs gebrochen,  nachdem  Scipio  Nasica  den  Ti.  Gracchus  gestürzt  und  der  aus 

Spanien  heimgekehrte  Scipio  Aemilianus  die  Sache  des  Gestürzten  verdammt 

hatte;  die  Adelspartei,  die  dem  Tribunen  den  Eücken  gestärkt  hatte,  bewies  mit 

der  dreifachen  Auszeichnung  des  Crassus  Mucianus  durch  Oberpontifikat,  Con- 
sulat  und  Oberkommando  in  Asien  hinlänglich,  daß  sie  sich  noch  kräftig  regen 

konnte  (S.  261  ff.).  Gerade  für  diese  Zeiten  bedarf  es  aber  noch  mancher  weite- 

ren familiengeschichtlichen  Forschungen,  mancher  Aufklärung  über  Persön- 
lichkeiten zweiten  und  dritten  Kanges;  bevor  man  ein  Bild  der  Parteien  entwirft, 

muß  man  möglichst  viele  ihrer  Mitglieder  kennen. 

Die  Grundzüge  der  innern  Entwicklung  seit  dem  Beginn  der  Gracchi- 
schen  Bewegung  stehen  ja  fest ;  auf  der  einen  Seite  wurde  endgültige 

Abschaffung  aller  Vorzüge  der  Geburt  und  gleiches  Eecht  für  alle  Bürger  ge- 
fordert, und  auf  der  andern  Seite  wurde  von  der  herrschenden  Gesellschaft  ihr 

überkommener  Besitz  hartnäckig  verteidigt.  Dieser  große  Gegensatz  zwischen 
der  demokratischen  Partei  und  der  Nobilität  läßt  die  innerhalb  der  letzteren 

noch  vorhandenen  Unterschiede  zurücktreten  (vgl.  z.  B.  S.  310 f.).  Das  Patri- 
ciat  ist  aber  nicht  ganz  in  der  Nobilität  aufgegangen,  so  sehr  es  sich  auch  mit 

ihr  vermischt  hat.  Es  muß  sich  mit  der  Hälfte  der  früher  beanspruchten  Stellen 

der  Ehrenämter  begnügen  (S.  283  f.)  und  erleidet  durch  Maßregeln  wie  die 
Entziehung  des  Kooptationsrechtes  der  Priesterschaften  im  Jahre  103  (S.  290. 

359 f.)  weitere  Einbußen;  aber  es  behauptet  gesellschaftlich  in  seiner  eigenen 

Schätzung  und  in  der  öffentlichen  Meinung  ein  gewisses  Ansehen,  das  durch  die 
fortschreitende  Verminderung  der  Geschlechter,  Familien  und  Individuen  nur 

gesteigert  wird.  Es  scheint  ihm  tatsächHch  nicht  mehr  möglich  gewesen  zu 
sein,  alljährlich  Kandidaten  für  die  höchsten  Ämter  aufzustellen,  weil  es  nicht 

genug  erwachsene  Männer  zählte,  die  irgendwie  dafür  befähigt  waren.  Das 

Fabische  Geschlecht  ist  so  gut  wie  ganz  ausgestorben  (S.  253.  284f.) ;  von  dein 

am  meisten  gespaltenen  und  verzweigten  Corneli sehen  ist  das  glänzende  Haus 

der  Scipionen  verödet  (S.  284.  308) ;  von  dem  ehemals  weit  ausgebreiteten 

Baume  des  Aemilischen  Stammes  waren  auch  nur  wenige  Äste  noch  vorhanden ; 

der  kräftigste,  der  der  Lepidi,  schien  lange  Jahre  hindurch  zu  verdorren  (S.  243. 
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284.  305)  und  erhielt  ein  plebeisches  Reis  aufgepfropft  (S.  311  f.);  auch  die 

Verbindung  mit  dem  radikalen  Demagogentum  ward  nicht  verschmäht  (S.  308) ; 

inzwischen  sorgte  der  Sprößling  einer  Seitenlinie,  M.  Scaurus,  dafür,  daß  der 
Name  des  Geschlechts  nicht  der  Vergessenheit  anheimfiel  (S.  380.  284  f.  299  f. 

305 f.).  Ähnlich  ging  es  dem  altsabinischen  Geschlecht  der  Claudier  (S.  255 f. 

303),  noch  schlimmer  aber  den  beiden,  die  den  fürstlichen  nacheifernd  eine 

Zeitlang  geradezu  den  Staat  beherrscht  hatten,  den  albanischen  ServiHern 

(S.  285  ff.)  und  den  tusculanischen  Fulviern  (S.  212.  302.  307.  360).  Zwischen 

revolutionärer  und  reaktionärer  Strömung  hin-  und  hergerissen  konnten  die 
Söhne  dieser  Familien  nicht  mehr  eine  mittlere  Linie  einhalten,  wie  ihre  Ahnen 

es  getan;  in  vergeblichem  Ringen  mit  den  überlegenen  Kräften  von  rechts  und 

von  links  gingen  sie  zugrunde,  das  Haupt  der  Fulvier  bei  der  Katastrophe 

des  Gaius  Gracchus,  das  der  Servilier  zwanzig  Jahre  später;  der  Sturz  des  Ser- 
vilischen Consuls  von  106  und  seine  Begleiterscheinungen  bezeichnen  ungefähr 

den  Höhepunkt  der  adelsfeindlichen  Bewegung.  Freilich  war  der  Adel  um  die 
Wende  des  2.  und  1.  Jahrhunderts  nicht  mehr  derselbe,  wie  um  die  Wende  des  4.  und 

3.  Jahrhunderts.  Die  Nachkommen  der  damals  eingewanderten  Familien,  die  das 

Patriciat  zwar  nicht  mehr  sich  einverleibt,  aber  sich  angegliedert  hatte,  w.iren 

mit  ihm  zu  einem  Körper  zusammengewachsen,  zählten  selbst  schon  zum  alten 

Adel  und  sahen  hochmütig  hernieder  auf  die,  welche  jetzt  aus  den  Tiefen  der 

unteren  Volksschichten  emporstrebten.  Auch  sie  begannen  schon  zu  verknöchern 

und  abzusterben;  nimmt  man  das  Verschwinden  des  Namens  aus  den  Consular- 
fasten  als  Ende  der  Blütezeit,  so  beobachtet  man  Jetzt  bereits,  daß  die  Geschichte 

der  Atilier  (S.  28G.  331  f.)  oder  der  Livier  (S.  311  ff.)  oder  der  Forcier 

(S.  328  f.)  auf  dem  absteigenden  iVst  angelangt  ist,  während  neue  Namen  in  die 

Listen  in  zunehmender  Zahl  eindringen  (vgl.  z.  B.  Perperna  S.  47  f.  95  ff.). 
Doch  die  Fortschritte  der  Demokratie,  die  in  Marius  ihren  ersehnten  Helden 

und  Heiland  verehrte,  vermochten  es  nicht  zu  hindern,  daß  noch  einmal  eine 

Adelsfamilie  die  ganze  Macht  an  sich  brachte,  wie  etwa  früher  die  fürstlichen 
Geschlechter  oder  das  Servilische  oder  das  Fulvische;  es  waren  die  Caecilii 

Metelli,  die  eigentlich  niemals  Persönlichkeiten  von  allerörstem  Range  aufzu- 
weisen hatten,  aber  bei  einer  durchschnittlichen  Begabung  und  Ehrenhaftigkeit 

dank  der  Fruchtbarkeit  ihrer  Ehen  und  des  festen  Zusammenhaltens  ihrer  Sippe 

mehrere  Jahrzehnte  hindurch  die  mächtigste  Adelspartei  waren.  Wenn  der 

Macedonicus  im  Jahre  143  das  Consulat,  das  er  selbst  mit  einer  Verzögerung 

erhalten,  unverzüglich  seinem  Bruder  verschaffen  (S.  245  ff.)  und  131  als  Censor 

in  dem  ersten  rein  plebeischen  Kollegium  das  Amt  führen  konnte  (S.  251),  so 
war  die  Macht  seiner  Söhne  und  Bruderssöhne  so  gestiegen,  daß  die  jüngsten  von 

ihnen  das  dritte  so  zusammengesetzte  Censorenkollegium  im  Jahre  102  allein  bil- 
den konnten;  das  hätten  ihnen  freilich  die  alten  Geschlechter  nicht  gegönnt, 

wenn  sie  nicht  alle  mehr  oder  minder  mit  ihnen  verschwägert  gewesen  wären 

(S.  252.  281.  303 f.). 
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Immerhin  trieb  die  römische  Aristokratie  ihrem  Untergange  zu,  als  ihr  in 

Sulla  ein  Eetter  erstand.  Man  darf  es  nie  ganz  vergessen  oder  verachten,  daß 

Sulla  und  die,  welche  sich  nach  ihm  als  Gebieter  über  den  hohen  Adel  erhoben, 

aus  dessen  eigenem  Schöße  hervorgingen  (vgl.  Mms  StK  II  789 f.);  hierin  be- 
«teht  ein  Unterschied  zwischen  Sulla  und  Crom  well,  Caesar  und  Napoleon.  Sulla 

sammelte  um  sich,  was  nach  den  blutigen  Jahren  des  Bundesgenossen-  und  Bür- 

gerkrieges aus  den  alten  Familien  noch  am  Leben  war  und  nicht  in  der  Oppo- 
sition gegen  seinen  neugeordneten  Staat  verharren  wollte;  die  in  ihrer  Laufbahn 

zurückgebliebenen  Männer  in  reiferem  Alter  wurden  von  ihm  zu  den  leitenden 

Stellungen  befördert  (S.  302ff.  313.  319.  322);  es  war  fortan  auch  wieder  zu- 
lässig, was  in  den  letzten  Jahrzehnten  fast  ganz  aufgehört  hatte,  daß  der  im 

Amt  befindliche  Consul  seinem  Bruder,  Vetter,  Schwager  kräftigen  Beistand  bei 

der  Bewerbung  um  die  Nachfolge  leistete  (S.  216.  313.  320.  326.  347 f.  395). 

Dazu  gab  Sulla,  der  berüchtigte  Lebemann,  der  Jüngern  Generation  des  Adels 

durch  seine  Ehe  mit  einer  Tochter  der  Meteller  das  gute  Beispiel  für  standes- 

gemäße Erhaltung  und  Fortpflanzung  des  Stammes  (S.  276.  305).  Nicht  min- 
der war  der  zweite  Alleinherrscher,  Caesar,  aufs  eifrigste  bemüht,  den  alten 

Adel  mit  der  neuen  Monarchie  zu  versöhnen,  gerade  weil  sie  sich  auf  breiter 

demokratischer  Grundlage  erhob.  Wie  Sulla  so  wünschte  auch  Caesar  den 

Schein  der  Teilung  der  höchsten  Gewalt  mit  den  edelsten  und  erlauchtesten  Ge- 
schlechtern zu  erwecken;  sie  riefen  an  ihre  Seite  die  Aemilier  und  die  Servilier, 

deren  einst  zur  Plebs  übergetretene  Linie  jetzt  die  Stelle  der  Hauptlinie  einnahm, 
und  wenn  der  Cornelier  auf  die  Mitarbeit  der  Claudier  Wert  legte,  so  suchte 

"wiederum  der  lulier  die  Cornelier  für  sich  zu  gewinnen  (S.  356.  3581)« 
Manche  halbverschollenen  Adelsfamilien  wurden  aus  dem  Dunkel  hervorgezogen, 
und  niemals  war  der  Stolz  auf  die  väterlichen  und  mütterlichen  Ahnen  bis  hin- 

auf zu  den  Königen  und  Göttern  größer  als  in  den  Tagen  des  Caesar  und  des 

Augustus  (vgl.  S.  155f!.  307f.  317f.  336f.  375,2),  nach  Caesars  eigenstem 
Vorbild   (S.  326). 

•  Aber  der  Blick  richtete  sich  stets  in  die  Vergangenheit  und  in  die  Zukunft. 
Jeder  Träger  eines  berühmten  geschichtlichen  Namens  sah  es  als  seine  Pflicht 

an,  die  Fortdauer  des  Namens  durch  Hinterlassung  von  Söhnen  zu 

sichern;  denn  warnend  stand  Jedem  vor  Augen  das  vielbeklagte  und  wahrlich 

beklagenswerte  Los  des  L.  Aemilius  Paullus,  der  durch  die  freiwillige  Hergabe 

«einer  älteren  Kinder  die  Fabier  und  die  Scipionen  vor  dem  Aussterben  bewahrte 

und  dann  infolge  des  plötzlichen  Todes  seiner  zurückbehaltenen  Knaben  verein- 
samt sein  Leben  beschließen  mußte  (S.  383).  Wem  ein  ähnliches  Geschick 

drohte,  der  schritt  auch  noch  in  höherem  Alter  zu  einer  neuen  Ehe,  so  der  Gegen- 
»chwäher  {consocer  Thes.  L.  L.  IV  474,  52 ff.)  des  Paullus,  der  Censorier  M. 

Cato  (S.  107  f.  306.  328  f.)  und  die  beiden  dem  Geschlecht  des  Paullus  ent- 
sprossenen Principes   Senatus,  M.   Lepidus  der  Oberpontifei    (S.  306  f.)     und 
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M.  Scaurus  (S.  280 f.),  so  vielleicht  der  ältere  Africanus  (S.  107),  und  von  den 

Zeitgenossen  des  jungem  Africanus  Ap.  Claudius  Pulcher,  Consul  143  (S.  304, 1), 
und  D.  Brutus  Callaicus  (S.  242.  270  f.  406).  Wer  männliche  Leibeserben  zu  zeugen 

nicht  mehr  hoffte,  nahm  ein  fremdes  Kind  an,  entweder  bei  Lebzeiten  oder  im 

Testamente.  Hatte  er  eine  Tochter,  so  mochte  deren  Sohn  ihm  den  eigenen  er- 
setzen; diese  Auffassung  begegnet  schon  bei  jenem  Numerius  Otacilius  von 

Maluentum,  der  um  300  dem  römischen  Freier  der  Tochter  die  Übertragung 

seines  eigenen  Vornamens  auf  den  ältesten  Enkel  als  Bedingung  stellte  (S.  71  f.), 
und  begegnet  noch  bei  dem  Redner  L.  Licinius  Crassus,  der  im  Jahre  91  mit 

49  Jahren  sich  bereits  als  senex  fühlte  (S.  106)  und  auch  wirklich  starb,  und 

der  in  seinem  letzten  Willen  den  einen  Tochtersohn  für  sich  nahm,  obgleich  das 

Vaterhaus  des  Knaben  das  Scipionische  war,  dessen  Glanz  das  seinige  weit  über- 

strahlte (S.  310).  Nur  Plebeier,  deren  alter  Adel  dem  patricischen  kaum  nach- 
stand, durften  Patriciersöhne  adoptieren,  wie  dieser  Licinier,  wie  vor  ihm  ein 

lunier  (S.  347)  und  nach  ihm  ein  Meteller  (S.  310.  316.  360),  wie  gleichzeitig 

mit  ihm  ein  Livier  (S.  298),  dessen  Ahnherr  vor  mehr  als  einem  Jahrhundert 

xuerst  diesen  Schritt  gewagt  hatte  (S.  236.  420).  Am  liebsten  griff  man  bei  der 

Kindesannahme,  die  leider  immer  häufiger  notwendig  wurde,  auf  die  nächste 
Verwandtschaft  zurück,  auf  die  Descendenz  von  Greschwistern;  dann  kamen  die 

angeheirateten  und  die  von  alters  befreundeten  Familien;  Rang,  Ansehen,  Ver- 
mögen fielen  dabei  ins  Gewicht,  und  wir  müßten  erst  sämtliche  bekannten  Fälle 

sammeln  und  nachprüfen,  wenn  wir  Regeln  aufstellen  wollten  (vgl.  S.  103  f. 
130.  202f.  246.  256.  257.  298.  308ff.  311.  331  f.  337.  360.  394.  395.  405). 

Gewiß  ist,  daß  bei  allen  Familienverbindungen  neben  dem  väterlichen  Stamm- 
baum auch  dem  mütterlichen  Beachtung  geschenkt  wurde  (vgl.  S.  336 f.),  und 

es  war  nicht  bloß  die  agnatische  Verwandtschaft,  die  die  innigsten  menschlichen 

Beziehungen  begründete  (S.  362  vgl.  auch  252  f.  276.  358). 

Von  jeher  hatte  die  Nobilität  zahlreiche  Angehörige  eines  vorzeitigen  und 

eines  gewaltsamen  Todes  sterben  sehen  (S.  329)  ;  in  geradezu  erschreckendem 

Maße  lichteten  sich  nun  ihre  Reihen  infolge  der  äußeren  und  inneren  Kämpfe 

des  letzten  Jahrhunderts  der  Republik;  oft  blieben  in  den  Häusern  des  Adels 

nur  Witwen  und  W^aisen  übrig  (vgl.  u.  a.  S.  298.  398 ff.).  Da  drängte  die  Sorge 
um  die  Fortpflanzung  der  Familie  jede  andere  zurück,  und  besonders  die 

Frauen  fanden  hierin  ihre  Lebensaufgabe.  Alte  Familienbande  wurden  von 

frischem  angeknüpft  und  neue  Fäden  hinüber  und  herüber  geschlungen ;  der 

ganze  Kreis  der  vornehmen  Gesellschaft  war  versippt  und  verschwägert  und 

bildete  schließlich  nur  eine  große  Familie.  Es  waren  aber  Ereignisse,  die  nicht 

bloß  gesellschaftliches  Aufsehen  erregten,  sondern  große  politische  Tragweite 
hatten,  wenn  ums  Jahr  75  der  Stammhalter  der  Scipionen  die  Hochzeit  feierte 

mit  der  Erbin  der  Maraerci-Aemilii  Lepidi  (S.  314  ff.),  der  Stammhalter  der 

Claudii  Pulchri  mit  der  Erbin  der  Gnaei  Servilii  Caepiones  (S.  255  ff.),  der  ein- 
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zige  Träger  des  Namens  Cato  mit  der  letzten  Trägerin  des  AtiliernamenÄ 

(S.  331  ff.),  während  von  seinen  Schwestern  die  eine,  Porcia,  dem  Stammhalter 

der  Doraitii  Ahenobarbi  die  Hand  reichte  (S.  330),  die  andere,  Servilia,  in 

zweiter  Ehe  dem  der  lunii  Silani  (S.  347.  352),  und  die  eine  Schwester  des  Ap. 

Claudius  Pulcher  dem  L.  Licinius  Lucullus  (S.  256.374. 293).  Im  Zusammenhange 

mit  der  ganzen  Geschichte  der  Familien  und  der  Parteien  rücken  viele  Ver- 

lobungen und  Vermählungen  in  ein  neues  Licht,  auch  solche  der  ersten  und  bekann- 
testen Männer  und  Frauen  und  solche  von  scheinbar  ganz  unpolitischer  Natur; 

daß  bei  der  Catilinarischen  Verschwörung  eine  Tochter  des  C.  Gracchus  die  Hand 

im  Spiele  hatte  (S.  272 f.),  oder  daß  als  Caesars  Schwiegersohn  ursprünglich 

M.  Brutus  in  Aussicht  genommen  war  (S.  338 f.),  sind  Ergebnisse,  die  sich 

dabei  herausstellten  und  die,  wenn  sie  stichhaltig  bleiben,  wohl  überraschen  dürf- 
ten; doch  auch  Caesars  eigene  Brautwahl  im  Jahre  59  (S.  326 f.),  die  Werbung 

des  Pomp  eins  um  eine  Nichte  Catos  (S.  103.  349  ff.)  und  seine  spätere  Ehe 

mit  Cornelia,  der  Witwe  des  jungen  Crassus  (S.  317),  die  erste  und  die  zweite 

Heirat  des  Brutus  (S.  340  ff'.)  und  gar  manche  andere  Verlobung  und  Ent- 
lobung, Scheidung  und  Wiedervermählung  darf  stärker  als  bisher  das  Interesse 

des  Historikers  beanspruchen.  Beispielsweise  ist  Cn.  Pompeius  in  demselben 

Maße  Fortsetzer  der  Politik  des  Scipio  Aemilianus  gewesen,  wie  Caesar  Fort- 
setzer der  Politik  des  C.  Gracchus ;  um  auch  in  den  Augen  des  Adels  das  Eecht 

auf  Scipios  Stellung  zu  gewinnen,  das  er  in  den  Augen  der  übrigen  Welt  schon 

seinen  eigenen  Taten  verdankte,  reichte  er  seine  Hand  der  Erbin  der  Scipionen, 

der  edelsten  Frau  in  Eom.  Auch  eine  Persönlichkeit  wie  Fulvia  (vgl.  S.  302. 

369)  und  ihre  Vermählung  mit  P.  Clodius  wird  erst  dann  richtig  beurteilt,  wenn 

man  zurückblickt  auf  die  Eeihe  ihrer  Ahnen,  auf  die  Vergangenheit  ihres  Ge- 
schlechts und  auf  dessen  Beziehungen  zu  dem  Claudischen  (o.  S.  412.  421}. 

Die  Frauen,  die  Mütter,  Schwestern  und  Töchter  haben  sogar  in 

das  Leben  der  männlichsten  Männer  oftmals  entscheidend  eingegriffen,  wie  aus 

dem  Beispiel  des  Märtyrers  der  republikanischen  Freiheit,  des  Jüngern  Cato, 

zu  ersehen  ist.  Seine  erste  Braut  erkor  er  nicht  aus  Liebe,  sondern  aus  Pflicht- 
gefühl, und  trat  gegenüber  älteren  Ansprüchen  vor  der  Hochzeit  zurück 

(S.  314 f.  331).  Seine  erste  Frau,  die  Erbtochter  der  Atilier,  bekam  er  gegen 

das  Versprechen,  diesen  einen  männlichen  Erben  zu  verschaffen;  da  er  aber  nur 

einen  einzigen  Sohn  hatte  und  sich  dessen  doch  nicht  selbst  berauben  konnte, 

trat  ihm  seine  Schwester  Porcia  den  einen  von  ihren  beiden  Söhnen  zur  Ein- 

lösung seiner  Schuld  ab  (S.  331  ff.).  Seine  zweite  Frau  verlangte  der  alte 

Q.  Hortensius  für  sich,  weil  seine  Tochter  nach  dem  Tode  ihres  Gatten,  der 

Catos  geliebter  Halbbruder  gewesen  war,  in  unfruchtbarer  Witwenschaft  ver- 

harrte und  die  Hoffnung  des  Vaters  auf  Nachkommenschaft  enttäuschte;  wie- 
derum war  Cato  zur  Leistung  der  geforderten  Entschädigung  verpflichtet  und 

brachte  persönlich  seiner  Familie  das  Opfer   (S.  342 ff.).     Für  die  ganze  Ein- 
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mischung  der  Frauen  in  die  Kämpfe  der  Parteien,  für  jene  Hauspolitik  der 

adligen  Damen,  die  mit  echt  weiblichen  Mitteln  arbeitete,  aber  vor  den  höchsten 
Zielen  männlichen  Ehrgeizes  nicht  zurückschrak,  bieten  den  besten  Beweis  die 
Frauen  aus  dem  Servilischen  Geschlecht,  zumal  die  ältere  Halbschwester  Catos. 

Ihr  ganzes  Leben  und  Streben  geht  dahin,  das  in  Trümmer  gestürzte  Haus  ihrer 
Väter  wiedererstehen  zu  lassen  in  neuer  Pracht  und  Herrlichkeit,  alle  anderen 

weit  überragend.  Die  eigenen  Kinder,  aus  erster  Ehe  ein  Sohn,  M.  Brutus, 
und  aus  zweiter  Ehe  drei  Töchter,  und  die  Kindeskinder  sind  für  diese  Scrvilia 

vor  allem  Werkzeuge  ihrer  hochfliegenden  Pläne;  neben  dem  größten  Sohne 
des  römischen  Volkes,  dem  Caesar  aus  dem  albanischen  Geschlecht  der  lulier, 

erscheint  uns  diese  Tochter  des  albanischen  Geschlechts  der  Servilier  als  die  be- 

deutendste unter  den  Frauengestalten  des  damaligen  llom.  Eine  wunderbare 

Anziehung  übten  die  beiden  Menschen  aufeinander  aus,  und  seltsam  mischen 

sich  boshafte  Klatschsucht  und  geheimnisvoller  Tiefsinn  in  dem  Glauben  dos 

Volkes,  daß  der  göttergleiche  Mann  selber  mit  dieser  hohen  Frau  in  verbotenem 

Umgang  seinen  Mörder  gezeugt  habe  (S.  133ff.  25Gf.  294ff.  336ff.  347 ff.  362ff. 

371  ff.).  Daß  Servilia  eine  ihrer  Töchter  dem  Stammhalter  der  allein  noch  im 

Mannesstamm  dauernden  plebeischen  Linie  der  Servilier  zur  Ehe  gab,  ist  eine 
besonders  wertvolle,  einem  neuen  Funde  verdankte  Erkenntnis;  mit  ihrer  Hilfe 

überblicken  wir  namentlich  die  Gruppierung  der  Parteien  zwischen  Caesars  Tode 

und  dem  Abschluß  des  Triumvirats  vollständiger  als  bisher  (S.  364 ff.),  und  wir 

erkennen  ferner,  wie  die  miteinander  in  Wohl  und  Wehe  verflochtenen  Adels- 
familien der  Aemilier  und  Servilier  dem  neuen  Gebieter  bis  zum  Äußersten 

Widerstand  leisteten  und  den  Rang  streitig  machten  (S.  354ff.  368 ff.). 

Doch  von  allen  diesen  Dingen  weiß  die  geschichtliche  Überlieferung 

wenig  oder  nichts  zu  melden;  das  führt  noch  einmal  zurück  zum  Ausgangspunkt, 
zu  den  Quellen  unserer  Kenntnis.  In  den  letzten  Jahrhunderten  der  Republik, 

in  denen  sich  eine  einheimische  Geschichtschreibung  entwickelte,  waren  alle  For- 
derungen erfüllt,  die  einst  im  patricischen  Staat  vom  Volke  erhoben  waren; 

aber  die  demokratische  Verfassung  hatte  die  Gleichheit  aller  Bürger  doch  nicht 

gebracht.  Von  dem,  was  nach  Recht  und  Gesetz  längst  begraben  sein  sollte,  stand 
vieles  tatsächlich  noch  immer  in  Blüte  und  Kraft ;  der  Adel,  der  sich  mehr  seiner 

Zusammensetzung  als  seinem  Wesen  nach  im  Laufe  der  Zeiten  gewandelt  hatte, 

übte  noch  immer  die  Herrschaft  aus.  Doch  die  meisten  scheuten  sich,  das  ein- 
zugestehen und  beim  rechten  Namen  zu  nennen.  Die  herrschende  Gesellschaft 

selbst,  die  im  wesentlichen  auch  die  historische  Tradition  beherrschte,  verhüllte 

mit  Absicht  einen  Tatbestand,  der  widerrechtlich,  aber  für  sie  erwünscht  und 

vorteilhaft  war;  die  in  ihren  Kreisen  wurzelnde  Geschichtschreibung,  die  sog. 

Annalistik  von  Fabius  Pictor  bis  Titus  Livius,  überging  mit  Stillschweigen  die 

Arcana  Imperii  der  Oligarchie  (S.  133.  317.)  und  rückte  gelegentlich  leise,  wenn 

ein  Lichtschein  darauf  fiel,  die  Tatsachen  in  eine  andere  Beleuchtung.    Ander» 
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faßte  Jemand,  der  sich  als  Neuling  den  regierenden  Herren  gesellte,  ihre  Stel- 

lung auf.  Ein  Cicero  ließ  den  Adel  nur  gelten,  soweit  er  sein  Recht  zum  Da- 
sein in  der  Gegenwart  bewies  und  sich  den  großen  Parteien,  die  um  Erhaltung 

oder  Änderung  der  Staatsform  kämpften,  unterordnete  und  einfügte;  die  ge- 
heimen und  doch  so  festen  Bande,  die  seit  Jahrhunderten  die  vornehmen  Fami- 

lien umschlossen  und  durch  neuerdings  hervortretende  Gegensätze  nicht  zerrissen 

wurden,  waren  für  den  außenstehenden  Politiker,  weil  nicht  mehr  berechtigt, 
auch  nicht  mehr  vorhanden.  Ciceros  literarischer  Nachlaß  ist  für  uns  eine  Ge- 

schichtsquelle von  einzigartiger  Bedeutung,  und  der  Mann  selbst  war  bei  Leb- 
zeiten dank  seinem  Geist  und  seiner  Kunst  eine  Macht,  mit  der  sogar  Caesar 

rechnete.  Aber  hüten  wir  uns,  dem  Urteil  Ciceros  unser  eigenes  Urteil  allzusehr 

gefangen  zu  geben.  Selbst  da,  wo  er  auf  der  Höhe  seines  Einflusses  stand,  wie 

im  Winter  44/43,  spielte  er  nicht  die  Hauptrolle  auf  der  geschichtlichen  Bühne, 

ßondern  hatte  Gegenspieler,  die  ihm  überlegen  waren,  —  die  führenden  Persön- 
lichkeiten, weil  hinter  ihnen  die  realen  Mächte  der  Gegenwart  standen,  und  die 

Familien  und  Parteien  des  Adels  insgesamt,  weil  ihnen  die  große  Vergangenheit 

das  Recht  und  die  Macht  gab,  mitzuwirken  am  Aufbau  der  Zukunft. 
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Tertia  (TertuMa)  351  ff. 

Thurinus  691. 

Torgmiws  228. 
Tumnztö  68. 

llttnzer,  Rom.  Adel. 

Farns  183. 

Vaiia  3041.  355.  374  f.  417. 

Venox  40.  441. 
Vermcosm  54. 

Paestum  94. 

Picenum  48.  413. 

Pontificcs  80.  147.  158.  161.  184f.  186f.  201. 

251.  290.  349.  359.  360.  383.  410. 

Pontifex   Maximus   139.    147.    173  ff.    184 ff. 

201.    207.    251.    259  f.    262.    27G.    290. 

359  If.  410.  414  ff.  422. 

Praeneste  44  f.  2121.  412. 
Praetoren  35.  41.  62.  73  f.  76.  92  f.  96.  112. 

113.    120.    121.   136.    153.    1621.    169. 
189.  192.  193.   197  f.  203.  204 ff.  218 f. 

220.  222.  232.  239f.  259.  260.  295t'. 
300.  303.  3041.  319,  329.  358.  373.  374  f. 
390.  406.  418. 

Priesterstellen:  Besetzung  54.  80.  139.  185. 

243.     244.     266  f.l.    268  f.i.    290.    325. 
359  f.  415.  422. 

Kumulierung  63.  81  f.  139.  161.  410. 
Wechsel  zwischen  Patriciem  und  Plebeiern 

69.  130.  138  f.  201.  214  f. 

Princeps  Senatus  11  f.   53 ff.  98f.   186.   187. 
201  f.  207.  251.  260.  409  f. 

Proskriptionen  330.  345.  368. 
Provinzenverteilung  92  f.  143.  153.  190.  218. 

221.  223.  235.  247. 

Prozesse  22.  29.  31.  57.  113.  124.  140.  1431. 
1631.    231.    242.    243f.    246.    247.  249. 

250.  266.  277.  285.  289.  290.  292.  299. 

300f.   345.  348.    384f.   388.    391.   397. 

402.  407. 

Quaestoren  431.  171,  I801.    253.  254f.  264. 
268.  292.  318  f.  333. 

Repetunden  115.  250.  275.  277.  324.  390f. 

Rex  Sacrorum  70.  80  f.  1341.  147.  188.  2621. 
409. 

Sabiner  61  f.  209. 

Seeräuberkrieg  333  ff. 
Selbstmorde  42  f.l.  76.   212.   280.  285.  329. 

354.  370  f.  389.  393.  404. 

Senatskommissionen,  besonders  für  Kolonie- 

gründung 31.  38.  56.  93.  112.  117.  124. 
137.  146.  195.  211.  219.  258.  266. 

SibylUnische  Sprüche  84.  87.  100.  238  ff.  325. 
Sicilien  75.  77.  116.  287. 

Spanische  Kriege  245  ff.  418. 
28 
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Sprachliches : 
Clodim  für  Clatidim  274. 
creare  143.  185. 

extorquere  324. 
furiosus  367. 

patronus  smattis  288.  289. 
princeps  55.  222.  335.  383. 
vir  bonus  384. 
Antithesen  der  silbernen  Latinität  400. 

s.    auch    Altersbezeichnungen.     Verwandt- 
schaftsbezeichnungen. 

Sprichwörtliches : 
aurum  Tölosanum  288.  291  ff. 

imperia  Manliana  1861. 

Zu?ms  3232. 
Trauer  wie  um  den  einzigen  Sohn  387  f. 

Tarent  84.  89.  141f.  231  f. 

Tempelweihen  79.   821.  90,  Hl.  146.  1701. 
382.  383. 

Tibur  44  f.  317.  412. 

Triumphe  35.  40.  57.  64  f.  67.  HO.  111.  148. 
153.    1701.    202.    214.    231.    241.    286. 
303.  345.  383.  3881.  415, 

Tuscülum  48f.  61.  64ff.  70.  193.  194.  412. 
Übertritt   ztir  Plebs    113.   123  ff.    132.    134. 

137 ff  203.  235.  411.  412.  418f. 

Verbannung   47.    52.   253.    290.   395.   398  f. 
400.  401  f. 

Verwandtenheiraten  101  ff.  253.  256  f.  272  £, 
2742.  358.  370  f. 

Verwandtschaftsbezeichnungen : 

adfinis  3091.  312.  324. 
avunaHus  287.  335. 
avus  335. 

cognatus  140.  231. 
consocer  424  vgl.  247. 

parens  403. 
pronepos  295.  306  f.  406. 

propinquus  119.  140.  2871.  312.  324.  395. 

4051. di8tXq)i8ovg  117. 
'     ̂ £l05  342  ff. 

XTjbeoxrjg  241  f. 
jtev&EQÖg  279  f. 

Vestalinnen  481.  49.  96  f.  106.  173 ff.    177. 

248  f.  3711. 
Alter  derV.  96f.i.  106.  1751.  176. 
Prozesse  der  V.  971.  173.  175.  177.  2431. 

290.  416. 

Volkstribunen   16.   32.  351.   38.  140  ff.  149. 
242.  249.  272.  289.  300.  312.  336.  348. 

Volsinii  67. 

Wiederverheiratungen    73.    107  f.    121.    210. 
272  f.  280 f.   287.  295  ff.  335.  336.  342. 
347.  352.  406.  424 f. 

Zweikämpfe  116.  148f.  172.  228. 



Autoren  und  Stellen, 

Accius  S.  3361. 
Asconius  p.  3  Kiessl.  S.  112.  137. 

17       ,       S.  297.  362. 

88       ,       S.  353  f. 

Pseudo-Ascon.  p.  149  Orelli  S.  275. 
206      ,      S.  406. 

Atticus  S.  336.  406. 

Brutus  S.  2971.  380  f.  395. 

Caesar  Anticato  S.  294.  3151.  334  vgl.  340. 
Capitolinische  Pasten  S.  12.  14.  16.  20  f.  25. 

39.  40  f.  63.  84.  89.  114  f.  137.  143.  156. 

159.  160.  165.  1941.   199.  213.  237.  246. 
257.  311.  321.  383. 

Cato  Origines  S.  65.  1481.  38O.  384.  385. 
Eeden  S.  131.  191  f.  1982.  214.  2171. 

Cicero  passim. 
ad  Att.  n  24,  3  S.  135.  336. 

VI  1,4  S.  275f.i. 
1,  17  S.  316.  317. 

XII  20,  2  S.  253  f.  398. 
22,2  S.273f.322.398.404. 
24,  2  S.  313  f.  393.  398. 

XIII  22,4  S.  342'. 
XV  11,  1  f.  S.  362f. 

Brut.  127  S.  266. 
135  S.  291. 
212  S.  310. 

222  f.  S.  295.  299. 
239  f.  S.  275.  347. 

ad  Brut.  II  2,  3  S.  367. 

in  Cat.  I  14  S.  3871. 
III  9  S.  100. 

Consolatio  S.  253.  376  ff. 
Comel.  I  27  S.  309. 

II  6  S.  286  f. 

ad  fam.  XII  2,  1  f.  S.  364  f. 
XIII  68  S.  357. 

XVI  22,  1  S.  2971. 
de  fin.  III  7  ff.  S.  335. 

pro  Font.  41  S.  481. 
46  ff.  S.  403. 

Cicero 

Lael.  77  S.  246.  248. 
de  or.  I  239  S.  264. 

II  74  S.  3241. 
III  8  S.  3091. 

Phil.  VIII  31  S.  277. 
XI  18  S.  261. 
XII  5  S.  366.  369. 
XIII  15  S.  306. 

ad  Q.  fr.  I  1,  26  S.  3571. 
III  8,  5  S.  332. 

pro  Rab.  perd.  21  S.  277. 
de  rep.  I  31  S.  100.   246.   248.    257. 

263.  274. 

m  28  S.  250. 

Tusc.  ni  48  S.  2831. 
V  112  S.  312. 

in  Verr.  act.  I  52  S.  275. 
V  132  S.  291. 

Coelius  Antipater  S.  190  f.l.  380. 
Dio  XLVII 16,  1  S.  345. 

Lni  29,  1  S.  373. 
Diodor.  XVII  87,  1  S.  39. 

XX  36, 1  S.  41. 

80,  1  S.  591. XXXIII  27  ö.  238. 

Dionys.  II  68,  3  ff.  S.  174. 

III  29,  7  S.  1381. 
Ennius  S.  1541.  200. 
Fabius  Pictor  S.  56.  88. 

Festus  170  f.  S.  71. 

233  S.  351. 
285  S.  2131. 
326  S.  28  f. 

343  S.  2671. 
Florus  I  41,  8  ff.  S.  333  f. 

II  5,  4  f.  S.  298.  300. 
Frontin.  de  aquis  I  7  S.  238 f. 
Gellius  III  9,  7  S.  291. 

XIII  20,  14  S.  295. 

20,  17  S.  133.  328. 



—     436     — 

Inschriften. 

Griechische,  nach  den  Fundorten: 

BargyHa  (Karien)  S.  285  f. 
Chalkis  S.  1211. 
Delos  S.  318  f.  342  ff. 

Delphi  S.  91.  120.  131.  1801.  234. 
Ephesos  S.  356  f.2. 

Hierapolis  (Phrygien)  S.  441. 
Kalymna  S.  3571. 
Kos  S.  354.  3571. 

Magnesia  a.  M.  S.  240.  3571. 

Olympia  S.  3041. 
Oropos  S.  337. 

Pergamon  S.  259.  3571. 
Priene  S.  421.  isoi.  318  f. 
Samos  S.  3341. 
Thessalonike  S.  254  f. 

Lateinische : 

CIL.  I  passim  (s.auch  Capitolinische  Fasten) 

m  Suppl.  7248  S.  3041. 
VmSuppl.  12535  S.  266. 
XIV  3589  S.  317. 

lustinus  XXXII  3, 10  f.  S.  291  f. 
XXXIV  4,  8  S.  263  f. 

Licinius  Macer  S.  14.  16  ff. 

Liyius  passim.  VII  1,  2  S.  9.  10. 
16,  9  S.  22. 
18,  1  S.  24.  30. 

42,  1  S.  32. 
VIII  16,  11  S.  58. 

X  47,  6  f.  S.  841. 
XXI  25,  3  f.  S.  112.  137. 
XXII  33,  9  ff.  S.  124.  230. 
XXIII  30,  15  S.  168. 
XXV  5,  2  ff.  S.  185  ff.  360. 
XXVI  22,  2  ff.  S.  75. 

XXVII  6,  15  f.  S.  80  ff'. 
8,  4  ff.  S.  189. 
21,  10  S.  137  f. 

XXVIII  11,  6  S.  173. 

XXX  1,  4  ff.  S.  1901.  2631. 
26,  7  ff.  S.  54. 

XXXV  24,  6  S.  232. 
XXXVn  51,  Iff.  S.  261f. 

XL  59,  1  S.  2021. 
XLI  ep.  S.  173  f. 

21,  9  S.  130. 
XLn  10,  4  S.  214. 
XLin  14,  1  S.  215. 

Liviue  XLV  22,  11  S.  232. 
XLVIII  ep.  S.  177  f. 
LXVII  ep.  S.  289. 

Lncilius  S.  150.  247.  277.  278.  320. 

Münzen,  nach  den  Münzmeistern: 
Aemilius  S.  40.  1571.  171.  172.   176.   179. 
Aurelius  S.  323. 

luniua  S.  1351.  337. 
Mamilius  S.  65.  70. 

Ogulnius  S.  84  f. 

Papirius  S.  3221. 
Plautius  S.  40. 

Quinctius  S.  115.  121. 
ServiUus  S.  136.  149.  1511.  292. 
Veturius  S.  131.  132. 

Munatius  Eufus  S.  334.  343.  349  f. 

Nepos  S.  270  f. 
Nicolaus  Damasc.  v.  Caes.  28  S.  365. 
Piso  S.  181.  390  ff. 
Plin.  n.  h.  VII  59  S.  252. 

136  S.  64  f. 
XXXIII  17  S.  181. 

Plutarch.  Brut.  1,  2  S.  336. 
Cato  24,  6  S.  329.  384. 

27,  5  S.  329. 
Cato  min.  1,  1  S.  296. 

2,  1  S.  511.  2971. 
6,  3  S.  330. 
7,  1  f.  S.  314.  331. 
8,  1  S.  296.  314. 

11,  3  S.  3331 

30,  2  S.  349. 
45,  1  f.  S.  350. 

57,  1  S.  314f.i. 
C.  Gracch.  3,  5  S.  12  f.  124. 

15,  2  S.  270. 
Ti.  Gracch.  21,  1  f.  S.  268.  270. 

Mar.  35,  8  ff.  S.  279. 
Sulla  10,  3  S.  303. 

Polyhius  S.  1621.  230  f.  383. 

XV  1,  3  S.  1511. 
Pomponius  Dig.  I  2,  2,  40  S.  2571. 
Posidonius  S.  291.  3361.  383. 
Sallustius  S.  191.  272  f.  311.  349. 
Scaurus  S.  389  f. 

Schol.  Bob.  Cic.  p.  81  Stangl  S.  268.  273. 

Sempronius  Asellio  S.  2631.  268. 
Seneca  S.  374  f.  378  ff. 
Sil.  Ital.  XIII  615  ff.  S.  162. 
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Sueton.  Aug.  7,  1  S.  691. 
62,  1  S.  369. 

Caes.  1,  2  S.  312.  324. 

52,  3  S.  3261. 
Tib.  3,  1  f.  S.  225  ff. 

Tacitus  ann.  III  71  S.  261. 
76  S.  352.  372. 

Timagenes  S.  264.  291  S. 
Valerius  Maximus  III  4,  5  S.  96. 

IV  6,  3  S.  42  f.i. 
V  8,  4  S.  389. 

Valerius  Maximus  V  9,  2  S.  396. 
10,  1  ff.  S.  382  ff. 

VI  1,  5  S.  2531. 
9,  13  S.  289  f.  292. 

Varro  S.  17.  2561.  3341. 
Velleius  II  3,  1  S.  260. 

8,  2  S.  38  f.i. 
43,  1  S.  130.  325. 

48,  2  S.  3781. 
88,  1  ff.  S.  354.  370. 



***** 

Soeben  ist  erschienen 

REGESTEN 
der  Kaiser  und  Päpste 

für  die  Jahre  311  bis  476. 

Vorarbeit 

zu    einer  Prosopographie 
der  christlichen  Kaiserzeit 

von 

Otto  Seeck, 

Preis  (einschh  Teuerungszuschlag)  90  M. 

Jeder  größeren  Bibliothek  für  klassische  Philologie,  historische  Juris- 

prudenz und  Kirchcngeschichtc  werden  diese  Regesten  unentbehr- 
lich sein.   Der  Druck  erfolgte  auf  schönstem  holzfreiem  Friedenspapier. 

Alle  besseren   Buchhandlungen 

nehmen  Bestellungen  auf  das  Werk  entgegen. 

J.  B.  Metzl ersehe  Verlagsbuchhandlung  \ 
in  Stuttgart.  | 



Früher  sind  erschienen: 

*«»•««♦♦♦ »»♦«««»« 

Studien 
zur  Geschichte  des 
byzantinischen  Reiches 
vornehmlich  unter  den  Kaisern 
Justinus  II  u.  Tiberius  Constantinus 

von 

Ernst  Stein, 
Preis  17  M. 

(Hiezu  der  übliche  Teuerungszuschlag.) 

Die  wertvolle  Arbeit  des  bekannten  Wiener  Gelehrten  wird  zweifel- 

los  das  Aufsehen   der  Fachwelt   erregen   und  in   zahlreichen   philo- 
logischen und  historischen  Bibliotheken  Aufnahme  finden. 

Untersuchungen 
zur   Geschichte   und  Verwaltung 
Ägyptens  unter  römischer  Herrschaft 

von 

Arthur  Stein, 
Preis  M.  10.20 

(hiezu  kommen  noch  die  jeweiligen  Teuerungszuaehläge) 

Berliner    Philologische    Wochenschrift:    Die    wissenschaftliche 
Technik,  die  Benützung  und  Verwertung  der  Quellen  und  der  modernen 

Literatur  ist  tadellos.     Was  exakte  Feststellung  von  Tatsachen  an- 
belangt,  wird   der  Versuch  stets  eine  wertvolle  Fundgrube   bleiben ü 



J.  B.  METZLE RSCHE  VERLAGSBUCHEIANDLUNG  IN  STUTTGART 

Paulys 
Realencyclopädie  der  class.  Ällertumswissenscha 

Neue  Bearbeitung. 

Begonnen  von  Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  Georg"  WisS0"Wa 
Unter   Mitwirkung    zahlreicher   Fachgenossen    herausgegeben   voi 

Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  Wilhelm  Kroll. 

Das  monumentale  Werk  wird  voraussichtlich  ungefähr  1 6  Bände  umfasj 

Preis  d.  Halbbandes  geh.  tM  25. — ,  d.  Vollbandes  geh.  Jd    50. — 
Preis  des  Vollbandes  in  feinem  Halbledereinband  etwa  c/^  100. — 

20   Lieferungen    zu  je   Ji    2.50    ergeben    einen    Vollband. 
Bis  Herbst  1919  sind  erschienen: 

1 .  Halbbd.  (I,i)  Aal — Alexandros ll.Halbbd.(VI,i)  Ephoros— Eutychos 

(VI,2)  Euxantios — Fomace 

(VII,i)  Fomax— Glykon 

(VII,2)  Glykyrrhiza — Hehke 

(VIII,i)  Helikon— Hestia 
(VIII,2)  Hestiaia — Hyagnis 

(lX,i)  Hyaia  — Imperator 

(IX,2)  Imperium — lugmn 

(X,l)  lugurtha — lus  Latü 

(X,2)  lus  liberorum-Katoc 
-,  in  fein.  Halbldrbd.  etwa  3( 

^  «  ?>     öt 

,     6( 

2.  ,        (1,2)  Alexandros — ApoUokrates      12.       „ 

3.  ,      (II,i)  ApoUon— Artemis  13.       „ 

4.  „      (IIi2)  Artemisia — Barbaxoi  14.       , 

5.  ,     (in,l)  Barbarus — Campanus  15.       , 

6.  „     (111,2)  Campanus  ager — Claudius      16.       , 

7.  ,     (lV,l)  Claudius  mons-Coniificius      17.       , 

8.  y,     (IV,2)  Corniscus — Demodoros  18.       „ 

9.  a       (V,l)  Demogenes — Donatianus        19.       „ 

10.     „      (V,2)  Donatio— Ephoroi  20.       „ 

Supplement  I  (Aba — Demokratia),  geh.  Ji  9. 
„  II  (Herodes — Herodotos),        „     Ji  10. — , 

,        III  (Aachen — ad  luglandem)    „    <J^dO. — , 
Hierzu  kommt  noch  der  allgemein  übliche  Teuerungszuschlag. 

Eine  zweite  Reihe,  mit  dem  Buchstaben  R  beginnend,  wird  von  Geh,  Regierung 

Prof.  Dr.  Wilhelm  Kroll   gemeinsam   mit  Prof.   Dr.   Kurt  Witte    herausgegel 

Davon  ist  erschienen: 

Halbband  la  (lA,l)  Ra— Ryton. 
Das  Mitarbeiterverzeichnis  enthält  zurzeit  über  200  Namen,  Autoritäten  auf  den  Gebieten 
Geographie  und  Topographie,  Geschichte  und  Prosopographie ,  Literaturgeschichte,  AntiquitJ 
Mythologie  und  Kultus,  Archäologie  und  Kunstgeschichte.  Durch  die  Inangriffnahme  der  2.  B 
ist  ein  rascheres  Vorrücken  im  Erscheinen  der  Bände  und  die  Aussicht  auf  eine  nicht  zu  ferne  1 
endung  des  bedeutsamen  Unternehmens  gewährleistet.  Schon  heute  wird  Jede  philologische  Bii 

thek  den  Patäy,  der  kaum  auf  irgendeinem  Gebiet  seinesgleichen  hat,  besitzen  müssen. 

Bestellungen  auf  das  ganze  Werk  und  auf  einzelne  Bände  nehmen 
alle  Buchhandlungen  entgegen. 
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